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J365 
Als 
818 
DOCUMENTS 

DEPT. 

Ueberſicht 

der im Regierungs-Blatte vom Jahre 1898 enthaltenen 

Verordnungen und Bekanntmachungen, 

nach der Zeitfolge geordnet. 

Datum 
der 

Verordnung ett. 

1897. 
22. Dezember. Verordnung zur Beſtätigung und Ausführung der neuen 

Satzung des Wittwen-Inſtituts für Prebiger, * 
ganiften, Kantoren, Küfter und Lehrer . . 

Berichtigung diejer Verordnung . 38 

1898. 
6. Januar. Bekanntmachung, betreffend die Vollſtreckbarkeit von Ent⸗ 

ſcheidungen deutſcher Gerichte in — und 
öſterreichiſcher Gerichte in Deutſchland er 85 

7. Januar. |erordnung zur Ausführung des Geſetzes, betreffend 
die ———— der —— vom 26. — 
1897 . 31 

7. Januar. |Rontributions-Edikt für das Jahr Johannis 1898/99 . 33 

11. Januar. Bekanntmachung, betreffend die Allobififation des Lehn- 
guts Sufow ce. p. Marienhof Amts Neulalen . . 36 

11. Januar. Bekanntmachung, betreffend bie ——— des — 
Pohnſtorf Amts Güſtrow u 837 

13. Januar. Bekanntmachung, betreffend bie Errichtung einer Fidei— 
fommißftiftung über bie Allodialgüter Remplin ec. p. 
und Alt: und Neu-PBanftorf Amts Stavenhagen . 37 

127 



IV 

Datum 

1898. 
21. Januar. 

24, Januar. 

24. Januar. 

29. Januar. 

2. Februar. 

2. Februar. 

5. Februar. 

8. Februar. 

11. Februar. 

15. Februar. 

15. Februar. 

der 

Derordnung ett. 

Veberficht des Jahrgangs 1598. 

Belanntmahung, betreffend die Zulammenfeßung ber 
BRAD IINORDEROEREN und Die — der 
Wegediſtrikte 

Bekanntmachung, betreffend den mit der Königlich Preußi⸗ 
ſchen Regierung abgejchloifenen Staatsvertrag wegen 
Herftellung einer Eifenbahn von Kremmen über Neu: 
Ruppin nad Wittſtock a Rap" 

Bekanntmachung, betreffend die der Kremmen— Neu: 
Ruppin— Wittſtocker Eifenbahn + Gefellihaft ertheilte 
Konzeffions-Urfunde zum Bau und Betrieb der in 
das rg ag Gebiet —— Strecken Eee 
Eifenbahn i 

Belanntmahung, betreffend die Tagegelder ber Mit: 
glieder, der Gehülfen und der Sciebsmänner der 
Kommiſſion zum Schub der Bienenzucht 

Edikt, betreffend die Ausichreibung einer INTERN, 
Abgabe für das Jahr 1898 . . 

Bekanntmachung, betreffend das Edikt wegen v.. 
einer Pferdefeuchen: Abgabe für 1898 } 

Bekanntmachung, betreffend die Einführung der Schreib- 
weile „Straſſen“ für das bisher auch — ge 
ſchriebene Dorf Amts Grabomw : 

Verordnung zur Mbänderung der Verordnung vom 
20. Juli 1894, betreffend bie ei gefälr- 
licher Güter in Kauffahrteiihiffen . . 

Bekanntmachung, betreffend Die Getreide-Durchichnitts- 
preije, nad) welchen der Geld⸗Kanon der Erbpächter 
vu. |. w. in den Domainen für die —— — 
periode zu reguliren iſt 

Verordnung zur Beſtätigung und Maſihenms der neuen 
Satzung des esse —— Lg Dr Militär: 
Diener : 

Verordnung, betreffend die Iandesüblichen — 

or 

or 

So 

39 

57 

61 

101 

99 

101 

71 

100 



Veberficht des Jahrgangs 1898. 

1598. 
28. Februar. 

15. März. 

21. 

28. 

März. 

. März. 

. März. 

März, 

Inhalt. 

Vefanntmachung, betreffend das erfahren bei ber auf 
dem Seewege erfolgenden Einfuhr von Sa aus 
Dänemark und Schweben-Norwegen 

Belanntmadung, betreffend Berichtigung ber Wer: 
öftentlihung über bie —— — der — 
befichtigungsbehörden . . — 

Bekanntmachung, betreffend das Uebereinkommen zwiſchen 
dem Deutſchen Reich und Dänemark wegen gegenfeitiger 
Unterftügung —— w — von Aus⸗ 
zuweiſenden 

Bekanntmachung, betreffend die Beilegung des Namens 
„Priemank“ an die zur Gemeinde Sof Steinbe 
gehörende, von Erbpäctern, Bübnern und — 
ee Ortſchaft im Amte Neuftadt 

Belanntmahung, betreffend Abänderung ber zu 
des ritterfchaftlichen Kreditvereins ; 

Bekanntmachung, betreffend Grundſätze für die Hand- 
habung von Beitimmungen ber Gemwerbe-Drbnung 
über den Gemwerbetrieb im Umberziehen, — 
über die Mitführung von Kindern Bd 

Belanntmadhung, betreffend Vermefjungsarbeiten ei 
Vervollftändigung der Lanbestriangulation . 

Verordnung zur Ausführung bes Neichsgefeges vom 
9. Juni 1897 über bas Auswanderungsweſen 

Bekanntmachung, betreffend die Hinterlegung der von ben 
Auswanderungs-Unternehmern und aa zu be: 
ftellenden Sicherheiten A ae A 

Verordnung, betreffend Wbänderung ber — Ver⸗ 
ordnung vom 18. März 1891 . 

Erlaß, betreffend den Schu der Fiſcherei im Ribniger 
Binnenfee und im Medlenburgifchen Antheil am 
Saaler Bobden . Be we N dr ar 

10 

10 

10 

10 

10 

105 

110 

110 

114 

115 

115 

119 

109 

111 

113 

119 



VI Ueberſicht des Jahrgangs 1898. 

Datum 
der 

Derordnung eic, 

1898. 
30. März. 

2. April. 

5. April. 

5. April. 

5. April. 

12. April. 

19. April. 

20. April. 

28. April. 

28. April. 

Inhalt. 

Bekanntmachung, betreffend die Beilegung des Namens 
„Schloß Wiligrad“ an das auf der Feldmark Zick— 
hufen im Großherzoglichen AUTO erbaute 
Schloß mit Zubehör . . 

Bekanntmachung, betreffend den zwiichen Mecklenburg und 
Preußen abgeſchloſſenen Staatsvertrag wegen Regelung 
ber Fifcherei-Verhältniffe im Saaler Bodden . . . 

Verordnung, betreffend die Errichtung einer Domanial- 
Haupiſchulkaſſe und die Aufbringung der Geldmittel 
für die aus derjelben zu leiftenden Zahlungen. . 

Berichtigung diefer Verordnung . » >» > 2 2 2“ 

Verleihung der Rechte einer juriftiichen Perſon an die 
Edmund Soltau-Stiftung zu Schwerin . 

Bekanntmachung, betreffend den Austauſch von Straf: 
nachrichten zwiſchen Deutfchland und den Niederlanden 

Verordnung, betreffend die Aıyvendung des Erpropriations: 
gefeges auf die Eifenbahn von Ganzlin nach Nöbel 

Verordnung zur Abändernng der Verordnung, betreffend 
die Abgabe ftarf wirfender Arzneimittel, fowie über 
die Beichaffenheit und Bezeihnung der Arzneigläfer 
und Standgefäke in den Apothefen vom 19. Juni 1896 

Bekanntmachung, betreffend das Innungsweſen nad) dem 
Neichögefege vom 26. nl 1897 ” ——— 
der Gewerbeordnung 

Bekanntmachung, betreffend die Erhebung der Beiträge 
zur Domanial» Hauptichulfaffe für die Zeit vom 
1. Oftober 1897 bis 30. Juni 1898 eat ea 

Bekanntmachung, betreffend die vom Bundesrath feit- 
ejtellte Anmeifung zur — —— von 

Fetten und Häfen . . . 

M 
des 

11 

13 

13 

14 

15 

Seite. 

131 

132 

135 

138 



1898. 

2, Mai. 

7. Mai. 

10. Mai. 

12, Mai. 

16. Mai. 

16. Mai. 

16. Mai. 

16. Mai. 

18. Mai. 

Ueberſicht des Jahrgangs 1898. 

Befanntmahung, betreffend Abänderung der Belannt: 
madung vom 5. Oftober 1892, betreffend Aus— 
führung des $ 155, Abſatz 3 der Gewerbeordnung 
für die Betriebe der Heeresverwaltung . 

Belanntmahung, betreffend die Vertretung des Militar- 
fiofus bei der Pfändung des Dieniteinfommens u. f. w. 
der Offiziere und Beamten in Reſſort der Königlich 
Preußiihen Militarverwaltung ——— 

Verordnung, betreffend Kleinbahnen. 

Berichtigung dieſer Verordnung . 

Bekanntmachung, betreffend Verlängerung ber für bie 
Neueinihägungen der Schulländereien im Gebiete der 
Ritters und Landſchaft im 8 8, Ziffer 1 D, letzter 
Abjag der Veranichlagungsgrundfäge vom 28. Mai 
1897 gefeßten Ft 2: 2 2 en 

Verordnung zur Abänderung der Polizei-Orbnung für 
die Schifffahrt und Floͤßerei auf der Elbe vom 
24. März 1804......... 

Berichtigung dieſer Verordnung . 

Zufag -Verordnung zum Kontributions-Edikt vom 
IE: 1007 N ee 

Bekanntmachung, betreffend die vom 1. Juli d. Ss. an 
geltende Faljung des Sontributions » Ediftes vom 
BP. = 3 U: 7 NEE 

Verordrung, betreffend die gefundheitspolizeiliche Kontrole 
der einen Mecklenburgiſchen Hafen anlaufenden See- 
DE a a te re ar 

Bekanntmachung, betreffend bie in Verbindung mit ber 
landwirthichaftlichen Verfuchsftelle zu Roftod eingerichtete 
Austunftsftelle für Pflanzenfhuß. » » 2»... 

138 

130 

151 

248 

137 

183 

248 

167 

169 

171 

165 



Datum 
ber 

Verordnung eic. 

8. Juni, 

8. Juni. 

14. Juni. 

14. Juni. 

14. Juni 

14. Juni. 

16. Juni. 

21. ‚Juni. 

1 Juli. 

Ueberficht des Jahrgangs 1898. 

— * — — die Vermehrung des mittleren 
un inen Grundbeſißes auf dem platten Lande 

Bekanntmachung, betreffend die ber Berechnung ber 
u, zu ‚Grunde — — Getreide⸗ 
preiſe 

Neue Chauſſee⸗Polizeiordnungggg 2... 

Berichtigung zu derfelben . - . . . 2 2 0. 

Verordnung zur Nenderung und Ergänzung der Verordnun 
vom 17. Februar 1897, betreffend das We er 

Allgemeinen Landes-Rezeptur- Direktion und «Kaffe 236 



— 

Datum 
der 

Verocduuug ett. 

1898. 

7. Juli. 

8. Juli. 

9. Juli. 

9. Juli. 

27. Juli. 

27. Juli. 

29. Juli. 

29. Juli. 

31. Juli. 

6. Auguſt. 

7. Auguſt. 

Ueberſicht des Jahrgangs 1898. 

Inhalt. 

Bekanntmachung, betreffend die Hebammenprüfung . 

Verordnung, betreffend bie Anwendung bes Erpropriationg- 
gejeßes auf die Eifenbahn von Grivig nah Pardim . 

Belanntmadhung, betreffend die neuen — der 
Erſparniß-Anſtalt zu Schwerin i N 

Befanntmadhung, betreffend Abänderung der Statuten 
der Medlenburgiichen Hagel- und — 
geſellſchaft zu Neubrandenburg 

Belanntmachung, betreffend Nichtanwendung der all» 
gemeinen polizeilihen Beftimmungen über die An- 
legung von Dampfkeſſeln er gewie Arten von 
Dampfkochkeſſeln Bis 

Verordnung, betreffend bie SER: der — 
der Geflügeldholera . ; 

Bekanntmachung, betreffend die Anwendung der neuen 
Chaufjee:Polizei-Ordnung auf die Chauſſee von 
Schwerin nad Wittenförden . re a Aura 

Belanntmadhung, betreffend die den Ortspolizeibehörden 
beim Ausbrucd der Schweinefeuhe (Schweinepeit) ob- 
liegende Benadhrichtigung aller dem — be⸗ 
nachbarten deutſchen Gemeinden . 

Bekanntmachung, betreffend das Ableben Sr. — 
des Fürſten von Bismard . . 

Bekanntmachung, betreffend bie — des — 
guts Lieſſow Amts Schwerin 

Bekanntmachung, betreffend Außerkraftſetzung des wegen 
bes Ablebens Sr. Durchlaucht des Fuͤrſten von Bis— 
marck getroffenen Anordnungen.. .. 

238 

247 

249 



X 

— 

Datum’ 
der 

Verordnung etc. 

1898. 
8. Auguit. 

17. Auguft. 

17. Auguft. 

26. Auguſt. 

13. September. 

20. September. 

20. September. 

29. September. 

11. Oftober. 

Meberficht des Jahrgangs 1898. 

Inhalt. 

Bekanntmachung, betreffend das Außerfrafttreten des 
Handelsvertrages zwiſchen dem beutichen Zollverein und 
dem vereinigten SKönigreih von Großbritannien und 
Irland, fowie das Erlöſchen des Schifffahrtsvertrages 
zwiſchen Preußen und dem vereinigten —— von 
Großbritannien und Irland — 

Bekanntmachung, betreffend bie Errichtung einer Fidei— 
kommißſtiftung über die Güter Wedendorf, Hundorf, 
Bernſtorf und ve Amts — und 
Grevesmühlen 

Bekanntmachung, betreffend die Errichtung einer Fidei- 
fommißjitiftung über das Gut Alt-Karin Amts Bukow 

Belanntmachung, beireffend die Errichtung einer Fibei- 
fommißitiftung über die Güter Diefhof, Schmweez, 
Drölig, Gr.-Bügin und Neuheinde Amis Güftrom 
und Neufalen, ſowie bas — — 
Amts Güftrew . ; 

Belanntmachung, betreffend die Erhebung ber Beiträge 
* Domanial-Hauptſchulkaſſe für die den vom 
1. Juli 1898 bis 30. Juni 1899 —F RE 

Belanntmachung, betreffend die Errichtung eines Haupt- 
Zollamtes in Wismar und Die anderweite Ab: 
grenzung der Hauptamtsbezirfe Roftod und Güſtrow 

Bekanntmachung, betreffend Erteilung von Abfertigungs- 
befugniffen an das Haupt-Zollamt zu Wismar 

Bekanntmachung, betreffend die Allobififation des ve 
gutes Kl.⸗Helle Amts Stavenhagen j 

Verordnung, — —— ka — des 
Baufachs 

30 

31 

31 

81 

32 

32 

32 

33 

33 

251 

253 

254 

254 

255 

256 

258 

273 

259 



Ueberficht des Jahrgangs 1898. xI 

1898. ‘ 
11. Dftober. [Verordnung zur Ergänzung ber Verordnung vom 

19. Juni 1896, die — — wirkender 
Arzneimittel . . 33 272 

11. Oftober. |Befanntmadjung, betreffend die Aufbewahrung und Ver- 
abfolgung des feiten Diphiherieferums in den Apotheken 33 272 

2. November. | Verordnung zur Mbänderung des revidirten Grund— 
geſetzes der — vom 
25. Mai 1881 . . . r 34 275 

12. November. Bekanntmachung, betreffend die Allodififation des lehn— 
baren Antheils des Gutes ei Steinfort Amts 
Srevesmüblen . . . 35 279 

15. November. |Berordnung, betreffend die öffentlich-rechtlihen Ver— 
hältniffe des Gebiets der neuen rtillerie REM 
auf dem Dftorfer Bere . . . . 35 277 

15. November. | Befanntmachung, betreffend bie Verleihung der Rechte 
einer juriftifchen Perfon an die von Malgahn- und 
Maltzanſche Familienftiftung :» » >» > 2 4237 285 

21. November. Bekanntmachung. betreffend die landesherrliche Geneh— 
migung und Beſtätigung der Satzung des Mecklen— 
burgiſchen Handelsvereins und Verleihung der ER 
einer juriftiihen Perjon an denjelben . . 35 250 

22, November. Bekanntmachung, betreffend die Verleihung der Rechte 
einer juriſtiſchen eich an bie von —— Dosnitter 
Stiftung . - - 37 286 

24. November. Bekanntmachung, betreffend die Verleihung der Rechte 
einer juriſtiſchen Perſon an die — — der 
Irrenanſtalt Gehlshein 35 280 

2. Dezember. Bekanntmachung, betreffend die BEE: des de 
guts Alt-Gaarz Amts Lüb) . . 87 286 

9. Dezember. [Verordnung zur Abänderung und Ergänzung der Ver: 
ordnung vom 28. Mai 1879 zur — der 
Strafprozeßordnung.. 36 281 



xI Ueberficht des Jahrgangs 1898. 

Datum 
der 

Verordnung etc. 

1898. 

16. Dezember. |Berordnung zur Mbänderung der Verordnung vom 
21. April 1879, betreffend die juriftiichen Prüfungen 2c.| 36 

22. Dezember. RBekanntmachung, betreffend —— der — 
vom 11. Juni 1892 . . 37 

27. Dezember. | Bekanntmachung, betreffend das Verfahren bei Ertheilung 
der Aufnahmebefehle für die ea url und die 
gerichtlichen Sefängniffe ꝛc. . . 38 

2856 

293 



Sachregiſter 
zum 

Regierungs-Blatte 

vom Jahre 1898. 

A. 
Ableben Sr. Durchlaucht des Fürſten von Bismarck No. 27, Seite 239. 
— — der wegen dieſes Todesfalles getroffenen Anordnungen No. 29, 

S. 249. 

Aften-Ausfonderung und Vernichtung. Berichtigung von Drudfehlern in ber in No. 85 
des vorigjährigen Negierungsblatts abgedruckten Bekanntmachung vom 18. Oftober 
1897 No. 7, ©. 103. 

Aus ſonderung und Vernichtung der amtsgerichtlichen Akten u. ſ. w. in Wildſchadens⸗ 
fahen No. 24, ©. 232. 

Allodififation des Lehngutes Sukow e.p. Marienhof Amts Neufalen No. 2, ©. 36; 
des Lehngutes Pohnftorf Amts Güſtrow No. 2, S. 37; bes Lehngutes 
Lieſſow Amts Schwerin No. 80, ©. 252; des Lehngutes Kl. Helle 
Stavenhagen No. 33, S. 273; bes lehnbaren Antheils des Gutes Fräulein 
GSteinfort Amts Grevesmühlen No. 85, ©. 279; bes Lehngutes Alt-Gaarz 
Amts Lübz No. 37, ©. 286. 

Irtillerie-Raferne, neue, bei — öffentlichrechtliche Verhältniſſe des Gebietes der⸗ 
jelben No. 35, ©. 

Arzneimittel, Abänderung F — vom 19. Juni 1896, betreffend die Abgabe 
ſtark wirkender Arzneimittel, ſowie über die Beſchaffenheit und Bezeichnung der 
Arzneigläſer und Standgefäße in den Apotheken No. 18, S. 181; desgleichen 
No. 33, ©. 272. 

Aerzte, taatsärgtliche Prüfungs Ordnung No. 22, ©. 214. 
Ausmanderungsmwefen, Ausführung des Neichsgefeges vom 9. Juni 1897 No. 9, ©. 109. 
—— , Hinterlegung der von den Ausmwanderungs:Unternehmern und Agenten zu heftellenden 

Sicherheiten No. 9, ©. 111. 



XIV 

B. 
Baumwefen, Prüfungen ber Kandidaten des Baufahs No. 33, ©. 259. 
Bienenzucht, Tagegelder der Mitglieder, Gehülfen und Schiebsmänner der Kommiſſion zum 

Schuß ber Bienenzudt No. 5, ©. 69. 
SEONPRÄDEEES efellfhaften, Abänderung bes revidirten Grundgeſetzes der Domanial= 

brandverfierungsanftalt vom 25. Mai 1881 No. 34, ©. 275. 

C. 
Chauſſee-Polizeiorbdnung, neue, No. 21, S. 201; Berichtigung No. 24, ©. 232. 
— — der wichtigſten Frachtgüter zur "Berechnung des Ladegewichts No. 21, 

re berjelben auf die Chauffee von Schwerin nad) Mittenförden No. 28, 

D. 
Dampfkeſſ el, Nichtanwendung der allgemeinen polizeilichen Beftimmungen über die Anlegung 

on Dampfkeſſeln auf gewiſſe Arten von Dampfkochkeſſeln No. 28, ©. 242. 
Täncmarf, — —— ber Zuſatz-Deklaration vom 25. Auguſt 1881 zu dem Ueberein— 

Tommen wegen negenjeitiger Unterftägung Hülfsbedürftiger und Uebernahme Aus— 
zuweiſender No. 9, S. 110 

Dipptherieferum, Aufbewahrung und Verabfolgung des feiten Diphtgerieferums in ben 
Apothefen No. 33, ©. 272. 

€. 
Eifenbahnen, Staatsvertrag mit Preußen wegen Herftellung einer Eifenbahn von Kremmen 

r Neu:Ruppin nad) Wittſtock No. 4, ©. 57. 
— Rongeffions-Urkunbe zum Bau und Betrieb biefer Eifenbahn ge den in das Medlen- 

burgifche Gebiet fallenden Streden — No. 4, S. 
— dieſer Verordnung 

No. 28, S. 248. 
—— ee Anzeigepflicht bei der ägyptiichen Augenentzündung No. 22, 

Erfparniß- Ianati zu Schwerin, neue Saßungen No. 26, S. 238 
Erpropriat nögejeß vom 29. März 1845, Anwendung befjelben auf die Eifenbahn von 

Ganzlin nad Röbel No. 12, S. 125; desgleichen auf die Eifenbahn von Crivitz 
nad Parchim No. 26, S. 237. 

F. 
kr fiehe: Strafprogekorbnung. 
ideifommiffe, Errichtung einer Sideitommihftiftung über bie Allobialgüter Remplin c. p. 

und Alte und Neu-PBanftorf Amts Stavenhagen No. 2, S. 37. 



XV 

Fideikommiſſe, Errichtung einer Fideikommißſtiftung über die Güter Mebendorf, 
Hundorf, Bernftorf und Hanshagen Amts Gadebuſch und Grevesmühlen No. 31, 
S. 253. 

_, Errichtung einer Fideifommißitiftung über das Gut Alt-Karin Amts Bukow No. 31, 
S. 254. 

— — einer Fideikommißſtiftung über die Güter Diekhof, Schweez, Drölitz, 
Gr.-Bügin und Neuheinde Amts Cüftrom und Neufalen, fowie das Erbfrug- 
gehöft Neufrug Amts Güftrow No. 31, 5. 254. 

Base Abänderung der Fiicherei-Verordnung vom 18. März 1891 No. 10, ©. 113. 
‚ Schuß der Fiſcherei im Nibniger Binnenfee und im Medlenburgiſchen Antheil am 

Saaler Bodden No. 10, S. 119. 
— _, Staatsvertrag mit Preußen über die Fifcherei-Berhältniffe im Saaler Bodden No. 12, 

©. 126. 

®. 

Sei er Anweiſung zur chemiſchen Unterfuhung von Fetten und Käfen No. 15, 
©. 

; gefunbfeitspofieifie Kontrole der einen Diedlenburgifchen Hafen anlaufenten See: 
ſchiffe No. 19, ©. 171. 

Getreide: ma ee nad) welchen der Geld-Kanon ber Erbpädter u. j. w. zu 
reguliren ijt No. 101. 

Getreidepreije, welche der —— der Landeskontribution zu Grunde zu legen ſind 
No. 22, S. 217. 

Gewerbe-Ordnung, Verordnung zur Ausführung des Geſetzes, betreffend die Abänderung 
der Gewerbe-Ordnung vom 26. Juli 1897 No. 2, ©. 31. 

— — der Beſtimmungen über den Gewerbebetrieb im Umherziehen No. 10, 
. 115. 

„Innungsweſen nad dem Neichögefege vom 26. Juli 1897 zur Abänderung ber 
Gewerbeordnung No. 13, S. 132. 

———, Abänderung ber Belanntmahung vom 5. Oktober 1892, betreffend Ausführung des 
$ 155, Abſ. 3 für die Betriebe der Heeresverwaltung No. 15, ©. 138. 

9. 
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Inhalt. 

I. Abteilung. (M 1.) Berorbnung zur Beftätigung und Ausführung der neuen Satzung 
bes Wittiven-Inftituts für Prediger, Organiften, Rantoren, Küfter und Lehrer. 

I. AbtHeilung. 

(M. 1.) Berordnung vom 22. December 1897 zur Beftätigung und Ausführung 
der neuen Satzung des Wittwen« Auftituts für Prediger, Organiften, Kautoren, 

Küfter uud Lehrer. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albreht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft 

zu Wenden, Schwerin und Nabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande 
Roftod und Stargard Herr zc., Regent de3 Großherzogthums Mecklenburg. 
Schwerin. 

Mir haben Uns in Gnaden bewogen gefunden, das am 21. Januar 1864 
beftätigte und veröffentlichte, bereits durch mehrfache Nachtrags-Verordnungen 
abgeänderte und ergänzte Statut des Wittwen- Inftituts für Prediger, 
Organiften, Kantoren, Küfter und Schullehrer einer Umarbeitung unterziehen 
zu laffen, insbejondere um eine gleichmäßigere Behandlung der Inſtituts— 
mitglieder in Bezug auf die Höhe der ihren Wittwen zuzufichernden Penfion 
und der von ihnen zu entrichtenden Kaffenbeiträge, als bisher möglich geweſen 
it, herbeizuführen, um für diejenigen Sinftitutsmitglieder, deren Einfommen 
die Summe von 2000 ME. und deren Wittwenpenfion die Summe von 500 Mt. 
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nicht erreicht, die Kafjenbeiträge zu ermäßigen, und um den hinterbliebenen 
Waifen der Inſtitutsmitglieder eine umfangreichere Unterſtützung zuzuwenden, 
und wollen nunmehr die dementiprechend abgefaßte nene 

Satzung 
des Wittwen-Inſtituts für Prediger, Organiſten, Kantoren, 

Küſter und Lehrer 

kraft dieſes landesherrlich zu der Folge beſtätigen, daß ſie mit dem 1. April 1898 
in Kraft zu treten hat, und daß mithin nicht nur 

1. alle vom 1. April 1898 an in das Wittwen-Inſtitut aufzunehmenden 
Prediger, Organiſten, Kantoren und Küſter, ſowie Lehrer in Grundlage der 
Beſtimmungen dieſer Satzung aufzunehmen ſind, 

ſondern auch 
2. alle nach dem früheren Statut vom 21. Januar 1864 und den dazu 

ergangenen abändernden und ergänzenden Verordnungen bereits aufge— 
nommenen Inſtitutsmitglieder, ſofern ihnen die neue Satzung auf eine Er— 

höhung ihrer Wittwenpenſion oder Ermäßigung ihrer Kaſſenbeiträge Anſpruch 
giebt, neu aufzunehmen ſind, falls ſie nicht binnen einer Friſt von 6 Wochen 

nach der Veröffentlichung dieſer Satzung bei der Verwaltung des Wittwen— 
Inſtituts anzeigen, daß ſie es vorziehen, auf die ihnen durch die neue Satzung 
eingeräumten Vergünſtigungen zu verzichten und bei dem bisherigen Statut 
vom 21. Januar 1864 und den dazu ergangenen abändernden und ergänzenden 
Beitimmungen zu verbleiben. 

Weiter beitimmen Wir noch das Folgende: 
a) Bezüglich der zur Zeit des Inkraſttretens diefer Sabung an den 

Gymnaſien zu Parchim, Güſtrow und Schwerin bereits angejftellten 
und in das Wittwen-nftitut für Givil- und Militairdiener auf: 
genommenen Lehrer behält es bei ihrem Verhältniſſe zu letzterem 
Inſtitute auch fernerhin das Bewenden. 
Diejenigen ynftitutsmitglieder, welche auf Grund der neuen 
Satung zu einer erhöhrten Wittwenpenfion aufzunehmen find, zu 
welcher jie jchon in Grundlage der zu dem Statut vom 21. Ja— 
nuar 1864 ergangenen Verordnungen hätten aufgenommen werden 
fünnen, aber nur deshalb nicht aufgenommen worden find, weil ie 
die ihnen dazu gejegte Frift unbenutzt haben verftreichen lafjen, haben 
die erhöheten Kafjenbeiträge, und zwar nach den bisherigen Be- 

b 
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ſtimmungen berechnet, für die Zeit vom 1. Juli 1895 an nad) 
zuzahlen. 

e) Bereit3 penfionirten, aus dem Dienft getretenen oder entlafjenen 
früheren Inſtitutsmitgliedern, welche, wenn die Beftimmungen des 
fünften Abjchnitts der neuen Sakung bereits früher Geltung gehabt 
hätten, ihr Berhältniß zum Wittwen-Inſtitut zum Beften ihrer 
Kinder hätten aufrecht erhalten können, foll ‚gejtattet fein, unter 
Erbieten von Nachzahlungen Anträge auf Wiederheritellung ihres 
Verhältiffes zum Wittwen: njtitut zu Gunften ihrer Kinder noch 
jest binnen einer Friſt von 6 Wochen nach Veröffentlichung der 
neuen Satzung zu ftellen. 

d) Diejenigen Wittiwenpenfionen, welche zum erften Male am 1. April 1898 
fällig werden, find bereits nach Maßgabe des Eintheilungs Ber: 
zeichniffes der neuen Sabung zu berechnen, wenn nicht der ver- 
jtorbene Ehemann der betreffenden Wittwe die oben unter 2 beregte 
gegentheilige Erklärung abgegeben hat; fir alle Wittwenpenfionen 
dagegen, welche bereitS vor dem 1. April 1898 zu laufen begonnen 
haben, bewendet es bei dem bisherigen Satze. 

Im Uebrigen den Landesherrlichen Nechten und fonft Jedem an feinen 
erweislichen Nechten unabbrüchig. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staatsminifterium. 

Schwerin, den 22. December 1897. 

Johann Albrecht. 

AU. v. Bülow. v. Amsberg. AU. v. Prefjentin. 

1* 
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c. rückſichtlich der freiwillig und ohne Penſion aus dem Amte tretenden Witlwen- 
Injtituts-Mitglieder. 

d. rüdfichtlich der ihres Amtes entiegten oder entlaſſenen Inftituts-Mitglieder. 
Ausiheiden aus dem MWittwensnftitute rückjichtlih der in ausländiiche Dienſte 

tretenden njtituts- Mitglieder. 
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den Zahlungen der Wittwen-initituts:- Mitglieder an das Wittwen-Inſtitut. 
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Mitglieder. 
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getretenen Jnjtituts: Mitglieder. 

MWittwen-faffenbeiträge penjionirter Inftituts-Dlitglieder, die eine 15 Jahre und 
darüber jüngere Frau geheirathet haben. 

Nahzahlung des Wittiwen-Kajjenbeitrags von wieder aufgenommenen Inſtituts— 
Dlitgliedern. 

Anfang und Ende der MWittwen:Kaffenbeitrags: Zahlung. _ 
Verbot der Rückgabe und des Erlaffes der jagungsmäßigen Zahlungen an das 

Wittwen⸗Inſtitut. 

Vierter Abſchnitt. 

Bon den Wittwen-Penſionen und deren Erhebung. 

Recht auf den Genuß der Wittwenpenfion. 
Beichräntungen des Nechts auf die Witwenpenfion. 
Anzeige von dem Tode des Inſtituts-Mitgliedes. 
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folcher Verpflichtung. 
Anfang und Leitung der Wittwenpenfions: Zahlung. 
Zahlung der Wittwen-Penſion allein an die Wittwe oder deren Kurator oder Be: 

vollmächtigten, ſowie die Erben derjelben. Unzuläſſigkeit der Anweifungen, 
Abtretungen, Beſchlagnahme und Nircftbelegung der Wittivenpenfion. 

Empfangsbeſcheinigung über Wittwenpenfions- Zahlungen. 
Letzte Zahlung der Wittwenpenſion. 
Entziehung ber Wittwenpenfion wegen Verbrechen der Wittwe. 
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Fünfter Abſchnitt. 

Von den Waijengeldern und beren Erhebung. 
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Vorftand und übrige Angeftellte des Wittwen-Inftituts und Verwaltung beffelben. 

Anmerkung: Die weiteren zu dieſem Abjchnitte gehörenden Beſtimmungen 
find den 88. 44—53 des Statutes für das Civil- und Militair Diener: Wittmen- 
Inftitut vom 17. März 1863 gleichlautend und zwar: 

. 44. 
45. 
46. 
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48. 
49. 

50. 
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52. 

. 53. 

Der Borftand des Wittwen-Inſtituts. 
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Beitreibung der Ausfertigungsgebühren, Antrittsgelder und Wittwen- 

Kafjenbeiträge. 
Einbehaltung der Abgaben an das Wittwen-Inftitut von den Gehaltss 

zahlungen. 
Siegel des Vorftandes und ber Kaffe. 
Portofreiheit. 
Beichwerdeführung. 
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Erfter Abſchnitt. 

Bon dem Weſen und der Beftimmung des Wittwen-nftitut3 und dem Vermögen 

und den Einkünften dejjelben, 

8. 1. 

Weſen und Beitimmung des Wittwen-Juſtituts. 

Das durch den Landesherrlichen Fundations-Brief vom 12. Mai 1835 gegründete und 
fortbeftehende Mittwen-nftitut für Prediger, Organiften, Rantoren und Küfter, jowie Lehrer 
iſt ein jelbftftändiges, mit juriftiicher Perjönlichkeit und dem privilegium pii corporis bewib- 
metes Institut mit eigenem Vermögen und eigener Verwaltung. 

Daſſelbe hat die Beftimmung, den Wittwen und Waiſen ber Inftituts-Mitglieder an- 
gemefjene Unterftügung zu ihrem Lebensunterhalte zu gewähren. 

8. 2. 
Bermögen des Wittwen-JInſtituts. 

Das zur Erreichung und Sicherung des Inſtitutszwecks bereits angefammelte und künftig 
etwa noch anzufammelnde Vermögen ift beir ben Zandesherrlichen Kaſſen oder, falls bei diejen 
ein Bedürfnig zur Annahme von Geldern nicht befteht, nad) den über die Belegung von 
Mündelgeldern beftehenden Grundfägen — wobei indefien außer dem Ankaufe beutfcher 
Staatspapiere auch der Ankauf der von deutſchen Staaten hinreichend gewährleifteten Werth: 
papiere geftattet ift — zinsbar zu belegen, darf aber in feinem Kapitalbeftande niemals, 
insbejondere nicht zur Beltreitung der dem Wittwen-Snftitute obliegenden Ausgaben ange: 
griffen und vermindert werden. 

8. 8. 

Einfünfte des Wittwen-Juſtituts zur Beſtreitung feiner Ausgaben. 

Zur Beitreitung der Ausgaben des Wittwen-Ynftituts find, außer etwaigen außerordent- 
lihen Hebungen, die eingehenden Zinfen des vorhandenen Vermögens, die von den Inſtituts— 
Mitgliedern zu leiftenden Zahlungen und bie in $. 4 erwähnten außerorbentlichen Zuſchüſſe 
aus landesherrlicher Kaffe beftimmt. 

8. 4. 

Außerordentliche Zuſchüſſe ans Landesherrlicher Kaffe. 

Wenn fünftig und folange die zur Dedung der dem Wittwen-Inftitute obliegenden 
Ausgaben beftimmten Mittel nicht vollftändig ausreichen möchten, wird aus landesherrlicher 
Kaſſe ein außerorbentlicher, dem Bedürfniß entiprechender, in jedem Jahr und für daſſelbe 
beſonders feitzuftellender Zuſchuß gewährt werden. 

2 
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S. 5. 

Außerordentliche Hebungen. 

Das Wittwen-Jnititut iſt als juriſtiſche Perfon berechtigt, Zuwendungen aus legt: 
willigen Verfügungen, Schenkungen ober aus fonjtigem Rechtsgrunde zu erwerben. 

Zweiter Abjchnitt. 

Bon den Mitgliedern des Wittwen- nftituts und deren Aufnahme zu einer 
bejtimmten Wittwenpenfion. 

8. 6. 

Aufnahmefähigkeit der Kirchen- und Schuldiener. 

Alle Geiftlihen, Superintendenten, Präpofiten, Paftoren und Hülfsprediger, ſowie Die 
Organiften, Kantoren, Küfter und alle Lehrer, welche von Seiner Königlichen Hoheit dem 
Großherzoge von Medlenburg- Schwerin oder fraft Allerhöchfter Ermächtigung dauernd und 
mit einem bejtimmten Einfommen von mindeftens 300 Mark jährlich angeftellt worden find, 
find, fofern fie nicht dem Civil- und Militair-Diener-Wittwen-nftitut zugewiejen find ober 
fünftig zugemwiefen werden, zur Theilnahme an dem MWittwen-Inftitut für Prediger und 
Schullehrer berechtigt und verpflichtet. 

8. Te 

Fortſetzung. 

Weiter find zur Theilnahme an dem Wittwen-Inſtitut berechtigt und verpflichtet bie 
Lehrer an einheimifhen öffentlihen Schulen, welche ihre Bejtallung nicht von Seiner 
Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg: Schwerin oder kraft Allerhöchſter Er: 
mädtigung erhalten haben, wenn eine bejondere Landesherrliche Verordnung deren Aufnahme 
und die Bedingungen ber Aufnahme vorgejchrieben hat oder vorjchreiben wird. 

8. 8. 

Ucbertritt der zum Civil- nnd Militair-Diener-Wittwen-Juftitute aufgenommenen 
Juftituts- Mitglieder, 

Mitgliedern des Civil: und Militair-Diener-Wittwen-nftituts, welchen ein Amt ver- 
liehen wird, das an ſich zur Aufnahme in das Mittwen-nftitut für Prediger und Lehrer 
berechtigt und verpflichtet, jteht es frei, zu wählen, ob fie im Givil- und Militair-Diener- 
Wittwen-Inſtitut verbleiben oder in das Prediger ꝛc. Wittwen-Inſtitut übertreten wollen. 

Ein gleiches Wahlrecht fteht den Mitgliedern des Prediger: und Scullehrer-Wittwen- 
Inſtituts zu, wenn ihnen ein Amt verliehen wird, welches fie zur Aufnahme in das Wittwen- 
Inftitut für Civil: und Militair-Diener berechtigen würde, 

Das Wahlrecht ift binnen 6 Wochen vom Tage der Berufung an auszuüben. 
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8. 9. 

Ausnahme von der Aufnahmefähigkeit der Kirchen: nnd Schul-Diener. 

Ausgeſchloſſen von der Theilnahme an dem Wittwen-nftitute find: 

1. Die Hofgeiftlichfeit und die Lehrer an der Navigationsichule zu Wuſtrow auf 
dem Filchlande, welche dem Wittwen-$nftitute für Civil- und Militair-Diener 
zugewieſen find. 

2. Die Landfchullehrer auf den fogenannten zweiten Lehrerjtellen, womit das Recht 
zur Verheirathung nicht verbunden iſt. 

8. 10. 

Aufnahme in das Wittwen-Juſtitut zu einer beftimmten Wittwenpenfion. 

Die Aufnahme in das Wittwen » Inftitut gefchieht nad) ben Süßen des Eintheilungs: 
verzeichniſſes in 

Anlage A, 
welches für die MWittwen und Waifen der Ynftituts- Mitglieder maßgebend ift. 

Dabei find bis auf die ausdrücklich gemachten Ausnahmen folgende Grundfäte zu betrachten: 
1. Die Hülfsprediger, Organiften, Kantoren, Küfter und Lehrer werden nad) dem 

Dienfteintommen, welches ihren Dienjtjtellen zur Zeit ihrer Anftellung beigelegt 
ift, aufgenommen, müſſen jedoch, wenn ihnen jpäter eine Gehaltszulage, und 
damit im Ganzen ein Dienjteinfommen bewilligt wird, welches an fich nach dem 
Eintheilungsverzeihhnifje zu einer höheren MWittwenpenfion berechtigt, erhöht auf: 
genommen werden. 

2. Kandidaten ber Theologie, welde, nachdem fie die erjte oder zweite theologiiche 
Prüfung bejtanden haben, auf Lehrerftellen berufen werden, fönnen, wenn fie 
wegen ihres Einfommens als Lehrer nad) dem Eintheilungsverzeichnifie höher als 
die Prediger aufzunehmen fein würden, ihre Aufnahme zu der Penſion für 
Paftoren-Wittwen innerhalb 6 Wochen nad) ihrem Amtsantritt erwirken. 

3. Wird einem Kirchendiener an einer Kirche Grofherzoglichen Patronates ein 
weiteres Kirchenamt an berjelben Kirche oder einer anderen Kirche Großherzog: 
lien Batronates oder eine Zehrerjtelle an einer Schule Großherzoglichen Batronates 
oder ein fonftiges Nebenamt im Großherzoglichen Dienit, oder wird einem Lehrer 
an einer Schule Großherzoglichen Patronates ein Kirchenamt an einer Kirche 
Großherzoglichen Patronates oder ein jonjtiges Nebenamt im Großherzoglichen 
Dienft, und zwar nicht bloß vorübergehend übertragen, jo ijt für deren Aufnahme 
in das Wittwen-Inſtitut das Gejammteinfommen aus den verſchiedenen von 
ihnen befleideten Stellen in Anrechnung zu bringen, und zwar felbft dann, wenn 
das Nebenamt an ſich zur Aufnahme in das Wittwen = Jnjtitut für Civil- und 
Militair-Diener berechtigen würde, 

Wenn dagegen Kirchendienern und Lehrern an Kirchen und Schulen Groß: 
berzoglichen Patronates Schul- oder SKirchenftellen, die nicht unter Großherzog: 
lihem Batronate ftehen, oder fonftige Nebenämter außerhalb des Großherzoglichen 
Dienftes verliehen werden, jo find die Hebungen aus den leteren für die Auf: 
nahme zum Wittwen » Inftitute nicht in Anrechnung zu bringen, fofern nicht die 

2* 
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Beitimmung bes $. 7 Anmwendung zu finden hat ober die Anrechnung durch be= 
fondere Landesherrliche Verordnung vorgefchrieben ift oder vorgefchrieben wird. 

4. Hülfsprediger (Vicare), denen die Verwaltung einer erledigten Pfarre ohne Be— 
ſchränkung auf eine im Voraus beftimmte Zeit übertragen ift, ſowie beigeorbnete 
Prediger werden gleich ben wirklichen Paftoren aufgenommen; fonftige Hülfs- 
prediger aber werden, ihre Aufnahmefähigfeit vorausgefegt, zu der ihrem Dienjt= 
einfommen entiprechenden Wittwenpenfion in das WittwenInftitut aufgenommen. 

5. Kirchen und Sculdiener, welche nad) dem Cintheilungsverzeichniffe zu einer 
MWittwenpenfion unter 225 Marf aufzunehmen fein würden, bürfen zu einer 
Mittwenpenfion von 225 Mark aufgenommen werden, wenn fie darauf vor ihrer 
Aufnahme bei der Verwaltung des Wittwen-Initituts antragen. 

6. Beim Eintritt eines Inftituts- Mitgliedes in eine Stelle, der eine höhere Wittwen— 
penfion verſichert ift, als feiner früheren Dienftftelle, hat die erhöhte Aufnahme 
deffelben zu geſchehen. Desgleihen ift beim UWebertritt in eine andere Dienit- 
ftelle, der eine geringere Wittwenpenfion verfichert ift, die Aufnahme auf dieſe 
legtere Wittiwenpenfion zu verfügen. Jedoch fteht die Erhaltung der höheren 
Penfion aus der früher befleiveten Stelle gegen Fortzahlung des entiprechenden 
MWittwen=Kaffenbeitrags den betreffenden Jnjtituts: Mitgliedern frei. 

8. 11. 

Feſtſtelluug des Dienfteinfommens zum Zwed der Aufnahme. 

Die zur Aufnahme der Organiften, Kantoren, Küfter und Lehrer, fowie der Gehülfsprediger 
erforderliche Ermittelung und Feltitellung des Dienfteinfommens fteht den Behörden zu, durch 
weldye die Anftellung derjelben ergeht. Soweit in Gemäßheit der Verordnung vom 29. December 
1896, betreffend die Regelung des Dienfteinfommens der an ben Landſchulen im Domanium, 
an den ritters und landichaftlihen Landſchulen und an den Volks- und Bürgerfchulen in ben 
Städten und Fleden angeftellten feminariftiich gebildeten Lehrer, eine Regelung des Dienit- 
einfommens erfolgt ift, ift diefe für die Aufnahme in das MWittwen-nftitut maßgebend. Im 
Uebrigen find Naturalemolumente und zufällige Hebungen zu dem Betrage, wozu fie dem 
Wittwen⸗Inſtituts⸗Mitgliede auf fein Gehalt angerechnet find, in Fällen aber, wo dies nicht 
angeht, nad billiger Schägung, foweit thunlich unter Berüdfichtigung des Durchfchnittsertrags 
ber legten — Jahre zu berechnen. Es kommen aber bei Feſtſtellung des Dienſteinkommens 
für die Aufnahme in das Wittwen-nftitut nicht in Anrechnung die bemwilligte Vergütung für 
die nur vorübergehend oder auf beftimmte Zeit übertragene Verwaltung eines Amts, Repräfen- 
tationsgelder, Vergütung für Dienftaufwand, Belohnungen für geleiftete befondere Dienite, 
einmalige außerordentliche Unterftügungen oder Zuwendungen und perfönlide Zulagen für 
eine im Voraus beftimmte Zeit. 

8. 12. 

Weitere Prüfung der zum Zwed der Aufnahme erfolgten Feitftellung des Dienfteinfommens. 

Die Verwaltung des MWittwen-nftituts kann, wenn derſelben Bebenfen gegen bie zum 
Zwede der Aufnahme in das MWittwen:nftitut gefchehene Feititellung des Dienfteinfommens 
enttehen, weitere Prüfung durch geeignete Vorftellung bei der betreffenden Behörde, ſowie bei 
der etwa vorhandenen, diefer Behörde vorgejegten Dienftbehörde veranlaffen. 
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Auch den Wittwen-Inftituts- Mitgliedern, welche durch bie erfolgte Feftitellung ihres 
Dienfteinlommens zum Zwed der Aufnahme in das Wittwen-Jnftitut ſich verlegt halten, fteht 
innerhalb der erjten vier Wochen nad) Empfang des Aufnahmefcheins das Recht der Gegen: 
vorftellung, und wenn biefe erfolglos bleibt, das ber Beichwerdeführung bei ber etwaigen 
höheren Dienftbehörbe zu. 

8. 13. 

Zeit der Aufnahme. 

Die Aufnahme in das MWittwen-Inftitut, ſowie die fpäter durch Gehalts-Verbeſſerung 
oder Verminderung veranlaßte erneuerte Aufnahme wird ungefäumt nad) erfolgter Anftellung, 
bezw. nach eingetretener Gehalts-Verbefjerung oder Verminderung verfügt und ift auf ben 
Tag zu fegen, mit welchem die Zahlung des Gehalts beginnt oder die Gehalts-Beränderung 
eingetreten ijt. 

8. 14. 

Anmeldung zum Zwed der Aufnahme. 

Die Behörden, durch welche die Anftellung der Geiftlihen, Kirhen-Diener und Lehrer 
erfolgt, haben ber Verwaltung des Wittwen-nftituts von den vorfommenden Anftellungen, 
und zwar foweit es fich nicht um Beſetzung von Predigerftellen handelt, unter Angabe bes 
Dienfteintommens, von eintretenden PBenfionirungen unter Angabe des bewilligten Ruhegehalts, 
von Amts-Entfegungen und Entlafjungen, ſowie von allen, die erneuerte Aufnahme ber 
Inftituts- Mitglieder vernothwendigenden Veränderungen ungefäumt Mittheilung zu machen. 

Auch muß Jeder, der zum Eintritt in das Wittwen-Inſtitut verpflichtet oder erneuert 
aufzunehmen ift, deshalb bei der Verwaltung des Wittwen-Inftituts dann, wenn nicht inner- 
halb der erften drei Monate nad) der Anftellung oder nad) der die erneuerte Aufnahme 
bedingenden Veränderung feiner bdienftlihen WVerhältnifje Verfügung wegen feiner, bezw. er: 
neuerten Aufnahme ergangen ift, binnen weiteren drei Monaten fic) melden. 

8. 15. 
Aufnahmeſchein. 

Ueber die geſchehene Aufnahme in das Wittwen⸗Inſtitut, ſowie über jede ſpätere erneuerte 
Aufnahme wird den Inftituts-Mitgliederu ein Aufnahmeſchein nach dem Muſter in 

Anlage B 
ertheilt. 

Dem bei der erften Aufnahme in das Wittwen-Inftitut zu ertheilenden Aufnahmeſchein 
wird ein Abdrud dieſer Sapungen angeſchloſſen. 

8. 16. 
Daner der Theilnahme an dem Wittwen-⸗-Juſtitute 

a. rüdjihtlih der im Amte ftehenden JInftituts- Mitglieder. 

Den Mitgliedern des MWittwen-Inftituts ift, folange fie in einem Dienftverhältnifje 
ftehen, welches fie nach Maßgabe ber 88. 6 und 7 biefer Satzung zum Eintritt in das 
Wittwen⸗Inſtitut verpflichtet, das freiwillige Ausfcheiden aus demfelben nicht geftattet. 
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8. 17. 
b. Rüdfihtli der in den Ruheſtand Verſetzten. 

Die mit Penfion in den Rubeftand tretenden Wittwen-nftituts- Mitglieder bleiben 

1. wenn —* ſolange ſie verheirathet ſind, 
owie 

2. wenn und ſolange ſie aus einer vor ihrer Penſionirung geſchloſſenen Ehe Kinder 
unter 17 Jahren haben, 

Mitglieder des Wittwen⸗-Inſtituts, fie können jedoch binnen 6 Wochen nad) ihrer Penſionirung 
verlangen, auf die ihrer Penfion entſprechende Wittmenpenfion herabgejegt zu werben. 

Nah dem Tode ihrer Ehefrau oder nad) rechtskräftig erfolgter Scheidung von ber- 
jelben, und fobald das jüngfte ihrer unter 2. näher bezeichneten Kinder das 17. Lebensjahr 
vollendet hat, können fie, vorbehältlich des den Ießteren bis zur Vollendung des 18. Lebens: 
jahres zuftehenden Anſpruchs auf Waifengeld, aus dem Wittwen-Inſtitut austreten. Ber: 
bleiben fie aber in dem Wittwen-Änftitute, fo find fie auf die ihrer Penfion entiprechende 
Wittwenpenfion herabzufegen, und fie find im Falle ihrer MWiederverheirathung ftets fofort 
auf die ihrer Penfion entipredhende Wittwenpenfion herabzujeßen. 

3. Inftituts- Mitglieder, welche zur Zeit ihrer Penfionirung verwittwet find und Kinder 
unter 17 Jahren nicht haben, oder welche unverheirathet geblieben find, können nad) ihrer 
Wahl aus dem Wittwen-$nititute austreten oder in demſelben, dann jedoch immer nur zu 
ber ihrer Dienftpenfion entſprechenden Wittwenpenfion, verbleiben. 

Mebrigens haben penfionirte JInftituts: Mitglieder, die nad) der Penfionirung ſich ver: 
heirathen, innerhalb 6 Wochen der Verwaltung des Wittwen-Jnftituts ihre Verheirathung 
bei Einreihung ihres Traufcheines und bes Geburtsicheines ihrer Frau anzuzeigen. 

8. 18. 
e. Rüdfihtlih der freiwillig und ohne Penfion aus dem Amte tretenden 

Wittwen-Inftituts- Mitglieder. 

Die Wittwen-Inftituts: Mitglieder, die freiwillig und ohne Penfion aus dem Dienft 
treten, fönnen zwar zum Beften ihrer berzeitigen Ehefrauen und für deren Lebenszeit, bezw. 
bis zur etwa eintretenden Scheidung und zum Beften ihrer aus einer vor ihrem Dienftaustritt 
geichloffenen Ehe hervorgegangenen Kinder ihr Verhältnig zum Wittwen-Snititute erhalten, 
müflen aber ihre darauf gerichtete Abjicht innerhatb 6 Wochen bei der Verwaltung bes 
Wittwen-Inftituts anzeigen. 

8. 19. 
d. Rüdfihtlih der ihres Amts entfegten und entlaffenen Inftituts-Mitglieber. 

Die Wittwen-Inftituts- Mitglieder, welche wegen ftrafrechtlicher Verurtheilung, wegen 
Dienftvergehen oder aus fonft einem Grunde ihres Amts entjegt oder aus bemfelben ent: 
laſſen werden, jcheiden damit von ſelbſt auch aus dem Wittwen-Inftitute. Nur wenn fie 
mindeftens 10 Jahre im Dienft geftanden haben und verheirathet find oder geweſen find, auch 
ihren Ehefrauen ein Verſchulden an ihrer Verfehlung, welche die Amtsentfegung oder Entlafjung zur 
Folge hatte, nicht zur Laſt fällt, ift ihnen das Verbleiben im Wittwen-nftitute zum Beften ihrer 
derzeitigen Ehefrauen und für deren Lebenszeit bezw. bis zur etwa eintretenden Scheibung, 
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jowie zum Beſten ihrer aus einer vor ihrer Amtsentjegung oder Entlafjung gefchloffenen 
Ehe bervorgegangenen Kinder freigegeben. Auch kann dieſe Vergünftigung von ihren Ehe: 
frauen für ſich und ihre Kinder felbititändig in Anſpruch genommen werden. Jedoch find fie bezw. 
ihre Ehefrauen ſchuldig, inmerhalb 6 Wochen nad) der Amtsentfegung oder Entlafiung wegen 
ihres Verbleibens im Wittwen-Inftitute bei der Verwaltung deſſelben fich zu melden, und in 
dem Falle, daß ihnen ein Ruhegehalt bewilligt ift, ſich binnen derfelben Frift darüber zu er- 
Hören, ob fie zu der von ihnen bis zu ihrem Ausjcheiden aus dem Dienft verficherten 
Wittwenpenfion oder zu der ihrer Penfion entſprechenden Wittwenpenfion im Wittwen-$n- 
ftitute verbleiben wollen. 

$. 20. 
Ansiheiden ans dem Wittwen-Auftitute rädfichtlic der in ausländische Dienfte 

tretenden Yuftitnts- Mitglieder. 

Inftitutss Mitglieder, welde in ausländische Dienfte oder ausländischen Unterthanen- 
Verband treten, jcheiden damit, aud wenn fie eine Penfion aus ihrem früheren mecklenburg⸗ 
ſchwerinſchen Dienftverhältniß fortbeziehen follten, jofort aus dem Wittwen-Inſtitute. 

Inftituts-Dlitgliedern, welche in den Neichsdienft übertreten, fteht es frei, ihr Verhältnip 
zum Wittwen-nftitut zu erhalten. Sie haben ihre Erklärung, ob fie von biefer Ber: 
günfigung Gebraud machen wollen, binnen 6 Wochen nad Antritt ihres neuen Dienftes 

jugeben. 

8 21- 

Ansichliefung and dem Wittwen- Jnftitute. 

Der Verwaltung bes Wittwen-Inſtitus fteht das Necht zu: 

1. Inftituts- Mitglieder, die mit den obliegenden Zahlungen an das Wittwen » Inftitut 
ein Jahr hindurch in Rückſtand geblieben und von denen die Zahlungsrüdftände 
auf den in diefer Satzung vorgefchriebenen Wegen nicht zu erlangen And, und 

2. die Jnftituts- Mitglieder, welche aus ihrem Wohnort fich entfernt und nach der 
Entfernung ihren, der Verwaltung des Wittwen-Jnftituts unbefannt gebliebenen 
Aufenthaltsort nicht angezeigt haben, ſobald ihr Dienfteinfommen von ber zu: 
ftändigen Dienftbehörde eingezogen wird, 

aus dem Wittwen⸗Inſtitute auszufchließen. 

8. 22. 
Wiederaufnahme in das Wittwen-Juftitut. 

Frühere Inftituts-Mitglieder, welhe nah Maßgabe der 58. 17 bis 20 aus bem 
Wittwen-Inſtitute gefchieden oder nad $. 21 aus demſelben ausgefchloffen find, müflen, fo: 
bald fie wieder in ein dienftliches Verhältniß eintreten, das zur Theilnahme an dem Witten» 
Inftitute befähigt und verpflichtet, in baffelbe wieder, und zwar zu der ihrer neuen Stelle 
verficherten Wittwenpenfion aufgenommen werben. 

Die wegen Abwejenheit ($. 21, Nr. 2) ausgefchlofienen Inſtituts-Mitglieder find, aud) 
wenn fie nicht in ein bienftlidhes Verhältniß zurüdtreten, in dem Fall, daß fie unfreiwillig 
abweiend waren, auf ihren Antrag wieder in das Wittwen-Inftitut aufzunehmen. 
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Dritter Abſchnitt. 

Bon den Zahlungen der Wittwen-Inftituts-Mitglieder an das Wittwen-nftitut. 

8. 28. 

Bon den Zahlungen an dad Wittwen⸗-Juſtitut im Allgemeinen. 

Die Inftituts- Mitglieder haben an das Wittwen-Inſtitut 

1. eine Ausfertigungsgebühr für die Aufnahme in dafjelbe, 
2. ein Antrittsgelb und 
3. einen jährliden Wittwen- Kaffenbeitrag 

nad) Maßgabe der Säge in dem zu $. 10 als Anlage A angefchloffenen Eintheilungs- 
Verzeichniffe zu zahlen. 

Die Kafjenbeiträge ber in den 8$. 17 bis 19 genannten Inflituts» Mitglieder, melde ihr 
Verhältnig zum Wittwen-Inſtitut lediglich zu Gunften ihrer maifengelbberechtigten Kinder 
aufrecht erhalten haben, find nad) dem Gefammtbetrage ber ihren etwaigen Kindern zuftehenden 
Waifengelder zu berechnen und aljo bei Abminderung der Zahl der maifengelbberechtigten 
Kinder entſprechend abzumindern. Im Falle der Wiederverheirathung der mit Penfion in 
den Ruheſtand getretenen Jnftituts- Mitglieder ift dann aber nicht nur der nad) der Wittmen- 
penfion zu beredjnende Wittwen-Kaffenbeitrag vom Nugenblide der Wieberverheirathung an 
voll zu bezahlen, fondern es find aucd für die Vergangenheit die zugeftandenen Abftriche 
nachzuzahlen. 

8. 24. 
Bon der Ausfertigungs-Gebühr und dem Antrittögeld im Befonderen, 

rag El und Antrittsgeld find bei Zufertigung des Aufnahmefcheins zu 
entrichten. 

Bei erneuerten Aufnahmen find beide nur vom Betrage der erhöheten Wittwenpenfion 
zu zahlen. 

8. 25. 

Ansfertigungsgebühr und Antrittögeld wieder aufgenommener Juſtituts⸗Mitglieder. 

Inftituts-Mitglieder, welche aus dem Wittwen-Inftitute ausgefchieden waren, haben bei 
ihrer Wiederaufnahme, fofern fie zur Nachzahlung der Wittwen-faffenbeiträge verpflichtet 
find, die Ausfertigungs-Gebühr und das Antrittögelb nur von ber bei ihrer Wiederaufnahme 
etwa erhöheten Wittwenpenfion, fonft aber die volle Ausfertigungsgebühr und das volle An- 
trittögeld zu zahlen. 

$. 26. 

Antrittögelder der aus dem Civil- und Militair-Diener-Wittwen-Juftitute übergetretenen 
Inſtituts⸗Mitglieder. 

Den Inſtituts-Mitgliedern, die aus dem Wittwen-Inſtitute für Civil- und Militair- 
Diener in das Prediger: und Schullehrer-Wittwen-Inftitut übertreten, wird hei der Aufnahme 
in das leere der Betrag der an das erftere gezahlten Antrittsgelder und Ausfertigungs— 
gebühren angerechnet. 
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8. 27. 

Wittwen-Kafjenbeiträge penfionirter Auftituts-Mitglieder, die eine 15 Jahre und darüber 
jüngere ran geheirathet haben. 

Inftituts- Mitglieder, welche nach ihrer Penfionirung mit einer 15 Jahre und barüber 
jüngeren Frau ſich verheirathet haben, zahlen von dem Anfang des Vierteljahres an, in dem fie 
heirathen, als Wittwen-Slaffenbeitrag, wenn der Altersunterfchied 15 Jahre beträgt, 32 Procent, 
und wenn er größer ift, für jedes weitere Jahr noch '/s Procent mehr von der ihnen ver- 
fiherten Wittwenpenfion. 

8. 28, 

Nachzahlung des Wittwen-Rafjenbeitrags von wieder aufgenommenen Juftituts- Mitgliedern. 

SInftituts: Mitglieder, weldhe mit Penfion aus dem Amte und dem Wittwen-nititute 
gejchieden waren, haben beim Wiedereintritt in den Dienſt auf die Zeit von ihrem Austritt 
aus dem Wittwen:Jnftitute bis zu ihrem Wiedereintritt den von ihnen bis zu ihrem Aus— 
ſcheiden aus dem Wittwen-nftitute gezahlten Wittwen-Kaſſenbeitrag mit Zinfen und Zinjes: 
jinjen zu 4 Procent zu erlegen. In gleicher Weife ift auch für die im Falle des Abi. 2 
bes $. 22 zeitweife nicht geleifteten Beiträge Nachzahlung zu leiften. 

8. 29, 

Anfang uud Ende der Wittwen-Kafjenbeitrags: Zahlung. 

Die Wittwen-Kaffenbeiträge werden von dem Tage an, auf den bie Nufnahme des 
einzelnen Mitgliedes im Aufnahmefchein gejtellt ift, bis zum Ablauf des Vierteljahres, in bem 
das Inftituts-Mitglied aus dem Mittwen-Inititute getreten oder bei nicht früher erfolgtem 
Ausiheiden geftorben ift, in den Fällen aber, wo der MWittwe und den Kindern ober ben 
Erben des verftorbenen Jnjtituts- Mitgliedes eine Gnadenzeit zufteht oder bemilligt wird, bis 
zum Ablauf derjelben in vierteljährlihen Theilzahlungen entrichtet. Die Zahlung erfolgt zu 
Beginn oder Ende des Vierteljahres, je nachdem das Gehalt oder die Penfion des Genoſſen 
voraus: oder nachzahlbar geweſen ift. Hört jedoch das Gehalt ober bie Penfion des Ynftituts- 
a einen mit dem Todestage auf, jo hat die Beitragszahlung auch mit dem Tobestage 
aufzubören. 

8. 30. 

Berbot der Zurüdgabe und des Erlafjes der jakungsmäßigen Zahlungen an das; Wittwen- 
Inftitut. 

Die fagungsmäßigen Ausfertigungsgebühren, Antrittögelder und Wittwen⸗Kaſſenbeiträge 
verbleiben nad) erfolgter Zahlung dem Witten » nftitute ausnahmslos und werben niemals 
zurüdgegeben, dürfen auc den Zahlpflichtigen unter feinen Umjtänden, auch nicht durch Zandes- 
berrlihe Verfügungen, ganz oder theilweiſe erlajien werden. Dafjelbe gilt von den Nach— 
zablungen aus dem $. 28. 

3 
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Vierter Abſchnitt. 

Bon den Wittwenpenfionen und deren Erhebung. 

8. 31. 

Recht auf den Genuß der Wittwenpenfion. 

Die den Inftituts- Mitgliedern verficherte Wittiwenpenfion wird lediglich und ausſchließ— 
lich den Wittwen gewährt, mit welchen biefelben bis zu ihrem Ableben verheirathet waren. 

Die berechtigte Wittwe hat die Wittmenpenfion zu empfangen, die ihrem verjtorbenen 
Manne bei feinem Tode verfichert war. 

Aber auch in dem Falle, daß ein zur Teilnahme an dem Wittwen-Änftitute berechtigter, 
ober zur erhöheten Aufnahme verpflichteter Diener überhaupt nicht oder doch nicht erhöhet 
aufgenommen wurde, wird jeine Wittwe dann, wenn zwijchen dem Anfang feiner Aufnahme: 
fähigkeit und feinem Tode fein längerer als ein fechsmonatlicher Zeitraum liegt, die Wittwen— 
penfion, die ihrem verftorbenen Ehemanne zu verfichern geweſen wäre, gegen Entrichtung ber 
Zahlungen zugeftanden, Die er bei feiner Aufnahme in das Wittwen-Inſtitut, oder feiner er: 
höheten Aufnahme und bis zu feinem Ableben zu entrichten gehabt hätte. 

8. 32. 

Beſchräukung des Rechts anf die Wittwenpenfion beim Ableben des Yuftituts:Mitgliedes 
innerhalb Jahresfrift nad) der Berheirathung. 

Die Wittwe eines Inftituts-Mitgliedes, das innerhalb Jahresfrift nach geichloffener Ehe 
geftorben ift, hat nur dann Anſpruch auf den Genuß der Wittwenpenfion, wenn fie durch 
eine ärztliche Beicheinigung ausreichend nachweiſet, daß ihr Ehemann zur Zeit feiner Ver: 
heirathung nicht an einer Krankheit, einem Gebrechen oder überhaupt an folder Körper: 
ſchwäche gelitten, die feinen nahen Tod vorausfehen ließen. 

Keinen Anſpruch auf Wittwenpenfion bat die Wittwe, wenn bie Ehefchließung nur zu 
dem Zwecke erfolgt ift, um ber Wittwe den Bezug der Wittwenpenfion zu verfchaffen. 

8. 33. 
Anzeige von dem Tode des Juftituts- Mitgliedes. 

Die hebungsberechtigte Wittwe hat innerhalb des Vierteljahres, in dem ihr Ehemann 
verftorben ijt, der Verwaltung des Wittwen-Jnitituts das erfolgte Ableben deijelben bei Zurück— 
gabe des ihm ertheilten Aufnahmeſcheins durch einen Todtenfchein nachzumeifen und auf 
Erfordern ein obrigfeitliches Zeugniß darüber, daß fie mit dem verjtorbenen Inſtituts— 
Mitgliede bis zu deſſen Tode verheirathet war, beizubringen. 

Weiter ift, wenn das verjtorbene nftituts- Mitglied im Auslande Wohnung genommen 
hatte, auf Erfordern durch ein Zeugniß der Obrigfeit feines legten MWohnortes nachzuweiſen, 
daß er ntcht in ausländiichen Dienft oder ausländiſchen Unterthanenverband getreten war. 
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8. 34. 
Verpflichtung der Wittwen im Dentfchen Reiche zu wohnen und Entfreinng von folder 

Berpflichtung. 
MWittwen, die nach eingetretenem Wittwenftande außerhalb des Deutichen Reiches Wohnung 

nehmen oder, wenn ihr Ehemann außerhalb des Deutſchen Neiches ſich aufhielt, nach deſſen 
Tode dort bleiben, verlieren für die Zeit ihres Aufenthalts außerhalb des Deutfchen Reichs 
den Anſpruch auf die ihnen fonft zuftändige Wittwenpenfion. 

Jedoch kann beim Vorhandenfein triftiger Gründe durch Lanbesherrliche Erlaubniß das 
Beziehen der Wittwenpenfion außerhalb des Deutichen Reichs, dem Befinden nad) gegen einen 
Abzug von berfelben bis zu 25 Procent, ausnahmsweije geftattet werden. 

Wittwen, melde ſich außerhalb Mecklenburgs, aber innerhalb bes Deutichen Reiches 
aufhalten, ift die ihnen zuftändige Wittwenpenfion unverfürzt und portofrei zu verabfolgen. 

8. 35. 

Anfang und Leiftung der Wittwenpenfiond: Zahlung. 
Die Zahlung der Wittwenpenfion nimmt mit dem Ablauf des Vierteljahres beyiehungs- 

weile bei monatlichen Gehaltszahlungen des Monats, in welchem der Tod des Inſtituts-Mit— 
gliedes erfolgt ift, in den Fällen aber, in welchen die Gehalts: bezw. Penfionszahlung mit 
dem Todestage des Ynftituts- Mitgliedes aufhört, mit diefem Tage, und in dem Falle, daf 
der Wittwe defjelben, gleichviel ob ihr allein oder zufammen mit den Kindern oder fonftigen 
Erben ihres verftorbenen Ehemanns eine Gnadenzeit zufteht oder bewilligt wird, mit dem 
Ablauf derfelben ihren Anfang und wird in vierteljährlichen Theilbeträgen beim Beginnen des 
Dfter-, Johannis⸗, Michaelis: und Meihnachts-Vierteljahres im Voraus geleiftet. Jedoch find 
etwa rücjtändig gebliebene MWittiwen-Stafjenbeiträge von der Wittwenpenſion vorerjt nach Be— 
fimmung der Verwaltung des Wittwen-Anftituts in Abzug zu bringen. 

8. 36. 
Zahlung der Wittwenpenfion allein an die Wittwe oder deren Kurator oder Bevollmächtigten, 
jowie die Erben derfelben. Unzuläjfigkeit der Anweifuugen, Abtretungen, Beſchlaguahme 

und Arreftbelegung der Wittwenpenfion. 
Die Wittwenpenfion wird allein an die hebungsberechtigte Wittwe oder deren Kurator 

oder Bevollmächtigten und, joferne bei ihrem Tode die bereits fällig gewordene Penfion nod) 
nicht erhoben fein follte, an ihre ordnungsmäßig zu legitimirenden Erben oder deren Bevoll- 
mädtigten ausgezahlt. 

Beichlagnahme und Arreftbelegungen der Wittwenpenfionen find unzuläjfig und unbe 
achtlich, ebenſo Anmeifungen und Abtretungen derfelben, doch fteht es rückſichtlich diefer zum 
Ermefjen der Verwaltung des Wittwen-nitituts, Ausnahmen zuzulaffen. 

8. 37. 
Empfangsbefeuntnif über Wittwenpenfions- Zahlungen. 

Zur Erhebung bes fälligen Theiles der Wittwenpenfion hat die berechtigte Wittwe zu 
Anfang jedes Vierteljahres ein nach dem Mufter in 

Anlage © 
ausgeftelltes, von ihr eigenhändig vollzogenes Empfangs-Belenntniß zur Kaffe des Wittwen: 
Inſtituts einzureichen. 

3* 
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Das Empfangs-Belenntniß darf nicht vor bem erften Tage bes Vierteljahrs, wofür es 
ausgeftellt wird, unterjchrieben werden und muß, fofern die Ausftellerin nicht in Schwerin 
mohnt, gehörig beglaubigt und mit ber Beicheinigung verjehen fein, daß die Nusjtellerin an 
dem angegebenen Orte im Wittwenftande lebt. 

Als ausreichend beglaubist find die Empfangs-Belenntniffe anzufehen, wenn die Bes 
glaubigung der Unterfchrift, refp. die Ausftellung der hinzugefügten Beſcheinigung über Leben 
oder gBitiwenftand oder fonft etwa vorgefchriebener Beicheinigungen innerhalb des Deutſchen 
Reichs von öffentlichen Urkundsperjonen, Ortspredigern, Obrigfeiten, Gemeinde: oder Gerichts: 
Behörden, oder von irgend einem zur felbititändigen Führung eines Amts- oder Dienſt-Siegels 
berechtigten Beamten unter Beifügung des Amts oder Dienjt-Siegels oder Stempels erfolgt 
it. Außerhalb des Deutihen Reichs bedarf es regelmäßig ber Beglaubigung von Seiten der 
deutſchen Geſandtſchaft oder des deutfchen Konjulates. 

$. 38. 

Letzte Zahlung der Wittweupenfion, 

Das Recht auf die Wittwenpenfion endigt 
1. mit dem Tode, 
2. unbedingt und für immer mit der andermweitigen Verheirathung der Wittwe, fo: 

daß die legte Zahlung für das Vierteljahr geleiftet wird, in welchem biefelbe ge: 
ftorben ift oder ſich wieder verheirathet hat. 

8. 39. 
Entziehung der Wittwenpenfion wegen Verbrechen der Wittwe. 

Die MWittwenpenfion wird für immer entzogen 
1. wenn die Wittwe wegen bes Verbrechens ber abfichtlihen Töbtung ihres Ehe: 

mannes oder wegen Beihülfe zu biefem Verbrechen rechtskräftig gerichtlich ver: 
urtheilt worden ift; 

2. nach Befinden und Beurtheilung der Verwaltung des Witlwen-Inſtituts, wenn 
in den zur Erhebung der Wittwenpenjion fagungsmäßig beizubringenden Zeugnifien 
und Empfangsbefcheinigungen falihe Angaben von der MWittwe felbjt ober mit 
deren Wiffen zu dem Zwecke gemacht find, um die Auszahlung der Wittwen— 
penfion zu erſchleichen. 

Fünfter Abſchnitt. 

Von den Waifengeldern und deren Erhebung. 

8. 40. 
Betrag und Zahlungsart des Waifengeldes. 

Die Hinterbliebenen ehelidhen oder durch nachfolgende Ehe legitimirten Kinder eines 
Snftituts- Mitgliedes erhalten Waijengelder nad) Maßgabe der folgenden Beitimmungen: 

1. Falls eine zum Bezuge der Wittwenpenfion berechtigte Wittwe nicht vorhanden 
ift, erhält jedes Kind */s derjenigen Penfion, welde dem Vater zur Zeit feines 
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Todes für feine eventuelle Wittwe zugefichert war, die Kinder eines Vaters zu- 
fammen jedoch nie mehr, ala den Gejammtbetrag dieſer Penſion. 

2. it eine zum Bezuge der Wittwenpenfion berechtigte Wittwe vorhanden, fo er⸗ 
hält jedes Kind "/s der dieſer zufommenden PBenfion, zufammen jedoch nie mehr, 
als ben Gejammtbetrag der Penfion. 

3. Die Zahlung des Waifengeldes beginnt mit dem Ablaufe der Sterbe-Bierteljahre 
oder = Monate, bezw. ber Gnaben-PVierteljahre oder Monate, bezw. bei ben 
unter 1 genannten Vollwaifen mit dem Ablaufe ber Zeit, für melde einer von 
dem Inſtituts⸗Mitgliede hinterlaffenen Wittwe die Wittmwenpenfion gezahlt worden ift. 

4. Das Necht auf Bezug des Waifengeldes erlifcht für jeden Berechtigten 
a) mit dem Ablaufe des Vierteljahres, in welchem er ſich verheirathet oder ftirbt, 
b) außerdem mit bem Ablaufe bes Vierteljahrs, in welchem er das 18te 

Lebensjahr vollendet. 
5. Das Waifengeld wird vierteljährlich im Voraus gezahlt. Nicht abgehobene Theil- 

beträge des MWaifengeldes verjähren binnen 4 Jahren, vom Tage ihrer Fälligkeit 
an gerechnet, zum Wortheil der Wittwen⸗Inſtituts-⸗Kaſſe. 

8. a1. 
Ruhe des Rechtes auf Waifengeld. 

Das Recht auf den Bezug des MWaifengeldes ruht, wenn ber Berechtigte bie beutjche 
Staatsangehörigkeit verliert, bis zur etwaigen Wiebergewinnung berfelben. 

8. 42. 
Beihränfung des Rechtes anf Waifengeld, 

Kinder aus einer erft nach ber Penfionirung der Beamten gefchlofjenen Ehe haben auf 
Baifengeld feinen Anfprud. 

8. 43. 
Auszahlung des Waifengelbes. 

Der Antrag auf Auszahlung bes Waifengeldes ift bei der Verwaltung bes Wittwen⸗ 
Inftituts von der Vormundichaft zu ftellen, welche fich auszuweiſen und die Geburtsjcheine 
der hebungsberechtigten Waifen beizubringen hat. 

Im Uebrigen finden bie 88. 34, 35 (Sag 2), 36 und 37 auf die Zahlung bes 
Waifengeldes entiprechende Anwendung. 

Das Empfangs-Befenntnig über das zu erhebende Waifengeld ift nad) dem Mufter in 
Anlage D 

auszuftellen und zur Kaffe des Wittwen-SYnftituts einzureichen. 

Sechſter Abſchnitt. 
Von der Verwalung des Wittwen-nftituts. 

8. 44. 
Borftand und Übrige Angeftellte des Wittwen-Fuftituts. 

Der Vorftand bes Wittwen-nftituts für Civil- und Militair-Diener ift zugleich 
Vorſtand des Wittwensnftituts für Prediger, Organiften, Kantoren, Küfter und Lehrer und 
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mit der Verwaltung bes leteren betrauet. Desgleichen find und werben ber Berechner und 
die übrigen Beamten jenes Inſtituts auch bei diefem angeltellt. In Bezug auf ben Vorftand, 
den Berechner und die Beamten, überhaupt rücfichtlich der Verwaltung des Wittwen-Inſtituts 
für Prediger, Organiften, Stantoren, Küfter und Lehrer aber follen die gleihen Beitimmungen 
und Vorfchriften gelten und zur Anwendung kommen, welche für das Gioil- und Militair- 
Diener-Wittwen-Inftitut erlafjen find ober fünftig werden erlaffen werben. 

Anmerkung: Die Vorſchriften lauten zur Zeit: 

8. 44. 

Der Borjtand des Wittwen-Inſtituts. 

Das MWittmen-nftitut hat feinen eigenen Vorftand mit mindeftens drei und höchftens 
fünf Mitgliedern, von denen das jebesmalige älteite Mitglied den Vorfig führt. 

Die Mitglieder des Vorſtandes werden vom Landesherrn aus den Mitgliedern ber 
* Behörden in Schwerin beſtellt und bei ihrem Eintritt in daſſelbe beeidigt. Dieſelben 
find, ſoweit es ſich um die Gerechtſame bes Wittwen⸗-Inſtituts handelt, der Dienſtpflichten, 
womit ſie ſonſt dem Landesherrn verbunden ſein mögen, entbunden. 

Sie verwalten ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich. 

8. 45. 

Wirfungsfreis des Vorſtandes. 

Dem Vorftanbe ift die felbftjtändige Verwaltung des Wittwen-Inſtituts in ihrem ganzen 
Umfange und nad) Maßgabe diefer Satung, jedoch unter Landesherrlicher Oberaufficht, über: 
tragen. Insbejondere gehört zu den Pflichten des Vorftandes, für die ordnungsmäßige Ver— 
waltung und Berechnung ber für die Erhebung aller Einkünfte und zur Beftreitung aller 
Ausgaben des MWittwen-nftituts gebildeten Wittwen-nftituts-Raffe Sorge zu tragen. 

Den Requifitionen des Vorſtandes des Wittwen-Inſtituts in Wittwensftaffen-Angelegen- 
heiten find die Behörden des Landes, insbejondere die Domanialämter, Stadtmagiftrate und 
ſonſtigen Ortsobrigfeiten, Folge zu leiften ſchuldig. 

8. 46. 

Anftellung eines Berechners und fonftiger Subalternen. 

Zur Verwaltung der Wittwen-Anftituts-Kaffe wird ein Berechner und zur Beforgung 
der Sefretariats-Regiitratur und der fonitigen Subalternen-Geichäfte wird das erforderliche 
Perfonal unter dem Vorſtand nad deſſen Vorfchlag von dem Landesherrn durch das dem 
Vorftande vorgefegte Großherzogliche Miniſterium angejtellt. 

Der Berechner und die übrigen Subalternen erhalten eine angemefjene, Landesherrlich 
zu beftimmende Bejoldung aus der Wittwen-Inſtituts-Kaſſe. 

Der Berechner, der wie die anderen angeftellten Subalternen zu beeidigen ift, hat eine 
in ihrem Betrage durch das vorgejegte Großherzoglihe Minifterium zu beftimmende Sicherheit 
baar zu beitellen. 
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8. 47. 

Berwaltung der Kaſſe durch den Berechner. Rechnungsablage. Vermögens mub 
Kaſſen⸗Ueberſicht. 

Der Berechner bat die Inſtituts-Kaſſe nach Vorſchrift der Geſetze, betreffend die Ver— 
waltung öffentlicher Kafjen, und nad) Maßgabe der ihm vom Vorftande zu ertheilenden An- 
weiſung zu verwalten und zu berechnen, mithin alle Einfünfte und Ausgaben des Wittwen— 
Injtituts zu erheben und zu beftreiten, auch alljährlid; dem Direktorium förmliche Rechnung 
abzulegen und zugleich eine möglichft vollftändige Weberficht über den Stand des Vermögens 
und der Kafle des Wittwen-Änftituts zu übergeben. 

Dieje Vermögens: und Kafjen-Ueberficht wird von dem Borftande dem vorgefegten 
Großherzoglihen Miniſterium überreiht und auf Verfügung des leßteren durch den Drud 
öffentlich befannt gemacht. 

8. 48. 
Geldbelegungen. Anleihen. 

Geldbelegungen und Anleihen für das Wittwen-nftitut darf der Berechner nur auf 
Anmweifung und mit Genehmigung des Vorftandes vornehmen. 

Die für das Wittwen-Inftitut erworbenen Werthpapiere find von ihm bei dem or: 
ftande einzureichen. 

8. 49. 

Beitreibung der Ausfertigungsgebühren, Antrittögelder uud Wittwen-Kaffenbeiträge. 

Der Berechner hat dafür zu jorgen, daf die Ausfertigungs-Gebühren, die Antrittögelder 
und die Wittwenkaffen-Beiträge, die er unmittelbar von den Zahlpflichtigen oder von den mit 
der Erhebung berfelben innerhalb bejtimmter Kreiſe beauftragten Behörden entgegenzunehmen 
bat, zur rechten Zeit bezahlt werden. Etwaige Rüdftände hat er ungeläumt fraft der bem 
Mittwen-Änftitute allgemein und ohne Rüdfiht auf den Gerichtsftand der verjchiebenen 
Inititutse Mitglieder beigelegten Zwangsvollftredungsbefugniß, nad vorgängiger breitägiger 
Verwarnung im Wege der Bmengavollfiredung beitreiben zu laſſen. 

$. 50. 

Einbehaltung der Abgaben au das Wittwen-Fuftitnt von den Gehaltszahlungen. 

In dem Falle nicht bloß, daß die nad) $ 49 verhängte Zwangsvollſtreckung nicht zur 
Befriedigung des Wittwen-nftituts führt, fondern überhaupt, wo ber Vorſtand durch das 
Interefe‘ defjelben es für geboten erachtet, wird auf deſſen Bericht das vorgejegte Groß- 
berzogliche Minifterium erwirken, daß die rüdjtändigen und fünftigen Abgaben an bas 
Wittwen-nftitut von dem Gehalte oder ber Penſion der Zahlpflichtigen, oder von den 
Zahlungen für dte Sterbe- und Gnaden-Vierteljahre durch die betreffende Behörde einbehalten 
und an die Wittwen-Kaſſe eingefandt werden. 

NRüdfihtlih der alfo einbehaltenen Gelder geht das Wittwen-nftitut allen anderen 
Forderungen unbedingt vor, jo daß jene Gelder ihm unter feinen Umftänden vorenthalten 
und entzogen werben können. 
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8. 51, 

Siegel des Borftandes und der Kaffe. 

Der Vorftand führt zu feinen Ausfertigungen das ihm ertheilte Siegel. 
Der Wittwen-Inftituts-Kaffe ift für ihre Ausfertigungen ebenfalls ein Siegel gegeben. 

8. 52. 
Portofreiheit. 

Ale Poſtſendungen an das Wittwen⸗-Inſtitut, den Vorſtand und die Kaſſe deſſelben 
müffen bei Strafe der Zurückſendung frankirt werden. 

8. 58, 

Beihwerbeführung. 
Etwaige Beſchwerden über das Verfahren des Berechners find bei dem Vorſtande an- 

zubringen. 
Die Beſchwerden über das Verfahren, die Verfügungen, Anordnungen und Entfcheidungen 

bes Vorſtandes aber gehen an das bemfelben vorgefeßte Großherzogliche Miniſterium, bei 
deſſen Entſcheidung es bewendet. Der Rechtsweg ift überall nicht geftattet. 
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Eintheilungsverzeichniß. 

Antritts- | « — 

Gebühr 

50 °/o ber 
Beiträge. 

M. 

Benfions- Jähr- 
Ber | licher Es find aufzunehmen: Beitrag. 

Me 

A. Zu feften Penſionsſätzen: 

1. der Superintendent zu ....... 96 121 — 
2. der Bräpofitus zu ....... : 51 8150 
3. der Paſtor zu ........ 45 7150 

und falls bie vorftehend genannten Geiftlichen "für 
ihre Wittwen ein Wittthum aus der von ihnen 
verwalteten Pfarre oder aus einer an die Stelle 
des Pfarr-Wittthums getretenen und leßteres aus- 
ihließenden Stiftung nicht erhalten, je um 300 
Mark höher, alfo 

1. ber Superintendent zu ....... 
2. der Präpofitus zu ........ F 
3. der Paſtor zu ..... .. : 

B. Nach ber Höhe des Dienfteinlommens: 

Die Hülfsprediger, Organiften, Kantoren, Küfter 
und Lehrer demnach bei einem Dienfteintommen 

69 | 11150 
63 10 ‚50 

4, 75 
6 J 

7; 25 
9 | 50 

von 800 Mark bis 399 Marl . — 
: 400 =: = 49 = = 1 
⸗ 500 — ⸗ 599 ⸗ 1 

= 600 = ⸗ 699 = 2 1 
: 700 ® : 79 » 10, 1,75 
:s 800 = »s 899 = 12 2 — 
z .900 = : 999 = 13, 2125 
s 1000 = : 109 = 5* 15 2150 
= 1100 ⸗ s 1199 = F 16, 2 76 
: 1200 = : 129 = i 18 3 — 
: 13800 = : 1899 = ü 20 8/25 
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Wittwen Antritts- — * — 

Penſions · ¶ Jahr · Gebühr 
Es find aufzunehmen: Ber | wa 

fiherung. | Bei tag. ‚50 %a. der 1 %o 
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Wittwen- | 
Benfiond: 

Ber | 
fiherung. 

Es find aufzunehmen: 

von 5000 Mark bis 5099 Marf 
: 5100 = » 5199 ⸗ 

⸗ ⸗5299 = 

s 5800 = s 5899 = 212 106 13|25 
» 5400 = »s 5499 = : 216 108 13 |50 
:= 5500 = »s 5599 = a 220 110 13 75 

» 5600 = » 5699 = . 224 112 14 — 
:» 5700 = s 5799 = F 228 114 14 25 
» 5800 = » 5899 = 232 116 1450 

:» 5900 = » 5999 = 236 118 14 75 
=: 6000 = = 6499 = 240 120 15| — 
:» 6500 = s 6999 = 248 124 15 50 
s 7000 = unb barüber 256 128 16 1 — 
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Anlage B. 

MR. des Genoffen ........... 

In das Großherzoglid) Mecklenburgiſche Witten: Inftitut für Prediger unb Lehrer ıc. 

ift der jeßige 

nad Vorſchriſt der Sapung vom 22. December 1897 mit einer für feine bereinftige Wittwe 
auf Mark feftgeftellten Penfions-Verficherung und einem dafür von heute ab in 

vierteljährlichen, zu eines jeden Vierteljahres zahlbaren Theilbeträgen zu leiftenden 
Jahres-Beitrage von Mark Pf. aufgenommen. 

Die Antrittsgelder hat derfelbe mit. . - » : 2. = Mark Pf. 

und die Ausfertigungs-Gebühren mit. 22002. Mark Pf. 
außerdem zu berichtigen. 

Zur Urkunde deijen ift diefer Aufnahmefchein mit Unterfchrift und Siegel des Vorftandes 

des Mittwen-Inftituts für ihn ausgefertigt worden. 

So gefchehen Schwerin, ben ten 18 

(L. 8) 

Der Vorſtand 
des Großherzoglidg Mlercklenburgifcyen Wittwen- Inftituts. 

Aufnahmefchein für 
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Anlage C. 

MWittwen- NM... 

Dorbemerkung. 

1. Das Empfangsbefenntniß darf nicht vor Fälligkeit der Zahlung, über welche es er: 
theilt wird, alſo nicht vor dem 1. April, 1. Juli, 1. October oder 1. Januar ausgeftellt und 
amtlich bejcheinigt werben. 

2. Jede Wittwe muß das Empfangsbefenntniß eigenhändig unterfchreiben, und hat die 
darunter ‚befindliche Beicheinigung allemal von der DOrtsobrigfeit oder dem Ortsprediger fich 
ertheilen zu laſſen. 

3. Kann die Wittwe nicht jchreiben, jo muß das Empfangsbefenntnig von ihr mittelft 
dreier Kreuze unterzeichnet, und daß folches von ihr gefchehen, ebenfalls amtlich beſcheinigt 
werden. 

Empfangsbekenntniß. 

Marf Bi. 

den Iſten 189 fällige, im Voraus zahlbare vierteljährliche Penfion aus 
der Großherzoglichen Wittwen-Inſtituts-Kaſſe hiergegen baar und richtig empfangen zu haben, 

befenne ich hierdurd). 

‚ ben ten 189 

Beſcheinigung. 

Daß Ausſtellerin obigen Empfangsbekenntniſſes an dem angegebenen Orte weſentlich 

wohnt und in unverrücktem Wittwenſtande lebt, wird hiermit beſcheinigt. 

‚ den ten 189 
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Anlage D. 

Wailen-M 
1. Das Empfangsbefenntniß darf nicht vor Fälligkeit der Zahlung, über welche es er- 

theilt wird, alfo nicht vor dem 1. April, 1. Juli, 1. October.oder 1. Januar ausgeftellt und 
amtlich beſcheinigt werden. 

2. Der Vormund hat das Empfangsbefenntniß eigenhändig zu unterfchreiben und die 
darunter befindliche Beſcheinigung ſich gemäß $. 37 der Satzung ertheilen zu laffen. 

Empfangsbekenntniß. 

Hierdurch befenne ich, das am Iſten 18 fällige, im Voraus zahl- 

bare vierteljährlice Waifengeld für d minderjährige bes weiland 

nämlich): 

1. für d am 18 geborene mit Mt. Pf. 
2. für d am 18 geborene mit Mt. Pf. 
3. fd am 18 geborene mit ME, Pf. 
4. für d am 18 geborene mit Mt. Pf. 
5. für d am 18 geborene mit ME. Bf. 

im Ganzen mit Mk. Pf. 

— —— — — — * — — 

aus ber Großherzoglichen Wittwen-Inſtituts-Kaſſe baar und richtig erhalten zu haben. 

‚ ben 189 
(Name) 

Beſcheinigung. 

Daß vorſtehend genannte Mündel noch am Leben und unverheirathet wird 
hierdurch beſcheinigt. 

den 18 

Eiegel.) 
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Regierungs-Blatt 

Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 22. Sanuar 1898, 

Inhalt. 
I. Abtheifung. (MM 2.) Verordnung zur Ausführung des Geſetzes, betreffend die Abänderung 

der Gewerbe-Drbnung vom 26. Juli 1897. (MM 3.) Kontributiong- Ebitt 
für das Jahr Johannis 1898/99. 

II. Abtheiluug. (1) Bekanntmachung, betreffend die Vollftredbarkeit von Entſcheidungen 
beuticher Gerichte in Oeſterreich und dfterreichifcher Gerichte in Deutichland. 
(2) Belanntmadhung, betreffend die Allodifikation des Lehngutes Sukow 
ec. p. Marienhof Amts Neulalen. (3) Bekanntmachung, betreffend bie 
Alodififation des Lehngutes Pohnftorf Amts Güftrom. (4) Belanntmadung, 
beireffend die Errichtung einer Fideilommißftiftung über die Allodialgüter 
Remplin c. p. und Wlt- und Neu-Panſtorf Amts Stavenhagen. 

J. Abtheilung. 

(N 2.) Berordnung vom 7. Jannar 1898 zur Ausführung des Geſetzes, betreffend 

die Abänderung der Gewerbe-Orbuung vom 26. Juli 1897. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit der Großherzogs. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Menden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin. 

Mir verordnen nad) hausvertragsmäßiger Verhandlung mit Seiner Königlichen 
Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg - Strelig und nad) verfafjungsmäßiger 
Berathung mit den getreuen Ständen zur Ausführung des Geſetzes, betreffend 
die Abänderung der Gewerbe-Ordnung vom 26. Juli 1897 — Reichs— 
gejegblatt Seite 663 —, was folgt: 

6 
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8. 1. 
Für den ganzen Bereich des Geſetzes werden die Gejchäfte der 

„unteren VBerwaltungsbehörde‘ von den Ort3obrigkeiten wahrgenommen. 

Die in den SS. 94b und 96, Abfab 7 freigelaffenen Befchwerden führen 
an das Minijterium des Innern. 

8. 2. 

In den Angelegenheiten der „Innungen“ ($$. 81—99), „Zwangs— 
innungen‘‘ (SS. 100—100u), „Innungsausſchüſſe“ (SS. 101, 102), „Innungs- 
verbände‘ (SS. 104 —104n), fowie der Artikel 2ff des Gefeßes ift „höhere 
VBerwaltungsbehörde” das Mlinifterium des Innern mit folgenden 
Ausnahmen: 

1. Für die Bezirke der Städte Roftof und Wismar haben die dortigen 
Magiftrate unter Vorbehalt des Refurjes an das Minifterium des Innern 
die Gejchäfte der höheren Verwaltungsbehörde. 

Die Ausnahme tritt nicht ein für die in den 88. 89 Abſatz 4, 98a, Ab- 
ja 4, 100h und 130a, Abſatz 2 des Geſetzes der höheren Verwaltungs: 
behörde vorbehaltenen Entjcheidungen und Verfügungen, welche auch für die 
Bezirke der Städte NRoftod und Wismar vom Minifterium des Innern er: 
lafjen werden. 

2. Außerhalb der Bezirke der Städle Roftod und Wismar werden die 
Geichäfte der „höheren VBerwaltungsbehörde” von der Großherzoglichen Ge: 
werbe:Kommifjion geführt in allen Fällen, wo ein nach den SS. 20 und 21 
der Gemwerbe-Ordnung zu behandelnder Rekurs oder ein als Bejchwerde be- 
zeichnetes Nechtsmittel gegen das Verfahren der höheren DBerwaltungsbehörde 
an die Landeszentralbehörde (Minijterium des Innern) freigelaffen ift. 

8. 3. 
In den Angelegenheiten der „Handwerfsfammern“ (SS. 103—103g) ift 

das Minifterium des Innern „Landes: Zentralbehörde“ und „höhere 
Berwaltungsbehörde.“ 

Wo nach dem Geſetze gegen Verfügungen der höheren VBerwaltungsbehörde 
ein als Bejchwerde an die Landes: Zentralbehörde bezeichnetes Rechtsmittel 
jtattfindet, ift die Bejchwerde in der Form einer Vorftellung beim Minifterium 
des Innern anzubringen, welches auf Grund eines einzuholenden Bejchluffes 
des Staatsminifteriums entjcheidet. 
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Die in $. 103n, Abſatz 2 freigelaffene Beichwerde führt an das 
Minifterium des Innern, 

Gegeben durch das Großherzogliche Staats: Minifterium. 
Schwerin, den 7. Januar 1898. 

Johaun Albrecht. 

A. von Bülow. von Amsberg. U. von Preſſentin. 

(M 3.) Kontributions-Edift für das Jahr Johannis 1898/99 vom 1. Januar 1898, 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr 2c., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin 

Fügen unter Entbietung bezw. Unferes gunftgnädigften und gnädigften Grußes 
den Großherzoglichen Beamten und anderen berechnenden Dienern, denen von 
der Ritterfchaft, auch Bürgermeiftern und Räthen in den Städten, ſowie fonjt 
allen denjenigen Großherzoglichen Unterthanen und Landeseingefeffenen, welche 
es angeht, hiemit zu wiſſen: 

Nachdem auf dem lebten Landtage zu Sternberg die getreuen Stände 
zur Erlegung der landesverfaffungsmäßigen ordentlichen Kontribution, nämlich 
der ordentlichen Domanial- und ritterfchaftlichen Hufenfteuer und der erb— 
vergleichsmäßigen landftädtijchen Steuer von Häufern und Ländereien, ſowie der 
nach Art. II der Steuervereinbarung vom 29. Juli 1870 und nach der 
Vereinbarung vom 15./17. Dezember 1887 dem Landesheren aus Yandes- 
mitteln zugeficherten Sahresfumme von 533000 ME, pflichtfchuldigft fich bereit 
erflärt und die Erhebung der ediftmäßigen Kontribution zur Deckung der 
Bedürfnifje der allgemeinen Landesrezepturfaffe im Betrage eines vollen Edikts 
bewilligt haben, und zwar, foviel die Jahresfumme von 533 000 ME. anlangt, 
unter Vorbehalt der etwaigen Veränderung des Betrages nach der Vereinbarung 
vom 15./17. Dezember 1887, fo verordnen Wir hiermit für das Etats: 
jahr 1898/99: 

I. Die Erhebung der ordentlichen Kontribution, und zwar: 
a) der ordentlichen Domanial-Hufenfteuer im Betrage von 77 ME. 

für die Hufe, 
b) der ordentlichen ritterfchaftlichen Hufenfteuer im Betrage von 

77 ME. für die Hufe, fowie der auf dem letzten Yandtage 
6* 
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bewilligten ordentlichen Nezeffarien mit 9 Mk., zufammen alfo 
86 ME. für die Hufe, mwiewohl mit der Maßgabe, daß die 
jteuerbaren Pfarrhufen und die Liepener Pfarrbauern nur je 
die Hälfte dieſes Betrages fteuern und daß die ritterfchaftlichen 
Bauern, infofern nicht die Regulative derfelben hierüber andere 
Beitimmungen enthalten, von der vollen, halben und viertel 
Bauernhufe bezw. 38 Mi. 21 Pfg. 19 Mi. 10 Pfg. und 
IME 55 Pig. beizutragen haben, 
der erbvergleichsmäßigen landftädtifchen Steuer von Käufern 
und Ländereien; 

II. Die Erhebung der Kontribution nad) dem Kontributions-Edift vom 
11. Dat 1897 mit zehn Zehnteln des vollen ediftmäßigen Betrages. 

Die ritterfchaftliche Hufenfteuer ift in den Landfaften zu bringen und 
von Ddiefem zu "/ zu Johannis 1898, zu "+ zu Weihnachten 1898 und zu 
a zu Oſtern 1899 an die Nenterei abzuführen; die Landftädtifche Steuer von 
Häufern und Ländereien ift nad) Maßgabe des landesgrundgefehlichen Erb: 
vergleich $. 47, I und II bis 8. 68, und der Steuervereinbarung von 1870, 
Art. I und VIII, bezw. der Verordnung vom 5. Februar 1884 zur Dekla— 
ration und Ergänzung des Art. VIIL der Steuervereinbarung von 1870, und 
die Domanial-Hufenftener nach den darüber beftehenden Vorfchriften zu erheben. 
Die Erhebung der ediftmäßigen Kontribution gefchieht nach $. 54 des Kon— 
tributions-Edikts vom 11. Mai 1897 zur einen Hälfte mit fünf Zehntel im 
Dftober 1898, zur anderen Hälfte mit fünf Zehntel im April 1899. Der. 
jenige Theil der ordentlichen Kontribution, welcher in der Jahresſumme von 
533000 Mark (möglichen Falls zum veränderten Betrage) bejteht, wird durch 
die Erhebung der ediftmäßigen Kontribution mit aufgebracht und in Gemäßheit 
des Art. IV, der Steuervereinbarung von 1870 aus der allgemeinen Landes: 
rezepturkaſſe an die Großherzogliche Nenterei gezahlt. 

Demnach gebieten und befehlen Wir hiermit, daß ein jeder das ihm Ob: 
liegende, bei Strafe der Zwangsvollſtreckung, rechtzeitig und vorgefchriebener- 
maßen entrichten foll. 

Gegeben durch das Großherzoglice Staats: Minijterium. 

Schwerin, den 7. Januar 1898, 

Johann Albrecht. 
U. von Bülow. von. Amsberg. U. von Prefjentin. 

[u 

— 
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(1) Bekauutmachuug vom 6. Jaunar 1898, betreffend die Vollſtreckbarkeit von 

Eutſcheidungen deutſcher Gerichte in Oeſterreich und öſterreichiſcher Gerichte in 
Deutſchland. 

Nach der Beſtimmung im 8. 79 der öſterreichiſchen Exekutionsordnung vom 
27. Mai 1896, welche am 1. Januar 1898 in den im Reichsrathe ver— 
tretenen Königreichen und Ländern in Kraft getreten iſt, findet auf Grund 
ausländiſcher Vollſtreckungstitel die Zwangsvollſtreckung nur ſtatt, wenn und 
ſoweit die Gegenſeitigkeit entweder durch Staatsverträge oder durch eine von 
der K. K. öſterreichiſchen Regierung dieſerhalb erlaſſenen und in dem öſter— 
reichiſchen Reichsgeſetzblatt veröffentlichte Erklärung verbürgt iſt. Mit Bezug 
auf die Entſcheidungen der deutſchen Gerichte hat der öſterreichiſche Herr 
Juſtizminiſter die in der öſterreichiſchen Exekutionsordnung vorgeſehene Er— 
klärung unter dem 10. Dezember 1897 erlaſſen und in dem am 18. Dezember 
1897 ausgegebenen und verſendeten 112. Stück des Reichs-Geſetzblattes für 
die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder veröffentlicht. Dieſe 
Erklärung lautet: 

„Verordnung des Juſtizminiſters vom 10. December 1897, 
womit die Vorſchriften der deutſchen Zivilprozeßordnung 
über die Zwangsvollſtreckung aus ausländiſchen Urtheilen 
und das Maß der durch dieſe Beſtimmungen verbürgten 
Gegenſeitigkeit befannt gemacht werden. 

Die im deutjchen Reiche geltende Zivilprogeßordnung vom 
30. Januar 1877 (Reich3-Gejegblatt S. 83) enthält über die 
Zwangsvollſtreckung aus ausländischen Urtheilen die nachjtehenden, 
von der Kaiferlich deutfchen Regierung ihrem Wortlaute nach mitge: 
theilten Vorfchriften: 

(E3 folgt die Wiedergabe der 88. 660, 661 der deutjchen 
Zivilprogeßordnung) 

Die Kaiferlich deutſche Regierung hat erklärt, daß bei der 
Anwendung diefer gejeglichen Beftimmungen im deutjchen Reiche, 
foweit die bisherige Praris der dortigen Gerichte einen Schluß 
geftattet, alle jene Befchlüffe und Beſcheide öfterreichifcher Gerichte 
die Zwangsvollſtreckung begründen können, welche einen Rechtsjtreit 
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zwifchen Parteien auf Grund eines beiden Parteien Gehör ge- 
währenden, ordentlichen oder fummarifchen prozefjualen Verfahrens 
erledigen, wobei es nicht darauf anfomme, ob die Bejchlüffe und 
Beicheide auch in den äußeren Formen eines Urtheiles ergangen 
find und ob auch thatfächlich beide Parteien verhandelt haben. 

Für die Zmwangsvollftrefung im Deutfchen Reiche fommen 
ſonach die im $ 1 der Erefutions-Ordnnng vom 27. Mai 1896 
(Reich: Gejegblatt No. 79) unter Ziffer 1, 2, 3 angeführten 
Grefutionstitel, einschließlich der Entjcheidungen über die Koften des 
Verfahrens, dann die mit der Wirkung der Vollftrecfbarkeit aus: 
geftatteten amtlichen Auszüge aus dem während des Konkurs: 
verfahrens aufgenommenen Yiquidirungsprotofolle ($. 1, 3. 7 der 
GErefutionsordnung) und die Urtheile der Gemwerbegerichte (S. 1, 3.11 
der Erefutionsordnung) in Betracht. 

In diefem Maße ift auch die Gegenfeitigfeit als verbürgt an- 
äufehen, wenn es fich gemäß $. 79 der Erefutionsordnung um Exe- 
futionen auf Grund von Akten und Urkunden handelt, die im 
Deutjchen Reiche errichtet wurden.” 

Entiprechend der Ausdrucksmweife in 88. 1, 2, 79 der öfterreichifchen 
Erefutionsordnung werden in der Verordnung des öſterreichiſchen Herren 
Juſtizminiſters unter den in deren letztem Abſatze erwähnten „Akten und 
Urkunden, die im Deutfchen Reiche errichtet wurden,“ Vollſtreckungstitel der 
in den beiden vorhergehenden Abſätzen bezeichneten Art verjtanden. 

Schwerin, den 6. Januar 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Juſtiz-Miniſterium. 

Im Auftrage: Mühlenbruch. 

(2) Bekanntmachung vom 11. Jaunar 1898, betreffend die Allodifikation des 
Lehnguts Sufow c. p. Marienhof Anıts Nenkalen. 

Das Lehngut Sukow c. p. Marienhof Amts Neufalen ift unter dem heutigen 
Datum allodifizirt worden; für die Erbfolge in dieſes Gut find nach der in 
dem Allodialbriefe enthaltenen Yandesherrlichen Beitimmung fortan ebendiejelben 
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Vorſchriften maßgebend, welche für das Gut Amalienhof bei der Allodifizirung 
deflelben erlafjen und in Nu. 1 des Negierungs-Blatts vom Jahre 1872 ab- 
gedruckt find. 

Schwerin, am 11. Januar 1898. 

Großherzoglich Medlenburgifches Juſtiz-Miniſterium. 

Im Aufteage: Mühlenbrud. 

(3) Bekanntmachung vom 11. Januar 1898, betreffend die Allodififation des 
Lehuguts Pohuſtorf Amts Güſtrow. 

Das Lehngut Pohnftorf Amts Güftrow ift unter dem heutigen Datum 
allodifizirt worden; für die Erbfolge in dieſes Gut find nach der in dem 
Allodialbriefe enthaltenen Landesherrlichen Beflimmung fortan ebendiejelben 
Borfchriften maßgebend, welche für das Gut Amalienhof bei der Allodifizirung 
defjelben erlaffen und in No. 1 des Negierungs-Blattes vom Jahre 1872 ab- 
gedruct find. 

Schwerin, den 11. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Juſtiz-Miniſterium 

Im Auftrage: Mühlenbruch. 

(4) Bekauntmachung vom 13. Jaunar 1898, betreffend die Errichtung einer Fidei⸗ 
kommißftiftung über die Allodialgüter Remplin c. p. und Alt: und Nen-Banftorf 

Amts Stavenhagen. 

Bon der am 12. Mai 1894 verjtorbenen Großfürftin Katharina von Rußland, 
Herzogin zu Mecklenburg, Kaiferlicher Hoheit, ift unter dem 7./19. April 1877 
über die im Amte Stavenhagen belegenen Allodialgüter Remplin nebft Pampow, 
Retzow, Wendijchhagen und Antheil am Malchiner See, imgleichen Alt: und 
Neu-Panftorf nebjt Hütte, jowie die früher zum Haushaltsgute Niendorf ge 
hörige Forft nebft Zubehörungen eine Fideifommißftiftung errichtet, welche am 
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17. September 1877 die Landesherrliche Bejtätigung erhalten hat und mit 
ihrem Ableben in rechtliche Wirkſamkeit getreten ift. 

Schwerin, den 13. Januar 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Juſtiz-Miniſterium. 

von Amsberg. 

Berichtigung. 

In dem als Anlage A der Satzung des Wittwen-Inſtituts für Prediger, Organiſten, 
Kantoren, Küfter und Lehrer (in No. 1 des diesjährigen Negierungs-Blatts) angejchloffenen 
Eintheilungsverzeihnig muß es auf Seite 26 ftatt „4000 Mark bis 4000 Mark“ heißen: 
„4000 Darf bis 4999 Mark”. 
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Negierungs: Blatt 

Großherzogthum Merklenbneg Schwerin, 

Sahrgang 1898, 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 31. Januar 1898, 

Anhalt 
IT. Abtheilnug. (1) Bekanntmachung, betreffend die Zufammenfegung der Wegebefihtigungs: 

behörben und die Eintheilung ber Wegebiftrifte. 

II. Abtheilung. 
nr 

(1) Belanntmahung vom 21. Januar 1898, betreffend die Zufammenfegung der 
Wegebeſichtigungsbehörden und die Eintheilung der Wegediſtrikte. 

Auf Grund der Beitimmungen im $. 21, Abf. 3, der Verordnung vom 
17. Februar v. Is., betreffend das Wegerecht, wird die Zufammenfegung der 
Begebefichtigungsbehörden und die Diftriktseintheilung nachftehend befannt gemacht. 

I. Die Wegebefichtigungsbehörden. 

1. Boizenburg. 

Landesherrlicher Kommiffar: Der leitende Beamte des Domanialamtes 
Boizenburg. 

Nitterfchaftlicher Deputirter: ein Deputirter des vitterfchaftlichen Amtes 
Boizenburg. 

Städtifcher Deputirter: ein Mitglied des Magiſtrats zu Boizenburg. 

2. Bulow, 
Landesherrlicher Rommifjar: Der leitende Beamte des Domanialamtes 

Bulow. 
7 
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Nitterfchaftlicher Deputirter: ein Peputirter des ritterfchaftlichen Amtes 
Bukow. 

Städtiſcher Deputirter: ein Mitglied des Magiſtrats zu Neubukow. 

3. Bützow. 

Landesherrlicher Kommiffar: Der Teitende Beamte des Domanialamtes 
Bützow. 

Klöſterlicher Deputirter: der Kloſterhauptmann zu Dobbertin. 
Städtiſcher Deputirter: ein Mitglied des Magiſtrats zu Bützow. 

4. Crivitz. 

Landesherrlicher Kommiſſar: Der leitende Beamte des Domanialamtes Crivitz. 
Ritterſchaftlicher Deputirter: ein Deputirter des ritterſchaftlichen Amtes Crivitz. 
Städtiſcher Deputirter: ein Mitglied des Magiſtrats zu Crivitz. 

5. Dargun-Önpien. 

Landesherrlicher Rommiffar: Der Teitende Beamte des Domanialamtes 
Dargun. 

Ritterfchaftlicher Deputirter: ‚Deputirter des vitterfchaftlichen Amtes 
noien. 

Städtifche Deputirte: ein Mitglied des Magiftrats zu Gnoien in 
den geraden Jahren, 
ein Mitglied des Magiftrats zu Sülze in den 
ungeraden fahren. 

6. Dargun-Neukalen. 

Landesherrlicher Kommiffar: Der leitende Beamte des Domanialamtes 
Dargun. 

Nitterfchaftlicher Deputirter: ein Deputirter des vitterfchaftlichen Amtes 
Neukalen. 

Städtiſche Deputirte: ein Mitglied des Magiſtrats zu Neukalen in 
den ungeraden Jahren, 
ein Mitglied des Magiſtrats zu Teterow in 
den geraden Jahren. 

7. Doberan. 

Landesherrlicher Kommiffar: Der leitende Beamte des Domanialamtes 
Doberan. 



Nitterfchaftlicher Deputirter: 

Städtifche Deputirte: 

Landesherrlicher Kommiſſar: 

Ritterfchaftlicher Deputirter: 

Städtifcher Deputirter: 
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ein : Deputirter des vitterfchaftlichen Amtes 
Bukow. 
ein Mitglied des Magiſtrats zu 

Roſtock, 
Doberan, 
Kröpelin, 

jährlich wechſelnd. 

8. Dömitz. 

Der leitende 
Dömitz. 
ein Deputirter 
Grabow. 
ein Mitglied des Magiſtrats zu Dömitz. 

Beamte des Domanialamtes 

des ritterſchaftlichen Amtes 

9. Gadebuſch-Rehna. 

Landesherrlicher Kommiſſar: 

Ritterſchaftlicher Deputirter: 

Städtiſche Deputirte: 

Landesherrlicher Kommiſſar: 
Ritterſchaftlicher 
Rlöfterlicher Deputirter: 

Städtiſcher Deputirter: 

Landesherrlicher Kommiſſar: 

Ritterſchaftlicher Deputirter: 

Der leitende Beamte des Domanialamtes 
Gadebuſch. 
ein Deputirter des ritterſchaftlichen Amtes 
Gadebuſch. 
ein Mitglied des Magiſtrats zu 

Gadebuſch, 
Rehna, 

jährlich wechſelnd. 

10. Goldberg. 

Der leitende Beamte des Domanialamtes Lübz. 
ein Mitglied des ritterjchaftlichen Amtes Goldberg. 
der Klofterhauptmann zu Dobbertin, 

alle drei Jahre wechjelnd. 
ein Mitglied des Magiftrats zu Goldberg, 

11. Grabow, 

Der Leitende Beamte des Domanialamtes 
Grabow. 
ein Deputirter des ritterſchaftlichen Amtes 
Grabow. 

7* 
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Städtifche Deputirte: 

Landesherrlicher Kommiſſar: 

Nitterfchaftlicher Deputirter: 

Städtifcher Deputirter: 

Landesherrlicher Kommiſſar: 

Nitterfchaftlicher Deputirter: 

Städtifche Deputirte: 

Landesherrlicher Kommiffar: 

Ritterfchaftlicher Deputirter: 

Städtifcher Deputirter: 

Landesherrliher Kommiſſar: 
Ritterfchaftlicher Deputirter: 
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ein Mitglied des Magiftrats zu 
Ludwigsluſt, 
Grabow, 
Parchim, 

alle 2 Jahre wechſelnd. 

12. Grevesmühlen. 

Der leitende 
Grevesmühlen. 
ein Deputirter des ritterſchaftlichen Amtes 
Grevesmühlen. 
ein Mitglied des Magiſtrats zu Grevesmühlen. 

Beamte des Domanialamtes 

13. Güftrow. 

Der leitende 
Güftrom. 
ein Deputirter des ritterfchaftlichen Amtes 
Giüftrom. 
ein Mitglied des Magiftrats zu 

Güftrom, 
Laage, 
Krakow, 

jährlich wechſelnd. 

Beamte des Domanialamtes 

14. Hagenow. 

Der leitende Beamte des Domanialamtes 
Hagenow. 
ein Deputirter des ritterſchaftlichen Amtes 
Schwerin. 
ein Mitglied des Magiſtrats zu Hagenow. 

15. Lübz. 

Der leitende Beamte des Domanialamtes Lübz. 
ein Deputirter des ritterſchaftlichen Amtes 
Wredenhagen, 



Städtifche Deputirte: 

Landesherrlicher Kommiſſar: 

Ritterfchaftlicher — 
Klöfterlicher | Deputirter: 

Städtiſcher Deputirter: 

Landesherrlicher Kommiſſar: 

Ritterſchaftlicher Deputirter: 
Städtiſcher Deputirter: 
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ein Mitglied des Magiftrats zu 
Parchim, 
Lübz, 
Plau, 

alle 2 Jahre wechſelnd. 

16. Malchow. 

Der leitende Beamte des Domanialamtes 
Wredenhagen. 

„ein Mitglied des ritterſchaftlichen Amtes Plan. 
I der Rlofterhauptmann zu Klofter Malchow, 

jährlich wechjelnd. 
ein Mitglied des Magiftrats zu Malchow, 

17. Neuſtadt. 

Der leitende Beamte des Domanialamtes 
Neuftadt. 
ein Deputirter des ritterfchaftlichen Amtes Lübz. 
ein Mitglied des Magiftrats zu Neuftadt. 

18. Neuftadt- Waren. 

Landesherrlicher Kommiffar: 

Ritterfchaftlicher Deputirter: 

GStädtifcher Deputirter: 

Landesherrliher Kommiffar: 
Ritterfchaftlicher Deputirter: 
Städtifche Deputirte: 

Der leitende Beamte des Domanialamtes 
Stavenhagen. 
ein Deputirter des ritterfchaftlichen Amtes 
Neuftadt. 
ein Mitglied des Magiftrats zu Waren. 

19. Ribnig. 

Der leitende Beamte des Domanialamtes Ribnitz. 
ein Deputirter des ritterfchaftlichen Amtes Ribnig- 
ein Mitglied des Magiftrat3 zu 

Marlom, 
Ribnitz, 
Roſtock, 
Teſſin, 

jährlich wechſelnd. 
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Landesherrliher Kommiſſar: 

Ritterfchaftlicher Deputirter: 

Städtifcher Deputirter: 

Landesherrlicher Kommiſſar: 

Nitterfchaftlicher Deputirter: 

Städtifcher Deputirter: 

Landesherrlicher Kommiſſar: 

Ritterfchaftlicher Deputirter: 

Städtifcher Deputirter: 

Landesherrlicher Kommiſſar: 

Ritterfchaftlicher Deputirter: 

Städtifche Deputirte: 

Landesherrlicher Kommiffar: 
Nitterfchaftlicher Deputirter: 

Städtifcher Deputirter: 

No, 3. 1898, 

20. Roftod. 

Der leitende 
Teutenwinkel. 
ein Deputirter des ritterſchaftlichen Amtes 
Bukow. 
ein Mitglied des Magiſtrats zu Roſtock. 

21. Schwaan. 

Beamte des Domanialamtes 

Der leitende Beamte des Domanialamtes 
Schwaan. 
ein Deputirter des ritterſchaftlichen Amtes 
Schwaan. 
ein Mitglied des Magiftrats zu Schwaan. 

22. Schwerin. 

Der leitende “ Beamte des DPomanialamtes 
Schwerin. 
ein Deputirter des ritterfchaftlichen Amtes 
Schwerin. 
ein Mitglied des Magiftrats zu Schwerin. 

23. Stavenhagen. 

Der leitende Beamte 
Stavenhagen. 
ein Deputirter des ritterjchaftlichen Amtes 
Stavenhagen. 
ein Mitglied des Magiftrats zu 

Stavenhagen, 
Malin, 
Benzin, 

jährlich wechſelnd. 

24. Sternberg. 

Der leitende Beamte des Domanialamtes Warin. 
ein Deputirter des ritterfchaftlichen Amtes 
Sternberg. 
ein Mitglied des Magiftrat3 zu Sternberg. 

de8 Domanialamtes 



Landesherrlicher Kommiſſar: 
Ritterfchaftlicher Deputirter: 

Städtifcher Peputirter: 
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25. Tempzin. 

Der leitende Beamte des Domanialamtes Warin. 
ein Deputirter des ritterfchaftlichen Amtes 
Mecklenburg. 
ein Mitglied des Magiftrats zu Brüel. 

26. Warin:Neuflofter. 

Landesherrlicher Kommiſſar: 
Ritterichaftlicher Deputirter: 

Städtifcher Deputirter: 

Landesherrlicher Kommiſſar: 
Ritterfchaftlicher Deputirter: 

Städtifcher Deputirter: 

Landesherrliher Kommiſſar: 

Nitterfchaftlicher Deputirter: 

Städtifcher Deputirter: 

Landesherrliher Kommiſſar: 

Nitterfchaftlicher Deputirter: 

Städtifcher Deputirter: 

Der leitende Beamte des Domanialamtes Warin. 
ein Deputirter des ritterfchaftlichen Amtes 
Mecklenburg. 
ein Mitglied des Magiftrats zu Warin. 

27. Wismar, 

Der leitende Beamte des Domanialamtes Wismar. 
ein Deputirter des ritterfchaftlichen Amtes 
Bukow. 
ein Mitglied des Magiſtrats zu Wismar. 

28. Wittenburg. 

Der leitende Beamte des Domanialamtes 
Wittenburg. 
ein Deputirter des ritterſchaftlichen Amtes 
Wittenburg. 
ein Mitglied des Magiſtrats zu Wittenburg. 

29. Wredenhagen. 

der leitende Beamte des Domanialamtes 
Wredenhagen. 
ein Deputirter des ritterfchaftlichen Amtes 
Wredenhagen. 
ein Mitglied des Magiftrats zu Röbel. 

I. Wegediſtrikte. 

1. Boizenburg. 

1. Die Stadt Boizenburg mit den Kämmereigütern. 
2. Das ganze Domanialamt Boizenburg. 
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3. Das ganze ritterfchaftliche Amt Boizenburg. 
4. Aus dem ritterfchaftlihen Amt Wittenburg: Kl.Timkenberg. 

2. Bufow, 
. Die Stadt Neubukow. 
. Das ganze Domanialamt Bukow, 
. Das ritterfchaftliche Amt Bukow außer Kribom. 
. Aus der Herrfhaft Wismar: das Gut Zarnefom. 

5. Vom Beſitz des Heiligen-Geift-Haufes zu Wismar: Preensberg mit 
Antheil in Kartlow. 

Oi Su au ze Seien 

3. Bützow. 

1. Die Stadt Bützow mit dem Kämmereigut Vierburg. 
2. Das ganze Domanialamt Bützow. 
3. Vom ritterfchaftlichen Amt Crivitz: Dreez, Gülzow, Wilhelminenhof 

und Parum, Langenfee, Peetih, Zibühl. 
4. Bom ritterfchaftlihen Amt Meclenburg: Moifall und Moorhagen, 

Schependorf, Kurzen-Trechow, Langen-Trechom. 
5. Vom ritterfchaftlihen Amt Schwerin: Boldebud, Grünenhagen, 

Mühlengeez. 

1. Die Stadt Crivitz. 
2. Von der Stadt Parchim das Stadtfeld nordweſtlich von der Stadt 

zwiſchen der Elde und der Parchim—Crivitzer Chauſſee, mit Einſchluß dieſer 
Chauſſee und des Wüſten-Feldes zwiſchen der Chauſſee und dem Woker Bach, 
und die Feldmark des Kämmereidorfes Malchow. 

3. Das ganze Domanialamt Crivitz. 
4. Vom ritterſchaftlichen Amt Crivitz:t Auguſtenhof, Baſthorſt mit Samelow, 

Bülow mit Dannhuſen, Müggenburg und Badegow, Deſſin, Frauenmark mit 
Schönberg, Friedrichswalde, Gneven, Guſtävel und Schönlage, Kladow und 
Rönkenhof, Kölpin, Kritzow mit Richenberger Mühle, Kuhlen, Müſſelmow 
mit Holzendorf, Nutteln, Kl.Pritz, Radepohl, Schlieven, Teſſin, Vorbeck, 
Wamckow, Wendorf mit Weberin, Weſſin, Zaſchendorf. 

5. Vom ritterſchaftlichen Amt Goldberg: Severin mit Sophienhof. 

6. Vom ritterſchaftlichen Amt Grabow: Möderitz, Neuhof, Zieslübbe. 
7. Hof Bergrade und Dorf Bergrade, im Beſitz der St. Georgen-Kirche 

zu Parchim. 

4. Crivitz. 



No. 3, 1898, 47 

5. Dargun-Gnpien. 
1. Die Stadt Gnoien. 
2. Die Stadt Sülze. 
3. Das Domanialamt Dargun-Gnoien-Neufalen außer Gorfchendorf mit 

Settchenshof, Gülitz, Zördenftorf, Küfferom Hof, Küfferom Dorf, Niendorf, 
Salem, Schlafendorf mit Franzensberg, Kl.-Wüſtenfelde, Neu-Wüſtenfelde. 

4. Das ritterfchaftlihe Amt Gnoien außer Dalwitz mit Gr.-Dalwis, 
Dammerftorf mit Neu-Dammerftorf und Wüfthof, Kuckſtorf, Prebberede, 
Grieve, Wohrenftorf mit Weitendorf (und Horft im ritterjchaftlichen Amt 
Ribnitz), Wöpkendorf, Brunftorf, Kanneberg. 

5. Vom ritterfchaftlihen Amt Neufalen: Schorrentin. 

6. Dargun-Neukalen. 
1. Die Stadt Neufalen. 
2. Die Stadt Teterow mit den Stadtgütern. 
3. Vom Domanialamt Dargun: Gorfchendorf mit Jettchenshof, Gülig; 

Sördenftorf, Küſſerow Hof, Küfjerom Dorf, Niendorf, Salem, Schlafendorf 
mit Franzensberg, KI..-Wüftenfelde, Neu-Wüſtenfelde. 

4. Das ritterfchaftliche Amt Neufalen außer Neu-Heinde mit Kl.Bützin 
und Neu⸗Krug, Schorrentin. 

7. Doberan. 
1. Die Stadt Doberan mit den Stadtgütern. 
2. Die Stadt Kröpelin. 
3. Das ganze Domanialamt Doberan. 
4. Von den Roftoder Befigungen: Lütten-Klein und Schmarl (Klofter 

zum Heiligen Kreuz), Evershagen (Roſtocker Diftrift im Amte Schwaan, 
Befizer das Paftorat zu St. Jakob), Gr.-Klein (Hojpital zum Heiligen Geift), 
Diedrichshagen bei Warnemünde, Elmenhorft Antheil bei Warnemünde (Hojpital 
zum St. Georg), Flecken Warnemünde links von der Warnom (zur Stadt Roftod). 

8. Dömitz. 
1. Die Stadt Dömitz. 
2. Das ganze Domanialamt Dömitz. 

9. Gadebuſch-Rehna. 

1. Die Stadt Gadebufh mit den Stadtgütern Bendhof und Buchholz 
Antheil. 

2. Die Stadt Rehna. 
3. Das ganze Domanialamt Gadebufch-Rehna. 
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4. Das ganze ritterfchaftliche Amt Gadebufch, mit Einfchluß von Jeeſe 
(zu Bernjtorf im ritterfchaftlichen Amt Grevesmühlen). 

10. Goldberg. 

1. Die Stadt Goldberg. 
2. Bom Domanialamt Lübz: Below. 
3. Vom Domanialamt Wredenhagen: Linſtow und Hof Kieth, KI.-Bäbelin, 

Bornfrug, Hinrichshof, Kieth. 
4. Bom ritterfchaftlichen Amt Goldberg: Bellin, Derfentin, Dobbin mit 

Zietlitz, Kuchelmiß mit Serrahn (ohne Wilfen und Wilfer-Hütte), Marienhof, 
Reimershagen (zu Louifenhof im ritterfchaftlichen Amt Lübz), Steinbed. 

5. Vom ritterfchaftlichen Amt Lübz: Kl.Breeſen mit Rothbeck, Glave, 
Louifenhof (mit Reimershagen im ritterfchaftlichen Amt Goldberg), Alt-:Sammit, 
Neu-Sammit mit Grüne Jäger, Sudwis, Gr.:Tefjin, Kl.-Teſſim. 

6. Vom Klofter- Amt Dobbertin: Altenhagen, Bofjow, Gr.:Breefen, 
Dobbertin, Dobbin, Garden, Gerdshagen Hof, Gerdshagen Dorf, Sellen, 
Kläden, Kleeften, Kirch-Kogel, Rum-Kogel mit Lähnwis, Lohmen, Neuhof, 
Nienhagen, Oldenjtorf, Rueſt, Schwinz, Spendin, Kl.-Upahl. 

11. Grabow. 

1. Die Stadt Grabow mit allen Stadtgütern. 
2. Die Stadt Ludwigsluft. 
3. Von der Feldmark der Stadt Parchim der Theil füdli von der 

Stadt von der Straße von Parchim nach Stolpe, diefe Straße eingefchloffen, 
bis zur Straße von Parchim nach Siggelfow, dieje ebenfalls eingejchloffen, 
jowie die Kämmereidörfer: Kiekindemark öſtlich von der Parchim-Stolper 
Straße, Slate, Neuburg. 

4, Das ganze Domanialamt Grabow. 
5. Das ganze Domanialamt Marnib. 
6. Das ritterfchaftliche Amt Grabow außer den Feldmarfen: Möderitz, 

Neuhof, Wozinkel und Zieslübbe. 

12. Grevesmühlen. 

1. Die Stadt Grevesmühlen mit ihren Stadtgütern. 
2. Das Domanialamt Grevesmühlen außer Seefeld Antheil. 
3. Das ritterfchaftliche Amt Grevesmühlen außer Levezom und Wendels: 

dorf (mit der Pertinenz Seefeld im ritterfchaftlichen Amt Schwerin) und außer 
den Antheilen in Kraſſow und Kritzow. 
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13. Güſtrow. 

. Die Stadt Güftrow mit allen Stadtgütern. 

. Die Stadt Kraiom mit dem Stadtgut Charlottenthal Antheil. 

. Die Stadt Laage. 

. Da3 Domanialamt Güftrom. 

. Vom ritterfchaftlichen Amt Goldberg: Lalendorf, Langhagen, Wilfen, 
Wilfer- Hütte. 

6. Vom ritterfchaftlichen Amt Gnoien: Dalwig mit Gr.-Dalwis, 
Prebberede, Grieve. 

7. Das ganze ritterfchaftlihe Amt Güſtrow außer Frefendorf Antheil. 
8. Vom ritterfchaftlihen Amt Neufalen: Neu-Heinde mit Kl.-Bützin 

und Neu-FKrug. 
9. Vom ritterfchaftlichen Amt Schwaan: Prüzen mit Antheil in Mühlengeez. 

10. Vom ritterfchaftlichen Amt Stavenhagen: Wozeten, Kl.Ridſenow mit 
Troßenburg. 

po Bi Es Eu Du 

14. Hagenow. 

1. Die Stadt Hagenow. 
2. Das ganze Domanialamt Hagenow-Toddin-Bakendorf-Lübtheen. 
3. Vom ritterfchaftlichen Amt Schwerin: Bandefow, Benz mit Brieft, 

Gößlow (zu Golvenit im ritterfchaftlichen Amt Wittenburg), Jeſow, Jeſſenitz 
mit Bergwerk Jeſſenitz, Setzin, Warlig mit Antheil in Neuenrode. 

4. Vom ritterfchaftlichen Amt Wittenburg: Brahlitorf, Düffin, Garlig, 
Golenig mit Antheil in Neuenrode und Gößlow im ritterjchaftlichen Amt 
Schwerin, Kloddram, Langenheide, Melkof, PBrigier mit Grammis, Quaſſel, 
Auhethal, Schwechow mit Elaufenheim, Bolzrade. 

15. Lübz. 
1. Die Stadt Lübz. 
2. Bon der Stadtfeldmark Parchim der nordöftlich von der Stadt ge- 

legene Theil zwifchen dem Wege von Parchim nach Siggellow, diefen Weg 
jelbft ausgefchloffen, bis zur Chauffee nach Crivitz, mit Ausſchluß diefer Chauſſee 
und des MWiüften- Feldes zwifchen der Chaufjee und dem Woker Bad. Dazu 
die Feldmarken der Stadtgüter: Gifchow, Markower Mühle, Paarſch, Rom, 
Schalentiner Mühle, Stralendorf. 

3. Die Stadt Plau mit den Stadtgütern: Appelburg, Gaarz, Quetzin. 
4. Das eigentliche Domanialamt Lübz (nicht Marnis) außer Below, 

8* 
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5. Vom ritterfchaftlichen Amt Erivig: Herzberg, Kreffin, Mufchwis mit 
Neu- Herzberg, KI.-Niendorf. 

6. Vom ritterfchaftlichen Amt Goldberg: Brüz mit Neu-Brüz, Dieftelom 
(mit Neuhof im ritterfchaftlichen Amt Lübz), Finkenwerder, Kl.-Poſerin (zu 
Damerow im ritterfchaftlichen Amt Lübz). 

7. Vom ritterfchaftlichen Amt Grabow: Wozinkel. 
8 Vom ritterfchaftlichen Amt Lübz: Altenhof, Beckendorf, Benthen, 

Damerow mit Redewiſch (Kl.-Poſerin im ritterfchaftlihen Amt Goldberg), 
Dafhow, Grambow, Greven und Lindenbed, Karow mit Hahnenhorft und 
Hütte, KRuppentin, Lanken, Neuhof (zu Dieſtelow im ritterfchaftlichen Amt 
Goldberg), Lenjchow, Paſſow mit Charlottenhof, Welzin, Penzlin, Neu- 
Poferin mit Gr. Poferin, Tannenhof, Weifin, Wendifch- Priborn, Neu-Stuer, 
Stuerfche Hintermühle, Tönchow mit Wunderfeld. 

9. Vom ritterfchaftlihen Amt Plau: Leiften. 
10. Vom Klofter- Amt Dobbertin: Darze Hof und Dorf, Meftlin, Vimfow, 

Miühlenhof, Seelftorf Hof und Dorf. 

16. Malchow. 
1. Bon der Stadt Malchow das Gebiet recht von der Elde mit dem 

Erddamm. 
2. Auf der Feldmark Waren die Landftraße von Waren nad Güftrom 

und die Feldmarken der Stadtgüter Schwenzin (im Obereigenthum der 
Georgenkficche zu Waren), Warenshof. 

3. Vom Domanialamt Wredenhagen: Bieftorf, Noffentin, Nofjentiner 
Hütte, Silz, Nofjentin Antheil. 

4. Vom ritterfchaftlichen Amt Lübz: Alt-Gaarz, Neu-Gaarz mit 
Gaarzer Krug, Heller-Mühle, Klocdfin mit Neu-Klockſin und Neuhof, Neu- 
Sapshagen, Hof Lütgendorf mit Kicch-Lütgendorf und Blücherhof, Sophienhof. 

5. Vom ritterfchaftliden Amt Plau: Yürgenshof, Alt-Schwerin mit 
Mönchbuſch, Glashütte, Ortkrug und Wendorf, Sparow mit Sanz, Werber. 

6. Vom Klofter- Amt Malchow: Cramon mit Kranz, Damerow, Drewitz 
mit Nothehaus, Hagenow, Jabel, Liepen, Loppin, Maltwis, Hohen: Wangelin. 

17. Neuſtadt. 

1. Die Stadt Neuftadt mit den Stadtgütern. 
2. Vom Stadtfeld Parchim den Theil weitlih von der Stadt vom 

Parhim-Stolper Wege, diefen ausgefchloffen bis zur Elde. Dazu die Kämmerei- 



No. 3. 1898. 51 

“ Dörfer Damm, Klokower Feld (Neu-Klokow), Kiekindemark (weſtlich vom 
PBarhim-Stolper Wege), Matzlow, Neu-Mablom. 

3. Das ganze Domanialamt Neuftadt. 

18. Nenftadt-Waren. 

1. Die Stadtfeldmart Waren mit Ausnahme der Landftraße von Waren 
nah Güfttom auf diefer Feldmark. Dazu die Warenfchen Kämmereigüter: 
Falkenhagen, Alt Falkenhagen, Yägerhof, Mürishof, Rügeband, Warenjcher 
Wohld, Warenjcher Schlamm. 

2. Das ritterfchaftliche Amt Neuftadt außer Garlftein und Carlsruh. 

19. Ribnitz. 
1. Die Stadt Marlom. 
2. Die Stadt Ribnitz mit ihren Rämmereidörfern. 
3. Bon der Stadtfeldmarf Roftoc der rechts (öftlih) von der Warnomw 

gelegene Theil, fowie die Rämmereigüter Roſtocks: Bartelftorf mit Klein- 
Bartelftorf und Neu-Bartelftorf, Bentwifh mit Kl.-Bentwiſch, Broderftorf 
mit Neu-Broderftorf, Ikendorf, Kaffebohm, Keffin, Niederhagen, Oberhagen, 
Riekdahl, Rövershagen mit Roſtocker Heide (beftehend aus Meiers Hausftelle, 
Schnatermann, Torfbrücke, Wiethagen), Hinrichshagen und Markgrafenheide, 
Stuthof, Willershagen, die Feldmark Warnemünde recht? von der Warnom. 
Die Güter des Hofpital® zum Heiligen Geift in Roftod: Cordshagen, 
Purkshof mit Jürgeshof, Vogtshagen mit Landfrug; die Güter des Hofpitals 
zum St. Georg in Roftod: Dierkow Antheil, Göldenig Hof und Dorf, 
Schlage; die en des Klofters zum Heiligen Kreuz in Roftod: Volkens— 
hagen Hof ud D 

4. Die Güter des Roſtocker Diftrifts im Amte Ribnitz: Beſelin, Buffe- 
wis, Finkenberg (Feldmark), Kl.-Kuſſewitz, Gr. -Kuffewig, Hohen Schwarfs. 

5. Die Stadt Teffin mit den Stadtgütern: Gramftorfer Feldmark, Klein- 
Teffin, Wolfsberger Mühle. 

6. Das ganze Domanialamt Ribnib. 
7. Bom Domanialamt Teutenwintel alle vecht8 von der Warnow ge: 

legenen Feldmarken, nämlich: Albertsdorf, Dierkow Antheil, Fienftorf, Gehlftorf 
mit Fähre, Goorftorf, Harmftorf, Häfchendorf, Hinrichsdorf, Köſterbeck mit 
Frefendorf, Krummendorf mit Oldendorf und Warnorande, Mönchhagen mit 
Heidefrug, Nienhagen, Oberhof (bei Neu-Sanib), Paftom mit Hedwigshof 
und Albertsdorf Antheil und Roggentin Antheil, Peez, Petersdorf, Roggentin, 
Sanig mit Neu-Sanis, Gr.: und Al. Freienholz und Oberhof (Meierei), 
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Steinfeld mit Dftenhäven und Rothbeck, Teutenwinkel, Ihulendorf mit 
Tienftorfer Mühle. 

8. Das ganze ritterfchaftliche Amt Ribnip. 
9. Vom ritterfchaftlichen Amt Gnoien: Dammerftorf mit Neu-Dammerftorf 

und Wüfthof, Kuckſtorf, Wohrenftorf mit Horſt und Weitendorf, Wöpkendorf, 
Brunſtorf, Kanneberg. 

10. Vom ritterſchaftlichen Amt Güſtrow: Freſendorf Antheil. 
11. Das ganze Kloſter-Amt Ribnitz. 

20. Roſtock. 

1. Das Stadtfeld Roſtock links von der Warnow mit Viegeln'ſche 
Wieſe Antheil und das Kämmereigut Gragetopshof, ſowie die Güter des 
Hoſpitals zum Heiligen Geiſt in Roſtock: Barnſtorf mit Damerow und 
Trotzenburg, Bramow mit Kayenmühle, Gr.-Schwaß mit Friedrichshöhe, 
Kl.Stove und die Güter des Hoſpitals zu St. Georg in Roſtock: Dalwitz— 
hof, Niendorf. 

2. Güter des Roftocer Diftrifts im Amte Schwan: Sildemow, Gr.-Stome 
mit Sandfrug. 

3. Vom Domanialamt Schwaan: Fahrenholz, Pölchow. 
4. Vom Domanialamt Teutenwinfel die links von der Warnomw gelegenen 

Feldmarken, nämlich: Bieftow, Kritzmow, Marienehe, Papendorf, Schutom, 
KL.-Schwaß, Stäbelow, Wilfen. 

21: Schwaan. 

1. Die Stadt Schwaan. 
2. Das Domanialamt Schwaan außer Fahrenholz und Pölchow. 
3. Vom vitterfchaftlihen Amt Schwaan: Boldenftorf, Broofhufen, 

Wokrent, Ziefendorf. 
4. Bon den Roſtocker Diftritts-Gütern: Wahrftorf im Amte Schwaan, 

22. Schwerin. 

1. Die Stadt Schwerin mit ihren Stadtgütern. 
2, Dom Domanialamt Grevesmühlen: Seefeld Antheil. 
3. Das ganze Domanialamt Schwerin. 
4. Dom ritterfchaftlichen Amt Schwerin: Ahrensboef, Brüfewis mit Eulen- 

krug und Nojenberg, Langen-Brütz, Leezen mit Panſtorf, Gr.Brütz, Cambs 
(ohne Antheil in Sülten), Cramonshagen mit Cramon und Nienmark, Mühlen— 
Eichſen, Gr.Eichſen mit Goddin, Görslow, Gottesgabe, Gottmannsförde 
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mit Faulmühle und Wahrholz, Grambow mit Charlottenthal, Kleefeld mit 
Karnin, Richenberger Krug, Brahlftorf und Brahlitorfer Hütte, Lieſſow, 
Noltenow, Roſenhagen, Schönfeld, Seefeld (zu Wendelftorf im vitterfchaftlichen 
Amt Grevesmühlen), Barner-Stücd mit Moorbrink, Gr.Trebbow Antheil und 
Bölen Antheil, RI.-Trebbow mit Gr.-Trebbow Antheil, Webelsfelde, Gr.:Welzin 
mit Bergfeld, Kl.-Welzin mit Neuhof, Wendiichhof, Zülow. 

5. Vom ritterfchaftlichen Amt Grevesmühlen: Wendelftorf (mit Seefeld 
im vitterfchaftlichen Amt Schwerin). 

23. Stavenhagen. 

. Die Stadt Malin mit ihren Stadtgütern. 

. Die Stadt Penzlin. 

. Die Stadt Stavenhagen. 

. Das ganze Domanialamt Stavenhagen. 

. Das ganze ritterfchaftliche Amt Ivenack. 

. Das ritterfchaftliche Amt Stavenhagen außer Wozeten und KL.-Ridfenow 
mit Trotzenburg, aber mit Einfchluß der im Staatsfalender unter dem Amte 
Stavenhagen verzeichneten Nebengüter Carlftein und Carlsruh im ritterjchaft- 
lichen Amt Neuftadt. 

7. Bom Klofter-Amt Malchow: Gr.-Rehberg, Kl.-Rehberg. 

24. Sternberg. 

. Die Stadt Sternberg mit den Stadtglitern. 

. Das ganze Domanialamt Sternberg. 
. Das ganze ritterfchaftliche Amt Sternberg. 
. Vom ritterfchaftlihen Amt Schwerin: Lübzin, Diedrichshof. 
. Bom Klofter-Amt Dobbertin: Lenzen. 

jo FE — — 

at m — 

25. Tempzin. 
. Die Stadt Brüel. 
. Das ganze Domanialamt Tempzin. 
. Vom ritterfchaftlichen Amt Mecklenburg: Keez, Thurow. 
. Vom ritterfchaftlichen Amt Schwerin: Sülten Antheil. 

26. Warin⸗Neukloſter. 

1. Die Stadt Warin mit Wilhelmshof. 
2. Das ganze Domanialamt Neuklofter. 
3. Das ganze Domanialamt Warin (im eigentlichen Sinne). 

DE SUzE —- 
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4. Vom ritterfchaftlihen Amt Crivitz: Bibom mit Hafenmwinkel, Penzin. 
5. Vom ritterfchaftlichen Amt Bukow: Kritzow. 
6. Vom ritterfchaftlichen Amt Grevesmühlen: Levezom fowie die Antheile 

von Kraſſow und Krikom. 
7. Das ritterfchaftliche Amt Mecklenburg außer den Feldmarken: Keez, 

Moifall mit Moorhagen, Schependorf, Kurzen-Trechow, Langen: Trehomw, Thurom. 

27. Wismar, 

1. Die Stadt Wismar mit allen zur Stadtfeldmark gehörenden Ortfchaften, 
2. Von der Herrfchaft eu 

Benz, 
Klüffendorf, 
Martensdorf, 
Rüggom, 
Steffin, 

——— der Stadt Wismar gehörig. 

Triwalk, 
Warkſtorf, 

Gr.Wolterſtorf, 
KL.-Wolterftorf, 
Dor:Wendorf, 
Wiſch, Beſitzer Freiherr von Biel. 

3. Das ganze Domanialamt Wismar-Poel-Meclenburg-Redentin, 

28. Wittenburg. 

1. Die Stadt Wittenburg mit dem Stadtgut Kl.Wolde. 
2. Das ganze Domanialamt Wittenburg-Walsmühlen- Zarrentin. 
3. Vom ritterfchaftlichen Amt Wittenburg: Badow, Söhring, Banzin, 

Derſenow, Boddin, Camin, Dammereez, Dreilützow, Pogreß, Barum, Luckwitz, 
Neu-Luckwitz, Harft, Drönnewiz mit Neuenkirchen, Lehſen, Goldenbow mit 
Friedrichshof und Albertinenhof, Rodenwalde mit Marſow, Hülfeburg mit 
Preſek, Vortfahl, Körchow, Mühlenbeck, Neuhof mit Schaliß und Boiffom, 
Berlin, Raguth, Gr.-Renzow, Kl.-Renzow, Rögnitz mit Woldhof und Tyege- 
tafh, Scharbow mit Bellevue, Schoffin, Teffin, Tüſchow mit Sternsrub, 
Waſchow, Wölzow, Wulfskuhl, Zapel, Zühr. 
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29. Wredenhagen. 
1. Die Stadt Röbel. 
2. Vom Domanialamt Wredenhagen: Adamshoffnung mit Petersdorf 

und Lenz (nicht Biejtorf), Kambs, Kieve, Marienfelde, Minzow, Neuhof, 
Vipperow mit dem Erddamm durch die Müris, Hof Wredenhagen mit Hinrichs: 
hof und Mönchshof, Wredenhagen mit Neufrug, Zepkow. 

3. Vom ritterfchaftlichen Amt Lübz: Darze (bei Stuer), Käfelin, Grüſſow, 
Kogel mit Satow, Satower Hütte und Bruchmühle, Stuer mit Vordermühle, 
Stuer Vorwerk, Zislow, Rogeez, Sudow, Walow mit Strietfeld, Woldzegarten. 

4. Vom ritterichaftlichen Amt Plau: Göhren mit Poppentin Antheil, 
Hof Roſſow, Dorf Roſſow. 

5. Das ganze ritterfchaftliche Amt Wredenhagen. 
6. Bom Klofter: Amt Dobbertin: Diemitz, Lärz, Yerow Hof, Lexow Dorf, 

Roez, Schamper Mühle, Schwarz, Schwarzenhof, Sietow Hof und Dorf. 
7. Bom Klofter : Amt Malchow: Kiſſerow, Lafchendorf, Alt: Malchow, 

Bauhof Malchow, Penkow, Poppentin Hof, Poppentin Dorf, Sembzin. 
8. Bon der Stadt Malchow der Theil jüdlich von der Elde. 

Schmerin, den 21. Januar 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minijterium des Innern, 

U. v. Bülow. 
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Negierungs: Blatt 

Großherzogthum Merklenburg- Schwerin, 

Sahrgang 1898, 

Ausgegeben Schwerin, Donnerftag, den 3. Februar 1898, 

Inhalt, 

IT. Abtheiluug. (1) Bekanntmachung, betreffend den mit der Königlich Preußifchen Regierung 
abgejchloffenen Staatsvertrag wegen Herſtellung einer Eifenbahn von Kremmen 
über Neu-Ruppin nah Wittftod. (2) Bekanntmachung, betreffend die der 
Kremmen-Neu-Ruppin-Wittftoder Eiſenbahn-Geſellſchaft zu Neu-Ruppin 
ertheilte KRonzeffions-Urkunde vom 21. Januar 1898 zum Bau und Betrieb 
ber in das Medienburgiiche Gebiet fallenden Streden einer vollipurigen 
Neben-Eifenbahn von Kremmen über Neu-Ruppin nah Wittjtod. 

IL, Abteilung. 
— —— — 

(1) Bekanntmachung vom 24. Januar 1898, betreffend den mit der Königlich 
Prenfifhen Regierung abgefchloffenen Staatsvertrag wegen Herftellung einer 

Eifenbahn von Kremmen über Nen-Ruppin nad) Wittſtock. 

Nachdem Seine Hoheit der Herzog-Negent und Seine Majeftät der König 
von Preußen den am 4. uni 1897 zu Berlin zwifchen Bevollmächtigten 
abgejchloffenen Vertrag wegen Herjtellung einer Eifenbahn von Kremmen über 
Neu-Ruppin nach Wittſtock genehmigt haben und die Ratififations-Urfunden 
ausgewechjelt find, wird diefer Staatsvertrag zur Nachachtung der betheiligten 
Behörden und zur allgemeinen Kenntniß nachjtehend veröffentlicht. 

Schwerin, den 24, Januar 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Staats-Miniiterium. 
A. von Bülow. von Amsberg. A. von Preſſentin. 

10 
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Staatsvertrag 
zwiſchen 

Mecklenburg-Schwerin und Preußen wegen Herſtellung einer Eiſenbahn von 
Kremmen über Neu-Ruppin nach Wittſtock. 

Seine Hoheit der Herzog-Regent von Mecklenburg-Schwerin und Seine Majeftät ber 
König von Preußen haben zum Zwede einer Vereinbarung über die Heritellung einer Eiſen— 
bahn von Kremmen über Neu-Ruppin nad) Wittſtock zu Bevollmächtigten ernannt: 

Seine Hoheit der Herzog-Regent von Medlenburg- Schwerin: 
Höchſtihren Minifterialdireftor Schmidt; 

Seine Majeftät der König von Preußen: 
Allerhöchſtihren Geheimen Regierungsratd PBannenberg, 

von denen, unter Vorbehalt der Ratififation, der nachſtehende Vertrag verabredet und ab— 
geſchloſſen worden ift. 

Artikel 1. 

Die Königlih Preußiſche und die Großherzoglih Mecklenburgiſche Regierung werden 
eine Eifenbahn von Kremmen über Neu-Ruppin nad) Wittſtock zulajien und fördern. Ins— 
befondere wird die Großherzoglich Medlenburgifche Regierung unter den üblifen Bedingungen 
die Konzelfion zum Bau und Betriebe der Bahn für die in ihrem Gebiete gelegenen Streden 
an die unter der Firma „Kremmen » Neu-Ruppin = Wittftoder Eiſenbahngeſellſchaft“ gebildete, 
in Neu-Ruppin oder an einem anderen im Königlich Preußischen Staatsgebiete gelegenen Orte 
domizilirende Aftiengejellichaft ertheilen, jobald diefer für die in Preußen gelegene Strede die 
Konzeffion Seitens der Königlich Preußiihen Regierung ertheilt ift. 

Artikel 2. 

Die Bahn fol bei der Station Kremmen an bie Preußifche Staatsbahn und bei ber 
Station Wittftod an die Prigniger Eifenbahn angeſchloſſen werden, und zwar in folcher Weiſe, 
daß ihre Meiterführung in nördlicher Richtung nicht erfchwert wird. Ihre Spurmeite foll 
1,35 m betragen. Für ihren Bau und Betrieb find die Bahnordnung für die Neben Eifen- 
bahnen Deutichlands vom 5. Juli 1892 (Meich8:Gefegblatt Seite 764) und bie dazu 
ergangenen oder noch ergebenden ergänzenden und abändernden Beftimmungen (vergleiche $. 55 
dajelbit) maßgebend; auch fol der Bau und das gefammte Betriebsmaterial fo eingerichtet 
werden, daß die Fahrzeuge ungehindert nad) allen Eeiten übergehen fönnen. 

Artikel 3. 

Die Vollendung und Inbetriebnahme der Bahn muß längftens binnen zwei Jahren, von 
dem Tage an gerechnet, an welchem die Eifenbahngejellichaft in den Befig auch der Konzeſſion 
der Großherzoglih Meclenburgifchen Regierung gelangt fein wird, bewirkt werben. Sollte 
fid) die Vollendung des Baues über dieſe Friſt hinaus dur Verhältniſſe verzögern, für 
welche die Eifenbahngefellihaft nad) dem in diefer Beziehung enticheidenden Ermeſſen der zu— 
ftändigen Eifenbahnauffichtsbehörden ein Verſchulden nicht trifft, jo wird ber Gefellichaft durch 
die bezeichneten Behörden eine entfprechende Friftverlängerung gewährt werben. 
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Artikel 4. 

Die Feititellung der Bauentwürfe für die Bahn, ſowie die Prüfung der anzuwendenden 
Fahrzeuge joll Lediglich der Königlich Preußifhen Negierung zuftehen. Ctwaigen befonderen 
Wünſchen der Großherzoglid) Meclenburgifchen Negierung in Betreff der Führung ber Bahn 
und der Anlegung von Stationen im außerpreußifchen Gebiete wird hierbei thunlichſt Rechnung 
getragen werden. 

Jedoch bleibt in landespolizeilicher Beziehung bie Prüfung und Genehmigung der Bau— 
entwürfe, joweit dieſe die Heritellung von Megeübergängen, Brüden, Durchläſſen, Fluß: 
forreftionen, Vorfluthanlagen und Parallel- und Zufuhrwegen betreffen, ebenjo wie bie bau- 
polizeiliche Prüfung der Bahnhofsanlagen jeder Regierung innerhalb ihres Gebietes vorbehalten. 

Artikel 5. 

Zum Zwecke des Ermwerbes bes zur Anlage ber Bahn erforderlichen Grund und Bodens 
wird jede der vertragichließenden Renierungen für ihr Gebiet der Eifenbahngefellihaft das 
Enteignungsredt verleihen. 

Artikel 6. 

Unbeſchadet des Hoheits- und Wuffichtsrechts der Großherzoglich Diedlenburgifchen 
Regierung über die in ihrem Gebiet gelegenen Bahnftreden und über den darauf jtattfindenden 
Betrieb wird die Ausübung des Oberauflichtsrechts über die Gejellihaft im Allgemeinen der 
Königlih Preußiſchen Regierung als derjenigen, in deren Gebiete die Eijenbahngejellichaft 
ihren Sig hat, überlaffen. Auch iſt die Großherzoglich Mecklenburgiſche Regierung damit ein: 
verftanden, daß die Beftimmung über die Dotirung der Rejerve: und des Erneuerungs: Fonds, 
jomwie die Genehmigung und bie Feitfegung der Fahrpläne und der Tarife au in Beziehung 
auf bie in ihrem Gebiete gelegenen Theile der Bahn Seitens der Königlich Preußijchen 
Regierung erfolgt, mit der Maßgabe, daß in ben Tarifen für die außerpreußiſchen Streden 
feine höheren Einheitsfäge in Anwendung fommen follen, als für die Strede in Preußen. 

Artikel 7. 

Die Eifenbahngefellihaft hat fich wegen aller Entichädigungsanfprüche, welche aus Anlaß 
der Bahnanlage oder des Bahnbetriebes entitehen und gegen fie geltend gemacht werben 
möchten, der Gerichtsbarkeit und, inſoweit nicht Neichsgefege Platz greifen, den Geſetzen bes: 
jenigen Staates zu unterwerfen, auf defien Gebiet fie entitanden find. 

Der Großherzoglich Mecklenburgiſchen Regierung bleibt vorbehalten, den Verkehr zwifchen 
ihr und der Gejellichaft, fowie die Handhabung der ihr über die innerhalb ihres Gebiets 
gelegenen Streden zuftehenden Hoheits: und Auffichtsrechte einer befonderen Behörde oder 
einem bejonderen Kommiſſar zu übertragen. Dieje haben die Beziehungen ihrer Regierung 
zu der Eifenbahnverwaltung in allen Fällen zu vertreten, welche nicht zum direkten Einjchreiten 
der zuftändigen Polizeis und Gerichtsbehörden geeignet find. 

Artikel 8. 
Die Bahnpolizei wird unter Aufficht der dazu in jedem Staatögebiete zujtändigen 

Behörden nad) Mafgabe der in Artifel 2 bezeichneten Bahnordnung gehandhabt. Die in den 
beiden Staatsgebieten jtationirten Bahnpolizeibeamten find auf Vorſchlag der Bahnverwaltung 
bei den zuftändigen Behörden des betreffenden Staates zu verpflichten. 

10* 
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Artikel 9. 

Bei Anftellung der fubalternen und unteren Kategorien des Bahnperfonals auf ber 
Bahn von Kremmen nad Wittſtock finden die für Befegung der Subaltern- und Unterbeamten- 
ftellen mit Militäranmwärtern jemeilig geltenden Grunbfäge Anwendung. 

Bei Befegung diefer unteren Beamtenftellen hat die Eifenbahngefellihaft bei fonft gleicher 
Befähigung innerhalb des Gebiets eines jeben der vertragichließenden Staaten auf die Bewerbungen 
der Angehörigen beifelben befondere Rückſicht zu nehmen. 

Die Angehörigen eines Staates, welche im Gebiete eines anderen Staates angeitellt 
werben möchten, fcheiben dadurch aus dem Unterthanenverbande ihres Heimathlandes nicht 
aus, find aber den Gefegen bes Landes, in welchem fie angeftellt find, unterworfen. 

Artikel 10, 

Der Telegraphen- und Militärverwaltung gegenüber ift die Eiſenbahngeſellſchaft den 
bereits erlafjenen oder fünftig für die Eifenbahnen im Deutichen Reiche ergehenden gefeglichen 
und reglementarifhen Beſtimmungen unterworfen. 

Artikel 11. 

Gegenüber der Poftvermwaltung ift die Eifenbahngefellihaft den Beftimmungen bes Gefeges 
vom 20. Dezember 1875 (Reichs-Gefegblatt Seite 318) und den dazu ergangenen ober fünftig 
ergebenden Vollzugsbeftimmungen und deren Abänderungen mit ben Erleichterungen unterworfen, 
welche nad) den vom Reichsfanzler erlaffenen Beftimmungen vom 28. Mai 1879 (Zentralblatt 
für das Deutfche Reich Seite 380) für Bahnen untergeordneter Bedeutung (Nebeneifenbahnen) 
für die Zeit bis zum Ablaufe von acht Jahren vom Beginn des auf die Betriebseröffnung 
folgenden Kalenderjahres gewährt find. Sofern innerhalb des vorbezeichneten Zeitraumes im 
den Verhältniffen der Bahn in Folge von Erweiterungen bes Unternehmens oder durch den 
Anflug an andere Bahnen oder aus anderen Gründen eine Nenderung eintreten follte, durch 
welche nach ber Entſcheidung der oberfien Neichsaufjichtsbehörde Die Bahn die Eigenſchaft als 
Nebenbahn verliert, tritt das Eifenbahnpoftgefeg mit den dazu gehörigen VBollzugsbeitimmungen 
ohne Einfchränfung in Anwendung. 

Artikel 12. 

Für Kriegsbefhädigungen und Demolirungen der Bahn im Gebiete eines der vertrag- 
ichließenden Staaten, mögen folde vom Feinde ausgehen oder im Intereſſe der Landes— 
vertheidigung veranlaßt werden, foll die Eijenbahngefellichaft oder deren NRechtsnachfolger einen 
Erſatz weder von diefen Staaten, noch vom Reiche beanspruchen fönnen. 

Artikel 13. 

Jede der Regierungen behält ſich vor, die in ihr Gebiet fallende Bahnftrede ber 
Befteuerung, insbejondere der; Entrichtung einer Eifenbahnabgabe, zu unterziehen. Zu diefem 
Behufe wird als Anlagefapital oder als Neinertrag der aus dem Verhältniſſe ber Länge der 
auf jedes Staatsgebiet fallenden Bahnftrede zur Länge der ganzen Bahn ſich ergebende Theil 
bes Anlagefapitals oder des jährlichen Reinertrags angenommen. Die Steuererhebung erfolgt 
zum erften Male für das auf die Vetriebseröffnung folgende, mit dem 1. April beginnende 
Nechnungsjahr. 
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Die Königlich Preußifche Regierung wird der Großherzoglich Mecklenburgiſchen Regierung 
die Berechnung bes Reinertrages der Bahn alljährlich mittheilen. 

Artikel 14. 

Für den Fall, daß einer ber vertragfchließend:n Staaten das Eigenthum bes in feinem 
Gebiete liegenden Theiles der Bahn von Kremmen nad Wittſtock erwerben follte, werben bie 
vertranichließenden Regierungen ſich über die zur Beibehaltung eines ungeftörten einheitlichen 
Betriebes auf der genannten Bahn erforderlichen Maßregeln verftändigen. Für den fall ber 
Abtretung des Preußiichen oder des Medlenburgifchen Eifenbahnbefiges an das Deutſche Neid) 
foll es der Königlih Preußiſchen bezw. der Großherzoglich Medlenburgiihen Regierung freis 
ftehen, auch die aus dieſem Vertrage erworbenen Rechte und Pflichten auf das Reich mit zu 
übertragen. 

Artifel 15. 

Diefer Vertrag fol zweifach ausgefertigt und von ben vertragichließenden Regierungen 
zur Lanbesherrlichen Natififation vorgelegt werben. Die Auswechlelung der Ratififations- 
Urfunden foll in Berlin erfolgen. 

So geſchehen Berlin, 4. Juni 1897. 

gez.: W. Schmidt. gez: Pannenberg. 

(2) Bekanntmachung vom 24. Jaunnar 1898, betreffend die der Kremmen-Neu—⸗ 

Ruppin-Wittſtocker Eiſenbahn-Geſellſchaft zu Neu-Ruppin ertheilte Kon— 
zeſſions-Urkunde vom 21. Jaunar 1898 zum Ban und Betrieb der in das 

Medienburgifche Gebiet fallenden Streden einer vollfpnrigen Nebeneifenbahn von 
Kremmen über Nen-Ruppin nah Wittjtod. 

Das unterzeichnete Minifterium bringt hiermit die am 21. d. Mts. der 
Kremmen-Neu-Ruppin-Wittſtocker Eifenbahn-Gejellichaft zu Neu-Ruppin 
ertheilte Höchfte Konzeffions-Urkunde für den Bau und Betrieb der in da3 
Mecklenburgiſche Gebiet fallenden Streden einer volljpurigen Nebeneifenbahn 
von Kremmen über Neu-Ruppin nach Wittſtock zur allgemeinen Kenntniß. 

Schwerin, den 24. Januar 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

A. v. Bülow. 
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Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Bir Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft 

zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande 
on und Stargard Herr 2c., Regent des Großherzogthums Mecklenburg- 

chwerin. 

Nachdem von dem Komitee, welches ſich zur Gründung einer Aktien-Geſellſchaft unter der 
Firma „Kremmen-Neu-Ruppin-Wittſtocker Eiſenbahn-Geſellſchaft“ gebildet hat, darauf ange: 
tragen worden ift, diefer Gefellihaft die Konzeflion zum Hau und Betriebe einer, für den 
Betrieb mittelft Dampffraft und für die Beförderung von Perfonen und Gütern im öffent 
lichen Verkehre beitimmten, den Beitimmungen der Bahnordnung für die Nebeneifenbahnen 
Deutihlands unterworfenen vollfpurigen Neben-Eifenbahn von Kremmen über Neu-Ruppin 
nad Wittftod für die in das Medlenburg-Schweriniche Staatsgebiet fallenden Streden zu 
ertheilen, wollen Wir in Gemäßheit des zwifchen Medlenbura« Schwerin und Preußen wegen 
Herftellung ber genannten Bahn abgefchloifenen Staatsverirages vom 4. Juni 1897 biefe 
Konzeſſion, ſowie das Recht zur Entziehung und Beſchränkung des Grundeigenthums nad) 
Maßgabe ber gefeglichen Beftimmungen unter den nachſtehenden Bedingungen hierdurch erteilen: 

J. 

Die Eiſenbahn-Geſellſchaft iſt den beſtehenden, wie den künftig ergehenden Reichs- und 
Landesgeſetzen, ſowie dem Eingangs erwähnten Staatsvertrage unterworfen, deſſen Beſtimmungen 
dieſelbe Gültigkeit für die Geſellſchaft haben ſollen, als wenn ſie ausdrücklich in dieſe Konzeſſion 
aufgenommen wären. 

IH. 

Für den Bau insbefondere gelten folgende Beftimmungen: 
1. In Gemäßheit des Eingangs erwähnten Staatsvertrags erfolgt 

die Feftitellung der Bahnlinie in ihrer volljtändigen Durdführung durch 
alle Zwifchenpunfte, 

bie Beftimmung der Zahl und der Lage der Stationen, 
bie Feititellung der Entwürfe aller für den Betrieb der Bahn beftimmten 

baulihen Anlagen und Einrichtungen, ſowie die Feltitellung der Ent- 
würfe für die Betriebsmittel und ihrer Anzahl 

durch die Königlich Preußiihe Staatsregierung. 
Dem Großherzogthum Medlenburg- Schwerin bleibt aber für alle durch 

die Ausführung der genehmigten Entwürfe bedingten — —— des 
Eigenthums oder ſonſtiger Rechte des Staates der Anſpruch auf vollſtändige 
Entihädigung nad) Maßgabe der geſetzlichen Beſtimmungen gegen den Konzeſſionar 
vorbehalten. 

2. Die Bahn von Kremmen nach Wittſtock muß ſo gebaut und ausgerüſtet werden, 
daß die Ueberführung von Perſonenzügen mit 110 Achſen mittelſt ſchwerer 
Maſchinen in zweiſtündiger Zugfolge nach beiden Richtungen möglich iſt. 

3. Der Konzeſſionar hat allen Anordnungen, welche wegen polizeilicher Beaufſichtigung 
der beim Bahnbau im diesſeitigen Großherzogthum beſchäftigten Arbeiter getroffen 
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werben mögen, nachzukommen, und die dadurch entlteyenoen Koſten auf Erforbern 
bes Großherzoglichen Miniſteriums des Innern zu erftatten. 

4. Für den Fall, daß der Konzeſſionar mit ber Erfüllung ber ihm bezüglich bes 
Bahnbaues obliegenden Verpflichtungen, insbefondere ber rechtzeitigen plans und 
anfhlagsmäßigen Ausführung und Ausrüftung der Bahn, in Verzug 
follte, ift derfelbe zur Zahlung einer Konventionalftrafe von 5000 ME. mit ber 
Maßgabe verpflichtet, daß die Enticheidung darüber, ob und bis zu welchem Be- 
trage die Konventionalitrafe als verfallen anzufehen ift, mit Ausfchluß des Rechts: 
weges, dem Großherzoglichen Minijterium des Innern zufteht. 

Zur Sicherftellung diefer Verpflichtungen hat ber Konzeſſionar beim Groß- 
herzoglichen Dlinifterium des Innern in Schwerin den Betrag von 5000 ME., 
in Worten: „Fünftaufend Mark“ baar oder in preußifchen oder medlenburgiichen 
Staats: oder vom Staate gemährleifteten Werthpapieren unter Berechnung biefer 
Merthpapiere nah dem Kurswerthe, nebjt den nod nicht fälligen Zinsſcheinen 
und Zinsfcheinanweifungen zu Hinterlegen und in gerichtlicher oder notarieller 
Urfunde mit der Maßgabe zum Pfande zu beftellen, daß dem Großherzoglichen 
Minifterium des Innern die Befugniß zufteht, durch Verwendung bderjelben bezm. 
durdy Veräußerung der verpfändeten Effekten zum jeweiligen Börſenkurſe die ver: 
fallenen Strafbeträge einzuziehen. 

Die Hüdgabe der zur Kaution etiva gehörigen Zinsjcheine erfolgt in deren 
Verfallsterminen, fann jedoch von dem bezeichneten Minijterium eingejtellt werden, 
wenn nad deſſen lediglich maßgebendem Urtheile der Konzeſſionar den Bau ver: 
zögern follte. Auch ift das bezeichnete Minifterium ermächtigt, nad) Maßgabe 
des Fortſchritts des Baues und ber Nusrüftung der Bahn einen entjprechenden 
Theil der Kaution ſchon vor völliger Vollendung des Baues und der Nusrüftung 
der Bahn zurüdgeben zu lafjen. 

5. Falls die im Artikel 3 des Staatsvertrages feſtgeſetzte Baufrift nicht innegehalten 
wird, kann nicht bloß die bezeichnete Konventionalftrafe eingezogen, fondern auch 
die ertheilte Konzejfion durch Landesherrlichen Erlaß zurüdgenommen und bie 
Verfteigerung der vorhandenen Bahnanlagen eingeleitet werden. Sofern bie 
Regierung von dem Vorbehalte der Verfteigerung der Bahnanlagen Gebraud) zu 
machen beabfidhtigt, ſoll jedody die Zurüdnahme der Konzeffion nicht vor Ablauf 
einer Schlußfriſt von 6 Monaten erfolgen. 

III. 

Nah Eröffnung des Betriebes ift ber Konzeffionar zur Nenderung und Erweiterung ber 
Bahnanlagen, fowie zur Vermehrung ber Gleife auf den Bahnhöfen und ber freien Strede 
verpflichtet, fofern und ſoweit das Großherzogliche Minifterium des Innern foldjes im Verkehrs: 
intereffe oder im Intereſſe der Betriebsficherheit oder im Intereſſe der Landesvertheidigung 
für erforderli erachtet. Eomeit diefe Anforderungen lediglich im Intereſſe der Landes: 
vertheidigung erfolgen, find die besfallfigen Koften dem Konzeſſionar zu erftatten, wenn nicht 
im Wege der Gefeggebung andere für den Konzeffionar alsdann mahgebende Beitimmungen 
(vergl. Artifel 1) getroffen werden. Im Uebrigen fallen die betreffenden Koften dem Son: 
zeſſionar zur Laft. 



64 No. 4. 1898. 

IV. 
Anderen Unternehmern bfeibt ſowohl der Anſchluß an die Bahn mitteljt Zweigbahnen, 

als die Mitbenugung der Bahn ganz oder theilmeife gegen zu vereinbarende, eventuell vom 
Großherzoglichen Miniſterium des Innern feftzufegende Fracht: oder Bahngeldfäge vorbehalten. 

V. 
Das Großherzogliche Miniſterium behält ſich das Recht vor, das Eigenthum der in 

Mecklenburg⸗Schwerin belegenen Bahnſtrecken nebſt allem beweglichen und unbeweglichen Zubehör 
nach Ablauf von 30 Jahren vom Tage der Betriebseröffnung an gerechnet oder auch ſpäter 
nach einer in beiden Fällen mindeſtens 1 Jahr vorher zu bewirkenden Ankündigung käuflich 
zu erwerben. Als Kaufpreis für das ſchulden- und laſtenfrei zu übertragende Eigenthum 
der bezeichneten Bahnſtrecken zahlt das Großherzogliche Miniſterium des Innern das auf dieſe 
Strecken verwandte Anlagekapital abzüglich der durch drei Sachverſtändige — von denen einen 
das Großherzogliche Miniſterium des Innern, den zweiten die Eiſenbahn-Geſellſchaft bezeichnet, 
während der dritte als Obmann von ben beiden anderen gemeinſchaftlich gewählt, und wenn 
diefe ſich nicht einigen fönnen, von dem Reichs-Eiſenbahn-Amte beftellt wird — zu beftimmen= 
den etwaigen MWerthverminderung der Bahn und des Zubehörs. Zu dem vorbezeichneten 
Zubehör gehört insbefondere ein der Länge der in Medlenburg- Schwerin belegenen Streden 
entiprechender Theil des für die Bahn befchafften VBetriebsmaterials, ſowie das zur Bahn- 
verwaltung und zur Transportverwaltung diefer Streden gehörige Inventarium. 

VI. 
Die Aushändigung einer Ausfertigung dieſer Konzeſſions-Urkunde an den Konjeſſionar 

und die Veröffentlihung derſelben erfolgt erft, nachdem die Hinterlegung der unter II. 4 vor= 
geichriebenen Kaution und Verpfündungs-Urfunde, fowie die Aushändigung der Sonzeffions- 
Urkunde Seitens des Königlich Preußiſchen Miniſters ber öffentlichen Arbeiten ftattgefunden hat. 

Urfundlid unter Unferer eigenhändigen Unterſchrift und beigebrudtem Großherzoglichen 
Inſiegel. 

Gegeben durch das Großherzogliche Miniſterium des Innern. 

Schwerin, den 21. Januar 1898. 

Johann Albrecht. 
(L. S.) A. von Bülow. 

Konzeſſtons-Urkunde 
für 

den Bau und Betrieb der in das Mecklenburgiſche 
Gebiet fallenden Strecken einer vollſpurigen Neben⸗ 
Eiſenbahn von Kremmen über Neu-Ruppin nach 
Wittſtock durch die Kremmen-Neu:Ruppin-Witt- 

ftoder Eiſenbahn-Geſellſchaft. 

Mit diefer No. 4 wird ausgegeben: No. 2 bes Reichs-Geſetzblatis von 1898, 
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Negierungs- Blatt. 

Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerſtag, den 3. Februar 1898. 

Inhalt. 

T. Abtheiluug. (MR 4.) Edilt, betreffend die Ausſchreibung einer PferdeſeuchenAbgabe für 
das Jahr 1898, 

II. Abtheilung. (1) Belanntmachung, betreffend das Edikt wegen Erhebung einer Pferde» 
jeuchen- Abgabe für das Jahr 1898, (2) Belanntmadhung, betreffend die 
Tagrgelder der Mitglieder, der Gehülfen und der Schiedsmänner der Kom— 
milfion zum Schutz ber Bienenzudt. 

L Abtheilung. 

(M 4.) Edikt vom 2. Februar 1898, betreffend die Ansfchreibung einer Pferde: 
fendhen: Abgabe für das Jahr 1898. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr 2c., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin. 

Nachdem fich der Engere Ausſchuß der Ritter: und Landjchaft mit der Er- 
hebung der Abgabe einverftanden erklärt hat, verordnen Wir nach hausvertrags: 
mäßiger Kommunikation mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog von 
Mecklenburg-Strelig hierdurch, daß zur Beftreitung der Entjchädigungen und 

1! 
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Abſchätzungskoſten für die auf polizeiliche Anordnung getödteten oder nad) 
derjelben gefallenen Pferde (Efel, Maulthiere und Mauleſel) in Gemäßheit 
der Verordnung vom 20. Januar 1882 (Neg.-Blatt 1882, No. 3) für diefes 
Jahr von jedem abgabepflichtigen Pferde (Eſel, Maulthier und Maulejel), 
folglih von jedem am 15. Februar d. J. mindejtens ein halbes Jahr 
alten Pferde (Ejel, Maulthier und Maulejel), mit Ausnahme der Pferde 
(Sfel, Maulthiere und Maulefel), welche dem Reich, den Einzelftaaten oder 
zu dem Landgeftüt Redefin gehören, oder. welche in Schlachtviehhöfen oder 
öffentlichen Schlachthäufern zur Schlachtung aufgeftellt find, eine Abgabe von 

50 (fünfzig) Pfennigen 
zu erlegen ift. 

Zugleich beftimmen Wir, daß die Verzeichniffe, welche die Ortsobrigfeiten 
nad) 8. 3 der Verordnung über die abgabepflichtigen Pferde (Eſel, Maulthiere 
und Maulefel) am 15. d. M. anzufertigen haben, für jede Ortſchaft (aud) 
für jedes Nebengut, jede Dorfichaft, jede Bauerjchaft u. j. w.) befonders und 
nah Maßgabe des in der Anlage A angefchlofjenen Mufters auf 
Altenpapier aufzuftellen find, daß die Einfendung der erhobenen Abgaben an 
den Landkaften unter Anfchluß der richtig geftellten Werzeichniffe oder einer 
beglaubigten Abjchrift derfelben zu erfolgen hat und daß, wenn in einer 
Ortichaft feine abgabepflichtigen Thiere vorhanden find, dem Landkaſten hier: 
über rechtzeitig eine Ausfallbefcheinigung zuzufertigen ift. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staatsminifterium. 

Schwerin, den 2. Februar 1898, 

Johann Albrecht. 

U. von Bülow. von Amsberg. AU. von Prefjentin. 
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Anlage A. 

Berzeihniß 

der am 15. Februar 1898 

im PDomanialdorf \ 
z. B. auf dem —— 

vorhandenen, 0 $. 2 der Verordnung vom 20, Januar 1882 — 

pflichtigen (mindeſtens ein halbes Jahr alten) Pferde (Eſel, Maulthiere und 

Mauleſel). 

Stüd- 
Name Stand zahl Bemer tungen 

jende bes b der (4. B. ob und für wie viel Pferde ıc. bie 
Num · e⸗ abgabe- | Verpflichtung zur Entrichtung der Abgabe 
mer. Befigers. Befigers. en noch nicht feitgeftellt ift). 

= —— 5 Beiſpiel.) 
2 ſpektor 1 
3 Müller 8 Dies Verzeichniß hat 14 Tage lang öffent: 

4 4 
lich) ausgelegen, Einſpruch ift nicht erhoben 
und fteht die Verpflichtung zur Abgabe für 
fämmtliche Pferde feit. 

(Anderes Beifpiel.) 

Dies Verzeihniß hat 14 Tage lang öffent: 
lich ausgelegen, Einſpruch ift von Bauer A. N. 
wegen eines Pferdes erhoben. Nach Erledi⸗ 
gung diefes Einipruches ſteht jegt für ſämmt⸗ 
liche Pferde die Verpflichtung zur Abgabe feit. 

Bauer 

— nn MR A 6— 

* Die Ortsobrigkeit (das Großherzogliche At x.) 
/ Amts-Siegel (Name.) 

ober j 

\ Stempel. 
& 
N * 

— 
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It. Abtheilung. 
— 

(1) Bekanntmachung vom 2. Februar 1898, betreffend das Edikt wegen Er— 
hebung einer Pferdefeuchen: Abgabe für das Jahr 1898. 

Das vorjtehende Landesherrliche Edift vom 2. d. Mts., betreffend die Aus: 
ichreibung einer Pferdejeuchen- Abgabe für das Jahr 1898, giebt dem unter: 
zeichneten Minifterium Veranlaſſung, den die Erhebung der Abgabe betreffenden 
$. 3 der Verordnung vom 20. Januar 1882 (Negierungs-Blatt 1882, No. 3) 
hiermit zum Abdruck zu bringen. 

Schwerin, den 2. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minijterium, Abtheilung für 
Medizinal= Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

8. 3. 

Allemal am 15. Februar desjenigen Jahres, für welches die Erhebung diefer Abgaben 
angeordnet wird, haben die Ortsobrigfeiten für jede Ortſchaft Unſeres Landes über Die 
abgabepflichtigen Pferde (Ejel, Maulthiere und Mauleſel), beziehungsweife Rinder, Verzeichniſſe, 
aus welchen jich die Namen der Beliger und die Stüczahl der Pferde (Ejel, Maulthiere und 
Maulejel), beziehungsweije bes Nindviehes, ergeben müſſen, anzufertigen, beziehungsweife durch 
die Gemeindevorftände ber gemeindlich verfaßten Ortichaften anfertigen zu laifen. 

Dieſe Verzeichniſſe find, jofern nit dir Träger der Ortsobrigkeit zugleich der alleinige 
Beliger von abgabepflichtigen Thieren it, 14 Tage lang zwecks etwaiger Verichtigung in ber 
betreffenden Ortichaft öffentlich auszulegen. Die Berichtigung muß innerhalb diefer Frift bei 
der Ortsobrigfeit beantragt werben; wer fi) durch den Hierauf nad) vorgängiger Prüfung 
von ber Ortsobrigfeit zu erlajfenden Beicheid für beichwert erachtet, hat fich binnen 10 Tagen 
nach Empfang beffelben mit feiner Beſchwerde entweder unmittelbar oder durch VBermittelung 
der Ortsobrigfeit an Unſer Miniſterium, Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten, zu wenden, 
bei deſſen Entſcheidung es das Bewenden behält. 

Nach Ablauf der Auslegungsfrift find die Abgaben, ſoweit bie Verpflichtung zu ihrer 
Entrichtung feſtſteht, durch die Ortsobrigfeiten zu erheben und bis zum 31. März bes betreffenden 
Jahres, unter Angabe der Zahl der abgabepflichtigen Pferde (Ejel, Maulthiere und Maulefel), 
beziehungsmweife Ninder, des betreffenden Ortes an ben Landkaſten nad Roſtock einzufenden. 
Bei diefer Einjendung ift zu bemerfen, ob und für wie viele Thiere die Verpflichtung zur 
Entrihtung der Abgabe noch nicht feitgeftellt ift, und fobann nach erfolgter endgültiger Ent: 
ſcheidung von berjelben unter Einfendung der auf Grund berjelben weiter zu erhebenden 
Beträge Mitteilung zu maden. 
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(2) Befanntmahung vom 29. Januar 1898, betreffend die Tagegelder der Mit- 

glieder, der Gchülfen und der Schiedsmänner der Kommiffion zum Schunk der 

Bienenzudt. 

An Stelle des 8. 1 des Regulativs vom 20. Auguft 1896 über die Höhe 
der gemäß 8. 15, Abſatz 1 der Verordnung vom 19, juni 1596, betreffend 
die Abwehr und Unterdrückung der Yaulbrut, zahlbaren Tagegelder und Fuhr— 
fojten (NRegierungs: Blatt 1896, No. 28) tritt nach Vereinbarung mit dem 
Engeren Ausſchuß nachjtehende Beſtimmung: 

8.1. 
Für alle Gefchäfte, welche die Mitglieder der Kommiffion zum Schub 

der Bienenzucht, ihre Gehülfen und die Schiedsmänner auf Grund der Ver: 
ordnung vom 19. Juni 1596, betreffend die Abwehr und Unterdrücung der 
Faulbrut, nebjt Zufagverordnung vom 21. Juni 1897 (Regierungs-Blatt 1896, 
No. 22 und 1897, No. 24) außerhalb ihres Wohnortes vornehmen, beziehen 
diejelben, die Mitglieder der Kommiſſion Tagegelder von jieben (7) Mark, die 
Gehülfen und Schiedsmänner Tagegelder von drei (3) Marf. 

Schwerin, den 29. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minijterium, Abteilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

vonfAmsberg. 
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Negierungs: Blatt 

Großherzogthum — SESchwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerſtag, den 17. Februar 1898. 

Inhalt. 

I. Abtheiluug. (Mb.) Verordnung zur Beſtätigung und Ausführung ber neuen Satzung 
bes Wittwen⸗Inſtituts für Zivil- und Militär-Diener. 

J. Abtheilung. 
— — — 

(M. 5.) Berordnung vom 15. Febrnar 1898 zur Beſtätigung und Ausführung 

der neuen Sabung des Wittwen-|uftituts für Zivil- und Militär-Diener. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roftoc 
und Stargard Herr ꝛc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin. 

Mir haben Uns in Gnaden bewogen gefunden, auch den Mitgliedern des 
Zivil: und Militär-Diener-Wittwen- Inftitut3 die gleichen Vergünftigungen zu 
gewähren, welche Wir durch die am 22. Dezember v. J. beftätigte neue 
Sakung des Wittwen-nftituts für Prediger, Organiften, Kantoren, Küfter 
und Lehrer den Mitgliedern diejes Inſtituts durch Erhöhung der Waifen: 
gelder für die Vollwaifen und Ausdehnung der Waifenunterftügungen auf die 
fogenannten Halbwaifen, d. h. diejenigen Kinder von verftorbenen Wittwen- 
pnftituts- Mitgliedern, deren Mutter noch am Leben ift, fowie durch Ermäßigung 
der Wittwenkafjenbeiträge für alle Wittwen:- Penfions-Berficherungen unter 
500 Marf haben zu Theil werden lafjen, haben demgemäß das am 17. März 
1863 beftätigte und veröffentlichte Statut für das Zivil: und Militär-Diener- 

13 
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Wittwen-Inſtitut einer entiprechenden Umarbeitung unterziehen laffen und wollen 
nunmehr das alſo abgeänderte Statut als neue 

Satzung 
des Wittwen-Inſtituts für Zivil- und Militär-Diener 

kraft dieſes Landesherrlich zu der Folge beſtätigen, daß dieſelbe mit dem 1. April 
diefes „Jahres in Kraft zu treten hat, jo daß 

1. nicht nur alle vom 1. April d. J an in das Wittwen- nftitut auf- 
zunehmenden Zivil- und Militär- Diener in Gemäßheit diefer neuen Sabung 
aufzunehmen jind, 

fondern auch 
2. alle bereits jegt dem Wittwen- Inftitute angehörenden Mitglieder — mit 

Ausnahme jedoch derjenigen, welche dem Statute vom 17. März; 1863 nicht 
beigetreten, fondern nur auf Grund des Fundationsbriefes vom 1. September 
1797 aufgenommen find, — fomwie die dem Wittwen-ynftitute vor dem 
1. April d. J beitretenden Mitglieder und deren Hinterbliebene nach Maßgabe 
diefer Satzung zu behandeln find, 

und 
3. vom 1. April d. J. an Waifengelder an die hinterbliebenen Kinder 

bereits verftorbener Wittwen: nftituts- Mitglieder nach Maßgabe der Bejtim: 
mungen im fünften Abfchnitte der neuen Sabung zu zahlen find. 

Ferner foll 
4. bereits penjtonirten, aus dem Dienft getretenen oder entlaffenen früheren 

Snftitutsmitgliedern, welche, wenn die Beftimmungen des fünften Abjchnittes 
der neuen Sabung bereit3 früher Geltung gehabt hätten, ihr Verhältniß zum 
Wittwen-Inſtitut zum Beften ihrer Kinder hätten aufrecht erhalten können, 
geftattet fein, unter Erbieten von Nachzahlungen Anträge auf Wieder: 
herftellung ihres Verhältniffes zum Wittwen-Inſtitut zu Gunften ihrer Kinder 
noch jet binnen einer Frift von 6 Wochen nad) Veröffentlichung der neuen 
Satzung zu jtellen. 

Im Uebrigen den Landesherrlichen Rechten und fonft Jedem an feinen 
erweislichen Rechten unabbrüchig. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staatsminifterium. 

Schwerin, den 15. Februar 1898, 

Johann Albrecht. 

A. v. Bülow. v. Amsberg. A. v. Preſſentin. 
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Sahung 

für 

das Zivil- und Militär-Dienes-Bittiwen-Inflituf. 
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Inhalt. 

Erſter Abſchnitt. 

Von dem Weſen und ber Beſtimmung des Wittwen-nftituts und dem Vermögen und den 

Sr in CO KO m 

Von den 

— N 

en 

Einfünften befjelben. 

Weſen und Beftimmung bes MWittmen-nftituts. 
Vermögen bes Wittwen-Snftituts. 
Einkünfte des Wittwen-Inftituts zur Beftreitung feiner Ausgaben. 
Bon den Landesherrlichen Beiträgen und _außerordentlichen Zuſchüſſen. 
Außerordentliche Hebungen. 

Zweiter Abjchnitt. 

Mitgliedern des Wittwen-Inſtituts und deren Aufnahme zu einer beftimmten 
MWittwen-Penfion. 

Aufnahmefähigkeit der Landesherrlichen Diener. 
Aufnahmefähigkeit der Diener der Großherzoglichen Familienglieder. 
Nufnahmefähigkeit der nicht von dem Großherzog von Medlenburg- Schwerin ans 

geftellten Mitglieder und Subalternen von Behörben. 
Uebertritt der zum Wittwen-Jnjtitut für Prediger, Organiften, Rantoren, Küfter 

und Lehrer aufgenommenen Mitglieder. 
Yufnahme in das Wittwen⸗Inſtitut zu einer beftimmten Witten: Penfion. 
Feſtſtellung bes Dienſt-Einkommens zum Zweck der Aufnahme in das Wittwen- 

Inftitut. 
Weitere Prüfung der erfolgten Feitftellung des Dienfteintommens. 
Zeit der Aufnahme. 
Anmeldung zum Zwed der Aufnahme. 
Aufnahme-Schein. 
Dauer der Theilnahme an dem MWittwen-nftitute: 
a. rüdfichtlih der im Dienft ftehenden Inftituts-Mitglieder. 
b. rüdjichtlich der in den Ruheſtand Verſetzten. 
c. — der freiwillig und ohne Ruhegehalt aus dem Dienſt tretenden 

Mitglieder. 
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d. rüdfichtlich der ihres Amtes entſetzten ober entlaſſenen Inſtituts-Mitglieder. 
e. rüdfichtlich der in ausländifhe Dienjte oder in ein ausländifches Unterthanen- 

Verhältniß tretenden Inftituts: Mitglieder. 
Ausihliefung aus dem Wittwen⸗Inſtitute. 
Wiederaufnahme in das Wittwen⸗Inſtitut. 

Dritter Abjchnitt. 

Von den Zahlungen der MWittwen-nftituts-Mitglieder an das Wittwen⸗-Inſlilut. 

Bon den Zahlungen an das Wittwen-Inſtitut im Allgemeinen. 
Von der Ausfertigungs-Gebühr und dem Antrittsgeld im Befonderen. 
Ausfertigungs- Gebühr und Antritts:Geld wieder aufgenommener nftitute- 

Mitglieder. 
Antritts:Gelb der aus dem Prediger Wittwen: Jnftitute übergetretenen Ynftituts- 

Mitglieder. 
MWittwen-Haffenbeiträge penfionirter nftituts- Mitglieder, die eine 15 Jahre und 

darüber jüngere Frau geheirathet haben. 
Nachzahlung des Wittwensfafjenbeitragg von wieder aufgenommenen Snftituts- 

Mitgliedern. 
Anfang und Ende der Wittwensftaffenbeitrags-Zahlung. 
Verbot der Rückgabe und des Erlaffes der fagungsmäßigen Zahlungen an das 

Wittwen⸗Inſtitut. 

Vierter Abſchnitt. 

Von den Wittwen-Penſionen und deren Erhebung. 

Recht auf den Genuß der Wittwenpenſion. 
Beſchränkung des Rechts auf die Witwenpenſion. 
Anzeige von dem Tode des Inſtituts⸗Mitgliedes. 
Verpflichtung der Wittwen im Deutfchen Reiche zu wohnen und Entfreiung von 

folder Verpflichtung. 
Anfang und Leiftung der Wittwenpenfions- Zahlung. 
Zahlung der Wittwen-Benfion allein an die Witte oder deren Kurator oder Be: 

vollmäcdhtigten, ſowie an die Erben derfelben. Unzuläffigkeit der Anmweifungen, 
Abtretungen, Beichlagnahme und Arreftbelegung der Wittwenpenfion. 

Empfangsbefenniniß über Wittwenpenfions-Zahlungen. 
Letzte Zahlung der Wittwenpenfion. 

« Entziehung der MWittwenpenfion wegen Verbrechen der Wittwen. 

Fünfter Abſchnitt. 

Von den Waifengeldern und beren Erhebung. 

Betrag und Zahlungsart des Waifengeldes. 
Auhen des Rechts auf Waifengeld. 
Beichränfung des Rechts auf Waifengeld. 
Auszahlung des Waijengeldes. 
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Sechfter Abfchnitt. 

Von der Verwaltung des Wittwen-Inftituts. 

Der BVorftand des Wittwen⸗Inſtituts. 
Wirkungskreis des Vorftandes. 
Anftellung eines Berechners und fonftiger Subalternen. 
Verwaltung der Kaffe durch den Berechner. — Rechnungsablage. - - 

Vermögens: und Kaſſen-Ueberſicht. 
Beldbelegungen. — Anleihen. 
Beitreibung der Ausfertigungsgebühren, Antrittsgelder und Witlwen⸗ 

Kaffenbeiträge. 
Einbehaltung der Abgaben an das Wittwen:Inftitut von ben Gehalte- 

zahlungen. 
Siegel des Vorjtandes und der Kaſſe 
BVoftfendungen an das Wittwen-Inſtitut. 
Beichwerdeführung. 
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Erfter Abſchnitt. 

Bon dem Wejen und der Beitimmung des Wittwen-nftituts und dem Vermögen 
und den Einkünften defjelben. 

8.1. 

Weſen uud Beitimmung des Wittwen-Anftituts. 

Das im Johre 1797 gegründete und fortbeftehende Mittwen-nftitut für Zivil- und 
Militärs Diener ift ein jelbftftändiges, mit juriftifcher Perfönlichkeit und dem privilegium pii 
corporis bewibmetes Jnjtitut mit eigenem Vermögen und eigener Verwaltung. 

Daffelbe hat die Beftimmung, den Witten und Waiſen — Diener an« 
gemejjene Unterftügung zu ihrem Lebensunterhalte zu gewähren. 

8. 2. 
Bermögen des Wittwen-Jnſtituts. 

Das zur Erreihung und Sicherung des Inſtitutszwecks bereits angefammelte und fünftig 
etwa noch anzufammelnde Vermögen ift bei ben Landesherrlichen Kafjen ober, falls bei dieſen 
ein Bedürfniß zur Annahme von Geldern nicht befteht, nad) den über die Belegung von 
Mündelgeldern beftehenden Grundfägen — wobei indeſſen außer dem Anfaufe beuticher 
Staatspapiere auch der Ankauf der von beutichen Staaten hinreichend gewährleifteten Werth: 
papiere gejtattet ift — zinsbar zu belegen, darf aber in feinem Kapitalbeftande niemals, 
insbefondere nicht zur. Bejtreitung der dem Keen obliegenden Ausgaben ange: 
griffen und vermindert werden. 

8. 8. 

Einfünfte des Wittwen-Juſtituts zur Beſtreitung feiner Ausgaben. 

Zur Bejtreitung der Ausgaben bes Wittwen-Inftituts find, außer etwaigen außerorbent- 
lichen Hebungen, die eingehenden Zinfen bes vorhandenen Vermögens, die von den Inſtituts— 
Mitgliedern zu leiftenden Zahlungen und die in $. 4 erwähnten Landesherrlichen Beiträge 
und außerorbentlihen Zufchüfje beflimmt. 

8. 4. 

Bon den Iandeöherrlichen Beiträgen und anferordentlihen Zuſchüſſen. 

Aus Landesherrliher Kaſſe wird zum WittwensInftitute der im Jahre 1846 bemilligte 
Wittwen⸗Kaſſenbeitrag von jährlih 11666 Thlr. 32 fl. Cour. oder 35 000 Mf. Reichs: 
währung gezahlt und überdies, wenn fünftig und folange die zur Dedung der dem MWittwen: 
Inſtitute obliegenden Ausgaben bejtimmten Mittel nicht volljtändig ausreichen möchten, ein 
außerordentlicher, dem Bedürfniß entfprechender, in jedem Jahre und für daſſelbe befonders 
feitzuftellender Zuſchuß gewährt werden. 
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8. 5. 

Außerorbentliche Hebungen. 

Das Wittwen-Inftitut ift als juriftiiche Perfon berechtigt, Zuwendungen aus lebt: 
willigen Verfügungen, Schenkungen oder aus fonftigem Rechtsgrunde zu erwerben. 

Zweiter Abjchnitt. 

Don den Mitgliedern des Wittwen-Anftituts und deren Aufnahme zu einer 
bejtimmten Wittwenpenfion. 

S. 6. 

Aufnahmefähigkeit der Landesherrlichen Diener. 

Alle Landesherrliche Zivil: und MilitärsDiener, welde von Seiner Königlichen Hoheit 
dem Großherzoge von Medlenburg- Schwerin oder kraft Allerhöchiter Ermächtigung dauernd 
und mit einem beftimmten Dienfteinfommen von minbeftens 300 Mark jährlih an- 
geftellt werden, find, fofern fie nicht dem MWittwen-nititute für Prediger und Lehrer 
zugewiefen find ober fünftig zugemwiefen werden, zur Theilnahme an dem Wittwen-nftitute 
für Zivil- und Militär» Diener beredhtigt und verpflichtet. 

SEHEN von ber Aufnahme in diefes Wittwen-nftitut find jedoch: 
. alle Offiziere und Militärbeamten des zum Verbande der Königlih Preußifchen 
Armee gehörigen Medlenburgifchen Kontingents, 

. alle Unteroffiziere, 

. bie Poft: und Telegraphenbeamten, 

. bie im Großherzoglichen Eifenbahndienfte angeftellten Beamten, infoweit nicht bie 
für * Beamten getroffenen beſonderen Beſtimmungen abweichende Vorſchriften 
enthalten. 

u 

8. 7. 

Aufnahmefähigkeit der Diener der Grofherzoglichen Familienglieder. 

Die dauernd und mit einem bejtimmten Dienjteinfommen angejtellten Diener ber Groß: 
berzoglichen Familienglieder ftehen den Landesherrlichen Dienern in Bezug auf die Theilnahme 
an bem — völlig gleich. Jedoch ſind 

1. die Diener der mecklenburg-ſchwerinſchen Prinzeſſinen, welche in das Ausland 
ſich — haben, von dem Wittwen-Inſtitute ausgeſchloſſen 

und 
2. von den Dienern der mecklenburg-ſchwerinſchen Prinzen, welche ihren weſentlichen 

Aufenthalt im Auslande genommen haben, nur diejenigen, welche dem mecklenburg⸗ 
ſchwerinſchen Unterthanen-Verbande angehören, zum Eintritt in das Mittwen- 
Inſtitut berechtigt und verpflichtet. 



No. 6, 1898, 79 

z. 8. 
Anfnahmefähigfeit der nicht von den Großherzog von Medlenburg- Schwerin angejtellten 

Mitglieder und Subalternen von Behörden. 

Weiter find zur Theilnahme an dem Wittwen-mftitut berechtigt und verpflichtet 

1. die von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog von Diedlenburg: Strelig, 
bezw. durch die Großherzoglih Mecklenburg-Strelitzſche Landesregierung angeftellten 
Beamten des Oberlandesgerihts und der Staatsanwaltfchaft bei bemfelben, mit 
Einfhluß der Subaltern: und Unterbeamten, 

. Diejenigen Mitglieder und Subalternen nicht rein Landesherrlicher, mecklenburg⸗ 
ſchwerinſcher Behörden, welche ihre Beftallung nicht von Seiner Königlichen Hoheit 
dem Großherzoge von Medlenburg: Schwerin oder fraft Allerhöchiter Ermächtigung 
erhalten haben, in jo meit, als beſondere Landesherrliche Verordnung deren Auf: 
nahme vorgefchrieben hat und fünftig vorfchreiben wird. 

8.9. 
Uebertritt der zum Wittwen- Fuftitute für Prediger zc. und Lehrer aufgenommenen 

Anftitnts - Mitglieder. 

Mitgliedern des MWittwen-Inftituts für Prediger, Organiften, Rantoren, Küfter und 
Lehrer, welchen ein Amt verliehen wird, das an fi) zur Aufnahme in das MWittwen-nftitut 
für Zivil- und Militär- Diener berechtigt und verpflichtet, fteht es frei, zu mwählen, ob fie 
in jenem Inſtitut verbleiben oder in biefes übertreten wollen. 

Ein gleiches Wahlrecht fteht den Mitgliedern des Zivil: und Militär-Diener-Wittwen- 
Inftituts zu, wenn ihnen ein Amt verliehen wird, welches fie zur Aufnahme in das Wittwen- 
Inſtitut für Prediger und Lehrer berechtigen würde. Das Wahlrecht ift binnen 6 Wochen 
vom Tage der Berufung an auszuüben. 

to 

8. 10. 

Aufnahme in das Wittwen-Juſtitut zu einer beftimmten Wittwenpenfion. 

Die Aufnahme in das Wittwen » Inftitut gefchieht nach den Süßen des Eintheilungs- 
verzeichnifjes in 

Anlage A, 

welches für die Wittwen und Waifen der Inftituts- Mitglieder maßgebend ift. 
Für die Aufnahme nad) Maßgabe diefes Eintheilungsverzeichnifies entſcheidet allein das 

dem einzelnen Diener perfönlich zugeftandene Dienfteintommen, ohne Rückſicht auf die mit der 
Dienftftelle fonft etwa verbundene Einnahme. Nur für den Fall, daß die Aufnahme zu einer 
BWittwenpenfion unter 225 Mark erfolgen müßte, foll die Aufnahme zu einer Wittmenpenfion 
von 225 Mark geftattet fein, wenn darauf binnen 6 Wochen nad) Verleihung der Stelle 
bei der Verwaltung des Wittwen-Inſtituts angetragen wird. 

So oft, ala ein Inftituts- Mitglied in ein Dienfteinfommen aufrüdt, womit eine höhere 
Wittwenpenfion, ald worauf dafjelbe bis dahin aufgenommen war, nad dem Eintheilungs- 
verzeichnifje verknüpft ift, hat eine erneuerte, entiprechend erhöhete Aufnahme ftattzufinden. 

14 
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Desgleihen bat, wenn ein Inftituts- Mitglied nad feiner Nufnahme auf ein Gehalt 
berabgejegt wird, womit das Eintheilungsverzeichniß eine geringere MWittwenpenfion verbindet, 
eine erneuerte Aufnahme zu diefer geringeren MWittwenpenfion zu geſchehen, woferne nicht das 
Inftituts- Mitglied die ihm bis dahin verficherte Wittwenpenfion erhalten zu wollen vor verfügter 
Aufnahmeveränderung der Verwaltung des Wittwen-Inſtituts ausdrücdlich erklärt hat. 

8. 11. 
Feſtſtellung des Dienfteinfommens zum Zwed der Aufnahme in das Wittwen-Juftitnt. 

Die zur Aufnahme in das MWittwen-nftitut erforderliche Ermittelung und Feſtſtellung 
bes Dienfteintommens liegt den Behörden ob, durch welche die Anitellung erfolgt, oder welche 
durch bejondere Verordnung damit beauftragt werden. In den Fällen des 8. 8, Nr. 1 wird 
das Yuftizminifterium, in ben Fällen des $. 8, Nr. 2 bas, ber Behörde, weldier das auf: 
zunehmende Mitglied angehört, vorgefegte Miniſterium das Dienfteinfommen ermitteln. 

Zum Dienfteinfommen für den Zwed der Aufnahme in das Wittwen-Inſtitut werden 
alle Einfünfte gerechnet, welche dem Diener mit dem, ihm Landesherrlich oder nadı Maßgabe 
ber 88. 7 und 8 verliehenen Amt als Gehalt zugebilligt find, Werben einem Diener ver: 
ſchiedene derartige Nemter übertragen, jo fommt die Gejammteinnahme aus denfelben zur 
Berechnung. 

Uebrigens madt es feinen Unterfchied, ob bie Einfünfte in baarem Gelde oder in 
Naturalemolumenten, oder Sporteln betehen. Die Naturalemolumente und die Sporteln werben 
zu dem Betrage, wozu fie dem Diener auf fein Gehalt angeredjnet werben, in Fällen aber, 
wo Dies nicht angeht, nach billiger Schägung, ſoweit thunlich unter Berücjichtigung des Durch— 
ſchnitisertrags der legten fünf Jahre berechnet. 

Dagegen kommen bei Feitftellung des Dienfteinfommens für die Aufnahme in das 
Wittwen-Inftitut nicht in Anrechnung die bemwilligte Vergütung für die nur vorübergehend oder 
auf beftimmte Zeit übertragene Verwaltung eines Amts, Nepräfentationsgelder, Vergütung für 
Dienftaufwand, Belohnungen für geleiftete befondere Dienfte, einmalige außerordentliche Unter: 
ftügungen oder Zuwendungen und perſönliche Zulagen für eine im Voraus beftimmte Zeit. 

8. 12. 
Weitere Prüfung der erfolgten Feftftellung des Dienfteinfommens. 

Die Verwaltung des MWittwen-nitituts kann, wenn berjelben Bedenken gegen die zum 
Zwede der Aufnahme in das Wittmen-Inftitut gefchehene Feititellung des Dienfteintommens 
entftehen, weitere Prüfung durch geeignete Vorftellung bei ber betreffenden Behörde, ſowie bei 
ber etwa vorhandenen, diefer Behörde vorgefegten Dienſtbehörde veranlajien. 

Auh ben Wittwen-Jnftituts- Mitgliedern, welde durch die erfolgte Feititellung ihres 
Dienfteinfommens zum Zwed ber Aufnahme in das Wittwen-nftitut fich verlegt halten, fteht 
innerhalb der erften vier Wochen nad) Empfang des Aufnahmefcheins das Recht der Gegen: 
vorftellung und, wenn dieſe erfolglos bleibt, das ber Beſchwerdeführung bei der etwaigen 
höheren Dienftbehörbe zu. 

8. 13. 
Zeit der Aufnahme. 

Die Aufnahme in das Wittwen-Inftitut, fowie die fpäter durch Gehalts-Verbeſſerung 
oder Verminderung veranlaßte erneuerte Aufnahme wird ungeſäumt nach erfolgter Anftellung, 
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bezw. nad) eingetretener Gehalts: Verbefferung oder Verminderung verfügt und ift auf ben 
Tag zu jegen, mit welchem die Zahlung des Gehalts beginnt oder bie Gehalts: Veränderung 
eingetreten ift. 

8. 14. 
Anmeldung zum Zwed der Aufnahme, 

Die Behörden, welchen die Ermittelung und Feftitellung des Dienfteinfommens zufteht 
($: 11), haben der Verwaltung des Wittwen-Inſtituts von den vorkommenden Anitellungen 
und Berjegungen unter Angabe des Dieniteinfommens, von eintretenden Penfionirungen unter 
Angabe des bewilligten Ruhegehaltes, von Amts-Entjegungen und Entlaffungen, jowie von allen, 
die erneuerte Aufnahme von Inftituts- Mitgliedern vernothmendigenden Veränderungen ungefäumt 
Mittheilung zu machen. 

Auch muß Jeder, welcher zum Eintritt in das Wittwen-Inftitut verpflichtet oder erneuert 
aufzunehmen ift, ſich dieferhalb bei der Verwaltung des Wittwen-Jnftituts melden, wenn nicht 
innerhalb dreier Monate nad) feiner Anftellung oder nad) der in feinen dienftlichen Verhältniffen 
eingetretenen, feine erneuerte Aufnahme bedingenden Veränderung Verfügung wegen feiner 
Aufnahme, bezw. erneuerten Aufnahme ergangen ift. 

8. 15. 

Aufnahmeſchein. 
Ueber die geſchehene Aufnahme in das Wittwen⸗Inſtitut, ſowie über jede ſpätere erneuerte 

Aufnahme wird den Inftituts: Mitgliedern ein Aufnahmeſchein nach dem Mufter in 

Anlage B 
ertheilt. 

Dem bei der Aufnahme in das Wittwen-Inſtitut zu ertheilenden Aufnahmefchein wird 
ein Abdruck diefer Sagung angeſchloſſen. 

8. 16. 
Dauer der Theilnahme an dem Wittwen- Auftitute 

a. rüdfichtlic der im Dienft ftehenden Anftituts- Mitglieder. 

Den Mitgliedern des Wittwen-Inftituts ift, folange fie in einem Dienftverhältniffe 
ftehen, welches fie nach Maßgabe der 88. 7 und 8 diefer Sagung zum Eintritt in das 
Wittwen-Inſtitut verpflichtet, das freiwillige Ausfcheiden aus demfelben nicht geftattet. 

8. 17. 

b. Rüdfichtlich der in den Ruheſtand Verſetzten. 

Die mit Venfion in den Ruheſtand tretenden Wittwen-Jnftituts- Mitglieder bleiben 
1. wenn und folange fie verheirathet find, 

ſowie 
2. wenn und ſolange ſie aus einer vor ihrer Verſetzung in den Ruheſtand geſchloſſenen 

Ehe Kinder unter 17 Jahren haben, 
Mitglieder des Wittwen-Inſtituts, fie können jedoch binnen 6 Wochen nad) ihrer Penſionirung 
verlangen, auf die ihrer Penfion entiprechende Wittiwenpenfion herabgefegt zu werden. 

14* 
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Nah dem Tobe ihrer Ehefrau oder nad) rechtöträftig erfolgter Scheibung von ber- 
jelben, und fobald das jüngfte ihrer unter 2. näher bezeichneten Kinder das 17. Lebensjahr 
vollendet hat, können fie, vorbehältlich des den letzteren bis zur Vollendung bes 18. Lebens» 
jahres zuftehenden Anſpruchs auf Waifengeld, aus dem Wittwen-Inſtitute austreten. Wer: 
bleiben fie aber in dem Mittwen-Anjtitute, fo find fie auf die ihrer Penſion entipredhende 
Mittwenpenfion herabzufegen, und fie find im Falle ihrer Wiederverheirathung ftets jofort 
auf die ihrer Penfion entiprechende Wittwenpenfion herabzufegen. 

3. Inftituts- Mitglieder, welche zur Zeit ihrer Penfionirung verwittwet find und Kinder 
unter 17 Jahren nicht haben, ober welche unverheirathet geblieben find, können nad) ihrer 
Wahl aus dem Wittmen-nftitute austreten oder in demſelben, bann jedoch immer nur zu 
der ihrer Dienjtpenfion entſprechenden Wittwenpenfion, verbleiben. 

Uebrigens haben penfionirte Inftituts-Mitglieder, die nad der Penfionirung ſich ver- 
heirathen, innerhalb 6 Wochen der Verwaltung des MWittwen-Inftituts ihre Verheirathung 
bei Einreihung ihres Traufceins und des Geburtsfcheins ihrer Frau anzuzeigen. 

$. 18. 
ec, Rüdfihtli der freiwillig und ohne Ruhegehalt aus dem Dienft tretenden 

Mitglieder. 

Die Wittwen-Fnftituts- Mitglieder, die freiwillig und ohne Penfion aus dem Dienft 
treten, fönnen zwar zum Velten ihrer berzeitigen Ehefrauen und für deren Lebenszeit, bezw. 
bis zur etwa eintretenden Scheidung, ſowie zum Beſten ihrer aus einer vor ihrem Dienftaustritt 
geichloffenen Ehe hervorgegangenen Finder ihr Verhältnig zum MWittwen-Inftitute aufrecht er- 
halten, müſſen aber ihre darauf gerichtete Abficht innerhalb 6 Wochen bei der Verwaltung bes 
Wittwen⸗Inſtituts anzeigen. 

8. 19. 
d. Rüdfichtlich der ihres Amts entfegten oder entlaffenen Inftituts- Mitglieder. 

Die Wittwen-Inftituts: Mitglieder, welche wegen ftrafrechtlicher Verurtheilung, wegen 
Dienftvergehen oder aus fonft einem Grunde ihres Amts entjeßt oder aus demſelben ent— 
lafjen werden, jcheiden damit von felbft auch aus dem Wittwen-Änftitute. Nur wenn fie 
mindeftens 10 Jahre im Dienft geftanden haben und verheirathet find oder geweſen find, auch 
ihren Ehefrauen ein Berfchulden an ihrer Verfehlung, welche die Amtsentjegung oder Entlaffung zur 
Folge Hatte, nicht zur Laſt fällt, ift ihnen das Verbleiben im Wiltwen-Inſtilute zum Beſten ihrer 
derzeitigen Ehefrauen und für beren Lebenszeit, bezw. bis zur etiwa eintretenden Scheidung, 
jowie zum Beften ihrer aus einer vor ihrer Amtsentjegung oder Entlaffung gefchlofienen 
Ehe hervorgegangenen Kinder freigegeben. Auch kann diefe Vergünftigung von ihren Ehe: 
frauen für fi) und ihre Kinder felbftitändig inAnfprudy genommen werden. Jedoch find fie, bezw. 
ihre Ehefrauen, ſchuldig, innerhalb 6 Wochen nad) der Amtsentiegung oder Entlafjung wegen 
ihres BVerbleibens im Wittwen-Inftitute bei der Verwaltung dejjelben fich zu melden, und in 
dem Falle, daß ihnen ein Nuhegehalt bewilligt ift, fich binnen derfelben Frift darüber zu er- 
klären, ob fie zu der von ihnen bis zu ihrem Nusjcheiden aus dem Dienft verficherten 
Wittwenpenfion oder zu ber ihrem Ruhegehalt entiprechenden Wittwenpenfion im Wittwen- 
Inſtitute verbleiben wollen. 
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8. 20. 
e. Rüdfihtlich der in ausländifche Dienfte ober in ein ausländiſches Unter: 

thanen:Berbältniß tretenden Injtituts- Mitglieder. 

Inftitutss Dlitglieder, welche in ausländifche Dienfte oder ausländifhen Unterthanen- 
Verband treten, jcheiden damit, auch wenn fie eine Penſion aus ihrem früheren medlenburg- 
ſchwerinſchen Dienftverhältnifje fortbeziehen follten, fofort aus dem Wittwen-Inſtitute. 

Inftituts: Mitgliedern, welche in den Reichsdienſt übertreten, fteht es frei, ihr Verhältnik 
zum MWittwen-Inftitut zu erhalten. Sie haben ihre Erklärung, ob fie von biefer Ver— 
günftigung Gebrauch machen wollen, binnen 6 Wochen nach Antritt ihres neuen Dienjtes 
abzugeben. 

g 21. 
Ausſchließung ans dem Wittwen- Jnftitnte, 

Der Verwaltung des Wittwen-Inſtitus fteht das Necht zu, 
1. Inftituts- Mitglieder, die mit den obliegenden Zahlungen an das Wittwen-Inſtitut 

ein Jahr hindurch in Nüdftand geblieben und von denen die Zahlungsrüdjtände 
auf den in diefer Satzung vorgeichriebenen Wegen nicht zu erlangen find, 

und 
2. die Inftituts- Mitglieder, welche aus ihrem Wohnort ſich entfernen und nad) der 

Entfernung ihren, der Verwaltung des MWittwen-Inftituts unbefannt gebliebenen 
Aufenthaltsort nicht angezeigt haben, fobald ihr Dienjteinfommen von ber zu— 
ftändigen Dienftbehörde eingezogen wird, 

aus dem Wittwen-Inſtitute auszufchließen. 

$. 22. 
Wiederaufnahme in das Wittwen-Juſtitut. 

Frühere Inſtituts-Mitglieder, welde nad) Maßgabe ber SS. 17 bis 20 aus bem 
Wittwen-Inſtitute geichieden oder nah 8. 21 aus demſelben ausgefchloffen find, müffen, fo: 
bald fie von Neuem in ein dienftliches Verhältniß eintreten, das zur Theilnahme an dem Wittwen- 
Inſtitute befähigt und verpflichtet, in dafjelbe wieder, und zwar zu der ihrem Dienfteinfommen 
entiprechenden Wittwenpenfion, aufgenommen werben. 

Die wegen Abwefenheit ($. 21, Nr. 2) auögefchloffenen Inftituts-Mitglieder find, auch 
wenn fie nicht in ein dienftliches Verhältniß zurüdtreten, in dem Falle, da fie unfreiwillig 
abmejend waren, auf ihren Antrag wieder in das Wittwen-Inſtitut aufzunehmen. 

Dritter Abſchnitt. 

Bon den Zahlungen der Wittwen-Anftituts-Mitglieder an das Wittwen-Inſtitut. 
8. 23, 

Bon den Zahlungen an dad Wittwen-Inſtitut im Allgemeinen. 

Die Inftituts- Dlitglieder haben an das Wittwen- Inftitut 

1. eine Ausfertigungsgebühr für die Aufnahme in daſſelbe, 
2. ein Antrittsgeld 
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und 
3. einen jährlichen MWittwen-Kaffenbeitrag nad Maßgabe der Süße in dem zu 

$. 10 als Anlage A angefchloffenen Eintheilungsverzeichnifje zu zahlen. 
Die Kafjenbeiträge der in den $$. 17 bis 19 genannten Inftituts- Dlitglieder, welche ihr 

Verhältnig zum Wittwen-Inſtitut lediglich zu Gunjten ihrer waijengeldberechtigten Kinder 
aufrecht erhalten haben, find nad) dem Gefammtbetrage der ihren etwaigen Kindern zuftehenden 
Waifengelder zu berechnen, und alfo bei Abminderung ber Zahl der waiſengeldberechtigten 
Kinder entfprechend abzuminden. Im Falle der Wieberverheiratfung der mit Penfion in 
den Ruheſtand getretenen Inftituts- Mitglieder ift dann aber nicht nur der nad) der Wittimen- 
penfion zu berechnende MWittwen-Kaffenbeitrag vom Augenblide der Wiederverheirathung an 
on —— ſondern es ſind auch für die Vergangenheit die zugeſtandenen Abſtriche 
nachzuzahlen. 

g. 24. 
Bon der Ausfertigungs-Gebühr und dem Antrittsgeld im Beſonderen. 

ii und Antrittsgeld find bei Zufertigung des Aufnahmejcheins zu 
entrichten. 

Bei erneuerten Aufnahmen find beide nur vom Betrage ber erhöhten Wittwenpenfion 
zu zahlen. 

8. 25. 

Ausfertigungsgebühr und Antrittögelb wieber aufgenommener Ynftitnts: Mitglieder. 

Inftituts-Dlitglieder, welche aus dem Wittwen⸗Inſtitute ausgefchieden waren, haben bei 
rer Wiederaufnahme, fofern fie zur Nachzahlung der Wittwen-Kaſſenbeiträge verpflichtet 

ind, bie Ausfertigungs-Gebühr und das Antrittsgelb nur von der bei ihrer Wiederaufnahme 
etwa erhöhten MWittwenpenfton, fonft aber die volle Ausfertigungsgebühr und das volle An: 
trittsgelb zu zahlen. 

$. 26. 

Antrittögelder der ans dem Prediger⸗Wittwen⸗Inſtitute übergetretenen Juftituts-Mitglieder. 

Den Inftituts-Mitgliedern, die aus dem Mittwen-Änftitute für Prediger- und Schul: 
lehrer in das Wittwen-nftitut für Zivil- und Militär-Diener übertreten, wird hei der Auf: 
nahme in bas leßtere der Betrag der an das eritere gezahlten Antrittsgelder und Aus— 
fertigungsgebühren angerechnet. 

8. 27. 
Wittwen-Kafenbeiträge penfionirter Juftituts-Mitglieder, die eine 15 Jahre und darüber 

jüngere ran geheirathet haben, 

Inftituts- Mitglieder, welche nad) ihrer Penfionirung mit einer 15 Jahre und darüber 
jüngeren rau fich verheirathet haben, zahlen von dem Anfang des Vierteljahres an, in dem fie 
heirathen, als Wittwen-Kaffenbeitrag, wenn der Nltersunterfchied 15 Jahre beträgt, 32 Prozent, 
und wenn er größer ift, für jedes weitere Jahr noch "/s Prozent mehr von der ihnen ver: 
fiherten MWittwenpenfion. 
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8. 28. 

Nachzahlung des Wittwen-Kafjenbeitrags von wieder aufgenommenen Inftituts- Mitgliedern. 

SInitituts-: Mitglieder, welche mit Penfion aus dem Dienft und dem Wittwen-nititute 
eſchieden waren, haben bei ihrem Wiedereintritt in den Dienft den ihrer Penfion entjprechenden 
ittwen-Saffenbeitrag auf die Zeit von ihrem Austritt aus dem Wittwen-nftitute bis zu 

dem Quartal ihres FBiedereintritts mit Zinfen und Zinfeszinfen zu 4 Prozent zu erlegen. 
In gleicher Weife ift auch für die im alle des Abi. 2 des 8. 22 zeitweile nicht 

geleifteten Beiträge Nachzahlung zu leiften. 

8. 29. 
Anfang und Ende der Wittwen-Kafjenbeitrags: Zahlung. 

Die WittwensKaffenbeiträge werben von dem Tage an, auf den bie Aufnahme bes 
einzelnen Mitgliedes im Aufnahmefchein geftellt ift, bis zum Ablauf des Vierteljahres, in dem 
das nitituts-Mitglied aus dem Wittwen-Anftitute getreten oder bei nicht früher erfolgten 
Ausicheiden geftorben ift, in den Fällen aber, wo der Wittwe und den Kindern oder den 
Erben des verftorbenen Inſtituts-Mitgliedes eine Gnadenzeit zufteht ober bewilligt wird, bis 
zum Ablauf derfelben in vierteljährlihen Theilzahlungen entrichtet. Die Zahlung erfolgt zu 
Beginn oder Ende des Vierteljahres, je nachdem das Gehalt oder die Penſion des Genoſſen 
voraus⸗ oder nachzahlbar geweſen ift. Hört jedoch das Gehalt oder die Penfion des Inſtituts— 
Mitgliedes mit dem Todestage auf, jo hat bie Beitragszahlung auch mit dem Tobestage 
aufzuhören. 

$. 30. 
Berbot der Zurüdgabe und des Erlafjes der ſatzungsmäßigen Zahlungen an das Wittwen- 

Anftitut. 

Die fagungsmäßigen Ausfertigungsgebühren, Antrittsgelder und Wittwen-Kafjenbeiträge 
verbleiben nad erfolgter Zahlung dem Wittwen : Inflitute ausnahmslos und werden niemals 
zurüdgegeben, dürfen auch den Zahlpflichtigen unter feinen Umftänden, auch nicht durch Landes: 
Derriche Verfügungen, ganz ober theilmeife erlaſſen werben. 

Dafjelbe gilt von den Nachzahlungen aus dem $. 28. 

Bierter Abſchnitt. 

Von den Wittwenpenfionen und deren Erhebung. 

8. 31. 
Recht auf den Genuß der Wittwenpenfion. 

Die den Ynftituts- Mitgliedern verfiherte Wittwenpenfion wirb lediglich und ausfchließ- 
li den Wittwen gewährt, mit welchen diejelben bis zu ihrem Ableben verheirathet waren. 

Die berechtigte Wittwe hat die Wittwenpenfion zu empfangen, die ihrem verftorbenen 
Manne bei feinem Tode verfichert war. 
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Aber auch in dem Falle, daß ein zur Teilnahme an dem Wittwen-Inſtitute berechtigter 
Diener überhaupt nicht oder doch nicht erhöhet aufgenommen wurde, wird feiner Wittwe dann, 
wenn zwilchen dem Anfang feiner Aufnahmefähigfeit und feinem Tode fein längerer als ein 
fehsmonatliher Zeitraum liegt, die Wittiwenpenfion, die ihrem verftorbenen Ehemanne zu ver: 
fichern gewefen wäre, gegen Entrichtung der Zahlungen zugeitanden, die er bei feiner Aufnahme 
in das Wittwen-Inſtitut, oder feiner erhöheten Aufnahme und bis zu feinem Ableben zu 
entrichten gehabt haben würde. 

8. 32. 

Beichränfung des Rechts anf die Wittwenpenfion beim Ableben des Yuftitnts-Mitgliedes 
innerhalb Jahresfriſt nad) der Verheirathung. 

Die Wittwe eines Inftituts- Mitgliedes, das innerhalb Jahresfrift nach geſchloſſener Ehe 
geitorben ift, hat nur dann Anſpruch auf den Genuß der Wittwenpenfion, wenn fie durch 
eine ärztliche Bejcheinigung ausreichend nachweifen kann, daß ihr Ehemann zur Zeit feiner Ber: 
heirathung nicht an einer Krankheit, einem Gebrechen oder überhaupt an folder Körper: 
ſchwäche gelitten hat, die feinen nahen Tod vorausjehen ließen. 

Keinen Anſpruch auf Wittwenpenfion hat die Wittwe, wenn die Eheſchließung nur zu 
dem Zwede erfolgt ift, um der Wittwe den Bezug der Wittwenpenfion zu verfchaffen. 

8. 33. 

Anzeige von dem Tode des Yuftituts- Mitgliedes, 

Die hebungsberechtigte Wittwe hat innerhalb des Vierteljahres, in dem ihr Ehemann 
geitorben ift, der Verwaltung des Witiwen-Initituts das erfolgte Ableben deſſelben bei Zurüd- 
gabe des ihm ertheilten legten Aufnahmeſcheins durch einen Todtenfchein nachzuweiſen und auf 
Erfordern ein obrigkeitliches Zeugniß darüber, daß fie mit dem verftorbenen Inſtituts— 
Mitgliede bis zu deſſen Tode verheirathet war, beizubringen. 

Weiter ift, wenn das verftorbene Ynftituts-Mitglied im Auslande Wohnung genommen 
hatte, oder im Dienft eines fich wefentlih im Auslande aufhaltenden mecklenburg-ſchwerinſchen 
Prinzen gejtanden hat, auf Erfordern durd) ein Zeugniß der Obrigkeit feines legten Wohn- 
ortes nachzuweiſen, daß er nicht in ausländiſchen Dienft, beziehungsweife in ausländifchen 
Unterthanen-Berband getreten war. 

{iR 8. 34. 

Berpflichtung der Witwen im Dentjchen Reiche zu wohnen und Eutfreinng von folder 

Berpflichtung. 

MWittwen, die nicht bereits beim Ableben ihres Ehemannes außerhalb bes Deutichen 
Reiches wohnten, weil diefen feine dienftliche Stellung zum Wohnen außerhalb des Deutjchen 
Reiches verpflichtete, fondern die erſt nach eingetretenem Wittwenftande außerhalb des Deutſchen 
Reiches Wohnung nehmen oder, wenn ihr Ehemann nad freier Entſchließung außerhalb des 
Deutſchen Reiches ſich aufhielt, dort bleiben, verlieren für die Zeit ihres Aufenthalts außer: 
halb des Deutichen Neiches den Anſpruch auf die ihnen ſonſt zuitändige Wittwenpenfion. 
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Jedoch kann beim Vorhandenfein triftiger Gründe durch Lanbesherrliche Erlaubniß das 
Beziehen der Wittwenpenfion außerhalb des Deutjchen Reichs, dem Befinden nad) gegen einen 
Abzug von derfelben bis zu 25 Prozent, ausnahmsweife geftattet werden. 

Mittwen, welche ſich außerhalb Medlenburgs, aber innerhalb des Deutſchen Reiches 
aufhalten, ift die ihnen zuftändige Wittwenpenfion unverfürzt und portofrei zu verabfolgen. 

8. 35. 
Anfang und Leiftung der Wittwenpenfions- Zahlung. 

Die‘ Zahlung der Wittwenpenfion nimmt mit dem Ablauf des Vierteljahres, beriehungs- 
weife bei monatlichen Gehaltszahlungen des Monats, in welchem der Tod des Inſtituts-Mit— 
gliedes erfolgt ift, in den Fällen aber, in welchen die Gehalts: bezw. Penfionszahlung mit 
dem Tobestage des Inſtituts-Mitgliedes aufhört, mit diefem Tage, und in dem Falle, daß 
der Wittwe befjelben, gleichviel ob ihr allein oder zufammen mit den Kindern oder fonftigen 
Erben ihres verftorbenen Ehemannes eine Gnabenzeit zufieht oder bewilligt wird, mit dem 
Ablauf derfelben ihren Anfang und wird in vierteljährlichen Theilbeträgen beim Beginn des 
Diter:, Johannis-, Michaelis: und MWeihnachts-Vierteljahres im Voraus geleiftet. Jedoch find 
etwa rücjtändig gebliebene Wittwen⸗Kaſſenbeiträge von ber re vorerft nach Be- 
ftimmung der Verwaltung des Wittwen-nftituts in Abzug zu bringen. 

8. 36, 
Zahlung der Wittwenpenfion allein am die Wittwe oder deren Kurator oder Bevollmächtigten, 

fowie die Erben derfelben. Unzuläffigfeit der Anweifungen, Abtretungen, Beſchlagnahme 

und Arreftbelegung der Wittwenpenfionen. 

Die Wittwenpenfion wird allein an die hebungsberedhtigte Wittwe ober deren Kurator 
ober Bevollmächtigten und, foferne bei ihrem Tode die bereits fällig gewordene Penfion nod) 
nicht erhoben fein follte, an ihre ordnungsmäßig zu legitimirenden Erben oder deren Bevoll- 
mädhtigten ausgezahlt. 

Beihlagnahme und Arreftbelegungen der Wittwenpenfionen find unzuläffig und unbe- 
achtlich, ebenjo Anmweifungen und Abtretungen berjelben, doch fieht es rüdfichtlich diefer zum 
Ermefjen der Verwaltung des Wittwen-Inftituts, Ausnahmen zuzulaſſen. 

8. 87. 

Empfangsbefeuntnif über Wittwenpenfions- Zahlungen. 

Zur Erhebung des fälligen Theiles der Wittwenpenfion hat die berechtigte Wittwe zu 
Anfang jedes Vierteljahres ein nad) dem Mufter in 

Anlage C 
ausgeftelltes, von ihr eigenhändig vollzogenes Empfangs-Bekenntniß zur Kaſſe des Wittwen: 
Inftituts einzureichen. 

Das Empfangs-Bekenntniß darf nicht vor dem erften Tage des Vierteljahrs, wofür es 
ausgeftellt wird, unterfchrieben werden, muß, falls nicht die Ausftellerin in Schwerin wohnt 
und fi hier den Kaſſenbeamten gegenüber in anderer Weiſe u... ausweiſen fann, gehörig 
beglaubigt und mit ber Pr an a verjehen fein, daß die Ausjtellerin an dem angegebenen 
Drte im Wittwenftande 

15 
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Als ausreichend beglaubigt find die Empfangs-Belenntniffe anzufehen, wenn die Bes 
eubigun der Unterfchrift, bezw. die Ausftellung der Hinzugefügten Beſcheinigung über Leben 
und Wittwenſtand ober fonft etwa vorgeichriebener Beicheinigungen innerhalb des Deutſchen 
Reiches von öffentlichen Urfundsperfonen, Ortspredigern, Obrigfeiten, Gemeinde: ober Gerichts: 
Behörden, oder von irgend einem zur felbititändigen Führung eines Amts oder Dienft-Siegels 
berechtigten Beamten unter Beifügung bes Amts: oder Dienft-Siegels ober Stempels erfolgt 
if. Außerhalb des Deutichen Reiches bedarf es regelmäßig der Beglaubigung von Seiten ber 
beutichen Geſandtſchaft oder des deutfchen Konjulates. 

8. 38. 

Letzte Zahlung der Wittwenpenfion, 

Das Recht auf die MWittwenpenfion endigt 
1. mit dem Tobe, 
2. unbedingt und für immer mit der anberweitigen Verheiratfung der Wittwe, fo- 

daß die legte Zahlung für das Vierteljahr geleiftet wird, in welchem dieſelbe ge: 
ftorben ift oder fich wieber verheirathet hat. 

8. 89. 

Entziehung der Wittwenpenfion wegen Verbrechen der Wittwe. 

Die Wittwenpenfion wird für immer entzogen: 
1. wenn bie Wittwe wegen bes Verbrechens ber abfichtlichen Tödtung ihres Ehe: 

mannes oder wegen Beihülfe zu biefem Verbrechen rechtskräftig gerichtlich ver- 
urtheilt worden it: 

2. nad) Befinden und Beurtheilung ber Verwaltung bes Witlwen-Inſtituts, wenn 
in dem zur Erhebung ber Wittwenpenfion fagungsmäßig beizubringenden Zeugniffen 
und Empfangsbefcheinigungen faljche Angaben von der Wittwe felbft oder mit 
deren Wiſſen zu bem Zmwede gemacht And, um die Auszahlung der Wittwen- 
penfion zu erfchleichen. 

Fünfter Abſchnitt. 

Bon den Waifengeldern und deren Erhebung. 

8. 40. 

Betrag und Zahlungsart des Waifengeldes. 

Die hinterbliebenen ehelichen ober durch nachfolgende Ehe legitimirten Kinder eines 
Inftituts-Dlitgliedes erhalten Waifengelder nach Maßgabe ber folgenden Beſtimmungen: 

1. Falls eine zum Bezuge ber Wittwenpenfion berechtigte Wittwe nicht vorhanden 
ift, erhält jedes Kind */s derjenigen Penfion, welche dem Vater zur Zeit feines 
Todes für feine etwaige Wittwe zugefichert war, bie Kinder eines Vaters zu- 
fammen jebod nie mehr, ala den Gejammtbetrag dieſer Penfion. 
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2. Iſt eine zum Bezuge ber MWittmenpenfion berechtigte Wittwe vorhanden, fo er- 
hält jebes Kind "/s ber biefer zukommenden Benfton, zufammen jeboch nie mehr, 
als den Gefammtbetrag der Penfion. 

3. Die Zahlung des Waijengeldes beginnt mit dem Ablauf der Sterbe-Bierteljahre 
oder Monate, bezw. ber Gnaben-Vierteljahre ober Monate, bezw. bei ben 
unter 1 genannten Vollmaifen mit dem Ablaufe der Zeit, für melde einer von 
dem Inftituts-Dlitgliede hinterlaffenen Wittwe die Wittwenpenſion gezahlt worden ift. 

4. Das Recht auf den Bezug des Waifengeldes erlifcht für jeden Berechtigten 
a) mit dem Ablaufe des Vierteljahres, in welchem er ſich verheirathet oder ftirbt, 
b) außerdem mit bem Ablaufe des Vierteljahres, in welchem er das 18. 

Lebensjahr vollendet. 
5. Das Maifengeld wird vierteljährlich im Voraus gezahlt. Nicht abgehobene Theil- 

beträge des Waifengeldes verjähren binnen 4 Jahren, vom Tage ihrer Fälligkeit 
an gerechnet, zum Vortheil der Wittwen⸗Inſtituts-Kaſſe. 

8. 41. 
Nuhen des Rechtes anf Waifengeld. 

Das Recht auf den Bezug des MWaijengeldes ruht, wenn ber Berechtigte die beutjche 
Reichsangehörigkeit verliert, bis zur etwaigen Wiedergemwinnung derſelben. 

8. 42. 
Beſchränkung des Rechtes anf Waifengeld, 

Kinder aus einer erft nad) der Benfionirung des Wittwen⸗Inſtituts-Mitgliedes geſchloſſe— 
nen Ehe haben auf Waifengeld feinen Anſpruch. 

8. 43. 

Auszahlung des Waijengeldes. 

Der Antrag auf Auszahlung des MWaifengeldes ift bei der Verwaltung bes Wittwen⸗ 
Inftituts von der Vormundſchaft zu ftellen, welche ſich auszumeifen und die Geburtsfcheine 
der hebungsberechtigten Waifen- beizubringen hat. 

Im Uebrigen finden die 85. 34, 35 (Sa 2), 36° und 37 auf die Zahlung bes 
Waifengeldes entiprechende Anwendung. 

Das Empfangs:Befenntniß über = au erhebende MWaifengeld ift nad) dem Mufter in 
nlage 

auszuftellen und zur Kaffe des Wittwen-nftituts einzureichen. 

Sechſter Abſchnitt. 

Bon der Verwaltung des Wittwen-Inſtituts. 
8. 44. 

Borftand des Wittwen-uftituts, 

Das Wittwen-Anftitut hat feinen eigenen Vorftand mit minbeftens drei und höchitens 
fünf Mitgliedern, von denen das jedesmalige ältefte Mitglied den Vorfig führt. 

15* 
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Die Mitglieder des Vorftandes werben vom Landesherrn aus ben Dlitgliebern ber 
höheren Behörden in Schwerin beftellt und bei ihrem Eintritt in daſſelbe beeibigt. 

Diefelben find, fomweit e8 fi um die Gerechtiame des Wittwen-Inſtituts handelt, der 
Dienftpflichten, womit fie jonft dem Landeshern verbunden fein mögen, entbunden. 

Sie verwalten ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich. 

8. 45. 
Wirfungsfreis des Vorſtaudes. 

Dem Vorſtande iſt die ſelbſtſtändige Verwaltung des Wittwen-Inſtituts in ihrem ganzen 
Umfange und nad) Maßgabe dieſer Sakung, jedoch unter Landesherrlicher Oberaufſicht, über- 
tragen. Insbeſondere gehört zu den Pflichten des Vorſtandes, für die ordnungsmäßige Ver— 
waltung und Berechnung der für die Erhebung aller Einkünfte und zur Beſtreitung aller 
Ausgaben des Wittwen-Inſtituts gebildeten Wittwen-Inſtituts-Kaſſe Sorge zu tragen. 

Den Erfuchen des Vorftandes des Wittwen-Jnitituts in Wittwensflaffen: Angelegenheiten 
find die Behörden des Landes, insbefondere die Domanialämter, Stadtmagiftrate und fonftigen 
Ortsobrigfeiten, Folge zu leiften ſchuldig. 

8. 46. 

Anftellung eines Berechners und fonftiger Subalternen. 

Zur Verwaltung der Wittwen-Inftituts-Kaffe wird ein Berechner und zur Belorgung 
ber Sefretariats:, Regiftratur: und der fonjtigen Subalternen-Gefchäfte wird das erforderliche 
Perfonal unter dem Vorftand nad) deilen Vorſchlag von dem Landesherrn durch das vor: 
gejegte Großherzogliche Miniſterium, Abtheilung für geiftliche Angelegenheiten, angeftellt. 

Diefelben erhalten eine angemefjene, Zandesherrlich zu beftimmende Befoldung aus der 
Wittwen-nftituts-Staffe. 

Sie find ſämmtlich zu beeidigen, und es haben von ihnen der Berechner und der 
Negiftratur-Vorftand ftets, die übrigen, falls das vorgejegte Großherzogliche Minifterium es 
für erforderlich hält, eine von Letzterem zu beſtimmende Sicherheit baar zu beftellen. 

8. 47. 
Berwaltung der Kaffe durch dem Berechner. Rechnungsablage. Vermögens: nud 

Kaſſen⸗Ueberſicht. 

Der Berechner hat die Inſtituts-Kaſſe nach Vorſchrift der Geſetze, betreffend die Ver— 
waltung öffentlicher Kaſſen, und nach Maßgabe der ihm vom Vorſtande zu ertheilenden An— 
weiſung zu verwalten und zu berechnen, mithin alle Einkünfte und Ausgaben des Wittwen— 
Inſtituts zu erheben und zu bejtreiten, auch alljährlich dem Vorſtande förmliche Rechnung 
abzulegen und zugleich eine möglichit vollftändige Ueberficht über den Stand des Vermögens 
und der Kaſſe des Wittwen-nftituts zu übergeben. 

Dieje Vermögens- und Kafjen-Weberficht wird von dem Vorſtande dem vorgeſetzten 
Großherzoglihen Miniſterium überreicht und auf Verfügung des Iepteren durch den Drud 
öffentlich befannt gemacht, 
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8. 48. 
Geldbelegungen. Anleihen. 

Seldbelegungen und Anleihen für das Wittmen-nftitut darf ber Berechner nur auf 
Anweifung und mit Genehmigung des Vorftandes vornehmen. 

Die für das Wittwen-Inftitut erworbenen Werthpapiere find von ihm bei dem Vor: 
ftande einzureichen. 

8. 49, 

Beitreibung der Ansfertigungsgebügren, Antrittögelder und Wittwen-Kaffenbeiträge. 

Der Berechner hat dafür zu forgen, daß die Nusfertigungs-Gebühren, die Antrittsgelder 
und die Wittwenfafien-Beiträge, die er unmittelbar von den Zahlpflichtigen oder von den mit 
der Erhebung derſelben innerhalb beitimmter Kreife beauftragten Behörden entgegenzunehmen 
hat, zur rechten Zeit bezahlt werden. Etwaige Rüdftände hat er ungefäumt fraft der dem 
MWittwen-Inftitute allgemein und ohne Rüdfiht auf den Gerichtsftand der verjchiedenen 
Inftituts- Mitglieder beigelegten Zmwangsvollftredungsbefugniß, nad) vorgängiger breitägiger 
Verwarnung, im Wege der Zwangsvollſtreckung beitreiben zu laſſen. 

8. 50. 
Einbehaltung der Abgaben an das Wittwen-Juftitnt von den Gehaltszahlungen. 

In dem Falle nicht bloß, daß die nach $. 49 verhängte Zwangsvollftredung nicht zur 
Befriedigung des MWittwen-Inflituts führt, fondern überhaupt, wo der Vorftand durch das 
Intereſſe deſſelben es für geboten erachtet, wird auf deſſen Bericht das vorgefegte Groß: 
berzoglide Miniſterium erwirken, daß die rüdjtändigen und fünftigen Abgaben an das 
MWittwen-nftitut von dem Gehalte oder der Penſion der Sahlpflichtigen oder von ben 
Zahlungen für die Sterbe- und Gnaben-Vierteljahre durch die betreffende Behörde einbehalten 
und an die Wittwen-Kaſſe eingefandt werden. 

Rüdfihtlih der alſo einbehaltenen Gelder geht das Wittwen-Anftitut allen anderen 
Forderungen unbedingt vor, jo daß jene Gelder ihm unter feinen Umftänden vorenthalten 
und entzogen werben fönnen. 

$. 51. 

Siegel des Borftandes und der Kaffe. 

Der Borftand führt zu feinen Ausfertigungen das ihm ertheilte Siegel. 
Der Wittwen-Inſtituts-Kaſſe ift für ihre Ausfertigungen ebenfalls ein Siegel gegeben. 

8. 52. 

BPoftfendungen an das Wittwen: Fuftitut. 

Alle Poſtſendungen an das Wittwen-nititut, den Vorftand und die Kaffe beffelben 
müffen bei Strafe der Zurüdjendung franfirt werden. 
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8. 58. 
Beihwerbeführung. 

= Etwaige Beſchwerden über das Verfahren bes Berechners find bei dem Vorſtande an- 
zubringen. 

Die Beſchwerden über das Verfahren, die Verfügungen, Anordnungen und Entſcheidungen 
des Borftandes aber gehen an das demfelben vorgefegte Großherzogliche Minifterium, bei 
deſſen Enticheidung es bewendet. Der Rechtsweg ift überall nicht geftattet. 

m— 
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Anlage A. 

Eintbeilungsverzeichniß 
zum 

Zivil und Militär-Diener-Wittwen- Jnftitut. 

Dienfteinfommen: 

von 300 Mark bis 399 Mal . . Bl 9 4,50 — | 75 
. 40 = = 49 - . ..| 100 12 5 1 
- 50 «= » 59 - 1255| 15 750 1/25 
. 060 = = 699 » 150 | 18 9 | 1150 
: WO =: = 790 = 175 21 10500 1175 
- 800 = = 899 = 200 24 2) 2|l— 
: 900 = = 99 = 225 27 1850 2[25 
: 1000 = =» 109 = 250 30 15 | 2150 
- 1100 = = 119 275 33 1650 2175 
: 1200 = = 1299 + 300 36 18 s|— 
: 180 = = 1899» 325 40 20 3125 
: 100 » = 149 + 3550| 45 | 220 [50 
: 150 = «+ 1599 = 375 | 3 3 [75 
: 1600 = =» 169 + 400 566 | 28 41 
- 170 = =» 179 + 425 2 | 3 4|25 
« 180 = = 1899 = 450 68 34 4/50 
: 1900 = = 1999 = ı5| 7a| 8 4175 
. 2000 = = 2099 =» 500 | 80 | 40 5|— 
:s 2100 = + 2199 = 525 34 42 5/25 
. 2200 = + 22099 » 550 ss | 4 5/50 
- 2800 = = 2899 = 5755| 9 46 5175 
: 2400 = = 249 + 600 | 96 48 6— 
. 2500 = - 259 - 625 100 | 50 6125 
. 2600 = = 2699 = 650 |, 104 52 | 6150 
= 270 = =: 2790 = ..| 6% | 108 | 54 | 67 
= 2800 = =: 2809 =: .. 700 112 ss 7 
. 2900 = = 299 = . ..| 725 | 116 | 58 | 28 
: 3000 «= = 8099 = . .| 7501 120 I 60 750 
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ß Aus- 

Dienfteinfommen: iger | Gebühr u 
Beitrag. [50% der| 50, 

von 3100 Mark bis 3199 Mut . . 7175 
= 3200 =: =: 329 = .. 64 8 — 
= 33800 =: = 339 =: s 6 | 835 
= 3400 ⸗ : 3499 ⸗ —J 68 850 

= 3500 =: = 359 =: .. 70 | 875 
= 360 =: = 369 =: .. 2 I 9— 
= 3700 = = 3799 =: .. 4 | 925 
:» 3800 =: = 389 =: ;:. 76 ı 9/50 
e 39000 = =: 399 =: . 78 975 
= 4000 = = 409 =: so 10 — 
:e 4100 = = 419 = 82 | 1025 
= 4200 = = 429 = st | 10/50 
: 4300 = = 439 - 86 | 10175 
= 400 = :» 449 =: 88 11— 
= 4500 = = 459 ⸗ 90 11/25 
«= 4600 = = 4699 = 92 11/50 
= 4700 = = 479 =: 94 11/75 
: 4800 = =: 489 - es I 121 — 
= 4900 = » 499 - 98 ! 12125 
= 5000 = = 509 =: , 100 12 50 
5100 = =» 519 — , 102 12|75 
= 5200 = = 529 - 3 104 18 — 
= 5500 =: = 5898 = 4 1066 1325 
:e 5400 = = 549 - E 108 | 183150 
= 5500 = = 559 = ß 110 | 18175 
: 5600 =: =: 5699 - A 112 14 — 
=» 5700 = = 579 = j 114 | 14125 
«= 5800 = = 589 = 116 14150 
= 59000 =: =: 599 = 118 | 1415 
: 6000 = = 649 =: 120 I 15 — 
: 6500 = = 699 = 124 15 50 
:e 7000 = = 749 = 128 ! 16 — 
: 7500 = = 799 = 132 | 1650 
: 8000 = = 849 - 186 | 17 — 
:e 8500 = = 8999 - 140 | 17:50 
:e 92000 =: = 949 ⸗ 14 | 181 — 
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——— ————— — — — 

| Aus ⸗ 
Wittwen- | | Antritt: fertigungs · 
Penſi Jähr⸗ | i 

ſions; 
licher | Gebü h r 

Dienſteinkommen: Ver . ——— 
ſicherung. g. 560 ber 1% 

‚ Beiträge. 

von 9500 Mark bis 9999 Mart .| 1850 296 | 148 18 50 
« 1000 = = 10499 »  .| 1900 | 804 | 152 | 19/— 
» 10500 = = 1099 = .| 1950 | 312 | 156 1950 
-» 11000 = = 11499 =  .| 2000 320 160 ° 20 — 
s 1150 = s 11999 = 2050 | 8328 | 164 20 50 
: 1200 = = 1249 + 2100 336 168 21 — 
⸗12500 s s 1299 = 2150 | 344 172 : 21/50 
= 13000 = = 1349 ⸗ 2200 | 852 | 176 22 — 
: 13500 = = 1399 ⸗ 2250 | 360 180 22 50 
14000- » 1449 - 2300 | 368 184 28 — 
s» 14500 = = 1499 = „| 2350 376 188 | 23]50 
« 15000 = und darüber . . .| 2400 | 334 is2 24 — 

| | | 

16 
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Anlage B. 

In das Großherzoglich Mecklenburgiſche Wittwen-Inſtitut für Zivil- und Militär- 

Diener iſt der jeßige 

nad Vorichrift der Sakung vom 15. Februar 1898 mit ’einer für feine bereinftige Wittwe 

auf Mark feftgeftellten Penſions-Verſicherung und einem dafür von heute ab in 
vierteljährlichen, zu eines jeden Bierteljahres zahlbaren Theilbeträgen zu leiftenden 

Yahres-Beitrage von Mark Pf. aufgenommen. 

Die Antrittsgelder hat derjelbe mit. . » 2 2 2 0. Mark Pf. 
und die Ausfertigungs:Gebühren mt - » » 2 2 2 200. Mark Pf. 

außerdem zu berichtigen. 

Zur Urkunde deſſen ift diefer Aufnahmefchein mit Unterfchrift und Siegel des Vorſtandes 

der MWittwen-Jnftitute für ihn ausgefertigt worden. 

So geſchehen Schwerin, den ten 18 

(L. 8) 

Der Borftand 
der Großherzoglich Recklenburgiſchen Wittwen · Inftitnte, 

— — 
Aufnahmeſchein für den 
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Anlage C. 

Wittwen-N.................. 

Dorbemerkung. 

1. Das Empfangsbefenntnig darf nicht vor Fälligkeit der Zahlung, über welche es er: 
theilt wird, alſo nicht vor dem 1. April, 1. Juli, 1. Oktober oder 1. Januar, ausgeftellt und 
amtlich bejcheinigt werben. 

2. Jede MWittme muß das Empfangsbefenntniß eigenhändig unterjchreiben und hat bie 
darunter befindliche Beicheinigung fih in Gemäßheit des $. 37, Abſatz 3 der Satzung 
ertheilen zu laffen. 

3. Kann die Wittwe nicht fchreiben, fo muß das Empfangsbefenntniß von ihr mittelft 
dreier Kreuze ımterzeichnet, und daß ſolches gefchehen, ebenfalls amtlich befcheinigt werden. 

Empfangsbekenntnih. 

Marf Bi. 

den Liten 189 fällige, im Voraus zahlbare vierteljährlide Penfion aus 

der Großherzoglihen Wittwen-nftitutssKaffe hiergegen baar und richtig empfangen zu haben, 

befenne ich hierdurd). 

‚ ben ten 189 

Beſcheinigung. 

Daß Ausſtellerin obigen Empfangsbekenntniſſes an dem angegebenen Orte weſentlich 
wohnt und in unverrücktem Wittwenſtande lebt, wird hiermit beſcheinigt. 

den ten 189 
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Anlage D. 

Wailen-N............... 

Dorbemerkung. 
1. Das Empfangsbefenntniß darf nicht vor Fälligkeit der Zahlung, über welche es er- 

theilt wird, alfo nicht vor dem 1, April, 1. Juli, 1. Oftober oder 1. Januar, ausgeftellt und 
amtlich befcheinigt werben. 

2. Der Vormund hat das Empfangsbefenntniß eigenhändig zu unterfchreiben und bie 
en befindliche-Beicheinigung fi) in Gemäßheit des 8. 37, Abjak 3, der Sakung ertheilen 
zu laſſen. 

Empfangsbekenntniß. 

Hierdurch befenne ih, das am Iſten 18 fällige, im Voraus zahl« 

bare vierteljährliche Waifengeld für d minderjährigen bes verjtorbenen 

nämlich) 

1. für d am 18 geborene mit ME, Pf. 

2. für d am 18 geborene mit Mt, Pf. 

8. für d am 18 geborene mit ME. Bf. 

4. für d am 18 geborene mit Mt. Bf. 

5. für d am 18 geborene mit ME. Pf. 

im Ganzen mit Me. Pf. 

aus der Großherzoglichen Wittwen-Inſtituts-Kaſſe baar und richtig erhalten zu haben. 

‚ ben 18 
(Name) 

als Vormund der vorgenannten Mündel. 

Beſcheinigung. 

Daß vorſtehend genannte Mündel noch am Leben und unverheirathet wird 

hierdlirch beſcheinigt. 
den 18 

(Siegel.) 

— — — 

Mit dieſer No. 6 wird ausgegeben: No. 4 des Reichs-Geſetzblatts von 1898. 



ART. * 

Regierungs-Blatt 

Großherzogthum Mecklenburg · Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 21. Februar 1898, 

Anhalt. 

I. Abtheilung. (M 6.) Verordnung zur Abänderung der Verordnung vom 20. Juli 1894, 
betr. die Beförderung gefährlicher Güter in Kauffahrteifhiffen. (AR T.) Ber- 
ordnung, betreffend die landesüblihen Zahlungstermine. 

LI. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Einführung der Schreibweife „Strafjen” 
für das bisher auch „Straaß” geichriebene Dorf Amts Grabow. (2) Be: 
fanntmahung, betreffend die Getreide» Durchichnittspreife, nach welchen ber 
Geld-Ranon der Erbpächter u. f. w. in den Domänen für die nächte Zahlungs- 
periode zu reguliren it. 

I. Abtheilung. 

(M. 6.) Berorduung vom 8. Februar 1898 zur Abänderung der Verordnung 
vom 20. Juli 1894, betreffend die Beförderung gefährlicher Güter auf Kauffahrtei- 

ichiffen. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzog8. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr ꝛc., Negent des Großherzogthums Mecklenburg: Schn rin. 

Mir verordnen nad) Berathung mit den getreuen Ständen was folgt: 
In der Berordnung vom 20. Juli 1894, betreffend die Beförderung 

gefährlicher Güter in Kauffahrteifchiffen, erhält die Ziffer 5 des $.3 nad) 
ftehende Faſſung: 

17 
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5. Die Gegenftände unter 11b in Behältnifien aus ftarfem Eifen- 
blech oder aus fejtgefügtem Holze, forgfältig und dergeftalt feit, 
daß der Raum des Behältniffes völlig ausgefüllt ift. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staats: Mintjterium. 

Schwerin, den 8. Februar 1898. 

Johann Albrecht. 
U. von Bülow. von Amsberg. AU. von Prefjentin. 

(M. 7.) Verordnung vom 15. Februar 1898, betreffend die landesüblichen 

Zahlungstermine. 

Am Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 

Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürſt zu 
Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roftock 
und Stargard Herr 2c., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin. 

Wir verordien nach hausvertragsmäßiger Verhandlung mit Seiner König: 
lichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Strelit und nach verfaflungs: 
mäßiger Berathung mit den getreuen Ständen wegen Verlegung und Abkürzung 
der landesüblichen ZJahlungstermine was folgt: 

5 1; 

Der Antoni: Termin beginnt am zweiten Januar und endigt am achten 
Januar. 

Der Johannis-Termin beginnt am erſten Juli und endigt am ſiebenten Juli. 
Fällt der letzte Tag des Termins auf einen Sonntag oder auf einen 

ftaatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, jo endigt der Termin am nächſt— 
folgenden Werktage. 

A 8. 2. 

Dieſe Verordnung tritt am 1. Januar 1899 in Kraft. 
Diejelbe findet auch auf diejenigen Nechtsverhältniffe Anwendung, die 

ſchon vor ihrem Inkrafttreten entftanden find. 
Hat auf Grund eines folchen Nechtsverhältniijes eine Yeiftung an einem 

beftimmten Kalendertage zu erfolgen, jo kann fowohl der Berechtigte als der 
Verpflichtete verlangen, daß der Fälligkeitstag den neuen Terminszeiten 
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entjprechend verlegt wird, wenn für feine Feitießung die bisherigen Termins— 
zeiten maßgebend geweſen find. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staats: Minifterium. 

Schwerin, den 15. Februar 1898. 

Johaun Albrecht. 

A. von Bülow. von Amsberg. A. von Preſſentin. 

II. Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 5. Februar 1898, betreffend die Einführung der Screib- 
weife „Straſſen“ für das bisher aud) „Straaß“ gejchriebene Dorf Amts Grabow. 

Zur Befeitigung von Zweifeln über die Schreibweife des Namens des Dorfes 
„Straaß“ oder „Straffen“ im Domanial-Amt Grabow wird hierdurch beftimmt, 
daß die bisher im Staatsfalender gebräuchlich gewejene Schreibmweife 

„Strafen“ 
im amtlichen Verkehr allgemein anzumenden ift. 

Schwerin, den 5. Februar 1898, 

Großherzoglich Medlenburgifches Minijterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekanntmachung vom 11. Februar 1898, betreffend die Getreide-Durchſchnitts— 

preife, ua welchen der Geld-Kanon der Erbpächtrr u. j. w. in den Domänen 

für die nächſte Zahlungsperiode zu reguliren ift. 

Nach den dem Finanz-Miniſterium, Abtheilung für Domänen und Forſten, 
vorliegenden Einzeugungen haben die Getreidepreiſe bei Zurückführung derſelben 
auf die in der Verordnung vom 27. Januar 1873 — Regierungs-Blatt No. 4 
— in Beihalt der Bekanntmachung des Miniſterii des Innern vom 18. Januar 
1888 — Negierungs-Blatt No. 5 —, bezw. dem früheren Landesjcheffel und 
dem früheren Grabower Scheffel gleichgefegten Gewichtseinheiten, ſowie in 
Berückjichtigung der Verordnung vom 22. Auguft 1757 unter Ill wegen des 
Aufmaßes beim Hafer und der dazu ergangenen Bekanntmachung vom 31. Dezember 
1882 — Regierungs-Blatt No. 5 — wonach der Scheffel Hafer das eine 
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Mal gejtrichen und das andere Mal gehäuft ſich auf rund 41"; ® 
Waare mittlerer Güte betragen: 

A. Im Jahrgang Johannis 1897/98, 

I in Schwerin: 

2) in Roftod: 

3) in Wismar: 

4) in Boizenburg: 

5) in Grabow: 

für 56 Pfd. Roggen (entfprechend dem 
früheren Landesjcheffel) während 
derlegten8 Tage vor Antonii 1898 

für 56 Pd. Roggen während der 
legten 14 Tage vor Antonii 1898 

für 56 Pfd. Roggen während der 
legten 8 Tage vor Antonii 1898 

für 56 Pfd. Roggen während der 
legten 14 Tage vor Antonii 1898 

Ferner: 

für 59 Pd. Weizen während der 
letzten 8 Tage vor Antonii 1898 

für 48 Pd. Gerfte während der 
legten 8 Tage vor Antonit 1898 

für 41’, Pfd. Hafer während der 
legten 8 Tage vor Antonit 1898 

für 56 Pfd. Roggen während der 
legten 8 Tage vor Antonii 1898 

und während der lebten 14 * 
vor Antonii 1898 . . 

für 56 Pfd. Roggen während der 
legten 8 Tage vor Antonii 1898 

und während der legten 14 Tage 
vor Antonii 1898 i 

und für die Zeit vom 11. Dezember 
18597 bis 8, Januar 1898 

für 82'/, Pfd Roggen (entfprechend 
dem früheren Grabower Scheffel) 
während der letzten 8 Tage vor 
Antonii 1898 

für 82. Pfd. Noggen währenb der 
(legten 14 Tage vor Antonit 1898 ©. 

jtellt, für 

59,80 

61,60 : 

58,40 - 

58,40 - 

25,10 : 

24,00 - 

78,05 - 

56,65 : 

59,00 - 

78,00 : 

78,00 - 

86,40 - 

47,59 : 

49,80 - 
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B. Im Durchſchnitt der lebten 20 Jahre 1878/98, 

I. für 56 Pfd. Roggen (entjprechend dem früheren Landesicheffel): 
1) in Schwerin: für die legten 8 Tage vor Antonii 1898 4.4 3,52 4) 

für die legten 14 Tage vor Antonit 1898 . . 4 = 4,07 - 
2) in Roftocd: für die legten 8 Tage vor Antonii 1893 3 = 90,25 — 

für die lebten 14 Tage vor Antonii 1898 . . 3 =» 90,95 — 
3) in Wismar: für die legten 8 Tage vor Antonii 1898 4 = 2,00 - 

für die legten 14 Tage vor Antonii 1898 4 = 1,85 » 
4) in Boizenburg: für die legten 8 Tage vor Antonii 1898 4 = 10,07 - 

für die legten 14 Tage vor Antonii 1898 . . 4 =» 11,05 

I. für 82: Pfd. Roggen (entiprechend dem früheren Grabower Seiten) 
5) in Grabow: für die legten 8 Tage vor Antonii 1898 5 A 85,91 4 

für die legten 14 Tage vor Antonii 1898 . . 5 = 87,81 - 

Darnach ift der nach 20jährigen Durchjchnittspreifen de Noggens zu 
regulirende Kanon der Domanial-Erbpächter, Exbzinsleute, Büdner und fonftigen 
Nußeigenthümer, für welche die Preisperiode Johannis 1878/98 und die oben 
beregten Stichzeiten normiren, in Geld zu berechnen, 

Schwerin, den 11. Februar 1898. 

Großherzoglich Medlenburgifches Finanz-Miniſterium, 
Abtheilung für Domänen und Forſten. 

Im Auftrage: von Schuckmann. 

Berichtigung. 
In der in No. 35 des vorigjährigen Regierungs-Blatts abgedruckten Bekanntmachung 

vom 18. Oktober 1897, betreffend die Ausſonderung und Vernichtung ber Akten, Regiſter 
und Urfunden bei den Land» und Amtsgerichten und den Staatsanwaltſchaften bei denjelben, 
muß es unter A, I, a3 jtatt „Ermittelung eineh Veritorbenen“ heißen: „Ermittelung der 
Erben eines — und unter A, IL, e,2 ſtatt „S. 361? und 4* des Strafgefegbuches“ 
gelefen werben: „S. 361° und * des Strafgejegbuches“. 

Mit diefer No. 7 wird ausgegeben: No. 5 des Reichs-Geſetzblatts von 1898. 

18 
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Negierungs: Blatt 

Großherzogthum Merklenburg Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerſtag, den 3. März 1898 
a ——— —— ——— —— — — ———— mE —— ——— ——— —— — 

Inhalt. 

If. Abtgeilung. (1) Bekanntmachung, betreffend das Verfahren bei der auf dem Scewege 
erfolgenden Einfuhr von Rindern aus Dänemark und SchwebensNorwegen. 

IL Abtheilung. 

(1) Befanntmahung vom 28, Februar 1898, betreffend das Verfahren bei der 
auf dem Seewege erfolgenden Einführung von Nindern aus Dünemarf uud 

Schweden-NRorwegen. 

Das unterzeichnete Minifterium bringt die Bekanntmachung des Reichskanzlers 
vom 21. d. M., betreffend den Bejchluß des Bundesraths von 17. d. M. 
über das Verfahren bei der auf dem Seewege erfolgenden Einfuhr von Rindern 
aus Dänemark und Schweden:Normwegen (Zentralblatt für das Deutjche Reich 
1898, Seite 133), durch welche infoweit die Vorfchrift in Ziffer I der Be— 
jtimmungen über die veterinärpolizeiliche Behandlung der aus dem Auslande 
auf dem Seewege zur Einfuhr gelangenden Wiederfäuer und Schweine und 
die Vorfchrift in Ziffer 8 der Grundſätze für die Einrichtung und den Betrieb 
von Seequarantäneanftalten für ausländifches Vieh (Regierungs:Blatt 1895, 
No. 25) abgeändert wird, hier mit der Feſtſetzung zum Abdruck 

19 
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3. daß diejenigen Thiere, deren vorfchriftsmäßige Zurück 

No. 8. 1898. 

. daß an Stelle der Bekanntmachung vom 8. Februar v. J., betreffend 
die Impfung des aus ſtandinaviſchen Ländern auf dem Seewege 
eingeführten Rindviehs mit Koch'ſchem Tuberkulin (Regierungs— 
Blatt 1897, No. 8), die Beſtimmung tritt, daß das aus Dänemark 
oder Schweden: Norwegen auf dem Seewege eingehende Rindvieh in 
der Quarantäneanftalt ohne Ausnahme mit Koch'ſchem Tuberkulin 
(vgl. Bekanntmachung vom 23. Dezember 1895, Regierungs-Blatt 
1895, Amtliche Beilage No. 42) veterinärärztlich zu impfen ift; 

2. daß nach Beftimmung des Reichskanzlers die zurückzu- 12cm 
weijenden Thiere auf der linken Hinterlende mit einem 
Brandmal in nebenftehender Form und dort ange E 
gebener Größe zu fennzeichnen find; * 

weiſung keinen Erfolg hat, der Einziehung nach näherer Anordnung 
des unterzeichneten Miniſteriums unterliegen; 

4. daß die Bedingungen, unter welchen das öſterreichiſch-ungariſche 
Schlachtvieh zur Abſchlachtung in öffentlichen Schlachthäuſern zuge: 
lafjen wird, ji) in den Bekanntmachungen vom 10. Dezember 1892, 
vom 4. Februar, 16. Juni, 30. Oftober 1893 und vom 2. Juni 
1896 (Regierungs-Blatt 1892, No. 29; 1893, No. 11 und Amt: 
(iche Beilage No. 7 und 39; 1896, Amtliche Beilage No. 22) 
finden, jedoch für die Einfuhr aus den jfandinavifchen Yändern die 
Vorlage von Urjprungs: und Gejundheitszeugniffen nicht nothwendig 
ift; und daß das Verzeichniß der öffentlichen, veterinärpolizeilich 
überwachten Schlachthäufer, in welche die aus den jlandinavifchen 
Ländern eingeführten Rinder zur Abfchlachtung gebracht werden 
dirfen, in dem vom Kaiferlichen Gefundheitsamt herausgegebenen 
Ssahresbericht über die Verbreitung von Thierfeuchen im Deutfchen 
Neich, Jahrgang XI, Seite 225, 226 zufammengeftellt ift; 

. daß die Verwaltung der Duarantäneanftalt auf Koften des Ver— 
jenders von jedem Viehtransport aus der Anftalt in ein öffentliches 
Schlahthaus vor defjen Abgang der Polizeibehörde des Beftimmungs- 
ortes über die Zahl der Thiere und den Namen des Empfängers 
telegraphiih Mittheilung zu machen hat; 

. daß in Gemäßheit der Ziffer V der allgemeinen Beftimmungen über 
die veterinärpolizeiliche Behandlung des auf dem Seewege zur Ein- 
fuhr gelangenden Viehs das landespolizeiliche Verbot der Einfuhr von 
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MWiederfäuern und Schweinen und von frijchem Schweinefleifch aus 
Schweden-Norwegen vom 22. Dezember v. J. (Negierungs: Blatt 
1897, Amtliche Beilage No. 45) unberührt von Beftand bleibt. 

Schwerin, den 28. Februar 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal = Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

Befanntmahung. 

Der Bundesrath hat in feiner Sigung vom 17. Februar d. J. auf Grund der 88. 6 

und 7, Ziffer 1 bes Gefeßes vom a Sn ar über die Abwehr und Unterbrüdung von 

Viehſeuchen (Reichs⸗Geſetzblatt von 1894, S. 410) in Bezug auf das Verfahren bei der auf 
Pi ’ ae. erfolgenden Einfuhr von Rindern aus Dänemark und Schweden-Normegen 

offen, 
1. daß die nad) dem 28. d. M. eingehenden Thiere ausnahmslos auf Tuberkulofe 

zu unterfuchen und daß bie dabei frank ober verbächtig befundenen Thiere nad) 
Anbringung eines vom Reichskanzler zu beftimmenden Merkzeichens zurück— 
umeifen feien, und 

23. daß die nicht verdächtig befundenen Thiere von dem freien Verkehr auszuichließen 
und nur unter gleichen Bedingungen wie das öfterreichifcheungarifche Schlachtvieh 
zur Abſchlachtung in öffentlihen Schladhthäufern zuzulaffen feien. 

Berlin, den 21. Februar 1898. 

Der Reichskanzler. 
In Vertretung: Graf v. Poſadowsky. 



N. 9 109 

Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin. 

Jahrgang 1898 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 28. März 188988. 

Inhalt, 
I. Abtheilung. (M 8.) Verordnung zur Ausführung des Neichegejehes über das Aus- 

wanderungöwejen vom 9. Juni 1897. 

II. Abteilung. (1) Belanntmahung, betreffend Berichtigung der Veröffentlihung über bie 
BZufammenjegung der Wegebefichtigungsbehörden. (2) Bekanntmachung, bes 
treffend das Uebereinkommen zwiichen dem Deutihen Rei und Dänemark 
wegen gegenjeitiger Unterftügung Hülfsbebürftiger und Uebernahme von Aus— 
zuweifenden. (3) Bekanntmachung, betreffend die Hinterlegung der von den 
Auswanderungs-Unternehmern und Agenten zu beftellenden Sicherheiten. 

J. Abtheilung. 

(MR 8.) Verordnung vom 26. März 1898 zur Ausführung des Reichsgeſetzes 
über daS Auswanderungswejen-vom 9. Juni 1897. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albredt, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Medlenburg- Schwerin. 

Zur Ausführung des Neichsgefeges über das Auswanderungsmwefen vom 9. Juni 
1897 verordnen Wir nach hausvertragsmäßigem Benehmen mit Seiner König— 
lichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg:Strelig und nad) verfaffungs- 
mäßiger Berathung mit den getreuen Ständen was folgt: 

8S 1. 
Im Bereiche des Großherzogthums Mecklenburg-Schwerin werden die 

Geſchäfte der „Aufſichtsbehörde“ durch das Großherzogliche Miniſterium des 

20 
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Innern, die Gejchäfte der „Höheren Verwaltungsbehörde“ durch die Groß— 
berzogliche Gemwerbe-Rommiffion und die Gefchäfte der „Polizeibehörde“ durch 
die Ortsobrigfeiten wahrgenommen. 

892. 
Die bisher in Betreff des Auswanderungswejens und der Beförderung 

von Auswanderern erlaffenen Verordnungen, insbefondere die Verordnungen 
vom 15. April 1859, vom 4. Februar 1864 und vom 8. Dezember 1882, 
freten mit dem 1. April 1898 außer Kraft. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staatsminifterium. 

Schwerin, den 26. März; 1898. 

Johann Albrecht. 

A. von Bülow. von Amsberg. A. von Prefjentin. 

IL. Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 15. März 1898, betreffend Berichtigung der Veröffent— 

lihung über die Zufammenjetung der Wegebefichtigungsbehörden. 

Zur Berichtigung der Veröffentlichung über die Zufammenjegung der Wege: 
befichtigungsbehörden vom 21. Januar d. %. wird hierdurch befannt gemacht, 
daß als ritterfchaftliches Mitglied der Wegebefichtigungsbehörde Lübz nicht ein 
Deputirter des ritterfchaftlichen Amts Wredenhagen, fondern ein Deputirter 
des ritterfchaftlichen Amtes Lübz thätig ift. 

Schwerin, den 15. Mär; 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minijterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Befanntmahung vom 21. März 1898, betreffend das Uebereinkommen 

zwifcen dem Dentjchen Reich und Dänemark wegen gegenfeitiger Unterftügung 

Hilfsbedürftiger und Uebernahme von Auszuweifenden. 

nter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 16. Januar 1874, betreffend 
ein zwifchen dem Deutjchen Neiche und Dänemark unter dem 11. Dezember 1873 
getroffene Uebereinfommen wegen gegenfeitiger Unterftügung Hiülfsbedürftiger 
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und Uebernahme von Auszumeifenden, und die Bekanntmachung vom 7. Oktober 
1881, betreffend eine Zufag- Deklaration zu dieſem UWebereinfommen vom 
25. Auguft 1881, bringt das unterzeichnete Minifterium in dem Anfchluffe 
unter A eine Erklärung, betreffend Abänderung der Zufag- Deklaration vom 
25. Auguft 1881 zur Kenntniß der betheiligten Behörden des hiefigen Groß— 
berzogthums mit der Anmweifung, in vorfommenden Fällen derjelben gemäß 
zu verfahren. 

Schwerin, den 21. März 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Staats-Miniiterium. 
A. von Bülow. von Amsberg. U. von Preffentin. 

A. 

Abänderung 
der Zufaß: Deklaration vom 25. Auguft 1881. 

Zur Regelung der Ausführung der deutſch-däniſchen Deklaration vom 11. Dezember 1873, 
u. die Mebernahme Hülfsbedürftiger und Nuszumeijender, ift Nachitehendes vereinbart 
worden: 

Der erſte Abſatz der Nummer 4 der Zuſatz-Deklaration vom 25. Auguſt 1881 wird 
dahin abgeändert: 

„Für die aus Dänemark heimgeſandten Deutſchen ſind als Uebernahmeſtellen 
Scherrebeck und Woyens und, falls der Transport auf dem Landweg über die 
Grenze geführt wird, Rödding und Chriſtiansfeld beſtimmt.“ 

Zur Urkund deſſen haben bie Unterzeichneten, hierzu gehörig ermächtigt, die gegenwärtige 
Erflärung in doppelter Ausfertigung vollyogen. 

Kopenhagen, den 21. Februar 1898. 

gez.: von Kiderlen- Wächter. gez: N. F. Ravn. 
(Sieget.) (Siegel.) 

(3) Befauntmahung vom 26. März 1898, betreffend die Hinterlegung der von 

den Auswanderungs-UInternehmern und Agenten zu bejtellenden Sicherheiten. 

Auf Grund der Vorjchriften im $ 26 der „Beitimmungen“ des Bundesraths 
über den Gefchäftsbetrieb der Ausmwanderungs-Unternehmer und Agenten vom 
14. März d. J. — Reich3:Gefegblatt No. 10 — wird hierdurch befannt gemacht, 
daß die Hinterlegung der von den Auswanderungs:Unternehmern und Agenten 
nach dem Neichsgefege über das Auswanderungswejen vom 9. juni 1897 zu 
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bejtellenden Sicherheiten entweder bei der Großherzoglichen Renterei hieſelbſt 
oder bei der Nendantur des Reichs» nvaliden- Fonds in Berlin, Voßjtraße, 
und zwar in den im $ 26, Abjat 1 der „Beitimmungen“ bezeichneten Papieren 
zu erfolgen hat. 

Schwerin, den 26. März 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minijterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

Mit dieſer No. 9 werden ausgegeben: No. 10 und 11 bes Reichs-Geſetzblatis von 1898. 
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Negierungs- Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg -Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerſtag, den 31. März 1898. 

Inhalt. 
I. Abtheilung. (M 9.) Verordnung, betreffend Abänderung der FilchereisBerorbnung vom 

18, März; 1891, 

II. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Beilegung des Namens „Primant“ an 
die zur Gemeinde „Hof Steinbed” Amts Neuſtadt gehörende, von Erbpädtern, 
Büdnern und Häuslern bewohnte Ortichaft. (2) Bekanntmachung, betreffend 
Abänderung der Statuten des ritterfchaftlichen Kreditvereins. (3) Belannt- 
machung, betreffend Grundfäge für die Handhabung von Beftimmungen der 
Gewerbe- Ordnung über den Gewerbebetrieb im Umherziehen, insbejondere 
über die Mitführung von Rindern. (4) Bekanntmachung, betreffend Ber: 
mefjungsarbeiten zur Vervollftändigung der Landestriangulation. (5) Erlaß, 
betreffend den Schuß ber Fiſcherei im Nibniger Binnenjee und im Medfen- 
burgiſchen Untheil am Saaler Bodben. 

I. Abtheilung. 

(4.9) Berorduung vom 28. März 1898, betreffend Abänderung der Fiſcherei— 

Verordnung vom 18. März 1891. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albreht, von Gottes Gnaden Herzog zu Medlenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roftod 
und Stargard Herr ꝛc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin. 

Wir verordnen nah hausvertragsmäßiger Kommunikation mit Seiner 
Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Strelitz und nad) ver: 
faffungsmäßiger Berathung mit Unfern getreuen Ständen, was folgt: 

21 
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Für den zum Großherzogthum gehörenden Theil des Saaler 
Boddens einschließlich des Ribnitzer Binnenjees finden unter Abänderung 
der betreffenden Bejtimmungen der Verordnung, betreffend den Fyilchereibetrieb 
vom 18. März 1891, die folgenden Vorjchriften Anwendung: 

1. $ 17. Das zuläffige Mindeftmaß beträgt für den Aal (Anguilla 
vulgaris) 35 cm. 

2. $ 19, 3. Der Gebrauch des Stecheifens (Aalſpeer, Aaleijens) 
ift nur in der Zeit vom 15. Oftober bis zum 9. April einjchließlich 
gejtattet. 

3. 8 19, 5. An Stelle der Beitimmungen in $ 19, 5a und b für 
den Ribniger Binnenfee mit dem Mecklenburgiſchen Antheil am 
Saaler Bodden tritt nachjtehende Vorjchrift: 

Für die Frühjahrsfchongeit ift der $ 9, 2 der Verordnung 
maßgebend. 

Diefe Verordnung tritt am 1. April 1898 in Kraft. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staatsminijterium. 

Schwerin, den 28. März 1898. 

Johann Albrecht. 

A. von Bülow. von Amsberg. A. von Preſſentin. 

II. Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 21. März 1898, betreffend die Beilegung des Namens 

„Primanf* am die zur Gemeinde „Hof Steinbeck“ Amts Neuſtadt gehörcude, 

von Grbpädtern, Bidnern und Häuslern bewohnte Ortidaft. 

Der zur Gemeinde „Hof Steinbed” Domanial-Amts Neujtadt gehörigen 
Ortſchaft, beftehend aus zwei Erbpachtitellen und einer Büdner- und Häusler- 
Kolonie ift der Name „Primank“ beigelegt worden. 

Schwerin, den 21. März 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 
A. von Bülow. 
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(2) Bekanntmachung vom 23. März 1898, betreffend Abänderung der Statuten 

des ritterfchaftlihen Kreditvereius. 

Es wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der S 75, Abſatz 3, 
der Statuten des ritterichaftlichen Kreditvereins nach unter dem 25. Januar 
d. Is. erfolgter Höchſter Beftätigung die nachftehende Faſſung erhalten hat: 

„Der Beitrag zum finkenden Fonds fann in jedem Jahre bis 
zu fünf Prozent von der ganzen auf das Gut bewilligten Pfand- 
brieffumme erhöht werden. Es muß jedoch der erhöhte Beitrag für 
jeden Zahlungstermin mit ’% Prozent der bemwilligten Pfandbrief: 
fumme theilbar fein. Auch kann der erhöhte Beitrag bis zu dem 
Mindeftbetrag von Ys Prozent für jeden Zahlungstermin wieder 
herabgeſetzt werden.“ 

Schwerin, den 23. März; 1898. 

Großherzoglich Medlenburgisches Minijterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 25. März 1898, betreffend Grundjäge für die Hant- 

habung von Beitimmungen der Gewerbe: Ordnung über den Gewerbebetrieb im 

Umherziehen, insbejondere über die Mitführung von Kindern. 

Auf Grund einer Verftändigung der Bundesregierungen über die gleichmäßige 
Handhabung der gejeglichen Bejtimmungen über den Gewerbebetrieb im Umher— 
ziehen, insbejondere über die Mitführung von Kindern, ergeht an die betheiligten 
Behörden hierdurch die Aufforderung, bei der Handhabung der genannten 
Beftimmungen künftig nach Anleitung der hierneben abgedruckten 

Grundſätze 
für die Handhabung von Beſtimmungen der Gewerbe-Ordnung über 
den Gewerbebetrieb im Umherziehen, insbeſondere über die Mitführung 

von Kindern, 
zu verfahren. 

Schwerin, den 25. März 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minijterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

21* 
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Grundſätze 
für 

die Handhabung von Beſtimmungen der Gewerbe-Ordnung über den Gewerbe— 
betrieb im Umherziehen, insbeſondere über die Mitführung von Kindern. 

1. Jedem Antrage auf Ertheilung eines Wandergewerbeſcheins iſt ein Zeugniß der 
Ortspolizeibehörde des Wohnſitzes oder, falls der Antragiieller einen feſten Wohnfig im In— 
lande nicht hat, des Aufenthaltsorts beizufügen. Das Zeugniß ift nach einem Formular auf: 
zuftellen, welches ſich auf die in der Anlage aufgeführten Punkte erftredt. 

Bei Perſonen, welche ſich bereits im Befig eines gültigen Wandergemwerbefcheins befinden, 
genügt in der Regel die Beicheinigung, dab jeit der Ausjtellung des legten Sceins feine 
Veränderungen in den Verhältniſſen eingetreten, namentlich feine Beftrafung wegen Verlegung 
der auf den Gewerbebetrieb im Umherziehen bezügliden Vorichriften und feine Verurtheilung 
zu einer Freiheitsitrafe von mindejtens einer Woche erfolgt, auch für den Unterhalt etwaiger 
Kinder des MWandergewerbetreibenden und den Schulunterricht feiner jchulpflichtigen Kinder 
genügend gejorgt ült. 

2. Bei Beaufiichtigung des Gewerbebetriebes im Umherziehen ift u. a. darauf zu achten, 
a) daß Kinder, für welche die ausbrüdliche Erlaubniß zur Mitführung nicht unter 

genauer Bezeichnung in dem Mandergewerbeicheine ausgeſprochen ift, nicht mit⸗ 
geführt werden; 

b) daß eine Vernachläſſigung der mitgeführten Kinder hinſichtlich des Unterhalts, der 
förperlichen und fittlihen Pflege und, fomweit fie ſchulpflichtig find, hinſichtlich des 
Unterrichts nicht ftattfindet ; 
dak die Mitführung der im MWandergewerbeichein aufgeführten Kinder unter vier— 
zehn Jahren nicht zum Zwede ihrer Verwendung im Gewerbebetriebe des Wander: 
gewerbetreibenden, namentlich auch nicht zur Mitwirkung bei Vorftellungen umher: 
ziehender Künftler niederer Gattung oder zu Schauftellungen als Naturmerfwürdig- 
feiten (Riefenfinder u. dergl.), erfolgt. \ede Verwendung zu gewerblichen Zwecken 
ift zu verhindern, fomweit nicht bejondere Gründe die Ueberzeugung ergeben, daß 
es jich im einzelnen Falle nur um eine einmalige gelegentliche, bei der Diitführung 
nicht bezwedte, geringe Hülfeleiftung handelt. 

3. Wenn Wandergewerbetreibende zur Unterbringung der Familie Wagen oder Buden 
benugen, jo iſt deren Zuftand und Benugung in gejundheits- und fittenpolizeilicher Beziehung 
zu überwachen. 

4. Werben Zumiderhandlungen gegen bie Beitimmungen über die Mitführung von 
Kindern feitgeftellt, jo hat die zuftändige Behörde regelmäßig das Strafverfahren und, jofern 
die gejeglichen Vorausjegungen vorliegen, die Zurüdnahme des MWandergewerbeicheins (S 58 
der Gemwerbe-Ordnung) oder der Erlaubniß zur Mitführung der Kinder ($ 62, Abjag 4 und 5 
daſelbſt) herbeizuführen. 

Bei Verfolgung der Zumiderhandlungen haben die Polizei- und Sicherheitsbeamten von 
ihrer Befugnik zur vorläufigen Feitnahme innerhalb der gefeglichen Grenzen (vergl. die SS 127, 
113, 112, Nr. 2 und 3 der Strafprogekordnung) Gebraudy zu machen. 

Es ift zu beachten, daß die Fortfegung der unbefugten Mitführung von Kindern nad) 
erfolgter Beftrafung zum Gegenſtand eines neuen Strafverfahrens gemacht werden fann. 

2 
— 
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5. Die Ortspoligeibehörden haben von jeder durch polizeiliche Strafverfügung oder durch 
Strafbeicheid erfolgten und ohne gerichtliche Entſcheidung vollitredbar gewordenen Verurtheilung 
eines Wandergewerbetreibenden, welde für die Zurüdnahme bes Wandergemwerbe: oder Wander: 
fteuerjcheins gemäß $ 57, Ziffer 3, 8 57 b, Ziffer 2, 3, $ 58 ber Gemwerbe-Orbnung und 5 4 
der Revidirten Werorbnung vom 30. September 1896, betreffend die Erhebung einer Steuer 
vom Gewerbebetriebe im Umherziehen, von Belang ift, derjenigen Behörbe, welche den Wander: 
gewerbe⸗ bezw. Wanderſteuerſchein ausgejtellt hat, unter Angabe der Nummern der legteren 
Mittheilung zu machen. 

Sofern nicht ſchon der Inhalt der Akten ergiebt, daß der Verurtheilte einen Wander: 
gewerbe⸗ bezw. Wanderfteuerfchein hat, find in geeigneter Weile, 3. B. durch Anfrage bei der 
Obrigkeit des Wohn: oder Nufenthaltsortes, Ermittelungen in diejer Richtung anzuftellen. 

Anlage zu Ziffer 1 der Grundjäge. 

Fragen: 

1. Perſonenbeſchreibung: 
a. Vor: und Zuname? 

Tag der Geburt? 
Geburtsort? 
Wohnort? 
Staatsangehörigfeit? 

b. Geftalt? 
Augen? 
Haar? 
befondere Kennzeichen? 

2. MWelches ift die Art des beabſichtigten Wander: 
gewerbes ? 

Wird die Benugung von Pferdefuhrwerk be: 

3. Iſt der Nachfuchende mit einer abjchredenden oder 
anſteckenden Krankheit behaftet oder in einer 
abjchredenden Weiſe entitellt? 

Sit er blind, taub, ftumm oder geiſtesſchwach? 
4. Steht der Nachſuchende unter Polizeiaufjicht? 

Sit er wegen gemwohnheitsmäßiger Arbeitsicheu, 
Bettelei, Landſtreicherei, Trunkſucht übel be: 
rüchtigt? 

5. Iſt der Nachſuchende 
a. im Zaufe der legten brei Jahre wegen Ver: 

legung der auf den Gewerbebetrieb im Umher—⸗ 
ziehen bezüglihen Vorſchriften bejtraft und 
wie oft? —— 

b. bereits zu einer Freiheitsſtrafe von mindeſtens 
einer Woche verurtheilt? 

wegen welcher Handlung ijt er verurtheilt 
und zu welder Strafe? 

22 
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6. Hat der Nachſuchende einen feiten Wohnfig ? 
7. Hat ber Nachſuchende Kinder unter achtzehn Jahren 

und in welchem Alter jtehen biejelben ? 

8. Welche Perſonen beabfichtigt der Nachfuchende beim 
Gewerbebetrieb im Umherziehen mitzuführen ? 

(Hier ift die Berfonenbeichreibung (Frage 1 a 
und b) einer jeden mitzuführenden, Berjon ſowie, 
wenn fie beim Wandergewerbe mitwirken ſoll, die 
Bwedbeftimmung der Mitführung anzugeben.) 

9. Wie find die Fragen zu Ziffer 3, 4 und 5 
binfichtlich der mitzuführenden Perfonen zu be: 
antworten? 

10. Für den Fall, dab Kinder unter vierzehn Jahren 
mitgeführt werden jollen: 

a. Liegt Grund zu ber Annahme vor, daß 
die förperliche Pflege der Kinder durch bie 

444442222—2· 
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Mitführung beeinträchtigt werden Wird? nussnsssssesnssnssnsensnesnnsnnennennnnenenenenenen 
b. Eind die Kinder, welche mitgeführt werden 

jollen, ſchulpflichtig, und in welcher Weife 
ift für ihren Unterricht geforgt? 

11, Für den Fall, dab fremde Kinder unter vierzehn 
Jahren mitgeführt werden follen: 

Melche befonderen Gründe fprechen aus- 
nahmsweije für die Genehmigung biejer 
Mitführung? 

12. Für den Fall, daß der Gewerbetreibende Kinder 
unter vierzehn Jahren hat, welche nicht mitge- 
führt werden follen: 

In welder Weiſe iſt für den Unterhalt 
der Kinder und für den Unterricht der 
Sculpflichtigen unter ihnen gelorgt? 

13. Für den Fall, dag der Nachſuchende das fünfund: 
zwanzigite Lebensjahr nod) nicht vollendet hat: 

Iſt er der Ernährer einer Familie und 
bereits vier Jahre im Wandergemwerbe 
thätig geweſen? 

2 

2··· 

Die pflichtmäßige Beantwortung vorſtehender Fragen wird hierdurch beſcheinigt. 

(Ort und Datum.) 
(Bezeichnung und Unterjchrift der Behörbe.) 



No. 10. 1898. 119 

(4) Bekanntmachung vom 25. März 1898, betreffend Vermeſſnugsarbeiten zur 

Vervollftändigung der Yandestrinngulation. 

Auf Grund der Verordnung vom 28. April 1890, betreffend die Vervoll— 
ftändigung der Landesvermeſſung — Regierungs:Blatt No. 9 —, und der Be- 
fanntmachung vom 22. Mai 1890 — Wegierungs-Blatt No. 14 — bringt 
das unterzeichnete Minifterium hierdurch weiter zur öffentlichen Kenntniß, daß 
die DVermefjungsarbeiten zur Bervollftändigung der Landestriangulation dem— 
nächſt in dem Landestheile zwijchen der Landesgrenze mit Lauenburg und 
Hannover und der VBerbindungslinie der Orte Zarrentin, Stralendorf, Schwerin, 
Raſtow, Picher, Karenz und Dömib beginnen werden. 

Die mit diefen Arbeiten beauftragten Ingenieure find mit der erforder: 
lichen Legitimation verjehen worden und werden die betreffenden Grundeigen: 
thümer, Nußeigenthümer und Pächter aufgefordert, das Betreten ihrer Grund: 
ftücfe zum Zwecke der angeordneten Meflungen und zur Errichtung trigono: 
metrifcher Zeichen jeder Art nad; Maßgabe der Bejtimmung im $ 1 der 
gedachten Verordnung vom 28. April 1890 zu gejtatten. 

Schwerin, den 25. März 1898. 

Großherzoglich Medlenburgiiches Miniiterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(5) Erlaß vom 28. März 1898, betreffend den Schuß der Fiſcherei im Nibniter 

Binnenfee uud im Medlenburgifcen Antheil am Saaler Bodden. 

Auf Grund der Beitimmungen in $ 19, 7 und im $ 24 der Verordnung 
vom 18. März 1891, betreffend den Fijchereibetrieb, und der Verordnung vom 
28. März 1898 zur Abänderung derjelben wird unter Aufhebung der Bekannt— 
madhung vom 24. Mai 1893 — Regierungs-Blatt 0.9 — zum Schuß der 
Fischerei im Ribniter Binnenfee und im Mecklenburgifchen Antheil am Saaler 
Bodden hierdurch das Nachjtehende verordnet: 

1. Um den Fifchen den Zugang zu den Laichichonrevieren nicht zu ver: 
fperren, dürfen in der Frühjahrsfchonzeit vom 10. April bis 9. Juni 
nicht mehr als 4 bis 5 Netze zu einem Netze zufammengefteckt 
werden und muß von dieſem Nebe bis zum nächſten Nee nach allen 
Richtungen ein Durchgang von mindejtens 50 Meter frei bleiben. 

2. Aalangeln dürfen nicht mit Köderfiſchen bejtecft werden. 
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. Fifchereigeräthe müſſen von fremden Fyifchereigeräthen mindeftens 
50 Meter entfernt bleiben. 

. Kein Fifcher darf in den Zug desjenigen fallen, der ſchon fijcht, 
oder in die Zuglinie desjenigen einbiegen, der feine Fiſchergezeuge 
bereits ausgemworfen hat. 

. Die zur Befeftigung der Reuſen und ihrer Wehre, der Nebe und 
Angeln eingefchlagenen Pfähle müfjen mindeftens einen Meter über 
den mittleren Waflerftand hervorragen und nach beendigter Fiſcherei 
herausgezogen werden, 

Den Fiſchern ift verboten, die Pfähle unter dem Wafler 
abgebrochen ftehen zu lafjen. 

. Im Winter müffen die Fiſcher, ſowie diejenigen, welche Tang holen, 
die gehauenen Eisſtücke unmittelbar neben den Deffnungen und 
Fiſchlöchern aufrecht ftellen und dürfen diefelben nicht unter das Eis 
ſchieben. 

Nur bei der Ausziehwake des Waadenzuges iſt es geſtattet, 
die Eisſtücke, inſoweit ſie zur Bezeichnung der offenen Stellen nicht 
erforderlich ſind, unter die Eisdecke zu ſchieben. 

In und neben gebahnten Eiswegen und bis zu einer Entfernung 
von mindeſtens vier Metern von denſelben dürfen weder Waken— 
noch Jagelöcher gehauen werden. 

. Das Aufziehen von Poſt, Tang und ähnlichen Pflanzenarten iſt in 
den Laich-Schonrevieren allgemein verboten und in den übrigen 
Theilen diefer Gewäſſer in der Zeit vom 1. April bis 31. Auguft 
einfchließlich unterjagt, ſoweit nicht für beftimmt zu bezeichnende 
Flächen Ausnahmen zugelafjen werden. 

. Bei Zumwiderhandlungen gegen die vorftehenden Vorſchriften finden 
die Strafbeftimmungen des 8 20 der Verordnung vom 18, März 
1891 Anwendung. 

Schwerin, den 28. März 1898, 

Großherzoglich Medlenburgifches Miniftertum des Innern. 

U. v. Bülow, 



3. 11. 121 

Negierungs: Blatt 

Großherzogthum Merlenburg Schwerin. 
Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Dienſtag, den 12. April 1898. 

Inhalt. 
I. Abtheilung. (M 10.) Verordnung, betreffend die Errichtung einer Domanial-Hauptihul- 

fafje und die Aufbringung der für die aus berjelben zu leiftenden Zahlungen 
erforderlichen Geldmittel. 

II. Abtheilung. (1) Belanntmachung, betreffend die Beilegung des Namens „Schloß Wiligrab“ 
an das auf der Feldmark Zickhuſen im Großherzoglichen Haushaltsforfte 
erbauete Schloß mit Zubehör. 

I. Abtheilung. 

(. 10.) Verordnung vom 5. April 1898, betreffend dic Errichtung einer 

Domanial-Hanptichulfafle und die Aufbringung der für die aus derjelben zu 

feiftenden Zahlungen erforderlichen Geldmittel. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzog3. 
Johann Albredht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roftoc 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin. 

Mir verordnen zur Entlaftung der Amtsſchulkaſſen wegen Aufbringung und 
Zahlung von dauernden Stellenzulagen für Domanial-Landſchulen, von perſön— 
lihen Zulagen für Domanial-Landjchullehrer und der Alterszulagen für die 
legteren, jowie wegen Errichtung einer Domanial:Hauptjchulfaffe hierdurch, 
was folgt: 

8 1. 
Aus der Domanial-Hauptſchulkaſſe werden gezahlt: 

1. dauernde Stellenzulagen für Domanial-Landjchulen, 
2. perfönlihe Zulagen an Domanial:Landfchullehrer, 

154 tv 
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3. die Alterszulagen, welche die Domanial-Landjchullehrer auf Grund 
der Verordnung vom 29. Dezember 1896, betreffend die Regelung 
des Dienfteinfommens der an den Landfchulen im Domanium, an 
den ritter- und landfchaftlichen Landfchulen und an den Volks: und 
Bürgerfchulen in den Städten und Fleden angeftellten jeminariftijch 
gebildeten Lehrer (Regierungs-Blatt 1897, No. 1) zu beziehen haben. 

Die Domanial:Hauptjchulfaffe ift eine Landesherrliche Kaffe. Die Ber: 
waltung derjelben wird der Großherzoglichen Nenterei nach Maßgabe der 
duch das Großherzogliche Minifterium, Abtheilung für Unterrichts: Angelegen- 
heiten und durch das Großherzogliche Finanz. Minifteriwmn zu treffenden Be: 
ftimmungen übertragen. 

83. 
Aus der Domanial-Hauptſchulkaſſe werden dauernde Stellenzulagen für 

Domanial-Landſchulen und perſönliche Zulagen an Domanial-Landſchullehrer 
bis zum Betrage von 20000 ME. jährlich gezahlt. 

Der Gejammtbetrag von 20000 ME. wird jährlich durch einen Zuſchuß 
aus der roßherzoglichen Renterei zur Domanial-Hauptſchulkaſſe aufgebracht. 

SA, 
Die Alterszulagen für die Domanial:Landjchullehrer werden jährlich 

aufgebracht: 
1. durch einen bis auf Weiteres gewährten jährlichen Zuſchuß aus 

der Großherzoglichen Nenterei zur Domanial-Hauptſchulkaſſe im 
Betrage von 30000 Mt. und 

2. für den verbleibenden Reſt — und im alle der Zurüchnahme des 
laut Nr. 1 bis auf Weiteres gewährten Zufchuffes — für den 
Geſammtbetrag durch Beiträge zur Domanial-Schulfaffe, welche im 
Domanium nad Maßgabe der nachjtehenden Beftimmungen ausge: 
Ichrieben und erhoben werden. 

8 5. 

Zur Domanial-Hauptſchulkaſſe beitragspflichtig ſind diejenigen, welche im 
Domanium die ediktmäßige Landeskontribution zu erlegen haben, ſoweit nicht 
der 8 S ein Anderes beſtimmt. 

8 6. 
Das Großherzogliche Minifterium, Abtheilung für Unterrichts:Angelegen- - 

heiten bejtimmt 
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1. für die Zeit vom 1. Oktober 1897 bis zum 30. uni 1898 vor 
dem 1. Juni 1898, 

2. für die jpätere Zeit jährlich vor der Oftoberhebung der ediktmäßigen 
Landeskontribution 

die Höhe des Prozentfages, zu welchem gleichmäßig der Betrag der edift- 
mäßigen Landesfteuer der Beitragspflichtigen als Beitrag zur Hauptjchulfafje 
mit der Maßgabe zu erheben ift, daß die landwirthichaftliche Steuer der Zeit: 
und Erbpächter von Hufen für den Beitrag zur Hauptjchulfaffe nur in halber 
Summe zur Berechnung kommt. 

57: 
Die Erhebung der Beiträge zur Domanial-Hauptſchulkaſſe durch die 

Aemter erfolgt 
1. für die Zeit vom 1. Oftober 1597 bis zum 30. uni 1898 im 

Juni 1898, 
2. für die fpätere Zeit halbjährlich und zwar für die Zeit vom 1. Juli 

bis zum 31. Dezember im Oktober imd für die Zeit vom 1. Januar 
bis zum 30. uni im April, gleichzeitig mit der Erhebung der 
Landeskontribution 

unter Berückſichtigung der Beſtimmungen der SS 6 und 8 auf Grund des— 
jenigen Haupt-Steuerregifters, nach welchem die ediftmäßige Steuer in dem 
alle der Nr. 1 im April 1898 und in den Fällen der Nr. 2 im DOftober 
und im April erhoben wird. 

Die Vorfchriften des KontributionsediftS vom 11. Mai 1897, 8 68, 
Abſätze 2, 3, 4 finden entiprechende Anwendung. 

S 8. 
Ueber den Kreis der durch das Kontributionsedift begründeten Steuer: 

befreiungen hinaus find bis auf Weiteres von den Beiträgen zur Hauptjchul: 
kaſſe befreit: 

a) die Domahialgemeinden, 
b) die Kirchen und Pfarren, 
ce) die Eifenbahnen, 
d) die Prediger, Küfter und PDomanial-Landfchullehrer während ihrer 

Dienftzeit, jowie die Wittwen derfelben, 
e) die Einwohner der Domanialortfchaften oder der Theile von jolchen, 

ſowie der nicht zu Stadtrecht übergegangenen Antsfreiheiten, welche 
einer Amtsſchulkaſſe nicht angehören. 
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89. 
Die im $ 1 bezeichneten Zahlungen erfolgen durch Bermittelung der 

Amtsſchulkaſſen. 
Die Alterszulagen werden an die Domanial-Landſchullehrer vierteljährig 

am Ende des Vierteljahres gezahlt. 

8 10. 
Die Beitimmung des alljährlich zu erhebenden Prozentſatzes ($ 6), jowie 

das Schlußergebniß der Domanial-Hauptfchulfaffen- Rechnung wird alljährlich 
in der Amtlichen Beilage des Regierungs-Blatts befannt gemacht. 

8 11. 

Unberührt bleibt die Verpflichtung der Amtsſchulkaſſen, zu den im betreffenden 
Amtsbezirke angeſtellten Domanial-Landſchullehrern gewährten perſönlichen 
Zulagen, die von dem Großherzoglichen Miniſterium, Abtheilung für Unterrichts— 
Angelegenheiten beſtimmten Beiträge zu leiften. 

8 12. 
Auf die Domanial-Flecken Dargun, Lübtheen und Zarrentin, ſowie auf 

den Ort Neukloſter findet die Verordnung keine Anwendung. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staatsminifterium. 

Echwerin, den 5. April 1898. 

Johann Albrecht. 
A. v. Bülow. v. Amsberg. A. v. Prefjentin. 

IL Abtheilung. 
— En WER 

(1) Bekanntmachung vom 30. März 1898, betreffend die Beilegung des Namens 

„Schloßz Wiligrad* an das auf der Feldmark Zickhuſen im Großherzoglicden 

Haushaltsforſte erbancte Schloß mit Zubehör. i 

Dem auf der Feldmark Ziefhufen im Großherzoglichen Haushaltsforfte (Park 
zu Wiligrad) erbaueten Schlofje mit Zubehör ift der Name „Schloß Wiligrad“ 
beigelegt worden. 

Schwerin, den 30. März 1898. 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium des Innern. 
A. v. Bülow, 
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Regierungs-Blatt 

Großherzogtum Merklenburg- Scdwerin, 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, ben 15. April 1898. 

Inhalt. 

I. Abtheilung. (2 11.) Verordnung, betreffend die Unmwendung des Erpropriationsgejepes 
auf die Eifenbahn von Ganzlin nach Röbel. 

IL Abtheiluug. (1) Belanntmachung, betreffend den zwiſchen Medlenburg und Preußen 
abgejchlofjenen Staatsvertrag wegen Regelung ber Fiſcherei im Saaler 
Bodden. (2) Bekanntmachung, betreffend die Verleihung der Rechte einer 
juriftiihen Perfon an die Edmund Soltau-Stiftung zu Schwerin. (3) Be- 
kanntmachung, betreffend den Austauſch von Strafnachrichten zwifchen Deutich- 
land und den Niederlanden. 

L Abtheilung. 

(A 11.) PVerordunng vom 12. April 1898, betreffend die Anwendung des 

Grpropriationggefeted vom 29. März 1845 anf die Gifenbahu von Ganzlin 
nad) Nöbel. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr zc., Negent des Großherzogthums Meclenburg-Schwerin. 

Wir verordnen nach jtattgehabter Berathung mit den getreuen Ständen, daß 
für den zur Ausführung der Eifenbahn von Ganzlin nach Röbel erforderlichen 
Grunderwerb die Verordnung vom 29. März 1845, betreffend die Veräußerungs- 
Verpflichtung zu Eifenbahn-Anlagen, Anwendung findet dergeftalt, daß der diefen 
Bau ausführenden Großherzoglichen General-Direktion der Mecklenburgifchen 
Friedrich FranzEifenbahn die Befugniß eingeräumt wird, die gejegliche Ent- 

23 
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eignung zu beantragen und das Enteignungsverfahren den betheiligten Grund- 
befigern gegenüber durchzuführen. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staatsminifterium. 

Schwerin, den 12. April 1898. 

Sohann Albrecht. 

AU. von Bülow. von Amsberg. A. von Prefjentin. 

IL Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 2. April 1898, betreffend den zwiſchen Medienburg 

nnd Preußen abgeſchloſſenen Staatövertrag wegen Regelung der Fiſcherei— 

verhältniffe im Saaler Bodden. 

Nachdem Seine Hoheit der Herzog-Negent den mit Seiner Majeftät dem 
Könige von Preußen am 18. v. Mts. durch Bevollmächtigte abgejchlofjenen 
Vertrag wegen Regelung der FFifchereiverhältniffe in dem Saaler Bodden 
genehmigt haben und die Ratifilations-Urkunden ausgewechjelt worden find, 
wird diefer Vertrag nachftehend hierdurch befannt gemacht. 

Schwerin, den 2. April 1898. 

Großherzoglich Medlenburgifches Staats-Miniiterium. 

A. von Bülow. von Amsberg. N. von Preffentin. 

Seine Hoheit der Herzog Johann Aibrecht zu Medlenburg, Negent des Großherzogtfums 
Medtenburg- Schwerin, im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs, und Seine 
Maojeftät der König von Preußen haben zum Zwecke bes Abfchluffes eines Vertrages wegen 
Regelung der Filchereiverhältniffe in dem Saaler Bodden Revollmächtigte ernannt und zwar: 

Seine Hoheit der Herzog Johann Albrecht zu Medlenburg, Negent des Groß: 
herzogthums Dtedlenburg: Schwerin: 

Allerhöchſt Ihren außerordentlihen Gefandten und bevollmächtigten Minifter, 
Geheimen Nat) von Dergen, 

Seine Majeftät der König von Preußen: 

Allerhöchſt Ihren Staatsminifter, Staatsfetretär des Auswärtigen Amts 
von Bülow, 

welche unter dem Vorbehalte der Landesherrlihen Ratififation den nachſtehenden Vertrag 
vereinbart haben. 
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Artikel I. 

In ben durch den Grenzrezeß vom 6. Juli 1842 feitgejeßten Fiichereiberechtigungen 
auf dem Saaler Bodden follen in feiner Weiſe Aenderungen eintreten. 

Artifel IL 

Das Fiicherei-Regiement für den Saaler Bobden vom : En 1845 wird aufgehoben. 

An feine Stelle treten für den Antheil jedes ber beiden Staaten gejonderte Vorfchriften, 
melden der Wortlaut ber Ausführungs» Verordnung zum Preußifchen Fiſchereigeſetz vom 
8. Auguft 1887 möglichſt zu Grunde zu legen iſt. 

Die beiderfeitig zu erlajienden Vorfchriften werden vor ihrem Erlaß der anderen Landes- 
Regierung zur Kenntnißnahme und Weußerung über etwaige Anftände vorgelegt. 

Abänderungen derjelben dürfen auch da, wo fie an fid) den Organen der Landes: 
Verwaltung zuftehen, nur mit Zuftimmung der anderen Zandes-Regierung herbeigeführt werben. 

Artifel III, 

Die beiden Negierungen fommen dahin überein, daß zum Zwed der Vermehrung bes 
Zanders im Saaler Bodden Zanderlaichichonreviere eingerichtet werden, und zwar Preußijcher: 
feits am fogenannten Damiger Ort, Medlenburgifcherjeits am fogenannten Stein-Ort. 

Diefe Reviere, welche waſſerwärts abzugrenzen und zu bezeichnen find, werben von 
jeber ber beiden Negierungen innerhalb ihres Gebiets angelegt. 

Artikel IV. 

Zweds Herbeiführung eines ausreichenden Fifcherei-Schuges wird ber Fiicherei-Auffihts- 
dient zwijchen den beiden Regierungen einheitlich georbnet. 

Die Fiicherei-Auffichtsbeamten für die Antheile der fontrahirenden Regierungen erhalten 
zwar als eigentlichen Auffichtsbezirf nur den Preußifchen bezw. den Medlenburgifchen Theil 
des Saaler Boddens; es wird ihnen aber das Recht und die Pflicht beigelegt, ſich gegenfeitig 
zu unterftügen und Sontraventionen, welche fie auf dem ihrer direften Aufficht nicht unter: 
jtellten Nevier bemerken, zur Anzeige zu bringen, vor allem aber aud) von ihnen betroffene 
Fiſcherei⸗Frevler über die Landesgrenze hinaus zu verfolgen. 

Dem Medlenburgifchen Auffichtsbeamten wird die Auflicht über die Fiſcherei in dem 
Preußiihen Theil der Rednig mit übertragen. ; 

Artikel V. 

Außer den bisher ſchon übereinftimmenden Anordnungen in der Preußiſchen Ausführungs: 
Verordnung zum Fiicherei-Gefeg vom 8. Auguft 1887 und der Mecklenburgiſchen Landes- 
verordnung, betreffend den Fifchereibetrieb, vom 18. März 1891, jowie der Verordnung des 
Mecklenburgiſchen Minifterii des Innern, betreffend den Schutz der Fiſcherei im Ribnitzer 
Binnenfee und im Medlenburgijchen Antheil am Saaler Bobden, vom 24. Mai 1893, müſſen 
die in Artikel IT erwähnten Vorſchriften für die beiderfeitigen Antheile übereinftiimmend nad): 
ftehende Beftimmungen enthalten: 

a) Die Fiiherei im Saaler Bobden wird als Küſtenfiſcherei angefehen. 
b) Das Mindeſtmaaß des Wales beträgt 35 cm. 



128 No. 12. 1898. 

©) Die wöchentliche Schonzeit umfaßt die Zeit von Sonntag Morgen 6 Uhr bis 
Montag Morgen 6 Uhr. 

d) Die Frühjahrsfhonzeit umfaßt die Zeit vom 10. April bis 9. Juni einfchließlid). 
e) In den Laichfchonrevieren ift während ber Frühjahrsichonzeit jede Art des Fiich- 

fangs verboten. Sole Schonreviere find beziehungsmeife werden 
a) in dem Preußifchen Antheile 

1. bie Krams, 
2. die Wedde, 
3. die Hundebäf, 
4. das Nevier am Damiger Ort, 

B) und in dem Mecklenburgiſchen Antheile 
1. die innerfte Bucht des Ribniger Binnenfees, 
2. die Bucht zwifchen Körkvig und Dänborf, 
3. das Revier am Stein-Drt. 

f) Der Walipeer (das Naleifen) darf nur in der Zeit vom 15. Oftober bis zum 
9. April einſchließlich benugt werden. 

g) Das Mindeſtmaaß der Mafchenweite für die im Saaler Bobden zu verwendenden 
großen Netze beträgt: 

1. für Garne (Zuggarne, Waaden), Fiſchergezeuge, melde aus einem Sad 
ohne Kehle und aus zwei Flügeln beftehen — 1,5 cm. Ausnahmen von 
der vorgefchriebenen Mafchenweite können im Fall des Bebürfniffes für 
beftimmte Fanggeräthe und für ben Yang beftimmter Fifcharten, namentlid) 
Stint und Uedlei, zugelaffen werden ; 

2. für Zeefen, Fifchergezeuge, welche aus einem mit einer Kehle verjehenen 
Sad und zwei Flügeln oder Leinen beftehen — 1,7 cm. Auf ben hinteren 
Theil des Sackes finden diefe Beflimmungen feine Anwendung. 

h) Der Zwifchenraum zwifchen zwei Setznetzen beträgt mindeftens 50 m. 
i) Das Yufziehen von Poſt, Tang und ähnlichen Pflanzenarten ift in den Laich— 

ichonrevieren allgemein verboten und in den übrigen Theilen des Boddens für 
die Zeit vom 1. April bis 31. Auguft einfchließlich unterfagt, ſoweit nicht für 
beftimmt zu bezeichnende Flächen Ausnahmen feitens der betheiligten Regierung 
zugelaſſen werben. 

k) Um jederzeit die Perfon des Fiſchers ermitteln zu fönnen, müflen die ohne Bei: 
fein des Fiſchers zum Filchfange ausliegenden Fichergezeuge Merkmale, melde 
mindeftens 1m über die Wafjerfläche hinausragen, tragen und die zum Filch- 
fange benugten Fahrzeuge beim Worderfteven am äußeren Badborb und beim 
Hinterfteven am äußeren Steuerbord, fowie in den Segeln auf beiden Seiten 
erfennbare Merkmale führen. Die näheren Beltimmungen über biefe Merkmale 
bleiben jeder Landes-Negierung überlaffen, find aber gegenjeitig mitzutheilen. 

I) Die Fiiher find verpflichtet, auf Anrufen oder auf Zeichengebung der Fiſcherei— 
Auffihtsbeamten anzuhalten und deren weitere Anordnung abzuwarten. 

Artikel VI. 

Dies Uebereinfommen tritt mit dem 1. April 1895 in Kraft, bleibt von diefem Tage 
an 10 Jahre lang in Wirkſamkeit und, wenn es nicht zwölf Donate vor diefem Zeitpunkte 
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von einem ber vertragichließenben Theile gefündigt worden ift, von Jahr zu Jahr bis zum 
Ablauf eines Jahres von dem Tage an gerechnet, an welchem ber eine ober der anbere ber 
vertragichließenden Theile die Kündigung erklärt hat. 

Artilel VII. 

Die Ratifitationen dieſes Abkommens follen fobald als möglich in Berlin ausgewechſelt werben. 

Defien zur Urkund ift biejes Ablommen doppelt ausgefertigt, von den Bevollmächtigten 
unterſchrieben und mit deren Inſiegel verfehen worden. 

So geſchehen Berlin, am 18. Mär; 1898. 

(gez.) von Dergen. (gez.) von Bülow. 

(L. S)) (L. S,) 

(2) Bekanntmachung vom 5. April 1898, betreffend die Verleihung der Rechte 
einer juriſtiſchen Perſon an die Edmund Soltan-Stiftung zu Schwerin. 

Der Edmund Soltau-Stiftung zu Schwerin find die Rechte einer juriftifchen 
Perſon beigelegt worden. 

Schwerin, den 5. April 1898, 

Großherzoglih Mecklenburgiſches Miniftertum der Juſtiz 
und Abtheilung für geiftliche Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(3) Befauntmahung vom 5. April 1898, betreffend den Austauſch von Straf- 

nachrichten zwifchen Dentjchland uud den Niederlanden. 

Nachdem die Königlich Niederländifche Regierung fich damit einverftanden 
erflärt hat, daß für die ihr nach Artikel 16 des deutfch-niederländifchen 
Auslieferungsvertrages vom 31. Dezember 1896 (Reichs-Geſetzblatt von 
1897, No. 42, ©. 731) zu überjendenden Vermerke über die in Deutfchland 
ergangenen Berurtheilungen von Niederländern das Formular benußt wird, 
das für derartige Mittheilungen innerhalb Deutjchlands im Gebrauch ift und auch 
gegenüber allen andern Ländern, mit denen ein folcher Austaufch befteht, zur 
Anwendung kommt (Strafnahricht A), werden die Strafvollitredfungs: 
behörden hierdurch angemiejen, die Aufftellung und Weiterfendung der Straf: 
nachrichten für die Niederlande in derjelben Weife zu befchaffen, wie dies für 
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die andern fremden Länder durch die Belanntmachungen der unterzeichneten 
Minifterien vom 29. uni 1888 (Negierungs-Blatt von 1888, No. 25, 
€. 117), 2. November 1889 (Regierungs-Blatt von 1889, No. 27, ©. 157) 
und 7. Dezember 1896 (Negierungs- Blatt von 1896, No. 38, ©. 257) 
vorgefchrieben worden ift. Insbeſondere ift auch die Vorfchrift in Ziffer 1, 
Sat 2, der durch die Belanntmachung der unterzeichneten Minifterien vom 
29. Juni 1888 veröffentlichten Beftimmungen, betreffend die Mittheilung von 
Strafnachrichten an ausländifche Regierungen, zur Anwendung zu bringen. 

Schwerin, den 5. April 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium 
des Innern. der Juſtiz. 

Im Auftrage: Schmidt. von Amsberg. 

Berichtigung. 
In der in No. 11 des diesjährigen Regierungs-Blatts veröffentlichten Verordnung vom 

5. April d. J., betreffend die Errichtung einer Domanial:Hauptfchulfaffe und die Aufbringung 
ber für die aus berjelben zu leiftenden Zahlungen erforderlichen Gelbmittel, muß es im 5 6 
ftatt „die landwirthichaftliche Steuer der Zeit: und Erbpädter von Hufen“ heißen: „die 
landwirthichaftlihe Steuer der Zeit: und Erbpädter von Höfen.” 

Mit diefer No. 12 wird ausgegeben: No. 13 bes Reichs: Gejegblatts von 1898. 
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Negierungs: Blatt 
für da3 

Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 23. April 1898, 

Inhalt. 

I. Abtheilung. (A 12.) Verordnung zur Abänderung der Verordnung, betreffend die Ab- 
gabe ſtark wirkender Arzneimittel, jowie über die Beichaffengeit und Bezeich- 
nung der Urzneigläfer und Standgefäße in den Upothefen vom 19. Juni 1896. 

If. Abtheilung. (1) Belanntmachung, betreffend das Innungsweſen nad dem Reichsgeſetze 
vom 26, Juli 1897 zur Wbänderung der Gewerbeordnung. 

I. Abtheilung. 

(2 12.) Berordunng vom 19. April 1898 zur Abänderung der Verorduung, 

betreffend die Abgabe ſtark wirfender Arzueimittel, fowie über die Beſchaffeun— 

heit und Bezeichnung der Arzneigläfer und Standgefähe in den Apotheken vom 

19. Juni 1896. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Ratzeburg, aud) Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin. 

In Grundlage des Beſchluſſes des Bundesrathes vom 22. März d. J. wird 
hierdurch zur Abänderung der Verordnung, betreffend die Abgabe ſtark wirken— 
der Arzneimittel, ſowie über die Beſchaffenheit und Bezeichnung der Arznei— 
gläſer und Standgefäße in den Apotheken, vom 19. Juni 1896 (Regierungs— 
Blatt No. 20) das Nachjtehende verordnet: 
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Artikel I. 
Der $ 11 der genannten Verordnung erhält die folgende Fallung: 

Arzneien, welche zu Augenwäfjern, Einathmungen, Einfprigungen 
unter die Haut, Klyftieren oder Suppofitorien dienen follen, werden 
hinfichtlich der Zuläſſigkeit der wiederholten Abgabe (SS 3 und 4) 
den Arzneien für den innern Gebrauch, hinfichtlich der Beichaffenheit 
und Bezeichnung der Abgabegefäße (5 9) den Arzneien für den 
äußern Gebrauch gleich gejtellt. 

Gegeben durch das Großherzogliche Minifterium, Abtheilung für Medizinal- 
Angelegenheiten. Schwerin, den 19. April 1898. 

Johann Albrecht. 
v. Amsberg. 

(1) Bekauntmachung vom 20. April 1898, betreffend das Innungsweſen nad 
dem Reichsgeſetze vom 26. Juli 1897 zur Abänderung der Gewerbeorduung. 

Mit Nückficht auf das zum 1. d. M. erfolgte nkrafttreten der Beftimmungen 
des Geſetzes zur Abänderung der Gewerbeordnung vom 26. Juli 1897 — 
Reich3-Gefetblatt Seite 37 — liber das Innungsweſen werden die Be- 
theiligten auf das Nachjtehende hingemwiejen: 

1. Ale beftehenden Innungen find nach Artikel 6, Ziffer 1 des 
Gefeßes bei Vermeidung der angedrohten Nachtheile verpflichtet, 
bis zum 1. April 1899 die Beltimmungen ihrer Statuten und 
Nebenftatuten den Vorfchriften des Geſetzes entjprechend umzuge— 
ftalten. 

Die Einreichung der abgeänderten Statutenentwürfe bei der 
Großherzoglichen Gewerbe-Kommiffion in Schwerin bezw. den 
Magiftraten zu Roftod und Wismar hat, wie bisher, durc Ver— 
mittelung der Innungs-Aufſichtsbehörden zu gefchehen. 

2. Die Ortsobrigfeiten als Jnnungs:Auffichtsbehörden werden hierdurch 
aufgefordert, die Vorftände der in ihrem Bezirke angefeffenen 
Innungen an die Erfüllung diefer Verpflichtung unter Hinweis auf 
die in Artikel 6, Ziffer 1 des Geſetzes angedrohten Folgen zu 
erinnern, 
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Wird die rechtzeitige Abänderung des Statut3 einer Innungs— 
franfenfafje verabfäumt, fo hat nach Artikel 6, Ziffer 3 des Gefetes 
die Auffichtsbehörde eine weitere Frift zur Abänderung dem Innungs— 
vorftande unter Androhung der Schließung der Innungskrankenkaſſe 
zu ſtellen. 

3. Anträge auf Errichtung von Zwangsinnungen für das gleiche 
Handwerk oder verwandte Handwerke find bei der Großherzoglichen 
Gewerbe-Kommiſſion in Schwerin anzubringen, wenn die Zwangs- 
innung aber in Roftoc oder Wismar ihren Sit haben foll, bei den 
dortigen Magiftraten. 

Der Antrag muß enthalten die Angabe 
a) des Handwerks oder der Handwerke, für welche die 

Zwangsinnung errichtet werden foll, 
b) des Bezirks der Zwangsinnung, 
c) der ungefähren Zahl der betheiligten Handwerker, 
d) der zur Führung der weiteren Verhandlungen Bevoll: 

mächtigten. 
Der Antrag ift von allen Betheiligten zu unterfchreiben. Wird 

der Antrag von einer freien Innung geftellt, jo ift eine Aus: 
fertigung des Befchluffes der Innungsverſammlung beizufügen. 

4, Die bei der Grrichtung von Zmwangsinnungen erforderlihe Ab- 
jftimmung der betheiligten Gemwerbetreibenden ($ 100, Ziffer 1 des 
Geſetzes) ift außerhalb der Bezirke der Städte Noftod und Wismar 
auf Anordnung der Großherzoglichen Gewerbe-Kommiffion durch 
Vermittelung der Ortsobrigfeiten vorzunehmen. 

Die Ortsobrigfeiten werden hierdurch aufgefordert, den bezüg- 
lichen an jie ergehenden Erſuchen der Gewerbe-Kommiſſion Folge 
zu leiſten. 

Schwerin, den 20. April 1898. 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium des Innern. 
U. von Bülow, 



NR 14. * 

Regierungs-Blatt 

Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 30. April 1898. 

Anhalt. 
II. Abteilung. (1) Belanntmadung, betreffend die Erhebung der Beiträge zur Domanial: 

Hauptſchulkaſſe für die Zeit vom 1. Dftober 1897 bis 30. Juni 1898. 

IL Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 28. April 1898, betreffend die Erhebung der Beiträge 

zur Domanial-Hanptfchulfafle für die Zeit vom 1. Oftober 1897 bis 30. Juni 1898, 

Auf Grund des $ 6 der Verordnung vom 5. April d. %., betreffend die 
Errihtung einer Domanial-Hauptichulfafje und die Aufbringung der für die 
aus derjelben zu leiftenden Zahlungen erforderlichen Geldmittel (Regierungs- 
Blatt 1898, No. 11), wird hierdurch bejtimmt, daß für die Zeit vom 
1. Oftober 1897 bis zum 30. Juni 1898 al3 Beitrag zur Hauptſchulkaſſe 
33 (dreiunddreißig) Prozent des Betrages der ediftmäßigen Landesfteuer der 
Beitragspflichtigen von den Aemtern zu erheben find. 

Schwerin, den 28. April 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minijterium, Abtheilung für 
Unterrichts- Angelegenheiten, 

von Amsberg. 

Mit diefer No. 14 wird ausgegeben: No. 16 bes Reichs-Geſetzblatts von 1898. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogthum Mecklenburg - Schwerin. 

Jahrgang 1898, 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 14. Mai 1898, 
| | —— — — —— ——— —————— — mn 

Inhalt. 
IL. Abtheiluug. (1) Bekannimachung, betreffend Verlängerung der für die Neueinſchätzungen 

der Schulländereien im Gebiete der Ritter- und Landſchaft im 83, Biffer 1D, 
legter Abſatz der Veranſchlagungs -Grundſätze vom 28. Mai 1897 gejegten Frift. 
(2) Belanntmachung, betreffend die vom Bundesrath feftgeftellte Anweiſung 
zur chemiſchen Unterfuhung von Fetten und Käſen. (3) Belanntmadhung, 
betreffend Abänderung ber Belanntmahung vom 5. Oftober 1892, betreffend 
Ausführung des $ 155, Abſ. 3 der Gewerbeordnung für die Betriebe der 
Heereöverwaltung. (4) Belanntmahung, betreffend die Vertretung des 
Militärfistus bei der Pfändung des Dienfteinfommens ꝛc. ber Offiziere und 
Beamten im Reſſort der Königlih Preußiſchen Militärverwaltung. 

IL Abtheilung. 
— en 

(1) Bekanntmachung vom 12. Mai 1898, betreffend Verlängerung der für die 
Neneinfhägungen der Schulländereien im Gebiete der Nitter- und Laudſchaft 
im $ 3, Biffer 1D, letzter Abſatz der Beranjcdlagungsgrundfäge vom 28, Mai 

1897 geſetzten Frift. 

as unterzeichnete Staats - Minifterium bringt hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß, daß die für die Neueinfchägungen der Schulländereien im Gebiete 
der Ritter: und Landſchaft im 83, Ziffer LD, letzter Abjat der VBeranfchlagungs- 
grundfäge vom 28. Mai 1897 (Hegierungs-Blatt 1897, No. 21) geſetzte Frift 
mit Zuftimmung des Engern Ausfchuffes bis zum 1. Juni 1899 verlängert ift. 

Schwerin, den 12. Mai 1898, 

Großherzoglich Medlenburgifches Staat3-Minifterium. 
A. von Bülow. von Amsberg. A. von Preſſentin. 
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(2) Bekauntmachung vom 28. April 1898, betreffend die vom Bundesrath feit- 
geftellte Anweifung zur chemiſchen Unterſuchung von Fetten und Häfen. 

Die Gerichte, Staatsanwaltichaften und Polizeibehörden des Großherzogthums 
werden hierdurch aufmerkſam gemacht auf die auf Grund des 8 12, Ziffer 2 
des Geſetzes, betreffend den Verkehr mit Butter, Käfe, Schmalz und deren 
Erfagmittel, vom 15. uni 1897 unlängft von dem Bundesrath fejtgeftellte, 
als Anhang zu Nr. 15 des Zentralblattes für das Deutjche Reich vom 
8. d. Mts, veröffentlichte 

Anmweifung zur chemifchen Unterfuhung von Fetten und Käjen. 
Die Behörden werden darauf zu achten haben, daß die in ihrem Auftrage 

jtattfindenden Unterfuchungen von den Sachverſtändigen dieſer Anweiſung 
gemäß ausgeführt werden. 

Sonderabdrücte der Anmweifung werden zum Preife von 20 Pf. für das 
Einzeleremplar, zum Preiſe von 10 Pf. für das Stück im Falle der Ab— 
nahme von mindeftens 50 Eremplaren von der Berlagsfirma Carl Heymann, 
Berlin W., Mauerftraße 44, portofrei geliefert. 

Schwerin, den 28. April 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minijterium 
des Innern. Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Schmidt. von Amsberg. 

(3) Bekanntmachung vom 2. Mai 1898, betreffeud Abänderung der Bekannt— 
machnng vom 5. Oftober 1892, betreffend Ausführung des $ 155, Abfak 3 der 

Gewerbeorduung für die Betriebe der Heeresverwaltung. 

Die Befanntmachumg vom 5. Oftober 1892, betreffend Ausführung des $ 155, 
Abſatz 3 der Gewerbeordnung für die Betriebe der Heeresverwaltung (Regierungs: 
Blatt No. 27) wird hierdurd dahin abgeändert, daß die Befugniffe und Ob- 
liegenheiten der Polizeibehörde und unteren Verwaltungsbehörde 

für das Artillerie-Depot in Schwerin 
auf die Artillerie-Infpektion in Berlin 

übertragen werden. 

Schwerin, den 2. Mai 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(4) Belauntmahung vom 7. Mai 1898, betreffend die Vertretung des Militär: 

fisfus bei der Pfändung des Dienfteinfommens ꝛc. der Offiziere und Beamten 
im Neffort der Königlih Prenfifchen Militärverwaltung. 

In Folge von Aenderungen der Heeresorganiſation und in der Geſchäfts— 
vertHeilung hat fich die Nothwendigkeit ergeben, die unterm 15. September 1894 
(Regierungs-Blatt von 1894, No. 26) diesfeits befannt gegebene Nachweifung 
derjenigen Militärbehörden und Perfonen neu aufzuftellen, welche bei der 
Prändung des Dienfteinfommens von Offizieren und von Beamten im Refjort 
der Königlich Preußifchen Militärverwaltung, fowie der Penfionen diefer 
Perfonen zc. berufen find, den Militärfisfus als Drittfchuldner im Sinne der 
ss 730 ff. der Zivilprogeßordnung zu vertreten. Demgemäß wird diefe neu 
aufgeftellte, Hierunter abgedructe Nachweifung mit dem Bemerfen befannt 
gemacht, daß dieſelbe an Stelle der früher befannt gegebenen Nachweifung tritt 
und von den Juſtizbehörden und den gerichtlichen Beamten, insbefondere den 
Gerichtsvollziehern, bei den entfprechenden Zahlungsverboten und Zuftellungen 
an den Militärfisfus zu beachten ift. 

Schwerin, den 7. Mai 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Juſtiz-Miniſterium. 

v. Amsberg. 
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ad: 
derjenigen Behörden und Perfonen, welche im Reſſort der Königlich Preußifchen 

und von Beamten der Militärverwaltung, jowie der Penfionen diefer Perfonen 

Gebührniffe der Hinterbliebenen von Perfonen des Soldatenftandes und von 

Milttärfisfus als Drittfchuldner im Sinne der 

— — 
Eid. | 

Der Pfändungsbefchluß 

1.| A. Betreffd der aftiven Offiziere und Beamten: 

Den Regimentsfommanbeuren, ben ommanbeuren ber felbftftänbigen (nicht ee) 
‘ Bataillone, der Unteroffizierihulen und ber Unteroffizier-Vorjchulen, dem Chef des 
' Militär: Neitinftituts, den SKommandeuren der Feldartillerie und der Fußartillerie- 

Schießfchule, dem Kommandeur ber Luftichiffer- Abtheilung, dem Chef der Verſuchs— 
| Kompagnie der Artillerie-Prüfungstommiffion, ſowie den — der — 
begzirke und den Vorſtänden der Bekleidungsämter 

| 

II.) Der Militär-Intendantur des betreffenden Armeeforps (Korps-Intendantur) 
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mweifung 
Militärverwaltung bei der Pfändung des Dienfteinfommens von Offizieven*) 

nach deren Verfegung in den Ruheſtand und der aus Militärfonds fließenden 

Beamten der Militärverwaltung vom 1. Mai 1898 ab berufen find, den Reichs: 

88 730 ff. der Zivilprozeßordnung zu vertreten. 

ift zuzuftellen: Bemerkungen. 

— ——— 

| 
Bei Pfändung des Dienfteinfommens der ihnen | Bei Pfändung des Dienftein- 

unterftellten, Gehalt empfangenden Offiziere und Beamten | fommens ber bei den Pionier: 
einfchließlih der aggregirten Offiziere, jedoch mit Aus- | Bataillonen befindlichen Dffi- 
nahme; der. Offiziere bei den Pionier-Bataillonen und | ziere hat bie Zuftellung an das 
ber/ä la”suite ber Truppentheile ſtehenden Offiziere. a ergehen (fiehe Ifd. 

Nr. V) = erfolgen, ebenfo 
betreffis ber & la suite ber 
Truppentheile ftehenden Offi⸗ 
jiere, fomweit biefe nicht unter 
Ifd. Nr. II, III und IV ge 
hören. 

Bei Pfändung des Dienfteinfommens 
1. | der Negimentsfommandeure, der Rommandeure ber 

felbftändigen (nicht regimentirten) Bataillone — aus- 
ſchließlich der Pionier»Bataillone*) —, der Unter: ) Betreffs der Komman⸗ 
offizierfhulen, der Unteroffizier Vorfchulen, der Syelb- | deure ber ER OR 
artilleries und der Fußartillerie-Schießfchule, ſowie der | fiehe Ifd. Nr 
Luftfhiffer- Abtheilung, des Chefs der DVerfuchs: 
Kompagnie ber Artillerie: 3* —— Mi 
ber Kommandeure ber Landwehrbezirke I, 
und IV Berlin;**) . Wegen ber Komman- 

| beure der — — 
bezirke gilt Ifb. Nr 

*) Soweit bie Nachweiſung feine befonderen Beftimmungen enthält, find unter der Bezeichnung 
„Dffiziere” auch die Samitätsoffiziere (Mititärärzte) einbegriffen. 
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ift zuzuftellen: | 

ö— — ú G— — — 

2. 

10. 

der Auditeure und ber Militär: Gerichtsaftuare mit 
Ausnahme des Gouvernements- und des Garnijon- 
auditeurs, fowie des Militär-Gerichtsaftuars in 
Berlin; ***) 

der Korps: Generalärzte, der Oberärzte und ber | 
Affiftenzärzte bei den Sanitätsämtern, der General: 
oberärzte, der Garnifonärzte mit Ausnahme der in 
Berlin und Potsbam,***) der Chefärzte des 1. und 
2. Garniſonlazareths in Berlin, jowie ber Korps: 
Stabsapothefer und der Garnifonapothefer; 

der Militär-Oberpfarrer, der Diviſions- und ber 

! 

Bemerlungen. 

+), Megen bed Gouver⸗ 
nements- und Garnifonaubiteurs 
jowie bes Militär» Gerichts: 
aftuars in Berlin, ferner wegen 
der Garnifonärzte in Berlin 
und Potsdam, wegen ber 
Sarnijonpfarrer und der Gar: 

‚ nifonfüfter in Berlin, fowie 
wegen ber Plamajore in Berlin 

Garnifonpfarrer, der Divifions: und der Garnifon: 
füfter mit Ausnahme der Garnifonpfarrer und ber | 
Garnifonfüfter in Berlin ;***) 

der Korps-Rokärzte bei ben Generallommandos ; 

der Plagmajore mit Ausnahme der in Berlin und 
Potsdam ;***) 

der Militär-Jntendanturbeamten bei den Korps- und 
DivifionsYntendanturen, fowie bei ber Intendantur | 
der Eijenbafntruppen mit Ausnahme der Militär: | 

ı Intendanten ;*) 

der Beamten der Proviantämter und der Armee: 
ı Ronfervenfabrifen; 

der Beamten der Garnijonverwaltungen; 

der Beamten des Garnijon-Baumwefens mit Ausnahme | 
der ber Intendantur ber militärischen Inftitute unter- | 

jtellten (ſiehe Ifd. Nr. IIT.b); | 

11. | der Beamten ber Garnifonlazaretje und der Militär: 
Kuranſtalten; 

| 
| 
| 
| 
| 

und Potsdam fiehe Ifd. Nr. III. 

*) Wegen der Militär-Jnten- 
danten fiche Ifd. Nr. V. 
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—— —ñ — —ñ — — — — — — — — — 777 

— efd. Der Pfändungsbeichluf 

| Der Intendantur der militärifchen Inſtilute in Berlin . 

IV. Dem Feldbjeugmeifter - > > oa nn Auer PA 
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ift zuguftellen: Bemerkungen. 

\ 1 

12. | der Beamten der Zahlungsftelle des XIV. Armeeforps; 

13. | des Lehrers bei der Garnijon-(2eopold-)Schule in 
' Frankfurt a. D. 

Bei Pfändung des Dienfteinfommens: 
1. | des Gouvernements- und des Garniſon-Auditeurs, 

' fowie des Militär-Gerichtsaftuars und des Gerichts: 
| boten beim Gouvernementsgericht in Berlin; 

BEE EEE 

I 

2. | der Garnifonärzte in Berlin und Potsdam; | 

3. der Garnifonpfarrer und der Garnifonküfler in Berlin; | 

4. | der Plaßmajore in Berlin, und Potsdam; 

5. | der Militär-Intendanturbeamten bei der Intendantur | 
zu III mit Ausnahme des Ober: Jntendanturraths ;*) | ) Megen des Ober » Ynten- 

| — ſiehe Ifb. Nr. V. 
MR der Intendantur zu III unterftellten Beamten bes | 
Garnijon= Baumwejens. 

der Offiziere und Beamten der Feldzeugmeifterei mit | 
Bei Pfändung des Dienfteinfommens: 

Ausnahme des Feldjeugmeifters ;") n Wegen des — 
iehe Ifd. Nr. V 

2. | der Offiziere und Beamten der Artilleriedepot-Inſpek⸗ \ 
tion, der Artilleriedepot-Direktionen und der Artillerie: 
Depots; 

3. | ber Offiziere der Traindepot-Inſpektion, der Train: | 
bepot-Direftionen und ber Traindepots; 

4. | der Offiziere und Beamten ber Inſpektion der tech— 
nifchen Inſtitute der Infanterie, der Gewehrfabrifen | 
und der Munitionsfabrik; 

283 
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Der Pfändungsbeichlaf 
Nr. | 

V. Dem Kriegsminiſſerium * 

B. Betreffs der Penſion ꝛc. beziehenden Offiziere und Beamten: 

VI 1. derjenigen Behörde, auf deren Anweiſung die nebenſtehend aufgeführten Perſonen 
| ihre Penſions⸗ ꝛc. Gebührniffe empfangen. 

. die anweifenden Behörden: . 
a) für Preußen » 2 220200. bie Negierungen, 
b) für die aus der Militär» Penfionsfaffe in Berlin ihre Penſionsgebührniſſe 

empfangenden Perfonen . . . . das Polizei- Präfidium in Berlin, 
e) für das Großherzogtum Baden . . Die Intendantur des XIV. Armee 
d) für Elfaß-Lothringen -. » -» das Minifterium für [forps, 

Eljaß-Lothringen in Straßburgi.€. 

3. Gewöhnlich — aber nicht immer — empfangen bie Betreffenden ihre Penfions: 
gebührniffe auf Anmweifung derjenigen Behörde, in deren Bezirk fie wohnen. 

4. Außerdem erftredt ſich der Geſchäftskreis der Negierung in 
Caſſel auf die im Königreih Bayern, Großherzogtum Heilen, Fürſtenthum MWalded 

und Pyrmont, 
Liegnig auf die im Königreich Sachſen, 
Wiesbaden auf die im Königreid) Württemberg, 
Erfurt auf die im Großherzogthum Sadjjen: Weimar, in den Herzogthümern 

Sachſen-Coburg und Gotha, Sadhfen: Altenburg, Sadjjen- Meiningen, den 
Fürftenthümern Schwarzburg-Rudoljtadt und Sondershaufen, 

Schleswig auf die in den Großherzogthümern Diedfenburg: Schwerin und Strelig, 
in den freien Städten Hamburg, Lübeck und Bremen, 

Aurich auf die im Großherzogthum Oldenburg, 
Magdeburg auf die in den Herzogthümern Braunſchweig und Anhalt, 

| Minden auf die in den FürjtentHümern Lippe und Schaumburg-Lippe, 
| Merfeburg auf die in den Fürftenthümern Neuß, 
\ wohnenden preußifchen Militärpenfionäre. 
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ift zuzuftellen: Bemerlungen. 

5. der Offiziere und Beamten der Inſpektion der techniſchen 
Jaſtitute der Artillerie, des Artillerie» Konftruktions- 
ı Büreaus, der Nrtilleriewerkjtätten, der Gejchüßgießerei, 
der Geſchoßfabrik, der Feuerwerfslaboratorien, ber 
Pulverfabrifen und des Militär-Berjuchsamts. 

Bei Pfändung des Dienſteinkommens fämmtlicher 
übrigen unter Ifd. Nr. J, IL, III und IV nidt ein- 

begriffenen Offiziere und Beamten der Militärverwaltung. 

Bei Pfändung der Penfion und des fonjtigen aus 
‚ Reihs-Militärfonds fließenden Einfommens: - 

1. der ſämmtlichen mit Penſion zur Dispofition geftellten | 
Offiziere und Miliärbeamten ; 

2. der fämmtlichen auf MWartegeld gejegten Beamten ber 
Miltärvermaltung; 

3. der fämmtlichen mit Penfion gänzlich verabjchiedeten 
Dffiziere und Beamten der Militärverwaltung. 
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Nr. | Der Pfändungsbeichluf 

C. Betreffs der Hinterbliebenen von Perfonen des Soldatenftandes und Beamten: 

VII. | Dem Kriegsminifterium 

I 
! Anmerkung: Der Pfändungsbefhluß ift ferner zuzuftellen: 
| 

a) der General-Direftion der Königlich Preußiſchen Militär-MWittwen- 
; Benfions-Anftalt in Berlin 

| bei Pfändung der an Hinterbliebene von Perfonen des Soldatenftandes und 
Beamten ber Militärverwaltung durch die Militär-Wittwenfafje in Berlin 
zahlbaren Penfionen aus 

1. der Preußifchen Militär-Wittwen-Penfions-Anftalt, 
i 2. der Kurheſſiſchen Militär-Wittmen- und Waiſen-Anſtalt, 
) 3. der Nafjauifhen Militär-Mittwen- und Waiſenkaſſe; 

| b) dem Direktorium der Hannoverſchen Dffizier-Wittwenfafje in 
Hannover 

| bei Pfändung der an Hinterbliebene von Perfonen des Soldatenjtandes und 
N von Beamten ber Militärverwaltung zahlbaren Penfionen aus der Hannover: 
ı ſchen Offigier-Mittwentaffe. 
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nn nn nn 

iſt zuzuſtellen: | Bemerkungen. 

ö—— —— — 

| 

Bei Pfändung bes aus Militärfonds fließenden Ein ' 
fommens (Mittwengeld, Maifengeld, Unfallrenten;; ' 

‚ gefegliche Beihülfen) der Hinterbliebenen von Perſonen 
' des Soldatenftandes und von Beamten der Militär: | 
verwaltung. | 

| 

29 



N. 16. 151 

Negierungs- Blatt 
für das 

Großherzonthum Mecklenburg - Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Treitag, den 20. Mai 1898. 

Inhalt. 

I. Abtheifung. (M 13.) Verordnung, betreffend Kleinbahnen. 

1. Abtheilung. 

(M 13.) Berorduung vom 10. Mai 1898, betreffend Kleinbahnen. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albredt, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Rabeburg, auc Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin. 

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Kommunikation mit Seiner König: 
lichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg : Streliß und verfafjungs: 
mäßiger Berathung mit den getreuen Ständen, was folgt: 

I. Borjchriften, betreffend die Herjtellung und den Betrieb von Kleinbahnen, 

a: 
Zur Herftellung und zum Betriebe einer Kleinbahn bedarf es der Ge— 

nehmigung des Minifteriums des Innern, 
1. wenn die Kleinbahn dem öffentlichen Verkehr dienen fol, 
2. in allen übrigen Fällen, ſofern 

a) der Betrieb ganz oder theilweife mit Mafchinenfraft beabfichtigt 
wird, oder 

30 
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b) die Kleinbahn mit einer Haupteifenbahn, Nebeneifenbahn oder 
einer anderen Kleinbahn, die mit Majchinenkraft betrieben 
wird, derart in unmittelbare Gleisverbindung gefeßt werden 
joll, daß ein Uebergang der Betriebsmittel ftattfinden kann, oder 

ce) Landeschaufjeen, Nebenchaufjeen oder fonftige öffentliche Wege 
benußt oder berührt werden follen. 

In der Genehmigung iſt auszusprechen, ob die Kleinbahn als dem öffent: 
lichen Verkehr dienend anzujehen ift. 

Die vorjtehenden Bejtimmungen gelten auch für wefentliche Erweiterungen 
oder Uenderungen des Unternehmens. 

82. 

In der Genehmigung werden in jedem einzelnen Falle die Bedingungen, 
unter welchen diefelbe ertheilt wird, feſtgeſetzt, namentlich auch in Rückſicht 

a) auf die betriebsjichere Beichaffenheit der Kleinbahn und der Betriebs- 
mittel, 

b) auf den Schuß gegen fcehädliche Einwirkungen der Anlage und des 
Betriebes, 

e) auf die technifche Befähigung und Zuverläffigfeit der in dem äußeren 
Betriebsdienft anzuftellenden Bedienfteten, 

d) auf die Wahrung der Intereſſen des öffentlichen Verkehrs. 
Bei Kleinbahnen, welche dem öffentlichen Verkehr dienen follen, wird die 

Bahnlinie in ihrer vollftändigen Durchführung feitgeftellt und unterliegen ins: 
befondere ſämmtliche Baupläne, ſowie auch die Spurweite und die Anlegung 
und Errichtung der Stationen und die zuläflige Fahrgejchwindigfeit der Ge— 
nehmigung des Minifteriums des Innern. 

8 3. 
Dem Antrage auf Ertheilung der Genehmigung find die zur Beurtheilung 

des Unternehmens in technifcher und, wenn die Kleinbahn dem öffentlichen 
DVerfehr dienen fol, aud in finanzieller Hinficht erforderlichen Unterlagen, 
fowie im leßteren Falle der Nachweis über den Erwerb des für die Bahn- 
anlage erforderlichen Grund und Bodens, fei es zu Eigenthum oder zu Nutzung 
für die Dauer der Genehmigung, beizufügen. 

Des Nachweifes über den Erwerb des Grund und Bodens bedarf es 
nicht, wenn dem Unternehmer die Enteignungsbefugniß vücjichtlich des zur 
Bahnanlage erforderlichen Grund und Bodens ertheilt wird. 
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S 4 

Die Befugniß zur Enteignung des für den Bau eimer Kleinbahn er 
forderlichen Grund und Bodens kann auf Antrag gewährt werden, wenn das 
Borhandenfein 

a) der Gemeinnüßigfeit des Unternehmens, oder 
b) eines überwiegenden privaten Intereſſes für die Ausführung des 

Baues fejtgeftellt ift. 
In den Fällen unter b find Gebäude, Hofpläße, Hausgärten, Parts, 

öffentliche Anlagen und andere dauernd zu befonderen, nicht vein landwirth- 
Tchaftlichen Zwecken eingerichtete Grundftüce von der Enteignung ausgenommen. 

85. 
Außer den durch polizeiliche Rückſichten gebotenen Verpflichtungen find in 

der Genehmigung bei den für den öffentlichen Verkehr beftimmten Kleinbahnen 
zugleich diejenigen Bedingungen zu beftimmen, welchen der Unternehmer im 
Intereſſe der Landesvertheidigung, der Aeichspoftverwaltung und der Reichs: 
telegraphenverwaltung zu genügen hat, 

S 6. 

Zur Mitbenugung der Landeschauffeen für die Anlage einer Kleinbahn 
ift die Genehmigung des Minifteriums des mern, infomweit es ſich nicht uur 
um eine Kreuzung handelt, nach Zuftimmung des Engern Ausfchuffes, zur 
Mitbenugung von Straßen in den Städten die Zuftimmung der Mtagiftrate, 
zur Mitbenugung von öffentlichen Wegen, auch ſoweit diejelben als Neben: 
chaufjeen ausgebaut find, die Zuftimmung der Wegebefichtigungsbehörden und 
der Unterhaltungspflichtigen (der Ortsobrigfeiten bezw. der Gemeinden) er 
forderlich. 

Gegen die Verfagung der Zuftimmung feitens der Wegebefichtigungs: 
behörden fteht dem Unternehmer die Befchwerde an das Minifterium des 
Innern zu. Die Zuftimmung der Unterhaltungspflichtigen ift nicht erforderlich, 
wenn dem Unternehmer die Enteignungsbefugniß ertheilt worden ift, Die 
Ansprüche der Unterhaltungspflichtigen werden in diefem Falle im Enteignungs: 
verfahren geregelt. 

Der Unternehmer ift mangels anderweitiger Vereinbarung oder Feitftellung 
zur ordnungsmäßigen Wiederherftellung des beim Bau der Kleinbahn berührten 
und zur Unterhaltung des benugten Wegetheiles, einfchließlich eines Streifens 
von je 0,50 m außerhalb der Schienen, bei Pferdebahnbetrieb auch des von den 
Pferden berührten Streifens verpflichtet. 

30* 
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87. 

Die Mitbenutzung des Gebietes der Landeschauſſeen wird in der Regel 
nur geſtattet, ſoweit dieſe Mitbenutzung ohne Beeinträchtigung des Chauſſee— 
verkehrs und ohne Erſchwerung der Chauſſeeunterhaltung geſchehen kann. 

Für die Mehraufwendungen, welche der Chauſſeeverwaltung durch die 
Unterhaltung derjenigen Chauſſeeſtrecken nebſt Zubehörungen, auf welchen 
oder in welche der Bahnkörper gebaut iſt, entſtehen, hat der Unternehmer 
aufzukommen. Die ordnungsmäßige Unterhaltung des Bahnkörpers ſelbſt, 
zu welchem nicht nur der Raum zwiſchen den beiden äußerſten Schienen, ſondern 
auch noch je ein Streifen von 0,50 m Breite außerhalb derſelben gerechnet 
wird, fällt regelmäßig dem Unternehmer zur Laft. 

88 

Außerhalb der Ortfchaften wird in der Negel nur die Benubung der 
Seitenflächen der Chauffee, d. i. des Schußftreifend mit der äußeren Graben: 
böfchung bezw. dem Entwäljerungsgraben, jofern der letztere ohne Schaden 
für die Chaufjee und die anliegenden Grumdftücke entbehrt werden kann, 
gewährt, doch kann dabei, fomweit die Verhältnifje des Verkehrs es gejtatten, 
eine Berengung des Chaufjeeförpers zugelaffen werden. Auf den Chauffee- 
förper felbjt dürfen diefe Kleinbahnen nur da gelegt werden, wo die Ehaufjee 
fo breit ift, daß ein GSeitenjtreifen zur Herftellung eines eigenen Bahnkörpers 
ohne Beeinträchtigung des Verkehrs und der Entwäfjerung des Chauffeekörpers 
überwiefen werden fann. innerhalb der Ortſchaften müſſen die Gleife, 
fofern die Herjtellung eines eigenen Bahnkörpers nicht angängig ift, ebenfo 
wie bei Kreuzungen der Fahrbahn dergeftalt in die Chauffee verlegt 
werden, daß die Oberkante der Schienen in der Fläche der Straße liegt, und 
der Verkehr durch die Schienen nicht erfchwert wird. 

Ausnahmsweife kann auch für kurze Stredenaußerhalbder Ortichaften 
das Einbauen der Gleife in die Fahrbahn der Chauffee unter denjelben Be- 
dingungen, wie innerhalb der Ortjchaften bezw. wie bei Kreuzung der Yahr: 
bahn, gejtattet werben. 

89. 
Für die Befeitigung von Bäumen oder Anlagen an der Chauffee zum 

Zwede der Anlage der Bahn, fowie zur Herftellung einer Neubepflanzung der 
Chauſſee längs der Bahn, ſoweit eine folche ausführbar ift, kann der Unter: 
nehmer nach Beitimmung des Minifteriums des Innern zur Zahlung einer 
Entſchädigung an die Chaufjee-Berwaltung herangezogen werden. 
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8 10. 
Dem Unternehmer kann die Verpflichtung auferlegt werden, Materialien 

und Geräthe für die Unterhaltung der für die Kleinbahn mitbenußten Chauffee- 
ftrecfen zu einem in der Genehmigung feitzufegenden Frachtfaß auf der Bahn 
befördern zu laffen und die Ausladung an den von der Chaufjee-Verwaltung 
bezeichneten Stellen zu gejtatten, ſoweit fulches ohne Störung des Bahnverfehrs 
angängig ift. 

E47; 
Die Mitbenußung der übrigen öffentlichen Wege wird in der Negel nur 

geftattet, wenn von derjelben eine Behinderung oder Gefährdung des fonftigen 
Verkehrs auf denfelben nicht zu befürchten ift, insbefondere die gejeßliche Breite 
erhalten bleibt. 

8 12. 
Die Arbeiten zur Herftellung und Unterhaltung der Bahnanlage müfjen 

jo eingerichtet werden, daß der Verkehr auf der Chauffee und den fonjtigen 
öffentlichen Wegen nicht behindert oder gefährdet wird. 

g 18, 
Für die Ausführung der Kleinbahn und für die Eröffnung des Betriebes 

muß eine Frift feftgefegt und kann die Erlegung von Geldftrafen für den 
Fall der Nichteinhaltung derfelben, ferner Sicherheitsftellung hierfür gefordert 
werden. 

Auch können Geldftrafen und Sicherheitstellung zur Sicherung der Auf: 
rechterhaltung des ordnungsmäßigen Betriebes während der Dauer der Ge: 
nehmigung vorgejehen werden. 

8 14. 
Der Unternehmer haftet dem Wegebaupflichtigen gegenüber für allen 

Schaden, welcher durch die Anlegung, Unterhaltung und den Betrieb der 
Kleinbahn erwachjen follte, und kann ſich von diefer Verpflichtung lediglich 
durch den Beweis entfreien, daß die Befchädigung durch eigene Schuld des 
Beichädigten bewirkt worden ift. 

Dagegen jtehen dem Unternehmer bei Mitbenugung der Chauffeen und 
öffentlichen Wege wegen der Nachtheile oder Bejchädigungen, welche aus Anlaß 
des Verfehrs auf den Chauſſeen und Wegen oder in Folge des Zuftandes 
diefer Straßen und ihrer Anlagen oder deren Betrieb etwa eintreten follten, 
Entjchädigungsanjprüche nicht zu. 
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8 16. 
Der Unternehmer ift verpflichtet, wenn die Kleinbahn dem öffentlichen 

Verkehr dienen joll, den Anfchluß anderer Bahnen an feine Bahn und die 
Kreuzung derfelben zu geftatten. 

Bei der Genehmigung von Kleinbahnen, auf welchen die öffentliche Be- 
förderung von Gütern ftattfinden fol, muß vorbehalten werden, den Unter: 
nehmer jederzeit zur Geftattung der Einführung von Anfchlußgleifen für den 
Privatverfehr anzuhalten. 

Die zu den Anfchlüffen erforderlichen baulichen Einrichtungen muß der 
Unternehmer der fich anfchließenden Verwaltung bezw. dem Privatinterefjenten 
geftatten oder auf deren Koſten felbft bejchaffen. 

Die Art und der Ort der Anfchlußherftellung bezw. der Kreuzung, 
ferner der Einführung von Anfchlußgleifen unterliegt der Genehmigung bezw. 
der Beitimmung des Ministeriums des Innern. 

Mangels gütlicher Vereinbarung der Intereſſenten werden die Verhält: 
nifje der beiden Bahnverwaltungen bezw. des Bahnunternehmers und des den 
Anſchluß Beantragenden zu einander gleichfall3 vom Minifterium des Innern 
geregelt, insbefondere die für die Benußung oder Veränderung der Bahn: 
anlagen zu leiftende Entjchädigung feſtgeſetzt. Der in diefer Beziehung ergehen: 
den Anordnung ift der Unternehmer unbedingt unterworfen. 

8 16. 
Der Fahrplan, ſowie die Beförderungspreife der dem öffentlichen Verkehr 

dienenden Kleinbahnen unterliegen der Genehmigung bezw. der Feititellung durch 
das Minifterium des Innern. 

Diefe Genehmigung bezw. Feftitellung der Beförderungspreife erftreckt 
fich Tediglih auf den Höchftbetrag derſelben. Hierbei ift auf die finanzielle 
Lage des Unternehmens und auf eine angemefjene Berzinfung und Tilgung 
des Anlagefapitals Rückjicht zu nehmen. 

Die angefeten Beförderungspreife haben gleichmäßig für alle Perfonen 
und Güter Anwendung zu finden. Grmäßigungen der Beförderungspreife, 
welche nicht unter Erfüllung der üblichen Bedingungen Jedermann zu Gute 
fommen, find unzuläffig. 

8 17. 
Mit dem Bau von Kleinbahnen, welche für den Betrieb mit Mafchinen- 

fraft beftimmt find, darf erſt begonnen werden, nachdem der Bauplan Landes: 
polizeilich genehmigt worden ift. 



No. 16. 1898, 157 

Der landespolizeilihen Genehmigung hat eine unter Zuziehung der 
betreffenden Oxtsobrigfeiten duch einen Beauftragten vorzunehmende örtliche 
Prüfung des Bauplans voraufzugehen. Die Ortsobrigfeiten find verpflichtet, 
die Grundbeiger der von der Bahnanlage berührten Grundftüce zur Theil- 
nahme an diejer Prüfung aufzufordern, und find befugt, jonftige Intereſſenten 
zuzuziehen. 

Einwendungen gegen den Bauplan find in der betreffenden Verhandlung 
zu Protofoll oder innerhalb 14 Tagen fehriftlich beim Minifterium des Innern 
anzubringen. 

Nah Ablauf der Frift find die gegen den Bauplan erhobenen Ein- 
wendungen in einem nöthigenfalls an Ort und Stelle durch einen Beauftragten 
abzuhaltenden weiteren Termine, zu dem der Unternehmer und die Betheiligten 
geladen werden müſſen und Sachverftändige zugezogen werden können, zu erörtern, 

Nah Beendigung der Verhandlungen wird über die erhobenen Ein- 
wendungen vom Minifterium des Innern entjchieden, und erfolgt darnach end- 
gültig die Feititellung des Bauplans. 

Der die Bauausführung leitende Ingenieur muß die Befähigung eines 
mecklenburgifchen oder preußifchen Baumeiſters beſitzen. Die Wahl defjelben 
bedarf der Genehmigung des Minifteriums des Innern. 

Dem Minifterium des Innern bleibt vorbehalten, die ſolide und tüchtige 
Bauausführung durch Sacverjtändige überwachen zu lafjen, deren Anforde: 
rungen der Unternehmer unter Vorbehalt der binnen 14 Tagen bei dem 
Minifterium des Innern anzubringenden Bejchwerde Folge zu geben hat. Die 
durch folche befondere Aufficht entjtehenden Koften hat der Unternehmer nach 
Beftimmung des Minifteriums des Innern zu erjtatten. 

8 18, 

Zur Eröffnung des Betriebes bedarf e3 der Erlaubniß des Minifteriums 
des Innern. 

Die Betriebsmafchinen find vor ihrer Einftellung in den Betrieb und 
nach Vornahme erheblicher Aenderungen, außerdem aber zeitweife der tech- 
nischen Prüfung durch die Auffichtsbehörde zu unterwerfen. 

g 19. 
Der Unternehmer einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Kleinbahn 

kann verpflichtet werden, über die Bahn dergeftalt Rechnung zu führen, daß 
der Neinertrag derfelben, und wenn eine Altiengefellfchaft der Unternehmer 
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ift, die von derjelben gezahlte Dividende daraus mit Sicherheit entnommen 
werden fann. 

Der Unternehmer ift verpflichtet, dem Minifterium des Innern auf defjen 
Verlangen über alle Berhältniffe der Kleinbahn und des Betriebes derjelben 
vollftändige und wahrheitsgemäße Berichte zu erjtatten, auch die Einficht in 
die Gefchäftsbücher zu gewähren und etwa begehrte Zufammenftellungen und 
Ueberfichten zu geben. 

8 20. 
Der Unternehmer hat jeden Schaden zu erfegen, welcher bei dem Bau 

und Betriebe der Bahn an Perfonen oder Sachen, ſei e8 mit oder ohne 
eigenes DVerfchulden oder das Verfchulden der von ihm befchäftigten Perjonen, 
entjteht, und kann fich von diefer Verpflichtung lediglich durch den Beweis 
entfreien, daß die Befchädigung entweder durch eigene Schuld des Befchädigten 
oder durch unabwendbaren äußeren Zufall bewirkt worden ift. 

Für alle Anfprüche, welche in Folge einer Kleinbahnanlage von Privaten 
gegen das Minifterium des Innern erhoben werden und von demfelben aner- 
fannt oder vichterlich rechtskräftig feitgeftellt find, muß der Unternehmer auf: 
fonmen. 

g 21. 
Dem Minifterium des Innern fteht das Recht zu, eine dem öffentlichen 

Verkehr dienende Kleinbahn nebit allem beweglichen und unbeweglichen Zubehör 
nad; Ablauf von 10 Jahren, vom Tage der Betriebseröffnung des öffent: 
lichen Verkehrs an gerechnet, oder auch ſpäter nach einer in beiden Fällen ein 
Jahr vorher zu bewirfenden Ankündigung käuflich zu erwerben. 

ALS Kaufpreis zahlt dafjelbe nach Wahl des Unternehmers entweder den 
2dfachen Betrag des Heinertrages, welcher im Durchſchnitt der lebten der 
Ankündigung voraufgegangenen 5 Betriebsjahre vom Unternehmer nachgewiefen 
wird, oder es erſetzt das für die Kleinbahn verwendete Anlagefapital. Im 
Valle der Wahl des letzteren Weges foll, infofern zur Zeit der Erwerbung 
der Zuftand der Bahn oder des Zubehörs bezw. der Betriebsmittel gegen die 
urfprüngliche Beichaffenheit fich weſentlich verjchlechtert haben jollte, von dem 
zu erjtattenden Anlagekapital nach einem durch Sachverftändige zu beftimmenden, 
nach Hunderttheilen zu berechnenden Sabe ein dem dermaligen Zuftand ent- 
Iprechender Abzug gemacht werden. 

g 22. 
Die Mebertragung der ertheilten Genehmigung oder der Ausübung der 

in derjelben enthaltenen Befugniffe an einen anderen Unternehmer, ferner bei 
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Kleinbahnen, welche dem öffentlichen Verkehr dienen, die Verpfändung der 
Bahn oder einzelner Theile derjelben, die Veräußerung von Grundeigenthum, 
welches für das Unternehmen erworben ift, und die Vereinigung der Bahn: 
verwaltung mit der Verwaltung einer anderen Bahn find ohne vorgängige 
Genehmigung des Miniftertums des Innern unzuläffig und ungültig. 

8 28. 

Die Genehmigung fann von dem Minifterium des Innern für erlofchen 
erklärt werden, wenn die Ausführung der Kleinbahn oder die Eröffnung des 
Betriebes nicht innerhalb der beftimmten oder der verlängerten Friſt erfolgt, 

Die Genehmigung kann zurückgenommen werden, wenn der Bau oder der 
Betrieb der Kleinbahn ohne genügenden Grund unterbrochen oder wiederholt 
gegen die Bedingungen der Genehmigung oder die dem Unternehmer nach 
diefer Berordnung obliegenden Verpflichtungen ungeachtet geichehener Aner— 
innerung in wefentlicher Beziehung verftoßen wird, 

Im Falle folcher Entziehung der Genehmigung fteht bei Kleinbahnen, 
welche dem öffentlichen Verkehr dienen follen, dem Minifterium des Innern 
die Befugniß zu, die Bahnanlagen nebjt allem beweglichen und unbeweglichen 
Zubehör als ein Ganzes zur öffentlichen VBerfteigerung zu bringen mit der 
Berpflichtung des Käufers, daß der Bau der Bahn zu vollenden, bezw. die- 
felbe al3 eine öffentliche Verkehrsanftalt zu erhalten und fortzubetreiben ift. 

g 24. 

Der Unternehmer einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Kleinbahn 
fann verpflichtet werden, zu den Koften der Ausübung des Landesherrlichen 
Auffichtsrechts über die Bahn und deren Verwaltung und der Kontrolle über 
die Erfüllung der Bedingungen der Genehmigung durch eine damit beauftragte 
Behörde oder Perjon nach desfalljiger Beftimmung des Mlinijteriums des 
Innern eine Pauſchſumme an die Nenterei zu zahlen. 

g 25. 
Die Erfüllung der nach den SS 1 bis 24 diefer Verordnung dem Unter: 

nehmer obliegenden Verpflichtungen ift im Verwaltungswege durchzuführen. 
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II. Polizeiliche Vorſchriften, betreffend den Betrieb von Kleinbahnen auf 
Öffentlihen Wegen. 

g 26. 
Deffentlihe Wege im Sinne der nachitehenden Vorſchriften find die 

Landeschauffeen, Nebenchauffeen und die jonjtigen, von der Verordnung, be: 
treffend das Wegerecht, vom 17, Februar 1897 ergriffenen öffentlichen Wege. 

8 27. 
Fuhrwerke, Reiter, Treiber oder Führer von Vieh, jowie Fußgänger 

find verpflichtet, den in Bewegung befindlichen Zügen oder Wagen einer Klein: 
bahn auszumeichen. 

g 28. 
Bei Annäherung eines Zuges oder einzelnen Wagens ijt das Leber: 

jchreiten der Gleiſe verboten. 
Der Führer des Zuges oder Wagens hat bei Annäherung dejjelben durch 

ein deutliches Warnungszeichen die innerhalb der Gleife verfehrenden Perfonen 
zum Verlaſſen diefer aufzufordern. 

g 29. 
Bei unüberſichtlichen Wegeftellen ift 50 m vor Beginn derjelben mit 

dem Berfünden des Warnungszeichens zu beginnen und iſt daſſelbe bis zum 
Verlaſſen diefer Stellen fortzufegen. 

g 30. 
Auf den Wegen innerhalb der Ortjchaften und bei unüberfichtlichen 

Wegeftellen muB langjam gefahren werden, nöthigenfall® unter Anziehung der 
Bremen. 

S 31. 

Bemerft der Führer eines Zuges oder Wagens, daß die Pferde eines 
auf dem öffentlichen Wege in der Nähe befindlichen Fuhrwerks fcheu werden, 
jo hat derjelbe den Zug oder Wagen fofort zum Stehen zu bringen. 

In solchem Falle it das Fuhrwerf, welches dem Zuge oder Wagen 
entgegentommt, mit thunlichjter Bejchleunigung an dem Zuge oder Wagen 
vorbeizuführen, während dasjenige Fuhrwerk, welches mit dem Zuge oder 
Wagen die gleiche Wegerichtung verfolgt, anzuhalten und erforderlichenfalls 
hinter den Zug oder Wagen zu leiten ift, damit diejer weiterfahren Fann. 
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g 32, 
Das Auslafjen von Dampf und der Gebrauch; der Dampfpfeife bei 

Lokomotiven ift auf die nothwendigften Fälle zu befchränfen und unzuläflig 
in der Nähe von Fuhrwerk, welches auf dem öffentlichen Wege verkehrt. 

g 33. 
Während der Nachtzeit ift beim Betriebe der vorderfte und der lebte 

Wagen eines Zuges — fofern ein Wagen allein bewegt wird, diefer — mit 
einer hellbrennenden Laterne zu verfehen. 

Dafjelbe findet ftatt, wenn während der Nachtzeit Wagen auf öffentlichen 
Wegen jtehen gelajjen werden. 

Als Nachtzeit gilt die Zeit von einer Stunde nad) Sonnenuntergang bis 
eine Stunde vor Sonnenaufgang. 

g 34. 
Für Wagen, welche auf öffentlichen Wegen ftehen und welche nicht von 

geeigneten Perjonen überwacht werden, find derartige Vorkehrungen zu treffen, 
daß die Wagen fich nicht in Bewegung fesen können. 

g 35. 
Die Beftimmungen in den 88 31 und 32 finden entjprechende Anwendung 

auf diejenigen Kleinbahnen, welche unmittelbar neben öffentlichen Wegen 
herlaufen. 

8 36, 

Uebertretungen dieſer Vorſchriften werden, ſofern nicht weitergehende 
jonjtige Strafbeftimmungen Pla greifen, mit Geldjtrafe bis zu 60 Mark 
oder mit Haft bis zu 14 Tagen beftraft. 

Die Strafen fünnen durch polizeiliche Strafverfügungen fejtgefegt werden. 

III. Ausnahmebejtimmungen. 

S 37. 

Durch die Beſtimmungen diefer Verordnung werden die ertheilten Ge: 
nehmigungen bejtehender Kleinbahnen nicht berührt. 

Auch finden diefe Bejtimmungen feine Anwendung: 
1. auf Straßen Eifenbahnen, welche im Wejentlichen dem Perfonen- 

verfehr auf den Straßen einer Stadt dienen; 
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2. a) auf bewegliche Feldbahnen, 
b) auf Kleinbahnen, welche lediglich) landwirthichaftlichen oder 

induftriellen Zwecken dienen und innerhalb eines obrigfeitlichen 
Bezirks verlaufen, 

wenn fie Landeschaufjeen, Nebenchauffeen oder fonftige öffentliche 
Wege nur freuzen. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staatsminifterium. 

Schwerin, den 10. Mai 1898. 

Johann Albrecht. 

A. von Bülow, von Amsberg. A. von Preſſentin. 

Mit diefer No. 16 wird ausgegeben: No. 19 bes Reich8-Gefegblatts von 1898. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg -Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Dienſtag, den 24. Mai 1898. 

Inhalt. 

I. AbtHeilung. (N 14.) Verordnung zur Abänderung der .e — für die Schiff- 
fahrt und Flößerei auf der Elbe vom 24, März 1 

II. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die in —— = der landwirthſchaft⸗ 
lihen Berfuchsftelle zu Rojtod errichtete Auskunftsſtelle für Pflanzenſchutz. 

J. Abtheilung · 

(N 14.) Verordnuug vom 16. Mai 1898 zur Abäuderung der Polizei-Ordnung 

für die Schifffahrt und Flößerei auf der Elbe vom 24. März 1594, 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albredt, von Gottes Gnaden Herzog zu Meclenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Rateburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin. 

Nachdem e3 fich herausgeftellt hat, daß die SS 8 und 9 der Polizei-Ordnung 
vom 24. März 1894 für die Schifffahrt und Flößerei auf der Elbe im 
Intereſſe der Schifffahrt treibenden Bevölkerung einer Abänderung bedürfen, 
find die Elbuferjtaaten übereingefommen, den genannten Paragraphen die in 
der Anlage enthaltene Faſſung zu geben. 

Nach verfafjungsmäßiger Berathung mit den getreuen Ständen wird ſolche 
veränderte Faflung der genannten Paragraphen hierdurch gemeinfundig ge- 
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macht. Diejelbe tritt mit dem Tage der Bekanntmachung auch für den dies— 
jeitigen Antheil an der Elbe in Geltung. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staats: Minijterium. 

Schwerin, den 16. Mai 1898. 

Johann Albrecht. 
A. von Bülow. von Amsberg. U. von Prejjentin. 

Anlage. 

Polizei⸗Ordnung 
für die Schifffahrt und Flößerei auf der Elbe. 

88. 

Einrichtung und Bezeichnung der Flöße. 

Die ein Floh bildenden Stämme, Balken und fonjtigen Hölzer müſſen unter fich feit 
und dauerhaft verbunden und die Flöße jelbft an jedem Ende mit ausreichender Steuer: 
einrichtung, mindeſtens aber mit je 2 Steuerrudern verjehen fein. An ihren Längenfeiten 
dürfen weder Floftheile noch andere Gegenftände über die Streihbäume hinausragen. 

Kein Floß darf länger als 130 m fein; die Breite darf in Böhmen 10 m, weiter 
unterhalb 12,6 m einſchließlich der Streihbäume nicht überfchreiten. 

Jedes Flo muß in der Mitte feiner Länge und in einer Höhe von mindejtens 1,5 m 
über feiner Oberfläche zwei parallel mit der Längenachje übereinander feit angebrachte weiße 
Tafeln, oder zwei in der gleichen Weife zwifchen zwei Stangen tafelförmig ftraff ausgefpannte 
Flaggen aus Leinwand oder einem anderen dauerhaften Stoffe führen. Diefe Tafeln bezw. 
Flaggen dürfen in feiner Weiſe verdedft werden und haben auf beiden Eeiten mit lateinischen 
Schriftzügen von mindeftens 15 em Höhe ber kleinſten Buchſtaben, deren Grundftrichbreite 
jedoch nicht unter einem Fünftel der Höhe betragen foll, die obere in roth die Anfangs: 
bucjftaben der Vornamen und den Zunamen, ſowie den Gefchäftsfip bes Cigenthümers, die 
untere in ſchwarz die gleichen Angaben in Betreff des Floßführers nachzuweiſen. Ab: 
fürzungen der vorgejchriebenen Bezeichnungen find nur mit Genehmigung der zuftändigen 
Behörde infoweit gejtattet, als es "6 um allgemein befannte Namen und Firmen ber Floß— 
eigenthümer handelt. 

89. 

Beſatzung der Flöße. 

Die Beſatzung eines Floßes muß einſchließlich des Führers mindeſtens betragen: 
auf der ſächſiſchen Elbſtrecke bei einem Beſtande des Floßes bis zu 150 Feſtmetern 

zwei floßfahrtkundige Männer, bei einem größeren Veſtande drei floßfahrt— 
fundige Männer, 
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auf den übrigen Streden bei einem Beſtande bes Floßes bis zu 200 Feſtmetern 
zwei floßfahrtfundige Männer, bei einem größeren Beſtande drei floßfahrt- 
fundige Männer. 

IL Abtheilung. 
— — — 

(1) Bekanntmachung vom 18. Mai 1898, betreffend die in Verbindung mit der 

landwirthſchaftlichen Verſuchsſtation zu Roſtock eingerichtete Ausknuftsſtelle für 

Pflanzenſchutz. 
Das unterzeichnete Miniſterium nimmt Veranlaſſung, die Aufmerkſamkeit der 
Landwirthe und Gartenbauer des Großherzogthums hinzuführen auf die in 
Folge einer Anregung der deutſchen Landwirthſchafts-Geſellſchaft bereits ſeit 
einigen Jahren in Verbindung mit der landwirthichaftlichen Verſuchsſtation 
zu Roſtock bejtehende 

Auskunftsftelle für Pflanzenſchutz. 
Diefe Auskunftsftelle verfolgt den Zwed, allen Landwirthen, deren 

Kulturpflanzen durch thierifche oder pflanzliche Feinde Schaden leiden, Aus- 
funft über die Art der Beichädigung, die Entwicelung und Fortpflanzung des 
Schädlings, die beſte Art feiner Vertilgung und die Pflege der erkrankten 
Planzen zu geben, in der Hoffnung, damit eine größere Verbreitung der 
Pilanzenkrankheiten, feien diefe thierifchen oder pflanzlichen Urſprungs, zu 
verhüten und möglichit im Keime zu erjticen. 

Die Auskunftsertheilung erfolgt koftenfrei bezw. gegen Erſatz der baaren 
Auslagen. 

Schwerin, den 18. Mai 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minijterium des Innern. 

A. von Bülow, 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg - Schwerin, 

Sahrgang 1898, 

Ausgegeben C Schwerin, Dienftag, den 31. Mai 1898. 

Anhalt, 

I. Abtheilung. (2 15.) BufageVerordnung zum Kontributiong-Edilt vom 11. Mai 1897. 
II. AbtHeilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die vom 1. Juli d. J. ab geltende Faflung 

des Kontributions-Edifts vom 11. Mai 1898. 

1 Abtheilung. 

(M 15.) Zufat-Berorduung vom 16. Mai 1898 zum Kontributions-Edift vom 
11. Mai 1897, 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr ꝛc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg- Schwerin. 

Wir verordnen nach jtattgefundener hausvertragsmäßiger Kommunikation mit 
Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg: Streliß und 
nach verfaflungsmäßiger Berathung mit den getreuen Ständen in VBeranlaffung 
der nad) Maßgabe der Verordnung vom 15. Februar 1898 bevorftehenden 
Verlegung der landesüblichen Zahlungstermine zur Abänderung des Kon: 
tributions:Ediftes vom 11. Mai 1897 das Folgende: 

J. 
1. in $ 7 unter Nr. 6, in 8 9 letzter Abſatz, in 8 12 letzter Abſatz, 

in $ 35, in $ 41 Abſatz 1, in $ 48 Abjag 1, in $ 51 Abjat 1 
ift für die Worte „15. Juli“ zu ſetzen „3l. Juli“; 
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. in 8 17 Abſatz 3, in 8 30 Abſatz 1, in Nr. 4, in Nr. 5, in Nr. 10 
der Inſtruktion ift für die Worte „1. Juli“ zu feßen „15. Juli“; 

. in $ 26 lautet der erfte Sat: „Die Haupteinfchägung ſoll in der 
Zeit vom 15. Juli bis 15. Auguft jeden Jahres für das laufende 
Steuerjahr jtattfinden“; 

. in 8 27 ijt für die Worte „15. Auguft” zu ſetzen „1. September“ 
und für die Worte „22. Auguft“ „8. September“; 

. in $ 31 lebter Abſatz iſt für die Worte „31. Juli“ „15. Auguft“ 
und für „vom 2. Juli bis 1. Juli“ „vom 15. Juli bis 14. Juli“ 

zu ſetzen; 
‚in $ 54 lautet der erfte Abſatz: 

„Die Erhebung der Steuer geſchieht in halbjährigen Terminen, für 

das Halbjahr zu Yan Im Dftober, für das Halbjahr Ta'gu: im 
April“; 

. der $ 56 lautet: 
„Wo in diefem Edikt der Ausdruck „Normaljahr“ gebraucht ift, 
ift darunter dasjenige Rechnungsjahr vom 15. Juli bis 14. Juli 
zu verftehen, welches dem vom 15. Juli bis 14. Juli laufenden 
Stenerjahre, für welches die Veranlagung und Hebung gejchieht, 
unmittelbar vorhergeht. 

Das Normaljahr 1897/98 umfaßt den Zeitraum vom 2. Juli 1897 
bis 14. Juli 1898 einfchließlich“; 

. in $ 62 Abſatz 1 ift für „vom 2. Juli bis 1. juli“ zu jeßen 
„vom 15. Juli bis 14. Juli“; 

,‚ in Nr. 2 und Nr. 3 der Inſtruktion ift für „30. Juni“ zu fegen 
„14. Juli“; 

‚in Nr. 5 der Inſtruktion ift für „Monate Juli und März“ zu 

ſetzen „in der Zeit nn bezw, im Monat März“ und für 
„I. Auguſt“ „16. Auguft“; 

. in Nr. 10 der Inſtruktion ift für „1. Auguſt“ „31. Juli“ zu ſetzen; 
12, in Nr. 11 im zweiten Abjat desgleichen für „1. Auguft“ „15. Auguft“, 

ebenjo 

. in Nr. 14 Abja 2 für die Worte „22. Auguſt“ „8. September“; 

. in Nr. 34 für die Worte „15, Auguft“ „1. September“ und für 
„22. Auguft“ „8. September”; 
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15. in Nr. 38 Abſatz 2 iſt für „im Juli“ zu jegen „in der Zeit vom 
15. Juli bis 15. Auguſt“; 

16. in dem Formular D lautet am Rande der dritte Abſatz: 
„As Normaljahr gilt dasjenige Rechnungsjahr vom 15. Juli bis 
14. Juli, welcdes dem vom 15. Juli bis 14. Juli laufenden 
Steuerjahre, für welches die Deklaration gefchieht, unmittelbar 
vorhergeht. Wegen des Normaljahr® 1897/98 vergleiche $ 56 
legter Abſatz.“ 

- II. 
Dieſe Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1898 in Kraft. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staats-Miniſterium. 

Schwerin, den 16. Mai 1898. 

Johann Albrecht. 

A. von Bülow, von Amsberg. A. von Prefjentin. 

(1) Bekauntmachung vom 16. Mai 1898, betreffend die vom 1. Juli d. 3. 

ab geltende Faſſung des Kontributions-Ediftes vom 11. Mai 1897. 

Nachdem durch die Zufagverordnung vom heutigen Tage das Kontributions- 
Edikt vom 11. Mai 1897 in zahlreichen Friftbeftimmungen Abänderungen 
erfahren hat, wird dafjelbe unter Berücfichtigung diefer Abänderungen in der 
vom 1. Juli d. J. ab geltenden Faffung in der Anlage erneut zum Abdruck 
gebracht. 

Schwerin, den 16. Mai 1898, 

Großherzoglich Meclenburgifches Staats-Minifterium. 
A. von Bülom. von Amsberg. A. von Prefjentin, 



Anlage zu No. 18 des Negierungs + Blatts 
für das Großherzogtfum Medlenburg: Schwerin 

von 1898, 

Kontribufions-Gdikt 

vom 11. Mai 1897 

mit 

Bublifations: Verordnung. 



Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 

Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft 
zu Wenden, Schwerin und Rateburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Lande Roftocd und Stargard Herr 2c., Negent des Großherzogthums 
Mecklenburg. Schwerin. 

Nachdem Wir mit Unferen getreuen Ständen über eine Reviſion des vevidirten 
Kontributiong-Ediftes vom 8. Juni 1886 und der zubehörigen Inſtruktion 
verhandelt haben, und nach ftattgehabter hausvertragsmäßiger Kommunikation 
mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Meclenburg-Streli 
haben Wir dem nachjtehend abgedruckten 

Bontribntions-Edikte mit zubehöriger Inftruktion 
Unfere Genehmigung ertheilt und bringen Wir dafjelbe hiemit zur öffentlichen 
Kenntniß und Nachachtung. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staatsminifterium. 

Schwerin, den 11. Mai 1897, 

Johann Albrecht. 

U. von Bülow. von Amsberg. A. von Breffentin. 



Kontributions-Edikt 
vom 11. Mai 1897. 

8 1. Bezeichnung der Steuern. 

Es jollen die nachjtehenden direkten Steuern nach den Beſtimmungen 
diejes Edikts aufgebracht werden, nämlich: 

1. eine landwirthichaftliche Steuer, 
2. eine Miethsftener von vermietheten Wohnhäufern, 
3. eine Gewerbeſteuer, 
4. eine Befoldungsfteuer von Gehalten, Penfionen, Pfründen, 
5. eine Erwerbsjtener von dem Erwerbe aus der Ausübung einer Kunft 

oder Wifjenfchaft, ſowie aus höheren Privatdienftverhältnifien, 
6. eine Lohnſteuer von dem Verdienſte aus geringerer Lohnarbeit, 
7. eine Zinfenftener von der Einnahme aus Zinfen, Renten, Dividenden 

und Apanagen, 
8. eine Hundejteuer. 

I. Beftimmungen über die einzelnen Steuern. 

A. Landwirthichaftliche Steuer. 

82. Begriff. 

Die landwirthichaftliche Steuer wird entrichtet: 
a) von den ländlichen Grundbejigern nach Maßgabe ihres Grundbejißes, 

ohne Rückſicht darauf, ob derjelbe jelbjt bewirthichaftet oder ver: 
pachtet iſt; 

1* 
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b) von den Pächtern ländlicher Grundftücde nach dem Berhältniffe der 
ausgelobten Pacht; 

ce) von dem landwirtbichaftlichen Betriebe innerhalb der ftädtifchen Feld— 
marken und der Feldmarken der Flecken Dargun, Lübtheen, Neuflofter, 
Harrentin, Daſſow, Klütz und Warnemünde nach dem durch Schätzung 
ermittelten Ertrage, ohne Unterfchied, ob der Betrieb auf eigenen 
oder auf erpachteten Grundftücen jtattfindet; 

d) von den Grumdbefigern innerhalb der jtädtifchen Feldmarfen und der 
Feldmarken der unter ce genannten Flecken, joweit fie ihre Grund- 
ftücle verpachtet Haben, und diefelben nicht bereit3 nach der Be- 
ftimmung unter a (in den ritterfchaftlichen Flecken) befteuert werden, 
nach dem Betrage der fontraktlichen Pacht. 

Die landwirthichaftlihe Steuer wird ohne Rückſicht auf die Staats- 
angehörigkeit und den Wohnſitz des Steuerpflichtigen in Betreff aller innerhalb 
des Großherzogthums belegenen Güter und Grundftüce entrichtet. 

a) Steuer von den ländlihen Grundbefißern. 

$ 3. Bon den größeren Grundbefißern. 

Die Gutsbefizer (Eigenthümer, Pfandträger oder Genießbraucher) jedes 
Standes oder Gejchlecht3, natürliche oder juriftifche Perſonen, zahlen für jede 
fataftrirte Hufe (gleich 600 bonitirten Scheffeln) der ritterfchaftlichen Güter, 
einschließlich der Inkamerata, der Klofter- und Roſtocker Diftrifts-Güter, der 
jtädtifchen Kämmerei- und Delonomie-Süter, der außerhalb der ftädtifchen 
Feldmark belegenen Wismarfchen Kämmerei- und Hebungs-Güter, einſchließlich 
Wiſch und Zarnedow, eine nad) 8 29A, Klafje 9 bemefjene Steuer von 
105 Mark, Gie dürfen jedoch den nach Verhältniß der Bauernländereien 
zur Hufe auf die erjteren entfallenden Betrag der Steuer von der von ihnen 
nach der Hufenzahl de8 Gutes zu erlegenden Steuer in der Weife in Abzug 
bringen, daß ihre Steuer nur von derjenigen Hufenzahl des ganzen Gutes 
berechnet wird, welche nach Abzug der im Befite von Zeit: und Erbpad)t: 
Bauern und fonjtigen Nußnießern befindlichen Hufen: und Scheffelzahl 
übrig bleibt. 

Für eine fataftrirte Pfarrhufe, einschließlich der Liepener, wird nur die 
Hälfte mit 52 Mark 50 Pfennig entrichtet. Die Röbelſchen Pfarrbauern 
ftenern jedoch zum vollen Betrage. 

Für den nicht im Privatbefiß befindlichen Theil des Domaniums entrichten 
die Landesherrlichen Kafjen einen Steuerbeitrag von 46507 Markt 50 Pig. 
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$S4 Bon den übrigen ländlichen Grundbeſitzern. 

In den im $ 3 aufgeführten Gütern und in dem gefammten Domanium 
mit Ausnahme der Fleckens-Feldmarken jteuern: 

1. Befiger von Häuslereien (einschließlich der Brinkfiger) und Büdner mit 
Grundbefig bis zu 21, Ar (100 Q.-R.) für jede Häuslerei u. f. w. 
3 Marf. 

Diefelben dürfen jedoch bis zu 2 Marf von dem Steuerbetrage 
einer Häuslerei oder Büdnerei in Abzug bringen, wenn fie oder ihre 
Ehegatten für eine von derjelben aus betriebene gewerbe—, 
beſoldungs-, erwerbs- oder lohnjteuerpflichtige Beſchäftigung 
die entiprechende Summe an Gewerbe-, Befoldungs:, Erwerbs: oder Lohn— 
jteuer fontribuiren (jo daß alfo beifpielsweife, wer 1 Mark 50 Pfg. 
Lohnjteuer oder 3 Mark und mehr Yohn- und Gewerbefteuer fontribuirt, 
von feiner Häuslerei [bezw. bei mehreren Häuslereien von der von ihm 
bewohnten Häuslerei] nur 1 Markt 50 Pig. reſp. 1 Mark jteuert). 
Wird die Gemwerbejteuer oder Erwerbsſteuer nicht wirklich gezahlt, ſondern 
nach $ 13 bezw $. 39 auf die Wanderſcheinſteuer eingerechnet, fo ift der 
Abſatz auf die Steuer diefes Paragraphen nicht gejtattet. 

. Befiger von Bildnereien, Käthnereien und Erbpachtitellen, welche bebauet 
find oder grumdbrieflich bebauet fein ſollten, ſowie Hauswirthe und 
Interimswirthe auf Büdnereien, Erb: und Zeitpachtitellen ftenern nach 
der Sfala des $ 5, und zwar unter Einrechnung derjenigen Ländereien, 
welche ihnen neben ihrem Erbpachtbefige von der Grundherrſchaft 
in Zeitpacht gegeben find. 

Wer mehrere Stellen als Befizer oder Interimswirth inne hat, 
fteuert für jede derfelben nad) der Skala. Beſitzer von Stellen bis zu 
20 Schffl. einschließlich Haben diefelbe Berechtigung, welche nad) Nr. 1, 
Abjah 2 den Befigern von Häuslereien ze. zufteht, mit der Maßgabe, 
daß Beſitzer mehrerer Stellen diefe Befugniß nur von der von ihnen 
bewohnten Stelle ausüben können, fofern dieſe die fragliche unter 
20 Scheffel ift. 

. Befiger unbebauter Grumdftüce, für welche eine grumdbriefliche Ver: 
pflihtung zur Bebauung nicht befteht, ſteuern für jede 10 bonitirte 
Scheffel 1 Mark 75 Pfg.; bei Eleineren Grundftücen als 10 Scheffel, 
ſowie bei überjchießenden Scheffeln für jeden vollen Scheffel 15 Pfg., 
wenigjtens aber 50 Pig. 
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4. Frei von der in dieſem 8 feſtgeſetzten Steuer der ländlichen Grund: 
befiger find: 
a) Gutsbeſitzer ($ 3, Abfat 1) als Erbpachtbeſitzer von innerhalb ihres 

Gutes belegenen geiftlichen Ländereien; 
b) Kirchen und Pfarren, ſoweit ihre Grundftücte ihren Kirchendienern 

al3 Dienft:-Emolument zur Nutznießung überwiefen find; 
ce) ländliche Gemeinden als Befiger unbebaueter Grundftüce (Nr. 3), 

fofern fie außer der Armenftener noch anderweitige Kommunalſteuern 
von ihren Gemeindegliedern erheben. 

8 5. Steuerſätze. 

Die Steuer für die im 8 4 unter 2 gedachten Stellen beträgt bei einem 
Hufenjtande: 

bis zu 10 bonitirten Scheffeln einſchließlch . . 6 Mark — Pig. 
von mehr als 10 Scheffel bis 20 Scheffel einfchl. 7 
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von mehr als 250 Scheffel bis 260 Scheffel einſchl. 45 Mark 50 Pfg. 
260 270 25 " " " " " " " ” " 

„nn 270 
" " " 

" ” " ” " „ 

" ” " " " 7 5 " 

” " " 2 9 0 " „ 3 0 0 „ " 5 2 " 50 

und weiter für jede angefangene 10 Scheffel mehr: 1 Mark 75 Pfg. 

8 6. Beitimmungen über nicht bonitirte Grundftüde. 

Soweit die in den SS 3 und 4 gedachten Güter und Grundftüce nicht 
bonitirt find, wird die Bonität derjelben behufs Exlegung der Steuer 

a) in dem Domanium nac dem Flächeninhalte, und zwar nad) dem Ver— 
hältniß des gefammten Ylächeninhalts des Domaniums zu der Zahl 
von 2606 Hufen, 

b) in den übrigen Hufen gleichfalls nach dem Flächeninhalte, und zwar 
nach dem Verhältniß des Flächeninhalts desjenigen Gutes, in welchen 
fie belegen find, zu dem fataftrirten oder fonft feitgeftellten Hufenjtande 
defjelben, berechnet. 

b) $ 7. Steuer von den Pächtern ländlicher Grundftüce. 

1. Pächter ländlicher Grumdftüce ftenern nach Maßgabe der Pachtſumme. 
Bejteht diejelbe ganz oder zum Theil in Getreide, jonjtigen Naturalien oder 
Naturalleiftungen, jo werden diejelben nach den jährlich von der Landes: 
Steuer-Direftion veröffentlichten Normalpreifen, bezw. nach den kurrenten Preijen 
der Gegend zu Gelde angejebt. 

2. Die Steuer beträgt 1"/s Prozent der jährlichen Pachtſumme, doch 
jollen von denjenigen Pächtern, welche ihre Pacht bis Johannis 1870 ein: 
jchließlich angetreten haben, die im Domanium einfchließlich der Inkamerata 
1”/s Prozent, die übrigen aber nur 1 Prozent der Pachtſumme fteuern; Pacht: 
prolongationen werden hierbei nicht als Fortdauer des gegenwärtigen Pacht- 
verhältnifjes gerechnet. 

3. Hat der Pächter kontraktlich neben der Jahrespacht eine einmalige 
Kapitalzahlung als Pachterlegniß zu leiften, jo wird die „jährliche Pachtſumme“ 
(Nr. 2) dargeftellt durch die Summe der kontraktlichen Jahrespacht und der: 
jenigen Annuität, welche, vervielfältigt mit der Zahl der Pachtjahre bei 
Zugrundelegung eines Nubungswerthes des Geldes von jährlich 4 Prozent 
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und bei der Annahme, daß fie, die Annuität, im Voraus zahlbar ſei, ohne 
Berechnung von Zinfeszinfen dem Werthe der Kapitalzahlung gleichfteht*). 

*) Anmerkung. Die Formel zur Berechnung der Annuität lautet, wenn die Kapital 
pacht als beim Antritt der Pachtung fällig gedacht wird: 

n p 
„tw 

Pn 
n ( 4 ) 

In dieſer Formel bedeutet: C — die Kapitalpacht; n — die Anzahl Jahre, für 
welche der Pachtkontrakt abgeichloffen ift; p — den Zinsfuß pro 100, mithin nad) No. 3 
oben = 4; und A bie geſuchte Annuität. 

Letztere beträgt darnach 
bei einer Kontraktodauer von 2 Jahren *"/ss tel der Kapitalpacht, 
7 ” 7 ” 3 7 ar; A vn ” 
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4. Wenn ein Pächter mit dem Grundftück gewerbliche Betriebe erpachtet 
hat und von der dafür bezahlten Pacht die landwirthichaftliche Steuer entrichtet, 
fo darf er die Gewerbefteuer für das betreffende Gewerbe auf die landwirth: 
ichaftliche Steuer in Anrechnung bringen. 

5. Pächter Fleinerer Ackerſtücke, Wiefen und Gärten find von diefer Steuer 
frei, wenn die von ihnen für ein oder mehrere folcher Grundſtücke zu zahlende 
jährliche Pacht zufammen nicht über 75 Mark beträgt. 

6. Die Steuer wird angeſetzt auf Grund von Deflarationen, welche bis 
zum 31. Juli der Obrigkeit einzureichen find. 

e. $ 8. Steuer vom landwirthfchaftlichen Betriebe innerhalb der 
jtädtifchen und Fleckens-Feldmarken. 

Pächter von gefchloffenen Stellen und diejenigen Acerbautreibenden, welche 
ausschließlich Pachtgrundftücke bewirthichaften, jteuern nach 8 7. 

Im Uebrigen foll behufs der Beftenerung des landwirthichaftlichen Betriebes 
innerhalb der ftädtifchen Feldmarken und der Feldmarken der in $ 2 unter e 
genannten Flecken der Ertrag der Wirthichaften jährlich von den für die Ein: 
ihäßung der Gewerbeſteuer beftellten Schägungs-Kommiffionen (8 21) in die 
nachjtehenden Klaffen eingefchägt werden, und werden davon die für die einzelnen 
Klafjen beftimmten Steuerfäge erhoben. Die Haltung von nur 2 Kühen und 
die Bebauung von nur 43, Ar (200 Duadrat:Ruthen) Acderland foll als 
landwirthichaftlicher Betrieb im Sinne diefes Gejeges nicht gelten. 

Die Steuer beträgt: Mark Pig. 
bis 150 Mark einjchließlih . . 0. Nichts, 

in der 1. Klaſſe von über 150 Mark bis 300 Mart einichl. 1 50 
mn 2 „ 7 „ 300 „ [7 600 7 7 3 — 

—W0 — 3 „ 7) 1 600 [77 Z 900 „ „ 6 — 

7 4 [7 7 „ 900 „ [7 1200 7 [7 9 — 

rn 5 „ 7 7 1200 [7 7 1500 7) [7 12 = 

6, : „1500 „ „1800 8 — 
und weiter wie im $ 29 unter B, mit der Maßgabe jedoch, daß die 7. Klaſſe 
der landwirthſchaftlichen Steuer der 6. Klaſſe der Handwerksſteuer entſpricht u. |. w. 

d. 8 9. Steuer vom verpachteten Grundbeſitz in den ſtädtiſchen und 
Fleckens-Feldmarken. 

Beſitzer von Grundſtücken in den ſtädtiſchen und Fleckens-Feldmarken, 
welche dieſelben verpachtet haben, ſteuern, ſofern von dieſen Grundſtücken nicht 

2 
2— 
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ichon nach 8 3 geiteuert wird (vergl. $ 2, d), nad Maßgabe der vertrags- 
mäßig zahlbaren Pacht des Steuerjahres. 

Die Steuer beträgt, wenn die jährliche Pachtſumme fich beläuft: 
Mark Pig. 

unter 150 Marf. . . . . Nichts, 
von 150 Mark bis 225 Mart must — 1 2 
„225 in RN: r 2 — 

800 87 2 75 
En ee >; 8 3 75 
AM > > „ 625, * 5 

525 600 6 — 

von 600 Mart an 1°/s Prozent der Pachtſumme. 
Beſteht die Pachteinnahme ganz oder zum Theil in Naturalien, ſo gilt 

die desfallſige Vorſchrift des S 7 
Kommünen, welche von ihren Gemeindegliedern, außer der Armenſteuer, 

noch anderweitige Kommunalſteueru erheben, ſind als ſolche von Zahlung der 
Steuer für die Pacht-Einnahmen befreiet. 

Die Steuer wird angeſetzt auf Grund von Deklarationen, welche bis zum 
31. Juli der Obrigkeit, in deren Bezirk das Grundſtück belegen iſt, einzu— 
reichen ſind. 

8 10. Ausnahmen für Beamte und Angeſtellte. 
Beamte und Angeftellte, welche Bejoldungsfteuer bezahlen, unterliegen für 

ihre im ftädtifchen und Fleckens-Feldmarken belegenen Dienſtgrundſtücke der 
Steuer der 88 8 und 9 nicht. 

$ 10a. Aushülflihe Beftimmung. 
I. Für Grundſtücke, deren Zubehörigkeit zum Domanium oder zu einem 

Gute ($ 3), oder zu einer ftädtifchen Feldmark nicht nachweisbar 
ift, wird die Steuerpflicht durch befondere Landesherrliche, nach zu- 
voriger Verhandlung mit dem Engeren Ausſchuß zu erlafjende 
Verordnung bejtimmt, 

II Demgemäß follen für die Zwecke dieſes Edikts 
die Feldmark Lafjahn — die fog. Lafjahner Hufen — 

al3 Bejtandtheil der Feldmark der Stadt Grabow, 
das Erbpachtgut Schwenzin 

als Bejtandtheil der Feldmark der Stadt Waren 
angejehen und der Steuer der SS 8 und 9, 
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die Boizenburger „Gamm“, eine zu 545 Scheffeln bonitirte Acker: 
fläche von 260 ha 11 a und 75 qm (119988 Quadrat-Ruthen), 

al3 Bejtandtheil des Kämmereigebiet3s der Stadt Boizenburg 
behandelt und der Steuer der 88 3 und flgd. unterworfen 
werden. 

B. Miethöftener von vermietheten Wohnhänfern. 

8 11, Begriff und Betrag der Miethsiteuer. 

1. Die Befizer (Eigenthümer, Nubnießer, Erbpächter 2.) von Wohn: 
häufern, welche ganz oder theilweife vermiethet werden, unterliegen einer 
Miethsfteuer nach Maßgabe der vertragsmäßig zahlbaren Miethe des Steuer: 
jahres, und zwar ohne Rückſicht auf ihre Staatsangehörigkeit und ihr 
Wohnen im Inlande oder Auslande. 

2. Die Steuer beträgt, wenn die jährliche Miethe fich beläuft: 
unter 150 Mal . . . Nichts, 
von 150 Marl bis 225 Mart ausschließlich 1 Mat - - Bg 

„ 22 _ 7000: p 1: u 75 ’ 
„ 30 „ „375 „ 2 2 „ 50 „ 
= - 2 „450 „ * 3 „ 50 „ 
„450 „ „ 5625 „ B 4— 6560 
„ 525 600 D >...’ 

von 600 Mark an 1 Prozent der Miethsſumme. 
3. Wer aus mehreren in demſelben Kolligirungsbezirke belegenen Wohn— 

häuſern Miethseinnahmen bezieht, hat die Miethsſteuer von der Geſammt— 
ſumme dieſer Miethen zu erlegen. 

4. Von mehreren Miteigenthümern hat jeder die Steuer nach Maßgabe 
ſeiner Miethseinnahmme zu erlegen. 

5. Inhaber von Dienſtwohnungen und Predigerwittwenhäuſern zahlen 
für vermiethete Räume derſelben feine Miethsſteuer. 

$ 12. Beſchränkungen und Ausnahmen. 
Werden mit Wohnräumen zufammen andere zu Lagerräumen oder 

Speichern benuste Räume vermiethet, ohne daß die Miethsfummen im 
Einzelnen befonders feftgeftellt wären, jo ijt für die leßtgedachten Räume 
nach dem Ermefjen der veranlagenden Behörde ein billiger Abja von der 
Gejammtmiethe zu machen. 

Für mit den Wohnungen vermiethete Möbeln findet ein Abzug nicht ftatt. 
2* 



Nicht diefer Steuer unterworfen find Vermiethungen oder Ueberlaffungen 
von Wohnungen auf dem Lande, welche im Zufammenhange mit der Yand- 
wirthichaft gefchehen, jowie die Weberlaffung von Dienftwohnungen an Beamte 
und Angeftellte, 

Komminen find unter der Vorausſetzung des $ 9, Abſatz 4 von der 
Miethsfteuer frei. 

Die Steuer wird angefeßt auf Grund von Deflarationen, welche von 
dein Steuerpflichtigen biS zum 31. Juli der Obrigkeit, in deren Bezirk das 
Haus belegen iſt, einzureichen find. 

©. Gewerbeitener. 
8 13. Umfang der Steuer. 

Gewerbefteuerpflichtig nach diefer Verordnung find Inländer und Aus: 
länder, ſowohl Einzelne als Körperfchaften und Gefellfchaften, welche in 
Mecklenburg: Schwerin ein Gewerbe und zwar insbefondere 

1. Handel, 
2. Fabrifbetrieb, 
3. Salinen-, Hütten: oder Bergwerksbetrieb, 
4. Handwerksbetrieb, 
5. Betrieb von Ziegeleien, Kalkbrenneneien und Kohlenbrennereien, 
6. das Mufifgewerbe, 
7. das Gewerbe der Fracht: und Lohnfuhrleute und Pferdeverleiher, fo- 

wie andere den Transport von Perfonen oder Sachen bezwecende 
Gemwerbetriebe, 

8. Gaſt- und Schanfwirthichaft, 
9. Bäderei und Schlächterei, 

10. Betrieb von Mühlenwerken, 
11. Banken und banfähnliche Inſtitute, 
12. Brauerei und Brennerei, 
13. Schifffahrt, 
14. Holländerei, Schäferei ꝛc. oder fonftige erpachtete Gewerbe, 
14a. Molfereien, 
15. Frohnerei, 

oder eine fonftige zu dem Gewerbe zu rechnende Befchäftigung felbftändig 
treiben. Es macht dabei feinen Unterjchied, ob der Gewerbetreibende feinen 
Wohnfig oder Aufenthalt im Gropherzogthum oder im Auslande hat. 

Nicht diefer Gewerbefteuer unterworfen find diejenigen, welche lediglich 
ein wanderjcheinjtenerpflichtiges Gewerbe im Umbherziehen betreiben. Wer 
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ausfchließlich einen der Wanderfcheinftener nicht unterliegenden Gewerbebetrieb 
im Umberziehen ausübt, ijt 

a) auch von der ediftmäßigen Gemerbefteuer frei, wenn feine Wander: 
fcheinfteuerfreiheit fich auf die Beftimmungen des $ 2, Nr. 3 und 4 
der revidirten Verordnung, betr. die Erhebung einer Steuer vom 
Gewerbebetriebe im Umbherziehen vom 30. September 1896, gründet; 

b) zur ediftmäßigen Gewerbeſteuer nad) Ermeffen der Obrigkeit dann 
heranzuziehen, wenn feine Wanderfcheiniteuerfreiheit fich auf die übrigen 
Beitimmungen der unter a genannten Verordnung gründet, und fein 
Betrieb ein jtetiger und erheblicher ift. 

Wird dafjelbe Gewerbe ſowohl ftehend al3 auch im Umherziehen betrieben, 
jo iſt die Gewerbefteuer zwar für den vollen Umfang des Gefchäfts anzufeßen 
bezw. einzufchäßen, die für das laufende Halbjahr erlegte Wanderjcheinfteuer 
aber in die Gewerbeſteuer bei den halbjährlichen Stenerzahlungen einzurechnen. 
Iſt ein Wanderjtenerfchein erjt nach der April-Hebung gelöft, jo darf bei der 
Dftober-Hebung der ganze Betrag defjelben eingerechnet werden; vergleiche 
Nummer 11, Abf. 6 der Inſtruktion. 

Nicht gewerbefteuerpflichtig find ferner diejenigen, welche in Dienft, Lohn, 
Koſt oder Deputat eines Dritten ftehen und bloß für das Bedürfniß ihrer 
Brotherrfchaft arbeiten, ſowie diejenigen, welche nur für ihren eigenen Ber: 
brauch arbeiten oder dafür auf ihren gewerblichen Anlagen arbeiten Lafjen, 
bezw. injfoweit folches für ihren eigenen Verbrauch gefchieht. 

Auch wer für Andere, ohne irgend welche Entjchädigung zu empfangen, 
arbeitet oder auf feinen gewerblichen Anlagen arbeiten läßt, unterliegt diejer 
Steuer nicht. 

Molkereigenofjenfchaften, welche feine andere Milch verarbeiten, als die 
von ihren Mitgliedern auf den von diefen bewirthichafteten Grundftücken ge- 
mwonnene Milch und mur letere oder die aus folcher Milch bereiteten Produkte 
abjegen, find, auch wenn dies im Einzelverkauf von einer befonderen Verkaufs: 
ftelle aus gefchieht, von der Gewerbeſteuer frei. 

8 14. Nähere Beftimmungen. 

1. Als Handel im Sinne diefes Geſetzes gilt auch der Betrieb von 
Banquiers und Geldwechslern, von Mäkler-, Speditiond: und Kommiffions: 
geichäften, von WVerficherungsgefchäften, fofern fie nicht auf reiner Gegen: 
jeitigfeit beruhen, von Konſum-Vereinen und RohftoffeAnkaufsvereinen, von 
Lotterie-Kollefturen, von Apotheken. 
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2. Als Gaſt- und Schankwirth im Sinne des $ 13, Nr. 8 wird angeſehen: 
a) wer gewerbsmäßig ein offenes Yofal hält, um Perſonen mit oder ohne 

Koſt für Bezahlung zu beherbergen; 
1) wer gewerbsweiſe ein offenes Lokal hält, um zubereitete Speiſen oder 

Getränke zum Genuß auf der Stelle oder außerhalb feil zu bieten; 
ce) Reſtaurateurs; Garköche; Konditoren, welche an fitende Gäſte ver: 

faufen; fog. Italiener- und Schweizerladen; Kaffeefchenfer; Tabagijten 
und dergleichen. 

3. Hausfchlachter, welche Feine eigene Schlächterei befigen, werden nicht 
nad; der Abtheilung C, jondern nach der Abtheilung B des $ 29 bejteuert. 

3a. Sind Sclächterei und Viehhandel mit einander verbunden, fo iſt 
gleichwohl die Wanderſcheinſteuer für den Betrieb des Viehhandeis im 
Umherziehen nur in die Gewerbeſtener für den Viehhandel einzurechnen. 

4. Schullehrer auf dem Lande, welche ein Handwerk ohne Gehülfen 
treiben, zahlen keine Gewerbeſteuer. 

815. Betrieb mehrerer Gewerbe. 
Wer an einem und demſelben Orte mehrere nach verſchiedenen Sätzen 

oder Skalen zu beſteuernde Gewerbe treibt, hat für jedes derſelben die 
Gewerbeſteuer nach den für jedes dieſer Gewerbe geordneten Sätzen zu ent: 
richten. Jedoch darf die Geſammtſteuer niemals weniger betragen, als wenn 
das Gejammt-Einfommen in einem Sabe nach der niedrigeren Skala ver: 
anjchlagt würde. 

Wenn jedoch eines diefer Gewerbe zu dem anderen nur in dem Ber: 
hältniffe eines das Hauptgewerbe ergänzenden und mit demfelben materiell 

. zufammenhängenden Nebengefchäftes ſteht, ſo wird die Steuer nach dem Ge: 
jammt-Einfommen aus beiden Gewerben und nad) der Skala des Haupt: 
gewerbes bejtimmt. Ebenſo wird, wenn mehrere Gewerbe nad) derjelben 
Sfala zu bejteuern find, dad Geſammt-Einkommen aus denjelben berechnet, 
und danach die Steuer bemejjen. 

Zweigniederlaffungen, d. 5. Niederlaffungen, von denen aus unmittelbare 
Geſchäfte abgefchloffen werden, find an dem Orte, wo fie beftehen, für fich 
zu bejteuern. 

$ 16. Auswärtige Gewerbetreibende. 
Auswärtige Verficherungs- und andere Altiengefellichaften und ſonſtige 

auswärtige Gewerbetreibende, welche im Großherzogthum eine Zweignieder— 
lafjung haben, werden an demjenigen Orte zur Gemerbeftener herangezogen, 
an welchem ihre Zweigniederlaffung bejteht. 
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$ 17. Nachweiſungen der Gewerbeſteuerpflichtigen. 

Die Obrigfeiten haben namentliche Nachweifungen aller Gewerbefteuer: 
pflichtigen, welche in ihrem Bezirk ein ftenerpflichtiges Gewerbe betreiben, 
jährlich anzufertigen. 

Diefelben werden der Veranlagung zu Grunde gelegt. 
Dieje Nachweifungen, bezw. ein volljtändiger Auszug daraus, über die 

der Einfchägung unterliegenden Gewerbetreibenden find dem Borfigenden der 
Einſchätzungs-Kommiſſion des Bezirks jpätejtens bis zum 15. Juli zuzuftellen. 
Vergl. 8 26 und Nr. 38 der Inſtruktion. 

$ 18. Anzeigepflicht der Gewerbetreibenden. 

Nücfichtlich der Anzeigepflicht derjenigen, welche ein Gewerbe betreiben 
wollen, normiren $ 14 und 8 148, Nr. 1 der Gewerbeordnung, wonach bei 
Beginn des jelbjtändigen Betriebes eines ftehenden Gewerbes der Obrigkeit 
Anzeige zu machen ift, bei Vermeidung einer Strafe bis zu 150 ME. Zu 
ſolcher Anzeige ift ebenmäßig derjenige verpflichtet, der fein bisheriges Gewerbe 
im Orte zu betreiben aufhört. 

$ 19. GStrafbejtimmungen. 

Iſt in Folge unterlaffener Anzeige die Heranziehung zur Gewerbejteuer 
— jo verfällt der Steuerflichtige den Strafbeſtimmungen des 8 59, 
(bja 1. 

$ 20. Veranlagung. 

Soweit nicht nachftehend in den SS 30 ff. für die Banken und Vorſchuß— 
Vereine, die Eifenbahnen, die Brauer und Brenner, die Nübenzuckerfabriken, 
die Schiffer, die Pächter von Lotterien, Holländereien, Schäfereien, Fifchereien 
und Torfmooren und die Frohner bejondere Vorfchriften extheilt find, wird 
die Gewerbefteuer nach Maßgabe des dem Steuerpflichtigen aus dem Gewerbe: 
betriebe zufließenden Gefammt:Einfommens zu den im $ 29 enthaltenen 
Steuerfägen auf Grund freier Cinſchätzung veranlagt. 

$ 21. Schätzungs-Kommiſſionen. 

* * Dieſe Veranlagung geſchieht durch eine Schätzungs-Kommiſſion, welche 
eht: 
a) in den Domanial- und ritterſchaftlichen Flecken, in den Domanial— 

Aemtern einſchließlich der Inkamerata und den Kloſterämtern aus einem 
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Mitgliede des Amts oder Kloſteramts, bezw. einem Vertreter der Fleckens— 
obrigkeit, als Vorſitzendem, und zwei oder mehreren Beiſitzern. Die Wahl der 
letzteren geſchieht vom Amte oder Kloſteramte, bezw. der Fleckensobrigkeit aus 
den Einwohnern des Fleckens bezw. des Amts oder Kloſteramts; 

b) in den Städten für den eigentlichen Stadtbezirk und die zur Stadt 
etwa gehörenden Kämmereigüter, einfchließlich der Güter der milden Stiftungen 
und für Roſtock auch für den fogen. Noftocer Diftrift mit Ausfchluß der 
dazu zählenden Domanial:Ortichaften und Inkamerata aus einem Magijtrats: 
Deputirten als Vorfigendem und zwei oder mehreren Beifigern; die legteren 
werden zur Hälfte vom Magijtrat, zur anderen Hälfte von der repräjentirenden 
Bürgerichaft aus den Einwohnern des Steuerbezirt3 gewählt. 

Die Eintheilung der Seejtadt Roſtock e. p. in mehrere Steuerbezirke ijt 
zuläjfig; jte bedarf der Genehmigung des Finanz: Minifteriums; 

e) in den ritterfchaftlichen Aemtern aus je drei von den Amts-Konventen 
aus ihren Mitgliedern zu wählenden Deputirten, deren Einem der Vorfig von 
dem Konvente übertragen wird. Es bleibt dem Ermeſſen des Amts-Konventes 
überlaffen, unter gleichzeitiger Anzeige an das Finanz: Minifterium, die größeren 
Aemter zu diefem Zwede in 2 oder 3 räumlich abgegrenzte Bezirke zu theilen 
und für jeden Bezirk eine befondere Schätzungs-Kommiſſion zu bejtellen. Den 
Hleineren Aemtern, falls fie aus ſich drei Mitglieder nicht zu deputiven vermögen, 
fteht es frei, fich zu diefem Behufe einem benachbarten Amte anzufchließen. 

Sn den Domanial- und Klofter: Nemtern wie in den Städten beftimmt 
fich die Zahl der Beifiger nach Vorjchrift des $ 61, Nr. 2 a. €. 

2. Die Beiſitzer find vom Vorſitzenden mittelft Handjchlags auf un- 
parteiifche Abgabe ihrer Stimme zu verpflichten. 

3. Die Wahl al3 Beifiker muß jeder Einwohner des Bezirks annehmen; 
fie gejchieht auf 6 Jahre in der Weiſe, daß alle drei Jahre die Hälfte der 
Mitglieder, in den ritterfchaftlichen Aemtern aber alle 2 Jahre ein Mitglied 
(da3 erſte Mal nach der Entjcheidung des Loofes) ausfcheidet, und kann nur 
aus den Gründen abgelehnt werden, welche zur Ablehnung einer Vormundſchaft 
berechtigen. Die Beurtheilung hierüber gebührt der Obrigfeit, bezw. dem 
Amts- Konvent. Für jede Einfhägungs:Kommiffion find 2 Subjtituten der 
Beiſitzer zu bejtellen. 

4. Die Namen der Vorfigenden der Einfchägungs - Kommiffionen müſſen 
bei eintretendem Wechjel der Landes-Steuer-Direftion angezeigt werden. 

5. Ein Erfah an Arbeits: und Reiſekoſten für die Mitglieder der 
Schätzungs-Kommiſſionen findet aus allgemeinen Landesmitteln nicht ftatt. 



—— 

$ 22. Geſchäftskreis des Vorſitzenden. 

Der Vorfigende der Kommiſſion leitet innerhalb des Bezirks, für welchen 
diefelbe errichtet ift, da8 Veranlagungsgefhäft nach den in diefer Verordnung 
aufgeftellten Grundfäßen. 

Er hat aus den obrigfeitlichen Nachweifungen der fänmtlichen Gewerbe: 
treibenden ($ 17) die für die Kommiffion in Betracht kommenden Steuer: 
pflichtigen zu ertrahiren und zugleich über die Gewerbs- und fonftigen Ber: 
hältnifje der Steuerpflichtigen, ſoweit diefelben auf die Veranlagung von Einfluß 
fein fönnen, möglichjt vollftändige Nachrichten einzuziehen und alle Merkmale, 
welche ein Urtheil über das in Anfat zu bringende Einfommen aus dem Gewerbe 
näher begründen fünnen, zu fammeln. Soweit er nicht felbft Mitglied der 
Obrigkeit des Steuerpflichtigen ift, hat er fich dabei der Mitwirkung der zum 
Einſchätzungs-Bezirk gehörenden Obripfeiten zu bedienen, welche feinen Aufs 
forderungen Folge zu leiften jchuldig find. 

Auf Grund der eingezogenen Nachrichten bezeichnet er in der Einſchätzungs— 
Tabelle feines Bezirks gutachtlich für jeden Steuerpflichtigen den Steuerfaß, 
welchen er nad) dem demfelben beizumefjenden Gefammt-Einfommen für 
zutreffend hält. 

8 23. Thätigfeit der Kommiffion. 

Die Kommiffion unterwirft die von dem Vorfigenden aufgeftellte Einſchätzungs— 
Tabelle unter Benugung aller ihr zu Gebote ftehenden Hülfsmittel einer forg- 
fältigen Prüfung und ftellt fjodann nach den ftattgefundenen Ermittelungen oder 
anderweit befannt gewordenen Verhältniffen des Steuerpflichtigen für jeden 
Steuerpflichtigen den Steuerſatz feit. 

Die Beichlüffe der Kommiffion werden nach einfacher Stimmenmehrheit ges 
faßt. Bei eintretender Stimmengleichheit entjcheidet die Stimme des Vorfigenden. 

Dem Vorſitzenden fteht in den $ 21 unter a und b genannten Bezirken 
gegen die Befchlüffe der Abſchätzungs-Kommiſſion die Berufung an die Obrigkeit 
zu, welce nach zuvoriger Anhörung der Kommiffion die Entjcheidung trifft. 
Bei nicht Follegialifch befegten Obrigfeiten geht die Berufung an die Landes: 
Steuer-Pireftion. 

Die Einfchägungs-Tabellen find vom Vorfigenden und den Beifigern zu 
unterjchreiben. 

8 24, Fortſetzung. 

Die Kommiſſion hat ſich bei der Einſchätzung der Steuerpflichtigen nach 
ihrem Ermeſſen des Raths von Handels- oder Gewerbetreibenden des Orts oder 

8 
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Bezirks zu bedienen; ingleichen find die Steuerpflichtigen verbunden, der Kom- 
miffion oder dem Borfiienden auf Erfordern wahrheitsgemäße Angaben über ihre 
in Betracht kommenden Berhältnifje zu machen. Die Verweigerung jolcher 
Angaben zieht den Berluft des Nefursrechtes gegen die Anfegung durch die 
Kommiffion nach ſich, unrichtige Angaben werden nad) Maßgabe des $ 59 beitraft. 

S 25. Fortſetzung. 

Bei der Abjchägung des Einfommens aus dem Gewerbebetriebe dürfen als 
Ausgaben außer der üblichen Abſchätzung für jährliche Abnugung von Gebäuden 
und Utenfilien nur folche in Abzug gebracht werden, welche behufs der Fort: 
führung des Betriebes in dem bisherigen Umfange gemacht worden find, mithin 
nicht folche Ausgaben, welche ſich auf Beftreitung des Haushalts des Steuer: 
pflichtigen und des Unterhalts feiner Angehörigen beziehen, oder welche in 
einer Kapital-Anlage zur Erweiterung des Gejchäfts oder zu Verbefjerungen 
aller Art oder in der Verzinſung von Schulden bejtehen. 

$ 26. Zeit der Einſchätzung. 

Die Haupteinfhägung foll in der Zeit vom 15. Juli bis 15. Auguft 
jeden Jahres für das laufende Steuerjahr ftattfinden. Die für die Berathungen 
der Schägungs-Kommiffion anberaumten Sigungstage find von dem Vorſitzenden 
vorher der Landes-Steuer-Direktion auf deren Anfrage behufs Ausübung der 
Befugniffe de8 8 28 mitzutheilen. Zur Einfchägung der nad der Haupt: 
einſchätzung neu hinzugefommenen oder bei derjelben etwa überjehenen Gewerbe- 
treibenden tritt die Kommiffion zu Anfang des Monats März wieder zufanmen; 
doch ſoll diefe nachträgliche Einfchägung in Betreff der Gemwerbetreibenden auf 
dem platten Lande von dem Vorfizenden der Kommiffion allein gejchehen. 

Späteften® 14 Tage vor dem Beginn des Hebungs:Termines hat der 
Vorſitzende der Kommiſſion der betreffenden Obrigkeit die Einfchägungstabelle 
mitzutheilen. Vergl. $ 64. 

Um zu vermeiden, daß Gewerbebetriebe von der geſetzlichen Steuerpflicht 
deshalb frei kommen, weil fie an dem Orte ihrer Eröffnung zwar 6 Wochen 
und länger betrieben werden, aber doch nur jo kurzen Beftand haben, daß jie 
entweder bei den ordentlichen Einfchägungsterminen nicht zur Einjchägung 
gelangen, oder daß in den ordentlichen Steuerhebungsterminen die Steuer nicht 
mehr von ihnen zur Hebung kommt, oder daß fie fich ſowohl den ordentlichen 
Einfhäßungen, als auch den ordentlichen Hebungen der Steuer entziehen, 
werden die Obrigfeiten ermächtigt, neu anziehende Gewerbetreibende, von welchen 



— 19 

fie erwarten, daß diefelben fich in angegebener Weife der Steuerzahlung ent- 
ziehen werden, außer den regelmäßigen Einfchägungsterminen zur Gewerbe: 
ſteuer einjchägen zu laffen und die Steuer außerhalb der ordentlichen Steuer: 
hebungstermine von ihnen wahrzunehmen. 

S 27. Reklamation gegen die Entſcheidung der Einfhägungs: 

Kommiſſion. 

Bei der Haupteinſchätzung bis zum 1. September, bei der ſpäteren Ein— 
ſchätzung bis zum 22. März iſt jedem Steuerpflichtigen das Ergebniß ſeiner 
Einſchätzung ſchriftlich zu eröffnen, welcher etwaige Reklamationen dagegen bis 
zum 8. September bezw. 29. März bei der Obrigkeit einzubringen hat. 
Spätere Reklamationen bleiben unberückſichtigt. 

Die Obrigkeit, in den ritterſchaftlichen Aemtern der Vor— 
figende der Einſchätzungs-Kommiſſion bezw. deffen Stell: 
vertreter (vergleihe Nr. 15 der Inſtruktion), hat, nah An- 
hörung der Einfhäsungs-Kommiffion, die erhobenen Reklamationen, fofern fie 
diejelben für unbegründet hält, zurückzumeifen, andernfalls aber der Lande3-Steuer- 
Direktion zur Entjcheidung mit ihrem Erachten vorzulegen. 

Gegen ungewährliche Entjcheidungen der Obrigkeit fteht die Berufung an 
die Landes-Steuer-Direktion, gegen die Entfcheidung der leteren eine weitere 
Berufung an das Finanz-Minifterium, beide Male binnen 3 Wochen präflufivifcher 
Frift, von der Eröffnung der befchwerenden Entjcheidung an gerechnet, offen. 

s 28. Theilnahme von Beauftragten der Steuer-Bermwaltung 
an der Kommiſſion. 

Die Lande3-Steuer-Direktion ift befugt, an den Berathungen der Schäßungs: 
Kommiffion einen Beauftragten Theil nehmen zu laffen. Derjelbe hat in der 
Kommiffion fein Stimmrecht, ihm find aber alle Materialien der Kommiſſion 
zugänglich zu machen, und er hat insbefondere auf eine gleichmäßige Ver— 
anlagung in den verfchiedenen Bezirken hinzuwirken. 

In Fällen, wo nach jeiner Anficht ein Steuerpflichtiger zu niedrig ver: 
anlagt wird, hat er feine abweichende Unficht der Kommiffion darzulegen und, 
im Falle diefe bei ihrer Feſtſetzung bleibt, der Landes-Steuer-Direftion davon 
zur Berückjichtigung bei dem Monitur-Verfahren Kenntniß zu geben. Bergl. $ 71, 

3* 
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8 29. Steuerſätze. 

Die Einſchätzung der Steuerpflichtigen erfolgt entweder zu den für die 
einzelnen Gewerbe gegebenen Minimalſätzen oder zu den für die aufſteigenden 
Klaſſen feſtgeſtellten Steuerſätzen nach dem ermittelten Geſammt-Einkommen 
aus dem Gewerbebetrieb. 

Die Steuerſätze betragen: 

A. Für den Handel und Fabrikbetrieb, ſowie den Betrieb von Salinen, Hütten, 
Glashütten, Bergwerken ꝛc. 

Mart Mart Mart 

1. Klaffe (Minimalfab) u er en ee ee ID 
2. Klaſſe. Einkommen von mehr ald 1000 bis 1500 einfhl. 20 
un er » "1500 „ 1800  „ 27 
4., — da Fr 1800 2100 , 35 
DB pr “ a 2100 „, 2500 45 
BR». — J —22500 3000 „ 55 
«ra * a 3000 , 3500 , 65 
8 . * ———— 3500 , 4500 , 80 
Fe is * RE? 4500 „, 6000 ,, 105 

10. +; . »  » „6000 „ 750 „ 183 
E1,; Pr Y TR 7500 , 9000 165 

— u; Pr PR — Sg 9000 ,, 10500 , 195 

18. * * 190500, 12000 , 225 
14. , »„ „12000 „ 15000 , 270 
15. r ” En, ag: EDEN: 158000 , 330 

16. „ * * » „18000 „ 24000 420 
10... 4; r „»  » „4000 „ 30000 „ 540 
18: ;; 4 * » „80000 „ 36000 , 660 
18, ra 4 » 36000 „ 48000 840 
20. „ „ » » „48000 „ 60000 ‚, 1080 
1 * J „ 60000, 75000 „, 1350 
22, „ Pr 5 „ „15000 „ 90000 „1650 
28. „ „ ” » „90000 „ 120000 ‚, 2100 
24. „ u vr  „ 120000 „ 150000 2700 

Bei einem Einkommen von mehr als 150000 Mark fteigt der Stenerſah 
bei jeden begonnenen 30000 Mark um 600 Mark. 

Doch iſt es erlaubt, für Handelsbetriebe der geringſten Sorte, welche den 
Inhaber allein nicht ernähren können, ausnahmsweiſe einen Minimalſatz von 
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5 bis 10 Mark anzunehmen. Wo dies gejchieht, ift ein folcher geringer Um: 
fang des Gejchäfts in der Tabelle ausdrüdlich zu bezeugen. 

B. Für das Handwerk und handwerfähnliche Betriebe, mit Einfluß der Fracht: und Lohn— 
fuhrleute und Pferdeverleiher und anderer den Transport von Perfonen und Sachen bezwedenden 
(Semwerbebetriebe, der gewerblichen Unternehmer von landwirthfchaftlihen Mafchinenbetrieben, 
insbefondere von Dampfdreſch- und Dampfpflugbetrieben, fowie des Ziegeleibetriebes ꝛc. und 
des Mufifgewerbes, aud; des Betriebes von Grüßquerren und der Aufnahme von Perfonen 

n Benfion. 

1. Klaffe (Minimalfab) . 3 Mt. 
2. Klaſſe. Einfommen von mehr als 600 Me. big 900 Mi. einſchl. 6 
8 * +. NE , 41200, 9 _ 

4, „ u z J „1200 „ „1500 „ —12 

5. „ Mr _ — „1500 „ ,1800, PER: |. We 

B. -., R N — 1800... 2100 -,, PR: ’ 8 
7 2 — F „2100 „ „2500 „, =. 3: 5, 

8. „ e a 22 „2500 „ „3000 „, „ 40 „ 
1 B u e „8000 „ „3600 60 

10., 3600 4500 78 

11. „ um weiter wie beim Handel, jedoch i in der Weife, baß die 11. Hand- 
werksklaſſe der 9. Handelsflaffe entfpricht u. f. w. 

Doch ift es erlaubt, für Betriebe der geringften Sorte, welche den In— 
haber allein nicht ernähren fönnen, ausnahmsweife einen Minimalfag von 1 
bis 2 Mark anzunehmen. Wo dies gefchieht, ift ein folcher geringer Umfang 
des Betriebs in der Tabelle ausdrüclich zu bezeugen. 

0. Für Bäder, Schlachter und Gaft: und Schanfwirthe und den Mühlenbetrieb. 

z ze (Minimalfab) . 10 ME. 
Klafje. Einfommen von mehr als 900 Mi. bis 1200 Mi. einschl. 16: - „ 

3. ’” [73 „ [23 „ 1200 ’ [73 1500 ’ ”„ 20 [24 

4. ” [23 ’ ’ [23 1500 [23 „ 2000 [73 [23 25 [73 

Di. ie ge A BON u er A 88 

6. ” [24 ” ”„ [23 2500 [73 ” 3000 ”„ ”„ 45 ” 

du... 2 48000 8686000 — 60 

8. „ „ „ [73 ” 3600 ’“ ’ 4500 „ ’ 78 ” 

9. „ umd weiter wie beim Handel. 

Doc ift e8 erlaubt, für Betriebe der geringften Sorte, welche den In— 
haber allein nicht ernähren können, ausnahmsweije einen Minimalfab von 
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5 bis 8 Mark anzunehmen. Wo dies geſchieht, iſt ein ſolcher geringer Um— 
fang des Betriebes in der Tabelle ausdrücklich zu bezeugen. 

Rückſichtlich der Gaſt- und Schankwirthe jedoch verbleibt es bei dem 
Minimalſatze von 10 Mark. 

D. Für ſonſtige der Einſchätzung unterliegende Gewerbe wird die Gewerbeſteuer nach den 
Sätzen unter B angefegt. 

8 30. Steuer der Banken, VBorfchußvereine und 

felbftändigen Sparkaſſen. 

Banken und banfähnliche Inſtitute, Vorfchußvereine zahlen nad) dem 
Abjchluffe für das lebte, vor dem 15. Juli beendete Rechnungsjahr von ihrem 
Geſchäfts-Einkommen, wenn dafjelbe beträgt 

weniger al8 4% des Stamm: oder Aktien-Kapitals: 2 0 
En bis ausfhl. 5% ,, a J a u 217, 0 

„ 7) 6° 77 7 „ „ „ 3 0/o 

6, V⸗ „ 7° 7 „ 7, 7 „ 31/5 %/o 

7 * und darüber — — 4 /0 

Das Geſchäfts-Einkommen ſteilt ſich dar aus der gezahlten Dividende 
und Superdividende, ſowie den Abjchreibungen zum Reſervefonds, Fonds für 
befondere Berlufte, Beamten-Verforgungsfonds u. f. w., auch aus den an den 
Verwaltungs: und Auffichtsrath, den Vorftand und die Beamten vertheilten 
Tantiemen, foweit letztere nicht bei Beamten das vertragsmäßige Gehalt 
darftellen. 

Selbftändige Sparkafjen fteuern 2 Prozent vom jährlichen Reingewinn, 
welcher fich darftellt durch den Ueberſchuß ihrer Aktivzinfen über ihre Pafftv- 
zinfen nach Abzug der Verwaltungskoften und etwaiger Verluſte. 

S 30a. Steuer der Eifenbahnen. 

Eifenbahnen, deren Linien ganz oder theilmeife im Großherzogthum 
Mecdlenburg: Schwerin laufen, unterliegen, fofern nicht Staatsverträge mit aus: 
wärtigen Regierungen entgegenftehen, einer Gemwerbefteuer, welche berechnet wird 

1. für Pferde-Eifenbahn: Unternehmungen, ſowie für Eifenbahnen, die 
durch Dampf, eleftrifche oder eine andere Kraft getrieben werden, ſo— 
fern diefelben nicht zu denjenigen unter 2 gehören, nach den Be- 
ftimmungen der SS 21 flgd., und zwar nach den Gteuerfägen des 
8 29 unter A; 
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2. für Eiſenbahnen mit Dampf-, elektriſcher oder einer anderen Kraft, 
die durch eine ftaatlich konzeſſionirte Aktiengefellichaft betrieben werden, 
von demjenigen Reinertrage, welcher nad) dem im Normaljahre ($ 56) 
ftattgehabten Abſchluſſe an die Aktionäre zur Vertheilung gelangt ift, 
nad) folgenden Steuerſätzen: 

Die Steuer beträgt, wenn eine Dividende vertheilt ift 
von weniger als 5° des Aktien-Rapitals: 2 o des Neinertrages, 

„5° bisausfchließlih 6% „ „ 2 2'/% „ 2 
" 96 " Fr 7'/0 * u m € %/o * — 

70 > z 8% „ 8 5 3: „ * 

„ 8” des Aktien-Kapitals und darüber 4 '% „ # 

$ 30b. Fortſetzung. 

Eifenbahnen, deren Bahnlinien nur theilweife im Großherzogtum Mecklen- 
burg-Schwerin laufen, zahlen von dem vollen Steuerbetrage nur denjenigen 

aß, welchen die innerhalb Landes belegenen Strecken von der Gejammt- 
jtrede bilden. Für die Berechnung der Strecke normirt die Länge der durch— 
gehenden Geleife. 

S 80c. Fortfegung. 

Rückfichtlich derjenigen Eifenbahnen, welche beide Großherzogthümer Mecklen- 
burg berühren und darin zu diefer Steuer herangezogen werden fünnen, wird 
die Steuer für die innerhalb der Großherzogthümer Meclenburg: Schwerin und 
Strelitz belegenen Stredden der Bahn an demjenigen Orte erhoben, an welchem 
der Vorftand bezw. die Direktion ihren Sit hat, und nach der in demjenigen 
Landestheile in jedem Fahre ausgefchriebenen Quote des Edikts berechnet, 
welchem der Erhebungsort angehört. Die Antheile beider Landestheile an 
dem Steuerbetrage werden nach dem Verhältnifje der in das Gebiet derfelben 
fallenden Bahnſtrecken fejtgeftellt und an die betreffende Kafje abgeführt. 

$ 31. Steuer der Brauer, Brenner und Rübenzuderfabrifen. 

Die Gewerbefteuer der Bierbrauer, Branntweinbrenner und Rübenzucker⸗ 
fabrifen wird bemefjen nach der in dem Normaljahre ($ 56) zur Anfchreibung 
gekommenen Braufteuer, Maifchbottichfteuer und bezw. Branntweinmenge und 
der Zucderrübenmenge in der Art, daß 

1. Bierbrauer von jeder vollen Mark der Braufteuer 3 Pfennige, 
2. Branntweinbrenner von jeder vollen Mark der Maifchbottich 

jteuer, oder, wo anjtatt diefer der Zufchlag zur Berbrauchsabgabe 
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erhoben wird, von je 5 Litern des in der Brennerei hergeſtellten reinen 
Alkohol einen Pfennig, 

3. Rübenzuckerfabriken von jedem Doppelzentner der zur Anjchreibung 
fommenden Rübenmenge einen Pfennig bezahlen. 

Bei neu entjtehenden Brauereien, Brennereien und Rübenzuderfabrifen 
findet für die Zeit bis zum Beginn desjenigen Steuerjahres, für melches die 
oben unter 1, 2 und 3 aufgeführten Steuern bezw. Branntwein: und Rüben: 
mengen eines vollen Normaljahres grundleglich gemacht werden können, ein 
Steuerſatz nad) billigem Ermeſſen unter Berückjichtigung der bis zur Veranlagung 
etwa zur Anjchreibung gekommenen Braufteuer, Maifchbottichjteuer, Branntwein- 
und Zucerrübenmenge ftatt. Diefer Steuerſatz kann aber in dem folgenden 
Jahre nachträglich nach dem Ergebniß der wirklich angefchriebenen bezüglichen 
Steuerbeträge, bezw. Branntwein: und Zuckerrübenmenge berichtigt werden, 
und es findet dann, ſoweit es nöthig, für das erfte Steuerjahr eine Nach— 
zahlung oder Rücerjtattung der zu wenig oder zu viel gezahlten Steuer ftatt. 

Die Steuerhebeitellen für die indirekten Steuern find verpflichtet, jährlich 
bis zum 15. Auguft die im verfloffenen jahre vom 15. Juli bis 14. Juli 
für jede der in ihrem Bezirk belegenen Brauereien, Brennereien und Rüben- 
zucerfabrifen zur Anfchreibung gelommenen vorbezeichneten Steuern, Brannt: 
wein: und Zuderrübenmenge den Obrigfeiten der betreffenden Steuerpflichtigen 
mitzutheilen. 

5 32. Steuer der Schifffahrt. 

I. Die Rheder und Eigenthümer von Schiffen zahlen: 
1. von Seejchiffen: 

a) von eifernen und jtählernen Dampfern im Alter bis zu 10 Jahren 
30 Pfg. für das Regifterton, im Alter von 10 bis 20 Jahren 
20 Big. für das Regifterton, im Alter von 20 Jahren und mehr 
10 Pig. für das Regifterton, 

b) von eifernen und ftählernen Segeljchiffen im Alter bis zu 10 
Jahren 20 Pig. für das Negifterton, im Alter von 10 bis 
20 jahren 15 Pig. für das Regifterton, im Alter von über 
20 Jahren 10 Pfg. für das Regifterton, 

ce) von hölzernen Schiffen 10 Pfg. für das Regijterton; 
2. von Leichtern, Schleppdampfern und Motorbooten, Prähmen, Trans: 

portfchiffen auf Flüffen, Kanälen und anderen binnenländifchen 
Gewäſſern 15 Pfg. für das Regifterton, mindeftens aber für ein 
Schiff 2 Mark; 
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3. von Paſſagierdampfern und Motorbooten, deren Einrichtung weſentlich 
die Beförderung von Perſonen bezweckt, auf Flüſſen, Kanälen und 
anderen binnenländiſchen Gewäſſern 50 Pig. für das Regiſterton, 
mindeftens aber 10 Mark. 

Das Regifterton ift zu berechnen zu 1" Tons oder zu 30 Zentnern. 
I. Die Eigenthümer von Lohnfähren zahlen bei eigenem Betriebe: 

für eine Dampffähre oder jede Elbfähre 24 Mark, 
für eine andere Fähre 9 Mark, 
Fährpächter zahlen für jede volle 75 Mark Pacht 50 Pfennige. 

Die Steuer von den Schiffen unter a wird nicht von jedem einzelnen 
Nheder, jondern für dieje von dem Korrefpondent-Aheder des Schiffes oder 
jonftigen Vertreter fämmtlicher Rheder (Rhederei) an feinem Wohnort 
bezahlt. Wohnt der Korreſpondent-Rheder im Auslande und ift fein in- 
ländifcher Vertreter der Rhederei beftellt, jo hat der Schiffer die Steuer für 
die NAhederei an jeinem Wohnort zu zahlen. 

Ueber den al, wenn der Eigenthümer des Schiffes gleichzeitig Schiffs: 
führer ift, vergl. die Bemerkung zu Nr. 23 und 25 in $ 43. 

$ 33. Steuer von erpadteten Betrieben. 

Pächter von Lotterien und Fifchereien zahlen als Gewerbefteuer 1 Prozent, 
Pächter von Holländereien, Schäfereien und Torfmooren aber 0,8 Prozent der 
Pachtſumme, mindejtens aber 2 Mark. Bejteht diefe ganz oder zum Theil 
aus Naturalien zc., fo gelten in Betreff der Anſetzung der lebteren zu Gelde 
die Bejtimmungen im $ 7. 

Holländer, welche die Milch nach) Maß gepachtet haben, werden nad 
Maßgabe des $ 29B zur Gewerbeſteuer eingeſchätzt. 

$ 34. Steuer der Frohner. 

Diejelben zahlen . . . . 24 Mark 
und für jeden Knecht oder ftändigen Arbeiter, den fie haben, mehr 6 Mark. 

$S 85. Deflarationspflidt. 

Die Anjeung zu den Gewerbejteuern der 88 30—34 gefchieht auf Grund 
von Deklarationen, welche jeder hierher gehörige Steuerpflichtige über alle für 
jeine Steuerpflicht in Betracht fommenden Berhältnifje bis zum 31. Juli 
jeden Jahres, beim Neubeginn eines Gemwerbebetriebes jpätejtens bis zum Beginn 
des nächjten Hebungstermins, der Obrigfeit unaufgefordert einzureichen hat. 

4 
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8 86. Eintretende Veränderungen. 

Veränderungen in dem Betriebe eines Gewerbes oder in dem Umfange 
deſſelben, welche nach ſtattgehabter Einſchätzung oder geſchehener Veranlagung 
eintreten, bleiben für das laufende Steuerjahr unberückſichtigt. 

D. Beſoldungs- und Hebungsfteuer. 

$ 37. Begriff der Befoldungs: und Hebungsfteuer. 

Diefe Steuer wird entrichtet: 

1. von denjenigen Einnahmen, welche Jemand vermöge eines Tandes- 
herrlichen, Landes-, jtändifchen, Kloſter-, ritterfchaftlichen, ftädtifchen 
oder ſonſtigen öffentlichen PDienftes an Gehalt, Remunerationen, 
Aceidenzien, Diäten oder Naturalien bezieht; 

2. von den aus öffentlichen Kafjen erfolgenden Penfionen (mit Ein: 
ichluß der Wittwenpenfionen), Wartegeldern und den die Stelle von 
Penfionen vertretenden dauernden, d. h. für mindeftens 5 Jahre 
bewilligten Unterjtügungen ; 

3. von den Geld- oder Natural: Einnahmen der Stifts- oder Klofter- 
pläße und ähnlichen Benefizien. 

Soweit die genannten Einnahmen aus landesherrlichen oder Landes-Kafjen, 
ſowie aus dem Landfaften erfolgen, ift die Steuer zu entrichten, ohne Rückſicht 
darauf, ob der Empfänger Inländer oder Ausländer ift, ob er im Inlande 
oder Auslande wohnt. 

Soweit diefelben aus anderen inländischen Kaffen erfolgen, unterliegen 
fie der Steuer zwar ohne Rückſicht auf die Staatsangehörigkeit, aber mit der 
Maßgabe, daß diejenigen Empfänger, welche in einem anderen Staate des 
Deutjchen Neiches ihren Wohnfis haben, von derjelben frei bleiben; haben 
ſolche Empfänger einen Wohnfig im Großherzogthum und in einem anderen 
Staate des Deutſchen Reiches, jo unterliegen fie der Steuer, wenn fie 
Mecklenburg: Schwerinfche Landesangehörige find. 

Gehalte, Penfionen, Wartegelder und dauernde Unterftügungen, welche 
aus der Kaffe des Deutſchen Neiches gezahlt werden, find fteuerpflichtig, wenn 
der Empfänger im Großherzogthum dienſtlich angeftellt iſt oder fonft feinen 
Wohnſitz hat. 

Gehalte, Penfionen und Wartegelder, welche aus der Staatskaſſe eines 
anderen Bundesjtaates gezahlt werden, bleiben frei, auch wenn der Empfänger 
ing Großherzogthum wohnt. Mit diefer Ausnahme unterliegen, wenn der 
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Empfänger im Großherzogthum wohnt, die unter I, 2 und 3 genannten Ein- 
nahmen, wenn fie aus dem Gebiet des Deutjchen Reiches ftammen, der Steuer ohne 
Abzug; wenn fie aus dem Reichsausland kommen, jofern fie nicht ſchon im Auslande 
durch eine dem Bezieher unmittelbar zur Laſt fallende Steuer getroffen werden. 

Perjonen, welche hierher gehörige Einnahmen aus einer zwifchen Mecklen- 
burg: Schwerin und Mecklenburg : Strelit gemeinfchaftlichen Kaffe beziehen, 
unterliegen dieſer Steuer, jofern fie nicht in Mecklenburg-Strelig angejtellt 
find oder ihren Wohnfis haben. 

$ 38. Berehnung der fteuerpflichtigen Einnahmen. 

I. Sämmtliche nach dem Vorftehenden jtenerpflichtigen Einnahmen find 
eintretenden Falles zufammenzurechnen und unterliegen der Beftenerung ohne 
Abzug, foweit derjelbe nicht nachjtehend befonders geftattet ift. Abgerechnet 
dürfen nämlich werden: 

1. derjenige Theil der Dienfteinnahme, welcher beftallungsmäßig oder nad) 
Beitimmung, bezw. unter Genehmigung der Dienftbehörde zu Gunjten 
des Dienftvorgängerd oder defjen Familie, eines Dienftgehülfen oder 
fonft zu dienftlichen Zwecen abgegeben werden muß; 

2. ſolche Diäten, welche bei Beforgung von Gejchäften außerhalb des 
Wohnortes als averfionelle Erjtattung desfallfiger Auslagen gezahlt 
werden; 

3. die Servisgelder der Militärs, bezw. Militärbeamten mit Offiziersrang 
die Wohnungsgeldzufchüffe aus dem Reichsgejege vom 30. Juni 1873 
find nicht abzugsfähig); 

4. die unbedeutenden, jedoch auf Erfordern zu deflarirenden Abgaben an 
Prediger und Küfter, als Wurft, Eier, Ylachs ze. ; 

5. beitallungsmäßige Repräfentationsgelder, Fouragegelder und Vergütung 
für Dienftaufwand, fomweit legtere als ſolche, z. B. zur Haltung 
eines Privatjelretärs, Dienftgehülfen, für Schreibmaterialien zc., in 
bejtimmter Summe, fei es abgefondert oder als Theil des Gehalts, 
bewilligt und jolches auf Erfordern durch die Dienjtbehörde befcheinigt 
ift; dagegen haben die einem Offizianten dienftlich beigeordneten Ge— 
hülfen das, was jie von demfelben oder ſonſt beziehen, als Dienit- 
einfommen zu verſteuern; 

6. die auf Grund gefeglicher Verpflichtung zu leiftenden Wittwenkafjen- 
beiträge ; 

7. von Predigern die Koften ihrer Beförderung zu außerhalb ihres 
Wohnortes, aber innerhalb ihrer Parochie vorzunehmenden Amts: 

4* 
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handlungen, fofern die Prediger verpflichtet find, für folche ihre Be- 
förderung auf eigene Koften zu forgen. Es fommen hierfür folgende 
nähere Beftimmungen in Anwendung: 

a) halten die Prediger ſelbſt Fuhrwerk, fo bringen fie in Abzug, 
wenn die nutzbaren Dienftländereien der Pfarre betragen 

bis 2 Hektar einfchließlich ( 922,57 Q.:R.) 1200 Mark, 
(18 „ 4 , F 45,14 „ ) 1050 „ 

" 6 " " (2767,70 7 ) 900 [7 

" 8 " ” (3690,27 ” ) 750 ” 

Pe | | De 4 (4612,84 „ ) 600 „ 
a —— (5535,41 „ ) 450 „ 
„14 „ e (6457,97 „ ) 300 „ 

16 (7380,54 „ ) 150 „ 
mehr als 16 Hektar 100 
b) halten die Prediger fein Fuhrwerk, und haben fie ie ihnen ob- 

liegende Fuhrlaft dem Pächter oder Erbpächter ihrer Pfarr: 
ländereien kontraktlich auferlegt, jo fommt diefer ihr fontraftlicher 
Anfpruc bei Feititellung des Pachtwerthes ihrer Pfarrländereien 
nach IIIa unten nicht zur Berechnung. 

Soweit der Pächter oder Erbpächter die Fuhren gegen Ent: 
gelt leiftet, ift von dem Prediger der in dem Normaljahre für 
geleiftete Amtsfuhren an denjelben gezahlte Betrag in Abzug 
zu bringen; 

c) halten die Prediger Fein Fuhrwerk, und bejchaffen fie die frag- 
lichen Fuhren durch freies Miethsfuhrwerk, jo bringen fie den im 
Normaljahre von ihren für folche Fuhren gezahlten Betrag in Abzug. 

Jeder fonftige Abzug, insbefondere für angeblichen Dienftaufwand, 
Uniformirung, regulirte Schuldenabträge ze. ift unftatthaft. 

II. Feſtſtehende Einnahmen follen nach dem Betrage des Rechnungsjahres, 
für welches geftenert wird, unbeftimmte Einnahmen aber nach dem wirklichen 
Betrage des zuleßt abgelaufenen Normaljahres ($ 56) angefegt werden (vergl.$41). 

IH. Die im $ 37 unter 1 erwähnten Nebenbezüge find zu demfelben 
Betrage fteuerpflichtig, mit welchem fie in der Beftallung zu Gelde an: 
genommen, event. bei der Rezeption in die öffentlichen Wittweninftitute in 
Anrechnung gebracht find. In Fällen, wo diefer Maßftab nicht zur An- 
wendung zu bringen ift, und der Betrag nicht etwa in der Art feftfteht, daß 
er ohne Weiteres der Befteuerung zu Grunde gelegt werden fann, ift derjelbe 
nach folgenden Grundfäßen zu ermitteln: 



a) Wohnungen und Grundftücke müſſen nach dem event. durch pflicht: 
mäßiges Ermeſſen der Kolligirungsbehörde fejtzufegenden Mieths- oder Pacht: 
werth veranjchlagt werden, wobei in den Flecken und auf dem Lande in An- 
ſchlag gebracht werden joll 
für die Wohnung mit Garten eines Forftinjpektions-Beamten 450 Matt, 
„on * Pr An „Förſters 150 

„on ” Pr Pr ‚„,  Unterförfters oder Holzwärterd 90 ,, 

„nn „ ” ® r „Predigers 225 

[Z „ " ” 7 einer Prediger: Wittwe 72 rr 

— — „ eines Organiſten und Küſters 13: 
r „  Schullehrers 60 ,. 

b) Früchte und Naturalien find in einer befonderen Anlage zur Deklaration 
zu fpezifiziren und nach den jährlich von der Landes-Steuer-Direktion ner: 
öffentlichen Normalpreifen, bezw. nach den kurrenten Preifen der Gegend zu 
Gelde zu feßen. 

Die Durchfutterung einer Kuh ift mindeftens zum Werthe von 60 Mark 
zu veranfchlagen. 

IV. Sofern ein Steuerpflichtiger feinen Aufenthalt im Auslande hat, ift 
die Bejoldungs: und Hebungsfteuer von derjenigen inländifchen Kaffe, aus 
welcher die fteuerpflichtige Einnahme erfolgt, von den Zahlungen in Abzug 
zu bringen und der Landes-Steuer-Kaſſe zu überweiſen. Daffelbe gilt hin- 
fichtlich der Sterbe- und Gnaden-Quartale, wobei die Steuer nad dem für 
die ungetheilte Befoldung oder Hebung anwendlichen Prozentfage zu bemefjen ift. 

V. Die Steuerbeträge der nicht im Klofter wohnenden KRonventualinnen 
werden aus der Klojterfafje jeitens des Klofteramts, und zwar ſchon von der 
erjten fälligen Hebung, in Abzug und im Stenerregifter in Einnahme gebracht. 
Hinfichtlich diefer Steuerbeträge findet eine Zufammenrechnung der Hebung mit 
etwaigen anderen diefer oder der Erwerbsſteuer unterworfenen Einnahmen der 
Konventualinnen nicht ftatt. 

E. Erwerböjtener. 
$ 39. Begriff der Ermwerbsfteuer. 

Der Erwerbsfteuer unterliegen: 
1. die Einnahmen von der Ausübung einer Kunft oder Wifjenfchaft, 

jomweit fie nicht durch die Gewerbeſteuer betroffen werden; 
2. die Einnahmen aus der Anjtellung im Dienſte von Privatperfonen, 

von Korporationen und Gefellichaften, mit Ausnahme der eigentlichen Dienft: 
boten und der geringeren Gewerbegehülfen, vergl. $ 44; 
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3. die Penſionen (mit Einſchluß der Wittwenpenſionen), Wartegelder und 
ähnliche Vergütungen, welche von Privatperſonen, Korporationen oder Geſell— 
Ichaften bezogen werden, nicht aber Unterftügungen, deren Widerruf dem Geber 
jederzeit beliebig zufteht; 

4. die Einnahmen aus der Abhaltung öffentlicher Auktionen, aus Agenturen, 
aus der Führung von Kuratelen, fowie endlic; aus Aemtern und Gefchäften, 
welche nicht durch die Beitimmungen über die Gewerbefteuer, oder die Be- 
foldungsfteuer oder durch diejenigen der Nr. 1—3 diefes Paragraphen ge- 
troffen werden. 

Falls ein der Erwerbsſteuer unterliegender Betrieb Tediglich im Umher— 
ziehen oder fomohl ftehend als im Umherziehen ausgeübt wird, jo findet das 
im zweiten und dritten Abja des $ 13 des Edikts hinfichtlic) der Gewerbe: 
fteuer Geſagte finngemäße Anwendung. 

8 40. Berehnung der Steuer. 
Für die Berechnung der in $ 39 gedachten Einnahmen normiren eben- 

falls die Beftimmungen in $ 38 unter I, 1, 2, 5, II, II. 
Freie Station wird nach billigem Ermefjen der Obrigkeit, jedoch mindeftens 

zu 240 Mark angeſetzt. 
Bon diefen Einnahmen darf ein Abzug nur gemacht werden für den 

Betrag etwaiger Diäten und Reifekoften, fomweit diefelben eine Entjchädigung 
für Auslagen gewähren follen, nicht aber wegen Ausgaben für Wohnung 
oder Unterhalt des Steuerpflichtigen und feiner Familie, ſowie wegen Schulden 
se. — Verzinſung des in dem Geſchäfte aus eigenen Mitteln angelegten 

apitals, 

Gemeinfhaftlihe Beftimmungen über die Beſoldungs- und Erwerbsitener. 
8 41. Deflarationen. 

Die Befoldungs-, Hebungs- und Erwerbsſteuer wird auf Grund der von 
dem Steuerpflichtigen fpätejtens bis zum 31. Juli unaufgefordert abzugebenden 
Deklaration angeſetzt. 

Wenn Jemand eine diefen Steuern unterworfene Beichäftigung zuerft 
beginnt, oder zuerit in den Genuß eines diefen Steuern unterworfenen Ein- 
fommens tritt und deshalb bei der Deklaration die Einnahmen des Normal: 
jahres ($ 56) nicht zu Grunde legen kann, fo foll, ſoweit es fich nicht um 
fejtitehende Einnahmen handelt, für das erjte Steuerjahr ein Anſatz nad) 
billigem Ermeffen, jedoch nicht unter dem für den betreffenden Gejchäftsbetrieb 
normirenden Minimalſatz ($ 43), ftattfinden. 
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Erhöhungen feſter Einnahmen, welche nach dem 1. September eintreten, 
bleiben für das laufende Steuerjahr unberückſichtigt. Abminderung derſelben, 
insbeſondere auch im Falle eingetretener Penſionirung, werden, wenn ſie vor 
dem zweiten Hebungstermine vorkommen, in demſelben auf Antrag berückſichtigt. 

$ 42. Zuſammenrechnung der beſoldungs- und erwerbs— 
fteuerpflihtigen Einnahmen. 

Wenn Semand eine der Beſoldungs- zc. Steuer und daneben eine der 
Erwerbsiteuer unterworfene Einnahme hat, jo find beide zufammenzurechnen, 
und es ijt nach ihrem Gejammtbetrage der Steuerfaß zu beftimmen. 

Der von dem Gefammtbetrage ermittelte Steuerfaß ift unter der Beſoldungs— 
jteuer zu berechnen. 

$ 43. Betrag der Steuer. 

Die Steuer beträgt von einer Jahres-Einnahme 
von mehr als 75 Mark bis 150 Mark einfchließlih — Mark 50 Pig. 

0 225 — „ ” 15 ” " „ " 1 " " 

* „ „ 225 ee?) 300 " ” 1 n 50 ” 

„ ” „ 300 " ” 875 „ " 2 ” — 

- " Pe  : , „50 „ — > BE | ER 
. — 450 „ „b2b „ = 3 „" in 

” ” " 525 " " 600 „ " 3 " 50 ” 

„ ” " 600 " " 675 ” " 4 n m 

" ” " 675 " " 750 " " 4 " 50 ” 

” m " 750 " " 825 " ” 5 " ERS " 

— — „ 825 „ 800, J DB. 60 
tn „ WW u. 0. ., — 6, 25, 
= = „ 9m __ „ 10500 „ — 7 — . 
a u |. ,„ 4130, u I u A. 
= u .: 2100: . „120 „ — 8 

a ae „ 1200 „ 180: r 0: 2:78; 

" ” ” 1275 ” ” 1350 2 n 10 „ Be 

AR: „1350 „ „ 1425 , er 10: „ 28, 
e P „1425 „ „ 1500 — e 11 — 60 

P >. 2000: +. „1575 — — 12 „50, 

= r „ 1575 „ „ 16560 ,„ — 13 „75 
= — „16560 ,„ 17258 ,„ — 15 „ — „ 

F 1728 „1800, 16 „ 25 „ 
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von mehr al3 1800 Mark bis 1875 Mark einfchließlih 17 Mark 50 Pfg. 
7 7 ” 1875 7 „ 1 ” „ 18 „ 75 zZ 

7 [7 „ 1950 „ 7 2025 ” 7 20 7 — 

„ „ „ 2025 „ [7 2100 7 7, 21 [7 25 7 

[7 7 [7 2100 „ „ 2175 „ [7 22 „ 50 „ 

7 Z „ 2175 „ „ 2250 ” [7 24 ” u 

„ „ „ 2250 7 „ 2325 7 „ 25 „ 50 7 

7 7 „ 2325 [7 [7 2400 ” [7 27 „ —— „ 

„ „ 2475 „ [7 28 [7 50 „ 

„ 2550 [7 „ 30 [7 — 7, 

„ 7 7 2550 „ 7 2625 „ [7 3l 7 50 „ 

7 7 Z 2625 „ „ 2700 ” „ 33 — m 

” 2700 „ zZ 2775 „ [7 34 ” 50 „ 

7, 7 7 2775 ” [7 2850 ” ” 36 ” —— — 

[7 „ 7 2850 2 ” 2925 „ „ 37 7 50 [7 

7 „ „ 2925 „ ” 3000 7) ” 39 7 —— — 

zZ [7 „ 3000 [7 „ 3075 „ 7 40 [7 50 7 

” „ „ 3075 „ 7 3150 72 ” 42 — — 

„ „ „ 3150 „ „ 3225 7 ” 43 7 50 7 

7 7 [7 3225 7 ”„ 3300 [7 „ 45 7 EP 

7 Z „ 3300 „ 7 3375 ” [7 46 „ 50 „ 

„ „ ” 3375 „ [7 3450 [7 „ 48 ” — — 

[7 „ [7 3450 [7 7, 3525 [7 „ 49 7 50 „ 

” „ „ 3525 [7 „ 3600 „ 7 51 " 0. m 

7 „ [7 3600 ” „ 3675 „ [7 52 ” 50 ”„ 

[7 „ [7 4350 [7 7, 4425 ” „ 69 7 = ” 

[7 „ „ 4425 „ „ 4500 „ „ 71 „ — — 

[77 [Z „ 4500 ” [7 4575 „ „ 13 7 = [73 

[2 ” [2 4575 zZ „ 4650 „ ” 75 ” > [73 



von mehr als 4650 Mark bis 
4725 

” > 4800 — 

+. 2 ’ 4875 2 „ 

’” 2 2 4950 ’ [73 

‚. [23 [77 5025 „ [77 

» [23 2 5100 ’” [24 

” [23 [23 51 75 ” 2 

” 6260 — 

* * 5325 [23 [23 
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” ’ ” 6375 ” [23 
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’ ’ ’ 6675 „ ’” 

[23 [2 „ 6750 ” ” 
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” [73 2 7125 2 ” 

” ” ”„ 7200 [23 [24 
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7275 
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0 79 4800 [2 ’” 

[22 ’ 

#4 

” 

[23 ” 

” ” 

’ [23 

[23 [23 

[23 [7 

’ [24 

„ [23 
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’ [23 
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Die nachſtehend benannten erwerbsſteuerpflichtigen Perſonen find jedoch 
mindeſtens mit den neben benannten Minimalſätzen zur Erwerbsſteuer 
heranzuziehen, nämlich: 

1. Adminiſtratoren, Faktoren, Inſpektoren vonFabriken, 
Handelsgeſchäften, Brennereien, Buchdruckereien 2c., 
Proviſoren in Apotheken und dergl. ſofern fie in 
— des Geſchäftsherrn das Gefchäft leiten 15 Mark — Pig. 
fonft . Be, 

2, Auffeher in Fabriken und fonftigen gewerblichen 
Anftalten; Buchhalter in Fabriken, bei Kaufleuten, 
Banquiers zc.; Braumeifter und Brenner, Molkerei: 
verwalter ; Zieglermeifter; Korrektoren in Buch: 
drucereien, Direftricen in Yabrifen und Handel3- 
gefchäften, Oberfellner in Hotels und derg.. . 8 „ —„ 

2. Agenten aller Art. . . re 
3. Apothefergehülfen, Sanblungsbiener, Kommis, Bert. 

führer von Handwerkern, Kelner . . . ki = N 
4. Nehtsanwälte -. - - 2 2 2 2 2 2 2. 10 5 — 
Ds BUCHEN Su u an ee Be 
6. Arte . . . u u. en 
7. Bereiter, welche einen WMiethsſtall halten, vergl. 

Gewerbefteuer, 
Bereiter, welche bloß Pferde zureiten,. . . .» Id „u 

8. Bildhauer . . a BE 
Bildhauer, welche einen handwerfsmäßigen Betrieb 
haben, find zur Gemwerbefteuer als Handwerker 
heranzuziehen; 

9. Chirurgen und Zahnärzte, auch Zahntehniter . 6 ,», — „ 
10, Direktoren eines ftehenden Theater? . . „oa 
11. Erzieherinnen, bejoldete ——— Baus 

damen, Hauslehrer . ’ 
12, Feldmeſſer 

12a. Forſtſchreiber und Neniejäger b bei dorenelen 
13. Hebammen 
14. Ingenieure . 
15, Lithographen und Photographen find zur Steuer 

gleich den Handwerkern heranzuziehen. 

S 

— - * * * * 
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16. Lohndiener .. .. 3 Mark — 
17. Kunſt- und Porträtmaler An ir Me Pi 
18. Mufifdireftoren und Kongertmeifter . ner ; 
19. Notare . . 6 „ 

Sind Notare zugleich Rechtsanwälte, ſo tritt, fofern 
das Einkommen aus beiden Befchäftigungen nicht 
eine höhere Steuer bedingt, nur der Minimaljag 
für Rechtsanwälte ein; 

20. Schaufpieler, Schaufpielerinnen und Mufifer bei 
ftehenden Theatern. . . 8 „ 

21. Schriftjteller und Redakteure, Mitarbeiter an nei 
ſchriften . . : GE 

22. Schiffer auf Seefchiffen 9 „u 
23. Schiffer und Gebichiffer auf Küftenfahrzeugen, 

achten, Nachprahmern und Leichtern . . — 
24. Steuerleute auf ſolchen Schiffen . —A 
25. Schiffer von Transportſchiffen auf der Eibe, andern 

ſchiffbaren Flüſſen und Landſeen . . BD: .; 
Werden die in Nr. 23 und 25 genannten Fahr 
zeuge von ihren Eigenthümern ſelbſt geführt, ſo 
erlegen die Letzteren nur entweder die Gewerbeſteuer 
aus $ 32 oder die Erwerbsſteuer nach der Skala 
des 5 43, bezw. den in Nr. 23 und 25 feftgefeßten 
Minimalfägen, und zwar von diefen Steuern 
diejenige, welche im einzelnen Falle die höhere ift; 

26. Steuerleute auf ſolchen Schiffen vie 9— 
27. Thierärzte, Viehverfchneider . » » 2 ...6 „ 
27a. Todtenkleiderinnen, Näherinnen . 1 
28. Verwalter und Inſpektoren auf Gütern und Pad 

höfen . . h 10 „ 
29, Wlrihſchafter und erſte Schreiber — Br. 
30. Unterfchreiber, Wirthfchafterinnen, Meier und 

Meierinnen . . 4, 
31. Vorſteher, Adminiſtratoren oder Direktoren einer 

Erziehungsanftalt oder einer fonftigen Privatanftalt, 
Heilanftalt, Badeanftalt zc. . id 
Die Eigenthümer folcher Anftalten find gewerbe 
ſteuerpflichtig. 

5* 

8 
oO 



— 36 — 

Unverheirathete Berfonen, welche in Koft und Lohn ftehen, zahlen mindeftens 
foviel, wie fie nach $ 44 Nr. 8 von ihrem baaren Lohne fteuern würden. 

F. Lohnſteuer. 

8 44. Begriff der Lohnfteuer und deren Beträge. 

Die Lohnftener entrichten die Gehülfen der Gewerbe, ſoweit fie nicht der 
Erwerbsſteuer nah $ 39 und $ 43 unterliegen, die Arbeiter für Lohn und 
die Dienftboten beiderlei Geſchlechts nach folgenden Beftimmungen: 

1. Portiers und Hausfnechte in IR und 
Reftaurationen . . . .. 3 8 bis 30 Marl. 

2. Berfäuferinnen in Läden . — — V—— 
3. Handwerksgeſellen, Fabrikarbeiter und fontige 

Gemerbegehülfen aller Art . . 3 Mark — Pig. 
Gefellen, die auf eigene Hand arbeiten, "zahlen 
Gemwerbefteuer; 

4. Fabrifarbeiterinnen und fonftige Gewerbegehülfinnen 1 ,„ 50 
5. Lehrlinge aller Art und beiderlei UN IiEm 

fie eigenen Berdienft haben . . . ll... 
Laufburfchen und Laufmädcdhen . — 7 „ 

6. a) Stadtwäger fteuern nad) ihrem fontigen € Erwerbe 
mit einem Steuerzuſchlage von J ⏑ 

b) vereidigte Kornmeſſer Be 
c) vereidigte Holzjeger . 8 — , 

7. Schiffsvolk und zwar 
1. auf Seeſchiffen, Jachten, Nachprahmern und 

Leichtern, ſowie ſonſtigen Fahrzeugen an der 
Seeküſte einſchließlich der Häfen Roſtock und 
Wismar: 
a) Schiffszimmermann . . ': BPFGEEN | BEE 
b) Matrofen, Schiffsfnechte, Bootsfahrer, 

Heizer und die Mannfchaft der — 
prahmer . . ; : B „ — „ 

ec) Schiffskoch und Jungmann u u RE 
d) Kochsjunge und Kajütenwärttr. . . 1, „ 

2. aufElb: und Flußſchiffen, —— 
a) Schiffsknechte und Heizer . . 2 — 
b) Shiföimgn . » «u on 



u BE 

8. Dienftboten zahlen nur von ihrem baaren Lohne 
und zwar von einem Lohne 

von mehr als 240 ME. . . . 5 Mark — Pig. 
FF " „180, bis 240 Mt. einschließlich . 4, — 

[7 ” 7 120 ” „ 180 „ 2 ‘ 3 7 — — 

re. et u a N Ste 
„ PR — AR 90 2 .1 

bis 60 Mk. einfchließlich . —— 1 — 
Nach denſelben Sätzen ſteuern Bonnen fowie im 
Privatdienite befindliche Gärtner, Jäger, Statt: 
halter, Schäfer u. dergl., fofern fie feinen eigenen 
Haushalt haben. 
Dienftboten, welche einen baaren Lohn nicht er- 
halten, desgleichen die Hofgänger — immer 
den feſten Satz von . . —1 — 

. Sonftige Tagelöhner und Sanbarbeiter, Bahn 
wärter, Weichenfteller, Chaufjfeewärter, Lootſen, 
Handlanger, Dienftmänner, Pacträger, Auflader, 
Boten, Nachtwächter, Hirten, Vögte und andere 
Deputatiften; Dienftboten, wenn fie einen eigenen 
Haushalt haben, ſowie andere in ähnlichen Ver: 
hältnifjen lebende Perfonen . . 2 — 
Bei geminderter Erwerbsfähigkeit, weich im Re 
gifter zu bezeugen iſt ; l„ u 
Erpedirende Welchenwärter, Chauffee: 
Oberwärter und ſogenannte Ober— 
ſchweizer zahlen von ihrem Einkommen 
Beſoldungs- oder Erwerbsſteuer nach 
der Skala des 8 48. 

Soweit die vorſtehend aufgeführten Perſonen aus der Staatskaſſe eines 
anderen Bundesſtaates Gehalt beziehen, bleiben ſie von dieſer Lohnſteuer frei, 
auch wenn ſie im Großherzogthume wohnen. 

E. Zinſenſteuer. 
8 45. Begriff der Zinſenſteuer. 

Der Zinfenftener unterliegen alle Einfünfte natürlicher und juriftifcher 
Perfonen von ausftehenden Kapitalien, Staatspapieren, Aktien, Dividenden, 

Be) 
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Kommandit-, Bergwerks- und Saline-Antheilen, Bodmerei-Verhältniſſen, Renten 
aller Art, Apanagen, Witthümern, Altentheilen aus bäuerlichen Zeit- und 
Erbpachtſtellen und aus Büdnereien, Geld- und Naturalgefällen, — mögen 
alle dieſe Einkünfte aus dem Inlande oder Auslande bezogen werden, in der 
Weiſe, daß in jedem Steuerjahr diejenigen Einnahmen verſteuert werden, 
welche der Steuerpflichtige während des Normaljahres ($ 56) gehabt hat. 

Den juriftifchen Perſonen werden gleich gejtellt Vereine, Genofjenjchaften 
und Anftalten, welche unter ihrem Namen Rechte erwerben, Verpflichtungen 
übernehmen und als folche flagen und verklagt werden können. 

Die Verpflichtung zur Zahlung der Zinfenfteuer von Einkünften aus 
Aktien, Dividenden ꝛc. wird durch die von dem betreffenden Gewerbebetriebe 
zu entrichtende Gemwerbeftener nicht berührt, 

8 46. Befondere Bejtimmungen. 

Geht ein der Zinfenfteuer unterworfenes Vermögen durch Tod auf andere 
Perfonen über, fo ift die Steuer nach Maßgabe der von dem Erblaffer in dem 
Normaljahre gehabten, bezw. der für die Erbmaffe im Normaljahre erhobenen 
Einnahmen bis zu dem auf die Theilung der Erbmaſſe folgenden erſten Hebungs— 
termin einjchließlich unter folidarifcher Verhaftung fänmtlicher Erben zu entrichten. 

Im Auslande abwejende Minorenne oder fonft unter Kuratel befindliche 
Perfonen find hHinfichtlich ihres von einer inländischen Kuratel verwalteten 
Vermögens für die ganze Dauer diefer Kuratel fteuerpflichtig, falls fie nicht 
* Wohnſitz (vergl. 8 53) in einem andern Staate des Deutſchen Reichs 
aben. 

Perfonen, welche vom Auslande in das Großherzogthum ziehen, find von 
der Zahlung der Zinfenfteuer entfreiet, infoweit fie den Nachweis erbringen, 
daß die gehabten Zinfen-Einnahmen bereits in einem andern Staate des 
Deutfchen Reichs zu verfteuern waren und verftenert find. 

8 47. Fortjegung. 

1. Alle diefer Steuer unterliegenden Einkünfte find zuſammenzurechnen 
und in einer Summe zu verftenern. Hinzuzurechnen find auch nicht erhobene, 
fofort wieder zum Kapital gefchlagene Zinfen, mit Ausnahme nicht erhobener 
Zinfen bis zum Betrage von 50 Mark von Sparkafjen-Einlagen. 

2. Etwaige diefer Steuer unterliegende Einfünfte der Ehefrau oder unab- 
gefonderter Kinder find mit den eigenen desfalligen Einfünften zufammenzu- 
rechnen und in einer Summe zu verjtenern. 

3, Naturalgefälle find nach Durchſchnittspreiſen zu Gelde zu veranjchlagen. 

A 
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4. Bon der Geſammtſumme der diefer Steuer unterliegenden Einkünfte 
dürfen die im Normaljahr gezahlten Zinfen für die den Gteuerpflichtigen, 
bezw. feine Ehefrau und unabgefonderte Kinder belajtenden Paſſiv-Kapitalien, 
ſowie an Dritte fraft befonderen Rechtstitel3 zu zahlende Renten in Abzug 
gebracht werden; Zinfen, welche neben der eigentlichen Verzinſung auch einen 
Kapitalabtrag enthalten, nur ſoweit, al3 fie die eigentlichen Zinjen darftellen. 
Steuerpflichtige, welche im Ausland Grundvermögen befizen, auf welchem be- 
fondere Schulden oder Renten haften, dürfen folche bei dem hier zu ver: 
jteuernden, aus dem Inlande bezogenen Einkommen nicht in Abzug bringen. 

Pia corpora, die Landesklöfter und das Tandjchaftliche Inſtitut Fönnen 
dasjenige in Abzug bringen, was fie davon auf Salarien und Hebungen ver: 
wenden müſſen. Haben diefelben außer dem zinjenftenerpflichtigen Einkommen 
noch anderes Einkommen, jo fann nur der nach Verhältniß des Geſammt— 
Einkommens auf das zinfenftenerpflichtige Einfommen fallende Theil der 
Salarien und Hebungen in Abzug gebracht werden. 

Weitere Abzüge find nicht geftattet. 

$ 48. Deklaration, 

Die Anjegung diefer Steuer gefchieht auf Grund von eigenen, nad 
beitem Wiſſen und Gemifjen abzugebenden Deflarationen, 
zu deren Einreichung bis jpäteftens zum 31. Juli jeder Steuerpflichtige auch 
ohne bejondere Aufforderung feitens der Behörde verpflichtet ift. 

Jede Deklaration muß jowohl den Gefammt-Betrag der im 8 45 
genannten Einnahmen des Normaljahres, al3 die nach gejchehener Abjegung 
der im $ 47,4 genannten Paſſiv-Zinſen 2c. verbleibende fteuerpflichtige 
Summe dieſer Einnahmen enthalten. 

$ 49. Kontrole der Zinjenfteuer. 

Außer den Obrigfeiten ($ 78) liegt auch der Landes-Steuer-Direktion 
die Verpflichtung ob, falls fich bei Vererbungen oder fonftigen Veranlafjungen 
der Verdacht einer unrichtig gejchehenen oder ganz unterlaffenen Berfteuerung 
von Zinjen oder fonftigen nach $ 45 der Zinfenfteuer unterliegenden Ein- 
fünften ergiebt, darüber zu fognosziren und eventuell die rücjtändige Steuer 
nebft der poena tripli einzuziehen und an die Landes-Steuer-Kaſſe einfenden 
zu lafjen, unter Benachrichtigung der veranlagenden Obrigkeit behufs Berück— 
fihtigung für die Zukunft. Die Erkennung und Beitreibung der Strafe wird 
durch den etwa erfolgten Tod des Defraudanten nicht ausgefchloffen, und ift 
jolhen Falles ſowohl die Steuer als die Strafe aus dem Nachlaß oder von 
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den Erben des Steuerpflichtigen, foweit der Nachlaß an fie gekommen iſt, ein- 
äzuziehen. Vergl. 8 79. 

Die Nacjlaßgerichte find außerdem verpflichtet, ſofern fich bei Nachlaß: 
Regulirungen 2c. zinjenfteuerpflichtige Einnahmen vorfinden, davon ſtets der 
zuftändigen Obrigkeit bezw. der Yandes-Steuer-Direktion Mittheilung zu machen, 
um Ddiefen Behörden eine wirkſame Kontrole der Verſteuerung der Zinjen: 
Einnahmen zu ermöglichen. 

Endlich haben auc alle obervormundichaftlichen Behörden von Amtswegen 
die richtige Abführung der Zinfenfteuer aus den Kuratelvermögen zu über: 
wachen, auf diefen Punkt die Prüfung der Kuratelrechnungen bejonders zu 
erſtrecken und eventuell den Kuratoren die richtige Abführung der Zinfenfteuer, 
unter dem Präjudiz der Erlegung der Defraudationsjtrafe aus eigenen Mitteln, 
zur Pflicht zu machen, auch bei fortdauernder Unterlafjung die rückſtändige 
Steuer und die poena tripli wahrzunehmen. 

8 50. Betrag der Steuer. 

Die Steuer beträgt von der Gejammtjumme der derfelben unterliegenden 
Einnahmen: 

bei einem Betrage 
von mehr als 75 Mark bit 150 Mark einihl. — Marl 75 Pie. 

5 Z „ [7 150 „ „ 225 7 7 1 „ 50 [7 

„ „ [7 225 7 ” 300 „ [7 2 [7 25 „ 

„ ” „ 300 [7 „ 375 7 7 3 7 ee 7. 

„ [7 „ 375 „ „ 450 „ „ 3 „ 75 7 

[23 ’ ’ 450 ”„ ’ 525 [73 ’ 4 [23 50 ’ 

[7 „ „ 525 „ „ 600 „ ” 5 [7 50 7 

„nn 60 „u 65 „ „ 6 „ 50 „ 
zZ 7 7 675 ” „ 750 „ 7 7 „ 50 „ 

„ „ „ 750 „ 7 825 „ 7 8 „ 50 „ 

„ ” 7 825 „ 7 900 7 „ 9 „ 50 „ 

„ [7 7 900 ” 7 375 ” „ 10 „ 50 7) 

Pr ‚ — 975 „ „ 1050 „ * 11 76 

ZZ ” [7 1050 „ [7 1125 [7 [7 13 7 — 7) 

7 [7 [7 1125 7 „ 1200 „ „ 14 „ 25 [7 

* F or ED ee * ID 60 

„ 7 „ 1275 [7 „ 1350 „ 7 17 [7 — — 

„ „ [7 1350 „ ” 1425 [7 7 18 „ 50 „ 

” ” ” 1425 ” 7 1500 7 ” 20 ” — — 
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von mehr als 1500 Mark bis 1575 Mark einſchließlich 21 Mark 50 Pfg. 
’ [23 ’ 1575 1650 23 2 

„ „ „1650 
[23 ” [77 ” [23 ’ 

[7 ” 1725 [7 [7 25 [7 — 

[zZ [7 [7 1725 7 7 1800 [7 [7 27 [2 — 

7 [7 1800 7 7 1875 [7 [7 29 „ — ⸗ 

7 1875 „ Z 1950 [7 [7 31 [7 — 

’ 7 „ 1950 „ [7 2025 [7 ”„ 33 ” ae 7, 
Fr ER a 00 —,,; A 5 „ — „ 
[7 [7 „ 2100 „ „ 2175 7 ” 37 „ 25 „ 

” ” [73 2175 [23 

” [23 [2 2250 

= et 
” „ [73 2400 „ [2 2475 [73 „ 46 [23 75 „ 

„ „ [7 2475 „ 7 2550 „ [7 49 „ 25 7 
„nn 200 „ „ 2625 „ 51 „ 75 „ 
PR „38h „ „u. 23700 5 Pr DB o „2% 
„ "„ on 2700 7 7 2775 [7 [77 57 [7 BER: | 
„un 20 „, „ 2860 „ 569 „ 7 „ 
zZ Z ” 2850 „ „ 2925 7 [7 62 7 50 7 
” we. BR ,;- „ 3000, Pe 6, ,„ 
[7 ”„ [7 3000 [73 „ 3075 „ [7 68 [7 en 7. 
F eo... „ 3150, — 720 78 

„ 3150 „ 7 3225 7 „ 73 7 50 „ 
7 7 [7 3225 7 7 3300 „ „ 76 „ 25 „ 
” ” „ 3300 „ [7 3375 „ [7 79 „ — — 

[7 „ 8375 „ „ 3450 ” ” 82 ” — 

„ 3450 „ „ 3525 7 [7 85 „ BE 7 
” 7 [7 3525 „ „ 3600 [7 [zZ 88 ” — — 
[7 „ Z 3600 „ 7 8675 „ 1 91 or 

„ 7 „ 3675 7 „ 3750 „ 7 94 ” —— !, 

„ [2 [7 3750 7 7 3825 „ 7 96 „ 75 „ 

[7 ” ” 3825 „ „ 3900 

[7 [2 „ 3900 

’ „” ” 3975 ”„ [23 4050 ” ” 105 [24 50 [77 

’ [73 ’ 4050 ” „ 4125 ’” ’ 108 [23 50 [23 

” ’” [23 4125 ” [23 4200 ’ „ 111 „” 50 ”„ 

ei 44278 r 114 „ DD, 
”“ ’ ” 4275 [23 2 4350 ’ ”„ 117 [24 25 [23 
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von mehr als 4350 Mark bis 4425 Mark einjchlieglich 120 Mark 25 Pig. 
m vn 4235 „ u 4500 „ Pr 198 28. 
* es a 4575, m 126 „ 25 „ 

— „u 75 „ „ 4650 „, 4 1298 „ 25 „ 

7 [Z „ 4650 „ [7 4725 7 [7 132 [7 u 

* ui „4800, * 135 — „u 

— ae ON , 4876, 138 „ — „ 
RE 49560, re 140, "70, 75 

bi aa u. BO, u 148. I, 
= nm WE 6100 A 146° ‚=>. 707. 5 
PR — 6100 ar DE. * 1499 „ 50 „ 
nn „52850, „ 152 „ 50 „ 
u we 6. WEBO-- u 6326, * 156,, 26%, 
* „'n 553 „ + 5400 R- 158 „ — 

7 ’ „ 5400 „ ”„ 5475 

a er 5475 u 0000: 5 — 168 „ 25 „ 

2 vn 550 „ „ 5625 

„» no nn 5625 „ „ 8700 
Eee —— — — 
J—— — 1738 „2 „ 

vn nn 5850.» 5995, 5 175 „50 „ 
„nn 599 „ „ 6000 J, 177,3 

Bei einer Einnahme von über 6000 Mark bis 6075 Mark einfchließlich 
beträgt die Steuer 180 Mark und fteigt für je weitere angefangene 75 Marf 
Einnahme bis zum Betrage von 15000 Mark um 2 Mark 25 Pig. Bei 
einer Einnahme von mehr als 15000 Mark bis 25000 Mark einjchließlich 
beträgt die Steuer 3%, von mehr als 25000 Mark bis 50000 Mark ein- 
ſchließlich 3"e, von über 50000 Mark bis 100000 Mark einfchließlich 34, 
von mehr als 100000 Mark 4 Prozent, in jedem Falle von dem Geſammt— 
betrage der Einnahme. 

H. Hundefteuer. 
851. Betrag derfelben. 

Für jeden Hund ohne Ausnahme wird an Hundefteuer entrichtet 1 Mark. 
Die Beſitzer von Hunden haben die Zahl derjelben bis zum 31. Juli 

jeden Jahres zu deflariren; etwaige Ab- und Zugänge find zu der Berichtigung 
des Steuer-Regifters gelegentlich der April-:Hebung anzuzeigen und ift danach 
die April-Steuer zu entrichten. 
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I. Allgemeine Beſtimmungen. 

S 52. PBerhältniß der Steuern zu einander, Behandlung der 

Pfennig:Brüde. 

Die Steuern des $ 1, Nr. 1—8 werden, wo ihre Vorausfegungen ein: 
treffen, neben einander entrichtet (vergl. 8 42). 

Sit jemand wegen verfchiedenartigen Einkommens nach den verjchiedenen 
Skalen der SS 43 und 50 zu bejtenern, fo hat er im Ganzen mindejtens fo 
viel zu entrichten, als wenn alle jeine Einnahmen zufammengenommen nad) 
der niedrigiten von diefen Skalen angejegt wären. 

Bei Berechnung der jährlichen Sätze für die einzelnen Steuern und der 
halbjährlichen Sätze für die Gefammtfteuer der einzelnen Steuerpflichtigen werden 
überichießende Beträge bis zu "/, Pfennig einschließlich unberücichtigt gelaffen, 
Beträge über '/, Pfennig aber für einen vollen Pfennig gerechnet, 

8 53. Vorausſetzung der Steuerpflicht. 

Someit nicht bei den einzelnen Steuern ($ 2, $11, $13, $ 37, $ 46) 
bejondere Beftimmungen getroffen find, ift der Wohnfig im Großherzogthum 
Vorausſetzung der Steuerpflicht. Einen Wohnſitz im Sinne diefes Edikts hat 
derjenige, welcher an einem Orte eine Wohnung unter Umftänden inne hat, 
welche auf die Abficht einer dauernden Beibehaltung einer ſolchen jchließen laſſen. 

Hat ein Angehöriger der Deutjchen Bundesftaaten außer feinem Wohnſitz 
im Großherzogthum noc in einem anderen Bundesjtaat einen Wohnfig, jo ift 
er, ſoweit die Steuerpflicht durch den Wohnſitz bedingt ijt, hier ftenerpflichtig, 
wenn er zugleich Mecklenburg: Schwerinfcher Yandes: Angehöriger ift, ſowie auch, 
wenn er an feinem anderweiten Wohnfis nicht ftaatsangehörig iſt. Perfonen, 
welche aus dem Großherzogthum in das Ausland verziehen, fünnen auf Ver 
fügung des Finanz-Minifteriums die über die Dauer ihres Aufenthalts im 
Inlande hinaus bereits erhobene Steuer für die auf ihren Fortzug folgenden 
vollen Monate zurücerhalten, wenn fie nachweislich für diefe Monate im Aus: 
lande haben ſteuern müfjen. 

Perſonen, welche während des einem Steuerhebungstermine voraufgehenden 
Bierteljahres, alfo bezw. im juli, Auguft, September oder im Januar, Februar, 
März vom Auslande in das Großherzogthum ziehen und nachweislich für einen 
oder mehrere diefer Monate bereits im Auslande Staatsftenern gezahlt haben 
haben bei der Steuererhebung im Oktober bezw. im April nur für die übrigen, 
vollen Monate des Steuerhalbjahres die Steuer zu entrichten. 

6* 



854. Erhebung der Steuer, Beginn und Wegfall der 

Steuerpflidt. 

Die Erhebung der Steuer gefchieht in halbjährigen Terminen, für das 

Halbjahr —, ar im Oftober, für das Halbjahr ie im April. 

Die Steuerzahlungspflicht beginnt mit dem auf den Beginn der fteuer- 
pflichtigen Befchäftigung oder des fteuerpflichtigen Verhältnifjes zunächſt folgenden 
Steuerhebungstermin und fällt von und mit dem nächiten Hebungstermin nach 
ausdrücklich erflärter Aufgabe des Gewerbes oder der Beichäftigung, ſowie nad) 
Aufhören des fteuerpflichtigen Verhältnifjes oder des Bezuges von Befoldungen ꝛc. 
hinweg. Wegen der Zinfenfteuer vergl. jedoch SS 45 und 46, wegen der ein: 
gejchäßten Gewerbeſteuer Inſtruktion Nr. 5. 

S 55. Befreiungen. 

I. Bon der landwirthichaftlihen Steuer und Gemwerbefteuer 
finden nur die in den betreffenden Abfchnitten befonders aufgeführten Be- 
freiungen jtatt (vergl. jedoch 11. 6, IV und V). 

II. Bon den übrigen Steuern find befreiet: 

1. Seine Königliche Hoheit der Großherzog und die Mitglieder der beiden 
Großherzoglichen Häufer, zu denen die Prinzeffinnen auch nad) ihrer 
Vermählung zu rechnen find; 

2. der Kirchenfonds, der Unterſtützungsfonds für verunglücktte Seefahrer 
im Amte Ribnig, ſowie die Armen, Wittwen- und fonjtigen Wohl- 
thätigkeitszwecken dienenden Anftalten, denen folche Steuerfreiheit aus- 
drücklich zugefichert ift; 

3. die am Großherzoglichen Hofe beglaubigten Gefandten und Gefchäfts- 
träger, jowohl für ihre eigene Perfon, als auch für fämmtliche aus: 
ſchließlich in ihrem Dienſt jtehenden Ausländer; 

4. die Handels-Konſuln auswärtiger Regierungen, wenn ſie nicht dies— 
ſeitige Landes-Angehörige ſind, und im Befreiungsfalle auch die lediglich 
zum Dienſte für ihre Perſon und Familie oder für die Geſchäfte des 
Konſulats angenommenen Ausländer; 

5. Perſonen bis zum vollendeten 16. Lebensjahre, falls die auf ſie fallende 
Steuer den Betrag von 3 Mark nicht erreicht. Von der Zinſenſteuer 
und der Hundefteuer find diefe Perjonen jedoch auch nicht befreiet. 



— — 

6. Diejenigen, von welchen nach obrigkeitlichem Zeugniß wegen Unvermögens 
oder Erwerbsunfähigkeit ein Steuerbetrag nicht zu erlegen iſt. Das 
obrigkeitliche Atteſt muß den ſpeziellen Grund der Steuerunfähigkeit 
jedesmal anführen. 

7. Wittwen, die bloß in Tagelohn arbeiten und andere Einnahmen nicht 
beſitzen. 

II. Von der Beſoldungsſteuer, der Erwerbsſteuer und der 
Lohnſteuer ſind befreiet: 

1. die beim Heere, der Flotte, den Land- und Seewehrſtämmen in Reih 
und Glied befindlichen Unteroffiziere und Soldaten, ſowie die unteren 
Militärbeamten und die Gendarmen; 

2. die Unteroffiziere und Soldaten der Reſerve, ſowie der Landwehr und 
Seewehr für den auf die Einberufung folgenden Hebungstermin, ſowie 
die Offiziere des ſtehenden Heeres und der Flotte, der Land- und See— 
wehr, desgleichen die Militair-Beamten für die Zeit, während welcher 
fie mobil gemacht find oder zu den Erjaßtruppen mobiler Truppen: 
förper gehören; 

3. die Diakonifjen und die Schweftern vom Nothen Kreuz. 

IV. Bon der Zinfenfteuer bleiben befreiet: 

1. die Empfänger von auf Grund der Reichsverficherungsgefeße gezahlten 
Alters, Invaliden- und Unfallrenten für diefe Nenten, wenn diefelben 
zufammen den Betrag von 200 Mark nicht überjchreiten; 

2. die auf Grund der Neichsverfiherungsgejege errichteten Anstalten, 
Berufsgenofjenschaften und Kaffen. 

V. Wegen der Steuerfreiheit des LYandarbeitshanfes verbleibt es bei der 
Beftimmung in $ 27, 3 der Neuen Landarbeitshaus-Oronung vom 19. Jan. 1871. 

VI. Die gegenwärtigen Inhaber des Mecklenburg-Schwerinſchen Militär: 
Berdienft:Kreuzes, des Mecklenburg:Strelisfchen Kreuzes für Auszeichnung im 
Kriege und des eijernen Kreuzes find von allen ediktmäßigen Steuern befreiet, 
wenn deren Gefammtbetrag die Summe von 6 Mark nicht überfteigt. 

Die Empfänger von auf Grund gejeglicher VBorfchrift den Kriegsinvaliden 
gewährten Penfionserhöhungen und Berftümmelungszulagen jowie der mit 
Kriegsdekorationen verbundenen Ehrenfolde find für den Betrag diefer Summen 
jteuerfrei. 
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SS 56. Normaljahı. 

Wo in diefem Edikt der Ausdrud ‚„‚Normaljahr‘ gebraucht ift, ift darunter 
dasjenige Rechnungsjahr vom 15. Juli bis 14. Juli zu verjtehen, welches 
dem vom 15. Juli bis 14. Juli laufenden Steuerjahre, für welches die Ver: 
anlagung und Hebung geichieht, unmittelbar vorhergebt. 

Das Normaljahr 1897/98 umfaßt den Zeitraum vom 2. Juli 1897 
bis 14. Juli 1898 einfchließlich. 

5 57. Deflarationspflicht, Haftpflicht für Hausgenoſſen x. 

‚jedermann ift verpflichtet, auch abgefehen von der bei den einzelnen 
Steuern im Gejeß fpeziell erwähnten Deklarationspflicht, die zur Ermittelung 
feiner Steuerpflicht erforderlichen Angaben, fpezifizirten Verzeichniſſe und 
Nachweifungen der dazu befugten Behörde (Obrigkeit, Abſchätzungs-Kommiſſion, 
Landes-Steuer-Direktion) auf deren Verlangen jo zu ertheilen, daß er diejelben 
auf weiteres Erfordern durch Verficherung an Eidesjtatt befräftigen kann. 

Diefe Angaben, ſpezifizirten Verzeichniſſe und Nachweifungen, ſowie 
die gejeglich vorgefchriebenen Deflarationen hat für Ehefrauen und unab- 
gefonderte Kinder der Familienvater — foweit er die Einkünfte derfelben nicht 
ohnehin als die feinigen mit zu verfteuern hat — abzugeben, wie er auch für 
die Einzahlung der von denfelben zu entrichtenden Steuern zu forgen hat. 

Eine gleiche Verpflichtung liegt rücjichtlich der Steuerpflicht Unmiündiger 
oder ſonſt unter Kuratel jtehender Perfonen deren Kuratoren, vückjichtlich der 
Steuerpflicht juriftifcher Perfonen und der ihnen nach S 45 gleich gejtellten 
Vereine, Genofjenjchaften und Anftalten deren Verwalten ob. 

Gewerbetreibende, Vorſteher von gewerblichen Gtablifjements, Dienit: 
herrfchaften, ſowie Schiffsführer mit Ausnahme der Führer von Seeſchiffen, 
find zur Deklaration und Entrichtung der von den Gehülfen, Lehrlingen, 
Dienjtboten und fonft bei ihnen in Koft und Lohn befindlichen Leuten (vgl. 
übrigens Nr. 13 Abſatz 3 der Inſtruktion) fowie der Schiffsmannschaft zu 
entrichtenden Lohnſteuer verpflichtet; doch find fie befugt, die von ihnen vor: 
gejchoffene Steuer von den dazu Berpflichteten durch Kürzung am Lohn oder 
auf andere Weiſe wieder einzuziehen. 

Wenn in den ritterfchaftlichen und übrigen Gütern die Haupt: 
fteuerregifter in Abwejenheit der Gutsherren von ihren Stell: 
vertretern unterschrieben werden ($ 67), fo ift feitens der Gutsherren 
dann eine eigenhändig unterjchriebene Zinfenfteuer-Deklaration 
beizufügen, wenn fie auf dem betreffenden Gute ihren Wohnfit haben. 
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$ 58. Anmeldepfliht derjenigen, weldhe im Laufe des 

Steuerjahres fteuerpflichtig werden, 

Perfonen, welche im Laufe des Steuerjahres nach der Beftimmung der 
SS 46 und 54 erjt ftenerpflichtig werden, haben ſpäteſtens 14 Tage vor dem 
Beginn desjenigen Hebungstermins, mit welchem ihre Steuerzahlungspflicht 
beginnt (vergl. jedoch $ 18), und bei Steuern, für welche eine Deklaration 
des jteuerpflichtigen Verhältniffes vorgefchrieben ift, unter gleichzeitiger Ein: 
reichung der Deklaration, der zujtändigen Obrigkeit Anzeige davon zu machen. 

Auch Haben Steuerpflichtige, welche ihren Wohnfiz verändern, jolches 
binnen 14tägiger Frijt der Obrigkeit ihres bisherigen und ihres neuen Wohn 
fies anzuzeigen, damit die Umfchreibung in den Steuerregiftern gefchehen kann. 

Mer diefe Anzeige verfäumt, ijt, fofern nicht die Strafe der Defraude 
verwirkt ijt, mit Ordnungsftrafe zu belegen (vergl. S 59). 

$. 59. Strafe der Steuerdefraude. 

Wer, nad) den Beitimmungen diejes Gejeßes zur Deklaration ftenerpflichtiger 
Verhältniſſe verpflichtet, folche Deklaration unterläßt oder in den Deklarationen, 
fowie bei jonftigen ihm obliegenden Mittheilungen, Aufflärungen und Nach— 
weifungen in Betreff feiner eigenen Steuerpflicht oder der Steuerpflicht jolcher, 
für welche ihm nach SS 57 und 58 die Deklarationspflicht obliegt, unrichtige 
Angaben macht, verwirkt die Strafe der Steuerdefraude im dreifachen Betrage 
derjenigen Summe, um welche die Steuerfaffe dadurch verkürzt ift. 

Wer die auf Grund des S 57 Abſatz 1 von der zuftändigen 
Behörde geforderte VBerfiherung an Eidesftatt wiſſentlich falfch ab- 
giebt, verfällt neben der durch den $ 156 des Strafgejegbudhs für 
das Deutſche Reich angedrohten Strafe in die poena tripli nad) 
Abjaß 1. 

Die umgangene einfache Steuer ijt in allen Fällen nachzuzaäahlen. 
Hit in Defraudationsfällen aus Urfachen, welche außerhalb der Thätigfeit 

des Defraudanten liegen, eine Verkürzung der Steuerkaffe nicht eingetreten, 
jo findet ebenfo wie bei jonjtigen Zumwiderhandlungen, welche unter die vor: 
jtehenden Bejtimmungen nicht fallen, eine Ordnungsitrafe bis zu 100 Mark ftatt. 

Eine Umwandlung der auf Grund diefes Paragraphen verhängten Geld: 
ftrafen, zu deren Bezahlung der Verpflichtete unvermögend ift, in Freiheits- 
itrafen findet nicht ſtatt. 
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IM. Beitimmungen über die Veranlagung und Hebung 
der Steuern. 

8 60. Beranlagende Behörden. 

Die Veranlagung der Steuern auf die einzelnen Steuerpflichtigen Liegt, 
foweit nicht für einen Theil der Gewerbe in den SS 20—80 eine Abſchätzung 
durch befondere Schägungs-Kommiffionen angeordnet ift, der ordentlichen Obrig- 
feit des Steuerpflichtigen ob, mithin: 

a) in den Domänen mit Einfchluß der Domanial-Flecdlen dem Amte; 
b) in den ritterfchaftlichen Gütern und Flecken, den Klofterpütern, den 

Gütern des Rostocker Diftrikts, den ftädtifchen Kämmereigütern, fowie in den 
fogenannten Defonomien der Gutsobrigfeit; 

e) in den Landftädten, fowie in den Seeſtädten Roſtock (einfchließlic 
Warnemünde) und Wismar dem Magiftrate. 

Geräth ein Landgut in Konkurs, oder wird rückjichtlich eines Landguts 
die Beftellung eines Sequejters angeordnet, jo hat der Konfursverwalter bezw. 
der Sequejter alle Obliegenheiten, welche diefe Verordnung den Gutsobrigfeiten 
in Bezug auf Veranlagung, Erhebung und Ablieferung der Steuern aus dem 
Gute auferlegt, zu erfüllen, wogegen ihm auc alle Nechte der Gutsobrigfeit 
in diefer Beziehung zuftehen. 

Die Veranlagung, bezw. Einſchätzung der landwirthichaftlichen Steuer und 
der Miethsftener und deren Erhebung fteht der Obrigkeit zu, in deren Bezirk 
das Grundſtück belegen ift. 

$ 61. Verfahren bei der Veranlagung. 

1. In den $ 60 unter b genannten ritterfchaftlichen zc. Gütern, mit 
Ausnahme der Klofterämter und der ritterfchaftlichen Flecken, gefchieht die Ver— 
anlagung durch die Gutsobrigfeit allein. 

2. In den Domänen dagegen, den Domanial- und ritterfchaftlichen 
Flecken, den Klofterämtern und den Land: und Seeftädten haben die Obrig- 
feiten zu dem VBeranlagungsgefchäfte KRolligirungs-Deputationen, welche aus 
einem Mitglieve der Obrigkeit und zwei oder mehreren Beifitern bejtehen, 
zuauzichen. Die lebteren find von der Obrigkeit aus der Zahl der Steuer: 
pflichtigen mit Nücjicht darauf auszuwählen, daß diefelben von anerkannter 
Nedlichfeit und genügender Kenntniß der Perfonal:, ſowie der Gewerbs- und 
Erwerbs-Verhältniffe fein müfjen. Die Wahl, welche je auf 2 Jahre in der 
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Reife gefchieht, daß beim jedesmaligen Wechjel die Hälfte der Beifiger aus- 
icheidet, darf nur aus erheblichen Gründen abgelehnt werden, worüber die 
Obrigkeit zu enticheiden hat. Die Zahl der Beiſitzer beträgt in den Domanial- 
und Klofter-Aemtern nach Ermeſſen der Obrigkeit 2—4, in den Städten und 
Flecken bis zu 5000 Seelen mindeftens 2, bis 10000 Seelen mindejtens 4 
und über 10000 Seelen mindejtens 6. 

$ 62. Zeit der Veranlagung. 
Die Haupt-Veranlagung hat bei allen Obrigfeiten im Laufe des Monats 

Auguft für das laufende, vom 15. Juli bis zum 14. Juli zu bevechnende 
Steuerjahr zu geichehen und ift zeitig vorher durch öffentliche Aufforderungen 
zuc Einreichung der vorfchriftsmäßigen Deklarationen, ſowie durch Einziehung 
der fonjt für die Steueranjegung erforderlichen Nachrichten einzuleiten. 

Der Stenererhebung für das zweite Halbjahr foll jedesmal eine forg- 
fältige Berichtigung der Steuer-Regifter hinfichtlich der inzwischen zugegangenen 
und abgegangenen Steuerpflichtigen vorhergehen. 

Wegen ausnahmsweifer Veranlagung der Gewerbeſteuer außerhalb diefer 
Termine vergl. $ 26, Abſatz 3. 

863. Steuer-Negifter. 

Behufs der Veranlagung find in die nach dem vorgefchriebenen Formular 
eingerichteteten Steuer-Regiſter ſämmtliche Steuerpflichtige des Bezirks, auch 
die durch das Geſetz oder obrigfeitliches Atteft als personae miserabiles be- 
freieten Perſonen (vergl. $ 75), mit Ausnahme der fteuerfreien Militär: 
perfonen, einzutragen; die Steuer:Negifter werden ortjchaftsweife, in den Ort- 
ihaften nach der Neihenfolge der Haus-, bezw. Gehöftsnummern, aufgeftellt. 

Das Berichtigungs-Regifter braucht nur eine Spezififation der eingetretenen 
Veränderungen gegenüber dem Haupt -Negifter zu enthalten. Vergl. Nr. 12 
der Inſtruktion. 

8 64. Grmittelung der Steuerfäße. 

Die Obrigkeiten, und in den im $ 61,2 gedachten Bezirken die Kolligirungs- 
DVeputationen, haben die für die Beſteuerung in Betracht kommenden VBerhältniffe 
jedes Steuerpflichtigen auf Grumdlage der eingereichten, nöthigenfalls zu be- 
tihtigenden Deklarationen, jowie der font eingezogenen Erkundigungen und 
eigener Kenntniß einer forgfältigen Prüfung zu unterziehen, nach dem Ergebniß 
derjelben und in Beihalt der gefeßlichen Beſtimmungen den Steuerſatz, die 
Kolligirungs- Deputationen vorbehältlich der demnächitigen Prüfung durch die 
Obrigkeit, zu beſtimmen und denfelben in dem Steuer-Regifter zum Anſatz zu bringen. 

7 
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Perſonen, für welche das Edikt feine befonderen Beftimmungen enthält, 
find nad) Analogie der für ähnliche Verhältniffe getroffenen Beſtimmungen 
oder fonjt nach pflichtmäßigem Ermefjen der Kolligirungs-Behörde heranzuzichen. 

In Fällen, wo das Edikt feinen beftimmten Steuerfag vorfchreibt, jondern 
einen Spielraum zwifchen einem gegebenen Maximal: und Minimaljfag offen 
läßt, ift der Steuerſatz nach beſtem Ermeſſen fejtzuftellen. 

Bei Meinungsverfchiedenheiten zwiſchen der Kolligirungs-Deputation und 
der Obrigkeit fteht der leßteren, jedoch nad) zuvoriger Anhörung der Deputation, 
die Entjcheidung zu. 

Die von den Gewerbeftener- Abjhäbungs-Kommijfionen 
fejtgeftellten Steuerfäße werden den betreffenden Obrigfeiten fpäteftens 14 Tage 
vor dem Beginn der Hebung mitgetheilt und von diefen in das Gteuer- 
Regifter Übertragen. 

8 65. Steueranfaß von Amtswegen. 

Haben die zur Deklaration verpflichteten Steuerpflichtigen zu der vor- 
gefchriebenen Zeit Deklarationen nicht abgegeben, fo können diefelben bei der 
Veranlagung von Amtswegen zu einer Steuer angefeßt werden, welche un: 
verändert für das ganze Rechnungsjahr zu entrichten ift. 

Der Steueranja von Amtswegen fann auch auf die Vergangenheit aus: 
gedehnt werden, wenn ſich ergiebt, daß eine Nachzahlung nicht deflarirter 
Steuern ftattfinden muß ; dadurch werden die verwirften Strafen nicht ausgefchloffen. 

Sind diejenigen Verhältniffe des Steuerpflichtigen, nach welchen ver 
Steueranſatz gefeglich fich vichtet, der Obrigkeit nicht näher befannt, fo hat 
fie denfelben, in Ermangelung bejonderer Anhaltspunkte, nach ihrem beiten 
Ermefjen und unter Berücjichtigung des Aufwands des Steuerpflichtigen für 
fi und die Seinigen und in möglichit gleicher Weiſe wie andere in ähnlichen 
Verhältniffen lebende Steuerpflichtige zur Steuer anzufeßen. 
El Gegen die von Amtswegen angejegte Steuer ift eine Neflamation nur 
zuläffig, wenn der Steuerpflichtige durch unvermeidliche, gehörig zu befcheinigende 
Hindernifje abgehalten war, rechtzeitig felbjt zu deflariven, oder wenn die an- 
gejeßte Steuer nachweislich mehr als das Doppelte des gefeglichen Steuer: 
ſatzes beträgt. 

Der von Amtswegen gemachte Steueranſatz befreiet den Steuerpflichtigen 
nicht von der nachträglichen Einreichung einer Deklaration oder Spezififation, 
wenn diefelbe verlangt wird. 



$ 66. Aufforderung zur Deklaration. 

Die Obrigkeiten find befugt, zur Abgabe von Deklarationen (durch Zus 
jendung eines Dellarations- Formulars) und Spezifikationen ($ 57) bejonders 
aufzufordern; die jo beſonders aufgeforderten Steuerpflichtigen müfjen auch 
dann, wenn fie eine Steuer nicht zu deflariren haben, das Formular mit 
einer desfallfigen, in Betreff der Zinfenfteuer nach beftem Wiffen und Ge: 
wiffen abzugebenden Erklärung verfehen, der Obrigkeit binnen Stägiger Frift 
zurückreichen. 

Diejenigen, welche der an ſie ergangenen beſonderen Aufforderung nicht 
nachkommen, verfallen in eine Ordnungsſtrafe ($ 59), welche indeß die etwa 
verwirkte Strafe der Defraude nicht ausfchließt. 

8 67. Abſchluß der Steuer-Regifter. 
Nach beendeter Veranlagung, bezw. Berichtigung für die fpätere Hebung 

find die in doppelter Ausfertigung aufzuftellenden Steuer-Regifter abzufchließen, 
in der Totalauffunft und den Kolumnen 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19 und 21 
zu fummiren und von der Obrigkeit und der Kolligirungs - Deputation zu 
unterfchreiben. Auch find in der Kolumne 9 der Einfchägungstabellen die 
Steuerbeträge für jede der Abtheilungen des 8 29 für fich zufammenzurechnen. 
In den ritterfchaftlichen und übrigen Gütern können die Regiſter in Ab: 
wefenheit der Gutsherren aucd von ihren Stellvertretern unterfchrieben werden, 
doch bleiben die Gutsherren jelbjt für die richtige Veranlagung und voll: 
ftändige Aufführung der fteuerpflichtigen Perfonen verantwortlid. Vergl. 
$ 57, Abſatz 5. 

8 68. Hebungstermin. 

Auf Grund der Steuer-Regifter werden die Steuern halbjährlih am 
15. Oftober und 15. April in Hebung geſetzt. Wegen ausnahmsweifer Er- 
hebung der Gewerbeſteuer außerhalb diefer Termine vergl. 8 26, Abſatz 3. 

Die Steuerpflichtigen find jchuldig, ihren Steuerbetrag bis zum letzten 
Tage des Hebungs-Monats, mithin bis zum legten Oftober, bezw. bis zum 
legten April, unaufgefordert bei der Obrigkeit, bezw. der von derſelben be— 
ftimmnten und öffentlich befannt gemachten Kaffe einzuzahlen. 

Nach Ablauf des gedachten Tages ift von den Obrigfeiten, welchen zu 
diefem Zwecke ein executorium generale gegen alle jäumigen Steuerpflichtigen 
damit ertheilt wird, jofort die zwangsweife Beitreibung der Steuern zu verfügen. 

Diejenigen Fälle, in welchen die Zwangsvollſtreckung erfolglos geblieben 
ift, find nach den laufenden Nummern des Steuerregifters und unter Angabe 
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des Namens der betreffenden Steuerpflichtigen, jowie des Betrags der aus: 
fallenden Steuerfummen der Landes-Steuer-Direktion mitzutheilen. 

5 68a. Zwangsvolljtredungsverfahren. 

I. Der Zwangsvollitredung zum Zwecke der Beitreibung der von den 
folligivenden Obrigfeiten zu erhebenden ediftmäßigen Steuern unterliegt nur 
das bewegliche Vermögen des Steuerpflichtigen (bewegliche Förperlihe Sachen 
und Forderungen). 

II. Die Obrigfeiten haben nach ihrem Ermeſſen die Zwangsvollſtreckung 
in förperliche Sachen entweder felbjt zu verfügen und durchzuführen oder nach 
Maßgabe des 8 1 der Verordnung vom 20. Mai 1879, betr. die Hülfsan- 
träge der nicht gerichtlichen Behörden, mit der Vornahme der Zwangsvoll- 
ftreefung die Gerichtsvollzieher zu beauftragen. 

Auf das Verfahren der Obrigfeiten finden die bezüglichen Vorſchriften 
der Grefutions-Ordnung vom 30. September 1857 mit folgenden näheren 
Beitimmungen geeignete Anwendung: 

1. Die Pfändung muß den Vorausjegungen des 8 712 der Zivilprozeß— 
Ordnung entiprechen. 

2. Die Verwarnungsfrift und die Reluitionsfrijt beträgt jede nur 3 Tage, 
auch kann die befondere Verwarnung jedes einzelnen Neftanten nach 
Ermefjen der Obrigfeit erſetzt werden durch ortsüblich befannt ge- 
machte Verwarnung „aller Reftanten”. Der Auftionstag ($ 16, Nr. 2 
der Erefutions-Ordnung vom 30. September 1857) ift regelmäßig 
nicht über 8 Tage anzufeßen. 

3. Wenn von dritten Perſonen Widerfpruch gegen die Zwangsvollſtreckung 
oder ein Anſpruch auf die vorzugsweife Befriedigung aus dem Erlöfe 
der gepfändeten Sachen mitteljt Klage geltend gemacht wird, jo fteht 
es zum Ermeſſen der Obrigkeit, auf die durch die Pfändung erworbenen 
Anjprüche zu verzichten oder fich auf die Klage einzulaffen. In 
letzterem Falle werden der Obrigkeit die durch den Prozeß entjtandenen 
Kosten aus der Landes-Steuer-Kaſſe nur dann erjtattet, wenn fie zu: 
vor der Landes:Steuer-Pirektion von dem Sachverhalte Kenntniß ges 
geben, und dieſe fich mit der gerichtlichen Ausmachung der Sache 
einverjtanden erklärt hat. 

Auf eine folche Koftenerftattung hat die Obrigkeit auch dann 
Anspruch, wenn fie in einem Konkurſe auf die Feſtſtellung ange 
meldeter Steuern im Einverftändniffe mit der Yandes-Steuer-Direktion 
Klage erhebt. 
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III. Wegen der Zwangsvollſtreckung in Forderungen des Steuerpflichtigen 
haben die Obrigkeiten ſich nach Maßgabe des 8 3 der Verordnung vom 
20. Mai 1879, betreffend die Hülfsanträge der nicht gerichtlichen Behörden, 
an das zuſtändige Amtsgericht zu wenden. 

$ 69. Einſendung der Steuern, 

Späteftens bis zum Ende de3 auf den Hebungstermin folgenden Monats 
hat die Obrigkeit bei Meidung der Zwangsvollſtreckung die gefammte Steuer: 
jumme an die Landes-Steuer-Kaſſe einzufenden. 

Bei diefen Einfendungen, ſowie auch bei Einjendung von Erhebungen aus 
Monituren und von Strafen ift der Landes-Steuer-Kaſſe in einem Begleit- 
Ichreiben genaue Mittheilung zu machen: 

welche Summe, von welcher Behörde und zu welcher Hebung, ob voll- 
ftändig oder abfchläglich, oder aus Monituren (welchenfalls das Datum 
der Monitur anzugeben ift) Zahlung geleiftet wird, oder ob erhobene 
Strafgelder eingefandt werden. 

Bei ritterfchaftlihen Gütern ift auch das Gut, für welches gezahlt wird, 
das ritterfchaftliche Ant, zu welchem es gehört, und die betreffende Poſtſtation 
anzugeben. 

Von jeder an die Landes-Steuer-Kaſſe geleifteten Zahlung ift zugleich der 
Yandes-Steuer-Direftion unter deren Adreſſe, abgejondert oder bei gleichzeitiger 
Einjendung des Steuer-Regifters unter dem leteren, Mittheilung zu machen. 

$ 70. Einjendung der Steuer-Regiiter. 

Gleichzeitig mit Einfendung der Stenerfumme, wenn diefe aber bis dahin 
nicht erfolgt ift, jpätejtens bis zum 15. des auf den Hebungstermin folgenden 
Monats, ift nach Ausfüllung ver Kolumnen 24 und 25 die zweite Ausfertigung 
des Steuer-Regifters, bezw. des Berichtigungs-Regifters, oder wenn Berichtigungen 
nicht vorgefommen find, eine Wafatsbefcheinigung, unter Anfchluß der De: 
flarationen der Stenerpflichtigen, der Verhandlungen der Gewerbejitener -Ein- 
ſchätzungs-Kommiſſionen und der fonjtigen bei der Veranlagung vorgefommenen 
Verhandlungen bei Meidung der Zwangsvollitreung an die Landes-Steuer: 
Direktion einzufenden. Die Obrigleiten von Domanial-Aemtern und Städten 
mit 8000 Einwohnern und darüber haben für diefe Vorlagen eine erweiterte 
Friſt bis zum 30. November für die Oftober:, und bis zum 31. Mai für die 
April-Hebung. 
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8 71. Reviſionsverfahren. 

Die Landes-Steuer-Direktion hat die Veranlagung einer genauen fachlichen 
und rechnungsmäßigen Prüfung zu unterziehen. 

Sie hat dabei bezüglich der durch die Einſchätzungs-Kommiſſionen feſt— 
gejtellten Steuern die Befugniß, eine Wiederholung der Einfchägung unter 
Ausführung thatfächlicher Umftände durch die Einfchägungs-Kommiffion zu 
veranlafjen, bezüglich der übrigen Steueranſätze die Befugniß zur Monitur. 
Vergl. $ 72. 

Der Revifionsbefund ift an die Obrigkeit zu überfenden; dieſe ift ver: 
pflichtet, die Erinnerungen der Landes-Steuer-Direktion binnen 14 Tagen zu 
beantworten. 

Erjcheint in einem obrigkeitlichen Bezirke die Einfchägung überhaupt oder 
in einem größeren Umfange oder in Betreff einzelner Klafjen von Steuer: 
pflichtigen im Vergleich mit der Einfchägung in anderen obrigfeitlichen Bezirken, 
welche in gewerblicher oder landwirthichaftlicher Hinficht ähnlich oder ungünftiger 
ftehen, zu niedrig, jo fann auf begründet befundenen Antrag der Landes-Steuer- 
Direktion das Finanz: Minifterium mit Zuftimmung des Engeren Ausfchuffes 
anordnen, daß behufs der nochmaligen Bornahme der Einfhäßung in dem zu 
beftimmenden Umfange eine neue Einſchätzungs-Kommiſſion gebildet werde, 
deren Vorſitz einem vom Yinanz-Minifterium zu  beftellenden Kommiſſarius 
übertragen wird. In folchen Fällen führt die Berufung des Vorſitzenden ($ 23, 
Abf. 3) an eine Berufungs-Kommiffion, beftehend aus einem landesherrlichen 
Kommifjarius und je einem vom Engeren Ausfchuffe zu wählenden Deputirten 
von Ritter- und Landſchaft. 

$ 72. Weiteres Verfahren. 

Die Landes - Steuer - Direktion ftellt nach Prüfung der Monitur - Beant- 
wortungen die Stener-Regifter und die von den Obrigfeiten abzuliefernden 
Steuerfummen feft. 

Je nachdem durch die geftellten und aufrecht erhaltenen Monituren die 
Steuerfumme erhöht oder abgemindert worden, findet eine Nachzahlung jeitens 
der Obrigkeit oder eine Neftitution an diefelbe und durch diefe eine Wahrnahme 
von dem Steuerpflichtigen oder eine Herauszahlung an denjelben ftatt. Die 
Berechnung über die Nachzahlungen und Rüczahlungen zwifchen der Landes: 
Steuer-Direktion und den Obrigfeiten findet zur Vermeidung von Baarzahlungen 
zwar für die Oftober-Hebung bei Gelegenheit der folgenden April-Hebung ftatt, 
von einem Steuerjahr in das andere darf aber die Berechnung nicht über: 
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tragen werden, doch ſollen baare Rückzahlungen aus der Landes-Steuer-Kaſſe 
bei einem Betrage bis zu 75 Pfennig nur auf beſonderes Erfordern des Be— 
rechtigten geleiſtet, Nachforderungen bis zu dieſem Betrage nur dann geſtellt 
werden, wenn außerdem Monituren zur Erledigung ſtehen. 

Das durch die Monituren berichtigte Steuer-Regiſter iſt für die folgende 
Hebung des laufenden Steuerjahres grundleglich zu machen. 

$ 72a. Berufungsbefugniß der Obrigkeit. 

Gegen die Anordnung der Landes:-Steuer-Direktion, dag eine Wieder: 
holung der Einſchätzung einzutreten habe ($ 71), fowie gegen Monitur-Ent- 
ſcheidungen ($ 72) der Landes:Steuer-Direftion ſteht der Obrigkeit die Be- 
rufung an das Finanz Minifterium zu, bis zu erfolgter Entſcheidung ift aber 
jowohl jener Anordnung als diefen Entjcheidungen Folge zu geben. 

Nur wenn im erfteren Falle die Berufung gegen die Anordnung einer 
wiederholten Einfhäßung binnen 8 Tagen nach Eingang der betreffenden Auf- 
forderung der Landes-Steuer-Pireftion eingelegt worden ift, foll derfelben ein 
Suspenfiv- Effeft zuftehen. 

S 73. Erhebung3-Prozente, 

Für die Veranlagung und Erhebung der Steuern wird den Obrigfeiten, 
mit Ausſchluß jedoch der ritterfchaftlichen Obrigfeiten, gejtattet, drei vom 
Hundert der bei jeder Hebung zur Ablieferung fommenden Steuerfumme und 
Strafgeldbeträge als Remuneration, ſowie zur Bejtreitung aller Nebenkoſten 
und Auslagen an Schreibmaterialien, Porto, Aufwartung u. ſ. w. in Abzug 
zu bringen und zurüczubehalten. 

Das Porto für die gefammte abgehende und anfommende Brief, Geld» 
und Packet-Korreſpondenz mit der Yandes-Steuer-Vireftion, der Landes-Steuer- 
Kaffe und anderen Behörden in Steuerangelegenheiten ift von den Eolligirenden 
Obrigkeiten zu tragen. 

Das Berfahren in Beranlagungs: und Reklamationsfachen ift ſtempel— 
und gebührenfrei. 

8 74. Formulare. 

Zu den Steuer-Regiftern, den Einfchägungs-Tabellen und den Deflarationen 
find von den Obrigfeiten, den Einſchätzungs-Kommiſſionen und Steuerpflichtigen 
die in der Inſtruktion vorgefchriebenen Formulare zu benußen, widrigenfalls 
die Yandes-Steuer-Direktion zur Rückgabe der vorfchriftswidrig eingefandten 
Regifter, Tabellen und Deklarationen befugt und verpflichtet ift. 
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875. Remiſſionen. 

Nachläſſe an der Steuer können, außer aus den im Geſetz beſonders 
aufgeſtellten Befreiungs-Gründen, von den Obrigkeiten nur in dringenden Fällen, 
und zwar jedesmal für eine Hebung und unter Angabe des Grumdes im 
Steuer-Regijter, jowie unbefchadet des MoniturrechtS der Landes-Steuer- 
Direktion, gewährt. werden. 

8 76. Nejtitution von Steuern. 

Anfprüce auf Reftitution indebite erlegter Steuern müſſen — fofern fie 
nicht im Wege des 8 77 zu erledigen find — bei der Oftober-Hebung bis 
zum 1. Mai, bei der April:Sebung bis zum 1. November bei der Yandes: 
Steuer-Pireftion angebracht werden. 

Gegen ungewährliche Entjcheidungen derfelben jteht die Berufung an das 
Finanz Minifterium frei binnen einer vom Tage der Eröffnung der befchwerenden 
Entfcheidung an zu berechnenden präflufivifchen Frift von 3 Wochen. 

Ohne ftändifche Mitbewilligung kann eine Reſtitution indebite erlegter 
Steuern nach Ablauf der im erſten Abſatz bejtimmten Frift nur erfolgen, 
wenn ſich das indebitum aus NRechnungsrevifions-Erinnerungen der Landes: 
Steuer:Behörde ergiebt. 

S 77. Reflamationsverfahren. 

Steuerpflichtigen, welche glauben, daß jie unrichtig zur Steuer veranlagt 
find, ſteht es frei, bi8 zum 8. November und bei der April-Hebung bis zum 
8. Mai eine Neflamation bei der Obrigkeit einzubringen. Gegen ungewährliche 
Entjcheidungen der Obrigkeiten fteht eine Berufung an die Yandes-Steuer: 
Direktion und von diefer an das Finanz-Minifterium offen, in beiden Fällen 
binnen 3 Wochen präflufivifcher Frift, welche von dem Tage der Eröffnung 
der bejchwerenden Entjcheidung an läuft. 

Bis zur endlichen Entjcheidung ift jedoch die veranlagte Steuer vor: 
behältlich der etwaigen Rejtitution zu entrichten. 

Neklamationen und Rekurſe, welche nac Ablauf der dafür bejtimmten 
Frift eingebracht werden, find als unzuläffig zurückzumeifen. 

Wegen der Reklamationen gegen die Entfcheidungen der Gewerbejteuer: 
Einjchägungs:Kommiffionen vergl. $ 27. 
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S 78. Strafverfahren. 

Die veranlagenden Obrigfeiten, in deren Behinderung die Landes-Steuer- 
Direktion, haben, wo die Verübung einer Steuer-Defraude zu ihrer Kenntniß 
kommt, nach ſummariſch unterfuchter Sache auf Nachzahlung der rückjtändigen 
Steuer und auf die poena tripli zu erkennen, diejelbe wahrzunehmen und an 
die Landes-Steuer-Kaſſe abzuliefern. 

Auch Haben fie, Falls fich der Verdacht der wiffentlich falfchen Abgabe 
einer eidesftattlichen Verſicherung ergiebt, der zuftändigen Staatsanwaltichaft 
Anzeige davon zu machen. 

Die Erkennung und Beitreibung der Ordnungsftrafen fteht der Obrigkeit 
zu. Die aus Ordnungsftrafen auffommenden Strafbeträge verbleiben der 
Obrigkeit. 

$ 79, Berjährungsfriften. 

Sowohl für die nach diefem Edikt zu erfennenden Strafen als für die 
Nachforderung der verfürzten Steuern foll eine Verjährung ftattfinden, welche 
eintritt: 

a) für die Defraudeftrafe: bei der Zinfenfteuer nach Ablauf von 10 Fahren, 
bei den übrigen Steuern nach Ablauf von 3 jahren; 

b) für die Ordnungsftrafen: nach Ablauf von 1 Jahr; 
e) für die Nachforderung der verkürzten Steuer felbft, mit Ausnahme der 

Zinfenfteuer, für welche eine Verjährung nicht ftattfindet, nach Ablauf 
von 10 fahren, 

immer von dem Zeitpunkt an gerechnet, mit welchem der Steuerbetrag, bei 
dem die Kontravention begangen, fällig geworden wäre oder fällig geworden ift. 

$ 80. Schlußbeftimmungen. 

Diefes Edift tritt mit dem 1. Juli 1897 in Kraft. 
Mit demjelben Tage erlöfchen: 
1. das Kontributions-Edift vom 8. Juni 1886 und die zu demfelben 

erlafjene Inſtruktion; 
2. die Verordnungen vom 1. Februar 1888, Regierungs-Blatt No. 8, 

vom 15. Mai 1889, Regierungs-Blatt No. 18 und vom 11. Juni 
1892, Regierungs-Blatt No. 19 zur Abänderung und Ergänzung des 
Kontributions-Edikts vom 8. Juni 1886; 

8 
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3. die Verordnungen 
vom 30. Januar 1888, Regierungs-Blatt No. 8, 
vom 2. Februar 1889, Regierungs-Blatt No. 6, 
vom 10. Februar 1890, Regierungs-Blatt No. 4, 
vom 16. Februar 1891, Negierungs-Blatt No. 3, 
vom 28. Februar 1893, Negierungs:Blatt No. 6, 
vom 13, April 1894, Negierungs:Blatt No. 14, 
vom 23. Februar 1895, Negierungs-Blatt No. 7, 
vom 13. Februar 1896, Regierungs-Blatt No. 5, 

betreffend einen Zuſatz zum vevidirten Kontributions-Edift vom 
8. Juni 1886; 

4. die Verordnung vom 10. Juli 1896, NRegierungs-Blatt No 24, 
betreffend die Steuerfreiheit der Prinzeffinnen beider Großherzoglicher 
Häuſer. 



Snitruftion 
zur 

Ausführung des Kontributiong - Evifts. 

J. 

Thätigkeit der Obrigkelten. 

J. 

Die Veranlagung (Repartition) der Steuern und die Hebung derſelben 
liegt den Obrigkeiten ob. Bei der Veranlagung haben die Obrigkeiten in den 
im $ 61 unter 2 genannten Bezirken Kolligirungs-Deputationen zuzuziehen. 
Vie Einfchägung zu den Gewerbejteuern ($$ 20—29) und zu der Steuer vom 
landwirthichaftlichen Betriebe in den Städten und Flecken gefchieht durch die 
Einihägungs-Kommiffionen ($ 21). 

2, 

Alljährlic bis fpäteftens zum 14. Juli haben die Obrigfeiten die Steuer: 
veranlagung vorzubereiten. 

Zu dem Zweck liegt ihnen insbefondere ob: 
die Aufftellung der Steuer-Regifter; 
die Beftellung der Einfchägungs - Kommiffionen und Kolligirungs- 

Deputationen, jomweit in denfelben Perfonenveränderungen ein: 
getreten; 

die Bejchaffung des für die Veranlagung nöthigen Materials 2c. 

3. 

Die Hauptfteuer:Regifter find nach dem in Anlage A beigefügten 
Formular ($ 74) in doppelter Ausfertigung anzufertigen, und ift die Aus: 
füllung der Spalten 1, 2, 3 bis zum 14. Juli fertig zu machen. Dabei ift 
für jeden Steuerpflichtigen jo viel Pla zu laffen, daß die Nachtragung von 
Dienſtboten ꝛc. nach Maßgabe der Deklaration noch möglich bleibt. 

8* 
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Die in dem vorigjährigen Hauptſteuer-Regiſter beziehungsmweife dem Be: 
richtigungs-Regifter nicht aufgeführten fteuerpflichtigen Perfonen find in einem 
Anhang zum Haupt-Steuer-Regifter noch einmal aufzuführen unter Hinweis 
auf diejenigen Nummern, unter welchen fie im Haupt-Regifter ftehen. 

4, 

Auf Grund der Haupt-Steuer-Regifter und der nach $ 17 zu führenden 
namentlichen Nachweifungen der Gemwerbetreibenden find gleichzeitig für die der 
Einſchätzung unterworfenen Gewerbebetriebe und die landwirthſchaftlichen Be— 
triebe in den Städten und Flecken die Einſchätzungstabellen nach 
Formular B und C von den Obrigkeiten durch Ausfüllung der Spalten 1—4 
aufzuftellen und bis zum 15. Juli dem Vorfigenden der Einſchätzungs-Kommiſſion 
zuzuftellen. Für die ritterfchaftlichen Gutsobrigkeiten ift die Anwendung des 
Formulars nicht erforderlich; e8 genügt, wenn diefelben eine Zufammenftellung 
der in ihrem Bezirk vorfommenden einjchägungspflichtigen Gewerbebetriebe mit 
den nöthigen Angaben über die Bedeutung des Betriebes (Gehülfenzahl zc.), 
oder wenn ſolche Gewerbebetriebe nicht vorhanden find, eine Vakatanzeige 
jpäteftens am 15. Juli an den Vorfigenden der Einjchägungs-Kommiffion des 
betreffenden Amtes einjenden. Die Zufammenftellung der Einfchägungstabelle 
für den Amtsbezirk ijt ſodann Sache des Vorſitzenden. 

5. 

Die Anfertigung der Einſchätzungstabellen für die Gewerbebetriebe 
gefchieht von den Obrigfeiten (in den ritterfchaftlichen Aemtern von dem 
Vorfigenden der Einfchägungs- Kommiffion) nach den Steuerabtheilungen A, 
B, C des $ 29 in der Weife, daß von den im $ 13 genannten Arten der 
Gewerbebetriebe unter A die Nummern 1, 2, 3, unter B die Nummern 4, 5, 6, 7, 
unter C die Nummern 8, 9, 10 aufgeführt werden; etwaige unter Littera D 
des $ 29 fallende Gewerbebetriebe find unter B nach der Nr. 7 mit aufzu- 
führen. — Werden nad) Abgabe der Einfchägungstabellen, bezw. der Zuſammen— 
ftellung der einzufchägenden Gewerbebetriebe, an den Vorfigenden der Kommiffion 
im Laufe des Steuerjahres, und zwar während der Zeit vom 15. Juli bis 
zum lebten Tage des Februars, neue Gewerbebetriebe begonnen, jo haben die 
Obrigfeiten folche dem Borfitenden der Kommiffion anzuzeigen, und zwar jo: 
fort in jedem einzelnen Falle, wenn der Betrieb während des Einſchätzungs— 

geichäfts in der Zeit un Ei bezw. im Monat März eröffnet ift, während 
die vom 16. Auguft bis5 Ende Februar; eröffneten Betriebe in einer Nach— 
trag3- Zufammenftellung (Einfchägungstabelle) dem Vorfigenden am 1. März 
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zuzuſtellen ſind. Gewerbebetriebe, welche erſt nach der zweiten Schätzung 
begonnen werden, ſind erſt in die Tabelle des nächſten Steuerjahres aufzunehmen 
und bleiben für das laufende Steuerjahr frei. Eine Abweichung von 
dieſem ordentlichen Verfahren findet nur in dem $ 26, Abſ. 3 des Edikts be— 
itimmten Falle ftatt. 

6. 

Zu der Einjchägungstabelle für die landwirthichaftlichen Betriebe in 
Städten und Flecken ift das Formular C zu benußen; die Ausführung 
geichieht nach der Reihenfolge der Hausnummern; die auf der Feldmark für 
ſich liegenden ländlichen Gehöfte find nad) ihrer Lage vor den einzelnen Thoren 
zujammenzuftellen. 

7; 

Die Einfhägungs-Kommiffionen find nach Borfchrift des $ 21 
zu bilden. 

Soweit die Auswahl der Beifiger der Kommiſſion der Obrigkeit überlafjen 
it — in den Domainen, den Klofter-Aemtern und den Flecken ganz, in den 
Städten zur Hälfte — werden die Obrigfeiten bemüht fein müſſen, zu diefem 
wichtigen Amte Männer von anerkannter Redlichkeit und genügender Kenntniß 
der Perfonal- und Gewerbeverhältnifje zu bejtellen; gleichzeitig ift in den 
Städten die repräfentivende Bürgerfchaft zur Wahl der anderen Hälfte der 
Beifier zu veranlaffen und dabei darauf hinzumweifen, daß nur Männer der 
vorjtehend gedachten Qualifikation gewählt werden dürfen. 

In gleicher Weife find für jede Kommiffion die Subftituten ($ 21, Nr. 3) 
zu bejtellen. Sowohl bei zeitweiliger Verhinderung eines Beifiger3 als auch 
bei dauerndem Ausscheiden eines folchen in Folge von Todesfall, Wegzug oder 
ipäter eingetretener Unfähigkeit ze. tritt der an erſter Stelle ernannte Subftitut, 
an die Stelle eines von der Bürgerfchaft gewählten Beiſitzers aber ftet3 auch 
der gewählte Subftitut, in die Kommiffion ein. 

Die Amts-Ronvente haben bei Beitellung der Kommiſſion neben dem Vor: 
fienden auch dasjenige Mitglied der Kommiffion zu bezeichnen, welches in Ber: 
hinderung des Vorſitzenden den Vorſitz in der Kommiffion zu führen hat. 

8. 

Diejenigen Obrigfeiten, welche nach S 61, 2 zu der Veranlagung der 
nicht der Einfchägung unterliegenden Steuern Kolligirungs » Deputationen 
zuuziehen haben, haben diefe vechtzeitig zu beftellen. Die Bejtellung geſchieht 
nad) der $ 61, 2 gegebenen Vorſchrift, im Uebrigen in bisher üblicher Weile, 



Den Obrigfeiten liegt ferner ob die Befhaffung des Materials für 
die Veranlagung der Steuerpflichtigen, jomweit diefelbe nicht für die Gewerbe: 
treibenden ꝛc. in dem Abfchnitt II, Nr. 29 dem Vorfigenden der Einfchägungs- 
Kommiffion ausdrüclich zugemwiefen ift. 

10, 

Demgemäß haben die Obrigfeiten zeitig das Nöthige zu veranlafjen, ins- 
bejondere durch vor dem 15. Juli jeden Jahres zu erlafjende öffentliche, 
bezw. in kleineren obrigfeitlichen Bezirken bejondere Aufforderung zur Ein- 
reichung der vorgefchriebenen Deklarationen, wobei der gejeßliche Termin zur 
Einreihung, der 31. Juli, und die gefeßliche Defraudationgftrafe ($ 59 des Edikts) 
allemal in Erinnerung zu bringen, auch, darauf hinzumweifen ift, daß diejenigen 
Steuerpflichtigen, welchen Deflarationd: Formulare nicht beſonders zugeſtellt 
find, diefelben bei der Obrigfeit (bezw. den Schulzen 2c.) in Empfang nehmen 
können. Die Obrigfeiten find dabei berechtigt, in allen Fällen, wo ihnen die 
fteuerpflichtigen Verhältniffe nicht hinreichend befannt find, durch Zufendung 
von Deklarations- Formularen (Anlage D) den Steuerpflichtigen noch befonders 
Anlaß zur Deklaration zu geben ($ 66). Bon diefer Befugniß wird in der 
Regel Gebrauch zu machen fein bei folchen Steuerpflichtigen, bei welchen eine 
Verpflichtung zur Zahlung von Pachtfteuer ($ 7), von Steuer vom verpachteten 
Grundbefis ($ 9), von Miethöftener ($ 11), von Gewerbefteuern, welche nicht 
der Einfchägung unterliegen ($$ 30—34), von Befoldungs- oder Erwerbs— 
fteuern ($$ 37 und 39) oder von Zinfenftenern ($ 45) anzunehmen jteht. 

Uebrigens ift jelbjtverftändlich, daß die Obrigfeiten, ungeachtet der generell 
vorgefchriebenen Deflarationspflicht, die fteuerpflichtigen Verhältniffe auch durch 
andere Mittel, insbefondere durch Nachfragen ihrer Unterbeamten, Schulzen zc. 
zu ermitteln befugt bleiben, und daß es z. B. in Betreff der Dienſtboten zc. 
von folchen Perfonen, die jonft etwas nicht zu deflariren haben, häufig gerathen 
fein wird, durch Anfchreiben derfelben eine Menge von Deflarationen zu ver- 
meiden. Sin jolchen Fällen, oder wenn der Obrigkeit die in Betracht fommenden 
Verhältniffe des Steuerpflihtigen genau befannt find, genügt die Ausfüllung 
der betreffenden Spalte des Steuer-Regifterd Seitens der Obrigfeit ohne Bei- 
fügung einer Deklaration. Doch bleibt, im Falle eines Ueberjehens, der 
Steuerpflichtige ſelbſt ftetS zur eigenen Deklaration verhaftet, wie auch der 
Landes-Steuer-Direftion die Befugniß zur nachträglichen Forderung einer 
eigenen Deklaration des Steuerpflichtigen vorbehalten bleibt, 
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11, 

Auf Grund des fo und durch amdermweite Erkundigung gewonnenen 
Material3 haben die ritterfchaftlichen Gutsobrigfeiten die Veranlagung 
jelbft vorzunehmen und das Ergebniß in das Hauptjteuer-Regifter (Formular A) 
nad dem Mufter der beijpielsweife geichehenen Ausfüllung einzutragen und die 
Regiiter, nachdem auch die von dem Vorfigenden der Einfchägungs-Kommiffion 
nad; $ 26 mitgetheilten Steuerfäge der eingejchäßten Gewerbebetriebe in die 
Spalten 10 und 11 nachgetragen find, abzuschließen ($ 67). 

Die übrigen Obrigfeiten dagegen übermitteln das jo gewonnene Material, 
namentlich die gefammten eingegangenen Deflarationen zc., mit den beiden 
Gremplaren des Hauptſteuer-Regiſters (vergl. oben Nr. 3) zum 15. Auguft der 
Kolligirungs:Deputation behufs der eigentlichen Veranlagung der Steuerfäße ($ 64). 

Die Deflarationen find zuvor nach der Reihenfolge des Regiſters zu 
oronen und mit laufenden Nummern zu verjehen, welche in Spalte 4 des 
Regifters eingetragen werden. 

Nach Beichaffung der Repartition der Steuerfäge reicht die Kolligirungs: 
Deputation beide Exemplare des Negifters mit der gefchehenen Eintragung und 
allem Zubehör fpäteftens am 30. September an die Obrigkeit zurüc, welche 
die gefchehene Veranlagung ihrerfeits einer forgfältigen Prüfung unterzieht, 
bei abweichender Anficht, nad) Anhörung der Deputation, die Steuerfäße ander: 
weit feſtſetzt (4 64, Abjah 4), fodann die von dem Vorſitzenden der Ein- 
ſchäßzungs-Kommiſſion übermittelten Ergebnifje der Einſchätzung der Gewerbe: 
fteuer und der Steuer vom landwirthichaftlichen Betriebe in Städten und Flecken 
in Spalte 10 und 11, bezw. 5 und 6 des Regifters aus den Einfchägungstabellen 
überträgt ($ 64, letzter Abſatz); und dann das Hauptjteuer-Regifter am 
15. Oftober zum Abſchluß bringt. 

Während demnach, wie oben erwähnt, in Betreff der von der Kolligirungs- 
Deputation angejegten Steuern die Obrigkeit die Prüfung und definitive Feſt— 
ſetzung bat, fteht derjelben Hinfichtlich der eingefchägten Steuern eine Kognition 
nur infoweit zu, als fie auf Grund des $ 55, II, 6 wegen Unvermögens oder 
Erwerbsunfähigkeit den von der Kommiſſion angefegten Steuerfa in Abfat 
zu bringen berechtigt ift. Vergl. Nr. 28. 

Bei denjenigen Gemwerbetreibenden, welche zugleich Wanderſcheinſteuer 
auf Grund der Verordnung vom 30. September 1896 bezahlen, ift der nad) 
$ 13, Abſatz 2 von der Gewerbeftener bei der Hebung abzufegende Betrag 
der gezahlten Wanderfcheinftener in Spalte 24 abzurechnen, und folches in der 
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Spalte „Bemerkungen“ zu erläutern, auch dabei anzugeben, für welches Gewerbe 
der Wanderſteuerſchein gelöſt iſt. 

In 8 4 unter 1 und 2 iſt den Häuslern und Büdnern und in 87, 
Nr. 4 den Pächtern ländlicher Grundſtücke geftattet, unter gewiſſen Voraus 
feßungen auf ihre landwirthichaftliche Steuer den Betrag der von ihnen zu 
zahlenden Gewerbefteuer, Lohnfteuer oder Befoldungs- und Erwerbsiteuer ganz 
oder theilweife in Anrechnung zu bringen. In diefen Fällen kommt in 
Spalte 6 des Steuerregifters der verringerte Betrag der landwirthichaftlichen 
Steuer, in Spalte 11, 13, 15 und 17 aber die volle, bezw. Gewerbe:, 
Bejoldungs:, Erwerbs: und Lohnſteuer in Anſatz. 

Die von der Zinfenfteuer befreiten Renten zc. find in der 
Deklaration nicht anzugeben. 

Das Hauptjteuer-Regifter ift wenigftens von Einem Mitglied der 
Obrigkeit und Einem Mitglied der Kolligirungs-Deputation zu unterfchreiben. 

12. 

Hinfichtlich der Berichtigung des Steuerregifters für die April: 
Hebung ($ 62, Abjat 2) findet im Allgemeinen dafjelbe Verfahren ſtatt. In 
das Berichtigungsregifter, zu welchem das Formular A zu verwenden, 
find zunächft unter der Rubrik: „1. Abgang“ diejenigen Stenerpflichtigen des 
Hauptjteuer-Regifters unter Beibehaltung der laufenden Nummern des legteren 
aufzunehmen, deren Steuerbeträge bei der April:Hebung nicht mehr zur Hebung 
gelangen, unter kurzer Anführung des Grundes des Ausfallens in der Spalte: 
„Bemerkungen“, und dann unter der Aubrif: „UI. Zugang“ die neu hinzu— 
gefommenen, oder die im Hauptjtener-Regifter etwa überjchenen Steuerpflichtigen 
aufzuführen. Sind einfchägungspflichtige Gewerbe oder Tandwirthichaftliche 
Betriebe hinzugefommen, fo find die desfalljigen Nachtrags-Einfchägungstabellen 
dem Borfigenden der Rommiffion bis zum 1. März, das Berichtigungs-Regifter 
aber in Betreff der übrigen Steuern der Kolligirungs-Deputation im Laufe 
des März zuzuftellen. Diejenigen im Berichtigungs-Regifter in Zugang ge 
fommenen Steuerpflichtigen, deren Steuerzahlungspfliht ſchon im Oktober— 
Hebungstermin (am 15. Oktober) begründet gewejen ($ 54), welche aus irgend 
einem Grunde in das Hauptfteuer-Regifter aber nicht aufgenommen gemejen 
find und deshalb die Oftober-Steuer nicht bezahlt haben, haben die letztere 
bei der April-Hebung nachzuzahlen. Diejelben find deshalb im Berichtigungs- 
Regifter mit dem doppelten Anja aufzuführen, und ift der Grund hierfür 
in der Spalte „Bemerkungen“ kurz zu verzeichnen, 
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13. 

Vor dem 1. Oktober, bezw. vor dem 1. April iſt den Steuerpflichtigen 
durch öffentliche Befanntmachung oder fonftige Mittheilung die Zeit des be- 
vorjtehenden Hebungstermines mit demFHinzufügen in Erinnerung zu bringen, 
daß die im $ 58 vorgejchriebenen Anzeigen von im Laufe des Gteuerjahres 
fteuerpflichtig gewordenen Perfonen und Berhältniffen, fofern fie noch nicht 
gemacht, bei Vermeidung der gejeglichen Strafe, vor dem Beginn des Hebungs- 
Termins zu machen feien. 

Anzeigen, welche in Folge hiervon noch eingehen, find, ſoweit thunlich, 
namentlich in Betreff hinzugefommener Dienftboten, Gewerbegehülfen ꝛc., fo- 
wie von Hunden, noc durch Nachtragung im Steuer-Regifter zu berück- 
fihtigen und mit in Hebung zu fegen; andern Falls aber für die nächte 
Hebung zurüczufegen. Es ift dabei zu beachten, daß nad dem Grundjat 
des $ 54 für Dienftboten, Gewerbegehülfen zc. die Steuerzahlungspflicht immer 
an dem Orte, bezw. bei demjenigen Prinzipal beſteht, wo fie beim Beginn 
des Hebungstermins, am 15. Oftober, bezw. am 15. April fich befinden. 

Selbſtändig domizilirte Gewerbegehülfen, Tagelöhner zc., welche außerhalb 
ihres Wohnortes arbeiten oder dienen, fteuern an ihrem Wohnorte, 

14, 

Für die Erledigung von Reklamationen ift im Edikt ein ver 
Ihiedenes Verfahren vorgefchrieben, je nachdem diejelben gegen die Ent: 
Iheidungen der Einfchägungs:Kommiffionen oder gegen die Steueranjäße der 
Obrigkeiten und Kolligirungs-Deputationen erhoben werden. 

Beide Arten von Reklamationen find bei der Obrigkeit binnen beftimmter 
Friſt einzubringen und zu begründen, die erjtere bis zum 8. September bezw. 
29. März einſchl. ($ 27), die leftere biß zum 8. November bezw. 8. Mai 
einſchl. (5 77). Am beiden Fällen ift, vorbehaltlich der Reftitution, die ver- 
anlagte Steuer bis zur endlichen Entjcheidung im Hebungstermin zu entrichten. 

15. 

Wird gegen die Entfcheidung der Einſchätzungs-Kommiſſion in Betreff 
der Gewerbefteuer oder der Steuer vom landmwirthichaftlichen Betriebe in 
Städten und Flecken von dem Steuerpflichtigen die Berufung rechtzeitig inner: 
halb der ebengedachten Frijt eingelegt, fo hat die Obrigkeit das Crachten der 
Einihägungs-Kommiffion unter Vorlage der Einfchägungstabelle (nöthigenfalls 
eines Auszugs daraus) und der fonftigen Verhandlungen zu erfordern und 
die Angelegenheit zu inftruiven. Cie hat dabei die Befugniß, von dem 

9 
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Reflamanten den gehörigen Nachweis feiner Behauptung einer zu hohen Ein: 
Ihäßung und zu diefem Zwec auch die Vorlage der Handels: und Gefchäfts- 
bücher zu verlangen. 

Nach vollftändig inftruirter Sache wird die Neflamation von der Obrig- 
feit entweder als unbegründet zurückgewieſen oder mit dem obrigkeitlichen 
Erachten der Landes-Steuer-Direktion zur Entjcheidung vorgelegt. Diefe 
Vorlage kann, wenn mehrere Reklamationen gegen diejelbe Einfchägungstabelle 
gleichzeitig vorliegen, gemeinschaftlich erfolgen. 

Die Entfcheidung der Landes-Steuer-Direktion ift dem Reklamanten durch 
die Obrigkeit zu eröffnen. 

In den ritterfchaftlichen Aemtern ($ 21, Nr. 1c des Edikts) werden 
bei Reklamationen gegen die Entfcheidungen der Einſchätzungs-Kommiſſionen 
die in Nr. 14 und 15 der Obrigfeit zugewiejenen Funktionen und Befugniffe 
von dem Borfigenden der Einfchägungs:Kommiffion, bezw. defjen Gtell- 
vertreter ausgeübt. 

16. 

Neflamationen gegen die Steueranfäße der Obrigfeiten (in den ritter- 
Schaftlihen Gütern) und der Kolligirungs-Deputationen ($ 77) werden von 
der Obrigkeit inftruirt und in erfter Inſtanz entfchieden; diejelben haben zu— 
nächſt den Charakter einer Repräfentation. 

17; 

Die Hebung der Steuer findet nach der Beitimmung des 8 68 ftatt 
in der zweiten Hälfte der Monate Oktober und April. Nah Ablauf diejer 
Monate ift fofort die Zwangsvollſtreckung einzuleiten und bis zum Ablauf 
des Novembers, bezw. des Mai durchzuführen, damit am legten November 
und Mai die Stenerfumme an die Landes-Steuer-Kaſſe jpäteftens eingezahlt 
werden kann. Gelbjtverftändlich gilt diefer Termin nur als Endtermin, und 
find, foweit Zwangsvollftrefung nicht erforderlich, die Steuerbeträge ſchon 
früher, gleich nach bejchaffter Hebung, einzufenden. 

18. 

Bei der Verpackung des Geldes ift zu berückfichtigen: 
a) daß unter dem Nachtheile der Rückſendung die verfchiedenen Münz— 

jorten nicht durcheinander geworfen werden dürfen, namentlich 
b) 1: und "»-Markjtücte nicht anders als in Rollen, worauf der Betrag 

des Inhalts und der Name der abjendenden Behörde verzeichnet fteht, 
einzufenden find; 
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ce) daß der Kaffier alle Zahlungen nur in derjenigen Münzſorte, in welcher 
fie vorfchriftsmäßig geleiftet werden follen, annehmen darf, mithin alle 
in anderen Münzforten eingehenden Gelder unmittelbar zurückenden 
muß, auch 

d) angewiefen ift, in Fällen, in welchen die Zahlung entweder nicht voll- 
ftändig oder nicht in vollgültigen Zahlungsmitteln geleiftet ift, den 
fehlenden, vom Kaffenfchreiber mit zu atteftirenden Betrag durch Poft- 
verlag wahrzunehmen, fall3 diefer nicht über 3 Mark beträgt, in welchem 
Falle der Behörde nur die Unrichtigkeit, unter Rückſendung des etwaigen 
Ausfchuffes, zu melden und die Quittung nur auf geleiftete abfchlägliche 
Zahlung zu ertheilen ift. 

Bei der Einzahlung vermittelft Poftanweifungen kann an die Stelle des 
Begleitfchreibens der Koupon der Pojtanmweifung treten; derfelbe muß folchen 
Falles alles dasjenige enthalten, was nad) $ 69, Abſatz 2 und 3 Inhalt des 
Begleitjchreibens fein foll. 

19. 

Die im $ 70 vorgefchriebene Einfendung der zweiten Ausfertigung des 
Hauptſteuer-Regiſters (bezw. bei der April-Hebung des Berichtigungs-Regifters) 
nebft der zweiten Ausfertigung der Einjchägungstabellen (in den Rittergütern 
der auszugsweifen Mittheilungen der Vorfienden der Kommiffionen, Nr, 11), 
auch einer Abfchrift des geführten Wanderfcheinfteuer-Regifter8 und dem fonftigen 
Zubehör an die Landes-Steuer-Direktion behufs der Nevifion hat bis zum 
15, der Monate November und Mai zu gefchehen, gleichviel, ob bis dahin 
die ganze Steuerfumme hat abgeführt werden fünnen oder nicht. In das 
Wanderfcheinftener-Regifter müſſen die laufenden Nummern des Hauptfteuer- 
RegifterS mit eingetragen fein. Bei der April-Hebung ift ſtets das Wander: 
fheinfteer-Regifter für das begonnene Jahr abjchriftlich anzufchließen. 

20. 
Das Verfahren in Betreff der Revifion der Steuer-Regifter und der Er- 

ledigung der Monituren ift in den SS 71 und 72 geregelt. 
Nach dem durch die amerfannten oder durch höhere Entjcheidung feſt— 

geftellten Monituren berichtigten Negifter gefchieht die April-Hebung in Be: 
rückfichtigung der aus dem Berichtigungs-Negifter vefultivenden Zu: und Abgänge. 

In dem Verkehr zwifchen der Yandes-Steuer-Direktion einerjeitS und den 
Ortsbehörden andererjeits ift die Form von Erfuchungsichreiben zu beobachten, 

9* 
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II. 

Thätigkeit der Einſchätzungs-Kommiſſionen und des — 
derſelben. 

21. 

Die Einſchätzungs-Kommiſſionen ſind beſtimmt, für diejenigen Gewerbe— 
treibenden, für welche nicht in den 88 30 34 andere Grundſätze aufgeſtellt 
find, und für die landwirthichaftlichen Betriebe in Städten und Flecken ($ 8) 
durch Einſchätzung des aus dem betreffenden Betriebe fließenden Einkommens 
in gegebene Klaffen den Steuerſatz zu beftimmen. 

Zu den hierfür in den SS 20—29 und 8 des Edikts gegebenen gefeglichen 
Vorfchriften wird das Nachftehende Hinzugefügt. 

A. In Betreff der Einfchägung der Gewerbeitener. 

22. 

Die Einfhäsung foll gefchehen nach Maßgabe des dem Steuerpflichtigen 
aus dem Gewerbebetriebe zufließenden Gefammt-Einfommens ($ 20). 

Wie alfo alles aus anderen Duellen ftammende Einkommen bei diefer 
Einſchätzung außer Berückfichtigung bleiben muß, jo foll auf der andern Seite 
das gefammte, aus dem Gewerbebetriebe fließende Einfommen, ohne Abzug, 
in Anfab gebracht werden. Dabei ift wohl zu beachten, daß diefe Steuer 
feineswegs eine eigentliche Einfommenfteuer, jondern lediglich eine Gewerbe- 
jteuer jein fol, daß es alſo nicht fowohl darauf anfommt, das reine ſchulden— 
freie Einfommen des Steuerpflichtigen überhaupt (welches folchenfalls wie bei 
der Zinfenftener mit einem höheren Steuerſatz hätte belegt werden müffen), 
als vielmehr den Umfang und die Bedeutung des Gewerbebetriebes zu 
ermitteln, und daß das Geſetz lediglich als wichtigjten Maßſtab hierfür 
das aus dem Gewerbebetriebe erwachjende Einkommen hingeftellt hat. Hieraus 
ergiebt fich die Nothwendigfeit, den Umftand, ob ein Gewerbe mit eigenem 
oder fremden Gelde betrieben wird, unberücfichtigt zu laffen ($ 25 a. €.), 
weil diefer Umftand zwar wohl für das reine, wirkliche Eintommen des Gewerbe: 
treibenden, nicht aber für die Bemeffung des Umfanges des ftenerpflichtigen 
Gewerbebetriebes ſelbſt von Wichtigkeit ift. 

Auch kommt es nicht ſowohl darauf an, feitzuftellen, welches Einfommen 
der Gewerbebetrieb während des verflofjenen Steuerjahres zufällig gehabt hat, 
al3 vielmehr darauf, wie hoch ducchichnittlich und regelmäßig das Jahres: 
Einfommen aus dem Gefchäft anzufchlagen ift, 
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23. 

Nach den in Nr. 22 gegebenen Grundjägen muß bei Vornahme der Ein- 
Ihäßgung ftreng darauf gehalten werden, das wirkliche Einfommen aus dem 
Gewerbebetriebe und damit den Umfang und die Bedeutung des lebteren zu 
ermitteln und abzufchägen, Abweichungen von diefem Fundamental-Grundfage 
aber nach feiner Richtung hin zuzulaffen und insbefondere nicht Steuerpflichtige 
von gleich bedeutendem Gewerbebetriebe, aber fonft ungleichen Verhältniſſen 
aus vermeintlichem Billigfeitsgefühl in verfchiedene Steuerklaſſen einzufchägen. 

24, 

Zu einer Deklaration ihres Einkommens follen die der Einjchägung unter: 
worfenen Gemwerbefteuerpflichtigen zwar nicht verpflichtet fein; jedoch ift im 
$ 24 dem Vorfißenden und der Kommilfion die Befugniß eingeräumt, die 
Steuerpflichtigen zu wahrheitsgemäßen Angaben über ihre in Betracht fommenden 
Verhältnifje zu veranlaffen. Bon diefer Befugniß werden diefelben dann Ge- 
brauch zu machen haben, wenn fie durch anderweitige Nachforfchungen und 
Erfundigungen zu einer befriedigenden Einfchägung des Gewerbebetriebe nicht 
gelangen können. Zu einer Vorlegung der Handels: und Gefchäftsbücher an 
die Kommiffion oder den Vorfigenden find die Steuerpflichtigen nicht verbunden, 
Vergl. Nr. 15. 

25. 

Behufs Ermittelung der Steuerklaffen und der Steuerfäge find ſämmtliche 
der Einfchägung unterworfene Gewerbe — m. a. W. alle Gewerbe, welche 
nicht im 8 20 befonders von der Einſchätzung ausgenommen find — im 8 29 
in drei Abdtheilungen A, B, C mit verfchieden abgeftuften Klaſſen und Steuer- 
fägen eingetheilt. Die Littr. D enthält feine bejondere Abtheilung, fondern 
nur die Beftimmung, daß Gewerbebetriebe, welche etwa unter die Abteilungen 
A, B, C nicht direft zu jubjumiren find, aber gleichwohl auch nicht unter die 
4 39 bis 34 fallen, nach der niedrigften Skala unter B eingefchäßt werden 
ollen. 

26. 

Wenn hiernach zunächft für jedes zur Einſchätzung gelangende Gewerbe 
die Abtheilung A, B oder C beſtimmt ift, in welche es nach den Vorfchriften 
der 88 29 und 14 gehört, jo muß daffelbe in diejenige Klafje diefer Ab: 
theilung eingejchäßt werden, in welche es nach dem ermittelten, bezw. ab- 
geichägten Einkommen fällt. Dieſe Klafjen find jo gebildet, daß die Tarirung 
de3 Einkommens fich jtetS zwifchen einem Minimum und Marimum, alfo ftet3 
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innerhalb eines Spielvaums zu bewegen hat, für welchen in den niedrigeren 
Stufen engere, in den höheren Stufen weitere Grenzen gezogen find. Es wird 
dadurch das Einjchägungsverfahren wejentlich erleichtert, indem beifpielsweife 
für die Einſchätzung eines Handelsbetriebes in die 10. Klafje der Abtheilung A 
die Ueberzeugung genügt, daß das Gewerbe von folchem Umfange ift, daß es 
ein jährliches Einfommen von mehr als 6000 Mark, aber von nicht mehr als 
7500 Mark abwirft, weil es für die Einfhägung ohne Einfluß bleibt, ob 
innerhalb diefer Schranken das Einkommen etwa auf 6300 oder 6600 oder 
7200 Mark fich belaufen möchte. 

Bei verjchiedenen Gemwerbebetrieben eines und defjelben Gemwerbetreibenden, 
welche unter diefelbe Abtheilung fallen, wird das Einkommen aus denjelben 
in einer Summe gefchäßt und danach die Steuerflafje beftimmt ($ 15, Abſ. 2). 
allen diefelben aber unter verſchiedene Abtheilungen und Skalen, jo muß für 
jeden derjelben (fofern nicht einer davon lediglich als Nebengefchäft eines Haupt- 
gemwerbes dient) nach 8 15, Ab. 1 die Steuerflaffe und der Steuerfat befonders 
beftimmt und eingetragen werden. Hierbei ift jedoch zu berücffichtigen, daß 
die Gefammtftener niemals weniger betragen darf, als wenn das Geſammt— 
einfommen in einem Saße nad) der niedrigeren Skala veranfchlagt wäre, und 
ift, wenn eine Erhöhung des Steueranfages auf Grund diefer Beftimmung 
eintritt, folches in der Spalte „Bemerkungen“ der Ginfchägungstabelle zu 
erläutern. 

27. 

Mit Rückficht auf den für die Einfchägung gewährten Spielraum (Nr. 26) 
werden Nachweife, wie der Gejammtbetrag des Einkommens im Einzelnen zu 
berechnen ei, in der Hegel vermieden werden fünnen, und e8 mußte deshalb 
genügen, für die Beineffung des Einfommens im Edift diejenigen allgemeinen 
Grundſätze aufzuftellen, welche im $ 25 gegeben find. 

Im Intereſſe einer gleichmäßigen Einfchägung werden aber noch folgende 
Erläuterungen und Borfchriften hinzugefügt: 

1. Wie fchon oben in Nr. 22 hervorgehoben, liegt e3 in dem Weſen diefer 
Steuer als Gemwerbeftener, daß bei der Abſchätzung des aus dem Ge: 
werbe fließenden Einkommens die Ausgaben für die Verzinfung von 
Schulden nicht abgefeßt werden dürfen, auch wenn dieſe Schulden in 
nächftem Zufammenhang zu dem Gewerbe jelbjt jtehen, 3. B. wenn 
Kapitalien zur Begründung oder Erweiterung des Gejchäfts oder jonft 
zur Verwendung im Gejchäft angeliehen oder die zum Gewerbebetriebe 
nöthigen Grundftüce mit fremden Gelde gefauft find, oder wenn bei 
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Aktien-Gejellichaften zc. das gefammte Gründungs: und Betriebsfapital 
durch Ausgabe von Aktien herbeigefchafft ift, indem auch hier die Ver- 
zinfung der Aktien (Dividenden) und der Prioritäts:Anleihen ſowie die 
Abjchreibung zum Reſervefonds ꝛc. nicht in Abzug gebracht werden 
fünnen. 

. Von dem ermittelten Brutto-Einfommen eines Gemerbebetriebes dürfen 
deshalb, um dasjenige Einfommen zu finden, welches einen Maßſtab 
für die Bedeutung des Betriebes abgiebt, nur die eigentlichen Betriebs: 
foften in Abſatz gebracht werden ($ 25). Diefe Ausgaben können in 
den einzelnen Jahren jehr verichieden jein, ohne daß deshalb der Um— 
fang des Gemwerbebetriebes ein weſentlich verfchiedener in den ver: 
jchiedenen Fahren wäre; es kommt deshalb nicht darauf an, welche 
Betriebsausgaben ein Gewerbetreibender in dem verfloffenen Fahre in 
Wirklichkeit gehabt, oder welche derjelbe in dem laufenden Steuerjahr 
etwa haben wird, als vielmehr darauf, welcher Betrag nad) Maßgabe 
der vorhandenen zum Gewerbe benußten Gebäude, Mafchinen, Geräthe 
und fonftigen Utenfilien für Abnugung an denfelben, und welche Aus: 
gaben zur Fortjegung des Betriebes für ein Gefchäft der betreffenden 
Art behufs Anfchaffung von Waaren, Anlauf von Rohmaterialien, 
Zahlung von Arbeitslöhnen, Haltung von Gewerbegehülfen u. f. w. 
erfahbrungsmäßig durchſchnittlich jährlich erforderlich find, 
wobei aber zu diefen Ausgaben Zinfen für aufgeliehene Kapitalien nie 
berechnet werden dürfen. Ebenſowenig darf die Miethe für das 
Geichäftslofal in Abſatz gebracht werden. 

. Iſt zwar als Maßſtab für den Umfang eines Gemwerbebetriebes im 
Edikt ganz allgemein das Einkommen aus demfelben Hingeftellt, fo 
wird das leßtere doch, gerade weil es ohne Nückficht auf die Ver— 
zinfung fremden Geldes gefchäßt werden foll, in vielen Fällen wieder 
aus anderen äußeren Merkmalen zu jchließen fein, und ift deshalb 
den Vorſitzenden der Kommiffionen in $ 22 ausdrücklich zur Pflicht 
gemacht, zur Vorbereitung der Einfchägung und Begründung ihres 
eigenen Vorjchlages auf folche äußerliche Merkmale, welche eine Schluß: 
folgerung auf das in Anfab zu bringende Einfommen geftatten, ihre 
Aufmerkjamkeit zu richten und diefelben zu ermitteln. Solche Merk: 
male bier vollftändig aufzuzählen, würde zu weit führen und bei der 
Mannigfaltigfeit der Gewerbe und ihrer Betriebe doch nicht erſchöpfen. 
Als Beiſpiele und Anhaltspunkte für die hauptſächlichſten Fälle mögen 
hier aber folgende genannt werden: 



a) 

b) 

) 
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Bei Handelsgeſchäften wird es in der Regel erforderlich 
ſein, die Größe des jährlichen durchſchnittlichen Verkaufsumſatzes 
im Gefchäfte zu ermitteln, und wird, wenn diefer Umſatz nicht 
aus der eigenen Beurtheilung der Kommiſſion und durch andermweite 
Erkundigung fich herausstellen läßt, in vielen Fällen nichts übrig 
bleiben, als zu diefem Zwec den Handeltreibenden jelbjt zu einer 
Erklärung hierüber zu veranlaffen ($ 24). Aus der Summe des 
Gejammtumfaes wird ſich dann das Einfommen finden lafjen in 
dem Prozentſatz des für die betreffende Gattung von Gejchäft ort3: 
üblichen Auffchlags auf den Ginfaufspreis, welcher regelmäßig 
den beim Verkauf erzielt werdenden Ueberfchuß über den Einfaufs- 
preis ergiebt. Won dieſem Weberfchuß find noch abzufegen die 
unter 2 diefer Nummer gedachten Betriebsausgaben, wobei aber 
zu beachten ift, daß bei diefer Berechnungsweife die Ausgaben für 
Ankauf von Waaren bereits berückfichtigt find. Zur Prüfung der 
Angaben der Handeltreibenden und zur Unterftügung bei der Ein- 
ſchätzung werden aber auch die fonftigen VBerhältniffe des Gejchäfts, 
Beichränfung des Abſatzes auf den Ort oder Ausdehnung defjelben 
nad) auswärts, die Größe der Speicher 2c., die Ladeneinrichtung, 
Zahl und Art der Gehülfen ze. nicht außer Acht zu laffen fein. 

Iſt es thunlich, nach Ortsüblichkeit einen Prozentſatz des 
Geſchäfts um ſatzes fejtzuftellen, welcher neben dem Einfaufspreis 
auch die Betriebskoften mitberückjichtigt, jo wird fi auch auf 
diefe Weife das Einkommen beftimmen laſſen. 
Bei Fabriken und derartigen Etabliffements finden fich Anhalt3- 
punkte in den ducchjchnittlichen Bezügen von Rohmaterial, in der 
Zahl der bejchäftigten Arbeiter und Hülfsmafchinen, ſowie der im 
Betrieb befindlichen Werkjtätten und in der Größe des im Gefchäft 
angelegten Kapitals. Soweit diefe und andere in Betracht 
fommende Momente nicht äußerlich erfennbar oder ſonſt befannt 
find, wird auch hier, insbefondere bei größeren Etabliſſements, 
von der Befugniß des $ 24 Gebrauch zu machen, und werden 
die Fabrikinhaber, bezw. deren Vertreter zur Erklärung über die 
relevanten Punkte zu veranlaffen fein. 
Bei dem Handwerk und ähnlichen Betrieben ift insbejondere zu 
berückjichtigen die Zahl und Art der Gehülfen und Lehrlinge, die 
Anwendung von Mafchinen (3. B. Nähmaschinen), Halten eines 
Magazins oder offenen Ladens u. ſ. w., bei Maurern und Zimmer 
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leuten die Unternehmung von Spekulationsbauten u. dergl.; bei 
Muſikern die Anzahl der Truppe; bei Fuhrleuten die Frage, ob 
Fracht: oder gewöhnliche Fuhrleute oder Droſchkenkutſcher, die 
Zahl und Beichaffenheit der Fuhrwerke und Pferde u. f. w. 

Dabei wird ald Regel angenommen werden müſſen, daß 
Handwerker, welche ftändig oder doch den größten Theil des Jahres 
mit Gehülfen arbeiten, nicht in die 1. Klafje (mit dem Minimal: 
jab), jondern in eine der höheren Klaffen eingefchäßt werden 
müſſen. 

Bei Bäckern und Schlächtern die Zahl der Gehülfen, die Betreibung 
von Mehlhandel oder Viehhandel (ſofern ſolcher überhaupt als 
Nebengeſchäft und nicht, was bei dem Viehhandel regelmäßig der 
Fall ſein wird, als ſelbſtändiges Handelsgeſchäft zu behandeln iſt 
($ 15), ob bloß Hausbäckerei oder auch Brotverkauf getrieben, ob 
das Fleiſch im offenen Laden verkauft wird (fofern e3 nicht eigent- 
licher Handel mit von anderen bezogenen Fleiſchwaaren ift), ob 
auch Hausfchlächterei betrieben und Fuhrwerk gehalten wird, wie 
viel wöchentlich zu Weißbrot und Schwarzbrot verbaden, bezw, 
wie viel von den verfchiedenen Thierarten in der Woche gefchlachtet 
wird, um danach einen durchſchnittlichen Gewinn finden zu können, 

Bei Gaſt- und Schanfwirthichaften, Reftaurationen ze. (vergl- 
8 14, 2) wird von Bedeutung fein, ob bloß Gaſt- oder Schanf: 
wirthichaft, oder beides zufammen betrieben wird, ob mehr oder 
weniger Frequenz, ob regelmäßige Klub: oder dergleichen Geſell— 
haften, Tangbeluftigungen 2c. ftattfinden, ob Billard und Kegel- 
bahnen, Wein- oder Bierftuben vorhanden find, ob der Gajthof 
oder die Reftauration erften oder niederen Ranges ift, eine fog. 
gute Lage im Ort hat, regelmäßigen Reiſenden-Verkehr hat, einen 
Omnibus zum Bahnhof fchickt, ob Ausfpann gehalten wird, vegel- 
mäßige Table d’höte mit ftehenden Gäften ftattfindet u. ſ. w. 

Bei Mühlen fommt vornehmlich in Betracht die Art der Kon- 
ftruftion, die Zahl der regelmäßig im Betriebe befindlichen Mahl: 
gänge und der Gehülfen, die Ausreichlichkeit der Wafjerkraft, die 
Anwendung von Dampfmafchinen und deren Kraft, das Halten 
von Fuhrwerk und insbejondere die Abjaverhältniffe, ſowie die 
Pachtſummen, welche für ähnlich fituirte Mühlen gezahlt werden, 
unter Berücfichtigung des vom Pächter gemachten VBerdienites. 

10 
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28. 

In jeder Abtheilung des $ 29 findet fi ein Minimalfat für die 1. Klaſſe, 
in welche alle diejenigen einaufchäßen find, welche ein zu der Abtheilung gehörendes 
Gewerbe betreiben, ohne daß das Einfommen aus dem Gewerbe den für die 
2. Klaffe normirenden Betrag erreichte. Abweichungen von diefen Minimaljägen 
zu machen, ift der Kommiffion nur ausnahmsweise in den zu den Abtheilungen 
A, B und C des 8 29 befonders erwähnten Fällen geftattet. Dabei wird 
die Bejtimmung des Stenerfaßes innerhalb des zu A, B und C gegebenen 
Spielraums von 5 bis 10, bezw. 1 bis 2, bezw. 5 eis 8 Mark nach dem 
Grade der Geringfügigfeit des Betriebes zu treffen fein. In allen anderen 
Fällen ift der Minimalſatz ſtets voll’ zum Anfab zu bringen, und find etwa 
nothwendig erfcheinende Steuererlafje oder Abminderungen unter den Minimalſatz 
auf Grund des 8 55 II, 6 und des 8 75 in der Spalte 11: „Bemerkungen“ 
der Obrigkeit unter fpezieller Begründung zur Berücfichtigung zu empfehlen. 

29. 

Die gefammte Leitung des Einfhägungs-Verfahrens liegt nad) $ 22 
dem Vorfigenden der Kommiffion ob. 

Sobald derjelbe von der Obrigkeit die Einfchägungstabelle mit den Namen 
der Gemwerbetreibenden erhalten, hat er diefelbe an der Hand der vorigjährigen 
Negifter und der ihm fonft zu Gebote ftehenden Mittel einer Prüfung zu 
unterziehen ſowohl rückjichtlich ihrer Vollftändigfeit, al3 auch nach der Richtung 
hin, ob jede Art von Gewerbe unter der richtigen Abtheilung und Nummer 
(vergl. oben Nr. 5) aufgeführt ift, wobei die Vorfchrift des $ 15 zu beachten 
ift, daß Gewerbetreibende, welche mehrere fteuerpflichtige Gewerbe treiben, mit 
jedem derjelben in der betreffenden Abtheilung aufzuführen find. In den ritter- 
Ichaftlichen Aemtern ift die Einfchäßungstabelle von dem Vorſitzenden aus den 
von den einzelnen Gutsobrigfeiten ihm zugehenden Nachweifungen der Gewerbe: 
treibenden unter Beachtung der Vorfchriften in Nr. 5 diefer Inſtruktion zu- 
fammen zu ftellen. Zu dem Zwecke hat der Vorſitzende bei Beginn feiner 
Thätigfeit die einzelnen Gutsobrigfeiten zur Einſendung der erforderlichen 
Mittheilungen in Betreff der Gemwerbetreibenden ihrer Güter aufzufordern und 
dabei den Ort für die Adreffirung der Zufendungen in Steuer-Einfchägungs- 
Angelegenheiten mitzutheilen. 

30, 

Der Vorſitzende hat jodann nach Maßgabe der Vorfchriften des Edikts 
($ 22) und den vorjtehend in den Nummern 22—28 gegebenen Anmweifungen 
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das Einſchätzungsgeſchäft vorzubereiten und nach ſeiner beſten Ueberzeugung 
für jedes fteuerpflichtige Gewerbe die Steuerklaſſe und den Steuerſatz in Vor: 
Ihlag zu bringen, welcher Vorfchlag mit kurzen Angaben über die wejentlichen, 
nad feinem Grmefjen in Betracht kommenden Berhältniffe in die Spalten 
5—7 der Einfhäsungstabelle einzutragen ift. 

31, 

Das Verfahren und die Befugniffe der Kommiffion in Bezug auf die 
Einſchätzung findet fich in den 8 23 und 24 vorgezeichnet. Die Zufammen- 
berufung derfelben gefchieht durch den Vorſitzenden. Die Kommifjion ift nur 
dann befchlußfähig, wenn */s ihrer Mitglieder, einfchließlich des Vorfigenden, 
wenigſtens aber 3 Perfonen vorhanden find. Bei dem Zufammentritt hat 
der Vorſitzende die Mitglieder zu unparteiifcher Prüfung und Stimmabgabe 
und zur Geheimhaltung der bei dem Einfchägungsgefchäft zu ihrer Kenntniß 
gelangenden Einkommensverhältniſſe durch Handſchlag zu verpflichten. — 
Während der Berathung über die Einfchägung eines Mitgliedes der Kommiffion 
jelbft muß dafjelbe abtreten. 

Die von dem Vorfienden anzuberaumenden Berathungstage der Kommiffion 
find der Landes-Steuer-Direktion auf deren Anfrage anzuzeigen, und hat er 
etwaigen Wünſchen derfelben auf Verlegung der Situngstage, welche die 
Direktion, wenn fie einen Beauftragten zu entjenden beabfichtigt, dem Vor: 
ſihenden eventuell innerhalb 8 Tagen nad) Empfang der Anzeige zugehen 
laffen wird, thunlichſt zu entjprechen. 

32. 

Im $ 24 ift e8 in das Ermefjen der Kommiſſion geftellt, ob fie fich des 
Rathes von Sachverſtändigen aus dem Kreife der Handels: und Gemwerbetreibenden 
bei der Einfchägung bedienen will, und es ift wahrjcheinlich, daß fie von dieſer 
Befugniß in den meiften Fällen wird Gebrauch machen müfjen. Solchen Falls 
hat fie die Sachverſtändigen entweder felbft auszufuchen oder die Wahl der: 
jelben den betreffenden Klaffen der Gewerbetreibenden zu überlafjen. 

Die auf die eine oder die andere Weife erwählten Sacverftändigen find 
verbunden, der Vorladung des Borfizenden Folge zu leiften und die von 
ihnen erforderte Auskunft nach beſtem Wiffen zu extheilen. Diejelben werden 
in derjelben Weife verpflichtet, wie die Beifiger (Nr. 31). Eine Protofollirung 
der Kommiſſions-Verhandlungen ift nicht unbedingt erforderlich, wohl aber jtets 
eine Präfenzlifte, in welcher auch die Sachverftändigen mit aufzuführen find. 

10* 
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33. 

Nach vollzogener Prüfung hat die Kommiſſion für jeden Gewerbebetrieb 
die Steuerklaſſe und den Steuerſatz feſtzuſtellen und das Reſultat in die 
Spalten 8 und 9 der Tabelle einzutragen. Stimmt dieſe Feſtſtellung mit 
dem Vorfchlage des DVorfienden überein, jo genügt diefer einfache Vermerk; 
anderen Falls find die wejentlichen Gründe für die abweichende Entjcheidung 
furz in der Spalte 11 oder in einer befonderen Anlage zu verzeichnen. In 
diefem Falle hat der Vorſitzende darüber, ob er der Anficht der Majorität 
beitreten oder dagegen Berufung einlegen will, 3 23, Abjat 3, fich jpätejtens 
bei Schluß des Einfchägungsgefchäfts zu erklären und diefe Erklärung in 
Spalte 10 der Tabelle zu bemerken. Zur Ginlegung folcher Berufung ift 
der Vorſitzende verpflichtet, wenn feiner Ueberzeugung nach der von der Mehr- 
beit gefaßte Beichluß nicht gerechtfertigt ift; er hat dann die Gründe für 
feine abweichende Anficht in der innerhalb 8 Tagen nad) Abſchluß des Ein- 
Ihäsungsgefchäfts an die Obrigkeit, bezw. die Landes: Steuer: Pirektion zu 
richtenden Berufung ausführlich darzulegen. 

34. 

Dem Steuerpflichtigen ift, jobald die Einſchätzung feitens der Kommiſſion 
erfolgt ift, und jpätejtens bis zum 1. September, bezw. 22. März, unter 
Unterjchrift des Vorſitzenden die erfolgte Feitftellung der Steuerflaffe und der 
Betrag der von ihm zu entrichtenden Steuer mit dem Gröffnen jchriftlich 
befannt zu machen, daß ihm dagegen eine bis zum 8. September, bezw. 
29. März einjchl. bei der Obrigkeit einzubringende und zu begründende 
Reklamation freiftehe, jpätere Reklamationen aber unberüdjichtigt bleiben. 

35, 

Don der Einjchäßungstabelle, welche in zwei Ausfertigungen zu führen 
ift, verbleibt ein Gremplar bei der Kommiffion bezw. dem Vorſitzenden und 
dient als Grundlage für die Nellamations-Verhandlungen und für die Ein- 
Ihäßung des folgenden jahres, während das andere, von dem VBorfigenden 
jpäteftens bis zum 30. September, bezw. 31. März mit den inzwijchen aus 
Reflamations-Entfcheidungen erfolgten Berichtigungen verfehen, der Obrigkeit 
zur Uebertragung in das Hauptjteuer-Regifter und demnächſtigen Miteinfendung 
an die Landes-Steuer-Direftion mitzutheilen ift ($ 26, Abſ. 2, 8 64, 
Abi. 5 und $ 70). 



36. 

Wenn die Landes-Steuer-Vireftion von ihrer Befugniß Gebrauch macht, 
an der Berathung der Kommiſſion einen Beauftragten Theil nehmen zu laſſen 
($ 28), jo ijt demjelben der Zutritt zu den gefammten Verhandlungen und 
allem Material zu geftatten und jede gemwünfchte Auskunft zu geben, 

37. 

Nah 8 71 des Edikts fteht der Landes-Stener-Direftion die Befugniß 
zu, in Fällen, wo bei der Nevifion die Ueberzeugung einer nicht zutreffenden 
Einſchätzung ſich ergiebt, unter Begründung diefer Ueberzeugung durch that: 
fähliche Umftände eine Wiederholung der Einfchägung durch die Kommiſſion 
zu verlangen. Sin diefen Fällen hat der Vorſitzende die Kommilfion von Neuem 
zuijammen zu rufen und eine ſorgſame Wiederholung der Einſchätzung, ins— 
bejondere unter Berückjichtigung und Prüfung der von der Yandes-Steuer- 
Direktion hHervorgehobenen Umjtände zu veranlaffen. Das Ergebniß dieſer 
Einſchätzung ift der Landes-Steuer-Direktion anzuzeigen. 

38, 

Die nach ftattgehabter Nevifion und erledigtem Neflamationsverfahren, 
bezw. nach ungenüßt abgelaufener Neflamationsfrift definitiv gewordenen Ein- 
ſchätzungsreſultate find nad $ 36 für das ganze Steuerjahr maßgebend, indem 
Veränderungen in dem Betriebe oder in dem Umfange eines Gewerbes un- 
berüctfichtigt bleiben ſollen. Wird ein eingefchägter Gewerbebetrieb im Laufe 
des Steuerjahres ganz aufgegeben, jo normirt die Bejtimmung des $ 54 Abf. 2, 
wonach in dem nächiten Hebungstermine nach Aufgabe des Gefchäfts die Steuer 
nicht mehr bezahlt wird. 

Für diejenigen Gewerbebetriebe aber, welche im Laufe des Steuerjahres 
neu entjtehen oder bei der Haupteinfchägung in der Zeit vom 15, Juli bis 
15. August überjehen worden find, findet nach Vorfchrift des S 26 im Monat 
März eine nachträgliche Einfchägung ftatt, zu welchem Zwede die Kommiffion 
in denjenigen Bezirken, wo folche Fälle vorfommen, wiederum einzuberufen ift. 
Das Verfahren bei dieſer jpäteren Einſchätzung ift daffelbe wie bei der Haupt: 
einſchätzung, doc ift in der Tabelle in Spalte 11 zu bemerken, ob der Gewerbe: 
betrieb früher nur überjehen, event. von welchen Zeitpunfte an derjelbe be- 
gonnen ift, damit die Obrigkeit erjehen fann, ob die Steuer auch für die 
Dftober-Hebung noch nachträglich zu erheben ift. Mit Rückſicht auf die ein- 
faheren Berhältnifje und das feltenere Vorkommen folcher Fälle auf dem 
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platten Lande ift übrigens geftattet, daß daſelbſt die fpätere Einfchägung, ohne 
Zufammenberufung der Kommiffion, lediglich von dem Vorfigenden nach pflicht- 
mäßiger Meberzeugung gefchehen darf; gegen diefe Einfchägung des Vorfigenden 
jteht dem Steuerpflichtigen die fofortige Berufung wie bei der Haupteinſchätzung 
offen, jedoch unter einftweiliger Zahlung der Steuer nad) dem eingejchägten 

etrage. 
Wird wegen verfäumter Anzeige der Obrigkeit ($ 17 des Edikts nnd 29 

der Inſtruktion) die Vornahme einer Einfchägung außer der gewöhnlichen Zeit 
nöthig, jo find die dadurch entjtehenden Koften von der fäumigen Obrigfeit 
zu tragen. 

B. In Betreff der Einfhägung der Stener vom landwirthſchaftlichen Be- 

triebe in jtädtifchen und Fleckens-Feldmarken. 

39, 

Die vorftehend in den Nummern 22—38 für die Einſchätzung der Ge: 
werbeftener gegebenen Vorjchriften find in analoger Weife auch für die Ein- 
Ihäßung der Steuer vom landwirthichaftlichen Betriebe in den ftädtifchen und 
Fleckens-Feldmarkeu ($ 8) in Anwendung zu bringen, und zwar nicht bloß 
Hinfichtlich des Verfahrens, jondern auch in Betreff der Ermittelung des Um: 
fanges und der Bedeutung des fteuerpflichtigen Einfommens aus dem Betriebe 
(Nr. 22, 23). Es genügt deshalb, zumal diefelben Kommiffionen auch diefe 
Einfhägungen vorzunehmen haben, hier in ähnlicher Weife, wie folches unter 
Nr. 27, 3 für die Hauptarten der Gewerbebetriebe gejchehen ift, auf einige 
der weſentlichſten Anhaltspunkte für die Bemefjung des Einfommens auf- 
merkſam zu machen. 

Steuerpflichtig ift nach 8 8 jeder nicht unter Abſatz 1 defjelben fallende 
landwirthichaftliche Betrieb, jofern er über das Halten von 2 Kühen und die 
Bebauung von 200 Q.R. — 43,5 Ar Ackerland hinausgeht, und es macht 
dabei feinen Unterfchied, ob die benußten Grundſtücke eigene oder erpachtete 
find. Sowohl die Haltung von mehr als 2 Kühen als aud) die 
Bebauung von mehr als 43,u Ar (200 Quadratruthen) gilt als 
ftenerpflichtiger landwirthichaftlicher Betrieb. Pas Haupt: 
moment wird demnach in der Negel die Größe der in Benutzung gehabten 
Grundftücke fein; daneben aber wird in Betracht kommen die Qualität derjelben 
und die Belegenheit der einzelnen Grundftüce in den verfchiedenen Theilen 
der Feldmark, auch ihre größere oder geringere Entfernung vom Wirthichafts- 
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hofe, und ob ſie in einem arrondirten Komplexe oder in einzelnen Stücken 
weit auseinander liegen; ferner die Anzahl der für die Wirthſchaft regelmäßig 
gehaltenen Dienſtboten und Tagelöhner, des Pferde- und Viehſtandes, die 
Größe und Zahl der Wirthichaftsgebäude, Scheuern 2c., der Gebrauch von 
Maſchinen, der Umfang des etwaigen Korn:, Butter: und Viehverfaufs; die 
Frage, ob der landwirthichaftliche Betrieb für fich betrieben, oder ob er etwa 
durch die Verbindung mit gewerblichen Betrieben, Brennereien, Fuhrwerks— 
betrieb 2c. vortheilhafter betrieben wird. — Aus diefen und ähnlichen Anhalts- 
punkten wird zunächt der Bruttoertrag der Wirthichaft und dann der Betrag 
der durchjchnittlichen Wirthichaftskoften für eine Wirthichaft der betreffenden 
Art zu ermitteln, aus beiden aber das für die Steuerklaffe maßgebende Ein- 
fommen zu beftimmen fein. Zu den Wirthichaftskoften darf die gezahlte 
Pacht für erpachtete Grundftüce, fowie Kanon und Grundgeld für Erbpacht- 
grumdftücke nicht gerechnet werden. Auch wird es vielfach) thunlich fein, einen 
durchſchnittlichen Pachtwerth für Grundſtücke der einzelnen Lagen der Feld— 
mark zu finden und diefen mit einem Auffchlage für den Verdienſt des 
Pächters der Einfhägung zu Grunde zu legen. 

II. 

Thätigfeit der Kolligirungs-Deputationen, 

40. 
In den im $ 61 unter 2 genannten Bezirken gefchieht die Repartition 

der Steuerſätze für die einzelnen Steuerpflichtigen mit alleiniger Ausnahme 
der der Einfchägung unterliegenden Gewerbefteuern und der Steuer vom land: 
wirthichaftlichen Betriebe in Städten und Flecken durch die Kolligirungs: 
Deputationen, jo zwar, daß die definitive Feſtſtellung der Obrigkeit vor- 
behalten bleibt. 

Die Kolligirungs:Deputationen haben zu diefem Zweck die ihnen von der 
Obrigkeit zugehenden Hauptjteuer-Regifter und die Deklarationen der Steuer: 
pflichtigen einer ins Einzelne gehenden gewifjenhaften Prüfung, ſowohl nad) 
der Zahl und VBolljtändigfeit der ftenerpflichtigen Perfonen, als der zu ver: 
ſteuernden Gegenftände zu unterziehen, wo die Deflarationen unvollftändig 
oder unrichtig abgegeben find, die Bervollitändigung und Berichtigung derjelben 
unter Anhörung der Kontribuenten und anderweitig von ihnen angejftellten 
jachgemäßen Grmittelungen vorzunehmen; wo Deklarationen nicht vorliegen, 
die jtenerpflichtigen Verhältnifje mit allen ihnen zu Gebote jtehenden Mitteln 
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zu erkunden und klar zu ſtellen und in allen Fällen für richtige Anwendung 
der Steuerſätze und der ſonſtigen Beſtimmungen des Edikts Sorge zu tragen. 

41. 

Die Mitglieder der Deputationen werden deshalb, insbejondere für die 
eritmalige Ausführung des Gejchäfts nach dem Edikt, fich angelegen fein laffen 
müſſen, fich mit den Vorſchriften defjelben gründlich befannt zu machen, weil 
nur durch eine von vornherein gründliche und forgfältige, alle ediktmäßigen Be- 
ftimmungen berückfichtigende Veranlagung eine Menge ſonſt unvermeidlicher Be— 
jchwerden, Reklamationen und Monita der Oberbehörde abzuwenden fein werden. 

42, 

In der Regel find im Edikt fejte Steuerſätze beftimmt, welche nach dem 
Betrage von deflarirten oder jonft ermittelten Summen, nach der Größe des 
Grundbefiges oder fonftigen äußeren Merkmalen einfach abzumefjen find. 

In den wenigen Fällen, wo zwifchen einem Minimal- und Maximalſatz 
im Edikt ein Spielraum gelaffen ift, normirt die Beſtimmung im 8 64, 
Abi. 3. Befondere Beachtung erfordern die feftjtehenden Minimalfäße bei 
der Erwerbsiteuer. Die Ermwerbsftener (SS 39 und 43) foll, ebenfo wie die 
Befoldungsiteuer, angefeßt werden nach dem Betrage der fteuerpflichtigen Ein- 
nahmen, aber mit der Maßgabe, daß für eine Reihe von Erwerbsiteuer- 
pflichtigen im $ 43 ein Minimalſatz feſtgeſetzt ift, welchen fie entrichen müſſen, 
auch wenn ihre Einnahmen den diefem Steuerfaß entiprechenden Betrag nicht 
erreichen jollten. Dabei ift aber zu beachten, daß die im S 43 unter 1—31 
aufgeführten Steuerfäge nur Minimaljäge find, daß aljo, wenn ein daſelbſt 
aufgeführter Steuerpflichtiger nach feiner erwerbsiteuerpflichtigen Einnahme 
nach der Skala einem höheren Steuerſatz unterliegt, allemal diefer und nicht 
der Minimalfah genommen werden muß. 

43. 

Seht fih das Einfommen eines Steuerpflichtigen aus Cinnahmen zu: 
ſammen, welche theil3 der Befoldungs- und Ermwerbsfteuer, theild der Zinſen— 
jteuer unterliegen, jo kann der Umftand, daß für beide Steuern in den 88 43 
und 50 jteigende Sfalen mit niedrigeren Säben für geringe Einnahmen und 
höheren Sätzen für größere Einnahmen vorgejchrieben find, dazu führen, daß 
ein Steuerpflichtiger für diefe Gefammt-Einnahme eine geringere Steuer be- 
zahlte, al3 er bezahlen würde, wenn das ganze Einfommen der an ich 
niedrigen Befoldungs: und Ermwerbsjteuer unterläge. Um diefes zu vermeiden, 
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ift im $ 52, Abſatz 2 die Vorfchrift gegeben, daß folchen Falles im Ganzen 
immer mindejtens fo viel zu entrichten ift, als wenn das Gefammt-Einfommen 
nach der Skala des 8 43 verftenert würde. Diefe Vorfchrift ift in jedem 
einzelnen Falle von den Kolligirungs-Deputationen wohl zu beachten, und ein 
auf Grund diefer Beftimmung des $ 52, Abf. 2 angefeßter Steuerzufchlag 
in der Spalte „Bemerkung“ zu erläutern. Ein folcher Zufchlag iſt allemal 
bei der Bejoldungs-, bezw. der Erwerbsſteuer zu berechnen, jo daß bei der 
Zinfenfteuer ftet3 nur der gewöhnliche Anſatz nach 8 50 berechnet werden darf. 

44, 

Sn 89, vorlester Abſatz ift den Kommünen, welche von ihren Gemeinde: 
gliedern Kommunaljteuern erheben, Freiheit von der Steuer für Bacht-Einnahmen 
gewährt. Dieſe Befreiung bezieht fich aber nur auf Pacht-Einnahmen, welche 
in die Kommunalkaſſe felbft zu freier Verwendung der Kommüne zu Kommunal 
zwecken fließen, nicht aber folche, welche von Stiftungskaſſen vereinnahmt werden, 
auch wenn letztere mit der Kommunalverwaltung vereinigt find und ganz oder 
zum Theil zu Kommunalzweden, jedoch innerhalb der ftiftungsmäßigen Be- 
fimmung, etwa für Schule und Kirche, Arme und Kranke, verwendet werden. 

45, 

Die Kolligirungs-Deputationen haben die Veranlagung im Monat Auguft 
und die Berichtigung des Steuer-Regifters für die April-Hebung im Monat 
Februar vorzunehmen ($ 62), die Hauptjteuer-Regifter (und die Berichtigungs- 
Regifter) nad; Maßgabe des probeweife ausgefüllten Regifters in demyormular A 
in doppelter Ausfertigung jorgfältig auszufüllen und diefelben fpäteftens bis 
zum 15. September bezw. 15. März der Obrigkeit zur Prüfung und Yeit- 
itellung, ſowie zur Nachtragung der eingefchäßten Steuern einzureichen, 

46. 

Steuer-Defraudationen, insbefondere unrichtige Angaben in den Deflara- 
tionen und fonftige Zumiderhandlungen gegen das Edikt, welche zur Kenntniß 
der Rolligirungs:Deputationen fommen, haben diefelben der Obrigkeit zur 
Beitrafung mitzutheilen (SS 59 und 78). 
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Domanial-Amt Yormular B. 

Stadt 

Nitterfchaftliches Amt 

Klofter-Amt 

Flecken 

Einſchätzungs-Tabelle 

der 

Gewerbeſtener 
für 

das Steuerjahr 18 —. 

Anmerkungen. 
1) Die Aufführung der Gewerbetreibenden geſchieht nach den Steuerabtheilungen A. B. O. 

bes $ 29 des Ebifts in der Weiſe, daß von ben in $ 13 aufgeführten Gewerbebetrieben 
unter A die Nummern 1, 2, 3, unter B die Nummern 4, 5, 6, 7, unter C bie 
Nummern 8, 9, 10 aufgeführt werden. (Inftruftion Nr. 5.) Verſchiedene Gewerbe: 
betriebe beijelben Steuerpflichtigen werben jeder für ſich aufgeführt. 

2) In ben Spalten 6 und 8 ijt das Gefammt-Einfommen nur mit den in ben Skalen 
des $ 29 gegebenen Grenzen einzutragen. 

3) Wenn die Einfhägungs-Kommiffion ausnahmsweife für geringfügige Betriebe den 
ermäßigten Steuerfag in Anwendung bringt, jo ift die Geringfügigfeit bes Betriebes 
in Spalte 11 (Bemerkungen) zu bezeugen. 
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Stadt Formular C. 

Flecken 

Einſchätzungs-Tabelle 

landwirthſchaftlichen Steuer 
in den Staͤdten und Slecken 

für 

das Steuerjahr 18 . 

Aunmerkungen. 

1) Die Aufführung der Steuerpflichtigen geſchieht nach der Hausnummer; bei den auf der 
Feldmark für fh liegenden einzelnen Gehöften nach ihrer Zage vor den einzelnen Toren. 

2) In den Spalten 6 und 8 ift das Gefammt-Einfommen aus dem Betriebe nur mit den 
in ber Sfala des $ 8 gegebenen Grenzen einzutragen. 
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Negierungs- Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg -Sdjmerin. 

Sahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwoch, den 1. Juni 1898, 

Inhalt. 

I. Abtheilung. (M 16.) Verordnung, betreffend die gefunbheitspofizeifiche Kontrole der 
einen Mecklenburgiſchen Hafen anlaufenden Seeſchiffe. 

I. Abtheilung. 

(.N 16.) Verordunng vom 16. Mai 1898, betreffend die geſundheitspolizeiliche 

Koutrole der einen Medlenburgifchen Hafen aulanfenden Seeſchiffe. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Rateburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin. 

ir verordnen nach Berathung mit den getreuen Ständen, was folgt: 

81. 
Jedes einen Mecklenburgiſchen Hafen anlaufende Seeſchiff unterliegt der 

geſundheitspolizeilichen Kontrole, 
1. wenn es im Abgangshafen oder während der Reife Fälle von 

Cholera, Gelbfieber oder Peit an Bord gehabt hat, 
2. wenn e8 aus einem Hafen kommt, gegen deſſen Herfünfte die Aus: 

übung der Kontrole von dem Großherzoglichen Minifterium, Ab: 
theilung für Medizinal-Angelegenheiten, angeordnet worden ift. 

34 
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8 2. 

Die in dem $ 1 vorgefehene gejundheitspolizeiliche Konirole findet, jo: 
weit es fich um Gelbfieber Handelt, nur innerhalb der Zeit vom 15. Mai 
bis 15. September ftatt. 

8 3. 
Jedes der gefundheitspolizeilichen Kontrole unterliegende Schiff ($ 1) 

muß beim Ginlaufen in das zum Hafen führende Fahrwaſſer, jedenfalls 
aber, jobald es fich dem Hafen auf Sehmweite nähert, eine gelbe Flagge am 
Fockmaſt hifjen. 

Es darf unbejchadet der Annahme eines Lootjen oder eines Schlepp: 
dampfer8 weder mit dem Lande noch mit einem andern Schiffe, abgejehen 
vom Zolljchiffe, in Verkehr treten, auch die vorbezeichnete Flagge nicht ein: 
ziehen, bevor es durch Verfügung der Hafenbehörde zu freien Verkehr zu: 
gelaffen ift. Der gleichen Berfehrsbejchränfung unterliegen neben der Mann: 
ſchaft jämmtliche an Bord befindlichen Reiſenden. 

Privatperſonen iſt der Verkehr mit einem Schiffe, welches die gelbe 
Flagge führt, unterſagt. Wer dieſes Verbot übertritt, wird als zu dem 
kontrolpflichtigen Schiffe gehörend behandelt. 

84. 

Der Lootſe und die Hafenbehörde haben beim Einlaufen eines Schiffes 
in den Hafen durch Befragung des Schiffers oder ſeines Vertreters feſtzu— 
ſtellen, ob der $ 1 auf das Schiff Anwendung findet und auf die Befolgung 
der Vorfchriften des 8 3 zu achten. 

8 5. 
In den Fällen des $ 1 wird dem Schiffer oder deffen Bertreter durch 

den Lootfew oder einen. Beauftragten der Hafenbehörde ein nad) Maßgabe 
der Anlage A aufgeftellter Fragebogen behändigt. Auf demfelben haben der 
Schiffer, der Stewermann und, fall3 ein Arzt die Reife als Schiffsarzt mit: 
gemacht hat, bezüglich der unter Nr. 10, 11, 12 aufgeftellten Fragen auch 
der Schiffsarzt die verlangte Auskunft alsbald wahrheitsgemäß und jo, daß 
fie von ihnen demmächft eidlich beftärft werden kann, zu ertheilen. 

Der ausgefüllte Fragebogen ift von den genannten Perjonen zu unter: 
Schreiben und nebjt den ſonſtigen zur Beurtheilung der Gejundheitsverhälinifje 
des Schiffes geeigneten Papieren zur Berfügung der Hafenbehörde zu halten, 
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Das Großherzogliche Minifterium, Abtheilung für Medizinal-Angelegen- 
heiten, ijt befugt, den Fragebogen der Anlage A nach Bedürfniß abzuändern. 

86. 
Jedes der geſundheitspolizeilichen Kontrole unterliegende Schiff ($ 1) 

nebſt Inſaſſen wird — nad Erfüllung der in den SS 3 und 5 vorgeſehenen 
Borfchriften — fobald wie möglich nach der Ankunft, jedoch nicht während 
der Nachtzeit, durch einen beamteten Arzt unterfucht. Von dem Ergebniß 
diefer ärztlichen Unterfuchung hängt in jedem Falle die weitere Behandlung 
des Schiffes ab. 

87 

Hat ein Schiff Cholera an Bord oder find auf einem Schiffe innerhalb 
der leßten fieben Tage vor feiner Ankunft Cholerafälle vorgelommen, fo gilt 
dafjelbe als verfeucht und unterliegt folgenden Bejtimmungen: 

1. die an Bord befindlichen Kranken werden ausgefchifft und in einen 
zur Aufnahme und Behandlung geeigneten abgefonderten Raum ge: 
bracht, wobei eine Trennung derjenigen Perfonen, bei welchen Die 
Cholera fejtgeftellt worden ift, und der nur verdächtigen Kranken 
ftattzufinden hat, Sie verbleiben dort biß zur Genefung oder bis 
zur Bejeitigung des Verdachts. 

2. An Bord befindliche Leichen find unter den erforderlichen Vorſichts— 
maßregeln alsbald zu beftatten. 

3. Die übrigen Perjonen (Reifende und Mannfchaft) werden in Bezug 
auf ihren Gefundheitszuftand weiterhin einer Beobachtung unter: 
worfen, deren Dauer ſich nach dem Gefundheitszuftand des Schiffes 
und nach dem Zeitpunkt des legten Erfranfungsfalles richtet, feines: 
fall3 aber den Zeitraum von fünf Tagen überfchreiten darf. Zum 
Zwecke der Beobachtung find fie entweder am Verlaſſen des Schiffes 
zu verhindern, oder, fomweit nad) dem Ermefjen der Hafenbehörde 
ihre Ausfchiffung thunlich und erforderlich ift, an Land in einem 
abgefonderten Raum unterzubringen. Letzteres gilt insbefondere 
dann, wenn die Mannfchaft zum Zwecke der Abmufterung das 
Schiff verläßt. 

Neifende, welche nachweislich mit Cholerafranten nicht in Be: 
rührung gelommen find, fünnen aus der Beobachtung entlaflen werden, 
fobald durch den beamteten Arzt feftgeftellt ift, daß Krankheits- 
ericheinungen, welche den Ausbruch der Cholera befürchten laſſen, 

34* 
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bei ihnen nicht vorliegen. jedoch hat in folchen Fällen die Hafen: 
behörde unverzüglich der für das nächſte Reifeziel zuftändigen Polizei- 
behörde Mittheilung über die bevorftehende Ankunft der Reiſenden 
zu machen, damit leßtere dort einer gefundheitspolizeilichen Ueber- 
wachung unterworfen werden Fünnen. 

Findet die Beobachtung der Schiffsmannfchaft an Bord ftatt, 
fo ift das Anlandgehen derjelben während der Beobachtungszeit nur 
infomweit zu gejtatten, al3 Gründe des Schiffsdienftes es erforderlich 
machen. 

4. Alle nad) dem Ermeſſen des beamteten Arztes als mit Cholera: 
entleerungen befchmußt zu erachtenden Wäſcheſtücke, Bekleidungs— 
gegenftände des täglichen Gebrauch und fonftigen Sachen der 
Schiffsmannfchaft und der Reiſenden find zu desinfiziven.. Das - 
Gleiche gilt bezüglich derjenigen Schiffsräumlichkeiten und Theile, 
welche al3 mit Choleraentleerungen beſchmutzt anzufehen find. 

5. Bilgewaffer, von welchem nach Lage der Verhältniffe angenommen 
werden muß, daß es Cholerafeime enthält, ift zu desinfiziven und 
demnächft, wenn thunlich, auszupumpen. 

6. Der in einem verfeuchten oder verbächtigen Hafen eingenommene 
Wafjerballaft ift, jofern derfelbe im Beftimmungshafen ausgepumpt 
werden fol, zuvor zu desinfiziven; läßt fich eine Desinfektion nicht 
ausführen, jo hat das Auspumpen des Wafjerballaftes auf hoher 
See zu gefchehen. 

7. Das an Bord befindliche Trinfwafjer ift, jofern es nicht völlig un- 
verdächtig erfcheint, nach erfolgter Desinfektion auszupumpen und 
durch gutes Trinkwaſſer zu erfeßen. 

In allen Fällen ift darauf zu achten, daß Choleraentleerungen 
und verdächtiges Waſſer aus dem Schiffe nicht undesinfizirt in das 
Hafenwaſſer gelangen. 

8 8. 
Sind auf einem Schiffe Cholerafälle vorgekommen, jedoch nicht innerhalb 

der legten fieben Tage vor der Ankunft, fo gilt dafjelbe als verdächtig. Nach 
erfolgter ärztlicher Unterfuchuag ($ 6) ijt die Mannfchaft, jofern der beamtete 
Arzt dies für nothwendig erachtet, Hinfichtlich ihres Gejundheitszuftandes einer 
Ueberwachung, jedoch nicht länger als fünf Tage von der Stunde der Ankunft 
des Schiffes an gerechnet, zu unterwerfen. Das Anlandgehen der Mannjchaft 
fann während der Weberwachungszeit verhindert werden, joweit es nicht zum 
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Zwed der Abmufterung gefchieht oder Gründe des Schiffsdienftes entgegen: 
ftehen. Den Reiſenden iſt die Fortjegung ihrer Reiſe zu geftatten, jedoch 
hat, wenn der beamtete Arzt ihre fernere Ueberwachung für nothwendig er: 
achtet, die Hafenbehörde unverzüglich der für das nächjte Neifeziel zuftändigen 
Polizeibehörde Mittheilung über die bevorjtehende Ankunft derfelben zu machen, 
damit fie dort der gefundheitspolizeilichen Ueberwachung unterworfen werden 
fünnen. Begründet das Ergebniß der ärztlichen Unterfuchung den Verdacht, 
daß Inſaſſen des Schiffes den Krankheitsftoff der Cholera in fich aufgenommen 
haben, jo Fönnen diefelben auf Anordnung des beamteten Arztes wie die 
Perfonen eines verfeuchten Schiffes ($ 7, Nr. 1 und 3) behandelt werden. 

Im Uebrigen gelten die Vorfchriften des $ 7, Nr. 4 bis 7, 

80. 
Hat ein Schiff weder vor der Abfahrt noch während der Reiſe, noch 

auch bei der Ankunft einen Cholera-Todes- oder Krankheitsfall an Bord gehabt, 
jo gilt dafjelbe, aucd, wenn es aus einem Hafen kommt, gegen deſſen Her- 
fünfte die Ausübung der Kontrole angeordnet worden ift, als rein und ift, 
fofern die ärztliche Unterfuchung ($ 6) befriedigend ausfällt, fofort zum freien 
Verkehr zuzulaffen, nachdem erforderlichenfalls die im $ 7 unter 5 bis 7 ge: 
dachten Maßnahmen ausgeführt worden find. Begründet das Ergebniß der 
ärztlichen Unterfuchung den Verdacht, daß Inſaſſen des Schiffes den Krankheits— 
ftoff der Cholera in fich aufgenommen haben oder hat die Reife des Schiffes 
weniger als fünf Tage gedauert, jo fünnen die Neifenden und die Mannjchaft 
auf Anordnung des beamteten Arztes nah) Maßgabe der Bejtimmungen des 
8 8 weiterhin einer gefundheitspolizeilichen Ueberwacung bis zur Dauer von 
fünf Tagen, von dem Tage der Abfahrt des Schiffes an gerechnet, unter: 
mworfen werden. 

8 10, 
Gegenüber ſehr ſtark befesten Schiffen, namentlich gegenüber folchen, 

welche Auswanderer oder Rückwanderer befördern, ſowie gegenüber Schiffen, 
welche befonder8 ungünftige gefundheitliche Verhältniſſe aufmweifen, können 
weitere, über die Grenzen der SS 7 bis 9 hinausgehende Maßregeln von der 
Hafenbehörde getroffen werden. 

8 11. 
Die Ein- und Durchfuhr von Waaren und Gebrauchsgegenftänden aus 

den in den SS 7 bis 9 bezeichneten Schiffen unterliegt nur infoweit einer 
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Beichränkung, als jeitens der zuftändigen Neichs: oder Landesbehörden in 
Bezug auf Leibwäfche, alte und getragene Kleidungsjtüde, gebrauchtes Bett: 
zeug, fowie Hadern und Lumpen befondere Beftimmungen getroffen werden. 

Jedoch find Gegenftände, welche nach der Anficht des beamteten Arztes 
als mit Choleraentleerungen beſchmutzt zu erachten find, vor der Ein- oder 
Durchfuhr zu desinfiziren. 

8 12. 
Will ein Schiff in den Fällen der 88 7 bis 9 fich den ihm auferlegten 

Maßregeln nicht unterwerfen, fo fteht ihm frei, wieder in See zu gehen. Es 
fann jedoch die Grlaubniß erhalten, unter Anwendung der erforderlichen 
Borfichtsmaßregeln (Iſolirung des Schiffes, der Mannfchaft uud der Reifenden, 
Verhinderung des Auspumpens des Kielwaflers vor erfolgter Desinfektion, , 
Erſatz des an Bord befindlichen Wafjervorrathes durch gutes Trinkwafjer und 
dergleichen) feine Waaren zu löfchen und die an Bord befindlichen Reifenden, 
jofern fich diefelben den von der Hafenbehörde getroffenen Anordnungen fügen, 
an Yand zu ſetzen. 

g 18, 
Hat ein Schiff während der Fahrt Fälle von Gelbfieber an Bord 

gehabt, fo find nach erfolgter ärztlicher Unterfuchung ($ 6) die etwa noch an 
Bord befindlichen Gelbfieberkranken auf dem Schiffe oder in einem geeigneten 
Unterfunftsraume am Lande abzufondern. Die unmittelbar mit Gelbfieber: 
franten in Berührung gekommenen oder frankheitsverdächtigen Perſonen fönnen, 
falls nach Ablauf der legten Gelbfiebererfranfung noch nicht fieben Tage ver: 
floffen find, einer Beobachtung mit oder ohne Aufenthaltsbefchränfung bis zur 
Dauer von fünf Tagen unterworfen werden. 

Die von Gelbfieberfranfen benußten Gegenftände und diejenigen Schiffs- 
räumlichkeiten, in welchen fich folche Kranke befunden haben, find zu desinfiziren. 

An Bord befindliche Leichen müffen unter den erforderlichen Vorfichts- 
maßregeln alsbald beftattet werden. 

Cchiffe, die aus einem von Gelbfieber verfeuchten Hafen kommen, Fälle 
von Gelbfieber aber nicht an Bord gehabt Haben, find nach der ärztlichen 
Unterfuchung ($ 6) ohne Weiteres zum freien Verkehr zuzulaffen. 

8 14. 
Hat ein Schiff Peit an Bord oder innerhalb der lekten zwölf Tage an 

Bord gehabt, jo ijt nach erfolgter ärztlicher Unterfuchung ($ 6) dem Groß: 



No. 19. 1898, 177 

herzoglichen Minifterium, Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten, und dem 
Kaijerlichen Gejundheitsamt telegraphijch Anzeige zu erjtatten. 

Hat ein Schiff Peit an Bord oder find auf einem Schiff innerhalb der 
legten zwölf Tage vor feiner Ankunft Pejtfälle vorgefommen, fo gilt es als 
verjeucht. 

Sind auf einem Schiffe bei der Abfahrt oder auf der Fahrt Peftfälle 
vorgefommen, jedoch nicht innerhalb der letzten 12 Tage vor der Ankunft, 
jo gilt dafjelbe als verdächtig. 

In den beiden vorgenannten Fällen ijt das Schiff nad; Maßgabe der 
von dem Großherzoglichen Minifterium, Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten, 
gegebenen Berhaltungsmaßregeln zu behandeln. Solange ſolche Verhaltungs— 
maßregeln weder allgemein noch für den bejonderen Fall vorliegen, ift in 
den Fällen des Abſatzes 2 das Schiff nebjt allen Inſaſſen von jedem Verkehr 
abzufchließen, in den Fällen des Abjages 3, wenn nad erfolgter ärztlicher 
Unterfuchung ($ 6) der beamtete Arzt eine gefundheitspolizeiliche Ueberwachung 
nicht für nothwendig erachtet, der Mannfchaft das Anlandgehen und den 
Reijenden die Fortfegung ihrer Reife zu geftatten. 

Hat das Schiff weder vor der Abfahrt noch während der Reife, noch 
auch bei der Ankunft einen Peſt-, Todes: oder Krankheitsfall an Bord gehabt, 
jo gilt dafjelbe, auc wenn e3 aus einem Hafen kommt, gegen dejjen Ser: 
fünfte die Ausübung der Kontrole angeordnet worden ijt, als „rein“ umd 
ift, fofern die ärztliche Unterfuchung ($ 6) befriedigend ausfällt, jofort zum 
freien Verkehr zuzulafien, nachdem die von dem Großherzoglichen Minifterium, 
Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten, angeordneten Desinfeftionsmaßregeln 
ausgeführt worden find. 

g 15. 
Läuft ein Schiff, nachdem es in einem deutjchen Hafen der gefundheits- 

polizeilichen Kontrole (SS 6—9, 13, 14) unterworfen und zum freien Verkehr 
zugelafjen worden iſt, demnächſt einen weiteren mecklenburgifchen Hafen an, 
jo unterliegt es in diefem einer abermaligen Kontrole nicht, es fei denn, daß 
jeit der Ausfahrt aus dem zulegt angelaufenen Hafen Fälle von Cholera, 
Gelbfieber oder Pet an Bord fich ereignet haben, oder daß gegen Herfünfte 
aus diefem Hafen eine gefundheitspolizeiliche Kontrole gemäß $ 1, Nr. 2 an- 
geordnet ijt, 

g 16, 
Auf das Lootſen-, Zolle und Sanitätsperfonal, welches mit den der 

gefundheitspolizeilichen Kontrole unterliegenden Schiffen in Verkehr zu treten 
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hat, finden die im vorftehenden Beftimmungen angeordneten Verkehrs— 
bejchränfungen und Pesinfeftions- Maßnahmen feine Anwendung. Die für 
dieſes Perfonal erforderlichen Vorfichtsmaßregeln werden nach Genehmigung 
durch das Großherzogliche Minifterium, Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten, 
von der vorgeſetzten Behörde bejtimmt. 

8 17. 
Die Entfcheidung darüber, wo die in den SS 7—14 erwähnten Map: 

regeln ausgeführt werden, richtet fich nad) den hierüber ergebenden befonderen 
Beitimmungen. 

g 18, 
Sind nad dem Ergebniß der ärztlichen Unterfuchung ($ 6) auf Grund 

der Beitimmungen in 88 7—14 Maßregeln zu ergreifen, für deren Aus: 
führung es in dem Ankunftshafen an den nöthigen Einrichtungen gebricht, jo 
ift das Schiff an einen anderen mit den erforderlichen Einrichtungen verfehenen 
Hafen zu verweifen. 

8 19. 
Strandet ein der gejfundheitspolizeilichen Kontrole unterliegendes Schiff 

($ 1) am der deutjchen Küfte, jo haben die Strandbehörden die erforderlichen 
Maßnahmen im Sinne diefer Verordnung zu treffen. 

Läuft ein folches Schiff einen Mecklenburgifchen Hafen als Nothhafen 
an, jo kann es dafelbft, um die erforderliche Hülfe zu erhalten, für die Dauer 
des Nothfalles nach Hiffung der gelben Flagge ($ 3) unter Bewahung und 
unter Beachtung der von der Hafenbehörde angeordneten Schugmaßregeln 
liegen bleiben. 

g 20. 
Auf die Schiffe der Kaiferlichen Marine finden die Vorſchriften diefer 

Verordnung nicht Anwendung. 

8 21. 
Für die nach diefer Verordnung vorzunehmenden Desinfektionen find die 

Vorfchriften der Anlage B maßgebend. 
Dem Großherzoglichen Minifterium, Abtheilung für Medizinal-Angelegen- 

heiten, bleibt eine Abänderung dieſer Vorſchriften vorbehalten. 
Ueberhaupt iſt das Großherzogliche Miniſterium, Abtheilung für Medizinal- 

Angelegenheiten, berechtigt, während der Zeit, daß die Gefahr der Einſchleppung 
von Cholera, Gelbfieber oder Peſt auf dem Seewege näher gerückt erſcheint, 
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über die Beftimmungen diefer Verordnung hinaus außerordentliche Anordnungen 
zu treffen. 

g 22. 
Wer den Vorfchriften diefer Verordnung zumiderhandelt, wird, jofern 

nicht nach den bejtehenden Geſetzen eine ſchwerere Strafe verwirkt ift, mit 
Geldſtrafe bi8 zu 150 ME. oder mit Haft beftraft. 

Die Strafe fann durch polizeiliche Strafverfügung feftgefeßt werden. 

g 28, 
Die Verordnung vom 15. Mai 1895, betreffend die gefundheitspolizeiliche 

Kontrole der einen Mecklenburgifchen Hafen anlaufenden Seefchiffe (Regierungs- 
Blatt 1895, No. 18) und die Verordnung vom 9. März 1897 zur Abänderung 
der Verordnung vom 15. Mai 1895 (Regierungs-Blatt 1897, No. 11) treten 
außer Kraft. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staats: Minifterium. 

Schwerin, den 16. Mai 1898. 

Johann Albrecht. 

A. von Bülom. von Amsberg. A. von Prejjentin. 

Anlage A. 

Fragebogen. 

Die nachſtehenden Fragen find von bem Schiffer und dem Steuermann alsbald nad) 
Empfang des Fragebogens jchriftlich der Wahrheit gemäß vollftändig zu beantworten. Die 
Richtigkeit der Antworten ift durch eigenhändige Namensunterichrift zu verfichern und auf 
Erfordern eiblich zu beftärfen. Der ausgefüllte Fragebogen ift nebſt der Mufterrolle, dem 
Verzeihniß ber Reifenden und denjenigen Papieren, aus denen hervorgeht, an weldhen Tagen 
das Schiff den Abgangshafen verlaffen, beziehungsweife die unterwegs berührten Plätze an- 
gelaufen und wieder verlaffen bat, zur Verfügung der Behörden zu halten: 

.Wie heißt das Schiff? 

. Mie heißt der Schiffer? (Kapitain?) 

. Unter welcher Flagge fährt das Schiff? 

. Wo hat das Schiff feine Ladung eingenommen? 
Woraus befteht die Ladung? 
Enthält fie insbefondere Leibwäſche, alte und getragene Stleidungsftüde, gebrauchtes 

Beltzeug, Habern und Lumpen? 

Du 

35 
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5. Wann bat das Schiff den Abgangshafen erreicht? 
Mann hat es benfelben verlafjen? 

6. Welche Plätze hat das Schiff auf feiner Reife berührt? 
An welden Tagen? (bezüglich eines jeden einzelnen Platzes zu beantworten). 

. Nach weldhem Plage ift das Schiff beftimmt? 

. Wie groß ift die Zahl 
der Mannfcaft, 
der Reifenden 

an Bord? 
9. Hat das Schiff unterwegs Perfonen aufgenommen? 

Mo? Wieviele? 
10. Befindet fih an Bord Jemand frank? 

An welcher Krankheit? 
Seit wann? 

11. Iſt während ber Reife an Bord Jemand Frank gemwefen? 
An welder Krankheit? 
Wann und wie lange? 

12. Iſt Jemand von der Mannfchaft oder den Reifenden während der Reife geftorben? 
An welder Krankheit? 
Mann? 
Befinden fi Leihen an Borb? 

13. Befinden fi) die Betten und die Kleidungsſtücke, welche bie verflorbenen ober er- 
krankt gewefenen Perſonen an Borb benupt haben, noch auf dem Schiffe? 

14. Führt das Schiff Waſſerballaſt? 
Wo hat es benjelben eingenommen? 

15. Woher jtammt das an Bord befindliche Trinkwaſſer? 
Die Richtigkeit und Vollftändigkfeit vorftehender Antworten verfihern wir hierdurch und 

erflären uns zur eiblichen Beftärfung berfelben bereit. 

je en | 

Kosunnnnnsnnsnr nennen TEE EEE TTRITREETTEN TIER EEEUNEES EN LEUERELU RE LUUE- 

Der vorftehenden Verfiherung und Erklärung trete ich bezüglich der auf bie Fragen 
unter Nr. 10, 11, 12 ertheilten Antworten hiermit bei. 
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Anlage B. 

Desinfeltiond-Anweifung 
für 

Seefchiffe, welche der gefundheitspolizeilichen Kontrole beim Anlaufen eines 
deutſchen Hafens unterliegen. 

I. Allgemeines, 

81. 

Bei Cholera, Gelbfieber und Peft unterliegen der Desinfeltion an Bord in erfter Linie 
biejenigen Gegenftände und Dertlicjfeiten, welde von Kranken verunreinigt oder benupt 
worden find. Insbeſondere fommen in Betraht: Wäſche und Kleidung, Bettzeug, Eßgeſchirr, 
Kloſet, Nachtgeſchirr, Spucknapf, Lagerftätte und Wohnraum des Kranken, die durch Ent: 
leerungen oder Abjonderungen besfelben an Ded oder in ben Sciffsräumlichkeiten bejchmugten 
Stellen, ferner Wiſchtücher, Schwabber, Beien u. ſ. w., welche bei der Kranfenwartung und 
Reinigung verwendet find, endlich die Kleider der um den Kranken bejchäftigten Perfonen. 

82. 

Ob bie Desinfektion fi) noch auf andere, als bie im $ 1 aufgeführten Sachen und 
Räumlichkeiten zu erftreden hat, muß von Fall zu Fall beurtheilt werden und hängt von ber 
Ausdehnung, welche die Krankheit an Bord genommen hat und von ber Art der Verbreitung 
des Anfteclungsftoffes ab. 

Bei vereinzelten Cholera-, Gelbfieber: und Peftfällen auf Schiffen, welche nicht dem 
Maffentransport von Perfonen dienen, fann man ſich in ber Negel auf die im $ 1 auf: 
geführten Sachen und Räumlichkeiten beſchränken. 

Falls auf ſtark befegten Schiffen, namentlich; Auswandererſchiffen, eine ber genannten 
Krankheiten unter den in gemeinſchaftlichen Räumen untergebradhten Perfonen ausgebrochen 
it, läßt fich die Verbreitung bes Anftedungsftoffes, namentlih wenn Seekrankheit geherricht 
bat, nicht überfehen. Unter ſolchen Umftänden find nicht bloß die Krankenräume und die nur 
von Kranken innegehabten Wohnräume, fondern die gefammten in Betracht kommenden Wohn: 
räume zu besinfiziren, ebenfo nöthigenfalls nicht nur bie Kleider ber Kranken und der mit 
ihnen in Berührung gekommenen Berfonen, ſondern aud die Wäſche und Kleider ꝛc. jämmt: 
liher Mitreifenden berjelben Abtheilung oder Kaffe. Das verfchloffene Reifegepäd, welches 
während der Reife nicht benugt mworben ift, wird bagegen nur in feltenen Fällen der Des: 
infeftion unterzogen werden müflen. 

Die Sahen und Effekten ıc., Kabinen, Salons ꝛc. ber Neifenden I. und II. Kajüte 
find in der Regel nur fomeit zu besinfiziren, als fie von Kranken oder ber Infektion aus: 
geiegten Angehörigen derſelben benugt mworben find. Auf Schiffen, welche wegen Peſtgefahr 
der gefundheitlihen Kontrole unterliegen, aber bei ber Ankunft als rein befunden werden, 
fann nach Ermeſſen des beamteten Arztes eine Desinfektion von Wäſcheſtücken, Bekleidungs— 
gegenftänden bes täglichen Gebrauchs und fonftigen Sachen ber Schiffsmannſchaft und der 
Reifenden angeorbnet werden, fofern dieſe Gegenftände als mit dem Anftedungsfioff der Peft 
behaftet zu erachten find. 

85* 
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83. 

Die Aborte auf Schiffen find meift fo eingerichtet, daß die Ausleerungen unmittelbar 
ins Waſſer gelangen. Auf verſeuchten oder verdächtigen Schiffen find biefe Klojets für die 
Dauer des Aufenthalts im Hafen zu ſchließen und bejondere Eimerflofets an Bord zu ver: 
wenden, deren Inhalt täglich besinfizirt werden muß. 

54. 

Das an Bord befindliche Trink: und Gebraudswafler ift auf Schiffen mit langer 
Neifedauer zu besinfiziren und durch gutes Trink: und Gebrauchswaſſer zu erſetzen, wenn die 
während ber Reife vorgefommenen Krankheitsfälle mit Wahrfcheinlichkeit auf den Genuß beifelben 
zurüdzuführen find. Bei Schiffen mit kurzer Neifedauer muß, aud wenn feine Erfranfungs- 
fälle an Bord vorgefommen find, das aus einem choleras, gelbfieber- oder pejtverjeuchten 
Hafen ftammende Trint: und Gebrauchswaſſer desinfizirt werden, fofern nicht etwa zuverläffige 
Nachrichten über die einwandsfreie Waſſerentnahme vorliegen. 

85. 
Das Bilgewaffer derjenigen Schiffe, auf welchen unter dem Heiger- und Mafchinen- 

Perſonal oder unter den im Zwiſchendeck wohnenden Mannſchaften und Reifenden Choleras, 
Gelbfieber: oder Peſtfälle während der Reife, im Abgangs- oder Ankunftshafen vorgefommen 
find, ift zu desinfiziren, fofern angenommen werden muß, daß etwa in das Bilgewaſſer hinein: 
gelangte Krankheitskeime noch infizirend wirken fönnen. 

Das Gleiche gilt von dem Bilgewaſſer hölgerner Schiffe, welche längere Zeit in einem 
cholera=, gelbfieber- oder peftverfeuchten Hafen gelegen haben und nad) fürzerer als 14 tägiger 
Reife ankommen, aud; wenn feine Krankheitsfäle an Bord vorgelommen find. 

Majchinenbilgewafler von eifernen Schiffen, welche aus cholera= oder gelbfieberverjeuchten 
Häfen nad Fürzerer als 5tägiger, aus pejtverfeuchten Häfen nad fürzerer als 10 tägiger 
Reifedauer anfommen, it regelmäßig zu besinfiziren, auch wenn feine Kranfheitsfälle während 
der Reife vorgefommen find. 

Die Desinfeftion der Bilge unter den Laderäumen von eifernen Schiffen fann auf reinen 
Schiffen in der Negel unterbleiben. Soll fie aber erfolgen, fo empfiehlt ſich auch bei Schiffen 
mit fürzerer als 5tägiger (bei Peltgefahr 10 tägiger) Neifedauer damit jo lange zu warten, 
bis das Schiff leer ift, und die Bilgeräume bequem zugänglich geworden find, damit die 
Desinfektion dann recht gründlich vorgenommen werben fann. 

8 6. 

Das Ballaftwafler, weldes im Ankunftshafen entleert werden foll, ift vorher zu 
besinfiziren, wenn es aus einem cholera=, gelbfieber- ober peftverfeuchten oder verbächtigen 
Hafen ftammt, einerlei ob Krankheitsfälle an Bord vorgelommen find oder nicht. 

I. Desinfeftionsmittel. 

8 7. 

a) Löſung von Karbolfänre. 

Zur Verwendung fommt die fogenannte „100 proz. Karbolfäure” des Handels, welche 
fih im Seifenwafjer volljtändig löſt. Man bereitet ſich die unter b) befchriebene Löfung von 
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Kalifeife. In 20 Theile diefer noch heißen Löfung wird ein Theil Karboljäure unter fort- 
währendem Umrühren gegoflen. 

Die Löfung ift lange Zeit haltbar und wirkt jchneller desinfizirend als einfache Löſung 
von Kalifeife. 

Soll reine Karboljäure (einmal oder wiederholt beftillirte) verwendet werben, welche 
erheblich theurer, aber nicht wirkſamer ift, als die fogenannte „100 proz. Karbolfäure”, jo 
ift zur Löfung das Seifenwaſſer nicht nöthig, es genügt dann einfaches Waſſer. 

b) Löſung von Kalifeife. 
3 Theile Kalifeife (fog. Schmierfeife oder grüne Seife oder ſchwarze Seife) werden in 

100 Theilen heißem Waſſer gelöft (3.8. "/s kg Seife in 17 Liter Waſſer). 

ec) Kalf und zwar: 

1. Kalkmilch. Zur Herftellung derfelben wird 1 Theil zerfleinerter reiner gebrannter Kalt, 
fogenannter Fetlkalk, mit 4 Theilen Waller gemifcht, und zwar in folgender Weiſe: 

Es wird von dem Waſſer etwa °ı in das zum Mifchen beftimmte Gefäß 
gegoffen und dann ber Kalk hineingelegt. Nachdem ber Kalt das Waller auf- 
gelogen hat und dabei zu Pulver zerfallen ift, wird er mit dem übrigen Waſſer 
zu Kalkmilch verrührt, oder, falls er nicht fofort in Gebrauch genommen wird, 
in luftdicht verjchloffenen Gefäßen aufbewahrt. 

2. Kalfbrühe, welche durch Verdünnung von 1 Theil Kaltmilh mit 9 Theilen 
Waſſer friſch bereitet wird. 

d) Chlorkalk. 
Der Chlorfalt hat nur dann eine ausreichende desinfizirende Wirkung, wenn er friich 

bereitet und in wohl verfchlofjenen Gefäßen aufbewahrt ift; er muß ftarf nad Chlor riechen. 
Er darf in Miſchung von 1: 100 bezw. 1000 Theilen Waſſer an Stelle von Kalkmilch bezw. 
Kalkbrühe zur Desinfektion verwendet werden. Zur Desinfektion von verdächtigem Waſſer 
genügt ein Zufag von 1: 10000 bei "/s ftündiger Einwirkung. 

e) Dampfapparate. 
Als geeignet Fönnen nur jolhe Apparate und Einrichtungen angefehen werden, welche 

von Sadjverjtändigen geprüft find. 
Beionders bei den improvifirten Einrichtungen auf Dampfern, wie man fie häufig jehr 

zwedmäßig durch Benugung von Badewannen mit Dampfzuleitung, Badekammern, Tanks, Holz 
bottichen, Baljen und dergleichen herſtellen fann, ift es nöthig, daß fie von Sadverftändigen 
erft einmal geprüft werden, und daß bei jeder neuen Desinfektion genau diejelbe Anordnung 
in der Dampfzuleitung und Ausftrömung, derfelbe Dampfbrud und diefelbe Dauer der Dampf: 
einwirkung innegehalten werben. 

f) Siedehitze. 
Auskochen in Wafler, Salzwaſſer oder Lauge wirft besinfizirend. Die Flüffigfeit muß 

die Gegenftände vollftändig bedecken und minteftens 10 Minuten lang im Sieden gehalten werden. 
Unter ben angeführten Desinfeftionsmitteln ift die Auswahl nach Lage der Umjtände 

zu treffen; doch ift e& den beamteten Aerzten überlajjen, unter Umftänden, insbejondere zur 
Desinfektion des Waſſers, auch andere in Bezug auf ihre Wirffamfeit erprobte Dlittel an« 
jumenben. 
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III. Anwendung der Dedinfeftionsmittel im Einzelnen. 

88. 

1. Alle Abfonderungen und Ansleerungen der Kranken (Blut, Eiter und andere 
MWundabfonderungen, Erbrocdhenes, Auswurf, Nafenfchleim, Stuhlgang, Urin) find 
mit Karbolfäurelöfung oder Kalkmilch ($ 7 a und e 1) zu desinfiziren. Es em: 
pfiehlt ſich, ſolche Abſonderungen und Wusleerungen unmittelbar in Gefäßen 
aufzufangen, welche die Desinfektionsflüffigfeit in mindeftens gleicher Menge ent: 
halten, und fie hierauf mit der leßteren gründlich zu verrühren. 

Zur Desinfektion der flüffigen Abgänge kann auch Chlorkalk benugt werden. 
Bon demfelben find je einem Liter der Abgänge mindeftens 4 gehäufte Eßlöffel 
voll in Pulverform hinzuzufegen und gut damit zu mifchen. Die Abgänge dürfen 
in jedem Falle erft nad) einer mindeſtens 2 Stunden dauernden Einwirkung des 
Desinfeftionsmittels bejeitigt werden. 

Berbandgegenftände find unmittelbar nach dem Gebraud zu verbrennen 
oder in ſolche Gefäße zu legen, melde mit Karbolſäure- oder Kaliſeifen-Löſung 
($ 7a und b) foweit gefüllt find, daß die Gegenftände von ber Löfung voll: 
ftändig bededt find. Die Gemifche müfjen mindejtens eine Stunde ftehen bleiben, 
ehe fie als unfchäbdlich befeitigt werden dürfen. Bei Anwendung von Chlorkalk 
genügen 20 Minuten. Die desinfizirten Ausleerungen fönnen in ben Mbort 
oder in die für die fonftigen Abgänge beftimmten Ausgußftellen geſchüttet werben. 

Schmugwäfler find in ähnlicher Weife zu desinfiziren und zwar ift von 
der Kalkmilch foviel zuzufegen, daß das Gemiſch rothes Lackmuspapier ftarf und 
dauernd blau färbt. Erſt eine Stunde nad Eintritt diefer Reaktion darf das 
Schmutzwaſſer abgegofjen werben. 

2. Hände und fonjtige Körpertheile müſſen jedesmal, wenn fie mit infizirten 
Dingen (Ausleerungen der Kranken, beſchmutzter Wäſche u. ſ. w.) in Berührung 
— find, durch gründliches Waſchen mit Karbolſeifenlöſung desinfizirt 
werden. 

59. 
Bett: und Leibwäſche, ſowie Kleidungsitüde, Teppiche und dergl. können in ein Gefäß 

mit Karboljäurelöjung oder Salifeifenlöfung (S 7a und b) geftedt werden. Die Flüffigfeit 
muß in den Gefäßen die eingetauchten Gegenſtände vollftändig bededen. In biefen Flüſſig— 
feiten bleiben die Gegenftände 12 Stunden. Dann werben fie mit Waſſer gefpült und 
weiter gereinigt, das babei ablaufende Waſſer kann als unverdächtig behandelt werben. 

8 10. 
Wo Dampfapparate vorhanden find, werden Kleidungsftüde, Wäſche, Mlatragen und 

Alles, was fih zur Desinfektion in ſolchen Apparaten eignet, darin desinfizirt (5 7e). 

$ ıı. 
Alle diefe zu besinfizirenden Gegenftände find beim Zufammenpaden und bevor fie nad) 

den Desinfeftionsanftalten oder «Apparaten gefchafft werben, in gut fchließenden Gefäßen und 
Beuteln zu verwahren oder in Tücher, welche mit einer Desinfeftionsflüffigkeit angefeuchtet 
find, einzufchlagen. 

Mer ſolche Wäſche 2c. vor ber Desinfektion angefaßt hat, muß feine Hände in ber im 
$ 8 unter Nr. 2 angegebenen Weiſe besinfiziren. 
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S 12. 

Zur Desinfektion von infizirten Schiffsräumlichkeiten, insbefondere des Logis ber 
Mannichaft, der Kajüte, des Zwiſchendecks für Neifende nebſt den in denfelben befindlichen 
Zagerftellen, Geräthichaften und dergl. iſt Karboljäurelöfung ($ 7a) anzuwenden. Die Dede, 
die Wände und der Fußboden der bezeichneten Näumlichfeiten, ſowie infizirte Lagerftellen, 
Seräthichaften und dergl. find zunächſt mit Lappen, welche mit Karboljäurelöjung getränft 
find, gründlich abzuwaſchen. Hierauf find die Näumlichfeiten und Geräthichaften mit einer 
reihliden Menge Wafler zu fpülen und im Anfchluß daran die Räumlichkeiten einer möglichit 
gründlichen Lüftung zu unterwerfen. Der Kranfenraum, insbefondere die durch Ausleerungen 
verunreinigten Theile defjelben, die von Kranken benußten Geräthichaften und dergl. find bei 
der Desinfektion ganz befonders zu berüdfichtigen. 

Räumlichkeiten, in welchen durch die Desinfeftion mit Karbolfäure Beſchädigungen ver: 
urſacht oder — durch den nach folder Desinfektion nod) längere Zeit haftenden Karbolgerud) 
erhebliche Unannehmlichkeiten entjtehen würden, dürfen, fofern Kranke darin nicht unter- 
gebracht waren, in folgender Meife dbesinfizirt werben: 

1. Die nicht mit Delfarbe geftrichenen Flächen der Wände und Fußböden werben 
mit der nah 5 7 e 1 bereiteten Kalkmilch angetündht; diefer Anftrich muß nad) 
3 Stunden wiederholt werben 

Nah dem Trodnen des legten Nuftrihs kann Alles wieder feucht ab- 
geicheuert werben. 

2. Die mit Delfarbe geftridhenen Flächen der Wände und Fußböden werben 2 bis 
3 Mal mit heifer Seifenlöfung ($ 7 b) abgewaſchen und fpäter frifch geftrichen. 

3. Wände und Fukböden, welde mit polirten Hölzern, Tapeten, Bildern oder 
Spiegeln befleidet find, werden mit friſchem Brot in langen Zügen fräftig ab— 
gerieben. Die Brotfrumen und Brotrefte find zu verbrennen. 

8 18. 

Gegenftände von Leder, Holz: und Metalltheile von Möbeln, ſowie ähnliche Gegen: 
ftände werden forgfältig und wiederholt mit Lappen abgerieben, die mit Karbolſäure- oder 
Kalijeifenlöfung ($ 7a und b) befeuchtet find. Die gebrauchten Lappen find zu verbrennen. 
Bei Lebertapeten fann auch das im 8 12 unter Nr. 3 angegebene Verfahren angewendet werden. 

Pelzwerf wird auf der Haarjeite bis auf die Haarwurzel mit einer der unter $ 7 a 
und b bezeichneten Löfungen durchweicht. Nach 12ftündiger Einwirkung berfelben barf es 
ausgewajchen und meiter gereinigt werden. Pelzbeſätze an Kleidungsftüden von Tuch werden 
zuvor abgetrennt. 

Blüfch- und ähnliche Möbelbezüge werben entweder abgetrennt und nad) $ 9 oder 10 
besinfizirt oder mit Karbolſäurelöſung ® 7a) eingefprengt, feucht gebürftet und mehrere Tage 
bintereinander an Ded ausgetrodnet, gelüftet und dem Sonnenlicht ausgefegt. 

Gegenftände von geringem Werth (Inhalt von Strohfäden und bergl.) find zu verbrennen. 
Ueber Borb dürfen undesinfizirte Gegenftände nur in See geworfen werben. 

g 14. 
Die Aborte werben in folgender Weife desinfizirt: 
Etwaiger Inhalt des Kloſets ift mit Kalkmilch gründlich zu vermifchen und darf erft 

nah 1 Stunde, während welder Zeit der Abort nicht benugt worden ift, abgelafien werben. 
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Das Aufnahmebeden, fowie das Abflugrohr werden demnächſt mit Kalkmilch angeftrichen. 
Die Wände des Klojetraums, Sitzbrett, Fußboden werden mit Karboljäurelöfung gründlich 
abgewaſchen und nad einer Stunde mit Waller abgeipült. 

Zur Desinfeltion des Klofetinhalts fann auch Chlorfalt ($ 7 d) benugt werden, indem 
man Chlorfalfpulver in der Menge von etwa 2 Prozent der ganzen Mifchung nebſt fo viel 
Waſſer zufügt, daß der Chlorfalf ſich löft und das Ganze gleichmäßig durch Umrühren vertheilt 
werben fann. So behandelter Klofetinhalt kann bereits nah 20 Minuten entleert werben. 

g 15. 
Soll fi die Desinfeftion aucd auf Perfonen erftreden, jo ift dafür Sorge zu tragen, 

daß dieſelben ihren ganzen Körper mit — Seife abwaſchen und ein vollſtändiges Bad 
nehmen, Kleider und Effelten derſelben find nad) $ 9 oder 10 zu behandeln. 

S 16. 

Etwa an Bord befindliche Leichen find bis zu der mönlichjt bald vorzunehmenden Be: 
ftattung ohne vorherige Reinigung in Tücher einzuhüllen, welche mit Karboljäurelöfung ($ 7a) 
getränft find und mit derſelben feucht gehalten werben. 

8 17. 
Die Desinfektion des Bilgeraums mit feinem Inhalt gefchieht durch Kalkbrühe (S 7e, 2) 

in folgender Weiſe: 
1. In diejenigen Theile des Bilgeraums, welche leicht Durch Abheben der Garnirungen 

und der Flurplatten zugänglid) gemad)t werden können (Maſchinen- und Sefjel: 
raum, leere Zaberäume) ift Kalkbrühe an möglichſt vielen Stellen direkt eimermeife 
bineinzugießen. Durch Umrühren mit Beſen muß die Kalkbrühe kräftig mit dem 
Bilgewaſſer vermifht und überall, aud) an die Wände des Bilgeraumes an— 
getünd)t werden. 

2. Ueberall da, wo der Bilgeraum nicht frei zugänglich ift, wird durch die auf allen 
Schiffen vorhandenen, von Ded hinunterführenden Pumpen (Nothpumpen) und 
Peilrohre fo viel Kalkbrühe eingegoffen, bis fie ben Bilgeraum, ohne bie Ladung 
zu berühren, anfüllt. 

Nach 12 Stunden kann die Bilge wieder gelenzt werben. 
Im Einzelnen wird folgendermaßen verfahren: 

a) der Waſſerſtand in den Peilröhren wird gemeilen ; 
b) 100—200 I Kalkbrühe — je nad ber Größe bes Schiffes bezw. ber 

einzelnen Abiheilungen — werben eingefüllt. 
ce) ber Waſſerſtand in den Peilröhren wird wieder gemeljen. 

Zeigt ſich jept Schon ein erhebliches Anfteigen des Wafferfiandes, fo ift 
anzunehmen, daß ſich irgendwo die Verbindungslöcher der einzelnen Ab- 
ſchnitle des Bilgeraumes verftopft haben, jo daß feine freie Zirkulation 
des Waſſers ftattfindet. Im ſolchen Fällen muß wegen ber Gefahr des 
Ueberlaufens der Kalkbrühe nnd ber dadurch bedingten Beſchädigung der 
Ladung das Einfüllen unterbrochen werden; die Desinfektion bes Bilgeraumes 
fann dann erft bei leerem Schiff ftattfinden. 
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d) Steigt das Waſſer nur langſam, fo it, während von Zeit zu Zeit der 
Waſſerſtand gemefjen wird, joviel Kalkbrühe einzufüllen, als der Bilgeraum 
ohne Schaden für die Ladung aufnehmen fann. Hierbei müfjen die Schiffs: 
zeichnungen und die Angaben des Schiffers berüdfichtigt werben. 

Als Anhaltspunkt diene, daß bei Holzihiffen 40 bis 60 | Kalkbrühe 
auf 1 m Sciffslänge erforderlich find, bei eifernen Schiffen 60 bis 1201 
auf 1 m Sciffslänge; bei Schiffen mit Doppelboden, Brunnen und Rinn- 
fteinen im Ganjen 20 bis 80 bis 100 cbm. 

Auf manden Schiffen find Rohrleitungen vorhanden, welde nicht 
wie die Bumpen und Peilrohre in die hinterſten tiefiten Theile des Schiffs: 
bodens bezw. ber einzelnen Abtheilungen, fondern in die vorderen höher 
gelegenen Theile defjelben führen. Diefe find dann vorzugsweile zu be: 
nugen, weil dadurch die Vermifchung des Desinfeftionsmittels mit dem 
Bilgeraum erleichtert und beifer geſichert wird. 

Auf Schiffen mit getrennten Wbtheilungen muß jede Abtheilung für 
fih in der angegebenen Weiſe behandelt werden. 

g 18, 
Die Desinfektion des Ballaftwafjerd wird mit Kalkmilch (3 7 e 1) ausgeführt, welche 

in jolden Mengen zuzufegen it, daß das Ballaſtwaſſer 2 Theile Half in 1000 Theilen 
Waſſer enthält. Die zugefegte Kalkmilch muß innigit mit dem Waller vermiſcht, daher 
während einer Stunde umgerührt werden. 

Nah einftündiger derartiger Einwirkung der Kaltmilh fann das Ballaſtwaſſer aus: 
gepumpt werben. 

Sind die Tanks im Doppelboden des Schiffes, jo wird es ſich in der Regel empfehlen, 
das Ballaſtwaſſer aus biefen Tanks nach und nad) in den Mafchinenbilgeraum überpumpen 
zu laſſen und hier mit Kalkmilch zu mijchen. 

Handelt es ſich um ftehende Tanks in den Laberäumen, jo fann man unter Umjtänden 
die Kalkmilch direft in die Tanks hineinfhütten und Fräftig umrühren laſſen. Zu diejen 
Maßnahmen ift in jedem Falle der techniiche Beirath des Schiffsmaſchiniſten einzuholen. 

g 19. 
Trinf- und Gebrauchswaſſer an Bord kann ebenfalls durch Verſetzen mit Kalkmilch 

in der Menge, daß auf 1000 Theile Waſſer 2 Theile Kalt kommen, bei einjtündiger Ein— 
wirfung beafeiben besinfizirt werden. Bei Verwendung von Chlorfalf ijt dieſes Desinfeftiong- 
mittel dem Waſſer im Verhältnig von 1 : 10000 zuzuſetzen. Nach einer halben Stunde 
können die Behälter entleert und mit unverbädhtigem Waſſer wieder gefüllt werden. Unter 
Umftänden fann Trink: und Gebrauchswaſſer aud) durch Hitze desinfizirt werben, indem man 
Dampf genügend lange in die Waſſertanks einleitet (Klingelthermometer). 

Zur Unbrauchbarmachung des Waſſers lafien ſich Säuren, z. B. Eijigläure, verwenden, 
was fich insbefondere bei hölzernen Waſſerfäſſern empfiehlt. Das Waſſer muß dann beutlic) 
fauer reagiren. 

KERNE SEE 

Mit diejer No. 19 wird ausgegeben: No. 20 des Reichs-Geſetzblatts von 1895 
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Tegierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg- Schwerin. 

Sahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, ben 4. Juni 1898. 
Inhalt. 

I. Abtgeilung. (M 17.) Verordnung, betreffend bie Vermehrung bes mittleren und Heineren 
Örundbefiges auf dem platten Lande 

1. Abteilung. 

(M.17.) Berordunug von 24, Mai 1898, betreffend die Vermehrung des mittleren 
nud Fleineren Grundbefiges anf dem platten Laude. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr 2c., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin. 

Mir verordnen nad) hausvertragsmäßiger Kommunikation mit Seiner 
Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg: Strelig und nach ver- 
fafjungsmäßiger Berathung mit den getreuen Ständen in Betreff der Ber: 
mehrung des mittleren und Eleineren Grumdbefiges auf dem platten Lande, 
was folgt: 

Abſchnitt U. 

Bon der Errichtung mittlerer und Fleinerer Grundbeſitzſtellen in der 
Nitterfchaft. 

81. 
Aus ritterfchaftlichen Gütern können Beſitzſtellen in Erbpacht (Erbpacht— 

jtelle, Büdnerei, Häußlerei) oder gegen Uebernahme einer feften Geldrente 
(Rentengut) — vergl. $ 10 — weggegeben werden. 

37 
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8 2. 

1. Zur Errichtung von Befigftellen der im $ 1 bezeichneten Art Fann 
weggegeben werden: 

a) bei Gütern, welche zwei Hufen und weniger enthalten, bis zu zwei 
vom Hundert der Gutsfläche; 

b) bei Gütern, welche über zwei Hufen, aber weniger als vier Hufen 
enthalten, joviel, daß das Hauptgut zwei volle Hufen behält, und, 
wenn die zwei Hufen überfteigende Fläche noch nicht zwei vom 
Hundert der ganzen Gutsfläche ausmacht, bis zu zwei vom Hundert 
der Gutsfläche; 

ec) bei Gütern, welche vier Hufen und darüber enthalten, bis zu zwei 
Hufen. 

Die Fläche, welche hHiernach beim Gute verbleiben muß, muß reines 
Hoffeld fein. Es können daher auf diefelbe auch nicht Ländereien in An: 
rechnung gebracht werden, welche ſich im bäuerlichen Beſitz befinden. 

Sit von einem Gute, welches zwei Hufen oder weniger enthält, bis zu 
zwei vom Hundert der Gutsfläche fortgegeben, fo ift eine weitere Verkleinerung 
des Gutes in Anwendung der Vorfchrift unter a ausgefchloffen. 

2. Die Weggabe von Gutsländereien über das unter Nr. 1 bezeichnete 
Maaß hinaus jowie die Zertheilung eines ganzen Gutes bedarf im jedem 
einzelnen Falle der Yandesherrlichen Genehmigung nach vorgängiger Zuftimmung 
des Engeren Ausfchuffes der Ritter: und Landfchaft. 

8 3. 
Für die volle Nechtsbeftändigkeit der Errichtung der Befisjtellen foll, 

wenn dabei das im 8 2 Nr. 1 beftimmte Maaß eingehalten wird, bei Lehn: 
gütern der lehnsherrliche Konfens, außer in dem Falle, wenn das Gut 
zum Heimfall jteht, nicht weiter erforderlich fein, und e8 des agnatiſchen 
Konjenjes überall nicht bedürfen. Jedoch foll allemal dasjenige, was an 
Kaufgeld, an Erbjtandsgeld oder unter irgend einem anderen ähnlichen Titel 
für die Hingabe eines Grumdftücdes in Erbpacht bezw. als Nentengut ſowie 
fpäter etwa in Folge folcher Hingabe (Ablöfung der Erbpacht u. ſ. w.) an 
den Lehnsbefizer erlegt wird, für den erjten VBererbungsfall al3 Lehnsvermögen 
angejehen werden, jofern damit nicht etwa Lehnfchulden abgetragen werden. 

84. 
Die Beſitzſtellen müſſen frei von den Hypothekenſchulden des Gutes, aus 

dem ſie gebildet werden, begründet werden. 
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Diefe Entfreiung tritt von NRechtswegen ein, wenn von der Anfiedlungs- 
Kommiffion ($ 13) bezw. von dem Großherzoglichen Staatsminifterium ($ 24) 
fejtgeftellt wird, daß die Nechtsänderung für die Berechtigten unjchädlich fei. 
Solche Feititellung ift zuläffig, wenn die abgetretene Fläche zufammen mit 
derjenigen der etwa aus dem Gute bereitS entnommenen Belisftellen nicht 
mehr als fünf vom Hundert der ganzen Gutsfläche beträgt. 

Iſt die im Abſatz 2 erwähnte Feitftellung nicht getroffen, jo muß die 
Zuftimmung der Hypothefengläubiger zu der Errichtung der Befisjtelle erwirkt 
werden. 

Im Uebrigen behält es bei den Beftimmungen des $ 8 der revidirten 
ritterfchaftlichen Hypothefenordnung vom 18. Oftober 1848 das Bewenden. 
Es find daher ſowohl die neu begründeten Erbpachtverhältniffe als die Ab: 
tretungen zu Rentengut nach erfolgter Landesherrlicher Beftätigung der be: 
treffenden Verträge in die Gutsbefchreibung einzutragen, und ift ſolche Ein: 
tragung von Amtswegen durch das zuftändige Minifterium zu veranlaffen. 

8 5. 

Die Errichtung von Befisjtellen in Fideifommißgütern in Gemäßheit 
diefer Verordnung ift, wenn fie durch die Stiftungsakte befonders unterfagt 
ift, schlechthin ausgefchloffen, hiervon abgefehen aber nur durch Begründung 
eines Erbpachtverhältniffes ꝛc. ($ 1) und unter der Vorausjegung gejtattet, 
daß fie von dem Yuftiz-Minifterium nach vorgängigem Grachten der Fidei— 
fommißbehörde genehmigt wird. 

Diefe Genehmigung foll dadurch bedingt jein, daß die aus den Erlegniſſen 
für die Errichtung von Erbpadtftellen zc. ($ 1) gewonnenen Kapitalien, jo: 
wie die in Folge folcher Errichtung etwa eingehenden Erlegniſſe (Ablöfung 
von Erbpadht u. ſ. w.), falls nicht die betreffenden Fideikommißſtiftungen 
bereits Bejtimmungen darüber enthalten, al3 ein Fonds belegt werden, von 
welchem der Zinsgenuß dem Fideitommißbefiger zufteht. 

Die Ausführung diefer Vorfchrift wird in jedem einzelnen Falle von der 
Fideilommißbehörde überwacht. 

86. 

Der Vertrag, durch welchen die Befibjtelle errichtet wird (Exbpacht- 
vertrag, Büdnerbrief, Häuslerbrief, Rentengutsvertrag), bedarf zu feiner 
Rechtsgültigkeit der Landesherrlichen Bejtätigung. Für diefelbe jollen außer 
der gewöhnlichen Reſkriptsgebühr bejondere Gebühren nicht erhoben werden, 

37* 
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"5 Der Vertrag kann insbefondere Beitimmungen enthalten, durch welche 
die Veräußerung oder Theilung der Befißftelle oder die wirthichaftliche oder 
rechtliche Bereinigung derjelben mit einem andern Grundftüce befchränkt wird, 
oder durch welche der Beſitzer verpflichtet wird, die wirthichaftliche Selbſt— 
ftändigfeit des Grundftüces duch Erhaltung des baulichen Zuftandes darauf 
befindlicher oder darauf zu errichtender Gebäude, durch Erhaltung eines land: 
wirthichaftlichen Inventars auf demfelben oder durch andere Leiftungen dauernd 
zu fichern. Der Vertrag foll den Befiger verpflichten, die Gebäude der 
Befisftelle gegen Brandichaden unter Verficherung zu bringen. 

Die Erfüllung diefer Verpflichtungen kann im Bermwaltungsmwege von 
dem Minifterium des Innern erzwungen werden, wenn nicht im Vertrage 
ein Anderes beftimmt iſt. 

Für Befisftellen, welche nad) den im Domanium geltenden Grundjäßen 
auf mindeftend 37'/, Scheffel bonitirt find, ift, fomweit fie nicht bereits vor- 
handenen Domanialgemeinden oder anderen Bauernfchaften mit freier Ber: 
Ichuldbarkeit der Stellen angefchloffen werden, die DBerfchuldbarkeit in der 
Weife zu bejchränfen, daß diefelben nur bis zur Hälfte des von der An- 
fiedlungs-Rommiffion feftgeftellten Werthes frei verfchuldet und dariiber hinaus 
bis zu °/, diefes MWerthes nur mit Zuftimmung der Anſiedlungs-Kommiſſion 
in Unglücdsfällen oder zu Meliorationszweden unter Feitfegung eines regel: 
mäßigen Schuldabtrags verfchuldet werden dürfen. 

87. 

Eine Belaftung der Befisftellen ift nur durch Eintrag zum Grund: und 
Hypothefenbuch zuläffig. 

Auf das für die einzelne Stelle niederzulegende Grund: und Hypothefen- 
buch findet, fomweit nicht von dem Juſtiz-Miniſterium ein Anderes bejtimmt 
wird, die Geſetzgebung über die Grund: und Hypothefenbücher für den Privat: 
grumdbefiß in den Großherzoglichen Domainen entfprechende Anwendung. 

88. 
Auf diejenigen Beſitzſtellen, welche nach den im Domanium geltenden 

Grundſätzen auf mindeſtens 374 Scheffel bonitirt find, finden die revidirte 
Verordnung vom 24. Juni 1869, betreffend die Inteſtaterbfolge in Die 
Bauergliter der Domainen, und die Verordnung vom 4. Mai 1872 zur Ab: 
änderung diefer Verordnung entjprechende Anwendung. 
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89. 
1. Die einzelne Befittelle verbleibt, wen fie nicht in den Domanial— 

verband oder einen befonderen Gemeindeverband aufgenommen wird, ſowohl 
hinfichtlich der etwa beftehenden Yehnsverhältniffe als hinfichtlich aller öffentlich: 
rechtlichen Beziehungen, wie hinfichtlich der Steuern und Abgaben, der 
Landjtandichaft, des Verhältniffes zur Kirche und Schule, ein Bejtandtheil 
des Gutes, aus dem fie gebildet ift. 

Jedoch kann der Stelle ein feiter oder verhältnigmäßig beftimmter Bei- 
trag nicht bloß zu den Steuern und Abgaben, fondern auch zu anderen 
öffentlich rechtlichen Verpflichtungen des Gutes, insbefondere zu Kirchen-, 
Pfarr, Schul-Abgaben und Armenlaften vertragsmweife auferlegt werden, ohne 
daß dadurch an der verfaflungsmäßigen Verhaftung des Gutes etwas ge 
ändert wird. 

2. Bleiben in Folge der Errichtung von Befißftellen dev im 8 1 be 
zeichneten Art von dem Gute nicht mindeftens zwei Hufen an reinem Hoffeld 
übrig, fo erlifcht die Landftandfchaft, es fei denn, daß bei der Abtretung das 
im $2, Nr. 1a und b bejlimmte Maaß eingehalten worden iſt. In jedem 
Falle erlifcht die Landftandfchaft durch Zertheilung eines ganzen Gutes fowie 
durch Ummandlung defjelben in eine Gemeinde, 

8 10. 
Hinfichtlich der Belaftung der Befisftellen mit einer feften Geldrente ($ 1) 

gelten die nachjtehenden Vorfchriften: 
1. Die Rentenfchuld bildet eine auf dem Nentengute ruhende Belaftung, 

nach welcher an denjenigen, zu deſſen Gunften die Belaftung erfolgt, in regel: 
mäßig wiederfehrenden Terminen eine beftimmte Geldfumme aus dem Grund: 
ftüde zu zahlen ijt. 

Bei der Beftellung der Rentenjchuld muß der Betrag beftimmt werden, 
durch defjen Zahlung die Aentenfchuld abgelöft werden kann. 

2. Die Rentenfchuld ift in die dritte Abtheilung des für das Nentengut 
niedergelegten Grund: und Hypothefenbuchs ($ 7) einzutragen. Die Eintragung 
hat an erſter Stelle zu erfolgen, wenn nicht ein Anderes beftimmt ift. Dabei 
find die Ablöfungsfumme ſowie die rechtsgefchäftlichen Beftimmungen über das 
Recht, die Ablöfung zu verlangen oder zu bewirken (6), einzutragen. 

3. Auf die einzelnen Leiftungen (Renten) finden die für Hypotheken— 
zinfen, auf die Ablöfungsfumme finden die für ein Hypothefenfapital geltenden 
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Borfchriften der für das Rentengut maßgebenden Hypothefenordnung ($ 7) 
entjprechende Anwendung. 

4. Das Recht zur Ablöfung fteht dem Eigenthümer des Rentenguts zu. 
Der Eigenthümer fann das Ablöfungsrecht exit nach vorgängiger Kündigung 

ausüben. Die Kündigung ift in einem landesüblichen Zahlungstermine auf 
den nächjtfolgenden zu bewirken. 

5. Dem Gläubiger fteht das Necht, die Ablöfung zu verlangen, nicht zu, 
abgejehen von dem Falle, daß bei einer Zwangsverfteigerung des Grundftücks 
an die Stelle der Rentenberechtigung das Recht auf Ausfehrung der auf die 
Nentenberechtigung aus der Theilungsmafje entfallenden Summe tritt. 

Sedo kann der Gläubiger die Zahlung der Ablöfungsfumme aus dem 
Grundſtück verlangen: 

a) nach dem Ablauf der Kündigungsfrift, wenn der Eigenthümer ge- 
fündigt hat; 

b) wenn in Folge einer Verfchlechterung des Grundftücs die Sicherheit 
der Nentenfchuld gefährdet ift und nicht binnen einer von dem 
Gläubiger dem Eigenthümer zur Befeitigung der Gefährdung be- 
ftimmten angemejjenen Frift die Gefährdung durch Verbeflerung des 
Grundſtücks oder durch Hypothefenbeftellung befeitigt worden ift. 

6. Die Vorfchriften unter 4 und 5 finden feine Anwendung, wenn ein 
Anderes bejtimmt ift. Insbeſondere kann das Recht, die Ablöjung zu ver- 
langen oder zu bewirken, von der Zuftimmung beider Theile abhängig gemacht 
werden. 

7. Bei Weggabe einer Belisitelle in Exrbpacht kann beftimmt werden, 
daß an Stelle des Kanons eine den vorjtehenden Beſtimmungen unterfallende 
Rentenfchuld treten foll. 

8 11. 

Es finden die Vorfchriften der SS 1 bis 10 auf die Roftockichen Diftrikts- 
und die Wismarfchen Landgüter, die Borfchriften der 88 1, 4—8, 9, Wr. 1 
und 10, auf die Kloftergüter, die jtädtifchen Kämmereigüter und die Defonomie- 
güter infomweit entjprechende Anwendung, als nicht hinfichtlich diefer Grund: 
ſtücke befondere Rechtsnormen bejtehen. 

g 12. 
Die Verordnungen vom 6. Februar 1827 und vom 20. Mai 1868, 

betreffend die Errichtung von Erbzinsſtellen auf vitterfchaftlichen Gütern, treten 
außer Kraft, 
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Abjchnitt IH. 

Bon dem Verfahren bei Errichtung neuer Landitellen in der Ritterſchaft. 

8 13, 

Für die in diefer Verordnung bezeichneten Zwecke wird eine, unter der 
Dienftaufficht des Minifteriums des Innern ftehende befondere Behörde unter 
dem Namen 

Anfiedlungs:-Kommiffion 
mit dem Site in Schwerin errichtet. 

Diefelbe befteht aus fünf Landesherrlich zu beftellenden Mitgliedern und 
einer gleichen Anzahl von Stellvertretern. 

Die Beitellung von dreien diefer Mitglieder umd [devem Stellvertreter 
geichieht auf Präfentation des Engeren Ausfchuffes der Ritter- und Landfchaft. 
Von diefen drei Mitgliedern müffen zwei der Nitterfchaft und eins der 
Landſchaft angehören. 

Den Vorſitz führt ein Landesherrlich dazu zu bejtimmendes Mitglied. 
Der Kommiffion wird vom Landesheren das nöthige Perfonal von Feld— 
mefjern, Subalternen und Unterbeamten beigegeben. 

Die Kommiffion verwaltet ihre Gefchäfte nad) Maßgabe einer von dem 
Minifterium des Innern unter Zuftimmung des Engern Ausfchuffes der 
Nitter- und Landichaft zu erlaffenden Gefchäftsordnung. Sie hat die Be: 
fugniß, nad) ihrem Ermeſſen Sacdverftändige zuzuziehen, auch zur Erledigung 
von Gefchäften an Ort und Stelle befondere Beauftragte zu ernennen und 
über deren Gefchäftsbetrieb Beftimmungen zu treffen. 

Das Verfahren der Kommiffion ift gebühren: und jtempelfrei, 

5 14, 
Die Anſiedlungs-Kommiſſion bejorgt und vermittelt auf Antrag von 

Beſitzern vitterfchaftlicher Güter die Errichtung von mittleren und kleineren 
Grumdbefisitellen auf folhen Gütern, die Parzellivung von ritterfchaftlichen 
Gütern und die Errichtung von Dorfichaften und Gemeinden auf denfelben. 

Den Befisern ritterfchaftlicher Güter bleibt e8 unbenommen, Befißjtellen 
auf ihren Gütern auch ohne die Vermittlung der Kommiffion nach Maßgabe 
der Beftimmungen im Abfchnitt I und im $ 22 des Abjchnitts II zu errichten, 

8 15, 
Die Uebernahme der im $ 14 bezeichneten Gefchäfte erfolgt auf Grund 

einer vorgängigen Prüfung der Zuläffigfeit nach diefer Verordnung und den 
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fonft beftehenden Geſetzen ſowie der wirthichaftlichen Zweckmäßigkeit und Aus: 
führbarfeit der vorgelegten Entwürfe. 

Entftehen bei diefer Prüfung Bedenken und werden dieje Bedenken von 
Seiten der Antragfteller nicht erledigt, jo ift die Uebernahme der Gejchäfte 
abzulehnen, 

S 16. 

Die Thätigkeit der Kommiffion nach Uebernahme der Gefchäfte bleibt 
eine vermittelnde, ſoweit ihr nicht in diefer Verordnung weitergehende Befug- 
niffe eingeräumt find. 

Sie hat insbefondere: die Vermeſſung, Bonitirung und Veranjchlagung 
der einzelnen zu errichtenden Stellen vornehmen zu laffen, die wirthichaftlichen 
Verhältniffe derfelben, die Regelung der Beziehungen zur Kirche und Schule, 
der Wege: und Wafjer- Verhältnifje, ferner die Ausreichlichkeit der für Ge— 
meindezwecke auszufcheidenden Ländereien, die Vertheilung der auf die einzelnen 
Stellen entfallenden Steuern und Abgaben, jowie die Höhe der Verjchuld- 
barkeit zu prüfen und in allen Beziehungen dahin zu wirken, daß die wirth— 
Schaftliche Erhaltung der zu errichtenden Stellen gefichert wird. 

Für die Bonitirung und Beranfchlagung find die im Domanium 
geltenden Grundſätze zur Anwendung zu bringen. 

g 17. 
Die Kommiffion vermittelt für VBeräußerungen und Theilungen die 

Landes: und Lehnsherrliche Genehmigung, auch bei Fideifommißgütern die 
Zuftimmung des Yyuftiz- Minifteriums, ferner die Erwirkung der Zuftimmung 
der Butsgläubiger — vergl. $ 4 — und die Niederlegung von Hypotheken— 
büchern, die Herftellung einer geordneten Gemeinde-Einrichtung und den 
Erlaß der dazu erforderlichen Sagungen und Ordnungen. 

8 18, 
Der befonderen Genehmigung der Kommiffion unterliegen: 

1. die zwifchen dem Guts- oder Hofbefier und den Stellen- Erwerbern 
beredeten Veräußerungs- oder Erbpacht- Verträge, 

2. die Theilungs: oder Regulicungspläne für Parzellivungen oder 
Deräußerungen, 

3. die Bebauungspläne einfchließlich der Bauriffe und Koſtenanſchläge 
für die zu errichtenden neuen Gebäude und für die Um- und Durd- 
bauten bejtehender Gebäude. 
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Die Genehmigung der Verträge zu 1. darf nur erfolgen, wenn fich gegen 
die perjönlichen und VBermögens-Berhältniffe der Stellen: Erwerber feine Be- 
denfen ergeben. 

8 19, 
Die Ueberweifung der einzelnen Stellen an die Erwerber und die Ein- 

weilung der neuen Beſitzer gejchieht durch die Kommiſſion. Etwaige dabei 
entjtehende Streitigkeiten zwifchen dem Veräußerer und den Erwerbern ent: 
jcheidet die Kommiffion unter Vorbehalt des Rechtsmweges. 

g 20. 
Die Obrigfeiten des Landes find verpflichtet, der Kommiffion auf Antrag, 

joweit nicht gejegliche Hinderungsgründe entgegenstehen, die für ihre Zwecke 
erforderlichen Urkunden, Alten und Karten mitzutheilen oder daraus die ver- 
langte Auskunft zu ertheilen, auch den fonftigen Erfuchen der Kommiffion, 
jomweit die Erfüllung der ihr zugewiefenen Aufgaben es nöthig macht, zu ent- 
fprechen. 

Auf Antrag der Kommiffion haben die Hypothefenbehörden derfelben 
oder einem von ihr beftellten Vertreter die Einficht der Hypothefenbücher für 
die betreffenden Grundſtücke zu geftatten, auch der Kommiſſion Verzeichniffe 
der eingetragenen Forderungen und Belaftungen gebühren: und ftempelfrei zur 
Verfügung zu ftellen. 

g 21. 
Die Kommiffion kann beftimmen, daß die Zahlungen für die veräußerten 

Stellen ganz oder zum Theil bei ihr hinterlegt und durch fie nach erfolgter 
Ueberweifung auf Grund zuzulegender Abrechnungen an den VBeräußerer ver- 
abfolgt werden. 

Sie ift ermächtigt, die den Stellen-Erwerbern benöthigten Rapital-An- 
leihen — vergl. $ 22, Nr. 4 — zu ermitteln, die Bedingungen dafür unter 
Zuziehung der Betheiligten zu vereinbaren, die Gelder zu erheben und gültig 
darüber zu quittiren. 

g 22, 
Die Kommiffion hat bei der Errichtung von Landitellen insbefoudere die 

folgenden Gefichtspunfte zu beachten: 
1. Die Anfiedlung hat in der Regel dorfjchaftsweife zu gejchehen, ent- 

weder durch Gründung neuer jelbitjtändiger bäuerlicher Gemeinden oder durch 
Anlehnung an fchon beftehende Dorfſchaften. 

38 
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Es fann jedoch die Zahl der auf einem ritterjchaftlichen Gute vorhandenen 
bäuerlichen Erbpacht- und Hausmwirthftellen durch Errichtung kleinerer Grund- 
befisftellen — Büdner- und Häuslerftellen — und zwar unter Zuhülfenahme 
von Feldabfchnitten des Gutes felbft oder von benachbarten Feldmarken — 
vermehrt werden; auch ift die Anlegung folcher Hleinerer Grundbefigftellen, un- 
abhängig von dem Borhandenfein bäuerlicher Erbpacht- oder Hausmwirthitellen, 

zuläffig. 
2. Es iſt vorzug3meife auf die Schaffung Fleinerer und mittlerer, jpann- 

fähiger bäuerlicher Nahrungen Bedacht zu nehmen. 
In den neuen DVorffchaften muß ausreichlicher Plab für einen größeren 

Beſtand freier grumdbefigender Arbeiter vorhanden fein. 
In dem Theilungsplane ift eine angemefjene Zahl von Eigenthums: 

parzellen vorzufehen, welche nicht bebaut werden können bezw. bebaut werden 
dürfen und einftweilen durc Verpachtung, fpäter auch durch Verkauf nubbar 
gemacht werden fünnen. Es ijt Vorforge zu treffen, daß der Berfauf nur 
an in der Dorfſchaft wohnende Gemeinde-Angehörige gefchehen Fann. 

Alle neuen Dorfichaften find mit ausreichlichem, den Erfahrungen im 
Domanium entjprechenden Gemeindevermögen an Ländereien auszuftatten. 

Die zum Betriebe der Landwirthfchaft beftimmten Stellen find thunlichit 
als gejchlofjene, alfo untheilbare, andererjeit3 aber auch nicht zufammenlegbare 
Befige einzurichten. 

Diefelben find den Anfiedlern bis zu einer angemefjenen Höhe ihres 
Werthes verfchuldet in Erbpacht oder als Rentengut zu überlafjen. 

3. Die Geftaltung der öffentlich = rechtlichen WVerhältniffe der zu er: 
tichtenden Befibitellen oder ganzer Dorfſchaften bildet einen befonderen Gegen- 
ftand der Prüfung der Kommiffion. 

Handelt e3 fi) nur um Abtretung von Gebietsflächen auf vorhandenen 
ritterfchaftlichen Gütern zum Zwed der Errichtung fleinerer und mittlerer 
Befigftellen ohne Begründung einer neuen Gemeinde, fo bleiben dieſe Stellen 
— vergl. $ 9 — in ihrem öffentlich:rechtlichen Verhältniſſe Bejtandtheile 
des betreffenden ritterfchaftlichen Gutes, 

In Fällen dagegen, in welchen ein ganzes Gut parzellirt und in eine 
Gemeinde umgewandelt oder in welchen zum Zwecke der Gründung einer 
neuen Gemeinde ein Gebiet von einem Gute abgetrennt wird, foll in der 
Regel und ſoweit nicht befondere Verhältniffe eine Ausnahme, etwa die Er- 
richtung einer jelbjtjtändigen Bauerfchaft unter Beibehaltung des ritterjchaft- 
lichen Charakters, angemejjen erjcheinen lafjen, die Ueberführung der Dorfſchaft 



No. 20. 1898, 199 

in den Domanialverband und die Erhebung derfelben zu einer Domanial: 
gemeinde erfolgen. 

Jede Sagdberechtigung der einzelnen neuen Lanbdftellenbefiger bleibt aus- 
geichloffen, vielmehr verbleibt die Jagd dem bisherigen Berechtigten. 

Mit der Abtretung einer Befisftelle an ein bemachbartes, nicht zum 
Domanium gehörendes Gut geht auch die Jagdberechtigung über. 

Mit dem MUebergange einer abgetretenen Befisftelle in den PDomanial- 
verband, jowie im Falle der Auftheilung eines ganzen Gutes geht die Jagd— 
berechtigung auf den Landesheren über. 

4. Um den Anfiedlern den Erwerb der Stellen zu erleichtern, bedarf es 
regelmäßig der Mitwirkung eines Geld-nftituts; als folches ift vorzugsweise 
der Domanial-Fapital- Fonds in Ausficht zu nehmen. 

5. Es ift nicht ausgefchloffen, mit Landesherrlicher Genehmigung, nach 
vorgängiger Zuftimmung des Engern Ausfchuffes der Ritter- und Landjchaft, 
Theile von ritterfchaftlichen Gütern zu Anfiedelungszweden an angrenzendes 
domaniales Gebiet abzutreten. 

g 23. 
Die mit dem Gejchäftsbetriebe der Kommiffion verbundenen Koſten, ein: 

Schließlich der Vergütungen an die Mitglieder, die befonderen Beauftragten, 
Subalternen und Unterbeamten, auch der Koften, welche durch die Zuziehung 
von Feldmeſſern und Sachverftändigen entjtehen, werden auf Grund eines 
jährlich zwifchen dem Landesheren und den Ständen zu vereinbarenden Bor: 
anfchlag3 aus Landesmitteln beftritten. 

Der gleichen Vereinbarung bleibt es vorbehalten, ob und in welchem 
Betrage bei Errichtung ganzer Dorfſchaften zum Zwecke der Herftellung von 
öffentlichen Einrichtungen, insbefondere zur Erbauung von Schulhäufern, zur 
Herjtellung von Wegeverbindungen oder Entwäfjerungen zc., auch zur Aus: 
ftattung der zu bildenden Gemeinden mit Ländereien Beihülfen aus Landes: 
mitteln bewilligt werden follen. 9 

g 24. 
Die Entſcheidung der Kommiſſion über die Ertheilung des Unſchädlichkeits 

Atteſtes ($ 4, Abſ. 2) iſt dem Gutsbeſitzer, ſowie dem ſonſt berechtigten 
Antragſteller, und wenn das Atteſt ertheilt wird, einem Jeden zuzuſtellen, für 
welchen ausweislich des Hypothekenbuchs Rechte auf dem Gute laſten. Gegen— 
die Entſcheidung ſteht den Betheiligten innerhalb eines Monats von der Zu— 
ſtellung an die Beſchwerde an das Staats-Miniſterium zu. 
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Bejchwerden gegen andere Verfügungen und Entfcheidungen der Kom— 
miffion führen an das Minifterium des Innern. 

Abſchnitt HEN. 

Bon der Errihtung von Befisjtellen im Domanium. 

825. 
Wir behalten Uns vor, der Anfiedlungstommiffion auch) in dem Domanium 

die Errichtung von mittleren und Fleineren Befisftellen, jowie von Dorfjchaften 
und Gemeinden nach Maßgabe der Beftimmungen diefer Verordnung in be 
fonderen Fällen zu übertragen. 

In Fällen diefer Art kommen die Vorfchriften im $ 6, Abjah 2 und 3 
und $ 10 diefer Verordnung auch in dem Domanium finngemäß zur An- 
wendung, jedoch tritt an Stelle des Minifteriums des Innern das Yinanz- 
Minijterium, Abtheilung für Domänen und Yorften. 

[Gegeben durch das Großherzogliche Staats-Minifterium. 

Schwerin, den 24. Mai 1898. 

Johann Albrecht. 

A. von Bülow. von Amsberg. A. von Preffentin. 

Mit diefer No. 20 werden ausgegeben: No. 21, 22 u. 23 bes Reichs-Geſetzblatts von 1898. 
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Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwoch, den 15. Juni 1898, 

Inhalt. 

I. Abtheilung. (M 17.) Chauſſee-Polizei ⸗Ordnung. 
II. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend neue Feſtſtellung der Normalgewichte der 

wichtigften Frachtgüter. 

I. Abtheilung. 

(M.17.) Berordnung vom 6. Juni 1898 zur Herausgabe der Chauffee-Polizei- 

Ordnung. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzog3. 
Johann Albredt, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg Schwerin. 

Nach verfaſſungsmäßiger Berathung mit den getreuen Ständen erlaſſen Wir 
hiermit die aus einer erneueten Bearbeitung der revidirten Chauſſee-Polizei— 
Ordnung vom 22. Juni 1888 hervorgegangene, in der Anlage enthaltene 

Chauſſee⸗Polizei⸗Ordnung 
und beſtimmen zu ihrer Ausführung was folgt: 

Als Kunſtſtraßen (Chauſſeen) im Sinne der Chauſſee-Polizei-Ordnung 
gelten 

1. alle Chauſſeen, welche Unſerer Chauſſeeverwaltung unterſtellt ſind und 
aus allgemeinen Landesmitteln unterhalten werden; 

39 
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2, Privat:Chauffeen, welche unter die Verordnung vom 12, Februar 1877, 
betreffend die Erhaltung der mit Beihülfen aus Landesmitteln erbaueten 
Chauſſeen, fallen; 

3. alle nach Maßgabe der Verordnung vom 4. Oftober 1886 bezw. 
der repidirten Verordnung vom 26. Mai 1897, betreffend den Bau von Neben: 
chauffeen, angelegten Kunſtſtraßen; 

4, diejenigen dem öffentlichen Verkehr dienenden Kunſtſtraßen, welche auf 
Antrag des Unterhaltungspflichtigen als folche von Unferem Minifterium des 
Innern anerkannt werden, folange nicht gemäß $ 24 der Verordnung vom 
26. Mai 1897 auf die Eigenfchaft diefer Straßen als Kunſtſtraßen Verzicht 
geleiſtet ift. 

Die Chauffee-Polizei-Ordnung tritt am 1. Juli 1898 in Kraft. Mit 
diefem Zeitpunkte tritt he an die Stelle der revidirten Chaufjee-Polizei-Ordnung 
vom 22. uni 1888, welche nebjt den Verordnungen zur Abänderung derjelben 
vom 28. Mai 1889 und vom 18. Mai 1897 und der Verordnung vom 
2. April 1880, betreffend die Beleuchtung der die Ehaufjeen benugenden Fuhr— 
werke, aufgehoben wird. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staats: Minifterium. 
Schwerin, den 6. Juni 1898, 

Sohann Albrecht. 
A. von Bülow. von Amsberg. U. von Prefjentin. 

Anlage. 

Chauſſee-Polizei-Ordnung. 

81. 
Beim Befahren der Kunſtſtraßen beträgt das höchſte zuläſſige Ladungsgewicht für alle 

Laſt- und Frachtfuhrwerke: 

A. für vierrädrige Fuhrwerle bei einer Breite des Beſchlages der Radfelgen (d. h. 
des auf die Felgen gelegten Metallreifs) 

l. unter 5 cm 750 kg 
2.von 5 cmbis 6! „ 1500 „ 
3. [2 6'/s ” ” 8 ” 2000 ” 

4. ” 8 „mn 10 ” 2500 ” 

5. ” 10 2 ” 12 ” 4000 ” 

6. „ 12 FREE! „ 5000 „ 

T. „ | 5 77 und darüber 6000 ” 
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B. für zweirädrige Fuhrwerke die Hälfte der unter A angeführten Säße. 
Größere Ladegewichte dürfen nur nad) zuvoriger Genehmigung der Chauffeeverwaltung 

und unter Innehaltung der von derjelben geftellten Bedingungen befördert werden. 
Für beftimmte Straßenftreden fann durch das Miniſterium des Innern zeitweilig die 

Höhe des Ladegewichts höchſtens um ein Drittheil herabgejegt werden. 
Das etwa für die Beipannung mitgeführte Futter und das etwaige Sadgewidht wird 

bei Beltimmung des Gewichts außer Berechnung gelaſſen. 
Auf Fuhrwerfe der Militär- und Neichspoftverwaltung finden bie vorftehenden Be: 

flimmungen feine Anwendung. 
Diefe Vorfchriften finden auch auf Fuhrwerke mit ſolchen Rädern Anmwendung, deren 

Radkranz nit aus Theilen zufammengejegt ift, beziehentlich feinen befonderen äußeren 
Beihlag hat. 

8 2. 

Die Führer der die Kunſtſtraßen befahrenden Laft: und Frachtfuhrwerfe bezw. deren 
Eigenthümer find verpflichtet, den Chaufjee-Auflichtsbeamten und Gendarmen auf Erfordern 
das Gewicht der Ladung anzugeben und glaubhaft nachzuweiſen. Können oder wollen fie 
biefen Nachweis nicht führen, fo find fie verpflichtet, in Begleitung des Beamten ihr Fuhr— 
werk bis zu dem nächſten in der Nichtung ihrer Reife liegenden Ort zu fahren, an weldem 
die Ermittelung des Ladegewichts erfolgen fann, um dort die Ermittelung vornehmen zu 
lafjen. Iſt jedoch der Beftimmungsort der Ladung näher als 5 Kilometer, jo ift das Gewicht 
am Entladeort zu ermitteln. 

Zu diefer Maßregel haben die betreffenden Beamten jedoch nur dann zu jchreiten, wenn 
nad) ihrer Schägung eine Ueberfchreitung des zuläffigen Gewichts vorliegt und fie Grund zu 
der Annahme haben, daß das Gewicht ſich fpäter ohne weitläufige Erhebungen nicht genügend 
werde feititellen laſſen. 

Wird eine Ueberfihreitung des zuläfigen Gewichts feitgeftellt, jo fallen die Koften der 
Ermittelung dem Führer zur Laft und werden im Verwaltungswege beigetrieben. Die durch 
die Ausmittelung des Gewichts entitehenden Koften find vorläufig von derjenigen Verwaltung 
zu tragen, auf deren Straße das Fuhrwerk angehalten ift. 

Gegen die Verwaltung jteht dem Führer wegen des durch die Ermittelung verurfadhten 
Aufenthalts ein Entihädigungsaniprud in feinem Falle zu. 

88. 

Das Minifterium des Innern ift ermächtigt, Normalgewichte für die wichtigiten Fracht: 
güter nad) Maak oder Zahl mit der Wirkung feitzuftellen, daß diefe Gewichtsſätze bei der 
Ermittelung des zuläffigen Ladegewichts vorbehaltlich des Gegenbeweifes zu Grunde gelegt 
werden jollen, ſowie diejenigen Gegenftände zu beftimmen, welche bei Berechnung des Gerichts 
außer Anjag bleiben (vergl. auch 5 1, vierter Abfap). 

84. 

Auf allen Kunftitraßen ohne Unterfchied darf mit feinem Fuhrwerfe gefahren werben, 
an deſſen Radfelgen 

1. die Köpfe der Radnägel, Stifte oder Schrauben nicht eingelafjen find, fondern vorftehen; 
2. der Beſchlag fo konſtruirt ift, daß er feine gerade Oberfläche bildet. 

39* 
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Das lebte Verbot findet jedoch auf foldhe Radbeſchläge Feine Anwendung, melde bloß 
in Folge der Abnugung eine gewölbte Oberfläche angenommen haben, oder bei denen ſich auf 
ber Reife die Umlegung eines fogenannten Zugbandes vernothwendigt hat. 

85. 

Die Zugthiere an den auf den Kunftftraßen fahrenden ae bürfen nicht mit 
folhen Hufeiſen verjehen fein, deren Griffe mehr ala 17 mm über bie Hufeifenflädhe hervor» 
ragen. 

Die Höhe ber Hafen oder Stollen an den Hufeifen unterliegt feiner Beſchränkung, und 
dafjelbe gilt auch) von den etwa zur Anwendung kommenden Eisnägeln. 

8 6. 

Jede Uebertretung der Vorfchriften des $ 1 ift mit einer Strafe von 5 bis 60 Mark, 
der 88 4 und 5 mit einer Strafe von 6 Mark zu ahnden, an beren Stelle im Unvermögens- 
falle entfprechende Haft tritt. 

87. 

Mit dem wegen Uebertretung ber obigen Vorſchriften und derjenigen in $ 8, 1 an- 
gehaltenen Fuhrwerke darf bie Reife nur bis zur nädjiten in ber Richtung berfelben gelegenen 
Stadt fortgefegt werben, ohne daß bie nöthige Veränderung bewerkſtelligt wird, wibrigenfalls 
die vorgejchriebene Strafe von Neuem eintritt. 

Es ift jedoch bei Mebertretung der Vorfchriften im $ 1 und im 8 4 bem Fuhrwerke 
aus nicht medlenburgifchen Ortfchaften das Umkehren und Zurüdfahren auf demfelben Wege, 
woher das Fuhrwerk gekommen ift, ohme vorgängige Aenderung geftattet. 

88. 

Mit Gelbftrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen wird beftraft: 
1. wer mit einer mehr als 2,75 m breiten Ladung fährt; Fuhren innerhalb der Feld: 

marf bes Ortes, wohin das Fuhrwerf gehört, werden von diefer Beſchränkung nicht geiroffen ; 
2. wer die Spur eines vorauffahrenden Wagens hält, oder bei mehreren an einander 

befeftigten ig u den nachfolgenden bie Spur bes voraufgehenden halten läßt; 
3. wer über Holzbrüden anders als im Schritt fährt; 
4. wer ſich von feinen Pferden weiter als 3 Schritte entfernt, ohne biejelben abzufträngen ; 
5. wer, fofern er aus einem bejonderen Grunde genöthigt ift, auf der Chauſſee anzu= 

halten, umzufpannen oder umzuladen, fid) etwaigen Anordnungen der Chauffee-Auffihtsbeamten 
nicht fügt oder ohne entſchuldbare Veranlafjung den Verkehr erichwert ; 

6. wer in der Nacht ohne zwingenden Grund, als Beihädigung des Wagens, Sturz 
eines Pferdes u. ſ. w., fein Suhrwert einige Zeit unbefpannt auf der Chauffee ftehen läßt. 

7. wer bei Begeg gnung mit einem andern Fuhrwerk nicht rechts ausbiegt, oder beim 
egenfeitigen Ueberholen zweier Fuhrwerke als eingeholter nicht rechts ausbiegt, um das Vorbei- 
Een zu erleichtern; 

8. wer mit Laft«, Korn, Bau⸗, Ader- und — Wirthſchaftswagen bezw. Schlitten 
außerhalb der eigenen Feldmark fährt, ohne daß an den gg und zwar der Regel 
nad) an ber linken Seite, dauerhaft und beutlich leferlich der Name des Eigen ⸗ 
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Betriebsortes und des bomanialen, des ritterfchaftlichen ober Kloſteramts oder der Stadt, zu 
welcher der Betriebsort gehört, verzeichnet ift. 

Derjelben Beitimmung unterliegen Fuhrwerke, welche zur Beförderung von Vieh und 
Handelswaaren beftimmt find; 

9. wer Bäume, Bauholz oder andere ähnliche Gegenftände anders, als auf Wagen mit 
Rädern befördert, oder das Ende des Bauholzes die Chauſſee berühren läßt, oder mit Schleifen 
und Schlitten anders als auf dem Sommermweg fährt, ohne daß die Chauffee hinlänglich mit 
we ift, ober wer Pflüge, Eggen oder ähnliche Werkzeuge über die Chauſſee zieht 
o eift. 

Jedoch iſt es den Eigenthümern, Beſitzern und Pächtern von Grundſtücken oder Feld— 
marken, durch welche die Chauſſee geht, geitattet, Bäume und Bauholz ſowie Ackergeräth— 
ſchaften auf gehörig abgerundeten Schleifen quer über die Chauſſee zu befördern, jedoch nicht 
weiter in die Länge, als es etwa die Entfernung der auf die Ackerſchläge oder in die Hölzung 
führenden Abfahrten und Oeffnungen der Bankette unumgänglich nothwendig macht, um von 
ber einen Seite zur anderen zu gelangen. Wer aber hierbei Schaden an der Chauffee an: 
richtet, bleibt zum Erſatz befjelben verpflichtet; 

10. wer unfern der Chauffee ftehende Bäume beim Fällen vorfäglich auf die Chaufjee 
und auf die Seitengräben ohne zwingende Nothweudigfeit fallen läßt; der hiergegen Hanbelnde 
it alle Mal, auch wenn eine Vorſätzlichkeit nicht nachgewieſen wird, zum Scabenerfag 
verpflichtet ; 

11. wer Dung, Schlamm, Jauche, Holz oder andere ähnliche Gegenftände auf bie 
Ehauffee oder ihre Zubehörungen wirft oder jchüttet; 

12. wer Waſſer auf die Chauſſee leitet, desgleichen wer die Chauffeegräben oder Siele 
verjtopft ober verunreinigt oder die Doffirungen, die Gräben oder die Lagerpläge bejchädigt 
oder die Materialienhaufen einreißt oder in Unordnung bringt; 

13. wer auf ben Bantetten fährt, wenn auch nur mit dem Schiebfarren, oder Vieh 
treibt, oder auf den bloß für Fußgänger beftimmten Banfetten reitet. Wenn beim Treiben 
einer Heerde auf der Chaufjee oder von ben die Chauffee begrenzenden Feldmarken Vieh auf 
bie Bankette oder die fonjtigen Zubehörungen überläuft, fo ift nur der verurfachte Schaden 
von dem Eigenthümer bes Viehes, oder wenn ein folder nicht auszumitteln ift, von dem 
Dirten oder Treiber zu erjegen; wegen Benutzung der Banfetts durch Radfahrer zu vgl. 
Verordnung vom 19. Mai 1896, betr. den Verkehr mit Fahrrädern auf öffentlichen Wegen; 

14. wer Vieh ohne Hirten auf der Chauſſee laufen läßt; 
15. wer gefallenes Vieh nicht fobald wie möglich von der Chauffee nebſt Zubehörungen 

entfernt, beögleichen wer gefallenes Vieh bei der Beförderung auf der Chauffee nicht bedeckt hält; 
16. wer bei ber Wderbeftellung nicht mwenigftens 0,5 m vom Grabenrande oder ber 

Doffirungswand entfernt bleibt; 

17. wer an der Ghaufjee und an den dazu gehörigen Gebäuden, Baumpflanzungen, 
Anlagen und Vorrichtungen ſolche Frevel von geringer Bedeutung verübt, welche nicht unter 
ben Begriffen ber Beichädigung oder Zerftörung der betreffenden Anlage fallen, oder wer von 
den —— Chauſſee ſtehenden Obſtbäumen Obſt von unbedeutendem Werthe in geringer Menge 
entwendet; 

18. wer die in dem Zuge der Chauſſeen liegenden Dreh- und ſonſtigen Brücken unbefugt 
öffnet ober nach ordnungsmäßigem Gebrauche nicht ordnungsmäßig verſchließt; 
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19, wer bei dem Durchlaſſen von mehreren gleichzeitig eintreffenden Fahrzeugen nicht 
jedesmal, nachdem ein Fahrzeug durchgebracht ift, den etwa vorhandenen Fußgängern und 
Fuhrwerken u. ſ. w. Gelegenheit zum Ueberſchreiten der Brüde giebt. Hierbei ift jedoch 
ein zufammenhängender Schleppzug als ein Fahrzeug anzujehen; 

29. wer die zum Schuge der Steinbahn ausgelegten Holzböde, Steine oder jonftigen 
Hinderniffe unbefugt von ihrer Stelle entfernt oder über diefelben hinmwegfährt. . 

89. 

. Alles Fuhrwerf, mit Ausnahme des landwirthichaftlihen Fuhrwerks innerhalb der eigenen 
Feldmarf, muß, wenn es fich während der Nacht auf Chauffeen befindet, eine hellbrennende 
Laterne in der Weiſe mit ſich führen, daß deren Licht von Entgegenfommenden deutlich wahr: 
genommen werden fann. Als Nachtzeit gilt die Zeit von einer Stunde nad) Sonnen-Untergang 
bis eine Stunde vor Sonnen:Nufgang. In mondhellen Nächten foll es zwoer geftattet fein, 
die — unangezündet zu laſſen, dieſelbe muß jedoch zum etwaigen Gebrauch mitgeführt 
werden. 

Wenn mehrere Wagen, welche einem und demſelben Beſitzer gehören, in ununterbrochener 
Reihe dicht hinter einander fahren, jo genügt es, wenn der erſte und ber legte Wagen je eine 
Laterne führen. 
bef — werden mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder Haft bis zu 14 Tagen 

aft. 
Neben dem Führer iſt auch der Eigenthümer des Fuhrwerks bei gleicher Strafe dafür 

verantwortlich, daß das Fuhrwerk die Vorrichtung zur Beleuchtung mit ſich führt. 

8 10. 
Die Strafen dieſes Geſetzes können durch polizeiliche Strafverfügung feſtgeſetzt werden. 

Die angeſtellten und beeidigten Chauſſee-Aufſichtsbeamten find befugt, Zuwiderhandelnde 
vorläufig feftzunehmen, welche auf frifcher That betroffen ober unmittelbar nad) der Leber: 
tretung verfolgt werben, jofern diefelben der Flucht verdächtig find oder ihre Perfönlichkeit 
nicht fofort Fefigeftelt werben fann. Bon der Feitnahme ift abzufehen, wenn der Zumiber: 
handelnde oder für ihn ein Dritter eine angemeljene Sicherheit beftellt. Die Sicherheit ſoll 
den Betrag von 50 Mark nicht überfteigen. Stellt der Neifende, der ein fremdes Fuhrwerk 
hat, die Sicherheit, fo ift er, auch wenn dies wider den Willen des Fuhrmanns geſchehen ift, 
berechtigt, die hinterlegte Summe dem Fuhrmann bei Bezahlung des Fuhrlohnes oder Trink: 
e. in Abzug zu bringen. Jeder Feſtgenommene iſt unverzüglid” dem Amtsrichter bes 

ezirks, in welchem die Feſtnahme erfolgt ift, entweder unmittelbar oder durch DVermittelung 
der Ortspolizeibehörbe vorzuführen. 

Die etwa geftellte Sicherheit ift ohne Verzug und gleichzeitig mit der Anzeige ber ftatt- 
gehabten Webertretung der für die Beftrafung derjelben zuftändigen Behörde einzufenden. 

g 12. 
Für die Geldftrafe und Koſten, zu denen ber Führer eines Fuhrwerks oder einer 

Beipannung auf Grund der $S 6 und 8 unter Nr. 8, 11 und 16 verurtheilt wird, find im 
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Falle des Unvermögens des Verurtheilten die Eigenthümer des Fuhrwerks oder der Beipannung 
für haftbar zu erklären. Gegen die für haftbar Erflärten findet eine Umwandlung der Geld: 
ftrafe in Haft nicht ftatt. s 

> 13 

Soweit dieje Verordnung nicht befondere oder weitergehende Vorſchriften enthält, finden 
die Beftimmungen der 88 65 bis 75 ber Verordnung vom 17. Februar 1897, betreffend 
das Wegerecht, auch hinfichtlic der Chauffeen entiprechende Anwendung. 

$ 14. 
Wenn in den Fällen des $ 8 unter Nr. 9—16 und 20 ein Schaden angerichtet worden 

ift, jo geichieht die Ermittelung deijelben, die Feititellung des Schadenerfages und die Bei: 
treibung dejjelben von den Zuwiderhandelnden im Verwaltungsverfahren durch die Obrigkeit, 
in deren Bezirk der Schaden angerichtet worden ijt. 

Richtet ſich das Verfahren gegen einen Inhaber obrigfeitliher Nechte, jo ift das Polizei- 
amt des betreffenden Ortes zuftändig. 

Gleiches Verfahren findet ftatt zur Feititellung und Beitreibung derjenigen often von 
Zumwiderhandelnden, welche der Chauffee-Verwaltung erwachſen find, um bei Zumwiderhandlung 
gegen die Beltimmungen im 5 8, Nr. 6, 9—12 und 20 und im 5 366,9 bes Strafgejep: 
buches den freien Verkehr auf der Chaufjee wieder herzuftellen. 

Beichwerden wider das Verfahren der Obrigfeiten führen in legter Inſtanz an das 
Miniſterium des Innern und find bei Vermeidung des DVerluftes binnen einer Woche nad) 
Zuftellung oder Verkündigung der betreffenden Verfügung entweber bei dem Minifterium des 
Innern oder bei der Obrigkeit bezw. dem Polizeiamte einzulegen und zu rechtfertigen. 

g 15. 
Die Auslegung von Holzböden, Steinen und ähnlichen Hindernifjen auf der Fahrbahn 

der Chauſſee iſt nur auf ſolchen Streden zuläffig, welche einen befonders ſchweren Fracht— 
verkehr, 3. B. Rübenverkehr, aufzunehmen haben oder welche aus anderen Gründen, wie nad) 
erfolgter Neubeihüttung oder bei anhaltend nafjer oder anhaltend dürrer Witterung, der 
Schonung bedürfen. 

$ 16. 

Die gedachten Schugmittel dürfen indejjen regelmäßig nur in einer Reihe und dergeftalt 
ausgelegt werden, daß dabei noch hinreichender Naum zum Fahren und zum Ausweichen Bleibt 
Das freuzweife Auslegen von Schugmitteln ift nur dann geftattet, wenn auf andere Weije 
nad) pflidtmäßigem Ermeffen ber Chauffeeverwaltung die Steinbahn nicht zu halten ift. In 
legtbenanntem Falle müſſen die Hinderniffe jedoch mindeftens 50 m von einander entfernt 
fein und jo liegen, daß überall ausgewichen werden fann. 

8 ı7. 
Am Abend vor Eintritt der Dunkelheit müſſen alle zu vorjtehenden Zweden angewandten 

Holzböde, Steine u. ſ. w., aud Karren und andere Chauffeegeräthe von der Fahrbahn und 
den zur Benutzung des Publikums bejtimmten Banfetten, jowie von den Abfuhrwegen ent: 
fernt werden und ift die Wiederauslegung der Hindernifje erſt dann geftattet, wenn es am 
Morgen hinreichend hell ift. 
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g 18. 
Die freie Benugung des Sommermweges, des Fußpfades und des Neiterbanfetts darf, 

außer bei Ausbeſſerungen befjelben, zu feiner Zeit und auf feine Weife beeinträchtigt werden. 

8 10. 
Bei Chauſſee-Ausbeſſerungen dürfen die Fuhrwerke zum Befahren neuer Steinſchüttungen 

durch Aufitellung von Hinderniffen oder ſonſt nicht eher genöthigt werben, als bis dieſe 
Steinihüttungen gehörig abgewalzt und hinreichend befeftigt find. Bei Chauffeen mit Sommer: 
wegen find leßtere, bei Chauffeen ohne ſolche die Neiterbanfette für die Fuhrwerke jo lange 
offen zu erhalten, bis die entiprechende neu aufgefchüttete Strede der Fahrbahn wieder aus- 
reichend befeftigt ift. Bei Chauffeen mit erhöhten Banketten aber darf die Aufidüttung nur 
in etwa der halben Breite der Fahrbahn jtattfinden, damit genügender Raum für bie 
Fuhrwerke bleibt. 

g 20. 
Zuwiderhandlungen der Chauffee-Auffichtsbeamten gegen die Vorfchriften der SS 15--19 

unterliegen der dienftlihen Beſtrafung feitens der vorgejegten Dienftbehörden, ſoweit nicht der 
Thatbejtand einer nad) dem Neidjsftrafgejegbuche ftrafbaren Handlung erfüllt ift. 

IL Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 6. Juni 1898, betreffend nene Feſtſtellung der Normal- 
gewichte der wichtigjten Frachtgüter. 

In Gemäßheit der Beſtimmung im $ 3 der Chauſſee-Polizei-Ordnung vom 
heutigen Tage werden unter Aufhebung der Bekanntmachung vom 22. Juni 1888 
die Normalgewichte der wichtigjten Frachtgüter, wie im Einzelnen aus der 
Anlage zu erjehen ift, von Neuem fejtgeftellt. 

Zugleich wird bejtimmt, daß bei Berechnung des Ladegewichts die Ver: 
packung der Frachtgüter, ſoweit nicht in der Anlage diefer Bekanntmachung 
auf diefelbe bereits Niückjicht genommen worden ift, nur dann in Betracht 
fommt, wenn diefelbe für die gefammte Ladung eines Wagens mehr als 
50 Kilogramm beträgt. 

Schwerin, den 6. uni 1898, 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium des Innern, 

U. von Bülow. 
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Anlage. 

Normal-Gewichte der Fracıtgüter. 

Borbemerfung. 

In den im Nachſtehenden aufgeführten Normal:Gewichten der Frachtgüter ift das Ge— 
wicht ber gewöhnlichen Verpackung berjelben, z. B. der Fäſſer, Tonnen und Säde, mitenthalten. 
Ausgenommen hiervon find die unter III. genannten Frachtgüter (Getreidearten), bei denen jedoch 
nad 8 3 der Chauffee-Polizei-Ordnung das Sackgewicht bei Ermittelung des Ladegewichts 
unbertkfichtigt bleibt. 

J | | — 

* 8 | 
= | = Bezeihnung der Gegenitände. | | 
Fu ' für in Kilogr. 

N N 1} 

L Kohlen, und zwar: | 

I 21 SHolohlen 2 2 neh Peltoliter 15 
| 2.1 Steinloblen -. . . 2.2... les r | 95 
| 8. Ä Braunkohlenn. J 70 

II. | Bau⸗ und Brennholz: 
a Eichenholz und Bretter, grün . . Feſtmeter 1000 

= welt und waldtroden. . 2 | 800 
2. Kiefernholz, grün en 780 
| . und waldtroden u ee = | 550 
ı 3. | Eidenbrennholz, grün . . 20.0.) Natmmeter | 700 

| welt und waldtrocken — — 560 
| 4. | Kiefernbrennholz, grün . RL = 500 
| | welf und waldtrocken ee 2 | r 400 
ı 5 | Buhenbrennhch, grün . i | J 700 
| l welt und walten . A # 520 
| 6) Birken, grün . A a 2 | 650 

„well und waldtroden . Ge te r | 450 
7.| Bappen 2 2 2er! u | 400 

IT. Verſchiedene Getreidearten: | | 
1. Mein . . i 222... Heftoliter 76 
2.1 Eröfen und Biden. ee A et * 85 
3. Nomen ... Be a a de . | 73 
+: Gerite . | J | 66 
5. Safer . . Ba a en up d er | 48 
6. Raps und Rüblen 22. |. 65 

7. Leinſamen a ea te ar a 57 
I 8. , Sartoffeln. . » } " 73 

46 
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E 
| | 

IV. | Baumaterialien u. f. w.: 1 | 

| 1. | Mauerfteine, gebrannt . © © 2... 100 Stüd | 350 

| 2. ) Dachziegel (fog. Zungenftein) - » » - ..,10 u | 175 
' 83. | Pfannen, gebrannt, gewöhnliche Sorte. . . . , 100 „ | 230 

i 4 m große — ie En 5 ⏑⏑—94 240 
| 5. nr .. ee re 170 

6. | Lehmfteine (Kluthen.. 100 400 
| 7. | Holfter, gebrannt . . a a a A EEE 1 | 280 

ı 8.) Preuß. Kalk, Kleine Tome >» 22.2.2020. 1 Tonne | 110 
|%| „ „gehe Tome » 22... l1 u | 140 

| 10. | Gothländifcer Kalt . Bl“ | 80 
11. | Brodhäger Kalt . ER ER . 11216858 
12. | Gyps, gebrannt. nn en " 1ebm | 1000 
15:4 : ... ea ee —— | 1150 
14. Dachſchiefer, — Sorte 2282... 1 100 Siüd | 80 
15. | F große Sorthe. 411900 „ | 130 
16. | Drains, IB em. . 2 2 2 419000 Stüd | 3330 

1.1 5 Bann a ea I el 
Eh 5 Bun ——— 
10.3. Bea wein 1050 
20. | ö nr er ee ee ee a NE, 700 

21. Felſen u. ſ. w.: | 
| a) Feine. runde Feldſteine . . .4 Loebm 1800 
N b) größere Pflaiterfteine und wehen ie a 2000 

| ce) GranitfteinWerkjtüde — nt 2750 
| d) SandfteinWerkitüde. . . » ». 1 2250 

22. | Rüdersdorfer — a ———— 2000 

23. | Kies (troden) . . a a ee DE a 1800 

24. Sand (troden) . - j a ta 1: 5 1600 
25. | Lehm (feit und feucht) . Ede a I, 1900 

26. | „  (lofe und troden) . - STR a 1300 

87. | Schwediſche Fliefen, Heine Sorte >20. . j 100 Stüd 1820 

28. „grobe Sorte 20. | 100 „ 3000 
29. | Bremer liefen, Heine Sorte . . 1100 1665 

30. | „große Sorte. ee 2800 
81. | Marmor: EN. 0,60 cm im 0 ne are DR 2220 

32. | Gement . . 2. 1 Heftoliter 
\ I (ab) 180 



< |Fortl. Nr. 

— 

No. 21. 1898. 211 

Bezeichnung der Gegenſtände. 
fürimn Kilogr. 

Theer u. ſ. w.: 
GHolzther... ee Tonne 180 

m pp m 

— Ukl. To 5 
Steinfohlentheer . a — — — —— 

er een 1 Tonne 150 

Sonftige Gegenftände : | 

Bier, einſchl. deß ... Pe De ar een 1 Hektoliter 100 
Spiritus . . N Te a en „ 100 
BERN u 2 ar ee ar 50 
Eifig 1Dxhoft 250 
Thran (in "Petroleumfäflern) . i 2 ae Faß 200 
Grüne Seife (in Petroleumfällern) . re a Er 200 
& ı M. Faß 250 

yrup a u Zu Be 101 gr. Faß 400 

DEWE la ae ee are ER 150 
—— ul a ee ee ae tee en SE 75 
re 3: a ee Tonne 180 vo .a„2 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg- Scwerin. 

Sahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerjtag, den 16. Sjuni 1898. 

Anhalt. 

T. Abtheilung. (4 19.) Bufaßverordnung zur Verordnung vom 30. Dftober 1893, betreffend 
die Anzeige epidemiſcher Krankheiten. 

IT. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die jtaatsärztliche Prüfungs: Ordnung. (2) Be- 
fanntmachung, betreffend die der Berechnung der Landesfontribution im 
Steuerjahr 1898/99 zu Grunde zu Tegenden Getreidepreiie. (3) Belannt- 
madjung, betreffend die Schreibweife des Amts» und Ortsnamens Toitenwinlel. 

1 Abtheilung. 
— — nn 

(M 19.) Zuſatzverorduung vom 14. Juni 1898 zur Verorduung vom 30. Oktober 
1893, betreffend die Anzeige epidemifcher Krankheiten. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Nabeburg, auc Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr 2c., Regent des Großherzogthums Vtedlenburg- Schwerin. 

Zu den gemeingefährlichen Krankheiten, welche in Ziffer I, Abſatz 2 der Ber- 
ordnung vom 30. Oktober 1893, betreffend die Anzeige epidemifcher Krant- 
heiten (Regierungs-Blatt 1893, No. 18), nebjt Zufagverordnung vom 12. Oktober 
v. J. (Regierungs:Blatt 1897, No. 34) genannt find, tritt hiermit die 
„Aegyptiſche Augenentzündung, conjunctivitis granulosa sive trachomatosa,” 
hinzu. 

Gegeben durch das Großherzogliche Minifterium, Abtheilung für Medizinal- 
Angelegenheiten. Schwerin, den 14. juni 1898. 

Zohann Albrecht. 
A. von Bülow. 

41 



214 No. 22. 1898, 

II. Abtheilung. 
eV — 

(1) Bekanntmachung vom 14. Juni 1898, betreffend die ftaatsärztliche Prüfunge- 
ordnung. 

a3 unterzeichnete Minifterium macht hiermit unter Bezug auf Kap. II, 
$ 1 der Medizinalordnung vom 18. Februar 1830 die neue ftaatsärztliche 
Prüfungsordnung befannt. 

Das Regulativ für die von der Großherzoglichen Medizinal-Kommiſſion 
abzuhaltenden Prüfungen vom 14. Juni 1858 nebſt Nachtrag vom 15. Oftober 
1863 (Regierungs-Blatt 1862, No. 35 und 1863, No. 42) tritt nach Yandes- 
herrlicher Beftimmung nunmehr gänzlich außer Kraft. 

Schwerin, den 14. uni 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal = Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Mühlenbrucd. 

Anlage. 

Staatsärztlihe Prüfungsordnung. 

81. 
Die Phyfifatsprüfung wird vor der Großherzoglihen Medizinalkommiſſion abgelegt. 

82. 
Zur Prüfung werden nur approbirte Aerzte zugelaffen, welche 

1. bie medizinische Doftormwürbe bei der medizinischen Fakultät einer Deutjchen 
Univerfität auf Grund einer gebrudten Differtation erworben und 

2. während ihrer Studienzeit mindeftens ein Halbjahr eine pſychiatriſche Klinik an 
einer Deutichen Univerfität als Praftifant beſucht oder aber nad) beitandener 
ärztlicher Prüfung minbeftens 2 Monate hindurch in einer öffentlichen Irren— 
heilanftalt oder in der pſychiatriſchen Klinif einer Deutichen Univerfität an der 
Unterfuhung und Behandlung der Kranken theilgenommen haben. Aerzte, melde 
die ärztlihe Prüfung vor dem Jahre 1898 abgelegt haben, fünnen auf ihren 
Antrag von ber Großherzoglichen Mebizinaltommiffion auch zugelaffen werben, 
wenn das Erforberniß unter Abf. 1, Ziffer 2 nicht vorliegt. 

838. 
Die Zulaffung erfolgt früheftens nad) Verlauf von zwei Jahren feit der Approbation 

als Arzt, wenn die ärztlihe Prüfung „Sehr gut” oder „gut“ bejtanden ift; in ben übrigen 
Fällen früheftens nad) Verlauf von 3 Jahren. 
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S4 

Das Gefuh um die Zulaffung ift unter Anfchluß eines Lebenslaufes, der Approbation 
als Arzt, eines Mbdrudes des Doftordiploms, der Ynaugural-Differtation und etwa ſonſt ver: 
öffentlichter fachwiſſenſchaftlicher Schriften an die Großherzoglide Mebdizinaltommiffion zu 
richten, welche, wenn den Vorausfegungen genügt ift, die Zulaffung an ben Kandidaten verfügt. 

S 5. 

Die Prüfung zerfällt in drei Abſchnitte, nämlich) 

1. den jchriftlichen, 
2, den praftifchen, 
3. den mündlichen Abſchnitt. 

S 6. 

Im erjten Prüfungsabfchnitt hat der Kandidat drei wiſſenſchaftliche Nusarbeitungen zu 
liefern, für welche je eine Aufgabe aus dem Gebiet der gerichtlichen Medizin, der Piychiatrie 
und ber öffentlichen Gefundheitspflege oder Medizinal:Verwaltung genommen wird. 

Während bei den beiden eriten Aufgaben bie Unterlagen dem Kandidaten geliefert 
werben, muß diefer fie bei der dritten Aufgabe auf Verlangen aud) felbft durch Unterfuchung 
oder Befichtigung einer von der Prüfungsbehörbe bezeichneten Dertlichkeit, 5. B. einer Fabrik, 
einer Schule, eines Gefängnifjes, einer Einrichtung zur Befeitigung der Abfallftoffe u. ſ. w., 
beichaffen. $ 

7. 

Für die Bearbeitung der Aufgaben iſt eine Friſt von 6 Monaten zu gewähren, welche 
aus erheblichen Gründen vom Vorſitzenden der Medizinalkommiſſion bis auf 9 Monate er: 
ftredt werben fann. 

Am Schluß der Arbeiten hat der Kandidat an Eidesitatt au verfidern, daß diejelben 
ohne fremde Beihülfe von ihm ausgearbeitet und von Niemanden verbeflert feien. 

Die Ausarbeitungen müſſen fauber und leferlich auf der Hälfte des gebrochenen Bogens 
geichrieben, geheftet und mit Seitenzahlen verfehen fein und eine vollftändige Angabe ber 
benugten Hilfsmittel enthalten, welde außerdem im XTerte regelrecht an ben betreffenden 
Stellen aufzuführen find. 

S 8. 

Die drei Nusarbeitungen find gleichzeitig bei der Großherzoglihen Medizinaltommiffion 
einzureichen. 

Iſt die bejtimmte Frift abgelaufen, ohne daß die Arbeiten vollftändig vorliegen, jo hat 
der Vorfigende der Medizinaltommiffion dem Kandidaten mitzutheilen, daß die Aufgaben 
zurücdgenommen feien. 

Nah der Zurücdnahme können dem Kandidaten auf feinen Antrag zwar andere Auf: 
er gegeben werben, jedoch erjt nad) dem Ablauf einer Frift von einem Jahr, für deren 
nfang die Wegfertigung jener Mittheilung maßgebend ift. 

Werden auch diefe zweiten Aufgaben nicht rechtzeitig innerhalb der vorgefchriebenen 
Frift eingereicht, jo iſt der Kandidat unter Zurücdnahme der Aufgaben für immer von ber 
Prüfung auszufchließen. 
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89. 
Werden die Ausarbeitungen genügend befunden, ſo wird der Kandidat zu den übrigen 

Prũfungsabſchnitten durch Verfügung zugelaſſen. 
Werden ſie dagegen ſämmtlich oder zum Theil ungenügend befunden, ſo ſind nach dem 

Maß der Beurtheilung dem von dem Ergebniß zu benachrichtigenden Kandidaten nach Ablauf 
einer Friſt, welche jedoch nicht länger als neun Monate ſein darf, zur Bearbeitung ein, zwei 
oder drei neue Aufgaben zu geben, auf welche die Beſtimmungen in ben SS 7 und 8 ent: 
fprechende Anwendung finden. 

Je nad dem Ausfall diefer neuen Arbeiten wird der Kandidat durd; Verfügung der 
Großherzoglichen Medizinalkommiſſion zu den übrigen Prüfungsabfchnitten zugelajlen oder 
aber von der Prüfung für immer ausgeſchloſſen. 

8 10. 
Bei der Anfegung ber Termine für den zweiten und dritten Prüfungsabfchnitt ift den 

Wünſchen des Kandidaten mit Rückſicht auf deijen ärztliche Praris thunlichit Rechnung zu 
tragen; in der Regel müfjen jedoh die Termine innerhalb 6 Monate nad) der Zulaffungs: 
ee ($ 9, Abjag 1 und 3) ftattfinden. 

Bleibt der Kandidat in einem der Termine ohne hinreichenden Grund aus, fo fann die 
Sroßherzoglihe Miedizinallommiffion den neuen Termin zu der Folge anjepen, daß der 
Kandidat im Fall des unbegründeten Ausbleibens angeichen werde, als ob er den Prüfungs- 
abjchnitt nicht beftanden habe. 

s 1. 

Im zweiten Prüfungsabichnitt hat der Kandidat vor je einem Eraminator 
1. an einer Leiche die Obduktion und Sektion zu vollziehen und den Befund nebit 

vorläufigem Gutachten vorfchriftsmäßig zu Protofoll zu diktiren, auch auf Er: 
fordern ein Leichenobjeft mit dem Mifrosfop oder mit Neagentien zu unterjuchen 
und mündlid zu bemonjtriren; 

2. den Zuftand eines Verletzten oder, wenn ſich unter den in S 6 erwähnten Aus— 
arbeitungen ſchon ein chirurgiſcher Fall befand, einen gerichtsärztlicdien Fall aus 
der Geburtshülfe oder Gynäkologie; 

3. den Zuſtand eines Geiftesfranfen zu unterfuchen; 
und über den Befund im Fall der Ziffer 1 fofort, im Fall der Ziffer 2 binnen einer Stunde, 
im Fall der Ziffer 3 binnen zwei Stunden unter Rlaufur einen jchriftlichen Bericht mit einem 
Gutachten über die Sache unter Berüdfichtigung der einfchlägigen Gefege und Vorjchriften 
abzufaffen. s 

12. 

Die mündliche Prüfung wird von der Medizinallommiffion abgehalten, welder hierbei 
die Auswahl der Prüfungsgegenftände aus dem ganzen Bereih der gerichtlichen Medizin, 
der Medizinalgefeggebung, der Hugiene und der Piydiatrie überlaijen bleibt. 

Es müſſen mindeftens 4 Mitglieder der Medizinalkommiſſion anweſend fein. 

8 18. 
Meber die münblihe Prüfung ift ein Protokoll aufzunehmen, weldes die Gegenftänbe 

der Prüfung und das Urtheil der Eraminatoren über das Ergebniß enthält; während Die 
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Urteile über die Leiftungen im erjten und zweiten Prüfungsabfchnitt am Schluffe ber fchrift- 
lichen Arbeiten eingetragen werden. 5 

14, 

Die Phyſikalsprüfung wird entweder beftanden oder nicht bejtanden. 
Die Entiheidung wird durch abfolute Mehrheit der Stimmen nad) dein Gefammtergebniß 

der Prüfung in den drei Prüfungsabichnitten getroffen und in das im $ 18 genannte 
Protokoll aufgenommen. Bei Stimmengleichheit gilt die Prüfung als nicht beftanden. 

Die Entſcheidung ift dem Kandidaten jofort nad) Beendigung der mündlichen Prüfung 
oder ſpäteſtens am nächſten Tage darauf fchriftlich mitzutheilen. 

Hat er die Prüfung beftanden, jo wird ihm unter dem Siegel und ber Unterfchrift ber 
Medizinallommiffion ein Zeugniß darüber ausgeftellt, daß er von der Mebizinaltommiffion 
auf Grund dieſer jtaatsärztlihen Prüfungsordnung geprüft und zur Verwaltung eines reis: 
phyſikats tüchtig befunden ei. 

S 15. 

Es iſt geftattet, die Phyfifatsprüfung einmal zu wiederholen. 
Jedoch beftimmt die Großherzogliche Medizinaltommiffion in dem in $ 14, Abf. 3 er: 

wähnten Beſcheid die Frift, vor deren Ablauf die Wiederholung nicht beginnen barf. 
Ueber ein Jahr darf diefe Frift nicht hinausgeſchoben werben. 

g 16. 
Wird die Phofifatsprüfung wiederholt, jo fann die Medizinallommiffion befchließen, daß 

von ber Miederholung eines ober zweier Prüfungsabfchnitte Abſtand genommen werden folle. 
Unterbleibt die Wiederholung der mündlichen Prüfung, fo hat die Enticheibung darüber, 

ob die Phyfifatsprüfung beftanden ift oder nicht ($ 14, Abſ. 3), innerhalb ſechs Wochen 
nad) Beendigung des zweiten Prüfungsabichnitts zu erfolgen. 

8 17. 
Für die Phyfifatsprüfung mit Einfluß des Prüfungszeugnifies find an Gebühren 

alles in allem 120 Dark zu erlegen, welche im Betrage von 60 Mark fogleich bei ber Zu— 
fertigung der Aufgaben für den erjten Prüfungsabichnitt, im Neftbetrage bei der Zulafjung 
zu den übrigen Prüfungsabfchnitten erhoben werden fönnen. 

Im Fall der Miederholung der Prüfung find fogleich für jeden zu wieberholenden 
Prüfungsabichnitt 30 Mark zu erlegen. 

(2) Bekanntmachung vom 3. Juni 1898, betreffend die der Berechnung der 
Landesfontribution im Stenerjahr 1898/99 zu Grunde zu legenden Getreidepreife. 

Bei Veranlagung der Steuer nach dem Kontributions - Edikte vom 11. Mai 
1897 für das Steuerjahr 1898/99 find die in Getreide zu entrichtenden oder 
zu erhebenden Pachterlegniffe, jowie das der Befoldungs: und Erwerbsfteuer 
unterliegende Einkommen an Früchten nach folgenden — in der vollen Woche 
nach Antonii 1898 laut Mafler-Atteft in Roſtock geltend gemwefenen — Durch— 
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fhnittspreifen für 100 Kilogramm, und nach diefem Preife weiter die Preife 
für die dem alten Landes: (Roſtocker) Scheffel, ſowie dem Heftoliter und 
defjen Theilen geſetzlich gleichjtehenden Gewichtsmengen Inhalts der Anlage A: 

Unlage A. 

u re I 7 1 7° Die Gemwichtsmengen, welhe — Etatsjahr 1898/99. | J. | I. I gleichtehen 
— | — ——— —— 

* 100 — 1/a Is I ’o 
| Roftoder | gito- E | (Landes) Hekto⸗ Hekto⸗ | Heftos | Hefto- 

| | Zanbes-) | ' Scheffer | liter | fiter | liter | liter | \ Scheffels . gramm | effel | | | 

KU IEIFIEIFIESFIEIRIEIFIEN | | | 

81, 2173 1/36 
61) 1/85. 0:92 

Weizen . . .| 59 17 80 5/25 1368 6 
Roggen . . .| 56 12170) 3.56. 9.28) 4 
a ....148 13160 8124| 841 41201 1/68] 0/84 

' Safer (fahlesMaf) | 35 13140) 2/35) 6.09) 304 1122) 0 61 

FARPPr 
‚Grfen . . .| 62 13/00 4,03. 10.46, 5/28) 2.09, 1/06 

. | Buchweizen . 48 1200| alas} 7147 3|74| 1)49| 0,75 
zu berechnen. 

Roftocd, den 3. uni 1898. 

* 
I 

Allgemeine Landes-Nezepturs Direktion. 

(3) Bekanntmachung vom 8. Juni 1898, betreffend die Schreibweife des Amts: 

und Ortsnamens Toitenwinfel. 

Zur Befeitigung von Zweifeln über die Schreibweife des Großherzoglichen 
Amts „Toitenwinkel“ zu Roſtock und der in diefem Amte belegenen gleich— 
namigen Ortjchaft wird hierdurch beftimmt, daß fortan im amtlichen Verkehr 
allgemein die Schreibweife „Toitenwinfel“, nicht „Teutenwinfel“ anzumenden ift. 

Schwerin, den 8. Juni 1898. 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium des Innern. 

A. von Bülom. 

- ae — — 



N. 23. 219 

Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 20. Juni 1898. 

Inhalt. 

I. Abtheilung. (M 20.) Verordnung zur Uenderung und Ergänzung ber Verordnung vom 
17T. Februar 1897, betreffend das Wegerecht. 

J. Abtheilung. 

( 20.) Berordnung vom 14. Juni 1898 zur Aeuderung und Ergänzung der 
Berordnung vom 17. Februar 1897, betreffend das Wegeredt. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albredht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Meclenburg- Schwerin. 

Mir verordnen nach hausvertragsmäßiger Kommunikation mit Seiner König- 
lichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Strelitz und nach verfafjungs- 
mäßiger Berathung mit den getreuen Ständen, daß an die Stelle bezw. zu 
der bisherigen Faſſung der $ 4, Abſatz 2, $ 13, Abſatz 1,8 41, $ 54, Abſatz 1 
und 2 und $ 75 der Verordnung vom 17, Februar 1897, betreffend das 
Wegerecht, der nachjtehende Wortlaut tritt: 

$ 4, Abfab 2. 
m Bereiche Unjeres Domaniums treten jedoch an die Stelle der Domanial- 

ämter die auf Grund der revidirten Gemeindeordnung oder auf Grund be- 
43 
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fonderer Verordnungen gebildeten Gemeinden, ſoweit auf diejelben die obrigfeit- 
liche Verpflichtung zur Erhaltung der öffentlichen Wege im Sinne dieſer 
Verordnung übergegangen ift. Ebenſo treten an die Stelle der Ortsobrigfeiten 
auch in den anderen Landestheilen die Gemeinden, denen durch Landesherrlich 
beftätigtes Statut die Wegebaulaft übertragen worden ift. 

8 13, Abſatz 1. 

Die Befichtigung der öffentlichen Wege gefchieht innerhalb der Domanial- 
und Klofter-Aemter, jowie innerhalb der ftädtifchen Feldmarken, der Kämmerei— 
und Defonomiegüter durch Deputirte der Obrigfeiten, innerhalb der ritter- 
ſchaftlichen Aemter durch einen oder mehrere Deputirte aus der Zahl der 
eingefeffenen Gutsbefier und auf der eigenen Feldmarf des Deputirten durch 
dejfen Vertreter. Für die Wismarfchen Landgüter bejtellt das Miniftertum 
de3 Innern nach Gehör des Engern Ausfchuffes, für die Güter des Roftoder 
Diſtrikts der Magiftrat zu Roftoc die Deputirten. 

g 41. 

Wegebaupflichtige Ortsobrigkeiten und Gemeinden (3 4) können mit be— 
nachbarten Ortsobrigkeiten und Gemeinden zwecks gemeinſamer Uebertragung 
der Wegebaulaſt zu einem Wegeverbande ſich vereinigen. 

8 54, Abſatz 1 und 2, 

Ortsobrigkeiten oder Gemeinden, welche mit gutem Wegebeſſerungsmaterial 
an Kies, Grand, Lehm oder Sand auf ihren Feldmarken über den eigenen 
Bedarf verſehen find, müſſen den benachbarten wegebaupflichtigen Ortsobrig— 
keiten oder Gemeinden, welchen es hieran fehlt, zu Beſſerungen von Haupt: 
wegen" von diefem Material überlaffen, auch denjelben etwa nothwendige 
Abfuhrwege anmweifen, beides gegen angemefjene Vergütung. 

Ortsobrigfeiten und Gemeinden haben das Necht, die Ueberlaffung von 
Wegebefferungsmaterial von den zu ihrem Bezirfe gehörigen Grundbefigern 
und Nubungsberechtigten gegen angemefjene Vergütung zu verlangen, ſowohl 
wenn es fich um öffentliche Wege im eigenen Bezirke handelt als in den Fällen 
des Abſatz 1. 
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8 75. 
Üebertretungen der Beftimmungen in den 88 2, 65—74 werden mit 

Geldftrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen beftraft. ($ 366, 
Nr. 10 des Strafgejegbuches.) 

Die Strafen können durch polizeiche Strafverfügung feſtgeſetzt werden. 
Die Annehaltung der Vorjchriften im $ 64 unterliegt der Ueberwachung 

der Wegebehörden nad) Maßgabe der im Abjchnitt A der Verordnung ent: 
haltenen Bejtimmungen. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staatsminiſterium. 

Schwerin, den 14. Juni 1898. 

Johann Albrecht. 

U. von Bülow, AU. von Prejjentin. 



AR 24. za 

Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtium Mecklenburg - Schwerin, 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Dienftag, den 28. Juni 1898. 

Inhalt. 
I. Abtheilung. (M 21.) Verordnung, betreffend die Unfallentfhädigung beim Feuerlöfch- 

und Feuerwehrdienſt im Domanium. h 
II. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Ausfonderung und Vernichtung der amts- 

gerichtlichen Akten zc. in Wildſchadensſachen. 

L Abtheilung. 

(A 21.) Verordnung vom 14. Juni 1898, betreffend die Unfallentſchädigung 
beim Feuerlöſch- und Fenerwehrdienft im Domanium. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin. 

ir verordnen nach verfaflungsmäßiger Berathung mit den getreuen Ständen 
in Betreff der Unfallentichädigung beim Feuerlöfch- und Feuerwehrdienft im 
Domanium was folgt: 

I. Umfang der Entihädigung. 

Ef, 
Die nad) den Beitimmungen im $ 17 der Verordnung vom 4. März 1878, 

betreffend das Fyenerlöfchweien im Domanium, fomwie die auf Grund der 
Feuerlöfchordnuugen für die Flecken Dargun, Lübtheen, Zarrentin, die Ortjchaft 
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Neuflofter umd die Inſel Poel zum Feuerlöfch- bezw. Feuerwehrdienſt ver: 
pflichteten Perfonen und die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren im Bereiche 
des Domaniums, deren Statuten Landesherrlich oder obrigfeitlich beftätigt 
find, jowie ſonſt beim Feuerlöſch- oder Fenerwehrdienft zur Verwendung 
fommende Perfonen, erhalten nad; Maßgabe diefer Verordnung Erfah des 
Schadens, welcher bei Unfällen jowohl innerhalb wie außerhalb des Domaniums 
im Feuerlöſch- oder Feuerwehrdienſt durch Körperverlegung oder Tödtung 
entjteht. 

Ein Anſpruch auf diefen Erſatz befteht nicht, wenn der Verunglückte den 
Unfall vorjäßlich herbeigeführt hat. 

Auf Beamte, welche vom Neich, oder im Landesherrlichen oder im 
Kommunaldienfte mit fejtem Gehalte und Penfionsberechtigung angeftellt find, 
findet diefe Verordnung feine Anwendung. 

II. Entſchädigung. 

82. 

” Schadenerfag im Falle der Verletzung ſoll beftehen: 
1. in den Koſten des Heilverfahrens; 
2, in einer dem Berlegten für die Dauer der Ermwerbsunfähigfeit zu 

gewährenden Rente ($ 5). 

8 3. 

Der Schadenerfas im Falle der Tödtung foll beftehen: 
1. in dem Erſatz der Beerdigungskojten ($ 6); 
2. in einer den Hinterbliebenen des Getödteten vom Todestage an zu 

gewährenden Rente ($ 7). 

8 4. 
Statt des dem Berlegten nach) $ 2 zu gewährenden Schadenerfaßes kann 

freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhauſe gewährt werden und zwar: 

1. für Verunglückte, welche verheirathet find oder bei einem Mitgliede 
ihrer Familie wohnen, mit ihrer Zuftimmung oder unabhängig von 
derjelben, wenn die Art der Verlegung Anforderungen an die Be- 
handlung oder Verpflegung jtellt, denen in der Familie nicht genügt 
werden Tann; 

2. für fonftige Verunglückte in allen Fällen. 
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Haben die Verunglücten Angehörige im Sinne des 8 7, fo fteht den- 
jelben außerdem während der Dauer der Verpflegung im Krankenhauſe ein 
Anſpruch auf diejenige Rente zu, auf welche fie im alle des Todes des Ver— 
legten Anspruch haben würden. (Vergl. S 7.) 

Nach der Entlaffung der Verletzten aus dem Krankenhauſe tritt ihr 
Anfprucd auf Schadenerjaß in Gemäßheit des 8 2 wieder ein. 

8 5. 

Die dem Verletzten für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewährende 
Rente beträgt auf das Jahr 540 Mark. 

Bei nur theilweiſer Erwerbsunfähigkeit beſteht die Rente in einem ent— 
ſprechenden Bruchtheil dieſes Betrages. 

86. 

Als Beerdigungskoſten (5 3') wird ein Betrag von 50 Mark gewährt. 

87. 

Die den Hinterbliebenen eines Getödteten zu gemwährende Rente beträgt 
jährlich: 

a) für die Wittwe bis zu deren Tode oder Wiederverheirathung 135 ME, 
für jedes hinterbliebene vaterlofe Kind bis zu defjen zurückgelegtem 
15. Lebensjahre 108 Mk., und wenn das Kind auch mutterlos iſt 
oder fpäter wird, 135 ME. Die Renten der Wittwe und der Kinder, 
bezw. der Kinder allein, dürfen zufammen 540 ME, nicht überfteigen; 
ergiebt fich ein höherer Betrag, jo werden die einzelnen Renten in 
gleichem Verhältniß gekürzt. 

Der Anspruch der Wittwe ift ausgefchloffen, wenn die Ehe erſt 
nach dem Unfall geichlofjen worden ijt; 

b) für Ascendenten des Getödteten, wenn diefer ihr einziger Ernährer 
war, für die Zeit biß zu ihrem Tode oder bis zum Wegfall der 
Bedürftigkeit 135 ME., fei es, daß ein einzelner Ascendent oder 
ein oder mehrere Ascendentenpaare (Eltern, Großeltern) vorhanden find. 

Wenn mehrere der unter b benannten Berechtigten vorhanden find, fo 
wird die Rente den Eltern vor den Großeltern gewährt. 

Wenn die unter b benannten mit den unter a benannten Berechtigten 
fonkurriren, fo haben die erjteren einen Anſpruch nur, joweit für die leßteren 
540 ME. nicht in Anfpruch genommen werden, 

44° 
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Durch die Gewährung des Schadenerfages an den Verlehten (8 2 und 4) 
erlöichen nicht die Anfprüche der Hinterbliebenen, falls in Folge des Unfalles 
jpäter der Tod eintritt. 

58. 

Die Renten der Verletzten und der Hinterbliebenen der Getödteten find 
monatlich im Voraus zu zahlen. 

Diejelben werden auf volle 10 Pfennige für den Monat nach oben abgerundet. 
Stirbt der Rentenberechtigte, jo findet für den Sterbemonat eine Rück— 

zahlung der bereit3 gezahlten Rente nicht ftatt. 
Die Zahlung der Entjchädigung erfolgt, foweit die Empfangsberechtigten 

im Domanium wohnen, durch dasjenige Amt, in deffen Bezirk diefelben ihren 
Wohnſitz haben. 

111. Mittel zur Entſchädigung. 

89. 

Die Mittel zu den aus diefer Verordnung fich ergebenden Leiftungen 
werden durch Beiträge der Domanial-Brandverficherungs-Anftalt und der übrigen 
Verfiherungs-Anftalten, welche im Domanium Feuer-Verficherungen abſchließen, 
fowie der Inhaber nicht gegen Feuer verficherter Gebäude im Bereiche des 
Domaniums aufgebracht. 

8 10. 
Die in 8 9 erwähnten Berficherungsanftalten find verpflichtet, jährlich 

'; Pf. von 1000 ME. der Berficherungsfumme ihrer Verficherungen im 
Domanium als Beitrag zu zahlen. 

In gleihem Maße wie die Verficherungs - Anftalten find die Inhaber 
nicht verficherter Gebäude im Bereiche des Domaniums verpflichtet, ", Pf. für 
1000 ME. des durch Schägung ermittelten Werthes diefer Gebäude al3 Beitrag 
zu zahlen, ſoweit diefe Gebäude nicht nad) $ 13 entfreit find, oder für die 
jelben als Landesherrliche nach Maßgabe des 8 12 Zahlung geleiftet wird. 

Die Schägung gefchieht durch das zuftändige Domanialamt nad) pflicht- 
mäßigem Ermefjen. 

8 11. 
Erweifen fich die nach Maßgabe des 8 10 aufkommenden Mittel als 

unzureichend, jo kann der Beitrag entjprechend erhöht werden, 
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g 12, 
Für alle Großherzoglichen, im Bereiche der Verwaltung der Haushalts: 

behörde oder des Finanz: Minifterii, Abtheilung für Domänen und Forften, 
befindlichen, umverficherten, an fich beitragspflichtigen Gebäude werden Wir für 
die Zwecke diefer Verordnung einen nach dem Werth diefer Gebäude und nad 
dem in $ 10 für die fonftigen Gebäude feſtgeſetzten Verhältniß allemal auf 
einen fünfjährigen Zeitraum durch die bezüglichen Verwaltungen für ihren 
Bereich zu beftimmenden averfionellen Beitrag zahlen laffen. Bei einer Er- 
böhung der übrigen Beiträge in Gemäßheit des 8 11 behalten Wir Uns die 
Bejtimmung über die entfprechende Erhöhung der averfionirten Zahlungen der 
genannten Verwaltungen vor, 

g 18. 
Ein Beitrag ift nicht zu entrichten für diejenigen unverficherten Gebäude, 

1. welche in $ 5 der Verordnung vom 22. Mai 1876, betreffeud die 
zur Erhaltung und Berbefferung der ſtädtiſchen Löfchanftalten zu 
zahlenden Beiträge — Negierungs-Blatt No. 14 — aufgeführt find, 

2. welche noch nicht ein Sahr lang im Bau vollendet gemwejen find, 
3. welche jo baufällig find, daß ihre Bewohnung oder Benußung 

polizeilich unterfagt oder ihr Werth bis auf den achten Theil des 
Neubaumerthes gejunken ift, 

4. für Backhäufer mit leicht brennender Bedachung (z. B. Stroh, Rohr, 
Scindeln). 

8 14. 
Die Beiträge aus den 88 10, 11 und 12 find im Oktober jedes Jahres 

an die Unfallfafje zu zahlen. 
Für die Beiträge aus den SS 10 und 11 ift die am 1. Dftober be- 

jtehende Berficherungsjfumme bezw. der derzeitige Werth maßgebend, 

$ 15. 

Jede betheiligte Verficherungsanftalt hat den Betrag mit einem nach den 
Domanialämtern geordneten und von der Gefchäftsleitung oder einem General: 
Agenten unterjchriebenen Verzeichniß der am 1. Oftober beftehenden Verficherung®- 
ſumme in Einer Summe zu zahlen. 

Hat eine Berficherungsanftalt mehrere, verfchiedene Theile des Landes 
umfaſſende Zentralftellen (Generalagenturen zc.), jo kann die Zahlung durch 

“ 
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diefe Stellen mit je einem nach den Domanialämtern geordneten Verzeichniß 
der am 1. Dftober beftehenden Verſicherungsſummen zugelaffen werden. 

Die Zahlung der einzelnen VBerficheruugsanftalten gefchieht für den 
Gejammtbetrag der in dem Verzeichniß derjelben bezw. ihrer Zentraljtellen 
angegebenen Verficherungsfummen, überfchießende Beträge bi3 1000 ME. ein- 
jchließlich bleiben frei, über 1000 ME. werden für 2000 ME. gerechnet. 

Die Beiträge für unverficherte Gebäude werden für jeden Inhaber ge: 
fondert von den Domanialämtern fejtgeftellt, erhoben und zur Unfallfaffe ab: 
geführt. Für Gebäude bis zu 1000 ME. Werth einfchließlich find Beiträge 
nicht zu entrichten, für Gebäude im Werth von über 1000 Mk. bis 2000 ME. 
mit 1 Pfg. und für überfchießende Beträge nach der Vorfchrift im vorher: 
gehenden Abfab zu zahlen. 

Die nach $ 12 zu entrichtenden Beiträge zahlen die dortſelbſt aufgeführten 
Behörden. 

IV. Berwaltung der Unfallkaſſe. 

8 16. 
Das Direktorium der Domanial- Brandverficherungsanftalt nimmt die 

Beiträge an, führt über diefelben eine gefonderte Berechnung und hat überhaupt 
die Leitung des zur Durchführung diefer Verordnung erforderlichen Verfahrens, 
fomweit dafjelbe nicht ausdrücklich anderen Behörden übertragen ift. 

Zu einer Erhöhung der Beiträge ($ 11) hat dafjelbe zuvor die Ge: 
nehmigung des Minifterii des Innern einzuholen. 

8 17. 
Auf die Verwaltung des Direktorii, die Mitwirkung der Domanialämter 

und die Thätigkeit des Finanz-Minifterii, Abtheilung für Domänen und Forſten, 
fowie des Minifterii des Innern finden die Bejtimmungen des Revidirten 
Grundgefeßes der Domanial»Brandverficherungsanftalt vom 25. Mai 1881 
(Regierungs: Blatt No. 14) in der Faſſung, welche diefelben durch die Ver— 
ordnung vom 23. September 1893 (Regierungs-Blatt No. 17), betreffend die 
Umgeftaltung der oberen Domanial- Berwaltungsbehörde, erhalten haben, ins- 
befondere der $$ 6 bis 13, 17, 23, 56 sub 1 und 57 finnentjprechende 
Anwendung. 

Die in dem Nevidirten Grundgefeß wegen der Jahresrechnungen der 
Anftalt gegebenen Borfchriften gelten auch ſür die Jahresrechnungen der 
Unfallfaffe. Die letzteren find mit den Revifionsverhandlungen der General: 
verfammlung vorzulegen, 
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Die durch den Gejchäftsbetrieb des Pireltoriums entjtehenden baaren 
Auslagen, 3. B. für Schreibmaterialien, Drucfachen zc., fallen der Unfalltaffe 
zur Laſt. 

V. Verfahren bei Feititellung der Entſchädigung. 

8 18, 
Ereignet jich im Feuerlöſch- oder Feuerwehrdienſt ein Unfall, für welchen 

nad 8 1 diefer Verordnung Entſchädigung zu leiften ift, jo hat die Polizei: 
behörde des Unfallortes auf ihre Koften den Thatbeftand feftzuftellen und 
wegen der ärztlichen Behandlung des Verletzten, bezw. Weberführung defjelben 
in ein Krankenhaus das Erforderliche zu veranlafjen, event. den Grad und 
die Dauer der eingetretenen Erwerbsunfähigfeit, ſowie die Höhe der zu ge 
währenden Rente zu ermitteln und die jonjt nothiwendigen Anordnungen zu treffen. 

Hat der Unfall fich nicht innerhalb des Bezirks desjenigen Domanialamts, 
in welchem der Verletzte jeinen Wohnfig hat, ereignet, fo Hat die Polizei. 
behörde des Unfallortes die Feſtſtellung des Thatbeftandes zu bewirken und 
die erjten nothwendigen Anordnungen zu treffen, die erwachjenen Akten aber 
unverzüglich der Polizeibehörde des Wohnortes zu überjenden, welche die 
übrigen im Abſatz 1 aufgeführten Obliegenheiten zu erfüllen hat. 

g19. 
Die bei der zuftändigen Polizeibehörde einzureichenden und von derjelben 

auf ihre Richtigkeit zu prüfenden Liquidationen über die Koften des Heil- 
verfahrens find an das Direktorium der Domanial: Brandverficherungsanftalt 
zwecks Teitjtellung und Anweifung auf die Unfallkafje einzufenden. 

Zu gleichem Zwecke werden auch die Beerdigungsfoften von der Polizei- 
behörde bei demſelben liquidirt. 

Die nad) Maßgabe des DVorjtehenden und des $ 18 erwachfenen Akten 
find dem Pireftorium mit einem Vorſchlage wegen Feitfegung der Renten 
vorzulegen. 

g 20. 
Das Direktorium ſetzt die Entjchädigung feſt, weift fie auf die Unfall 

falle an und veranlaßt die Zahlung, eventuell durch die Aemter. 
Sind Bedenken vorhanden, welche der endgültigen Feſtſtellung der Rente 

entgegenjtehen, jo fann es diefelbe vorläufig fejtftellen und an die Betheiligten 
zahlen Lafjen. 
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Der Beicheid des Direktoriums über die Feſtſtellung der Entfchädigung 
ift den Betheiligten, eventuell durch Vermittelung des betreffenden Amts, 
zuauftellen. 

g 21. 
Innerhalb 14 Tagen nach Zuftellung des Beſcheides jteht den Betheiligten 

eine Beichwerde an das Minifterium des Innern zu. 
Bejchwerden über das Verfahren der Polizeibehörden (SS 18 und 19) 

führen an das Minifterium des Innern. 
Bei den Entfcheidungen des Minifterii des Innern behält es ſowohl in 

Fällen des erften wie des zweiten Abſatzes diejes Paragraphen das Bewenden. 
Der Rechtsweg ift wegen der Anfprüche aus diejer Verordnung ausgefchloffen. 

$ 22. 

Der Anſpruch auf Entfchädigung aus diefer Verordnung ift bei Verluft 
dejjelben binnen zwei fahren nach dem Unfalle und wenn die Folgen des 
Unfalles erft jpäter hervorgetreten find, von diefem Zeitpunft an, durch An— 
meldung bei der Polizeibehörde desjenigen Orts, in welchem ſich der Unfall 
ereignet hat, geltend zu machen. 

Iſt ein Verlegter in Folge der Verlegung geftorben, jo ift der Anfpruch 
der Hinterbliebenen bei Verluft defjelben binnen zwei jahren nad) dem Eintritt 
des Todes in der angegebenen Weije geltend zu machen. 

g 23. 
Tritt in den Verhältniffen, welche für die Feitftellung der Entjchädigung 

maßgebend gewejen find, eine wejentliche Veränderung ein, jo ift auf Antrag 
des Entjchädigungsberechtigten oder de3 Domanial-Amtes, durch welches die 
Zahlung geleiftet wird ($ 8, Abſatz 3), bezw. von Amtswegen eine erneuerte 
Feſtſtellung der Entjchädigung durch das Direktorium vorzunehmen. 

Eine Erhöhung der Rente kann nur für die Zeit nach Anmeldung des 
höheren Anſpruchs gefordert werden. 

Eine Minderung oder Aufhebung der Rente tritt von dem Monat an 
in Wirkſamkeit, welcher auf die Zuftellung des diefelbe ausfprechenden Be- 
jcheides an den Entjchädigungsberechtigten folgt. 

Gegen den Befcheid, durch welchen eine beantragte Erhöhung der Rente ab: 
gelehnt oder eine Minderung oder Aufhebung der Nente ausgefprochen ift, 
findet die Bejchwerde nach Maßgabe des 8 21, Ab. 1 ftatt. 
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VI. Schlußbejtimmungen. 

8 24, 

Die Verpflichtung von Hülfs-, Kranken und Sterbefaffen, ſowie der auf 
Grund der Reichsgeſetzgebung beftehenden oder künftig ins Leben tretenden 
Organe der Unfall- und Alters: und nvaliditäts:Verficherung, ihren von 
Unfällen betroffenen Angehörigen und deren Hinterbliebenen Unterftüung zu 
gewähren, jowie die Verpflichtung von Gemeinden oder Armenverbänden zur 
Unterftügung hülfsbedürftiger Perfonen, wird durch dieſe Verordnung nicht berührt. 

Soweit auf Grund folcher Verpflichtung Unterftügungen in Fällen gewährt 
werden, in welchen dem Unterftügten nach Maßgabe diefer Verordnung ein 
Entichädigungsanipruch zufteht, kommt letzterer bis zum Betrage der geleifteten 
Unterjtügung in Wegfall. 

Nur eine gewährte öffentliche Armenunterftügung fommt auf die Unter: 
ftügungen auf Grund diefer Verordnung nicht in Anrechnung. 

S 25 S . 

Das Direktorium ift berechtigt, ausnahmsweiſe außerordentliche Unter- 
ſtützungen innerhalb der in den 88 2 bis 7 diefer Verordnung gejeßten Grenzen 
auch dann zu bemwilligen, wenn der Unfall beim Feuerlöſch- oder Feuerwehr: 
dienft im Bereiche des Domaniums Perjonen betroffen hat, welche nicht von 
der Beitimmung des 8 1 diefer Verordnung ergriffen werden. 

Auf diefe außerordentlichen Unterjtügungen finden die Beſtimmungen der 
SS 18 und 20 diefer Verordnung Anwendung. 

g 26. 
Die Vorfchriften des $ 51° des Nevidirten Grundgejeges der Domanial- 

Brandverficherungs:Anftalt vom 25. Mai 1881 werden aufgehoben. 

8 27. 
Diefe Verordnung tritt mit dem 1. Oftober 1898 in Kraft. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staatsminifterium. 

Schwerin, den 14. Juni 1898. 

Zohann Albrecht. 

AU. von Bülom. A. von Preffentin. 

45 



232 No. 24. 1898. 

IL. Abtheilung. 
— — — — 

(1) Bekanntmachuug vom 16. Juni 1898, betreffend die Ausfonderung und Ver- 

nichtung der amıtsgerichtlichen Akten zc. in Wildſchadensſachen. 

Zur Ergänzung der Bekanntmachung vom 18. Oktober 1897, betreffend die 
Ausfonderung und die Vernichtung der Akten, Regifter und Urkunden bei den 
Land» umd Amtsgerichten und den Staatsanmaltjchaften bei denjelben — 
Regierungs-Blatt No. 35 —, wird in Bezug auf die in Wildfchadensfadhen 
bei den Amtsgerichten erwachjenen Akten hierdurch das Nachftehende beftimmt: 

1. Zur Bernichtung nah) 30 Fahren find geeignet diejenigen Alten, 
zu denen eine Entjcheidung des Schiedsmannes der Schiedsfommiffion 
oder der Rekursbehörde über den erhobenen Erfaganfpruch ergangen 
oder vor dem Schiedsmanne oder der Schiedsfommiffion ein Vergleich 
geſchloſſen worden ift; 

2. Zur Vernichtung nad) 5 Jahren find geeignet alle übrigen unter 
Ziffer 1 nicht aufgeführten Akten; 

3. Die unter Ziffer 1 und 2 feftgefegten Friften beginnen mit dem 
Tage der Weglegung der Akten. 

4. Im MUebrigen finden die allgemeinen Beftimmungen unter E der 
Bekanntmachung vom 18. Oftober 1897 Anwendung. 

Schmerin, den 16. juni 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Juſtiz-Miniſterium. 
Im Auftrage: Mühlenbruch. 

Berichtigung. 
Im 8 1 der in No. 21 bes diesjährigen Regierungs-Blattes abgedruckten Chauſſee⸗ 

Polizei⸗Ordnung iſt unter A ſtatt „bis 6'/s cm, „bis 8 cm“, „bis 10 cm”, „bis 12 em“ 
und „bis 15 cm’ zu fegen: „bis unter 6'/scm”, „bis unter 8cm“, „bis unter 10 cm“, 
„bis unter 12 cm’ unb „bis unter 15 cm.” 

Im $ 8 ebenbafelbit find unter 12. zwiſchen den Worten „Chauſſee“, und „leitet“ die 
Worte „oder ihre Zubehörungen jchüttet oder” einzuſchalten. 

— ——— 

Mit dieſer No, 24 wird ausgegeben: No. 29 des Reichs-Geſetzblatts von 1898. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 2. Juli 1898, BE 

Inhalt. 

II. Abtheilung. —9 Polizeiverordnung, betreffend das Halten von Fahrzeugen auf den 
Waſſerflächen in der Umgebung ber Haupt- und Reſidenzſtadt Schwerin. 
(2) Belanntmachung, betreffend die Benennung der bisherigen Allgemeinen 
Landes-Rezeptur-Diretion und ⸗Kaſſe. 

2. Abtheilung. 

(1) Polizeiverordnuung vom 21. Juni 1898, betreffend das Halten von Fahrzeugen 

auf den Wafjerflähen in_der Umgebung der Haupt- und Refidenzitadt Schwerin. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Wir Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Medlenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr ꝛc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin 

Thun hiermit kund, daß Wir auf Antrag der Großherzoglichen Beamten hier— 
ſelbſt die hierneben angeheftete 

Polizeiverordnung, 
betreffend das Halten von Fahrzeugen auf den Waſſerflächen in der 

Umgebung der Haupt- und Reſidenzſtadt Schwerin, 
zur Nachachtung für Jedermann, den es angeht, Landesherrlich kraft dieſes 
genehmigt und beſtätigt haben. 

46 
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Gleichzeitig ertheilen Wir den Beamten hierdurch Befehl und Ermächtigung, 
diefe Verordnung in geeigneter Weife gemeinfundig zu machen. 

Urkundlich unter Unferer eigenhändigen Unterfchrift und beigedruckem 
Großherzoglichen Inſiegel. 

Gegeben durch die Großherzoglichen Minifterien des Innern und der 
Finanzen, Abtheilung für Domänen und Forſten. 

Schwerin, den 21. Juni 1898, 

Sohann Albrecht. 

A. von Bülow. U. von Prefjentin. 

Bolizeiverordnung, 
betreffend 

das Halten von Fahrzeugen auf den Waflerflächen in der Umgebung 
der Haupt: und Reſidenzſtadt Schwerin. 

Auf Grund des Vorbehalts zu III der Landesherrlichen Verordnung vom 7. April 1891, 
betreffend die Schifffahrt auf dem Schweriner See, wird hierdurd für die zum Bezirfe des 
unterzeichneten Amtes gehörigen Seeflähen in der unmittelbaren Umgebung der Stadt 
Schwerin unter Aufhebung des NRegulativs vom 2. Dftober 1816 „wegen des Kahnhaltens 
auf dem Schweriner Großen und dem Ziegel:Ser” das Nachftehende beftimmt: 

81. 

Für den Verkehr von Fahrzeugen aller Art, welche nicht ausfchließlich zur gewerbs- 
mäßigen Beförderung von Gütern verwandt werden (vergl. Schlußfag diefer Verordnung), 
bedarf es einer bei dem unterzeichneten Amte zu erwirkenden Erlaubniß (Ausnahmen fiehe 
in 8 11). 

82. 

Dieſe Erlaubniß wird für den Verkehr der zur gewerbsmäßigen Beförderung von 
Perſonen beſtimmten Dampfſchiffe, Motorboote und dergleichen in Form einer ſchrifllichen 
Konzeſſion“, für alle anderen Fahrzeuge in Form eines „Kahnbriefes“ ertheilt. 

83. 

Die immer für ein bejtimmtes Fahrzeug und den namentlich aufgeführten Befiger 
befjelben ertheilte Erlaubniß ift vorbehaltlih der im 8 5 vorgefehenen Freilafjung des Ber: 
leihens weder übertragbar, noch geht fie auf Erben über. 

Wenn, was zuläffig ift, die Erlaubniß für einen Verein (Ruder-, Segel:Berein) ertheilt 
wird, jo iſt jedes Mitglied diefes Vereins zu der Benutzung bes Fahrzeugs berechtigt. 
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84. 

Jedes Fahrzeug, für welches ein Kahnbrief ertheilt iſt, muß an leicht ſichtbarer Stelle 
mit der im Kahnbriefe bezeichneten Nummer verſehen ſein. 

Ein Fahrzeug, welches eine Nummer nicht trägt, unterliegt ber Beſchlagnahme, bes: 
gleichen jebes Fahrzeug, welches nicht ordnungsmäßig feitgelegt ift. 

85 

Das Verleihen der Fahrzeuge fann verboten werden. Derjenige, welcher das Vermiethen 
von Fahrzeugen ober das Ueberfahren von Perfonen (Fähren) gewerbsmäßig zu betreiben 
wünjcht, bedarf einer befonderen jchriftlihen Erlaubniß des Amts. 

8 6. 

Die gemäß 1 ertheilte Erlaubniß fann im Falle des Mißbrauchs ober des begründeten 
Verdachts des Mißbrauchs zurüdgenommen werben. 

Dafjelbe gilt von ber ertheilten Erlaubnik zum gewerbsmäßigen Verleihen und zum 
gewerbsmäßigen Fährbetriebe (S 5). 

8 7. 
Fahrzeuge, welche nad erfolgter Zurüdnahme der auf Grund bes & 1 ertheilten 

Erlaubniß nad) Ablauf einer Frift von 14 Tagen noch ſchwimmend betroffen werben, unters 
liegen ber amtlichen Befchlagnahme. 

88. 

Beihlagnahmte Fahrzeuge (SS 4 und 7) werben nah Ablauf von 4 Wochen für 
Rechnung der Amtskaſſe verkauft. 

89. 

Beſchwerden gegen die vom Amte verfügte Zurüdnahme der Erlaubniß zur Haltung 
ober gewerbsmäßigen Benugung eines Fahrzeugs oder gegen das Verbot des Verleihens 
deffelben, ſowie gegen eine amtliche Beichlagnahme führen an das Großherzogliche Finanz 
Minifterium, Abtheilung für Domänen und Forften. 

g 10. 
Für die „Konzefjion” der Dampfſchiffe, Motorboote und dergleichen ift eine Gebühr von 

6 Mk., für Ertheilung eines „Kahnbriefes” eine Gebühr von 3 ME. zu entrichten. 

8 11. 
Einer befonderen Erlaubniß bedarf es nicht: 

a) für ben Verkehr aller Fahrzeuge, welche ben Mitgliedern der Familie des Landes— 
herren gehören, ober von biefem ausſchließlich benußt werden ; 

b) für ben Verkehr aller Dienftfahrzeuge Großherzoglicher Behörden; 
ce) für ben Verkehr aller Fahrzeuge, welche von ben fFiichereipächtern und deren 

Leuten ausſchließlich zum Betriebe der Fijcherei gehalten werden. 
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8 12. 

Mit Gelbdſtrafe bis zu 60 Mk. oder mit Haftſtrafe bis zu 14 Tagen wird, ſofern 
nicht eine gefeglich mit ſchwererer Strafe bedrohte Verfehlung vorliegt, beftraft: 

1. Wer mit einem Fahrzeug, für welches bie erforberlie Erlaubniß nicht nad): 
gefucht oder zurüdigenommen ift, die oben bezeichneten Seen befährt. 

2. Wer fein Fahrzeug nicht —— feſtlegt. 
3. Wer entgegen einem ausdrücklichen Verbot ($ 5) fein Fahrzeug ausleihet. 
4. Wer ohne fchriftliche Erlaubnig gewerbsmäßig vermiethet oder Berfonen überjegt. 
5. Wer ben befonderen Beitimmungen der ihm in Gemäßheit der SS 2 und 5, 

Abſatz 2 ertheilten jchriftlichen Konzeffion oder Erlaubniß zuwider handelt. 

Die Strafe fann durch polizeiliche Strafverfügung feftgefegt werben. 

8 18. 
Diefe Verordnung tritt mit dem 15. Juli 1898 in Kraft. 

Megen bes Verkehrs ber ausichlieklih zur gewerbsmäßigen Beförderung von Gütern 
beftimmten Fahrzeuge auf dem Großen Schweriner See und ben mit dem Großen See in 
Verbindung ftehenden Seeflächen vermweilt das Amt auf bie Vorfchriften zu II der LZandes- 
herrlichen Verorbnung vom 7. April 1891, betreffend bie Schifffahrt auf dem Schweriner 
See, besgleichen wegen ber für alle Fahrzeuge verbindlichen fchifffahrtspolizeilichen Vorſchriften 
für den Großen See und bie mit biefem in Verbindung ftehenden Seeflächen auf die durch 
Zandesherrliche Verordnung vom 6. Juli 1897 verkündete „Neue Fahrorbnung für bie auf 
ben MWafferflächen in ber Umgebung der Haupt: und Reſidenzſtadt Schwerin verfehrenben 
Dampf:, Segel: und Ruberfahrzeuge”. 

Schwerin, ben 21. Juni 1898. 

Großherzogliches Ant. 

(2) Bekanntmachung vom 1. Juli 1898, betreffend die Benennung der bisherigen 

Allgemeinen Landes-Rezeptur:Direktion und «Kaffe. 

Es wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der Allgemeinen 
Landes: Rezeptur: Direktion und der Allgemeinen Landes: Rezeptur: Kaffe zu 
Roftod die Bezeichnung „Landes:Steuer: Direktion“ und „Landes-Steuer- 
Kaffe“ beigelegt worden ift. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Finanz Minijtertum. 

U zz 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 15. Juli 1898. 

Inhalt, 
I. Abtheilung. (M 22.) Verordnung, betreffend bie Anwendung des Erpropriationdgefeges 

auf bie Eifenbahn von Erivig nah Parchim. 

II. Abtheilung. (1) Belanntmadhung, betreffend die Hebammenprüfung. (2) Belanntmachung, 
betreffend bie neuen Sahungen der Erfparniß-Anftalt zu Schwerin. 

L Abtheilung. 

(M. 22.) Berordnung vom 8. Juli 1898, betreffend die Auwendung des Exrpro- 
priationsgefeges anf die Eifenbahn von Crivitz nach Pardim. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

enden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roftod 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Meclenburg- Schwerin. 

Wir verordnen nach ftattgehabter Berathung mit den getreuen Ständen, daß 
für den zur Ausführung der Eifenbahn von Crivitz nach Parchim erforder: 
lichen Grunderwerb die Verordnung vom 29. März 1845, betreffend die 
DBeräußerungsverpflichtung zu Eifenbahnanlagen, Anwendung findet dergeftalt, 
daß der diefen Bau ausführenden Großherzoglichen Eifenbahnverwaltung die 
Befugniß eingeräumt wird, die gefeßliche Enteignung zu beantragen und das 
Enteignungsverfahren den betheiligten. Grundbefigern gegenüber durchzuführen. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staats: Minifterium. 
Schwerin, den 8. Juli 1898. 

Johann Albrecht. 
U. von Bülow. von Amsberg. 

47 
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IL Abtheilung. 
— — nt 

(1) Bekanntmachung vom 7. Juli 1898, betreffend die Hebammenprüfung. 

Unter Bezug auf die SS 2, 3, 4 und 11, Abſatz 2 der Verordnung vom 
9. April 1885, betreffend das Hebammenweſen (Regierungs-Blatt 1885, No. 14 
und 1886, No. 6), macht das unterzeichnete Minifterium hierdurch Folgendes 
befannt: 

1. Die Hebammenprüfung, welche vor der Großherzoglichen Medizinal- 
fommiffion abgelegt wird, ift mündlich. 

Sie erſtreckt ſich auc auf die praftifchen Fertigkeiten der Heb- 
ammenfchülerin, vorausgefeßt, daß die vorgelegten Zeugniffe in diefer 
Beziehung nicht ſchon jeden Zweifel ausſchließen. 

2. Hat die Hebammenfchülerin die Prüfung beftanden, fo wird ihr 
hierüber unter der Unterfchrift und dem Siegel der Medizinalfommiffion 
ein Prüfungszeugniß ausgeftellt, welches nad) Maßgabe des vor: 
aufgegangenen Unterrichts und des Prüfungsergebnifjes entweder 
nur überhaupt ihre Befähigung zur Ausübung des Hebammengewerbes 
oder aber außerdem noch bejonders ihre Gefchicklichkeit zum Setzen 
von Schröpfföpfen und Blutegeln bezeugt. 

3. Für die Prüfung mit Einfchluß des Prüfungszeugniffes find tar- 
mäßig Alles in Allem 25 ME. zu erlegen, welche ſchon mit der 
Zulaffung zur Prüfung erhoben werden können. 

Schwerin, den 7. Juli 1898, 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Mühlenbrud. 

(2) Bekanntmachung vom 9. Juli 1898, betreffend die neuen Satzungen der 

Erjparnif-Anftalt zu Schwerin. 

ie neuen Sabungen der Erſparniß- Anftalt zu Schwerin werden, nachdem 
jiefelben unter dem 6. Juni d. J. Landesherrlich betätigt worden find, hier- 
durch zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 

Schwerin, den 9. Juli 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Mintiterium des Innern, 
Im Auftrage: von Blücher. 



Sabungen 

Erxſparniß-Anſtalk zu Schwerin 

1898. 

Bäreniprungiche Hofbuchdrucderei in Schwerin. 



Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 

Wir Jobann Albrecht, 
von Gottes Gnaden Herzog zu Medlenburg, Fürft zu Wenden, Schwerin und 

Ratzeburg, auch) Graf zu Schwerin, der Lande Roftod und Stargard Herr ıc., 

Regent des Großherzogthums Meedlenburg- Schwerin, 

FT pun hiemit fund, daß Wir die Uns von der Direktion der Erjparniß-Anftalt 

zu Schwerin vorgelegten neuen Sabungen in der aus dem Anfchluffe erficht- 

lichen Fafjung Landesherrlich genehmigt und beftätigt haben, alfo und dergeftalt, 

daß diejelben von jegt ab der Verwaltung der Erſparniß-Anſtalt zu Grunde 

gelegt werden jollen. 

Urkundlich unter Unferer eigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem 

Großherzoglichen Inſiegel. 

Gegeben durch das Großherzogliche Minifterium des Innern. 

Schwerin, den 6. Juni 1898. 

Johann Albrecht. 

(L. 8.) A. v. Bülow. 

Betätigung 
der neuen Sabungen der Erſparniß-Auſtalt 

zu Schwerin. 



Satzungen 
der 

Erſparniß-Anſtalt zu Schwerin. 

si. 

Zweck der Anjtalt. 

Die mit Yandesherrlicher Genehmigung von einer Anzahl patriotifcher 
Einwohner gegründete und am 5. uni 1821 eröffnete Erſparniß-Anſtalt in 
Schwerin hat den Zwed, allen Yandeseinwohnern VBeranlaffung und Gelegenheit 
zu geben, Kleine Erſparniſſe duch Einlegung in die Sparkaſſe ficher und 
zunstragend unterzubringen. 

8.2. 

Sicherheit. 

Die Sicherheit der Einlagen wird gewährleiftet durch das Vermögen der 
Anitalt. 

Für die mit möglichfter Vorficht, allemal auf den Namen der Anjtalt 
jtattfindende zinsbare Belegung der Einlagen bejtehen bewährte, fejte Grundfäße. 

83. 

Rechtliches Verhältniß. 

Die Erſparniß-Anſtalt hat die Rechte einer juriſtiſchen Perſon. Ihr 
Sitz iſt in Schwerin. 



N 4. 

Einrichtungen und Verwaltung. 

Unter Leitung einer Anzahl Borfteher aus verfchiedenen Ständen der 
Einwohner Schwerins wird die Anftalt durch einen Direktor und Ausjchüffe, 
welche aus der Mitte des Borftandes erwählt bezw. abgeordnet werden, Die 
Kaſſe durch angeftellte Beamte verwaltet. 

1. Vorſtand. 
Die Perfonenzahl des Borftandes, welcher ſich duch Wahlen nad) 

Stimmenmehrheit ergänzt, beftimmt das Bedürfniß. Die gewählten Mitglieder 
bedürfen der Landesherrlichen Bejtätigung. 

Der Borftand beräth in feinen VBerfammlungen alle, die Erhaltung, 
Förderung und allgemeine Verwaltung der Anftalt betreffenden Maßregeln, 
einfchließlich der Anftellungs:Angelegenheiten u. f. w. der Beamten und des 
Dienerd. Er faht feine Befchlüffe nach) Stimmenmehrheit. Zur Gültigkeit 
der Beſchlüſſe iſt erforderlich, daß wenigjtens elf Mitglieder des Vorſtandes 
ihre Stimmen abgegeben haben. 

Die einzelnen VBorjteher nehmen abwechjelnd umd der Reihe nad) an ven 
regelmäßigen Kafjenrevifionen, an den Nevifionen der Werthpapiere und an 
der Beglaubigung der neu auszugebenden Sparkaffenbücher Theil. 

2. Direftor. 

Der Direktor wird durch Stimmenmehrheit auf einen Zeitraum von 
3 Jahren erwählt und kann nach deren Ablauf wieder gewählt werden. Seine 
Wahl erfordert allemal bejondere Landesherrliche Beftätigung. 

Dem Direktor ift die unmittelbare Leitung des Gefchäftsbetriebes und 
der Verwaltung der Erjparniß-Anftalt übertragen. Der Pireftor vertritt die 
Anstalt gerichtlich und außergerichtlich, er hat die Stellung eines gefeßlichen 
Vertreters. Seine Ausfertigungen in Angelegenheiten der Erſparniß-Anſtalt 
führen die Unterjchrift: 

Die Direktion der Erjparniß-Anftalt. 
Für Behinderungsfälle ift demfelben ein ftändiger Stellvertreter beigeordnet. 
Der Direktor beruft und leitet die ordentlichen und außerordentlichen 

Borjtands-Berfammlungen, in welchen er den Vorſitz führt. 

3. Ausſchüſſe. 
Für einzelne Gefchäftszweige oder für vorübergehende Zwecke erwählt 

der Vorjtand nach Bedürfniß Ausſchüſſe. Ständige Ausfchüffe find: 
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a. der Haupt: Ausjchuß, bejtehend aus dem Pireftor und zwei Vor: 
jtehern, von denen mindeftens ein Mitglied ein vechtsfundiges fein 
muß, zur Ueberwachung des ganzen Gejchäftsbetriebes der Anftalt; 

b. der Ausschuß für laufende Ueberwachung des Kaſſen- und Rechnungs: 
weſens, beftehend aus dem Direktor und zwei Vorftehern, von 
welchen wenigjtens Einer im Kaffen: und Rechnungsweſen erfahren 
fein muß; 

ec. der aus fünf Mitgliedern des Vorftandes zuſammengeſetzte Ausfchuß 
für Rapitalien-Belegungen und im Zufammenhange mit demfelben: 

d. die aus drei fachkundigen Mitgliedern gebildeten Ausſchüſſe zur 
Abſchätzung des Werthes ftädtifcher Grundftüde; 

e. der aus dem Direktor und zwei Vorftehern gebildete Ausſchuß für 
Aufbewahrnng und Revifion der Werthpapiere; 

f. der Ausschuß für die, nach beftimmten Zeiträumen vorzunehmende, 
wiederholte Prüfung der Sicherheit der Kapitalien, welcher aus zwei 
Mitgliedern des Ausfchuffes für Kapitalienbelegung, zwei Mitgliedern 
der Ausſchüſſe für Abjchägung des Werthes ſtädtiſcher Grundftüce 
und dem Direktor zufammengejegt wird. 

4. Beamte und jonjtiges Perfonal. 

Das Kafjen-Perfonal befteht aus einem Kaffier, einem Gegenfchreiber 
und den erforderlichen Kafjenfchreibern. Es ift dem Vorſtande untergeordnet 
und für getreue Gefchäftsführung demfelben verantwortlich. Die Kafjenbeamten 
und der Kafjendiener haben angemefjene Sicherheit zu beftellen und - einen 
Dienfteid zu leiften. Der Rechnungs-Revifor und die nad) Bedarf anzu- 
nehmenden Hülfsarbeiter werden ebenfalls beeidigt. 

$5. 

Gefhäftsordnung. 

Dem Kaffier liegt vornehmlich die Kaffenführung und Berechnung ob. 
Der Gegenfchreiber führt über Einnahme und Ausgabe eine volljtändige 
Segenrechnung. 

Ueber Zinseinnahmen und andere Erhebungen ertheilt der Kaffier rechts: 
gültig Duittung. Zur Rechtsgültigfeit der Quittungen oder Abtretungs- 
Urkunden bei Rüczahlung oder Abtretung ausgeliehener KRapitalien ijt jedoch 
deren Bollziehung durch den Direltor und zwei Vorfteher erforderlich. 

Die Thätigkeit des Kafjenperfonals regelt die Kafjen-Ordnung. 



$ 6. 

Kaſſenzeit. 

Die Kaſſe der Erſparniß-Anſtalt iſt an jedem Wochentage von 9 bis 
1 Uhr Vormittags geöffnet, bleibt dagegen an Sonn- und Feittagen geſchloſſen. 
Eine Beichränfung der Kafjenzeit, namentlich während der Zeit vom 1. Auguft 
bis 15. September, bleibt der Direktion vorbehalten. 

se. 

GEinlagebüder. 

Jeder Einleger empfängt über die gemachte Einlage ein mit Seitenzahlen 
verjehenes, auf feinen Namen und Wohnort lautendes Buch, welches eine mit 
dein zutreffenden Blatte im Hauptbuche der Anftalt übereinjtimmende Nummer 
erhält. Das erite Blatt des Einlagebuches enthält außerdem den Tag der 
Ertheilung und wird beglaubigt durch den Stempel der Anftalt, ſowie durch 
die Unterfchrift eines Vorftehers und des Kafjiers oder deſſen Stellvertreters. 
Ohne folche Beglaubigung hat das Einlagebuch feine Gültigkeit. 

Auf den folgenden Seiten ift ein Auszug diefer Sabungen abgedruckt. 
Die übrigen Blätter dienen zur Eintragung der Einlagen und Rüczahlungen, 
fowie zur Vermerkung der Zinszahlungen. 

Die mit Buchftaben und Zahlen einzutragenden Einlagen werden durch 
die Namensunterfchrift des Kaffiers und des Gegenfchreibers oder deren Stell: 
vertreter beglaubigt; feine Einlage wird von der Anftalt als vichtig anerkannt, 
welcher es an diejer Beglaubigung durch die Namensunterfchrift beider Kaſſen— 
beamten oder deren Stellvertreter fehlt. 

Ss. 

Einlagen. 

Die Einlagen gefchehen in Reichsmünze. 
Die Heinfte Einlage ift 1 Mark, die größte 3000 Mark. Die bis auf 

3000 Mark angewachienen Einlagen dürfen durch neue Einlagen nicht erhöht 
werden, die Zufchreibung der Zinsen fann aber jo lange gejchehen, bis die 
Einlage die Summe von 6000 Mark erreicht hat. Eine weitere Zujchreibung 
der Zinfen findet nicht jtatt. 



89. 
Verzinſung der Einlagen. 

Die eingelegte Summe wird, ſobald fie 5 Mark erreicht, mit 3/, vom 
Hundert oder mit 16 Pfeimigen von jedem vollen Fünf Mark: Betrage jährlich 
im Antoni: oder \yohannis- Termine verzinft, je nachdem das ausgeftellte Einlage: 
buch auf den einen oder anderen diefer Termine lautet. 

Der Zinslauf beginnt mit dem erften Tage des auf den Einzahlungstag 
jolgenden Monats. Nur die im Antoni: oder ohannis- Termine gemachten 
Einlagen tragen ſchon vom 1. Januar bezw. 1. Juli ab Zinfen. 

Drei Monate nach ihrer Fälligkeit nicht abgeforderte Zinfen werden dem 
Kapital zugefchrieben und von der Fälligkeit an verzinit. 

$ 10. 

Erhebung von Kapitalien und Zinfen. Ausweis der Inhaber. 

Wer auf ein Einlagebuch Zahlung erhalten will, muß dafjelbe vorzeigen, 
Dies Vorzeigen genügt zur Zinserhebung und zur Entgegennahme abjchläglicher 
Kapitalzahlungen, welche legtere mit Buchjtaben und Zahlen eingetragen, durch 
die Namensunterjchrift des Kaſſiers und des Gegenfchreibers oder deren Stell- 
vertreter beglaubigt werden. 

Soll Hingegen die ganze Einlage zurückgezahlt werden, fo muß dev Empfänger 
in dem Buche jelbjt über die Rückzahlung des Kapitals und der fälligen Zinfen 
quittiven, fich auc auf Erfordern als empfangsberechtigt ausweifen. 

VBormünder und Pfleger müſſen vom 1. Januar 1900 an zu jeder Kapital- 
erhebung außer ihrer Beftallung die Genehmigung des Vormundfchaftsgerichtes 
oder des durch feine Beſtallung auszumweifenden Gegenvormundes beibringen. 

. Bevollmächtigte und Erben müſſen, wenn es verlangt wird, ihre Ausweis: 
papiere beibringen, folche auc im Urjchrift oder in beglaubigter Abjchrift 
zurücklafjen. 

Wenngleich hiernach die Kaſſenbeamten berechtigt find, einen ausreichenden 
Ausweis zu verlangen, jo wird doc; die Anjtalt durch die Nücklieferung des 
Einlagebuchs rein und volljtändig entlajtet, bei Vormündern und Pflegern 
aber nur, wenn den Beitimmungen des vorjtchenden Abſatzes genügt ift. 

S 11. 
Zurüdnahme und Kündigung der Einlagen. 

Zur Zurüczahlung der Einlagen ijt regelmäßig voraufgehende, zu den 
landesüblichen Terminen vorzunehmende halbjährliche Kündigung erforderlich. 
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Eine Kündigung auf den Johannis » Termin ift nur bis zum 7. Januar ein- 
Schließlich und auf den Antoni-Termin bis zum 6. Juli einſchließlich zuläfig. 
Sie fteht ſowohl der Erjparniß-Anftalt, als auch den Einlegern frei. Will 
ausnahmsweife erſtere von ihrer Kündigungsbefugniß Gebrauch) machen, jo 
genügt eine bloße jchriftliche Anzeige der Direktion an den Inhaber des Buches 
oder eine öffentliche Belanntmachung derjelben durch die „Amtlichen Mecklen- 
burgifchen Anzeigen.“ Bon Geiten der Einleger darf aber die Kündigung 
nur auf der Kaffe bei VBorzeigung der Einlagebücher gefchehen, in welchen die: 
felbe angemerkt wird, 

Gejchieht die Abforderung der von dem Einleger gefündigten Summen 
nicht im Zahlungs: Termine oder bis zum Schluffe des Terminsmonats, fo 
wird die Kündigung ungültig und muß zu jpäter verlangter Rückzahlung 
erneuert werden. 

Die Nückzahlung Heinerer Summen bis zu 100 Mark einfchließlich kann 
an jedem Kaffentage erfolgen, ijt innerhalb eines. halben Jahres auf ein und 
dafjelbe Buch jedoch nur einmal zuläffig. 

Die Auszahlung größerer ungekündigter Beträge bedarf der Genehmigung 
der Direktion. 

Bei der Auszahlung aller ungekündigten Beträge werden die Zinſen der 
ausgezahlten Summen bis zum legten Tage des der Rückzahlung voraufgehenden 
Monats berechnet, jedoch unter Abzug eines vierteljährlichen Zinfes. 

$ 12. 

Abtretung der Einlagen. 

Wer feine Einlagen einem Anderen abtreten will, muß fein Einlagebuch 
quittirt zurückliefern. Der neue Inhaber der Forderung erhält darüber ein 
anderes, auf feinen Namen lautendes Einlagebuch unter einer neuen Nummer, 
jobald die Umfchreibung von der Direktion genehmigt ift. 

$ 13. 

Kraftloserklärung der Einlagebücer. 

Die Erwirkung der Kraftloserflärung verlorener oder vernichteter Ein- 
lagebücher fteht jedem Betheiligten frei. Sie ift bei der Direktion [ver 
Erjparniß:Anftalt zu beantragen und wird von Ddiefer verfügt, wenn 

a. das fragliche Einlagebuch innerhalb zweier, auf die Anmeldung 
folgenden Zahlungstermine auf der Sparkaſſe nicht vorgezeigt ift, und 
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b. der Inhaber oder deſſen vechtmäßiger Vertreter vor Gericht oder 
vor Notar und zwei Zeugen an Eides Statt verfichert hat, daß 
das Buch verloren oder durch Diebjtahl, Brand u. ſ. m. eingebüßt jei. 

Sobald hierüber die nöthigen Nachweiſe vorliegen, wird die Direktion 
das Aufgebot des fraglichen Einlagebuchs, deſſen Nummer jofort nach der 
Anmeldung an einer Tafel im Kaffenzimmer auszuhängen ift, dreimal, unter 
Beſtimmung einer fortlaufenden achtwüchigen Frift, in den „Amtlichen Mecklen— 
burgifchen Anzeigen“ verfügen und darauf dem Befinden nach daſſelbe für 
fraftlos erflären. 

814. 

Rechenſchaftsbericht. 

Alljährlich iſt ein Auszug aus den Rechnungsbüchern ſowohl über die 
gemachten Einlagen, als auch über die ausſtehenden Forderungen der Anſtalt 
durch den Druck zu veröffentlichen. 

$ 15. 

Abänderungen dieſer Satzungen. 

Abänderungen dieſer mit dem 1. Oktober 1898 in Kraft tretenden 
Satzungen bleiben, wenn ſich das Bedürfniß dazu zeigen ſollte, vorbehalten; 
für dieſelben iſt iedoch die Landesherrliche Genehmigung erforderlich. 



AR 27. => 

Negierungs: Blatt 

Großherzogthum Sie lenburg Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 1. Auguft 1898. Mit SHE 

Inhalt, 

Belanntmahung, betreffend bas Ableben Sr. Durchlaucht des Fürften von Bismarck. 

Aus Anlaß des Ablebens Seiner Durchlaucht des Fürften von Bismard, 
Herzogs von Lauenburg, haben Seine Hoheit der Herzog-ARegent zu beftimmen 
geruht, Daß bis zum Tage der Beifegung der Leiche des Fürften von Bismard 
einichließlich alle öffentlichen Gebäude halbmaft zu flaggen, ſowie die Behörden 
fi, des ſchwarzen Siegels zu bedienen haben, 

Schwerin, den 31. Juli 1898, 

Großherzoglich Medlenburgifches Staats-Mintjterium. 
von Amsberg. 

48 



AR 28. Dr 

Negierungs- Blatt 
für da3 

Großherzogthum Merklenkurg- Schwerin, 

Jahrgang 1898, 

Inhalt, 
IT. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Abänderung der Statuten der Medlenburgifchen 

Hagel» und Feuerverfiherungsgejellihaft zu Neubrandenburg. (2) Belannt- 
machung, betreffend Nichtanwendung der allgemeinen polizeilichen Bejtimmungen 
über die Unlegung von Dampfkefieln auf gewijle Arten von Dampflochkefjeln. 
(3) Berordmung, betreffend die Verhütung der Verbreitung von Geflügel- 
cholera. (4) Befanntmachung, betreffend die Anwendung der Chauſſee— 
Bolizei-Ordnung vom 6. Juni d. J. auf die EChaufjee von Schwerin nad) 
Wittenförden. (5) Bekanntmachung, betreffend die den Ortspolizeibehörden 
beim Ausbruch der Schweineſeuche (Schweinepeft) obliegende Benachrichtigung 
aller dem Seudyenorte benachbarten deutſchen Gemeinden. 

IL Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 9. Juli 1898, betreffend Abänderung der Statuten 

der Medlenburgifchen Hagel: und fFenerverfiherungsgefellichnft zu Neubrandenburg. 

Auf den Antrag des Direktoriums der Mocklenburgifchen Hagel: und Feuer— 
verficherungsgejellfchaft zu Neubrandenburg wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß die in den Generalverfammlungen der genannten 
Gejellihaft vom 23. November v. %. und 2. März d. J. bejchlofjenen 
Abänderungen des Artikel 4a des Statut3 der Feuerverficherungsgejellichaft 
und des dritten Abſatzes des Artikels 24 der Statuten beider Gefellichaften 
unter heutigem Datum, wie nachſteht, Landesherrlich beftätigt worden find. 

Schwerin, den 9. Juli 1898, 

Großherzoglih Mecklenburgiſches Miniftertum des Innern. 
A. von Bülow, 

49 
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Anlage. 

Art. 4a, I.B.f.: 

So lange der Refervefonds die Höhe von 4°/oo des Verficherungsfonds nicht überfteigt, 
werden halbjährlidy mindeftens 10 Pf. auf je 100 ME. der Beitragsfumme als Beitrag aus: 
geichrieben und was von der Auffunft diefer Ausschreibungen zur Dedung der vorgefallenen 
Schäden und Verwaltungskoſten nicht gebraucht wird, fließt dem Nejervefonds zu. Sobald 
der Reſervefonds zwar die Höhe von 4°/oo, nicht aber die von 6 "/oo des Verlicherungsfonds 
überjteigt, wird nur, wenn der zur Dedung der Schäden und Vermwaltungstoften in einem 
Semefter auszufchreibende Beitrag 7 Pf. von je 100 Mk. der Beitragsfumme nicht überfteigt, 
1 Pf. für den Refervefonds ausgefchrieben. Ueberfteigt diefer 6 %/oo des Verfiherungsfonds, 
fo hört jede weitere Ausichreibung für ihn auf. 

Etwaige weitere über die vorjtehenden Bejtimmungen hinausgehenden Ausſchreibungen 
zum Nefervefonds ftehen indeffen, fobald befondere Verhältniffe diefelben gerechtfertigt ericheinen 
laffen, zum Ermefjen des Geſammtdirektorii und der Nevifionstommitte. 

Art. 24, Abj. 3: . 

Aljährlid am 2. März auf der ordentlichen Generalverfammlung (bezw. — efr. 
Art. 26, Abſ. 2 — am 3. oder 4. März) jcheidet das im Amtsalter ältejte Mitglied der 
Nevifions:Kommitte aus und ijt bis zum nächitfolgenden Ausfcheiden eines anderen Mitgliedes 
der Nevifions-fommitte, gleichviel aus welcher Urjache das Ausicheiden des letteren erfolgt, 
nicht wieder wählbar. Sofern das ausicheidende Mitglied indeß das zur Zeit des Ausfcheidens 
einzige Mitglied in der Reviſions-Kommitte aus Mecklenburg-Strelitz, aus Dtedlenburg: Schwerin 
oder aus Preußen im Zinne des Art. 24, Abi. 1 ift, ift es fofort wieder wählbar. Ueber 
die Reihenfolge des Ausjcheidens der im Amtsalter gleichen Mitglieder der Reviſions-Kommitte 
entfcheidet das Loos in einer Herbitfigung derſelben. 

(2) Befanntmachnng vom 27. Juli 1898, betreffend Nichtanwendung der allge 

meinen polizeilichen Beitimmuugen über die Anlegung von Dampffefieln auf 
gewifje Arten von Dampfkochkeſſeln. 

Auf Grund der Ziffer 3 des $ 22 der Bekanntmachung des Reichsfanzlers 
vom 5. Auguft 1890 follen die allgemeinen polizeilichen Beftimmungen über 
die Anlegung von Dampfkefjeln auch auf Kochkefjel, in denen Dampf aus 
Wafjer duch Einwirkung von euer erzeugt wirt, feine Anwendung finden, 
wenn diejelben an Stelle des 5 m hohen, 8 cm meiten in den Wafjerraum 
hinabreichenden Standrohr8 mit der Atmoſphäre als Sicherheitsvorrichtung 
durch vom Dampfraum ausgehende, nicht abjchließbare Nohre in Heberform 
oder mit mehreren auf: und abfteigenden Schenkeln verbunden find. Die auf: 
fteigenden Aefte der Rohre dürfen zufammen bei Wafferfüllung nicht über 
5 m, bei Quecfilberfüllung nicht über 0,37 m Höhe haben, während der 
lichte Durchmeſſer runder Rohre überall bei einer n.afjerberührten Heizfläche 
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betragen muß. 
Hat das Standrohr oder ein Theil defjelben einen anderen als runden 

Duerjchnitt, fo ift eine Querſchnittgröße maßgebend, die der Kreisfläche mit 
dem angegebenen Durchmefjer gleichkommt. 

Schwerin, den 27. Juli 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: von Blücher. 

(3) Berordnung von 27. Juli 1898, betreffend die Verhütung der Verbreitung 

von Geflügeldolera. 

Zum Zwecde der Berhütung der Verbreitung von Geflügelcholera wird hier: 
durch landespolizeilich das Nachjtehende angeordnet: 

64, 
Bricht auf einem Gehöft die Geflügelcholera aus oder kommen auf einem 

Gehöft Todesfälle unter dem Geflügel vor, welche den Verdacht der Geflügel: 
cholera rechtfertigen, jo hat der Beſitzer oder fein Vertreter jofort der Orts— 
polizeibehörde hiervon Anzeige zu machen und jchon vor amtlicher Feititellung 
der Seuche dafür Sorge zu tragen, daß fein Geflügel von dem Betreten 
öffentlicher Wege und Waflerläufe, jowie von der Berührung mit anderem 
Geflügel fern gehalten, und daß verendetes oder getödtetes Geflügel durch 
Verbrennen oder nach Beitreuung mit Aetzkalk durch Vergraben in mindejtens 
1/, Meter tiefen Gruben unjchädlich bejeitigt wird. 

49* 
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82. 
Die Ortspolizeibehörde hat auf die Anzeige hin von den Kadavern ein 

oder zwei Exemplare dem beamteten Thierarzt zur Feſtſtellung der Todes— 
urſache in einem dichten Behältniſſe unverzüglich einzuſenden. In beſonderen 
Fällen iſt die Ortspolizeibehörde berechtigt, den beamteten Thierarzt zur ört— 
lichen Feſtſtellung der Seuche zuzuziehen. 

88. 
Sobald der beamtete Thierarzt auf dem in 8 2 amgegebenen Wege den 

Ausbruch der Geflügelcholera feitgeftellt hat, ift leßterer von der Ortspolizei— 
behörde jofort auf ortSübliche Weife und durch Bekanntmachung in dem für 
amtliche Publikationen beftimmten Blatte zur öffentlichen Kenntniß zu bringen 
und zur Verhütung der Verbreitung der Seuche Folgendes anzuordnen: 

1. das Seuchengehöft ift am Haupteingangsthor oder einer fonftigen 
geeigneten Stelle in augenfälliger und haltbarer Weife mit einer 
Inſchrift „„Geflügelcholera” zu verjehen; 

2. die verendeten oder getödteten Thiere find mit allen ihren 
Theilen zu verbrennen oder nach zuvoriger Beftreuung mit 
Aetzkalk in mindeftens '/, Meter tiefen Gruben zu vergraben; 

3. die vollfommen gefunden Thiere find von den Franken und 
irgendwie verdächtig erfcheinenden abzufondern und in bisher 
nicht benußten Räumen unterzubringen. Die Franken Thiere 
verbleiben in dem verfeuchten Stalle; 

4, die franfen Thiere find unter Stalljperre zu ftellen, ebenjo die 
gefunden, fofern nicht nach örtlicher Lage des verfeuchten Ge- 
höftes angenommen werden darf, daß das Betreten benachbarter 
Gehöfte, öffentlicher Wege und Wafjerläufe wirkſam verhindert 
werden fann; 

5. die Ausführung der während der Seuchendauer gejchlachteten 
Geflügelftücke aus dem Seuchengehöft iſt zu verbieten. 

8 4. 
ft auf dem Seuchengehöft fämmtliches Geflügel gefallen oder getödtet 

oder ift nach dem lebten Erkrankungsfall eine Frift von 8 Tagen verftrichen, 
fo ift die Seuche als erlofchen anzufehen und von der Ortspolizeibehörde die 
Desinfektion des Seuchengehöfts anzuordnen. 
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Letztere erſtreckt ſich auf alle zur Unterbringung von Geflügel benutzten 
Räumlichkeiten und ift in folgender Weife auszuführen: 

1. der Koth, die Futterrefte und jonftige Schmußtheile, ſoweit fich 
davon innerhalb der Ställe und auf den den Ausgängen zunächft 
liegenden Borpläßen befinden, find forgfältig zufammenzufehren 
und durch Verbrennen oder nach Beftreuen mit Aetzkalk durch 
Vergraben unjchädlich zu befeitigen; 

2. der Boden, die Thüren und die Wände der Räume, ſowie die 
Sibftangen, Futter- und Tränkgefchirre find mit heißer Soda— 
lauge (3 Kilogramm fäufliche Wafchfoda auf 100 Kilo Waffer) 
gründlich zu reinigen und mit Kalkmilch oder Chlorkalkmilch 
(zu bereiten nad) $ 2 der Anlage A zum R.V.G. vom 

Fa ke zu beftreichen. Iſt das Holzwerf an feiner Ober: 

fläche ſtark zerriffen oder zerfafert, fo ift e8 zu verbrennen. 
Die Vorpläße vor den Ställen find mit Kalkmilch fo reichlich 
zu bejprengen, daß die obere Erdbodenſchicht gut mit derfelben 
durchtränkt ift; 

3. haben die Stallungen feinen feften Bodenbelag, fo ift die 
oberjte Erdfchicht mindeſtens 10 Zentimeter tief auszuheben und 
nad) Bejtreuung mit Aetzkalk durch Bergraben unſchädlich 
zu bejeitigen. 

Nach erfolgter Desinfektion, deren ordnungsmäßige Ausführung durch 
die Ortspolizeibehörde zu überwachen ift, hat lettere die angeordneten Sperr- 
und Schugmaßregeln wieder aufzuheben und das Erlöfchen der Seuche in 
gleicher Weife, wie den Ausbruch derfelben zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. 

8 5. 
Den Geflügelhändlern iſt verboten, Privatgrundftüde ohne vorherige 

Genehmigung ihrer Beſitzer mit ihrer Waare zu betreten. 

8 6. 
Kommen während des Transport3 Todesfälle unter dem Geflügel vor, 

fo ift den Händlern verboten, todte oder kranke Thiere an Wegen und Gräben 
liegen zu laffen oder auf die Düngerhaufen zu werfen. Verendetes ober 
getödtetes Geflügel ift entweder am Beſtimmungsorte oder unterwegs durch 
Verbrennen oder nach Beitreuung mit Aetzkalk durch Vergraben in mindeftens 
’/, Meter tiefen Gruben unfchädlich zu befeitigen. 
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Laſſen die auf dem Transport vorgefommenen Todesfälle den Ausbruch 
der Geflügelcholera befürchten, jo hat der Händler der Ortspolizeibehörde am 
Beftimmungsorte hiervon unverzüglich Anzeige zu erftatten und bis zur thier: 
ärztlichen FFeftftellung der Todesurſache den Verkauf von Geflügel während 
des Transport3 zu unterlaffen, auch dafür Sorge zu tragen, daß eine Berührung 
der verdächtigen Thiere mit anderem Geflügel wirkſam verhindert wird. 

8 7. 
Wird bei folhen Transporten die Geflügelcholera feitgejtellt, jo hat die 

Ortspolizeibehörde des Bejtimmungsortes den Weitertransport zu unterfagen, 
die verbächtigen Thiere nach Analogie der Vorfchriften in den SS 2, 3, 4 zu 
behandeln, insbefondere auch dafür Sorge zu tragen, daß die mit dem 
Geflügel in Berührung gekommenen Theile des Fuhrwerks und der fonftigen 
Behältniffe mit heißer Sodalauge gründlich abgewafchen und darauf mit 
Kalkmilch oder Chlorkalkmilch beftrichen werden. 

Der Weitertransport ift erft dann zu gejtatten, wenn eine Frift von acht 
Tagen nad dem letzten Erkrankungsfalle verftrichen ift. 

Die Ortspolizeibehörden bezw. Ortsvorfteher haben den Händlern auf ihr 
Verlangen zur Berfcharrung der Kadaver geeignete Pläße anzuweiſen. 

89. 

Die Ortspolizeibehörden, ihre Organe, fowie die beamteten Thierärzte 
haben die Befolgung der genannten Vorſchriften zu überwachen, den betreffenden 
Beamten ift daher der Zutritt zu dem im Frage fommenden Geflügel bezw. 
den bezüglichen Räumlichkeiten iederzeit zu gejtatten. 

$ 10. 
Zumiderhandlungen gegen die vorjtehenden Bejtimmungen werden nad) 

Maßgabe der bejtehenden Strafgeſetze bejtraft. 

Schwerin, den 27. Juli 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minijterium, Abtheilung für 
Medizinal- Angelegenheiten. 

von Amsberg. 
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(4) Bekanntmachung vom 29. Juli 1898, betreffend die Anwendung der Chauffee- 
Polizei-Orduung vom 6. Juni d. J. auf die Chauffee von Schwerin nad) 
Wittenförben. 

Bei gleichzeitiger Aufhebung des Chaufjee-Polizei-Regulativs für die Schwerin: 
Wittenfördener Chauffee vom 15. Januar 1853 nebſt BZufaßafte vom 
1. Dezember 1874 ift die Chauffee von Schwerin nad) Wittenförden in Ge— 
mäßheit der Verordnung vom 6. Juni d. J. auf Antrag der Unterhaltungs- 
pflichtigen als eine dem öffentlichen Verkehr dienende Kunftftraße anerkannt 
worden, auf welche fortan die Chauffee-Polizei-Ordnung vom 6. Juni d. %. 
Anwendung findet. 

Schwerin, den 29. Juli 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: von Blücher. 

(5) Bekanntmachuug vom 29. Juli 1898, betreffend die den Ortspolizeibehörden 

beim Ansbrucd der Schweinefendhe (Schweinepeft) obliegende Beuachrichtigung 

aller dem Seuchenorte benachbarten deutſchen Gemeinden. 

In Veranlaſſung des Bundesrathsbeſchluſſes vom 16. v. Mts., durch welchen 
die vom Bundesrath unter dem 8. März 1894 beſchloſſenen Beſtimmungen 
über den Nachrichtendienft in WBichjeuchenangelegenheiten ergänzt worden 
find, werden die Ortspolizeibehörden des Landes hierdurch angewiefen, vom 
1. Oftober d. J. ab nicht nur jeden Ausbruch der in der Belanntmachung 
vom 31. März 1994 (Negierungs-Blatt No. 13) unter Ziffer 1 aufgeführten 
Viehfeuchen, ſondern auch jeden erjten Ausbruch von Schweinejeuche (ein- 
ſließlich Schweinepejt) ſofort den Wolizeibehörden aller dem Seuchenorte 
benachbarten deutſchen Gemeinden auf mündlichem oder jchriftlichem Wege, 
wo thunlich unter Benußung des Telegraphen oder des Telephons mitzutheilen. 

Schwerin, den 29. Juli 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minijterium, Abtheilung für 
Medizinal = Angelegenheiten. 

von Amsberg. 



248 No. 28. 1898, 

Beridhtigungen. 
In der in No. 16 des Negierungs-Blatts vom 20. Mai d. J. abgebrudten Verordnung, 

betreffend Kleinbahnen, vom 10. Mai d. J. ift der $ 37.2 nachſtehend zu berichtigen: 

2. auf bewegliche Tyeldbahnen, 
3. auf Rleinbahnen, welche lediglich landwirthſchaftlichen oder induftriellen Zmweden 

dienen und innerhalb eines obrigfeitlichen Bezirks verlaufen, wenn fie Landes: 
chauſſeen, Nebenchauſſeen oder ſonſtige öffentliche Wege nur kreuzen. 

In der in No. 17 des biesjährigen Regierungs-Blattes veröffentlichten neuen Faſſung 
bes 8 9 ber Polizei-Ordnung für die Schifffahrt und Flößerei auf ber Elbe muß es im 
Anfang ftatt: 

„Die Befagung eines Floßes muß einfchließlid des Führers mindeftens betragen:“ 
heißen: 

„Die Beſatzung eines Floßes muß ausſchließlich des Führers mindeſtens betragen: ”. 



‚2 29. * 

Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 8. Auguſt 1898. 

Inhalt. 

Belanntmahung, betreffend Außerkraftfegung der wegen des Mblebend Sr. Durchlaucht des 
Fürften von Bismard getroffenen Anordnungen. 

Da die Beijegung der Leiche Seiner Durchlaucht des Fürſten von Bismard, 
Herzogs von Lauenburg, noch auf längere Zeit Hinausgefchoben ift, jo werden 
Höchſter Beftimmung gemäß die durch Bekanntmachung vom 31. Juli d. Is. 
(Regierungs-Blatt 1898, No. 27) wegen de3 Flaggen3 der öffentlichen Gebäude 
auf halbmaft und wegen des Gebrauchs des ſchwarzen Siegel3 von Seiten der 
Behörden getroffenen Anordnungen mit dem heutigen Tage außer Kraft gefebt. 

Schwerin, den 7. Auguft 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Staats-Miniſterium. 
von Amsberg. 
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Negierungs- Blatt 
für da3 

Großherzogthum Merklenburg - Schwerin, 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 26. Auguft 1898. 

Inhalt. 

II. Abtheilung. (1) Belanntmachung, betreffend dad Außerkrafttreten bes Handelsvertrages 
zwilchen dem Deutihen Zollverein und dem vereinigten Königreid von Groß— 
britannien und Irland, jowie das Erlöjchen des Schifffahrtevertrages zwiſchen 
Preußen und dem vereinigten Königreih von Großbritannien und Irland. 
(2) Belanntmadhung, betreffend die Allodifitation des Lehnguts Liefjom Amts 
Schwerin. 

II. Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 8. Anguft 1898, betreffend das Auferfrafttreten des 

Handelövertrages zwiſchen dem Deutſchen Zollverein und dem vereinigten König: 
reih von Großbritannien und Irland, jowie das Grlöjchen des Schifffahrts— 

vertrages zwiſchen Preußen und dem vereinigten Königreich von Großbritannien 

und Irlaud. 

Mit Nückicht auf die Bekanntmachung vom 26. Januar 1869 — Regierungs- 
Blatt 1869, No. 23 —, betreffend die Theilnahme des Großherzogthums 
Mecklenburg: Schwerin an den zwilchen dem Deutſchen Zollverein und einigen 
auswärtigen Staaten abgefchloffenen Handels: und Schifffahrtsverträgen, bringt 
das unterzeichnete Minifterium hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß der 
Handelsvertrag zwifchen dem Deutjchen Zollverein und dem vereinigten König: 
reih von Großbritannien und land vom 30, Mai 1865 in Folge feiner 
Kündigung durch die Königlich Großbritannifche Regierung mit dem Ablauf 
des 30. Juli d. 8. außer Kraft getreten und gleichzeitig auch der Schifffahrts- 
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vertrag zwijchen Preußen und dem vereinigten Königreich von Großbritannien 
und Irland vom 16. Auguft 1865 in Gemäßheit feines Artifels 6 erlofchen ift. 

Schwerin, den 8. Auguit 1898. 

Großherzoglich Meclenburgifches Staats-Miniiterium. 
A. von Bülom. von Amsberg. 

(2) Befanntmahung vom 6. Auguft 1898, betreffend die Allodififation des 

Lehngutes Liefjow Amts Schwerin. 

Das Lehngut Lieffom Amts Schwerin ift unter dem heutigen Datum 
allodifizirt worden; für die Erbfolge in dieſes Gut find nach der in dem 
Allodialbriefe enthaltenen Landesherrlichen Beftimmung fortan ebendiefelben 
Vorſchriften maßgebend, welche für das Gut Amalienhof bei der Allodifizirung 
defjelben erlaffen und in No. 1 des Negierungs-Blatt3 vom Jahre 1872 
abgedruckt find. 

Schwerin, den 6. Auguft 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Juſtiz-Miniſterium. 

von Amsberg. 

Mit dieſer No. 30 wird ausgegeben: No. 40 bes Reichs-Geſetzblatis von 1898. 



22 31. * 

Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerſtag, den 15. September 1898. 

Inhalt. 
II. Abtheilung. (1) Belanntmahung, betreffend die Errichtung einer Fideikommißſtiftung 

über die Güter Webendorf, Humborf, Bernftorf und Hanshagen Amts 
Gadebuſch und Grevesmühlen. (2) Bekanntmachung, betreffend die Errichtung 
einer Fideilommißftiftung über das Gut Alt-Rarin Amts Bukow. (3) Be 
fanntmachung, betreffend bie Errichtung einer Fibeilommißftiftung über bie 
Güter Diekdof, Schweez, Droelig, Gr-Bügin und Neubeinde Amts Güftromw 
und Neulalen, fowie das Erbpachtgehöft Neufrug Amts Güftrom. 

II. Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 17. Auguft 1898, betreffend die Grridtung einer 

Fideifommißftiftung über die Güter Wedendorf, Hundorf, Bernftorf und Haus— 
hagen Amts Gadebuſch und Grevesmühlen. 

De am 8. April 1897 verftorbene Landrath Graf Arthur von Bernftorff 
auf Wedendorf hat über die in den Aemtern Gadebuſch und Grevesmühlen 
belegenen Allodial- und Lehngüter Wedendorf, Hundorf, Bernftorf und Hans: 
hagen mit den dazu gehörigen Nebengütern und fonftigen Zubehörungen eine 
Fideifommißftiftung in zwei Abtheilungen errichtet, welche unter dem 7. Auguft 
1886 Landesherrlich betätigt und mit feinem Ableben in rechtliche Wirkfamkeit 
getreten ift. 

Die eine Abtheilung umfaßt die Güter Wedendorf c. p. und Hundorf ce. p., 
die andere die Güter Bernftorf c. p. und Hanshagen. 

Schwerin, den 17. Auguft 1898, 

Großherzoglich Medlenburgisches AYuftiz-Minifterium. 
von Amsberg. 
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(2) Befauntmahung vom 17. Auguft 1898, betreffend die Grridtung einer 

Fideifommißftiftung über das Gut Alt-Karin Amts Bukow. 

Von dem am 8. April 1897 verftorbenen Landrath Grafen Arthur von 
Bernftorff ift über das Allodialgut Alt - Karin Amts Bukow mit Zubehörungen 
eine Fideifommißftiftung errichtet, welche am 24. Oftober 1888 die Yandes- 
herrliche Beftätigung erhalten hat und mit feinem Ableben in rechtliche Wirk: 
famfeit getreten ift. 

Schwerin, den 17. Auguft 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Juſtiz-Miniſterium. 
von Amsberg. 

(3) Bekauntmachung vom 26. Anguſt 1898, betreffend die Errichtung einer 
Fideifommißftiftung über die Güter Diefhof, Schweez, Drölitz, Gr.-Büsin und 

Nenheinde Amts Güftrow uud Nenkalen, jowie das Grbpadtgehöft Neukrug 
Amts Güftrow. 

Von dem am 12. Dezember 1897 verftorbenen Grafen Bernhard von Baſſe— 
wis auf Diekhof ift über die in den Aemtern Güftrom und Neufalen belegenen 
Alodialgüter Diekhof ce. p. Liſſow, Schweez, Drölitz, Gr.-Bübin e. p. Raben: 
horft und Neuheinde c. p. Kl.-Büsin, ſowie über das Domanialerbpachtgehöft 
Neukrug Amts Güſtrow nebjt Zubehörungen eine Fideifommißftiftung errichtet, 
welche unter dem 15. Juli 1882 die Landesherrliche Beftätigung erhalten hat 
und mit feinem Ableben in rechtliche Wirkſamkeit getreten ift. 

Schwerin, den 26. Auguft 1898. 

Großherzoglich Medlenburgifches Juſtiz-Miniſterium. 
von Amsberg. 

Mit dieſer No, 31 wird ausgegeben: No. 43, 44 und 45 bes Reichs-Geſetzblatis von 1898. 
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Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Dienſtag, den 27. September 1898, 

Inhalt. 
II. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Erhebung der Beiträge zur Domanial- 

Hauptihulfaffe für die Zeit vom 1. Zuli 1898 bis 30. Juni 1899. 
(2) Belanntmachung, betreffend die Errichtung eines Haupt-Zollamtes in 
Wismar und die anderweite Abgrenzung der Hauptamtsbezirfe Roftod und 
Güſtrow. (3) Bekanntmachung, betreffend die Ertheilung von Abfertigungs« 
befugnifjen an das zufünftige Haupt-Zollamt Wismar, 

II. Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 13. September 1898, betreffend die Erhebung der 

Beiträge zur Domanial-Hanptihulfaffe für die Zeit vom 1. Juli 1898 bis 
30. Juni 1899. 

Auf Grund des 86 der Verordnung vom 5. April d. J. betreffend die Er- 
richtung einer Domanial-Hauptſchulkaſſe, — Hegierungs-Blatt für 1898, 
No. 11 — wird hierdurch bejtimmt, daß für die Zeit vom 1. Juli 1898 
bis 30. uni 1899 als Beitrag zur Hauptichulfaffe 40 (vierzig) Prozent 
de3 Betrages der ediltmäßigen Landesjteuer der Beitragspflichtigen nad) Maß— 
gabe der VBorjchrift im S 7, giffer 2 der genannten Verordnung durch die 
Uemter zu erheben find. 

Schwerin, den 13. September 1898. 

Großherzoglich Medlenburgifches Miniſterium, Abtheilung für 
Unterrichts-Angelegenheiten. 

von Amsberg. 
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(2) Bekauutmachung un 20. ‚September 1898, betreffend die Errichtung eines 
Haupt: Zollamtes in Wismar amd die auderweite INRCHDENS der Hauptamts- 
bezirfe Roſtock und Guüſtrow. 

Es wird hierdurch zur öffentlichen: Kenutniß gebracht, daß zum 1. Okltober 
Is. in Wismar, unter — des dortigen Neben: FRAU | I ein Hanpt- 

Sale ut ertichtet red. 
Der Bezirk des neuen Haupt- Zollamts Wismar umfaßt den bisherigen 

Hebebezirk des Neben: Zollamts I Wismar unter Hinzutritt der bisher zum 
Spezialhebebezirt des Haupt-Zollamt3 Roſtock gehörigen Grenzaufjichtsitation 
Alt-Gaarz und eines Theiles des diefer zugemwiefenen Aufjichtsbezirks. 

Sfleichzeitig wird das Galz-Steueramt zu Sülze mit dem größeren 
Theil feines Bezirks, enthaltend die Betriebsanftalten zu Sülze, Marlom, 
Teffin und Dudendorf, ſowie ein Theil des Güftrower Spezialhebebezirks 
mit den Betriebsanftalten zu Hohen-Sprenz und Laage vom Giüftrower Haupt: 
amtsbezirk abgezweigt und dem Roſtocker Hauptamtsbezirk zugetheilt. Der von 
dem Güſtrower Spezialhebebezirt abgetrennte Theil, ſowie ein Theil des 
Steueramtsbezirks Sülze mit den Betriebsanftalten in Tefjin wird dem Spezial: 
hebebezirk Roſtock zugelegt. 

Der beim Güſtrower Hauptamtsbezirk verbleibende Theil des Steuer: 
amtsbezirks3 Sülze mit den Betriebsanftalten in Gnoien wird dem hauptamt- 
lichen Spezialhebebezirf überwieſen. 

Der Lauf der Grenzen des neuen Hauptamtsbezirks Wismar, des Haupt: 
amtsbezirts Roſtock und des Hauptamtsbezirls Güftrom, lebtere, ſoweit fie 
durch diefe Neueintheilung verändert werden, ift aus Nachftehendem zu ent: 
nehmen. 

I. Haupt: Zollamtsbezirf Wismar. 

Grenzen: Die medlenburgijche Oſtſeeküſte von Privall bis zur Bul: 
ſpitze (nördlich von Neubukow); fodann in füdöftlicher Richtung über die mit 
ihren ganzen Feldmarken in den Bezirk fallenden Ortfchaften Kägsdorf, Bajtorf, 
Hohen-Niendorf, Horst, Gersdorf, Boldenshagen, Hanshagen, Detershagen, 
Parchow, Altenhagen, Klein und Groß-Nienhagen, Horft, Miefenhagen, Rade- 
gaft, Behrenshagen, Klein- und Groß-Giſchow, Viezen, Bernitt, Langen- 
Trechow, Kurzen-Trehow, Schlemmin, Neu-Schlemmin, Gralow, Katelbogen, 
Qualitz, Glambed, Mankmoos, Stadt Warin, Bibow, Hafenwinkel, Jeſendorf, 
Kleelamp, Hohen-Viecheln, Hädchenshof, Loften, Hoppenrade, Niendorf, Glas: 
bagen, Raftorf, Naudin, Neu-Saunftorf, Saunftorf, Köchelftorf, Petersporf, 
Duaal, Meierftorf, Nafchendorf, Hungerftorf, Degtow, Stadt Grevesmühlen, 
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Gooftorf, Schmachthagen, Mallentin, Tramm, Holm, Flecken Daffow; die 
Dftküfte des: Daffower Bintenjees und Pötenitzer Wieks bis zum Privall; die: 
Landesgrenze am Privall. Dh 1} 

Zum Haupt-Zollamtsbegzirt Wismar gehören auch die an der Oſtſeeküſte 
belegenen, zu Mecklenburg gehörenden Inſeln. J 

Der Spezialhebebezirk Wismar umfaßt den ganzen Hauptamtsbezirk. 

II. Haupt-Zollamtsbezirk Roſtock. 
Grenzen: Die mecklenburgiſche Oſtſeeküſte öſtlich von der Bukſpitze 

bis zur Landesgrenze bei Althagen auf dem Fiſchlande; die Landesgrenze durch 
das Fiſchland, den Saaler Bodden und entlang der Provinz Pommern bis 
zur Ortſchaft Carlsthal; von hier wird die Grenze durch nachbenannte, mit 
ihren ganzen Feldmarken in den Bezirk fallende Ortſchaften gebildet: Carls— 
thal, Breejen, Behren-Lübhin, Grammow, Nuftrow, Repnitz, Woltom, Wilhelms: 
Hof, Weilelftorf, Neu: und Alt-Polchow, Vipernitz, Wozeten, Wardow, Breejen, 
Subfin, Levefendorf, Weitendorf, Dudinghaufen, Hohen-Sprenz, Neu-Miftorf, 
Miftorf, Wiek, Vorbeck, Kambs, Friedrichhof, Horft, Parkow bis zur Grenze 
des Hauptamt3bezirts Wismar bei Langen-Trechow, die Grenzlinie des letzteren 
in nordweftlicher Richtung bis zur Bukſpitze an der Oſtſeeküſte. 

1. Spezialhebebezirk Roftod: Die Grenzlinie des Hauptamtsbezirks 
Roſtock von der Bukſpitze bis zum Gebiet der Stadt Marlow; von hier an 
wird die Grenze durch das außerhalb des Spezialhebebezirfs bleibende Gebiet 
der Stadt Marlow bis zum Dorfe Brunftorf, jodann durch nachbenannte, mit 
ihren ganzen Feldmarken in den Spezialhebebezirk fallende Ortjchaften gebildet: 
Brunftorf, KRanneberg, Wöpfendorf, Dammerftorf, Neu: Dammerftorf, Bark- 
vieren, Vieren, Zarnewanz, Starkow, Sophienhof, Komwalz, Nuftrow, von 
bier folgt fie der Grenze des Hauptamtsbezirks Roſtock nach Südweſten bis 
zur Bukſpitze an der Oſtſeeküſte. Ausgefchloffen ift jedoch der Bezirk des 
Neben-Zollamts I zu Warnemünde, welcher unverändert bleibt. 

2. Steueramtsbezirk Sülze: Von der Stadt Marlow (devem ganzes 
Gebiet eingefchloffen) in ſüdlicher Richtung der Landesgrenze folgend bis zur 
Ortſchaft Carlsthal; von hier die Grenze des Hauptamtsbezirks Roſtock ver 
folgend bis zur Ortjchaft Nuftrow; fodann entlang der Grenze des Spezial: 
hebebezirts Roſtock in nordweſtlicher Richtung bis zur Stadt Marlom. 

II. Haupt-Steneramtöbezirf Güftrow. 
Grenzen: Bon der Ortſchaft Carlsthal an der Landesgrenze folgt die 

Grenzlinie der neuen Grenze des Haupt-Zollamtsbezirts Roſtock bis zur Ort— 
Schaft Miftorf; im Uebrigen bleiben die Grenzen unverändert. 
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1. Spezialhebebezirf Güftrow: Von Brubersdorf bis Carlsthal die 
Landesgrenze und von da bis Miftorf wie die Hauptamtsbezirfsgrenze, im 
Uebrigen unverändert. 

2. Die übrigen Spezialhebebezirfe des Haupt-Steueramtsbezirks 
Güſtrow bleiben unverändert. 

Schwerin, den 20, September 1898, 

Großherzoglih Mecklenburgiſches Finanz Minifterium. 
U. von Breffentin. 

(3) Bekanntmachung vom 20. September 1898, betreffend Ertheilung von 

Abfertigungsbefugniffen au das zufünftige Haupt: Zolamt zu Wismar, 

Unter Bezugnahme auf die Belanntmachung vom heutigen Tage, betreffend 
die Errichtung eines Haupt-Zollamtes in Wismar, wird hiermit zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß demjelben vom 1. Oftober d. %. ab die Befugniß zur 
Erhebung der Stempeljteuer und Abftempelung von aus dem Auslande ein- 
gehenden und von Reiſenden oder Sciffern eingeführten Spielfarten, ſowie 
zur Erhebung der Neichsjtempelabgabe und Abjtempelung von Lotterie-Looſen 
ertheilt worden ift. 

Schwerin, den 20. Eeptember 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Finanz Minifterium. 

U. von Prefjentin. 

Mit biefer No. 32 wird ausgegeben: No, 46 bes Reichs-Geſetzblatis von 1898. 
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Negierungs- Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg - Schwerin. 

Yahrgang 1898, 

i Ausgegeben Schwerin, Freitag, ben 21. Dftober 1898, 

Inhalt. 
I. Abtheilung. (M 23.) Verordnung, betreffend Prüfungen der Kandidaten des Baufachs. 

(M 24.) Verordnung zur Ergänzung der Verordnung vom 19. Juni 1896, 
betreffend die Abgabe ſtark wirfender Arzneimittel, 

If. Abtheilung. (1) Belanntmachung, betreffend die Aufbewahrung und Verabfolgung bes 
feiten Diphtherieferums aus den Upothefen. (2) Bekanntmachung, betreffend 
die Allodififation des Lehnguts RL-Helle Umts Stavenhagen. — 

L Abtheilung. 
— —— — 

(2.23) Verordunng vom 11. Oktober 1898, betreffend Prüfungen der Kandidaten 
des Baufaches. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürſt zu 

Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Mtecdlenburg- Schwerin. 

Nachdem es zweckmäßig erfchienen ift, daß fortan die Ablegung der theoretifchen 
Prüfung der Kandidaten des Baufaches an die technifchen Hochſchulen, bezw. 
an die mit den technifchen Hochichulen verbundenen oder mit denfelben in 
engem Zufammenhang ftehenden PBrüfungstommiffionen oder Prifungsämter 
verwiefen wird, und nachdem die Zulaflung der Mecklenburg. Schwerinfchen 
Kandidaten des Hochbaufaches und des Ingenieurbaufaches zu diefen Prüfungen 
vor-den für Diefelben zuftändigen Prüfungsämtern des Königreichs Preußen, 
de3 Königreich Sachſen, des Großherzogthums Hefjen und des Herzogthums 

54 
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Braunfchweig von den betreffenden Regierungen auf Unſer Erſuchen geftattet 
worden ift, verordnen Wir wegen der Prüfungen der Kandidaten des Bau- 
faches unter Aufhebung der Verordnung vom 1. September 1891, was folgt: 

81. 

Die Ausbildung der Kandidaten des Baufaches, ſowie die Prüfung der 
wifjenfchaftlichen und praftifchen Befähigung zur Anftellung als Baubeamter 
im höheren Staatsdienſte gejchieht nach Maßgabe der nachjtehenden Bejtimmungen. 

82. 
Es finden drei Prüfungen ſtatt, nämlich eine Vorprüfung und zwei Haupt— 

prüfungen. 

83. 

Die Vor- und die erſte Hauptprüfung wird vor einem der für dieſe 
Prüfungen zuftändigen Prüfungsämter des Königreichs Preußen, des König: 
reich® Sachen, des Großherzogthums Hefjen oder des Herzogthums Braun: 
fchweig nach Maßgabe der bei denjelben für diefe Prüfungen beftehenden Be- 
ftimmungen abgelegt, und zwar entweder für das Hochbaufach oder für das 
Ingenieurbaufach. 

8 4. 

Zur Vornahme der zweiten Hauptprüfung wird eine aus fünf Mit— 
gliedern beſtehende Kommiſſion eingeſetzt, welche unter dem Finanz-Miniſterium 
ſteht. In derſelben führt in der Regel ein höherer Baubeamter den Vorſith. 

8 6. 

Binnen 3 Monaten nach beſtandener erſter Hauptprüfung hat ſich der 
Baubefliſſene mit dem Geſuch um Zulaſſung zur praktiſchen Ausbildung an 
das Großherzogliche Finanz-Miniſterium zu wenden. 

Dem Geſuche ſind beizufügen: 
1. a) der Geburtsſchein, 

b) der in deutſcher Sprache eigenhändig geſchriebene Lebenslauf, 
welcher auch über die Militärverhältniſſe Auskunft zu geben hat, 

c) das Reifezeugniß von einem deutſchen Gymnaſium oder Real— 

d) ——— den beſuchten techniſchen Hochſchulen ausgeſtellten Zeugniſſe. 
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2. Die Zeugniffe über die Ablegung der Vorprüfung und der erften Haupt: 
prüfung. 

3. Die bei der Meldung zur erften Hauptprüfung eingereichten Studien- 
zeichnungen und etwaige Skizzen und Studienblätter von Reifen. 

8 6. 
Sofern fi) feine Bedenken ergeben, wird der Baubefliffene von dem 

GSroßherzoglichen Finanz: Miniftertum zum Regierungsbauführer ernannt und 
nach gefchehener Beeidigung, je nachdem fich derjelbe für das Hochbaufac oder 
für das Ingenieurbaufach entfchieden hat, 

a) zur praftifchen Ausbildung im Hochbaufach der Abtheilung für 
Domainen uud Forften oder vorübergehend auch einem Staatsbau- 
diftrift, bezw. einer anderen bejonderen Bauverwaltung, 

b) zur praftifchen Ausbildung im Ingenieurbaufach durch Vermittelung 
des Großherzoglichen Minifteriums des Innern der Großherzoglichen 
Eijenbahnverwaltung oder der Großherzoglichen Chaufjee- und Fluß: 
bauvermwaltung 

übermiefen. 
8 

Die praktiſche Ausbildung dauert mindeſtens drei Jahre. Während eine 
Beſoldung des Regierungsbauführers im erſten Ausbildungsjahre unter allen 
Umftänden ausgefchloffen ift, kann ihm in den folgenden Jahren eine folche 
von der zuftändigen Oberbehörde bewilligt werden. 

8 8. 
Die praftifche Ausbildung des Regierungsbauführers im Hochbaufach foll 

in der Regel und foviel als möglich folgende fein: 
Derjelbe wird einer Amtsbaubehörde zur Dienftleiftung zugetheilt, damit 

er fich unter Anleitung und Verantwortung des Diftriftsbaubeamten mit allen 
im Rameralbauwejen vorlommenden Arbeiten vertraut mache. In Sonderheit 
hat er zu bejchaffen: 

a) das Aufmefjen, Nivelliven, Unterfuchen des Baugrundes, Abftecken 
von Gebäuden auf den Baupläßen, 

b) das Skizziren, Aufmefjen, Zeichnen von Baumerfen, bejonders auch 
von alten funfthiftorifch bedeutfamen Baudenkmälern, 

c) das Richtigftellen der Bauzeichnungen von vollendeten Bauten und 
die Inventariſirung derjelben, 
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d) Aftenführung und Ordnung der Regiftratur, 
e) Anfertigung von Bauzeichnungen nad) Skizzen des Diftrittsbau- 

beamten und Beranjchlagen der Materialien und der Kojten, 
f) die Vorbereitung von Verdingungen und die Aufftellung von Arbeits- 

und Lieferungsverträgen, 
g) Anlage von Steinverbänden und Herrichtung von Holzverbänden, 
h) Prüfung und Abnahme von Materiallieferungen, Mörtelbereitung, 
i) Prüfung von Rechnungen und Liquidationen, 

X) Prüfung von baupolizeilichen Anträgen, 
1) Teilnahme an Etat-Aufnahmen, Zimmerbefihtigungen und Pfarr: 

baufonferenzen, Hof-Ablieferungen zc., als Protofollführer und Ein- 
führung in den zwifchen den Behörden üblichen Schriftwechiel. 

Während der Bauführer in dem erften Jahre möglichjt in den Gefchäfts- 
gang und das Verordnungsweſen der Kameralbauverwaltung durch den Vor: 
gejegten eingeführt wird, joll er in den folgenden ‘Jahren vorwiegend bei der 
Bearbeitung größerer Bauentwürfe und mindejtens 12 Monate bei einer 
größeren Bauausführung als verantwortlicher Bauführer unter Oberleitung 
eine Baubeamten bejchäftigt werden. 

Die Ausbildung fol zunächit möglichjt unter direkter Anleitung und 
fteter Unterweifung und Belehrung durch den vorgefegten Baubeamten gefchehen, 
dann aber nach und nach zur mehr jelbftjtändigen Arbeit nach allgemeinen 
Anmweifungen tübergeführt werden. Auch joll der Bauführer bei jeder Ge- 
fegenheit in die Werkftätten und Werkplätze der verfchiedenen Handwerker ein- 
geführt und mit der praftifchen Herftellung der einzelnen Baugegenftände 
vertraut gemacht werden. 

89. 
Die praftifche Ausbildung des Regierungs - Bauführer® im Jugenieur— 

baufach joll in der Regel folgende fein: 
Die Ausbildung erfolgt entweder bei der Großherzoglichen Eifenbahn- 

oder bei der Großherzoglichen Chaufjee- und Flußbauverwaltung. Den vor: 
getragenen Wünſchen des Bauführers, bei der einen oder der anderen dieſer 
Behörden ausgebildet zu werden, wird nach Thunlichfeit und jofern Bedenken 
nicht entgegenftehen, entjprochen werden. 

Die Leitung des Ausbildungsdienftes ijt einem technifchen Mitgliede der 
Zentralbehörden der vorbenannten Verwaltungen, bei welcher die Ausbildung 
erfolgt, von dem. zuftändigen Großherzoglichen Miniſterium des Innern zu 
übertragen, und hat diejes Mitglied die Ausbildung zu. überwachen und durch 
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Zutheilung des Bauführer® an geeignete Lofal-Baubeamte (Vorſteher der 
Bau-Inſpektionen, Bau-Abtheilungen) und nad) Maßgabe der vorliegenden 
Bau-Ausführungen, bezw. durch Beichäftigung bei der Zentralbehörde oder 
Bureaus derjelben zu regeln. 

Das erfte Fahr der dreijährigen praftifchen Thätigkeit gilt der Einführung 
des Bauführers in das Baumefen. Die Ausbildung ift derart zu regeln, daß 
der Bauführer thunlichit viel auf den Bauftellen von allen wichtigen Vor— 
gängen Kenntniß erhält, und fich über den Zweck und die Bedeutung der 
getroffenen Anordnungen durch unmittelbaren Verkehr mit Meiftern, Polieren 
und Werfführern die erforderliche Auskunft verfchafft. 

Insbeſondere ift darauf zu halten, daß der Bauführer, foweit irgend möglich, 
a) zur Unfertigung von Skizzen nebjt zugehörigen Koftenüberfchlägen 

und Erläuterungen, 
b) zur Ausarbeitung von Bauzeichnungen in größerem Maßftabe für 

ein in der Ausführung begriffenes Bauwerk, 
ce) zur Vorbereitung von Verdingungen und zur Aufftellung von 

Arbeits: und Lieferungsverträgen, 
d) zu der bei Bauten vorfommenden Buchführung und Rechnungslegung 

herangezogen wird, daß er 
e) mit der Abſteckung von Baumwerfen, 
f) mit der Ausführung von Flächen: und Höhenmeffungen 

beichäftigt und endlich 
g) mit der Anlage von Steinverbänden und der Herrichtung von 

Holzverbänden, 
h) mit den bei Bauten zur Anwendung gelangenden gewöhnlichen 

Rüftungen, | 
i) mit der Art der Mörtelbereitung, 
k) mit den Eigenschaften der häufig vorfommenden Baumaterialien, 
I) mit den bei der Abnahme von Baumaterialien und Bauarbeiten zu 

beobachtenden Gefichtspunften und Grundfäßen 
thunlichit eingehend durch Anfchauung bekannt wird. 

Die unter f genannten Mefjungen jollen die jelbftftändige Aufnahme und 
Auftragung einer Fläche von mindeftend 5 ha Größe mit verfchiedenen 
Kulturen und Baulichkeiten, ſowie die jelbjtjtändige Aufnahme eines Höhen- 
plans von mindeften® 2 km Länge umfafjen. 

Während der letzten Fahre der praktifchen Thätigkeit ſoll der Bauführer 
bei der Bearbeitung, größerer Bauentwürfe und mindejtens zwölf Monate bei 
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Neubauten als verantwortlicher Bauführer unter Oberleitung eines Bau- 
beamten bejchäftigt werden, und hierbei 

m. mindeftens eine größere\Verdingung von Arbeiten und Lieferungen 
bearbeiten, den darauf bezüglichen Termin abhalten, die zugehörige 
Verhandlung aufnehmen, auch den betreffenden Vertrag entwerfen, 

n. bei dem auf die Bauausführung bezüglichen Schriftwechjel mitwirken, 
o. eine Abrechnung oder einen größeren Theil einer folchen bearbeiten, 
p. die bei Bauten vorgefchriebene Buchführung und das Rechnungs: 

weſen felbtjtändig handhaben. 

Dem Bauführer ift ferner Gelegenheit zu geben, fich eingehend mit der 
Einrichtung, dem Gefchäftsgange und der Zuftändigfeit der ihn befchäftigenden 
oberen Verwaltungsbehörde, jowie ihrem Verhältniß zu anderen ftaatlichen 
Behörden vertraut zu machen. 

8 10. 
Wünſcht der Bauführer für feine praftifche Ausbildung zeitweife bei 

einem Baubenmten des Reiches oder eines anderen deutfchen Staates oder bei 
einem Kommunal: oder Privatbaumeifter, welcher aber die 2. Staatsprüfung 
beftanden haben muß, einzutreten, fo bedarf er hierzu der ausdrücklichen Ge- 
nehmigung des Finanz Minifterii, bezw. im Einvernehmen mit dem Minifterium 
des Innern. 

8 11. 

Der Bauführer ift dem Baubeamten, welchem er zur Ausbildung über- 
wieſen ift, disziplinarifch unterftellt und hat ein Gefchäftsverzeichniß zu führen, 
in welchem eine Meberficht feiner Thätigfeit unter Hervorhebung der einzelnen 
bedeutenderen Gefchäfte zu geben if. Der Baubeamte ift verpflichtet, den 
Bauführer möglichft in alle Zweige des Faches einzuführen, und hat monatlich 
im Gefchäftsverzeichniß des Bauführers zu bejcheinigen, inwieweit jolches ge- 
fchehen ift und am Schluß der Beichäftigung ein Gefammtzeugniß auszuftellen. 

Bei der Beichäftigung des Bauführers während des erjten Jahres feiner 
praktiſchen Ausbildung ift ftet3 im Auge zu behalten, daß die legtere aus: 
fchließlich den Zweck verfolgt, den Bauführer in alle Zweige de3 Bauweſens 
einzuführen. 

8 12. 
Die Angaben des Bauführers haben in Bezug auf Maaß und Zahl 

öffentlichen Glauben. 
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g 13, 
Die Zeit, während welcher ein Bauführer durch Krankheit oder militäriſche 

Dienftleiftungen dem Ausbildungsdienfte entzogen war, ift auf die vorgefchriebene 
Dauer des leßteren in Anrechnung zu bringen, ſoweit fie den Zeitraum von 
im Ganzen acht Wochen nicht überfteigt. 

g 14. 
Führt ein Bauführer fich tadelhaft, jo daß er zur Verwendung im Groß- 

herzoglichen Dienft nicht geeignet erfcheint, oder vernacdhläffigt er feine Ausbildung 
durch fortgefegten Mangel an Fleiß, oder wird er für den Großherzoglichen 
Dienft körperlich unbrauchbar, jo fann von dem Großherzoglichen Finanz. 
Minifterium fein Ausfchluß von der weiteren Ausbildung für den Großherzog: 
lichen Dienft verfügt werden. Diefer Ausfchluß zieht den Verluft des Rechts 
auf Führung des Titels „Regierungsbauführer” ohne Weiteres nach fich. 

g 18. 
Nah Beendigung der vorgefchriebenen Ausbildung ift das Gefuh um 

Zulaffung zur zweiten Hauptprüfung an das Großherzogliche Finanz Minifterium 
zu richten. In dem Geſuch ift nachzumweifen, daß der Bauführer feiner 
Militärpflicht genügt hat, oder vom Militärdienft ganz oder theilmeife befreit 
ift. Dem Gefuche find beizufügen das Gejchäftsverzeichniß ($ 11, Abf. 1) 
und die Schlußzeugniffe der Diftrifts- und fonftigen Baubeamten bezw, der 
technischen Mitglieder der Zentralbehörden der Großherzoglichen Eifenbahn- 
verwaltung oder der Großherzoglichen Chaufjee- und Flußbauverwaltung, bei 
melden der Bauführer befchäftigt war. 

8 16, 

Das Gefuh um Zulaffung zur zweiten Hauptprüfung ift feitens des 
Bauführere binnen 4 Jahren nach Ernennung zum Regierungsbauführer 
zu ftellen. 

Fällt in den gedachten Zeitraum die Ableiftung des einjährig-freimilligen 
Militärdienftes, fo kann die Frift von 4 Jahren um ein ferneres Jahr er- 
ftrecft werden. 

Im Mebrigen ift eine fpätere Zulaffung zur Prüfung nur aus befonderen 
Gründen zuläffig. s 

17, 

Nach Prüfung des Gefuches wird der Bauführer der Mecklenburgifchen 
Prüfungstommiffion für Kandidaten des Baufaches ($ 4) überwiejen, welche 
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nach, Bedürfniß zweimal im Jahre, nämlich im Februar und im Oftober, in 
Schwerin zuſammentritt. 

Für die praftifche Prüfung ift eine Gebühr von 60 Mk. zu entrichten, 
welche vor der Einfendung der häuslichen Probearbeit an die Prüfungs: 
fommiffion einzuzahlen ift. 

8 18, 

Die zweite Hauptprüfung umfaßt: 
1. Als Häusliche Aufgaben die Bearbeitung von zwei durch Zeichnungen 

darzuftellenden und eingehend zu begründenden Entwürfen nach gegebenen An- 
weiſungen, und zwar: 

a) für-das Hochbaufach eine äfthetifche Arbeit und eine Arbeit aus 
dem Gebiete der praktiſchen bürgerlihen Baufunft, vorwiegend aus 
der den fpeziell mecklenburgifchen Verhältniffen entfprechenden land— 
wirtfchaftlichen Baukunſt; 

b) für da8 Ingenieurbaufach eine Aufgabe aus dem Wafferbau und 
eine aus dem Gijenbahnbau. 
Einer der beiden Arbeiten ijt ein vollitändiger Mtaterialien- 

und Koſtenanſchlag und ein Unternehmervertrag beizugeben. 
2. Die, Bearbeitung von Aufgaben unter, Aufficht ie vergl. 8 20). 
3. Eine mündliche Prüfung (vergl. $ 21). 

8 19. 
Die häuslichen Arbeiten find binnen einer Friſt von neun Monaten, 

welche aus erheblichen Gründen von der Prüfungskommiſſion auf 12 Monate 
ausgedehnt werden Tann, unter Angabe der etwa benusten Hülfsmittel und 
mit der von dem Prüfling felbftgefchriebenen Berfiherung „an. Eides ftatt“, 
daß. erſie ohne fremde Hülfe und ohne Benutzung anderer als der angegebenen: 
Hülfsmittel angefertigt habe, an den Vorfigenden der Prüfungstommifion 
einzufenden. ı 

Eine Verlängerung der für die Ablieferung der Probenrbeiten gegebenen 
Frift über 12 Monate hinaus bedarf der Genehmigung des Finanz Minifteriums 
und wird nur. ausnahmsweife und aus bejonderen Gründen gemährt.. Wird 
eine der beiden Arbeiten oder werden beide für ungenügend erachtet, oder wird 
die gewährte Ablieferungsfrift verfäumt, fo gilt die Prüfung al3 nicht beftanden. 
Der, Bauführer erhält dann eine, bezw. zwei neue Aufgaben, fofern er zu 
einemj.von ‚der, Prüfungskommiſſion feſtgeſetzten Termin, welcher höchſtens um 
6 Monate überſchritten werden darf, einen dahin gerichteten Antrag ſtellt. 



No. 33. 1898. 267 

Die Rückgabe einer häuslichen Arbeit, behufs ihrer Vervollftändigung, ift 
ausgefchloffen. 

Für die zweiten Aufgaben gelten diefelben Beftimmungen, wie für die 
erften. Muß darnac die Prüfung zum zweiten Male als nicht beftanden 
erachtet werden, jo kann der Bauführer nur mit befonderer Genehmigung des 
Finanz-Minifteriums zum dritten Male zur Prüfung zugelaffen werden. 

Genügen die Arbeiten, jo wird dies dem Bauführer mitgetheilt. Derfelbe 
hat fodann binnen einer Frift von drei Monaten, welche von der Prüfungs: 
fommiffion aus erheblichen Gründen bis zu ſechs Monaten verlängert werden 
fann, zur weiteren Prüfung ſich zu melden. 

8 20. 
Die drei Tage dauernde fchriftliche Bearbeitung von Aufgaben unter 

Aufficht joll dem Bauführer Gelegenheit geben, feine Fähigkeiten in der Löſung 
Hleinerer Aufgaben aus verfchiedenen Gebieten feiner Fachrichtung zu zeigen. 

Bon dem Kandidaten des Hochbaufaches fann außer den Aufgaben aus 
dem Gebiete feiner Fachrichtung einschließlich des Eifenbahnhochbaues auch die 
Löſung einfacher Aufgaben aus dem Bereich des Wege-, Waffer- und Brücken— 
baues, wie folche in der Domanialverwaltung vorkommen, gefordert werden, 
und ebenfo von dem Kandidaten des ngenieurbaufaches die Löfung einfacher 
Aufgaben aus dem Hochbau, wie fie beim Wafjerbau oder im Eiſenbahnweſen 
vorfommen. 

8 21. 
Die zwei Tage dauernde mündliche Prüfung erſtreckt ſich auf folgende 

Gegenftände: 
A. Für das Hochbaufach. 

I. Aefthetifche Durhbildung der Gebäude. 
Anwendung der architektonifchen Formenlehre auf äußere und innere 

Bautheile, 
I. Land: und Stadtbau. 

Grundrißanordnungen, Konftruftionen und Einrichtung aller in dieſes 
Gebiet fallenden Baulichkeiten, insbejondere der Gebäude der Staatsverwaltung 
und der den mecklenburgifchen Verhältniſſen entfprechenden landwirthichaftlichen 
Gebäude-Anordnung ftädtifcher Straßen und Pläge, Entwerfen von größeren, 
auf diefem Gebiete vorfommenden Gejammtanlagen. Die Erfordernifje und 
Konftruftionen bei Durchbauten und der auf die Erhaltung der Gebäude ge- 
richteten Maßnahmen und deren Veranfchlagung. 

55 
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IH. Bautehnifche Zweiggebiete. 
Die Einzel: und Zentralheizungen, fowie die Lüftung in Bezug auf 

Anordnung und Berechnung, Abortanlagen, Waflerverforgung und Waffer- 
ableitung. Herftellung von Gasleitungen und Gasbeleuchtungsanlagen. Ein- 
richtung eleftrifcher Beleuchtung und allgemeine Anordnung der zur Erzeugung 
und Vertheilung des elektrischen Lichtes erforderlichen Vorkehrungen. Blißableiter. 

IV. Verwaltung, Bau: und Gefhäftsführung. 
Organifation der Grofherzoglichen Berwaltungen im Allgemeinen und 

der Hochbau:Berwaltungen im Bejonderen, Bau-Geſetze, Verordnungen, Bau: 
Polizei, Einrichtung der im Betriebe der Hochbau-Verwaltung vorkommenden 
Koftenanfchläge, Berdingung, Beauffichtigung, Abnahme und Abrechnung der 
Arbeiten und Lieferungen, Buchführung und Bauleitung. 

B. Für das Ingenieurbaufach. 

I. Wege: und Wafjerbau. 
Einrichtung und Konftruftion aller dahin gehörigen Bauanlagen, Hülfs— 

majchinen und Schifffahrtseinrichtungen, einjchließli der praftifchen und 
theoretifchen Ermittelungen, Entwerfen der auf diefen Gebieten vorkommenden 
Gejammtanlagen, einjchließlic; der dazu gehörigen einfachen Hochbauten, Ein- 
richtung und Konftruftion von Wafjerleitungen, Ent: und Bemwäfjerung. 

II. Eifenbahnbau. 
Einrichtung und Konftruftion aller dahin gehörigen Bau- und Betriebs: 

anlagen, einfchließlih der praktifchen und theoretifchen Ermittelungen, Ent: 
werfen und Skizziren von größeren, auf diefem Gebiete vorkommenden 
Gejammtanlagen. 

II. Brüdenban. 
Anordnung, Konftruftion und Berechnung von fejten und bemeglichen 

Brüden jeder Art und deren Ausführung. 

IV. Hochbau. 
Kenntniß der Grundrißanordnung, Konftruftion und Einrichtung der 

einfachen Hochbauten. 
V. Maſchinenbau. 

Allgemeine Kenntniß der Konſtruktion und Leiſtungsberechnung der Motoren, 
insbeſondere der Dampfmaſchinen und Dampfkeſſel, der Waſſerräder, der 
Maſchinen zur Waſſerbeförderung, zum Heben und Befördern von Laſten. 
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Kenntniß der Einrichtung und Konftruftion der Lokomotiven und Eifenbahn: 
fahrzeuge, Dampfichiffe, Trajekte, Bagger:, Fluß: und Seeſchiffe. Allgemeine 
Kenntniß der Anordnung der Dynamomafchinen, der eleftriichen Beleuchtungs: 
anlagen und der Elektromotoren. 

VI. Verwaltung, Bau: und Gefchäftsführung. 

Organifation der Großherzoglichen Verwaltungen im Allgemeinen und 
der Eifenbahn-Verwaltung, fowie der Fluß- und Chauffee-Bauverwaltung und 
deren Beziehungen zu anderen deutjchen Staaten und zum Reiche im Befonderen. 
Baugefegliche Beftimmungen, Verordnungen, Wege, Bau:, Schifffahrts- und 
Eijenbahn-Polizei. inrichtung der Koftenanfchläge, Verdingung, Beauf: 
fichtigung, Abnahme und Abrechnung der Arbeiten und Lieferungen. Buch: 
führung und Bauleitung. 

g 22. 
Wenn der Bauführer fich innerhalb der vorgefchriebenen Frift ($ 19) 

zur weiteren Prüfung nicht meldet, oder ohne triftige, von der Prüfungs: 
fommiffion als ausreichend anerfannte Gründe die anberaumte fchriftliche 
Prüfung unter Aufficht oder mündliche Prüfung verfäumt, oder einen dieſer 
beiden Theile der Prüfung unterbricht, fo gilt diefelbe als nicht beftanden. 

g 28. 
Die Prüfungstommiffion benachrichtigt den Bauführer von dem Ergebniß 

der Prüfung und ertheilt ihm, falls er diefelbe beftanden hat, ein Zeugniß 
über deren Ausfall mit der näheren Angabe „fehr gut“ oder „gut“ oder 
„genügend“. Die eingereichten Studienblätter ($ 5) und Reiſeſkizzen werden 
dem Bauführer zurückgegeben. 

g 24. 
Der die fchriftliche Prüfung unter Auffiht und die mündliche Prüfung 

umfafjende Theil der zweiten Hauptprüfung kann bei ungünftigem Ausfalle 
nur einmal und nicht vor Ablauf von vier Monaten nach deren Ablegung 
wiederholt werden. Die Meldung für die zu wiederholende Prüfung muß 
Ipäteftens zwei Jahre nach Ablegung der erftmaligen Prüfung erfolgen; eine 
jpätere Meldung ift nur aus bejonderen Gründen mit Genehmigung des 
Finanz. Minifterii zuläffig. 

Die Prüfungsfommiffion theilt dem Bauführer mit, in welchen Gegen: 
fänden die Prüfung ungenügend ausgefallen ift, und bejtimmt, ob die 
Prüfung ganz oder in Beſchränkung auf die fchriftliche Prüfung unter Auf- 
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ficht oder die mündliche Prüfung oder einzelne Gegenstände der letzteren zu 
wiederholen ift, und ob die Wiederholung ſchon nad) Ablauf von vier Monaten 
oder erjt jpäter ftattfinden darf. Falls der Bauführer die gefegten Friften 
ungenüßt verftreichen läßt, oder auch die wiederholte Prüfung nicht befteht, 
jo wird derjelbe von dem Großherzoglichen Finanz: Minifterium von der 
Anwärterlifte geftrihen. Damit verliert derfelbe das Recht, den Titel 
„Negierungsbauführer“ zu führen. 

Den Prüflingen wird angegeben, mit welchen Materialien und Hülfs— 
mitteln fie fich zur fchriftlichen Prüfung unter Aufficht zu verfehen haben- 
Wer ſich etwa amderer Hülfsmittel bedient, wird je nach dem Grade des 
Verjchuldens auf Zeit oder auf immer von der Prüfung ausgejchloffen. 
Diefelbe Strafe trifft denjenigen, der die nach 819 erforderliche Verficherung 
nicht wahrheitsgemäß abgiebt. Bei etwaiger jpäterer Entdeckung der wahrheits- 
widrigen Angabe tritt disziplinarifche Verfolgung ein. 

S 26. 

Findet ein Wechſel der Fachrichtung nach der erften Hauptprüfung ftatt, 
fo muß die praftifche Ausbildung als Bauführer in der neuen Fachrichtung 
nachgewiefen werden und das Großherzoglihe Finanz-Minifterium beftimmt, 
in welchen Fächern eine Ergänzung der erjten Hauptprüfung vor oder bei 
der zweiten Hauptprüfung zu erfolgen hat. 

Auch kann auf Antrag des Bauführers eine Verlängerung der fonft 
vorgefchriebenen Friften zugelaffen werden. 

8 27. 
Die mit Erfolg bejtandene zweite Hauptprüfung giebt dem Bauführer 

die Berechtigung zur Führung des Titels „ftaatlich geprüfter Baumeiſter“. 
Das Beitehen der zweiten Hauptprüfung wird im Regierungs-Blatt befannt 

gegeben unter Hinzufügen der Fachrichtung, in welcher der Bauführer die 
Prüfung abgelegt hat. 

Beabſichtigt der Bauführer in den Großherzoglichen Dienſt zu treten, ſo 
hat er unter Anſchluß des Prüfungszeugniſſes ſein Geſuch an das zuſtändige 
Großherzogliche Miniſterium zu richten, worauf nach Befinden ſeine Ernennung 
zum Regierungsbaumeiſter erfolgt. 

Durch das Beſtehen der Prüfung und die Ernennung zum Regierungs- 
baumeifter wird weder auf dauernde Bejchäftigung noch auf Anftellung im 
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Großherzoglichen Dienfte ein Anfpruc erworben. In der Regel follen jedoch 
nur folche Perfonen in der Bauverwaltung bejchäftigt oder angejtelt werden, 
welche die Prüfungen bejtanden haben. 

Bis zur etatmäßigen Anftellung wird der Regierungsbaumeifter, ſoweit 
fih Gelegenheit findet, gegen Entgelt befchäftigt, ein Anfpruch auf dauernde 
entgeltliche Beichäftigung fteht demfelben nicht zu. 

Zur Uebernahme einer ihm nicht von zuftändiger Stelle angemwiejenen 
Beihäftigung bedarf der Negierungsbaumeiiter eines Urlaubs. Im Falle 
längerer Beurlaubung ift er verpflichtet, dem zuftändigen Großherzoglichen 
Minifterium am Schluſſe jedes Jahres eine Nachweifung feiner Bejchäftigung 
einzureichen, auch von dem Beginn und dem Aufhören der letzteren, ſowie von 
der Einziehung zu militärischen Dienftleiftungen Anzeige zu machen. 

Kommt ein Regierungsbaumeifter feinen dienftlichen Verpflichtungen nicht 
nach, lehnt derjelbe eine ihm im Staatsdienft angebotene, wenn auch nur vorüber: 
gehende Beichäftigung ab, oder führt er fich tadelhaft, jo daß er zur Ber- 
wendung im Großherzoglichen Dienfte nicht geeignet erfcheint, fo kann feine 
Streichung von rer Anmärterlifte von dem zuftändigen Miniſterium verfügt 
werden. Damit verliert derjelbe, ebenjo wie durch den Verzicht auf Beichäftigung 
im Staatsdienfte, das Recht, den Titel „Regierungsbaumeijter” zu führen. 

g 29. 
Diejenigen Studirenden des Baufaches, welche bei Erlaß diefer Ver— 

ordnung bereits in das zweite oder ein jpäteres Jahr ihres Studiums ein: 
getreten find, können noch die theoretische Prüfung nach Maßgabe der Ber: 
ordnung vom 1. September 1891 ablegen, wenn fie fich bis zum 1. September 1900 
dazu melden. 

Hinfichtlich derjenigen Kandidaten, welche bereit3 in der Vorbereitung 
auf die praftifche Prüfung begriffen find, bewendet es bezüglich diefer Prüfung 
bei den betreffenden Beftimmungen der Verordnung vom 1. September 1891. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staatsminifterium. 

Schwerin, den 11. Oktober 1898. 

Johann Albrecht. 

A. von Bülow. von Amsberg. U. von Prefjentin. 
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(3. 24.) Verordunng vom 11. Oftober 1898 zur Ergänzung der Verordnung 

vom 19. Juni 1896, betreffend die Abgabe ftarf wirfender Arzueimittel. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Bir Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin. 

Wir beftimmen hierdurch, was folgt: 

Der Vorfchrift im 8 12 der Verordnung vom 19. Juni 1896, be 
treffend die Abgabe ſtark wirkender Arzneimittel, unterliegt nicht nur 
das flüffige, fondern auch das fefte Diphtherie-Heilferum mit der 
Maßgabe, daß diefes Mittel, ſoweit auf der Anweifung (Rezept) des 
Arztes nicht anders vorgefchrieben ift, an Nichtärzte nur in Löjung 
verabfolgt werden darf. 

Gegeben durch) das Großherzogliche Minifterium, Abtheilung für Medizinal- 
Angelegenheiten. Schwerin, den 11. Oftober 1898. 

SZohann Albreiht. 

von Amsberg. 

(1) Befauntmachnng vom 11. Oftober 1898, betreffend die Aufbewahrung und 

Berabfolgung des feiten Diphtherieferums in den Apothefen. 

Das unterzeichnete Minifterium bejtimmt hierdurch: 

Das feſte PDiphtherie-Heilferum muß in den Apotheken, in denen 
es vorräthig gehalten wird, in lichtdichter VBerpadung aufbewahrt und 
abgegeben werden. jedem Fläfchchen ift eine Gebrauchs-Anweiſung 
beizugeben, welche genaue Angaben darüber enthält, wie die Löjung 
zu erfolgen hat. 

Die Löfung, welche auf Anmeifung (Rezept) eines Arztes an 
Nichtärzte abgegeben wird, muß mittelft deftillivten fterilifirten Waſſers 
von 1 cem auf je 250 Immunifirungseinheiten in dem Original 
fläfchchen jedesmal frifch bereitet werden; fie muß bis auf Kleine 
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Eiweißflöckchen von klarem Ausjehen jein und in den Originalfläfchchen 
abgegeben werden. 

Schwerin, den 11. Oftober 1898. 

Großherzoglich Meclenburgifches Miniftertum, Abtheilung für 
Medizinal- Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(2) Bekauntmachung vom. 29. September 1898, betreffend die Allodififation 
des Lehngutes Kl.-Helle Amts Stavenhagen. 

Das Lehngut Klein-Helle Amts Stavenhagen ift unter dem heutigen 
Datum allodifizirt worden; für die Erbfolge in diefes Gut find nach der in 
dem Allodialbriefe enthaltenen Yandesherrlichen Beftimmung fortan ebendiefelben 
Borjchriften maßgebend, welche für das Gut Amalienhof bei der Alodifizirung 
dejjelben erlaffen und in No. 1 des Regierungs-Blatts vom Jahre 1872 
abgedrudt find. 

Schwerin, den 29. September 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Juſtiz-Miniſterium. 
von Amsberg. 
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Negierungs- Blatt 
für das 

Großherzogthum Merklenburg- Schwerin, 

Jahrgang 1898. 

ot 

J Ausgegeben Schwerin, Dienſtag, den 8. November 1898. u 

Inhalt 

I. Abtheilung. (M 25.) Verordnung zur Wbänderung des revidirten Grundgeſetzes ber 
Domanialbrandverfiherungsanitalt. 

L Abtheilung. 

(M 25.) Verordnung vom 2. November 1898 zur Abänderung des revidirten 
Grundgejeßes der Domanialbrandverfiherungsanftalt vom 25. Mai 1881. 

Am Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 

Wir Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 
Wenden, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin 

Verordnen in Genehmigung der Bejchlüffe der Generalverfammlung der 
Domanialbrandverficherungsanftalt vom 4, Juli 1896, 3. Juli 1897 und 
9. Juli 1898 das Nachjtehende: 

In dem Grundgejege der Domanialbrandverficherungsanitalt, wie ſolches 
unter dem 25. Mai 1881 verkündet und unter dem 30. juli 1836 abgeändert 
worden ijt, jollen die Beitimmungen in den 88. 53, Abf. 2 und 54, Abj. 2 
fortan, wie folgt, lauten: 

1. die Beitimmung im $ 53, Abi. 2: 

Für die Berechnung der Beiträge giebt ein einfacher Anſatz 
— Simplum — den Maßjtab. 

Dieter Anfab beträgt von jeden 100 Reichsmark der Ber- 
ficherungsfumme (halbjährlich): 

24 
uU 
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bei Gebäuden der I. Klafe . - » » . 0,06 Mar 
bei Gebäuden der II. KHlaffe . . .» » . 0,10 „ 
bei Gebäuden der II. Klafe. . . » . 0,80 „ 
bei Windmühlen . . 3,00 , 

und wird nach Bedarf zu '/; oder zu voll, "oder zu 1’/, u. ſ. w. 
ausgejchrieben ; 

2. die Beftimmung im $ 54, Abf. 2: 
Soweit der Fonds für den erfteren Zweck nicht in Anſpruch 

genommen wird, ift er verzinslich ficher zu belegen. Bei ein- 
getretenem Angriffe diejes belegten Theiles muß derjelbe auf 
mindejtens 250000 Mark, bei einem Berficherungsbeftande von 
über 250 Millionen Mark aber auf '/,, Prozent des gefammten 
Berficherungsbeftandes wieder hergeftellt werden. 

Diefe Verordnung tritt mit dem 1. April 1899 in Kraft. 

Gegeben dur) das Großherzogliche Staats: Minifterium. Schwerin, den 
2. November 1898, 

Zohann Albrecht. 

N. von Bülow. von Amsberg. A. von Preffentin. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg - Scdwerim. 

Jahrgang 1898, 

Ausgegeben Schwerin, Mittwod, den 30. November 1898, 

Anhalt. 

I. Abtheilung. (N 26.) Verordnung, betreffend die öffentlich-rehtlihen Verhältnifje des 
Gebiets der neuen Wrtillerie-Raferne auf dem Dftorfer Berge bei Schwerin. 

II. Abteilung. (1) Belanntmahung, betreffend die Allodififation des lehnbaren Anteils 
des Gutes Fräulein Steinfort Amts Grevesmühlen. (2) Bekanntmachung, 
betreffend die Landesherrlihe Genehmigung und Beftätigung der Satzungen 
des Medienburg. Handelsvereins und Verleihung der Rechte einer jurijtiichen 
Perfon an denjelben. (3) Belanntmachung, betreffend die Berleihung der 
Rechte einer juriftiihen Perſon an die Unterjtügungsfaffe der Irrenanſtalt 
Gehlsheim. 

J. Abtheilung. 

(.F 26.) Verordnung vom 15. November 1898, betreffend die öffeutlich-rechtlichen 

Verhältniffe des Gebiets der menen Artillerie-Kaſerne auf dem Oftorfer Berge 

bei Schwerin. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albredt, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg-Schwerin. 

Nachdem zwifchen dem Großherzoglichen Hofmarjchallamte zu Schwerin und 
dem Magiftrat der Nefidenztadt Schwerin unter dem 10./30. April v. Is. 
und 12,/19. Dftober d. Is. über die Abtretung von Grund und Boden aus 
dem Schloßgarten zum Zweck der Erbauung einer zweiten Artillerie-Kajerne 
ein Vertrag abgejchloffen worden ift, verordnen Wir zur Regelung der dem 
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öffentlichen Nechte angehörigen Verhältniffe der abgetretenen Fläche, ins: 
befondere hinfichtlich der ortSobrigfeitlichen Obliegenheiten über diefelbe, was folgt: 

Einziger Paragraph. 
Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs treten Wir für 

die ganze Dauer der jtädtifchen Benugung die Ausübung der gejammten 
obrigfeitlichen Nechte auf der überwiejenen Fläche an den Magiftrat zu allen 
Rechten und Pflichten ab, fo, daß Seine Königliche Hoheit der Großherzog 
nur das Eigentum und die aus diefem Vertrage hervorgehenden Anfprüche 
behalten. Insbeſondere werden dem Magiftrat übertragen beziehungsweije von 
demjelben zu eigenen Laften übernommen: Die Ausübung der Polizei, Die 
Beitattung von GSelbjtmördern, alle Schullaft, di: aus der Gewerbeordnung 
und ihren künftigen Aenderungen entipringenden Pflichten, die Ausjtellung 
und Kontrolle der Dienftbücher, die Anordnung und Leitung der Reichstags: 
wahlen, Aufjtellung der Urliften, der Impfliſte, Volkszählung, die Ausführung 
der jtatiftischen Anordnungen, kurz alle und jede aus der Stellung einer 
Obrigfeit und Gemeinde entipringenden Nechte und Pflichten, fo daß für die 
Dauer der Ueberlafjung Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge und dem 
Großherzoglichen Hofmarfchallamte in feiner Beziehung Yaften aus der Ab— 
tretung erwachjen. 

Für die abgetretene Fläche fommt die bisherige Zuftändigfeit des Hof— 
marjchallamts auf dem Gebiete der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Wegfall, 
und an die Stelle desjelben tritt das Großherzogliche Amtsgericht Schwerin. 

In kirchlicher Hinficht follen die Nechte und Pflichten des Magiſtrats 
an der fraglichen Fläche diefelben jein, wie bezüglich der übrigen Stadtfelomart 
der Stadt Schwerin. 

Da das abgetretene Gebiet zu denjenigen Flächen gehört, welche rüd- 
fichtlich de Armenwejens mit der Domanialgemeinde Oftorf vereinigt find, 
jo iſt der Magiftrat verpflichtet, für die Dauer der Abtretung den Orts: 
armenverband Oſtorf rückjichtlich der ihm aus der Verwaltung des Armen: 
eier im Bereiche des abgetretenen Gebietes erwachjenden Laſten jchadlos 
zu halten. 

Aus den zu Gunſten der arbeitenden Bevölkerung erlafjenen (Kranken: 
und Unfallverfiherungs: 2.) und zufünftig zu erlaffenden Geſetzen des 
Reiches ſoll das Hofmarfchallamt für die Dauer der ftädtifchen Benutzung der 
abgetretenen Fläche mit Koſten und Leiftungen irgend welcher Art nicht belajtet 
werden durch Anfprüche der Arbeiter, welche wegen ihrer Beichäftigung auf 
dem abgetretenen Gebiete oder wegen ihres Wohnſitzes daſelbſt, oder weil fie 
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der Gemeinde des Hofmarichallamts angehören, oder weil fie auf fonft irgend 
eine Weife Rechte gegen das Hofmarfjchallamt erwerben, entjtehen möchten. 

Sollten dergleichen Anjprüce an das Hofmarjchallamt herantreten, fo 
wird dasjelbe fich der Erfüllung derjelben gegen die Berechtigten nicht ent: 
ziehen fönnen. Der Magiftrat aber ift verpflichtet, das Hofmarſchallamt wegen 
des Geleijteten jchadlos zu halten. 

Auch nach der Beendigung des Nutzungsverhältniſſes dürfen feine Laften 
aus der Zeit der Dauer desfelben das Großherzogliche Hofmarfchallamt treffen. 
Vielmehr ift es Sache des Magijtrats, etwa dann noch jchwebende oder aus 
der Zeit feiner Nutzung erſt ſpäter zum Vorſchein fommende BVerbindlichkeiten 
jelbjt weiter zu tragen, beziehungsmeife das Großherzogliche Hofmarſchallamt 
ſchadlos zu halten. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staatsminifterium. 
Schwerin, den 15. November 1898, 

Johann Albrecht. 

A. von Bülow. von Amsberg. U. von Preſſentin. 

IL Abteilung. 

(1) Bekanntmachung vom 12. November 1898, betreffend die Allodififation des 

Ichubaren Autheils des Gutes Fräulein Steinfort Amts Grevesmühlen, 

Der lehnbare Antheil des Gutes Fräulein Steinfort Amts Grevesmühlen ift 
unter dem heutigen Datum allodificirt worden; für die Erbfolge in diefes 
Gut find nach der in dem Allodialbriefe enthaltenen Landesherrlichen 
Beitimmung fortan ebendiejfelben Vorfchriften maßgebend, welche für das 
Gut Amalienhof bei der Allodificirung defjelben erlajfen und in No. 1 des 
Regierungs-Blatts vom Jahre 1872 abgedruckt find. 

Schwerin, den 12. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Yuftiz - Minijterium. 

von Amberg. 
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(2) Bekanutmachung vom 21. November 1898, betreffen die Landesherrliche 
Genehmigung und Beitätigung der Satungen des Medi. Handelövereind und 

Verleihung der Rechte einer juriſtiſchen Perfon au denfelben. 

Die Sabungen des Mecklenburgifchen Handelsvereins find unter Verleihung 
der Rechte einer juriftifchen Perfon an den Verein Landesherrlic; genehmigt 
und beftätiot worden. 

Schwerin, den 21. November 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium 
bes Innern. der Juſtiz. 

Im Auftrag: Schmidt. von Amsberg. 

(3) Bekanntmachung vom 24. November 1898, betreffe:d die Verleihung der 
Rechte einer juriſtiſchen Perfon an die Interftügungsfafle der Irrenauſtalt 

Gehlsheim. 

Der Unterſtützungskaſſe der Irrenanſtalt Gehlsheim find die Rechte einer 
juriſtiſchen Perſon Landesherrlich beigelegt worden. 

Schwerin, den 24. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium, Abtheilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

Mit dieſer No. 35 wird ausgegeben: No. 52 des Reichs-Geſetzblatts von 1898. 
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Negierungs- Blatt 
für da3 

Großherzogtum Mecklenburg - Scdwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 17. Dezember 1898. 

Inhalt. 

I. AbtHeilung. (AM 27.) Verordnung, betreffend die Abänderung und Ergänzung der Ver 
ordnung dom 28. Mai 1879 zur Wusführung der Strafprozeßorbnung. 
(Æ 28.) Verordnung zur Abänderung ber Verordnung vom 21. April 1879, 
betreffend die juriftiihen Prüfungen, die Vorbereitung zum Juſtizdienſte und 
die Berwendung der Gerichtsafjefjoren. 

L Abtheilung. 

(MR. 27.) Berordnung vom 9. Dezember 1898, betreffend die Abänderung und 

Ergänzung der Berorduung vom 28. Mai 1879 zur Ausführung der Straf: 
prozeßorduung. 

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürſt zu 

Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roſtock 
und Stargard Herr ꝛc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg-Schwerin. 

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Kommunikation mit Seiner 
Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Strelitz und nach ver- 
fafjungsmäßiger Berathung mit den getreuen Ständen, was folgt: 

Artikel 1. 

An die Stelle de8 8 116 der Verordnung vom 28. Mai 1879 zur 
Ausführung der Strafprozeßordnung tritt die folgende Beitimmung: 
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g 116. 
Feftungshaft wird in den für diefen Zweck beftimmten Räumlichkeiten 

des Amtes zu Dömitz auf der ehemaligen Feſtung Dömitz vollftrect. 
Sollten dieſe Räumlichkeiten nicht ausreichen, jo erfolgt die Vollſtreckung 

der Feitungshaft nach Anordnung des Yuftizminifteriums in den Gefängniffen 
des Landgericht? zu Roſtock oder des Amtsgerichts zu Schwerin. 

Artikel II. 

Der $ 120 derjelben Verordnung, in der Faflung der Verordnung vom 
21. Mai 1883, erhält als Abſatz 2 den folgenden Zuſatz: 

Die Strafvollftredung kann in diefen Strafitationen nach näherer 
Anordnung des Yuftizminifteriums bis zum vollendeten zwanzigſten 
Lebensjahre des Berurtheilten und, falls der dann noch übrige Strafreft 
die Dauer von drei Monaten nicht überfteigt, bis zur Verbüßung diejes 
Strafreftes fortgejeßt werden. 

Artikel 1. 
Die Beitimmung des Zeitpunktes, mit welchem die Borjchrift des 

Artikel I in Kraft tritt, bleibt einer bejonderen Bekanntmachung des Staats: 
minifteriums vorbehalten. 

Die Vorfchrift des Artifel II tritt mit der Verkündung diefer Verordnung 
in Kraft. 

Gegeben durch das Großherzogliche Staatsminifterium. 

Schwerin, den 9. Dezember 1898, 

Sohann Albrecht. 
U. von Bülow. von Amsberg. U. von Prejjentin. 

(M 28.) Verordnung vom 16. Dezember 1898 zur Abänderung der Verordnung 
vom 21. April 1879, betreffend die juriftifhen Prüfungen, die Vorbereitung 

zum Anftizdienfte und die Verwendung der Gerichtsaſſeſſoren. 

Am Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzog8. 
Johann Albredt, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roftod 
und Stargard Herr zc., Regent des GroßherzogthHums Mecklenburg- Schwerin. 

ir verordnen nach hausvertragsmäßiger Verhandlung mit Seiner König: 
lichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Streliß und nach verfaflung®- 
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mäßiger Berathung mit den getreuen Ständen zur Abänderung der Verordnung 
vom 21. April 1879, betreffend die juriftifchen Prüfungen ꝛc., was folgt: 

I. Der 8 30 erhält den Zuſatz: 
Der Vorfibende des Prüfungsjenats kann anordnen, daß an 

den einzelnen Prüfungen außer ihm oder feinem Vertreter nur zwei 
Mitglieder des Prüfungsfenats theilzunehmen haben. Die Reihen: 
folge, in welcher folchen Falls die Mitglieder des Prüfungsjenats 
fomwie deren Vertreter zur Theilnahme an den Prüfungen heran- 
gezogen werden, beftimmt der Vorfitende vor dem Beginne des 
Geſchäftsjahres. 

II. Der 8 35, Abſ. 1 erhält nachſtehende Faſſung: 

Die fchriftlichen Arbeiten find von den Mitgliedern der Prüfungs: 
behörde zu begutachten, vor welchen der Referendar die mündliche 
Prüfung ablegen joll. 

Gegeben durch das Grofherzogliche Staat3-Minifterium. 

Schwerin, den 16. Dezember 1898. 

Zohann Albrecht. 

A. von Bülow. von Amberg. U. von Prejjentin. 
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Negierungs- Blatt 
für das 

Großherzogthum Mecklenburg - Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwoch, den 28. Dezember 1898. 

Inhalt. 

II, AbtHeilung. (1) Bekanntmachung. betreffend die Verleihung der Rechte einer juriftiichen 
Perfon an die von Malgahn- und Malganjhe Familienftiftung. (2) Be- 
fanntmachung, betreffend die Verleihung der Rechte einer juriftiichen Perſon 
an die von Meftorff-Dosnitter Stiftung. (3) Bekanntmachung, betreffend 
die Ullodifizirung des Lehnguts Ult Gaarz Amts Lübz. (4) Bekanntmachung, 
betreffend Nenderungen ber Poftorbnung vom 11. Juni 1892, 

II. Abtheilung. 

(1) Bekanntmachuug vom 15. November 1898, betreffend die Verleihung der 

Rechte einer juriſtiſchen Perſon an die von Maltzahn- und Maltzauſche Familien— 
ſtiftung. 

Der von Maltzahn- und Maltzanſchen Familienſtiftung ſind die Rechte 
einer juriſtiſchen Perſon beigelegt worden. 

Schwerin, den 15. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium der Juſtiz 
und Abtheilung für geiſtliche Angelegenheiten. 

von Amsberg. 
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2) Befauntmahung vom 22. November 1898, betreffend die Verleihung der 

Rechte einer juriftifchen PBerfon an die von Reſtorff-Dosnitter Stiftung. 

Der von Neftorff-PDosnitter Stiftung find die Rechte einer 
juriftifchen Perſon beigelegt worden. 

Schwerin, den 22. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium der Juſtiz 
und Abtheilung für geiſtliche Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(3) Bekauntmachung vom 2. Dezember 1898, betreffend die Allodifizirung des 

Lehnguts Alt Gaarz Amts Lübz. 

Das Lehngut Alt Gaarz Amts Lübz iſt unter dem heutigen Datum allodifizirt 
worden; für die Erbfolge in dieſes Gut ſind nach der in dem Allodialbriefe 
enthaltenen Landesherrlichen Beſtimmung fortan ebendieſelben Vorſchriften 
maßgebend, welche für das Gut Amalienhof bei der Allodifizirung deſſelben 
erlaſſen und in No. 1 des Regierungs-Blatts vom Jahre 1872 abgedruckt find. 

Schwerin, den 2, Dezember 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Juſtiz-Miniſterium. 
von Amsberg. 

(4) Bekauutmachung vom 22. Dezember 1898, betreffeud Aenderungen der Poit- 

ordnung vom 11, Juni 1892, 

Unter Bezugnahme auf 8 50 des Neichsgefeßes über das Poſtweſen des 
Deutfchen Reichs vom 28. Dftober 1871 (Reichs-Geſetzblatt No. 42) wird 
die von dem Herrn Neichsfanzler unterm 18. d. Mts. erlaffene Verordnung, 
betreffend Aenderungen der Poftordnung vom 11. Juni 1892, welche mit 
dem 1. Januar 1899 in Kraft treten, nachjtehend zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht. 

Schwerin, den 22. Dezember 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Finanz Minifterium. 

U. von Prefjentin. 
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Aenderungen 
der 

Poftordnung vom 11. Juni 1892. 

Auf Grund des S 50 bes Gefehes über das Poſtweſen des Deutichen Neichs vom 28. Oktober 
1871 wird die Poſtordnung vom 11. Juni 1892, nachdem der Bundesrath, foweit erforderlich, 
feine Zuftimmung ertheilt hat, in folgenden Punkten geändert: 

1.5 2 „Meiftgewidt.” 

— — einer Waarenprobe wird von 250 auf 350 Gramm 
erhöht. 

2.8 3 ‚„Außenfeite.” 

An Stelle des Abſatzes I treten folgende Vorſchriften: 
I Der Abjender darf auf der Außenfeite einer Poftiendung außer den bie Beförderung 

betreffenden Angaben nod) feinen Namen und feine Adreſſe vermerken. Bei gewöhnlichen und 
eingejchriebenen Briefen, Poſtkarten, Drudjachen und Waarenproben find weitere Angaben, die 
nicht die Eigenihaft einer brieflihen Mittheilung haben, ſowie Abbildungen unter der Be: 
dingung zuläffig, daß fie in feiner Weile die Deutlichfeit der Aufjchrift, fowie die Anbringung 
der Stempelabdrüde und ber poftdienftlichen Vermerfe beeinträchtigen. Wegen der befonderen 
Beltimmungen für Poft-Padetadrefien und Poſtanweiſungen fiehe SS 4 und 19. 

3. S 11 „Bon ber Poftbeförberung ausgeſchloſſene Gegenstände.“ 
a) Die Abſätze I bis IV find mit II bis V zu bezeichnen; als Abjag I 

ift einzufügen: 

I Boftjendungen, deren Außenfeite oder Inhalt, foweit er offenfichtlich ift, gegen die 
Geſetze verftößt oder aus Rückſichten des öffentlichen Wohles oder der Sittlichkeit für unzuläffig 
erachtet wird, werden von ber Pojtbeförderung ausgeſchloſſen. 

b) Im Abſatz III ift ftatt des Wortes „obigen“ zu jegen: „zu Il genannten.” 

4. 8 13 „Dringende Padetfendungen”. 

a) Der Abſatz III ift mit IV zu bezeichnen; unter III wird folgender 
neuer Abfaß eingefügt: 

III Dringende Padetfendungen werden am Beftimmungsort durch Eilboten abgetragen. 

b) Der Abjag IV (jegt III) wird geändert, wie folgt: 

IV Für dringende Padetfendungen bat der Abfender bei der Cinlieferung voraus: 

1. das tarifmäßige Padetporto, 
2. bie Eilbeftellgebühr ($ 24), 
3. eine befondere Gebühr von 1 Marf. 

5. 5 14 „Poſtkarten.“ 
a) An Stelle der Abſätze I bis V treten folgende Vorjdriften: 

I Die Poſtkarten müſſen offen verjandt werden. 

zuen 
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II Der Empfänger und ber Beltimmungsort können auf der Vorderfeite durch auf: 
geflebte Feine Zettel bezeichnet werben. Das Gleiche gilt für die Angabe des Namens und 
der Adreſſe des Abjenders. Mit Ausnahme dieſer Zettel und der zur Franfirung benußten 
Freimarken ijt es nicht geftattet, irgend weldhe Gegenftände den Poſtlarten beizufügen oder an 
ihnen zu befejtigen. 

III mit ben Poſtkarten dürfen Antwortfarten verbunden fein. Beide Theile diefer 
Doppelfarten müfjen, jeder für fich, den Beltimmungen für einfache Poſtkarten entiprechen. 

IV Die Gebühr beträgt auf alle Entfernungen im Franfirungsfalle 5 Pf. für die ein- 
fache Poſtkarte oder für jeden der beiden Theile der Poſtkarte mit Antwort, im Nichtfranfirungs: 
falle das Doppelte. 

V Für unzureichend franfirte Poftlarten wird dem Empfänger das Doppelte des Fehl: 
betrages anf unter Abrundung auf eine durch 5 theilbare Pfennigiumme aufwärts. 

b) An Stelle des Abſatzes IX tritt folgende Vorſchrift: 
be F Poſtkarten, die den vorſtehenden Beſtimmungen nicht entſprechen, werden als Briefe 
ehandelt 

6. 8 15 „Drudjaden.” 
a) Der Abſatz I wird geändert, wie folgt: 

I Gegen die für Druckſachen feitgefegte ermäßigte Tare werben befördert: alle durch 
Buchdruck, —— Stahlſtich, Holzſchnitt, Lithographie, Metallographie, Photographie, 
Heftographie, Papnrographie, Chromographie oder ein ähnliches mechaniſches Verfahren 
vervielfältigten Gegenftände, die nad) ihrer Form und fonjtigen Beichaffenheit zur Beförderung 
mit der Briefpoft geeignet find. Ausgenommen find die mittels bes Durchdrucks, ber Kopir— 
preſſe und der Schreibmaschine hergeftellten Schriftitüde. 

Die ermäßigte Tare findet auch Anwendung auf ſolche Druckſachen, die durch verjchiebene 
nad) einander angewenbete zuläffige Vervielfältigungsverfahren (4. B. theils duch Buchdruck, 
theils — ug raphie) hergeftellt find. 

m Ablap IV ift ber Sag „Sind mit ben offenen Karten Formulare zu 
—— verbunden, ſo bürfen biefe Doppelfarten gegen das Drudfachenporto 
nur dann verfandt werben, wenn auf den Antwortstarten ſich Poſtwerthzeichen 
nicht befinden.” zu ſtreichen. 

e) Unter VII werden in der Zuſammenſtellung der zuläſſigen Zuſätze 
und Nenderungen bie Angaben unter 1 gejtrihen und bie Angaben 
unter 2 bis 13 mit ben Nummern 1 bis 12 bezeichnet. 

Die Angaben unter ben fünftigen Nummern 1, 6,7, 10 und 
1 (jegt 2, 7, 8, 11 und 12) erhalten folgende Faffung: 

1) — gedruckten Vifitentarien die Adreſſe des Abſenders, ſeinen Titel, ſowie mit 
höchſtens 5 Worten oder mittels ber üblichen Anfangsbuchſtaben (»U. G. z. w.> 
»p. f.» u. f. mw.) gute Wünfche, Glückwünſche, Dankſagungen, Beileidöbezeigungen 
oder andere Göffichleitsformeln bandfchriftlich hinzuzufügen; 

6) Worte oder Theile des Tertes, auf die man die Aufmerkjamfeit zu lenken wünſcht, 
durch Anftriche hervorzuheben und zu unterftreichen ; 

7) bei Preisliften, Börfenzetteln, Hanbelszirfularen und Proſpekten bie Zahlen, ſowie 
bei Reife-Anfündigungen den Namen des Neifenden, den Tag und den Namen des 
Ortes, den er zu 2* beabſichtigt, mit der Feder oder auf mechaniſchem Wege 
einzutragen oder zu berichtigen; 
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10) auf den Büchern, Mufifalien, Zeitungen, Zeitfchriften, Bildern, Landkarten, 
Weihnachts: und Neujahrsfarten eine Widmung hinzuzufügen und ihnen auch eine 
auf ben Gegenftand bezügliche Rechnung beizulegen, ſowie legtere mit jolden hand» 
ſchriftlichen Zufägen zu verfehen, melde ben inhalt der Sendung betreffen und 
nicht die Eigenſchaft einer bejonderen, mit dieſem in feiner Beziehung ftehenden 
Mittheilung haben; 

11) bei Bücher: und Subjfriptionszetteln für buchhändlerifche Werle, Bücher, Zeitungen, 
Zeitichriften, Bilder und Muſikalien die beftellten oder angebotenen Werke ꝛc. hand» 
Ichriftlih zu bezeichnen und die gedrudten Mittheilungen ganz oder theilweife zu 
durchftreichen oder zu unterftreichen; 

Unter Nr. 13 ift nachzutragen: 
13) bei Nusfchnitten aus Zeitungen und Zeitichriften handfchriftlich oder auf mechanischen 

Wege Titel, Tag, Nummer und Adreſſe der Veröffentlichung, welcher ber Artikel 
entnommen iſt, hinzuzufügen; . 

7. Der 8 16 „Zur Beförderung gegen die Druckſachentaxe bedingt zugelaffene Schrift: 
ftüde” wird aufgehoben und tft zu ftreiden. 

Ss. 8 17 „Waarenproben“. 

a) Unter I iſt als zweiter Saß hinter dem Worte „find“ einzufügen: 
Segen die Waarenprobentare find gleichfalls zugelaffen naturgefhichtliche Gegenftände, 

getrocknete oder konjervirte Thiere und Pflanzen, geologiſche Mufter u. ſ. w., deren Ver: 
fendung nicht zu einem Handelszwecke gefchieht, und deren Verpadung den allgemeinen Vor: 
Iriften über die MWaarenproben entjpricht. 

b) Der Abfag III wird durch folgende Vorſchriften erfegt: 
Die Aufichrift muß den Vermerk „Proben“ („Dufter“) enthalten. 
Die nad $ 3 auf der Außenſeite zuläffigen Angaben dürfen aud) an jeder Probe für 

ſich angebracht fein. 
ec) Abſatz V: Das Gewicht, bis zu dem die Vereinigung von Druck— 

mit Waarenproben gejtattet ift, wird von 250 auf 350 Gramm 
erhöht. 

d) Im Abjag VI ift ber zweite Sag zu ändern, wie folgt: 
Die Gebühr beträgt, gnleichviel ob die MWaarenproben für fi) allein verfandt werben, 

oder ob Drudfadhen damit vereinigt find, auf alle Entfernungen: 
bis 250 Gramm einſchließlich . . . . 10 Pfg., 
über 250 bis 350 Gramm einſchließlich. . 20 „ 

9. 8 19 „PBoftanweifungen.” 

a) Abjag I: Der Meiftbetrag einer Boftanweifung wird von vierhundert 
Mark auf 

ahthundert Mark 
erhöht. 

b) Der Abfjag II erhält folgende Faſſung: 

II Boftanweifungen müſſen franfirt werden. Die Gebühr beträgt auf alle Entfernungen: 
Da: BMG: 2 ee ME 

we ER en: ee 
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über 100 bis 200 Mat . > 2 2 2 2 nenn 30 Pf. 
ON ee ware re a 
EB 3 Ben. ar 
a BO ERDE ee a ee 

c) Der erfte Sag des Abfages IV wird geändert, wie folgt: 
Die Ausfüllung der Poſtanweiſungen fann auch durch Drud, mit der Echreibmafchine 

u. f. w. bemirft werden; bie handfchriftliche Ausfüllung darf nur mit Tinte gefchehen. 

10. 8 21 „Boftnahnahmefendungen.” 

a) Abfag I: Der Meiftbetrag der PBoftnahnahme wird von vierhundert 
Markt auf , 

achthundert Mark 
erhöht. 

b) Der Abfag IV erhält die nachſtehende Faffung: 
IV Eine Nahnahmefendung darf nur gegen Berichtigung bes Nachnahmebetrages aus: 

gehändigt werben. Der Adreflat kann eine Einlöfungsfrift von 7 Tagen, vom Tage nad) 
dem Eingange ber Sendung gerechnet, in Anſpruch nehmen. Wird die Nachnahme bei der 
erſten Vorzeigung nicht eingelöft und eine Zahlungsfrift nicht beansprucht, fo wird die Sendung 
fofort an den Aufgeber zurüdgefandt, fofern nicht zunächit eine Unbeftellbarfeits-Meldung zu 
erlaffen ift ($ 45). Nacnahmefendungen mit bem Vermerk „poftlagernd“ werben 7 Tage 
lang, vom Tage nad ihrer Ankunft am Beftimmungsort gerechnet, zur Verfügung des 
Empfängers gehalten, falls nicht früher die Annahme verweigert wird. 

Bei Nachnahmefendungen, die vom Abfender mit dem Vermerk „Sofort zurüd” oder 
mit einer ähnlichen, das Verlangen fchleuniger Rückſendung ausbrüdenden Angabe verjehen 
find, ift die Lagerfrift ausgefchloffen. Der Vermert muß auf der Aufihriftsfeite der Sendung 
und bei Padeten auch auf der Begleitabrefie angegeben fein. 

Im Fall der Nachſendung ($ 44) einer Nachnahmeſendung wird die Einlöfungsfrijt von 
7 Tagen für jeden neuen Beftimmungsort bejonders berechnet. 

e) Sodann tritt als neuer Abſatz hinzu: 

V Der Abfender einer Nachnahmejendung fann unter den Bedingungen bes $ 35 bie 
Nachnahme nachträglich ſtreichen oder ändern Ioffen. 

d) Der bisherige Abjag V erhält die Nummer VI, der bisherige Abjag VI 
fällt weg. . 

e) Jm Abfag VII find die Angaben unter 3 zu ändern in: 

3) Die Poftanweifungsgebühr für die Uebermittelung bes eingezogenen Betrages an 
den Abſender. 

11. 8 22 „Boftaufträge zur Einziehung von Geldbeträgen und zur Eins 
holung von Wechſelaccepten“. 

a) Im Abfag IX erhält der zweite Sag folgende Fafjung: 
Die Zahlung ift entweder fofort an den beftellenden Boten oder, wenn ber Zahlungs- 

pflichtige Frift verlangt und der Auftraggeber nicht eine andere Beftimmung (X VILI) getroffen 
hat, binnen fieben Tagen nad) der Vorzeigung des Poltauftrags bei der einziehenden Poſt— 
anjtalt zu leilten. 
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Der vierte Satz (nad dem Semikolon) erhält folgende Faffung: 
hatte der Zahlungspflichtige oder deſſen Bevollmächtigter bereits bei der erften Vorzeigung bie 
Einlöfung endgültig verweigert, jo wird der Poftauftrag fofort zurückgefandt. 

b) Im Abſatz XI find der zweite und der dritte Sag zu ſtreichen 

e) Im Abſatz XV erhält der erfte Sag nadftehende Faſſung: 

Wechſel, welche bei der erjten Vorzeigung mit einem fchriftlihen Accept nicht verfehen 
worden find, werden nad) fieben Tagen nochmals vorgezeigt, falls der Bezogene Frift ver: 
langt und der Auftraggeber nicht durch einen Vermerk auf ber Rückſeite des Auftrags: 
formulars ein anderes Verfahren (X VIII) vorgeichrieben hat. 

d) Die Abſätze XIX und XX find mit XX und XXI zu bezeichnen; 
unter XIX wird folgender neuer Abjag eingefügt: 

XIX So lange ber Poftauftrag noch nicht eingelöft oder nicht angenommen, zurüd- 
gefandt oder weitergefandt ijt, fann der Abfender unter Vorlegung eines Doppels des aus: 
gefüllten Nuftragsformulars und unter den fonftigen Bedingungen bes 8 85 den Poftauftrag 
zurüdziehen oder die Angaben im Auftragsformular ändern laſſen. Rachträgliche Aenderungen 
in Betreff der Anlagen find nicht zuläffig. 

12, 5 24 „Durd Eilboten zu beftellende Sendungen.“ 
Abfag IV und V: Die Werthgrenze, bis zu der Sendungen mit 
Werthangabe dburd die Eilboten bejtellt werden, wird von 400 Mark 
au 

800 Marf 
erhöht. 

13. 8 29 „Ort ber Einlieferung.” 
Abjag III. Die Werthgrenze, bis zu der Sendungen mit Werth: 
angabe den Landbriefträgern auf ihren Beftellgängen übergeben 
werden dürfen, wird von 400 Mark auf 

800 Mark 
erhöht. 

14. 5 30 „Zeit der Einlieferung”. 
Im Abfag XI wird der zweite Sag „Die Padete müren als „dringenbe* 

BIER bezeichnet fein“, gejtrichen und der dritte Saß geändert, wie folgt: 
Für jedes Padet ift eine befondere Einlieferungsgebühr von 20 Pf. im Voraus zu entrichten. 

15. 5 33 „Rüdjhein”. 
Als Abjag IV ift nadhzutragen: 

IV. Der Abjender kann gegen eine im Voraus zu entrichtende Gebühr von 20 Pf. 
einen Rüdjchein über die unter I bezeichneten Sendungen auch fpäter als bei der Einlieferung 
der Sendung verlangen. 

16. 5 35 „Zurüdziehung von Boftfendungen und Abänderung von Auf: 
Ihriften dur den Abſender“. . 

Im Abfag I ift der zweite Sag „Bei Sendungen mit Werthangabe über 
— iſt das Verlangen einer Abänderung ber Äufſchrift nicht zuläffig” zu 
reichen. 
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17. 8 40 „An wen die Bejtellung geihehen muß“. 
Im Abſatz V ift unter 2) und 3) hinter „Boftanweifungen“ zuzufegen: 

bis 400 Mark. 

18. 8 44 ,Nachſendung“. 

Der Abjag IV wird geändert, wie folgt: 
1V. Eine bei der Pojt beitellte Zeitung wird auf Verlangen des Beziehers an eine 

andere Poftanftalt gegen eine Gebühr von 50 Pig. überwieſen. Wird die Ueberweiſung 
gleichzeitig für ben Reſt der laufenden und für die kommende Bezugszeit beantragt, fo ift 
die Gebühr doppelt zu entrichten. Die Gebühr wird auch für jede folgende Ueberweiſung 
—** kommt aber für die Rücküberweiſung nach dem urſprünglichen Bezugsort nicht 
in Anſatz. 

19. 8 46 „Behandlung unbeſtellbarer Poſtſendungen am Aufgabeort“. 

Im Abſatz II erhält der zweite Sag folgende Faſſung: 
Bei ber Aushändigung von Werth: und Einfchreibfendungen fowie Poftanweifungen 

an ben Abfender hat diefer den Einlieferungsfchein zurüdzugeben. 

20. 8 49 „Verkauf von Poſtwerthzeichen“. 

Es ift zuzufegen: 
a) im Abſatz I vor „Poſtkarten“: 

Kartenbriefe, 
b) im Abſaßz II vor „Boftkarten”: 

Kartenbriefen und 
ec) im Abſatz IV, erfter Saß, vor „PBoftanweifungs- Formularen“: 

Kartenbriefen, 
d) im Abſatz IV, zweiter Sag, vor „Boftanweifungs:Formulare” : 

Kartenbriefe, 

Vorftehende Aenderungen treten mit dem 1. Januar 1899 in Kraft. 

Berlin, ben 18. Dezember 1898. 

Der Reichskanzler. 
In Vertretung: von Podbielsfi. 

Mit diefer No. 37 wird ausgegeben: No. 53, 54, 55 und 56 des Reichs-Geſetzblatis von 1898. 
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Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 30. Dezember 1898. 

Inhalt. 

II. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend das Verfahren bei Ertheilung der Auf— 
nahmebefehle für die Strafanftalten und die gerichtlichen Gefängnijie. 

II. Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 27. Dezember 1898, betr. das Verfahren bei Ertheilung 

der Aufnahmebefchle für die Strafanftalten. und die gerichtlichen Gefänguifie :c. 

Unter Aufhebung der zur Ausführung des 8 122 der Berordnung vom 
28. Mai 1879 zur Ausführung der Strafprozepordnung wegen Ertheilung 
der Aufnahmebefehle für die Strafanftalten und die gerichtlichen Gefängniffe 
unter dem 13. September 1879 — Negierungs:Blatt No. 48 — erlafjenen 
Vorjchriften, jomwie zur Ausführung des 8 120, Abf. 2 jener Berordnung in 
der Faſſung der Verordnung vom 9. Dezember 1898 — Regierungs:Blatt 
No. 36 — wird hierdurch das Nachitehende bejtimmt. 

5.1, 

Die Aufnahmebefehle 
1. für die Landesſtrafanſtalt Dreibergen (vergl. Verordnung zur Aus: 

führung der Strafprozeßordnung $ 115), 
2. für das Zentralgefängniß zu Bützow und für die Gefängnifje des 

Anntsgerichts zu Wittenburg (vergl. Verordnung zur Ausführung 
der Strafprozeßordnung 8 117, Saß 1), 

60 
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3. für die Gefängnijje der Land: und Amtsgerichte in den Fällen des 
$ 117 Saß 2 der Verordnung zur Ausführung der Strafprozeh- 
ordnung, 

4. für die neben der Landesſtrafanſtalt Dreibergen bezw. neben dem 
Zentralgefängniß zu Bützow errichteten, ausjchließlich für jugendliche 
Perſonen beftimmten abgefonderten Strafjtationen (vergl. Verordnung 
zur Ausführung der Strafprozekordnung $ 120, Abſ. 1 im der 
Faffung der Verordnung vom 21. Mai 1883 — Negierungs- 
Blatt No. 18 —), 

5. in den Fällen des 8 116 der Verordnung zur Ausführung der 
Strafprogekordnung — vergl. auch Artikel 1 und III der Verordnung 
vom 9. Dezember 1898 —, 

werden von dem Oberſtaatsanwalt ertheilt. 
Die Aufnahmebefehle find von den mit der Strafvollitrefung betrauten 

Beamten bei dem Oberftantsanwalt zu beantragen. 

g 2. 
Abgejehen von den in $ 1 unter Ziffer 3 bezeichneten Fällen werden 

die Aufnahmebefehle für die Gefängniffe der Yandgerichte von der Staats: 
anwaltſchaft de3 Landgerichts, die Aufnahmebefehle für die Gefängnifje der 
Amtsgerichte, infoweit nicht der S 3 etwas Anderes bejtimmt, von dem mit 
der Strafvollftreetung betrauten Amtsrichter ertheilt. 

83. 

In den Fällen des 8 164 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes erfolgt die 
Ertheilung der Aufnahmebefehle für die Gefängniſſe der Amtsgerichte, un— 
beſchadet der Beſtimmung in Abſ. 2, durch die Staatsanwaltſchaft. Daſſelbe 
gilt, wenn die Staatsanwaltſchaft in Gemäßheit des 8 4 die Vollſtreckung 
einer in erſter Inſtanz von dem Landgericht verhängten Freiheitsftrafe in den 
Gefängniffen eines Amtsgerichts anordnet, welches feinen Sit im Bezirke des 
betreffenden Landgerichts hat. 

In den Fällen, in welchen die Strafvollitrefungsbehörde eines anderen 
Bundesjtantes auf Grund des 8 164 des Gerichtsverfaffungsgefeges die zu- 
jtändige Staatsanwaltihaft um die Vollftrefung einer die Dauer von jechs 
Wochen überjteigenden Freiheitsitrafe gegen einen im hiefigen Großherzogthum 
fi aufhaltenden Verurtheilten erjucht, hat die legtere die Ertheilung des Auf: 
nahmebefehls bei dem Oberſtaatsanwalt zu beantragen. 
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-$ 4. 

Die mit der Strafvollitrefung betrauten Beamten haben darauf Bedacht 
zu nehmen, daß die Vollſtreckung der Gefängnißftrafen von geringerer Dauer 
als von zwei Monaten (Verordnung zur Ausführung der Strafprozeßordnung 
8 118) umd Haftitrafen, infomweit nicht die leßteren in dem Landarbeitshaufe 
zu Güſtrow vollftrectt werden jollen (Verordnung zur Ausführung der Straf: 
prozeßordnung 8 119), nach Möglichkeit in den Gefängniflen desjenigen Amts« 
gerichtsbezirfs erfolge, in welchem jich der Verurtheilte zur Zeit der Anordnung 
der Strafvollſtreckung befindet. 

$ 5. 

Dem ankage auf Ertheilung des Aufnahmebefehls (S 1, Abſ. 2) und 
dem nach 8 164 des sent ungsgeſetzes geftellten Erfuchen um Aus- 
führung der Strafvollſtreckung ($ 3, Ab. 1, Satz 1) haben die mit der Straf: 
vollitreefung betrauten Beamten die erwachjenen Unterfuchungsaften anzu: 
jchließen. Dem erinejen aus 8 164 des Verichtsverfaffungsgefeges ift außer: 
dem — wegen $ 6, Abi. 1 — eine Abjchrift des die Verurtheilung enthaltenden 
Erkenntniſſes —— 

In dem Antrage bezw. dem Erſuchen iſt das Urtheil oder der Straf— 
befehl, ſowie die begangene Strafthat zu bezeichnen, auch die erkannte Strafe 
und der Zeitpunkt anzugeben, von welchem ab die Strafzeit zu berechnen iſt. 

Iſt die erkannte Strafe zum Theil ſchon verbüßt oder iſt erlittene Unter— 
ſuchungshaft in Anrechnung zu bringen, ſo iſt dies in dem Antrage zu 
bemerken. 

Die im Abſatz 2 bezeichneten Angaben find in den Aufnahmebefehl auf: 
zunehmen. 

8 6, 
Iſt die Strafe in einem Gefängniffe zu vollſtrecken, daS der Leitung 

der Strafvollitreefungsbehörde nicht unterjteht, jo haben bei Ueberjendung des 
Aufnahmebefehls an den Vorſtand des in dem Aufnahmebefehl benannten 
Gefängniſſes die mit der Strafvollftreetung betrauten, bezw. im Falle des 
8 164 des Gerichtsverfafiungsgefeges die nm die Ausführung der Strafvoll- 
ftreefung erjuchten Beamten dem Aufnahmebefehl eine Abjchrift des die Ver— 
urtheilung enthaltenden Erkenntniſſes anzufchließen. 

Auch haben diejelben gleichzeitig mitzutheilen, was über früher von dem 
Verurtheilten ‚verbüßte Zuchthausftrafen, Gefängnißftrafen und gejchärfte Haft: 
ftrafen (auf Grund des 8 361, Nr. 3—8 des Strafgefeßbuches erfannten 
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Haftitrafen) befannt geworden iſt. Soll die Vollſtreckung der Strafe in der 
Strafanftalt eines anderen Bundesftaates erfolgen — vergl. darüber die unter 
dem 21. Januar 1885 an die Aıntsrichter und Erjten Staatsanwälte erlaſſene 
Verfügung des Juſtiz-Miniſteriums —, fo ijt eine gleiche Mittheilung mit 
dem Erjuchen um Ausführung dev Strafvollitrefung zu verbinden. 

87. 

Die Feſthaltung eines jugendlichen Strafgefangenen in den ausſchließlich 
für jugendliche Perſonen beſtimmten abgeſonderten Strafſtationen kann bis 
zur Dauer von drei Monaten über das 15. Lebensjahr des Strafgefangenen 
hinaus von dem Oberftaatsanwalt angeordnet werden. Ueber eine längere 
Fortſetzung der Strafvollitredung in der Jugendſtation entjcheidet das Juſtiz— 
Minifterium — vergl. $ 120, Abj. 2 der Berordnung zur Ausführung der 
Strafprozeßordnung in der Faſſung der Verordnung vom 9. Dezember 1898 —. 

Schwerin, den 27. Dezember 1898. 

Großherzoglich Medlenburgijches Juſtiz-Miniſterium. 
von Amsberg. 
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Im Verlage der Bärenſprungſchen Hofbuchoruderei. 



Anhalts-Bergeihniß 

Umtliden Beilage 

Negierungs-Blattes 

für das 

Großherzogthum Medlendburg: Schwerin. 

Sahrgang 1898. 



Ter 
Amtlichen 
Beilage Bezeichnung des Inhalte, 

— 

—— 1898. 

J. Reichs- und Landes— 

Verfaſſungsſachen. Erwerbung 
der Mecklenburgiſchen Staats— 

angehörigkeit. 

— SEN Die ——— zum — 
tage. . 25. April. 13 113 

Bekanntmachung, betreffend Beftellung von landesherrlichen 
Kommiſſarien für die bevorjtehenden Neuwahlen * 
Reichstage ee a ; 

Belanntmadhung, betreffend die Beitellung des Amtmanns 
von Bülow zu Schwerin zum Wahlkommiſſar des 
zweiten Mahlfreifes für die Neichstagsmwahl . 1. Juni. 19 

Bekanntmachung, betreffend Betheiligung der landes— | 
berrlihen Beamten an ben Wahlen zum Reichstag 

| 

13. Mai. 18 135 

11. Juni. 21 

Bekanntmachung, betreffend Die a iu des all: 
gemeinen Landtags 3. Dftober. 38 

Die Medlenburgifhe Staatsangehörigfeit 
haben erworben: 1897. 

der Gutsbefiger Friedrich Hermann Fauft auf Ruchow 28. Dezember, 1 to 



VI 

Datum 

ber Beilage 
Bekanntmachungen ·..... 

Bezeichnung des Juhalts. 

1898. 
der Gutsbeſitzer Senator Eſchenburg auf Banzin .. 26. Februar. 8 60 
ber Gutsbeſiher Ab. Gerhard; Haafe auf Harmshagen 15. März. 9 81 
ber Gutsbefiger ©. 2. W. Heumann auf Amalienhof 23. April. 14 | 116 ber Konful Otto Franz Eugen Boas auf Neu:Gaarz 
en EEE EEE SE EEE: 25. April. 16 121 

ber General-Konful a. D. Paul Wedekind auf Friedrichs: 
WE 5 ee a 8. Juni. 21 151 

der Oberft a. D. von Platen auf Garvensdorf . . 27. Juli. 29 | 187 
ber Qutsbefiger Carlos Lobeck auf Sottesgabe . . . 30. Auguſt. 33 | 228 
ber Oberftlieutenant von Schmidt-Rauli auf Ghar: 
ee EBENEN PROF NEE 7. September. 34 | 236 

der Gutsbefiger Carl Schwanig auf A. Helle. . . 24. September. | 36 | 246 

Anerfannt:ift die Medlenburgiihe Staats: 
angehörigfeit | 

des Kammerherrn Achim von Voß: MWolffrudt und 
feines Sohnes, bes Referve-Lieutenants Achim von 
Voß auf Körchow De NE be 15. März. 10 85 

I. Kirchen, Unterrichts: nnd | 
Stiftungsfachen. 

Belanntmahung, betreffend die Preisaufgaben für j _ 
Studirende der Landesuniverſität Roſtock — 9. März. 9 72 

Verzeichniß ber Vorlefungen auf der Univerfität zu Roſtock Beil. zu 
im Sommerhalbjaht 1898. . . 2 2 2.2. — I — 

Belanntmadjung, betreffend die Reklamation der bei einer 
Mobilmahung im Jahre 1. April 1898/99 un 
abkömmlichen Lehrer — eng 16. Juni. 22 154 

Bekanntmachung, betreffend die Geſtattung von Ernte— 
arbeiten am 17. und 24. Juli d. J..... 12. Juli. 26 178 



Bezeichnung des Inhalts. 

Bekanntmachung, betreffend die Geftattung von Ernte: 
arbeiten am 7., 14. und 21. Auguſt d. Is. . 

Verzeichniß der Vorlejungen auf der —— zu ah 
im MWinterhaltjahr 1898/99 . . 

Bekanntmachung, betreffend Die Geftattung von Muſik 
und Tan, am BE Sr. — des berzeg 
Regenten 

Bekanntmachung, betreffend die Anmeldung der für den 
Fall einer im Jahre 1. April 1899/1900 ein— 
tretenden Mobilmadhung als ra m be⸗ 
zeichnenden Lehrer . . 

III. Juſtizſachen. 

Hypothekenbücher, bezw. neue Hypothekenbücher 
ſind niedergelegt 

für das Allodialgut Berendswerder Amts Wredenhagen 
für das Allodialgut Kummin ce. p. Teffenow und Mühlen: 

berg Amts Grabow . . 
für das Lehn- und Fideikommiß qut Zůlow Amts Schwerin 
für das Lehngut Langhagen Amts Stavenhagen .. 
für das — Dammerftorf e. p. Neu: -Dammerftorf 

und Wüſthof Amts Gnoien . . 
für das Allodialgut Möllenhagen Amts Neuftadt und 

Stavenhagen . FR 
für das Allodialgut Wolde Amts Stavenhagen ; 

Belanntmachung, betreffend bie — der — 
behörde im Jahre 1898 

Bekanntmachung, betreffend die Aufſtellung der — 
für Schöffen für das Jahr 1899 . . - 

Datum 

ber 

Belanntmadjungen. 

1898. 

3. Nuguft. 

19. November. 

17. November. 

19. Februar. 

1. März. 
14. April. 

8. Oktober. 

15. Oktober. 

14. November. 
16. November. 

4. Mai. 

3. Auguft. 

Der 
Umtlichen 
Beilage 

Rr. ©. 

| 

30 | 195 

Beil. zu 
34 — 

43 287 

43 | 300 

7 52 

9 72 
12 109 
39 263 

40 272 

44 305 
44 806 

18 133 

31 198 



VIII 

— Der 
e Datum Amtlichen 

Bezeichnung des Inhalts. ber Beilage 

Belanntmacdhungen 

1898. 

IV. Finanz-, Steuer⸗— uud 
Zollſachen. 

Bekannimachung, betreffend die zur Auszahlung am 
1. Juli 1898 ausgeloojten Obligationen der Eijen- 
bahnſchuld von 1870, fowie die früher ausgelooften | 
und nicht — En derjelben 
Eiſenbahnſchuld . . £ — 4. Januar. td 10 

Belanntmachung, betreffend die zahlfällig gewordenen und 
nicht abgehobenen Zinſen derſelben Eiſenbahnſchuld 4. Januar. 19 

Bekanntmachung, betreffend die zur Auszahlung am 
t. Auguſt 1898 ausgelooften Schuldverſchreibungen 
der Mecklenburgiſchen Anleihe von 1843, ſowie 
die nicht abgehobenen Zinſen und eh 
fchreibungen berjelben Anleihe. . . . zen 21. Januar. 4 

V. Aligemeine Verwaltungs: 
und Polizeiſachen. 

Bekanntmachung, betreffend Betheiligung an den Prämien— 1895. 
Kolleften des Münfterbauvereins zu Freiburg im 
ERRNIERE: 5 Sera a eek 28. Dezember. l ls 

| 

Bekanntmachung, betreffend Vertreibung von Yoolen*zu 
der in Verbindung mit dem diesjährigen Zuchtwarkt 1898 
für edlere Pferde in Neubrandenburg beabfichiigten a 
Ausfpielung von Pferden, Wagen ı. . 2... 8. Januar, 40 Ur 

Belanntmadung, betreffend die für Zuchtituten im Beſihze 
fleinerer Züchter in dieſem Jahre auegeſ m 
Prämien. 23. Februar. — 



IX 

Bezeichnung des Inhalts. 

Bekanntmachung, betreffend Ergänzung des Verzeichnifies 
ber bei der vorigjährigen — dengſtöhrung 
angeköhrten Hengite . . 

Bekanntmachung, — das un der Orden und 
Ehrenzeichen i 

Bekanntmachung, betreffend die Feftlichfeiten anläßlich 
des biesjährigen gg Sr. — —— 
des Großherzog . ; 

Bekanntmachung, betreffend die Herausgabe bes dritten 
Sahresheftes bes Geftütbuches für edle Pferde . 

Bekanntmachung, betreffend weitere Ergänzung des Ver: 
zeichnijles der angeföhrten Hengjte — 

Bekanntmachung, betreffend den ET N a 
der Majchiniften auf Seedampfidiffen . . 

Bekanntmachung, betreffend Betheiligung an der am 
14. Mai d. %. ftattfindenden Stettiner Pferbelotterie 

Bekanntmachung, betreffend Sicherungsmaßregeln gegen 
die Verbreitung der San Joje-Schildlaus — 

Bekanntmachung, betreffend die diesjährigen Vorführunge— 
termine für die in das Geftütbud für edle Pferde 
einzutragenden bezw. zu prämüiregden Stuten . 

Bekanntmachung, betreffend Beftellung eines Schieds⸗ 
mannes für die Feſtſtellung von Wildſchaden im 
Bezirke des Amtögerichtes zu Schwerin . 

Bekanntmachung, betreffend weitere Ergänzung des Ber: 
‚ zeichniffes der im Herbft v. J. angeföhrten Hengite 

Datum 

Belanntmachungen. 

ber 

1898. 

28. Februar. 

16. März. 

14. 

17. 

to 6! 

30. 

7. März. 

. März. 

März 

März. 

25. März. 

März. 

. April. 

April. 

. Mai. 

Der 
Umtlichen 
Beilage 

m | 

| 

8 61 

8 66 

9 71 

9 72 

9 80 

10 86 

10 87 

10 87 

16 119 

16 124 

17 128 



Bezeichnung des Juhalts. 

—— betreffend theilweiſe Abänderung der 
Vorführungstermine für die in das Geftütbud) für 
edle Pferde — ka — — 
Stuten . ’ 

— betreffend Einladungen zur Betheiligung 
an der Prämien-Kollekte zur — der 
Stadtkirche zu Stadtilm 

Bekanntmachung, betreffend Benachrichtigung der Gen— 
darmerie vom Auftreten von Zigeunerbanden 

Bekanntmachung, betreffend Beſtellung eines Schieds— 
mannes für die Feſtſtellung von Wildſchaden . . 

Bekanntmachung, betreffend den Geſchäftsbetrieb der 
Berliner ——— — — im 
hieſigen Großherzogthume 

Bekanntmachung, betreffend Betheiligung an der in 
Verbindung mit dem diesjährigen ei 
in Marienburg beabfichtigten Verlooſung 

Bekanntmachung, betreffend einen an Kirſchbäumen in 
neuerer Zeit häufig vorkommenden jchädlichen Pilz 

Bekanntmachung, betreffend den Vertrieb von Roofen der 
von ber beutjchen —— und dem 
deutſchen Frauenverein für Krank —— in * 
Kolonien veranſtalteten Geldlotterie 

Bekanntmachung, betreffend die für Zuchtſtuten im — 
kleinerer Züchter vertheilten Prämien 

Bekanntmachung, betreffend die Betheiligung an einer 
Geldlotterie zur TREE * * — 
zu Eiſenach . . 

Datum 

ber 

5. Dkai. 

10. Mai. 

11. Mai. 

26. Mai. 

3. Juni. 

20. Juli. 

3. Auguft. 

11. Auguft. 

17 

18 

18 

19 

21 

24 

26 

28 

ı 129 

134 

134 

140 

150 

173 

182 

201 

220 



Der 
Datum Umtlichen 

Bezeichnung des JInhalts. und Beilage 

Belanntmachungen. 

1898. 

Bekanntmachung, betreffend die Beſtellung eines Schieds- 
mannes für die Feitftellung von MWildihäden . 8. Auguft. s2 | 223 

Desgleichen 16. Auguft. 32 223 

Bekanntmachung, beireffend die rechtzeitige Einfendung 
der Beiträge zum nächſtjährigen Staatsfalender 1. September. 33 229 

Befanntmadung, ———— die — RR 
Hengitföhrung . r 5. September. 34 , 235 

Bekanntmachung, betreffend Betheiligung an einer Kollefte 
zur MWiederherftellung ber —— —— | 
firche zu Königsberg in Franken . ; 26. Oftober. 41 277 

Bekanntmachung, betreffend Vergütung der Getreide 
gefälle nach den Mlartinipreifen des Jahres 1898 12. November. 43 | 288 

Bekannlmachung, betreffend bie a 
für Schornfteinfeger . 17. November. 43 289 

Belanntmadjung, betreffend Die — — — 
Bodenmeliorationen 18. November. 43 289 

Bekanntmachung, betreffend die — der — 
ordentlichen Hengſtköhrung 17. November. | 43 | 289 

Eifenbahn= Verwaltung. 
Beichreibung der das Gebiet des hiefigen Großherzogthums 

berührenden Strede ber von Kremmen über Neu— 
Ruppin nah Wittſtock mu — — 
Nebeneiſenbahn 24. Januar. 5 40 

Bekanntmachung, betreffend den Verkehr auf dem Ver: 
bindungsgleis zwiſchen bem — aan und 
dem Hafen dajelbit . . 8. Februar. 6 | 47 

2* 



Der 
Amtlichen 

Bezeichnung des Inhalts. Beilage 

Nr. S 

Bekanntmachung, betreffend die Errichtung eines Wärter— 
gehöftes auf der Feldmark des Gutes | 
an der Güſtrow-Plauer Eiſenbahn . . 22. Februar. 7 53 

Bekanntmachung, betreffend die am 1. Mai d. * in 
Kraft tretenden Eifenbahnfahrpläne . . . 23, April. 14 115 

Bekanntmachung, betreffend die Zujammenfegung ber 
Erpropriations » Kommilfion Me Die BENDER von 
Ganzlin nad Röbel . . — 3. Mai. 16 | 122 

Bekanntmachung, betreffend —— der ge 
itrede Ganzlin-Röbel . . 7. Mai, 17 | 130 

Bekanntmachung, betreffend bie Einſetzung einer Bau: 
fommijfion für die Erbauung ber ——— 
Ganzlin-Röbel und Erivig-Pardim . . . . 11. Mai. 18 131 

Bekanntmachung, betreffend die von der Eifenbahn von | 
Kremmen über Neu-Ruppin nah Wittitod durch— | 
fchnittenen Feldmarfen im hiefigen Großherzogthum 29. Juni. 24 162 

Bekanntmachung, betreffend polizeiliche Vorſchriften für 
den Verkehr über die im Bau begriffene Eifenbahn | 
von Kremmen über Neu-Ruppin nah Wittitod . 14. Juli. 27 | 177 

Bekanntmachung, betreffend polizeiliche Vorichriften für | 
ben Verfehr über die im Bau — iR 
bahn von Sanzlin nad Röbell . . 2. Auguft. 30 195 

Belanntmachung, betreffend Enteignungen für eine Ueber: 
weganlage auf dem Bahnhofe Kleinen . . . . 15. Auguft. 32 | 220 

Belanntmachung, ii —— des — 
Bahnhofes. 18. Auguſt. 33 | 225 

Bekanntmachung, betreffend Bejchreibung der — 
ſtrecke von Crivitz nach Bardim . . . 2. September. 34 | 233 



al. 

Anntlichen 
Beilage Bezeichnung des Inhalts. 

1898, 
Bekanntmachung, betreffend die Zufammenfegung ber Er- 

propriations-ommilfion für die ae von 
Srivig nah Pardim . . . A 2. September. 34 234 

Befanntmadung, betreffend die am 1. Oftober d. ” 
in Kraft tretendben Eifenbahnfahrpläne . . . 23. September. 36 | 246 

Chauſſee- und Flußbau Verwaltung, 
Belanntmadhung, betreffend rechtzeitige Einbringung von 

Anträgen auf Bewilligung von Landeshülfen *— 
den Bau von Voll- und Nebenchauſſeen. . . 10. Januar. 3 10 — 

Bekanntmachung, betreffend Vorarbeiten zur Begradigung 
des Warnowlaufs zwiſchen Bützow und Roſtock 23. Februar. 8 60 

Bekanntmachung, betreffend Vorarbeiten zur Berbefferung 
des Laufs ber fon. alten Elde auf ber Strede 
zwifchen ber Neu: Frefenbrügger Staufchleufe und 
der Wiebervereinigung dieſes Flußlaufs mit ber 
ſchiffbaren Elde une. der — Kammer⸗ 
ihleufe . . . 28. Februar. 8 61 

— betreffend die Uebernahme ber neu— 
erbauten Chauſſee in der Enklave ui in bie 
landesherrliche Verwaltung . . - 18. März. 10 87 

Bekanntmachung, betreffend bie Uebernahme der Chauſſee 
von Aröpelin nad) ———— in bie landes— 
herrliche Berwaltung.. . . — 26. September. | 86 | 246 

Handelsfachen. 
1897. 

Bekanntmachung, betreffend die RN von — 
märften in Hagenow . . 26. Dezember, — — 



XIV 
R Der 

Datum | quatfichen 
Bezeichnung des Inhalts. ber Beilage 

— Bekanntmachungen. 
Nr. | 

1898. | 
| Bekanntmachung, betreffend die Abhaltung bes dies: 

jährigen Wollmarktes zu Güſtrow . . 14. März. 98 

Belanntmachung, 0 peak in der Stabt 
MWittenburg - 31. März. 10 | 89 

Bekanntmachung, betreffend bie — le 
Scmeinemärfte in Vietlübbe . . 5. April. 12 107 

Bekanntmachung, betreffend die a. von — | 
märften in Goldberg . . 2. Mai. 16 | 122 

Bekanntmachung, betreffend Abhaltung eines — und 
Starkenmarktes in Wittenburg . . 6. Mai, 17 130 

— betreffend Verlegung des auf den | 
14. Juli d. 3. — Krammarktes zu Greves⸗ | 

‚ müblen. . . ; 13. Mai. 18 | 135 

— betreffend die Verlegung des auf den | 
Mai T — —— zu 

Rin RFL 17. Mai. 18 | 136 

Belanntmachung, betreffend den im uni d. — 
Neukloſter abzuhaltenden Krammarlt . . . j 23. Mai. 19 139 

Belanntmadung, betreffend die Abhaltung von — 
; märften in Hoort Amts Hagenow . . 24. Mai. 19 140 

Bekanntmachung, betreffend die Abhaltung eines BR | 
und Startenmarftes in Aladrum . . 4. Juni. 20 | 146 

Bekanntmachung, betreffend bie N ars | 
Ferfelmärkte in Neuflojter . . 15. Inni. 22 | 154 

Befanntmadhung, betreffend die Abhaltung des Martini— | 
BViehmarktes in der Stabt Grabow . . . 30. Juni. 25 | 187 



XV 

Datum 

ber 

Belanntmachungen. 

Bezeichunng des JInhalts. 

1898. 
Belanntmadjung, betreffend die Abhaltung von monatlich 

zwei Schweinemärften in der Stadt Grabow . 30. Juni. 

Belanntmahung, betreffend die Einführung von — 
zwei Ferkelmärkten in der Stadt Warin 4. Juli. 

— betreffend die Abhaltung eines — 
und Starkenmarktes in Hagenow . 

Bekanntmachung, betreffend bie I — 
Ferlelmärkte in Alt-Jabel . . 

Belkanntmachung, betreffend die Abhaltung von ER 
märklen in der Stadt Neufalen 

2. Auguſt. 

16. November. 

19. November. 

Belanntmachung, betreffend die Abhaltung von — 
märften in der Stadt Teterow 21. November. 

Bekanntmachung, betreffend die Abhaltung von — 
und Pferdemärkten in der Stadt Crivitz 1. Dezember. 

Velanntmadung, betreffend die Abhaltung von Schweine: 23 
märften in der Ortichaft Dambed D.:A. Grabow 2. Dezember. 310 

Ritterjchaftliche Polizeiämter, 
Bekanntmachung, betreffend den Webertritt der Güter 

Lenſchow > Lübz, ſowie Herzberg und 
Mufhwig c. p. Amts Crivig vom EIN, 
Zübz zum Polizeiverein Goldberg . 26. Januar. 

Bekanntmachung, betreffend den Webertritt bes Gutes 
Schwarzenhof Amts Neufalen vom DERMMERR 
Teterow zum Bolizeiverein Neufalen. . . 26. Januar. 

Bekanntmachung, betreffend den Uebertritt des Gutes 
Scorrentin vom PEROREN Teterow — — 
verein Neufalen . . } 5. Auguft. 32 | 222 



Vi 

Dat atum Amtlichen 
Bezeichnung des Inhalts. der Beilage 

Belanntmachungen. 

1898, 

Bekanntmachung, beireffend den Webertritt der Güter 
Repow ce. p., Rechlin, Klopzow c. p. Bolter 
Mühle und 2eppin c. p. NRoggentin vom — 
verein Krümmel zum Polizeiverein Röbel . . 5. Auguft. 32 | 2283 

Belanntmachung, betreffend den Webertritt des Gutes | 
Krümmel vom Bolizeiverein Krümmel — — 
amt Ahrensberg . -» - - 10. Auguſt. 32 | 223 

Unfalle und Kranfenverfiderung. 
Bekanntmachung, betreffend die nach den Gefegen über 

die Krankenverſicherung der Arbeiter und die ein- 
geichriebenen Hülfskaffen für das nah 1897 " 
zuftellenden Nachweifungen . . . 3. Januar. ] 4 

— — — — 

Bekantmachung, betreffend die Feſtſetzung des Betrages 
ber auf bie Gemeinden oder weiteren Kommunal: 
verbände umzulegenden Verwaltungsfoften der Ver: 
fiherungsanftalten der Baugewerks-Berufsgenoſſen⸗ 
EOS aa ee 5. Februar. 6 | 4 

Belanntmachung, betreffend die nah 8 15 ber Ver: 
ordnung, betreffend die Unfallentihädigung beim Feuer- 
löfche und Feuerwehrdienft im Domanium, aufzus 
ftellenden Verzeichniffe und bie m — a 
zahlenden Beiträge . . - 17. September. | 36 19 ne Sr 

Den Anforderungen bes 8 75 bes Kranfen- 
verſicherungsgeſehes haben, vorbehältlich der 

Höhe des Krankengeldes, genügt: 

bie Krankenkaſſe der Arbeitsleute zu Güſtrow.. 24. Januar. 4 | 3 
die allgemeine Unterftügungstafle in Kranfheits- und 

Sterbefällen für die Stadt Goldberg. . . 18. Februar. 7 52 
bie Kranken- und Begräbnißfafle bes Benerbeureins | 

gemifchter Berufe zu Roſtock . . E 18. März. 10 86 
bie — — 2— in Daſſow — 21. März. 10 | 87 



XVII 

Bezeichnung des Inhalts. 

die Kranken: und Begräbnißkaſſe bes Gewerkvereins für 
Arbeiter und andere Perfonen zu. Roftod 

die Maurer: und Zimmerleute-Kranfen- und Sterbetaffe 
zu Rehna . . 

bie Gewerkichafte- Kranken⸗ und Sterbetafe für die Sta 
Schwerin 

Medizinal-Berwaltung. 
Bekanntmachung, betreffend Zufammenfegungder Prüfungs: 

Kommiffion für — vw. zu ar. 
für das Jahr 1898 . . a 

Belanntmachung, betreffend die Nichtabgabe des Diphtheries 
jerums mit ber Sontrolnummer 87 von ber 
Chemiſchen Fabrik auf Aftien (vorm. a in 
Berlin aus den Apothefen . : 

Verordnung, betreffend bie Arzneitare . 

Belanntmadhung, betreffend die rechtzeitige Einreihung 
der Ueberſichten über bie —— der — 
im Kalenderjahr 1897 . 

Bekanntmachung, betreffend den Handel mit gefundheits- 
ſchãdlichen Kinderpfeifen und anderen Spieljadhen . 

Belanntmadung, betreffend ftatiftiiche Erhebungen über 
= - biefigen EANEOIEN — a 
perfonal . 

Belanntmadhung, SEN bie — der achpiiſchen 
Augenkrankheit . 

Bekanntmachung, betreffend Nichtabgabe des Diphterie⸗ 
ſerum mit der Kontrolnummer 282 von den Farb⸗ 
werfen vorm. Meifter, Lucius und Brüning zu 

5 Hödit a. M. aus den Hpoihefen. . » » +» 

1898. 

12. April. 

11. Juni. 

11. Auguſt. 

1897, 

80. Dezember. 

29. Dezember. 
1898. 

3. Januar. 

1. Mär. 

5. März. 

14. Mär; 

14. Juni. 

16. Juli. 

22 

32 

19 

| 182 



XVII 

Der 
Amtlichen 

Bezeichnung des Juhalts. Beilage 

1598. 
— a ch das — — dei 

erum . . . 

Bekanntmachung, arg bie ‚Aingeigepflicht a bie 
Geflügelcholera 

Zuſammenſetzung der ärztlichen Prüfungs-Kommiſſion bei 
der — Roſtock in dem mit dem 1. November 
d. J. beginnenden Prüfungsjahr . — 

Zuſammenſetzung der Kommiſſion für die ärztlichen Vor— 
prüfungen im Winterhalbjahr RR und im 
Sommerhalbjahrt 1899 . 

20. Juli. 28 184 

27. Juli. 29 188 

12. Oktober. 39 261 

12. Oltober. 39 262 

Zuſammenſetzung der pharmazeutiſchen Prüfungs— 
Kommiſſion bei der Univerſität Roſtock in dem mit 
dem 1. November d. Is. beginnenden Prüfungsjahr 

Bekanntmachung, betreffend * a ‚geprüfte — 
Diphtherieſerum . . 

12. Oftober. 89 | 262 

11. Oftober. 39 | 263 

Bekanntmachung, betreffend Nichtabgabe des Diphtherie- 
ferums mit der Sontrolnummer 304 von den 
Farbwerfen Lucius & Brüning ——— —— 
zu Höchſt aus den Apothefen . ; 

Bekanntmachung, betreffend Nichtabgabe des Diphtherie- 
ferums mit ben Sontrolnummern 8312 und 314 
von den Farbwerken Lucius & — au Boch 
aus den Apothefen ? 

29. Oktober. | 41 | 278 

21. November. 43 301 

Zufammenjegung der Prüfungsfommiffion für ——— 
mittel⸗Chemiker in Roſtock für 1899 28. November. 44 305 

Bekanntmachung, betreffend Nichtabgabe des Diphtheries 
ferums mit den Kontrolnummern 317, 319 und 
321 von ben Farbwerken Lucius & — zu 
Höchſt aus den Apotheken . . » u 25 8. Dezember. 45 311 



XIX 

Der 
Datum Amtlichen 

der Beilage 

Bekanntmachungen. 

Bezeichnung des Juhalts. 

Veterinair Sachen. 
Bekanntmachung, betreffend bie —— * 

aufſichtigung der Vieh-Einfuhr . . 

Belanntmadhung, betreffend bie Beachtung der zur Ab: 
wehr und Unterdrüdung ber Maul: und Klauen» 
feuche für die Sammelmolfereien EURE Vor: 
ſchriften — ——— 

Bekanntmachung, betreffend die Anzeigepflicht beim 
Ausbruch der Faulbrut unter den Bienen . 

Verzeichniß der Schiedsmänner zur Abſchätzung getödteter:c. 
Thiere . 

Abänderungen und Ergänzungen dieſes Ver: 
zeichniſſes 8. Febr. Nr. 6, ©. 47. 

Einftweiliges Verbot ber Abhaltung von — u. w. 
im Amtsgerichtsbezirt Pardim . . 

Bekanntmachung, betreffend Einftellung von Viehmärkten 
und Ausschluß von MWiederfäuern und Schweinen 
von der Benußung der Märkte —* 

Bekanntmachung, betreffend Beſchränkungen im Auftrieb 
von Miederfäuern und Schweinen auf Jahr» und 
Mocenmärkte und Einftellung ber Viehmärkte mit 
Ausnahme der — in — — 
des Landes 

Bekanntmachung, betreffend polizeiliche Beobachtung ber 
Miederfäuer und Schweine in Theilen der Amts- 
—— Parchim, Plau und — —— 
im ganzen Amtsgerichtsbezirk Lübz . . 

Bekanntmachung, betreffend die Nusdehnung der ben 
Bezirksthierärzten obliegenden Ermittelungen auf 
die Rothlauffeuche der EN die —— 
und die Schweinepeſt 

31. Dezember. 1 | 

1898, | 

3. Januar, 1 | 

| 
| 

5. Januar. 2 

iD — or 6. Januar. 

to Ss] 
— 10. Januar. 

17. Januar. 3 | 26 

21. Januar. 4 32 

26. Ianuar. 4 | 33 

22, Januar, 5 | 37 



XX 

Bezeichnung des Juhalts. 

Bekanntmachung, betreffend die Tilgung der Schafräude 

Bekanntmachung, betreffend die Benachrichtigung der 
Polizeibehörde des Ausladeorts von der Ankunft 
eines auswärtigen Viehtransports durd die Em- 
pfangsitationen ber Berlin-Hamburger, NRoftod: 
Stralfunder und Hagenow-Oldesloer Eifenbahn 

Belannntmadung, betreffend Wiehmärkte in den Amts: 
gerichtsbezirfen Schwerin und Maldin . 

Belanntmachung, betreffend — im —“ 
bezirk Stavenhagen . ; 

Bekanntmachung, betreffend theilweiſe MWieberaufhebung 
ber Belanntmahung vom 21. Januar d. J. wegen 
polizeilicher se von — = 
Schweinen . 

Bekanntmachung, betreffend Beſchränkung ber am 
21. Januar d. %s. erlaffenen mebizinalpolizeilichen 
Marktverbote ꝛc. auf den Medizinalbezirk Parchim 

Belanntmadhung, betreffend Benachrichtigung ber See 
quarantaine-Anftalten von dem Ergebniß ber Unter: 
fuhung des in öffentlichen — ge⸗ 
ſchlachteten Quarantaineviehs 

Bekanntmachung, betreffend polizeiliche — gegen 
die Maul: und Klauenfeuhe . 

Aufhebung des Ausfchluffes von Wiederkäuern und 
Schweinen von der RE: ber — im 
Medizinalbezirk Parchim 

Bekanntmachung, betreffend einſtweilige Ausſchließung der 
Schweine von den Märkten im Medizinalbezirk 
Gadebuſch und im Amtsgerichtsbegirt Wittenburg . 

60 

65 

81 

82 

121 

181 



XXI 

Belanntmahung, betreffend si gegen 
die Schweinefeude . . 

Bekanntmachung, betreffend Ausſchluß * iederlauer 
und Schweine von den nicht unter Zuziehung des 
Bezirfsthierarztes beaufſichtigten Jahr⸗ und ER 
märften im ganzen Großherzogthum . 

Belanntmadjung, betreffend IRRE ‚gegen bie 
Maul- und Klauenſeuche . . 

Belanntmadung, betreffend bie Kngegepfiät bei der 
Schweineſeuche, ber — und dem —“ 
ber Schweine . 

Bekanntmachung, betreffend — gegen die 
weitere Ausbreitung der Maul⸗ und Klauenſeuche. 

Bekanntmachung, betreffend Aufhebung von Schugmaß: 
cn zur ——— der Maul» und Klauen⸗ 
euhe . er 

Bekanntmachungen, betreffend den Ausbruh und bas 
Erlöihen der Maul: und Klauenfeude 

vom 30. Dezember 1897 in No. 1, ©. 6; vom 
15. Sanuar 1898 in No. 2, ©. 21; vom 
18. Januar in No. 8, ©. 27; vom 27. Januar 
inNo.4, ©.36; vom 5. Februar in No. 5, €. 41; 
vom 8. Februar in No. 6, ©. 47; vom 24. Februar 
in No. 7, ©. 54; vom 7. März in No. 8, ©, 68; 
vom 12. März in No. 9, ©. 82; vom 19. März in 
No. 10, ©. 89; vom 2. Juni in No. 20, ©. 146; 
vom 30. uni in No, 25, ©. 169; vom 10. September 
in No. 34, ©. 238; vom 15. September in No. 
35, S. 242; vom 5. Dftober in No. 88, ©. 257; 
vom 15. Oftober in No. 39, S. 264; vom 25. 
Dftober in No. 40, ©. 273; vom 1. November 
in No. 41, ©. 278; vom 9. November in No. 42, 
©. 282; vom 15. November in No. 42, S. 283; 
vom 24. Dezember in No. 46, ©, 315. 

1898, 

6. September. 

10. September. 

12. September. 

16. September. 

17. Oftober. 

11. November. 42 

236 

236 

237 

241 

263 

282 



XXU 

Bezeichnung des’ JInhalts. 

Die Räude ift 

ausgebrochen unter den Schafen in ber Stadt 
PBardim, in Maplow, Damerom und 
Tudhubde. . 

erlofhen unter den Schafen in Brenz Amts 
Neuftabt ; 

aufgetreten bei einem erde in der Stadt 
Neuftadt . : . ß 

ebendaſelbſt erioſchen — 
erloſchen in dem Bardimfgen Rämmereiborfe 
Maplom — 

desgleichen in Damerow . . 
besgleichen in ber Stadt Bardim i 
ausgebroden in Kiez und Reu-Bren Amts 
Neuſtadt. 

desgleichen in Wöbbelin, Hofwiſch, Lüblow 
und Tuckhude Amts Neuftadtt . . 

VI Lehn⸗ und Fideikommißſachen. 

Es find anerfannt: 

ber Carl von Alten auf Schloß Linden als Eigen- 
thümer bes bisher von feinem Bruder, dem Hof: 
marjhall Ernft von Alten zu Bückeburg beſeſſenen 
Be an dem Allodialgut — Amts Boizen⸗ 
bur 

der Baurath Ferdinand Wallbrecht zu Hannover als 
Eigenthümer bes käuflich von ihm erworbenen 
Mlobdialguts Kummin ec. p. Teſſenow und 
Mühlenberg Amts Grabow . . . 

ber Freiherr Albredt von Maltzahn als Miteigens 
thümer des Allodiale und Fideikommißguts Borg: 
feld Amts Stavenhagen 

ber bisherige Gutsverwalter Frig Klog als "Eigen: 
thümer bes käuflich von ihm erworbenen Allodial: 
guts Kaejelom Amts Güſtrow ee 

Datum 

ber 

Bekanntmachungen. 

1898, 

25. März. 

4. April. 

16. April. 
14. Juli. 

23. Juli. 
3. Auguft. 
17. Auguft. 

21. Dftober. 

1. November. 

3. Januar. 

7. Januar. 

21. Januar, 

28. Januar. 

23 

23 

44 

44 



XXIU 

Bezeichunung des JInhalts. 

der Ernft von Leers aus Mühlen-Eichjen als Eigen- 
thümer der auf ihn vererbten Allodial- und Fidei⸗ 
fommißgüter Mühlen - Eihjen und Gr. 
Eichſen e. p. Goddin Amts Schwerin. 

der Graf Heinrih Ludwig von Baffemwig auf 
Dalwig als Eigenthümer der auf ihn verftammten 
Fideifommißgüter Wohrenftorf e. p. Weiten: 
dorf und Horit, — ke Amts — 
und Ribnitz Me 

der Georg Heumann aus Berlin als Gigenthümer jr 
käuflich von ihm erworbenen — Amalien— 
hof Amts Güftrow . 

der Wdolf Georg Haaje aus Olbenburg als Eigen. 
thümer des käuflich von ihm erworbenen a. 
Harmshagen Amts Grevesmühlen . 

der Rittmeiſter Freiherr Hugo von Möller: Silienftern 
zu Berlin als Eigenthümer des auf ihn vererbten 
Allodialguts Garlsdorf Amts Güſtrow 

der Guts pächter Heinrich Köfter zu Glajewig und feine 
drei, an den Oberlandesgerichtsralh Oeſten zu 
Roſtock, den Oekonomierath Schubart zu Gallentin 
und ben Gutspäcter Never zu Kavelſtorf ver: 
heiratheten Schweitern als Eigenthümer des- auf fie 
vererbten Allodialguts Kleefamp Amts Mecklenburg 

der Rittmeijler und Divifions-Adjutant Alerander von 
Levetzow als Eigenthümer der auf ihn verftammten 
Fideitommiß- und Lehngüter Lelkendorf, Karnig 
und Sarmjtorf Amts Neufalen. . -» 

der Carl von Alten auf Schloß Linden als eleisiger 
Eigenthümer des ROHR BIN Amts 
Boizenburg ; 

bie Gebrüder Ernit und Achim von Süden "als 
alleinige Eigenthümer bes — IR 
dorf Amts Boizenburg . 

ber Gottfried von Arnswaldt als Witigentfümer bes 
Lehnguts Schönlage Amts Crivig . . - 

18. Februar. 

23. Februar. 

23. Februar. 

23. Februar. 

3. März. 

9. April. 

22. April. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

S. 

7 58 

8 70 

8 70 

8 70 

8 70 

8 70 

10 95 

11 105 

12 112 

16 125 



XXIV 

Bezeichnung des Juhalts. 

ber Fabrikfbefiger Carl Shwanig zu Berlin als Eigen- 
thümer des käuflich von ihm erworbenen Lehnguts 
Kl. Helle Amts Stavenhagen . 

bie Gebrüder Auguft, Carl, Adolf, Frig ns Kurt 
Schlettwein als Eigenthümer bes auf fie ver- 
erbten Lehnguts Bandelftorf c. p. Diſhley 
und Kl.:Schwarfs Amts Ribnig . . 

ber Konful Otto Boas aus Berlin als Gigenthünmer 
bes käuflich von ihm erworbenen Allodialguts Neu⸗ 
Gaarz c. p. Oaarzer Krug Amts Lübz : 

der Gutsbeſitzer Enod Lemcke als Eigenthümer bes 
fäuflih von ihm erworbenen Allodialguts Hoppen= 
trade co. p. Gölln Amts Güftrem . 

der frühere Gutspächter Ferdinand Meißenburg als 
Eigenthümer bes Fäuflih von ihm erworbenen 
Allodialguts Alte und Neu-Schönau co. p. 
Fohannshof Amts Neuftadtt . 

ber Landwirtd Paul Büttner als Gigenthümer "bes 
auf ihn vererbten Allodialguts Boddin co. p. 
Neu-Boddin Amts Gnoien . . 

ber Freiherr Carl Axel von Maltzahn als Gigenthümer 
bes ihm von feiner Schwiegermutter überlajjenen 
Allodialguts Hof» und Kirch-Lütgendorf c. p. 
Blücherhof Amts Lübz. 

die Wittwe und die Kinder des Guisbeſihers J. Fr. 
Köſter als Eigenthümer des auf ſie vererbten 
Allodialguts Ravensruh c. p. Sellin Amts Died- 
a PR 

ber Oberſt a. D. Hubert von Platen als Miteigen- 
thümer bes bisher feinem Sohne Henning von 
Platen allein gehörenden Allodialguts Garvens: 
dorf mit Antheil in Tefhom Amts Bukow . . 

der General:Konful a. D. Paul Wedekind als Eigen: 
thümer des von ihm fäuflich erworbenen Allodial: 
guts Friedrihsmwalde Amts Crivig 

die Gebrüder Paul, Dtto und Martin: Frick als - 
Eigenthümer des auf fie vererbten — ar. 
lübbe Amts Grabow . 

Datum 

ber 

Bekanntmachungen. 

1898, 

29. April. 

11. Mai. 

13. Mai. 

25. Mai. 

8. Juli. 

18. Juli. 

23 

24 

132 

| 138 

| 
' 138 

148 

160 

175 

| 179 



XXV 

Datum 

der 

Belanntmachungen. 

Bezeichnung des Zuhalts. 

der Oberftlieutenant von Schmidt-Pauli ala Eigen» 
thümer des fäuflih von ihm erworbenen Allodial- 
guts Charlottenthal Amts Güftrew . . . 

ber Graf Andreas von Bernftorff als Gigenthümer 
bes fideikommiſſariſch auf ihn verftammten Allodials 
guts Wedendorf e. p. Bliefhendorf, Grambow, 
Kaſendorf und Rambeel Amts Gadebuſch . . 

der Graf Bechthold von Bernftorff als Gigenthümer 
des fideikommiſſariſch auf ihn vererbten Allodials 

22. Juli. 29 | 192 

17. Auguft. 33 | 231 

guts Alt:Karin Amts Bulow . 17. Auguft. 33 | 231 
ber Nittmeifter a. D. Wilhelm von Fiagge "als 

Eigenthümer des auf ihn vererbten Lehnguts 
Or.: Helle c. P- Lüdershof — Staven⸗ 
hagen .. 17. Auguft. 33 | 232 

der Gutsbefiger Hugo Sunbeifer als Eigenthümer 
des käuflich von ihm erworbenen Allobialguts 
Dammerftorf e. p. Wüfthbof und New 
Dammerjtorf Amts Gnoien ; 

der Gutspächter Ernſt Carls als Eigenthümer "bes 
fäuflid) von ihm erworbenen —— ne en» 
dorf Amts Grevesmühlen . ; 

der Graf Andreas von Bernftorff als alleiniger 
Eigenthümer des Zehn: und Fideifommißguts Gr o B= 
Dundorf e. a re 
und Stresbarf Amts Gadebuh . 

bie Gräfin Ella von Sclieffen, geb. Gräfin von 
Baffemwig, als Eigenthümerin ber fideikommiſſariſch 
auf fie vererbten Allodialgüter Diethof c. p. 
Liffow, Drölig, Groß-Bühzin e. p. Raben» 
borft und Schwere; Amts Güftrom, ſowie 
Neuheinde c. p. Klein:Bügin Amts Neufalen 

ber Defonomieratb Hans Böbs als Cigenthümer des 
fäuflih von ihm erworbenen u rn 
Amts Bulom . E 

der Rittmeiſter a. D. Sriedrig von Dsrken —— 
Rothen als Eigenthümer des käuflich von ihm 
erworbenen Allodialguts Lieſſow Amts Schwerin 

17. Auguſt. 33 | 232 

17. Auguft. 83 232 

17. Auguft. 83 232 

26. Auguft. 33 232 

26. Auguft. 33 232 

16. September. | 35 243 

4 



XXVI 

Datum 

der 

Bekanntmachungen. 

Bezeichnung des Inhalts. 

1898, 
der Landwirtd Carlos Lobed aus Havanna als 

Eigenthümer des käuflich von ihm erworbenen 
Allodialguts Gottesgabe Amts Schwerin . . 16. Eeptember. | 35 248 

der Baron Henning von Broddorff zu SKaftorf 
als Eigenthümer des Fäuflich von ihm erworbenen 
Allodialguts Möllenhagen Amts Neuftabt und 
Stavenhagen . 16. September. | 35 243 

ber Sutsbefiter auf red Viered als Eigenthümer "bes 
auf ihn vererbten Lehnguts POLEN Amts 
Neufalen . . 16. September. | 35 244 

der Friedrid Wilhelm Viered als alleiniger 
Eigenthümer des Lehnguts Schwarzenhof Amts 
Neufalen . . 16. September. | 35 244 

ber Gutsbeſitzer Wilhelm Blohm auf Viecheln als 
Eigenthümer des fäuflih von ihm erworbenen 
Lehnguts Sudwig Amts Lübz . . 16. September. | 36 248 

der Graf Hermann von Bernflortf "als Gigenthümer 
der fideifommiffarifch auf ihn vererbten Lehn- und 
Allodialgüter Bernftorf ec. p. Wilkenhagen, 
Pieverftorf, Teſchow und Jeeſe Amts Greves- 
mühlen und Gabebufh und — Amts 
Grevesmühlen .. 30. September. | 38 259 

ber Freiherr Adolf Georg Otto von Malgan als 
Miteigenthümer des Lehnguts Rahnenfelde Amts 
Stavenhagen . . 30. September. | 38 | 259 

ber Albert Baetde als Gigenthümer des auf ihn ver⸗ 
erbten Lehngutes Gr.:Köthel Amts Güſtrow und 
Stavenhagen .. 16. November. | 43 | 302 

ber Dr. phil. Friedrich. Hillmann als Gigenthümer | 
des ihm von feinem Water überlaffenen Allodial- | 
gutes Damekow Amts Bulow . 16. November. 43 | 302 

ber Adolf Hillmann als Eigenthümer bes ihm 'von 
feinem Vater überlaffenen Lehnguts Friedrihsruh 
Amts Stavenhagen . 16. November. 43 302 

ber Bodo von Bülom als Miteigenthümer bes Allobial: 
guts Kobrom Amts Güfrem . . 19. November, 44 307 

der Butsbefiger Albert Greffrath auf Alt⸗ — 
Amts Lübz als alleiniger Eigenthümer dieſes Gutes 22. November. 44 | 307 



XXVII 

Der 
Datum Antlicen 

der Beilage 
Belanntmachungen. 

Bezeichnung des Inhalts. 

der Carl Krüger als Eigenthümer des von ſeinem 
Vater an ihn abgetretenen Lehnguts Böſſow 
Mefthof Amts Grevesmühlen . . 

der Erbpadhthofbeliger Georg Treyfe zu Mohlenhagen 
als Eigenthümer des von ihm fäuflich erworbenen 
Lehnguts Böſſow Dfthof Amts Grevesmühlen 

ber Rittmeijter 5. D. Freiherr Martin von Campe 
als Eigenthümer der fideifommifjarifch auf ihn ver: 
ftammten Zehn: bezw, Allodialgüter Vortſahl und 
Hülfeburg e. p. Prefef Amts Wittenburg . 

die verwittwete Landgerichts: Präfidentin Wendhaufen, 
Ida, geb. Mierendorff, zu Roſtock als alleinige 
—— des Gutes Spotendorf Amts 
Güftrom 

bie Ehefrau des Mediginalralhs Dr. Reder, Ann a, 
geb. Mierendorff, zu Roftod als alleinige Eigen: 
thümerin des Allodialguts — Amts Güſtrow 
und Stavenhagen . 

die Ehefrau bes Rechtsanwalts Dr. "Groth, "Hedwig, 
geb. Mierendorff, zu Roftod und die vermittwete 
Frau Amanda von Ammon, geb. Mierendorff, 
zu Wardom als alleinige Eigenthümerinnen des Allodial- 
gutes Wardomw c.p. Kl.» Wardomw Amts Güftrom 

ber Rentier Otto Schondorff zu Pardim als Eigen- 
thümer des käuflich von ihm erworbenen Lehnguts 
MWendorf Amts Grivig 

ber Louis von Lübbe aus Scharbow als "Eigen: 
thümer des auf ihn vererbten — ae 
Amts Wittenburg 

VII ®ojt: und ——— 
Bekanntmachung, betreffend den Bezug nichtpolitiſcher 

Zeitungen und Zeitichriften durch die Pot . .. 

Belanntmahung, betreffend die Verſendung von Poft- 
padeten nad Britiih= Indien nebit Birma, ſowie 
nach den verſchiedenen indiſchen Bofionfiaten in 
Arabien (Aden), Perfien ꝛc. . 

. Dezember. 45 313 

45 313 . Dezember. 

. Dezember. 314 

. Dezember. 45 | 314 

6. Dezember. 45 | 314 

16. Dezember. 46 | 318 

23, Dezember. 46 

6. Dezember. | 45 314 

16. Januar. 3 

18. Januar. 3 



XXVIII 

Datum 

der 

Belanntmachungen 

Bezeichnung des Inhalts. 

Bekanntmachung, betreffend die Anwendung der Druck⸗ 
ſachentaxe auf offene gedruckte Karten 

Bekanntmachung, betreffend bie Anmeldung ber Bolt: 
jendungen aus dem freien ®erfehr des beutichen 
Zollgebiets nad den beutfchen — — 
die Waarenverkehrsftatiftit . . 19. April. 12 109 

Bekanntmachung, betreffend Einftellung ber regelmäßigen 
Dampferfahrten nad) ber Kuba mit — 
der ſpaniſchen . . 6. Mai. 17 131 

Belanntmadhung, betreffend ——— * * 
und Portorico 3. Juni. 20 146 

Bekanntmachung, betreffend Nichtbeförderung von Brief— 
jend.ngen nad) Kuba durch franzöfiihe Dampfer . 11. uni. 21 152 

Belanntmadjung, betreffend bie Derfendung von Poft- 
padeten nad) Rußland und die Bezugspreife I die 
in Rußland erjcheinenden Zeitungen . j 22. Juli. 28 185 

Belanntmachung, betreffend Abitempelung von Etreif: 
bändern und von Briefumichlägen mit dem Frei— 
marfenjtempel durch die Neichsdruderei . 29. Juli. 29 | 191 

Belanntmadhung, betreffend * ——— von Er 
padeten nad) Honduras . . 18. Auguft. 32 222 

Bekanntmachung, betreffend bie — von ER 
padeten nad) Brafilien . . 4. Oktober. 38 | 257 

Belanntmahung, betreffend die Drudjachentare 25. Dftober. 40 | 272 

Bekanntmachung, betreffend ——— —— 
nach Großbritannien und Irland . . .. 1. November. 41 | 278 



XXIX 

Bezeichnung des Juhalts. 

Errichtung und Aufhebung von Poſtſtationen, 
Poftagenturen, Rojthülritellen, Telegraphen- 

Aemtern, Frerniprech> Einrichtungen. 
Belanntmadung, betreffend Einrichtung von Pofthülfitellen 

in Dugow r. N. Gadebuih, Gr.Brütz r. N. 
Schwerin, Kneeſe D.⸗«A. Gadebuſch und Aufhebung 
der Boftpülfftellen. in Conow D.:N. er 
Friedrihsthal D.⸗A. — und fee f: 
Ribnig . ; 

Belanntmachung, betreffend bie he einer er 
agentur in Reddelich. 

Belanntmadhung, betreffend — einer — 
anſtalt in Bobzin . 

Belanntmadung, betreffend Umwandlung ber RIO 
Wiligrad in ein Poftamt dritter Klaffe . . 

Bekanntmachung, betreffend Errichtung und Aufhebung 
von — — in den Oſtſeebade⸗ 
orten —F — ae — 

Belanntmachung, betreffend die Eröffnung von Telegraphen- 
anftalten in Hof Kargow, Schwaftorf und Gr.-Dratom 

Belanntmahung, betreffend bie —— einer — 
agentur in Lichtenhagen . . 

Belanntmachung, betreffend die Eröffnung von ee 
anftalten in Broberftorf und Gr.-Lüſewitz : 

Belanntmahung, betreffend bie einer ur 
agentur in Hummer . . . 

Belanntmadhung, betreffend die — einer — 
agentur in Gr..Roge . . J 

— 

27. 

27. 

11. 

12. 

27. 

21. 

28, 

März. 

April. 

Mai. 

Mai. 

Mai. 

. Mai. 

. Juni. 

. Auli. 

Juli. 

Juli. 

10 

16 

18 

18 

19 

19 

22 

27 

28 

29 

89 

122 

136 

136 

141 

141 

155 

178 

185 

190 



XXX 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Datum 

ber 

Belanntmachungen. 

Bezeichunng des Inhalts. 

1898, 
Bekanntmachung, betreffend bie — einer Tele⸗ 

graphenanſtalt in Kummer . . . 1. Auguft. 31 199 

Bekanntmachung, betreffend Errihtung und Aufhebung 
von Pofthülfitellen und Poftagenturen in ver: 
fchiedenen Ortfchaften des platten Landes . . . 9. Auguft. 82 221 

Belanntmadhung, betreffend — —— einer — 
ſprecheinrichtung in Dömitz . . 10. Auguſt. 32 221 

Bekanntmachung, betreffend die Se einer Tele: | 
graphenanftalt in Dugow . . 16. Auguft. 82 | 222 

Belanntmachung, betreffend ben biesjährigen Schluß ber 
PVoftämter und Poftagenturen in ben Dftfeebädern 
Boltenhagen, — — N 
und Graal. . . 17. September. | 35 242 

Belanntmadhung, — re ber — 
in Gr.Roge .. 16. Dezember. 46 318 

Veränderungen im Gange der Poſten: 1897. | 

zwifchen Ribnig und Wufttem . » 2 2 2 20. 30. — 18 
898. 

besgleihen . — 26. Februar. 8 | 67 
wifchen % Bahnhof Örenesmühen, "und > Baltenhagen a 13. Mai. 18 | 136 
zwiſchen Graal und Mürik F 20. Mai. 19 141 
zwiſchen Ribnitz und ee a 22. Oktober. 40 | 272 

VIII. Militärſachen. | 
Bekanntmachung, betreffind die Vergütung für Natural: 1898 

Derflegung * — * en im Sabre Sr | 
1898 . 5. Januar. 2 | 15 

Belanntmadhung, — die ——— von | 
Naturalien im Jahre 1897 und in ben un sehn | 
Friedensjahren 1888 bis 1897 . . 21. Januar. 4 31 



XXXI 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Datum 

der 

Bekanntmachungen. 
Bezeichnung des Inhalts. 

—A 

Bekanntmachung, betreffend neue Feſtſtellung der Be: 
legungsfähigfeit der Ortſchaften nad) Maßgabe bes 
Neichsgejeges, betreffend die Quartierleiftung für 
die bewaffnete Macht während des Friedenszuftandes 9. Februar. 6 45 

Bekanntmachung, betreffend die diesjährigen größeren 
Truppenübungen im hiejigen Großherzjogthum . 29. Juli. 29 188 

Belanntmachung, betreffend die Aufitellung von Fuhrparks 
für die diesjährigen — N im biefigen 
Großherzogthum . 4. Auguſt. 31 198 

Belanntmadjungen, betreffend bie für Leiftungen an das 
Militär zu vergütenden Durchichnittspreife von 
Naturalien 

für den Monat Dezember 1897. 5. Januar, 2 14 
„ n»  „ anuar 1898. 4. Februar. 5 40 
„u nn Gm „. 5. März. 8 64 
„nu Z März vo“ 5. April. 12 107 

— „April — 4. Mai. 17 127 
„mn ” Mai „+ 8. uni. 20 145 

„un Sl — 5. Juli. 25 168 
— „Juli — 4. Auguſt. 31 199 

3. September. 33 228 
5. Dftober. 38 256 

4. November. 42 281 
3. Dezember. 45 310 

Rn „Auguſt Er 
» „» September „ . 
”» n „ Dltober — 
—W „ November „. 

IX. Baria, 
Belanntmadhung, betreffend das Ergebniß der Nechnung 

des MWittwen-nftitutes für Prediger, Organiften, 
Küfter und Schullehrer im Jahrgang 1. April 1897/98 24. Auguft. 33 226 

Belanntmadhung, betreffend das Ergebniß der Rechnung 
bes Mitten: Inſtituts für landesherrliche Zivil: 
und Militärdiener im dehrgang 1. — 1897 bis 
1898 21. Oftober. 40 265 



XXXII 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Datum 

und 

Belanntmachungen 

Bezeichnung des JInhalts. 

S. | 
z 1898. | 

X. BerjonalsBerändernngen. | 

Am Großherzoglichen Haufe, Haus= und 
Hofhalt iſt 

der Minifterialaffeffor von Wickede zum Kabinetsrath 
ernannt . FR a N A 1. Januar. 1 6 

ber Lieutenant a. D. von Malkan, Freiherr zu 
Wartenberg und Penzlin, zum Hofftallmeiiter ernannt 1. Januar. 2 21 

dem Vize» Oberftallmeifter Freiheren von Rodde ber 
Charakter alg Oberjtallmeifter verliehen . ; 9. April. 14 116 

der SKabinets- Kanzlit F. Schirbaum zum zweiten 
Kabinets-Regiftrator ernannt . . 9. April. 14 116 

ber — Ben Kuhlmann zum Rabinetöboten | 
ernannt 9. April. 14 | 116 

Belanntmahung, betreffend bie Vermählung Ihrer Hoheit 
ber Herzogin Alerandrine mit Sr. Königl. Hoheit 
bem Prinzen Chriftian von Dänemarf . 26. April. 15 | 117 

ber Forſtaſſeſſsr Werner von Raven zum Jagdjunker 
ernannt . . 4. Juni. 22 156 

bem Dberjägermeifter von Pafſow die nachgeſuchte | 
Dienftentlaffung in Gnaden ertheilt . . 1. Juli. 24 | 163 

bie Geſchäfte des Hofjagbamts bis auf Weiteres dem | 
Oberlandforftmeifter von Monroy übertragen 1. Juli. 24 | 163 

berfelbe zum Überjägermeifter und Chef bes Groß 
— Hofjagdamtes ernannt 

Kaſtellan C. Wilcke zu — als Raftellan 
7. Oftober. 39 265 

an das Palais zu Noftod verſetzt. .. 1. Dftober. 40 273 
ber Offiziant Heinrih Hünemörder — Kaftellan in 

Ludwigsluſt ernannt . . 1. Oftober. 40 273 
ber Kammerlakai wiiheim Wulff um DOffigianten 

ernannt . i 1. Oftober. 40 273 
ber Graf Hermann von Bernftorff auf. BVernftorf 

zum bienftthuenden Kammerherrn ernannt : 10. November. 43 301 
der Kammerherr Graf Hugo von Bernftorff: Gylden: 

fteen auf Raguth zum Zeremonienmeilter ernannt 8. Dezember. 45 312 
ber Kammerherr Ernit von Gundlach auf — 

zum Zeremonienmeiſler ernannt 8. Dezember. 45 312 



XXXIII 

Datum Der Amtlihen 
Bezeichnung des Juhalts. der Bella 

Bekanntmachungen. —— 
N | 6 

1897. 

Es erhielten den Charafter 

als Hofleifenfabrifant ber Seifenfabrifant Heinrid 
Brunnengräber zu Schwerin . 25. Dezember. 2 21 

als —— der Schloſſ — Rarl güſel 1898. 
m . 

als Hoftiichler der. Tiſchiermeiſier Karl Jacobs zu 27. Februar. 9 82 
Pardim . 

als Hofichornfteinfeger ber Schornfteinfegermeifter Sr. 
Stolg zu Lid) . ‚9 April. 9 98 

als Hoflieferant ber Kaufmann Albert Freitag in 
Wismar . . 9. April. 11 98 

als Hoflieferant der Dampffärberei» und Waſchanſialts⸗ 
Beſitzer H. Schmitt in Roſtock 9. April. 11 98 

als Soflieferant ber Hotelbefiger und Reftaurateur Ernft 
Lembde in Teterom . 9. April. 11 98 

als ve der Bädermeifter Adolf Meyer zu 
Schwerin . . 9. April. 11 98 

als Hofbäder ber Vdermeifer Richard Aliſchwager 
zu Shwerin . . 9. April. 11 98 

als Hofinftrumentenmacher ber Iaftramentenmacer | 
August Wendler zu Echwerin . 9. April. 1 | 9 

als Hoffchlachter der Schlachtermeifter Huguft Wild zu 
Schwerin . . 9. April. 11 99 

als Hofſchmied und Wagenbauer der Schmiedemeifter 
und Wagenbauer H. Kröppelin in Hagenow . 9. April. 11 99 

als Hofgoldichmied der Goldſchmied Johannes Jooſt 
zu Schwerin . 21. Juni. 25 | 169 

als Hofbäder ber Bãckermeiſter Emil "if der su | 
Dömik . 12. Auguft. 33 | 229 

als Sofieferant der Roſenſchulenbeſiher He rmann | 
Engel in Ludwigsluit . . 1. September. 36 47 

als —— der Daurermeifer Ernft ein 
Güften . . . a 12. November. 43 9901 

Beim Staatsminifterium iſt 
ber vonBöhl auf Rubow zum‘, — des — 

Schwerin ernannt . . 31. Januar. 5 42 



XXXIV 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Datum 

der 

Bekanntmachungen. 

Bezeichnung des Inhalts. 

1898, 

dem Minifterial-Sefretär sur: ber Charafter | 
als Hofrath verliehen . . 9. April. 11 | 99 

ber Geheime Juſtizrath Kues mit "dem Charakter "als 
Geheimer Oberjuftizrat) in Gnaden entlaſſen . . 30. Juni. 24 103 

Beim Minifterium der auswärtigen 

Angelegenheiten 

und im Verwaltungsbereich dejjelben tft 

der Graf Wolff-Metternich als Königlich Preußiicher 
außerordentliher Geſandter und bevollmächtigter 
Miniſter beglaubigt . . - 10. Januar. 2 23 

der Königlich Belgiſche Vize: Konſul Hermann Weber 
zn Roſtock zum Königlich Belgiſchen Konſul ernannt 
und als folcher anerfannt . . 28. Januar. 5 ı 2 

der Königlich Großbritannifche außerordentliche und "ber 
vollmächtigte Botichafter in Berlin, Sir Frank | 
Gavendifhb Lascelles ale bevollmächtigter | 
Minifter beglaubigt . . 31. Januar. 5 | 2 

der Diätar Richard Maelck zum Minifterial- Kopiiſten 
ernannt. .» 1. April. 10 9 

ber Konſul Emil vofſehl zu Lũbeck zum K. und a. 
Oeſterreich-⸗ Ungariſchen Konſul, auch für das hieſige 
Großherzogthum, ernannt . . 4. Juni. 20 | 147 

das durch den Konful Martin Burdard vertretene | 
japanifche Konjulat zu Hambur; fortan auch für 
das hiefige Großherzogthum zuftändig . . 8. September. 34 | 240 

der Kaufmann Louis Müller zu Diemel zum Dies: 
feitigen Konful ernannt . . . s 23. November. 44 306 

Beim Minijterium des Innern 
und im Verwaltungsbereich defjelben ift 

der Hülfsarbeiter Graf David von —— zum | 
Minifterial:Afjeifor ernannt . 1. April. il | 9 



XXXV 

D atum Amtlichen 
Bezeichnung des Inhalts. der Beilage 

Belauntmachungen. 

1898, 
dem Minifterialraty Dr. Freiherrn von Sammer: 

ftein der Charakter ald Geheimer — 
verliehen . . 9. April. 

dem Minifterial » Sekretär Rudolph Söffing ber 
Charakter eines Hofraths verliehen . . 9. April. 

dem Minifterial-Ranzliften Wiedow der Charakter. als 
Geheimer Minifterial-anzlift verliehen . . . 9. April. 

Deim Geheimen: und Haupt-Ardiv 

der Dr. Hans Witte * — — — 
ernannt. . . 6. Januar, 

Bei den Binbimasikreien in 

bem Bürgermeifter Dr. Burmeifter zu Boizenburg der 
Charakter als Hofrath verliehen . . 9. April. 

dem Bürgermeiſter Hofrath Hermes zu Möbel der 
Charakler eines Geheimen Hofraths verliehen . . 2, Juni. 

der Stadtſekretär Friedrich Gerandt zu — 
zum Stadtſekrelär in Hagenow beftellt . . 3. Juni. 

der Rechtsanwalt Heinrih Simonis zu Plau zum 
Bürgermeifter der Stadt Goldberg ernannt . . 6. Oftober. 

Bei den Ober-Erjag- und Erſatz-Kommiſſionen 

dem NRittmeifter a. D. Freiherrn von Meerheimb auf 
Gnemern bie Verwaltung der Geichäfte des Zivil: 
vorfigenden der Erfag-Nommilfion des Aushebungs- 
bezirts Doberan, ſowie bes Bezirkskommiſſars dieſes 
Aushebungsbezirks übertragen . 5. Januar. 

dem Major a. D. von Viered auf Dudinghaufen bie 
Verwaltung ber Geſchäfte des Zivilvorfigenden der 
Erſatz ⸗Kommiſſion des Aushebungsbezirt® Güſtrow, 
ſowie des Bezirkskommiſſars dieſes BEER 
bezirks übertragen . . 29. Juni. 

Graf Baffewig-Behr auf Lüge. für die Dauer des 
diesjährigen Aushebungsgejchäftes an Stelle bes 
Nittmeifters von Wiered auf Drevesfirchen zum 
jtellvertretenden zweiten bürgerlichen Bee ber 
Ober⸗Erſatz⸗ Kommiſſion IL ernannt . . 2. Juli. 



XXXVI 

Bezeichnung des Inhalts. 

ber im Bureau ber Erſatz-Kommiſſion des Aushebungs— 
bezirks Doberan beichäftigte Aftuar * Zn 
zum Bezirks⸗Aktuar ernannt 

Bei der Eifenbahn-Verwaltung ift 

der Ingenieur Friedrihd Müller mit dem Charafter 
eines Betriebs» Ingenieurs zum Vorſteher der 
Materialien-Verwaltung ernannt . 

ber Königlich Preußifche Negierungsbaumeifter Ludwig 
Wolgaſt als Großherzoglicher Baumeifter angeftellt 

ber Verkehrs : Ober» Kontroleur Hermann Werth mit 
dem Charakter als Verkehrs» Infpeftor zum Vor: 
fteher des Verfehräbureaus ernannt . . 

der Stations-PVorfteher II. Klaſſe Carl Vitenfe zu 
Schwaan zum Stations-Vorſteher I. Klaffe ernannt 

der Stations-Vorfieher II. Klaſſe Notter zu Parchim 
zum Stations-Borfteher I. Klaſſe ernannt > 

Bei der Chauffee: und Flußbau-Verwaltung ift 

dem Landbaumeiſter H. von Leitner ber Charakter als 
Ober⸗Landbaumeiſter verliehen . . 

der Baubireltor Ahrens zu Grabow in den Ruheſiand 
verjeßt . 

bem Landdaumeifter Klett bie Verwaltung der Chauſſee⸗ 
und Flußbau⸗Inſpektion Grabow übertragen 

Zu Standesbeamten ſind beſtellt: 

für den Standesamtsbezirk Röcknitz der Küſter Carl 
Emler bdafelbit . 

für ben Standesamtöbezirf Brücl ber Bürgermeifter 
Saling daſelbſt 

für den Stanbesantigit Waren der Paul Santow 
bajelb 

für den Standesamtsbezirf Grabow der Senator 
Rodatz daſelbſt . . 

für den Standesamtsbezirk Schwerin (Sandbezirk) ber 
Amtsprotoolliit Schmell dafelit . . . - 

Datum 

ber 

Belanntmachungen. 

1898. 

3. Oftober. 

7. Januar. 

14. April. 

19. April. 

22. September. 

14. November. 

9. Npril. 

1. Oftober. 

1. Oftober. 

4. Januar. 

12. Februar. 

22, März. 

31. März. 

14. April. 

Amtlichen 
Beilage 



xxxvn 

Bezeichnung des Juhalts. 

für den Standesamtsbezirk Satow der — Never— 
mann daſelbſt 

für den Standesamtsbezirf Növers 5 a g en der darf 
infpeftor Dar Garthe dafelbit . i 

für ben en Nittermannshag en ber 
Lehrer E. Schneeberg zu Faulenroft . . 

für den Standesamtsbgzirt Mühlen-Eichſen der Guts- 
befiger Ernjt von Leers daſelbſt 

für den Standesamtsbezirk Cammin der Küfter und 
Organift Langermann daſelbſt . . 

für den Standesamtsbezirt Mölln ber Inſpettor C. 
Stuckenberg daſelbſt . . 

für den Standesamtsbezirk D iedrichsh agen der Lehrer 
Ludwig Daebeler zu Upahl 

für ben Standesamtsbgjirt Kladru m ber Schulze 
Hafe dajelbit . 

für den Standesamtsbezirf G old berg der Bürgermeifter 
Simonis dbaielbit . . 

für den Standesamtsbezirt Zweedorf der Pfarrader: 
pächter Horn bajelbit . . 

für den Standesamtsbezirt Sülte n der Lehrer Ba ars 
mann daſelbſt . . 

für den Standesamtsbezirk MWattmanns hagen der 
Dr. Ernſt Wien auf Friedrihshagen . j 

für ben Standesamtsbezirt Giſchow der Schulge Bauer 
daſelbſt . . 

für den Stanbesamtsbezirt Gr.:Raden ber Schmiede 
meifter Otto Brodmann bafelbit 

Zu Vertretern von Stanbesbeamten find beftellt: 

für den Standesamtsbezirt Röckwitz der Schmiedemeijter 
Carl Schulz dajelbit . 

für den Standesamtsbezirf Kurzen + T rechow "der 
utsfetretär Nicolaus Harms dafelbjt » ya 

für den Standesamtsbezirt Blankenhagen der Erb- 
pädhter Johann Thiel dafelbft . 

für den Standesamtsbezirf Parchim der Stadtjefretär 
Ermel und der Rathsprotofolliit Hartmann bafelbit 

Datum 

ber 

Belanntmachungen. 

1898, 

3. Mai. 

21. Mai, 

24. Juni. 

13. Auguft. 

24. Auguft. 

21. September. 

1. Dftober. 

7. Oftober. 

22. Dftober. 

28. Oftober. 

8. November. 

11. November. 

17. Dezember. 

20. Dezember. 

4. Januar. 

4. Januar. 

7. Januar. 

11. Januar. 

Der 
Umtlichen 
Beilage 



xxxvm 

Datum 

ber 

Belanntmachungen. | _ 
Bezeichnung” des Juhalts. 

1898. 

für den Standesamtsbezirt Warſow der Küfter K. Wulf 
BARSTERE 4. u: 000 een ie, 12. Januar, 3 | 28 

für den Standesamtsbezirk Mölln der Küſter | 
9. Wegener daſelbſt . . 20. Januar. 4 36 

für den Standesamtsbezirf Thürkow der Organift | 
A. Schlorf daſelbſt. . . 22. Januar. 4 36 

für den Standesamtsbezirf Damm der Siadiſekretär | 
Ermel und ber Rathsprotofollit Hartmann zu | 

25. Januar. 4 36 ROTER: 2 a a ie ar 
für den Standesamtsbezirt Ruſſow der Wirthichafter 

Garl Xedhler zu Roggow . . 7. Februar. oe’ a 
für den Stanbesamtöbezir Mummendorf der Schuh⸗ 

macher H. Freitag zu Mallentin . . 
für den Standesamtsbesirt Schwerin (Stobtbegit) der | 

Kaffier Paul Behrns dajelbft . 11. Februar. Ti 56 
für den Standesamtsbezirt Brüel ber Siadiſekretãr 

* Februar. 6 | 48 

Schröder bafelbit . 12. Februar. 71|I 5 
für den Standesamtsbezirk "Schönberg der Lehret 

Adolf Schmidt daſelbſt . . 26. Februar. 8 689 
für den Standesamtsbgzirt Sanik der Gutspächter 

Hugues zu Oberhof . 5. März. 8 69 
für den Standesamtsbezirf Toitenwintel der Schulze 

Dethloff zu Hinrichsdorf . 30. März. 10 9 
für den Standesamtsbezirf Küg der Sattlermeifter 

Steinbed dajelbft . . . 4. April. 11 98 
für den Standesamtsbezirk Klaber der Gutsinfpeftor 

Friedrich Schlundt und ber Lehrer Heinrid) 
Koß daſelbſt . . 21. April. 14 116 

für den Standesamtsbezirf aröpelin der Stadtfefretär 
Hempel dafelbit . 24. Mat. 19 143 

für den Standesamtsbezirf Körchow der Küfter und 
Lehrer Spätling dafelbft . . - 6. Juni. 20 147 

für den Standesamtsbezirk Medlenburg der Lehrer 
Schrader dafelbit . 17. Juni. 23 159 

für den Standesamtsbeyirt W itten fö rden der Schmiede: 
meifter Driever bafelbit . 24. Juni. 24 162 

für den Standesamtsbezirk Kritzkow der Gröpäcte | 
Joh. Reichentrog dafelbit . . 13. Juli. 27 | 178 



XXXIX 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Datum 

der 

Bekanntmachungen. 

Bezeichnung des JInhalts. 

1898, 
für den Standesamtsbezirf Wismar der Nathsregiftrator 

Prüter und der Rathskanzliſt Hoop bafelbit . 16. Juli. 28 | 186 
für den Standesamtsbgirt Sanik ber Srbmüller | 

Aug. Peters dafelbit . ur 1. Auguſt. 30 196 
für den Standesamtsbezirf Cammin ber "Lehrer 

W. Flotow daſelbſt 13. Auguſt. 32 223 
für den Standesamtsbezirf Schwerin (Stadtbezirk) 

der Nathsherer Rihard Neubed dafelbit . 27. Auguft. 83 | 231 
für den Standesamtsbezirt Mölln derKüfter F. Grüß: 

macher zu Kl. Helle : 
für den Standesamtsbezirk Drevestirdgen ber 

Schulze Holft zu Blowak. . 
für den Standesamtsbezirk Diedrichshagen der 

Gutspächter Paul Ehlers zu Schildberg .. 
für den Standesamtsbezirk Kladrum der Müller 

Thiel daſelbſt — 
für den Standesamtsbezirk Kuppentin der Lehrer 

Lange daſelbſt . . 
für den Standesamtsbezirf Sülten der Sufenpäcte 

C. Kohrs daſelbſt . . 
für den Standesamisbezirk Wattmannspagen der 

Qutsbeliger Werner auf Wotrum . . 
für den Standesamtöbezirt Gr.-Lukow der. Küfter 

Stoll daſelbſt . . . 
für den Standesamtsbezirt Gr. Giſchow der Sand: 

wirth Walter Burdard baielbit. . 
für den Standesamtsbezirk Gr.:Naden ber Sul 

Tohp zu Lo . . 

Beim —— if 
der Graf von Baſſewitz auf Burg-Schlitz zum zweiten 

nichtftändigen Mitgliedve und der Gutsbefiger Hill: 
mann auf Zülow und der Gutspächter Koch zu 
Bröbberom zu Vertretern derjelben gewählt . ; 

Bei der Verfiherungsanftalt (Medlenburg) 
für die Jnvaliditäts- und Altersverfiherung ijt 
bem Regierungsrat Gramer ber BIENEN als eng 

Regierungsrath verliehen 5 

“17. September. | 35 243 

23. September. | 36 | 247 

1. Dftober. 33 258 

7. Oklober. 39 265 

17. Oktober. 39 | 267 

8. November. 42 | 284 

11. November. 42 

Dezember. 46 316 

17. Dezember. 46 | 8316 

20. Dezember. 46 | 316 

14. Februar. 7 

9. April. 11 | 99 



XL 

—— Amilichen 
Bezeichnung des Jnhalts. der Beilage 

Belauntmadungen.| ————— 
Nr. 

1898. | 
Beim Schiedsgericht für die Verſicherungs— 

anftalt Medlenburg ift 

der Obitanlagenbefiger ©. Ihlefeld zu Dftorfer Hals 
zum Hülfsbeifiger bis 1. Juli 1900 gewählt . . 8. September. 34 240 

der Amtsitellen » Verwalter 8 — a zu ER * 
Aktuar ernannt . . 4. Dftober. 38 | 259 

Zu Verwaltern bei den Amtsftellen für bie 
Invaliditäts- und Altersverfiherung find 

beftelit 

für Neubudow ber Stabtfefretär | Klüſſ rn — 21. Juli. 28 186 
für Roſtock der Diätar Hans Saf . 5. Oftober. 38 259 

Schiedsgeridte für Unfall», Invaliditäts— | 
und Altersverjiderung | 

beim Schiedsgericht für die Unfall-Verfiherung ber für 
unmittelbare Rechnung der Stadt Rojtod bei Bauten 
beihäftigten Perfonen ift der Vize-Konſul Adolf 
Element bafelbjt zum ftellvertreienden Beifiger 
berufen . . 5. Januar. 2 

Befegung der in Schwerin auf "Grund des Bauunfall: 
gefeges errichteten Schiedsgerihte . . . 15. Februar. 7 49 

beim Sihiedsgericht für Die Unfallverficherung der im 
Betriebe der Großherzoglichen Eifenbahn: Verwaltung 
beichäftigten Arbeiter ift für die Zeit vom 1. März | 
1898 bis dahin 1902 zum Beifiger ernannt der 
Obermaſchinen⸗Inſpekltor Pöſchmann und zu 
Stellvertretern deffelben der Diafchinenmeifter Dies 
und ber MWerkitättensVBorfteher Lehmann. . . 28. Februar. 8 | 8 

BZufammenfegung der Sciedsgeridhte für bie Unfall: 
verfiherung der land» und forjtwirthichaftlichen 
Arbeiter im biefigen Großherzogthum . 7. Juni. 21 150 

AZufammenfegung der in Schwerin errichteten Schiede⸗ 
gerichte für die Unfallverſicherung der Arbeiter in 
den für Großherzogliche Rechnung verwalteten land» 
und forftwirthichaftlichen Betrieben . . 29. Juli. 30 | 193 

tv 1 



Bezeichnung des Juhalts. 

Zuſammenſetzung des Schiedsgerichts der Seftion 34 ber 
Fuhrwerfs:Berufsgenoffenshaft zu Schwerin für die 
Zeit vom 1. Dftober 1898 bis dahin 1899 . . 

Zufammenfegung des Schiedsgerichts für die Unfall» 
verficherung der Arbeiter in der ORG 
für die Warnow und Nebel ; 

Bei den ritterfhaftliden Bolizeiämtern 

find zu Dirigenten erwählt: 

der Gutsbeſitzer Lueder auf Redewiſch für den ritter- 
ſchaftlichen PBolizeiverein Grevesmühlen . 

der Butsbefigerr W. Schumann auf Al.: Köthel für 
den ritterfchaftlichen Polizeiverein Teterow . . 

der Gutshefiker A. Saniter auf Wahrftorf für den 
ritterichaftlichen Bolizeiverein Schwaan . . 

ber Gutsbefiger von Neftorff auf Werle Pe ben 
ritterſchaftlichen PBolizeiverein Grabow . 

zu Polizeirihtern ernannt: 

Bürgermeijter Saling zu Brüel — das ——— 
Polizeiamt dajelbit . . 

Beim Minijterium der Finanzen 
und im Verwaltungsbereiche defjelben ift 

der Amtmann Ernit Werner von Heyden zum 
vortragenden Rath und Minifterialrath ernannt 

der Kopiiſt Wilhelm MANN zum Miniſterial⸗ 
Kanzliiten ernannt . . ee 

dem Regiftratur » Afiftenten $r. Heitmann ber 
Charakter als Regiſtrator verliehen . 

dem SNammerregiftrator Dühnfahr ber Charakter 
als Geheimer Kammerregiftrator verliehen . . 

ber Amtmann Ulrih von Blüder zu Wittenburg 
zum vortragenden Rath im Finanz-Miniſterium, 
Abtheilung für Domänen und de und Kammer: 
rath ernannt . . r 

Datum 

ber 

Befanntmachungen. 

1598, 

6. September. 

29, November. 

15. Januar. 

15. Januar. 

17. Mai. 

24. Oktober. 

12. Jamar. 

1. Januar. 

1. April. 

9. April. 

9. April. 

1. Oftober. 

Der 

Amtlichen 
Beilage 

S. 

34 | 230 

44 | 303 

> 28 

3 28 

18 ‚138 

40 274 

8 28 

1 | 6 

10 02 

11 | 100 

11 100 
| 

| 
39 | 264 



XLII 

Bezeichnung des JInhalts. 

Bei der Renterei tft 

dem Kaſſier Otto Jäppelt m — als er 
Kaſſier verliehen . 

In der Verwaltung ber Domänen und Forjten: 

Domanialbeamte: 

Amtsvermwalter Jeng zu Erivig zum Amtmann ernannt 
Amts: Affeffor Freiherr von Brandenftein zu Witten: 

burg zum Amtsverwalter ernannt. . 
Oberamtmann Erain zu Schwaan mit dem Titel 

Amtshauptmann in den Ruheſtand verjegt . 
Amtmann von Quigow zu Warin als dirigirender 

Beamter nach Schwaan verſetzt 
Amtsverwalter Beed zu Neuftadt zum Amtmann ernannt 
Amtsverwalter Juliusvon Schmidt in Ribnig zum 

Amtmann ernannt 
Amtsverwalter BEROR von Hagenow nad) Wismar 

verjeßt . 
Amts⸗Aſſeſſor Leo zum Amtsverwalter in Grevesmüßfe 

ernannt . 
Amts-Affeffor von Matthiejien zum Amisderwalter in 

Warin ernamt . . 
Amts⸗Aſſeſſor Wildfang von Srivig nach vegenon 

verjeßt . 
Droft Krüger in Marin zum Landdroften ernannt . 
Amtshauptmann Freiherr von Ketelhodt in Wismar 

zum Droften ernannt . 
eg Hans Scdlie als Amis⸗ Aſſeſſor angenommen 

und dem Amt Boizenburg zugewieſen 
Amtmann von Blücher zu Neubuckow zum erften 

Beamten und Amtshauptmann ernannt . . 
Amtsverwalter Mar Schmidt zu Warin — Amtmann 

ernannt. . 
Amts⸗Aſſeſſor Wiidfang in Hagenow zum Amts⸗ 

verwalter ernannt. 
Amtmann Kleffel zu Robel als brigrender & Beamter 

an das Amt Dömig verfeßt . 

Datum 

Bekanntmachungen. 

9. 

3. Januar. 

3. Januar. 

31. März. 

ber 

1898, 

April. 

. April. 

. April. 

. April. 

. April. 

. April. 

. April. 

. April, 
. April. 

. April. 

2. Juni. 

. Auli. 

. Juli. 

. Juli. 

- Auli. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Nr. | ©. 
| 

11) 100 

1 7 

1 7 

10 | 91 

10 91 
10 91 

10 91 

10 9 

10 91 

10 92 

10 92 
11 | 100 

11 100 

23 | 160 

24 165 

24 165 

24 16 

24 , 165 



XLIll 

Bezeichnung des Zuhalts, 

Amtmann Julius von Schmidt zu Ribnig als leitender 
Beamter an das Amt Wredenhagen zu Röbel verfegt 

Aıntmann Jen von Erivig nad Ribniß verfegt ; 
Amts: Affeffor Dr. Otto ng von Dömig nad 

Grivig veriegt . 
Gerichts-Aſſeſſor C. Schlottmann zur aushülfsmweifen 

Beihäftigung dem Amt Toitenmwinfel überwiefen . 
Landdroft Wehner zu Dömit auf Anfuchen entlaifen . 
dem Amts:Affeffor Schlie zu Boizenburg das volle 

beamtliche Votum verliehen. . i 
derjelbe an das Amt Toitenwinfel zu Roſiock verfegt 
Amtmann Wlerander von Bülow als leitender 

Beamter an das Amt Wittenburg verfegt . i 
Amtsverwalter Schmidt zu Dargun um Amtmann 

ernannt. . 
Amts⸗ Aſſeſſor Dr. Wünſ h zu Srivig zum " Amtsver: 

walter ernannt . 
Amts⸗Aſſeſſor von Pleſ ſen zum Amtsverwalter ernannt 
Referendar Paul Bade als Amts-Aſſeſſor en 

und dem Amt Schwerin zugewielen . : 
Heferendar Emil Lemde als Amts-Aſſeſſor angenommen 

und dem Amt Toitenwinfel zugewiejen . 

Subalternbeamte der Aemter: 

Amtsprotofollift Lehmann in Neubufom zum Amts: 
regiftrator ernannt 

Amtsdiätar Kopplow in Bügow yum Aıntsprotofolliften 
ernannt. . 

Amtsregiftrator Evermann von Wittenbug nad) Staven- 
hagen verjegt . 

Amtsprotofollift MWüfthoff von. Crivih nad) Neuftadt 
verfeßt . 

Amtsprotofollift Stove von Neuftadt nad) MWittenburg 
verſetzt 
—2 vrißhaber von Grabow nad Hagenow 

EM vaade 5 datgun sum Amisferetär 
ernannt . 

1898, 

1. Juli. 
1. Juli. 

1. Juli. 

2. uni. 
1. Juli. 

1. Auguft. 
1. September. 

1. Oftober, 

1. Dftober. 

1. Oftober. 
30. September. 

15. November. 

19. November. 

3. Januar. 

3. Januar. 

1. April. 

I. April. 

1. April. 

1. April. 

9. April. 
6* 



XLIV 

Datum 

ber 

Bekanntmachungen 

Bezeichnung des Juhalts. 

1898. 

die Amtsprotokolliſten Auguſt Wilms zu Criviß, 
Wilhelm Stowe zu Wittenburg und Hermann 
Brüßhaber zu Hagenow zu — 
ernannt. . 9. April. 11 101 

die Amtsdiätere Otto Kamin zu Süftrem, Otto 
Paſchen zu Dömitz, Karl Schell zu Oreves- 
mübhlen, Heinrich Weftphal zu Hagenow, Nobert 
Laas zu Ribnig und Richard Kallies zu Boizen- 
burg zu Amtsprotofolliften ernannt . . 9. April. 11 | 101 

Amtsprotofolliit Höfig von Grevesmühlen nad) Roſtoct 
an das Amt Toitenwinkel verſetzt .. I. Juli. 24 | 166 

Amtsfekretär Sellmann a Noftod in ben NRuheſiand 
verfeßt . . 1. Oftober. 37 250 
— Lange von Neuſiadt nach Hoſtock verſehi 1. Oktober. 37 2851 
Amtsregiſtrator Scheuermann von Dömitz nach Schwerin 

DEE er I a da ara a 1. Oftober. 37 | 251 
Amtsprotofollift Storrer zu Hagenow zum Amts: 

regiftrator ernannt und nad) Dömiß verſetzt . . 1. Oftober. 37 251 
Amtsprotofollift Hannemann zu Dargun zum Amtes 

regiftrator ernannt und nad Neuftadt verfeßt . . I. Oftober. 37 251 
Amtsprotofolliit Kopplow von Bützow nad) Gadebufch 
u ee ee 1. Oftober. 37 251 

Amtsdiäter H. Michelſen zu Güſtrow zum Amts: 
protofolliften ernannt und nad Dargun verjeßt . 1. Oftober. 37 251 

Amtsdiätar P. Wild ER a En ——— 
ernannt. . 1. Oftober. 37 251 

Forftbeamte: 

Stationsjäger Carl Wendt zu Gelbenfande * Revier⸗ 
förſter in Hirſchburg ernannt . . 3. Januar. l 7 

Forftfandidat Ludwig Stubbendorf aus Schwerin 
zum Forftaffeifor ernannt . 4. Februar. 6 48 

Forjtfandidat Ludwig Baade aus Neddelich sum gerft | 
affeffor ernannt . . ; 5. Februar. 6 ı 48 

eye Garthe auf Antrag entlaffen — 21. März. 10 90 
orft:Referendar Werner von Raven aus Starkow 

zum Forſtaſſeſſor ernannt . . . . ; 16. Mai. 19 | 142 



XLV 

Der 
Datum Amllichen 

Bezeichnung des Jnhalts. der Beilage 
Bekanntmachungen. 

1898, 
bie Oberförfterei Schildfeld dem — von Schal: 

burg übertragen . 1. Juli. 25 170 
Forſtaſſeſſor Sean Iven zum Oberförfter in Kogel 

ernannt . g 1. Juli. 25 170 
Revierförfter Dahl zu Dettelin in Gnaben entlaifen . 1. Juli. 25 170 
Nevierförfter Wiepert zu — in Gnaden ent: | 

lajien . 1. Juli. 25 | 170 
Stationsjäger Wilhelm Rudid zum Reierförfer in | 

Dettelin ernannt . . 1. Zuli. 25 170 
Stationsjäger Milhelm Weſiphai sun Hevierförfter 

in Hühnerbufch ernannt. . 2. Juli. 25 | 170 
Stationsjäger Forſtkandidat Steffen zum Forftrendanten 

in MWittenburg für die Oberförftereien Scildielb | 
und Kogel ernannt . . 4, Auli. 25 | 170 

Forfteleve Mar Raſſow aus Boef zum Kl Referendar | 
ernannt . 5. Juli. 26 | 175 

Forjtreferendar Carl Regenfiein zum Forftaffeffor 
ernannt . 26. September. | 37 249 

dem Oberförfter Köhler zu Mredenhagen der Sharakter | 
als Forſtmeiſter verliehen . 3. Oktober. 38 | 258 

bem Oberförfter von Baffewig zu Jasnig ber Charakter | 
als Forſtmeiſter verliehen . . 4. Dftober. 88 | 259 

der Forjtpraftifant Carl Zeeden aus Marnit sum | 
Forftreferendar ernannt . . . 21. November. 44 | 8306 

Domanial: —— | 

Baumeifter Friedrich Thormann zu Dömig — 
Diſtriktsbaumeiſter ernannt . . 1. Januar. 1 7 

Diftriftsbaumeifter Adolf Klett zu. Schwerin zum 
Landbaumeifter ernannt . . 9. April. 11 99 

Diftriftsbaumeifter Thormann zu Dẽmib auf Antrag 
entlafien . . 1. Oftober. 837 | 251 

Baumeifter Johannes Singelmannn zu Lũbz zum 
Diftriftsbaumeifter in Dömig ernannt . . . 1. Oftober. 39 | 264 

Ingenieure: 
Ingenieur Rudolf Schmidt aus Teterow zum Kammer: | 

Ingenieur und NN des ea aa 
ernannt . . ; 3, November. 42 | 283 



XLVI 

N Der 
atum Amtlichen 

Bezeichnung des Inhalts. ber Beilage 

Belanntmachungen./ — 

1898, | 

Die erfte (theoretifhe) Prüfung für das 
ohbaufad haben beftanden: 

die Kandidaten bes — — ——— 
und Paul Schondorf .. 10. März. 9 83 

Die zweite (praktiſche) Prüfung für das 
Hochbaufach hat beſtanden: 

der Bauführer Johannes Zingelmann . . .. 10. März. 9 | 83 

An der Steuer: und Zollverwaltung ift 
1897, Revifions- Ober⸗Kontroleur Friedrich Fitzer zu Schwerin 

in den Ruheſtand verſetzt . . 31. Dezember. 1 6 
der dem Königlich Preußifchen Regierungorath Blau 

ertheilte Auftrag zur Mahrnahme der Gefchäfte 18€ 
eines Mitgliedes der Steuer: und BEER 398, 
erloſchen . 1. April. 10 92 

ber Gerichts: Aſſeſſor Robe rt Lorent von Seiner gonig⸗ 
lichen Hoheit dem Großherzog von TER, 
Strelig zum Oberzollrath ernannt . 1. April. 11 97 

dem SKopiiften Albert Stehring der Sharafte "als 
Steuer-Kanzlift verliehen . 9. April. 11 100 

der Steuer-Supernumerar Wilhelm gürf‘ zum 
Arfiftenten ernannt . 1. Mai, 16 | 124 

ber Ober: Steuerfontroleur $r. Beters in Halle zum 
Bollinfpeftor ernannt 

der Ober: Steuerfontroleur Hellerung mit dem 
Charakter als Ober:Zolljefretär zum Vorſtand ber 
Regiltratur-Abtheilung der Steuer: und — 
ernannt . . 1. Juli. 25 ; 171 

der Steuereinnehmer Georg Rrafemann in Rofiod 

.Juli. 24 | 166 — 

zum Ober-Grenzkontroleur ernannt B 1. Juli. 25 171 
der Steuereinnehmer Paul Gafter in Wismar zum 

Ober-Grenzfontroleur ernannt . 2, Juli. 25 171 
ber Hauptamsaffiitent Eduard Böttcher zu Schwerin 

zum Ober-Steuerfontroleur ernannt . . 3. Juli. 25 171 
ber Hauptamtsaffiftent Helmuth Wertens in Waren | 

zum Ober-Steuerfontroleur ernannt . . » 4. Juli. >35 | ı71 



XLVII 

Bezeichnung des Inhalts. 

dem Steuerrath Ahlefeld zu Roſtock der ——— als 
Geheimer Steuerrath verliehen 

derſelbe in den Ruheſtand verſetzt . . 
ber Hauptamts = Kontroleur Wilhelm Säule in 

Güſtrow zum Nendanten in Wismar ernannt . . 
ber Steuer: EUER. Otto ih e — Aifitenten 

ernannt 

In der Verwaltung der Hofe und Telegraphen 
find: 

Poftkajfirer Adolf Steinhagen zum Poſtdirektor im 
biefigen Ober: Boftdireftionsbezirf ernannt ; 

Poftjefretär Karl Voß zum Ober Boitbireftiongfefretär 
ernannt. . 

Telegraphenamts: Raffirer Schmidt aus Frankfurt a. M. 
zum Bojtinipeftor ernannt . 

Poitiefretär Emil Schmuhl zum Boftfekretär ernannt . 
Poftjefretär Eduard Huth zum Ober: Poftfefretär ernannt 
die Pojtajfiitenten Karl Clorius, Ernſt Brunier, 

Wilhelm Beeſe, Bernhard Lüth, Guſtav 
Pörſch, Heinrich Brinckmann, Theodor 
Wegener und Theodor Röhr zu Ober-Poſt— 
alfijtenten ernannt . 

die Telegraphenaffiitenten Ludwig Dellin und Karl 
Haſſe zu Ober-Telegraphenafliitenten ernannt . . 

DOber-Boftaffiitent Johannes Röhlke im biefigen Ober: 
Poſtdirektionsbezirk angeftellt ; 

Telegraphenamtstalfirer Paul Weyland zum Tele⸗ 
graphendirektor ernannt . . 

Poſtaſſiſtent Auguſt Burmeifter zum Ober: Poit- 
alfiitenten ernannt . 

Poſtaſſiſtent Friedrich Souis sum Ober: Boftaffiftenten 
ernannt. . 

Poſtſekretãr Auguſt Droͤſt zum Ober⸗ Poſidirektions⸗ 
ſekretär ernannt . . 

Poſtſekretär Paul Diehn zum Ober: Boftjefretär ernannt 
Ober⸗Poſtdirektionsſekretär Emil ZEOUNERE — 

kaſſirer ernannt 

Datum 

der 

Bekanntmachungen. 

1898, 

24. Auguſt. 
30. September. 

1. Oktober. 

1. Oktober. 

7. Januar. 

18. Februar. 

22. Februar. 
1. März. 
25. März. 

1. April. 

1. April. 

I. Mai. 

16. Dlai. 

1. Juli. 

1. Juli. 

1. Juli. 
1. Juli. 

15. Juli. 

33 
37 

166 

171 
171 

186 



XLVIN 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Datum 

und 

Belanntmachungen 

Bezeichnung des Juhalts. 

1898. 

der Geheime expedirende Sekretär Carl Willebrand 
zum Poſtdirektor ernannt . . 29. Juli 29 192 

Poftpraftifant Nihard Wagner zum Poſtſekreiar ernannt 1. Oltober. 37 251 
Poſlaſſiſtent Richard Wolff zum Ober⸗Poſtaſſiſtenten 

ernannt. . 1. Oftober. 37 251 
Poſtaſſiſtent deinrich ‚Hahn sum "Ober: Poftafifenten 

ernannt. . 1. Oktober. 37 252 

Bei der Prüfungs-Kommiſſion für die 
Kandidaten des Baufades ift 

der Geheime Baurath Piernay an Stelle des Ober: 
ſchulraths Dr. Hartwig zum Worfigenden beſtellt 1. Juli. 24 16 

der Zandbaumeifter Hennemann an Stelle des Ober: 
baudireftors Menſch zum Mitglied beftellt 1. Juli. 24 165 

Beim Direktorium des Domanial- Arbeits: 
baufes zu Widendorf iſt 

Amtsverwalter von Dergen an Stelle des Amtmanns 
von Bülow als Mitglied eingetreten . 7. September. 34 239 

Beim Hoftheater ijt 

der Oberregiffeur und Hofichaufpieler a. D. — 
Günther zum Ehrenmitglied ernannt 24. Dezember. 46 317 

Beim Minifterium der Juſtiz 

und den mit demfelben verbundenen Abtheilungen. 

Amtsrihter Kraufe bis auf Weiteres mit der Ber: 
waltung der Geſchäfte eines vortragenden Raths 
im Juſtiz-Miniſterium und deſſen Nbtheilungen 
beauftragt . 1. Februar 5 43 

Amtmann Wilhelm Kundt zum Diniteritratg und 
vortragenden Rath ernannt. . Februar 7 54 

dem Miniſterialrath Mühlendrud ber Charalter 
eines Geheimen Miniſterialraths verliehen 9. April. 11 101 



Bezeichnung des Inhalts. 

dem Mtinijterialfefretär Dr. Theodor Michelſen der 
Charakter ala Hofrath verliehen 

dem Minifterialfanzliiten Paetow der Charakter eines 
Geheimen Dlinifteriallanzlijten verliehen . , 

Deim Kompetenz-Gerichtshof ift 

der Oberlandesgerihtsrath Oeſten an Stelle des früheren 
Oberlandesgerichtsratjs Dr. von — zum 
Mitgliede ernannt . . 

der Oberlandesgerichtsrath Altvater. an Stelle "des 
früheren Oberlandesgerichtsraths —— * 
ftellvertretenden Mitgliede ernannt 

Zuftiz- Verwaltung. 

Richter uud Staatsanwälte: 

Amtsrichter Bergner zu’ —— in den Ruhe— 
ſtand verſetzt 

Amtsrichter Kraack zu Warin nad) Sreossmühlen 
verfeßt .. 

Gerichtsaſſeſſor Dtto Sarthe i Penzlin zum Amis: 
richter ernannt 

die Verwalung des Amtsgerichts zu Marin dem Gerichts: 
allelior Mehlhardt übertragen 

Landgerichtsrath Viereck, bisher zu Schwerin, an das 
Landgericht zu Roſtock verjebt . 
— — Wedmann in den Ruheſiand 

verſetzt 
——*——— Adolf Iapı zum Oberlandesgerichts- 

rath ernannt . 
— —— Sibeth von Güftrow nach Roſtoci 

verſetzt. 
Staatsanwalt Walter Schmidt zum Lanbgerihterat 

in Güftrow ernannt . 
Amtsrihter Fr. Fenſch zum Staatsanwalt in Doficd 

emantt. » 2 20.» . 

oer 

Bekanntmachungen. 

1898. 

9. April. 

9. April. 

6. Juli. 

6. Juli. 

2. Yanuar. 

2, Januar. 

3. Januar. 

3. Januar. 

1. Februar. 

1. April. 

1. April, 

1. April. 

1. April. 

1. April. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 



Der 
Amtlichen 
Beilage 

Datum 

der 

Belanntmachungen 

Bezeichnung des Inhalts. 

1898. 

pr Guido Saf von Arafom — Warin 
verſetzt I. April. 10 | 93 

Serichtsafleijor Srnit Walter s Schwerin zum Amts: | 
richter ernannt . a 1. April. 19 93 

Gerichtsaſſeſſor Bufhmann zum Amtsrichter in 
Kralow ernannt . 1. April. 10 93 

Serichtsaffefjor Dümel zum Amtorichter in Blau ernannt 1. April. 10 24 
Gerichtsajfefior Otto Melz zum Amtsrichter in Zub: 

wigsluſt ernannt . . 1. April. 10 | 9 
Gerichtsaſſeſſor Carl Mehlhardt mit der Verwaltung 

der Geſchäfte eines etatmäßigen Gerichtsaſſeſſors in 
Grevesmühlen beauftra 1. April. 10 | 9 

Serichtsafjeffor Heinrid Moldt mit der Verwaltung 
der richterlichen Gefchäfte beim Amtsgericht zu 
Gnoien beauftragt . . 

den Amtsrichtern Rudolf Zange zu Bübow, Eduard 
Peters zu Schwerin und Fr. Martens zu 
Mismar der Charafter eines Oberamtsrichters 

1. April. 10 04 

verliehen 9. April. 11 102 
Oberlandesgerichtsrath Ahmſetter zum Bröfidenten des | 

Landgerichtes zu Nojtod ernannt . 1. Juli. 24 163 
Landgerichtsdireftor Friedrich PBreitien zu Schwerin 

zum Oberlandesgerihtsrath in Noftod ernannt. 1. Juli. 24 | 164 
Landgerichtsdireftor Virck von — — — 

verjeßt . a 1. Juli. 24 164 

Landgerichtsrath Hendelmann mu Süftrow zum Sand: | 
gerichtsdiveftor daſelbſt ernannt 1. Juli. 24 164 

Landgerihtsraty) Viereck von — nach Güfteon 
verjeßt . 1. Juli. 24 | 164 

Anmtsrichter Dr. Labes * Din zum Candgeigtsrt 
in Roftod ernannt . . 1. Juli. 24 164 

Gerichts: Ajfeffor Rudolf träger zum YUmtsrichter in | 
Dömig ernannt 1. Juli, 24 | 164 

Berichts: Affefjor Carl Mehlhardi m Grevesmühlen | 
zum etatsmäßigen Gerichts: Affeifor ernannt . I. Juli. 24 | 164 

Gerichts⸗Aſſeſſor ———— * ——— in Gold⸗ 
berg ernannt . .» —— 1. Oktober. 37 | 252 



LI 

Bezeichnung des Juhalts, 

Gerichts-Aſſeſſor Naspe mit der Verwaltung der Gefchäfte 
eines etatsmäßigen Gerichts-Aſſeſſors beim Amis— 
gericht zu Grabow beauftragt . . Au 

Subalternbeamte: 

Amtsgerichts-Afturr Boye an das Amtsgericht zu 
Schwerin verießt . 

Amtsgerichts-Aftuar Behnde zu Greve můhlen entlaſſen 
Gerichtsſchreibergehülfe Heinrich Hacker zum Amts— 

gerichts-⸗Aktuar in Lübz ernannt 
Gerictsichreibergehiüfe Paul Diehn zum Amtsgerichts: 

Aktuar in Grevesmühlen ernannt . . A 
Amtegerichts-Aftuar Topp mit dem Titel „Amtsgerichte: 

Sefretär” in den Nuhefiand verfegt . . 
— Aktuar Bernitt von Teterow nach Grabow 

verſetzt 
Gerichtsfcreibergehülfe Albert Rlatt zum Atsgerihts 

Aftuar in Teterow ernannt . 
dem Landgerichts:ftopüften C. Schröder zu oft der 

Charakter als Kanzliſt verliehen 
Amtsgerichtsfefretär Krull zu Doberan entfaffen 
Amtsgerichtsfefretär Otto zu Ribnig entlaffen ke 
Gerichtsſchreibergehülfe Max Schneider zum Amts— 

gerichts-Aftuar in Wismar ernannt . . 
Gerihtsichreibergehülfe Wilhelm Bölder zum Amts: 

gerichts-Aktuar in Doberan ernannt . . 
Gerichtsſchreibergehülfe Wilhelm Brodmüller sum 

Amtsgerihts:-Aftuar in Nibnig ernannt . i 
Gerichtspollzieher Wilhelm Hinborg zu Schwerin zum 

Kanzlijten beim Landgericht zu Strom ernannt . 
Amtsgerichtsfefretär Borck zu Kröpelin in den Ruheſtand 

— u. ae 0 — 
Amtsgerichts:-Aftuar Schulz von Krakow nad) Kröpelin 

verjeßt . 
Amtsgerichts: Aftuar Feege von Teſſin nach Kraton verfegt 
Gerichtöfchreibergehülfe Auguſt Stods — Amts: 

gerichts-Aftuar in Teſſin ernannt . 

Datum 

Bekanntmachungen. 

3. Januar. 

l. 

ber 

. DOftober. 

. Januar, 

. Kanuar, 

. Januar, 

. April. 

. April, 

. April, 

. April. 
. Auli. 
. Auli. 

. Yuli. 

. Auli. 

Juli. 

. Auli. 

. Dftober. 

. Dftober. 

. Dftober. 

Oktober. 
7* 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

S. 

37 252 

—1 8 

—1 8 

1 8 

2 | 22 

10 94 

10 94 

10 | 9 

11 102 

24 164 

24 | 164 

24 164 

24 165 

| 
24 | 165 

24 165 

37 252 

37 | 252 

37 | 252 

37 | 252 



Bezeichnung des Juhalts. 

Amtsanmwälte: 

Gerichtsaffeifor Dr. Scheven mit der Verwaltung der 
ee beim Amtsgericht zu Güftrom 
beauftragt . 

Bürgermeifter Dr. FE önig zu Goldberg auf Anfuchen 
aus dem Amte eines Amtsanwalts erlajfen 

Bürgermeifter H. Simonis zu © — — Amts: 
— daſelbſt ernannt. 

Gerichtsvollzieher: 

Trompeter-Sergeant Friedrich Nebeck zum Gerichts: 
vollzieher in Kröpelin ernannt . . 

Feldwebel Nudolf Schmidt vom Füfilier-Regiment 
Nr. 90 zum Gerichtsvollzieher in Laage ernannt 

ie — zu — in den Ruhe: 
ftand verjeßt . 

Seren Will su dagenon in den NRuheſiand 
verſetzt 

Feldwebel ; r. Albrecht vom Füfilier-Negiment Nr. 90 
zum Gerichtsvollzieher in Wismar ernannt . 

Trompeter-Sergeant Günther Gerboth vom Dragoner: 
Regiment Nr. 17 — ——— in — 
ernannt 

Die zweite —32 Prüfung haben beſtanden 
die Referendare 

Richard Neubeck aus Schwerin . 
Albert Sohm aus Roſtock ; 
Bernhard Waldow aus Güſtrow 
Alfred Scholle aus Pardim . 
Karl Schlottmann aus Roſtock 
Karl Thierfelder aus Roſtock 
Heinrih Simonis aus Lübz . 
Hans Schlie aus Schwerin 
Hermann Warnde aus Lübz ; 
Graf Hermann von Bernftorff aus Subrigeluft 
Paul Bade aus Griebow , , . 

Datum 

der 

Bekanntmachungen. 

1. April. 

1. Oktober. 

1. November. 

10. Januar. 

4. Juli 

. Dftober. 

. Dftober. 

. Dftober. 

. Dftober. 

31. Januar. 
21. Februar. 
28. Februar. 
18. Mpril. 
2. Mai. 
9. Mai. 
16. Mai. 
23. Mai. 
4. Juli. 
11. Juli. 

7. September. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Wr. | e. 
| 
| 



Der 
Daten Amtlichen 

Bezeichnung des Inhalts. der Beilage 
Belanntmahungen. 

Kr. S 

1898. 
Emil Lemcke aus Gr.»Dratw . . . 2 2 2 02. 24. Oktober. 40 274 
Hermann Teer aus FahrenboE - » » 2 20. 2. November. 41 280 
Wilhelm Peters aus SChwerin . . . 2 2 2. 14. November, 42 285 
Ernjt Joerges aus KH.-Riflow . » 2. 2 20. 21. November. 43 302 
Carl Ehlers aus Parchim . . an ar Neuer 3. Dezember. 45 311 
Auguſt Schlettwein aus Banbelitorf” Be ee 12. Dezember. 46 316 

Zu Gerichts-Aſſeſſoren jind ernannt die 

Neferendare 

Albert Sohm aus Koltod > 2 22 2 2 2 un 23. Februar, 7 57 
Bernhard Waldow aus Güftrem. . . 2 2... 16. März. 9 84 
Alfred Scholle us Badim . : 2 2 2 2 un 19. April. 17 131 
Karl Marbach aus Einad . : 2: 2 2 2 nn 12. Mai. 18 137 
Karl Schlottmann aus Rofled . > 2 2 2 2. ; Mai. 18 138 
Karl Thierfelder aus Koftod. -. » 2 2 2.2. 14. Mai. 18 138 
Hermann Seer aus Fahren . . 2 2 2... 8. November. 42 | 284 
Ernft Joerges aus Hl.sRiefow. . . 2 2 22. 30. November. 45 311 

Zum Notariat find zugelafien 

der Rechtsanwalt Walter Füldner zu Teterow . . 20, Mai. 19 143 
der Rechtsanwalt Sinti: Simonis zu Blau . . 17. uni. 23 159 
der Nechtsanwalt Hermann Warnde zu Maldin . 1. Auguft. 33 229 

Zu Neferendaren find ernannt die 

Kandidaten der Nedte 

Wilhelm von Bülow aus Stavenhagn . ... 29. März. 10 9 
Hans Bolten aus Noftod . . . ee — — 29. März. 10 91 
John Ulrich Schröder aus Noftod — — 1. April. 10 94 
Dr. Wilhelm Vagt aus Rofod. . » 2 2... 3. April. 11 98 
Albert Schmidt aus Melzer Mühe . . .» . . 3. April 11 98 
Harry Ludewig aus Roſtock. 20. 21. April. 16 123 
Hans Anders aus Schwerin . » 2 2 2 2 2. 21. April. 16 123 
Carl Marbadh aus Eifenad - » 2 2 2 2 2. 25. April. 16 123 
Joh. Albr. von Stein aus Notod . . 2... 29. April. 16 123 
Karl Weidemann aus Grab . 2 2 2. 3. Mai. 17 131 



_ LWV 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Bekanntmachungen. 
Bezeichnung des Inhalts, 

1898. 
Wilhelm Nabloff aus Schwerin . . .» 2... 9. Mai. 17 132 
Franz Schulke aus Rofod . . 2: 2 2 2 0. 17. Mai. 19 142 
Walter Piper aus Kofod . . . 2 2 2 en 17. Mai. 19 | 143 
Friedrich Albredt aus Brücl . . . 2 2.2. 17. Mai. 19 | 143 
Heinrid Schade aus Hageböd . . . 2 2... 17. uni. 23 | 159 
Bollrath von Lützow aus Tellin. . 2. 2... 14. Auguft. 32 | 223 
Robert Adermann aw Salea.©. . .... 22, Dftober. 40 274 
Hans Müller aus Rotod . : 2: 2 2 nn 2>, Dftober. 40°, 271 
Auguſt Softmann aus Maldn . x 2 2.2. 30. Oftober. 41 | 280 
Dtto Schult aus Rofod . » > 2 2 2 2 na 30. Oktober. 4l 250 
Friedrih Martens aus Wismar . . . 2... 30. Dftober. 41 280 
Ludwig Steuer aus Schwerinnn..... 8. November. 42 284 
Hermann Tobias aus Rofiod . . » 2 22. 11. November, 42 284 
Wilhelm Köhn aus Neuflfter . . x 2 2.0. 11. November, i2 284 
Karl Düffert aus Schwerin . . 2 2 2 0.. 11. November. 42 | 255 
Dsfar Müller aus Roftod . 2 2 2 2 22. 12. November. 42 | 285 
Hermann Bolten aus Hlobvram . . 2 2 2.2. 12. November. 43 | 301 
Philipp von Leitner aus Schwerin . . 2... 19. November. 43 302 
Richard Brauns aus Schwerin . » . 2 2... 23, November. 44 307 
Willy Groth aus Waren. 23. November. | 44 | 307 
Victor von Raven aus Startıwm . 2. 22... 6. Dezember. 15 311 
Ernſt Barten aus Teflin . . —— 24 8. Dezember. 45 | 312 
Karl Auguit von Bülow aus Reufreli era 24. Dezember. 16 317 
Friedrih Schlange aus Jabel . . Er 24, Dezember. 46 | 317 

| 
Sadpverjtändige für landwirthſchaftliche und | 

forjtverftändige Schäßungen bei gerichtlichen 
Güterabſchätzungen: 

Forſtmeiſter Bölte zu Roſtock zum — — 
für forſtmähige Schägungen ernannt . . 12. Februar. ' 7 | 56 

Bei der Fideifommißbehörde zu Noitod ift 

ber Oberlandesgerichtsratyp Oeſten zu Noftod * 
landeshertlichen Kommiljarius beſtellt . . 10. Mai. 19 |, 142 



LV 

Bezeichnung des Juhalts. 

Bei der Strafanftalt Dreibergen iſt 

der Landgerichtsrath Dr. Engel zu Goldberg zum 
Direltor ernannt . a ee a 

Unterricyt3:Augelegenheiten. 

Dei der Landes-Univerfität zu Noftod tft 

dem akademiſchen Mufiflehrer Dr. Albert Thierfelder 
der Charakter als Profeſſor verliehen : 

der Trivatdozent Dr. Heinrich Gefften aus Leipzig 
zum außerordentlichen Profeſſor der Rechte ernannt 

der außerordentliche Profeſſor Dr. Karl Diehl in Halle 
zum ordentlichen Profeſſor der — 
ernannt. . 

dem DOberlandesgerichtsrath; Ahmjetter zu Noftoct "bie 
Verwaltung der Gejchäfte des Vizekanzler über: 
tragen und berjelbe zugleich zum Ianbesherrlichen 
Kommiſſar bei der Immediatkommiſſion zur Leitung 
der Finanzverwaltung der Univerfität bejtellt j 

der Privatdozent Dr. Richard Wahsmuth in Göttingen 
zum außerordentlichen Profeſſor der Phyſik ernannt 

dem Buchbinder Rudolf Fuchs der Charakter als 
Univerfitätsbuchbinder verliehen . 

der‘ — Profeſſor Dr. Wilhel m von Blume 
n Marburg zum ordentlichen Profeſſor der Rechts— 
if enjchaft ernannt . 

der außerordentliche Profejlor Dr. Oswald Seeliger 
in Berlin zum ordentlichen Profejfor der Zoologie 
und ber vergleichenden — ernannt . . 

der außerordentliche Profeſſor Franz Bruno 
Erhardt in Jena zum ige Panne der 
Philoſophie ernannt . . 

Gymnaſien, Real:Gymnajien: 

ben Oberlehrern Dr. Pechel und Dr. Poljtorff zu 
Güftrow ift der Titel „Gymnaſialprofeſſor“ verliehen 

Datum 

ber 

Bekanntmachungen. 

1898, 

1. Oktober. 

9. April. 

3. Mai. 

3. Mai. 

8. Juni. 

17. Juni. 

16. Auguft. 

29. Oktober. 

29. Oktober. 

18. November. 

9. April. 

258 

102 

124 

111 



LVI 

Der 
Datum Anıtfihen 

Bezeichnung des Juhalts. der Beiluse 

Bekanntmachungen. — — 
Mr, | ©. 

1598. | 

der Kandidat des Predigtamts W. Schmidt zum Ober: 
lehrer am Gymnafium zju Parchim ernannt . . 7. Oktober. 39 2865 

ben Oberlehrern Kramer und Dr. Meyer zu Doberan | 
der Titel „Gymnaſialprofeſſor“ verlichen . . 12. Dftober. 39 | 265 

der Kandidat der Theologie und des höheren Schulamts 
Hung aus Lübtheen zum — am N 
zu Schwerin ernannt . 19. Dftober. 40 273 

dem Lehrer Dr. Apitzſch an d r Großen Siadiſchule zu 
Wismar der Titel „Oberlehrer“ verlichen . . . . Dezember. 45 311 

Städtiſche Schulen: 

Konrettor Maerfer zu Ludiwigsluft zum Neftor daſelbſt 
BER 2 ee A er ee 13. Januar. 3 28 

Kandidat Bartholdi zum NKonreftor in Ludwigsluſt 
ernannt. . 17. Januar. 3138 

Kandidat Favreau in Ludwigeluſt zum Rektor in | 
Sternberg ernannt . . 30. uni. 25 | 168 

Konrektor Linde zu Nöbel zum Netter in "Blau ernannt 24. Dftober. 40 274 

Bei der Prüfungsbehörde für Kandidaten bes 
höheren Schulamts find | 

die Profefforen Dr. Seeliger und Dr. ——— zu 
Roſtock zu Mitgliedern ernannt . . 19. November. 44 | 305 

Bei der Prüfungsfommiljion für Lehrer an 
Mittelfhulen ift 

der Schulrath Scheven an Stelle des Schulraths 
Ribcke zum Mitgliede und Vorfigenden ernannt 24. Auguft. 33 | 230 

Medizinal:Ungelegenheiten. 

Kreisphufifer: 

dem Kreisphyſikus Sanitätsratd Dr. Wilhelmi zu 
Schwerin für die Zeit vom 3. bis 23. März Die 
Vertretung des — — zu — über⸗ 
tragen . - 15. Februar. 7 or -ı 



IVO 

Bezeichuung des Juhalts. 

der Kreisphyſikus Dr. Mozer zu Maldin mit ber 
einjtweiligen Verwaltung des — Waren 
beauftragt .. 

dem Kreisphyſikus Sanilãtsrath Dr. MWilhelmi zu 
Schwerin die einjtweilige Verwaltung des Sreis- 
phyſikats Boizenburg übertragen : 

der Kreisphufifus Sanitätsrath Dr. Mulert zu Hagenow 
zum Kreisphyſikus des Mebdizinalbezirts Waren 
ernannt 

der dem Kreisphgfitus Medizinalrath "Dr. Mozer zu 
Malchin ertheilte Auftrag zur Verwaltung diejes 
Kreisphyfifats zurüdgenommen 

dem Dr. med. Günther zu Hagenow bie einftweilige 
Verwaltung des Kreisphylifats Boizenburg über: 
ERBEN 35 Se ee ee Br eh 

dem Dr med. P. Lind zu Noftod die Verwaltung 
des Kreisphufifats Roſtock für die Zeit vom 
24. Auguſt bis 20. September übertragen . 

der Dr. med. Heinrid Günther zu Hagenow zum 
Kreisphyfifus im Medizinalbezirk Boizenburg ernannt 

Vifitations-Kommiffionen für Apotheken. 

Hofapothefer Dr. Prollius zu Parchim an Stelle des 
Hofapothefers Nümker zu Güftrow zum pharma= 
zeutifchen Mitgliede für die Medizinalbezirfe Nr. 1, 
2, 4, 9, 10 und 11 und Rathsapotheker lebe 
zu Roftor zum jtändigen Vertreter für die Medi— 
zinalbezirfe I, 4, 7, 10 und 11 bejtellt 

Zu Hebammen-Auffichtsärzten find ernannt 

der praftiiche Arzt Thode in Laage für den Auffichts- 
bezirt Nr. 35 (Laage) . 

der Dr. med. Schmidt zu Robel für ben Aufſichts 
bezirk Nr. 57 Röbel A) . . 

der Dr. med. Schlüter in Neubukow für den Auffichts» 
bezirt Nr. 11 Neubulon) . » » en 0» 

Datum 

ber 

Belanntmachungen. 

1898. 

29. April. 

24. Mai. 

1. Juni. 

1. Juni. 

1. Auguit. 

20. Augult. 

24. Dezember. 

20. Juli. 

8. Februar. 

8. Februar. 

14. März. 

Der 
Umtlichen 
Beilage 

Rr. | ©. 

16 124 

19 143 

21 | 152 
| 

21 | 152 
| 

30 | 196 

33 230 

16 317 

29 191 

7 55 

7 55 

9 84 



LVII 

Bezeichnung des Juhalts. 

der Dr. Abolf Waldow zu Laage für den Aufſichts— 
bezirk Nr. 35 (Laage) . . 

ber Kreisphyſikus Sanitätsrath Dr. Mulert zu Waren 
für den Auffichtsbezirf Nr. 59 (Waren) . 

der Dr. Günther zu Hagenow für den Huffichtsbegirt 
Nr. 2 (Hagenow) . 

ber Dr. Schumann in Möbel für den Auffichtsbezirt 
Nr. 57 Möbel A) . . 

der Dr. Rudolf Ahlers zu — für den Auf- 
ficdhtsbezirf Nr. 54 (Stavenhagen) 

ber Dr. Sets zu ER BE, * Vuſſihhsbenrt Nr. 
22 (Orabow) . . 

Bezirksthierärzte. 

der Roßarzt Porath zu Ludwigsluſt für die Zeit vom 
28. Mai bis 3. Juli mit der Verwaltung der Ge- 
ichäfte des Bezirksthierarztes des Medizinalbezirks 
Ludwigsluſt beauftragt f 

der Bezirfsthierarzt Evers in Waren mit der Vertretung 
des Bezirfsthierarztes Sahlmann zu Güftrow für 
die Zeit vom 20. — bis 10. er be: 
auftragt : 

Verlieben ift der Titel 

als Sanitätsratb dem Dr. med. Albr. Steinohrt zu 
Sternberg, dem Dr. med. Johannes Nahm- 
mader zu Malchow und dem Kreisphyſikus Dr. 
med. Heinrich Mulert zu Hagenow . 

als Medizinalrath dem —— Dr. Rehberg s 
Hagenow i 

Die Approbation als Arzt ift ertheilt den 
Kandidaten der Medizin 

Philipp Schröder aus Zislom . 

Wilhelm m. aus * Fa Bm Se aus 
Stettin. - 

Datum 

der 

Bekanntmachungen. 

1898. 

7. Juni. 

25. Juni. 

26. Auli. 

15. Auguſt. 

24. Dezember. 

31. Dezember. 

28. Mai. 

17. Auguſt. 

9. April. 

30. Juli. 

1597. 
22. Dezember. 

1898. 

7. Januar. 

Der 
Umtlichen 
Beilage 

19 

30 

144 

1 187 I =. 

102 

196 

6 



LIX 

Der 
Umtlihen 
Beilage 

Datum 

ber Bezeichnung des Juhalts. 

Dtto Steinborn aus Neu-Summin 4 36 
Georg Neumeifter aus Lühen, Karl Nieny aus 

Roſtock, Rihard Elbe aus REN und a 
Sdlidting aus Güſtrow f 5 42 

Wlerander Krebs aus Kolofomp 7 57 
Friedrid Schneider aus Neubulow . 8 68 
Johannes Burmeiſter aus Stettin 9 83 
Stanislaus von Zelewsfi aus Seelau 9 83 
Albert Lange aus Sietom —* 9 83 
Franz Bed aus Sauerwitz 12 110 
Friedrich Tade aus Derenburg 20 147 
Hans Krüger aus Frankfurt a. O. 20 147 
Rihard Reuter aus Hütten . 23 159 
Hugo Kullak aus Pinne . 24 | 162 
Carl Martens aus Neuburg 25 171 
Arthur Müller aus Konitz 23 | 171 
Georg Neizel aus Emangweni . 29 | 192 
Paul Haver aus Schwerte . 29 | 192 
Georg Zuckſchwerdt aus Tilfit. 29 192 
Johannes Bernhardt aus Dresden . 29 192 
Ernft Ludwig Brüdner aus Roftod . ; 29 192 
Dr. med. Oswald du Mesnil aus Frankfurt a. ©. 12. — 46 | 316 

Bei der ärztlihen Prüfungs: Kommifjion bei 
der Univerfität Noftod iſt 

Brofeffor Dr. Arenfeld zum Mitglied für das laufende 1597. | 
Prüfungsjahr berufen 2» 2 2 2 2 ne. 29, Dezember. 1 6 

In der Militär-Verwaltung und im Meclen— 
burgiichen Kontingent iſt 

Bezirksfeldwebel Voigt zum Kopiiften beim Militär: 1898. | 
Departement ernannt . 1. Januar, 1 6 

Se. Hoheit der Herzog Paul Friebrich zum General: 
Lieutenant ernannt . . 12. April. 12 111 

der Miniſterialrath Heud bis auf Weiteres mit ben 
Gejchäften eines .. des FEN —— | 
beauftragt . . 1. Juli. 24 | 163 



LX 

Bezeichnung des Juhalts. 

Se. Hoheit der Herzog Adolf Friebridh von Sr. 
Majeftät dem Kaifer zum Hauptmann befördert 

der Hauptmann der Gendarmerie von * remis sum 
Major ernannt . — 

derſelbe mit Penſion verabſchiedet 
ber Hauptmann a. D. von Lowtzow vom Grenabier⸗ 

Regiment Nr. 89 als — bei der 
Landesgendarmerie angeitelt . .. — 

Sonſtige Perſonal-Veränderungen im Mecklenb. Kontingent 
” “ #“ “# ” „ 

„ „ “ [23 ” [23 

„ ” * ⸗ „ „ 

” „ ” [23 ” ”„ 

Jr [2 „ „ ” ” 

“ [2 „ „" [22 [23 

[23 ⸗ ” „ „ ” 

[23 ” ” ” ”„ ” 

” ” ” „ ” ” 

„ ” ” [7 ”„ ” 

” ” ” ”„ ” ” 

” “# ⸗ 2 ⸗ ” 

[7 [73 “ ”„ „ ” 

Beim Oberfirchenrath 

und im Verwaltungsbereich defjelben ift 

ber Landgerichtsrath und Konfiftorialrath Fr. K. Auguſt 
Schmidt zu Noftod zum Oberfirchenrath ernannt 

der Oberlandesgerichtsratb Dr. von Buchka zu Noftod 
mit ber Zeitung der a des SR a 
Rojtod beauftragt 

Belanntmachungen ———— 

1898. 

11. Auli. 

1. September. 
30. September. 

1. Oftober. 

20. Januar. 
4. Februar. 
3. Mär. 

. April. 
. April. 
. Mai. 
. Quni. 

2. Auli. 
8. Auguft. 

10. September. 
20. September. 

18. Oftober. 
12. Dezember. 
29. Dezember. 

7. Februar. 

8. Februar. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

R. | €. 

26 176 

33 231 

37 253 

37 253 

3 29 

5 43 

8 70 

10 95 
123 112 

16 124 

20 148 

25 172 

32 224 

34 | 240 
36 247 

40 275 

45 313 
46 318 

| 

6 48 

7ı 5 



LXI 

Bezeichnung des Inhalts, 

der Konſiſtorialrath Profeffior Dr. Schulze an bie 
Stelle eines zweiten Mitgliedes des Nonfiftorium 
aufgerüdt und Landgerichtsrath Dr. Adolf 
Schulg zum britten Mitgliede deſſelben beftellt 

der Oberlandesgerihtsratd Dr. von Buchka mit ber 
Führung der Gefchäfte eines erften landesherrlichen 
Provifors beim Kloſter zum heiligen Kreuz in 
Roſtock beauftragt 

derjelbe mit der einftweiligen Führung der Geſchäfte 
eines erſten Proviſors bei der Kirchenökonomie zu 
Roſtock beauftragt . 

bis zur Wieberbefegung der Superintendentenftelle in 
Güſtrow die Verwaltung des Amtes in den Prä— 
pofituren 

Bützow und Sternberg dem Oberkirchenrath Haack, 
Gnoien und Teterow dem Sonfiitorialrath Soft: 

mann zu Maldin, 
Goldberg und Krakow dem Superintendenten 

Malter zu Pardim, 
Lieffow dem Superintendenten PBeng zu Doberan 

und der Sirchenfefretär Hofrat) Burmeifter zu 
Güſtrow mit der Verwaltung der Superintendentur: 
geihäfte in Bezug auf die Dom-Ndminiftration, 
die Dom-Defonomie, das Dom-Nerar und bie 
Verwaltung des Vermögens ber fonftigen u. 
Stiftungen in Güftrow beauftragt . 

Oberlanbesgerichtärati Ahmjetter zu Roftod zum 
Direktor des Konfiftorium zu Noftod ernannt . . 

Landgerichtsrath und Sonfiftorialratb Dr. Schulg zu 
Roſtock zum erjten Iandesherrlichen Provifor am 
Kloſter zum heiligen Kreuz in Roftod beſtellt . . 

derjelbe zum erſten Provifor bei der iii 
dafelbit beftelt' . - . 

Beim Oberen Kirchengericht zu Roſtock iſt 

der Konfiltorialratd Softmann in Daldin zum ordent- 
lichen theologiſchen Mitgliede ernannt .. -. . » 

Datum 

ber 

Bekanntmachungen. 

8. Februar. 

10. Februar. 

8. März. 

12. März. 

10, Mai. 

16. Mai. 

8. Juni. 

26. April, 

18 

18 

16 

er Sr 

83 



LXI 

Bezeichunung des Juhalts. 

ber. Landgerihtsratyp Brüdner zu Neuftrelig zum 
- ordentlichen juriftiichen Mitgliede und Landgerichts: 

bireftor Boſſard dafelbit zu feinem Vertreter von 
Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog von Medlen- 
burg:Strelig ernannt 

der Landgerichtsdireftor Albert Sohm an Stelle "des 
Oberlandesgerichtsraths Ahmſetter zum wirklichen 
Mitgliede und Oberlandesgerichtsrath Altvater 
zum ftellvertretenden jurijtiichen Mitgliede ernannt 

der Superintendent Lindemann in — * Br 
vertretenden Mitgliede ernannt 

Bei der Prüfungs-Kommiffion für das 
Tentamen iſt 

der befignirte Superintenbent in Güftrow, jegiger Präpo- 
fitus Lindemann in — — ne 
und Mitgliede beftelt . . 

Bei der Landesgeiftlichkeit ift 

dem Superintendenten Walter in Parchim der Charakter 
eines Konfiftorialraths verliehen , 

dem Präpofitus Grohmann in Mittenförden "ber 
Charakter eines Kirchenraths verliehen . . 

der Paſtor Berger in Ruſſow zum Präpofitus "des 
Bukowſchen Zirfels ernannt . . . 

der Hofprediger Wolff zum Oberhofprediger ernannt A 
der Superintendent Genzfen in Wismar a Haupt- 

paftor an St. Marien beftellt . : 
der Hülfsprediger Schnapauff in Colmar sum Prediger 

in Motfall berufen . . 
der Präpofitus Lindemann zu Goldberg zum Super: 

intendenten der Diözefe Güftrom und zum vo. 
Domprediger bajelbjt ernannt . . 

der Paſtor Thieffing, bisher zu Gicelberg, zum 
Prediger in Polchow erwählt und eingeführt 

der Paſtor Dr. theol. Karl Schmidt zu Sternberg 
zum Paſtor in Goldberg berufen. » » 2.» .» 

26. April. 

9. Juli. 

24. Oktober. 

31. Auguft. 

9. April. 

9. April. 

21. April. 
26. April. 

26. April. 

20. Diai. 

11. Juli. 

23. Juli. 

24, Auguſt. 

16 

33 



LXII 

Bezeichnung des Inhalts. 

der Paftor Barnemwig zu Moferin zum Paſtor in 
Klaber und Gr.:MWolern erwählt und eingeführt 

der Rektor Brüdner in Plau zum Baftor in Neu: 
bukow gewählt und eingeführt . 

der Paſtor Kliefoth zu Wismar zum erften Paſtor an 
St. Pauli zu Schwerin beſtellt und eingeführt 

der Paſtor Schöning zu Wismar, bisher zweiter Paſtor 
an St. Georg zum Hauptpaſtor an der St. Nikolai: 
firche daſelbſt berufen uud eingeführt . . 
Paftor Karjten in Sclieffenberg zum zweiten 
Prediger in Sternberg erwählt und eingeführt . 

Hülfsprediger Stolzenburg in Lübz zum Paſtor 
in Woferin erwählt und eingeführt 

ber Paſtor Harm in Techentin zum Bräpofitus "des 
Goldberger Zirfels ernannt . 

der Kandidat ber Theologie Paul Schlettwein zum 
Nachmittags: und Frühprediger an der St. Marien— 
firche zu Wismar erwählt und eingewiejen . . 

der Paſtor Walter Mori zu Rechlin zum Nach: 
mittags: und Frühprediger an der St. Georgen: 
fire zu Wismar erwählt und eingeführt 

der Hülfsprediger Borgwardbt in Doberan zum 
Prediger iu Rechlin erwählt und eingeführt r 

der Kandidat der Theologie Dar Hillmann zum Paftor 
in Eidelberg und Laaſe erwählt und eingeführt 

der Paſtor Schulz zu Karlsruhe zum — in Bülow 
erwählt und eingeführt . . 

der Paſtor Brüdner zu Neubukow sum Proviſor bei 
der dortigen Kirche beitellt . 

der Paſtor Schulz in Bülow aud zum Paſior in 
Hohen⸗Demzin beſtellt und eingeführt 

derſelbe auch als Paſtor an der —— Kirche und 
Gemeinde zu Briftor eingeführt . 

der Bajtor Friedrich Peterfen, bisher in Dreibergen, 
zum Baftor am Nuguftenftift zu Schwerin und 
zugleich zum Geiftlihen zur Förderung der inneren 
Miffion in den — —— — 
des Landes beſtellt . . 

- 

de 

de 

- 

- 

Datum 

ber 

Belanntmachungen. 

29. Auguft. 

. September. 

. September. 

21. September. 

27. September. 

. Dftober, 

13. Dftober. 

24. Oftober. 

2. November. 

29. Oftober. 

4. November. 

17. November. 

28. November. 

7. Dezember. 

7. Dezember. 



Der 
Amtlichen 
— 

Datum 

uud 

Befanntmadhungen. |- 

Bezeichnung des Inhalts. 

1898, 
der Paftor Erull zu — als Paſtor in Schlieffen— 

berg eingeführt — 17. Dezember. 46 316 
der Paſtor Köhn in Nehna zum Baftor in Dreibergen 

berufen und eingeführt . . 21. Dezember. 46 317 
der Paftor Borgwardt in Rein uud als Pater s 

Boek eingeführt . . 21. Dezember. 46 | 317 

Küfter, Organiften und andere Kirchenbiener. 

dem Küfterfchullehrer Werdermann in Wendiſch-Priborn 
iſt der Titel eines Kantors verliehen . 8. Januar. 21 28 

dem Organiften Bohnhoff in Schwaan der Charakter | 
als Mufikdireftor verliehen . . 13. April. 12 | 111 

dem Küſterſchullehrer Töppel zu Sanih der Titel | 
eines Kantors verliehen . . 19. April. 14 | 116 

dem Lehrer Bremer zu Schwerin” iſt die Rantorftelle 
am Dom zu Schwerin verliehen . 29. April. 16 | 124 

dem Scullehrer Boed zu RR der Titel eines 
Kantors verliehen . 19. September. 35 213 

der Kaufmann Wiebering zu Malin zum Sircden- | 
öfonomus beitellt . . 24. Oktober. 40 274 

dem Küſter und Lehrer Wittholz in Ventile der 
Titel eines Kantors verliehen . . 29. Oftober. 41 280 

Verleihung von Drden und Ehrenzeichen. 

Vom Orden ber Wendiſchen Krone ift verliehen: . 

das Großfreuz: 

dem Oberhofmarfhall von Hirfchfeld zu Schwerin . 9. April. 11 103 
dem Oberſchloßhauptmann von Vietinghoff dafelbit . 9. April. ı1 | 103 
dem ie —— von Mal b an 

zu Roftod 9. April. il 103 

das Großkomthurkreuz: | 

dem Sandgerichtspräfidenten Martini zu Schwerin. . 9. April. 11 | 1083 
dem Geheimen Ober: Te —— Dr. ed | 

felber zu Roftod . 22. April. 12 | 119 



LXV 

Der 
Datum Amtlichen 

Bezeichnung des Juhalts. der Beilage 

Belanntmachungen. 

1898, | 

das Komthurfreuz: 

dem Oberlandesgerichtsrath Wedmann zu Roftod . . 31. März. 10 93 
dem Zeremonienmeifter Kammerherrn von Behr auf 

K-Dratow . . 9. April. 11 108 
dem Beremonienmeifter Rammerhermn von ber Mülbe 

auf Bobdin . ‘ 9. April. 11 103 
dem Oberlandforitmeifter von "Monroy zu Schwerin { 9. April. 11 | 103 
dem Oberzolldireftor Rundel zu Schwerin . . 9. April. 11 103 
dem Oberften 3. D. von Matthießen zu Schwerin . 9. April. 11 | 104 
dem Grafen von Bernftorff auf Raguth. -. . » 26. April. 18 137 
dem Kammerherrn Grafen von Voß auf Schönau er 26. April. 19 142 
dem Sammerheren von Pleſſen auf Damshagen, dem | 

Domainenrath Rettich zu Noftod und dem Guts— | 
befiger Nölting auf Spriehufen . » » » - 7. Juni. 20 | 147 

dem Dr. med. Krull zu Wismr . . 2 2.0. 21. Juni. 23 | 160 
dem Landdroften Wehner zu Dömik . 30. Juni. 24 | 163 
dem Oberſten & la suite des Füfilier- Regiments Nr. ‚90, | 

Freiheren von Hanftein . : 13. Oftober. 39 | 266 
dem Brofeffor Dr. Shirrmader zu Noftod . Ep 2. Dezember. 44 307 

das Ritterfreuz: 

dem Oberamtörihter Bergner zu Grevesmühlen . . 2. Januar. 1 7 
bem Neniner E. W. Hermes zu Wismar . . » 9. Mär;. 9 83 
dem Hauptmann à la suite des Grenadier- Regiment 

"Nr. 89 von Bülow-Stolle. . . 22. März. 11 97 
dein Minifterialrath von Prollius zu Schwerin Bus 9. April. 11 103 
dem Sammerrath Baller dafelbit . . . —F 9. April. 11 103 
dem Baudireftor Oppermann daft . . » . .» 9. April. 11 103 
dem Hofrath Sachſe daſelbſtt. 2 20. 9. April. 11 103 
dem Premierlieutenant ä la suite bes ——— 

Regiments Nr. 17 von Koekritz . . ? 9. April. 11 104 
dem Profeffor Heinrich zu Roftod . 7. Juni. 20 147 
dem Hauptmann von Guretzky-Cornitz vom Grenabier 

Regiment Nr. 89 . R 18. uni. 23 159 
dem Baudireftor Ahrens zu Sobm. 2» 2 .2.. 30. September. | 38 258 



Bezeichnung des Inhalts, 

das Verbienftfreug in Gold: 

dem Marftallregiftrator Dig zu Schwerin . 
dem Sciffsfapitän R. F. Witt zu Roftod 
dem Rentmeifter Schmidt zu Klüß . 
ben Revierförftern Dahl zu Dettelin und Wiepert iu 

Hühnerbufc ; 
dem Amtsfefretär Sellmann zu Roſtock 
dem Taubſtummenanſtalts⸗Direktor Mulſowzu Submigeuf 
dem Amtsgerichtsfefretär Bord zu Aröpelin . 

das Verbienftfreuz in Silber: 

dem Eijenbahnverfehrs-Oberfontroleur Horn zu — 
dem Eiſenbahnſekretär Köhn zu Schwerin 
dem Eiſenbahnſekretär Schmidt zu Schwerin . . . 
dem Gütererpedienten I. Klaſſe Grimm zu — 
dem Bahnmeifter a. D. Bröcker zu Lübeck. A 
bem Bojtverwalter Gertz zu Kröpelin . ; 
dem Bureauaffiftenten Gundlach zu Schwerin i 
bem —— — in der — — Zimmer⸗ 

ann 
den Darftolljausmeiftern Bentin. su Scwerin und 

Martens zu Ludwigsluſt . . 
bem Satteldiener a. D. Behrens . . 
dem Gerichtsvollzieher Schröder zu Ribnik . 
den Steueraufjeher a. D. Peters zu Schwerin 
dem Landgerichtsfanzlijten Baas zu Güftrom 
bem Thierarzt Birr zu Güſtrow . . ; 
bem Taubitummenlehrer Schröder zu Ludwigsluft : 
dem Gerichtsvollzieher Will zu Hagenow . j 
dem Oberpebellen Werfmeijter zu ER 
dem Haushofmeijter Ahrens. 

Vom Greifenorben ift verliehen: 

das Ehrenkreuz: 
ben Major Shmidbmann gen. von —————— vom 

Füfilier-Regiment Nr. 90. . .» » 

Datum 

ber 

1898. 

9. April. 
17. Mai. 
27. Dtai. 

30. Juni. 
30. September. 

1. Oktober. 
1. Oftober. 

9. April. 
9. April. 
9. April. 
9. April. 
9. April. 
9. April. 
9. April. 

30. Juni. 
17. September. 

1. Oftober. 
30. September. 

1. Oftober. 
8. Dezember. 

8. Januar. 

Belanntmahungen —— 



LXVII 

Bezeichnung des JInhalts. 

dem —— — vom Füſilier⸗Regiment 
Nr. 90 

dem Oberſtlieutenant z. D. "Horn, Kommandeur "bes 
Landwehrbezirks Schwerin . 

dem Major a. D. von der Lühe, feither Kommandeur 
des Landwehrbezirfs Waren . . 

dem Major von Windler vom Jäger— Bataillon Nr. 14 
dem DOberjtlieutenant von — vom Dragoner⸗ 

Regiment Nr. 17 ar 

bas Nitterkreug: 
dem ara —— RN von 

der Schulenburg . . ö 

Die VBerdienftmebdaille mit Ber Infchrift 
„Dem redlichen Manne und guten Bürger“ 

iſt verliehen: 

in Silber: 
dem Amtslandreiter Diehn zu Roſtock 

dem Buchbindermeifter Roß zu Roftod . 
dem Amtslandreiter Kröpelin zu Dönmik 
dem Maurermeifter Eggert zu Dargun 
dem Lehrer a. D. Voß zu Ludwigsluſt 
dem Bädermeijter Küjter zu Boizenburg . 
dem Rentner Ad. Wolgaft zu Goldberg . 
dem Küfter und Lehrer Krogmann zu ER 
dem Steueraufieher Fratſcher zu Lübz 
dem Rentner Els zu Grabow . . 5 
dem ag und Lehrer a. D. Schröder su Toulen 

af . : i 
bem Rentner Albrecht zu Schwerin 
dem Lehrer Hirſch zu Lüdersdorf . . . 
dem Obervorfteher Bauer zu Neuflofter ; 
dem Rathsherrn Krüger zu Lüb) . . 
dem Küſter und Scullehrer Koop zu Lexow 
dem DOberinfpeftor Schnell zu Dambed . 
dem Lehrer a. d. Krefft zu Lubmwigsluft . . s 
dem Malermeifter Bambowsky zu Grevesmühlen Ä 

Datum 

ber 

Belanntmachungen. 

1898. 

9. April. 

9. April. 

9. April. 
8. Dftober. 

25. November. 

Dezember. 

1897. 
27. Dezember. 

1898. 
17. Sanuar. 
1. Mär;. 
25. März. 
9. April, 
9. April. 
9. Mai. 
13. Mai. 
24. Mai. 
13. Juni. 

18. Juni. 
31. Auguft. 
2. Oktober. 
13. Oftober. 
27. Dftober. 
6. November. 
4. November. 
15. November. 
27. November. 

g9* 

Der 
Umtlichen 
Beilage 

©. 

11 104 

11 104 

11 104 

42 283 

45 | 311 

45 | 312 

3 27 

3 28 
8 69 

10 90 
11 103 
11 103 
17 132 
19 142 
19 144 
22 156 

24 | 162 
33 231 

38 258 
39 | 267 

40 275 
41 280 
42 284 
44 306 

44 307 



LXVII 

Der 
Amtlichen 
— 

Datum 

Bezeichnung des JInhalts. 

Die Verdienſt-Medaille in Gold iſt verliehen: 

dem Profeſſor Maldin in Schwerin . . ». .» . . 9. April. oh | 103 
dem Defonomieratb Schmidt zu Warrenjin . » . . 10. Mai. 18 137 

Die Verdienſt-Medaille in Silber ift verliehen: 1897. 

ben Amtsgerichtsdiener Meisgeier zu Wismar . . 31. Dezember. 1 6 
1898. 

der Beſchließerin Schröder zu Gamehl . 8. Februar. 7 55 
dem SKirdjenjuraten, —— Hauswirth Dreyer iu 

Kördom . i } 11. Februar. 7 56 
dem Stadtbaufchreiber Nalf zu Parchim 27. Februar. 7 58 
den Jäger Weſtphal zu Hungerjtorf . 1. März. 8 69 
dem Zugführer Puls in Neubrandenburg 9. April. 11 103 
dem Lofomotivführer Sengebufch zu Wismar . . 9. April. 11 103 
dem Güterbodenmeifter Rieckhoff zu Blantenberg . 9. April. 11 103 
dem Eifenbahntelegraphiiten Ahrens zu Schwerin 9. April. 11 103 
dem Eiſenbahnſchaffner Valentin zu Wismar 9. April. 11103 
dem Kaſſenboten Johſt zu Schwerin . . 9. April. I1 | 103 
* Siienbafnmerftat-Lorarbeiter leinfelbt zu Nalcin 9. April. Il | 103 
dem Poftichaffner Dähling zu Roſtock . 9. April. 11 | 104 
dem Boftichaffner Schäfer zu Wismar 9, April. 11 104 
dem Schulen Voß zu Strohkirchen 9. April. 11 104 
dem Schulzen Mend zu Neurfahun . 9. April. 11 104 
dem Schulzen Schulz zu Büldhom . 9. April. 11 | 104 
dem Schulzen Krad zu Böffom . . 9. April. 11 | 104 
dem Schulzen Schofnedht zu Upoft 9. April. 11 , 104 
dem Schuljen Toerber zu Nefow . . . 9. April. 11 | 104 
dem Kirchenjuraten, früheren Erbpächter Niemann zu 

Wuftrow . 9. April, ı1 | 104 
dem Kirchenjuraten, früheren Erbpächter Ahrens zu Queftin 9. April. 11 104 
dem Kirchenjuraten, Erbpächter Mund zu Zweeborf. . 9. April. 11 | 104 
dem Bizewachtmeifter, Brigadefchreiber Winter der 17. | 

Kavallerie-Brigadte . . 9. April. 11 | 105 
bem Bizefeldwebel Niemeier ber Halbinvaliden- Abiheilung 9. April. 11, 105 
den Vizewachtmeiftern Heife und Schlie vom Dragoner: | 

Negiment Nr. 18. . 9. April. 11 105 
bem Stabshorniften Funf vom Jäger: Bataillon Nr. 14 9. April. 11 105 
dem Büchſenmacher Gäth vom Jäger-Bataillon Nr. 14 9. April. 11105 



LXIX 

Datum 

ber 

Bekanntmachungen. 
Bezeichnung des Inhalts. 

1898. | 
dem Hoboijt = Vizefeldwebel Kriegsmann vom Füfilier- 

Regiment Nr. 90 . 9. April. 11 105 
ben Wachtmeiſtern Gildemeifter, Kröger, Schmidt Il 

und Milting I von der Landesgendarmerie . 9. April. 11 105 
den Marjtallfutihern Gaark und Ruſt zu —— 9. April. 12 111 
dem Gutsjäger Stenzel zu Breeſen 1. Mai. 16 124 
dem Schulzen Wolf zu Rutenbeck . . 10. Mai. 19 142 
ber Wirthichafterin Marie Schniedewind zu Ribnib 10. Mai. 19 142 
dem Gutsjäger Kawe zu Krümmel . . 23. Mai. 19 144 
dem MWerfmeifter Shmidt und dem Moeſcinenneiſer 

Kähnert zu Neu-Kaliß . . ’ 3. Juni. 22 153 
dem Formermeifter Fiſcher zu Wismar ee 22. Juni. 25 169 
ber Wirthichafterin Doris Fick zu Nadegaft 23. Juni, 25 169 
dem Bahnmwärter Zarnedom zu Wietelsdorf 1. Juli. 25 170 
dem Schulen Tralau zu Steinbef . . 8. Juli. 27 178 
dem Schulen Hoffmann zu Nieder-Hlüb 8. Juli. 27 178 
dem Schneidermeifter Both zu Bühom . er 1. September. 33 | 231 
dem Amtspolizeidiener Münjter zu Reuftabt —— 30. September. | 37 250 
dem Schulzen au zu Barlow . . . - .. | 18. Oftober. 41 | 279 
dem Leibfutiher Holit . 8. Dezember. 45 | 312 
der Wirthfchafterin 2 er e Silbe brandt ” Cramons⸗ 

bagen . . . — — 26. Dezember. 46 318 

Die Verdienſtmedaille in Bronze iſt verliehen: 

dem Diener Engel zu Gamehl . 8. Februar. 7 55 
bem Slirchenjuraten, früheren Statgalter doin su 

Hohen-Ludon . - . } 11. Februar. 7 56 
dem Knecht Woftmann zu Materfen : 18. Februar, 8 68 
bem Dienjtmäbhen Wilhelmine Iwe zu "Dobbertin 23. Februar. 8 68 
dem früheren Hoftagelöhner Koth zu Groß-Walmſtorf 10. März. 9 83 
dem — Hauswirth Seeſtädt zu — 

12. März. 9 54 
dem — Heinrich Wolkow zu iclienn —F 16. März. 9 84 
dem Kutſcher Weidt zu Bartelshagen . . . — 15. März. 10 90 
dem Rathsdiener Witte zu Brücl . . . 2. 2... 25. März. 10 90 
dem Statthalter Fr. Geerhahn zu Roftod . . . 29. März. 10 90 
dem Kirchenjuraten, Stellmaher Birdholz zu Böllom 9. April. 11 104 
dem SKirchenvorfteher, Malermeiſter Saubert zu Möbel 9. April. 11 104 



LXX 

Datum 

ber 

Bekanntmachungen. 
Bezeichnung des Juhalts. 

1898. 

dem Landbriefträger Wöhlke zu Boigenbug . - . 9. April. 11 | 104 
dem LZandbriefträger Höppner zu Lange . . . . 9. April. 11 104 
dem Salinen-Kunftwärter Albrecht zu Süle . . . 9. April. 11 104 
dem LZofomotivheizer Sponholz zu Güftrem . . . . 9. April. 11 104 
dem Eiſenbahmbremſer Seeſtädt zu Hagenow —F 9. April. 11 104 
dem Bahnwärter Jörn auf der Strecke Lalendorf⸗ 

Teterow 9. April. 11 104 
dem — Schmidi auf der Strecke Stavenfagen: 

Mölln . . i 9. April. 11 104 
dem Stationsnachtwächter Oldenburg zu Güftrow i 9. April. 11 | 104 
dem Eifenbahnwerkitatt-:Stellmacher Ihde zu N 9. April. 11 104 
dem Schloſſer Borgwardt zu Wismar . . 9. April. 11 104 
dem Former Reeh zu Wismar . 9. April. 11 104 
ben Hoboifl» Sergeanten Nitzel I, Oldenburg und 

Grünomw vom Füfilier-Negiment 0 . ..» 9. April. 11 105 
dem Kafernenwärter Borchert zu Bardim . . . . 9. April. 11 105 
bem Kuhhirten Gamm zu — ar 1. April. 12 110 
dem Diener Schäding zu Teſſin r. A. Ervig . . 10. April. 12 111 
dem Tagelöhner Heinridy Gädt zu Löwib — 11. April. 12 111 
dem Vogt Garber und den Gutstagelöhnern Hagen 

und Koch zu Neuhof N. Wittenburg, ſowie dem | 
Vogt Langhoff zu Boiffom . 10. Mai. 19 | 142 

bem Diener Benzin und bem aiuſcher Relting su | 
Bothmer 27. Mai. 19 | 144 

bem Tifchler Sr. Klüver zu "Schwerin ae a 8. Juni. 20 | 148 
dem Kuhhirten Behnde zu Nodenwale . » .» . . 6. Juni. 21 | 152 
dem Tifchlermeifter Hanjen zu Nunfaliß . . . .» 3. Juni. 22 | 153 
dem Statthalter Wilken zu Zendorf . . . .» . 19. uni. 22 156 
dei Vogt Pleß zu Hof-Neuhof Amts Warin . . . 14. uni. 23 | 159 

Werfführer Dürr zu Gabebuh . . . . . . 31. Auguft. 34 | 238 
* Statthalter Rathcke zu Hof-Gallin . . 25. September. | 37 249 
bem Statthalter Rußboldt zu Groß-Niendorf und dem 

früheren Kutſcher Wulf zu Granin . . . 11. Oftober. 39 266 
dem Knecht Schnoor zu Benzin . . 2 11. Oktober. 39 206 
dem Dienſtmädchen Lange zu Gadebuſch AN 24. Oktober. 40 275 
dem Gutstagelöhner Ahrens zu Neu:Guthendaf . . 24. Oftober. 40 | 275 
dem Statthalter Willrath zu Kleinsfranlow . . . 29. Oftober. 41 | 279 
dem Rademacher Groth zu Groß Draw . . . . 29, Dftober. 42 283 



Bezeichnung des Juhalts. 

dem Sirchenjuraten, — an zu 
Schwein . . 

dem Gutstagelöhner Jenning zu Serrahn 
der Statthalterfrau Starf zu Spitzkuhn . . . 
dem Gutsnachtwächter Schulz; zu Vollrathsrube 
dem Scäjer Steinhagen zu Warkjtorf . 
dem Vogt Behrens zu Hilgendorf . j —* 
den Gutsleuten Scharfenberg zu Breitipon und 

MWinterfeld zu Barum . | FR 
dem Kutiher Höppner zu Wendelſiorf 

Die vom Großherzog Friedrich Franz III. am 
19. März 1885 geſtiftete ſilberne Medaille iſt 

verliehen: 

mit dem Bande ber Verdienſtmedaille 

(für Rettung aus Lebensgefahr): 

dem Zigarrenfabrifanten Ahlers zu Grabow . 
bem Wirthichafter Hermann Schlapmann zu Upoft . 
dem Bädermeifter Stroth zu Grabow 
dem Lootjenfommandeur Jangen, den Schiffsfapitänen 

Jantzen und Jungmann, dem Fiſcher Zird, 
ſowie den Matroſen Wendt und —— zu 
Warnemünde . 3 

bem Aderbürger Karl Brinkmann zu Pau 
bem Nejervebahnmwärter Piehl zu Gnoien . 
m Gendarmerie-Wachtmeijter a. D. Kühn r Rofiod 
a Korbmaher Micheel zu Lübz . . 
dem Schiffer Barnefom zu Dömik ; 
dem Schloffermeifter Dindlage zu Grabow . 
dem Scloffermeifter Bührs zu Nibnig 

mit dem blauen Banbe: 

dem früheren Bebienten Johann Thiel zu Zůhr 
dem Diener Weidemann zu Treſſow . . R 
dem Gutsjäger Random zu Grele . 
dem Gajthofbefiger Pfuhl zu Lübtheen 

Datum 

ber 

Belanntmadhungen. 

1. November. 
4. November. 
4. November. 
15. November. 
15. November. 
26. November. 

t9 

7. Dezember. 

7. Januar. 
8. Februar. 
15. Februar. 

15. Februar. 
24. Mai. 
6. Junt. 

17. Auguft. 
31. Auguft. 
11. Oftober. 
11. Oftober. 

22. November. 

15. Januar. 
8. Auguft. 

22. Oktober. 
18. November. 

5. November. 

1.10 

27 
55 
57 

57 
144 
156 
230 
239 
266 
266 
306 

28 
223 
279 
302 



LXXII 

Bezeichnung ded Inhalts. 

bem Zeibjäger Scholid . 
dem Kutſcher Chr. drefahl zu Gehlsdorf 

Die Erlaubniß zur Anlegung fremder Orden 

und Ehrenzeichen iſt ertheilt: 

dem Kammerlakaien Zange . ; 
dem Dr. med. Friedrichſen aus Wismar . 
dem PBojtmeifter Sträde in Nibnig . 
dem Oberhofmarfhall von Hirfchfelb 
dem Kanzleirath Siebert . . 
dem Briefträger Karl Grimm zu Schwerin” 
dem Kanzleirath Siebert . 
dem Kammerherrn und Major ü la suite von und» 

dem 
bem 

dem 

dem 

lach auf Mollenftrf . 
Oberhofmarſchall von Hirſchfeld 
Staatsminiſter von Bülow, dem Staatsrath 
von Amsberg, dem Geheimen Rath von 
Oertzen zu Berlin, dem Oberhofmarſchall von 
Hirſchfeld, dem Oberſchloßhauptmann von 
Vietinghoff, dem Oberſtallmeiſter Graf von 
Hardenberg, dem General-Intendanten Freiherrn 
von Ledebur, dem Oberhofprediger Wolff, dem 
Hofſtallmeiſter Freihern von Maltzan, dem 
Bürgermeiſter Dr. Maßmann zu Roſtock, dem 
— Tadert zu Schwerin, dem Hofrath 

Schönherr und dem Oberbetriebs-Inſpektor 
Albredt zu Schwerin . . 
Dffizionten Hünemörber "und den Lafaien 
Bollow und Krüger . . 

eneralmajor und General a la suite ‚Seiner 
öniglihen Hoheit des Großherzogs, Freiherrn 

von Malkahn . 
den Fügeladjutanten Seiner Königlichen Hoheit "des 

Großherzogs, Premierlieutenants von — 
und Graf von der Schulenburg 

8. Dezember. 
31. Oltober. 46 

22. Januar. 4 
3. Februar. 5 
11. Februar. 7 
21. Februar. 7 
25. Februar. 8 

8. März. 9 
18. Mär. 10 

30. Mai. 20 
6. Juli. 26 

15. Juli. 27 

24. Auguft. 33 

13. September. | 35 

13. September. | 35 



LXXIII 

Datum 

der 

Belanntmachungen. 

Bezeichnung des JInhalts. 

dem Boftdireftor Walter zu Doberan, dem Poſtmeiſter 
Brüflow zu Teffin, dem Poſtſchaffner Raſch 
zu Zubwigsluft, dem Oberjtallmeifter Grafen von 
Hardenberg zu Ecdwerin, dem SHofitallmeifter 
Sreihern von Malkan zu Schwerin, dem Eifen> 
bahnbetriebs-Rontroleur Schulz, dem Leibkutjcher 
Themann zu Schwerin, dem Hofjäger Treu, 
den Marftallfutichern Ruft und Tedentin, dem 
Kammerherrn Grafen von Voß auf Schönau, dem 
DOberften und Brigabdier ber Oendarmerie von 
Weltzien, dem Oberftlicutenant in der Gendarmerie 
von MWigendorff und dem Bahnhofswirth 
Freitag zu Schneidemühl . . 11. Oftober. 39 266 

dem Generalmajor und General à la suite ‚Seiner 
Königlichen Hoheit des Grofherzogs Freiherrn von 
Malkahn . 14. Oktober. 39 267 

dem Lafaien Sampredii, dem & Feibjäger Scholich, dem 
Oberhofmarſchall von Hirſchfeld, dem Haushof— 
meiſter Rath, dem Kammerdiener Mißfeldt, dem 
Kaſtellan Kanter und dem Lakaien Gafow . 18. Oftober. 40 273 

dem Divifionsprediger Floerke zu Schwerin und bem 
Konfulatsfanzler Schröder zu Konftantinopel . 29. Oftober. 41 279 

dem Generalmajor und General & la suite Seiner 
Königlichen Hoheit des — Freiherrn von 
Maltzahn . . 2. November. 41 280 

dem Gutsbefiger Fr. Bog ge, früher auf Kraſſow, und 
dem Geheimen Baurath Piernay zu ER 8. November. 42 284 

bem Ardivraty Grotefend zu Schwerin . . . 23. Dezember. 46 | 817 

Verleihung von Titeln an nicht beamtete 

Berfonen. 

Es ift verliehen: 

dem Zimmermiefter Johann Vird zu Malchow der 
Charakter eines Kommiffionsraths . . 7. Januar. 7 54 

dem Vauunternehmer 9. Korop zu Parchim der 
Charakter eines Kommiſſionsrathss8. 27. Februar. 8 69 



LXXI1V 

Bezeichnung des Inhalts. 

dem Kaufmann Auguſt Pelzer zu Orevesmühlen ber 
Charakter eines Kommerzienraths . . 

dem Domänenpäcdter Karl Dume zu Alt- Bauhof, dem 
Domänenpädter Ludwig Fenſch zu Linjtom, 
dem Kloftergutspächter Fran; Hamann zu Sietomw 
und dem Gutspädhter Fr. W. Zidermann zu 
Hungerftorf der Charakter als Oekonomierath ; 

dem Rathsherrn Ferdinand Wilms zu MWittenburg 
ber Charakter eines Geheimen Kommiflionsrathe . 

dem Gutsbefiger E. A. Brödermann auf Sine ER 
ber Charakter als Domänenrath 

dem Rentner Karl Hoppenrath zu Waren "der 
Charakter als Delonomierath 

dem Fabrikbejiger Rudolf Scheven zu Teterow und 
dem Kaufmann S. Nord zu Schwerin der Charakter 
eines Kommerzienraths . - 

dem Rentner Th. Böttger zu Gnoien der. Sharatt: \ 
eines Kommiflionsratis . . .. 07 4 —* 

9. April. 

9. April. 

30. Mai. 

7. Juni. 

7. Juni. 

7. Juni. 

—8 —ñ— Auguſt. 



Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogthum Merklenburg- Schwerin, 

Amtliche Beilage. 
K al | 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerfion, den 6, Januar 1898, 
— — — — — — — — — — — 

Inhalt. 

I Abtheilung. ( ) Bekauntmachung, betreffend Abhaltung von Schweinemärkten in Hagenow. 
2) Belanntmachung, betreffend Betheiligung an den Prämien-Kollelten des 
Münfterbauvereins zu Freiburg im Breisgau. (3) Belanntmadhung, betreffend 
bie Verleihung ber Medlenburgifchen Staatsangehörigleit an den Gutsbeſitzer 
dr. Herm. Fauft auf Ruchow. 14) Belannimahung, betreffend die Bu- 

ſammenſehung der Prüfungskommiſſion für Nahrungsmittel-Chemiler, (5) Be- 
fanntmadung, betreffend die Nichtabgabe des Diphiherieferums mit der. Kontrol- 
nummer 87 von ber dhemifchen Fabrik auf Aktien (vormals Schering) in 
Berlin aus den Apotheken. (6) Bekanntmachung, betreffend die medizinal- 
polizeiliche Beauffichtigung der Vieh ⸗ Einfuhr. : 47) Belanntmachung, betreffend: 

die nach ben Geſetzen über bie Krantenverficherung ber Arbeiter und: die ein» 
geichtiebenen Hülfäfafien für das Jahr 1897. aufguftellenden Nachweifungen, 
(8) Bekanntmachung, betreffend: bie Beachtung ber zur Abwehr und. Unter- 
brüdung ber Maul- und Klauenſeuche erlaffenen Vorjchriften für, bie Sammel- 
molfereien. (9) Bekanntmachung, betreffend das Poſtweſen. (10) Belannt- 
machung, betreffend die Maul- und —“ 

II. Abtheiluug. Dienſt⸗ etc. Nachrichten 

eh 

Ai Ay Beliuhteingung Dom 28. Diane 1897; beteeffenb bie: Abhaltung von 

Schweinemärkten in der. Stadt Hagenow, 
Zn ber Stadt Hagenow wird fortan an bem zweiten und bem legten Mittwoch jedes 

1 
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Monats, mit Ausſchluß etwa einfallender Feittage, ein Schweinemarft abgehalten werden, 
und zwar von Morgens 7 Uhr bis Mittags 12 Uhr. 

Schwerin, den 26. Dezember 1807. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des mern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekanntmachung vom 2%. Dezember 1897, betreffend Betheiligung au den 
Prämien-Solleften des Miünfterbauvereins zu Freiburg im Breisgau, 

Auf Antrag des Münfterbauvereins zu Freiburg im Breisgau bat das unterzeichnete Mini: 
jterium geftattet, daß durch die im hiefigen Großherzogthume erjcheinenden öffentlichen Blätter 
zur Betheiligung an den Prämien-Solleften eingeladen werde, welde von dem genannten 
Vereine für die Jahre 1897 bis einſchließlich 1906 beabfichtigt und Seitens der Großherzoglich 
Badiſchen Regierung geftattet find zur Gewinnung weiterer Geldmittel zur Wiederherftellung 
und Freilegung des Münfters zu Freiburg. 

Schwerin, den 28. Dezember 1897. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmibt. 

(3) Bekanntmachung vom 28. Dezember 1897, betreffend die Verleihung der 

Medlenburgifchen Staatsangehörigfeit an den Gutsbeſitzer Fr. Herm. Fauſt 

auf Ruchow. 

as unterzeichnete Minifterium bringt mit Nüdfiht auf $. 5 der Verordnung vom 
28. Dezember 1872, betreffend die Mecklenburgiſche Staatsangehörigkeit, hierdurch zur allge: 
meinen Senntniß, daß dem Preußiſchen Staatsangehörigen Friedrih Hermann Fauit, 
Eigenthümer des Gutes Ruchow Amts Sternberg, die Mecklenburgiſche Staatsangehörigkeit 
verliehen worden ift. 

Schwerin, den 28, Dezember 1897. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrag: Schmibt. 

(4) Bekanntmachung vom 30, Dezember 1897, betreffend die Zufammenjegung der 

Prüfungs: Kommiffion für Nahrungsmittel-Chemifer zu Roſtock im Jahre 1898. 

In die Prüfungs-Kommiſſion für Nahrungsmittel-Chemiker, welche ihren Sitz in Rofiod 
bat, find auf das Kalenderjahr 1898 
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1. für die Vorprüfung: 
Geheimer Juſtizrath Giffenig daſelbſt als Vorſitzender, 
Profeſſor Dr. Michaelis, 
Profeffor Dr. Falkenberg, 
Profefior Dr. Matthießen, 

2. für die Hauptprüfung: 
Geheimer Juſtizrath Giffenig dafelbft als Vorſitzender, 
Profeſſor Dr. Michaelis, 
Profefior Dr. Pfeiffer, 

rofeſſor Dr. Falkenberg, 
vom unterzeichneten Miniſterium in Gemäßheit des 8. 1, Abſ. 2, der Verordnung vom 
7. September 1894, beireffend die Prüfung der Nahrungsmittel-Chemiler, berufen worden. 

Stellvertreter des Vorfitenden ift für die Vorprüfung und für die Hauptprüfung der 
Landgerichsdireftor Karrig zu Roſtock. 

Schwerin, ben 30. Dezember 1897. 

Großherzoglich Merklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

Im Auftrag: Mühlenbrud. 

(5) Bekanntmachung vom 29. Dezember 1897, betreffend die Nichtabgabe des 

Diphtgerieferums mit der Kontroluummer 87 von der chemiſchen Fabrik auf Aktien 
(vormals Schering) in Berlin ans den Apothefen. 

Das unterzeichnete Miniiterium beftimmt hierdurd, daß das Diphtherieferum mit der Kontrol- 
nummer 87 von ber Chemiſchen Fabrik auf Aktien (vorm. Schering) in Berlin in ben 
Apothefen nicht mehr abgegeben werden darf. 

Schwerin, den 29. Dezember 1897. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal- Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbruch. 

(6) Bekauntmachuug vom 31. Dezember 1897, betreffend die mebizinalpolizeiliche 
Beanffichtigung der Bich- Einfuhr. 

Da die Maul- und Klauenſeuche ſchon wiederholt durch Viehtransporte von auswärts in 
das Großherzogthum eingeichleppt worden ift, find im Bereich der Verwaltung der Groß- 
berzoglichen Friedrich FranzEifenbahn die Empfangsstationen angewieſen, unbejchadet ber Be— 
jtimmung im $. 11, Abſ. 2, der Belanntmadung vom 9. Dezember 1886 (Negierungs-Blatt 
1886, No. 40), bie erfolgte Ankunft eines auswärtigen Viehtransports der PBolizeibehörde 
des Ausladeorts jofort anzuzeigen. 

1* 
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Diefe Anzeigen geben den Ortspolizeibehörben insbefondere Die Möglichkeit, die Aufficht 
über die Gaſt- und Hänblerftälle in Gemäßheit des Art. II: der Verordnung vom 13. Yuli 
d. 3. zur Abänderung der Verordnung vom 23. März 1881 zur Ausführung des Reiche: 
viehjeuchengejeges (Regierungs-Blatt 1897, No. 27), erfolgreicher, ‚als ‚bisher, auszuüben. 

Im Uebrigen werden diejenigen, welche Rindvieh von auswärts. beziehen, nochmals auf 
die in der Bekanntmachung vom 20. April d. I. (RegierungsBlatt 1897, Amtliche Beilage 
No. 14 und No. .39) erwähnten Vorſichtsmaßregeln —— 

Schwerin, ben 31. Dezember 1897. © | m) 

Großherzoglich Medlenburgiſches Minifterimn,, ‚Abteilung für 

Medizinaf: Angelegenheiten. 1 

Im Auftrage: Mühlenbruch. 

(7) Bekanntmachung vom 3. Januar 1898, betreffend die nad den Geſeten über 
die Kranfenverfiderung der Arbeiter und die eingefhriebenen Hülfskaſſen für das 
Jahr 1897 anfzuftellenden Nachweifungen. 

In Betreff der nach den Geſetzen über die Krankenverſicherung der Arbeiter und die ein— 
geſchriebenen Hülfskaſſen aufzuſtellenden Nachweifungen werden bie Gemeinde- und Kranken— 
kaſſen vorſtände, ſowie die Aufſichtsbehörden daran erinnert, daß die für das Jahr 1897 unter 
Benutzung beſonderer Formulare für die Gemeinde-ſtrankenverſicherung und die einzelnen 
Arten der Krantentaſſen aufzuſtellenden Nachweiſungen von ben Gemeinde⸗ und Kranken— 
kaſſenvorſtänden in doppelter Ausfertigung bis zum 31. März d. Is. an die zuſtändigen 
Aufſichtsbehörden abzugeben find. Die Nachweiſungen find von den Vertretern zu unler— 
zeichnen. 

Bezüglich) der für die Hülfskaffen aufzuftellenden Nachweiſungen wird noch auf bie Be 
flimmung bes unterzeichneten Minifteriums im zweiten Abſatz der Belanntmadhung vom 
7. Januar 1893 (Regierungs-Blatt No. 2) vermiefen. 

Die nöthigen Formulare werden in nächiter Zeit den Auflichtsbehörden zur Ueber: 
mittelung an die Kafjen-Voritände aus der Regiſtratur des unterzeichneten Minifteriums zu— 
geftellt werben. Bemerkt wird hierbei, daß die Anmerkung 1 auf Seite 4 der Nachweifungen 
laut Beſchluß des Bundesraths vom 11. November v. Is folgende Faſſung erhalten hat: 

„Werthpapiere, die einen Börfenpreis‘ Haben, find zum Tagesfurs am 
Schluffe des Rechnungsjahrs, fofern dieſer Preis jedoch ben Mnfchaffungspreis 
überfteigt, höchſtens zu dem legteren anzujeßen. 

Werthpapiere, die feinen Vörjenpreis haben, find hödjftens zu dem An- 
ſchaffungspreis in Anfag zu bringen.“ 

Seitens ber Aufjichtsbehörden find die Nahmeijungen unter Berüd: 
jihtigung der Anleitungen auf ben Formularen einer jorgfältigen Prüfung 
zu unterziehen und ſoweit erforderlich zu vervollftändigen und zu. berichtigen. 
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— »Die vrichtig geſtellten Nachweiſungen find: im doppelter. Ausfertigung ſpãteſtens 
bis zum 30. April d. Is. an das. unterzeichnete. Miniſtexium einzuſenden. ’ 

Schwerin, ben 8. Januar. 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(8) Bekanntmachung vom 3. Januar 1898, betreffend die Beachtung der zur Ab- 

wehr uud Unterdrücknug der Maul-- und —— nd die Canmethelfeicn 
erlaſſenen Borfchriften. 

Die Tandespofizeilihen Worjchriften zur Abwehr und Unterdrüdung der Maul- und Klauen⸗ 
feuhe vom 8. Juni v. J. (Regierungs- Blatt 1897 Amtliche Beilage No, 19 und No. 39) 
werben von den Sammelmolfereien nicht überall hinlänglich befolgt Die Ortspolizeibehörden 
wollen leßtere deshalb an die Beobachtung diefer Vorjchriften unter ausbrüdlihem Hinweis 
auf die firafredhtlichen Folgen der Uebertretung. erinnern und werden darauf aufmerkſam ge: 
macht, dab von dem! in Abi. 1, 8. 61 der. Bundesrathsinſtruktion zum Viehſeuchengeſetz er: 
mwähnten Verbot nach Nbj. 2 dafelbit nur abgejehen ‚werden darf, nachdem das, Wengeben un: 
gekochter Milh aus der Sammelmolkerei gänzlich verboten worden ift, und daß (j. Zirkular 
vom 25. Februar v. J.) von diejer Befugnig zutreffend fein Gebraud gemacht wird, wenn 
bie Emrichtungen der Sammelmolfereien zum Sterilifiren der Mil nach dem Gutachten des 
Bezirksthierarztes nicht genügen. 

Schwerin, den 3. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Mintfterium, Abtheilung für 
Medizinal- Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbrud). 

(9) Bekanntmachung vom 30. Dezember 1897, betreffend den Poſtverkehr zwiſchen 
Ribnig und Wuſtrow. 

Am 31. Dezember wird die Dampfiifffahrt zwiichen Ribnitz und Wuſtrow gefchloffen werben. 

Bon dieſem Tage ab verkehren daher die Starriolpoiten wieder von Ribnig bis Wuſtrow 
in früherer Weife. 

Schwerin, den 30. Dezember 1897. 

Der RKaiferliche Ober-Poſtdirektor. 

Hoffmann. 
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(10) Befauntmahung vom 30. Dezember 1897, betreffend das Grlöfchen der 
Maul: und Klauenſenche an mehreren Orten. 

Die Maul: und Klauenſeuche auf dem ritterfchaftlihen Gute Karcheez Amts Güftrom 
und dem Domanialpahthof Dambed Amts Grabom ift erlofchen. 

Schwerin, den 30. Dezember 1897. 

II. Abtheilung. 
—— m! 

1) Dem Kandidaten der Medizin Philipp Schröder aus Zislow ift, nachdem derfelbe 
am 20. Dezember 1897 die Prüfung vor ber ärztlichen Prüfungs-flommilfion zu Noftod 
beftanden bat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom bezeichneten Tage ab für das 
Gebiet des Deutfchen Reichs ertheilt. 

Schwerin, den 22. Dezember 1897. 

2) Der Profeſſor Dr. Arenfeld zu Roſtock ift für das laufende Prüfungsjahr in die 
ärztliche Prüfungsfommijfion bei der Univerfität Roſtock als Mitglied berufen. 

Schwerin, den 29. Dezember 1897. 

(3) Seine Hoheit ber Herzog-Regent haben dem Reviſions-Ober-Kontroleur Friedrich Fitzer 
biefelbft die erbetene Verfegung in den Nuheftand zu gewähren geruht. 

Schwerin, den 31. Dezember 1897. 

4) Seine Hoheit ber Herzog: Regent haben dem Amtsgerichtsdiener Meisgeier zu Wismar 
die Verdienjtmedaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 31. Dezember 1897. 

5) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Miniſterialaſſeſſsr von Widede zum 
Kabinetsrath und Chef des Großherzoglichen Kabinets zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Januar 1898. 

(6) Seine Hoheit der Herzog Regent haben den Amtmann Ernjt Werner von Heyden 
zum vortragenden Nath und Minifterialrath im Finanzminifterium zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Januar 1898. 

(7) Seine Hoheit der Herzog Regent haben den Bezirksfeldwebel Voigt zum Kopiiſten 
beim Militair-Departement zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Januar 1898. 
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(8) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Großherzoglichen Baumeiiter Friedrich 
Thormann zu Dömig zum Dijtriftsbaumeifter im Dömiger Baubdiftrifte mit dem Wohnſitze 
in Dömig zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Januar 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog Regent haben den Amtsverwalter Jentz zu Grivik zum 
1. d. Mts. zum Amtmann zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 3. Januar 1898. 

(10) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Amtsaſſeſſor Freiheren von Brandenftein 
in Wittenburg zum 1. d. Mts. zum Amtsverwalter beim dortigen Amte zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 3. Januar 1898. 

(11) Seine Hoheit der Herzog: MNegent haben den Amtsprotofolliften Lehmann in Neu- 
bufow zum 1. d. Mts. zum Amtsregiitrator zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 3. Januar 1898. 

(12) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Amtsdiätar Kopplow in Bützow zum 
1. d. Mis. zum Amtsprotofolliiten daſelbſt zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 3. Januar 1898. 

(13) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Stationsjäger Carl Wendt zu Gelben: 
ande zum Revierförſter in Hirſchburg Forjtinfpeftion Gelbenfande zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 3. Januar 1898. 

(14) Seine Hoheit der Herzog: Negent haben dem Oberamtsrichter Bergner zu Greves- 
mühlen die von ihm erbetene Verſetzung in den Ruheſtand in Gnaden zu gewähren und ihm 
zugleich das Ritterkreuz des Hausordens der Wendiſchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 2. Januar 1898. 

(15) Der Amtsrichter Kraad, bisher zu Warin, ift in gleicher Eigenfchaft an das Amts: 
gericht zu Grevesmühlen verſetzt. 

Schwerin, den 2. Januar 1898. 

(16) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Gerichts: Wijeffor Otto Garthe zum 
Amtsrichter in Penzlin zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 3. Januar 1898. 
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7) Die Verwaltung des Amtsgerichts zu Warin ift bis auf Weiteres dem Gerichts- 
Aſſeſſor Mehlhardt übertragen. 

Schwerin, ben 3. Januar 1898. 

(18) Der Amts erichts⸗ Aktuar Au guft Boye, bisher zu Lübz, ift in beier Eigenſchaft 
an das Amtsgericht zu Schwerin verſetzt. rs 

Schwerin, den 3. Januar 1898. 

(19) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Kmisgeriits Aktuar Behnde zu 
Grevesmühlen die nachgeſuchte Entlaffung aus feinem — zu ertheilen geruht. 

Schwerin, den 3. Januar 1898. 

(20) Seine Hoheit der He rzog- Regent haben ben Oerisiförete ehülfen einri der 
zum Amtsgerichts-Altuar in Lübz zw ernennen geruht. S ’ 8 

Schwerin, den 3. Januar 1898. 
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I. Abtheilung. (1) Verordnung, betreffend die Arzneitaxe. (2) Bekanntmachung, betreffend 
die zur Auszahlung am 1. Juli 1898 ausgelooſten Obligationen der 
Eiſenbahnſchuld von 1870, ſowie die früher ausgelooſten und nicht abge 
bobenen Obligationen berjelben Eiſenbahnſchuld. (3) Belanntmadhung, be- 
treffend die zahlfällig gewordenen und nicht abgehobenen Binfen derſelben 
Eifenbahnjhuld. (4) Belannimachung, betreffend bie Unzeigepfliht beim 
Ausbruch der Faulbrut unter den Bienen. (5) Bekanntmachung, betreffend 
bie für Leiftungen an das Militär zu vergütenden Durchſchnittspreiſe von 
Naturalien für den Monat Dezember 1897. (6) Belanntmadhung, betreffend 
die Vergütung für Natural-Verpflegung ber Truppen auf Märjchen im 
Jahre 1898. 17) Bekanntmachung, betreffend die Schiedsmänner zur Ab— 
ſchätzung getöbteter zc. Thiere. (8) Bekanntmachung, betreffend die endgültige 
Ermittelung bes Ernteergebnifjes im Jahre 1897. (9) Einfiweiliges Berbot 
der Abhaltung von Viehmärkten ꝛc. im Amtsgerichtsbezirk Parchim. (10) Be- 
fanntmadhung, betreffend die Maul» und Klauenſeuche. 

II. Abtheilung. Dienjt- ⁊c. Nachrichten. 

1. Abtheilung. 
— — 

(1) Berordnung vom 3. Janunar 1898, betreffend die Arzueitaxe. 

An Stelle der Arzneitare vom 28. Dezember 1896 tritt die in ber Anlage abgebrudte 
Arzneitare in Geltung. 

2 
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Im Anhange berjelben befinden fid) Vorfchriften über die Bereitung einer Anzahl 
Arzneimittel, welche in die Arzneitare, nicht aber in das Arzneibuch für das Deutjche Reich, 
3. Ausgabe, und den zugehörigen Nachtrag aufgenommen find. 

Schwerin, ben 3. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbrud. 

(2) Bekanntmachung vom 4. Jannar 1898, betr. die zur Nüdzahlung am 1. Juli 1898 

ansgelooften Obligationen der Eiſenbahuſchuld von 1870, fowie die früher aus: 
gelooften und nicht eingelöften Obligationen derjelben Eiſenbahnſchuld. 

Bei der ftattgehabten Nusloofung der zum 1. Juli 1898 zurüdzuzahlenden Obligationen der 
Großherzoglich Medlenburg: Schwerinschen Eifenbahnfhuld von 1870 find folgende Nummern 
gezogen: 
Litr. A. Num. 

Litr. B. Num. 

Litr. ©. Num. 

88. 34. 38. 86. 99. 116. 134. 140. 

221. 233. 256. 303. 413. 437. 472. 
535. 561. 583. 660. 736. 824. 847. 
— 25 Stück à 1000 Thlr. Eour. 

37. 65. 124. 139. 150. 153. 218. 265. 
382. 393. 406. 413. 472. 478, 499. 

614. 722. 789. 793. 823. 832. 833. 

887. 893. 904. 941. 958. 985. 1053. 

1120. 1129, 1133. 1168. 1281. 1368. 

1394. 1407. 1416. 1468. 1636. 1701. 

1708 — 48 Stüd A 500 Thlr. Cour, 

8. 63. 107. 167. 170. 205. 220. 284. 

312. 329. 349. 350. 366. 368. 373. 

393. 483. 547. 580. 697. 702. 721. 

850. 889. 901. 971. 1068. 1110, 

1199. 1244. 1252. 1267. 1281. 1282. 

1491. 1583. 1610. 1790. 1865. 1867. 

2030. 2031. 2035. 2200. 2278. 2295. 

2336. 2342. 2393. 2416. 2418. 2429. 

2457, 2533. 2548, 2561. 2670. 2684, 
2730. 2737. 2757. 2771. 2840, 2846, 

2923. 2965. 2995. 3041. 3098, 3153. 
3188. 3217. 3244. 3270. 3308, 3335. 

3376. 3416. 3432, 3475. 3478. 3503, 
3587, 3597. 3698. 3705. 3760. 3767, 

3954. 3988. 4044. 4047. 4049. 4050. 
4131, 4299. 4407. 4417. 4427, 4483. 

176, 
479, 
897. 

378. 
530. 
875. 

1083. 
1388. 
1705. 

299. 
385. 
730. 

1112. 
1433. 
1899. 
2308. 
2448. 
2688. 
2855. 
3163. 
3350. 
3513 
3834. 
4122. 
4484, 

25000 Thlr. Eour. 

24000 Thlr. Gour. 



4495. 
4816. 
5032. 
5369. 

5566. 

6001. 

6169. 

6438. 
6625. 
6865, 

7062. 

7337. 
7689. 

7993. 
8204. 

8434, 

8634. 
8843. 
9041. 

9356, 

9639, 

9791. 
9996. 

10284, 
10602. 
10728. 

10988, 
11151. 
11365. 

11559, 
11790, 
11948, 
12106. 

12255. 
12548. 

Eour. 

4571. 
4818. 
5069. 
5378. 
5682. 
6043, 
6187. 
6489. 
6632. 
6874. 
7200. 
7372, 
7802. 
8026, 
8208. 
8533. 
8659. 
8899. 
9097. 
9432. 
9689, 
9797. 
10073. 
10291, 
10609. 
10733. 
10996. 
11155 
11378, 
11576, 
11821. 
11972, 
12126. 
12318. 
12561 
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4606, 
4826. 
5096. 
5381. 
5698 
6056. 
6271. 
6502. 
6673, 
6877. 
7231. 
7396. 
7838. 
8027. 
8269. 
8554. 
8672, 
8906, 
9197. 
9505. 
9693, 
9803. 

10150. 
10416. 
10660. 
10811. 
11005. 
11219. 
11429. 
11629. 
11895. 
11997. 
12155. 
12361. 
12618. — 345 Stüd ä 200 Thlr. 

4656. 
4925. 
5145. 
5425. 
5711. 
6079. 
6302, 
6524, 
6683. 
6879. 
7270. 
7462. 
7859. 
8064. 
8288. 
8563. 
8698, 
8937, 
9265. 
0506. 
9757. 
9849, 

10219, 
10501, 
10664. 
10839. 
11079. 
11314. 
11480, 
11670. 
11916. 
12043. 
12162. 
12410. 

1898. 

4686. 
4959. 
5158. 
5439, 
5892. 
6103. 
6304. 
6583, 
6737. 
6924, 
17277. 
7623. 
7909, 
8140, 
83ll. 
8591. 
8786, 
8958, 
9303. 
9508, 
9760, 
9858 

4711. 
5020. 
5166. 
5502, 
5903. 
6131. 
6346, 
65886, 
6788, 
6979. 
7318. 
7624. 
7929. 
8147, 
8382, 
8603. 
8808. 
8987. 
9304. 
9607. 
9762, 
9907. 

10221. 
10579. 
10677, 
10860. 
11127. 
11330. 
11522, 
11675. 
11930. 
12053, 
12221. 
12461 
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4756. 
5021, 
5167. 
5564. 
5930. 
6139. 
6385. 
6605. 
6831. 
7056. 
7328. 
7638. 
7966. 
8154. 
8421. 
8633. 
8819. 
9026. 
9335. 
9628 
9786, 
9935. 

10283. 
10591. 
10696. 
10881. 
11131. 
11350, 
11538. 
11681. 
11947. 
12069, 
12226, 
12512, 

. = 69000 Thlr. Cour. 

im Ganzen — 118000 Thlr. Cour. 

Die Einlöfung der ausgelooften Obligationen geichieht vom 1. Juli 1898 ab bei ber 
Großherzoglichen Renterei zu Schwerin, fowie bei ber VBereinsbanf in Hamburg, ber 
Roftoder Bank in Roſtock und dem Bankhaus U. 9. Heymann & Go. in Berlin. 

Zugleich werben die Inhaber der betreffenden Obligationen der Großherzoglich Medlenburg: 
Schwerinſchen Eiſenbahnſchuld von 1870 darauf aufmerfjam gemacht, daß bisher zur Ein: 
löfung nicht vorgelegt find: 

2* 
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bie am 1. Juli 1891 zahlfällig gewordenen Obligationen 
Litr. C. Num. 5029. 9549. 

bie am 1. Juli 1892 zahlfällig gewordenen Obligationen 
Litr. C. Num. 1430. 4170. 

die am 1. Juli 1893 zahlfällig gewordenen Obligationen 
Litr. B. Num, 965. 
Litr. C. Num. 1743. 10766. 

die am 1. Juli 1894 zahlfällig gewordenen Obligationen 
Litr. B. Num. 1685. 
Litr. C. Num, 401. 820. 3215. 9617. 

die am 1. Juli 1895 zahlfällig gewordenen Obligationen 
Lit. ©. Num. 1503. 4774. 5831. 8457. 9687. 9855. 10852. 

11136. 

die am 1. Juli 1896 zahlfällig gewordenen Obligationen 
Litr. C. Num. 983. 1471. 1689. 3804. 4533. 6379. 9571. 

9653. 

die am 1. Juli 1897 zahlfällig gewordenen Obligationen 
Litr. A. Num. 127. 
Litr. B. Num. 837. 1106. 1298. 1562. 1807. 
Litr. C. Num. 467. 1128. 1662. 1927. 2072. 2149. 2365. 

3444. 4911. 5070. 5458. 5632. 5670. 6012. 
6278. 6371. 6430. 6536. 7346. 7674. 8400. 
9402. 9986. 10573. 10742. 10820. 11788. 

12140. 12298. 12342. 12531. 

Die Beträge diefer ausgelooften, bisher zur Einlöfung nicht vorgelegten Obligationen 
find feit dem Fälligkeitstermine zinfenlos Binterlegt. 

Schwerin, ben 4. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

N. von Preſſentin. 

3) Bekanntmachung vom 4. Jannar 1898, betreffend die zahlfällig gewordenen 
und nicht abgehobenen Zinfen derfelben Eifenbahnanleihe. 

Nachftehend wird das Verzeichniß ber in ben legten vier Jahren zahlfällig gewordenen, 
bisher aber nicht abgehobenen Zinsfcheine ber Großherzoglih Medlenburg-Schwerinfchen 
Eiſenbahnſchuld von 1870 befannt gemacht: 



Litr. 

Litr. 

Litr. 

as» 

ab» 
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Binsfhein Num. 9 für 1. Juli 1894: 

. Num. 703. 704 zu je 52 DM. 50 Pfg. 
. Num, 2089. 2542. 3701. 83703. 4362. 5500. 6375. 6377. 

7098. 8993. 11341. 11475 zu je 10 Mt. 50 Pfg. 

Zinsfhein Num. 10 für 2. Januar 1895: 

. Num. 703. 704 zu je 52 Mt. 50 Pig. 
. Num. 1057. 2089. 2542. 3701. 3703. 4862. 5500. 6375. 

6377. 8993 zu je 10 ME. 50 Pfg. 

Zinsfhein Num. 11 für 1. Juli 1895. 

Num. 703. 704 zu je 52 ME. 50 Pfg. 

Num. 350 zu 26 ME. 25 Pfg. 
. Num, 2089. 2542. 3701. 3703. 3840. 4362. 5500, 6375. 

6377. 8993. 9576. 11341 zu je 10 ME. 50 Pfg. 

Zinsfhein Num. 12 für 2. Januar 1896. 

. Num. 703. 704 zu je 52 Mi. 50 Pfg. 

. Num. 2089. 2542. 3181. 3701. 3703. 4162. 4362. 5500. 
5568. 6375. 6377. 7327. 7436. 8993. 10021. 11341 zu 

je 10 Mt. 50 Pfg. 

Zinsfhein Num. 13 für 1. Juli 1896. 

. Num. 703. 704 zu je 52 Mt. 50 Pfg. 
. Num. 1232 zu 26 Mt. 25 Pfg. 
. Num. 334. 2089. 2347. 2542. 2788. 3701. 3708. 4362. 

4637. 4735. 5500. 5533. 6375. 6377. 8993. 11341. 
12142 zu je 10 Mt. 50 Pfg. 

Zinsfhein Num. 14 für 2. Januar 1897. 

. Num. 703. 704 zu je 52 Mt. 50 Pfg. 

. Num. 1232 zu 26 Mf. 25 Pfg. 
. Num. 1031. 2089. 2461. 2542. 3701. 3703. 4362. 5500. 

6375. 6377. 8524. 8993. 11341 zuje 10 ME. 50 Pfg. 

Schwerin, den 4. Januar 1898. 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Finanzminifterium, 

N. von Preffentin. 
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(4) Bekanntmachung vom 5. Jannar 1898, betreffend die Anzeigepflicht beim 

Ausbruch der Faulbrut unter deu Bienen. 

Mir Bezug auf Abf. 2, $. 15a, der Verordnung vom 19. Juni 1896, betreffend die Ab- 
wehr und Unterbrüdung ber Yaulbrut unter den Bienen, nebſt Zufag-Verorbnun ” 
21. Juni 1897 (Regierungs:Blatt 1897, No. 24), macht das unterzeichnete Mini 
bierburch bekannt, daß außer im hiefigen Großherzogthum eine allgemeine gefehliche —* 
zur Anzeige vom Ausbruch der Faulbrut nur im Großherzogthum Miedlenburg-Strelig beſteht. 

Schwerin, ben 5. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 
Im Auftrage: ARASIDDENE: 

(5) Belauntmachnng vom 5. — 1898, betreffend die für Leiſtungen au 

das Militär zu vergütenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat 
Dezember 1897. 

Die im biefigen Großherzogthume für Lieferung von Naturalien an bie bewaffnete Macht 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßheit ber Belanntmahung vom 
27. Mai 1875 (Regierungs-Blatt No. 13) durch den hiefigen Magiftrat 

für den Monat Dezember 1897 
ermittelt und betragen für 

er 100 — Weizen . 17 Mark 60 Pfg., 
g 13 =: 06 

8) 5 * G „= 18 ⸗ — s 

4) ⸗ ⸗ Sfr . . 18 » 26 » 
‘ 5 ⸗ Erbien. . 3 =: — ⸗ 
6) + ⸗ er “ 3» 86 ⸗ 
7) , 4. 2 » 
8) en Raummeter Setpenfelg 91 — ⸗ 

, Tamendo 7 = 50 * 
* 1000 Soden Torf . » » 5 » 50 ⸗ 

gemäß Artifel IL, 8. 6, des Neichsgefeges vom 21. Juni 1887 nah dem Durch⸗ 
fchnitt — pöcften Tagespreife des Monats Dezember v. J. berechnete und mit einem Aufjchlage 
von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Januar d. Is. an Truppen: 
theile auf bem Marſche gelieferte Fourage beträgt für 

m — geh: e 1 Markt 26 Pfg., 
s 86 ⸗ 

⸗ ⸗ u: : : 06 ®: 

Scjwerin, den 5. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(6) Bekanntmachung vom 5. Januar 1898, betreffeud die Vergütung für Naturaf- 

Verpflegung der Truppen anf Märfchen im Jahre 1898. 

Die nachſtehende, in No. 52 bes Gentral-Blattes für das Deutjche Reich vom Jahre 1897 
veröffentlichte 

Befanntmachung 

Auf Grund der Vorfchriften im $. 9, Ziffer 2 bes Gefehes über bie 
Naturalleiftungen für die bewaffnete Macht im Frieden vom 13. Februar 1875 
(Reichs-Gefepblatt Seite 52) ijt der Betrag der für die Naturalverpflegung mar- 
ſchirender Truppen zu gewährenden Vergütung für das Jahr 1898 dahin feft- 
geftellt worden, daß an Vergütung für Mann und Tag zu gewähren ift: 

a) für die volle Tageskoft mit Brot 80 Pf., ohne Brot 65 Pf., 
b) = = » Mittaglft- = 40 = = : 85 =» 
co) = = : Mendlft = = 25 = ⸗ :e 20 = 

d) = = s Mogenlfis = 15 = = = 10 » 

Berlin, ben 23. Dezember 1897. 

Der Reichskanzler. 
In Vertretung: Graf von Poſadowsky. 

wird für das hiefige Großherzogthum zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 

Schwerin, den 5. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(7) Befauntmachung vom 6. Januar 1898, betreffend die Schiedsmänner zur 

Abſchätzung getödteter zc. Thiere. 

as unterzeichnete Dlinifterium macht hierdurd in Anlage A die Namen ber Schiedbsmänner 
befannt, welche nad) Maßgabe des Reichsgeſetzes, betreffend bie Abwehr und Unterbrüdung 

von Viehfeuchen, vom a und der Verordnung zur Ausführung biefes Geſetzes vom 

23. März 1881 in ben einzelnen Mtedizinalbezirfen zur Abſchätzung der auf polizeiliche An— 
ordnung getödteten oder nad) diefer Anordnung an der Seuche gefallenen Thiere für diejenigen 
Fälle beftellt find, in welchen der Träger der Ortsobrigfeit nach $ 10 der angeführten Ver- 
ordnung vom 23. März 1881, bejw. nad) ber Verordnung vom 24. Juni 1885 zur Ab- 
änderung der Verordnung vom 23. März; 1881 von der Berufung der Schiebsmänner aus- 
geſchloſſen iſt. 

Schwerin, den 6. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium, Abtheilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbruch. 
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Anlage A. 

| Shiedsmänner. 

I. für ben 1) Graf von Deyn- | 2) Graf vonBernftorf | 3) Qutsverwalter von 
Da haufen auf Brahlftorf. auf Dreilügow. Lüden zu Zahrensborf. 

Boizenburg. | _— | 077. 
4) Pächter Wolff 5) Qutöbefiger von 6) Pächter Bordert 

ı zu Bauhof Zarrentin. | Laffert auf Dammereez. zu Hülfeburg. 

7) Säule Grewe Mieper! yı Ohne 9) Schule Bantin 
bulc. zu Niendorf. zu Lüttenmark. 

| 10) ru Gabe | 11) ig von Bajfe- — 
auf Badekow. witz auf Perlin. auf Schofin. 

m̃ Kammerherr von | 14) Pächter Ohſt zu 15) Pächter Kölle 
Bülow auf Rodenwalde. Beſendorf. zu Warſow. 

18) Gutsbeſitzer 
16) Gutsbeſitzer von 17) Kammerherr von 
Ladbe auf Zapel. | Döring auf Sebin. von ge * 

19) Gutsbeſitzer Pentz 
| auf Volzrade. 

II. für den 1) Wächter Tretow |2) Gutsbefiger Krauſe a Da 
audi | zu Barber. auf Wilmftorf in Lübed. Räfelom. 

4) Pächter C. Dahl: |5) Gutsbefiger Vorbeck 6)Gutobeſ. H.I.Bodjun. 
mann zu Parin. auf Dönfendorf. auf Gr.⸗Welzin. 

} 7) Delonom 8) Gutsbefiger 
Dieſtei-Fedderſen zu] Milig auf Eildemom 9) ger N 

Othenftorf. zu Roggendorf. Howitz auf Pofrent. 

' 10)Majora.D.Görbig | 11) Gutsbefiger von 
auf Löwitz. 

12) nie Ehlers 
Leers auf Vietlübbe. Bobip. 

19) Pächter Safe | Cr Serien 6| 19 — 
mann zu Queſtin. zu Gr.-Walmftorf. 

———— — — 17) —— 
en | Amsberg zu Rehna. zu Baubof-Babebufd. 

zu Rl.-Pravtshagen. 
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Shiedsmänner. 

11) Butsbefiger Rübke |2) Gutspächter Di Dühring 3) Gutsbefiper von 
ı auf Bufhmühlen. | zu Wipersborf. Reſtorff auf Rakow. 

4) Gut RETTET vom gevelimauf | 3) Grbpaditofbefiger | 6) Gutobefiger Hill: 
Elausdorf. Jantzen zu Kartlow. | mann auf Rambow. 
JJ ——— 
7) GBuitsbeſiter von — 

8) Outsbefiger Knaudt 9) Pächter Prange 
— a auf Alt-Boorftorf. zu Hornftorf. 

' 10) Gutsbefiger Seeler! 11) a Röper zu | 12) Dekonom Uhthoff 
auf Levetzow. bentin. zu Kl.⸗Woltersdorf. 

13) Qutsbefiger Kebing | 14) —— Seeler 15) Gutsbeſitzer Vedoua 
auf Kraſſow. zu Poiſchendorf. auf Laaſe. 

| 16), Gulsbeſiter Buſch 
auf Neperſtorf. 

V. für den 
Bezirk 

Ludwigsluft. 

VI. für ben 
Bezirk 

Parchim. 

1) Rentner Holtz zu 2) — Dieſtel 3) Defonomierath 
Schwerin. auf Keep. Scdubart zu Gallentin. 

4) Gutsbeliger 5) Gutsbefiger 6) Gutsbeſitzer 
von Shudmann auf| von Bülow auf von Barner auf 

Gottesgabe. Deffin. Kl.⸗Trebbow. 

7) Gutsbefiger von Böhl| 8) Erbpachthofbefiger | 9) Pächter Speetzen 
auf Eramonshagen. Schultz zu Lanfow. zu Rampe. 

10) Pächter Schwieger 11) Pächter Mann zu 12) Gutspächter 
zu Friedrichsruh. Hof Stralendorf. Schwieger zu Guftävel. 

‘ 1) Outsbefiger von 2) Revierförjter Mühlen!‘ 3) Nevierförfter 
N Reſtorff auf Werle. brud zu Spornig. Hennings zu Lübtheen. 

4) Gutsbeſihzer 
von Treuenfels auf 9) Pächter Negendand| 6) Rittmeifter a. D. 

Möllenbed. | zu Dambed. ‚von Schulg auf Balow. 

7) Pächter Evers zu | | 
Bedentin. | | 

ıı) Rentner Preſtin zu 2) Defonomierath 3) Qutsbefiger Knebuſch 

1 Parchim. Zarncke zu Reppentin. auf Greven. 

4) Gutsbeſitzer Dehns 5) Pächter Voß zu Neu: 6) Gutsbefiger Pentzlin 
auf Nutteln zu Meſtlin. hof bei Dobbertin. auf Dinnies. 

3 
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| Shiedsmänner. 

VI. für den | 7) Gutsbefiker Nedel 8) Pächter Kortüm 9) Erbpadıthofbefiger 
Bezirk Parchim. | auf Poltnitz. zu Woeten. Krüger zu 2eppin. 

10) Pächter Quade zu | 11) Pächter Kulow — 
| zu Dargelüg. zu Darze. auf Neuhof. 
‚ ABEREN öl... „ndkartuan. SERIE RN: un. SEEN 
‚ 13) Pächter Grimm | 14) Pächter Möller 15) Pächter Pagels 
| zu Kreien. zu Schlemmin. zu Welzin. 

| 16) Schulze Meyer 17) Gutsbefiger 18) Pächter Steintopff 
u Bahren. zu Sanzlin. Godeffroy auf Weifin. | 12 

VII. für den 1) Domänenrath Baetow 2) Gutebefiger 3) Gutspächter Behm 
Bezirk auf Lalendorf. Hillmann auf Lübzin. zu Bülower Burg. 

Süftrem. | 4) Pächter Burmeifter 5) Gutsbeſitzer o. Pleffen| 6) Früherer Pächter 
| zu Hohen:2udom. auf Kurzen-Trechow, Kleber in Kradow. 

: | f 8) Gutsbeſitzer 9) Qutsbefiger 
' — Alexander von Buch Stachow auf 

auf Zapkendorf. Hãgerfelde. 

' 10) Pächter Paepke 11) Gutsbeſitzer Schwarz, 12) Gutöbefiger von 

\__ su Schwiefow. | __auf Grünenhagen. | Bülow auf Wamcon. 
‘ 13) Nevierförjter 14) Qutöbefiger Heyde⸗ 15) Revierförfter 
ı Jürgens zu Tarnow. | mann auf Puſtohl. Senske in Schlemmir. 

\ 16) Gutsbefiger von 17) Pächter Lütge 18) Pächter Cordua 
| Levegow auf Koppelow. zu Ahrenshagen. zu Striesdorf. 

1299) Outsbefiger 20) Gutsbefiger R 
Grüttner Brödermann auf — 

auf AltsStaetwin. | Kunegendorf. 

EN 23) Major a.D.von Voß | 24) GutsbefigerWodarg 
| su S auf Katelbogen. auf Groß⸗ Grabow. 

VIII. für den | 1) Bäder — zu 2) Rentner Georg | 3) Neniner Auguſt 
Bezirk Roftod. | YLambrechtshagen. Kindler zu Rofiod. | Tretom zu Ro 

| 9 Gutspächter Droſten 5 Pächter Schultze 6) it Strömer 
zu Bentwiſch. zu Neu-Steinhorft. Bölbenig. 

' 7) Pächter Saf 8) Pächter Burmeijter | 9) — JIven 
| zu Roggentin. zu Vorder-Bollhagen. auf Büttelfow. 

| 10) Pächter Ehlers | 11) Borftmeifter Freiherr | 12) Gutsbeſiher Maue 
| von Brandenftein 2 | zu Brufow. u Doberan. auf Gr.⸗Siemen. 

2d by Google 
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PPERSSEERUERE 
De — — —— — — ————— ee 

13) Pächter Baller zu| 14) zo. Koch zu | 15) Pächter Strad 
| Kl.⸗Bölkow. Bröbberow. zu Nier. 

VI. für ben 
Bezirk Roſtock. 

16) Schulze Harder zu| 7) Outsbefiger | 18) Pächter Albrecht 
Rlingendorf. ap Pride rg zu Garlewig. 

19) Pãchter un 20) Rentner W. Garls 
| zu Hof Satow. zu Doberan. 

2) Quisbefiger Blohm | 
auf Viecheln. 

5) Gutsbeſitzer Melms 
auf Wöpkendorf. 

IX. für den 
Bezirk Gnoien. 

0) Butsbefiger von Kar: 
dorff auf — ch | 

| —— 4) Pächter Krüger 
— zu Schulenburg 

7) Gutsbeſitzer Franz 
ortũm auf Neu⸗Nieköhr. 

3) Gutsbeſitzer von 
Müller auf Gr.Lunow. 

6) Pächter Walter 
zu Dölig. 

8) Gutsbeliger von | 9) Pächter Walter 
Bülom auf Bäbelig. zu Woltow. 

10) Gutsbefiger Schock 11) Oekonom Hillmann! 12) Revierförfter 
Guſtav Schmibt uf Staffom. zu Hohen-Gubfom. zu Gr.-Freienholg. 

13) Gutspädhter 
C. Siemfjen zu 

Nũtſchow. 

16) Pächter Duve zu 
Alt⸗Bauhof Dargun. 

| 
14) Gutöbefiger Immich 
auf Neu-Guthendorf. 

15) Pächter Schul 
zu Neufteinhorft. 

18) Pächter Walter 
u Repnitz. 

17) Gutöbefiger Bod- 
bahn auf Gr.:Nieköhr. 

19) Outsbefiger 
von ber Lühe auf 20) Qutspefiger Weber 21) Gutspächter Ziems 

Stormadorf auf Dettmannsdorf. zu Sarmftorf 

X. für den | 1) Outsbefiger Held |2) Gutspächter Simonis) 3) Gutspächter Hans 

Bezirk Malin. | auf RlRoge. zu Neu: Banftorf. — zu Sangmwip. 
en — — — — — 

Senater greit 6) Pachet Daptmann| 9) Atelier 
| zu Penzlin. zu Hof Küfferom. | auf Alt-Sührkom. 
1 — — — —— — — — — — — ——— — 

| 8) Gutöbefiger 9) Butsbefiger 
7) Pächter Krufe | yon Blüder auf von Müller auf 
| m Ten. | Teſchow ai ·Lutow. 

8* 
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Sntebsmännst, 

X, für ben to) Graf von n Baffewig 1) Butspächter Banb-| 1) Pächter Bade zu 
Bezirk Malin. | auf Burg-Schlig. ſchneider zu&hriftinenhof Scmwintenborf. 

1 8 14) Gutsbefiger 15) Gutsbefiger 
13) * — von Blüder auf Siemerling auf 

| su rpzow. Jürgenſtorf. Kriefomw. 

16) Butsbeiiger Vidal| 17) Pächter Babe 4* en. 
| auf Klausdorf. zu Kleeth. auf Mölln. 

19) Gutsbefiher 20) Gutsbefiger : m 21) Gutsbeſiher Krey JFreiherr von Maltzan Kortüm auf Moggerfin. 
| auf Puchow. auf Rethwiſch. 

\ 22) Gutsbefiger Wend x — 24) Gulsbeſitzer Lemke 
auf Gr.Vielen. zu Gr. Flotom. auf Paſſentin. 

, 25) Pächter Bobfien 
zu Hof Wagun. 

XI. für den \ 1) Gutsbefiger von 2) Pächter Zidermann |3) Pächter von Lüden 
zu Hof Wredenhagen. 

6) Butsbefiger von 
Flotow auf Walom. 

9) 9) Gutsbefiger Raehler Kaehler 
g — 

Bezirk Waren. Flotow auf Altenhof. | zu Hungeröoſtorf. 

‚ 4 Gutsbefiger Baron 5) Landwirth C. Hoppen⸗ 
\ fe Fort auf Boef. | rath zu NewSclön. 

I) 

ö e — 

7) Gutöbefiger von | 8) Gutsbeſitzer von 
Ferber auf Priborn. , Lüden auf Maſſow. 
N) 
J 

| 10) Freiherr von — 12) Oekonom Neckel 
Maltzan auf Moltzow. Dambed u Sophienhof. zu Sparow. 

— — — — — — — — 

13) Pächter Hamann | 14) Gutsbeſitzer von 
zu Sietow. Ferber auf Karbow. 

(8) Bekanntmachung vom 8. Jaunar 1898, betreffend die endgültige Ermittelung 
des Eruteertrages im Jahre 1897. 

Die auf Grund ber BerorbnungTvom 12. Dezember 1892 — Regierungs-Blatt No. 29 — 
unehmende endgültige — ar Ertrages der Ernte von 1897 hat in den Monaten 

Februar und. März d. I. ftattzufinden 
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Die auf diefe Erhebung bezüglichen Drudjahen — Erhebungs: und Berechnungsmufter 
nebſt Anleitung zur Ausfüllung derjelben — werden ben Ortsobrigfeiten durch die Regiftratur 
des unterzeichneten Minifteriums zugefandt werden. 

Die Ortsobrigkeiten haben die Ermittelung in Gemäßheit der Anleitung vorzunehmen. 

Schwerin, den 8. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrag: Schmidt. 

(9) Einftweiliges Verbot der Abhaltung von Bichmärften zc. im Amtsgerichts: 
bezirt Parchim vom 10. Jannar 1898. 

Wegen Ausbruchs der Maul: und Klauenfeuche wird hierdurch die Abhaltung von Vieh— 
märften, mit Ausnahme ber Pferbemärkte, und der Auftrieb von Wiederfäuern und Schweinen 
auf Märkte jeglicher Art im Amtsgerichtsbezirt Parchim bis auf Weiteres verboten. 

Schwerin, den 10. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbrud. 

(10) Bekanntmachung vom 10. Jannar 1898, betreffend die Maul: und Mauen: 

ſeuche. 

Die Maul: und Klauenſeuche ift auf dem ritterſchaftlichen Gute Liepen Amts Stavenhagen 
erlofhen und in dem Kämmereiborfe Giſchow der Stabt Parchim ausgebrochen. 

Schwerin, den 10. Januar 1898. 

II. Abtheilung. 
— — 

(1) Seine Hoheit der Herzog⸗Regent haben dem Seifenfabrikanten Heinrih Brunnen- 
gräber hiefelbft den Charakter als Hofjeifenfabrifant zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 25. Dejember 1897. 

(2) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Lieutenant a. D. von Malkan, Freiherrn 
zu Wartenberg und Benzin, zum Hofitallmeifter beim Großherzoglichen Marſtall zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 1. Januar 1898. 
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3) Seine Hoheit ber Herzog-Regent haben den Gerichtöfchreibergehülfen Paul Diehn zum 
Amtsgeridhtsaftuar in Grevesmühlen zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 3. Januar 1898. 

(4) Für den Standesamtsbezirt Röckwitz ift der Rüfter Carl Emler daſelbſt zum Standes 
— = der Schmiebemeifter Carl Schulz bajelbft zum ftellvertretenden Standesbeamten 

eilt worden. 

Schwerin, ben 4. Januar 1898. 

6) Der Qutsfefretär Nicolaus Harms zu Kurzen-Trechow ift zum ftellvertretenden 
Stanbesbeamten für den bortigen Standesamtsbezirk bejtellt worden. 

Schwerin, den 4. Januar 1898. 

(6) An Stelle des verftorbenen Majors a. D. von Klein zu Roftod ift der Vize-Konſul 
Adolf Element dafelbit für das Jahr 1898 zum ftellvertretenden Beifiger bei dem Schieds⸗ 
gericht für die Unfallverficherung der für unmittelbare Rechnung der Stadt Roftod bei Bauten 
befchäftigten Perfonen berufen worden. 

Schwerin, den 5. Januar 1898. 

(7) Seine Hoheit der Herzog. Regent haben die Verwaltung ber Geſchäfte des Zivil: 
vorfigenden der Erſatz- Kommiſſion des Aushebungsbezirts Doberan, ſowie des Bezirkstommillars 
dieſes Aushebungsbezirfs an Stelle des auf fein Anfuchen von biefer Gejhäftsführung ent⸗ 
bundenen Gutsbefigers Staunau auf Klein-Strömfendorf dem Nittmeifter a. D. Freiherrn 
von Meerheimb auf Gnemern zu übertragen geruht. 

Schwerin, ben 5. Januar 1898. 

(8) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den bisherigen Hülfsarbeiter beim Bezirksarchiv 
zu Straßburg i. €. Dr. Hans Witte zum etatsmäßigen Hülfsarbeiter beim Geheimen und 
Haupt» Archiv biefelbft zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 6. Januar 1898, 

(9) Seine Hoheit ber Herzog: Regent haben den Ingenieur Friedrih Müller biefelbft 
unter Verleihung bes Charakters eines Betriebs-Ingenieurs zum Vorfteher der Materialien⸗ 
Verwaltung bei ber Großherzoglichen Eifenbahn zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 7. Januar 1898. 

(10) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Poſtkaſſierer Adolf Steinhagen zum 
Poſtdirektor im hiefigen Ober-Poſt-Direktionsbezirk, mit Wirkung vom 1. Oktober 1897, zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 7. Januar 1898. 
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(11) Den Kandidaten der Medizin Wilhelm Lüth aus Polz und Julius Berg aus 
Stettin ift, nachdem biefelben am 27. Dezember 1897 die Prüfung vor der ärztlichen 
Prüfungs: Kommiffion zu Roſtock beftanden haben, die Approbation als Arzt mit der Geltung 
vom bezeichneten Tage ab für das Gebiet des Deutichen Reichs ertheilt. 

Schwerin, ben 7. Januar 1898. 

(12) Der Erbpädhter Johann Thiel, Nr. 2 zu Blanfenhagen, ift zum Stellvertreter bes 
Standesbeamten für den dortigen Standesamtsbezirk bejtellt worden. 

Schwerin, ben 7. Januar 1898. 

(13) Seine Hoheit der Herzog Regent haben dem Major im Großherzoglich Mecklenburgiſchen 
Füfilier-Regiment Nr. 90 Schmidmann, gen. von Wuthenow, das Ehrenkreuz des Greifen— 
Ordens zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 8. Januar 1898. 

(14) Dem Küfterfhullehrer Werdermann in Wendiſch-Priborn ift der Titel eines Kantors 
verliehen worden. 

Schwerin, den 8. Januar 1898. 

(15) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben heute aus den Händen bes Grafen Wolff: 
Metternich das Schreiben Seiner Dlajeftät des Deutfchen Kaiſers und Königs von Preußen 
entgegenzunehmen geruht, durch welches derfelbe an Stelle des von feinem Poften abberufenen 
Grafen von Wallwig als Königlich Preußifcher außerordentlicher Gefandter und bevollmächtigter 
Minifter am hiefigen Großherzoglichen Hofe beglaubigt wird. 

Schwerin, ben 10. Januar 1898. 

(16) Seine Hoheit der Herzog Regent haben den Trompeter: Sergeanten Friedrich Nebed 
zum Gerichtsvollzieher in Kröpelin zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 10. Januar 1898. 

(17) Der Hofmarihall Ernft von Alten zu Büdeburg hat feinen Antheil an bem Allodial: 
gut Blüher Amts Boizenburg an feinen Bruder und Miteigenthümer Carl von Alten 
auf Schloß Linden abgetreten. 

Schwerin, den 3. Januar 1898. 

(18) Bor dem Yuftize Diinifterium hat der Baurath Ferdinand Wallbrecht zu Hannover 
durch einen Vertreter heute den Homagialeid wegen des käuflich von ihm erworbenen Allodial« 
guts Kummin c. p. Telfenow und Mühlenberg Amts Grabow abgeleijtet. 

Schwerin, den 7. Januar 1898, 



(Beilage zu No. 2 der Amtlichen Beilage des 
Regierungs- Blattes für das Großherzogthum 

Medlenburg: Schwerin von 1898.) 

Arznei-Taxe. 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

I. Die in der Taxe festgesetzten Preise finden für jede Menge eines Arznei- 
mittels Anwendung, wenn nur ein Preis festgesetzt ist. Sind für verschiedene 
Mengen eines Arzneimittels Preise festgesetzt, so tritt der ermässigte Preis erst bei 
Berechnung der namhaft gemachten grösseren Menge ein. Wenn jedoch durch die 
Vervielfältigung des Taxpreises der kleineren Gewichtsmenge der für die grössere 
Menge angesetzte Preis überschritten wird, so kommt stets dieser ermässigte Preis 
zur Anwendung; es sind also z. B. 9 Deeigramm Argentum nitrieum nicht mit 
45 Pfennigen, sondern nur mit 20 Pfennigen zu berechnen. 

2. Der niedrigste Preisansatz beträgt 5 Pfennig. Jeder Pfennig-Bruch ist auf 
einen vollen Pfennig zu erhöhen. 

3. Bei Berechnung der Recepte ist der durch Zusammenzählen der einzelnen 
Ansätze sich ergebende Preis — wenn derselbe 1 Mark nicht übersteigt — in der 
Weise abzurunden, dass 1 bis 4 Pfennig auf 5 Pfennig und 6 bis 9 Pfennig auf 
10 Pfennig erhöht werden. Wenn jedoch der Preis des Receptes 1 Mark übersteigt, 
so ist in der Weise abzurunden, dass 1 Mark 1 bis 4 Pfennig auf 1 Mark und 
1 Mark 6 bis 9 Pfennig auf 1 Mark 5 Pfennig herabgesetzt werden, 

Bei Berechnung solcher Recepte, deren Kosten aus Staats- und Gemeinde- 
mitteln, sowie von Krankenkassen im Sinne des Krankenkassengesetzes oder von 
Vereinigungen gezahlt werden, welche den Zweck haben, die öffentliche Armenpflege 
zu ersetzen oder zu erleichtern, findet keine Abrundung statt. 

Bei diesen Verordnungen dürfen Pulverkästehen sowie feste Deckel jeder Art 
zu Salbenkruken nicht, weisse Kruken nur zu Augensalben oder auf ärztliche An- 
weisung berechnet werden. 

1 
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4, 20 Tropfen von wüsserigen Flüssigkeiten, fetten und ätherischen Oelen, 
Tinkturen und dergl., 25 Tropfen Essig-Aether und Aether-Weingeist, 50 Tropfen 
Aether sind wie ein Gramm zu berechnen. 

5. Für die Beurtheilung der Grösse der Gläser giebt das absolute Gewicht der 
darin aufzunehmenden Flüssigkeit den Maassstab ab. 

Dasselbe gilt bei den Kruken für Salben und Latwergen, bei den Schachteln 
für Pulver und Pillen. Sollen jedoch Gläser und Kruken trockene Substanzen auf- 
nehmen, so wird die Grösse nach ihrem Gehalte an destillirttem Wasser berechnet 
und diese auf dem Recepte vermerkt. 

6. Bei Arznei-Zubereitungen für Thiere darf Aqua destillata nur dann be- 
rechnet werden, wenn es ausdrücklich verordnet ist. 

7. Wenn auf dem Recepte Angaben fehlen, welche auf die Taxe Bezug haben. 
müssen diese von dem Apotheker hinzugefügt werden. Wird z. B. bei einer Pillen- 
Masse eine dem Apotheker anheimgestellte Menge irgend eines Mittels zugesetzt, so 
ist dieselbe auf dem Recepte zu vermerken. 

8. Für Arzneimittel, welche in der Taxe nicht aufgeführt sind, ist der Preis 
nach den nachgedruckten Grundsätzen zur Berechnung der Arzneitaxe festzustellen. 

9, Werden-verwendbare reine Gläser, Kruken, Schachteln oder Pulverkästehen 
bei Wiederholungen zur Aufnahme der Arznei mit dem Recepte in die Apotheke 
gesandt, so ist dafür der volle Taxpreis abzurechnen. 

10. Bei der Abgabe fabrikmässig hergestellter Arzneizubereitungen ist ein 
Zuschlag von 60% zu dem Ankaufspreise zu berechnen. Porto und Fracht dürfen 
ausserdem nicht in Anrechnung gelracht werden. 

Sind fabrikmässig hergestellte (käufliche) komprimirte Tabletten, gefüllte Kapseln, 
Pastillen, Pillen u. s. w. der Zahl nach im Anbruch verordnet, so ist dafür ausser 
der Dispensation und dem etwa erforderlichen Gefüsse das Doppelte des Ankaufs- 
preises zu berechnen. 

— ron — — — — 



Il. Grundsätze zur Berechnung der Arzneitaxe. 

A. Allgemeines. 

1. Bei der Berechnung —— Arzneistoffe, welche nicht in den Apotheken 
hergestellt, sondern im rohen oder bearbeiteten Zustande eingekauft werden, findet 
die Festsetzung der Preise in folgender Weise statt: 

Für das gesammte Staatsgebiet wird der durchschnittliche Einkaufspreis 
der einzelnen Waaren festgestellt. 

Beträgt der Durchschnittspreis für das Kilogramm 30 Mark oder 
weniger, so findet eine Erhöhung des Einkaufspreises im Verhältniss von 
1:2 statt. 

Betrügt der Preis für das Kilogramm mehr als 30 Mark, so findet 
eine Erhöhung des Einkaufspreises im Verhältniss von 2:3 statt, falls nieht 
eie Berechnung unter Zugrundelegung eines Einkaufspreises von 30 Mark 
für das Kilogramm einen höheren Preis ergiebt. 

Die Erhöhung von 2:3 findet auch in allen Füllen Anwendung, in 
welchen beim Einkauf der Preis für 10 Gramm oder geringere Mengen zu 
Grunde gelegt wird. 

2. a) Bei Waaren, deren Preis unter Zugrandelegung des Kilogrammpreises 
berechnet ist, sind, wenn dieselben in einem Gefüss geliefert werden, dem 
erhöhten Kilogrammpreise 50 Pfennig für Fracht und Verpackung hinzu- 
zurechnen. 

b) Dieser — darf nicht in Ansatz gebracht werden bei Waaren, welche 
in der Regel in grösseren Mengen bezogen werden. Dahin gehören 
Acetum, Acetum pyrolignosum erudum, Acida eruda, Adeps, —— 
chlorata, Glycerinum, Kalium carbonicum erudum, Oleum Jecoris Aselli, 
Oleum Lini, Oleum Olivarum, Oleum Olivarım commune, Öleum Pini, 
Oleum Rapae, Oleum Terebinthinae, Sapo kalinus venalis, Spiritus, Vase- 
line. Bei dem Bezuge dieser Waaren, sowie bei jeder andern als der 
unter a) angegebenen Art der Verpackung sind dem erhöhten Kilogramm- 
preise 15 Pfennig zuzurechnen. 
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c) Dieser Zuschlag von 15 Pfennig auf den Preis findet auch Anwendung 
bei dem Bezuge jeder Waare in Mengen unter einem Kilogramm ohne 
Rücksicht darauf. ob dabei ein Gefüss zur Verwendung gelangt oder nicht. 

3. Schneiden oder Zerstossen eines Arzneistoffes ist zu berechnen für ein Kilo- 
gramm mit 75 Pfennig. 

Herstellung feiner Pulver für 1 Kilogramm 2 Mark. 

4. Der Preis für 100 Gramm wird durch Theilung des Kilogrammpreises mittels 8, 
die Preise für 10,0 — 1,0 — 0,1 — 0,01 Gramm werden durch weitere Theilung 
mittels 8 festgestellt. 

Der Taxpreis für 200 Gramm wird durch Multiplikation des 100 Gramm- 
preises mit 1'/r, 

derjenige für 500 Gramm durch Multiplikation des 100 Grammpreises 
mit 3 gefunden. 

5. Die bei der Berechnung entstehenden Brüche sind auf die nächst grössere 
ganze Zahl zu erhöhen. 

Bei Festsetzung der Preise werden 

1 bis 2 Pfennig auf N 
3 ’ 

sl) Lam 
abgerundet. m 

6. Behufs — der Preise für die galenischen Präparate sind zu den 
Taxpreisen der zur Herstellung des einzelnen Prüparates verwendeten Arzneimittel 
die nachstehend ausgeworfenen Preise für die erforderlichen Arbeiten hinzuzurechnen. 



B. Preise der Arbeiten. 

Extrakte. 

Auf je ein Kilogramm der verwendeten Substanz sind zu berechnen für | 
Anfertigung 

von dünnen Extraktn. . . 2 2: 2 2 2 0 ren | 3 
„ dicken . N ee ee ir 
„ trockenen „, Se er er Si Sr 
„ Fluid- * Saat: an Ser SE ta Sarah 6|- 

für trockene narkotische, aus dieken Extrakten bereitet 100 Gramm . 2 | 50 

Destillate Ä 

spirituöse oder ätherische, einschliesslich aller Nebenarbeiten bis zu 1 Kilogr. | 1 | 50 
wässerige desgl. bis zu 1 Kilogramm . 1 — 

Kochen 

von Oelen und weingeisthaltigen Flüssıgkeiten einschliesslich des etwa 
erforderlichen Abdampfens, Pressens und Filtrirens für I Kilogramm | 4 | — 

Latwergen 

Tür 2 Zlagramase 5.) 2 357 2 Se ee ee ABO 

Lösungen 

von Salzen, Gummi, Seifen oder Honig in Flüssigkeiten, sowie von Bal- 
samen, Oelen einschliesslich des Macerirens und Filtrirens für 1 Kilogr. | 1 | — 

desgleichen, wenn Erwärmung erforderlich ist . 1 | 50 



Pflaster. 

Für 1 Kilogramm 

Pulver und Theegemische. 

Feine Pulver 1 Kilogramm . . 5 
Grobe Pulver und Theegemische für 1 Kilogramm . 

Salben, 

Mischen ohne Schmelzen 1 Kilogramm . 

* mit * —1 ” . 

Säfte, 

Säfte sind zu berechnen 10 Gramm mit 

Die aus theueren Waaren hergestellten Sirupus Aurantüi Oorticis, Birapus 
Citri, Sirupus Croci, EM Ferri — Sirupus Violae kosten 
10 Gramm . . . —F De a at a dan di .;— 115 

Sirupus simplex kosten 10 — na a A Ft 

’ ’ * 100 * * 3 * * . * * * * . N nn 30 

Tinkturen und Elixire. 

Tinkturen und Elixire, bei denen der Preis der verwendeten Waaren für ' 
1 Kilogramm nieht mehr beträgt als 7 Mk., kosten 10 Gramm. .'— | 15 

100 * | 

Für die Bereitung der aus theueren Waaren zusammengesetzten Tinkturen | 
und Elixire werden berechnet: — 

fär ODE <> ee re DE 
J 1 Kilogram. 48— 

— 

Im Vorstehenden nicht verzeichnete Arbeiten sind nach den in der Arzneitaxe fest- 
gesetzten Preisen zu berechnen. 



A. | Ge Gewicht. et. 44 A. le Gewicht. tels 

A | A Acidum carbolieum . „500 Gramm 165 
z ! | liguefaet. 100 — —66 

Acetanilidum 10 Gramm | — 10 200 — 1,85 
100° — |—90 500 — , 165 

Acetonum . . .110 — i-|5 cathartinieum . .| 1 - — — 10 
Acetum .100°— 1-10 ehromium . ..| 1 — — 5 

200 — !-Iıs 10° — —60 
aromaticum | 100° — |—25 eitrieum 10 — - 10 

1200 — |—140 100 °— 1—85 
Digitals . . 10 — 410 pulv. . .) 10 —15 
pyrolignosum eradum \ 100 — |—15 formieicum .| 10 0 — {16 

200 — ,—10 gallicum 1 — — 5 
600 — 1-20 hydrobromieum 

rectificatum 100 — ;—l15 (1,200)! 10 — ,—i15 
20 — — 25 hydroehlorieum . 10 — — 5 
500° — —260 100 — 15 

Sabadillae 410 — 5410 erudum. .)100 °— 1—110 
100 — 1-80 120 — I—15 
200 — 1130 ‚500 \—125 
500 — | 265 dilutum 10 - — 5 

Scillae. . . . |10 — —* 10 hydroeyanieum . . 1 — —5 
Aeidum aceticum . 10 — I- 5 lastiam . .. 1 — |-15 

100 — 1-80 110 -- 120 
aromaticum! 10 °— —40 nitreum . 2. ...110 — — 5 
dilutum 10 — |-|5 eradum. .'100 — \—15 

arsenicosum 1 — — 5 20 — ı|-—I25 

—— 22 — , „| 10 — |-16 
10 — 1-25 phosphorium . 10 — —5 

pulv. 10 —|5 pieronitrieum . 10 °— |—I15 
camphoricum . 1 — |-—I10 salieylieuom . . .| 1 — \—15 
carbolicum .|100°— |—1J55 10° — |—i15 

20 — I-Iss| 100° — | ılıo 



A. 

Acidum sulfurieum 
erudum 

dilutum . 

fumans .) 
sulfurosum (10 %) . 
tannieum . 

tartarieum . ; 
pulv.. 

trichloraceticum . 
valerianicum . 

Aconitinum . . » 
Adeps benzoatus 

suillus 

Aerugo pulv. 
Aether 

aceticus 
bromatus . . - 

jodatus . . . . 
Aethylenum chloratum , 
Agarieinum . 
Agathinum 

Airolum 
Albumen Ovi siecum . 
Alcohol absolutus . 

Alo& gr. modo pulv. . 
pulv. . 

Alumen pulv. 

ustum pulv. . 

Aluminium acetico-tartarıcum | 

Gewicht. “Piel 

„| 10 Gramm — 5 
"100 — 1-10 
100 — |—15 
1500 — I-!235 
| — |-5 
10 — |-2%0 
‚100 — 1-20 
‚10 — '—15 
170-116 
110 — I 1 

10 — |-10 
.| 10 — |-|15 
110 = 1l— 

| 1 — |—110 
.ı 1 — |-15 
| 1 Centigr. = 5 
.| 10 Gramm! — 10 
"100 — 1-90 
N 10 — | — 5 
100 — —46 
J10 — 2410 

ido — 416 
100 — |-—185 

10: — 410 
1 — —216 

J10 — 260 
1 — 210 
|10 — — 50 
J 1 Decigr. — 5 
J1 40 
I 1 Gramm | — 60 

ı 1 — I-l15 
| 10 — |-120 
110 — —66 
200 — |-85 
100 — 30 
10 — — 5 
.i 10 —5 
100 — |—15 
200 — — 25 

10 — — 5 
100 — |—130 
10 — 1-20 

A. 

Alan acetico-tartaricum | 100 Gramm! 1 45 
sulfuricum . 

Alumnolum . 

Ambra grisea 1 Centigr. — 10 

Ammoniacum depuratum 10 Gramm — 10 
Ammonium benzoieum . .' 1 — — 5 

10 — 1-20 
bromatum . 10 — |—|15 

100 — | 120 
earbonicum . 10 — - 5 

pyro-olesum| 10 °— \—10 
chloratum . . 10 — — 5 

gr.modo pulv. 10° — | — 30 
200 — — 4 

ulv. . 10° — | — 5 
erratum . 10 I 5 

eitrieum . . .| 1 ) 4 5 
jodatum . ..| 1 — — | 10 
nitrieum .110 — — 5 
phosphorieum. .| 10 °-—- —15 
sulfo - ichthyoli- | | 

um; 1 — |-—il0 
0° — — 85 

sulfuricum. . 10 — — 5 
urioum. 1 — !—ı10 

Amygdalae amarae . 1° — — 5 
dulces . 10 — — 5 

Amylenum hydratum . . .) 1 — 10 
Amylium nitrsem . . .| 1 — — 5 
Amylum Marantae . 100 — —30 

PTritioi. 100 — |—-:20 
200 — 30 

Analgendum . . ». ...4 1 — |—-3% 
10 — 245 

Anthrarobinum . . . ..| 1 — |—10 
10° — |- 580 

Antinosinum 1 Deeigr.\—| 5 
1 Gramm! —.45 

Antiprmum .....1 — 1-35 
01 — 1235 



A. | Gewicht. ht. \4 | 8 

Apomorphinum hydrochlo- | 2 
rieum | 1Centigr.| — 5 

1 Deeigr. |= 15 
| 1 Gramm‘ 130 

Aqua Amygdalarum ama- — 
rarum) 10 — —10 

Aurantii Florum con- | 
centr. 100 -- —40 

Calcariae filtrata .‚100 — —10 
500 — I — 25 

Castore.. 10 — 1-9 
Chamomilae . . .10 — —28 
ehlorata 10 — | -| 5 

1100 — | —20 
1200 — 1-80 
‚500 — 60 

Cinnamomi . . . ..100 — —30 
destillata . 10 — —5 

1000 — \—125 
fervida . .)100 — —5 

Foenieuli . a .110 — \ -[15 
foetida antihysterie . 100 — ; 130 
Matico ei — 2 
Melissae . . .100 — 1180 
Menthae erispae . .|100 — —20 

piperitae . ..100 — | 125 
Opii .. 10 — 1-30 
Petroselini .100 — n 15 
Pieis . 100 — 1-—125 

200 — 10 
Plumbi . 100 — —.6 

1000 — —|30 
Rosae . J 100 — —10 
Rubi Idaei . 100 — 220 
Salvise . . . . ..)10 — !--[15 
Sambuei . . . . .)10 — | -]20 
Tiliae . . .1100 — 11-120 
Valerianae ido — 1-20 

Aquae medicamentosae Rade- | 
macheri) 0 — —5 

‚100 ‚—40 
Arbutinium . 2. 2.0.2. 1 Deeigr. | — 5 
Argentaminum . 1 Gramm . —10 

rn ehloratum i 

nitrieum 

Argoninum 
Aristolum 

Asa foetida depurata . 
Atropinum 

sulfurieum 

valerianicum . 

Auripigmentum pulv. 
Auro-Natrium ehloratum . 

Balsımum Copaivae . 

Nueistae 
peruvianum 

tolutanum . 
Baryum chloratum . 
Benzo& pulv. 

Benzonaphtholum . 
Berberinum sulfurieum 

Bismutum benzoieum . 
earbonieum 
oxyJodatum 
subnitricum 

subsalieylieum 
tannicum 

1 Gramm 
1 Deeigr —| 5 

\ 1 Gramm‘ — 20 
| 0 — 6 

lı — |-io 
J1 — „ſit 
i Deeigr. — 5 

lGramm — 40 
10 ° — | 3,30 
10 — 2410 

lCentigr. — | 5 
1 Deeigr.| — 15 
ICentigr., — 5 
1 Deeigr.) — 10 
1Centigr., — | 5 
1 Deeigr. | — 20 

ä 10 Gramm! 12% 
.| 1Centigr.| — 
\ 1 Deeigr., Zgs 

N | 

| 10 Gramm, — 15 
1100 — | 1:20 
i 10° -- —30 
| 10° — 60 
1100 — | 470 
ı10 — |-%0 
0 — — 5 

J 
10 — 230 

| 10 — |—45 
.! 1 Deeigr.i—' 5 

I Gramm! — 15 
1 — 1-10 
1 — i—|5 
1 — |—10 
il — |i—-!5 

10 — —40 
100 — 320 

1 — — 5 
1 — — 5 



B. C. 

Bismutum valerianicum . 

| Gewicht. l+ | A 

l Gramm — 10 
Blatta orientalis pulv. . | 1 — |—10 
Bolus alba pulv. 100 °— 1-30 

eruda gr. modo | 
pulv. 1100 °— | —i10 

200 — 215 

Borax pulv. . .!100 °— 1-50 
Bromalinum. 1 — 15 

10° — 120 
Bromoformium . 0 — i-s 
Bromum . ı1 — j—15 
Bulbus Seillae cone. 10 — —|5 

ulv. . .| 100 — — 5 
Butyl-ehloralum hydratum 1 — — 10 
Butyrum insulsum . .! 10 —10 

| 

Cacao sine Ole . . . .110 — —'15 
110 — | ı1- 

Cadmium sulfurieum . I1 — — 
Calearia ehlorata .,100 — — 10 

Ps = —46 
500 — — 30 

usta 1100 -- 1.15 
COaleium earbonieum praceipit. 10° — 4 5 

pro usu externo 100 — 4165 

chloratum siccum 10 — J 5 
REEL .| 10 °— —30 
jodatum . . I 1 — | 10 

10 — — 90 
phosphorieum ‚10 — | —|10 
sulfurieum ustum | i 

pulv. 1100 °— '—'10 
200 — I!-—I15 

| _ 15 
Camphora monobromata , il — B 5 

trita . .. 10 -/15 
Cannabinum tannieum u 1 Decis gr. 5b 

| 1 Gramm | — 20 
Cantharides gr. modo pulv.' 10 °— |—20 

pulv.. ...11 — |—| 
„10 - — 25 

Oantharidinum 2 

Capsulae amylaceae (cum dis- 
pensat.) 

operculatae (cum 
— 

Carbo animalis i 
Ligni pulv 
Spongiae pulv. 

Osten. e * 
Caricae cono. 
Carrageen cono. 

Caryophylli pulv. 
Castoreum pulv. 

sibiricum pulv. . 
Catechu pulv. ee a 
Cora ale. . ....« 

flava. . 
51 Ceratum Resinae Pini. 

Cerium oxalicum 
Cerussa pulv. 
Cetaceum . 

saccharatum. 
Charta cerata 5 

nitrata (cum "dis- 

sinapisata (cum dis- 
pensat.) 

Chinidinum sulfurieum ; 
Chininum 

bisulfurieum 

ferro-eitrieum . 
hydrobromieum 

hydrochlorieum 

1Centigr.)— 5 
1 Deeigr.| — 30 

f I 

2 Hälften — 10 

2 — !-o 
1 Gramm -|5 

10 — —5 
10 — ,‚-Iil0 

1 — |-i0 
100 — — 25 
10 — 46 

100 — |—35 

10 — 210 
1Decigr. — 10 
1 Gramm — 60 
1 Deeigr.  — 10 

10 Gramm. — | 5 
10 — 210 

io — „—ſo 
10 — 15 

ı de 
10° — |-|5 

110 — 4-18 
11 — it 

400 D Ctm. — 5 

pensat.)| 1200 — 26 

1 Stück (—]10 

1 Gramm — 15 
1 Deeigr.| —| 5 
1 Gramm: —- |15 
1 Deeigr.| —) 5 
1 Gramm. — 15 
1 — [-.10 

1 Deecigr.. — 5 
1 Gramm — 15 
1 Deeigr.| — 5 
1 Gramm — 15 

10 °— | 12% 
1 Deeigr.— 5 laetieum 
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C. 

Chininum salieylicum 

sulfurieum . . . 

tannicum 
valerianicum 

Chinioidinum . . 2... 
tannieum . . 

Chinolinum . a he 
tartarıcum . 

Chloralum formamidatum 

hydratum . 

Chloroformium . 

e Chloralo 
hydrato 

Chrysarobinum . | 

Cinchonidinum sulfurieum 
Cinehoninum are 

sulfurieum . 
Cocainum hydrochlorieum 

nitrieum 

Coecionella pulv. 
Codeinum 

chloratum . 

phosphoricum . 

Coffeinum — 
hydrobromieum 

natrio-benzoicum . 

| Gewicht, y | al c Ä Gewicht. + 8 
1 Deeigr. J 5Coffeinum natrio- benzoieum | 10 Gramm! — 85 
1,Gramm | — 15 salieylieum! 1 — '— 10 
1 Desige. |— 5 10 °— |-—180 
1 Gramm — 15 valerianioum . 1 — 1-15 

10 — | 110 0 — | 11 
1 — 1!-—110]| Colehieinum . I Centigr., — 5 
1 Deeigr.  —| 5 | Collodium 10 Gramm —| 5 
1 Gramm = 15 100 °— —40 

10° — 210 cantharidatum 1 — — 5 
10 — 125 10 °— —26 
1 — — 5 100 — | 180 
1 I—5 elasticum 0 — |-Iio 
1 — '-10[Colophonium pulv. 10 ° — —5 

10 —  5-—170[Conchae praeparatae 10° — |—|5 
1 — !—|5[Coninum. . .... 1 Tropfen -- | 5 

10 — |-125 hydrobromieum 1 Deeigr.| — 10 
J10 — 115 Conserva Rosae . . . .| 10 Gramm — 10 
100° — | 125 | Cortex Aurantii Fruet.expulp. | 
200 — | 190 eone.i 0 — |—15 

pulv.| 10° — :—|20 
10 °— —30 Cascarillae eont. et gr. 

100 — 2130 modo pulv.| 10 — — 5 
1 — j-10 pulv. 10 — |—-10 

J9 —— Chinae cont. et gr. I 
1 — 1-15 modo — 10 — — 10 
1 — - 10 100 — | — 60 
1 — |—5 pulv. . 10° — = 10 
1 Deeigr. | — 10 Cinnamomi pulv. . 10° — 210 
1 Gramm | — 90 Citri Fruct. cone. . 0° — 1-5 
1Centigr.!— 5 Condurango cone. . 11 — i—5 
1 Deeigr. |-- 15 Coto eont. 10 — I 25 
1 Gramm | 1110 Frangulae cone, 10 — j—|5 
0 — |—15 100 I— 25 
1 Deecigr. — 15 Granati cont. 10 — [110 
1 Gramm) 1/15 pulv. . 10 — 210 
1 Deeigr. | — 15 Mezerei cone, . 4110 — — 656 
1Gramm 15 Quercus cone. et gr. 
1 Deeigr. |— 15 modo pulv.|100 — —20 
1Gramm 1/5 200 — 1— 30 
1 — 215 pulv. ı10 — i— 5 
1 — |-|15 Quillaiae cone. 110 — — 5 

10 — * Cotoinum (Para) . . I1Deecigr. — 5 
1 — 1-—I10 i 1 Gramml —i25 

2% 



6m nn nn. 

| * C. D. E. | Gewicht, || 4 E. | | 
— 

Cotoinum verum .| 1Centigr. — slEtixir Sueeo Liquiritiae 
I Deeigr. | —-15 

Creolinum 100 Gramm | —|50 
20° — 1-75 
500. — 1150 

Öresolum erudum . . . .)]100 — |-I15 
\200 25 
1500 ° — |-—145 

Creta alba praeparata. . .|100 —110 
Crocus pv. . .....1 — 1-5 
Cubebae pulv. . . . 10 — ]-|10 
Cumarinum . - . .J 1 Decigr. I—| 5 
Cuprum acetieum . . „| 10 Gramm | —|10 

aluminatum gr.modo 
pulv. '100 °— —650 

hydrieo - carbonieum | 10° — —10 
oxydatum . 10 — I-15 
sulfocarbolieum . . 1 — = 5 

10 °— 1-10 
sulfaricum . . .) 10 — 4 5 

gr. modo pulv. 100 — 1-35 
ammoniatum . 10 — 1-10 
erud. gr. modo J 

pulv. | 100° -- 1—25 
Curare . +.) 1.Deeigr. '—|10 

D. 

Decoetum Sarsaparillae comp. |500 Gramm . 150 
15000 — | 935 

Dermatoum . . . . ... 12 — |-p 
110 — 1-90 

Digitalinum . » 0.4 1 Deegr.|—115 
Duboisinum sulfurium . .| 1 — 1-40 

ıf N 

E. | | 
Eleetuarium e Senna . . J 10 Gramm — 10 

1100 — 1-80 
Elemii. 1110 — (ER e 
Elixir amurum... 10 — !_g9o 

100 — 128 
Aurantiorum comp. .| 10 — —35 

100 — 270 

Proprietatis Paracelsi) 10 
100 

‚100 210 
Emplastram adhaesivum . . | 3 15 

extens — 10 
— 80 

Ammoniaci . .| 10 Gramm! — 25 
aromaticum „ .| |—130 
Belladonnae . . — 20 

Cantharidum ordin. | * 25 

perpet. —i20 
pro usw! | 
veterinar. | — 20 

Oerussae Als 
— 80 

extens. | 7 15 

Conti . 2... .] mm! — 20 
consolidans . .| — 120 
foetidum . . .! —120 
fuseum eamphor.! i—110 
Galbani eroeatum | —F * 
Hydrargyri . . — ydrargy 

Hyoseyami — J 
Litha i — Tgyri 65 

compos.! 10 — 10 
— 1140 

Meliloti . . .] — 20 
opiatum . . .J — 5 

| —|30 
oxyeroceum . .| —135 
saponatum .. — 15 

135 
extens. 100 D Otm 15 

Eueainum hydrochlor. .) igr.| — 10 

Digitized by Google 



| Gewicht L j A 
— — — 

.| 10 Gramm I_1o Euphorbium pulv. . 
Euphorinum . ; 1 — |-—15 

10° — 115 
Europhenum 1 — |-'40 
Exalginum . . . 1 — 25 
Extractum Absinthii . 1 —15 

Aconiti 1 — I-—-:i10 
sieccum ı — I—i10 

Als . . . .110 — — 55 
Acido sulf.| 1 — — 15 

correct. 
Aurantü . . 1 — 215 
Belae indie. Auid.| 0 — |— 20 
Belladonnae . 1 — |—15 

sioum| 1 — |-—15 
Calami. . 1 — I—-10 
Cannabis indieae) 1 — — 30 
Cardui benedietil 1 — |—i10 
Cascarae Sagradae | 

fluid.| 10 — ı—!15 
100° — | 135 

amerie.) 10 — |—45 
100 — | 350 

Cascarillae ’ 1 — — 15 
Centaurü . . .' 1 — !-10 
Chammillae. .! 1 — '—-15 
Chelidonii . 1 — [-|15 
Chinae aquosum| 1 — !—10 

spirituos.| 1 — |- 120 
Cinae j | 1 — !-I15 
Coeae spirit. | 

spissum| 1 — '—10 
Colae Auidı .'10 — 1-25 

100 — | 180 
Coloeynthidis. .\ 1 — 1-30 

comp. 1 — [—120 
Colombo F 1 — —40 
Condurango fluid.| 10° — |-|20 

10° — 1/45 
amerie.| 1 — |—|60 

100 — 5 
irit.sieum! 1 — |—!110 

—* Ii1- is 

FExtraetum Conii siceum . 
Cubebarum . | 1 
Damianae fluid. 

americ.! 10 
100 

Digitalis . . I 1 
sieeum .| 1 

Dulecamarae 1 
Ferri pomatum .| 1 
Fihes . . . I 1 

10 
Frangulae. . 1 

” fluid. .| 10 
100 

Gentiane. . .! 1 
Gossypü fluid. .| 10 

100 
herb. fluid. | 

americ. ı 10 
2 

Graminis . . 1 
Granati . | 1 

Grindeliae robustae | 
fluid. americ. 

100 
Guajaei | 1 
Hamamelis Virgin. 

amerie.| 10 

100 
Heleni . 1 
Hydrastis Auid. .| 10 

100 
americ,.! 10 

100 
sicum| 1 

Hyoseyami 1 
10 

siccum| 1 
Lactucae virosae| 1 

siceum| 1 
Ligni campechiani | 1 
Millefoliiv . . 1 

1 — — 15 
—i15 



Fel Tauri 

— 14 

| 

E F. Gewicht. on | F. Gewicht. P 8 
N | I 

Extractum Myrrhae — 9 1 Gramm | 10 10 — .| 1 Gramm) —16 
BL 8. 1 Deci ı1 — 5 

er I — 35 | Ferrum carbonieum saccharat. | 10 —5 
Pichi fluid. . 10 °— 1—20 10° — —4 

100 — | 145 chloratum . .| 10 — 5 
Pimpinellae . .| 1 — 210 eitrieum ammoniat. | 1 — —5 
Pisei —— effervescens| 10 — —15 

uid.. 10 — —20 100 — 15 
amerie. 10 — —655 oxydatum J ı—-5 

100 — 450 oyanatum. J1 — — 5 
er . 1 — 1-5 jodatum saccharatum — zu 
uassae . . 1 — |-150 actieum . . — — 

Quebracho Cort.| 1 — Br oxydatum dinlyuat. 10 — — 5 
irit. sieeum liqui 

——— .: ce 1 — 120 — 10 — —140 
Rei ....1 — j—i15 saccharatum! 10 — —5 

10 — 1130 peptonatum sicum | 1 — —5 
compos. — Wer Be | 0 — —0o 

10 — | 138 dialysatum 
Sabinae 1 — 1-15 siceum! 10 — —45 
Scillae . 1 — |- 5 phosphorieum oxy- 
Secalis eornuti 1 — j—20 dulat.' 10 — ,—10 

fluid.! 10 — ‚20 pulveratum .410 — '—5 
Senegae 1 — | — 20 pyrophosphorieum . | 01 — 215 
Stigmatis Maidis | | ec. Ammon.eitr.| 1 — — 5 

fluid. amerie. | 10 — 1—185 reduetum .\ 10 °— '—20 
‚100 250 uichloratum . .| 10 — —5 

Stryehni .| 1 Decigr. —|5 sulfurieum . | 01 — '—5 
‚ 1 Gramm | — 35 100 — —25 

Taraxaci 11 —- 1-io erodum .|10 — |-; 5 
— — — 1 — Im 10 120 — —10 
Trifohi bin . 1 — —5 "600 — —15 
Valerianae ıı- | gr.modo pulv. | 10 — .—i15 
Viburni — | | 200 — 1—'25 

fuid.! 10 — 2—20 500 — —45 
100 — | 165 sieum . 0 — — 5 

americ. | — 135 tannieum 10 — —20 
100 — 250|Flores Arnieae cone. et gr. 

spirit.spiss.| 1 — Ai 10 modo pulv.| 10 —,5 
— |—180 10 — '—b 

F, Aurantii cone. . | 10 — — 20 
depuratum siccum | 1 Gramm | — 5 Chamomillae . . .)10 — ,— 70 
inspissatum  . .| 10 — 1-10 0 



F. | Gericht. hala] or | Sori Gewicht [la 
— —— un — — — u 

Flores Chamomillae . . .|500 Gramm | 2 5 Folia Jaborandi cone. 10 Gramm —!15 
eonc.etgr.m.pulv.| 10 °— ,—10 Juglandis conc, 10 — | my 

100 — ı—5 10 — — 25 
pulv. ....10 — | — 10 Malvae cone.etgr.modo | | 
romanae conc. .| 10 — \—5 pulv.! 0 — —5 

Cine. . »....+.410 — |—-15 Matico cone. . . | 10° — —90 
lv... ...410 — |—5 Melissae cone. . 1.10 — !—[10 

Öbssallarias cone. .| 10 — 24116 Menthae crisp. cone. et | 
Koso gr. modo pulv.) 10° — u gr. m. pulv.! 10° — | —10 

100 — 85 10 — I—55 
200 — 11% 200 — 1-85 

pulv. ....J410 — |—i15 500° — . 170 
Lami .. ..4510 — \—i35 piper. cone. et | 
Lavandulae cone.. .| 0 — I—15 gr. m. pulv.| 10 — ı—15 
Malvae come. . . .| 10 — 10 00 — !ıl6 

arboreae eone.| 10 — — 10 200° — | 155 
Millefolii con. . .| 1 — |i—5 500 — 315 

100 — ab Nicotianae cone. et gr. | 
Rhoeados eone. . .! 10 — '—10 modo pulv.) 10 — ,-—10 
Sambuei eone. et gr. | 1100 — |-—175 

modo pulv.! 10 — — 5 Rosmarini cone. . .| 10 — — 5 
100 — 4 Rutae cone.. . . 10 — nn 5 
20 — | —65 Salviae cone. . . . | | — 5 
|500 — | 1185 100 — 1-40 

Stoechados cone. . 0 — 1-15 puılv. . ..110 — | — 
Tiliae cone, . 1100 — i-—l5 Sennae alex. cone. et h | 

100 — —46 gr. m. puly. 10 — '—10 
Verbasei conc.. 10 — |—115 100 — ıi-—65 

Folia Althaeae cone. et pulv.. .| 10 — ;,—ı10 
modo pa. i10 — — 6 Stramonii cone. . .| 10 — — 5 

Aurantii cone. . .. .| 10 — !—|5 pulv. . .) 10 — 2160 
pulv. . . 10 °— 1-10 nitrata cone.| 1 — '—15 

—— cone, et j | Trifolii fibr. eone, et gr. | 
modo pu F 10 — —10 modo pulv.| 10 — = 5 
pulv. . .| 10 — 1—i10 10° — —30 

Bucco cone.. . . ..10 — \—|5 Uvae Ursi one. . .|) 10 — i—)5 
Cocae eone. . . 10 ° — |—i10 100° — —4345 
Digitalis eone. et gr. | Formaldehydum solutum .) 10 — —[10 

modo pulv. 1310 5 10° — ‚60 
pulv. . . .) 10 — '—| 5[Fructus Anisi . . 10 — | 7 5 

Eucalypti cone. . .' 10 — — 5 gr. modo pulv. 100 — —40 
Farfarae come. . . .' 0 — — 5 20 — | 60 

liod — —ch 500 — 120 



F A Gewicht. 
— 
Fructus Anisi pulv. , 

Cannabis . 
Capsiei conce. . 
Cardamomi pulv. 
Cardui Mariae 

Gel 2.0 0... 

gr. modo pulv. 

Coloeynthidis cone. 
praepar. 

Foeniculi . .. 

gr. modo pulv. 

pulv. : 
Juniperi 

gr. modo puly. 

Dal. 20. 
Lauri gr. modo pulv. 

Papaveris immaturi 
cone, 

Protroselini . . 
Phellandrii 

gr. modo pulv. | 

pulvy. 
Sabadillae gr. modo 

pulv. 
pulv.. 

Fungus Chirurgorum . 
Larieis cone.. . . 

pulv. . . 

ESSEEBRZERZ 

EN 

114 
—|5 
— 5 
— 5 
365 

Galbanum — 
Gallae pulv . 10 
Gallanolum a ee —1 

10 
Gelatina alba . 10 

Lich. islandiei sacch | 
sicea) 10 

Glandulae — 10 
Glutolum . . Se, Er 

‚ 10 
Glycerinum . . . ı 10 

100 
200 
500 

Guajacolum . . . . 1 
10 

earbonicum . 1 
10 

100 
Gummi arabieum pulv. . .| 1 

10 
Gutti pulv. . . 2... 1 

10 

H. 

Haemalbuminum r 10 
: 100 

Haematoxylinaum . . 1 
— — a Kl 1 

10 
Haemblum . .....b601ı 

10 
Heliotropinum . . . . . 

Herba Absinthii cone. et gr. 
modo Sul 10 

200 
pulv. 10 

Adonidis vernaliscone.| 10 

1 Decir, 
dm 



Herba Cardui benedicti cone. 
et gr. m. Par: 
ulv. . 

Centaurn cone. et 
modo pulv 

Chenopodii ambros. 
cone. 

Conii cone. et gr. modo 
— 

mv. .- = 
Galeopsidis eone. . 
Herniariae cone. . . 
Hyoseyami cone. et gr. 

m. pulv, 

Lobeliae cone, . 
Lycopodii cone. 
Majoranae cone. 
Mari veri cone. . 
Millefolii conc. . 

Polygalae cone. 
Serpylli cone. et. gr. 

modo pulv. 

Hirudines (cum dispensat.) . 
Holocainum hydrochloricum .; | Deoigr 

1 Gramm 
hydrobromieum .| 1Centigr 

1 Decigr 
Hydracetinum .| 1 Gramm 

10 — 
Hydrargyrum 10° — 

100 — 

Gewicht. M 4 

Hydrargyrum aceticum oxy- 
dulat. m—| 5 

I—| 5 bichloratum 1 — I— 5 
Ä 10 — 1-15 
* 5 bijodatum . 1 — —2410 
— 40 10 — —70 
| chloratum . 1 — — 5 
— 5 10 — —20 

vapore parat. 1 — —2656 
— 5 10 — 220 
— 6 eyanatum . 1 — 1-5 
46 formamidatum 
—6 10 — !—i10 

100 — 770 
— 10 gallicam 1 '—| 5 
—70 imido-sueeinioum 1 Deeigr. —| 5 
10 | 1 Gramm —|15 
— 5 jodatum 1 — \—i10 
—35 10 — —260 
= 5 nitrieum oxydulat. | 1 — — 5 
* oxydatum . 1 — i—l5 
'—15 10° — 1-85 
I—15 via hum. pa.) 1 — — 5 
—5 oxydulatum nigrum! 1 — — 
—30 peptonatum liqui- | 
—5 dum| 10 — 40 

praeeipitatum album 1 — — 5 
— 5 10 — —20 
26 salieylium . 1 — 10 

sozoJodolieum 1 — 1-30 
—|5 sulfuratum nigrum .| 10° — = 15 
— 5 rubrum .| 10° — 20 
— 40 sulfurieum basieum.! 10 °— |—25 
— 60 neutrale.‘ 10 — |—15 
—20 tannicum . . I 1 — —— 5 
— 10 thymolo-aceticum 1 Deeigr.. — 5 
—180 1 Gramm! — 10 
—'20 | Hydrastininum hydrochlo- J 
145 rieum! 10entigr. — 10 
—25 1 Deeigr.| — 85 
190 | Hydrastinum hydrochlorieum | 1Centigr.. — 5 
15 1 Decigr., I= 15 

1'351 Hydrochinonum 1 Gramm! — 10 

3 



H. I. J. K. I“ Gewicht. 44 A, 

Hy ———— peroxydatumı T — 
purum 100 Gramm | — 30 

Hydroxylaminum hydrochlo- | 
rieum | I — 1-15 

Hyoseyaminum . .) 1Centigr. | — 20 
Hypnalum .ı 1 Gramm! — 25 

1. | | 
N | 

Ichthalbinum . . . . .| 1Deeigr. 1— 
‚ 1 Gramm — 5 

Indieum pulv. “ ‚1 — 210 
Infusum Sennae compositum | 10 — I—l15 

‚100 — | 120 
Ingluvinum . 1 — = 25 
Itrolum 1 Deeigr.\— 5 

1 Gramm | —|30 

J. | 
Jodoforminum 1 Gramm — 15 

ı10 — I ılss 
Jodoformium ol 

0 — —60 
pulv. . J1 — ]-i10 

10 — Aböo 
Jodolum 1 — j—-25 

10 — |; 210 
Jodopheninum J1 — 1—20 

10 — 180 
Jodothyrinum ' 1 Deeigr. ) — 10 

1 Gramm | — 85 
‚Jodum | — 1-10 

10 — 1-17 
trichloratum . 1 — 1-15 

10 — 120 

k | J 

Kali eausticum fusum etsieeum | 10 Gramm — 10 
Kalium acetium 

biearbonieum . . .| 
bromatum . 

10 — |I-110 
1100 ° — 1-60 

0° — — 5 
30. — —16 
100 — 110 

18 

Gewicht. I. 19 A, K. 

Kalium bromatum pulv. . 0 Gramn —15 
100 - 130 

earbonieum 4110 — '— 5 
erudum .;100 15 

200 25 
‚500 50 

chloratum . J10 — 56 
chlorieum . 110 — |—!5 

100 — — 55 

gr. modo pulv.) 0 — — 5 
| 100 — —35 

eitrieum .41 - 5 
' 10 — - 20 

diehromieum . 40 — ı-5 
erudum 100 — —35 

jodatum 1 — '-i10 
10 — —75 

nitrieum | 0 = 1-!8 
100° — —30 

gr. modo pulv. 1010 — ı— 40 
| 200 - 60 

pulv. ı 10° — - 5 
permanganieum . | I — — 5 
sozojodolieum N ME — -20 
sulfuratum | 10° — 3—15 

ad balneum )100°— —20 
‚200 — —45 
50 — — 65 

sulfurieum gr. modo | 
pulv. 100 - - 35 

‚200 — — 55 

puv.. 110 — — 5 
tartarieum . . 10 — —-10 

pulv.. .| 10° — — 15 
Kamala . . Ii1—-'‘—-5 

10 — — 40 
100 — 310 

Kaolinum pulv.. . 100 — 10 
Kino pulv, 1 — —:10 

0 60 
Kosinum . 1 Deeigr. — 15 
Kreosotum lGramm — 5 

10 — -15 



K.L. 

Kreosotum earbonieum 

L. 

Laetopheninum \ 

Lactucearium . : 
Lanolinum . . .. 

anhydrieum 

Liehen islandieus cone. 
ab amarit. 

| Gewicht. 1/4 
— — 
.16ramm — 10 

5 

10 — ! 180 
1 — 10 

10 —15 
100 — | 125 
10 — 120 

100 — 150 
ioo — 430 

lib. eone. ' 100 J 
Lignum Gunjaei eone. et gr. 

modo pulv. | en Yan 5 
1100 — !—115 

pulv. J10 — 46 
Quassiue cone. et gr. 

modo pulv. 10 — 5 
pulv. 10 — — 5 

Sassafras cone. 0 — \—5 
Linimentum ammoniato- I 

camphor. | 10 — '—10 
‚100 - 1180 

ammoniatum 10 -- [—[10 
100 — 60 

saponato-ammoniat. 1100 °— —25 
saponato-camphor. .! 10 — ,—10 

1100 — —40 
terebinthinatum .| 10 — 5 

100 — 40 
Liquor Alnminii acetiei . ..100 — - 135 

.200 — 55 
500 115 

Ammonü acetii . . 10 -— — 5 
anisatus .| 10 — 10 
earboniei .| 10 - 5 
eaustici 10° -- | a 5 

10 — —15 
200 — —,20 
\500 — 1-40 

L. 

LiquorAmmonii eaustieispirit. 

suceiniei 
Caleii sulfurati 

Carbonis detergens . 

Cresoli saponatus 

Ferri albuminati . 

chlorati . 
oxychlorati . 
peptonati 

eum Mangano 

saeeharati cum 
Mangano 

sesquichlorati .| 

subacetici 
sulfuriei oxydati 

Kalı enustici . 

Kalii acetici 
arsenicosi 

earboniei 
Natri eaustici . 

Natrii silieiei . 

Plumbi subaeetici 

Stibii chlorati . 
Lithargyrum . 
Lithium benzofeum. 

bromatum 
carbonieum 

| Gewicht. # “a 

10 Gramm. — 5 
'100 — 40 
10 10 
100 685 
200 F 

10 10 
—70 

* — 150 
"200 1 175 
500 ' 1/50 
100 | —185 

1200 '—155 
10 5 
10 — 5 

10 \—i10 
"100 60 
| 10 |_110 
100 [00 

| 10 '—10 
100 | 60 
10 15 

100 20 
10 — 5 
10 — 5 

' 10 —5 
‚100 20 

10 —10 
10 — 25 
‚100 ‚ 180 
10 15 
10 —5 
"100 — 20 
‚100 20 
500 — 60 
' 10 —5 
100 30 
100 — 40 
100 —15 

1 5 
N 13 
1 10 

110 Io 



= 80 — 

L. M. Gewicht. IZE M.N 

Lithium eitrium . . . .| 1Gramm|-! 5 Migraeninum : 
jodatum . . . | 1 — |--15|Mixtura oleoso-balsamien . 
salieylieum . . .| 1 — |—5 

Losophanum. . . ...$1 1 — 2—40 sulfurica acida . . 
10 — 3/25] Morphinum hydrochlorieum . 

Lycopodium . . . ». . ., 10 — 1—i10 
Lysidnsuım . . . 2... 1 — I-18 sulfuricum 

| 10 — 2165 
Lysolum . . . .1100 °— }—155 | Moschus 

20 — I-s 
500 1170| Mucilago Gummi arabici . 

M. | Myrrha pulv. 
Maeis pulv. . ‚ 1Gramm}—| 5|Myrtolum. . 

| 102 — [-120 
Magnesia usta . . . . .| 10 — N 
Magnesium boro-eitrieum . 10° — : 

earbonicum pulv.| 10° — Naphthalinum purissimum . 
chloratum sieeum)| 10° — Naphtholum . .. 
eitrieum . . .| 10° — Narceinum 

effervescens| 10 — | 
100° — hydrochlorieum . 

laeticum . . | 1 — | 
phosphoricum 10 — Natrium aceticum . 
sulfurieum .100 — benzoieum 

200 — bicarbonieum pulv.| 10 
sieeum| 10 — 100 

tartariıcum Rade- 200 
mach.| 10 — bitartaricum pulv. .| 10 

Manganum sulfurieum 10° — bromatum . 10 
Manna. . | 10 — 100 
Massa pilular. Ferri carbon.| 1 — carbolieum purum .| 10 
Mastix pulv.......| 1 — earbonieum . . .| 10 
1 1: BP EEE 44100 — erudum | 100 

120 — siceum | 10 
depuratum 10° — chloratum pulv. 10 

100 — erudum ‚|100 
rosatum . »...410 — ehloricum 10 

Menthoum . . »....| 1 — eitrieum . .. | 1 
J 10 — 10 

Methylenum caeruleum . | 1 — jodatum . .. .| 1 
10 — 10 

Migraeninüum ..,..I1 — jodieum . .. 1 

FE 



N. O. 

Natrium lactieum . 

| Gewicht. ⸗ Il 

nitrieum . . . .| 10 
gr. modo pulv. 100 

200 
pulv. .: 10 

nitrosum . A ur E 
phosphoricum .; 10 
pyrophosphoricum .| 10 

ferratum 10 
salieylicum . 1 

10 
‚100 

sozojodolieum 1 
sulfo-iehthyolicum .| 1 

‚10 
sulfuricum . . 100 

eradum gr.modo | 
pulv. | 100 

200 
500 

siccum . .} 10 
tannieum . . | 1 
tartaricum . .i 10 

pulv. 10 
tetraborieum 10 
thiosnlfurieum . 10 

erudum | 100 
gr. modo pulv. 100 

Nosophaum . ... 1 Deecigr 
1 

0. | 
Öleum Amygdalarum . 10 Gramm — 10 

1 — 1—180 
aethereum| 1 — ,—10 

animale aethereum 1 — I— 5 
foetidum . .|100 — '—l15 

20 — |—125 
Ani. ..... 1 — |-10 
Aurantii Florum . .| 1 Deeigr. = 10 
Bergamottae si. 3 — — * 
Cacao. 1100 — 

0. Gewicht. + 2. 

* 2.0. .]100 Gramm| —85 
Cajepti . . . .110 — [20 

rectifieat. | 1 — |I—|5 
Oalamiii..... 1 — PER 
camphoratum . . .| 10 — 1-10 

100° — 1-70 
200 — 165 

cantharidatum . . 10 —220 
100° — 1155 
20 — 2130 

Cavi. . +. 1 — I-—I110 
Caryophyllorum 1 — I—5 

Chamomillae aethereum| 1 Decigr. — 10 
infusum .| 10 Gramm) — 15 

100 — 1115 
Cinnammi . . . .| 1 — |I-10 
EUER 6 a 1 
Cocoos.... 10 —- 145 

100 — 1-30 
Crotonis . . . . | 1: u 

10 — [20 
Euealypi . . . .| 10 — 20 
Foniunli ... | 1 — — 5 
Gaultheriae, . . .| 1 — 10 
Hyosyyami . . . .' 10 — 13h 

|100 — | ılıs 
Jecoris Aselli . . .100 — [25 

200° — I—40 
500 — I—180 

Juniperi. . . 1 — 5 
empy reumat. 10 — 6 
Ligni . 10 ° — !—-Ii10 

100 —/70 
Lauri. . . 100 °— — 60 
Lavandulae . — —| 5 
Ban. eo 36. le 10 — —6 

100 °— —20 
20 — ‚30 
500 — — 55 

sulfuratum 100 — —[35 
20 — —60 

Maeidis . . . j 1 — =) 5 
Menthae erispae 1 — i-io 



O. P. Gewicht. p Ü 
— — 

Olibanum pulv.. . . . . 10 Gramm| — 10 
Opium pur... .....ı1 — 

Oleum Menthae —— 
Nueistae 
Olivarım 

Orexinum hydrochlorieum .| 1 Deeigr. 

Ossa — * puy. 10 — 148 
commune . Ova gallinacen . ...|  18tück }—|15 

Öxymel Seillae . . „| 10 Gramm) —|20 
simplex . . . .'10 — |—l0 

Origani cretici . | 
Papaveris . p. 
Pedum Tauri 

— Er — 

J 

Pankreatinimm...16Gramm 5 
Petrae italicum Fapayotinmmmn.... 1 — —60 
Pini Paraffinum liquidum , . . 100 — —65 

200 — —65 
Pumilionis solidum . . 100 — —140 

10 — —770 200 — —65 
sylvestris. . 10 — !-—20fParaldhydum . . . 2». 1 — — 5 

Rapae . . . . .| 100 — 20 | 1 — —#S 
200 — —-30| Pasta Guarana pulv. 1 — —5 
5600 — — 65Pastilli Hydrarg. bichlor. | 

Rimi . ....10 — — 5 (e. dispens.) 10° 1Stück —15 
100 80 10,10 — — 
‚200 45 20 1 — — a 

Rosae Fr | 1 Tropfen | ẽ 10 20! 10 — 1— 
Rosmarini 10 Gramm. — 20] Pelletierinum tannieum . 1 Deeigr.. — 10 
Rusci . A . ‚100 — 1-15 Pepsinum . ' 1Gramm — 5 
Sabinae . 1 — i—15 10 — —40 
Santali ostindieum J10 — |—176 Peptonum sieeum . . . . 10 — —60— 
Sinapis .! 1 — |-—'10[Percha depurata . . . | 1 — —10 

10 — |-I9o 1 — 1-0 
Suceini rectifieatum .) 10 -— '— 10] Peroninum tee 1 Decigr. — 25 
Tanaceti. . » .» 1 — \—10|Phenacetinüum . . . . | 1Gramm — 5 
Terebinthinse . . ., 10 — — 5 ‚mW — —40 

100 °— |—20[Phenoeollum hydrochlorieum 1 —  —3 
‚200 — 1380| Phosphorus . . . . 1 — 1-5 
‚500 — — 60 | Physostigminum salieylieum 1Centigr. — 5 

rectifieatum 10 — — 5 1 Deeigr. — 30 
sulfuratum | 10 — — 5 1 Gramm 250 

Thym .....1 — — 5 sulfurieum .| 10entigr. — 5 
Valerianse . . . . 1 — |—10 1 Deeigr. — 30 

Oibanum. . -......1ı0 — — 5 , 1Gramm 250 



— 23 

per 

P. | Gewicht. ” 8* 

Pilocarpinum hydrochloricum 1Centigr. — 5 
1 Deeigr. — 30 

Pilulae aloéticue ferratae . 25 Stück |—25 
100 |—175 

Piperazinum . 1 Gramm * 70 
Pix liquida 10 4. 

100 — 20 
Placenta Sem, Lini gr. modo 

pulv. | 100 |—115 
200 1—120 
500 I—140 

Plumbum aceticum .1 10 — 5 
erudum .!100 |—[20 

‚200 I—185 
\500 —55 

erudum | | | 
gr. m. pulv. 100 I—i25 

200 140 
1500 "180 

jodatum . . . 1 110 
tannieum siceum .|ı 1 — 5 

Podophyllinum . 4 1 — 10 
Propylaminum 441 — 5 
Protargolum . : 4 1 — 30 
Pulpa Tamarindorum depurata | 100 — 45 
Pulvis a&rophorus . . . . 10 —10 

aromaticus . 10 —25 
gummosus . 1 — 5 

10 ı—20 
Ipecacuanhae opiatus) 1 — 5 
Liquiritiae ecompositus | 10 \—10 

'100 60 
Magnesine cum Rheo | 10 1 — 120 
salieylieus cum Taleo | 10 \—| 5 

‚100 ‚— 30 
temperans . . . .| 10 1-15 

Pumex p 14100 — 20 
— aureum. . .| 1 —15 

caeruleum . .| 1 — 15 
Pyridiüum . .....J1 — 5 

10 — 40 
Pyrogallolum . ... 0.01 — 10 

10 — 60 

Liquiritiae cone. et ar. 
v > modo pu 

R. | Gewicht. “ei A, 

SS SO tor St ost go 1414 

| ws o 
| — — 

R. 

Radix Althaeae cone. et 
modo pulv.! 10 Gramm 

100° — ı 
20 — | 
500 — 

pulv, 0 — 
Angelieae cone. et gr. | 

modo pulv.| 10 — | 
pulv. 10 — | 

Arnieae cone. . . 10 
Artemisiae cone. . 10 

pulv. 10 
Äsari cone. . 10 

pulv. . 10 — | 
Bardanae cone. 10 — 
Belladonnae pulv. 10° — 
Carlinae cone. et 

modo pulv. 100 — 
200 — 

Colombo cone.. 10 
pulv.. 10 — 

Gentianae cone. et gr. 
modo pulv.| 10 — 

10 — 
200 — | 
500 — 

pulv. 10 
Helenii cone. et gr. 

modo pulv.| 10° — 
100 - 

ulv. . 10° — 
Ipecacuanhae cone. 1 — 

10 — 
puv. | 1 — 

Levistiei cone, et gr. 
modo pulv.) 10 — 

100 — 
pulv. 10 — 

—!60 



Radıx —— —— cone. et I; 
modo pu 
pulv. 

Ononidis cone.. 

Pyrethri cone. . 
pulv.. . 

Ratanhiae cone. . . 
pulv. 

Rhei cone. et gr. modo 
pulv. 

per. . ı. . 
Saponariae cone. . . 
Sarsaparillae cone. 

pulv. . 
Senegae cone. . . . 

pulv. . 
Serpentariae conc. 

pulv. 
Taraxaci cum Herba 

cone. 
Valerianae cone. et gr. 

modo pulv. 

pulv. 
Resina Guajaei pulv.. . . 

Jalapae . . . 
Pini . 
Scammoniae 

Resorbinum . 
Resoreinum . . . 

Rhizoma Calami cone. et gr. 
modo Su. 

ulv. . 
ecort. pulv. 

Carieis cono. 
Chinae cono. 

500 Gramm 1120 
u — I- 5 
0 =. 15 
10 — —25 
10 — |-120 
10 — |-—120 
o = I—8 
101 — Alio 

10 — |-—I80 
100 — | 235 
10° — |-30 
0 — Is 
11 — |—120 

100 — | 150 
20 — | 25 
0 — |—le 
10 — |-|15 
10 — |-120 
10 — |-110 
u — ga 

100 — |-'25 

10 — _ 5 
10 — —40 
200 — 1-65 
10 — I-iio 
10 — 1-15 
1 — |-i10 

100 — |-10 
1 — |-Iıo 
» — I-s 
ı — |-o 
1 — Il 

10 — I-3 
20 — I—i8 
0 — I-|5 
0 — 45 

110 — —/25 
Io — I-I5 

R. S. Gewicht vis 

Rhizoma Filieis gr.modo pulv. 100 Gramm] — — 
20 — 

pw... . IJ10 — — r 
Galangae cone. et gr. 

m. pulv.| 0 — — 5 
puv. . J|10 — 2-5 

Graminis cone. 100 — | — 20 
Hydrastis cone. . .| 10° — 7* 
Imperatoriae cone. | 

et gr. m. p. 100 — 35 
200 — 50 

Iridis cone. . . 10 — —5 
pr. .. 410 — -10 

Pannae puv. . | 1 — — 10 
Tormentillae eone. et | | 

gr. m. pulv.|100 — pe 
pulv. 10 — |-15 

Veratrigr modopulr. 10 — I= 5 
pulv... . 10 — — 5 

Zedoariae cone.. .| 10 — | — 5 
pulv. 110 — |- 5 

Zingiberis cone. et | 
gr. m. pulv.) 10 — | -) 5 
pulv. . 10 — ,—i10 

Rubidium jodatum. . . .| 1 — 1-20 
10 — | 145 

S. | 

Saccharinum . 1 Gramm -- 15 
0 — |ı 

Saccharum pulv. 10 — 5 
10° — '— 20 

Lactis pulv.. . 0 — — 5 
100° — \—45 
20 — !-70 
500 — 140 

Sal Carolinum . . ..110 — | -135 
faetitium 10 °— —40 

200° — —65 
500° — | 125 

erystallis.1100 — |—10 
20° — I—'20 
500° — —35 



Saliecinum . 

Salipprinium . . ... 1 — 
' 10 — 

Nalahaiai u. 5: ua ts — 
10 — 

Salophenum... 1 
10 — 

Sanoformumm.. 1 — 
Santonnum . 2. 2 2... 1 — 
Sapo jalapinus . . 2... 1 — 

10 — 
kalinus .| 10° -- 

'100 — 
200 — 
500° — 

venalis 100 — 
‚200° — 
15600 — 

medicatus . . . . 110 — 
terebinthinatus 10 

Scopolaminum hydrobro- 
mieum| 1Üentigr. 

hydrochloricum 1 
hy — 4 1 

Sebum ovile . 
salieylatum . 10 

100 
Sernle eornutum 10 

ad dispensat. 
modo pulv.' 1 

10 
100 

Semen Arecae pulv. ‚100 
Cydoniae 10 
Faenugraeei gr. modo 

pulv. | 100 
200 
500 

Hyoseyami . 10 
pulv. 10 

Lini . . 100 
200 

Myristicae pulv. . .| 1 

..100 —— 

Seinen Papaveris . . 5 
Phaseoli pulv. . 100 °— —220 
(uereus tostum gr. 

modo pulv. 1100 — |—15 
200 — |-% 

Sinapis gr. modo pulv.|100 — —30 
"20 °— —40 
15600 — |--185 

Strophanthi Kombe .| 10° — |—35 
Strychni pulv. .| 10 — 5 

Serum antidiphtherieum | für je 100. | 
für je 1 cem, wenn derselbe) Einheiten | | 
enthält unter: | 

300 Timmunitätseinheiten — 46 
300 bis 500 do. — 2* 
500 und mehr do. | — — 95 

Sirupus Althaeae ., 10 Gramm -—10 
Amygdalarım 10 — |--|10 
Aurantii Cortieis .| 10 — |—15 

Florum .), 10 - 1-10 
Balsami peruviani .| 10° — |-—10 
Cerasorum ..) 10 — | -.10 
Chamomillae. . . 10 — | -10 
Cinnamomi ‚10 —  |--10 
Cti . 2... 0.410 \—15 
Crei . ....J410 — I-15 
Ferri jodati . . 10 — |-—15 

oxydati. 10 — —10 
Foenieuli . 10 — i—-10 
Ipecacuanhae . [20 0 — | — 10 
Liquiritiae — 1-10 
Mannae . . . 10 — 410 
Menthae 10 — |-'10 
Mori 410 — |-10 
Papaveris . .110 > —10 
Rhamni cathartieae 10° -—- \--10 
Rher ..110 — —io 
Rhoendos . .110 — 210 
Ribs . . ...2110 — |-I10 
Rubi Idaei 10 ° — —40 
Senege . . . 110 — 1-|10 
Sennae . #1 10. ‚—10 
simplex Io — !I-I5 



— — 
Sirupus simplex 

Violae . . 1 — 
Zingiberis . 10° — 

Sparteinum sulfurieum .| 1 Deecigr.\ — 
Species aromaticeae . .)100 — 

‚200. — 
‚500 — 

diureticae . 10 — 
emollientes ..100 

200 — 

laxantes . . . i 10 — 
100° — 

Lignorum . .100 — 
200 — 

pectorales He — 
200 
500 — 

cum Fructibus 100 — 
200 — 

Spiritus 10 — 
1200 — 

aethereus . 10 — 
100 — 

Aetheris ehlorati | 0 -— 
nitrosi . .| 10 — 

Angelieae compos. j 10 — 
100 — 

eneruleus . . . .j100 — 
eamphorato - eroeatus! 10 — 
eamphoratus . 100 — 

200 — 

Cochleariae . . . IM — 
100. — 

dilutus . 100 - 
200 m. 

e Vino. . ...10 — 
100 — 

Formiearum . 100. — 
Juniperi . . ..., 10 — 

100 0 — 

Lavandulae ‚100 
Mastichis ecompos. .) 10 — 
Melissae compos. . 10 — 

.100 Gramm | —|30 
—I15 
— 10 

5 
—60 
—|85 
1175 

—|50 
—55 
— [80 
—|20 
1/75 

‚—|35 

— 

Spiritus Menthae piperitse . 10 Gramm) —|25 
Rosmarini . 10 — 5 

1100 ° — |—i4 
russieus . 100 — j—I55 

500 — 160 
gs Bean en 100° — j—55 
saponatus . . 100 — 

200 
500 — 

Serpylli 10 
100. — 

Sinapis. .ı100— 
20° — 

Stibium sulfuratum aurantiae.) 10 — 
nigrum gr. 

m. pulv.)100 — 
j 200 m 

laevigat. .| 10 — 
rubeum 1 — 

Stipites Duleamarae cone. 100 — 
pulv. 10 — 

Strontianum hydrobromieum | 10 
Stryehninum nitrieum 
Styrax liquidus (depuratus) .; 10 Gramm 

‚100. — 
‚200 

Sueeinum contusum .!' 10 — 
pulv. . 10 — 

Suceus ‚Juniperi inspissatus | 10 — 
100 — 

Liquiritiae . ..|10 — 
pu!v. . | 10. — 
depuratus | L..& 

10. — 

Sambuei inspissatus „|100 — 
Sulfonalum . . .» | 1 — 

10 — 
Sulfur depuratum . J10 — 

‚100. — 
jodatum . 2... 1 — 
praeeipitatum 10 — 
sublimatum . .+100: — 

200 — 

J 1 Deeigr — 5 

Digitized by Google 



— Sabinae cone. el 
gr. m. pulv. 

pulv. 

T. 

Taleum pulv. 
Tannalbinum 

Tannalum 

Tannigenum . 

Tannoformum 
Tartarus boraxatus . 

depuratus pulv.. 

ferratus(ad balneum) 

natronatus 

pulv. 

stibiatus . 
pro usu veterinar. 

Terebinthina . 

eocta 

larieina . 
Terpinum hydratum 

Thallinum sulfurieum . 
tartarıcum . 

Theobrominum natrio- saliey- 

Thioformum . . . 

Thiolum liquidum . 
siceum . 

Thymolum h 
Tinetura Absinthii . 

lieum 

10 Gramm | — | 5 
100 
10 

.! 100 Gramm | - 

—125 

Tinetura Aconili 

T. Gewicht. | 

4* 

N, 
48 

10 — — 15 
Abe. ....410 

— Tl 
100 — | li— 

composita .| 10 — \—I15 
amaıa. . .»...! 10 — 115 

JJ Ambrae 1 — | —[30 
cum Moscho 1 - 1185 

Arnicne 10 ° — AIs 
110 — I ı1- 

aromatien 
10 — i—lı5 
100 — 1l— 

acıda . .! 10 — —15 
Asae foetidae . 10 — — 15 

100 ° — !ı- 
Aumti . . 10 — |—-I 

Fruetus immaturi 
10 — :—I15 

Belladonnae. 
. 10 — 2—415 

Benzoös . . J 10 — 15 
100 — 11— 

Bursae Pastoris | 
Radem. 10 — is 

Clami . .. .J10 — J-iıs 
110° — I 1 

composita „| 10 °— 1-15 
Cannabis indiene | 1 - 1] 5 
Cantharidum . .! 10 | —115 

100 — 1— 

Capsii . . . | 10 — |-I15 
Cardui Mariae | 

Radem.| 10 — |-—I15 
earminativa . . .| 10 — I-—I15 
Caryophyli . . .? 10 — 1—l15 
Cascarillae 110 — |-I16 
Castorei . F | 10 — 1—175 

aetherea „ .! 10 — —75 
sibiriei . Ji — ei? 

aetherea| 1 — 2415 
Catechu . . 110 — 1-15 
Chelidonii Rade- | 10 — —i15 

mach. | 
Chinae } | 10 — 415 

100 — — 



T. | Gewie 

Tinetura Chinae composita . 
100 

Chinioidini . 10 
Cinnamomi . 10 

100 
Coceionellae Rade- 

mach.! 10 
Colchiei i .| 10 
Coloeynthidis :j 10 
Convallariae. . .| 10 
Co . .»....J1120 
Crei . 2... .J 1 
Cupri acetici Rade- 

mach.| 10 
Digitalis . .; 10 

aetherea .' 10 
Eucalypi . . .) 10 
Euphorbü | 10 

100 
Ferri acetici aetheren | 10 

Rademach | 10 
chlorati . . .| 10 

aetherea| 10 
composita . .| 10 

100 
pomata . . .| 10 

100 
Gallarum. . . .| 10 
Gelsemii semper- 

virent.| 10 
Gentine . ., .| 10 
Guajaci Ligni . .| 10 

Resinse .! 10 
ammon.| 10 

Ipecaeuanhae . .| 10 
Jalapae Res, .Jl 10 
Jod... ..L9 

100 
Kin . ....]p 
Lobeliae . . . .| 10 
Maeids . , . .1 90 
Menthae erispae .! 10 

piperitae ‚| 10 

— — 

Tmetura Moshi . . . . 
Myrrhae . 

Nieotianae Rade- 
marh. 

Opii benzoica 
crocata . 

Opii simplex 

Pimpinellae . 
Pini &omposita . 
(uebracho 

Ratanhiae 

saccharata 
Rhei aquosa 

vinosa 

Scilae . . 
kalina 

Secalis cernuti . 
Stramonüi . 
Strophanthi . 
Strychni . 

aetherea .| 
Thujae 
Valerianae 

Vanillae . 
Veratri 

Zingiberis 
Tragacantha pulv. . 
Traumatieinum . 

Trionalum 

Ai⸗ẽ Tubera Jalapae puly.. 

T. | Gewicht. |+ 8 

KFIUERI 
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Tubera Salep pulv. 10 Gramm | —|15 | Unguentum Cantharid. pro 
100° — 1120 usu veterin. | 100 Gramm| 1/15 

20 — 1175 
500 — 3145 

Tubereulinam Kochii vetus 
(einschliesslich der Ver- 

packungskosten) für die cereum ..110 — — 5 
Flasche mit Inhalt . .| 1! ccm 120 100° — 1| 5 

5 — 3 Cerussae . 10 °— —10 
50° — 22150 ‚100 °— 2990 

Ein Glasrohr enthaltend eamphorat.| 10° — —165 
reines Tubereulin steri- diachylon 10° — 1—I15 
lisirttt... 1 — 150 100 — 1l— 

Ein Glasrohr enthaltend | Elemi . 10 — |-l15 
Tubereulin verdünnt . / 01 — — 50 favum ı 10 — —0 
für jedes 0,1 ecm mehr |—15 100° — 11-190 

Ein Glasrohr enthaltend | Glycerini . . .| 10 — 1-15 
Tubereulin verdünnt .,0,01 .- 1-35 100 — I 15 
für jedes0,01 cem Tubere. Hydrargyrialbum| 10° — |—15 

nn OR |-/5 100° — | 115 
Ein Glasrohr enthaltend | einereum| 10° — —25 

Tubereulin verdünnt | 100° — 1175 
0,006 bis 0,009 cem . — 30 eum Lanolino | | 

Ein Glasrohr enthaltend | parat.! 10 — "—30 
Tubereulin verdünnt | | rubrum 10 — | — 15 
0,001 bis 0,005 cem .| |—]20 100 — 115 

Tubereulinum Kochii novum | Kalii jodati. .| 10 — |—25 
(einschliesslich der Ver-! | leniens . . .| 10 — "—i20 

packungskosten) für die, | Linariae . . .' 10 — 1—20 
Flasche mit Inhalt. . 1 — | 850 Paraffini. . .| 10 — |-I10 

| 5 — 142150 100° — 1-80 
Turiones Pini eone. . . ., 10 Gramm! — 5 Plumbi . . .' 10 — j—15 
Tussoum ...... 1 — 1-12 100 — | 15 

| Rosmarini compos.| 10 — —20 
U N | sulfuratum compos.| 10° — | — 10 

Ä Tartari stibiati . 10 — 1—|20 
Unguentum Acidi boriei. .| 10 Gramm | — 15 Terebinthinae .| 10° — 210 

100 — 16 100 — —685 
200 — | 1/60 Zinei.... 10 — 210 
500 — 316 1100 — 1-60 

bacilieum . .' 10 — }—[10| Urea pura 1 — 210 
100 — 1—180 10 — 60 

Cantharid. . ., 10 °— {—[30|Urethandum . . . ...' 1 — 210 
pro usu | Urotropnum. . »..:. 1 — 1-15 
veterin.! 11 — I-—l5 "10 — | 130 



Fr 

20 — 

L. M. | Gewicht. or M.N. 
Lithium eitrium . . . . 1Gramm 5 Migrseninum ee en 

—— 1 — {—115[Mixtura oleoso-balsamica . 
salieylicum . . .| 1 — —5 

Losophanum . ii 1 — —40 sulfurica acida . . £ ai | 10 — | 3265| Morphinum hydrochlorieum . 
ycopodium . . . 10 — 1-—I10 

er — 1 — I-—i35 sulfuricum 
J1d0 — | eles 

Lysolum . 100 °— 1—J55] Moschus 
20 — |—I85 
1560 — 1/70|Mucilago Gummi arabici.. 

. Mi. Myrrha pulv. 
Maeis pulv. . le — Ayrtolum.. 

—1 — |—12 
Magnesia usta . . . . .| 10° — 216 
Magnesium boro-eitrium. .! 10 — 1-20 N. 

earbonieum pulv.| 10 — |—5 Naphthalinum purissimum .| 
an siceum | n —_ 123 H Naphtholum . . 
eitricum J — —185Narceinum 

effervescens| 10 — — 15 
— 10 — | 120 hydrochlorieum . 
ackcım . . | 1 — |i-—'5 
phosphorieum 10 lache Natrium aceticum . 
sulfuricum 1100 °— 1—l10 benzoicum 5 — 

200 — \—15 bicarbonicum pulv. — 
siceeum 10 — |—|5 — tartaricum Rade- — 
mach.| 10 — 1-30 bitartaricum pulv. . — — — sulfuricum 10 — — 5 bromatum = anna . “0.6.10 — I—1 

Massa pilular. Ferri oarbon. | 1 — —410 carbolieum purum . — Mastix pulv.. . . . . I 1 — i—5 carbonicum . . — 0 .J100 °— |—l50 erudum 100 °— — 
20 — 1-80 sieum | 0 — — 5 depuratum 10 — /-—i10 chloratum pulv. 10° — I- 5 
1100 — 75 erudum .)100  — Tr 5 

a al 3 = an — 1 en 115 
a ee a Fe 

| 1 — — 
— — Methylenum eaeruleum . .| ı — 16 jodaum . .. | 1 — = 

ı10 — 1-95 10 — — Migraennäum ..,..Lı — 2 jodum . .. 11 — Il-ı 



N. O. 

Natrium lactieum . 

phosphorieum 5 
pyrophosphorieum . 

ferratum 
salieylicum . 

sozojodolicum 
sulfo-ichthyolieum . 

sulfuricum k 
erudum gr.modo| 

pulv. | 100 

siceum . 
tannicum 
tartaricum 

pulv,. 
tetraboricum 
thiosnlfurieum . . 

erudum 100 
gr. modo pulv. 100 | 

Nosophnum . . . . .) 1Deeigr 
1 Gramm 

0. 

Oleum Amygdalarum . 10 Gramm 
100 — 

aethereum | 1 — 
animale aethereum 1 — 

foetidum . .!100 — 
20 — 

0 ——— 1 — 
Aurantii Florum . 1 Deeigr 
Bergamottae 1 Gramm 
Cam. . . 10 — 

cantharidatum . 

Caryophyllorum 
Chamomillae aethereum| 1 Decigr. — 10 

infusum .| 10 Gramm! — 15 
‚100 1115 

Cinnamonmi . 
Citri . 5 
Cocos. . . 

Crotonis . . ...1 1 — 5 
‚0 — 1-90 

Eucalypi . . . .| 10 — 220 
Foniali . .. .| ı — I-—!5 
Gaultherie, . . . ı — 210 
Hyoseyami . . . ..10 — I—15 

100 — 1115 
Jecoris Aselli . 100° — 1--25 

‚200 — — 40 

500 — 180 
Juniperi. ... 1 — — 6 

empyreumat. | 10 — — 5 
Lim... .|10 —Aio 

‚10° — I—i70 
Leni. . ... .;100 — 1-—150 
Lavandulae . . ı 1 — —5 
Lini J 10 — * 5 

‚100 — —420 
1200 — 1-30 
150 — I-Is5 

sulfuratum 10 — Abt 
200 — —x50 

Aacidis. 1 —2—5 
Menthae erispae . .\| 1 Alio 



Creolinüum . . 2... | 

CUresolum erudum . 

Creta alba praeparata . 

Cubebae pulv. 
Cumarinum . 

Crocus pulv. . ... | 

aluminatum gr.modo 
Cuprum acetium . . . ı 

pulv. 
hydrico - earbonieum 
oxydatum . | 
sulfocarbolieum . .! 

sulfurieum .| 
gr. modo pulv. 
ammonlatum .| 
erud. gr. modo 

pulv. 
Curare . j 

D. 

Deeovetum Sarsaparillae comp. | 500 Gramm 150 

Dermatolum . 

Digitalnum . . , 2... 
Dubeisinum sulfurieum . .| 

il 
E. | 

Eleetuarium e Senna . 

Elemi . 
Elixir amarum . 

Aurantiorum eomp. 

i 

‚50 

1 Deeigr. |—| 5 

100 
1 De 

100 

00° — 

eigr. | 

1Centigr.—! 5 Elixir e Succo Liquiritiae 4 
I Deeigr. 

100 Gramm | — 50 Proprietatis Paracelsi 

Emplastram adhaesivum . 

Eucainum hydrochlor. 

extens | 

Ammoniaci . 
aromaticum . 
Balladonmaay. ıf 

Cantharidum ordin. | — 25 3* 

perpet. —i20 
pro usu 
veterinar.| 10 — 20 

Cerussae — 10 
— 80 

extens. | 100 D Ctm.! —|15 
J 11— 

Conü . 10 Gramm! — 20 
consolidans | —|20 
foetidum . . 
fuseum eamphor. ' 
Galbani erocatum! --30 
Hydrargyri . | 125 

i2ls 
Hyoseyami . i—120 
Lithargyri — 10 

— 65 
compos | —20 

1 140 
Meliloti e — 20 
opiatum . —|5 

— 30 
oxyceroceum . —135 
saponatum —15 

135 
extens. | 100 DOtm. —|15 

1 
— 10 

mi — 85 

Digitized by Google 



| 

E. | « Gewicht. \+ | un 

Euphorbium pulv.. . . 1} 10 — — 
NPuphorinum... 1 

10 
VEurophenumm1 
Exalginum . 1 
Extractum Absinthii . 1 Digitalis 

Aconiti 41 siceum . 
siecum . | 1 — 10 Duleamarae 

Als... ». 4.30.10 — 55 Ferri pomatum .| 
Acido sulf.! 1 — 15 Filieis . . . 

correct. { 
Aurantü . . Frangulae. . 
Belae indie. Auid.| 1 fluid. 

1 

0 

Belladonnae . 1 
siceum| 1 Gentianae . . 

Calami . 1 Gossypii fluid. 
Cannabis indiea⸗ 1 

1 BEER Cardui benedieti herb. fluid. } 
Cascarae Sagradae ic, | 

fluid.] 10 — 2150 
100 — Graminis . 

amerie.) 10 — Granati 
100° — i 

Cascarillae . i 1 — —135 
Centaurü . . 1 — 2150 
Chamomillae . | 1 — Gusjai . . — —220 
Chelidonii . 1 — Hamamelisvirgin | | 
Chinae aquosum! 1 — — |-—I15 
— 1 — 10 — —25 

Cinae ll — 100° — 150 
Coecae spirit. Heleni . ii — 1-10 

epissum| 1 — Hydrastis fluid. .| 10° — |—125 
Colae fuid. . .| 10 — lioo — | a 

100 — 10 — — 45 
Coloeynthidis . 1 — 100° — 4l— 

compos.| 1 — I — 1-[10 
Colombo Au u: — 1 — I-[15 
Condurango fluid. 10° — i 10 — | 130 

100° — ı 1 — —16 
americ.| 10 — 1 — i—I15 

10° — 1 — —16— 
spirit. sieum| 1 — 1 — ]-—Pß0 
nii.....1 — Millefolir . . 1 — — 0 



Extraetum Myrrhae , 

Fel Tauri 

Opii 

Pichi fluid. . 
145 chloratum . .] 10 

Pimpinellae — 10 eitricum ammoniat. .| 1 
Piscidiae Erythrin. 10 

fluid. 100 
amerio. — 55 oxydatum .| 1 

450 eyanatum . ... .| 1 
Pulsatillae — 5 jodatum saccharatum!| 1 
(Juassiae . — 50 acticum .| 10 
Quebracho Cort. — 10 oxydatum dialysat. 10 

spirit. siceum liquid. | 
Ratanhiae. . .| 1 m. .j;10 
Rhei | 1 saccharatum | 10 

| 10 peptonatum siceum .| 1 
eompos. .|\ 1 ' 10 

10 dialysatum 
Sabinae 1 siceum| 10 
Scillae . 1 phosphorieum oxy- 
Secalis cornuti 1 dulat. 10 

fluid. | 10 pulveratum . | 10 
Sene . 1 pyrophosphorieum 10 
Stigmatis Maidis c. Ammon. eitr.| 1 

fluid. amerie. | 10 reduetum ch 10 
100 sesquichloratum . 10 

Strychni | 1 sulfurium. . . .| 10 
1 100 

Taraxaei | 1 erudum .| 100 
Tormentillae . | 1 200 
Trifolii fibrini | l 500 
Valerianae 1 gr.modo pulv. | 100 
Viburni prunifolii 200 

fluid. 10 500 
‚100 siceum 10 

amerie, | 10 tannicum .. 10 
100 Flores Arnieae cone. et gr.! 

spirit, spiss., 1 modo pulv.| 10 
1 100 

Aurantii cone.. . .| 10 
depuratum socun. Chamomillae . . .)100 
inspissatum  . .I 10 ‚200 

—5 

far 

SUQt© mon u 

| 

III IA oSasus 5 
— 05 — 



Flores Chamomillae en u 
econc,etgr.m.pulv.| 10 

Folia 

100 
pulr::  % . 10 
romanae conc. .| 10 

Co». . ....%10 
1, Pe, 06 ||| 

Convallariae cone. .! 10 
Koso gr. modo pulv.} 10 

100 
200 

pulv. u | 
Lami .....J10 
Lavandulae cone. . .| 10 
Malvae cone. . . 10 

arboreae eone. 10 
Millefolii eone,. . .|\ 10 

Rhoeados eone. . .| 10 
Sambuei cone. et gr. 

modo pulv.| 10 

Stoechados cone. . 
Tihae cone.. . . .) 10 

Verbasei cone. . . .| 10 
Althaeae conc. et gr. 

modo pulv.| 10 
Aurantii cone. . -. .| 10 

pulv. . . .j] 10 
Belladonnae cone, et gr. 

modo a 10 
pulv. . 10 

Buceo cone. , . ... 10 
Cocae cone. . . 10 
Digitalis cone. et gr. 

modo pulv.| 10 
pulv. . . .| 10 

Euealypti econe. . .| 10 
Farfarae eone. . . .| 10 

‚100 

— 1 

2 5|Folia Jaborandi eone. 
—ı10 Juglandis cone. . .) 10 
\— 175 100 
'—10 Malvae cone. etgr.modo 
— 6 pulv.| 10 
i—] 5 Matico eone. .! 10 
— 5 Melissae cone. . . 10 
'—15 Menthae crisp. cone. et 
‚—10 gr. m. pulv.| 10 
| — 86 100 
125 200 
— 15 500 
— 35 piper. cone. et | 
I! 5 gr. m. pulv.| 10 
—10 ‚100 
1-10 200 
— 5 "500 
— 25 Nieotianae cone. et gr.| 
— 10 modo pulv.! 10 
| . 100 
—|5 Rosmarini cone. . | 10 
\— 40 Rutae cone.. . . ., 10 
— 65 Salviae cone. 10 
\ 1125 "100 
— 5 pulv. . . 10 
— 5 Sennae alex. cone. et. 
— 45 gr. m, pulv.| 10 
— 15 100 

pulv.. .| 10 
— 5 Stramonii cone. . .| 10 
\—| 5 puv. . .| 10 
I—110 nitrata cone. 10 
| Trifolii fibr. cone, et gr. 
I— 10 modo pulv.| 10 
— 10 100 

5 Uvae Ursi eone. . .| 10 
—10 100 
| Formaldehydum solutum .| 10 
\—| 5 100 
— 5[Fructus Anisi . . ... .| 10 
— 5 gr. modo pulv. | 100 
— 5 | 200 
— 30 ‚500 

F. Gewicht. 1) A 

10 Gramm — 15 — 
— log 



— 6— 

F. Gewieht. —* G. H. | Gewicht, 1 A 

Fruetus Anisi pulv. „ . .| 10 Gramm —10 l 
Cannabis . . . .)100 — |-—10 G 
Capsiei cone.. . .| 10 — — 5 . | 
Cardamomi puly. .| 1 — — 5[Galbanum depuratum. . .) 10 Gramm! —20 
Cardui Marine . .| 10° — |—! 5lGallae pulv. 2... | 10 

100° — 2 Gallanolum . : —15 
avi . 2 ...10 — I u— 

100 — —Ieo Gelatina alba . —I15 
gr. modo pulv.|100 — |-—130 Lich. islandieisacch | 

200° — 1—!50 sicca | — 15 
500 ° — | 1—}Glandulae Lupuli . . . .| —20 

Coloeynthidis eone.| 10°— 1—120|Glutolum. . 2... .| — 15 
praepar.| 1 — |—|5 | 135 

Foenieuli. . . .| 10 — — 5[Glyeerinum . | —| 5 
100° — 1—I25 , 100 80 

gr. modo pulv.|100 °— —30 | — 50 
200 — 1-50 1500 1— 
500 — | 1—[Gusjaolum . . . . 2 — 10 

pulv. .. 10 — 46b6 —[75 
Juniperi . .„ . .|100 — — earbonieum . —25 

200° — 1-—i20 | 2| 5 
gr. modo puly. 100 — |—20 100 171 — 

200 — |—35/Gummi arabieum pulv. . — 5 co — |—70 — 20 
palv. . . .110 — |! 5[Gutti pulv. — 5 

Lauri gr. modo pulv. 100 — 25 — 120 
20 — |--35 2 
50° — |-—70 . 

Papaveris immaturi Haemalbuminum . . +} 10 Gramm! —|75 
cone.| 0 — ı—5 580 

100 °— |—40]Haematoxylinum . E —125 
Protroselini . 10 — — 5]|Haem ra ug ; i —115 
Phellandrii .1100 — |[—'20 15 

gr. modo pulv. 1I010 — —80 Haemolum. 2»... —10 
200 — |-140 —[75 

pulv. . . .| 10 — —  5|Heliotropinum — 5 
Sabadillae gr. modo | —15 

pulv.| 10 ° — |—10|Herba Absinthii cone. et gr. 
pulv.. .| 10 — |—10 modo in 101° — i—|5 

Fungus Chirurgorum . . .| 10 — |—15 10 °— |—|30 
Larieis cone.. . .| 10 — 10 200° — —40 

pulv. . ..110 — |—10 pulv. . 110 — 45 
h il Adonidis vernalis cone, 10 — i—15 



Herba Cardui benedieti cone. ! 
ie Br. m. en 

® i 10 
—* conc, et 

modo F 10 
J 100 

Chenopodii ambros. 
cone. 10 

Conii eone. et gr. modo 
pulv. 10 

per... 9.1 
Galeopsidis eone. . 10 
Herniariae cone. 10 
Hyoseyami cone. et gr. 

m. pulv.! 10 
100 

pulv. . | 10 
Ledi palustris eone. .| 10 

100 
Lobeliae cone, . 10 

10 vn con. . .) 
ajoranae cone. . .| 10 

Mari veri cone. | 
Millefolii cone. 

Polygalae cone. . .| 10 
Serpylli eone. et gr. 

modo pulv.| 10 
100 

Thymi cone.etgr.modo 
pulv.| 10 

Violae trieoloris eone.| 10 
‚100 
‚200 

Hirudines (cum dispensat.) . | 1 Stück 
Holocainum hydrochlorieum i 1 Deeigr. | — 

hydrobromicum . 

Hydracetinüum . . . . .| 1Gramm!—|25 
10 

Hydrargyrum . ,„ . . .| 10 
100 

1 Gramm —|80 

bichloratum 

bijodatum . 

chloratum . 

vapore parat. 

cyanatum . 
formamidatum 

liquid (10%) 

gallieum 
imido-suceinicum 

jodatum 

nitricum oxydulat. . 
oxydatum . 

via hum. par. 
oxydulatum nigrum 
peptonatum liqui- 

um 
praeeipitatum album 

salieylicum ; 
sozojodolicum 
sulfuratum nigrum . 

rubrum . 
sulfuricum basieum . 

neutrale. 
tannicum . 
thymolo- aceticum 

Hydrastininum hydrochlo- 
ricum 

Hydrastinum hydrochlorieum | 

Hydrargyrum acetieum oxy- 
dulat. 

10° — 
00 

- . 

— 

1Oentigr 
1Decigr. 
1Centigr. — 
1 Deeigr.| — 
1 Gramm! 

3 

15 
‚10 



SIT 
Hy rärogenium peroxydatum | 

purum | 
Hydroxylaminum hydrochlo- | 

rieum | 
Hyoseyaminum . 
Hypnalum | 

| 
1. 

Ichthalbinum . . . 2. 

Indieum pulv. 
Infusum Sennae compositum | 

Ingluvinum . 
Itrolum 

J — 

Jodoformium 

pulv.. 

Jodolum 

Jodopheninum 

Jodothyrinum 

Jodum 

trichloratum . | 

K. | 
Kali eaustieum fusum etsieeum ı 
Kalıum acetium 

biearbonieum . 
bromatum . 

Gewicht. ala al 
— — — Kan — — 

100 Gramm | — 30 

i — _ 15 

1Centigr. | — 20 
1 Gramm — 25 

1 Deeigr. 5 
1 Gramm | — 15 
I — 210 

10 — |[—i15 
00 — 1120 
1 — — 25 
1 Deeigr. — 5 
1Gramm 

1 Gramm | — ne 

— | 
=: Mm —1 

10 — — + 
1 — — 10 

10 — 190 

1 — —'25 
10 — | 210 
1 — 220 

10 — 180 
1 Deeigr. | — ‚10 
1 Gramm — 85 
I — f[-i10 

10 — 175 
1 — [—15 

10 — 120 

10 Gramm. — 10 
16.- 6 

100° — —60 
10 — |—5 

10 — 15 
100 — 110 

18 

K. | Sori Gewicht. u Le]. R 

Kal an — 10 Grawni; — 15 
100 5 130 

earbonieum .t 10 - - 5 
erudum „100 15 

|200 — 25 
50 — |j—50 

ehloratum . .i 10 — 5 
ehlorieum . 10 ° — — 5 

100° — —35 

gr. modo pulv.| 10 — — 5 
100 - — 35 

eitricum | 1 | — 6 
10 — —20 

diehromieum . 10 — — 5 
erudum | 100 - 35 

jodatum 1 - —10 
10 — —75 

nitricum J10 — —25 
1100 — 360 

gr. modo pulv. 100 — — 40 
(20° — — 60 

pulv. 1 — — 5 
permanganieum . 01 — — 5 
sozojodolieum i 1 — 1-20 
sulfuratum . 10 15 

ad balneum ‚100° - — 20 
) ‚200 — — 35 
ß 500 — —65 

sulfurienm gr. modo | 
pulv. | 100 35 

200 - 55 

pulv.. 01 — .—5 
tartarıcum . 10 — 10 

pulv.. .| 10 |—15 
Kamala I1 — — 5 

10 — -— 40 
100 — 310 

Kaolinum pulv.. 100 — 10 
Kino pulv. 41 -10 

10 °— —60 
Kosinum . l Deeigr.' — 15 
Kreosotum I Gramm — 5 

10° — — 15 



| | | 

K.L. | Gewicht. 4 9 L. | Gewicht. “ % 

Kreosotum earbonieum ." 1 Gramm iR 10 | LiquorAmmonii eaustieispirit. | 10 Gramm. I: 
10 0— 1-8 100 — '—40 
I0 — I 7I- sueeiniei ., 10 — .—10 

L | 5 Caleii sulfurati 10° — 1-65 
| 20 — , 1l— 

Laetopheninum ‘ . . . .| 1Gramm — 15 Carbonis detergens . 10 — —10 
|10 — | 180 100 —70 

Laetucarium . . 2... 1 — 10 Cresoli saponatus 100° — \—150 
Lanolinüum . . 2 ...10 - —15 200° — \—175 

100 — ‘125 ‚500 — 1350 
anhydrieum .E 10 —|20 Ferri albuminati. .)100 — \—35 

1100 -—- | 150 1200 — 55 
Lichen islandieus cone. „100 —  1—]30 chlorati . 10 5 

ab amarit. oxychlorati. .| 10 T# 
lib. cone. | 100 — 55 peptonati 10° — \—i10 

Lignum Guajaei eone. et gr. | 1100 — | _!60 
modo pulv.| 10 — 5 eum Mangano , 10 ‚—10 

I100 — |-115 1100 — [60 
pulv. ., 10 — 5 saecharati cum I | 

Quassiue eone, et gr. Mangano! 10 — | —|10 
modo pulv. 10 en — 5 1100 — —60 
pulv. 10 — 48 sesquiehlorati . 109 — — 5 

Sassafras cone. 10 17] 5 "100 - 1.120 
Linimentum ammoniato- | subacetiei 110 — 1-15 

camphor.| 10 — ı 10 sulfuriei oxydati! 10 — I—1 5 
100 — 1—180 Kali eaustiei . ı 10 i— 5 

ammonlatum ., 10 — 10 ‚100 90 
100 — 60 Kalii acetiei 10 — 410 

aponato ammoniat. 100 — 25 arsenicosi 10 —|25 
saponato-camphor. .' 10 — ı—!10 ‚100 1,80 

‚100 — 80 earboniei 10 15 
terebinthinatum .' 10 —| 5 Natri eaustici . 10 — 5 

100 - 40 1100 -- | — 20 
Liquor Aluminii acetiei . .,100 — —135 Natrii silieiei . ‚100 20 

200 — 55 500-160 
500 ı 5 Plumbi subacetiei ., 10 —| 5 

Ammonü acetiei . ., 10 I—15 ‚100° — —40 
anisatus . 10 — | —10 Stibii chlorati . ‚100 j—140 
earbonici .! 10 - = Lithargyrum . 100 '—15 
eaustiei 10 — 5| Lithium benzoicum 1 5 

100 — 15 bromatum 1 — 5 
200 — 20 earbonicum 1 — 10 
‚500 — —40 10 — 1—170 



ar: 

== 

Lithium eitricum . . .. ‘ Migrsminum . 
jodatum Mixtura oleoso-balsamien . 
salieylicum 

Losophanum . sulfuriea acida . 
Morphinum hydrochlorieum . 

Lyeopodium . . . 
Lysidinum sulfuricum 

Lysolum . Moschus 

Mucilago Gummi arabieci. 

M. 
Myrrha pulv. 

Maeis pulv. . Myrtolum . 

Magnesia usta . . & 
Magnesium boro-citricum . 

carbonicum pulv. 
chloratum siceum 

Naphthalinum purissimum . 
Naphtholum . 

eitrieum Narselaum > 2 00. 
effervescens 

, hydrochlorieum .| 1Centigr..— 5 
lacticum 1 Deeigr.| — 25 

phosphorieum Natrium aceticum . .| 10 — 5 
sulfuricum . benzoicum 10 — —15 

i biearbonieum pulv.), 0 — — 5 
siccum 1100 °— —20 

tartaricum Rade- 200° — — 25 
mach. bitartaricum pulv...| 10 — \—15 

Manganum sulfurieum bromatum 10 — I—15 
Manna. . 100° — | 120 
Massa pilular. Ferri carbon. carbolicum purum „| 10 °— '—10 
Mastix pulv.. . carbonicum . 10 — — 5 
Mal- 0 %.-5 — — 5 

sicum | 10 — — 5 

depuratum chloratum pulv. 10 — — 5 
erudum. 100 — — 5 

rosatum chloricum . . 10 °— — 5 
Mentholum eitrieum 1 — i—15 

 — - 20 
Methylenum caeruleum jodatum 1 — !-110 

oe 10 — —-76 
Migraeninum — — 12125 jodieum i — 12415 



— — — nn  —— — — ——— 

N. O. | Gewicht. as 0. | Gewicht. AR 

Natrium lactieum . 1 Gramm |—| 5|Oleum Cacao . . . . .1100 Gramm! —85 
nitrcum . . . .' 10 — Cajeputi ..5 10 — (220 

gr. modo pulv. 100 — * rectificat. | 1 — |—5 
20 — amii 11 —146 

pulv. 10 — eamphoratum . . 10 — 1-10 
nitrosum . . . .' 1 — 100° — -70 

10° — 20 — 115 
phosphoricum . . 10° — eantharidatum . . .| 10 — |—20 
pyrophosphorieum .;, 10° — 100° — 1155 

ferratum | — 200 — | 2/30 
salieylicum — Gi. .»..:..411 — I-o 

= — Caryophyllorum . | 1 — — 5 
— Chamomillae aethereum | 1 Deeigr.| — 10 

sozojodolicum . — infusum .| 10 Gramm| — 15 
sulfo-ichthyolicum . — 100 — | 115 

— Cinnemomi . . . .| 1 — |-ıo sulfurium . . . _ ET Een ir“ 
cradum gr.modo | Cocos. (94 | Span Pen 

Pain. 200 — Crotonis. . . . 1 _ i_1 5 
— —— |ipo 

sieum . . . ._ Euealypi . . ..., 10 — — 
tannieum . . . . — Foniui ... . 1 — 1—| 5 
tartaricum . . . — Gaultherae. . . .| 1 — !-10 

pulv.. . — Hyoseyami . . . ., 10 — Ei: 
tetraboricum . — 100 — 115 
thiosnlfuricum . . — Jecoris Aselli . . 100 — —285 

erudum 100 — 200 °— —40 
gr. modo pulv. 100 — N 500° — —260 

Nosophenum . . . . .|  1Deeigr ' Juniperi. 1 I 
1 Gramm —356 empyreumat. | 10 — — 5 a | | Liei. . .|10 — 1-10 

s | | 110 — 1-70 
Oleum Amygdalarım . . .| 10 Gramm — 10 Lauri. . . . . 3100 — 1-50 

100 °— \—180 Levranduule. .. | ı — I-5 
aesthereum| 1 — ig In....:..490 — I-|5 

animale aethereum .| 1 — |—|5 ‚100 °— '—20 
foetidum . 100 — '—I15 ‚200° — ;—130 

20 — 1-15 1500 — Is; re u ER sulfuratum . .)100 — '—35 
Aurantii Floram . .| 1 Deeigr. = 10 20° — —60 
Bergamottae | 1 Gramm | — 10 Mscida . . .. | ı — |— | I] 9 Cam. ....410 — |-io Menthae erispae . .| 1 — 1-10 



0. 

Oleum Menthae piperitae 
Nucistae 
Olivarum 

commune 

Origani eretici . 
Papaveris 
Pedum Tauri 
Petrae italicum . 
u a er 

Pumilionis 

sylvestris . 
Rapae 

Rieini 

Rosae 
Rosmarini 
Rusei . 
Sabinae . : 
Santali ostindieum 
Sinapis 

Suceini rectifieatum .| 
Tanaceti . 
Terebinthinae . 

reetificatum 10 
sulfuratum 

Thymi 
Valerianae . 

O ibanum . 

| 1 Tropfen | — 10 
.) 10 Gramm! 20 
10 — 1-15 

J 4 
10 75 
ı — I-0 

10 — 1:90 
| 10 — I-110 
> ed 

110 — |-|5 
‚100 — —20 
200 — 1-80 
50 — 60 

— EI 
id — 45 
ı 1 

6 
10°. = u 

— — 

Olibanum yalv.. 
Opium pulv.. 

ÖOrexinum hydrochlorieum 

Össa Sepiae pulv. . 
Ova gallinacea . 
Oxymel Seillae . 

simplex 

P. 

Pankreatinum 
Papayotinum . 
Paraffinum liquidum , 

solidum . 

Paraldehydum 

Pasta Guarana pulv, 
Pastilli Hydrarg. bichlor. 

(e. dispens.) 1,0 
1,0\ 
2.0 
2,0) 

Pelletierinum tannieum 
Pepsinum . 

Peptonum siceum . 
Percha depurata 

Peroninum 
Phenacetinum 

Phenocollum hydrochlorieum | 
Phosphorus . . . 
Physostigminum salieylicum 

sulfurieum . 

| 

| 
N 
| 

O. P. | Gewicht. Is J 
— — EAN 

10 

10 Gramm! — 10 
1 — -10 

— 1-—I75 

1 Deeigr.| — 5 
1 Gramm! — 40 

10 — 5 
1 Stück hs 

10 Gramm! — 20 
10 °— —Alo 

1 Gramm — 5 
1 — — 50 

‚100 — 35 
200. — —55 

1100 — .—40 
| 200° — — 65 
J Rt 

10 _ — 45 

1 — — 6 

1Stück — 15 
10 — —75 
1 — — 20 

10 — 1— 

1 Deecigr.  — 10 
1 Gramm — 5 

10 — —40 

10 — i—50 
1 — 10 

1 — —r 
1 Deeigr. — 25 
1 Gramm — 5 

10 °— —40 

1 — —3 
1 — —65 
1Centigr. — 5 
1 Deeigr.. — 30 
1 Gramm 250 
10entigr. — 5 
1 Deeigr. — 30 | 

u l Gramm. 250 



P. | Gewicht. [ei icht. 14 ee yon . — —— — — 

Pilocarpinum hydrochlorieum | 10entigr. — 5 R 
1 Deeigr. | — 30 ® 

Pilulae aloötieae ferratae. 25 Stück — 25 Radix Althaeae cone. et gr. 
100° — 1|—/75 modo pulv.) 10 Gramm 

Piperazinum . 1 Gramm | —|70 100° — 

Pix liquida . 10 — —5 200 — 
100 — |— 20 er - 

Placenta Sem. Lini gr. modo | pulv. 01 — | 
pulv. 100 — |—15 Angelicae cono. et gr. N 

20° — —220 modo pulv.| 10 — | 

50 — 1 —40 pulv. 18 0 | 
Plambum aceticum 4110 — — 5 Arnicae cone. . » a — 

erudum .)100 °— 1—20 Artemisiae conc. 10 — | 

200 — — 35 pulv.. | 10 — | 
1500 — '—55 Asari cone. . 10 — | 

erudum | | pulv. . 10 — | 
gr. m. pulv. 100 — |—125 Bardanae cone. . 10 — 4 

5 — 1140 Belladonnae pulv. 10 — 

500 — 80 Carlinae conc. et gr. | 
jodatum . . . | ı — |I-Jo modo pulv.|100 — | 

tannieum sieum ., 1 — —5 20 — | 

Podophyllinum . . . . .ı 1 — |j—10 Colombo cone. . 10° — | 
Propylaminum . 1 — —5 pulv.. 110 — | 

Protargolum . . ». . . .| 1 — 30 Gentianae cone. et gr. 

Pulpa Tamarindorum depurata| 100 °— — 45 modo pulv.| 10 — | 

Pulvis aörophorus . 10 — — 10 100 — | 

aromaticus . . -» . WW — —25 20° — |! 

gummosus. 1 — 1-5 500 — | 
10° — |-—i20 pulv. .| 10 

Ipecacuanhae opiatus| 1 — 5 Helenii cone. et gr. 

Liquiritiae compositus | 10 —10 modo pulv.! 10 — 
1100 -- 1-60 10 — 

Magnesine cum Rheo 10 — - 20 ulv. . 0 — 

salieylieus cum Taleo | 10 — 5 Ipecaeuanhae cone. .| 1 — 

‚100 — 30 10 — 

temperans . 10 — 16 pulv. .| 1 — 

Pumex pulv. 1100 — 220 Levistiei cone, et 
Pyoktaninum aureum . I 1 — — 15 modo pulv.| 10 

caeruleum „ .| 1 — — 15 100° — 

Pyridinum | 1 5 pulv. . 10 — 
10 — 40 Liquiritiae cone. et gr. 

Pyrogallolum 1 — 410 modo pulv.!100 — 
10 — —b60 200 — 

1 

oO U9O art gt or ort 
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Radix Liquiritiae cone. . et gr. | | 
modo pulv. 500 Gramm | 120 
pulv. . 10 — 5 

Ononidis ..10 — 5 
100 — 1-25 

Pyrethri cone.. . .| 10 — |— 20 
pulv.. . .| 10 — 120 

Ratanhiae cone. . .| 0 — = 5 
puv. . 510 — 2410 

Rhei cone. et gr. modo | 
pulv.| 10° — |—30 

100° — 235 
palv. . ...710 — [30 

Saponariae conc. . . 10 — — 5 
Sarsaparillae cone. .| 10 — |—20 

100° — | 15 
200° — | 2125 

puv. .| 10 — |j—25 
Senegae cone. . . .1 10 — |- 15 

pulv.. ...1 10 — 1—20 
Serpentariae con. .| 10 — !—10 

puv. .| 10 — |—15 
Taraxaci — Herba 

cone. 100 — |—25 
Valerianae cone. et | 

modo pulv.| 10 — — 5 
100 — 1-40 
20 — |—165 

pulv. . 110 — |—10 
Resina Guajaei pulv.. . .| 10 — |—15 

Jalapae . . . . .| 1 — |-[|10 
Pini . .. 100 — j—110 
Scammoniae . . .| 1 — |—10 

Resorbinum . . . ...410 — |—15 
Resoreinüum . » » ...I 1 — |-10 

10° — —76 
Rhizoma Calami cone. et gr. 

modo pulv. 100 — !—25 
20 — I—35 

pr . 510 — |—5 
ecort.pulv.| 1° — |-— 5 

Carieis cone. . .10 — |—25 
Chinae cone. . .(10 — — 5 

pulv.. . 10 
Galangae — et * 

10 
— .| 10 

Graminis conc. 100 
Hydrastis cone. . .| 10 
Imperatoriae cone. | 

et gr. m. p.| 100 
200 

Iridis eone. . . .| 10 
pulv. . . .| 10 

Pannae pulv. . .| 1 
Tormentillae eone. et! 

gr. m. pulv. 100 
pulv. . 

Veratrigr modopulv. 
ulv. . 

Zedoariae cone. . 
pulv.. . 

Zingiberis cone. et 
gr. m. pulv. 
pulv. 

Rubidium jodatum . 

S. 

Saecharinum.. . . 

Saccharum pulv. 

Lactis pulv. . 

Sal Carolinum . . 
factitium 

— 55 



Salieinum. . 2 2.2020.) 
Salippriium . . . 2... 1 — 

' 10° — 
Salum . . .....1 — 

10 — 
Salophenum . I|1 — 

ı 10° — 
Sanoformum . . . ...r 1 — 
Santoninum . 2». 2... 1 — 
Sapo jalapinus . . ...| 1 — 

N 10 — 

kalinus .4 10 -- 
‚10 — 

‚200 — 
50 — 

venalis . ‚100° — 
1200 — 
‚500 — 

medicatus. . ». . 10 — 
terebinthinatus 10 — 

Seopolaminum hydrobro- 
mieum! 1Centigr. 

hydrochloricum! 1 
hydrojodieum .| 1 

Sehbum ovile . 
salicylatum . 10 

100 
Serale cornutum 10 

ad dispensat. gr. 
modo pulv.| 1 

10 
100 

Semen Arecae pulv. 100 
Cydoniae . 10 
Faenugraeei gr. modo 

pulv. | 100 
200 
500 

Hyoseyami . . 10 
pulv. 10 

i 1 ee .1100 
200 

Myristicae pulv. . .| 1 

Semen Papaveris . . .. 10 Gramm| — 5 
Phaseoli pulv. 100 — |—120 
Quereus tostum gr. 

modo pulv.'100 — |—15 Pre u 
Sinapis gr. modo pulv. * — 1 

200 — |—140 
"500 — 1-85 

Strophanthi Kombe .' 10 °— —35 
Strychni pulv. . 10 — 5 

Serum antidiphtherieum für je 100 
für je 1 ccm, wenn derselbe | Einheiten 
enthält unter: | 

300 Immunitätseinheiten — 45 
300 bis 500 do. | — — 65 
500 und mehr do. | —195 

Sirupus Althaeae | 10 Gramm --- 10 
Amygdalarum 10 10 
Aurantii Cortieis .| 10 — \—l15 

Florum .' 10 — !--10 
Balsami peruviani .|, 10 — |—[10 
Cerasorum | 10° — }-10 
Chamomillae. . . 10 — .- 10 
Cinnamomi J 10 — 10 
Citri 10 i 
Oroei 110 — |-1 
Ferri jodati 130. 1} 15 

oxydati . = 10° — | — 10 
Foenieuli . 10° — |j—10 
Ipecacuanhae . 10 — |-—10 
Liquiritiae 10 °— |—10 
Mannae 10 — I-10 
Menthae 11 — 210 
Mori . 10 — ‚—10 
Papaveris . . 10° — | 10 
Rhamni cathartieae 10 — |--110 
Rhei . . 410 — |-10 
Rhoeados . 10 — i-10 
Ribis 110 — |-Ioo 
Rubi Idaei 110 — I-10 
Senegae 0: —4 — 10 
Sennae . I10 - | — 10 
simplex 110 — Ii-!5 



Sirupus simplex 
Violae . 
Zingiberis . 

Sparteinum sulfuricum 
Species 

Spiritus 

aromaticae . 

diureticae . 
emollientes 

laxantes 

Lignorum . 

pectorales . 

aethereus . 

Aetheris chlorati 
nitrosi . 

Angelicae compos. . 

eaeruleus . 
camphorato - crocatus' 10 
camphoratus . 

Cochleariae 

dilutus . 

ei 7 Pr 

Formicarum . 
Juniperi 

Lavandulae 
Mastichis compos. . 
Melissae compos. 

Serpylli 

Sinapis. 100 — —60 
200 — |—]75 

Stibium sulfuratum aurantiae.| 10 — 2410 
nigrum gr. 

m. pulv.)100 — | — 10 
20 — ‚20 

laevigat. .| 10 — —5 
rubeum ı — 1-15 

Stipites Duleamarae eone. .)100°— | —20 
puv. 10 — j—15 

Strontianum hydrobromieum | 10° — |—20 
Stryehninum nitrieum 11 Deeigr. — 5 
Styrax liquidus (depuratus) ., 10 Gramm) —16 

ı — | ıl- 
20 — | 150 

Suceinum contusum . 10 — |—'5 
pulv. . .'10 — — 5 

Suceus ‚Juniperi inspissatus .| 10 — |-|5 
100 °— —35 

Liquiritiae . ' 10 |—110 
pulv. ‚ 10. ‚—ı10 
depuratus , 1 — |—5 

10 — - 25 
Sambuei inspissatus ./ 100 — 50 

Sulfonalum 1 - — 10 
10 — |-66 

Sulfur depuratum . 10 — I—5 
10 — 1-—135 

jodatum . | 1 — - 110 
praeeipitatum 10 — |—15 
sublimatum . .100 — ;—I10 

200 — —lis 



| 
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Summitates Sabinae cono. et Tinetura Aconiti 2... 
gr. m. pulv.| 10 Gramm! — 5 Aloes . 

100 °— 1—125 
pulv. . 10 — —5 composite . 

amara.. . . . 

T. Ambrae 
Taleum pulv. . . . . „100 Gramm | —|10 cum Moscho 
Tannalbinum . . 1 — |—-15 Arnieae . . | 

0 — | ı- | 
Tannaum . ..... 1 — |—[10 aromatien 

10 °— 1—I75 
Tannigenum . . . ...| 1 — 11-120 acida . 

10 -- 140 Asae foetidae 
Tannoformum . 1 — 1—10 
Tartarus boraxatus. . . .| 10 — I— 15 Aurantüi . 

depuratus pulv. .| 10° — ,—10 5 ne immaturi | 
100° — —65 elladonnae . . 
200 — | ı— Benzoös . 

ferratus(adbalneum)|100 — \— 65 
200 — l— Bursae Pastoris 

natronatus . . .)10 — 150 } Radem, | 
pulv. . . _ zu Calami el 

stibiatus . . . .|10 — |-Jıo eomposita . 
pro usu veterinar. 100 — —60 Cannabis indiene 

Terebinthina. . . ...110 — 1-5 Cantharidum 
100° — 1-—i15 

ccta ...)10 — 45 Capsiei no 
larieina . . .|100 °— — 60 Cardui Mariae 

Terpinum hydratum . . .| 1 — —5 Radem. 
10 °— 1-—135 carminativa . 

Thallinum sulfurieum . 1 Decigr. | — 5 Caryophylli . 
tartaricum . 1 — 1-5 Cascarillae 

Theobrominum natrio- saliey- Castorei 
lieum| 1 Gramm | —|30 aetherea 

10° — 2125 sibirici . : 
Thioformum . . »...) 1 — 2415 aetherea 

110 -- 110 Catechu . . . 
Thiolum liquidum . . . J 10 — —66 Chelidonii Rade- 

sseum . ...10 — 1— mach. 
Thymolum . . —— | 10 °— |—I55 Chinae k 
Tinetura Absinthii . 10° — I|-—I15 
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Tinetura Chinae composita .| 10 Gramm! — 165 Tınetura Moshi . . . .| ı Gramm! — 20 
1 100 — Myrhae. . . 110 — 1-15 Chinioidini . . .| 10 — 100° — | 1- Cinnamomi . 1 10° — Nieotianae Rade- | 

100° — mach.) 10 — ı—15 Coccionellae Rade- — Opii benzoia . .| 0 — —15 mach.| 10 — eroeata. 1 — |—5 Colchiei 110 — 10° — |—85 Coloeynthidis . .| 10 — Opü simplex . .| 1 — —5 Convallariae. . .| 10 — 10 — —25 ‚ti, "WERE (5,7, — Pimpinellae . . .| 10 — |—15 eo ER We er Pini &omposita. .| 10 — '—B Cupri acetici Rade- Quebracho . ,„ .| 10 — \—15 mach.| 10 — 10° — | 1- Digitalis . 1120 — Ratanhiae . . 10 — |-15 aetherea .| 10 — ‚100 — ıi— Eucalypti 10 — saccharata| 0 — —ı15 Euphorbii 10 — Rhei aquosa . .' 1 — ,—1 
100 — 100° — |ı- Ferri acetieiaetherea| 10 — vn . .|10 — '_o Rademach | 10 — 100 — 150 chlorati . . 10° — Scilee . .. 10 — 15 aetherea| 10 — kalinın . | 10 — !—B5 composita 10 — Secalis cornuti. . 10 — ı—1 
100 — Stramoni . . .'0 — '-15 pomata . . 10 — Strophanthi. . ., 10 — —15 
100° — Dieyohm ...4 4.46.20 — Lu Gallarum . .1 10 — aetherea .! 0 — 214165 Gelsemii semper- Tue ...410 — /—1 virent.) 0 — I—15 Valerane . . 10 — |_1B Gentianae . 101 — 1-15 ‚100° — | 1- Guajaci Ligni 10 — I—15 aetherea! 10 — \—15 Resinae 10 — I!-115 ‚100 — | > ammon.| 10 — !-115 Vanille... ı — |-5 Ipecaeuanhae . .| 10 — 130 Verti ». 2.4120 — 1-6 Jalapae Res, 410 — 1-0 10 0° — 1— Jodi . . . 110 — 1-20 Zingibers . . ..10 — 215 

. 100 — 165 | Tragacantha pulv.. . . 1 — — 5 
Kino . . .' 10 — {—120|Traumationum . . . ..0 — — 25 Lobeliae . 10 ° — —16 ‚100 °— |, 180 Maeidis — 10 — 5—35[Trionalum . .... 1 — —28 Menthae erspae .| 10 — !—-15 10 — | 180 piperitae .| 10 0° — 1—.151Tubera Jalapae pulv.. . 1 10 — |j—10 



J Gewicht. IE 44 

Tubera Salep pair. . 
100° — 1/20 

Tabereulinum Kochii vetus 
(einschliesslich der Ver- 

packungskosten) für die 
Flasche mit Inhalt . I cem 1/20 

Br — 3... 

50 — 2250 

Ein Glasrohr enthaltend 
reines Tubereulin steri- 
lisirt . 1-— | 10 

Ein Glasrohr enthaltend 
Tubereulin verdünnt | 01 — — 50 
für jedes 0,1 cem mehr 15 

Ein Insrohr enthaltend! 
Tubereulin verdünnt .\0.01 — 25 
für jedes0,01 cem Tubere. | | 
mehr . . I-!5 

Ein Glasrohr enthaltend | 
Tubereulin verdünnt | | 
0,006 bis 0,009 cem | — 30 

Ein Glasrohr enthaltend | | 
Tubereulin verdünnt | 
0,001 bis 0,005 cem | | — 20 

Tubereulinum Kochii novum | | 
(einschliesslich der Ver- | 

packungskosten) für die | 
Flasche mit Inhalt. .! 1 — | 850 

5 — 42660 
Turiones Pini cone. . . 10 Gramm | —| 5 
Tussolum ' 1 — 11-125 

U. Ä | 
Unguentum Acidi boriei . 10 Gramm | — 15 

100° — 115 

200 — 160 

‚500 — 3115 
bacilieum 10 °— —0 

‚100 —|80 

Cantharid. 10 °— — 80 
pro usu 
veterin.! 10 — —!15 

U. |« Gewicht. las 4 

5 | Unguentum "Oantharid, pro 
usu veterin. 

cereum 

Cerussae . 

eamphorat. 
diachylon 

Elemi . 
favum . . | 

Glycerini . 

Hydrargyri alhum 10 
100 

einereum|| 10 
"100 

eum Lanolino 
parat. 10 

rabrum | 10 
100 

Kalii jodati . | 
leniens . . .) 
Linariae . 
Paraffini. . .\ 

Plumbi 

Rosmarini compos. | 10 
sulfuratum — 

Tartarı stibiati . 
Terebinthinae 

Zinad. .» 

Urethanum 
Urotropinum . 

| 

i 
Urea pura . a 1 

100 Gramm 
2 



V. 

Vaselinum americanum . 2 

Veratrinüum . . 2. 2.2. 

sulfuricum 
Vinum album . . . 

camphoratum . . 

Colehici 
Condurango 

hungaricum tokayense 

Ipecacuanhae 
Pepsini . 

rubrum . 

stıblatum . 
Xerense . . 

10 Gramm | —| 5| Xeroformum. . . » 
100 — | — 145] Xylolum purum 

1 Deeigr. — 5 
I Gramm — 40 
1 — |—145 7 

100 — —20 
200 —  1—175][Zineum aceticum 
600 — 160 chloratum . 
10° — 1-10 

10° — 1—I75 ferroeyanatum 
10 — 1-1 lacticum 
10° — — 15 oyxdatum . . 

100 — 1,25 eradum (pro 
200° — I 1% usu ext.) 
500° — ı 3175 
10 °— |—|10 permanganicum . 

100° — —75 salieylieum 
200 — | 115 sozojodolicum 
500 — |! 2125 sulfocarbolicum . 
10 — | —125 sulfuriceum 
10 — |-I15 

100 — 135 pulv.. 
100 — — 60 

200 — —290 erud. gr. modo 
500 — | 1/80 pulv.\100 -- 
10° — '—15 20 — 

100° — |\-—I75 tannicum . . .». . 1 — 
200 — 1115 valerianieum . . .| 1 — 
500 — 225 

Gewicht. las x. Z. Gewicht. las 



III. Preise der Arbeiten. 

Abdampfen. | 

Für Abdampfen von je 100 Gramm . . 2 2 2 2 2.2.2.2.) [10 

Abkochungen und Aufgüsse, 

Für eine Abkochung oder einen Aufguss einschliesslich des erforder- | 
lichen Wassers, der Wägung desselben und der Colatur — | 25 I 

V N 

Auflösen und Anreiben. — 

Für Auflösen oder Anreiben einer oder mehrerer Substanzen in einer | 
Flüssigkeit (oder für das Verdünnen des Tubereulinum —— einschliesslich | 
des etwa nothwendigen Filtrirens oder Colirens . | — 

Anmerkung 1. Wenn bei einer Mischung eine Auflösung zugleich 
mit einer Anreibung zu machen ist, so darf dafür nur der ! 
Preis für eine Arbeit in Anrechnung gebracht. werden. 

Anmerkung 2. Sind die Salze im krystallirten und im gepulverten 
Zustande in der Taxe aufgeführt, so darf bei Auflösungen 

nur der Preis des krystallisirten Salzes in Anrechnung 
gebracht werden, 

Anmerkung 3. Für das Auflösen von Salzen, Gummi und ähn- 
lichen Arzneimitteln, zur Bereitung von Pillenmassen, Salben 
und dergleichen, darf nichts in Anrechnung gebracht werden. 

Für das Auflösen von Phosphor . » » 2 2 2 2 2 202... 8 



A | Ä 
— — — — — — 

Comprimiren, | 

Für das Comprimiren mehrerer Substanzen zu einer Tablette, ein- | | 
schliesslich aller dazu nöthigen Arbeiten: | 

bis 25 Stück für jedes Stück . . » 2 2 2 2 2000. :=.140 
darüber hinaus für jedes Stück . . — 5 

Für käufliche Tabletten (vergleiche allgemeine Bestimmungen Zitler 10) | 
darf kein Arbeitspreis berechnet werden. b 

Contundiren, | | 

Für das Contundiren jeder Menge einer Sulıstanz . . . — | 10 

Digestionen. | 

Digestionen bis zur Dauer von * Stunden werden mit — 25 
berechnet. 

Für En folgenden —— von 24 Stunden werden... — | 10 
hinzugerechnet | 

Dispensation (Arzneiabgabe). | 

Für die Dispensation eines Arzneimittels oder einer Arzneizubereitung | 
sind einschliesslich des Korkes, der Tektur und — oder des etwa | 
erforderlichen Papierbeutels . . \— 110 
zu berechnen. 

Bei der Abgabe getheilter Pulver darf der für die Dispensation fet- 
gesetzte Preis nicht berechnet werden. 

Emulsionen. | 

Für eine Emulsion einschliesslich der ER des — 
Wassers und der Colatuu F 0.4135 

Filtriren. | 

Für Filtriren jeder Menge . » » 2 2 2 nr nenn | — [10 

Gelatinen. 

Für die Bereitung einer Gelatine zum äusserlichen oder innerlichen | 
Gebrauch . . . ... a — 150 



Latwergen. 

Für die Bereitung einer bis 200 —— Re Ze 
für jede weiteren 200 Gramm . . u DE 

| 
| 

Macerationen, 

Für eine Maceration 

Pflaster. 

Für Anfertigung eines Pflasters —— 

Für das Streichen eines Pflasters en — etwa — 
Erweichens oder Schmelzens | 

bei einer Fläche von 100 Gem . f 
bei grösseren Pflastern werden jede weiteren 100 Dem mit . 

berechnet. 

Das erforderliche Leder oder ——— ist zu berechnen: 
für je 100 Dem mit . 

Shirting oder Leinen 
für je 100 Dem mit 

Pillen, Körner (Granulae) und Trochisci (Plätzchen). 

Für die Anfertigung von Pillen oder Körnern (Anstossen, Zusammen- | 
schmelzen, Formen, Bestreuen) 

bis zu 50 Stück 
100 

für jede weiteren 100 Stück . 

Für das Ueberziehen von Pillen mit Gelatine, Keratin, olubalam u.8.w. 

für je 50 Stück oder Theile davon . . 
mit Silber für je 50 Stück oder Theile davc on. 
mit Gold für je 50 Stück oder Theile davon . 

Für die Anfertigung von Trochisei einschliesslich des Theilens and | 
des etwa nothwendigen Bestreuens jedes Stück 

Für die Anfertigung einer — —— > Anstossen, 
Formen und Bestreuen . . 

jedes weitere Stück . * 



Pulver und Theegemische. 

Für die Mengung eines feinen Pulvers, einschliesslich des etwa noth- 
wendigen Zerreibens der angewendeten Substanzen 

bis 100 Gramm . — = 10 
grössere Mengen . . . 1 | 15 

Für die Mengung eines groben Palvens oder eines 5 Thnegemisches | | 
bis 100 Gramm . . de Dar Ana Aa ie ar, — 5 
grössere Mengen . i.— ! 10 

Anmerkung. Wenn ein Pulver mit einem Oelzucker verrieben wird, | 
so ist die Bereitung des letzteren besonders mit 10 Pfg. zu | 
berechnen. | 

Bei einer Theilung oder in vervielfältigter Gabe erfolgten Ver- | 
abreichung feiner oder grober Pulver und Theegemische wird für Abwägen, | | 
einschliesslich — Art Dr el REN und — jede | 
(abe mit . . Dan ... — 5 
berechnet. | 

Reiben. | 

Anhaltendes Reiben, z. B. des — mit Fett, in — —— 
für die Stunde — 

Salben. | | 

Für die Anfertigung einer Salbe oder Paste durch Mischen, Kochen | | 
oder Schmelzen | | 

bis 100 Gramm . 12 
grössere Mengen . ei 50 

Bei einer Theiluung oder bei einer in "vervielfiltigter Gabe erfolg un | 
Verabreichung einer Sa — wird für Abw — und Einwie ze ı_ 
einer jeden Gabe . . 5 
berechnet. 

Saturationen (Sättigungen). | 

Für eine Saturation ausschliesslich des erforderlichen Lösens der Salze | — | 20 
| 

Schleime. | j 

Für die Bereitung eines Schleimes . . . . 2 2 2 —15 



Sterilisiren. * 

Für Sterilisiren eines Arzneimittels oder einer Arzneimischung 
Das DU VIE. 2. 2 u a At Der, rc re Ä 30 
grössere Mengen . er . Bi a ——— 50 

Suppositorien, Aetzstifte, Wundstäbchen. | 

Für die — von Suppositorien, Aetzstiften, Wundstäbchen 
einschliesslich des Einwickelns 

ei bis drei Ikone ce ce 
jedes weitere Stück . - . = = © 2 2 2 2 2 2270.04 ]|10 

Wägungen. 

Die zur Anfertigung oder Abgabe einer Arznei notliwendigen ' 
Wägungen werden berechnet h 

eine bis zwei Wägungen mit — 5 
drei * vier 1 * Zu 10 

fünf und mehr „ Eh — 15 

Jede Zählung von Tropfen, von nicht für die Abgabe besonders | 
bereiteten Pillen oder anderen Arzneiformen wird wie eine Wägung | 
berechnet, | 

Bei der Dispensation einfacher Arzneimittel fällt der Preis für das 
Abwügen fort, wenn kein Gefäss zur Verwendung gelangt. 

5* 



IV. Preise der Gefässe. 

Ge u EB nn — — — 

U U) — 

Gläser, runde oder sechseckige, 

mit enger oder weiter Oeffnung, weisse oder farbige kosten bis zu 200 Gramm 
Inhalt das Stück . j 

von mehr als 200 Gramm bis 300 Gramm das Stück . 15 

’ ” ” * 500 a 25 

7 500 " werden für je "500 "Gramm des Inhalts 
mehr BEDSRRNEE > a u ee en el ve en 15 

Gläser mit eingeriebenen Glasstöpseln 

mit enger oder weiter Oeffnung kosten bis zu 15 Gramm Inhalt das Stück | — | 25 
von mehr als 15 Gramm bis zu 100 Gramm Inhalt . . . „ „ — | 30 

” ” ” 100 * — 200 ”„ ” ” 50 

” ” ” 200 ”„ vn 500 „ „ — TE ” „ -. 80 

Anmerkung. Tropfgläser sind wie Gläser mit eingeriebenen Glas- 
stöpseln zu berechnen. 

Feste Deckel jeder Art zu Pulvergläsern und zu Salbenkruken kosten bei 
Gefüssen bis zu 100 Gramm Inhalt . re —|15 

von mer als 100 Gramm bis zu 200 Gramm Inhalt . . . . . .. M — | 20 
bei grösseren Gefüssen . . .....41218 

Anmerkung. Gläser mit eingeriebenen Glasstöpseln, Tropfgläser, | 
sowie Holzkorkstöpsel dürfen nur berechnet werden, wenn | 
sie ausdrücklich verlangt oder verordnet worden sind, oder | 
wenn sie durch die Natur des Arzneimittels nothwendig 
erfordert werden. | 



Kruken, graue oder gelbe, 

kosten bis’200: Gramm Tabak .. ; — 
von mehr als 200 Gramm bis 500 Gremm Inhalt 2 
Ueber 500 Gramm werden für je 500 Gramm des Inhalts mehr berechnet 

Kruken, weisse, 

20 
— /10 

kosten bis 50 Gramm Inhalt . u . das Stück | — | 15 
von mehr als 50 Gramm bis 100 Gramm "Inhalt i , ” — | 20 

’ Eh ’ ’ ’ Er} Er 5 * - ” 4 E77 — 30 

J— * * 200 ** 300 * ” „ „ — 50 

* * * 300 * * 400 * * J — 60 

* ir „ 400 * * 500 * * * Eau 75 

| 
Pappschachteln 

kosten das Stück bis 100 Gramm Inhalt . ; 10 
— „ von mehr als 100 Gramm bis 200 Gramm Inhalt « 20 

grössere — | 30 
1 

Pulver-Kästchen, 

kosten . . . . . . das Stück! — | 15 

Bei der Verwendung von Brisfisschen darf” ein 1 Preis dafür nicht in | 
Anrechnung gebracht werden. 

—— ——— — —— — — 



Taxe 
der homöopathischen Arzneimittel. 

Urtinkturen: 1,0 = 10 Pfg. 
50 = 30 „ 

jede weiteren 5,0 — 15 „, 

Zum äusserlichen Gebrauch: 
100 = 15 , 

100,0 =1W „, 

Verdünnungen: 
Bis 50 — 2 „ 

„ 00 = 0 „ 
jede weiteren 10,0 = 15 „, 

Verreibungen: 
Bs 50=30 „ 
„100-5 „ 

jede weiteren 10,0 = 25 „ 
Streukügelchen: 

Bis 5,0 

jede weiteren 10,0 

Streukügelchen, rein unbefeuchtet: 

Milchzucker, rein präparirter: 

Homöopathische Arzneimittel, deren Einkaufspreis mehr als die Hülfte dieser 
Taxpreise beträgt, Zusätze zu homöopathischen Arzneikörpern, als destillirtes Wasser, 
Weingeist und andere, sowie besonders verordnete Arbeiten zur Herstellung homöo- 
pathischer Arzneien sind, ebenso wie Gläser, Schachteln u. s. w. und die Dispensation, 
nach den Vorschriften der Arznei-Taxe zu berechnen. 



Anhang. 

Arzneimittel, 
welche in die Arznei-Taxe aufgenommen, zu deren Bereitung in dem Arsnet. 
buch für das Deutsche Reich, dritte Ausgabe (Pharmacopoea Germaniıca 

editio III) und dem zugehörigen Nachtrag keine Vorschriften 

angegeben sind. 

Acetum Digitalis. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G ed. II. 

Acetum Sabadillae. 
Zu bereiten aus Sabadillfrüchten wie Acetam Digitalis Ph. G. ed. II, 

Acidum aceticum aromaticum. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Ammonium carbonicum pyro-oleosum. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Aqua Castorei. 
Ein Theil grob gepulvertes Bibergeil . . RE ee 

mit einem Gemische, bestehend aus: 
Einem Theile Weingeit . . . » 2 2 2 2 een. 

und 
Zwölf Theilen Wasser ,„ . 2 er 

12 Stunden lang digerirt und werden darauf 
Acht Theile abdestillirt . . re ° 

Aqua N 
Zu bereiten aus Kamillen wie Aqua Menthae piperitae Ph. &. ed. IL. 

Aqua foetida antihysterica. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Aqua Matico. 
Zu bereiten aus Maticoblättern wie Aqua Menthae piperitae Ph. G. ed. III. 
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Aqua Melissae. 
Zu bereiten aus Melissenblättern wie Aqua Menthae piperitae Ph. G. ed. III. 

Aqua Menthae crispae. 
Zu bereiten aus Krauseminzblättern wie Aqua Menthae piperitae Ph. G. ed. III. 

Aqua Opii. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Aqua Petroselini. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Aqua Rubi Idaei. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Aqua Salviae. 
Zu bereiten aus Salbeiblättern wie Aqua Mentlıae piperitae Ph. G. ed. III. 

Aqua Sambuci. 
Zu bereiten aus Holunderblüthen wie Aqua Menthae piperitae Ph. G. ed. III. 

Aqua Tiliae. 
Zu bereiten aus Lindenblüthen wie Aqua Menthae piperitae Ph. G. ed. TII. 

Aqua Valerianae. 
Zu bereiten aus Baldrianwurzel wie Aqua Menthae piperitae Ph. G. ed. III 

Ceratum Resinae Pini. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. L 

Cetaceum saccharatum. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Conserva Rosae. 
Zu bereiten aus: 

— Theile frischer Rosenblätter . . 2 2 2 2 2.2.4. 

9 Zwei Theilen gepulvertem Zucker . . . e 
Die Rosenblätter werden mittelst hölzernen Pistillee i in einem steinernen 

Mörser zu Brei angestossen und darauf mit dem Zucker vermischt. 

Elixir Proprietatis Paracelsi. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. 1. 

Emplastrum Ammoniaci. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I, 



— 1 

Emplastrum aromaticum. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Emplastrum Belladonnae. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. L 

Emplastrum Conii. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Emplastrum consolidans. 
Fünfundzwanzig Theile Bleiweisspflaster . 

werden mit 
Fünfundzwanzig Theilen Bleipflaster . 

25. 

25. 
bei gelinder Wärme geschmolzen und der halb erkalteten Masse ein 
Gemisch, bestehend aus: 

Einem Theile gepulvertem Galmei, 
Einem Theile gepulvertem Weihrauch 

und 
Einem Theile — Mastiee 

hinzugefügt. 

Emplastrum foetidum. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Emplastrum Galbani crocatum. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Emplastrum Hyoscyami. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. L. 

Emplastrum Meliloti. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I, 

Emplastrum opiatum. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. L 

Emplastrum oxycroceum. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed, I. 

Extractum Aconiti. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II, 

Extractum Alo&s Acido sulfurico eorrectum. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. L 

1, 

L; 

1. 
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Extractum Aurantii. 

Zu bereiten aus Pomeranzenschalen wie Extractum Calami Ph. G. ed. III. 

Extractum Cannabis indicae. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. IL 

Extractum Centaurii. 

Zu bereiten aus Tausendgüldenkraut wie Extractum Cardui benedicti 
Ph. G. ed. III. 

Extractum Chamomillae. 

Zu bereiten aus Kamillen wie Extractum Calami Ph. G. ed. III. 

Extractum Chelidonii. 

Zu bereiten aus frischem in Blüthe stehendem Schöllkraut wie Extractum 
Belladonnae Ph. G. ed, III 

Extractum Cinae. 

Zu bereiten aus Wurmsamen wie Extractum Cubebarum Ph. G. ed. III. 

Extractum Colocynthidis compositum. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Extractum Cclombo. 

Zu bereiten aus Colombowurzel wie Extractum Calami Ph. G. ed. III. 
Jedoch werde es zu einem trockenen Extract eingedampft. 

Extractum Conii. 

Zu bereiten — — in Blüthe stehendem Schierling wie Extractum 
Belladonnae Ph. G. ed 

Extractum Digitalis. 
Zu bereiten aus frischem, in Blüthe stehendem Fingerhutkraut wie Extractum 

Belladonnae Ph. G. ed. III, 

Extractum Dulcamarae. 
Zu bereiten ausBittersüssstengeln wie Extractum Cardui benedicti Ph.G.ed. IIL 

Extractum Frangulae. 
Zu bereiten aus Faulbaumrinde wie Extractum Oardui benedicti Ph. G. ed. III. 

Extractum Graminis. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II. 

Extractum Granati. 

Zu bereiten aus Granatrinde wie Extractum Aconiti Ph. G. ed. II. 
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Extractum Guajaci. 
Zu bereiten aus Guajakholz wie Extractum Cardui benedicti Ph. G. ed. III. 

Zu bereiten 

Extraectum Helenii. 

aus Alantwurzel wie Extractum Calami Ph. G. ed. III. 

Extractum Lactucae virosae. 

Zu bereiten aus frischem, in Blüthe stehendem Giftlattichkraut wie Extractum 
Belladonnae Ph. G. ed. III 

Zu bereiten 

Zu bereiten 

Zu bereiten 

Zu bereiten 

Zu bereiten 

Zu bereiten 

Zu bereiten 

Zu bereiten 

Zu bereiten 

Extractum Ligni campechiani. 

nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Extractum Millefolii. 

aus Schafgarbenkraut wie Extractum Calami Ph. G. ed. III. 

Extractum Myrrhae. 

nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Extractum Pimpinellae. 
aus Bibernellwurzel wie Extractum Aconiti Ph. G. ed. IL 

Extractum Quassiae. 

nach Vorschrift der Ph. G. ed. II. 

Extractum Ratanhiae. 
aus Ratanhiawurzel wie Extractum Opii Ph. G. ed. III, 

Extractum Sabinae. 

nach Vorschrift der Ph. G. ed. II. 

Extraetum Scillae. 

nach Vorschrift der Ph. @. ed. II. 

Extractum Senegae. 
aus Senegawurzel wie Extractum Calami Ph. G. ed. IIL 

Jedoch werde es zu einem trockenen Extract eingedampft. 

Extractum Tormentillae, 

Zu bereiten aus Tormentillwurzel wie Extractum Cardui benedicti Ph.@G. ed. III, 

Zu bereiten 

Extractum Valerianae. 

aus Baldrianwurzel wie Extractum Calami Ph. G. ed. III, 

6* 
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Ferrum jodatum saccharatum. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Linimentum saponato-ammoniatum. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Linimentum terebinthinatum. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II. 

Liquor Ammonii carbonici. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. @. ed. I. 

Liquor Ammonii suceinici. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. L 

Liquor Caleii sulfurati. 
Ein Theil gebrannter Kalk . . 

wird mit Wasser zu Pulver r gelöscht, hierauf mit 
Zwei Theilen Schwefel 

und 
Zwanzig Theilen Wasser . . 

in einer Porzellanschale unter beständigem Umrühren so lange 
kocht, dass 

Zwölf Theile durchgeseihte und filtrirte Flüssigkeit erhalten werden. 

Liquor Stibii chlorati. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Oleum Chamomillae infusum. 

Zu bereiten aus Kamillen wie Oleum Hyoseyami Ph. G. ed. IH. 

Oleum Lini sulfuratum. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Oleum Terebinthinae sulfuratum. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. L 

Oxymel simplex. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Pulvis aromaticus. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. L 

Pulvis temperans. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I 

12 
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Sapo terebinthinatus. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Sirupus Aurantii Florum. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II. 

Sirupus Balsami peruviani. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. L 

Sirupus Chamomillae. 
Zu bereiten aus Kamillen wie Sirupus Menthae Ph. G. ed. III. 

Sirupus Citri. 
Zu bereiten wie Sirupus Sucoei Citri Ph. G. ed, I. 

Sirupus Croci. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Sirupus Foeniculi. 
Zu bereiten aus Fenchel wie Sirupus Menthae Ph. G. ed. III. 

Sirupus Mori. 
Zu bereiten aus reifen rothen Maulbeeren wie Sirupus Cerasorum Ph. G. ed. III. 

Sirupus Rhoeados. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Sirupus Ribis. 
Zu bereiten aus reifen, rothen Johannisbeeren wie Sirupus Cerasorum Ph. 

Sirupus Violae. 
Zu bereiten aus frischen Veilchen wie Sirupus Rhoeados Ph. G. ed. L 

Sirupus Zingiberis. 
Zu bereiten aus Ingwer wie Sirupus Senegae Ph. G. ed. III. 

Species pectorales cum Fructibus. 

Sechs Theile grob zerschnittenes J — re 
Vier Theile geschälte Gerste, . . ; — ——— 
Drei Theile grob zerschnittene Feigen 3 

werden mit 
Sechzehn Theilen Brustihee . . . © » 2 2 2m 216. 

gemischt, 
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Spiritus caeruleus. 

Fünfzig Theile Ammoniakflüssigkeit, . » » 2... ...D. 
Siebzig Theile Lavendelspiritus, . » 2»: 2 22... — 10 
Siebzig Theile Rosmarinspiritus . » 2» 2 2 2 2 2 nn nn. TO 

und 
Ein Theil gepulverter Grünspan . . 1. 

werden in einem verschlossenen Gefisse einige Tage unter öfterem 
Umschütteln stehen gelassen und darauf fltrirt. 

Spiritus camphorato-crocatus. 

Zwölf Theile Kampherspiritus . . 2 2 2 2 m en nen. 12. 
werden mit 

Einem Theile Safrantinktur . . » » : 2» 2 r 2 1. 
gemischt. 

Spiritus Mastichis compositus. 

Ein Theil grob gepulverter Mastix, 1, 
Ein Theil grob gepulverte Myrrhe, . . ». 2 2 2 22... ch 
Ein Theil grob gepulverter Weihrauch, . . ». 2... ... 1 
Zwanzig un Weingeist . . . ee re Bee 

Zehn Theile Wasser . . |? 
werden 24 Stunden lang m macerirt und darauf 

Zwanzig Theile abdestillirt . . 99 

Spiritus Rosmarini. 

Zu bereiten aus Rosmarinblättern wie Spiritus Juniperi Ph. G. ed. III. 

Spiritus russicus. 

Fünf Theile grob 8 — — — — — 
Zehn Theile . — 10. 

rührt man zu einem "Teige an und fügt dann hinzu 
Zwei Theile mittelfein zerschnittenen spanischen — 2. 
Zwei Theile Kampher Pa a ER ar 2. 
Zwei Theile Natriumchlorid, . 2. 
Fünf Theile Ammoniakflüssigkeit, . 5. 
Achtzig Theile Weingeist . 80. 

Nach achttägigem Stehen wird fltrit und dem Filtrate zugesetzt 
Drei Theile Te — Ma ara z 3, 
Drei Theile Ae a A — 3. 
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Spiritus Serpylli. 

Zu bereiten aus Quendel wie Spiritus Juniperi Ph. G. ed. IIL 

Tinetura Ambrae. 

Zu bereiten aus: 
Einem Theile gepulverter Ambra . . . x 2 ee... 1 

d un 
Fünfzig Theilen Aetherweingeist . » x 2 2 = 00... D0. 

Tinetura Ambrae cum Moscho. 

Zu bereiten aus: 
Drei Theilen gepulverter Ambra . . 2 2 2 use men 
Einem Theile Moschus .„ . . et ea Zr 

und 
Hundertfünfzig Theilen Aetherweingeit . » » » . + + . 150, 

Tinctura aromatica acida. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Tinctura Asae foetidae. 

Zu bereiten aus Stinkasant wie Tinctura Benzoös Ph. G. ed. II. 

Tinctura Aurantii Fructus immaturi. 

Zu bereiten aus unreifen Pommeranzen wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. IIL 

Tinetura Belladonnae. 

Zu bereiten aus trischem, in Blüthe stehendem Belladonnakraut wie 
Tinetura Digitalis Ph. G. ed. III. 

Tinctura Bursae Pastoris Rademacheri. 

Zu bereiten aus frischem, in Blüthe stehendem Hirtentäschelkraut wie 
Tinotura Digitalis Ph. G. ed. III. 

Tincetura Calami composita. 

Zu bereiten aus: 
Drei Theilen mittelfein zerschnittener Kalmuswurzel . 
Einem Theile mittelfein zerschnittener Zittwerwurzel 
Einem Theile mittelfein zerschnittenem Ingwer ; 
Zwei _ grob gepulverten, unreifen Pommeranzen . Denn 

Fünfunddreissig Theilen verdünntem Weingeist . . . . . 85. 
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Tinetura Cannabis indicae. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II. 

Tinctura Cardui Mariae Rademacheri. 

Zu bereiten aus: 
Nicht gequetschten Früchten der Mariendistel, 
Weingeist 

un 
Wasser zu gleichen Theilen. 

Tinctura carminativa. 

Zu bereiten aus: 
Sechzehn Theilen mittelfein zerschnittener Zittwerwurzel, . 16. 
Acht Theilen mittelfein zerschnittener Galgantwurzel, 8. 
Acht Theilen mittelfein zerschnittener Kalmuswurzel, 8, 
Vier Theilen grob geschnittener Römischer Kamille, 4, 
Vier Theilen gequetschtem Anis, . 4. 
Vier Theilen gequetschtem Künımel . 4. 
Drei Theilen mittelfein zerschnittenen Gewürznelken, 3. 
Drei Theilen gequetschten Lorbeeren, ; 3. 
Zwei Theilen mittelfein zerschnittener Macis, . . 2. 
Einem Theile mittelfein zerschnittener Pomeranzenschalen, 1. 
Hundert — Weingeitt. 441000. 

Hundert Theilen Pfefferminz-Wasser . . 10. 
Vor der Dispensation ist 7 Theilen dieser 'Tinktur 1 Theil versüsster Salpeter- 

geist hinzuzufügen. 

Tincetura Caryophylli. 
Zu bereiten aus Gewürznelken wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. II. 

Tinctura Cascarillae. 

Zu bereiten aus Cascarillrinde wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III. 

Tinctura Castorei. 
Zu bereiten aus Bibergeil wie Tinctura Cantharidum Ph. G. ed. II. 

Tinctura Castorei aetherea. 
Zu bereiten aus Bibergeil wie Tinetura Digitalis aetherea Ph. G. ed. 1. 

Tinctura Castorei sibiriei. 
Zu bereiten aus sibirischem Bibergeil wie Tinctura Cantharidum Ph. G. ed. III 
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Tinetura Castorei sibirici aetherea. 

Zubereiten aussibirischem Bibergeil wie Tinctura Digitalis aetherea Ph. G. ed. 1. 

Tinetura Chelidonii. 

Zu bereiten nus frischem, in Blüthe stehendem Schöllkraut wie Tinetura 
Digitalis Ph. G. ed. III. 

Tinetura Chinioidini. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II. 

Tinetara Coccionellae. 

Zu bereiten aus Cochenille wie Tinctura Aconiti Ph. G. ed. II. 

Tinctura Convallariae. 

Zu bereiten aus frischem, in Blüthe stehendem Maiblumenkraut wie 
Tinetura Digitalis Ph. G. ed. III. 

Tinetura Coto. 

Zu bereiten aus Cotorinde wie Tinetura Absinthi Ph. G. ed. III. 

Tinctura Croci. 

Zu bereiten aus Safran wie Tinctura Aconiti Ph. G. ed. III. 

Tinetura Cupri acetici Rademacheri. 

———— Theile Kupfersulfat . » 2» 2 2 2 nennen. 24 

Dreissig Theile Bleiacetat . ee er de ae a 
werden, zu Pulver verrieben, mit 

Hundertsechsunddreissig Theilen Wasser. . 136. 
in einem kupfernen Gefässe einmal nufgekocht und nach dem Erkalten 

Hundertvier Theile Weingeist ur . 104, 
hinzugefügt. Das Gemisch wird einen Monat lang in einem ver- 
none Gefüsse unter öfterem Umschütteln macerirt und darauf 
iltrirt 

Tinetura Digitalis aetherea. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Tinetura Eucalypti. 

Zu bereiten aus Eucalyptusblättern wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. IIL 

7 
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Tinetura Euphorbii. 

Zu bereiten nus Euphorbium wie Tinetura Cantharidum Ph. G. ed. III. 

Tinetura Ferri acetici Rademacheri. 

Dreiundzwanzig Theile Eisensulfat. . » » 2 2 2 2 nn nn. 23. 
und 

Vierundzwanzig Theile Bleiacetat . . 20 ED EL ee ee 
werden, zu Pulver verrieben, mit 

Achtundvierzig Theilen Wasser . » 2 2 nn 24698. 
und 

Sechsundneunzig Theilen Essi 96. 
in einem eisernen Gofisso nufgekocht und nach dem Erkalten 

Achtzig Theile Weingeist . . 80. 
hinzugefügt. Die Mischung wird einige Monate lang i in einem nicht 
dicht verschlossenen Gefässe unter öfterem Umschütteln macerirt 
und darauf filtrirt. Hundert Theile enthalten fast 2 Theile Eisenoxyd. 

Tinctura Ferri chlorati. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Tinetura Gelsemii. 

Zu bereiten aus Gelsemiumwurzel wie Tinctura Aconiti Ph. G. ed. IIL 

Tinctura Guajaci Ligni. 
Zu bereiten aus Guajakholz wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III. 

Tinetura Guajaci Resinae. 
Zu bereiten aus Guajakharz wie Tinctura Benzoös Ph. G. ed. III 

Tinetura Guajaci Resinae ammoniata. 
Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I. 

Tinetura Ipecacuanhae. 
Zu bereiten aus Brechwurzel wıe Tinctura Aconiti Ph. G. ed. III. 

Tinetura Jalapae Resinae. 
Zu bereiten aus Jalapenharz wie Tinetura Cantharidum Pb. G. ed, III. 

Tinetura Kino. 

Zu bereiten aus Kino wie Tinctura Benzoös Ph. G. ed. IIL 
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Tinetura Macidis. 

Zu bereiten aus Macis wie Tinctura Benzoös Ph. G. ed. IIL 

Tinctura Menthae crispae. 

Zu bereiten aus Krauseminzblättern wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III. 

Tinctura Menthae piperitae. 

Zu bereiten aus Pfefferminzblättern wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III. 

Tinctura Nicotianae Rademacheri. 

Zu bereiten aus frischen Tabacksblättern wie Tinctura Digitalis Ph. G. ed. III. 

Tinetura Pini composita. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. @. ed. I. 

Tinetura Quebracho. 

Zu bereiten aus Quebrachorinde wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III. 

Tinctura Ratanhiae saccharata. 

Zu bereiten aus: 
Zwei Theilen grob gepulverter Ratanhiawurzel, . .. 
Einem Theile gebranntem Zucker, . ; —F 
Vier Theilen Wasser no 

2 pamW 
und 

Sechs Theilen Weingeist . 

Tinctura Scillae kalina. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. @. ed. I. 

Tinctura Secalis cornuti. 

Zu bereiten aus Mutterkorn wie Tincetura Aconiti Ph. G. ed. III. 

Tinctura Stramonii. 

Zu bereiten aus Stechapfelsamen wie Tinetura Aconiti Ph. G. ed. III. 

Tinetura Strychni aetherea. 

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. L. 
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Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 22. Januar 1898, 

Inhalt. 

I. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend rechtzeitige Einbringung von Anträgen auf 
Bewilligung von Landeshülfen für den Bau von Boll- und Nebenchauffeen. 
(2) Belanntmachung, betreffend Einftellung von Viehmärkten und Ausſchluß 
von Wiederfäuern und Schweinen von der Benugung ber Märkte. (3) Be- 
fanntmachung, betreffend den Bezug nichtpolitiicher Zeitungen und Beitichriften 
durch die Poftanftalten. (4) Belanntmadhung, betreffend die Verſendung 
von Boftpadeten nach Briliſch-Indien nebft Birma, ſowie nad) ben verſchiedenen 
indiihen Poftanftalten in Urabien (Mden), Perfien x. (5) Belanntmadung, 
betreffend die Maul» und Klauenſeuche. 

II. Abtheilung. Dienft- ꝛ⁊c. Nachrichten, 

1. Abtheilung. - 

(1) Bekanntmachung von 10. Jannar 1898, betreffend reditzeitige Einbringung 

von Anträgen auf Bewilligung von Landeshälfen für den Bau von Boll: umd 
Nebeuchanſſeen. 

Anträge auf die Bewilligung von Landeshülfen für den Bau neuer Voll: und Nebenchauſſeen 
jind feitens der Unternehmer mehrfach erft unmittelbar vor oder aud nad) Beginn des Land- 
tages bei dem unterzeichneten Minifterium geftellt worden. 

Die betheiligten Kreife werden im biefer Veranlaffung darauf hingewieſen, daß auf bie 
Erledigung folder Anträge und auf die. landtägliche Verhandlung über die Bewilligung von 
Landeshülfen in dem betreffenden Jahre, das VBorhandenjein aller jonftigen Erforbernifje 
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vorausgefegt, nur dann gerechnet werden kann, wenn bie vollitändigen Vorlagen fpätejtens 
am 15. Dftober jeden Jahres beim Dkinifterium des Innern eingereicht find. 

Schwerin, den 10. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
A. von Bülow. 

(2) Belanntmahung vom 17. Januar 1898, betreffend Einftellung von Vieh— 

märften und Ausſchluß von Wiederfünern und Schweinen von der Benngung der 
Märkte, 

Die gg an vom 7. und 16. v. M., betreffend die Anordnung ber Einftellung 
der Viehmärkte unb Ausichluffes der Wiederfäuer und Schweine von ber Benußung ber 
Mãrkte Ka ih raue 1897, Amtliche Beilage No. 43 und 44), treten, fomweit fie den 
Medizinalbezirt Güftrom und die Amtsgerichtsbezirfe Teterow und Waren betreffen, hiedurch 
außer Geltung. Für die Amtsgerichtsbezirfe Plau und Schwerin wird hiedurch bis auf 
Weiteres wegen Ausbruchs der Maul: und Klauenſeuche die Einftellung der Viehmärkte, mit 
Ausnahme ber Pferbemärkte, und der Ausihluß aller Wieberfäuer und Schweine von ber 
Denugung der Märkte angeordnet. 

Schwerin, ben 17. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(3) Befauntmahung vom 16. Jannar 1898, betreffend den Bezug nichtpolitifcher 
Zeitungen und Zeitfchriften durch die Poſtauſtalten. 

Die bisher nur für politiiche Zeitungen mit halbjähriger Bezugszeit zugelaffenen Zeitungs: 
beftellungen für das mit dem 1. April oder mit dem 1. Dftober beginnende Vierteljahr 
ſollen fortan auf alle halbjährig zu beziehenden Zeitungen und Zeitichriften, ſoweit deren Ver: 
leger fich hiermit einverftanden erflären, ausgedehnt werden. Im Weiteren follen fünftig auf 
Zeitungen und Zeitichriften mit ganzjähriger Bezugszeit bei Zuftimmung ber Verleger aud) 
vom 1. April, 1. Zuli und 1. Oftober ab Beftellungen für den Reſt der Bezugszeit gegen 
Zahlung von °/s, "/a und "/s bes jährlichen Erlaßpreifes angenommen werben. 

Degen Einführung biefes Verfahrens werden die Boftanftalten mit den Berlegern als: 
bald in Verbindung treten. 

Schwerin, ben 16. Januar 1898. 

Der Raiferliche Ober: Poftdireftor. 
Hoffmann. 
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(4) Befanntmahung vom 18. Januar 1898, betreffend die Verfendung von Poſt⸗ 
padeten nad, Britiſch-⸗Indien nebſt Birma, fowie mad verſchiedenen indifhen Poſt⸗ 

anftalten in Arabien (Aden), Perfien :c. 

Dom 1. Februar ab können Boftpadete ohne und mit Werthangabe bis zum Gewichte von 
5 kg nad) Britifh- Indien nebit Birma, fowie verfhiedenen indiſchen Poftanitalten in Arabien _ 
(Aden), Perfien ꝛc. verfandt werben. Die Beförderung erfolgt entweder über Bremen (mit 
beutfchen Poftdampfern bis Aden) oder über Defterreih und Jtalien (ab Neapel mit deutjchen 
Poftdampfern bis Aden oder ab Brindifi mit britiſch-indiſchen Schiffen). Die Poitpadete 
müffen franfirt werden; bie Tare beträgt für ein Poſtpacket ohne MWerthangabe, auf allen 
Beförderungsftreden gleihmäßig, 

nah An -» » 2 2 2 2.2.3 ME 40 Pf. 
„Britiſch⸗Indien c. . » 4 „20 „; 

daneben wird für Poftpadete.mit Werthangabe eine Berficherungsgebühr nad) den Säßen ber 
Vereins Poſtpacket⸗ Uebereinkunft erhoben. 

Ueber die fonftigen Verfenbungsbedingungen ertheilen bie Poftanftalten nähere Auskunft. 

Schwerin, den 18. Januar 1898. 

Der Kaiferliche Ober: Pojtdireftor. 

Hoffmann. 

(5.) Befauntmadhung vom 18. Januar 1898, betreffend die Manl- und Rlanen- 
ſeuche. 

Die Maul: und Klauenſeuche iſt ausgebrochen auf dem ritterſchaftlichen Gute Da ſchow Amts 
Lübz, im Domanialdorfe Zittow Amts Schwerin und auf dem Domanial-Pachthofe Kritzow 
Amts Lübz und erlojhen auf ben ritterfchaftlihen Gütern Molgom und Geffin Amts 
Stavenhagen. 

Schwerin, den 18. Januar 1898. 

IE. Abtheilung. 
— — — 

(1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Amtslandreiter Diehn zu Roſtock bie 
Medaille mit der Inſchrift „Dem reblihen Manne und dem guten Bürger” in Silber und 
mit dem Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 27. Dezember 1897. 

(2) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Zigarrenfabrifanten Ahlers zu Grabow 
die Medaille für Rettung aus Lebensgefahr zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 7. Januar 1898. 
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(3) Der Stabtfefretär G. Ermel und der Rathsprotokolliſt R. Hartmann zu Pardıim 
find zu Stellvertretern des Standesbeamten für den Standesamtsbezirk Parchim beftellt worden. 

Schwerin, den 11. Januar 1898. 

(4) Der Küfter K. Wulf zu Warſow it zum ftellvertretenden Standesbeamten für ben 
Standesamtöbezirt Warſow beftellt worden. 

Schwerin, ben 12. Januar 1898, 

(5) Zum PVolizeirichter bei dem vereinten ritterfchaftlichen Polizeiamte zu Brüel ift der 
Bürgermeifter D. Saling dajelbjt erwählt worden. 

Schwerin, den 12. Januar 1898. 

(6) Die Nektorftelle an ter Stadtſchule in Ludwigsluſt ift dem Konreftor Maerker daſelbſt 
verliehen worden. 

Schwerin, den 13. Januar 1898. 

(7) Zum Dirigenten des ritterfchaftlichen olizeivereins Grevesmühlen ift der Gutöbefiger 
ueber auf Redewiſch erwählt worden. 

Schmwerin, ben 15. Januar 1898. 

&) Der Butsbefigerr W. Schumann auf Kl.-Koethel ift zum Dirigenten des ritter: 
fchaftlichen Polizeivereins Teterow erwählt worden. 

Schwerin, den 15. Januar 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben dem früheren Bedienten Johann Thiel zu 
Zühr die filberne Medaille am blauen Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 15. Januar 1898. 

(10) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Buchbindermeifter Roß zu Roſtock die 
Medaille mit der Inſchrift „Dem reblihen Manne und dem guten Bürger“ in Silber und 
mit dem Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 17. Januar 1898. 

(11) Die Konrektorjtelle an der Stadtſchule in Ludwigsluft ift dem Kandidaten des Predigt: 
amts Bartholdi aus Zarrentin verliehen worden. 

Schwerin, den 17. Januar 1898. 
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(12) In Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonal-Veränderungen ftatt- 
gefunden: 

ber Unterarzt ber Reſerve Schnoor vom Landwehr-Bezirk Schwerin iſt zum Aſſiſtenzarzt 
2. Klaſſe befördert; 

der Sekonde⸗Lieutenant vom Grenadier-Regiment zu Pferde Freiherr von Derfflinger 
(Neumärkiihen) Nr. 3 Herwarth von Bittenfeld ift in das 2. Diedlenburgifche Dragoner: 
Regiment Nr. 18 verfegt. 

Der Abſchied ift bewilligt: 

dem Major und Bataillons:Rommandeur vom Füfilier-Regiment Nr. 90 Schmibmann, 
genannt von Wuthenow, mit der gejeglihen Penfion und der Erlaubniß zum Tragen ber 
erg = Infanterie-Regiments Herzog Karl von Medlenburg-Strelig (6. Djtpreußifchen) 

.43 un 

dem Seconbe-Lieutenant von der Kavallerie 1. Aufgebots vom Landwehr-Bezirt Schwerin 
Grafen von Baffewip. 

Schwerin, den 20. Januar 1898. 

Mit diefer No. 3 wird ausgegeben: No, 1 des Reichs: Gefegblatts von 1898. 
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Negierungs- Blatt 
für das 

Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
MR A. 

Jahrgang 1898. 

. Ausgegeben Schwerin, Montag, den 31. Januar 1898. 

Inhalt. 

J. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Durchſchnittspreiſe von Naturalien im 
Jahre 1897 und in den legten 10 Friedensjahren 1888 bis 1397. (2) Be- 
fanntmachung, betreffend Bejchräntungen im Auftrieb von Wiederfäuern und 
Scweinen auf Jahr: und Wochenmärkte und Einjtellung der Bichmärfte 
mit Ausnahme der Pferdemärkte in beftimmten Theilen des Landes, (3) Be— 
fanntmachung, betreffend die Krankenkaſſe der Arbeitslente zu Güſtrow. 

(+) Belanntmachung, betreffend polizeiliche Beobadtung der Wiederläuer und 
Schweine in Theilen der Amtögerichtsbezirfe Parchim, Plau und Goldberg, 
jowie im ganzen Umtsgerichtsbezirt Lübz. (5) Bekanntmachung, beirefiend 
die zur Auszahlung am 1. Auguſt 1808 ausgelooften Schuldverſchreibungen 
der Medlenburgiihen Anleihe von 1843, ſowie die nicht abgehobenen 
Binfen und Schuldverjchreibungen derjelden Anleihe. (6) Bekanntmachung, 
betreffend den Ausbruch und das Erlöfchen der Maul- und Klauenſeuche. 

II. Abtheilung. Dienſt- ꝛc. Nachrichten, 

1. Abtheilung. 

(1) Bekauntmachung vom 21. Jaunar 1898, betreffend die Durchſchnittspreiſe von 
Naturalien im Jahre 1897 und im deu leiten zehn Friedensjahren 1858 bis 1897, 

In Gemäßheit der Bekanntmachung vom 27. Mai 1875 (Negierungs: Blatt No. 13) wird 
hierdurch) zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß nad) den Ermittelungen des hiefigen Magiftrats 
die Durchichnittspreife für 1897 betragen haben für: 

6 
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1) 100 Kilogramm Weizen . -» . . 15 ME. 87 PH. 
2) = ⸗ Roggen.11 ⸗783 = 
8) = ⸗ Gerſte12 ⸗82 ⸗ 
4) ⸗ s Hafer1392 e 41 ⸗ 
5) ⸗ ⸗ Erbſen.. 13 ⸗— 
6) — ⸗ St - » » » 8 =: 60 
7) : B Du: ee er 
8) ein Raummeter Bucdenhol . - » 9 =: — : 
9) ⸗ s Tannenhol; . 7:25 = 

10) 1000 Soden Torf. . .» : 5 50 =: 

Gleichzeitig wird mit Nückicht auf die Veftimmung in $. 11 und 19, Abjab 2 und 3 
des Reichsgeſetzes vom 13. Juni 1873 über die Kriegsleiftungen befannt gemacht, daß in den 
legten zehn Friedensjahren 1888 bis 1897 einſchl. — mit MWeglaffung des wohlfeiliten und 
des theuerften Jahres — der Durchichnittspreis in Schwerin, als dem Hauptmarftorte des 
biefigen Großherzogthums, betragen hat für: 

1) 100 Kilogramm Weisen . . . . 16 ME. 37 Pf. 
2) = ⸗ Meizenmehl. . . 19 = 26 = 
8) = ⸗ Roggen.13 = 85 
4) = ⸗ Noggenmehl. . 17 = 29 
5) ⸗ ⸗ Hafer 13 = 90 =: 
6) = ⸗ Strh.. 4 23 2 
7) — Heu . 4 ss 9 =» 

Diefe Preife finden eintretenden Falls für die Zeit vom 1. April 1898 bis zum 
31. Mär) 1899 Anwendung. 

Schwerin, den 21. Januar 1898. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekanntmachung vom 21. Jaunar 1898, betreffend Beſchräuknugen im Auf: 

trieb von Wiederfäuern und Schweinen auf Jahr: und Wochenmärkte und Eins 

ftellung der Bichmärfte mit Ausnahme der Pferbemärfte in einzelnen Theilen 

des Landes, 

Wegen des Auftretens der Maul: und Klauenfeuche verordnet das unterzeichneie Minifterium 
unter Aufhebung aller bisherigen veterinärpolizeilichen Verbote und Beſchränkungen der Ab— 
haltung von Märkten hierdurd) was folgt: 

1. Von der Benugung der Jahr- und Wochenmärkte in den Medizinalbezirken 
Schwerin, Güſtrow, Maldin, Waren und Ludwigsluft find bis auf Weiteres alle 
Miederfäuer und Schweine ausgeſchloſſen. 

Auf Jahr: und Wocenmärkte, welche von der Ortsobrigfeit unter Zu: 
ziehung des Bezirfsthierarztes veterinärpolizeilich beauflichtigt werden, findet die 
Beltimmung in Abſatz 1 Feine Anwendung. Die Koften diefer Zuziehung des 
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Bezirksthierarztes nad) Maßgabe der Verordnung vom 23. März 1881, betr. die 
. —n der Bezirksthierärzte u. ſ. w., fallen der erfuchenden Ortsobrigkeit 

zur Laſt. 

. In den Amtsgerichtsbezirfen Maldin, Stavenhagen und Schwerin und im ganzen 
Medizinalbezirt Parchim findet bis auf Weiteres die Einftellung aller Vichmärfte 
mit Ausnahme der Pferdemärklte, und uneingefhränft der Ausichluß aller Wieder: 
fäuer und Schweine von der Benußung der Märkte jtatt. 

Schwerin, den 21. Januar 1898. 

to 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(3) Vefauntmahung vom 24. Jannar 1898, betreffend die Kraufeufafle der 

Arbeitslente zu Güſtrow. 

Auf Grund des S. 75 a des Krankenverſicherungs-Geſetzes in der Faſſung des Gejeges vom 
10. April 1892 MReichs-Geſetzblatt S. 379) ift der Krankenkaſſe der Arbeitsleute zu Güſtrow 
(E. 9.) nach vorgängiger Statutenänderung von Neuem die Bejcheinigung ertGeilt worden, 
daß fie, vorbehaltlih der Höhe des Nrankengeldes, den Anforderungen des $. 75 bes 
Krankenverjicherungs :Gefeges genügt. 

Schwerin, den 24. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung vom 26. Jannar 1898, betreffend polizeiliche Beauffihtiguug 

der Wiederfäner und Schweine in Theilen der Amtögerichtsbezirfe Parchim, Plan 

und Goldberg, ſowie im ganzen Amtögerichtöbezirf Lübz. 

Sn Folge der Ausbreitung der Maul: und Klauenſeuche im Mebizinalbezirt Parchim wird 
hierdurch landespolizeilih angeordnet, daß bis auf Weiteres in dem öſtlich der Chauſſee 
Putlig— Parhim— Sternberg gelegenen Theil des Amtsgerichtsbezirts Pardim (mit Aus: 
ihluß der Stadt Pardim), in dem nördlich der Chauſſee Parchim— Plau gelegenen Theil 
des Amtsgerichtsbezirts Plau (mit Ausichluß der Stadt Plau), in dem jüdlich der Chauffee 
Erivig— Goldberg— Carow gelegenen Theil des Amtögerichtsbezirts Goldberg (mit Ausſchluß 
der Stadt Goldberg), ſowie im ganzen Amtsgerichtsbezirt Lübz alle Miederfäuer und Schweine 
mit der Maßgabe unter poligeilicher Beobachtung ftehen, daß die Erlaubniß zur Ausführung 
nicht verdächtiger Thiere aus denjenigen Orten, in welchen fein Thierarzt wohnt, im 
Fall des S. 59a, Abſ. 3, der Yundesratheinitruftion von den Ortspolizeibehörden auch auf 
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Grund einer polizeilichen, jtatt thierärztlichen, Unterfuhung der Thiere ertheilt werden kann, 
während die ihierärztliche Unterfuchung ftets nöthig ift, wenn 8. 64 ber nftruftion in An: 
wendung gekommen iſt. 

Schwerin, den 26. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium, Abtheilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(5) Bekauntmachuug vom 21. Jaunar 1898, betreffend die zur Auszahlung am 

1. Auguſt 1898 ausgelooften Schnldverjhreibungen der Mecklenburgiſchen Anleihe 

von 1843, ſowie die nicht erhobenen Zinfen und Schuldverſchreibungen derjelben 

Anleihe. 

Es wird hierdurch angezeigt, daß bei der heute vorgenommenen Berloofung der zur Aus— 
zahlung kommenden Kapitalien der DMedlenburgifchen Anleihe de 1843 das Loos folgende 
Nummern getroffen hat: 

No. 88 à 2000 Mark Bco. 
No, 146, 194 A 1000 Mark Bo. 
No. 213, 242 à 500 Marf Deo. 
Lit. A. No. 149, 440, 661, 707, 737, 815, 977 à 2000 Mark Beo. 
Lit. B. No. 247, 330, 386, 469, 645, 710, 722, 734, 822, 864, 1075 

a 1000 Mark Beo. 
Lit. ©. No. 39, 162, 382, 385, 446, 535, 551, 633, 683, 777, 796, 894, 

965, 1044 à 500 Markt Beo., 

daß mithin die Gläubiger und Inhaber derfelben die darin bezeichneten Summen am 1. Auguſt 
1898 bei der Großherzoglichen Schulden-Tilgungs-Kaſſe zu Roftod, bei der Mecklenburgiſchen 
Hypothetene und Wechſelbank zu Schwerin und deren Agenturen in Mecklenburg, ſowie in 
Hamburg bei der dortigen Filiale der Deutichen Bank zu Berlin baar zu gewärtigen und 
abzufordern haben. 

Des Zweds müſſen die vorbemerkten Scyuldpapiere mit allen nicht realifirten Zinsfcheinen 
an eine der obgedachten Zahlftellen am 1. Yuguft 1898 abgeliefert werben, wogegen bort ben 
Berechtigten die Zahlung geleiftet werden wird. 

Zugleih werben unter Bezugnahme auf die früheren Verfündigungen und unter Hinweis 
auf $ 4 ber Verordnung vom 28. September 1844 die nachſtehend ——— Zinsſcheine 
der Anleihe de 1843, welche bisher zur Zahlung nicht präſentirt find, hiemit öffentlich auf: 
gerufen, mit dem Bemerfen, baß dieſe Zinsfcheine fortan zur Empfangnahme der Zahlung bei 
der Großherzoglichen Schulden » Tilgungs » Kafje zu Noftoc zu präfentiren find, und mit dem 
Hinzufügen, daß, wenn fid) innerhalb zehn Jahren, vom Tage bes eriten Aufrufs an, Niemand 
* — die unabgefordert gebliebenen Zinſen für nichtig erklärt und der Kaffe über— 
wiejen werden. 
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Rüdftändig find geblieben die Zinsſcheine zu den Schulbverfchreibungen: 

1. fällig am 1. Februar 1896: 
Lit. C. No. 162, 164, 166, 167, 168, 185, 410 a 13 Mark 13 Pig. 

2. fällig am 1. Auguft 1896: 
Lit. A. No. 877 über 52 Marf 50 Pfg. 
Lit. ©. No. 162, 164, 166, 167, 168, 185, 410 à 13 Mark 13 Pfg. 

3. fällig am 1. Februar 1897: 
Lit. A No. 414, 433 a 52 Mark 50 Pfg. 
Lit. B. No. 24, 379, 447, 455, 984, 1049, 1054 à 26 Mark 25 Pfg. 
Lit. C. No. 162, 164, 166, 167, 168, 185, 410, 895 & 13 Mark 13 Pfg. 

4. fällig am 1. Auguſt 1897: 
Lit. A. No. 57, 100, 152, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 170, 179, 

215, 240, 247, 254, 263, 288, 291, 294, 301, 318, 319, 320, 
321, 322, 363, 8375, 377, 414, 440,442, 445, 451, 453, 458, 
463, 465, 483, 530, 642, 657, 766, 767, 788, 807, 808, 815, 
891, 950, 970 à 52 Mark 50 Pfg. 

Lit. B. No. 24, 115, 123, 138, 157, 172, 192, 194, 195, 221, 227, 228, 
231, 246, 379, 442, 463, 454, 505, 527, 815, 830, 831, 834, 
836, 837, 843, 857, 902, 905, 911, 912, 914, 918, 919, 923, 
925, 938, 940, 941, 984, 1049, 1054, 1083, 1084 à 26 Marf 
25 Pfg. 

Lit. C. No. 13 18, 41, 162, 164, 166, 167, 168, 185, 195, 198, 224, 241, 
265, 345, 352, 356, 388, 410, 429, 439, 444, 454, 460, 463, 
555, 611, 646, 712, 759, 808, 844, 847, 848, 851, 853, 854, 
S55, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 880, 881, 883, 888, 
889, 895, 956, 1061, 1096, 1112 à 13 Marf 13 Pfe. 

An ansgelooften Schuldverjchreibungen find rüdjtändig geblieben: 

1. ausgelooft pro 1. Yuguft 1894: 
Lit. B. No. 289 à 1000 Mark Beco. 
No. 340 — à 500 Dart Beo. 

2. ausgelooft pro 1. Auguſt 1896: 
Lit. B. No. 1036 à 1000 Marf Beo. 

3. ausgelooft pro 1. Auguſt 1897: 
Lit. B. No. 593 à 1000 Darf Bkco. 

Noftod, den 21. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgische Schulden: Tilgungs- Kommiifion. 

v. Bülow. N. v. Engel. 9. v. Dergen. 
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(6) Bekanntmachung vom 27. Jannar 1898, betreffend den Ausbruch und das 
Erlöfhen der Manl- und Klanenfeude. 

Die Maul: und Klauenfeuche ift ausgebrochen auf den ritterfchaftlichen Gütern Klein-Nien- 
borf und Benthen, jowie auf dem Domanialpadhthofe Bobzin und im Domanialdorfe 
Lutheran Amts Lübz und erlofchen im Domanialdorfe Gielow Amts Stavenhagen. 

Schwerin, ben 27. Januar 1898. 

HI. Abtheilung. 
— —ñ— — 

1) Dem Kandidaten der Medizin Otto Steinborn aus Neu: Summin ift, nachdem 
berfelbe am 13. Januar 1898 bie Prüfung vor ber ärztlihen Prüfungs-Kommiſſion zu 
Roſtock beftanden hat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom bezeichneten Tage ab 
für das Gebiet des Deutfchen Reichs ertheilt. 

Schmerin, den 18. Januar 1898. 

2) Der Küfter H. Wegener zu Mölln ift zum fiellvertretenden Stanbesbeamien für den 
Standesamtsbezir! Mölln beftellt worben. 

Schwerin, den 20. Januar 1898. 

(3) Der Drganiit A. Schlorf zu Thürkow ift zum jtellvertretenden Stanbesbeamten für 
den Stanbesamtsbezirf Thürkow bejtellt worden. 

Schwerin, ben 22. Januar 1898. 

(4) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Kammerlafaien Zange bei J. K. 9. der 
Frau Großherzogin Marie die Genehmigung zur Anlegung ber ihm von S. D. bem Fürften 
von Schwarzburg-Rubdoljtabt verliehenen Ehrenmebaille in Silber zu ertheilen gerubt. 

Schwerin, ben 22. Januar 1898. 

(5) Der Stadtfefretär G. Ermel und ber Rathsprotokolliſt NR. Hartmann zu Pardim 
find zu Stellvertretern des Standesbeamten für ben Standesamtsbezirt Damm beftellt worden 

Schwerin, ben 25. Januar 1898. 
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Anhalt. 
L Wbtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Ausdehnung der den Bezirkethierärgten 

obliegenden Ermittelungen auf die Rothlaurfeuche der Schweine, die Schweine» 
ſeuche und die Schweinepeft. (2) Belanntmadhung, betreffend die Tilgung 
der Schafräude. (3) Belanntmahung, betreffend Beichreibung der das Ge- 
biet des hiefigen Großherzogthums berührenden Strede der von Kremmen 
über Neu-Ruppin nad Wittjtod zu erbauenden vollipurigen Nebeneifenbahn. 
(4) Bekanntmachung, betreffend die Vertreibung von Looſen zu ber in Ber: 
bindung mit dem diesjährigen Zuchtmarkt für edlere Pferde in Neubranden- 
burg beabfichtigten Ausſpielung von Pferden, Wagen u. ſ. w. (5) Belannt- 
madhung, betreffend die für Leiftungen an das Militär zu vergütenden 
Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat Januar 1898. (6) Be- 
fanntmadhung, betreffend die Benachrichtigung der Polizeibehörbe des Aus- 
ladeorts von der Ankunft eines auswärtigen Viehtransports duch die 
Empfangsftationen der Berlin-Hamburger, Roftod-Stralfunder und Hagenow» 
Oldesloer Eifenbahn. (7) Belanntmacdhung, betreffend die Mauls und 
Klauenſeuche. 

II. Abtheilung. Dienſt⸗ ⁊c. Nachrichten. 

IJ. Abtheilung. 
— — — — 

(1) Bekanutmachung vom 22. Januar 1898, betreffend die Ausdehuung der den 

Bezirföthierärzten obliegenden Ermittelungen auf die Rothlanffeuche der Schweine, 
die Schweinefeude und die Schweinepeft. 

Auf Veranlaffung bes Neichsfanzlers werden die den Bezirfsthierärzten nah Maßgabe der 
Belanntmahung vom 14. Dezember 1885 obliegenden Ermittelungen über die Wirkſamkeit 
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der auf dem Viehfeuchengefet beruhenden Maßregeln (Regierungs» Blatt 1885, No. 86) vom 
1. —— ab auch die Rothlaufſeuche der Schweine, die Schweineſeuche und die Schweinepeſt 
ergreifen. 

Die Aufforderung in Abſat 2 ber genannten Bekanntmachung erſtreckt ſich deshalb 
fünftig auch auf dieſe Seuchen. 

Schwerin, ben 22. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal- Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(2) Befauntmachung vom 2. Februar 1898, betreffend die Tilgung der Schafräude. 

Im abgelaufenen Jahr ſind wiederum Fälle von Schafräude im Lande feſtgeſtellt worden. 

Die Ortspolizeibehörden werden deshalb aufgefordert, die Vorſchriften der Bekannt⸗ 
machungen vom 29. Mai 1888 (Regierungs-Blatt 1888, Amtliche Beilage No. 23) und vom 
3. Mai 1890 (Regierungs: Blatt 1890, No. 10) genau zu befolgen und namentlich jegt bis 
zur Wollihur darauf achten zu laſſen, ob unter den Schafen ihres Bezirks Schmierſchafe oder 
fonft räudeverdädhtige Thiere find. Auch wird darauf aufmerfjam gemacht, daß bei der Räude 
die Desinfeftion ein integrirender Theil des Heilverfahrens ift, die Desinfektion der Stallungen 
und der infizierten Gegenftände folglich gleichzeitig mit dem Heilverfahren gefchehen muß. 

Die Ortspolizeibehörden der M:dizinalbezirfe Parchim und Lubwigsluft wollen, unbeſchadet 
der Beltimmung in $. 4 ber Verordnung vom 23. März 1881, über ihre Maßnahmen und 
deren Ergebniffe unter Benugung des Formulars Anlage I an das unterzeichnete Minifterium 
bis zum 1. April d. J. berichten. 

Im übrigen wird ben Befigern von Schafen empfohlen, ſoweit es nad) den Verhält: 
niffen ausführbar ift, wegen ber Anftedungsgefahr neu erworbene Schafe erſt nad; Ablauf 
mindejtens von vier Wochen mit ihren Schafbeftänden zu vereinigen. 

Schwerin, den 2. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

von Amsberg. 
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(3) Bekanntmachung vom 24. Januar 1898, betreffend Beichreibung der Bahnlinie 
der von Kremmen über Neu-Ruppin nad) Wittftod zu erbanenden vollpurigen 
Nebeneifenbahn, foweit fie das Gebiet des Großherzogthums berührt. 

nter Bezugnahme auf die in No. 25 bes Negierungs-Blatts von 1897 publizirte Ver- 
ordnung vom 22. Juni 1897, betreffend bie Anwendung bes Erpropriations-Gejeges vom 
29. März 1845 auf die Eifenbahn von Kremmen über Neu-Ruppin nad) Wittftod wird hierdurch 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß bie Eifenbahn durch die Feldmarken der ritterfchaftlidhen 
Güter Nekeband c. p. Amts Wrebenhagen und Dorf Roſſow Amts Plau geht. 

Schwerin, den 24. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

A. von Bülow. 

(4) Bekanntmachung vom 28. Jannar 1898, betreffeub die Vertreibung von Looſen 
zu ber in Berbindung mit dem diesjährigen Zuchtmarkt für chlere Pferde im 

Neubrandenburg beabfichtigten Ausfpielung von Pferden, Wagen u. f. w. 

Dem Comito für den diesjährigen Zuchtmarft für edlere Pferde zu Neubrandenburg ift 
eftattet worben, zu ber in Verbindung mit biefem Zuchtmarkte beabfichtigten öffentlichen 
usfpielung von Pferden, Wagen, Fahr, Reit: und Stall» Gebraucdhsgegenjtänden Looſe 

innerhalb des hiefigen Großherzogthumes vertreiben zu laſſen. 

Schwerin, den 28. Januar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
A. von Bülom. 

(5) Befanntmahung vom 4. Februar 1898, betreffend die für Leiftungen an 

dad Militär zu vergätenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat 
Januar 1898. 

igen Oro ume g von Naturalien an bie cht Die im Hiefigen Großherzogthume für Lieferun Naturalie bewaffnete Dia 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßhelt der Belanntmahung vom 
27. Mai 1875 (Negierungs-Blatt No. 18) durch ben biefigen Magiſtrat 

für den Monat Januar 1898 
ermittelt und betragen für 

2 100 Kilogramm Weien . 17 Mark 46 Pfg., 
2) » ⸗ Rog . 12 » 96 ⸗ 

s ⸗ See. 13» — ⸗ 

4) » . Hafer . . 18 »« 20 + 
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5) 100 Kilogramm Erbfen. . 13 Mark 50 Pig., 
6) + . Stroh . - 10% 4» 

7) » . Hen. 4 ⸗ 50 ⸗ 
ein Raummeter Buena 9 — + 

9) » ⸗ Tannen 7 ⸗6560 ⸗ 
10) 1000 Soden Trf . »» 5 + 5 «+ 

Der gemäß Artifel IL, 8. 6, des Reichögefeges vom 21. Yuni 1887 nad dem Durch⸗ 
fchnitt ber höchſten Tagespreife bes Monats Januar berechnete und mit einem Aufichlage 

100 Kilogramm Hafer . 14 Marl 08 Pfg., 
s . Su... 5er — ⸗ 
⸗ ⸗ Stroh. 4 » 50 + 

Schwerin, ben 4. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(6) Bekanntmachung vom 5. Februar 1898, betreffend die Benachrichtigung ber 

Bolizeibehörden des Ausladeorts von der Ankunft auswärtiger Viehtrausporte 
durch die Gmpfangsftation der Berlin Hamburger, Roftod-Stralfunder und 
Hagenow: Dldeöloer Eifenbahn. 

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 31. Dezember v. J., betreffend die veterinärs 
polizeiliche Beaufſichtigung ber Vieheinfuhr (Regierungs- Blatt 1898, Amtliche Beilage No. 1), 
macht das unterzeichnete Minifterium hierdurch befannt, daß fünftig auch im Bereich der 
Verwaltung der Berlin Hamburger, Roftod: Straljunder und Hagenow⸗Oldesloer Eifenbahn 
bie erfolgte Ankunft eines auswärtigen Viehtransports der Polizeibehörbe bes Ausladeorts von 
der Empfangsftation angezeigt wird. 

Schwerin, den 5. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Mintfterrum, Abtheilung für 
Medizinal- Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(7) Bekauntmachung von 5. yehrnar 1898, betreffend die Manl⸗ und Klauenſenche. 

Die Maul: und Klauenſeuche ift ausgebroden in der Stabt Lübz und auf den ritter- 
Schaftlihen Gütern Kuppentin und Belsin, dem Domanialpachthofe Areien unb bem 
Haushaltspahthofe Hof Malchow Amts Lübz und erlofhen im Domanialdorfe Gülzow 
Amts Stavenhagen. 

Schwerin, ben 5. Februar 1898. 
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II. Abtheilung. 
— s, 

1) Mit dem 1. Januar d. J. ſind die Güter Lenſchow Amts Lübz, ſowie Herzberg und 
Muſchwitz ce p. Amts Crivitz von dem ritterſchaftlichen Polizeiverein Lübz zu dem Polizei— 
verein Goldberg übergetreten. 

Schwerin, ben 26. Januar 1898. 

2) Mit dem ı. Januar db. 3. ift das Gut Schwarzenhof Amts Neukalen von dem ritter- 
ſchaftlichen Poligeiverein Teterom zu dem Polizeiverein Neufalen übergetreten. 

Schwerin, den 26. Januar 1898. 

8) Der bisherige Vize-Konful bei dem Königlich Belgifchen Konfulate zu Roftod, Hermann 
Weber, ift nach dem Ableben des Konſuls Joahim Hermann Weber wiederum zum Königlich 
Belgifhen Konful für das hiefige Großherzogthum ernannt und in folder Eigenichaft Landes: 
herrlich anerkannt worben. 

Schwerin, ben 28. Januar 1898. 

(4) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben bie erledigte Stelle eines Landraths bes 
Herzogthums Schwerin nad) voraufgegangener ſtändiſcher Präfentation dem von Böhl auf 
Rubow wieder zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 31. Januar 1898. 

6) Seine Hoheit der Herzog- Regent haben heute aus ben Händen des außerorbentlidhen 
und bevollmädhtigten Botſchafters in Berlin, Sir Franf Cavendiſh Lascelles, das Schreiben 
entgegenzunehmen geruht, durch welches berjelbe von Ihrer Majeftät ber Königin von Groß— 
britannien als bevollmächtigter Miniſter am biefigen Großherzoglichen Hofe beglaubigt wird. 

Schwerin, ben 31. Januar 1898. 

(6) Der Referendar Richard Neubed aus Schwerin hat die zweite juriſtiſche Prüfung 
vor bem Prüfungsfenat bes Oberlandesgerichts zu Roftod mit Auszeichnung beftanden. 

Schwerin, ben 31. Januar 1898. 

(7) Den Kandidaten der Medizin Georg Neumeifter aus Lügen, Karl Nieny aus 
Roftod, Richard Elbe aus Merfeburg und Hans Shlidhting aus Güftrow ijt, nachdem 
biefelben am 18., bezw. am 27. und 28. d. Mts. die Prüfung vor der ärztlichen Prüfungs: 
Kommiffion zu Roſtock beftanden haben, die Approbation als Arzt mit der Geltung von den 
bezeichneten Tagen ab für bas Gebiet bes Deutjchen Reichs ertheilt. 

Schwerin, ben 31. Januar 1898. 

(8) Der Landgerichtsrath Viereck, bisher zu Schwerin, ift in gleicher Eigenfhaft an das 
Landgericht zu Roftod verfegt. 

Schwerin, ben 1. Februar 1898. 
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(9) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Amtsrichter Kraufe, bisher zu Plau, bis 
auf Weiteres mit ber Verwaltung der Gefchäfte eines vortragenden Raths im Juſtiz-Miniſterium 
und deſſen Abtheilungen für geiftliche, Unterrichts: und Medizinal-Angelegenheiten zu beauftragen 
gerubt. 

Schwerin, ben 1. Februar 1898. 
— 

(10) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem aus Wismar gebürtigen Dr. med. 
Friedrihfen die Erlaubniß zur Anlegung des ihm von Seiner Hoheit bein Sultan von 
Banzibar verliehenen Ordens des Strahlenden Sterns 2. Klaſſe (dritte Stufe) zu ertheilen gerubt. 

Schwerin, ben 3. Februar 1898. 

(1) Im Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonal⸗Veränderungen ſtatt⸗ 
gefunden: 

Es ſind befördert: 
bie Hauptleute und Kompagniechefs von Loeben vom Grenadier-Regiment Nr. 89 und 

von Kleinſorgen vom Füſilier-Regiment Nr. 90 unter Aggregirung bei ben betreffenden 
Negimentern zu überzähligen Majors, 

die Sefonde-Lieutenants von Koppelow vom Füftlier- Regiment Nr. 90 und fom- 
manbirt bei der Unteroffizierihule in Marienwerder, von der Lühe und von Neftorff von 
demjelben Regiment zu Premier»Lieutenants, 

die Portepee » Fähnriche Kropatiched vom Füfilier- Regiment Nr. 90, Graf von Wacht— 
meilter vom 1. Mecklenburgiſchen Dragoner- Regiment Nr. 17 und von Voß vom 2. Medien» 
burgifchen Dragoner Regiment Nr. 18 zu Sekonde-Lieutenants, 

der Unteroffizier Graf von Platen zu Hallermund vom 1. Medlenburgijchen 
Dragoner: Regiment Nr. 17 zum Portepee: Fähnrich, 

die Bize-Machtmeifter Weftendorp vom Landbmwehrbezirt Hamburg zum Sefonbe- 
Lieutenant der Referve des 1. Medlenburgiihen Dragoner» Regiments Nr. 17, 

von Meyenn vom Landwehrbezirt Schwerin zum Sefonde- Lieutenant ber Referve bes 
2. Medlenburgifchen Dragoner- Regiments Nr. 18, 

die Vize-Feldwebel Rohrmann von bemjelben Landwehrbezirk zum Sekonde⸗Lieutenant 
der Referve des Füfilier- Regiments Nr. 90, 

Goeſch vom Landwehrbezirt Waren zum Selonbes Lieutenant ber Reſerve bes Jäger: 
Bataillons Nr. 14 und 

der Unterarzt vom ®renadier-Regiment Nr. 89 Dr. Harmel zum Affiftenzarzt 2. Klaſſe. 

Es find ernannt: 

ber Generallieutenant mit dem Range eines Divifions-Rommanbdeurs und Rommanbeur 
ber 17. Ravalleries Brigade (Großherzoglich Mecklenburgische) Prinz Heinrih XVIIL Reuß, 
Durdlaucht, unter Belaffung & la suite des 1. Mecklenburgiſchen Dragoner» Regiments Nr. 17, 
zum Kommandeur ber 14. Divifion, 

ber Oberſt und Chef des Generalftabes bes 14. Armeeforps Freiherr von Vieting— 
hoff gen. Scheel, unter Stellung à la suite des Generaljtabes der Armee, zum Romman- 
deur der 17. Kavallerie: Brigade (Großherzoglih Mecklenburgiſche), 

der überzählige Hauptmann vom Füfilier- Regiment Nr. 90 Goldmann zum Koms 
pagniechef. * 
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Dem Nittmeifter und Eskadronchef vom 1. Medlenburgifhen Dragoner- Regiment 
Nr. 17 von Kapler und 

dem Hauptmann 3. D. und Bezirks Offizier des Landwehrbezirks Waren von Morſey— 
Piccard ift der Charakter ald Major verliehen. 

Es find verjegt: 

Der Hauptmann und Kompagniechef vom Füfilier- Regiment Nr. 90 du Pleffis unter 
Beförderung zum überzähligen Major als aggregirt zum Infanterie» Regiment Nr. 147, 

ber onde⸗ Lieutenant vom Füfilier- Regiment Nr. 90 Bartold in das Infanterie: 
Regiment Graf Werder (4. Rheiniſches) Nr. 30, 

der Major à la suite des Heſſiſchen Jäger: Bataillons Nr. 11 und Eifenbahnlinien- 
Kommiſſar in Erfurt Konopadi als Bataillons- Kommandeur in das Fülier-Regiment 
Nr. 90 und 

ber Hauptmann vom Nieberrheiniichen Füftlier- Regiment Nr. 39 von Einem, unter 
Belaffung in dem Kommando als Adjutant bei dem Generallommando bes 9. Armeekorps 
unb unter Beförderung zum überzähligen Major, in dafjelbe Regiment. 

Schwerin, den 4. Februar 1898. 

(12) Vor dem Juſtiz⸗Miniſterium hat der Freiherr Albrecht von Maltahn Heute den 
Homagial-Eid wegen des ihm von feinem Vater, dem Grafen von Pleffen auf Ivenack, zum 
Miteigenthum überlafjenen Allodial- und Fideikommißguts Borgfeld Amts Stavenhagen abgeleiftet. 

Schwerin, ben 21. Januar 1898, 

(13) Bor dem Juftize Minifterium hat der bisherige Gutsverwalter Fritz Klotz zu Brood 
heute den Homagial» Eid wegen des Fäuflih von ihm ermworbenenen Mlodialguts Kaeſelow 
Amts Güjtrom abgeleijtet. 

Schwerin, den 28. Januar 1898. 

Pit diefer No. 5 wird ausgegeben; No. 3 bes Reichs-Geſetzblatts von 1898. 
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Inhalt. 

I. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend neue Feſtſtellung der Belegungsfähigkeit ber 
Ortichaften nach Maßgabe des Reichsgeſetzes, betreffend die Quartierleiftung 
für die bewaffnete Macht während des Friedenszuſtandes. (2) Belannt- 
madung, betreffend die Feftfegung des Betrages der auf bie Gemeinden oder 
weiteren Rommunalverbände umzulegenden Berwaltungsloften ber Berficherungs- 
anftalten der Baugemwerkö- Berufsgenofjenihaften. (3) Bekanntmachung, be- 
treffend den Verkehr auf dem Berbindungsgleis zwilhen dem Bahnhof 
Güſtrow und dem Hafen dafelbit. (4) Bekanntmachung, betreffend Schieds⸗ 
männer zur Abſchätzung getödteter ꝛc. Thiere. (5) Bekanntmachung, betreffend 
bie Maul» und Klauenſeuche. 

II. Abtheilung. Dienft- ⁊c. Nachrichten. 

1. Abtheilung. 

(1) Befanntmahung vom 9, Februar 1898, betreffend neue Feſtſtellung der Be: 

fegungsfähigfeit der Ortſchaften nad) Mafıgabe des Reichsgeſetzes, betreffend die 

Owartierleiftung für die bewaffnete Macht während des Friedenszuſtandes. 

Das unterzeichnete Dinifterium bat ſich veranlaßt gejehen, eine allgemeine Reviſion ber 
Belegungsfähigkeit der Ortſchaften nad) Maßgabe des Neichögefeges, betreffend die Quartier 
leiftung für die bewaffnete Macht während des SFriedenszuftandes, und ber zu bemfelben 
ergangenen weiteren Beitimmungen anzuorbnen. 

Zu biefem Zwed werben die Ortsbehörden aufgefordert, die früher ihrerfeits gemachten 
Erhebungen einer forgfältigen Prüfung zu unterziehen und, wenn bie feftgeftellte Belegungs- 
fähigkeit wegen inzwiſchen vorgefommener Veränderungen oder aus fonjtigen Grünten nicht 

9 
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mehr zutreffend erſcheint, hiervon ben zuftändigen Bezirkskommiſſarien unter Beifügung ber 
entiprechenden Nachweife, und zwar bis zum 1. März d. J. Mittheilung zu machen. 

Schwerin, ben 9. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

N. von Bülom. 

(2) Bekauntmachung vom 5. Februar 1898, betreffend die Feſtſetzung des Betrages 

der auf die Gemeinden oder weiteren Kommunalverbände umzulegenden Ber: 
waltungsfoften der Berfihernungsanftalten der Baugewerks-Berufsgenoſſenſchaften. 

Nachſiehende, auf Grund des 8. 24 bes Bau⸗Unfallverſicherungsgeſetzes vom 11. Juli 1887 
vom Neichd-Verfiherungsamte erlafiene Befanntmahung wird hierdurd für das hiefige Groß: 
herzogthum zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 

Schwerin, den 5. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. . 

Bekanntmachung, 
betreffend Die 

Feſtſetzung des Betrages der auf die Gemeinden oder weiteren Kommunal: 

verbände umzulegenden VBerwaltungskoften der Verjiherungsanftalten der Bau: 
gewerks-Berufsgenoſſenſchaften. 

Dom 29. Januar 1898. 

Auf Grund des $. 31 in Verbindung mit den 88. 24 und 30 des Bau-Unfallver: 
fiherungsgefeßes vom 11. Juli 1887 (Reichs-Geſetzgeſetzblatt S. 287) wird für die bem 
Neichs » Verfiherungsamt unterftehenden Baugewerks-Berufsgenoſſenſchaften nah Anhörung 
ihrer Vorftände die Ziffer 1 der ben gleichen Gegenjtanb betreffenden Bekanntmachung vom 
23. März 1889 (Amtliche Nachrichten des RV.-A., Seite 159) dahin abgeändert, 

daß ber einmal zu erhebende Verwaltungsfoftenbetrag für jeden Unfall, für den 
eine Entſchädigung zu Laften der Gemeinden ober weiteren Rommunalverbände 
auf Grund des LUnfallverficherungsgefeges und des Bau-Unfallverfiherungsgefeges 
thatfächlich geleiftet worden ift, von der Umlage für das Yale 1898 ab auf 
zweihundert Mark feitgejegt wird. 

Das Reich8-Verficherungsamt. 
Gaebel. 
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(3) Bekanntmachung vom 8. Februar 1898, betreffend den Verkehr auf dem 

Berbindungsgleis zwifchen dem Bahnhof Güſtrow und dem Hafen dafelbft. 

Auf Antrag der Grofherzoglichen General-Eifenbahn-Direktion wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß das Verbindungsgleis zwifchen dem Bahnhofe Güftrow und dem Hafen 
dafelbft zur weiteren Herftellung des Oberbaues demnächſt mit Lokomotiven und Arbeitszügen 
befahren werben wird. 

Das über das Hafengleis verfehrende Publitum bat fi) daher nad) der Vorfchrift im 
8. 44, Abſatz 5 der Bahnordnung für die Nebeneifenbahnen Deutjchlands vom 5. Juli 1892 
zu richten, welcher lautet: 

Sobald fi) ein Zug nähert, müſſen Fuhrwerke, Reiter, Fußgänger, Treiber 
von Vieh und Laftthieren in angemefjener Entfernung von der Bahn, und zwar, 
fofern Warnungstafeln vorhanden find, an biefen halten bezw. die Bahn ſchnell 
räumen. 

Schwerin, den 8. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Befanntmachung vom 12. Februar 1898, betreffend Schiedsmäuner zur Ab: 
ſchätzung getödteter ꝛc. Thiere. 

um Schiedsmann bei den auf Grund des Reichsviehſeuchengeſetzes vorzunehmenden Schätzungen 
der zu tödtenden Thiere iſt für diejenigen Fälle, in welchen dem Träger der Ortsobrigkeit die 
Berufung der Schiedsmänner nicht zuſteht, ernannt: für den Bezirk II (Gadebuſch) der Guts— 
pächter Klepper zu Petersborf und ber Gutsbefiger Klodmann auf Fräulein Steinfort, für 
den Bezirf III (Wismar) der Gutsbefiger Keding auf Kahlenberg, für den Bezirt VII 
(Güſtrow) ber Gutsbefiger von Broden auf Dobbin, für den Bezirk IX (Gnoien) ber 
Kammerherr Graf von Baſſewitz auf Lühburg. 

Schwerin, den 12. Februar 1898. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal- Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(5) Befauntmachung vom 8. Februar 1898, betreffend die Manl- und Klaueuſeuche. 

ie Maul- und Slauenfeuche ift im Domanialdorf Barfom Amts Lübz ausgebrochen 
und in der Dorfihaft Lohmen Klofteramts Dobbertin erlofchen. 

Schwerin, den 8. Februar 1898. 
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II. Abtheilung. 
et Vo m— 

(1) Seine Hoheit der Herzog. Regent haben ben Forfifandidaten Lubmwig Stubbenborff 
aus Schwerin nach beitandenem Eramen zum Forſt-Aſſeſſor zu ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 4. Februar 1898. 

(2) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Forftfandibaten Ludwig Baabe aus 
Reddelich nach beitandenem Eramen zum Forft-Affeffor zu ernennen gerußt. 

Schwerin, ben 5. Februar 1898, 

8) Der bisherige Landgerichtsrath und Konfiftorialrath Friedrich Karl Auguft Schmibt 
zu Roſtock ift zum ordentlichen Mitgliede und juriftiihen Rathe bes Dberfirdenratpe unter 
Beilegung des Charakters eines Oberfirchenrathes beftellt worben. 

Schwerin, ben 7. Februar 1898. 

(4) Der Wirthſchafter Earl Lechler zu Roggow ift zum ftellvertretenden Stanbesbeamten 
für den Standesamtsbezirt Ruſſow beftellt worden. 

Schwerin, ben 7. Februar 1898, 

6) Der Schuhmacher H. Freitag zu Mallentin ift zum jtellvertretenden Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirt Mummendorf beftellt worden. 

Schwerin, den 7. Februar 1898. 
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I. Abtheilung. 9. Belanntmachung, betreffend die Beſetzung der in der Stadt Schwerin auf 
Grund des Bauunfallgejeges errichteten Schiedsgerichte. (2) Bekanntmachung, 
betreffend die allgemeine Unterflügungstafle in Krankheits- und Sterbefällen 
für die Stadt Goldberg. (3) Bekanntmachung, betreffend die Niederlegung 
eines Hypothekenbuchs für das Allodialgut Berendewerber Amts Wredenhagen. 
(4) Bekanntmachung, betreffend bie Errichtung eines Wärtergehöfts auf der 
Feldmark des Gutes Lüdershagen an der Güſtrow-Plauer Eiſenbahn. 
(5) Belanntmahung, betreffend die für Buchtftuten im Beſitze Fleinerer 
Züchter in dieſem Jahre ausgeſetzten Prämien. (6) Belanntmachung, be- 
treffend Biehmärfte in den WUmtögerichtöbezirten Schwerin und Malin. 
(7) Belanntmachung, betreffend Biehmärkte im Amtsgerichtsbezirk Staven- 
bagen. (8) Belanntmachung, betreffend die Maul- und Klauenſeuche. 

IT. Abtheilung. Dienft- ⁊c. Nachrichten, 

1. Abtheilung. 
DE — 

(1) Befauntmahung vom 15. Februar 1898, betreffend die Beſetzuug der in der 
Stadt Schwerin auf Grund des Baunnfallgefeges errichteten Schiedsgerichte. 

Auf Grund der eg A $. 48 bes Unfallverficherungsgefeges vom 6. Juli 1884 
(in Verbindung mit $. 36, Abſatz 3 bes Bauunfallverficherungsgefeges) wird nad) Maßgabe 
von $. 47, Abjag 6 bes Gefehes vom 6. Juli 1884 bie für ben zweijährigen Zeitraum 
vom 1. Januar 1898 bis Er 1899 gültige Zufammenfegung der nachitehenden, im Bereiche 
bes Bauunfallverficherungsgefeges, fämmtlih mit dem Sig hier in Schwerin, errichteten 
Schiedsgericht hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebradjt: 

10 



50 No. 7. 1898. 

I. Schiedsgericht für die Unfallverfiherung der für wummittelbare Nechnung ber 
Großherzoglichen Kaſſen bei Bauten bejchäftigten Perfonen in ben Dienftbereihen der Staats: 
und Stameral-Bauverwaltung. 

(Ausführungsbehörbe: das Großherzogliche Finanzminifterium, Abtheilung für Domänen 
und Forjten.) 

Vorfigenber: 
Landgerichtsralh Eberhard Hiejelbit. 

Stellvertreter des Vorſihzenden: 
Amisrichter Peters hiefelbit. 

Beifiger: 
1. Amtmann von Bülow hiefelbit. 

Stellvertreter: 
Amtmann von Blücher zu Wittenburg. 
Amtshauptmann Eihbaum zu Erivig. 

. Landbaumeifter Hamann zu Hagenow. 
Stellvertreter: 

Oberlandbaumeifter Prahſt zu Bükom. 
Zandbaumeifter Gajter zu Doberan. 

3. Fiſcher Wulff zu Tarnewig. 
Stellvertreter: 

Häusler Heinrih Gotthun zu Wendiſch-Wehningen. 
Vorarbeiter Joh. Heid zu Tewsmoos. 

4. Arbeitsmann Johann Peters zu Boergerende. 

Stellvertreter: 
Arbeitsmann Frig Albrecht zu Wendifch-Wehningen. 
Arbeitsmann Auguft Felten biejelbft. 

II. Schiedsgericht für die Umfallverficherung der Arbpiter in ber Ehaufjeeverwaltung. 

(Ausführungsbehörde: die Chauffee-Verwaltungs:Kommiffion.) 

t9 

Vorfigender: 
Landgerichtsrath Eberhard hHiefelbft. 

Stellvertreter des Vorfigenben: 
Amisrichter Peters biefelbft. 

Beifiger: 
1. Baudireltor Ahrens zu Grabom. 

Etellvertreter: 
Zandbaumeifter Genzke zu Parchim. 
Diftriftsbaumeifter Voß zu Roſtock. 

2. Landbaumeifter von Leitner biefelbft. 

Stellvertreter: 
Landbaumeifter Hennemann hiefelbft. 
Oberwärter Sefke zu Bellahn. 
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3. Arbeiter Johann Thees zu Karftädt. 
Stellvertreter: 

Arbeiter Karl Kufel zu Karftäbt. 
Arbeiter Frig Brumm zu Tecentin. 

4. Arbeiter Wilhelm Schröber biefelbft (Hospitalftr. Ar. 1). 
Stellvertreter: 

Arbeiter Ludwig Stieger biefelbft. 
Arbeiter Ludwig See hiefelbft. 

III. Schiedsgericht F die Unfallverfiherung ber Arbeiter in der Flußbauverwaltung 
für bie Elbe, Havel und S 

(Rusfühnrsbchörhe: "hie Flußbau:Rommiffion.) 

Vorfigender: 
Landgerichtsrath Eberhard hiefelbft. 

Stellvertreter des Vorfigenben: 
Amtsrichter Peters biefelbft. 

Beifiger: 
1. Baubireftor Ahrens zu Grabow. 

Stellvertreter: 
Schleufenmeifter Roobs zu Parchim. 
Stromauffeher Benthin zu Grabow. 

2. Landbaumeifter Priefter zu Parchim. 
Stellvertreter: 

Diftriftsbaumeifter Alban zu Waren. 
Stromauffeher Brindmann zu Pardim. 

3. Arbeiter Johann Witt zu Gürip. 
Stellvertreter: 

Arbeiter Karl Hafenhorft zu Alt⸗-Karſtädt. 
Arbeiter Wilhelm Siege zu Neu⸗Karſtädt. 

4. Baggermeifter Johann Mulfom zu Maplom. 
Stellvertreter: 

Vorarbeiter Johann Haad zu Dütfchom. 
Baggermeifter Johann Podein zu Blievenftorf. 

IV. Schiebsgericht für die Unfallverfiherung der für unmittelbare Rechnung ber -Stabt 
Schwerin bei Bauten befchäftigten Perfonen. 
—— * Nah zu Schwerin.) 

Landgerichtsrath —— un 
Stellvertreter bes Borfigenden: 

Amtsrichter ner biefelbft. 

1. Rentner —— hieſelbſt 
tellvertreter: 

Hofdachdecker Senger hieſelbſt. 
Hoftiſchler Auguſt Reinhold hieſelbſt. 

10* 
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2. Kaufmann Rudolf Brauer hiefelbit. 
Stellvertreter: 

Kaufmann W. Peters biefelbft. 
Apotheker Dr. Bäßmann biefelbft. 

8. ie > Franz Siggelkow hieſelbſt. 
vertreter 

Arbeiter — Frenp hieſelbſt. 
Arbeiter Heinrich Benthin hieſelbſt. 

4. Arbeiter Johann Täger hieſelbſt. 
Stellvertreter: 

Arbeiter Wilhelm Buſe hieſelbſt. 
Arbeiter Wilhelm Böttcher Biefersft (Waſſerthurm). 

Schwerin, den 15. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekanntmachung vom 18. Febrnuar 1898, betreffend die allgemeine Inter: 

ſtützungskaſſe in Kraukheits- und Sterbefällen für die Stabt Goldberg. 

Auf Grund bes $. 755 bes Kranfenverficherungsgefeges in der Fafjung bes Gefehes vom 
10. April 1892 (Reichs⸗Geſetzblatt S. 379) ift der allgemeinen Unterftügungstaffe in Krankheits- 
und Sterbefällen für bie Stabt Goldberg (E. H.) bie Beſcheinigung ertheilt worden, daß fie, 
vorbehaltlich der Höhe bes Nranfengeldes, den Anforderungen des 8. 75 bes Kranken: 
verficherungsgefeges genügt. 

Schwerin, den 18. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

Im — en 

(3) Belauntmahung vom 19. Pr 1898, betreffend die Niederlegung eines 

Hypothefenbucdes für das Allodialgut Berendswerder Amts Wredenhagen. 

Vür das Allodialgut Berendswerber Amts Wrebenhagen ift am heutigen Zope, nachdem ben 
geſetzlichen Erforbernifien genügt ift, ein Hypothelenbuch niedergelegt worden 

Schwerin, den 19. Februar 1898. 

Departement für das ritterfchaftliche Hypothekenweſen. 
MWelpien. 
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(4) Belanuntmahnng vom 22, Februar 1898, betreffend die Errichtung eines 

Würtergehöfts anf der fFeldmarf des Gutes Lüderähngen an der Güſtrow-Planer 
Eifenbahn. 

Nah Maßgabe der im $. 1, Abſatz 2 bes Enteignungsgefeges vom 29. März 1845 feft- 
fegten Beftimmungen ift auf den Antrag ber Großherzoglihen General-Eiſenbahn-Direktion, 
ehufs einer für nothwendig erfannten Errichtung eines Wärtergehöfts an der Wärterflation 415 

ber Eifenbahnftrede von Hoppenrade-Karow, ber Erwerb von 2391 qm, rund 107 TRuthen, 
Grund und Boden aus der Feldmark bes ritterfchaftlichen Gutes Lüdershagen Amts Güſtrow 
genehmigt worden. 

Die zur Errichtung eines Wärterwohnhaufes nebft Dienftland erforberliche Aderfläche 
iegt zwifchen dem Privat-Uebergang bei Station 46,2 und dem Wege von Lübershagen zur 
Guͤſtrow⸗Plauer Ehauffee füblih) der Bahn von Meyenburg bis Güftrow. 

Schwerin, den 22. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmibt. 

(5) Bekanntmachung vom 23. Februar 1898, betreffend die für Zuchtftuten im 

Beſitze kleinerer Züchter in diefem Jahre ansgefegten Prämien. 

Fur bie diesjährige Prämiirung von ausgezeichneten, in das Geſtülbuch für edle Pferde im 
Großherzogthum Medlenburg- Schwerin eingetragenen Zuchtſtuten im Befige Heinerer Züchter 
(f. 8. 32ff. der Lanbesherrlichen Verordnung zur Beförderung ber Landes» Pferdezuht vom 
16. Januar 1895) ift mit Genehmigung des unterzeichneten DMinifteriums von ber Kommiffion 
für die Landes» Pferdezucht die Vergebung 

von 10 Prämien von je 300 Mt., 
von 40 Prämien von je 100 Mt. und 
von 60 Prämien von je 50 Mt. 

vorgefehen worben. 

Schwerin, ben 23. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

A. von Bülow. 

(6) Bekanntmachung vom 19. Februar 1898, betreffend Vichmärfte in deu 

Anıtsgerichtöbezirfen Schwerin und Maldin. 

Die Beilimmung in Ziffer 2 der Belanntmadhung vom 21. v. M., betreffend Viehmärkte 
(Regierungs-Blatt 1898, Amtliche Beilage No. 4), tritt hiermit für die Amtsgerichtsbezirfe 
Schwerin und Malin zu der Folge außer Geltung, daß auf die Jahr: und Wocenmärfte 
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In ben genannten beiden Amtsgerichtsbezirten bis auf Weiteres die Beitimmung in Ziffer 1, 
Abſatß 1 und 2, jener Belannimahung Anmwenbung findet. 

Schwerin, Iden 19. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung fitr 
Medizinal: Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(7) Bekanntmachung vom 24. Februar 1898, betreffend Vichmärkte im Anıts- 

gerichtsbezirk Stavenhagen. 

Die Beftimmung in Ziffer 2 ber Belanntmahung vom 21. v. M., betreffend Viehmärkte 
(Negierungs-Blatt 1898, Amtliche Beilage No. 4), tritt hiemit auch für ben Amtsgerihts- 
bezirk Stavenhagen zu ber Folge außer Geltung, daß auf die Jahr: und MWochenmärkte in 
biefem Bezirt bis auf Weiteres die Beſtimmung in Ziffer 1, Abfag 1 und 2, der genannten 
Belanntmahung Anwendung findet. 

Schwerin, ben 24. Februar 1898. 

Großherzuglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(8) Bekanntmachung vom 24. Februar 1898, betreffend die Maul- und lauenfende. 

Die Maul: und Klauenfeuche auf dem Domanlal⸗Pachthofe Kritzow und auf bem ritter: 
ſchaftlichen Gute Daſchow Amts Lübz ift erlofhen. 

Schwerin, ben 24. Februar 1898. 

II. Abtheilung. 
— — —— 

1). Seine Hoheit der Herzogs Regent haben dem Zimmermeifter Johann Virck zu 
Maldow ben Charakter eines Kommiljionsraths zu verleihen gerußt. 

Schwerin, den 7. Januar 1898. 

(2) Seine Hoheit ber Hergog-Regent Pen den Amtmann Wilhelm Kundt zum 
Minifterialrath und vortragenden En im Juſtiz⸗Miniſterium und deſſen Abtheilungen für 
geiftliche, Unterrichts: und Mebisinal- Angelegenheiten zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Februar 1898, 
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(3) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Oberlandesgerichtsrath Dr. von Buchka 
in Roftod bis auf Weiteres mit der Leitung der Gefchäfte bes Großherzoglichen Konfiftorii 
zu Roftod zu beauftragen geruht. 

Schwerin, den 8. Februar 1898, 

(4) Nachdem in Folge ber Berufung bes Konfiftorialraths und Landgerichtsraths Schmibt 
in ben Oberfirdjenrath der Konfiftorialrath Profeſſor Dr. Schulze zu Roftod in die Stelle 
eines zweiten Mitgliedes des Großherzoglichen Konfiftorii aufgerüdt ifl, haben Seine Hoheit 
ber Herzog» Regent zum britten Mitgliede des Sonfiftorii den Landgerichtsrath Dr. Adolf 
Schultz in Roftod zu beftellen gerubt. 

Schwerin, ben 8. Februar 1898. 

6) Der praftifche Arzt Thode in Laage ift an Stelle bes Geheimen Mebizinalraths 
Profeſſor Dr. Schaf in Rofto wiederum zum Auffichtsargt über die Hebammen bes Auf: 
fichtsbezirfs Nr. 35 (Laage) beftellt. 

Schwerin, ben 8. Februar 1898. 

(6) Der Dr. med. Schmidt zu Nöbel ift an Stelle bes Dr. med. Engelhardt dafelbft 
a zum Auffichtsarzt über die Hebammen bes Auffichtsbezirts Nr. 57 (Möbel, A) 

t. 

Schwerin, den 8. Februar 1898. 

(7) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Wirtbichafter Hermann Schlapmann 
zu Upoft die Medaille für Rettung aus Lebensgefahr zu verleiheu geruht. 

Schwerin, den 8. Februar 1898. 

(8) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben dem Diener Engel zu Gamehl die Verbienft- 
mebaille in Bronze und ber Beſchließerin Schröder bafelbft die Werbienftmebaille in Silber 
zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 8. Februar 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben ben Dberlandesgerichtsrath Dr. von Buchka 
bis auf Weiteres mit der Führung der Geſchäfte eines erften Lanbesherrlichen Provifors bei 
bem Klofter zum heiligen Kreuz in Roftod zu beauftragen geruht. 

Schwerin, den 10. Februar 1898. 
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(10) Der Kaffier Paul Behrns hiefelbit ift zum fiellvertretenden Standesbenmien für ben 
Standesamtsbezirt Schwerin (Stadtbezirk) beftellt worden. 

Schwerin, ben 11. Februar 1898. 

(11) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Poſtmeiſter Straebe in Nibnig die 
Erlaubniß zur Anlegung des ihm von Sr. Majeftät dem Deutichen Kaiſer und König von 
Preußen verliehenen Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe zu ertheilen gerubt. 

Schwerin, den 11. Februar 1898. 

(12) Seine Hoheit der Herzog-⸗Regent haben dem Kirchenjuraten, früheren Statthaller Holm 
zu Hohen⸗Lukow bie Verdienftmedaille in Bronze und dem Kirchenjuraten, früheren Hauswirth 
Dreyer zu Körchow die Verbienjtmebaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 11. Februar 1898. 

(13) Wir den Standesamtsbegirf Brüel ift der Yürgermeifter D. Saling bajelbft zum 
Stanbesbeamten und ber Stadtſekretär W. Schröder ebenbafelbft zum ftellvertretenden 
Standesbeamten beftellt worden. 

Schwerin, den 12. Februar 1898. 

(14) Der Korftmeifter Bölte zu Roſtock ift zum Sachverſtändigen für forftmäßige 
Schäßungen bei gerichtlichen Güterabihägungen für den Bezirk bes Landgerichts Roftod an 
bie Stelle des verftorbenen Oberforftinfpeftors Garthe zu NRövershagen ernannt morben. 

Schwerin, ben 12. Februar 1898. 

(15) Winter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 22. Juni 1896, betreffend bie zum 
Zanbesverfiherungsamte hieſelbſt berufenen nichtftändigen Mitglieder (Amtliche Beilage No. 24) 
wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß durch Neuwahl an Stelle des unter 1b 
aufgeführten Obervorftehers Riedel zu Zarrentin als zweiten nichtſtändigen Mitgliedes 

ber Graf von Baſſewitz auf Burg-Sclig 

und an Stelle ber unter 1b, 1 und 2 benannten Gutöbefiger Bol auf Gr.-Brüß und 
Butspächter Edermann zu Paſtin als Stellvertreter des zweiten nichtſtändigen Mitgliedes 

der Qutöbefiger Hillmann auf Zülow und 
der Gutspächter Koch zu Bröbberom 

getreten find. 

Schwerin, den 14. Februar 1898. 
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(16) Dem Kandidaten der Medizin Nlerander Krebs aus Kolofomp ift, nachdem berfelbe 
am 10. Februar 1898 die Prüfung vor der ärztlichen Prüfungs-Kommiſſion zu Roſtock 
beitanden hat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom bezeichneten Tage ab für das 
Gebiet des Deutfchen Reichs ertheilt. 

Schwerin, den 14. Februar 1898. 

(17) DieF Vertretung des Kreisphyſikus des Medizinalbezirks Gadebuſch ift für die Zeit 
vom 3. bis 23. März d. 9. dem Kreisphufifus Sanitätsrath Dr. Wilhelmi hieſelbſt über: 
tragen worden. 

Schwerin, ben 15. Februar 1898. 

(18) Seine Hoheit der Herzog Negent haben dem Bädkermeifter Stroth zu Grabow bie 
Medaille für Nettung aus Lebensgefahr zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 15. Februar 1898. 

(19) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Lootjenfommandeur Jantzen, den Schiffs: 
fapitänen Janken und Jungmann, dem Fiiher Zird, fowie den Matrofen Wendt und 
Höppner, fämmtlih zu Warnemünde, die Medaille für Rettung aus Lebensgefahr zu ver: 
leihen gerubt. 

Schwerin, den 15. Februar 1898. 

(20) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben ben Poſtſekretär Karl Voß zum Ober: 
Poſidirektionsſekreiär mit Wirkung vom 1. Dezember 1897 ab zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 18. Februar 1898. 

(21) Seine Hoheit der Herzog: Negent haben dem Oberhofmarfchall von Hirschfeld bie 
Erlaubniß zur Anlegung des ihm von Seiner Durchlaucht dem Fürften Heinrid XIV. Neuß 
jüngerer Linie verliehenen Ehrenfreuzes I. Klaſſe mit der Krone zu ertbeilen geruht. 

Schwerin, ben 21. Februar 1898. 

(22) Der Neferendar Albert Sohm aus Roſtock hat die zweite juriftiiche Prüfung vor 
dem Prüfungsfenat des Oberlandesgerihts zu Roſtock beftanden. 

Schwerin, ben 21. Februar 1898. 

(28) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Referendar Albert Sohm zu Roftod nad 
beftandener zweiter juriftiicher Prüfung zum Gerichts-Affeffor zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 23. Februar 1898. 

11 
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(24) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Stabtbaufchreiber Nalf zu Parchim die 
Verdienſtmedaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 27. Februar 1898. 

(25) Vor dem Juftize Minifterium hat der Ernit von Leers aus Mühlen-Eichjen heute 
den Homagialeid wegen der nad) dem Ableben feines Vaters auf ihm übergegangenen Allodial- 
und Fidellommißgüter Mühlen: Eihfen und Gr.:Eichjen e. p. Goddin Amts Schwerin 
abgeleiftet. 

Schwerin, den 18. Februar 1898. 

Mit diefer No, 7 wird ausgegeben: No. 6 des Neichs-Gefegblatts von 1898. 
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I. Abtheilung. 

II. Abtheilnng. 

Inhalt. 

(1) Bekanntmachung, betreffend Vorarbeiten zur Begradigung des Warnow— 
Laufs zwifchen Bützow und Noftod. (2) Belanntmahung, betreffend Ver— 
leihung der Medlenburgifchen Staatsangehörigkeit an den Befiter des Gutes 
Banzin, Senator Eſchenburg zu Lübeck. (3) Bekanntmachung, betreffend 
theilweife Wieberaufhebung der Belanntmahung vom 26. Januar d. $. 
wegen polizeiliher Beobachtung von Wiederläuern und Schweinen. (4) Be- 
fanntmacdhung, betreffend Vorarbeiten zur Verbefferung bes Lauf der fog. 
alten Elbe auf der Strede zwiſchen der Neu-fsrejenbrügger Staufchleufe und 
der Wiebervereinigung dieſes Flußlaufs mit der jhiffbaren Elde unterhalb 
der Güritzer Kammerſchleuſe. (5) Bekanntmachung, betreffend Ergänzung 
des Verzeichniffes der bei der vorigjährigen ordentlichen Hengftlöhrung ange» 
führten Hengfte. (6) Bekanntmachung, betreffend bie rechtzeitige Einreichung 
ber Ueberſichten über die Ergebniffe der Impfungen im Kalenderjahr 1897, 
(7) Belanntmachung, betreffend die für Leiftungen an das Militär zu ver- 
gütenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat Februar 1898. 
(8) Belanntmachung, betreffend Beſchränkung der am 21. Januar d. J. 
erlafienen mebizinalpolizeilihen Marktverbote ꝛe. auf den Mebizinalbezirt 
Parchim. (9) Bekanntmachung, betreffend den Handel mit gejundheite- 
Ihädlichen Kinderpfeifen und anderen Spielfahen. (10) Belanntmadhung, 
betreffend da8 Tragen der Orden und Ehrenzeichen, (11) Bekanntmachung, 
betreffend die Poftbeförderung zwifchen Ribnig und Wuftrow. (12) Belannt- 
machung, betreffend die Anwendung ber Drudfachentare auf offene gebrudte 
Karten. (13) Bekanntmachung, betreffend die Maul» und Klauenſeuche. 

Dienft- ıc. Nachrichten, 

12 
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1. Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 23. Februar 1898, betreffend Vorarbeiten zur Begradiguug 
de3 Warnow:Laufs zwiſchen Bützow und Roſtock. 

Nachdem nad) Uebernahme der Schifffahrtitraße auf der Warnow und Nebel zwiſchen Roſtock 
und Güftrow in die Landesherrlide Verwaltung von der Großherzoglidhen Flußbauverwaltungs- 
Kommiffion auftragsgemäß die Beichaffung der erforderlichen örtlichen Aufnahmen und 
Meffungen zur Vorbereitung der Bearbeitung eines Projekts für Begradigungen des Warnow- 
Laufs zwiſchen Bützow und Roſtock in Angriff genommen worden ift, ergeht an die Orts- 
behörben ber Feldmarken des Nufnahmegebiets hiermit die Weifung, den mit der Ausführung 
der bezeichneten Arbeiten betrauten und mit entiprechendem Ausweis verjehenen Beamten und 
fonftigen Beauftragten der Landesherrlichen Flußbauverwaltung auf Anſuchen in geeigneter 
Weiſe Schug und Beiltand zu gewähren. 

Sleichzeitig werden bie Befiger und Nutznießer des Geländes aufgefordert, den Beamten 
und Beauftragten der Flußbauverwaltung das Betreten ihrer Grundftüde und die Vornahme 
der —— Arbeiten auf denſelben, vorbehältlich des Erſatzes für etwaige Beſchädigungen, 
zu geſtatlen. 

Schwerin, den 28. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 
A. von Bülow. 

(2) Bekanntmachung vom 26. Februar 1898, betreffend Verleihung der Medlen- 

burgifhen Stantsangehörigfeit an den- Eigenthümer des Gntes Banzin, Senator 

Eſchenburg zu Lübeck. 

Das unterzeichnete Mintfterium bringt mit Rüdficht auf $ 5 der —— vom 28. Dezember 
1872, betreffend die Mecklenburgiſche Staatsangehörigkeit, hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, 
daß dem Lübeck'ſchen Staatsangehörigen, Senalor Johann Hermann Eſchenburg, Eigenthümer 
des Gutes Banzin, Amts Wittenburg, die Mecklenburgiſche Staatsangehörigkeit verliehen 
worden iſt. 

Schwerin, den 26. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Am Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 26. Februar 1898, betreffend theilweife Wiederauf⸗ 

hebung der Bekauutmachung vom 26. Jannar d. J. wegen polizeilicher Beobachtung 

von Wiederfänern und Schweinen. 

Die Bekanntmachung vom 26. v. M., betreffend die Bildung eines Beobacdhtungsgebiets in 
Folge der Ausbreitung der Maul- und Klauenfeuche (Regierungs: Blatt 1898, Amtliche Bei 
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lage No. 4), tritt, fomweit fie den Amtsgerichtsbezirt Goldberg und ben ſüdlich der Elbe gelegenen 
Theil des Amtsgerichtsbezirts Parchim betrifft, hiermit außer Geltung. 

Schwerin, ben 26. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(4) Bekanntmachung vom 28. Februar 1898, betreffend Vorarbeiten zur Ver— 
befjerung des Laufs der fog. alten Elde auf der Strede zwifchen der Nen- 
Freſenbrügger Staufchlenfe und der Wiedervereinigung dieſes Flußlaufs mit der 
ſchiffbaren Elde unterhalb der Güriger Kammerſchleuſe. 

Für die Zwecke einer behufs Beſſerung der Eldewaſſerſtraße beſchloſſenen Berichtigung und 
Aufräumung des Laufs der ſog. alten Elde auf der Strecke zwiſchen der Neu-Freſenbrügger 
Stauſchleuſe und der Wiedervereinigung dieſes Flußlaufs mit der ſchiffbaren Elde unterhalb 
der Güritzer Kammerſchleuſe wird die Großherzogliche Flußbauverwaltung auftragsmäßig in 
nächſter Zeit vorbereitende Meſſungen und Aufnahmen längs der bezeichneten Flußſtrecke 
(Feldmarken Neu-Freſenbrügge Kämmereidiſtrikts Grabow, Wanzlig r. A. Grabow, Güritz 
und Krohn D.-A. Grabow) ausführen laſſen und ergeht deshalb an die Ortsbehörden der 
betheiligten Feldmarken hierdurch die Weiſung, den mit den angegebenen Arbeiten betrauten, 
mit entjprechendem Nusweis verjehenen Beamten oder fonjtigen Beauftragten der Flußbau- 
verwaltung ihrerjeits auf Anfuchen den etwa erforderlichen Schuß und Beiltand zu gewähren. 

Gleichzeitig werden die Beliter und Nutnießer des Geländes hierdurch aufgefordert, 
vorbehältlih des Erjages für etwaige Beichädigungen, den Beamten und Beauftragten ber 
Flußbauverwaltung zu dem angegebenen Zwede das Betreten ihrer Grundftücde zu geftatten. 

Schwerin, ben 28. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
A. von Bülom. 

(5) Bekanntmachung vom 28. Februar 1898, betreffend Ergänzung des Ber: 

zeichniffes der bei der vorigjährigen ordentlichen Hengitföhrung angeführten Hengite. 

as DVerzeichniß derjenigen im Privatbefige befindlichen Hengfte, welche bei der vorigjährigen 
ordentlihen Hengftföhrung nad) Maßgabe der Verordnung vom 16. Januar 1895 zur Be: 
—— der Landespferdezucht angeföhrt worden find, wird in Folge von Nachköhrungen mie 
olgt ergänzt. 

Schwerin, den 28. Februar 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt, 

12* 
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Berzeichnif der bon der Kommiffton für die Tandes-Pferdezucht bei 
befindlichen 

Name, Stand, 

Wohnort und Roftftation]| Name des Hengftes 

bes Befigers 

Farbe und Abzeichen 

Geburtsjahr 
Laufende Nummer 

Angeköhrt bis anf Weiteres. (Vierjährige und ältere Hengfte 

1. | Pferbezudt-Genoffenfchaft Herkules 1893] Dunfelbraun, Stern, Schnibb, 
eingetr. Gen. m. u. 9. beide Hinterfüße hoch geftiefelt 
Dörgelin bei Gnoien 

2. |R.Burmeifter,Gutspäcdhter Hongrois 1886 | Rothbraun, weiße Flede am 
Vorderbolldagen X Widerriß und unter der Sattel⸗ 

bei Doberan lage, rechte Hinterfeſſel weiß 

Angeköhrt für die Deckperiode 1898. ($. 44 

1. | Broedermann,Gutsbefiger Northern 1895] Braun, weißer Fleck an der 
Knegendorf bei Plaaz Baronett Unterlippe, rechte Vorderfeſſel 

weiß, rechter Hinterfuß hoch 
geftiefelt 

2. | M. Breem, Gutsbefiker el 1895 | Dunkelfuchs, gr. Stern 
Mierendorf bei Plaaz 

3. | Se. Hoheit Prinz Albert | Ng. Ardo 1895 | Rothbraun, gr. Stern, gr. 
von Sadhjen-Altenburg Scnibb, beide Hinterfeſſel 

SchloßSerrahnb.Serrahn weiß 

4. | E. Bobfien, Gutsbefiger Junker 1895 | Braun, beide Vorderfüße innerer 
Rankendorf bei Daſſow Saum weiß, beide Hinterfeſſel 

weiß 
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der Aachköhrung im Februar 1898 angeköhrten, im Pribatbefite 
Kefchäler. 

Größe = 
a. Abftammung —— 

Bandmaaß Standort 
Vaterland bes Hengftes 

Stockmaaß väterlicherfeits möütterlicherjeits 
cm 

— 8.45 ber Verordnung vom 16. Januar 1895.) 

a. 171 Unbefannt Elydesdale Stute Miedlenburg)' Dörgelin 
b. 160 

a. 169 v. Inſulaire | a. d. Hortenfe Frankreich |Worderbollhagen 
b. 159 v. Mortemer u. Honora 

der Verordnung vom 16. Januar 1895.) 

a. 162 v. Sailor Prince v. Northern Ploughboy: | England Knegendorf 
b. 153 Prince of the Isle 

a. 170 v. fen v. Jaſon-⸗Yg. Tartuffe- | Hannover | Mierendorf 

b. 159 Darfsmann- Jupiter 

a. 169 v. Ardo | a. d. Cimbra (Oldenbg. | Oldenburg | Schloß Serrahn 
b. 158 ‚Geftb. 5557) v. Emil I- 

Kimme⸗Florian⸗Yg. Dufe 
of Cleveland 

a. 168 v. Jüngling v. Norfolk⸗Cregane Hannover Rankendorf 
b. 160 (Mg Dufe of Cleveland 

Br. Beſch.) 
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(6) Bekanntmachung vom 1. März 1898, betreffend remhtzeitige Ginreichung der 
Ucberfichten über die Ergebuiffe der Impfungen im SKalenderjahre 1897. 

Die Ortsobrigfeiten werden darauf aufmerkſam gemacht, daß fie die Ueberjichten über das 
Ergebniß der Impfungen und Wiederimpfungen im Salenderjahre 1897 nad $. 13 der 
revidirten Verordnung vom 26. März 1887 zur Nusführung des Reichsimpfgeſetzes bis zum 
1. April d. 38. dem unterzeichneten Minifterium vorzulegen haben. 

Schwerin, den 1. Mär; 1898. 

Sroßherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(7) Befauntmachung vom 5. März 1898, betreffend die für Leiftungen au 
das Militär zu vergütenden Durchſchnittspreiſe von Natnralien für den Monat 

Febrnar 1898, 

Die im hiefigen Großherzogthume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete Macht 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßheit der Belanntmachung vom 
27. Mai 1875 (Negierungs:Blatt No. 13) durch den hiefigen Magiftrat 

für den Monat Februar 1898 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weigen . 17 Marf 56 Pfg., 
2) «+ , Roggen . 13» 04 * 
8) = 5 See . . 13 =: 04 =: 

4) = . Safer . ». 18 ss 18 = 
5) = : Erbin. . 13 = 50 =: 
6) = ⸗ Stroh.» 4» 16 +» 
7) ⸗ ⸗ Heu 450 > 
8) ein Raummeter Buchenhoz 10 =: — ⸗ 
9) ⸗ . Tannen 8 = — ⸗ 

10) 1000 Soden Trf . » » 5 » 50 * 
Der gemäß Artitel II, 8. 6 des Neichögefeges vom 21. Juni 1887 nad dem Durch— 

Ihniti der höchſten Tagespreife des Monats Februar berechnete und mit einem Aufichlage 
von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat März d. 36. an Truppen: 
theile auf dem Marſche gelieferte Fourage beträgt für 

100 Kilogramm Hafer . 14 Markt 06 Pfg., 
⸗ ⸗ Heu 5 | ⸗ 

⸗ ⸗ Stroh 4 :s 50 * 

Schwerin, den 5. März 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(S) Bekanntmachung vom 5. März 1898, betreffend Beſchränkuug der am 

21. Jannar d. 3. erlafjenen veterinärpolizeilichen Markt: Verbote ꝛc. auf den 

Medizinalbezirt Parchim. 

Die Beltimmung in Ziffer 1 der Befanntmahung vom 21. Januar d. %., betreffend die 
Maul: und Klauenfeuche (Negierungs: Blatt 1898, Amtliche Beilage No. 4), tritt hiermit außer 
Seltung, jo daß nur noch im Medizinalbezirt Parchim die Einftellung aller Viehmärkte, mit 
Ausnahme der Pferdemärkte, und der Ausſchluß aller Wiederfäuer und Schweine von der 
Benugung der Märkte vorgefchrieben ift, im übrigen gegenwärtig aber feine veterinärpolizei- 
lichen Marft:Verbote und Beichräntungen bejtehen. 

Schwerin, den 5. Mär) 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal- Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(9) Bekanntmachung vom 5. März 1898, betreffend den Handel mit gejundheits- 
ſchädlichen Kinderpfeifen und anderen Spieljadyen. 

Seit einiger Zeit wird ein ziemlich umfangreicher Handel mit Metallpfeifen getrieben, welche 
einen der menfchlidhen Gejundheit ſchädlichen Bleigehalt aufweifen. Zumeiſt follen dieſe Er- 
zeugniffe, die fich ihrer Billigkeit wegen eines großen Abſates erfreuen, aus dem Auslande 
ftammen. Theils finden fie als Signalpfcifen, vorwiegend im Verkehrsgewerbe, im Eifenbahn: 
betriebe, fowie bei Jagden —— theils ſind ſie zu Kinderſpielzeugen beſtimmt. Neuer— 
dings bilden fie namentlich eine ſehr beliebte Beigabe zu Knabenanzügen. Wie vorgenommene 
Unterſuchungen ergeben haben, enthalten manche dieſer Pfeifen bis zu 86% Blei, während 
ein Gehalt von 10 °/o Blei, wie ihn das Gejeg, betreffend den Verfehr mit bleis und zink— 
haltigen Gegenftänden, vom 25. Juni 1887 (Reichs-Geſetzblalt S. 273) für Eß-, Trink: und 
Kochgeſchirr, fowie für Flüffigkeitsmaße äußerſten Falls zuläßt, als die höchſte zuläffige Grenze 
auch hier zu betrachten ift. Inſoweit diefe Pfeifen als Kinderjpielzeuge in Betracht kommen, 
bieten $ 12—15 bes Nahrungsmittelgejeges geeignete Handhaben, um gegen den Ver: 
fehr mit geſundheitsſchädlichen Erzeugniffen diefer Art einzufchreiten. 

Die Ortspolizeibehörden werden deshalb aufgefordert, auf Grund des Reichsgeſetzes vom 
14. Mai 1879, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln ꝛc. (Negierungs- Blatt 1879, 
No. 14), ihre bejondere Aufmerkſamkeit dem Verkehr mit diefen Gegenftänden — 
von Zeit zu Zeit Proben der einſchlägigen Waaren nad) Maßgabe des 8. 2 des Nahrungs— 
mittelgejeges ſich zu befchaffen, einer fadhverftänbigen Prüfung unterwerfen zu laſſen und für 
den Fall, dab ein gefundheitsichädlicher Bleigehalt ſich ergiebt, ftrafrechtliches Einfchreiten 
herbeizuführen. 

Außer den oben bezeichneten Kinderpfeifen find vielfach auch andere Spieljachen als 
ſtark bleihaltig befunden worden. Es ift dies namentlid von Koch- und Efgefchirr für 
rg jowie von Blasinftrumenten für Kinder, insbejondere deren Mundſtücken, be: 
richtet worben. 
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Mit Nüdfiht hierauf wollen die Ortspolizeibehörden bie verſchärfte Ueberwachung des 
we mit Sinderpfeifen auf den Vertrieb von Kinderfpieljeug ber legtbezeichneten Art mit 
erftreden. 

Schwerin, den 5. März 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(10) Bekanntmachung vom 7. März 1898, betreffend dad Tragen der Orden 
und Ehrenzeichen. 

In Veranlaſſung mehrfacher Anfragen wird in der Anlage die Reihenfolge, in welcher nach 
ergangener Vorſchrift im Großherzoglichen Kontingente die Orden und Ehrenzeichen an der 
Ordensſchnalle — von rechts nach links — zu tragen ſind, mit dem Bemerken bekannt gemacht, 
daß dieſe Beſtimmungen für Zivilperſonen entſprechende Anwendung finden würden. 

Auch für anzulegende Ordensſterne ſind dieſe Vorſchriften maßgebend. 

Schwerin, den 7. März 1898. 

Der Ordensfanzler. 
A. v. Bülow. 

Anlage. 

. Eifernes Kreuz, 

. Medlenburgiihes Militär » Verdienftkreuz, 

. Mecklenburgifcher Hausorden der MWendifchen Krone, 

. Medlenburgifcher Greifen: Orden, 

. Medlenburgifche Rettungsmebaille, 

. Medlenburgifches Militär-Dienftkreug für Offiziere, 
Königlich Preußiſche Orden (einfchließlich der Rettungsmedaille), nämlich: 

a) Ritterkreuz vom Königlichen Hausorden von Hohenzollern, |" Schwertern 
10 ma WW — 

b) Rother Ndler-Orden 3. oder 4. Klaſſe, bezw. am weißen 
e) Kronen-Orden 3. oder 4. Klaſſe, Bande. 
d) Militär-Verdienftkreuz, 
e) Militär» Ehrenzeichen 1. Klaſſe, 
f) Militär: Ehrenzeichen 2. Klaſſe, 
g) Nettungsmebaille, 
h) die unter a—e aufgeführten Orden am ftatutenmäßigen Bande (Rother 

Adler-Orden mit der Krone) in obiger Reihenfolge, 
. Kriegsorden anderer beutjcher Staaten, 
. Fremdherrliche Kriegsorden, ee +) 
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10. Orden anderer beutfcher Staaten, 
11. Fremdherrliche Orden, 
12. Medlenburgifche Diedaillen, und zwar: 

a) Kriegsdentmünze 1848, 
b) Medaille Friedrich Franz L., 
ce) Medaille Friebrich Franz II., 
d) Mebaille Friedrich Franz IIL., 
e) Medaille für opfermwillige Hülfe in Waffersnoth, 
f) Gebächtnigmebaille (Friedrich Franz III.), 
g) Dienftfreuz der Unteroffiziere, 

13. Preußische Medaillen, und zwar: 
a) Allgemeines Ehrenzeichen in Gold, 
b) Allgemeines Ehrenzeichen, 
ce) Dienftauszeihnungsfreus, 
d) Fürſtlich Hohenzollernſches Ehrenfreuz 2. und 3. Klaſſe (auch mit Schwertern), 
e) Düppelfreuz, 
f) Alfenfreuz, 
g) Kriegsdenkmünze 1870/71, 
h) Kriegsdenkmünze 1866, 
i) Kriegsdenkmünze 1864, 
k) Hohenzollernſche Denkmünze, 
1) Krönungsmedaille, 
m) Zentenarmedaille, 

14. Medaillen anderer deutſcher Staaten, 
15. Fremdherrliche Medaillen. 

(11) Befauntmahung vom 26. Februar 1898, betreffend die Poftbeförderung 

zwifchen Ribnig und Wuftrow. 

om 1. März ab werden bie Dampferfahrten mit Poftbeförderung zwiſchen Ribnig und 
Wuſtrow nad) folgendem Plane wieder aufgenommen werben: 

1015 V. 315 N ab Nibnig an 86 V. 21 N, 
1115 V. 415 N. an Wuftrom ab 758 115 N, 

Die Kariolpoften Ribnig— Wuftrow werden vom gleichen Zeitpuntt ab auf bie Strede 
Ribnig—Dierhagen befchränft und verkehren: 

5° V. 110° V. ab Ribnig an 1020 V. 626 N, 
625 V. 1225 N. ab Dändorf Ag. ab 99 3. 55 N. 
645 V. 1245 N. an Dierhagen I ab 8351, ON. 

Schwerin, den 26. Februar 1898. 

Der RKaiferliche Ober- Poftdirektor, 
Hoffmann. 

13 
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(12) Bekanntmachung vom 7. März 1898, betreffend die Anwendung der Drud: 
ſachentaxe auf offene gedrudte Karten. 

om 15. März ab werben offene aebrucdte Karten, auf denen die urfprüngliche Bezeichnung 
„Poſtkarte“ befeitigt oder durch den Vermerf „Druckſache“ erſetzt iſi, allgemein zur Beförderung 
gegen die Drudjadhentare zugelafien. 

Schwerin, den 7. Mär; 1898. 

Der Kaiferliche Ober: Poftdireftor. 
Hoffmann. 

(13) Bekanntmachung vom 3. März 1898, betreffend die Mauf und Klauenſeuche. 

ie Maul: und Slauenjeuche im Domanialdorf Zutheran Amts Lübz, auf den ritter: 
Ihaftlihen Gütern Klein: Niendorf Amts Grivig, Benthen Amts Lübz, in dem 
Kämmereidorf Gifhom bei Pardim und in Zittomw Amts Schwerin, in der Stabt Lübz, 
auf dem ritterfchaftlihen Gute Auppentin Amts Lübz und im Domanialdorfe Barkow 
Amts Lübz ijt erlofchen. 

Schwerin, ben 7. Mär; 1898. 

HI. Mbtheilung. 
— — 

(1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Knecht Waßmann zu Materfen die 
Verbdienftmedaille in Bronze zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 18. Februar 1898. 

(2) Dem Kandidaten der Medizin Friedrih Schneider aus Neubufow ift, nachdem 
derjelbe am 15. Februar 1898 die Prüfung vor der ärztlichen Prüfungs - Kommiffion zu 
Roſtock beitanden hat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom bezeichneten Tage ab 
für das Gebiet des Deutſchen Reichs ertheilt. 

Schwerin, den 21. yebruar 1898. 

(8) Bei der Kaiſerlichen Ober-Poftbirektion biefelbft ift die durch Verſetung des oft: 
injpeftors Lindow erledigte Poftinfpektorftelle dem Telegraphenamtskaffirer Schmidt aus 
Frankfurt am Main unter Ernennung zum Poftinfpeftor übertragen worden. 

Schwerin, den 22. Februar 1898. 

(4) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Dienfimäbchen Wilhelmine Iwe zu 
Dobbertin die Verbienitmebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 23. Februar 1898. 
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(6) eine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Sanzleiratd Siebert, bisher bei der 
Großherzoglihen Gefandtfhaft in Berlin, die nachgefuchte Erlaubniß zur Anlegung bes ihm 
verliehenen Königlich Preußischen Rothen Adler-Ordens 4. Klaſſe zu ertheilen gerubt. 

Schwerin, den 25. Februar 1898. 

(6) Der Lehrer Adolf Schmidt zu Schönberg ift zum ftellvertretenden Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirt Schönberg beitellt worden. 

Schwerin, den 26. Februar 1898. 

(N Seine Hoheit der Herzog:Negent haben dem Bauunternehmer H. Korop zu Parchim 
ben Charakter eines Kommiſſionsraths zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 27. Februar 1898. 

() Beim Schiedsgericht für die Umfallverfiherung der im Betriebe der Großherzoglichen 
Eifenbahn-Bermwaltung beichäftigten Arbeiter ift für die Zeit vom 1. März d. J. bis dahin 
1902 als Beifiger wiederum ernannt worden: 

der Ober-Dtafchineninfpeftor Pöſchmann hiefelbit, 
und als deſſen Stellvertreter: 

der Majchinenmeijter Dies hieſelbſt, ſowie 
der Werkftätten-Vorfteyer Lehmann. hiefelbit. 

Schwerin, den 28. Februar 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog-Nenent haben den Poſtſekretär Ernft Schmuhl zum Poſt— 
fefretär im biefigen Ober: Poftdirefiions-Bezirf zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. März 1898. 

(10) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Amtslandreiter Kröpelin zu Dömig 
die Medaille mit der Inschrift „Dem redlihen Manne und dem guten Bürger” in Silber 
und mit dem Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. März 1898. 

(11) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Jäger Weftphal zu Hungerſtorf die 
Verdienitmebaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. Mär; 1898. 

(12) Der Gutspächter Th. Hugues zu Oberhof ift zum ftellvertrgtenden Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirt Saniß beftellt worden. 

Schwerin, den 5. März 1898. 
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(18) Der Neferendar Bernhard Waldom aus Güftrom hat die zweite juriftifche Prüfung 
vor dem Prüfungsfenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock beftanden. 

Schwerin, den 28. Februar 1898. 

(14) Im Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonal-⸗Veränderungen ſtatt⸗ 
gefunden: 

ber überzählige Hauptmann vom Grenadier-⸗Regiment Nr. 89 von Alt-Stutterheim 
ift zum Kompagnie-Chef ernannt und 

ber Sefonbelieutenant vom 2. Medlenburgifhen Dragoner-Regiment Nr. 18 von Rue: 
biger ift in das Schleswig=Holfteinfche Ulanen:Regiment Nr. 15 verfekt. 

Schwerin, den 3. März) 1898. 

(15) Vor dem Juſtiz⸗Miniſterium haben heute 

der Graf Heinrih Ludwig von Baflewig auf Dalwig ben 
Homagial bezw. Lehneid wegen ber nad bem Ableben feines Bruders, bes 
Grafen Bernhard von Baffewig, auf ihn, als jegigen Senior der Gräflich von 
Baflewig’ihen Familie, verftammten Güter, nämlich des Allodial- und Fideikommiß⸗ 
uts MWohrenftorf ce. p. Weitendorf und Horft Amts Ribnig und des Lehn⸗ und 

Fibeifommipguts Vietow Amts Ribnig, 
der Georg Heumann aus Berlin den Homagialeid * des käuflich 

von ihm erworbenen Allodialgutes Amalienhof Amts Güſtrow und der 
Adolf Gerhard Haaſe aus Hobensrühne im Großherzogthum Oldenburg 

den Lehneid wegen des von ihm angekauften Lehngutes Harmshagen Amts 
Grevesmũhlen 

abgeleiſtet. 

Schwerin, den 23. Februar 1898. 

(16) Vor dem Juſtiz⸗Miniſterium haben Heute 
ber Rittmeifter Freiherr Hugo von Moeller:Lilienftern zu Berlin durch 

einen Vertreter den Homagialeid wegen des durch Erbgang und Erbicdafts- 
theilung auf ihn übergegangenen Allodialgutes Garlsdorf Amts Güftrow, und 

ber Gutspächter Heinrich Koefter zu Glafewig, die Ehefrau bes Ober: 
landesgerichtsraths Deften zu Noftod, Bertha, geb. Koefter, bie Ehefrau bes 
Oekonomieraths Schubart zu Gallentin, Johanna, geb. Koefter, und die Ehe: 
frau bes Gutspächters Never zu Kavelftorf, Caroline, geb. Koefter, burd) 
einen Bevollmächtigten den Homagialeid wegen des nach dem Ableben ihres Vaters 

kaleih auf fie übergegangenen Allodialgutes Kleefamp Amts Medlenburg 
abgeleijtet. 

Schwerin, den 3. März 1898. 
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I. Abtheilung. Dienſt⸗ ⁊c. Nachrichten. 

1. Abtheilung. 
TEE — 

(1) Bekauntmachung vom 16. März 1898, betreffend die Feſtlichkeiten auläßlich 
des diesjährigen Geburtstages Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 

Mit Rüdfiht auf die wehmüthige Erinnerung, welche die Wiederkehr des 10. April, des 
Todestages des hochieligen Großherzogs Friedrich Franz ILL, im Lande hervorrufen wird, 
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haben Seine Hoheit der Herzog Regent zu beftimmen geruht, daß geräufchvolle oder allgemeinere 
Feftlichfeiten zur Feier des auf den 9. k. M. fallenden Geburtstages Seiner Königlichen Hoheit 
des Großherzogs in diefem Jahre nicht vor dem 12. k. M. ftattfinden follen. 

Schwerin, den 16. Mär) 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Staats- Minifterium. 
A. v. Bülow. v. Amsberg. N. v. Preffentin. 

(2) Bekanntmachung vom 1. März 1898, betreffend die Niederlegung eines nenen 

Hypothefenbuces für dad Gut Kummin c. p. Teffenow nnd Mihlenberg Amts 

Grabow. 

Nachdem das bisherige Hypothekenbuch für das Allodialgut Kummin ce. p. Teffenow und 
Mühlenderg Amts Grabow in Folge Zwangsverfteigerung diefes Gutes endgültig gefchloffen 
worden ift, ift über dafjelbe am heutigen Tage ein neues Hypothekenbuch niedergelegt worben. 

Schwerin, ben 1. März 1898. 

Departement für das ritterfchaftliche Hypothekenweſen. 

Welgien. 

(3) Bekanntmachung vom 8. März 1898, betreffend die Herausgabe des dritten 

Jahresheftes des Geftütbuchs für edle Pferde. 

as unterzeichnete Miniſterium bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, daß das dritte 
Jahresheft für 1897 des auf Grund der Lanbesherrlichen Verordnung vom 16. Januar 1895 
zur Beförderung der Lanbespferdezucht angelegten Geftütbuches für edle Pferde im Grof- 
herzogthum Medlenburg- Schwerin im Drud erichienen ift und von dem Büreau der Kommiſſion 
für die Lanbdespferbezucht zu Redefin gegen Einfendung eines Betrages von 45 Pfg. für das 
einzelne Stüd zu beziehen ift. 

Schwerin, den 8. März 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im YAuftrage: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung vom 9. März 1898, betreffend die Preisaufgaben für 

Studirende der Laudes-Univerſität Noftod. 

In Gemäßheit bes’ 8. 12 des am 28. März 1838 Landesherrlich beſtätigten und am 
7. September 1842 abgeänderten Negulativs für die Stellung von Preisfragen an bie 
Studirenden der Landes-Univerfität Roftod wird befannt gemacht: 
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I. die vorjährigen$Preisfragen betreffend 

1. dem stud. theol. Albrecht Wandſchneider aus Gavelftorf ift der 
halbe Geldpreis für die Löfung der Seitens der theologifhen Fakultät 
geftellten Preisaufgabe: 

„Darftellung und Beurtheilung desTEinfluffes Melanchthons auf 
die Entwidelung der evangelifchen Pädagogik im 16. Jahrhundert” 

zuerfannt worden; 

2. dem stud. med. Paul Maaß aus Strelig ift der volle Gelbpreis 
einschließlich der Drudkfoften für die Löfung ber Seitens der mediziniſchen 
Fakultät geftellten Preisaufgabe: 

„Die Annervations:Verhältniffe der Kranzgefäße bes Herzens follen 
erperimentell unterfucht werden“ 

zuerfannt worden; 

3. dem stud. theol. et phil. Walter Janell}aus Herenburg” ift ber 
halbe Geldpreis für die Löſung der Seitens des Direktors des klaſſiſch— 
philologischen Seminars in Gemeinfchaft mit den Defanen der 4 Fakultäten 
geftellten Preisaufgabe: 

„Ordinem temporum, quibus dialogi Platonis seripti sunt e 
sermonis observatione definire complures viri doeti conati 
sunt. Postulamus, ut quid ex hac ratione certe adhuc 
intelleetum sit, dijudicetur, Porro plura certioraque eadem 
ratione enucleari volumus cum hiatus vitandi legibus tum 
verborum collocandorum arte et consuetudine accurate 
observatis“ 

zuerfannt worden. 

II. Für das Jahr 1898 find folgende Preisaufgaben geftellt worden: 
Von der theologischen: Fakultät: 

„Die Spuren der ſemitiſchen Volksreligion in Iſrael nach den Schriften 
der Prophetentdes Alten Tejtaments". 

Bon der juriftiichen Fakultät: 
„Das kirchliche Eherecht, in feinem Verhältniß zum modernen bürger- 
lichen Recht". 

Von der medizinischen! Fakultät: 
„Es ſollen die Verbreitungswege einer erperimentell erzeugten primären 
Nieren: und_Blafen-Tuberkulofe genau erforfcht werben“. 

Von ber philofophiichen Fakultät: 
„Es follen die Augen mehrerer Arten von Seefternen in biftologifcher 
Hinfiht genau unterfucht werden”. 

Bon dem Direktor des deutich-philologifhen Seminars und den Delanen ber 
4 Fakultäten: 

„Die Anfichten der Forſcher züber das Verhältniß ber Thidrefsfage und 
bes Nibelungenliedes find in ihren Hauptpunkten kritiſch barzuftellen, 
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daraus ift ein mohlbegrünbetes Urtheil über bie Stellung und Be 
deutung der Saga abzuleiten. Die hieraus ſich ergebenden Folgerungen 
find in ihrem ganzen Umfange überſichtlich darzuftellen“. 

Roftod, den 9. März 1898. 

Rektor und Konzilium der Landes-Univerfität. 
Falkenberg. 

(5) Bekauntmachung vom 10. März 1898, betreffend die Benennung des Gutes 
Hohen-Gubfow Amts Ribnitz. 

Auf Antrag der Gutsherrfchaft it es genehmigt worden, daß das Gut Hohen-Gublow r. A. 
Ribnig fünftig den Namen Gubkow führt. 

Schwerin, ben 10. März 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

A. von Bülow. 

(6) Bekanntmachung vom 14. März 1898, betreffend ftatiftifche Erhebungen über 
das im hiefigen Großherzogthum vorhandene Heilperfonal. 

Auf Beſchluß des Bundesraths foll in den — Bundesſtaaten eine ſtatiſtiſche Aufnahme 
des Heilperſonals nach dem Stande vom 1. April d. J. ſtattfinden. 

Dieſe Erhebungen geſchehen hier zu Lande nach Medizinalbezirken. 
Die Ortsobrigfeiten werden aufgefordert, unter Benutzung des in ber Anlage A ge: 

gebenen Muſters die dort erwähnten Berhältniffe für ihren obrigfeitlihen Bezirk feitzuftellen 
und dem zuftändigen Kreisphyſikus bis zum 15. April db. Is. mitzutheilen. 

Den Großherzoglichen Aemtern, den Magiſtraten und den SKlofterämtern wird von hier 
aus ein Fragebogen mit Anleitung zugeftellt werden. 

Schwerin, ben 14. März 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

von Amsberg. 



No. 9. 1898. 75 

Anlage A. 

Sragebogen 

zur 

Grmittelung des Seilperfonals 

im 

obrigfeitlichen Medizinal- 

Bezirk, d Bezirk 

am 1. April 1898. 
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——— ———————————————————— ————— Ben 

Berufsgruppen. 

2. 

VII. Nicht approbirte, mit Behandlung kranker Menfchen berufsmäßig be- 
ſchäftigte Perfonen: 

1. männliche 
2. weibliche 

20 
21 

VII. Approbirte Thierärzte: 
1. Eivil» Thierärzte, welche 

22 a) Privatpraris ausüben 
23 b) ausichlieglih in und für Anftalten thierärztlich befchäftigt find 
24 2. Aktive Militär-Thierärzte 

Darunter zur Givilpraris angemeldete 

IX. Nicht approbirte, mit Behandlung kranker Thiere berufsmäßig befchäftigte 
Berjonen 

X. Hebammen. 

Namen ber Gemeinden. Heb⸗ 
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Zufammen | 

im obrigfeitlichen Bemerkungen. 
Bezirk. | 

4. 

An der Gemeinde. 
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(7) Bekanntmachung vom 14. März 1898, betreffend weitere Ergänzung des 

Berzeicdnifjes der angeführten Hengite. 

ad Verzeichniß derjenigen im Privatbefige befindlichen Hengfte, welche bei der vorjährigen 
ordentlichen Hengitlöhrung nad) Maßgabe der Verordnung vom 16. Januar 1895 zur Be— 
förderung der Landespferdezucht angeföhrt worden find, wird in Folge von Nachköhrungen wie 
folgt ergänzt. 

Schwerin, den 14. Mär; 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgijches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmibt. 

Berzeihniß 

der von der Kommiffion für die Yandespferdezucht bei der Nachföhrung 

am 11. März 1898 angeköhrten, im Privatbefite befindlichen Hengſte. 

| u ei 9 
zZ Q 2 em 4 

4 m n 
3| und Pojitjtation bes | = und mab | väter-mütter⸗land er 
E| des Befigers |Hengites| & Abzeichen Si] Ücher- | licher: Hengites 
a jeits jeits 

Angeföhrt bis auf Weiteres. 

(Vierjährige und ältere Hengſte. — $. 45 der Verordnung vom 16. Januar 1895.) 

1] 9. Kortegas Titus 1893] Fuchs,breitedurch: Ja 172|v. Monarch Uns | Rhein: | Rothbed 
Rothbeck b. Sanik gehende Bläſſe, ip 1601 Königlicher be— land 

helle Mähne und Beſchäler im kannt 
Schweif, linke Landgeſtüt 
Hinterfeſſel weiß Wickrath) 

Augeköhrt für 1898. (S. 44 der Verordnung vom 16. Januar 1895.) 

1 Derjelbe Bou- [1895| Fuchs, Stern, Ja 175[0. Boulanger Un: | Belgien | Rothbed 
langer weiße Oberlippe, It, ı63| (Belgier) be⸗ 

helle Mähne und kannt 
Schweif 
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(8) Bekanntmachung vom 14. März 1898, betreffend die Abhaltung des diesjährigen 

Wollmarftes zu Güftrow. 

Fur die Abhaltung des diesjährigen Güſtrower Wollmarkts ſind die Tage des 
24. und 25. Juni 

beſtimmt worden. 

Schwerin, den 14. März 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(9) Bekanutmachung vom 15. März 1898, betreffend die Verleihung der Meckleu— 

burgiichen Stantsangehörigfeit an deu Gntöbefiger A. G. Haaſe auf Harushagen. 

as unterzeichnete Dlinifterium bringt mit Rüdficht auf $ 5 der Verordnung vom 25. Dezember 
1872, betreffend die Mecklenburgiſche Staatsangehörigfeit, hierdurch zur allgemeinen Renntniß, 
daß dem Oldenburgiſchen Staatsangehörigen Adolf Gerhard Haase, Eigenthümer des Gutes 
Harmehagen, Amts Grevesmühlen, die Mecklenburgiſche Staatsangehörigfeit verliehen worden iſt. 

Schwerin, den 15. März 1898. h) 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern 

Im Auftrage: Schmidt. 

(10) Bekanntmachung vom 16. März 1898, betreffend Beuachrichtiguug der 

Seequarantäne-Anjtalten von dem Ergebniß der Unterſuchung des in öffentlichen 

Schlachthäuſern geichladyteten Onarantänevichs. , 

Die Ortspolizeibehörden werben hierdurch aufgefordert, wenn entſprechend der Bekanntmachung 
vom 28, v. Dits., betreffend das Verfahren bei der auf dem Seewege erfolgenden Einfuhr von 
Rindern aus Dänemark und Schweden-Normwegen (Regierungs-Blatt 1895, No. 8), in ein 
öffentliches Schlachthaus ihres Bezirks Vieh zur Abſchlachtung aus einer Seequarantänes 
Anftalt (Bekanntmachung vom 13. September 1895, Regierungs-Blatt 1895, No. 25) gebracht 
und die in Ziffer 5 erwähnte Anzeige von der Verwaltung der Anftalt gemacht worden iſt, 
der legteren innerhalb 2 Wochen das Ergebnif der Fleiſchſchau des gefchlachteten Quarantüne- 
viehs mitzutheilen. 

Schwerin, den 16. März 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium, Abtheilung für 
Medizinal:Angelegenheiten. 

von Amsberg. 
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(11) Befauntmadung vom 16. März 1898, betreffend polizeiliche Mafregeln gegen 

die Maul: und Klauenſeuche. 

Die Befanntmahung vom 26. Januar d. J., betreffend die Bildung eines Beobachtungsgebiets 
zur Unterdrüdung der Maul» und Klauenjeuche (Regierungs-Blatt, 1898, Amtliche Beilage 
No, 4), tritt hiermit gänzlich außer Kraft (vergl. Bekanntmachung vom 26 v. M., Regierungs- 
Blatt 1898, Amtliche Beilage No. 8). 

Zugleih wird unter völliger Aufhebung der Beftimmung in Ziffer 2 der Bekanntmachung 
vom 21. Januar d. J., betreffend die Maul- und Klauenſeuche (Regierungs Blatt 1898, 
Amtlihe Beilage No. 4), hierdurch beftimmt (vergl. Bekanntmachungen vom 19. und 24. v. M. 
und 5. d. M., Negierungs-Blatt 1898, Amtliche Beilage No. 7 und 8), daß im Mebdizinal: 
bezirk Parchim von der Benußung ber Jahr: und Wochenmärkte alle Wicderfäuer und 
Schweine bis auf Weiteres ausgeichlofien find; daß jedoch auf Jahr: und Wochenmärfte, 
welche von der Ortsobrigfeit unter Zuziehung des Bezirksthierarztes veterinärpolizeilich be: 
auffichtigt werden, diefe Beſtimmung feine Anwendung findet. Die Koſten ber Zuziehung 
des Bezirfsthierargtes nach Maßgabe der Verordnung vom 23. März) 1881, betreffend die 
Tagegelder der Bezirksthierärzte, fallen der erjuchenden Ortsobrigfeit zur Laft. 

Schwerin, den 16. Mär; 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(12) Bekauntmachung vom 12. März 1898, betreffend die Manl- und Klauenſeuche. 

Die Maul: und Klauenfeuche auf dem ritterfchaftlihen Gute Welzin, auf dem Domanial: 
pachthofe Bobzin und auf dem Haushaltspachthofe Malhom Amts Lübz ift erlofchen. 

Schwerin, den 12. Mär; 1808. 

(13) Das Verzeichniß der Vorleſungen auf der Univerſität zu Noftod im Sommer: 

halbjahr 1898 befindet ſich in der Beilage. 

IE. Abtheilung. 
N —— m 

(1) Seine Hoheit der Herzog: Kegent haben dem Sclojjermeifter Carl Küjel in Pardim 
den Charakter als Hofichloffer und dem Tiſchlermeiſter Carl Jacobs dafelbft den Charakter 
als Hoftifchler zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 27. Februar 1808. 
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(2) Den Kandidaten ber Medizin Johannes YBurmeifter aus Stettin und Stanislaus 
von Zelewski aus Seelau ift, nachdem diefelben am 24. Februar 1898 die Prüfung vor 
ber ärztlichen Prüfungs-Kommiffion zu Roſtock beftanden haben, die Approbation als Arzt mit 
der Geltung vom bezeichneten Tage ab für das Gebiet des Deutſchen Reichs ertheilt. 

Schwerin, den 5. März 1898. 

3) Dem Kandidaten der Medizin Albert Lange aus Sietow ift, nachdem berjelbe am 
1. Mär; 1898 die Prüfung vor der ärztlichen Prüfungs-Kommiſſion zu Roſtock beftanden hat, 
die Approbation als Arzt mit ber Geltung vom bezeichneten Tage ab für das Gebiet des 
Deutſchen Reichs ertheilt. 

Schwerin, den 5. März 1898. 

() Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Oberlandesgerichtsrath Dr. von Buchka 
zu Roſtock mit der einftweiligen Führung ber Geſchäfte eines erften Provijors bei der Kirchen— 
öfonomie daſelbſt zu beauftragen gerubt. 

Schwerin, den 8. Mär; 1898. 

(5) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Briefträger Karl Grimm bierjelbft die 
Erlaubniß zur Anlegung des ihm aus Anlaß feines Scheibens aus dem Dienfte von Seiner 
Majeftät dem deutſchen Kaifer und König von Preußen verliehenen Allgemeinen Ehrenzeichens 
zu ertheilen geruht. 

Schwerin, den 8. Mär) 1898. 

(6) Bor der zur Prüfung der Kandidaten des Baufaches bejtellten Kommiſſion haben 
ber Bauführer Johannes Zingelmann die praftifche (zweite) Prüfung für 

das Hochbaufach, 

die Kandidaten des Hochbaufaches Ludolf Lübftorf und Paul Schondorf 
die theoretifche (erfte) Prüfung für das Hochbaufach 

nah Maßgabe der Prüfungs-Ordnung vom 1. September 1891 beftanden. 

Schwerin, den 10. März) 1898. 

fomwie 

(7) Seine Hoheit der Herzog. Regent haben dem Rentner E. W. Hermes zu Wismar das 
Ritterkreuz des Hausordens der Wendiſchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. Mär; 1898. 

(8) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem früheren Hoftagelöhner Roth zu Groß: 
MWalmftorf die Berdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 10. März 1898. 

16 
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(9) Nachdem die Superintendentur Güftrow dur den am 7. db. M. erfolgten Tod bes 
Konfiftorialrathes, Superintendenten D. Polftorf erledigt worden ift, iſt bis zur Wieder: 
befegung berfelben die Verwaltung des Superintendenten-Amtes in den Präpofituren 

Bützow und Sternberg: dem Oberkirchenrath Haad hierfelbft, 
Gnoien und Teterom: dem Konfiftorialrath, Superintendenten Softmann 

zu Maldin, 
Goldberg und Krakow: dem Superintendenten Walter zu Parchim, 
Lüſſow: dem Superintendenten Beng zu Doberan 

übertragen, das geiftlihe Minifterium zu Güftrow aber unmittelbar unter den Oberfichenrath 
geftellt, und der Kirchenfefretär, Hofrath Burmeilter zu Güftrom mit der Wahrnahme der 
Superintendentur-Gefchäfte in Begug auf die Dom-Abminiitration, die Dom:Defonomie, das 
Dom-Nerar und die Verwaltung des Vermögens ber ſonſtigen kirchlichen Stiftungen in 
Güſtrow beauftragt worden. 

Schwerin, ben 12. März 1898. 

(10) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Kirchenjuraten, Hauswirth Seejtä dt 
zu Charlottenthal die Verdienftmebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 12. März 1898. 

(11) Der Dr. med. Schlüter in Neubulow ift an Stelle des verftorbenen Dr. med. 
Eichler dafelbft wiederum zum Auffichtsarzt über die Hebammen des Aufſichtsbezirks Nr. 11 
Neubukow) beftellt. 

Schwerin, den 14. März 1898. 

(12) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Neferendar Bernhard Waldom aus 
Güſtrow nad) betandener zweiter juriftifcher Prüfung zum Gerichts: Affeffor zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 16. Mär; 1898. 

(13) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Rademacher Heinrih Wolkow zu 
Niekrenz die Verdienftmebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 16. März 1898. 

Mit diefer No. 9 werben ausgegeben: No. 7, 8 und 9 bes Neichs-Gefegblatts von 1898 



(Beilage zu No. 9 der Amtlidhen Beilage 
* Regierungs- Blattes.) 

Berzeichniß der Vorlefungen, 
welche an der 

Landes-Univerſität Roftod im Sommter-Semejter 1898 vom 

15. Aprit bis 15. Auguft 1898 gehalten werden. 

I. Ueberſicht der Vorlefungen nad) der Ordnung der Lehrer in den Fakultäten, 

In der theologifchen Fakultät. 

Herr Konſiſtorialrath Profefior Dr. Ludwig Schulze: 1) Das Leben Jeſu, Montags, 
Dienftags, Mittwochs, Donnerftags und Freitags von 12 bis 1 „Uhr; 2) Dogmatik, 
II. Theil, Montags, Dienſtags, Mittwochs, Dornerjtags und Freitags von 11 bis 
12 Uhr; 3) Repetitorium über beide Vorlefungen mit feinen Zuhörern in herfömmlicher 
Weiſe, Donnerftags von 6 bis 8 Uhr, publice. 

Herr Brofefior Dr. Karl Friedrihd Noesgen: 1) Einleitung ins Neue Teſtament, 
Montags, Dienftags, Mittwochs, Donnerftags und Freitags von 9 bis 10 Uhr; 2) Die 
fatholiichen Briefe des N. T., Montags, Dienftags, Mittwochs, Donnerftags und 
Freitags von 10 bis 11 Uhr; 3) Leitung einer eregetiihen Gejellichaft, Sonnabends 
von 10 bis 11 Uhr, publice; 4) Repetitorium über die Einleitung ins N. T., Sonn: 
abends von 9 bis 10 Uhr, publice. 

Herr Profeſſor Dr. Johann Friedridh Hashagen: 1) Homiletif und Liturgit, Montags, 
Dienftags, Mittwochs, Donnerftags und Freitags von 7 bis 8 Uhr; 2) Praftijche 
Auslegung der evangeliichen Peritopen, Montags, Mittwodhs und Donnerftags von 
8 bis 9 Uhr; 3) Zeitung der Uebungen im homiletifch-fatechetiichen Seminar, Montags 
von 6 bis 8 Uhr, Sonnabends von 11 bis 1 Uhr. 

Herr Profefior Dr. Eduard Koenig, d. 3. Dekan: 1) Hauptprobleme ber israelitifchen 
Religionsgeſchichte (auch für Nichttheologen), Dienftags und Donnerftagg von 5 bis 
6 Uhr; 2) Erklärung bes Hiobgedichtes und Einführung in die Chofhmaliteratur des 
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Alten Teſtaments überhaupt, Mittwochs und Freitags von 5 bis 6 Uhr; 3) Erklärung 
des Jeſajabuches, Montags von 5!bis 6 Uhr, Dienſtags, Mittwochs, Donnerftags und 
Freitags von 6 bis 7 Uhr; 4) Konverfatorium über Fultusgefchichtliche Stellen bes 
Alten Teftaments, jeden zweiten Mittwoch (alternirend mit Prof. Dr. Walther), zmei- 
ftündig, publice. 
Profeſſor Dr. Wilhelm Walther: 1) Kirchengeſchichte, IV. Theil (von 1648 bis 
zur Gegenwart), Montags, Dienftags, Mittwochs und Donnerftags von 3 bis 4 Uhr; 
2) Dogmengefhichte, I. Theil (bis zur Reformation), Montags, Dienftags, Mittwochs, 
Donnerftags und Freitags von 4 bis 5 Uhr; 3) Dogmengefchichtliche Uebungen, ein- 
ftündig, publice. 

In ber juriftifhen Fakultät. 

Profeifor Dr. Franz Bernhöft: 1) Deutiches bürgerliches Recht I (Allgemeiner 
Theil und Schuldverhältniffe), Montags, Dienftags, Mittwochs, Donnerftags, Freitags 
und Sonnabends von 11 bis 12 Uhr und Donnerftags von 10 bis 11 Uhr; 2) Kons 
verfatorium über Pandeften IV (Erbrecht) mit Berüdfichtigung des bürgerlichen Geſetz— 
buches, Montags und Dienftags von 12 bis 1 Uhr; 3) Eivilrechtspraftitum, Mittwochs 
von 12 bis 1 Uhr. 
Profeffior Dr. Bernhard Matthiaß, d. 3. Dekan: 1) Gefchichte des römifchen 
Rechts, Montags, Dienftags und Mittwochs von 12 bis 1 Uhr; 2) Deutjches bürger: 
liches Recht IIb (Familien- und Erbrecht), Montags, Dienftags, Mittwochs, Donners- 
tags, Freitags und Sonnabends von 11 bis 12 Uhr; 3) Konverfatorium über Pandekten 
III (Obligationenredt) mit Berüdfichtigung des bürgerlichen Geſetzbuches, Donnerftags 
und Freitags von 12 bis 1 Uhr; 4) Eregetifche Uebungen, Sonnabends von 12 bis 
1 Uhr. 
Profeſſor Dr. Hugo Sachſſe: 1) Deutjches Staatsrecht, Montags von 4 bis 6 Uhr, 
Dienftags, Donneritags und Freitags von 5 bis 6 Uhr; 2) Medlenburgiiches Staats: 
und Verwaltungsrecht, Dienftags, Donnerjtags und Freitags von 4 bis 5 Uhr; 3) Ein» 
leitung in das Corpus Juris Canoniei mit Vebungen im Interpretiren ausgewählter 
Stellen für Yuriften und Theologen, Mittwochs von 4 bis 6 Uhr. 
Profeſſor Dr. Carl Lehmann: 1) Handels:, Wechſel- und Seereht, Montags, 
Dienftags, Mittwochs, Donnerjtags und freitags von 9 bis 10 Uhr, Sonnabends von 
8 bis 9 Uhr; 2) Medlenburgifches Privatrecht, Freitags von 10 bis 11 Uhr, Sonn» 
abends von 9 bis 11 Uhr; 3) Deutjches bürgerliches Recht Ila (Sachenrecht), drei- bis 
vierftündig, Montags, Dienftagg und Mittwochs von 10 bis 11 Uhr (die vierte 
Stunde ev. zu beitimmen). 
Profeſſor Dr. Robert v. Hippel: 1) Strafredht, Montags, Dienſtags, Mittwochs 
Donnerftags und Freitags, Dlorgens von 7 bis 8 Uhr; 2) Strafprozeß, Montags, 
Dienftags, Mittwochs, Donnerftags und Freitags, Morgens von 8 bis 9 Uhr; 3) Civil: 
prozeßpraktikum, Dienftags, Abends von 6 bis 8 Uhr. 

Profefjor Dr. Heinrih Geffden: 1) Deutfche Rechtsgeſchichte, Diontags, Dienftags, 
Mittwochs und Donnerjtags von 9 bis 10 Uhr; 2) Grundzüge des beutichen Privat: 
rechts, Montags, Dienftags, Mittwochs und Donnerjtags von 10 bis 11 Uhr; 3) Kon- 
verjatorium über deutiches Privatrecht, Freitags von 6 bis 8 Uhr. 
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Montags, Dienftags, Mittwochs, Donnerftags und Freitags von 8 bis 9 Uhr; 2), Aus: 
gewählte Lehren des Pandektenrechts, fechsftündig, in >: zu beftimmender Zeit. 

In der mediziniſchen Fakultät. 

Geh. Obermebizinalraty Profeffor Dr. Theodor Thierfelder: Mebizinifhe Klinik, 
täglih von 10'/s bis 12 Uhr. 
Geh. Medizinalrath Profeffor Dr. Friedrich Schag: 1) Geburtshülfe, Diontags, 
Mittwochs und Freitags von 7 bis 8 Uhr; 2) Geburtshülflicher Operationskurfus, 
Dienftags, Donnerftags und Sonnabends von 7 bis 8 Uhr; 3) Gynäfologifche Klinik, 
Montags, Mittwochs, Donnerftags und Sonnabends von 8 bis 9 Uhr; 4) Gynäfologijche 
Poliklinik, Dienftags und Freitags von 8 bis 9 Uhr; 5) Ambulatorifche Poliklinik, 
täglih von 2 bis 3 Uhr, je für die Internen der Frauenklinik, privatifjime. 

Profeſſor Dr. Albert Thierfelder: 1) Allgemeine Pathologie, täglid; von 7 bis 8 Uhr; 
2) Bathologiich-anatomifcher und hiſtologiſcher Demonftrationsfurfus, verbunden mit 
Sezirübungen, Montags, Mittwochs und Freitags von 3 bis 5 Uhr; 3) Bafteriologifcher 
Kurfus, vierftündig, hiervon 2 Stunden Sonnabends von 12 bis 2 Uhr; 4) Leitung 
pathologiich-anatomifcher und erperimenteller Arbeiten Geübterer im pathologiichen Inſtitut 
täglih in ben Vormittagsftunden, gemeinfam mit Privatdozent Dr. Rider, privatifjime 
und gratis. 

Profeffor Dr. Otto Naffe: 1) Pharmakognofie, Mittwochs und Sonnabends von 
11 bis 1 Uhr; 2) Uebungen in phyfiologifch und pathologiſch-chemiſchen Unterfuchungen, 
täglih von 9 bis 6 Uhr; 3) Beiprechungen über phyfiologifhe und pharmakologifche 
Fragen, Donnerftags von 5 bis 7 Uhr, privatiffime und gratis. 

Profeſſor Dr. Oscar Langendorff: 1) Encyflopädie und Methodologie des medizinifchen 
Studiums, Mittwochs von 6 bis 7 Uhr Nachmittags, publice; 2) Ueber Stimme und 
Sprache, Mittwohs von 11 bis 12 Uhr, publice; 3) Phyfiologie, II. Theil (vegetative 
Funktionen), täglih von 9 bis 10 Uhr; 4) Phnfiologiiches Praftitum, Montags und 
Freitags von 5 bis 7 Uhr; 5) Arbeiten für Geübtere, täglich, privatiffime und gratis. 

Profeffor Dr. Earl Garrè, d. 3. Dekan: 1) Chirurgiiche Klinik, täglich von 9 bis 
10%: Uhr; 2) Chirurgiſcher Operationsfurjus, Montags, Dienftags, Donnerjtags und 
Freitags von 5 bis 7 Uhr, Mittwochs von 5 bis 6 Uhr. 

Obermedizinalrath Profefior Dr. Fedor Shudardt: 1) Pſychiatriſche Klinik, Montags 
und Donnerftags von 2'/2 bis 4 Uhr; 2) Gerichtliche Piychiatrie mit Demonftrationen, 
Dienitags von 3 bis 5 Uhr für Mediziner und Juriſten; 3) Arbeiten im Laboratorium 
der Klinik, täglich, privatiffime und gratis; 4) Poliklinik für Nerven» und Gemüthe: 
kranke, Montags, Dienftags, Donnerjtags und Freitags von 12"/s bis 1/s Uhr. 
Profeffor Dr. Dietrih Barfurth: 1) Syſtematiſche Anatomie, II. Th. (Gefäße, 
Nervenfyitem, Sinnesorgane), jehsitündig, täglich von 11 bis 12 Uhr; 2) Mikroſtopiſcher 
Kurjus der allgemeinen und fpeziellen Hiftologie (mit Projektor Dr. Reinke), ſechs— 
ftündig, täglich von 12 bis 1 Uhr; 3) Entwicelungsgefchichte des Menſchen, dreiftündig, 
in zu vereinbarenden Stunden; 4) Selbjtjtändige Arbeiten für Vorgefchrittene, privatiffime 
und gratis. 
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Profeffor Dr. Theodor Arenfeld: 1) Ophthalmtatrifche Klinik, verbunden mit Operations- 
übungen, Montags, Mittwochs und Freitags von 12 bis 1'/ Uhr; 2) Ueber Funktionsprüfung 
und Funktionsfranfheiten des Auges, mit praftifchen.Uebungen und Kranfenvoritellungen, 
Donnerftagg von 4 bis 5 Uhr, publice und gratis; 3) Augenfpiegelturfus, Mittwochs 
von 6 bis 7 Uhr, eine zweite Stunde nad; Verabredung; 4) Arbeiten im Laboratorium 
der Klinik, täglich, privatiffime und gratis. 

Profejjor Dr. Otto Körner: 1) Uebungen in ber Unterfuhung und Behandlung bes 
Ohres, Dienftags und Freitags von 7 bis 8 Uhr Abends; 2) Kurſus der Laryngoffopie, 
Mittwochs von 7 bis 8 Uhr Abends; 3) Klinik und Poliklinik der Ohren-, Nafen- und 
Kehlkopfkrankheiten für Vorgejchrittene, täglich. 

Profeſſor Dr. Theodor Gies: 1) Kurfus der hirurgiichen Diagnofe und Therapie, 
Montags, Mittwochs und Freitags von 12 bis 2 Uhr; 2) Kurfus der Verbandlehre, 
Dienftags von 4 bis 5 Uhr. 
Profeſſor Dr. Friedrihd Martius: 1) Medizinische Poliklinik, Kranfenbeiprechung, 
Dienftags und Donnerftags von 12 bis 1 Uhr; 2) Die Bathogeneje der funktionellen 
Neurojen, Sonnabends von 12 bis 1'/« Uhr; 3) Auskultation und Perkuſſion, Montags 
und Freitags von 7 bis 8 Uhr. 
Profefjor Dr. Otto Lubarſch: 1) Bakteriologie, Montags, Donnerftags und Sonnabends 
von 12 bis 1 Uhr; 2) Ueber Geſchwülſte, dreiftündig, in noch zu bejtimmenden Stunden; 
3) Repetitorium ber allgemeinen PBathologie, Dienftags und Donnerftags von drei bis 
4 Uhr, Freitags von 7 bis 8 Uhr; 4) Kurſus der Speziellen Pathologie, dreijtündig, 
in nod) zu beftimmenden Stunden. 
Profeſſor Dr. Ludwig Pfeiffer: 1) Vorträge über Hygiene mit Erfurfionen, täglich 
von 3 bis 4 Uhr; 2) Kurſus der hygieniſchen Unterfuhhungsmethoden, zweimal, zwei 
ftündig; 3) Impflurfus, mit Beſprechung der Gefchichte und Entwidelung des Impf— 
wejens, Freitags von 4 bis 5 Uhr; 4) Praktiiche Uebungen im hygieniſchen Inſtitut, 
täglich, mit Ausnahme von Sonnabend, von 9 bis 1 Uhr, privatijfime und gratis. 

Privatdozent Dr. Friedrih Reinke: 1) Knochen- und Bänder-Lehre, dreiftündig, in 
näher zu beftimmenden Stunden; 2) Mikroffopifher Kurfus der allgemeinen und 
ipeziellen Hiftologie (mit Profeifor Barfurth), jehsjtündig, täglich von 12 bis 1 Uhr. 

Privatdozent Dr. Guftav Rider: 1) Diagnoftifcher Kurfus der pathologiſchen Anatomie 
und Hiftologie, nebſt einer Repetitionsftunde, Dienftags und Donnerftags von 3'/s bis 
5 Uhr, Freitags von 7 bis 8 Uhr Abends; 2) Spezielle pathologiihe Anatomie der 
Harn: und Gejchlechtsorgane, Montags von 7 bis 8 Uhr Abends, Mittwochs von 6 
bis 7 Uhr; 3) Zeitung pathrlogifch-anatomifcher und erperimenteller Arbeiten Geübterer 
im pathologiſchen Inftitut (mit Profeffor Dr. U. Thierfelder), täglid. 

In der philofophiihen Fakultät. 

Profeſſor Dr. Friedrihd Schirrmader: 1) Geſchichte Europas im 17. und 18. 
Sahrhundert, Montags, Dienftags, Mittwochs, Donnerjtags und Freitags von 12 bis 
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1 Uhr; 2) Römiſche Geſchichte vom Jahre 133 v. Chr. bis 14 n. Chr., Dienſtags 
und Freitags von 11 bis 12 Uhr; 3) Uebungen im hiſtoriſchen Seminar, Sonnaben 
von 11 bis 1 Uhr. 
Profeffor Dr. Ludwig Matthieffen: 1) Erperimentalphufit, I. Theil (Allgemeine 
Phyſik, Mechanik, Optif), Montags, Dienftags, Mittwochs, Donnerftags und Freitags 
von 8 bis 9 Uhr; 2) Elemente der Umdulationstheorie, zweiitündig; 3) Praktiſch— 
phyſikaliſche Uebungen, Montags, Dienftags, Donnerftags und Freitags von 9 bis 1 
Uhr und von 2 bis 6 Uhr, privatiffime; 4) Phyfitalifches Seminar, Sonnabends von 
11 bis 1 Uhr, privatiffime und gratis. 
Profeffor Dr. Friedrih Philippi: 1) Syntar der hebräiſchen Sprache, zweiftündig; 
2) Kurforifche Lektüre der BB. Samuelis, zweiftündig; 3) Erklärung der Chrestomathia 
targumica, ed. Adalb. Merx, einftündig; 4) Ausgewählte arabiſche Terte, einſtündig; 
5) Ausgewählte Sanskrit-Terte, zweiftündig; 6) Syriſche Grammatik mit Ueberfegungs- 
übungen, zweiſtündig, gratis. 
Profefior Dr. — Geinitz, d. Z. Dekan: 1) Geologie, Montags, Dienſtags und 
Mittwochs von 7 bis 8 Uhr und von 9 bis 10 Uhr; 2) Kryſtallographie, zweiſtündig; 
3) Mineralogiich-geologifches Praktitum, Dienftags von 2 bis 5 Uhr, Mittwochs von 
10 bis — Uhr; 4) Geologiſche Exkurſionen, gratis; 5) Geographiſches Colloquium, 
zweiſtũndig. 
Profeſſor Dr. Guſtav Körte: 1) Geſchichte der griechiſchen und griechiſch-römiſchen 
Kunſt ſeit der Zeit Alexanders des Großen, vierſtündig; 2) Szeniſche Alterthümer, 
dreiſtündig; 3) Erklärung der Gypsabgüſſe der archäologiſchen Sammlung für Studirende 
aller Fakultäten, einmal wöchentlich, publice. 
Profeſſor Dr. Paul Falkenberg, d. 3. Rektor: 1) Allgemeine Botanik, Dienftags, 
Mittwochs, Donnerftags, Freitags und Sonnabends von 7 bis 8 Uhr Morgens; 
2) Mikroftopifche Uebungen für Anfänger, zweimal von 5 bis 7 Uhr; 3) Botanifche 
Uebungen für Vorgejchrittenere, täglih von 8 bis 6 Uhr. 
Profefior Dr. Otto Staude: 1) Elliptiiche Funktionen, Montags, Dienftags, Donners- 
tags und Freitags von 11 bis 12 Uhr; 2) Analntiiche Geometrie des Raumes, 
Montags, Dienjtags, Donnerftags und Freitags von 12 bis 1 Uhr; 3) Mathematiiches 
Seminar, Mittwochs von 11 bis 1 Uhr. 
Profeffior Dr. Auguſt Midhaelis: 1) Anorganische Chemie, Montags, Dienftags, 
Mittwochs, Donnerftags und Freitags von 10 bis 11 Uhr; 2) Chemifche Mebungen 
im Laboratorium: a. Großes Praftitum, Montags bis Freitags von 9 bis 6 Uhr; 
b. Kleines Praftitum, Montags, Mittwochs und Freitags von 2 bis 5 Uhr; ce. Uebungen 
für Mediziner, Dienftags und Donnerftags von 2 bis 5 Uhr. 
Profeffor Dr. Friedrih Blohmann: 1) Vergleichende Anatomie der Wirbelthiere, 
Montags, Dienitags und Mittwochs von 11 bis 12 Uhr; 2) Kurfus der Parafiten- 
funde für Mediziner, Mittwochs von 3 bis 6 Uhr; 3) Zoologiiche Uebungen für 
Anfänger, zweimal zweiltündig; 4) Zoologiiches Praktikum für Geübtere, täglich. 
Profefjor Dr. Hans v. Arnim: 1) Griechiſche Syntar, Montags, Dienftags, Donners- 
tags und Freitags von 8 bis 9 Uhr; 2) Interpretation von Cicero de finibus mit 
Einleitung über Ciceros philoſophiſche Schriften, Mittwochs von 8 bis 10 Uhr, Sonn 
abends von 8 bis 9 Uhr, gratis; 3) Klaſſiſch-philologiſches Seminar: Interpretation 
von Terenz’ Andria und Beſprechung der eingereichten Arbeiten, Montags von 6 bis 
8 Uhr, privatiffime und gratis. 
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Profeſſor Dr. Wolfgang Golther: 1) Althochdeutſche Literaturgeſchichte (mit Inter⸗ 
pretation ausgewählter Stücke aus Braunes Leſebuch), Montags, Dienſtags, Donnerſtags 
und Freitags von 9 bis 10 Uhr; 2) Erklärung von Goethes Fauſt, Mittwochs und 
Sonnabends von 9 bis 10 Uhr; 3) Deutſch-philologiſches Seminar: Wolframs Titurel, 
Mittwochs und Sonnabends von 8 bis 9 Uhr, privatiſſime und gratis. 
Profeſſor Dr. Ludwig Buſſe: 1) Ethik, Dienſtags, Mittwochs und Donnerſtags von 
3 bis 4 Uhr; 2) Geſchichte der neueren Philoſophie, Dienſtags, Mittwochs, Donnerſtags 
und Freitags von 4 bis 5 Uhr; 3) Im. Kants Leben und Lehre, freitags von 5 bis 
6 Uhr, publice. 

Profeifor Dr. Reinhold Heinrich: 1) Landwirthichaftlihe Bodenkunde, zweiſtündig; 
— Boden⸗Unterſuchungen und Anleitung zur Boden-Kartierung, Praktikum, 
vierſtündig. 
Profeſſor Dr. Felix Lindner: 1) Engliſch für Anfänger, zweiſtündig; 2) Fieldings 
Leben und Werke, zweiſtündig; 3) Romaniſch-engliſches Seminar: Altengliſch (Angel: 
fächfifch), zweiftündig. 
Profeffor Dr. Ludwig Will: 1) Kurze Meberjicht über das Gefammtgebiet der Zoologie, 
dreijtündig; 2) Naturgejchichte der Coelenteraten, zmweiftündig. 
Profeffor Dr. Otto Kern: 1) Homers Ilias, Montags, Dienftagg, Mittwochs, 
Donnerftags und Freitags von 10 bis 11 Uhr; 2) Vergils Gedichte, Mittwochs und 
Sonnabends von 7 bis 8 Uhr Morgens, publice; 3) Klaſſiſch-philologiſches Seminar: 
Parthenios mepi tporıxöv nadnuärov, Donneritags von 6 bis 8 Uhr, privatifiime und gratis. 
Profeffor Dr. Rudolf Zenker: 1) Geichichte der franzöfiichen Literatur im Mittel: 
alter (von den Anfängen bis zum 16. Jahrhundert), Montags, Dienjtags, Donnerftags 
und Freitags von 8 bis 9 Uhr; 2) Grammatik der provenzaliichen Sprache nebit Er— 
flärung ausgewählter Terte, Montags und Donnerftags von 11 bis 12 Uhr; 3) Ein- 
führung ins Jtalienifche, Dienftags und Freitags von 11 bis 12 Uhr: 4) Romaniid- 
englifches Seminar: Nolandslied, Freitags von 5 bis 7 Uhr, privatiffime und gratis. 

Privatdozent Dr. Julius Robert: 1) Cours pratique de frangais, vierftündig ; 
2) Histoire de la litt&rature frangaise jusqu’ä nos jours, vierftündig; 3) Variations 
du langage frangais depuis le 12im% sidele, vierftündig; 4) Cours de frangais de 
4 semaines, pendant les vacances, pour professeurs d’öcoles et institutrices, 
achtſtündig. 
Privatdozent Dr. Richard Stoermer: 1) Aromatiſche Verbindungen, vierſtündig; 
2) Repetitorium der aliphatiſchen Reihe, dreiſtündig; 3) Maßanalyje, einſtündig. 
Privatdozent Dr. Robert Hegler: 1) Bakteriologiſches Praktikum, Montags und 
erg von 3 bis 6 Uhr; 2) Uebungen im Pilanzenbeftimmen, Freitags von 
5 bis 7 Uhr. 
Mufiflehrer Dr. Albert Thierfelder: 1) Harmonielehre, zweiftündig; 2) Geſchichte 
der griechiſchen und altchriftlihen Muſik, einftündig, gratis; 3) Liturgifche Uebungen, 
dreiftündig gratis; 4) Zeitung ber Uebungen des akademiſchen Gejangvereins, zweiftündig. 

(Die Vorlefungen über Staatswifjenfhaften wird der zum Sommer-Semefter hierher 
berufene Here Profeffor Dr. Diehl zu Anfang des Semeſters noch näher befannt geben.) 
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II. Ueberſicht der Borlefungen nad den Lehrgegenftänden. 

Theologiſche Wiſſenſchaften. 

Exegetiſche Theologie. 

a. Altes Teſtament. 

Hauptprobleme der israelitiſchen Religionsgeſchichte: Profeſſor Koenig, zweiſtündig. 
Erklärung des Hiobgedichtes und Einführung in die Chokhmaliteratur des Alten Teſtamentes 

überhaupt: derſelbe, zweiſtündig. 
Erklärung des Jeſajabuches: derſelbe, fünfſtündig. 
Konverſatorium über kultusgeſchichtliche Stellen des Alten Teſtamentes: derſelbe, einſtündig. 

b. Neues Teſtament. 

Einleitung in's Neue Teſtament: Profeſſor Noesgen, fünfſtündig. 
Die katholiſchen Hriefe des Neuen Teſtaments: derſelbe, fünfftündig. 
Leitung einer exeg etiſchen Geſellſchaft: derſelbe, einſtündig. 
Repetitorium über die Einleitung in's Neue Teſtament: derſelbe, zweiſtündig. 

Bibliſche Theologie. 

Das Leben Jeſu: Konſiſtorialrath Schulze, fünfſtündig. 

Hiſtoriſche Theologie. 

Kirchengeſchichte, IV. Theil (von 1648 bis zur Gegenwart): Profeſſor Walther, vierſtündig. 
Dogmengeſchichte, J. Theil (bis zur Reformation): derſelbe, fünfſtündig. 
Dogmengeſchichtliche Uebungen: derſelbe, einſtündig. 

Syſtematiſche Theologie. 

Dogmatik, II. Theil: Konſiſtorialrath Schulze, fünfitündig. 
Repetitorium mit feinen Zuhörern: derjelbe, zweiſtündig. 

Praftifhe Theologie. 

Homiletif und Liturgif: Profeffor Hashagen, fünfftündig. 
Praktische Auslegung der evangeliihen Perikopen: derſelbe, breiftündig. 
Zeitung der Uebungen im homiletiſch-katechetiſchen Seminar: berjelbe, vierjtündig. 

Rechtswiſſenſchaften. 

Einleitungs-Vorleſungen. 

Syſtem des römiſchen Rechtes mit Uebungen für Anfänger: Profeſſor (. . . - - - ), fünfjtündig. 
Deutſche Rechtsgeſchichte: Profefjor Geffcken, vierſtündig. 
Grundzüge des deutſchen Privatrechts: derſelbe, vierftündig. 
Geſchichte des römiſchen Rechts: Profeſſor Matthiaß, dreiſtündig. 
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Privatrecht. 

Ausgewãhlte Lehren des Pandektenrechts: Profeſſor (. ..... ), jechsftündig. 
Deutfches bürgerliches Recht I (allgemeiner Theil und Schuldverhältniffe): Brofeffor Bernhöft, 

fiebenftünbig. 
Deutiches bürgerliches Recht IIb (Familien: und Erbrecht): Profeſſor Matthiaß, jechsftündig. 
Deutiches bürgerliches Recht IIa (Sachenrecht): Profeſſor Lehmann, drei bis vierftündig. 
Medlenburgifches Privatrecht: derjelbe, dreiftündig. 
Handels Wechjel: und Seerecht: berfelbe, —— 

Staatsrecht. 

Deutſches Staatsrecht: Profeſſor Sachſſe, fünfſtündig. 
Mecklenburgiſches Staats- und Verwaltungsrecht: derſelbe, dreiſtündig. 

Strafrecht. 

Strafrecht: Profeſſor v. Hippel, fünfſtündig. 

Prozeß. 

Strafprozeß: Profeſſor v. Hippel, fünfſtündig. 

Konverſatoriſche Vorleſungen. 

Römiſches Recht. 

Konverſatorium über Pandekten IV (Erbrecht) mit Berückſichtigung des bürgerlichen Geſetz— 
buches: Profeſſor Bernhöft, zweiſtündig. 

Konverſatorium über Pandekten III (Obligationenrecht) mit Berückſichtigung des bürgerlichen 
Geſetzbuches, Profeſſor Matthiaß, zweiſtündig. 

Exegetiſche Uebungen: derſelbe, einſtündig. 
Civilrechtspraktikum: Profeſſor Bernhöft, einſtündig. 

Deutſches Privatrecht. 

Konverſatorium über deutſches Privatrecht: Profeſſor Geffcken, zweiſtündig. 

Kirchenrecht. 

Einleitung in das Corpus Juris Canoniei mit Uebungen im Interpretiren ausgewählter 
Stellen für Juriften und Theologen: Profeffor Sachſſe, zweiftündig. 

Civilprozeß. 

Civilprozeßpraktikum: Profeſſor v. Hippel, zweiſtündig. 
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Mediziniſche Wiſſenſchaften. 

Encyllopädie. 

Encyflopädie und Methobologie bes medizinischen Studiums: Profeſſor Langendorff, einftündig. 

Anatomie. 

en Anatomie II (Gefäße, Nervenfyften, Sinnesorgane): Profeffor Barfurth, 
echsſtünd 

Mikroſkopiſcher — der allgemeinen und ſpeziellen Hiſtologie: derſelbe (mit Proſektor Dr. 
Reinke), ſechsſtündig. 

Entwickelungsgeſchichte * Menſchen: derſelbe, breiftündig. 
Selbſtändige Arbeiten für — derſelbe. 
Knochen⸗ und Bänderlehre: Dr. Reinke, dreiftündig. 

Phyſiologie. 

Ueber Stimme und Sprache: Profeſſor Langendorff, einſtündig. 
Phyfiologie, II. Theil (vegetative Funktionen): derſelbe, ſechsſtündig. 
Phyſiologiſches Praktikum: derjelbe, vierftündig. 
Arbeiten für Geübtere: berjelbe, täglich. 
Uebungen in —R— und —* chemiſchen Unterſuchungen: Profeſſor Naſſe, täglich 

von 9 bis 6 Uhr. 

Hygiene. 

Vorträge über Hygiene mit Erkurfionen: Profeſſor Pfeiffer, jechsftündig. 
Kurfus der hygieniſchen Unterſuchungsmethoden: berjelbe, —— 
— mit Beſprechung der Geſchichte und Entwickelung des Impfweſens: derſelbe, 

einſtündig. 
Praktiſche ren im Ingienifhen Inftitut: derfelbe, täglich mit Ausnahme von Sonnabend 

von 9 bis 1 

Pharmakologie. 

Pharmakognofie: Profeffor Naſſe, vierjtündig. 
Beiprehungen über phyfiologifche und — ER Fragen: berfelbe, zmweiftündig. 

Allgemeine Pathologie und pathologiihe Anatomie. 

Allgemeine Pathologie: Profeſſor A. Thierfelder, ſechsſtündig. 
Pathologiſch⸗ anatomiſcher und Hiftologifcher Demonftrationskfurfus, verbunden mit Sepirübungen: 

derjelbe, ſechsſtündig. 
Batteriologifcher Kurfus: derfelbe, vierftündig. 
Zeitung pathologifchanatomifcher und ee Arbeiten für Geübtere im pathologijchen 

Inftitut: derfelbe, (gemeinfam mit Privatdozent Dr. Rider), täglih Vormittags. 
Balteriologie: Profeffor Lubarſch, dreiftündig. 
Ueber Geſchwülſte: derfelbe, dreiftündig. 
Repetitorium ber allgemeinen, Pathologie, berjelbe, breiftünbig. 
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Diagnoftiiher Kurfus der pathologiihen Anatomie und Hiftologie nebft einer Repetitions- 
ftunde: Dr. Rider, vierftündig. 

Spezielle pathologische Anatomie der Harn- und Geſchlechtsorgane: berfelbe, zweiſtündig. 

Spezielle Pathologie. 

Ausfultation und Perkuffion: Profeffor Martius, zmweiftündig. 
Kurfus der jpeziellen Pathologie: Profeffor Lubarſch, dreiftündig. 
Die Pathogeneje der funktionellen Neurofe: Profeſſor Martius, eineinhalbftündig. 

Ehirurgie. 

Chirurgifher Operationskurfus: Profefior Garr&, neunftündig. 
Kurfus der chirurgiichen Diagnofe und Therapie: Profefior Gies, fechsitündig. 
Verbandlehre: derjelbe, einftündig. 

Obrenbeilfunde. 

Mebungen in der Unterfuhung und Behandlung des Ohres: Profeffor Körner, zweiſtündig. 

Zaryngologie. 

Kurfus der Laryngoſtkopie: Profefjor Körner, einftündig. 

Augenheilkunde. 

Ueber Funktionsprüfung und Funktionskrankheiten des Auges mit praktiſchen Uebungen und 
Krankenvorſtellungen: Profeſſor Axenfeld, einſtündig. 

Augenſpiegelkurſus: derſelbe, zweiſtũndig. 
Arbeiten im Laboratorium der Klinik: derſelbe, täglich. 

Gynäkologie. 

Geburtshülfe: Geh. Med.⸗Rath Schatz, dreiſtündig. 
Geburtshülflicher Operationskurſus: derſelbe, dreiſtündig. 

Pſychiatrie. 

Gerichtliche Pſychiatrie mit Demonſtrationen: Ober-Med.-Rath Schuchardt, zweiſtündig. 
Arbeiten im Laboratorium der Klinik: derſelbe, täglich. 

Kliniken. 

Medizinische Klinik: Geh. Ober: Died.: Rath Thierfelder, neunftündig. 
Medizinische Poliklinik: Profeffor Martius, zweiftündig. 
Ehirurgifche Klinik: Profeſſor Garr&, neunftündig. 
Ophthalmiatriiche Klinik: Profeffor Arenfeld, viereinhalbftündig. 
Gynäkologische Klinif: Geh. Med.-Rath Schag, vierjtündig. 
Gynäkologiſche Poliklinik: derfelbe, zmweiftündig. 
Ambulatoriiche Poliklinik für die Internen der Frauenklinik: berjelbe, jechsftündig. 



— Hr 

Klinik und Poliklinik der Ohren, Naſen- und Kehlkopffrankheiten: Profeſſor Körner, ſechsſtündig. 
Pſychiatriſche Klinik: Ober-Med.:Ratd Schuchardt, dreiftünbig. 
Poliklinik für Nerven: und Gemüthskranke: derſelbe vierftündig. 

Zur philoſophiſchen Fakultät gehörende Lehrgegenſtände. 

Philoſophie. 

Ethik: Profeſſor Buſſe, dreiſtündig. 
Geſchichte der neueren Philoſophie: derſelbe, vierſtündig. 
Im. Kants Leben und Lehre: derſelbe, einſtündig. 

Philologie. 

Griehifche Syntar: Profeffor v. Arnim, vierftündig. 
Homers Ilias: Profeffor Kern, fünfftündig. 
Geſchichte der griechiſchen und griechiſch-römiſchen Kunft feit der Zeit Aleranders des Großen: 

Profeſſor Körte, vierftündig. 
Szeniſche Alterthümer: derſelbe, dreiſtündig. 
Interpretation von Cicero de finibus mit Einleitung über Ciceros philoſophiſche Schriften: 

Profeffor v. Arnim, dreiftündig. 
Vergils Gedichte: Profeffor Kern, weiftündig. 

Klaſſiſch Interpretation von Terenz' Andria und Beſprechung der eingereichten 
philologiſches Arbeiten: Profeſſor v. Arnim, zweiſtündig. 
Seminar: Parthenios zepi Zporıxöv zadnnarov: Profeſſor Kern, zweiſtündig. 

Erklärung der Gypsabgüſſe der archäologiſchen Sammlung für Stubirende aller Fakultäten: 
Profeſſor Körte, einftündig 

Syntax der hebräifchen Sprache: Profeſſor Philippi, zweiftündig. 
Kurſoriſche Lektüre der BB. Samuelis: derſelbe, zweiltündig. 
Erklärung ber Chrestomathia targumica, ed. Adalb. Merx: derſelbe, einftündig. 
Ausgewählte arabiſche Terte: berfelbe, einftündig. 
Ausgewählte Sanskrit:Terte: derſelbe, zweiftündig. 
Syriihe Grammatik mit Ueberfegungsübungen: derjelbe, zweiftündig. 
Althochdeutſche Literaturgeichichte (mit Interpretation ausgewählter Stüde aus Braunes Leje- 

buch): Profeſſor Golther, vierftündig. 
Erklärung von Goethes Fauſt: derfelbe, zweiftündig. 
en ge re Seminar: Wolframs Titurel: derjelbe, zweiftündig. 
Engliih für Anfänger: Profeffor Lindner, zweiftündig. 
Fielding's Leben und Werke: derjelbe, zweiſtündig. 
Geſchichte der franzöfifhen Literatur im Mittelalter (von den Anfängen bis zum 16. Jahr: 

hundert): Profeſſor Zenfer, vierftündig. 
Grammatik der provenzaliichen Sprache nebit Grflärung ausgewählter Terte: derfelbe, zweiftündig. 
Einführung ins Italieniſche: derfelbe, zweijtündig. 
Romaniſch⸗ englifches Altengliſch (Angelſächſiſch): Profeſſor Lindner, zweiſtündig. 

Seminar: \ Rolandslied: Profeſſor Zenker, zweiftündig. 
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Cours pratique de frangais: Dr. Robert, vierftündig. 
Histoire de la litt6rature frangaise jusqu’ä nos jours: berfelbe, vierftünbig. 
Variations du langage frangais depuis le 12i4me sièelo: derſelbe, vierftündig. 
Cours de frangais de 4 semaines pendant les vacances pour professeurs d’6coles et 

institutrices: derfelbe, achtſtündig. 

Geſchichte. 

Geſchichte Europas im 17. und 18. Jahrhundert: Profeſſor Schirrmacher, fünfftündig. 
Römische Gejchichte vom Jahre 133 v. Chr. bis 14 n. Ehr.: berfelbe, zweiſtündig. 
Uebungem im hiftorifchen Seminar: derſelbe, zweiftündig. 

Geographie. 

Geographiiches Colloquium: Profeſſor Geinig, zweiftündig. 

Mathematif. 

Elliptiiche Funktionen: Profeffor Staude, vierftündig. 
Analytiiche Geometrie des Raumes: derſelbe, vieritündig. 
Mathematifches Seminar: derjelbe, zweiftündig. 

Naturwiſſenſchaften. 

—— I. Theil (Allgemeine Phyſik, Mechanik, Optik): Profeſſor Maithießen, 
ünfftündig. 

Elemente der Undulationstheorie: berfelbe, zweiftündig. 
Praktiſch⸗phyſitaliſche Uebungen: derjelbe, achtzehnſtündig. 
Phyſikaliſches Seminar: derſelbe, zweiftündig. 
Anorganiſche Chemie: Profeſſor Michaelis, fünfſtündig. 
Chemiſche Uebungen im Laboratorium: 

a. Großes Praktikum: Montags bis Freitags von 9—6 Uhr, 
b. Kleines Praktikum: Montags, Mittwochs und Freitags von 2—5 u, | berfelbe. 
e. Uebungen für Mediziner: Dienftags und Donnerftags von 2—5 Uhr, 

Aromatiſche Verbindungen: Dr. Stoermer, vierjtündig. 
Repetitorium der aliphatijchen Reihe: derfelbe, dreiftündig. 
Maßanalyſe: berfelbe, einftündig. 
Seologie: Profeffor Geinig, ſechsſtündig. 
Kryſtallographie: derjelbe, zweiltündig. 
Mineralogifch-geologiiches Praktikum: derfelbe, jechsftündig. 
Geologiſche Exkurſionen: berjelbe. 
Allgemeine Botanik: Profeſſor Falkenberg, fünfftündig. 
Mikroſkopiſche Uebungen für Anfänger: berfelbe, vierftündig. 
Botanische Uebungen für Vorgejchrittenere: derſelbe, täglich. 
Bakteriologifches Praktikum: Dr. Hegler, ſechsſtündig. 
Uebungen im Pflangenbeftimmen: derſelbe, zweiſtündig. 
Vergleichende Anatomie der MWirbelthiere: Profeſſor Blochmann, breiftündig. 
Kurſus der Parafitentunde für Mediziner: derſelbe, breiftündig. 
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Zoologiihe Uebungen für Anfänger: derſelbe, vierjtündig. 
Zoologiſches Praktiftum für Geübtere: derfelbe, täglich). 
Kurze Meberficht über das Gefammtgebiet der Zoologie: Profeſſor Will, dreiftündig. 
Naturgefchichte der Coelenteraten: derjelbe, zweiftündig. 

Staatöwilfenjhaften. 

(Die Vorlefungen über Staatswifjenichaften wird der zum Sommer-Semeſter hierher 
berufene Herr Profeffor Dr. Diehl zu Anfang des Semefters noch näher befannt geben.) 

Landwirthſchaft. 

Landwirthſchaftliche Bodenkunde: Profeſſor Heinrich, zweiſtündig. 
Phyſikaliſche Boden-Unterſuchungen und Anleitung zur Boden-Kartirung; Praktikum: derſelbe, 

vierſtündig. 

Künſte. 

Harmonielehre: Dr. Thierfelder, zweiſtündig. 
Geſchichte der griechiſchen und altchriftlihen Muſik: derſelbe, einſtündig. 
Liturgiſche Uebungen: derſelbe, ia ang 
Leitung der Uebungen bes afabemifchen Gejangvereins: derſelbe, zweiltündig. 

Akademische Anftalten und Sammlungen. 

Die Univerfitätsbibliothef (Univerfitäts:-Gebäude) ift, mit Nusnahme der Sonne 
und Feittage, tägli von 12 bis 1 Uhr, mährend der afademifchen Ferien Mittwochs und 
Sonnabends von 12 bis 1 Uhr geöffnet. 

Das akademiſche Lefezimmer ift an Wochentagen Vormittags von 9 bis 1 Uhr, 
Nachmittags von 3 bis 7 Uhr geöffnet. 

Das Bibliothefs-Arbeitszimmer it an den MWochentagen Vormittags von 9 bis 
1 Uhr, Nachmittags von 3 bis 7 Uhr geöffnet. 

Die Belihtigung der anatomischen Sammlung (anatomifches Inſtitut — Gertruden- 
ſtraße) ift nad) Meldung bei dem Inſtitutsdiener am Sonntag Vormittag, zu anderen Zeiten 
nur mit Erlaubniß des Direktors (Prof. Barfurth) geitattet. 

Die zoologifhe Sammlung (zoologifches Inftitut — Blücherplag) iſt Sonntags von 
11 bis 1 Uhr zugänglich, ſonſt jeder Zeit nach Mieldung bei dem Direktor (Brof. Blochmann). 

Der Beſuch des mineralogiſch-geolbogiſcheu Inſtituts, des medlenburgiiden 
geologifchen Landesmujeums (aladem. Inſtitut — Blücherplag) iſt Mittwochs und Sonn» 
tags von 11 bis 1 Uhr geftattet, ſonſt jeder Zeit nach vorheriger Meldung bei dem Direktor 
(Prof. Geiniß). 

Der botaniihe Garten (Doberanerjtraße 143) ift von 8 bis 12 und von 2 bis 
4 Uhr geöffnet, die Gewächshäuſer find von 2 bis 4 Uhr nad) Meldung bei dem botanischen 
Gärtner zugänglid). 
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Der Beſuch der archäologiſchen Sammlung (akademiſches Inſtilut — Blücherplatz) 
iſt zu jeder Zeit nach Meldung bei dem Diener des mineralogiſchen njtitutsTgeftattet. 

Die Befichtigung der übrigen afademifhen Inftitute und Sammlungen iſt nur 
mit befonderer Grlaubniß der Direktion geftattet. 

Das Sefretariat (Univerjitätsgebäude) ijt an Wochentagen täglid) von 10 bis 1 Uhr 
Vormittags geöffnet. 

Wohnungen für Studirende weiſt der Oberpedell Werkmeiſter (im Univerſitäts— 
gebäude) nad). 
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Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M IO. 
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Ausgegeben Schwerin, Dienſtag, den 5. April 1898. ne > 

Inhalt. 
I. Abtheifung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Medlenburgiihe Staatsangehörigkeit der 

Eigenthümer des Gutes Körchow Amts Bukow, SKammerhern Achim 
von Boß-Wolffradbt und Meferve-Lieutenants Achim von Voß. (2) Belannt- 
machung, betreffend den Befähigungsnahweis der Maſchiniſten auf See 
dampfichiffen. (3) Bekanntmachung, betreffend die Kranken: und Begräbniß- 
kaſſe des Gewerkvereind gemischter Berufe zu Roſtock. (4) Bekanntmachung, 
betreffend Uebernahme der neuerbaueten Chaufjee in der Enklave Roffow in 
die Lanbeöherrlihe Verwaltung. (5) Belanntmachung, betreffend die all- 
gemeine Maurer-Srankenkafje zu Daſſow. (6) Belanntmachung, betreffend 
Betheiligung an ber am 14. Mai d. 3. ftattfindenben Stettiner Pferde- 
Lotterie. (7) Bekanntmachung, betreffend Sicherungsmaßregeln gegen bie 
Verbreitung der San Joſé-Schildlaus. (8) Bekanntmachung, betreffend 
Schweinemärkte in der Stadt Wittenburg. (9) Bekanntmachung, betreffend 
das Poſtweſen. (10) Belanntmacdhung, betreffend die Maul» und Klauen- 
feuche. (11) Belanntmachung, betreffend die Schafräube. 

II. Abteilung. Dienft- ıc. Nachrichten, 

1. Abtheilung. 
— —— — 

(1) Bekanutmachuug vom 15. März 1898, betreffend die Mecklenburgiſche 

Stantsangehörigkeit der Eigenthümer des Gutes Körchow Amts Bukow, Kammer- 

herren Achim von Voß-Wolffradt und Reſerve-Lieutenauts Achim von Voß. 

Das unterzeichnete Miniſterium bringt mit Rückſicht auf 8. 5 ber Verordnung vom 
28. Dezember 1872, betreffend die Mecklenburgiſche Staatsangehörigfeit, hierdurch zur allge 
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meinen Kenntniß, daß der Kammerherr Achim von Voß-Wolffradt und der Lieutenant ber 
Reſerve Achim von Voß, Eigenthümer des GutesgKörhom Amts Bukow, als Mecklenburg: 
Schwerinſche Staatsangehörige anerfannt worden find. 

Schwerin, den 15. März 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Befauntmadung vom 17. März 1898, betreffend den Befähigungsnachweis 
der Maſchiniſten auf Seedampfſchiffen. 

In Rückſicht auf den hervorgetretenen Mangel an Seedampfſchiffsmaſchiniſten III. Klaſſe in 
den Oſtſeehäfen werden die Betheiliglen hierdurch hingewieſen auf die Beſtimmungen des 
8. 28, Abſatz 3 der Bekanntmachung, betreffend die Vorſchriften über den Befähigungsnachweis 
und die Prüfung der Maſchiniſten auf Seedampfſchiffen der deutſchen Handelsflotte, vom 
26. Juli 1891 — Reichs-Geſetzblatt Seite 368 —, nad) welchen die vor dem 1. April 1892 
im Beſitze eines Befähigungszeugniſſes der unterſten (damals III.) Maſchiniſtenklaſſe befindlich 
geweſenen Maſchiniſten nach Zurücklegung der jetzt für die IV. Klaſſe vorgeſchriebenen und 
außerdem einer vierundzwanzigmonatigen Dienſtzeit als Maſchiniſt auf in Fahrt befindlichen 
Seedampfſchiffen auf Antrag ein Belähigungezeugnif der (neuen) III. Klaſſe erhalten follen. 

Schwerin, den 17. März 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 18. März 1898, betreffend die Krauken- und VBegräbnif- 
kaſſe des Gewerfvereins gemiſchter Bernfe zu Roſtock. 

Auf Grund des S. 75a des Stranfenverficherungsgejeßes in der Fallung des Geſetzes vom 
10. April 1892 (Neichs-Gefegblatt Seite 379) ift der Kranken- und Begräbnißkaſſe des Gewerk— 
vereins gemifchter Berufe zu Roſtock (E. 9.) nad) vorgängiger Statutenänderung von Neuem 
die Beicheinigung ertheilt worden, daß fie, vorbehaltlich der Höhe des Krankengeldes, ben 
Anforderungen des $. 75 bes Stranfenverficherungsgefeges genügt. 

Schwerin, den 18. Mär) 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(4) Bekanntmachung vom 18. März 1898, betreffend Iebernahme der nenerbanten 

Chauſſee in der Euflave Nofjow in die Landesherrliche Verwaltung. 

Die neuerbaute Chauſſee in der Enklave Roſſow ift zum 1. d. Mts. in die Landesherrliche 
Verwaltung übernommen und dem Bezirk der Chauſſee-Inſpektion Waren zugetheilt worden. 

Schwerin, den 18. Mär; 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(5) Bekanntmachung vom 21. März 1898, betreffend die allgemeine Manrer- 

Krankenkaſſe zu Dafiow. 

Auf Grund des S 75a, Abſatz 4 des Krankenverſicherungsgeſetzes in der Faſſung des Geſetzes 
vom 10. April 1892 (Reichs-Geſetzblatt S. 379) it der allgemeinen Maurer-Strankenfaffe zu 
Daſſow (E. H.) nad) vorgängiger Statutenänderung von Neuem die Beicheinigung ertheilt 
worden, daß fie, vorbehaltlich der Höhe des Krankengeldes, den Anforderungen des 8. 75 bes 
Krankenverficherungsgefeges genügt. 

Schwerin, ben 21. März 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(6) Bekanntmachung vom 25. März 1898, betreffend Betheiligung an der am 
17. Mai d. J. ftattfindenden Stettiner Pferdelotterie. 

Dem Komits des Stettiner Pferdemarktes ift geftattet worden, durch Belanntmachungen zur 
Betheiligung an der am 17. Mai d. %. ftattfindenden Stettiner Pferdelotterie in den im 
hiefigen Großherzogthume erfcheinenden Zeitungen und fonftigen öffentlichen Blättern einzuladen, 
jowie Pläne der Verloofung mitteljt der Poſt von Orten des Preußischen Staatsgebietes nach 
dem biefigen Großherzogthume zu verfenden. 

Schwerin, den 25. März 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgifches Ministerium des nern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(7) Befauntmachung vom 26. März 1898, betreffend Sicherungsmaßregeln gegen 

die Verbreitung der San JoſéSchildlaus. 

Nachdem es in Verfolg der Kaiſerlichen Verordnung vom 5. Februar d. J. — Reichs-Geſetz— 
blatt Seite 5 —, beirefienb die Einfuhr lebender Pflanzen und frijchen Obftes aus Amerika, 
als nothwendig erkannt worden ift, auch im Inlande Sicherungsmaßregeln gegen bie Ver: 
breitung der San Yoje-Schildlaus zu ergreifen und insbefondere mit thunlichſter Beichleunigung 

17° 
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zu ermitteln, ob und inwieweit der Schädling bereits in Deutfchland Gingang gefunden 
hat, werden die Ortsobrigfeiten des Großherzogthums hierdurch aufgeforbert, dem unter: 
zeichneten Minifterium mit thunlichfter Befchleunigung Nachweiſungen über diejenigen in den 
einzelnen ortsobrigfeitlihen Bezirfen vorhandenen Baumſchulen und fonftigen gärtnerifchen 
Anlagen vorzulegen, aus welden 

1. entweder eine gewerbsmäßige Abgabe von Pflänzlingen ftattfindet, oder 
2. welche im Laufe der legten 5 Jahre mit Pflanzenbezug aus Amerika angelegt 

oder ergänzt worben find. 
Das Minifterium erwartet, daß in den Fällen zu 2 die Befiker im wohlverftandenen 

eigenen Intereſſe die erforderliche Auskunft bereitwilligft ertheilen werben. 
Die Aufftellung der Nachweiſungen hat nad) dem nachſtehend abgebrudten Muſter zu 

geichehen. Eines Begleitberichts bedarf es nicht. 
Eine |pätere Erftredung diefer Aufforderung auf andere, als die vorftehend zu 1 und 2 

bezeichneten Anlagen bleibt vorbehalten. 
Auf Grund der eingehenden Nachweiſungen wird der Gymnaſial-Profeſſor Brauns 

bierfelbft im Auftrage des unterzeichneten Minifteriums die erforderlichen örtlichen Unter: 
fuchungen vornehmen. Derfelbe ift jedoch ermächtigt worden, mit ben örtliden Beſich— 
tigungen auf Grund feiner bisherigen Kenntniß der Verhältniffe ſchon jet zu beginnen. 

Schwerin, ben 26. März 1898. 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
A. von Bülow. 

Nachweis, 
betreffend Baumfchulen und fonftige gärtnerifche Anlagen, aus welchen eine gewerbsmäßige 
Abgabe von Pilänzlingen ftattfindet, oder zu deren Anlage bezw. Ergänzung Pflanzen aus 
Amerifa verwandt worden find 

im Bezirle der Stadt... .. 2... . ö 
(im Bezirke bes Großherzoglihen Domanialamts .......». ‚ Rlofteramts ꝛc., 

ritterfchaftlihen Guts ꝛc, Amts ....... ) 

Ungefähre Größenangabe| Nähere Angabe über die örtliche 

in Belegenheit in größeren 
Metern. ortsobrigfeitlichen Bezirken. 

ed. 

Nr. 
Name 

bes Beſitzers. 

Bemerkung: Diejenigen Anlagen, für deren Herftellung ober Ergänzung amerikaniſches 
Pflanzgut verwandt worden ift, find durch Unterftreihung kenntlich zu machen. 
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(8) Bekanntmachung von 31. März 1898, betreffend Schweinemärfte im der 

Stadt Wittenburg. 

In der Stadt Wittenburg wird fortan außer dem bisher am zweiten Sonnabende jedes 
Monats abgehaltenen Schweinemarkt auch am letzten Dienſtag eines jeden Monats ein gleicher 
Markt ſtattfinden. 

Schwerin, ben 31. März 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(9) Bekanntmachung vom 27. März 1898, betreffend Einrichtung nnd Anf- 

hebung von Poſthülfſtellen auf dem platten Lande. 

Zur Verbefferung des Landpoftdienftes find in 
Dugow r. A. Gadebuſch, 
Groß-Brütz r. A. Schwerin und 
Kneeſe D.⸗A. Gadebuſch 

Poſthülfſtellen eingerichtet worden. 

Die Vofthülfftellen in 
Conow D.A. Dömig, 
Friedrichsthal D.⸗A. Schwerin und 
Gorig r. A. Ribnitz 

ſind aufgehoben worden. 

Schwerin, den 27. März 1898. 

Der Kaiſerliche Ober-Poſtdirektor. 
Hoffmann. 

(10) Bekanntmachung vom 19. März 1898, betreffend die Maul: und Klauenſeuche. 

Die Maul: und Klauenſeuche auf dem Domanial-Bahthof Kreien Amts Lübz ift erlofchen. 

Schwerin, den 19. März 1898. 

(11) Bekanntmachung vom 25. März 1898, betreffend die Schafräude. 

Sn der Stadt Parhim, im Parchimſchen Kämmereidorfe Matzlow, im Domanialdorfe 
Damerow Amts Erivig und in bem zur Slämmerei ber Stadt Neuftadt gehörigen Erbpadt: 
gehöft Tuckhude ift die Näude unter den Schafen ausgebrochen. 

Schwerin, den 25. Mär; 1898. 
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II. Abtheilung. 
— — 

(1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Kulſcher Weidt zu Bartelshagen bie 
Verdienfimedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 15. Mär; 1898. 

2) Seine Hoheit der Herzog: Negent haben dem Sanzleirath Siebert, bisher bei der 
Sroßherzoglichen Gefandtichaft zu Berlin, die nachgefuchte Erlaubnig zur Anlegung des ihm 
von Seiner Durdlaucht dem Fürften von Neuß ä. 2. verliehenen Ehrenfreuzes 3. Klaſſe zu 
erteilen geruht. 

Schwerin, ben 18. März; 1898. 

(3) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Forſtaſſeſor Garthe aus Rövershagen 
auf fein Anfuchen aus dem Großherzoglicdhen Forfiverwaltungsdienfte in Gnaden zu entlaſſen geruht. 

Schwerin, den 21. März 1898. 

4) Der Paul Lantow zu Waren ift zum Standesbeamten für den Standesamtsbezirt 
Maren beftellt worden. 

Schwerin, den 22. März 1898. 

(5) Seine Hoheit der Herzogs Regent haben ben Poftfefretär Eduard Huth zum Ober: 
RVoftfefretär mit Wirkung vom 1. Januar 1898 ab zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 25. März 1898. 

(6) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Nathsdiener Witte zu Brüel die Verdienit- 
mebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 25. März) 1898. 

(7) Seine Hoheit der HerzogeNegent haben dem Maurermeiſter Eggert zu Dargun die 
Medaille mit der Anfchrift „Dem redlichen Manne und dem guten Bürger” in Silber und 
mit dem Banbe zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 25. Mär; 1898. 

(8) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem- Statthalter Friedrih Geerhahn zu 
Roſtock die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 29. Mär; 1898. 
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(9) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben den Kandidaten der Rechte Wilhelm von 
Bülow aus Stavenhagen nad) beftandener erfter juriftijcher Prüfung zum Neferendar zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 29. März 1898. 

(10) Seine Hoheit der Herzog.Negent haben den Kandidaten der Rechte Hans Bolten 
aus Roſtock nach beftandener erfter juriftiiher Prüfung zum Neferendar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 29. Mär; 1898. 

(1) Der Schulze Dethloff zu Hinrichsdorf ift zum ftellvertretenden Standesbeamten 
für den Standesamtöbezirt Teutenwinkel beftellt worden. 

Schwerin, den 30. Mär) 1898. 

(12) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den bisherigen Diätar Richard Maeld zum 
MinifterialsKopüften beim Dinifterium der auswärtigen Angelegenheiten zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(13) Der Oberamtmann Erain zu Schwaan tritt mit dem heutigen Tage in den Ruhe: 
ftand, und ift demſelben der Titel als Amtshauptmann verliehen worden. 

Schwerin, den 31. März 1898. 

(14) Der Amtmann von Quigomw, bisher zu Warin, ift als dirigirender Beamte an das 
Amt zu Schwaan verfeßt worden. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(15) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Amtsverwalter Peeck zu Neuftadt zum 
Amtmann zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(16) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Amtsverwalter Julius von Schmidt in 
Ribnig zum Amtmann zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

17) Der Amtsverwalter Krüger zu Hagenow ift an das Amt zu Wismar verfet worden. 
Schwerin, den 1. April 1898. 

(18) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Amtsaffeffor Leo zu Boizenburg zum 
Amtsverwalter beim Amte Grevesmühlen zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 1. April 1898. 
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(19) Seine Hoheit der Herzog-NRegent haben den Amtsaffeffor Mar von Matthiejjen 
in Grevesmühlen zum Amtsverwalter beim Amte Warin zu ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 1. April 1898. 

(20) Der Amtsaffeffor Wildfang zu Erivig ift an das Amt zu Hagenow verfegt worden. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(21) Der Amtsregiftrator Evermann, bisher beim Amte Wittenburg, ift an das Amt 
Stavenhagen verjegt worden. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(22) Der Amtsprotofolliit Wüfthoff zu Erivig ift an das Amt zu Neuftadt verjeßt worden. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(23) Der Amtsprotofollift Stove zu Neuftadt ift an das Amt Mittenburg verjegt worden. 

Schwerin, den 1. Aprii 1898. 

(24) Der Amtsprotofollift Brüßhaber zu Grabow ift an das Amt Hagenow verfegt worden. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(25) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den bisherigen Kopiiften im Großherzoglichen 
Finanz Minifterium, Abteilung für Domainen und Forften, Wilhelm Benzin hierjelbit zum 
Minifteriallanzliften zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(26) Nachdem der Königlich Preußiſche Regierungsrailh Blau zum 1. April d. J. zum 
Mitglied der Provinzial-Steuer-Direktion in Breslau ernannt worben ift, hat ber bemielben 
unter dem 7. Mai 1895 ertheilte Auftrag zur Wahrnahme der Gejchäfte eines Mitglieds der 
diefjeitigen Steuer und Zoll-Direftion mit dem gedachten Tage feine Endſchaft erreicht. 

Schwerin, ben 1. April 1898. 

(27) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben die Poftaffiftenten Karl Clorius, Ernft 
Brunier, Wilhelm Beefe, Bernhard Lüth, Guſtav Pröſch, Heinrid Brindmann, 
Theodor Wegener und Theodor Röhr zu Ober:Boftaffiftenten zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 1. April 1898. 
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(28) Seine Hoheit der Herzog. Regent haben die Telegraphenaffiitenten Ludwig Dellin 
und Karl Hafje zu Ober:Telegraphenaffiitenten zu ernennen geruht. 

Scmerin, den 1. April 1898. 

(29) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben dem Dberlandesgerihtsrat) Wedmann zu 
Roſtock das Komthurfreuz des Hausordens der Wendiſchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 31. März 1898. 

(30) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Oberlandesgerichtsrath MWedmann zu 
Roſtock die erbetene Entlafjung aus feinem Amte in Gnaden zu ertheilen geruht. 

Schwerin, ben 1. April 1898. 

(31) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Landgerichtsrath Adolf Jahn zu Roftod 
zum Oberlandesgerichtsrath; beim Oberiandesgericht zu Noftod zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(32) Der Landgerichtsrath Sibeth, bisher zu Güſtrow, ift in gleicher Eigenfhaft an das 
Landgericht zu Roſtock verjett. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(33) Seine Hoheit der Herzogs Regent haben den Staatsanwalt Walter Schmidt zu 
Roftod zum Landgerichtsrath beim Landgericht in Güftrom zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. April 1898. R 

(34) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Amtsrichter Friedrih Fenſch zu 
Ludwigsluſt zum Staatsanwalt beim Landgericht zu Roſtock zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(35) Der Amtsrichter Guido Saf zu Krakow ift in gleicher Eigenihaft an das Amts- 
gericht zu Warin verjeßt. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(36) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den mit-der Verwaltung der Geſchäfte eines 
dritten Hypothefenbewahrers beim Departement für das ritterfchaftlie Hypothekenweſen be— 
auftragten Gerichtsafjefjor Ernit Walter zum Amtsrichter zu ernennen geruht. 

Schwerin, den I. April 1898. 

ar Seine Hoheit der Herzogs Negent haben den Gerichts:Afjefjor Paul Bufdmann zu 
Gnoien zum Amtsrichter in Krakow zu ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 1. April 1898. 

18 
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(88) Seine Hoheit der Herzogs Regent haben den Gerichts: Afjefjor Otto Dümel, bisher 
in Grevesmühlen, zum Amtsrichter in Plau zu ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 1. April 1898. 

(39) Seine Hoheit der Her 
— 

zog-Regent haben den Gerichts-Aſſeſſor Otto Melz, bis 

Plau, zum Amtsrichter in Ludwigsluſt zu ernennen geruht. ü 3, bisher in 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(40) Die Verwaltung ber richterlihen Geſchäfte beim Amtsgericht ien ijt bi u Önoien ijt bis a 
Meiteres dem Geridhtsaffeifor Heinrih Moldt, bisher zu Gärten, —J——— * 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(41) Der Gerichtsaſſeſſor Carl Mehlhardt iſt bis auf Weiteres mit der Verwaltung der 
Geſchäfte eines etatsmäßigen Gerichtsaſſeſſors beim Amtsgericht zu Grevesmühlen beauftragt. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(42) Mir der Verwaltung der Amtsanwalts:Gejchäfte beim Amtsgericht zu Güftrow ift bis 
auf Weiteres der Gerichtaſſeſſor Dr. Scheven beauftragt. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(43) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Amtsgerichts-Aktuar Topp zu Wismar 
unter Beilegung des Titels eines Amtsgerichts-Sefretärs auf fein Anfuchen in den Ruheſtand 
zu verfegen gerubt. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(44) Der Amtsgerichts-Aftuar Johannes Bernitt, bisher zu Teterow, ijt in gleicher 
Eigenihaft an das Amtsgericht zu Grabow verſetzt. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(45) Seine Hoheit ber Herzog: Regent haben ben Gerichtsſchreiber-Gehülfen Albert Klatt 
zum Amtögerichts-Aftuar in Teterom zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(46) Seine Hoheit der Herzogs Regent haben den Kandidaten der Rechte John Ulrich 
Schroeder aus Roſtock nach bejtandener erjter juriftiiher Prüfung zum Neferendar zu 
ernennen gerubt. 

Echwerin, den 1. April 1898. 
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(a7) Am Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachfolgende Berjonalveränderungen jtattgefunden : 

Es find befördert: 
bie Sefonbrlieutenants von Holftein vom Grenadier-Regiment Nr. 89, von Preffentin 

(Karl) vom Füfilier-Negiment Nr. 90 und von Prittwig und Gaffron vom Jäger-Bataillon 
Nr. 14 zu Premierlieutenants; 

der Premierlieutenant von der Feld-Artillerie 1. Aufgebots des Landwehrbezirfs Schwerin 
Straderjan zum Hauptmann und 

der Wizefeldivebel vom Landmwehrbezirf Hamburg Lorenz zum Sefondelieutenant der 
Rejerve des Füfilier- Regiments Nr. 90. 

Der Major und Bataillons- Kommandeur vom nfanterie- Regiment Markgraf Karl 
(7. Brandenburgifchen) Nr. 60 Floerke ift unter Stellung zur Dispofition mit der gejeglichen 
Penfion zum Kommandeur bes Landmwehrbezirfs Waren ernannt. 

Es find verfegt: 

ber Hauptmann à la suite des Grenadier-Regiments Nr. 89 und vom Neben-Etat des 
großen Generaljtabes von Bülow:Stolle unter Entbindung von dem Verhältniſſe als Ober- 
Quartiermeifter- Adjutant in den Generalftab der Armee unter Weberweifung zum großen 
Generalftabe und 

ber Bortepeefähnrih vom Füfilier-Negiment Nr. 90 Gifevius in das 5. Nheinifche 
Infanterie- Regiment Nr. 65. 

Dem Rittmeifter von der Kavallerie 2. Aufgebots des Landwehrbezirks Neuftrelig Stever 
ift der Abſchied bewilligt und 

ber Portepeefähnrich vom Füfilier-Regiment Nr. 90 Menze zur Referve beurlaubt. 

Bei der Kabetten-Bertheilung 1898 find dem Mecklenburgiſchen Kontingent zugewiefen: 
die Portepee=Unteroffiziere von Könemann und Winsloe dem Grenadier-Negiment 

Nr. 89 und von Reftorff dem 1. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 17, 
als Sefondlieutenants, 
bie Stadetten Freiherr von Maffenbad dem Füfilier-Regiment Nr. 90, von Schulk 

dem Jäger» Bataillon Nr. 14 und von Medlenburg dem 2. Medlenburgifchen Dragoner- 
Regiment Nr. 18 

als charakteriſirte Bortepeefähnriche. 

Schwerin, den 4. April 1898. 

(48) Bor dem Juſtiz-Miniſterium Hat der Nittmeifter und Divifions-Adjutant Alerander 
von Levetzow aus Doberan, z. 3. in Freiburg im Breisgau, heute den Lehn-Eid wegen der 
auf ihn verjtammten Fibeifommiße und Lehngüter Lelfendorf, Karnig und Sarmiterf Amts 
Neufalen abgeleiftet. 

Schwerin, den 29. März 1898. 
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(1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Hauptmann & la suite des Großherzoglich 
Medlenburgiichen Grenadier-Regiments Nr. 89, Oberquartiermeijters-Ndjutanten von Bülow: 
Stolle das Nitterfreuz des Hausordens der Wendifchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 22. März 1898. 

2) Der Senator Rodatz zu Grabow ift zum Standesbeamten für den Standesamts- 
bezirt Grabow bejtellt worden. 

Schwerin, den 31. Mär) 1898. 

8) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den bisherigen Hülfsarbeiter beim Miniſterium 
des Innern, Amtsrihter David Grafen von Bajjewig, zum Minifterial-Afjeffor bei dieſem 
Minifterium zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

(4) Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß Seine Königliche Hoheit der 
Großherzog von Mecklenburg-Strelitz den Gerichts-Aſſeſſor Robert Loreng aus Neuſtrelitz 
unter Verleihung des Charakters als Ober-Zollrath zum Großherzoglich Medlenburg«Streligichen 
Mitgliede der für beide Großherzogthümer gemeinfamen Steuer- und Zolldireftion hierfelbft 
ernannt haben. 

Schwerin, den 1. April 1898. 

19 
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(5) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Kandidaten der Nechte Dr. jur. Wilhelm 
— aus Roſtock nad bejtandener erjter juriftiicher Prüfung zum Neferendar zu ernennen 
geruht. 

Schwerin, den 3. April 1898. 

(6) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Kandidaten der Rechte Albert Schmidt 
aus al Mühle nad) bejtandener erfter juriftiicher Prüfung zum Neferendar zu ernennen 
gerubt. 

Schwerin, ben 3. April 1898. 

(MN) Der Sattlermeifter H. Steinbed zu Klütz ift zum Stellvertreter des Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirf Klütz bejtellt worden. 

Schwerin, den 4. Mpril 1898. 

(8) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben dem Schornfteinfegermeifter Friedrich Stolg 
in Lübz den Charakter als Hofſchornſteinfeger zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog:Negent haben dem Kaufmann Albert Freitag in Wismar 
den Charakter als Hoflieferant zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(10) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Dampffärberei- und Wafchanftalts-Befiger 
H. Schmitt in Roſtock den Charakter als Hoflieferant zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(11) Seine Hoheit der Herzog- Regent haben dem Hotelbefiger und Neftaurateur Ernit 
Lembcke in Teterow den Charakter als Hoflieferant zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(12) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Bäcermeifter Adolf Meyer hierjelbit 
den Charakter als Hofbäder zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(13) Seine Hoheit der Herzog: Negent haben dem Bädermeifter Richard Altichwager 
hierjelbjt den Charakter als Hofbäder zu verleihen geruht. i 

Schwerin, den 9. April 1898. 
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(14) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Anitrumentenmader Auguft Wendler 
hierjelbit den Charakter als Hofinitrumentenmacher zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(15) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Schlachtermeiſter Auguft Wild hierſelbſt 
den Charakter als Hofichlachter zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(16) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Schmiedemeifter und Wagenbauer H.Kröppelin 
in Hagenow den Charakter als Hoffchmied und Wagenbauer zu verleihen gerudt. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(17) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Miniſterialſekretär Schönherr hierfelbit 
den Charafter als Hofrath zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(18) Seine Hoheit der Herzog Negent haben dem Minifterialratd Dr. Freiherrn von 
Hammerftein den Charakter als Geheimer Minifterialrath zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 9. April 1898. 

(19) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Meinifterial- Sekretär Rudolph Söffing 
hierfelbft den Charakter eines Hofraths zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(20) Seine Hoheit der Herzog Negent haben dem Minifterial: Kanzliften Wiedow beim 
Ministerium des Innern den Charakter als Geheimer Dlinifterial: Kanzlift zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(21) Seine Hoheit der Herzogs Regent haben dem Landbaumeifter Hermann von Leitner 
bierfelbft den Charakter als Ober-Landbaumeifter zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(22) Seine Hoheit der Herzog: Negent haben den Diftriftsbaumeifter Adolf Klett zu 
Schwerin zum Landbaumeifter zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(23) Seine Hoheit der Herzog- Regent haben dem Negierungsratd Mar Cramer hierjelbit 
den Charakter als Geheimer Regierungsrath zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1898, 

19* 



100 No. 11. 1898, 

(24) Seine Hoheit der Herzog: MNegent haben dem Bürgermeifter Dr. Burmeifter zu 
Boizenburg den Charakter als Hofrath zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(25) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Kaufmann Auguſt Belzer zu Greves: 
müblen den Charakter eines Kommerzienraths zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(26) Seine Hoheit der Herzog-Regent Baden dem Negijtratur » Nififtenten beim Großherzog: 
* Finanz-Miniſterium Friedrich Heitmann den Charakter als Regiſtrator zu ver: 
leiden gerudt. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(27) Seine Hoheit der —— haben dem Kaſſier Otto Jäppelt hierſelbſt den 
Charakter als Ober-Kaſſier zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(28) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Kopiiſten bei der Großberzoglichen 
Steuer: und Zoll» Direktion Albert Stehring hierfelbft den Charafter als Steuer: Kanzlift 
zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(29) Seine Hoheit der Herzoge Regent haben den Droften Krüger in Marin zum Land: 
droften zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(80) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Amtshauptmann Freiherrn von Retelhodt 
in Wismar zum Droften zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

81) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben dem bisherigen Nevierföriter 5. D. Wiegandt 
in Schwerin, früher zu Vietenfe, den Charakter als Oberförjter zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(32) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Kammerregiftrator Dühnfahr den Charakter 
als Geheimer Kammerregiftrator zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 
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(33) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Amtsregiftrator Baade zu Dargun zum 
Amtsfekretär zu ernennen gerußt. 

Schmerin, den 9. April 1898. 

(34) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben die Amtsprotofolliften 
Auguſt Wilms zu Erivig, 
Wilhelm Stomwe zu Wittenburg, 
Hermann Brüßhaber zu Hagenow 

zu Amtsregiftratoren zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

— 

(85) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben die Amtsdiätare 
Dtto Kamin zu Güftrom, 
Dtto Paſchen zu Dömig, 
Karl Sell zu Grevesmühlen, 
Heinrih Weitphal zu Hagenow, 
Robert Laas zu Nibnik und 
Richard Kallies zu Boizenburg 

zu Amtsprotofolliften zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 9. Apıil 1898. 

(36) Seine Hoheit der Herzog:Negent haben dem Domainenpäcdter Karl Duwe zu Alt: 
Bauhof, dem Domainenpächter Ludwig Fenſch zu Linftow, dem Kloſtergutspächter Franz 
Hamann zu Sietow und dem Gutspädhter Friedrih Wilhelm Zidermann zu Hunger: 
jtorf den Charakter als Oekonomierath zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(37) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Minifterialraty Mühlenbrud zu Schwerin 
den Charakter eines Geheimen DMinifterialraths zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(38) Seine Hoheit der Herzog» Negent haben dem Minifterialjefretär Dr. Theodor 
Michelſen zu Schwerin den Charakter als Hofrat zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(39) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Minifterialfanzliften Paetow zu Schwerin 
ben Charakter eines Geheimen Minifterialfanzliften zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 
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(40) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Amtsrichter Rudolf Lange zu Bützow 
ben Charakter eines Oberamtsrichters zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(41) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Amtsrichter Eduard Peters zu Schwerin 
den Charakter eines Oberamtsrichters beizulegen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(42) Seine Hoheit der Herzog: Negent haben dem Amtsrichter Friedrich Martens zu 
Wismar den Charakter eines Oberamtsrichters zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(43) Seine Hoheit der Herzog Negent haben dem Landgerichts: Kopiiften Carl Schröder 
zu Roſtock den Charakter als Kanzliit zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(44) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem akademischen Mufiklehrer Dr. Albert 
Thierfelder zu Noftod den Charakter als Profeſſor zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 9. April 1898. 

(45) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Dr. med. Albreht Steinohrt zu 
Sternberg den Charakter als Sanitätsrath zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(46) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Dr. med. Johannes Nahmmacher zu 
Malchow den Charakter als Sanitätsrath; zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(47) Seine Hoheit der Herzog:Negent haben dem Kreisphyſikus Dr. med. Heinrich Mulert 
zu Hagenow den Charakter als Sanitätsrath; zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 9. April 1898. 

(48) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Superintendenten Walter in Pardim 
den Charakter eines Konſiſtorialraths zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1898. 
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(49) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Präpofitus Grohmann in Wittenförden 
den Charakter eines Kirchenraths zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(50) Seine Hoheit der Herzog- Regent Haben 
dem Oberhofmarfchall von Hirſchfeld Hierjelbit, 
dem Oberjhloßhauptmann von Bietinghoff hierjelbit, 
— Prãſidenten von Malgan, Freiherrn zu Wartenberg und Penzlin 

zu Roſtock 
das Großfreuz des Hausordens der MWendifchen Krone; 

dem Landgerichts: Präfidenten Martini hierſelbſt 
das Großkomthurkreuz deijelben Ordens; 

dem Zeremonienmeilter, Kammerherrn von Behr auf Klein-Dratow, 
dem Zeremonienmeilter, Kammerherrn von der Mülbe auf Bobbin, 
dem Oberlandforftmeifter von Monroy hierfelbit, 
dem Oberzolldireftor Kundel bierjelbft 

das Komthurkreuz beifelben Ordens; 

dem Minijterialrath von 2 hierſelbſt, 
dem Kammerrath Baller hierſelb 
dem Baudirektor Oppermann biezielbit, 
dem Juftitiarius des Hofmarfchallamts, Hofrath Sachſe bierjelbit 

das Ritterkreuz deſſelben Ordens; 

dem Eifenbahnverfehrs- Oberfontroleur Horn hierfelbit, 
dem Gijenbahnfefretär Köhn bierjelbit, 
dem Gijenbahnfefretär Schmidt hierjelbit, 
dem Gütererpedienten I. Klaſſe Grimm bierjelbit, 
dem Bahnmeifter a. D. Bröder zu Lübed, 
dem Boftverwalter Gerg zu Kröpelin, 
dem Büreauaffiftenten Gundlach hierſelbſt 

das Verdienftfreuz in Silber; 
dem Profeſſor Malchin hierjelbjt 

die Verdienjtmebaille in Gold; 

dem Lehrer a. D. Voß zu Lubwigsluft, 
dem Bädermeijter Küſter zu Boizenburg 

die Medaille mit der Inſchrift: „Dem redlichen Dianne und dem guten Bürger“ 
in Silber und mit dem Bande; 

dem Zugführer Puls zu Neubrandenburg, 
dem Lokomotivführer Sengebuſch zu Wismar, 
dem Güterbodenmeiſter — zu Blankenberg, 
dem Eiſenbahntelegraphiſten Ahrens hierſelbſt, 
dem Eiſenbahnſchaffner Valentin zu Wismar, 
dem Kaſſenboten Johſt hierſelbſt, 
dem Eiſenbahnwerkſtatt-Vorarbeiter Kleinfeldt zu Malchin, 
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dem Boftichaffner Dähling zu Noftod, 
dem Boftichaffner Schäfer zu Wismar, 
dem Sculzen Voß zu Strohkirchen, 
dem Schulzen Mend zu Neu-Zachun, 
dem Sculzen Schulz zu Büſchow, 
dem Schulen Krad zu Böllom, 
dem Schulen Schoknecht zu Upoſt, 
dem Schulzen Toerber zu Neſow, 
dem Kirchenjuraten, früheren Erbpächter Niemann zu Wuſtrow, 
dem Kirchenjuraten, früheren Hauswirth Ahrens zu Queftin, 
dem Kirchenjuraten, Erbpächter Mund zu Zweeborf 

bie Verdienſtmedaille in Silber; 

bem FKirchenjuraten, Stellmadjer Birdholz zu Böſſow, 
dem Kirchenvorſteher, Malermeifter Saubert zu Röbel, 
dem Landbriefträger Wöhlfe zu Boizenburg, 
dem Landbriefträger Höppner zu Laage, 
dem Saline: Kunjtwärter Albrecht zu Sülze, 
dem Lofomotivheiser Sponholz zu Güjtrom, 
dem Eifenbahnbremfer Seeitädt zu Hagenow, 
dem Bahnmwärter Jörn auf der Strede Lalendborf— Teterom, 
dem Bahnmwärter Schmidt auf der Strede Stavenhagen— Mölln, 
dem Stationsnachtwächter Oldenburg zu Güftrom, 
dem Eifenbahnwerkitatt-Stellmadher Blod hierfelbit, 
dem Eifenbahnmwerfijtatt» Arbeiter Ihde hierjelbit, 
dem Schloſſer Borgwardt zu Wismar, 
dem Former Neeh zu Wismar 

die Verdienftmebdaille in Bronze 
zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(51) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben 
dem Oberften 5. D., Kommandanten von Schwerin, von Matthießen 

das Komthurkreuz des Hausordens der Wendifchen Strone; 
dem Oberftlieutenant im Großherzoglich Mecklenburgiſchen Füfilier-Regiment Nr. 90 

enze, 
dem Oberftlieutenant 3. D., Kommandeur des Landwehrbezirfs Schwerin, von Horn 
dem Major a. D., feither Kommandeur des Zandwehrbezirts Waren, von der Lühe 

das Ehrenfreuz des Greifen-Ordens; 

dem Premierlieutenant à la suite des 1. Großherzoglich Mecklenburgiſchen Dragoner: 
Regiments Nr. 17, Gouverneur Seiner Königlichen Hoheit des Grofherzogs, 
von Koedrig 

das Nitterfreuz des Hausordens der MWendifchen Strone; 
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dem Oberwachtmeifter in der Landes-Gendarmerie Zimmermann 
das Verdienſtkreuz in Silber; 

dem Vize-MWachtmeifter und Brigadejchreiber bei der 17. Kavallerie-Brigade (Groß: 
herzoglich Mecklenburgische) Winter, 

dem Vize-Feldwebel bei der Halbinvaliden-Abtheilung Niemeier, 
den Wachtmeiftern im 2. Großherzoglich Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 18 

Heife und Schlie, 
— ———— im Großherzoglich Mecklenburgiſchen Jäger-Bataillon Nr. 14 

unk, 
dem Büchſenmacher im Großherzoglich Mecklenburgiſchen Jäger-Bataillon Nr. 14 

Güth, 
ben Hoboiſt⸗-Vizefeldwebel im Großherzoglich Mecklenburgiſchen Füſilier-Regiment 

Nr. 90 Kriegsmann, 
den Wachtmeiſtern in ber Landes-Gendarmerie Gildemeifter, Kröger, Schmidt II 

und Milging I 
die Verdienitmebaille in Silber; 

ben Hoboift-Sergeanten im Großherzoglich Medlenburgiihen Füfilier-Regiment Nr. 90 
Nigel I, Oldenburg und Grünow, 

dem Kafernenwärter Borchert zu Parchim 
die Verdienftmedaille in Bronze 

zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(62) Nachdem der Otto von Alten zu Hirfchberg und der Negierungsrath Mar von Alten 
zu Lüneburg ihre Antheile an dem Allodialgut Blücher Amts Boizenburg an ihren Letter, 
bezw. Bruder Carl von Alten auf Schloß Linden abgetreten haben, ijt letzterer als der 
nunmehrige alleinige Eigenihümer diejes Gutes anerkannt worden. 

ES chwerin, den 2. April 1898. 

Mit diefer No. 11 wird ausgegeben: No. 12 bes Neiche-Gejepblatts von 1898. 
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egierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg - Schwerin, 

Amtliche Beilage. 
MR 12. 

Jahrgang 1898. 

"In — 
I. Abtheilung. (1) Belanntmahung, betreffend die für Leiſtungen an das Militär zu ver— 

gütenden Durhjchnittöpreife von Naturalien für den Monat März; 1898. 
(2) Belanntmachung, betreffend die Abhaltung monatliher Schweinemärfte 
in Bietlübbe D.-W, Lübz. (3) Bekanntmachung, betreffend die Kranken 
und Begräbnißkaſſe des Gewerkvereins für Arbeiter und andere Perfonen 
zu Roftod. (4) Bekanntmachung, betreffend Niederlegung eines Hypothelen- 
buches für das Lehn- und Fideilommißgut Zülow Amts Schwerin. (5) Be- 
fanntmadhung, betreffend die Anmeldung der Boftfendungen aus dem freien 
Berfehr des deutſchen Zollgebiets nach den deulſchen Zollausſchlüſſen für die 
Waarenverkehrsftatiftil. (6) Bekanntmachung, betreffend das Erlöfchen der 
Räude unter den Schafen im Domanialdorfe Brenz Amts Neuftabt. (7) Be- 
kanntmachung, betreffend Erkrankung eines Pferdes an ber Räude in ber 
Stadt Neuftabt. 

II. Abtheilung. Dienft- x. Nachrichten. 

1. Abtheilung. 
Eu —— 

(1) Bekauntmachung vom 5. April 1898, betreffend die für Leiftungen an 
dad Militär zu vergütenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat 
Mär; 1898. 

ie im hieſigen Großberzogthume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete Macht 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßheit der Belanntmahung vom 
27. Mai 1875 (Regierungs-Blatt No. 18) durch den er Magiftrat 

für den Monat März 189 
ermittelt und betragen für 
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1) 100 Kilogramm Weien . 17 Dart 84 Pig, 
2) + ⸗ Rog |. 24 
8) ⸗ ⸗ See ..18 ⸗68 > 
4) ⸗ He .. 3, MB ⸗ 
5) = ⸗ Erbſen. 4 = — ⸗ 
6) ⸗ ‚ St... 4» 16 » 
7) ⸗ ⸗ Heu 4 ss 50 » 

8) ein Raummeter Buchenholz 101, — + 

9) » s Tannen) 8 — + 
10) 1000 Soden Trf . » . 5 » 50 « 

- gemäß Artikel IL, $. 6 des Neichögejeges vom 21. Juni 1887 nad) dem Durch 
fchnitt der höchſten Tagespreife bes Monats März berechnete und mit einem Aufichlage 
von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat April d. Is. an Truppen— 
theile auf dem Marſche gelieferte Fourage beträgt für 

* Riemen Hafer . 14 Markt 20 Pfg., 
Heu. 5 ⸗ — ⸗ 

⸗ ⸗ Stroh . 4 = 50 » 

Schwerin, den 5. April 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrag: Schmidt. 

(2) Bekanntmachung vom 9. April 1898, betreffend die Abhaltung monatlider 

Schweinemärfte in Vietlübbe Domanial:Anıts Lübz. 

In ber Ortſchaft Vietlübbe Domanial-Amts Lübz wird fortan am erſten Montage eines 
jeden Monats, falls dieſer Tag aber auf einen Feiertag fällt, am zweiten Montage des 
betreffenden Monats ein Schweinemarkt abgehalten werden. Der Beginn deſſelben iſt in den 
Monaten April bis September einſchließlich auf 8 Uhe Vormittags, in den Monaten Oktober 
bis März einfchlieglih auf 10 Uhr Vormittags feitgefegt. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmibt. 

(3) Bekanntmachung vom 12. April 1898, betreffend die Kranfen- nnd Begräbnif- 
kaſſe des Gewerfvereins für Arbeiter und andere Perfonen zu Roſtock. 

Auf Grund des 5 75.2 des Stranfenverficherungsgefeges in der Faffung des Geſetzes vom 
10. April 1892 (Reichs-Geſetzblatt S. 379) ift der Kranken: und Begräbnißfaffe des Gewerk— 
vereins für Arbeiter und andere Perſonen zu Roſtock (E. 9.) die Befcheinigung ertheilt worben, 
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daß fie, vorbehaltlich der Höhe des Krantengeldes, den Anforderungen des $ 75 bes Stranfen- 
verficherungsgefeges genügt. 

Schwerin, den 12. April 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmibt. 

(4) Befanntmacung vom 14. April 1898, betreffend Niederlegung eines Hypothefen- 

buches für das Lehn- und Fideikommißgut Zülow Amts Schwerin. 

Für das Zehn: und Fideikommißgut Zülow Amts Schwerin ift am heutigen Tage, nad): 
dem ben gefeglihen Erforderniffen genügt ift, ein Hypothekenbuch niedergelegt worden. 

Schwerin, den 14. April 1898. 

Departement für das ritterfchaftliche Hypothelenwefen. 

A. Welpien. 

(5) Bekanntmachung vom 19. April 1898, betreffend die Anmeldung der Poft- 

fendungen aus dem freien Verkehr des dentichen Zollgebiets nad) den deutſchen 

Zollausſchlüſſen für die Waarenverfehräitatiftif. 

dach ben jetzt gültigen, im Zentralblatt für das Deutſche Reich, Jahrgang 1896, ©. 508 ff. 
veröffentlichten Ausführungsbeftimmungen zum Gefege, betreffend die Statiftif des MWaaren- 
verfehrs des Deutſchen Zollgebiets mit dem Auslande, vom 20. Juli 1879 find auch bie 
Poftfendungen aus dem freien Verkehr des Deutfhen Zollgebiets nad den 
Deutjhen Zollausihlüffen für die Waarenverfehrsftatiftit anzumelden. Zur Ausführung 
biefer Vorfchrift ift erforberlih, daß den bei den Poftanftalten im Zollgebiet eingelieferten 
Padeten an Empfänger in den Zollausfhlüffen eine Erklärung über den Inhalt nad 
Art der den Sendungen nad) dem Nuslande beizufügenden Zoll-Inhaltserklärungen 
beigegeben wird. Ausgenommen von diefer Verpflichtung find hiernach nur die zwifchen ben 
Zollausfhlüffen untereinander zur Verfendung kommenden Packete. 

Zu ben Zollausjhlüffen gehören: 

1. bie TIMER bei Hamburg, Eurhaven, Bremerhaven und Geefte: 
münde, 

2. die Infel Helgoland, 
3. in den badiſchen Kreifen Konftanz und Waldshut: 

der Ort Albführen, Poſt Erzingen, 
die Gemeinde Altenburg, Poſt Seftetten, 

5 Baltersweil, „ Riedern, 
J Berwangen, „Riedern, 

Büſingen, „Buüſingen (Baden), 
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die Gemeinde Dettighofen, Poſt Riedern, 
= Jeſtetten, „Jeſtetten, 
J Lottſtetten, „Loottſtetten, 

bie Höfe Pittenhard (Büttenhard), Poſt Thengen. 

Packetſendungen nad ben vorgenannten Zollausſchlußgebieten werben von den Poſt— 
anftalten vom 1. Mai ab nur dann zur Beförderung angenommen werben, wenn fie von einer 
Inhaltserklärung begleitet find; bei Padeten nad der Inſel Helgoland ift außerdem 
nad) wie vor für bie Zwecke der Zollbehörde auf Helgoland eine furze Angabe des Inhalis 
auf ben Begleitadreffen erforderlich. 

Schwerin, den 19. April 1898. 

Raiferliche Ober: Poftdirektion. 
Hoffmann. 

(6) Bekanntmachung vom 4. April 1898, betreffend das Erlöſchen der Rände 

unter den Schafen im Domanialdorfe Brenz Amts Renftadt. 

Die Räude unter den Schafen im Domanialdorfe Brenz Amts Neuftabt ift erlofchen. 

Schwerin, den 4. April 1898. 

(7) Bekanntmachung vom 16. Aprit 1898, betreffend Erkraukung eines Pferdes 

an der Räude in der Stadt Nenitadt. 

In der Stadt Neuſtadt ift auf dem Grundſtück Nr. 269 ein Pferd an der Räude erkrankt 

Schwerin, ben 16. April 1898. 

II. Abtheilung. 
— — 

(1) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Kuhhirten Gamm zu Uhlenbrook bie 
Verdienftmebaille in Bronze zu verleihen geruht 

Schwerin, den 1. April 1898. 

2) Dem Kandidaten der Medizin Franz Peh aus Sauerwig iſt, nachdem berfelbe am 
29. März 1898 die Prüfung vor der aͤrztlichen Prüfungskommiſſion zu Roſtock beitanden hat, 
die Approbation als Arzt mit der Geltung vom bezeichneten Tage ab für das Gebiet bes 
Deutſchen Neichs ertheilt. 

Schwerin, ben 6. April 1898. 
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8) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Oberlehrern an der Domſchule zu Güſtrow 
Dr. Pechel und Dr. Polftorff den Titel „Gymnaſialprofeſſor“ zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(4 Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Marftallregiftrator Dit hiejelbit das 
Verdienitfreug in Gold des Hausordens der Wendiſchen Krone, den Marſtallhausmeiſtern 
Bentin hiefelbit und Martens zu Ludwigsluſt, ſowie dem Satteldiener a. D. Behrens das 
Verdienſtkreuz in Silber und den Marjtallfutfchern Gaarg und Ruſt hieſelbſt die Werdienit- 
medaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(5) Seine Hoheit der Herzog: Negent haben dem Diener Schäding zu Teſſin R. A. 
Erivig die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 10. April 1898. 

(6) Seine Hoheit der Herzog:Negent haben dem Tagelöhner deinrig Gädt zu Löwig 
die Verdienftmebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 11. April 1898. 

(7) Seine Hoheit der Herzog: Negent haben dem Drganijten Bohnhoff in Schwaan 
den Charakter als Mujikdireftor zu verleihen gerußt. 

Schwerin, ben 13. April 1898, 

(8) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben HöchſtIhren Herrn Bruder, den Herzog Paul 
Friedrich, Hoheit, Generalmajor ü la suite des 1. Medlenburgifhen Dragoner- Regiments 
Nr. 17, unterm 9. d. Mts. zum Generallieutenant zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 12. April 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Königlich Preußiichen Regierungsbaumeiiter 
nt Wolgaft als Großherzoglichen Baumeifier in der Eifenbahn» Verwaltung anzuftellen 
geruht 

Schwerin, den 14. April 1808. 

(10) Der Amtsprotofollit Schmell hieſelbſt it zum Standesbeamten für den Standesamts- 
bezirf Schwerin (Landbezirk) beitellt worden. 

Schwerin, den 14. April 1898. 
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1) Der Referendar Alfred Scholle aus Parchim hat die zweite juriftiihe Prüfung vor 
den Prüfungsjenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock beitanden. 

Schwerin, den 18. April 1898. 

(12) Seine Hoheit ber Herzog-Regent haben den Verkehrs-Ober-Kontroleur bei der Groß— 
berzoglichen Eifenbahn= Verwaltung Hermann Werth hiejelbit unter Verleihung bes Charakters 
als Verkehrs: nipektor zum Vorjteher des Verfehrsbüreaus zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 19. April 1898. 

(13) Seine Hoheit der Herzog- Regent haben dem Geheimen Ober: Medizinalrath Profeifor 
Dr. Thierfelder zu Noftod das Großkomthurkreuz des Hausordens der Wendiſchen Krone 
zu verleihen geruht. 

Scjwerin, den 22. April 1898. 

—2 Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonal-Veränderungen ſtatt— 
ge n: 

Der Unterarzt vom Füftlier-Regiment Nr. 90 Dr. Gley und der Untergrzt ber Referve 
vom Landwehrbezirt Wismar Dr. Mannel find zu Affiitenzärzten 2. Klaſſe befördert. 

Der cdarakterifirte Major A la suite des Jäger-Bataillons Nr. 14 und Plabmajor 
in Raſtatt Grapengießer ift unter Stellung zur Dispofition mit der gejeglichen Penſion 
zum Bezirfsoffizier bei dem Landmwehrbezirt Yüterbogk ernannt. 

Der Major 5. D. und Bezirksoffizier vom Landwehrbezirt Waren von Morſey— 
Piccard ift zum Landwehrbezirk Nendsburg verfegt. 

Der NRittmeifter vom 2. Medlenburgtichen Dragoner-Regiment Nr. 18, bisher Abjutant 
bei der 29. Divifion, von Levetzow, ift als Adjutant zur 2. Kavallerie-Inſpektion fommanbdirt. 

Schwerin, den 6. April 1898, 

(15) Nachdem die Gefchmwifter Katharina und Eva von Lüden ihre Antheile an bem 
Allodialgute Zahrensdorf Amts Boizenburg an ihre Brüder Ernjt und Ahim von Lüden 
abgetreten haben, find Letztere als bie nunmehrigen alleinigen Cigenthümer dieſes Gutes 
anerfannt worden. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

Mit diefer No, 12 werben ausgegeben: No. 14 und 15 bes Reichs: Gefegblatts von 1898. 



Negierungs-Blatt 

Großherzogthum Mecklenburg - Schwerin, 

Amtliche Beilnge. 
AR 13. 

Jahrgang 1898, 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 25. April 1898, 

Anhalt. 

I. Abtheilung. (1) Bekannimachung, betreffend die nach bem bevorftehenben Ablauf ber 
gegenwärtigen Legislaturperiode des Deutichen Reichstags vorzunehmenden 
Neuwahlen zum NReichstage. 

LE Abtheilung. 

(1) Befauntmachung vom 25. April 1898, betreffend die nad) dem bevorftchenden 

Ablauf der gegenwärtigen Legislaturperiode des Deutſchen Reichstags vorzu- 

nehmenden Neuwahlen zum Reichstage. 

Nachdem mit Rückſicht auf den bevorftehenden Ablauf der gegenwärtigen Legislaturperiobe 
des Deutichen Reichstags durch Kaiferliche Verordnung vom 22. d. Mts. die Vornahme von 
Neuwahlen zum Reichstage auf 

den 16. Juni d. J. 
anberaumt worben ift, wird gemäß ber Vorſchrift im 8. 2, Abfag 2 des Wahlreglements 
vom 28. Mai 1870 als Termin für den Beginn der Auslegung der Wählerliften für das 
biefige Großherzogthum 

Dienftag, der 17. Mai, 
feitgefegt. 

Demgemäß haben nunmehr 
I. fämmtliche Behörden des Landes, denen nad) näherer Vorſchrift der Beftimmung 

unter 3 ber Belanntmahung vom 16. Yuli 1870 — Negierungs-Blatt No. 59 — bie 
Aufftellung und Auslegung der Wählerliften obliegt, ungefänmt nad Maßgabe ber Vor: 
fchriften in den $$ 1—3, 7 und 8 des Wahlgeſetzes vom 31. Mai 1869, fowie des $. 1 
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des MWahlreglements vom 28. Mai 1870 und fpeziell unter genauer Beachtung de3 sub 
Littera A. dem Wahlreglement —— Formulars die Aufſtellung der Liſten in 
Angriff zu nehmen und demnächſt ihre Auslegung, Abſchließung und Ueberweiſung an die 
Wahlvorſtände zu bewirken. 

Dabei nimmt das unterzeichnete Miniſterium auch diesmal Veranlaſſung, darauf 
hinzuweiſen: 

1. daß die Liſten in zwei Exemplaren anzufertigen find, von denen das eine — 
Hauptegemplar — zur Auslegung zu verwenden, das andere zur bemnächitigen 
Ueberweifung an den MWahlvorftand beftimmt ift; 

2. daß beide Eremplare der Liſte von ber Behörde, die die Aufftellung bewirkt hat, 
nah Anleitung des Formulars am 22ften Tage nad) Beginn der Auslegung 
abgejchloffen und mit einer Beicheinigung darüber verjehen werden müflen, daß 
und wie lange die A ung ftattgefunden hat, das zweite Eremplar gleichzeitig 
aud mit ber amtlichen Bejcheinigung feiner völligen Llebereinftimmung mit dem 
Haupteremplar; 

3. daß Berihtigungen der Lilten nicht durch bloße Streichungen und Einjchreibungen 
bewirft werben bürfen, daß es vielmehr gleichzeitig am Rande der Lifte einer 
Angabe der Gründe für die Berichtigung bedarf. 

I. Ferner werden bie gejammten Ortsobrigfeiten an die ihnen durch die Vorſchriften 
unter 2 und 4 ber Belanntmadung vom 16. Juli 1870 insbefondere bezüglid der Bildung 
der Wahlbezirte und Ernennung der Wahlvorfteher zugewieſenen Obliegenheiten und daneben 
die Domanialämter an die ihnen unter 5 ebendafelbjt zur Pflicht gemachte Untermweifung ber 
Gemeindevorftände erinnert. 

Wo wegen einer nad) näherer Vorjchrift der Beſtimmung unter 2 der Belanntmahung 
vom 16. Juli 1870 — 87 des Wahlreglements — erforderlich werbeuden Zufammenlegung 
mehrerer verjchiedenen obrigfeitlihen Bezirfen angehöriger Ortichaften zu einem Wahlbezirk 
eine gütliche Verftändigung unter den mehreren betheiligten Obrigfeiten nicht zu erreichen fteht, 
iſt * Anordnung der Zuſammenlegung ungeſäumt an das unterzeichnete Miniſterium zu 
berichten. 

Die Formulare zu den über die Wahlhandlung aufzunehmenden Protokollen und den 
zu führenden Gegenliſten werben ben Obrigkeiten zur Aushändigung an die Wahlvorſteher 
von bier aus zugeſandt werden. 

III. Bei der Wahlhandlung jelbit haben die Wahlvorſteher die dafür im Reichswahl« 
gejeg beziehungsweiſe im Wahlreglement gegebenen Vorjchriften genau zu beadjten und die 
von ihnen aufgenommenen Protokolle nebit den zubehörigen Schriftftüden ungejäumt, fpäteftens 
aber m bes dritten Tages nach dem Wahltage, dem Wahlkommiſſar ihres Wahlkreijes 
einzureichen. 

Die Ernennung der Wahlkommiſſare für jeden ber jechs Wahlkreife des Großherzogthums 
wird demnächſt durch das Regierungs-Blatt zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden. 

Schwerin, den 25. April 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
A. von Bülow. 



Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogthum Merklenburg- Schwerin, 

Amtliche Beilage. 
2 14. 

Jahrgang 1898. 
— — — — —— — — — —— —— — — — 

— Ausgegeben Schwerin, Dienſtag, den 26. April 1898. ———— 

Inhalt. 
I. Abtheilung. (1) Belanntmachung, betreffend die am 1. Mai d. J. in Kraft tretenden 

Eifenbahnfahrpläne. (2) Belanntmachung, betreffend bie Berleihung der 
Medienburgiihen Staatsangehörigkeit an den Gutsbefiger Heumann auf 
Amalienhof. 

II. Abteilung. Dienft- ıc. Nachrichten. 

I. Mbtheilung. 
— D — — — 

(1) Bekanntmachung von 23. April 1898, betreffend die am 1. Mai d. > in 

Kraft tretenden Eijenbahn- Fahrpläne. 

Die mit dem 1. Mai d. J. in Kraft tretenden Sommerfahrpläne der Großherzoglich mealen⸗ 
burgiſchen Friedrich Franz-Eifenbahn, der Mecklenburgiſchen Privat-Eiſenbahnen und der inner: 
halb Diedienburgs gelegenen Theile der Königlich Preußiſchen Staatsbahnen, Direktionsbezirfe 
Altona und Stettin, bringt das unterzeichnete Miniſterium in der Anlage A hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß. 

Schwerin, den 23. April 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Sämist 

(2) Bekanntmachung vom 23. April 1898, betreffend Berleihung der Medien: 

burgifchen Staatsangehörigkeit an den Gutöbefiger Heumann auf Amalienhof. 

as unterzeichnete Minifterium bringt mit Rückſicht auf $ 5 der Verordnung vom 28. Dezember 
1872, betreffend die Medlenburgifche Staatsangehörigkeit, hierdurch zur allgemeinen Kenntnif, 
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daß dem Preußifchen Staatsangehörigen Georg Leonhard Wilhelm Heumann, Eigen: 
thümer des Gutes Amalienhof Amts Güftrom, die Mecklenburgiſche Staatsangehörigfeit verliehen 
worben ift. 

Schwerin, den 23. April 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrag: Schmidt. 

II. Abtheilung. 
— —ñ— — 

¶) Seine Hoheit der Herzog-⸗Regent haben dem Vize-Oberſtallmeiſter Freiherrn von Rodde 
hierſelbſt den Charakter als Oberſtallmeiſter zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(2) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben den Kabinets-Stanzliften F. Schirbaum hierfelbit 
zum zweiten SKabinets-Regiftrator zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

(3) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Aufwärter im Großherzoglichen Kabinet 
Franz Kuhlmann bierfelbit zum Kabinetsboten zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1898. 

4) Dem Küfterfchullehrer Töppel zu Sanig ift der Titel eines Kantors verliehen 
worden. . 

Schwerin, den 19. April 1898. 

(5) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Pajtor Berger in Nuffow zum Präpofitus 
des Bukowſchen Zirkels zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 21. April 1898. 

(9) Der Guts-Infpeftor Friedrih Schlundt und der Lehrer Heinrich Koß zu Klaber 
find zu Stellvertretern bes Standesbeamten für den Standesamtsbezirf Klaber beftellt worden. 

Echwerin, den 21. April 1898. 



Anlage A. 

Fahrpläne 

Grossherzoglich Mecklenburgische Friedrich Franz-Eisenbahn, 

Mecklenburgischen Privat- Eisenbahnen 
sowie der 

innerhalb Meokleuburgs gelegenen Theile 

Königlich Preussischen Staatsbahnen, 
Directions-Bezirke Altona und Stettin. 

Gültig vom 1. Mai 1898, 

Allgemeine Bemerkungen. 

ı) Die links von den Stationsnamen stehenden Zeitangaben sind von oben nach unten, die 
rechts stehenden von unten nach oben, zu lesen, 

2) Die Abgang- und Ankunftszeiten sind in Mitteleuropäischer Zeit angegeben, 
3) Die Nachtzeiten von 622 Abends bis 52% Morgens sind durch Unterstreichen der Minutenziffern 

bezeichnet. 
4) Die Anschlussstrecken sind in kleinerem Druck angegeben und die durch Schnellzüge ver- 

mittelten Anschlüsse durch fetten Druck der Stundenziffern hervorgehoben, Die den Anschlüssen 
beigefligten Zahlen weisen auf die Nummern hin, unter denen die Fahrpläne der Anschlussstrecken 
aufgeführt sind, 

5) Die Schnellztige sind durch fetten Druck der Stundenziffern gekennzeichnet, 
6) Zeichenerklärung: 

Wismar-Karow. 

. Neustadt a. D.-Glistrow. 

Warnemünde-Gjedser., 
18, Rostock C,- Warnemünde, 

* bedeutet: Zug hält nur nach Bedarf, 
e . » rn „, zum Einsteigen, | Hamburg K. 
a * xum Aussteigen, | Hamburg L. 
| * 1» nicht, Leipzig M, 

Berlin L, ‚ Berlin, Lehrte'r Bahnhof, | Rostock C. 
Berlin St. n Berlin, Stettin’er » Rostock FF, 
Hamburg B. se Hamburg, Berliner $„, 

Inhalt: 
1. Lübeck-Strasburg. ı1. Waren-Malchin. 
2. Hagenow (Land)-Schwerin. 12, Teterow-Gnoien, 
3. Ludwigslust-Schwerin-Wismar. 13. Gtstrow-Plaaz. 
4. Dömitz-Ludwigslust-Neu- 14. Bützow-Rostock C. 

brandenburg. 15a. Rostock C,-Tribsees, 
5. Lübtheen-Malliss. 15b. Sanitz-Tessin. 
6. Rehna-Schwerin. 16. Neustrelitz-Laage-Rostock C. 
7. Schwerin-Crivitz. 17, Neustrelitz-Güstrow- 
8. 

9 
o . Wismar-Rostock C, 19. Rostock FF.-Rostock C. 

Hamburg H. bedeutet: Hamburg, Hannov, Bahnhof, 
F Hamburg, Klosterthor „, 
* Hamburg, Lubecker 

Leipzig, Magdeb, „ 
„ Rostock, Centralbahnhof. 
„ Rostock, Friedrich Franz- 

Bahnhof, 

20, Doberan-Heiligendamm, 
21. Neubrandenburg-Friedland. 
22a. Strasburg-Blankensee, 
22b. Neustrelitz-Buschhof. 
23. Neustrelitz-Neubrandenburg. 
24. Stralsund-Rostock FF. 
25. Berlin-Wittenberge- Hamburg. 
26. Wittenberge-Dömitz-Liineburg, 
27. Hagenow (Land)- Oldesloe- 

Neumünster. 
28. BoizenburgStadt-Boizenb. Bahnh, 
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Rostock F.F.-Rostock C. 19. Rostock C.-Rostock F.F. 

— 6460 lıu | b51 I WG ab BStralaund . . 0. - ya 131 iu sau — 

| in 

5* zas 248 TEL | Rilke: 960 | 244 682 | Mar 
Sir g42 242 BR& An Rostnek FF... . . Ab 54* 180 * | 10R1 ee he sea U ESSEN EDEL BF FR es 5 RR 81 

2770 279a | 2dla | 283 | Kaif Grossh. Mecklenburg. 28a | 2801 | 252 | 28a 
| kın Friedrich Franz-Eisenbahn- | 

2-4 2-4 24 2-1 2-4 24 24 24 
ger ge | Fe | 0 Ab Rostock FF, 21. Ans | St je +2 | ]045 

n 

as | ga | 908 | na | Du | | AnpFontack DU Hi Jan | sa0 | 128 | 507 | 1040 
x 15. 16. 17. 18, 24. 

vua 12+% stv ı1ay Ar Warnmünde „ , ‚ Ab na 112% 4+s Sau 

087 112% 78 115 „ Doberan k — Tan 1000 | 410 DE Tu 

pas gie | Dan | 110 ‚ Schwerin ad 04a 119 62% 
"jnaa | 328 73: 12 I Lübeck ; ® E 1008 | 1210 Er 
"Ben 525 Du ER Hambneg 1 San 108256 335 

— 626 vw 61 ‚ Berlin se . Bu 9 un 25 1u80 320 

Doberan - Heiligendamm. 0. Heiligendamm - Doberan. 

2» u [1 j1 19 ie 

2 und 3 Klasse. 

600 8606 10:0 1150 175 306 4us 62 yan 954 1120 ]09,954 359 459 
624 804 100% 1214 149 993 quo = gas 9u0 108° 12°* 2a0 Zus gas 

ar 3410434 34 4% 2* 33——— aB a5 ap ap ap a5 a5 52 35 38 38 35 38 35 
8% 8222 82320282 -S FHIESIPHIESTEHN — a8 5a Ar ia aa Se 
s2 23153123152 253 5 s2 52 53152173 23 

Neubrandenburg-Friedland. 21. Friedland-Neubrandenburg. 

Bıu 103 u 628 Ab Berlin St An | 12330 520 1104 
a8 | 105 0 us « Stettin An I  J16 353 1082 
Tas 116» 454 * Stralsund An 1154 408 925 
114 846 1024 « Hamburg L. An eb 924 san 
9% 100+ 121% « Lübeck Au | yan 74: 1213 
co | 1105 156 + HBostock 0. Au 114 500 1033 
Tas 12>» yns .« Güstrow Atı | 1168 402 915 

2 4 = Neubrandenburg-Friedländer | 1 3 5 
—3 Klasse. Eisenbahn. 2-3 Klasse. 

10'% 211 981 0,0 | Ab Neubrandenburg 1.4.23, An 909 198 >33 
105* 2424 1022 | gs Neuenkirchen Ab | 84% 10% | 62% 

10#* 286 1041 14,0 | « Staven . 824 125% 61 
j1v2 | 3ı8 1034 14,» ‘ Pleetz . | sı0 1248 565 

111% 397 1022 25,8 4 An Friedland . | guv 12%* Has 

Strasburg-Blankensee. 22a. Blankensee-Strasburg. 

-— | se] 104 Ab Stettin au | | 1156| Bes | = 
| koa 53% Ab Pasownlk An 187 | 300 2 

* Br 5 7 7 | ET 3 2 24 26 Er Mecklenb. Friedrich Wilhelm- 30% | 27 
2—3 Kl — 6 Eisenbahn. 2—3 Kl. 

Eh. bit 0, Ab Strasburg 1. An 1072 | 27 
—- I 1199] HB) 7al « Gr.-Daberkow Ab A | 
ee "628 | 10,8 s Mildenitz . 1980) 2 an 

gro | 12:9 | 622 13,0 - Woldegk . 1080 | 214] 1022 
ge», 129" 722 19% « Hinrichshagen . 95% * 947 

ges | 12*° | 718) 3. s Breidenfelde . ges | 18] Digi ae G« 
701 | 12354 7228 36, « Quadenschönfeld . ges | jee| 9 zum! 
Tıu 208 Tas) 33.4 » Warbende . ges) *% 1 ..gas 



Neustrelitz- Buschhof, 22». Buschhof- —— 
— — — — 
sım|ı6 | 18 ee Mecklenb. Friedrich Wilhelm- | 3 |5| 7/8) 

2—3 Klasse. nt Eisenbahn. 2—3 Klasse 

ges | 10 | 315 | 820 | 0,0 | 7 Ab Neustrelitz 16.17.25. An 77 1018| 1200| 680 
xgos | 3s0 919 Te \ . Gross-(uassow Ab | Tı8 u Wi 
sı0 | 1058 | 945 | 922 | 11,0 » Wesenberg .  70s| gs) 1285| gar 
x x | x 92 || 17,. + Zirtow . I 6*| x x | “| an 
ga2 | 1110 | — 92 | 217 | » Mirow « | | 0688| ges) 1227| 61a] 102 
902 | 112% | 45 | 1028 | 30,7 | $ An Buschhof Ab qꝛ⸗ 1200) Hs 102 
ger lee) 76 ! Ab Buschhof | — | al 1180| 559] 103 
956 | 1200 | 749 | 11 | | Ab Wittstock Ab — | Bee) 1lı7) Der] Dar 

108° ı 1248 | 85 | an! | Ab Pritzwalk Ab I — | 70 108°) 4) 8 
12:2 | 2u0 | 102 ! | An Wittenberge Ab — 564 912 308! * 

— — ——— 23. — 

| 203 213207 | 217 | 1 Entforn. Königl. Preuss. Staats- | 16 2181206214 1204| 14 | 12 | 
e 8* bahn, Direction Stettin. |, 1241-3 2-4K1.|2—4 Kl. ‚ xı. | 24Kl, | eL | Kı | Ku 

— | 610] 885 | geo]10s0igse| s22 1028 10%! 0,0) YAb Berlin St. An 1:0] gos 1040 1280 Hro gie] 9az li 
— | 819) | | | j12eeSes| gaslı2ae| | | 79,0] | - Fürstenbergi.M.Ab| | | |5E2| 822 1040 gen | | 
— || | | | 1285er gısljimas) | | 87,0 | - Düsterförde fi Dig Brolln»s| geo | 
— | 800) | | | I12eeipen| Bazipao| | | 97,1| | » Strelitz . | | 52] 7srion« ges | | | 
— | 86 1013 |1025 1254 us) garjt2e2| 12) ‚99 ‚| JAniNeustrelitz jAb 522 5a9| Ts 119) gongis | 722 
4ı0) gso| — 109%) 10612] 82) — | — J Abf 16.17.22b. \An| | — | — | Tee 1018 Qsagir | — 
us 908 — | | | 1meigası gas| — | — us, | » Blankensee22a. Ab] | — | — | 720 95) 2ss — 
ass ge — 161588 geel — | — 1127,80] | » Stargard i.M. Abi | — = | Tıo) ges Yan _ 
bes ges — 11er] — | — | 195 „| [AnlNeubrandenbg. [Ab] | — |— | 655 924 2rosıs | — 
bas| 9ee| — IHIre| 2ooizıa) ga2l — | — ‚ TApf 1.4.21. (An — 652 ges 168/622 _ 
7eoitıse) — (1285| aosgarııaa] — | — [224,1] An Stralsund 24. Abk | — |— | gas Teetissigee| — 

Ausserdem zwischen Strelitz und Neustrelitz und umgekehrt mit 2,—3. Kl. 

Zug Nr, Zug Nr, 

231 Strelitz ab 7*° Neustrelitz an 7?” 220 Neustrelitz ab 700 Strelitz an 707 

223 ’ 2 185 ’ rs 142 222 „ ’r 123° ’ ’ 1227 

225 ’ ’ 500 ’. [23 507 224 ’ 480 ’ ’ 4er 

27 u, „las a ls 226 — „UM 11a8 

Stralsund-Rostock FF. 24. Rostock FF.-Stralsund. 

Königt. Preuss, Staatsbahn, 28 | 280 | 282 | 284 
Direotion Stettin, 24 Klasse, 

) 1 Ab Stralsund 23. an 
bau | 805 | Quo | Tas | 1210 | 43,5 || « KRibnitz Ab| | 5ar | 950 | 2es | ga2 | 11ar 

xgı0 | g4e |xgse |x74T | au M + Alteheide » II — | 9es | „Que | 6a |x11az 
Bı2 | ges | g0s | Tan | -— 1580 || » Gelbensande ; | — | ger | "205 | ga2 | 1122 
j 908 10 Kg | — | 56,0 I] +» Schwarzenpfost » ji — | “geı | „Zee *62 | 

522 | gıs | Bao Igor | — | 57%, || .» Rövershagen . — | ee | gar | Gin | 11ae 
528 | Qua | ges | Bin | — 61,0 » Mönkhagen «ji — | 908 | 209 | 612 | 1122 
baa | 9uo | guo | gan | — | 64 || . Bentwisch . | — | ges | 90: | 62# | 1128 

— An Rostock F.F. 19. 1082 
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Wittenberge-Dömitz-Lüneburg. 26. Lüneburg-Dömitz- Wittenberge. 

= u - — = ' Entfer- | Königl. PreussischeStaatsbahn, | 221 | 223 | 225 | 227 
u. — — . — — — 

EL | I, a a Te Direotion Altona. l Dr m Pi Fr 

8se| 120 744 0,| Ab Wittenberge 25. An | 8eı| or gap| 
gee| j8+| ga! 23,0 s Lenzen Ab 4 | 810 1222 62 
ger) 9086| ga! 31,8 « Polz Ab | | 7er | 1270| 622 
ge# 21 | su 381 An Ab 78 | 1912| 59° 

| Dömitz 4. | | | 
geei 2ıe| gae} 98: Ab An 7+s | 212) 582 | 1128 

1002 230 | 823 49,0 « Dannenberg Ab & | 7° 1107) 5927| 1121 
111⸗ zee 92 An Lüneburg Ab | 6182| 1048) 420] 1028 

81 _ 1085| 526 102,: An Hamburg H. Ab | 21 Deo 300 ser 
u ) t i 

Hagenow (Land)-Oldesloe- 27. Neumünster-Oldesloe- 

Neumünster. —— (Land). 

EEE Bag Tg ETNESIELAEIEN BALR on | Direction Altona. —— 

1128| 6%5| 930 126 525 | Ab Berlin I. An ee) 4410 RL 123 
1125 @®0| 9ı8 130 6% Hamburg B. {*K.) “N 11m 406) »31$ 104 Bl U 900 108 Sie mid N Schwerin — sen rel ame — 
6r0l100| 290] 5##| 845 0,0 FAb Hagenow Land 2. 25. Anf| 7°% |11ve| 34» | 72. 1196 
6°7 10:8) 210] 623 925° 3,5 | „ Hagenow Stadt Ab | 724 |1098) 39° Tas 1028 
68° 10%*| 282) 62 94) 9,0 | „ Bobzin „ | 78+ 104°) Bar | 7aR 1088 
6+5 1022 2#=| 644 924° 15,4 | „ Wittenburg „ 72* 110°1| 33° | 728 1045 
654 104°) Dee] 688 985 23.5 | „„ Bantin > |} 738 {1017} 304 | 618 110m 
To 1045| 255) 648 gas 27,5 | „ Zarrentin es 704 1099| 257 | 628 1018 
zen 1118 384 710) 49,2 | An Ratzeburg Ab || 69» | gea| Qus | 55® | 924 
sıe| 1908| 487] syg|ıogg | An Lübeck Ab | 5&8 | s0«| 19% | aa? | a5 

zeeıııe zus 72 — 49,» ] AD Ratzeburg Ant} — | 9a9| 2m Ser | 9ui 
Bis 1lse| die Ba — | 78,2 \ | An Oldesloe Ab: — | 880} 120 due | 84 
9°2| 172 6 9 — ‚123, An Neumünster Ab 720 1221 308 | 655 

1024| 155| 7232 1029 = | An Kiel Ab | — 0 us zie| 554 

Boizenburg Stadt-Boizenburg Bahnbof. 28. Boizenburg Bahnhof-Boizenburg Stadt, 

7737581719 711]18 Boizenburger Stadt- 2 16 | 112 | 14 
2—3 Klasse, * und Hafenbahn 2—3 Klasse, 

| 3 2 : 70% 1097 220 4 7az 9er 1042 00 FAbBoizenburg Stadt Anf 7#°| 101°| 315 ger) 722 922| 1082 
Too 1094 2ur| 624 728 941018 3.1 JAnBoizenburg Bhf.25.Ab| 7r°| 1062| 30° 628 Tau yas 1022 



euer ei senden. 4. Neubrandenburg-Ludwigslust-Dömitz. 

| 101 
1212 

*88 
6557 — 

Ab | 10:18 Leipzig M. 

—— — — ns 420! [| j Ab Lüneburg An | 2 5 — | | 9 — 
| = ELLI An Dömitz Abk, Hi 210) — | sa“ a 

161] 165 171] 518 1651595] 167 |169 |108 — Grossh. Meckl. Friedrich | 160 | 162 |326 104 164 170 314 | IT” | 166 | 
4 Kl.aufßStrecke Dömitz-Ludwi t | | 

F 3 * — —— | Franz-Eisenbahn. | FB aan * ——— 

— 7Û74 — | 380] . ——— 
— — — | 815 1022 — | 395) 62 822 50 - Neu-Kaliss Ab|| 929) 192] — |5«) u 
= — — | 885 |1081| — | 34 722/824 9. ]A° 5 Ab gar] url — 520 Tan — 
—| — | — | geı [1092| — | 381] 722) — ‚s ap] Malliss . Au|| 9ıs| 102 _ || Ted _ 

— — 840 Ixjgse| —. | goolx7as — 12,.G6Gsohren Ab 99? 1254 — = 72 — 
— — | | 867 1106| — | 4ro) Tau — | 16,7|| « Eldena “|| 880 12 _ || ou| — 
— — — | Ar 1104 — ame Tas — | 23,0/| » Alt-Karstädt „| Berge — — *640 — 

| — EN Pas 42 — | 26,8 | » Techentin | Deo _ | — 6 — 
ı- | | | 30, s, An Ludwigslust 3. 25. N | 129°] — 
| | — | Ab Ludwigslust an | 528 1188 — 519% 
| 1212| — | |," Grabow ab | Ba | | — 510 — 

1110| 1901| — | 722 924 An Wittenberge . 4381058 — 4u3 
— | 12:5) 410 — | 8 +» Berlin L. . 1125 Doo — ' 108 
— | Magdeburg Pi ‚12ı2 El 

it — _ | | II “u 

aa 0 - ss — | 44 oe | *) Hamdurs (ann _ 
183 814 1150 — | 622 814 ı An Ludwigslust Ab Dr112 — a4 S23 

— | a5) — 9090| — | 188] gas] | Ab Berlin L. An | 11@ı255| — | 8211 
aan] | | * Wittenberge An | 901139 IE 
620 | | | An Ludwigslust Ab | SBE1035 — | | 488 ” 

—T Bau 898) — [12107 — | 688 Bat | 80,» Ab Ludwigslust3.25.Anf 700] 109%) — 7 u — | 7 
— angel — | —7TyÂ— SMA » Gr.-Laasch Ab|| “658 1018) — | ı le — x]023 
—| 608| ger] — |12e| — | Gar B82| | 390| » Neustadt «|| 681091) — 30 Ta — 1022 
—| 615) gsi — *122⸗ — | | | "902 | 45,4 | » Diütschow + “gar xgu« — | TE — “08 
— | 685 ger) — | 126 =) 6er 922 147,0 | » Spomitz | 620) 950 _ | 300) Ta — ‚1022 
—| 6881 gso| _ 1954| _ | Tau gael | 56,..+An Parchim Abk, 610 geal — | dee 7a — i on 

—| 658] 950) — 1°°| —_ | Ti — | Ab Parchim An — 98e) — 320 Ge — gan: 

— 7141009 — | 214 — | Ti — 64,7)| «+ Rom Abſ —| 94 — *g0⸗ cu — xyag: 
— 70 — | 14 — | 7a —| 70] » Lübe . Ind | | id — | gar; 
— T7eij0e — | 12 — | 7a —| 1761|» Pasow . | ra IE) Due He —_ ger; 
— 71080 — | 120 — | TEN — 80,01] » Gallin li —| 88 — 24 Di — ger) 
— al — *1562 — Bi — 87.3)] 2Zarchlin — Bi — 2: beo — sr, 
zu sı 1:8) — su.__ — An Ab — s — 17 19 — u, 

= gen jae — — | 8* —| je] Auf Karow 8.9 Anl — ges | |1 Be _ Ar 
—| Beetle — 920 — rg —| 193,0] - Glashütte Auf — | 87 — | | augen — | aus: 
—| geniso] — | Quo] — | Bad —| | 97aj| + Alt-Schwerin ee, — 1200| 454 — Tas 
— 8922 12120 — 220 — | 92 — 104,8] » Malchow fl —| 78 — a ae | Tan 
— | guuijdael — | Que _ | gan! — | |108,#/| » Nossentin oT | | 10 de — Tas 
—| gozseo — | 8x0] — | ges —| 1160| » Jabel hi —| 780 — 1122 —* _ 
— | 101% 3} “| _.. 5 — An 4 0 — 12% 8 40 — ser Kuh Dem —2 ar Bene 126,4) Aug Waren 11. m a 
ei — | — | Bi — | — 2,0) Kargow 16, Ab =| — 1086] 1200 — | — 
70s 1109| — | gu 72 — — 36,0) Schwastorf-Dratow + || E u dis — — 
750 1 11®0| - — ai — — 9) Klein-Plasten I — — | 95% 148! — — 
—A—— 4487 — Kraase Il — 944 mm —ı — 
gel 1222 — | — | 4eu7aa| —| —| Möllenhagen lH —| Igel) Jiemd —| — 
8811228 — war —ı —| Marin 1 —| Im 11124 —| — 
gen 120 — — | Dre Si — Penzlin 1-90] I | — 
goes 1287 —— 5118 — Mallin . — —| 89% 104 — — 
gro 1077 — — | bis) —| — Wulkenzin 1 —| —| 8°" 1084 — | — 
ges) ee — | - Be — | —| An Neubrandenburg Abl —| [9% Ya — — 

| | 21. 2 
6 | Ab Neubrandeuburg 

| An Stralsund Ab — 

va⸗ Zıu 61% u | Ab Neubrandenburg Au - | Sl ya8 — 
1018) 258 | — 6 u _ — An Neustrelitz abi —| — FT 8850| — 
100 | — Is —-| -| 5 1 Berlin Be a —| —l10% su — 



251 | 253 

2—4KIl. 

— 5 

5. Lübtheen-Malliss. 

(Siehe Seite 8.) 

Rehna - Schwerin. 6. Schwerin-Rehna., 

261 j 1 Grossh. Mecklenb. Friedrich | 252 [254 
= a Franz-Eisenbahn. 2—4Kl.| %° * ra 

a — 0,0 Ab Rehna An 25 
s5—l 4 « Holdorf Ab ||| 1088| : 23 
Z-E 10. - Gadebusch . 10» oc 
z—f# 17.ı » Lützow . 1018| ; :$ 8 
z819 22,1 » Gr.-Brütz - 1002 ws 
7aasl 25,% » Friedrichsthal . xgs3 © 
E8 28, - Warnitz » g#? 52 

8 33,0 \] An Schwerin 2.3.7. Ab 935 5 

Grossh. Meoklenb. Friedrich 

Franz-Eisenbahn. 

750 | 125° | 1008 
"gs | xgsı | “1120 3,a . rries Ab “7er |xj24e | “028 
1008 339 1125 6, » Weistmark . 7+2 |x128« "OsE 
108° | 35% | 1122 | 14, « Plate . es 1224 925 
1085 | 409 | *jj2# | 18,0 « Sukow . gaı | 90% gas 
108° | 4us | 1224 | 24» An Crivitz Ab Tıo | 11*8 gır 

Wismar-Karow. 8. Karow-Wismar., 

Grossh. Mecklenb. Friedrich 
Franz-Eisenbahn. 2-8 Klasse, 

„Ab Wismar ‚3. 10. 
bu = A A = 
528 gar | gas! _ gıs' 5, Ab Hornstorf 10. An * ss| _ 55? 

pas) xgee| gsn| — | xgesl 9, » Warkstorf Ab | |*9:# |xj1es| _ | 5e0 |xpyge 
ba2| 90: | gı0| _ 942 | 15,» « Neukloster Ab gs | 1130| _ | 5°+4) 1088 
610 * 4285| __ gar 23,: » Warin Ab 889 1100 _ | 5°?) 082 
61% su 445 iR 10248 e An Ab gro 105% — 506 24 

688) gus| guö 735] i 27° | | An Blankenberg1. Idoe⸗ jde⸗ jus| 48° — 
625)] yes b22 l 300 Bruel Ab 7s4 | 1018| 150] 4491| ss 
Fe + 59% | mau| “1032 || 84,5 « Weitendorf Ab 7T+® | <1007 | jas| 41#| xgar 

a ss| bel 1122 An „ Ab 7s0| 1000| au] 49°7| 54 
Tıa| 1008| 55» Ir _ 189,1 Ab Sternberg An ap 953 * 3590| gar 
7ua 1020 |x620 Il — | 45,0 | | » Dabei Ab | | — | “9er Ixjuı] “34e| xgge 
7ae | 1080 | 6 | gu 9 — 1495 » Borkow Ab — 936 11952] 320) gıs 
a * 622 | gg — || 56,5 » Below Ab — 923 1986 —9* 93% 

° 08 | 683 — An Ab — 942 1220 o 
ges | 1085# | Tas — —8862,0 Ab Goldberg An — 904 * 206 J 

xgoo |<j08 [718 | _ — 1 66,0 « Wend.-Waren Ab — | *988 |j901| 24T] gar 
88) 112111 772 — — | 71,3 « Damerow M4b1 — 849 Ijjun| 298) gas 
Se | 1180| 744 — — | 76,0 An Karow 4.9. AbA — 8e0 [1ja2| 2%%| gas 

887 | zır | | —| — | | Ab Karow Aa Do) — | 821 |11ı8| 18% | 814 
1086 | 110 | —| — " An Ludwigslust Ab | — | 50 | 8s5| 1210 | og 
d4s | 118% Bl — Ab Karow An — | ELE — ss 81} 
wıo | 1 | oiul —| | | An Waren Ab | - Im | - | ms| 6 



Neustadt a.D.-Güstrow. 9. Güstrow-Neustadt a. D. 

kerlın L. 
Neustadt a, D, 
Pritzwalk 

_ 1. Moyenburg ! 341 — /1001 

173|319|175| 177 | Ent- | @rossh, Meokl. Friedrich 172 | 174 |820| 176 
er ER nl Franz-Eisenbahn. 9-3 Kinsse, | 2-3 El. 
Tıeı — | J20l 688 0,6 Ab Meyenburg An $ | 1180 | 380 | — | YEl 
72) — | 127] 68 | 3,0 « Wend.-Priborn Ab | | 110% | ge2 | — | gi 
zei — | 187) 72 | 8% « Ganzlin Ab 108° | 310 | — | 921 
Tees; — | 1582| Tau | An Ab 1080 | 250 | — | 9a« 
gos/j068| 15* 740 119° Abjr au An gos | 985 | g02| gen 
82s 11001 2009] Bas 126, An Karow 4. 8. Abd ı 8+s | 215 | 540 Sau 
88 1184 217] & Ab Karow An du 188 | 509 | 8 

1010| 1311| 326 * | An Waren Ab | Tı5 | 1208 | 340 ch 
Im — | 542 _ An Neubrandenbur: Ab — /meo|i — | 418 

DE] 535 1210| [Fr Ab Ludwigslust Ab 1086 | 41u | 827 | 1108 
0886| vBo) 100) TIE | | Ab Parchim An ' 988 320 Gin 9 
821 j118, 18% Rı$ An Karow Ab 897 217 | 51 8 

8] jes) Quo] HBa0 196,7 Ab Karow 4.8. An 882 | 149, G10| gea 
9151210) Zu4| BAR \40,. « Krakow Ab gı9 | je] 48r| 728 
geri]230| Zr] Bas 46,6 « Klein-Grabow + ges | qua} 4189| 7ır 
98511957| 30s| gax [50,0 | | » Hoppenrade . 7es | 1252| Bes) Tas 
xgesixjroxgıu) “gar 55,0 | | +» Kiuess , “729 [71240 xge 0 XGE8 

x | x | gar| gs Ä ‚ Bar “723 a3 9gs1|x 
»gsoxjıs zuol gina 98,5 | Ay) Priemerburg 13. \ J — er cas 

N Güstrow | | 170| 3506| 924 61,0 Ih Ant 78. 17, Ab | 7er | 1298| 300] 648 

1056| — | 500 | 1022 | Au Rostock (. Ab | 620 | 1105 | 155 | 540 
12° — 32 n | * Warnemünde . — 1020 — | 445 
1120| — | 7a | 111% * Doberan ’ -- 1000 | 120 | 508 
245) —' 658 | 1187 * KRibnitz . bag | 8088| — | 240 
440 — 8 | +» Stralsund . - | 60| — | 110 

Wismar-Rostock C. 10, Rostock C.-Wismar. 

181| 133 | 185 |189|187| 141 | 143] Ent-|Grossh, Mecklenb. Friedrich | 180 | 134 | 136 | 132 | 138 |140| 142 
2—3 Klasse, Iran, Franz-Eisenbahn. | 2-3 Klasse. 

530 | — | 1064 | 1120| —! — | 622) | Ab Schwerin An | Bu 21.) — | — zı2 1114) — 

1 1180] 2801 I Ab Wismar 3.8. Ang] 7» 1248) IT” 
"I — | 1200| 2401 — 8 An Ab || 750 1280 3 

“oa — | 1208 941 — fösz Au }Hornstorf 8. (Au 740 1985| »= 
s⸗ — | 1200| 2ue| — 54 : Kartlow Ab || 7s«| 1950 FE 

xger| _ xjQıa sa] _ IS #2 Steinhausen . | x7s0/xj28# “ 
7os| — | 1221| 2ss| _ FE] Hagebök . || 780 1988] se 
710) _ | 12e®| gor|) — 52 Teschow . 12:1 82 

724) — | 242) ges _ = Neubukow . 129% FE 
x7202 — 1952| Zu4| — ce Sandhagen D 1159 = 

700) — | 102) ge2| — ERS Kröpelin . 11#s as 
ae — | 11090 FE Reddelich . 1194 3 
756 — | 1? 490) — — A < Ab 3 11027 

785 1000) #»0 410| 505 £ \),jDoberan 20. An 2 1186 

802 1008| 124 di4 500*8 92449, « Althot 1183 
go», 1011 181) 481 5ıo n ] , + Parkentin 11ır 

817 1010 18% 428 Seal Sul 9 50, ı Gros-Schwass 1179/*]25% 

| ‚14.15. gee| 1088| 185 4uelgssl| g 92256, RT TEN 

von 1280| 480 | 7a — Il Au Warnemünde Ab | — | Wa) — — ar 
98 2 — | 0 —| — /na » Ribnitz ab | se — | — | — 
181) 410) — BB3| — — — An Stralsund Ab — | 660| — — 



Waren-Malchin. 11. Malchin-Waren. 
— 90 | 106 Ab Parchim An 320 | 950 |, - 
_ 1194 | 237 Ab Karow An 155 Kıı 
— 111 ses | An Waren Ab 122# 647 — 

10820 415 Ab Neubrandenburg An 12% 985 — 

1220 6 | An Waren Ab tlıs 6 Br 

ir 1235 “6, | { Ab Lalendorf An 1181 345 | “143 

431 161 | @rz l An Waren Ab I 1088 | 78 1.5 

N l N 1 D D 
201 | 208 | 205 | Ent | Grossh. Mecklenb. Friedrich ı 202 | 204 | 206 

2—4 Klasse. us | Franz-Eisenbahn. | 2-4 Klasse 

ge | 165 | 68 | 0, Ab Waren 4. 16. 17. An 101° 7 658 Er 
710 ı 20% ges | 7a * Schönau-Falkenhagen Ab 10®1 550 | 933 

gı0 | 236 “2 I 9. ji Levenstorf . 955 | Bes | “ga: 

7a | 25 | 7a! 18, | Schwinkendort gas | ges gıs 

z6ı | ges | *7a2 | 16,0 Basedow gaa | 524 | “Quo 

zes | 244 | 742 | 21,8 | « Gielow . g04 Hi gas 

810 ges | Be2 | 27, | An Malchin 1. Ab gis 458 gas 

Teterow-Gnoien. 12. Gnoien-Teterow. 

8:5 | 1250 | 400 | gas | 0,0 
g20 |x1254 | 4o0s | 1» 
gs2 104 420 943 | 7,1 
ger | 115 | 4s6 sa| 12% 

xgsa | x]20 | “gas |x1002 | 14.0 
850 | jee | 460 | 1092) 17a 
908 | j2# | 501 | 1028| 20,8 
“gır | “je | "Gıı |X1025 | 24,0 
98: | es | ie | 1028| 26. 

II 

| 
| 
| 

Grossh. Mecklenb. Friedrich 
Franz-Eisenbahn. 

192 | 194 | 196 

2—3 Klasse, 

Ab Teterow 1. An | 625 | 190 | gıa | gas 
« Teterow-See Ab | | 60 | 108° | os | ge 

+ Thürkow | 608 | 104# | ss | gas 

« Gross-Wüstenfelde . | 524 | 1080| 964 | 7m 

« Schrödershof . ıXxHas |Xj080| “gas | x740 

« Poggelow . | Bas | 1096| 2es | 724 

« Klein-Lunow . | 5ar | 101° | 900 | zu 

« Dölitz . 1 || “5ı2 |*1009 | gie | "7ın 

An Gnoien Ab & | Bas | 1008| 2:0 | 75 

13. Plaaz-Güstrow. 

115 
2—3 
El. 

S2g | 80° 
— = 

= [1A 
6 908 
6 4 9% 

440 
7 

11 

117 
2--3 

'JAb Pölchow 

Anl 

Grossh. Mecklenb. Friedrich 

Franz- Eisenbahn. 
[7 

JAb Güstrow 1. 9. 17. An 
17* Priemerburg 9. 

« Glasewitz . 
» Mierendorf . 

|$ An Plaaz 16. Ab 

97% 

112 | 114 
2—$ 2—3 
El. Kl. El 

| mmo| 1908| 400 | gar 
| "708 ‚159 | xgs» | “ga 
| xgss |xjjs3 | xges | gos 
| “Ges |xıja7 | “304 | xgan 
6.) 1144| 380 gs 

| 
ı 630 
\ 519 

1141 
1127 

Rostock C.-Bützow. 

1-4 KL 
1 

Ab Schwerin An | Bas /1law | 214 Bas | Tıı 
« Hamburg L, 1220 2ı® FILE — /9.8 846 

« Lübeck . 109% 1248 sel — | 121, 
" Kleinen . | 8651/1102 1886| Sır Kr: 104% 

An Bützow Ab | 752 1000 1220| ae | Gy je 

Ant 

Ab}! 

An 

Ab 

JAb 

AnlSchwaan 1%] 

RostockC.10.15 
16. 17. 18. 19. 24. 

| 
| 

Ab Rostock Ü 
An Warnemünde 

Ab Rostock C. 

an || 
Ab 

an | 

760 | ges 
zus | ger | 1208| 4ı" | 924 

| Tau | gue 1202 Yie| | 928 

I jıpmel ij 
700 | 928 [1100| oo |ueo | Hex 

650 

6x0 

vs] - 



Rostock C,-Tribsees, la. Tribsees-Rostock C. 

zıı | 213 | 216 | 2168 er Grossen. Mecklenb. Friedrich | 210 | 212 | 214 
2—4 Kine mel Franz-Eisenbahn. | 2-4 Klasse, 

916 | 445 910 1120 On | N eat = rd J 16. | 

930 | 458 920 1113 6, | » Roggentin Ab | 747 | gor | gan 

ger | 508 925 12 E 10, | + Broderstorf \ 739 25% | 814 
g42 | Hr 94 12 12; | « Teschendorf . li Te | 254 | 8oR 
g+» | 510 949 12 5 168 | « Gr.-Lüsewitz . I 241 888 
954 52 92⸗ 112# | Anl Ab | 7sı 241 | 17 

1090 598 929 1183 | 18, apjsanitz 15h. pe 7ıs 220 731 

1014 | 54° 101? 112? 5 26,0 « Dammerstorf Ab 708 2es | 728 
102: | 5*+® 102$ 122+ 29,3 | + Dettmannsdorf-Kölzow + 658 | Qıo | T2L 
10°» | 622 f 1022 | 1928 37,, | Sülze ‚ 64*0 200 74 

“1087 Ixcı2 1*1020 | “1223 43,5 | Langsdorf . “gas | “09 | x726 
108: | 62 1123 122% 46,1 | A Tribsees Ab 626 174280 

| yerkehrt| verkehrt | | 
t N | 

nicht. Bonsiags | | 

Sanitz- Tessin. 15b. Tessin -Sanitz. 

Grossh. Mecklenb. Friedrich 
Franz-Eisenbahn. 

Ab Sanitz 1öa. 
An Tessin Ab 

EEE C. 16. — C.-Laage-Neustrelitz 

— 1002 | 1080 | 386 | Ab Berlin st. 1280 Er so — 
— | 1288 | 1256 | 60% " # An Neustrelitz Ab \1018 302 |5ar 5 — 

I & 

Ta | 78 | 76 | 77 | Grossh.Mecklenb.Friedrich | 18 | 788 
ee A Franz-Eisenbahn. a [Im 
— | bes | 10% | 640 108 | — 
— | 522 | 127 | u 1042 | — 
— 1° u | a — 

— | bi4 | 1#: u | 1 _ 
— | 522 | 100 | Tas || Anı y 4.11.17, „Ab [[ 8er) 1°) 1028 | — 
-. | bar | 200 | 7anl il An} Waren 4. 11.17. (an || sel 10] gs | _ 
— | 619 | 2ı# | TEL! 4201| » Grabowhöfe Ab 830 127 ga | — 
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Rostock F,F.-Rostock C. 

[77% lıu 661 | 

PERS >48 7B7 
042 942 Kr; 

279a | 281a | 28a |, Euif 

I 24 24 24 sie 
gs 3+6 Su Vo 

gs1 61 San De 

12:5 dao  11au 
112° TE o 118 
21% Bin 1ı& 

| 40@ — 1124.10 2 m 

bar Tb Kan 

bau ou 614 

aTelelelelet 11 18 I m 1005 

2 und 3 Klasse, 

vom 28. Mal bis 30, Sept, 

690 | 800 ge 
624 880 10301 

vom 28. Mai [2 bis 30, Sept. vom 14. Mai bis 30. Sept. 

1150 195 306 
1214 198] Be: er [RR BEAT 

vom 28. Mai & bis 30. Sept. 

zus 

vom 14. Mui bis 30, Sept, 

her 

vom 25, Mal 

u |yu G 
get Ha 

3 =. 
5 533 3 °2 
ee 
219% 
3 >23 

19. Rostock C.-Rostock F. F. 

ab Stralsund . 5 Aus lısı | 4ıw u — 
| in 

« Rihlle > 205 3 ne Ab 910 | 248 6a | 118z 
An Tostoek F. Y. es AU Bes | 150 Abu 10A1 

Grossh, Mecklenburg. 
Friedrich Franz-Eisenbahn 

| Ab Rostock FF, 21. An + 
A kerer C.10.14. 5, 

* e > 

I 15.16.17.18.21. | A 
An Warsmnände -— . ,„ .„ Ab 

Doberan . 

‚ Schwerin 

" Kübuck . 

Un —J I, 

D-rlin St. 

20; 

Grossh. Meckl. 
Friedrich Franz 

| 

78a | 280a 

24 2-4 

Sı# 1+% 

“3 124 

Hu 1129 

TAB 1000 ii 

X 1048 | 

— 100⸗ 

— Sın 

un | 898 

2820  284a 

2-4 24 

p*e2 | 1045 

53? 102% 

448 ST 

* Day 

EX J Are 04 

121% kin 

10%» 35 

Iinsu 3a 

Heiligendamm - Doberan. 

Eisenbahn. 

AbDoberani0, An) 
280 | 385 

459 7u2 
435 744 

Neubrandenburg-Friedland. 21. Friedland-Neubrandenburg. 

610 103 u un | Ab Berlin St. J J Au 123 u sa0 | 1108 
os | 108 u 484 + Stettin An 115 358 | 1087 
724 1156* 454 + Stralanmd An t 183 408 987 
7 nt5 109» « Hamburg L Au I 508 Da sus 
g 100.4 1213 « Lübeck Au |  s@® Far 1211 
620 | 1105 158 « Rostock C. An 114 500 1033 
“as | 125» 30 , Güstrow Au 115» au gı8 

2,9 6 N Ent- Neubrandenburg- Friedländer | 1] 3 | 5 
2—3 Klasse. en Eisenbahn. 2-3 Klasse 

018 | 90° —E 0,0 | Ab Neubrandenburg 1.4.23. An go | ae | Gu8 
108# | 244 | 101% gu Neuenkirchen AL 548 10? 624 

10⸗* 268 1021 14,0 , Staven . 802 12s50 64 

110» | 3:8 1022 19,» + Pleetz . II 91° 12%. | Bes 
1115 | ge 1022 2664 An Friedland . | ger. | are 1 EM 

Strasburg-Blankenszee, 22a. Blankensee-Strasburg. 

= 686 404 Ab Stettin . Au sl Bu | = 
— 802 5356 Ab Pasewalk An | 1187| 390 — 

224 26 — Mecklenb. Friedrich Wilhelm- 1383| 8%] | 27 
82-3 Kl. re Eisenbahn. 2—3 Kl, 

— 93;⸗ 62) 0, $ Ab Strasburg 1. An 1082 | 207 
= 119% 622| Tıl » Gr,-Baberkow Ab 1097) * 

[618% *62 | 10,0 « Mildenitz . ”10%9 * an 
ga0 1213 | 622) 13,» - Woldegk : 1080 | 214 1027 
gs 1280 742 | 19,4 « Hinrichshagen . gs9 | * gar 
ges | 1280 I 712 2. « Bredenfelde ‚ ges | 88 Digitiz he ® 
751 | 12%+ | 722 30,0 « Quadenschönfeld . 955 | je — 9 
710 1V% ı Tau! 3385| » Warbende . | gus| x gıs 

eu — 

2 und 3 Klasse. 

744 ‚95+ '1120 100 254 | 350 
7.0, \guo 10s° 124. 2 



Neustrelitz - Buschhof. 2b. Buschhof- Neustrelitz. 

s, 10 | 16 | 18 | Ent)  Meckienb. Friedrich Wilhelm | 3 | 5 | 7718118 
2—3 Klasse. m! Eisenbahn. 2-3 Klasse, 

75° | 1082 | 15 | 8&2 0,0 | $ Ab Neustrelitz 16.17.23. An 7s0| 1025| 1258| GE% 
“gus x 80 | 91 T,s | .» Gross-Quassow Ab Tı5l x x «| 

819 | 1058 | gs3 | 925 11,o | « Wesenberg . Tos) gsa 1988| Gau 
x I x» | 9) 178.) +» Zirtow 645 x x “| an 

ge2 | 1110 | us | ger | 21, + Mirow . 685) g922 1217 614 1041 
902 | 17#+ | 455 | 1018 | 80, An Buschhof Ab g14 19209 55% 1089 

yıa 11°: 6 | 10W | Ab Buschhof An — gır!) ]]50 555 109 

956 | j200 | 7aP | 1108 | Ab Wittstock Ab — 840 1117) Her| gap 
104° | 12 | 89 | an Ab Pritzwalk Ab | — | 7eol 1088| 481] BAR 
1218 2:0 | 104 An Wittenberge Ab — 5201 9221 308i 720 

Neustrelitz-Neubrandenburg 23. Neubrandenburg-Neustrelitz. 

03 205| 11 203 213 207 217 | 15 entfern,! Königl. Preuss. Staats- 18 | 218 206 | —4 204/14 | 12 2608 210 
— 1-8 | | bahn. Direction Stetti 1m 2-4 1-3 | 1-8 

2-4KI.| xı | 2-4K1.12—4 Kl. | kı. | xm | bahn, Direction Stettin. | like | 2-4KL 
— | 610 \ 840 1080 38 6121022) 10% 0,0! YAb Berlin St. An 07 809, 1040 1250 520 ei m 1128| 
[ie T 1226526 5 | | 79,6) | - Fürstenbergi.M.Ab| | | 512 8211045) 330 gu — = 
— | 806 | | | |1Qs0H#r) gusiimasl | | 87,0 | - Düsterförde . \ät2 gross zuo | | |8 — 
_ | 849 | 194055» gan 1280| ı I 97% | » Sırelitz s | | | |522] 707 1024 Zus | IsW-- 
— | 845| 101% 11028 12° 4004 gas 134 124 ' [Anl Neustrelitz Abi | 524 a2 7511015 geagis| 722 Ba _ 
4ı2 gs0 — 1092) Josie Sta | Abf 16.17.22b. \Anl |! — |— | Tee1gıa Dsagar | _ | ga _ 
gas 908) — | | | 1eelgas gas — | — |115,0 | » Blankensee22a. Ab| | — | — | 72%] 95», 2a# - | mi — 
rer! gen) _ | | | 10a6en geel — | — 127,0) | » Stargard i.M. Abl ! — | 710 945, Yaa Rh; 9 
ba8 ges — 117) 159625 922) — | — | 195 „| [An\Neubrandenbg. |Ab als | 658 gar rg | — | Tu — 
Bao] 9es| — Ile Doozunı gas — | — 1356 [auf 1.4.21. Anl | — |— | 682; ges 186,622 | — 7129| 185 
go 1153| — [1248| 406892 un) — — 224, An Stralsund 24, Abk | — > | au Tee1158| — — 464 1020 

Ausserdem zwischen Strelitz und Neustrelitz und umgekehrt mit 2.—3. Kl. 

Zug Nr. Zug Nr. 

221 Sıtrelitz ab 74V Neustrelitz an 7%” 220 Neustrelitz ab 700 Strelitz an 7°? 

223 ’r ’ 138 ’r r. 12 222 2} ’r 123° ’ ’ 12? 

225 ’ ’ 590 ’ ’ 50? 224 ’ ’ 420 rs ’ 487 

227 „AM „ „il 226 " „ 11% vn 11% 

Stralsund-Rostock FF. 24. Rostock FF.-Stralsund. 

277 | 279 | 281 | 288 | 285 N Entiern. | Königl. Preuss. Staatsbahn, 276 | 278 | 280 | 282 | 284 
92-4 Klasse. | m || Direction Stettin. j 9_4 Klasse, 

— | 6% | 110 | Her | [022 I 0, Ab Stralsund 23. An gt ı 2292 410 ı 825 | an 
a2 | 885 | Qie | TAI | 1210 | 48,» « Ribnitz Ab| | 544 | 980 | 2ee | Gar | 11ar 

“Has | + |xgse |x74r | an 48,5 « Alteheide . — ges | „280 | GEL 1181 
baz | ges | os | 72a | — 158% || . Gelbensande || — | ger | 2es | Gun | 1122 
j 905 |xgıo ga | — 55,6 « Schwarzenpfost «| — | “ger |, „Qua Inga | | 

Dar | gas | gie | Bar — 57.* » Rövershagen . I gı® | a1? | 61» | 1128 
526 | gas | ges | SL | — | 61,# || » Mönkhagen | g08 | 909 | Gı19 | 1122 
Das | 920 gu | St | — 64,7 !| » Bentwisch 1 — goa | 29os | G2+ | 1128 
555 | ge | Zee 84 — 71» | * Rostock F.F. 19. Ab4 8* | 150 | 550 | 1081 
60% 981 | 361 — — J | Rostock 0, Ab | — | 83% | 1938 ‚ds | 1080 

yus | 214 a6 | 1.8 I, Tl | * u — —— 520 | Töse | 119 622 

— |1i56 — — — — | + Güstrow — » y — | | 98 D45 

Tose | sun, 1727 12017 5 I: — — — 11094 [32]. 828," ooglı 
10] 508 — «- Hambarg L. « | = — | #8 Te Bis 
16% | 728 Tiöaa Time] — | I Kiel . ‚ — = 77/918 | Die 
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Wittenberge-Dömitz-Lüneburg. 26. Lüneburg-Dömitz-Wittenberge. 

| — * | — le Königl. Preussische Staatsbahn, | 221 | 223 | 225 27 | 
. — | nung. . . — — — — 

a Be Be Tr Br Tr ri Direotion Altona. EMEMENEN 
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526 103, An Hamburg H. | — d Bao 3400 — 

Hagenow (Land)-Oldesloe- 27. Neum ünster-Oldesloe- 

Neumünster. Hagenow (Land). 

304 306 308 310.312 | Et | König, Preuss. Staatsbahn, | 301 303 307 309 311 
1-411-3 71-8 17-01] 7-5 fen. | Direction Altona. I I-8 j1-8j 1-4 | 1-3 11-4 
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Boizenburg Stadt-Boizenburg Bahnhof. 28. Boizenburg Bahnhof-Boizenburg Stadt. 

1/13 15,719 /11|13 ji Boizenburger Stadt- 2 | 4 16 | 
2—3 Klasse. ge und Hafenbahn 2—3 Klasse. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M15. 

Jahrgang 1898, 

elegraphiſcher Nachricht zufolge hat die Vermählung 

Ihrer Hoheit der Herzogin Alerandrine mit Seiner 

Königlichen Hoheit dem Prinzen EChriftian von Däne- 

mark heute zu Cannes jtattgefunden. 

Schwerin, den 26. April 1898. 
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Negierungs: Blatt 7 
für das 

Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M 16. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 6. Mai 1898. 

I. Abtheilung. 

Anhalt. 
(1) Belanntmadhung, betreffend bie diesjährigen Vorführungstermine für die 
in das Geftütbuch für edle Pferde einzutragenden bezw. zu prämiirenden 
Stuten. (2) Bekanntmachung, betreffend die Verleihung der Medlenburgifchen 
Staatsangehörigfeit an den Konſul Otto Franz Eugen Boas auf New-Gaarz 
Amts Lübz. (3) Aufhebung des Ausschlufjes von Wiederläuern und Schweinen 
von der Benugung der Märkte im Mebdizinalbezirt Parchim. (4) Belannt- 
machung, betreffend Abhaltung von Schweinemärkten in Goldberg. (5) Be- 
fanntmachung, betreffend die Zufammenfegung der Erpropriationg-Klommiffion 
für die Eifenbahn von Ganzlin nad Röbel. (6) Bekanntmachung, betreffend 
die Eröffnung einer Poftagentur in Reddelich 

II. Abtheilung. Dienft- ıc. Nachrichten. 

I. Mbtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 23. April 1898, betreffend die diesjährigen Vor— 
führungstermine für die in das Geftütbud für edle Pferde einzutragenden bezw. 
zu prämiirenden Stuten. 

ie nad) näherer Vorſchrift des $ 24 der Verordnung vom 16. Januar 1895 zur Beförderung 
der Landes: Pferdezucht alljährlich durch die Kommiſſion für die Landes: Pferdezucht abzuhaltenden 
Termine zur Vorführung von Stuten, weldje zur Eintragung in das Geſtütbuch für edle Pferde 
im Großherzogthum Mecklenburg: Schwerin bezw. zum Prämienbewerb angemeldet find, werden 
in diefem Jahre an den aus dem nachfolgenden Plane erfichtlichen Tagen und Orten ftattfinden. 

Schwerin, den 23. April 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmibt. 

26 



120 No, 16. 1898. 

Plan 
zu den Reifen der Kommiffion für die Yandes-Pferdezucht zwecks Vornahme der 
Eintragungen von Stuten in das Gejtütbuc bezw. Prämiirung der in das 

Gejtütbuch eingetragenen Stuten im Jahre 1898. 

Genaue Bezeihnung Zeit 
> Vorführungsort des —* 

Monat! Tag Vorführungsplages Vorführung 

Reife der Kommiffionsmitglieder zum Verfammlungsorte Grevesmühlen 

„ | 23. | Grevesmühlen Beſchälſtation Vormittags 7*/4 Uhr 
| Wismar Beichälftation Vormittags 11'/s Uhr 

Marin Bei dem Bahnhofe Nachmittags 4'/a Uhr 

. 24. | Neubukow Beichälftation Vormittags 9°/s Uhr 
Doberan Beſchälſtation Nachmittags 2/4 Uhr 
Roſtock Beichälftation Nachmittags 4°/ı Uhr 

Pr 25. | Marlow Beichälftation Vormittags 10°/4 Uhr 
Gelbenfande Beſchälſtation Nachmittags 4/2 Uhr 

— 26. | Schwaan Beſchälſtation Vormittags 9"/a Uhr 
Butzow Beſchälſtation Nachmittags 2*/4 Uhr 

u 27. | Zaage Beichälftation Vormittags 9'/s Uhr 
Güſtrow Bei dem Schützenhauſe Nachmittags 4"/s Uhr 

Suni | 12. | Reife der Kommiffionsmitglieder zum Verfammlungsorte Boizenburg 

" 13. | Boizenburg Beichälftation Vormittags 8 Uhr 
Hagenow Schützenplatz Vormittags 11’/s Uhr 
Mittenburg Beichälftation Nachmittags 3° Uhr 

14. | Schwerin Luiſenplatz Vormittags 8'/s Uhr 
Gadebuſch Beſchälſtation Vormittags 10"/s Uhr 
Ludwigsluſt Reitbahn v. d. Kaſerne Nachmittags 4 Uhr 

15. | Malliß Bei dem Bahnhofe Vormittags 9 Uhr 
Neuftadt Beſchälſtation Nachmittags 3*/4 Uhr 

F 16. | Suckow Beichäljtation Vormittags 9/4 Uhr 
Lübz Beſchãlſtation Nachmittags 3*/4 Uhr 
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Genaue Bezeichnung 
des 

Vorführungsplates 

1898 
Vorführungsort 

Monat! Taq Vorführung 

| 
uni | 17. | Plau Beſchãlſtation 

Goldberg Beſchälſtation 
Vormittags 8/4 Uhr 
Nachmittags 2° Uhr 

r 18. | Malchow Bührings Hotel Vormittags 7'/s Uhr 
Nöbel Hotel „Weißes Roß“ Vormittags 10*/4 Uhr 
Maren Beſchälſtation Nachmittags 2*/4 Uhr 

„ 19. | Sonntag. 

„20. | Stavenhagen Bei dem Bahnhofe Vormittags 8% Uhr 
| Malin Beichälftation Vormittags 10°/4 Uhr 
| Dargun Beſchãlſtation Nachmittags 3*/4 Uhr 

„21 Vormittags 8°/a Uhr Teterom Beichälitation 

(2) Bekanntmachung vom 25. April 1898, betreffend die Verleihung der Mecklen— 

burgifchen Staatsangehörigkfeit an den Konſul Otto Franz Engen Bons auf 

Neu-Gaarz Amts Lübz. 

Das unterzeichnete Miniſterium bringt mit Rückſicht auf $ 5 der Verordnung vom 28. Dezember 
1872, betr. die Mecklenburgiſche Staatsangehörigkeit, hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, daß dem 
Preußischen Staatsangehörigen Konful Dito Franz Eugen Boas, Eigenthümer des Gutes 
Neu:Gaarz Amts Lübz, die Medlenburg: Schweriniche Staatsangehörigfeit verliehen worben ift. 

Schwerin, den 25. April 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Befauntmahung vom 23. April 1898, betreffend Aufhebung des Ausſchluſſes 

von Wicderfänern und Schweinen von der Benugung der Märkte im Medizinal- 
bezirf Parchim. 

Die Belanntmahung vom 16. März d. %., betreffend den Ausschluß aller Wiederfäuer und 
Schweine von der Benutzung der Märkte im Medizinalbezirt Parchim (Negierungs-Blatt 1898, 
Amtliche Beilage No. 9) tritt hiermit außer Geltung. 

Schwerin, den 23. April 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal:Angelegenheiten. 

von Amsberg. 
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(4) Bekanntmachung vom 2. Mai 1898, betreffend Abhaltung von Schweine 

märften in Goldberg. 

In der Stadt Goldberg wird fortan an dem letzten und dem drittletzten Donnerſtag jeden 
Monats ein Schweinemarft abgehalten werben. Fällt einer der bezeichneten Tage auf einen 
Feittag, fo findet der Markt an dem voraufgehenden Donnerftag ftatt; fällt einer der bezeichneten 
Tage dagegen in bie ftille Woche, jo fällt der Markt aus. 

Schwerin, den 2. Mai 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmibt. 

(5) Bekanntmachung vom 3. Mai 1898, betreffend die Zufammenfegung der 

GErpropriationd-Rommiffion für die Eifenbahn von Ganzlin nad) Röbel. 

Unter Bezugnahme auf die Verordnung vom 12. April d. J. betreffend die Anwendung bes 
Erpropriationsgejeges vom 29. März 1845 auf die Eifenbahn von Ganzlin nad) Röbel, 
wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der Amtshauptmann von Lehſten zu 
Hagenow als Vorfigender, forwie der Gutsbefiger von Maltzan auf Langhagen und ber 
Bürgermeifter Steinfopff zu Maldin als Mitglieder ber eingejeßten Crpropriations: 
Kommiffion beftellt worden find. 

Zum Stellvertreter des Guisbeſitzers von Maltzan auf Langhagen ift der Guts- 
befiger von Peng auf Gremmelin, und zum Stellvertreter des Bürgermeifters Steinkopff 
ift der Bürgermeijter Hofrat) Dr. Schultetus zu Stavenhagen beftimmt worden. 

Die Belanntmadhung einer näheren Bejchreibung der Bahn bleibt vorbehalten. 

Schwerin, den 3. Mai 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(6) Bekanntmachung vom 27. April 1898, betreffend die Eröffnung einer Roft- 
agentur in Reddelich. 

dem Orte Rebbelih D.-A. Doberan wird am 1. Mai eine Poftagentur eröffnet. 

- Schwerin, den 27. April 1898. 

Der Kaiferliche Ober: Poftdireftor, 
Hoffmann. 
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HE. Abtheilung. 
— — —⸗ 

(1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Kandidaten der Rechte Harry Ludewig aus 
Roſtock nad) beitandener erfter juriftifcher Prüfung zum Referendar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 21. April 1898. 

2) Seine Hoheit der Herzog:Negent haben den Kandidaten ber Rechte Hans Anders aus 
Schwerin nad beftandener erjter juriftiicher Prüfung zum Neferendar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 21. April 1898. 

(3) Der Referendar Carl Marbach aus Eiſenach hat die zweite juriftifche Prüfung vor 
dem Prüfungsfenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock bejtanden. 

Schwerin, den 25. April 1898. 

(4) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Hofprediger Wolff hierfelbft am heutigen 
Tage zum Oberhofprediger zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 26. April 1898. 

5) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben an Stelle des verftorbenen Konfiftorialraths 
D. Roljtorff den Konfiftorialraty Softmann in Malin zum ordentlichen theologischen Mit: 
gliede des Oberen Kirchengerichtes in Roftod zu ernennen gerubt. 

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Medlenburg-Strelig haben an Stelle des 
in ben Reichsdienft übergetretenen Oberlandesgerichtsrathes Dr. von Buchka den Landgerichts: 
rath Brüdner in Neuftrelig zum ordentlichen juriftifchen Mitgliede des Oberen Kirchen: 
gerichts in Roftod und zum Vertreter defjelben an Stelle des verftorbenen Landgerichtsdireftors 
von der Deden den Landgerichtsdireftor Bofjard in Neuftrelig zu ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 26. April 1898. 

(6) Der Superintendent Genzfen in Wismar, bisher zweiter Prediger an St. Marien 
dafelbft, ift von Seiner Hoheit dem Herzog-Regenten an Stelle des verftorbenen Kirchenraths 
Götze wiederum zum Hauptpaftor an dieſer Kirche beftellt worden und hat biefes Amt am 
Sonntage Misericordias Domini, dem 24. April d. Is., angetreten. 

Schwerin, den 26. April 1898. 

(7) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Kandidaten der Rechte Johann Albredt 
von Stein aus Roſtock nach beftandener erfter juriftiicher Prüfung zum Referendar !'zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 29. April 1898. 
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(8) Der Kreisphyſikus Medizinalratd Dr. Mozer zu Malin ift beauftragt, bis auf 
Weiteres die Geſchäfte des durch den Tod des Kreisphyſikus Sanitätsraths Dr. Harften 
erledigten Kreisphyſikats Waren zu verwalten. 

Schwerin, den 29. April 1898. 

9) Die erledigte Stelle eines Kantors am hiefigen Dom ift dem Lehrer an der Bürger: 
knabenſchule Hierfelbft 2. Bremer verliehen und ift derfelbe in diefes Amt eingemwiefen worden. 

Schwerin, den 29. April 1898. 

(10) Zum Schiedsmann für die Feſtſtellung von Wildſchaden im Bezirfe des Großherzog: 
lichen Amtsgerichts zu Schwerin ift an Stelle des wailand Nentners Cordes zu Ditorf der 
Rentner Eduard Lüttmann bierfelbjt beftellt worden. 

Schwerin, ben 30. April 1898. 

(11) Der Steuer-Supernumerar Wilhelm Jürß ift zum Affiftenten in der Steuer: und 
Zoll-Verwaltung ernannt worden. 

Schwerin, den 1. Mai 1898. 

(12) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Gerichtsvollzicher Schröder zu Ribnitz 
das Verdienſtkreuz in Silber des Hausordens der Mendifchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. Mai 1898. 

(13) Seine Hoheit der Herzog Regent haben dem Gutsjäger Stenzel zu Breejen Die 
Verdienſtmedaille in Silber zu verleihen gerubt. 

Schwerin, ben 1. Mai 1898. 

(14) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Privatdozenten Dr. Heinrich Geffden 
aus Leipzig zum aufßerordentlichen Profeſſor der Nechte an der Umiverfität zu Roſtock zu 
ernennen geruht. 

Schwerin, den 3. Mai 1898. 

(15) Im Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachfolgende Perſonalveränderungen ſtattgefunden: 

Die Gefreiten vom Grenadier-Regiment Nr. 89 von Lülsdorff und Freiherr 
von Oeynhauſen ſind zu Portepeefähnrichen befördert. 

Es ſind verſetzt: 
Der Oberſtlieutenant und etatsmäßige Stabsoffizier des Füſilier-Regiments Nr. 90 

Menze unter Beförderung zum Oberſten als Kommandeur zum Infanterie-Regiment von Grolman 
(1. Kofenfden) Nr. 18,; 



No. 16. 1898. 125 

der Oberjtlieutenant und Kommandeur des Kadettenhaufes in Cöslin Freiherr von Medem 
als etatsmäßiger Stabsoffizier in das Füftlier-Regiment Nr. 90, 

der überzählige Major, aggregirt dem Grenadier- Regiment Nr. 89, von Raven 
als Bataillonsftommandeur in das 3. Hanfeatifche Infanterie-Regiment Nr. 162, 

der Sefondlieutenant vom Füſilier-Regiment Nr. 90 von Dergen in das Infanterie: 
— Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin (4. Brandenburgiſche) 

r. 24, 
der Zeuglieutenant von der bisherigen 2. Ariillerie-Depot-Inſpektion Schulz (Leo) zum 

Artillerie-Depot Schwerin. 
Der Sefondlieutenant à la suite des 2. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiments Nr. 18, 

fommanbdirt bei der Geftütsverwaltung, von Engel ijt ausgefhieden und zu den Referve- 
Offizieren des Regiments übergetreten. 

Schwerin, den 2. Mai 1898. 

(16) Vor dem Juſtiz-⸗Miniſterium hat der Gottfried von Arnswaldt heute den Lehneid 
wegen des von feinem Vater, dem Carl von Arnswaldt, ihm zum Miteigentbum über: 
lafjenen Lehnguts Schönlage Amts Crivig abgeleiftet. 

Schwerin, den 22. April 1898. 

Diejer Nummer der Amtlichen Beilage ift ein Verzeichnig der vom 1. Mai d. J. an im 
biefigen Großherzogthum bejtehenden Poſtverbindungen angefchlofjen. 



Verzeichniss 
der 

Post-Verbindungen 
im 

brossherzogthum Mecklenhurg-Schwerin. 
— — — — 

Nach dem Stande vom 1. Mai 1898. 

Vorbemerkungen. 
Post-Verbindungen mit dem Zeichen w bestehen nur an den Werktagen, Post- Verbindungen 

mit dem Zeichen s nur an den Sonntagen, sowie an denjenigen gesetzlichen Feiertagen, welche 

nicht auf einen Sonntag fallen. Alle übrigen Posten verkehren täglich. 

Es bedeutet: Ist diesen Bezeichnungen * oder f beigefügt, so 

P Personenpost, Pr Post-Verbindung mittels | bedeutet * beschränkte Beförderung von Post- 

Privat-Personenfuhrwerks, K Kariolpost, B } sendungen hinsichtlich des Gesammtgewichts und 

Botenpost, L Landbriefträgerpost, FL Land- | Gesammtwerthes; } nur Beförderung von gewöhn- 

postfahrt. lichen und eingeschriebenen Briefsendungen. 

Die Nachtzeit (6% Abds. bis 5&& früh) ist durch Unterstreichung der Minutenzahlen 

bezeichnet. 



Hinfahrt. 

122 

Entfernung 

km 

a 

10 

DD We 

Roggow 
Neubukow 

3. 

Bemerkungen. 

* Nur während der Badezeit 

* Sonntags L* 

* Sonntags L’ 

AltKalen 710 
Gnoien b⸗2 

4. Lw* * Sonntags L* 

Ankershagen 930 
Penzlin 630 

5. FLw | Ls* 
Basedow 10:5 | 10®5 
Gessin 945 | 1010 
Malchin 99 99 

6. Lw* 
Bastorf b° 

Brunshaupten 410 

7. FL* '* Sonntags L* 
Bastorf 11:5 | 
Kröpelin 826 

8. Lw* | FL* | * Sonntags L 

Baumgarten 6+5 | 10° | 
Rühn 622 | 910 
Bützow b2. | 8% 

Below Hittestelle 
— 

10. FL* x Sonntags 1,’ 

Bennin 910 
Kl.-Bengersdorf go | 
Wiebendorf 750 

Boizenburg Bhf. | 720 
Boizenburg | 650 

11. Ls} | Lw 
\ Bergwerk Jesseni i gao | 180 | 

Lübtheen 95 12+8 

12, FL* | * Sonntags L* 

Bernitt 1015 
Bützow 880 | 



Bemerkungen. 

Ls* | FLw | Lw* 15. FL* | Lw* |* Sonntags L* 

1° 20 | His! Blücher gıs | 155 
gu | 480 | 72. | 10 Boizenburg 615 | 11#° 

FLw 16. FLw 

«0 Bobitz 68 
1230 9 | MühlenEichsen 450 

FL” | Lw* 17. FL* | Lw* | * Sonntags L* 

6:5 | 118° Boizenburg 430 20 
gıo | € | 8 Gresse 310 | 6 
99 1r® 11 Lättenmark 235 | 590 
gso | 285 j 15 Greven 20 4#5 

P P 18, P P * Von bez. bis Boltenhagen 
710 | 345 Bol x 5 10 a5 nur im Sommer. 

7es | 4s0 4 Klütz 1250 | 84 
gs0 | 455 9 Dams 1159 | gas 
830 | 55 ı 11 Rolofshagen 114° | 8 
gıo | Hts | 16 Grevesmühlen 118 732 xx his Grevesmühlen Bhf. nur 

920 555 | 17 |Grevesmühl, Bh.** | 10®°% 7ı3 aufWunsch derReisenden, 

B* | FLw 19. B* | FLw |* Ueber Stavenhagen Bahnhof 
114s“| 5° Borgfeld 730 | 1150 (Ank. 24°), 
126 bis | Ivenack DEb | 1085 
2ss | 7 ) 11 Stavenhagen dan ı yes 

B B B 20. B Bw Bi 
1025 | 648 Borkow 628 955 

gae| 1 Borkow Bhf. Gas | Has g45 
113° | 722 | 10. 4 Dabel Bis | Ban 99 

Lw* | Lw | 21. Lw* | Lw** | * im Sommer, 

730 | 780 | Born 11#5 | 11% ** im Winter. 

11° | ı2ı® | 13 Wustrow 750 | gs0 

FL” | Lw* | FLw 2. FLw Lw* | FLe FLw 
7+5 | 1040 | 510 Brahlstorf 64°; 10 20 | 50 
ges | 114 | 6 5 Melkof BAR | 120 gas | 380 

P P P 28. P P P 
70 Zus | 7A Brahlstorf | 640 | 25 65- 

gıo | 450 | 918 | 12 || Neuhaus (Elbe) | Has | 12+° | 440 



Pr | 
Tas 
ges | 

Lw* 
980 | 

12s0 

Pr*|Pr* Pr“ Lw Lw“, 
11062 50 | 145 9260 

1zazad Tu 330280 

FL* 
940 
g#0 
40 

FLw 
440 

622 

Lw 
1155 

150 

FL* 
1190 
12° 
1° 

Pr 
9235 
315 

FL 
30 
515 

Lw* 
85 0) 

104° 

Entfernung 

‚12 

Stationen. 

24, 
Brahlstorf 
Vellahn 

25,° 
Brunshaupten 

Kröpelin 

26 
Brunshaupten 

Kröpelin 

30, 
Buchholz 

L* 

9u5 

11#8s 

Pr* 

*Die Verbindungen fallen vom 
1. Juni ab fort. 

Lw* Lw**] “ Vom 1. Juni bis Ende Septbr. 
30 ges 40 *< Vom 1.Octbr. bis Ende Mai. 

190) 5u| 1»0 

FL* |* Sonntags L* 
& 

* 
0 

FL | Lw* 
gas | 940 
80 12*6 

Lw 
1185 
10#5 

Lw* | FL* |* Sonntags 1.* 
30 648 
115 | 580 | 

FLw | B* 
99 1° 
6*5 | 10° |“ FL 13 km 

Lw 
85 

1245 

Pr 
110 

1055 N 

Lw } 

816 | 

915 
1280 

FL* |* Sonntags L* 

72. 

TE 



755 

L* 

11®5 

145 

Lwf 

Lw* |* Sonntags L* 

— |* nurauf Wunsch der Reisen- 
den bis Parchim Bhf. 

* Sonntags L* 



* 
8 

Hinfahrt. 5 j Stationen. Rückfahrt. Bemerkungen. 

ä | 
Pr | Pr I 1 46, | Pr | Pr 
725 | 58 | Dassow 1215 | 1j22 
ges | 6 8 Selmsdorf 1195 | 1048 

14 | Schönberg Bhf. 1085 | ges 
gıs | G85 15 | Schönberg Stadt 1010 | 9a 

Lwf 47. Lwt 
195 | Demen 455 
580 11 | Sternberg 110 

1 

Pr \ 48, Pr 
| Demmin Bhf. 5:0 

645 Demmin bı5 
815 | 13 340 
9 | | 20 Finkenthal 28 
930 I 25 || Gnoien 215 | 

| | Gnoien Bf. 18° 

Pr Pr Pr|Pr| Pr ! 49, Pr|Pr | Pr | Pr|Pr 
7 101 28815581042) Dottmannadorf-Kölzew | 650 10. 25 hro Tas 
es 1135 sanllıa 6 Marlow 610] gm 1nel5o gan 

Lw |FLw| Fls, 50. Lw |FLw| FLs 
20 610 | Ges | Diedrichshagen | > | 185 | 12# | 
4 | 78 — | 5 _ Wotenitz geo | les | 115 | 
gas | zus | 75 | 8 | Grevesmühlen | 7° | 11: | 1015 

K|IK | | 51. KkX 
835 440 | ' Dierhagen“ | 6#s | 19#5 | 
90 | 55 Dändorf 625 | 1995 

108° | Gar | Ribnitz 5: | 11° ' 

a a 52, BI Pp|Pp|) 
73» | 10 68. '  Dobbertin 650 | ges | 607 
ges | 100° | 6El | Goldberg Bea | Iso | gıs | 

104 | 622 | 5 | Goldberg Bhf. gl 838 

Lw* | FL* | 68. Lw* | FL“ |“ Sonntags L* 
1185 | 410 I | Dobbin 780 | 1080 | 
1255 | 510 | 6| Krakow | 6° | ge! 

I | I 

P | 54. P 

75. Domitæ Bhf. 740 | 
sr Dömitz 785 | 
940 | 12 Tripkau 6* 

| 
FL*| Lw | 55. FL | Lw |* Sonntags L* 
25 5640 Drönnewitz 1015 | 2° | 

3, Püttelkow | 120 
380 4| Karft 840 
490 | 722 1011) Wittenburg 8° | 11eo 



Hinfahrt. 58 | Stationen. | Rückfahrt | Bemerkungen, 
}- | 
= N N! 

| 56. Lwt 
Dümmerltütte 229 | 

11 Holthusen 945 
FL* FL '* Sonntags L* 

9° ) Dümmerhate 10° | 
5350 3 9s0 

5° 10 Paltaikow 
530 14 Wittenburg 8 

FL 58. FL | 
30 Friedrichsmoor geb | 
350 5 Goldenstädt 840 
435 10 w 80 

FL“ | Lw* 59, | Lw* | FL* * Sonntags L* (12 km). 
6° | 121° Gadebusch | 255 2 
ro | 1288 3 Passow 712 | 
7° 2 7 Veelböken 1045 | 622 
7,0 13 | MühlenEichsen 530 

Pr | FL 60. FL | Pr | 
610 | 11° Gadebusch | a Bu 
75 | 10 7 Roggendorf 388 | 722 | 

810 16 Mustin bau 
910 2 Ratzeburg Bas | 

| ' 

P 61. | P 
bil 7 Lützow | go 
5 | 10 Renzow j 880 
—— Boddin ga0 
6 21 Püttelkow 746 
Ta | 21 Wittenburg gar 

25 | Wittenburg Bhf. | 7° 

FL| FL* | Bw* FI. |FLw| B* |x . 
ch Be Gansiin zu | 100 | | age B 
888 | 20 | us] 5 Bad Stuer Ges | 1995 | 550 

BE BE 7° Stuer 6° | 1920 | He 

4 Fi BT ‚68. B| 'Bw Bw*| B” | “vom 1. November bis 28, Fe- 
gan | a08 = | — I — en | io bruar 5#°, zurück 5® 

Lw | FL | 64. Lw | FL 
En Gielow geo | 628 
845 gie 13 | |Ritermannchagen 119° | 4 

Bw“ | Bw 65. Bw“ | Bw 
6 | 185 Glasewitz gas | 485 — ia 
7° 9ı5 5 Plaaz 7:5 326 



J * | 

Hinfahrt. 58 Stationen. Rückfahrt. Bemerkungen. 

A| 

Lw* | FL* 66. FL* | Lw* * Sonntags L* 
10% | 615 Glasin 103° | 6%8 

5#0 3 Eulenkrug 10% 650 
110 566 4 Pernick 950 520 
14° | 618 7 Neukloster geo | 5° 

1* P 67. P |* Bis Gnoien Bhf, nur auf 
525 Gnoien Bhf.* 125 | Wunsch der Reisenden 

1085 | 545 1!  Gnoien ea | 15 | 
622 7\ Viecheln 1230 | 

12%5 | 638 9 BehrenLä 430 | 1220 
72. 13 | _Böhlendorf 1180 | 
13 19 | Bülze 1115 

Pr | 68. Pr 
b° Gnoien 12+° 
550 8 Lühburg 118% 
6m ' 10 Basse 11° 
624 \ 18 Tessin 1045 

B*° | Pr® | Pr“ | Pro 69. B*°| Pr“ | Pr® | Pr? |® Vom 15. Juni bis 19. Septbr. 
12:5) 40 | Gel 9 Graal 12®0| 120 | 450)“ Vom %,Septbr. bis 14. Juni. 
1980| 4s0| 585) 14 | Müritz 52.120 1145) 4es 

80 | 215] 613) 7au| 16 Ribnitz 282 1015 1015| 315 
220| GA] Tan | Ribnitz Bf 10° [10° | 30 

Pr | Pr 70, Pr | Pr 
6° je5 Grabow 1195 | 7&£ 
625 | 2° 4 Prislich 11° TıE 
7° 2»5 9; Zierzow 1080 | 645 
725 | 510 14 Möllenbeck 9.00 6: 
gı0 | «#8 18 Ziegendorf gı5 | Ges 

Pr Pr 71. Pr | Pr 
645 | 2us .  Grammentin 6:5 | 110 
8° seo | 1 | Stavenhagen 480 | 118 

L* | FLw | 72. FLw| L* 
gı5 6640 | Gresenhorst 1245 | 99 

612 ı 4 Bartelshagen 1925 | gı0 
11 | 7 | 7 Ribnitz 10°0 | 520 

Lwt 73. Lwt 

108 Greven 1°5 
3 Gallin 12+s 

12%0 7 Valluhn 1015 
25 13 Zarrentin 8° 

FL Lw* 74. FL* | Lw* * Sonntags L* 

220 | 62 Gross-Gievitz gı0 | 210 
beo | 88 1 Waren 680 | 1180 



| 
A 
ä Stationen. | Rückfahrt. Bemerkungen. 

| 

75. FL* |* Sonntags L* 

Gross-Godems | 10° 
9 Parchim go 

76. | FL |FLw“ “ Sonntags L* 
Gross-Varchow | 75° 150 

2 | 730 | ss 

7 Möllenhagen 695 | 1250 

77. L | Lw|L |Lw 
Gross-Wokern gas | 1248 40 'gır 

2 Neu-Wokern go | 1120 |gns gs0 

78. Lwfr 
Gudow Tim 

| tin 480 

79, 
Güstrow 

6 Sarmstorf 
8 Kuhs 

11 Kritzkow 
14 Weitendorf 
21 Laage 

| 80. FL* |* Sonntags L* 
| Güstrow | 725 | 

5 Gutow 72. 

10 | Zehna 625 | 

81. P | 
Hagenow Bhf, 74x | 

2 | Hagenower Heide 7ar 
5 Kuhstorf o_ | 

10 | Redefin 6 | | 

| 82. FLw | 
Hagenow De | 

Ga |5 |  Toddin 55 

w Land 
3| ow 

84. Bw* 
‘  Heidekaten 35 | 

| Neuburg 135 

I Kartlow 1260 \ 



| 

* Hinfahrt. &| Stationen. Rückfahrt. Bemerkungen. 

5 
Ls* | FLw | Lw* | 85. FL* | Lw* |* Sonntags L* 

1128 | g0 300 Herzberg 110 618 
zıe | 4e | Tan 14 Parchim | 8 | — 

FL|Iw 86. | FL | Lw 
20 Gin Hohen-Demzin | 92° | 230 
200 722 6 Teterow | 830 110 

Pr Pr | | 87. | Pr Pr | Pr! 
1088 | 72) |) HohenSprenz | 80 | gı= | gu | 
11%5 ae| 7| Schwaan "8% 128 | 828 

| | N 
FL |FLw | | 88. | FL* | FLw |* Sonntags 1* 
2% 622 | Jördenstorf 950 659 
29 713 5 Levitzow 90 5° 
215 7ar 7 Thürkow ger | des 

Lw* 89. Lw* 
12:5 Jördenstorf 238 
1250 Poggelow 130 

L |FLw! 90, | L L FLvV | 
12° 530 Karbow gın 1185 | 

Om Kreien ger | 1040 | 
BLU Benzin | 7° | io j 
4 | 7 | Lübz ı 6 980 } 

) i | 
B* | Pr“ | | i | Pr“ | B“ |“ verkehren nur, wenn die 
710) 455 * * | — | 5 * 1010 78 Schiffahrt geschlossen ist. 
80 | Bao 4) Fährdof | 930 | 62a) 
8353| 612 6 | Gr.-Strömkendorf go) 535 
geo| 682 9 Redentin 8:0 | 480 
on Tau) 915 | Gau 14 | Wismar | 7° | 30 | 7265| 360 

Lw | Lw*| FL 92. | Lw | Lw®| FL 
640 | 1180 | Geo Klein-Tessin | 4° ve 10 
740 | 1250 31 ZU 6 Krakow 3° 6° 960 

| 
Pr | B* | 93, B* | Iw| Pr! 
70 | Klütz | 622 | 
855 | 340 16 | Proseken 980 | 2us | 40 

10° | 58 22 Wismar | es | 1240 | geo 

FL* | Lw* 9. Lw® | FL“ |x Sonntags 1,* 
ge | 60 Krakow | 124° | 642 

11° 78 | 8 Serrahn | 11° 520 



Rückfahrt. Bemerkungen. Hinfahrt. E ‘ Stationen. 

FL* Bw 97,  Bw* FL” |< Sonntags L* 
94° 1230 Laage I 728 20 
75 115 | 8 Breesen | 632 18 | 
8° 220 9 | Neukrug | 5*4 10 I 

) 
Pr | 98. | 
750 Laage Bhf. ba9 | 
85 1 Laage bar } 
849 6 | Kobrow 4&r N 
858 8 | Goritz a9 i 
95% 16 Tessin es 

| 

FL* | FLw | 9. FLx | FLw 
8° 415 | Lalendorf ı18s | 720 | 
825 | 440 | 2 | Wattmannshagen | 11° Em 
90 Bei 5 Roggow 
geo | Ges | | Schlieffenberg | 9°» | su 

Lw |FLw* | 100. FL Im 
280 | 413 | Lassahn 1018 aus | 
Deo | 546 10 Zarrentin 750 120 I 

FL’ | Lw* | 101, FL* | Lw* x Sonntags L* 
318 | 712 ! Leizen ges | sı0 | 
4» | 9%. 11 Röbel 7+5 1240 

Evi ! 
FL* 102. FL* | * Sonntags L* 
Bzee N Leussow 945 
45 ı 8 Klein-Krams 99 
488 5 Alt-Krenzlin 880 | | 
510 1 9 Picher | 7° | | 

Pr | Lw 108, Lw | Pr | 
42: | 12%0 ' Ludwigslust | Tee 
6: | 29 8 Kummer 29 | 6 
7° | 315 1 Piher | 1250 | Bas | 



Hinfahrt. | 

FL | FLw | 
Tess 40 | 

80 426 

B Bw | 
1158 545 | 

1206 622 

Pr t 

— — — — 

ber | 95 11956] 
© 

Gs0 | 955 | j45|7 | 

Bw | 
95 
355 

B B | 
Tso 35 | 
755 3260 | 

FLw | Ls* | FLw 
855 855 3° | 

940 | 101° 348 | 

P P 
905 Bas 

980 910 

ges | 9aE 
1086 | 1012 
11%5 | 1112 

L | Pr*| Pr] 
10 520 642 

30 | cau| 7er 
742 v2 
9ı2 | 1028 | 

Pr Lw 
815 

yso 90 

980 

108 
1080 g10 

Bw* | Pr | 
8585 5#+5 | 

12%0 615 | 
722 | 

8 

4 

10 
14 

Stationen. | 

104. | 
Lüblow 
Wöbbelin 

105. 
Lübow | 

Mecklenburg 

107. 
Lützow 
Renzow 

108. 
Lützow 

Rosenberg 

109. 
Malchin 
Remplin 

110. | 
Malchow | 

Malchow Bhf. 
Malchow | 

Rückfahrt. 

FL | FLw' 
1040 | 688 
gs0 | 445 

B Bw | 

75 Deu 

6:9 1850 

Pr | 

850 1295 1480 1108 
880 | 
8° 1185 |360 

Bw 
980 | 
158 | 

B B 
710 255 

635 220 

FLw | Ls* | Fl.w 
1220 | 1235 [73 
1120 1120 62. 

P P 
108 | 722 
170 | T7ı2 
1 7T 

125 | 6u8 | 
11® 510 y 

Pr 
gao 
zı0 

Be 
aan 

Pr 
5a5 
450 
4u0 

555 

Pr | Bw* 
85 480 

70 | 280 
69 

Bemerkungen. 

* Vom1. Mai bis 30. September 
\** Vom 1. October bis 30. April 



* 

Entfernung ' 

km. 

9 

4 

9 

Lw 
722 
SL. 4 

FL 
245 | 
g35 
445 

Pr 
BL: 
sau 

gıs 

Pr 
1246 

7 
240 12 

5 
10 

10 
18 

a 
82 
2.4 1 

p** 

8460 
1060 

28 

Ziegendorf 

115. 

N Molzow 
Dahmen 

Vollrathsruhe 

| 116. 
| Neubukow 

Kirch -Mulsow 
Passe 

117. 
Nossentin Bhf. 

| 
| 118. 

Priborn 
Vipperow 

Robol 

1 1 9 — 

Rabensteinfeld 
Muess 

Schwerin 

120, 
Rehna 

Rabensdorf 
Schönberg Bhf. 

121, 
Rieps 

Niendorf 
Schönberg 

122.* 
Ribnitz 
Dändorf 
Dierhagen 
Wustrow 

| 
1} 

| 198. 
Ribnitz 
Wustrow 

124. 
Röbel 

Waren Bhf, 
Waren 

[4 

 Nossentiner Hütte | 

ı FL" 
955 
geo 
Tıo 

| Pr 

| 6:5 
— © 

— . * 

Wonn die Schiffahrt ge- 
schlossen ist, sonst 122a 
und 49. 

* Nurim Juni, Juliund August. 

f * Nur, wenn die Schiffahrt 
offen ist. 

*x Verkehrt, sobald die Schiff- 
fahrt geschlossen ist. 



 Negierungs-Blatt 
für dag 

Großherzogthum WMerklenburg -Schwerin. 

Amtliche Beilnge, 
17. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Sch werin e Donnerftag, den 12. Mai 1898, 
— 

Inhalt. 

I. Abtheilung. (1) Belanntmachung, betreffend die für Leiſtungen an das Militär zu ver— 
gütenden Durdjchnittspreife von Naturalien für den Monat April 1898. 
(2) Belanntmadung, betreffend weitere Ergänzung des Verzeichniſſes ber bei 
ber vorigjährigen orbentlichen Hengftlöhrung angeführten Hengfte. (3) Be- 
fanntmachung, betreffend theilweife Abänderung der Vorführungstermine für 
bie in das Geftütbuch für edle Pferde einzutragenden bezw. zu prämitrenben 
Stuten. (4) Bekanntmachung, betreffend Abhaltung eines Füllen- und Starfen- 
marftes in Wittenburg. (5) Beichreibung der Eifenbahnlinie Ganzlin-Röbel, 
(6) Bekanntmachung, betreffend Einftellung der regelmäßigen Dampferfahrten 
nah der Inſel Kuba mit Ausnahme der ſpaniſchen. 

II. Abtheilung. Dienft- ıc. Nachrichten. 

I. Abtheilung. 
—t 

(1) Bekauntmachung vom 4. Mai 1898, betreffend die für Leiſtungen au 
das Militär zu vergütenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat 
April 1898. 

Die im biefigen Großherzogthume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete Macht 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßheit ber Belanntmahung vom 
27. Mai 1875 (Negierungs-Blatt No. 13) durch den hiefigen Magiftrat 

für den Monat April 1898 
ermittelt und betragen für 
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n\ 100 Kilogramm Weien . 20 Mark 26 Pfg., 
3 9) ⸗ ⸗ Roggen . 13 ⸗ 6 = 

8) — : — ee: 
4) « s Sfr .. 14» 2 : 
Rı ⸗ ⸗ Erbſen. 6 = — ⸗ 
6) ⸗ Stroh 4» 16 ⸗ 
7) ⸗ ⸗ Heu GE 50 ⸗ 
8) ein Raummeter lan 0: — + 
9) ⸗ ⸗ Tannenhoz8 — ⸗ 

10) 1000 Soden Torf 5:80 + 

Der gemäß Artitel IL, 8. 6 des Neichsgefeges vom 21. Juni 1887 nad) dem Durchs 
fchnitt der höchſten Tagespreife des Monats April berechnete und mit einem Aufichlage 
von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Mai d. 8. an Truppen- 
theile auf dem Marſche gelieferte Fourage beträgt für 

100 Kilogramm Hafer . 14 Marl 86 Pig., 
s eu. 5 ⸗ ⸗ 

.  Stob. A» 50 » 

Schwerin, den 4. Mai 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekanntmachung vom 4. Mai 1898, betreffend weitere Ergänzung des Ver— 

zeichnifjes der bei der vorigjährigen ordentlichen Hengftföhrung angeführten Hengite. 

Das Verzeichniß derjenigen im Privatbefige befindlichen Hengite, welche bei der vorjährigen 
orbentlihen Hengſtköhrung nad Maßgabe der Verordnung vom 16. Januar 1895 zur Bes 
förderung ber Landes: Pferdezucht angeköhrt worben find, wird in Folge einer weiteren Nach— 
führung wie folgt ergänzt. 

Schwerin, den 4. Mai 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmibt. 
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Nachweiſung 
über 

einen von der Kommiſſion für die Landes-Pferdezucht am 29. April 1898 
angeköhrten, im Privatbeſitze befindlichen Hengſt. 

ſeils ſeits 

E J » 
= Name, Stand, Name | E Abſtammung Vat Standort 
— Wohnort a . i Fl us 
3 | und Poftftation bes 3 und väter» mütter: land 
2 des Befiers | Hengftes | & | Abzeichen licher: licher: 

Augeföhrt bis anf Weiteres. 
(Vierjährige und ältere Hengſte — 8 45 ber Verordnung vom 16. Januar 1895.) 

1.|2udwig Perde 

hard, Pferde: 174 v. Gyſegaard a. e. 
händler, Teifin | Gyfegaard|1892] dunkelbraun b. 63 dãniſchen Schles⸗ Teſſin. 

160 | Hengſt) |Mutterftute] wig 

(3) Bekanntmachung vom 5. Mai 1898, betreffend theilweife Abänderung der 

Borführnngstermine für die in dns Geftütbud für edle Pferde einzutragenden 
bezw. zu prämiirenden Stuten. 

Der duch Verfügung vom 23. v. Mts. befannt gegebene Plan der diesjährigen Reifen der 
Kommiſſion für die Landes- Pferdezucht zur Abhaltung der Vorführungstermine zwecks Entgegen- 
nahme von Anträgen auf Eintragung in das Geftütbuch für edle meclenburgifche Pferde und 
auf Ertheilung von Preiſen für Geftütbuchituten wird im Hinblid auf die bevorftehende 
Reichstagswahl dahin abgeändert, daß die für den 16., 17., 18., 20. und 21. Juni vor: 
gejehenen Vorführungstermine um je einen Tag hinausgefchoben werben. 

Die Vorführungen werden daher ftattfinden: 

am 17. Juni in Sukow (D.:W. Lübz) bei ber a Vormittags 9'/s Uhr, 
Lũbz desg Nachmittags 3*/. Uhr, 

am 18. Juni in Plau — Vormittags 8°/s Uhr, 
Goldberg desgl. Nachmittags 2*/. Uhr, 

am 20. Juni in —— in Bührings Hotel Vormittags Fr Uhr, 
Röbel im Hotel „Weißes Roß“ 10°/ Uhr, 
Waren bei der Beichälftation Nachmittags 2°/4 Uhr, 
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am 21. Juni in Stavenhagen bei dem Bahnhofe Vormittags 8°/s Uhr, 
Malin bei der Beichälftation " 10°/4 Uhr, 
Dargun besgl. Nachmittags 3/4 Uhr, 

am 22. Juni in Teterow desgl. Vormittags 8/. Uhr. 

Schwerin, den 5. Mai 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekanntmachuug vom 6. Mai 1898, betr. Abhaltung eines Füllen: und 

Starfeumarftes in Wittenburg. 

In der Stadt Wittenburg wird 
am 31. Mai d. 38. 

ein Füllen: und Starfenmarkt abgehalten werben. 

Schwerin, den 6. Mai 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(5) Bekanntmachung vom 7. Mai 1898, betreffend Beſchreibung der Eijenbahn: 

ftrede Ganzlin — Röbel. 

Im Verfolg der Bekanntmachung vom 3. d. Dits., betreffend bie Einfegung einer Erpropriations: 
Kommilfion für die Eifenbahn von Ganzlin nad) Nöbel wird die in der Anlage A enthaltene 
Beichreibung dieſer Bahnftrede hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebradit. 

Schwerin, ben 7. Mai 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

Anlage A. 
Beichreibung 

der 

Bahnlinie Ganzlin—Röbel und des von derfelben durchichnittenen Geländes. 

Die Bahnlinie zweigt ab von ber Station Ganzlin der Güſtrow-Meyenburger Eifenbahn, 
freuzt etwa 400 m nördlich von dem Uebergange der oben genannten Bahn über die Chauſſee 
von Plau nad Meyenburg dieſelbe Chaufjee, durchichneidet den Erbpachthof Ganzlin und von 
den Ganzliner Bauerländereien die Erbpadhthufen Nr. V, IL, IV und III und folgt alsdann 
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bem Wege von Ganzlin nad) Stuer innerhalb der Forften Stuer und Neu:Stuer. Die 
Bahnlinie berührt das Dorf Stuer beim Kruggehöft Neu:Stuer, wendet fi) nad Süden und 
tritt auf die Hoffeldmark Stuer-Vorwerk über, folgt dem Kirchweg von Stuer nad) Altenhof, 
ſchneidet alsdann bie Hoffeldmarfen Altenhof, Darze, Knüppeldamm, Finken, Bütom und Dam: 
bed und freuzt die Privat-Chaufjfee von Dambed nad Erlenfamp. Etwa 150 m nördlich des 
Karchower Sees werben bie Karchower Bauerländereien und weiter die Hoffeldmark Karchow 
durchſchnitten. Alsdann tritt die Bahnlinie nahe der füdlichen Grenze der Hoffeldmark Wackſtow 
— ohne biefe zu berühren — auf die Feldmarf Bollewid über, durchſchneidet diefe und bie 
Hoffeldmarf Nätebow und erreicht neben der Chauffee von Wittftod nad) Röbel weiter vers 
laufend bie Stabtfeldmarf Röbel, kreuzt die Plau—HRöbeler Chauffee und endet beim Wind- 
mübhlenberge nahe der Stadt Röbel. 

(6) Befauntmahung vom 6. Mai 1898, betr. die Einftellung der regelmäßigen 
Dampferfahrten nad) der Juſel Kuba, mit Ausnahme der fpanifchen. 

us Anlaß des Krieges zwifchen Spanien und den Vereinigten Staaten von Amerifa und 
mit Rüdfiht auf die Blodade eines Theils der kubaniſchen Häfen haben die Dampfer- 
ae mit Ausnahme der fpanifchen bie regelmäßigen Fahrten nad) der Inſel Kuba 
eingeftellt. 

Korrefpondenz nad Kuba kann daher bis auf Weiteres nur über Spanien zur Ver: 
fendung gelangen. 

Schwerin, den 6. Mai 1898. 

Der Kaiſerliche Ober-Poftdireftor. 
Hoffmann. 

II. Abtheilung. 
— r —ñ— — 

1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Referendar Alfred Scholle zu Parchim 
nach beſtandener zweiter juriſtiſcher Prüfung zum Gerichts-Aſſeſſor zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 19. April 1898. 

2) Der Referendar Carl Schlottmann aus Noftod hat die zweite juriftifhe Prüfung 
vor dem Prüfungsfenat des DOberlandesgerichts zu Roſtock beftanden. 

Schwerin, den 2. Mai 1898. 

(3) eine Hoheit der Herzog: Negent haben den Kandidaten der Nechte Carl Weidemann 
aus Grabow nad) bejtandener erjter juriftiicher Prüfung zum Neferendar zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 3. Mai 1898. 

28 



132 No. 17. 1898, 

(4) Seine Hoheit der Herzog: Negent haben ben auferorbentlihen Profeſſor Dr. Karl 
Diehl in Halle zum orbentlidien Profefjor der Staatswiſſenſchaften an der Univerfität zu 
Nofto zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 3. Mai 1898. 

5) Der Küfter Nevermann zu Satow ift zum Standesbeamten für den Standesamts- 
bezirk Satow ritterfchaftlihen Amts Lübz beftellt worden. 

Schwerin, den 3. Mai 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog » Negent haben dem Rentner Ad. Wolgaft zu Golbberg bie 
Medaille mit der Infchrift „Dem reblihen Manne und dem guten Bürger” in Silber und 
mit dem Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. Mai 1898. 

MN) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Kandidaten der Rechte Wilhelm Radloff aus 
Schwerin nad) beftandener erjter juriftifcher Prüfung zum Neferendar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 9. Mai 1898. 

8) Vor dem Juſtiz-Miniſterium bat der Fabrikbefiger Carl Schwanig zu Berlin durch 
einen Vertreter heute den Lehneid wegen bes Fäuflich von ihm erworbenen Lehngutes Klein: 
Helle Amts Stavenhagen abgeleiftet. 

Schwerin, den 29. April 1898. 

Berichtigung. 
In Folge eines Drucdfehlers ift in No. 4 der in der Anlage zu Nr. 14 ber diesjährigen 

Amtlihen Beilage befannt gemachten Gienbahnfahrpläne die Zeit ber Ankunft des um 
4 Uhr 49 Minuten Nachmittags aus Hamburg abgehenden Zuges in Lubmwigsluft auf 6 Uhr 
32 Minuten Abends angegeben; dieſer Zug trifft jedoch fchon um 6 Uhr 22 Minuten Abends 
in Ludwigsluſt ein. 

Mit diefer No. 17 werben ausgegeben; No, 17 und 18 bes Reichs: Gefegblatts von 1898, 
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Inhalt. 

I Abtheilung. (1) Belanntmahung, betreffend die Koften der Fibeilommißbehörbe im 
Jahre 1898. (2) Bekanntmachung, betreffend Einladungen zur Betheiligung 
an der Prämien-Rollefte zur Wiederherftellung der Stabifirche zu Stabtilm. 
(3) Bekanntmachung, betreffend die Einjegung einer Bau-Kommiſſion für die 
Erbauung der Nebeneifenbahnen Ganzlin—Röbel und Erivig —Parchim. 
(4) Belanntmadhung, betreffend Benachrichtigung der Gendarmerie vom Auf- 
treten von Bigeumerbanden. (5) Belanntmahung, betreffend Beftellung von 
Landesherrlihen Kommiſſarien für die bevorftehenden Neuwahlen zum Reichs- 
tage. (6) Bekanntmachung, betreffend Verlegung des auf den 14. Juli d. 3. 
angejegten Krammarktes zu Grevesmühlen. (7) Bekanntmachung, betreffend 
Verlegung des auf ben 19. Mai d. J. augefegten Schweinemarftes zu Rehna. 
(8) bis (10) Bekanntmachungen, betreffend das Poſt- und Telegraphenwejen, 

II. Abtheilung. Dienſt- ıc. Nachrichten. 

1. Abtheilung. 
nun 

(1) Bekanntmachung vom 4. Mai 1898, betreffend die Koſten der Fideikommiß;⸗ 
behörde im Jahre 1898. 

Bur Beltreitung der Koften der Grofherzoglichen Fideifommißbehörde für das Jahr 1898 
wird die Nufbringung von fieben Mark für jede Hufe derjenigen Fideifommißgüter erforderlich), 
welche der Aufſicht derſelben unterworfen find. 

Unter Bezugnahme auf 8. 18 der Verordnung vom 16. Juni 1842 fordern wir 
ſämmtliche Befiger diejer Fidellommißgüter hierdurch auf, diefe Einzahlung bis zum 15. Juni 

29 
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d. J. in Roftod an den Sekretär Bade zu leiften, welcher zur Entgegennahme derſelben und 
zur Quittungsertheilung beauftragt ift. 

Roſtock, den 4. Mai 1898, 

Großherzogliche Fideikommißbehörde. 
Graf von Pleffen. G. von Flotow. Graf von Schwerin. U. von Dergen. 

(2) Bekanntmachung vom 10. Mai 1898, betreffend Einladungen zur Betheiligung 

an der Präntien-Kollekte zur Wiederherftellung der Stadtfirde zu Stadtilm. 

Auf Antrag des Stadtilmer Kirchenbau:Komitees hat das unterzeichnete Minifterium geftattet, 
daß durdy die im hiefigen Großherzogtum erfcheinenden Blätter zur Betheiligung an der 
Prämien-Kollefte zur Wieberherftellung der Stadtkirche zu Stadtilm für die Jahre 1898/1901 
eingelaben werbe. 

Schwerin, den 10. Mai 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
; Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 11. Mai 1898, betreffend die Einſetzung einer Bau 

Kommtiffion für die Erbanung der Nebeneifenbahnen Ganzlin-Röbel und Grivig- 

Parchim. 

Auf Grund des 83, Abſatz 2, der Organiſation der Großherzoglichen Eiſenbahn-Verwaltung 
vom 29. Januar 1890 iſt für die Erbauung der Nebeneiſenbahnen Ganzlin—Röbel und 
Erivig— Pardim eine Bau⸗Kommiſſion hierſelbſt eingefegt. 

Der Geheime Baurath Piernay ift Vorfigender und der Regierungsrath Engell und 
ber Eifenbahn-Bauinjpeftor Möller find Mitglieder diefer Kommiffion. 

Für die Verbindlichkeit der von der Großherzoglichen Eiſenbahn-⸗Bau-Kommiſſion abzu- 
gebenden jchriftlihen Erklärungen genügt die Unterfchrift des Vorfigenden ober eines Mit: 
gliedes der Kommiſſion. 

Schwerin, ben 11. Mai 1898. 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
N. von Bülom. 

(4) Bekanntmachung vom 11. Mai 1898, betreffend Benachrichtigung der 

Gendarmerie vom Auftreten von Zigennerbanden. 

Die Ortspolizeibehörben werben aufgefordert, im alle des Auftretens von Zigeunerbanden 
im biefjeitigen Staatsgebiet das Gendarmerie-Rommando, ſowie die nächfte Gendarmerieftation 
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unter ungefährer Angabe der Stärfe der Bande und des von derjelben eingejchlagenen Weges 
allemal bejchleunigt zu benachrichtigen, auch die zur Beauffichtigung foldyer Banden befehligten 
Gendarmen nad Möglichkeit zu unterftügen. 

Schwerin, den 11. Mai 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrag: Schmidt. 

(5) Bekanntmachung vom 13. Mai 1898, betreffend Beſtellung von Landes: 
herrlichen Kommiſſarien für die bevorftchenden Neuwahlen zum Reihstage. 

as unterzeichnete Miniſterium bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß für die be- 
vorstehenden Neuwahlen von Abgeordneten zum Deutichen Neichstage für die 6 Mahlfreife 
des Großherzogihums zu Lanbesherrlihen Kommiſſarien beftellt worden find: 

für ben I. Wahlkreis der Amtshauptmann von Lehſten zu Hagenom, 
für den II. Wahlkreis der Amtshauptmann von Baffewig hierjelbft, 
für den III. Wahlkreis der Amtshauptmann Dr. Philippi zu Grabow, 
für den IV. Wahlfreis der Amtmann von Abercron zu Stavenhagen, 
für den V. MWahlfreis der Landgerichtsdireftor Sohm zu Roftod, 
für den VI. Wahlkreis der Droſt Bald zu Güftrom. 

Schwerin, den 13. Mai 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

N. von Bülom. 

(6) Bekanntmachung vom 13. Mai 1898, betreffend Verlegung des auf den 

14. Juli d. 38. angefegten Krammarftes zu Grevesmühlen. 

Der auf den 14. Juli d. Is. angefegte Krammarft zu Grevesmühlen wird hierdurch auf den 

21. Juli d. 98. 
verlegt. 

Schwerin, den 13. Mai 1898. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium des Innern, 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(7) Befauntmachung vom 17. Mai 1898, betreffend die Verlegung des auf deu 
19. Mai ». 38. angefegten Schweineniarftes zu Rehna. 

Der auf den 19. db. M. feitgefeßte Schweinemarft zu Rehna ift auf 
Donnerftag, den 26. d. M., 

verlegt worben. 
Schwerin, den 17. Mai 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(8) Bekanntmachung vom 11. Mai 1898, betreffend Eröffunng einer Telegraphen- 
anftalt in Bobzin. 

In Bobzin wird am 12. Mai eine Telegraphenanſtalt mit Fernſprechbetrieb zur Eröffnung 
gelangen, welche beſchränkten Tagesdienſt hält. 

Schwerin, ben 11. Mai 1898. 

Der Kaiferlihe Ober-Poſtdirektor. 
Hoffmann. 

(9) Befauntmachung vom 12. Mai 1898, betreffend die Umwandlung der Bolt: 

agentur Wiligrad in ein Poftamt dritter Klaſſe. 

ie Poftagentur mit Telegraphenbetrieb in Wiligrad wird am 16. Mai in ein Poſtamt III 
umgewandelt. 

Schwerin, den 12. Mai 1898. 

Der Kaiferlihe Ober: Poftdireftor. 
Hoffmann. 

(10) Bekanntmachung vom 13. Mai 1898, betreffend die Poftverbindung zwiſchen 

Bahnhof Grevesmühlen und Boltenhagen. 

Anlaßlich ber Eröffnung des Poſtamts in Boltenhagen wird die täglich zweimalige Perfonen- 
poſt zwifchen Grevesmühlen Bahnhof und Klüg vom 1. Juni ab in beiden Richtungen bis 
Boltenhagen ausgedehnt. 

Der Gang ber Poften geftaltet fich wie folgt: 

105%? 744 aus Grevesmühlen Bhf. in 930 555 
11° 724 in Grevesmühlen aus 910 545 
11® 72 aus Grevesmühlen in 95 549 
1140 8 5 Rolofshagen, Poſthülfsſtelle aus 830 55 
1150 84 2 Damshagen, . A 820 456 
1225 840 in Klüg aus 745 420 
1230 82 | aus Klütz in 740 qgir 
ı° g2& in Boltenhagen aus 710 
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Auf dem Bahnhof in Grevesmühlen findet bei den Poften nad) Boltenhagen die 
Einfchreibung von Perjonen und die Annahme von Neifegepäd, bei den Bolten von Bolten: 
hagen die Abfegung von Perjonen und die Ausgabe von Reiſegepäck jtatt. 

Beimagen werden im alle des Bedürfniffes außer in Grevesmühlen und Klütz aud) 
in Boltenhagen geitellt. 

Schwerin, ben 13. Mai 1898. 

Der Kaiferliche Ober: Pojtdireftor. 
Hoffmann. 

HI. Abtheilung. 
N 0 ꝰꝰ —, 

(1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Kammerherrn Graf von Bernſtorff auf 
Raguth das Komthurkreuz des Hausordens der Wendiſchen Krone zu verleihen gerußt. 

Schwerin, den 26. April 1898. 

2) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Ober:Boftaffiftenten Johannes Nöhlte 
zum Ober: Boftaffiitenten im biefigen Ober:Bojtdirektionsbezirf zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Mai 1898. 

8) Der Referendar Carl Thierfelder aus Roſtock hat die zweite jurijtiiche Prüfung 
vor dem Prüfungsjenat des Oberlandesgerihts zu Roſtock bejtanden. 

Schwerin, den 9. Mai 1898. 

(4) Nachdem der dem Oberlandesgerichtsrath Dr. von Buchka ertheilte Auftrag zur Leitung 
der Geichäfte des Großherzoglichen Konfitorii in Roſtock in Folge feines Austritts aus dem 
Mecklenburgiſchen Staatsdienite zurüdgenommen it, haben Seine Hoheit der Herzog Regent 
den Oberlandesgerichtsrath Ahmjetter in Roſtock zum Direktor des Großherzoglichen Konſiſtorii 
zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 10. Mai 1898. 

(5) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Oekonomierath Schmidt zu Warrenzin 
die Verdienſtmedaille in Gold zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 10. Diai 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Neferendar Carl Marbach aus Eiſenach 
na, Aejtandener zweiter juriftiiher Prüfung zum Gerichtsaſſeſſor zu ernennen geruht. 

<, "rin, den 12. Mai 1898. 

30 
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(7) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Neferendar Carl Schlottmann aus Roſtock 
nach beitandener zweiter juriftiicher Prüfung zum Gerichtsaffefjor zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 13. Mai 1898. 

(8) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben den Neferendar Carl Thierfelder aus Nojtod 
nad) beftandener zweiter juriftifher Prüfung zum Gerichtsafjeffor zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 14. Mai 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Telegraphenamtsfaffirer Paul Weyland 
zum Telegraphendireftor mit Wirfung vom 1. April d. 3. ab zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 16. Mai 1898. 

(10) Zum eriten Landesherrlihen Provifor an dem Klofter zum heiligen Kreuz in Roſlock 
it der Landgerichtsrath und Konfiftorialrat) Dr. Schulg in Roſtock beftellt worden. 

Schwerin, den 16. Mai 1898. 

1) Zum Dirigenten des ritterfchaftlichen Bolizeivereins Schwaan ift an Stelle des Guts- 
befigers Sellſchopp auf Groß-Stove der Gutsbefiger A. Saniter auf Wahrftorf erwählt worden. 

Schwerin, den 17. Mai 1898. 

(12) Vor dem Yuftiz-Dlinifterium haben die Gebrüder Auguſt, Carl, Adolf, Frig und 
Kurt Schlettwein heute den Lehneid wegen des nad) dem Ableben ihres Vaters auf fie 
vererbten Lehnguts Bandeljtorf ec. p. Dilhley und Kl.“Schwarfs Amts Ribnig abgeleiftet. 

Schwerin, den 11. Mai 1898. 

(13) Vor dem Juſtiz-Miniſterium hat der Konful Dito Boas aus Berlin heute den 
Homagial-Eib wegen des käuflich von ihm erworbenen Allodialgutes Neu-Gaarz c. p. Gaarzer 
Krug Amts Lübz abgeleiftet. 

Schwerin, den 13. Mai 1898. 
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Inhalt. 
L. Abtheilung. (1) Belanntmahung, betreffend den im Juni d. J. in Neuflofter abzu- 

baltenden Krammarkt. (2) Bekanntmachung, betreffend die Abhaltung von 
Ferfelmärkten in Hoort Umts Hagenow. (3) Belanntmadhung, betreffend die 
Beitellung bed Amtmanns von Bülow zu Schwerin zum Wahlfommiffar 
bes zweiten Wahlfreijes für die bevorftichende Meichttagswahl. (4). Bekannt— 
machung, betreffend die Beftellung eines Schiedsmannes für die FFeilftellung 
von Wildfhaden. (5) bis (7) Bekanntmachungen, betreffend das PBoft- und 
Telegraphentvefen. 

II. Abtheilung. Dienft- ıc. Nachrichten. 

E. Abtheilung. 
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Oo nrug  pinchnuet TEE 

(1) Befauntmachung vom 23. Mai 1898; ‚betreffend: den im Aumi-d. J. in 

Nenflofter abzuhaltenden Krammarft. 

Der auf den 16. Juni db. Js. angefegte Arammarkt zu Neutloſier wird weh auf ben, i 

17. Juni 8.986. ı 
verlegt. 

Schwerin, ben 23. Mai 1898. 

u. str W hilpozsaläost) 
Größherzogtich Wedtlenburgtfched Mint — X J nern, 

Im Yuftrage: Shmibt. 
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(2) Bekauntmachuug vom 24. Mai 1898, betreffend die Abhaltung von Trerfel- 

märften in Hoort Amts Hagenow. 

In der Ortſchaft Hoort Domanial-Amts Hagenow wird fortan allmonatlich am erſten 
Dienſtage, wenn dieſer Tag aber in die ſtille Woche oder auf einen Feſttag fällt, am zweiten 
Dienſtage ein Ferkelmarkt abgehalten werden. 

Schwerin, den 24. Mai 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 1. Juni 1898, betreffend die Beftellung des Amt: 

manns von Bülow zu Schwerin zum Wahlfommiffar des zweiten Wahlfreijes 

für die bevorftehende Reichstagswahl. 

Für die bevorftehende Reichstagswahl ift an Stelle des erfranften Amtshauptmanns von 
Baſſewitz bierjelbft für den 2. Wahlkreis bes hiefigen Großherzogtyums der Amtmann 
von Bülom hierjelbjt zum Wahllommiffar beftellt worden. 

Schwerin, den 1. Juni 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Befanntmachung vom 26. Mai 1898, betreffend die Beſtellung eines 

Schiedsmanns für die Feitftellung von Wildſchaden. 

An Stelle des Stabtförfters Auguft Glandt zu Grabow ift ber Schulze Fr. Ullrid p 
Freſenbrügge zum Schiedsmann für die Feſtſtelluug von Wildſchaden im Bezirke des Groß— 
herzoglichen Amtsgerichts zu Grabow beftellt worden. 

Schwerin, den 26. Mai 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmibt. 
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(5) Befauntmahnng vom 20. Mai 1898, betreffend Einrichtung einer Botenpoft 

zwifchen Graal und Müritz. 

Zwiſchen Graal und Müritz wird für bie Zeit vom 15. Juni bis 19. September eine Boten- 
poft mit befchränftem Beförderungsdienft mit folgendem Gang eingerichtet: 

52 ab Mürik an 54 
5= an Graal ab 5% 

Schwerin, ben 20. Mai 1898. 

Der Kaiſerliche Ober-Poftdireftor. 
Hoffmann. 

(6) Bekanntmachung vom 27. Mai 1898, betreffend Errichtung und Aufhebung 
von Poftagenturen. 

In dem Orte Marienhof r. A. Goldberg wird am 1. Juni eine Poſtagentur eröffnet. 
In Boltenhagen und Heiligendamm werden am 1. Juni für die Dauer der Badezeit 

Poftämter III mit Telegraphenbetrieb eingerichtet. 
Bom 1. Juni ab für die Dauer der Babezeit werden die Boftagenturen mit Telegraphen: 

betrieb in Brunshaupten und Mürig in Poftämter III, ferner die PVofthülfsftelen mit Tele: 
— in Ahrenshoop bei Wuſtrow und in Graal bei Müritz in Poftägenturen um— 
gewandelt. 

Die Poftagentur mit Telegraphenbetrieb in Klein» Teffin wird am 1. Juni aufgehoben. 

Schwerin, ben 27. Mai 1898. 

Der Kaiferliche Ober: Poftdireftor. 
Hoffmann. 

(7) Bekanntmachung vom 28. Mai 1898, betreffend Eröffnung von Telegraphen- 
anftalten in Hof Kargow, Schwaftorf und Grof-Dratow. 

In Hof Kargow, Schwaſtorf und Groß-Dratow werden am 29. Mai Telegraphenanſtalten 
mit Fernſprechbetrieb zur Eröffnung gelangen, welche beſchränkten Tagesdienſt halten. 

Schwerin, ben 28. Mai 1898. 

Der Raiferliche Ober-Poftdirektor. 
Hoffmann. 
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HE. Abtheilung. 
— —— 

1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Kammerherrn Grafen von Voß auf Schönau 
das Komthurkreuz des Hausordens der Wendiſchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 26. April 1898. 

2) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Schulzen Wolf zu Rulenbeck die Verdienſt⸗ 
mebaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 10. Mai 1898. 

(3) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben der Wirthichafterin Marie Schniedemwind 
zu Ribnig die Verdienftmedaille in Silber zu verleihen gerubt. 

Schwerin, ben 10. Mai 1898. 

(4) Seine Hoheit der Herzog-NRegent haben dem Vogt Garber und den Gutstagelöhnern 
Hagen und Koch zu Neuhof r. A. Wittenburg, fowie dem Vogt Langhoff zu Boiſſow die 
Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 10. Mai 1898. 

(5) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Oberlandesgerichtsrath Deften zu Roftod 
zum Zanbesherrlichen Kommifjarius bei der Fideikommißbehörde zu ernennen und zu beftellen 
gerubt. 

Schwerin, den 10. Mai 1898. 

(6) Seine Hoheit der Herzog-NRegent haben dem Küfter und Lehrer Krogmann zu Crivih 
die Medaille mit der Inſchrift „Dem reblidhen Manne und dem guten Bürger” in Eilber 
und mit dem Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 13. Mai 1898. 

(M) Seine Hoheit der Herzog Regent haben den Forft-Referendar Werner von Raven 
aus Starkow nad) bejtandenem Eramen zum Forſt-Aſſeſſor zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 16. Mai 1898. 

(8) Der Neferendar Heinrih Simonis aus Lübz hat die zweite juriftiiche Prüfung vor 
dem Prüfungsfenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock beftanden. 

Schwerin, den 16. Mai 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Kandidaten der Rechte) Franz Schultze 
aus Roſtock nad) beitandener erfter juriftiicher Prüfung zum Referendar zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 17. Mai 1898. 



No. 19. 1898, 143 

(10) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben ben Kandidaten ber Rechte Walter Piper 
aus Roſtock nad) beftandener erſter juriftiiher Prüfung zum Neferendar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 17. Mai 1898. 

(11) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Kandidaten der Rechte Friedrich Albrecht 
aus Brüel nach beftandener erfter juriftifcher Prüfung zum Referendar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 17. Mai 1898. 

(12) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Schiffsfapitän R. F. Witt zu Noftod 
das Berbdienfilreuz in Gold bes Hausordens der Wendiſchen Krone zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 17. Mai 1898. 

(13) Der Rechtsanwalt Walter Füldner zu Teterow ift heute zum Amte eines Notars 
zugelafjen. 

Schwerin, den 20. Mai 1898. 

(14) Der bisherige Hülfspredigr Schnapauff in Colmar ift nad) voraufgegangener 
Solitärpräfentation zum Prediger in Moifall berufen und am Sonntage Rogate, ben 15. Mai 
d. Is., in dies Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 20. Mai 1898. 

(15) Der Forftinfpeftor Dar Garthe zu Rövershagen ift zum Standesbeamten für den 
Standesamtsbezirf Rövershagen beftellt worden. 

Schwerin, den 21. Mai 1898. 

(16) Der Neferendar Hans Schlie aus Schwerin hat die zweite juriftifche Prüfung vor 
dem Prüfungsfenat bes Oberlandesgerichts zu Roſtock beſtanden. 

Schwerin, den 23. Mai 1898. 
—— — — 

(17) Der Stadtſekretär H. Hempel zu Kröpelin iſt zum Stellvertreter des Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirk Kröpelin beſtellt worden. 

Schwerin, den 24. Mai 1898. 

(18) An Stelle des Kreisphyſikus Sanitätsrath Dr. Mulert iſt der Kreisphyſikus Sanitäts- 
rath Dr. Wilhelmi zu Schwerin beauftragt worden, bis auf Weiteres auch die Gejchäfte des 
Kreisphyſikats Boizenburg zu verwalten. 

Schwerin, den 24. Mai 1898. 
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(19) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Steuerauffeher Fratfcher zu Lübz die 
Medaille mit der Inſchrift „Dem redlichen Manne und dem guten Bürger” in Silber und 
mit dem Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 24. Mai 1898. 

(20) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Aderbürger Karl Brindmann zu Blau 
die Medaille für Rettung aus Lebensgefahr zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 24. Mai 1898. 

(21) Seine Hoheit der Herzog Regent haben dem Rentmeifter Schmidt zu Klütz das Verdienft- 
freuz in Gold des Hausorbens der Wendifchen Krone zu verleihen gerußt. 

Schwerin, den 27. Mai 1898. 

(22) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Diener Benzin und dem Kutſcher Kelling 
zu Bothmer die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 27. Mai 1898. 

(23) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Steuerauffeher a. D. Peters hiefelbit 
das Verdienjtfreuz in Silber des Hausordens der Wendiihen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 28. Mai 1898. 

(24) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben dem Gutsjäger Kawe zu Krümmel die Verdienft- 
mebdaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 28. Mai 1898. 

(25) An Stelle des Begirksthierarztes, Oberroßarztes Hilbrand zu Lubmwigsluft wird der 
Roßarzt Porath dafelbft bis zum 3. Juli d. Is. die Geſchäfte des Bezirksthierarztes bes 
Medizinalbezirts Lubmwigsluft verwalten. 

Schwerin, den 28. Mai 1898. 

(26) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Rathsherrn Ferdinand Wilms zu 
MWittenburg den Charakter eines Geheimen Kommiflionsraths zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 30. Mai 1898. 
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Anhalt. 

I. Abtheilung. (1) Belanntmahung, betreffend die für Leiftungen an das Militär zu ver 
gütenden Durdhichnittspreife von Naturalien für den Monat Mai 1898. 
(2) Belanntmachung, betreffend die Abhaltung eines Füllen- und Starfen- 
marftes in Kladrum. (3) Belanntmachung, betreffend Briefjendungen nad 
Kuba und Bortorico. (4) Bekanntmachung, betreffend die Maul- und Klauen: 
ſeuche. 

II. Abtheilung. Dienft- x. Nachrichten. 

I. Abtheilung. 
— —— 

(1) Bekanntmachuug vom 3. Juni 1898, betreffend die für Leiſtuugen au 
das Militär zu vergütenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat 

Mai 1898. 

Die im biefigen Großherzogthume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete Macht 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßheit der Bekanntmachung vom 
27. Mai 1875 (Regierungs-Blatt No. 13) durch den hiefigen Magiſtrat 

für den Monat Mai 1898 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weiren . 23 Mark 38 Pfg., 
2 ⸗ ) ⸗ Roggen. 16⸗ 84 ⸗ 
8) » s Gefe . - 15 - 80 = 
4) ⸗ ⸗ Hafer . 15 =» 92 = 
5) = ⸗ Erbſen. 16 — : 
6) ⸗ ⸗ Stroh.. 4 » 60 «+ 
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7) 100 Kilogramm Hu . . 4 Mark 62 Pfg., 
8) ein Raummeter Buchenholz 10 + — + 
9) ⸗ . Tannen 8 6 — 5 

10) 1000 Soden Torf re SE ⸗ 
Der gemäß Artikel II, 8. 6 des Neichsgefeges vom 21. Yuni 1887 nad dem Durd» 

fchnitt der höchſten Tagespreife des Monats Mai berechnete und mit einem Aufichlage 
von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Juni d. Is. an Truppen: 
theile auf dem Marſche gelieferte Fourage beträgt für 

100 Kilogramm Hafer . 16 Mark 50 Pfg., 
’ ⸗ Heu.. 5⸗— ⸗ 

St. 4 ⸗75 ⸗ 
Schwerin, den 3. Juni 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekauntmachung vom 4. Juni 1898, betreffend die Abhaltung eines Füllen— 

und Starfenmarftes in Kladrum. 

In der Ortſchaft Klaadrum Domanial-Amts Crivitz wird 

am 8. Juli d. Is. 
ein Füllen- und Starkenmarkt abgehalten werden. 

Schwerin, den 4. Juni 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 3. Juni 1898, betreffend Brieffendungen nad Kuba 
und Wortorico. 

Die ſpaniſchen Boftdampferfahrten nad Kuba und Portorico find eingejtellt. Zur Zeit bieten 
nur bie am 19. jedes Dionats von Bordeaux nad) Weftindien und die am 21. jedes Monats 
von St. Nazaire nad) Mexico abfahrenden franzöfifchen Poftdampfer die Möglichkeit einer 
Briefbeförderung nad) den genannten Inſeln. Die Briefjendungen nad) Kuba und Portorico 
werden baher fortan ſämmilich der franzöfiichen Boftverwaltung zur Weiterbeförberung zu: 
geführt werben. 

Schwerin, ben 3. Juni 1898. 

Der Kaiferliche Ober-Poftdireftor. 
Hoffmann. 

(4) Bekanntmachung vom 2. Juni 1898, betreffend die Manl- und Klauenſeuche. 

Auf dem ritterfchaftlihen Gute Treſſow Amts Neuftadt ift die Maul- und Klauenſeuche 
ausgebrochen. 

Schwerin, ben 2. Juni 1898. 
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IE. Abtheilung. 
— —⸗ꝰ 

(1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Kammerherrn und Major ü la suite von 
Gundlach auf Mollenjtorf die Erlaubniß zur Anlegung des ihm von Seiner Majeität dem 
Könige von Dänemark verliehenen Kommandeurfreuzes erfter Klaſſe des Königlid Däniſchen 
Danebrog-Ordens zu ertheilen gerubt. 

Schwerin, den 30. Mai 1898. 

2) Den Kandidaten der Medizin Friedrih Tale aus Derenburg und Dans Krüger 
aus Frankfurt a. O. if, nachdem diefelben anı 26. Mai 1898 die Prüfung vor der ärztlichen 
Prüfungs:Kommiffion zu Roſtock beitanden haben, die Approbation als Arzt mit der Geltung 
vom bezeichneten Tage ab für das Gebiet des Deutichen Reichs ertheilt. 

Schwerin, den 31. Mai 1898. 

3) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Bürgermeifter Hofrath Hermes zu 
Nöbel den Charakter eines Geheimen Hofraths zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 2. Yuni 1898. 

4) Der Stabtfefretär Friedrih Gerandt, bisher zu Kröpelin, iſt zum Stadtjefretär in 
Hagenow beftellt worden. 

Schwerin, den 3. Juni 1898. 

5) Das K. und K. Oeſterreichiſch⸗ Ungariſche Konfulat zu Lübeck, zu deſſen Amtsbezirk aud) 
das hiefige Großherzogthum gehört, ift nad) eingetretener Erledigung mit dem Konſul Emil 
Poſſehl zu Lüber wieder beiept worden. 

Schwerin, den 4. uni 1898. 

(6) Der Küfter und Lehrer Spätling zu Körchow ift zum: ftellvertretenden Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirt Körchow beftellt worden. 

Schwerin, den 6. Juni 1898. 

(7) Seine Hoheit ber Herzog-Regent haben bem Kammerherrn von Pleſſen auf Damshagen, 
dem Domainenrath Rettich zu Noftod und dem Gutsbefiger Nölting auf Spriehufen das 
Komthurkreuz, fowie dem Profeſſor Heinrich zu Roftod das Nitterfreuz des Hausordens ber 
Wendiſchen Krone zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 7. Juni 1898. 

(8) Seine Hoheit der Herzog- Regent haben dem Gutsbefiger Ernit Auguft Brödermann 
auf Knegendorf den Charakter als Domainenrath zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 7. Juni 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Rentner Karl Hoppenrath zu Waren 
den Charakter als Delonomierath zu verleihen gerubt. 

Echwerin, den 7. Juni 1898. 
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(10) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben 
dem Fabrikbejiger Rudolf Scheven zu Teterom und 
dem Kaufmann S. Nord hierjelbft 

den Charakter eines Kommerzienraths zu verleihen geruht. 
Schwerin, den 7. Juni 1898. 

(11) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Tifchler Fr. Alüver hierfelbit die Verdienſt⸗ 
mebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Scmerin, den 8. Juni 1898. 

(12) Im Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonal-Veränderungen ſtatt⸗ 
gefunden: 

Es ſind befördert: 
der Portepeefähnrich vom Grenadier-Regiment Nr. 89 von Raven zum Sekonde— 

Lieutenant, 
der Unteroffizier vom 2. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 18 von Both zum 

Bortepeefähnrich, 
ber Vizefeldwebel vom Landwehrbezirk Bruchſal Hamm zum Sefonde-Lieutenant der 

Reſerve des Yüger-Bataillons Nr. 14, 
der Premier-Lieutenant von ber Infanterie 2. Nufgebots des Landwehrbezirks Neu: 

ftrelig Zander zum Hauptmann, 
die Unterärzte der Neferve des Landwehrbezirts Noftod Cohen und Dr. Walbom zu 

Affiftenzärzten. 
Der Oberfts2ieutenant à la suite des Füfilier-Regiments Nr. 90 und Kommandeur ber 

Unteroffizierichule in Weißenfels von Seydlitz-Kurzbaäch ift, unter Verleihung des Ranges 
eines Regiments:Rommandeurs, zum Kommandeur des Landwehrbezirks IV Berlin ernannt. 

Der Premier-Lieutenant vom 2. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 18 Freiherr 
von Brandenjtein (Georg) ift als Ordonnangoffizier bei Seiner Königlichen Hoheit dem 
Erbgroßherzoge von Medlenburg-Strelig kommandirt. 

Der Abſchied ift bewilligt: 
Pen Sefonde-Lieutenant von der Kavallerie 2. Aufgebots des Landwehrbezirts Waren 

von Behr, 
dem Sefonde-Lieutenant von der Infanterie 2. Aufgebots des Landwehrbezirks Schwerin 

Praetorius, 
sit bem Premier-Lieutenant von der Kavallerie 2. Aufgebots deſſelben Landwehrbezirks 
illmann, 

z er ae von ben Jägern 2. Aufgebots des Landwehrbezirks Wismar 
undt un 

dem Oberarzt der Landwehr 2. Aufgebots des Landwehrbezirks Schwerin Dr. Schlüter. 

Schwerin, den 2. Juni 1898. 

(13) Bor dem Juſtiz-Miniſterium hat der Gutsbefiger Enoch Lemde heute den Homagial: 
Eid wegen des käuflich vom ihm erworbenen Allodialgutes Hoppenrade c. p. Cölln Amts 
Güſtrow abgeleijtet. 

Schwerin, den 25. Mai 1898. 

Mit diefer No. 20 wird ausgegeben: No. 24 bes Neichs:Gejepblatts von 1898. 
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: Ausgegeben Schwerin, Dienftag, den 14. Juni 1898, 

Inhalt. 
I. Abtheilung. (1) Belanntmachung, betreffend Betheiligung der Landesherrlihen Beamten 

an den Wahlen zum Neichätage. (2) Belanntmahung, betreffend ben Ge— 
ichäftsbetrieb der Berliner Viehverfiherungs-Gejellihaft „Veritas” im hiefigen 
Großherzogtum. (3) Bekanntmachung, betreffend die Zufammenjegung ber 
Schiedsgerichte für die Unfallverficherung der land» und forjtwirthichaftlichen 
Urbeiter im hiefigen Großherzogtgum. (4) Bekanntmachung, betreffend die 
Berleihung der Medlenburgiichen Staatsangehörigkeit an dem Gutsbeſitzer, 
General-Konjul a. D. Paul Wedekind auf Friebrihswalde. (5) Belannt: 
machung, betreffend das Poſtweſen. 

II. Abtheilung. Dienft- ꝛc. Nachrichten. 

I. Abteilung. 
— — — — 

(1) Befanutmachung vom 11. Juni 1898, betreffend Betheiligung der Landes— 

herrlichen Beamten au den Wahlen zum Reichstage. 

Are Landesherrlichen Behörden werden hierdurd) aufgefordert, bei ber bevorjtehenden Reichs: 
tagswahl fowie bei einer etwa nothwendig werdenden engeren Wahl den ihnen angehörenben 
und unterjtellten Beamten, fomweit die Anforderungen des Dienjtes es irgend geftatten, Die 
zur Ausübung des Wahlrechts erforderliche dienſtfreie Zeit zu gewähren. 

Schwerin, den 11. Juni 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Staat3-Minijterium. 

A. von Bülow. A. von Breifentin. 
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(2) Bekanntmachung vom 3. Juni 1898, betreffend den Geſchäftsbetrieb der 
Berliner Vieh-Verſicheruugs-Geſellſchaft „Veritas“ im hiefigen Großherzogthum. 

Auf Grund der LZandesherrlichen Verordnung vom 16. Mai 1896, betreffend den Geſchäfts— 
betrieb der Vich-Verficherungs-Anftalten, ift für das hiefige Großherzogthum die Ausübung 
bes Geichäftsbetriebes der „Veritas“, Berliner Vieh-Verſicherungs-Geſellſchaft a. ©. zu Berlin, 
genehmigt worden. 

Schwerin, den 3. Juni 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Befanntmadung vom 7. Juni 1898, betreffend die Zufammenjetung der 

Sciedsgerichte für die Unfallverfiherung der land» und forſtwirthſchaftlichen 

Arbeiter im hiefigen Großherzogthume. 

In Gemäßheit des 8 52 des Geſetzes vom 5. Mai 1886, betreffend die Unfall- und 
Kranfenverficherung der in land» und forjtwirthichaftlichen Betrieben beſchäftigten Perſonen, 
wird hierdurd zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Schiedsgerichte der Berufs: 
enoffenichaft für die Unfallverficherung der land: und Forftniribfchafttichen Arbeiter des 

Großberzoaihums Mecdlenburg: Schwerin für den zweijährigen Zeitraum vom 1. Juli 1898 
bis dahin 1900 in nachftehender Weile zuſammengeſetzt find: 

I. Schiedsgericht zu Schwerin. 

Vorfigender: 
Landgerichtsratd Büchner hierjelbit. 

Stellvertreter: 
Oberamtsrichter Behnde Hierjelbft. 

Beiliger: 
1. Gutsbefiger John auf Buchholz. 

Stellvertreter: 
Gutsbeſitzer Knebuſch auf Greven, 
Gutsbeſitzer Hamel auf Weflin. 

. Gutspäcter Speegen zu Nampe. 
Stellvertreter: 

Defonomieratb Schubart zu Gallentin, 
Gutspächter Langfeld zu Netgendorf. 

3. Forftarbeiter, Häusler Kolbow zu Slate, 
Stellvertreter: 

Büdner Joahim Buſch zu Queſtin, 
Statthalter Stade zu Nothenmoor bei Warnow. 

4. Büdner Schultz zu Welzin bei Grevesmühlen. 
Stellvertreter: 

Statthalter Bliemeifter zu Drevesfirchen, 
Statthalter Ludwig Abnfeldt zu Kl.-Jarchow bei Brüel. 

IV 
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II. Schiedsgericht zu Güjtrow. 
Vorligender: 

Landgerihtsdireftor Wyd zu Güjtrom. 

Stellvertreter: 
Yandgerichtsrath Dr. Wigger zu Güjtrom. 

Beiſitzer: 
1. Gutsbeſitzer Kammerherr von Gundlach auf Mollenſtorf. 

Stellvertreter: 
Gutsbeſitzer Landrath Freiherr von Maltzan auf Molzow, 
Gutsbeſitzer Graf von Baſſewitz auf Briſtow. 

2. Gutspächter Fuhrmann zu Ulrikenhof. 
Stellvertreter: 

Revierförſter Strecker zu Cammin, 
Gutspächter Burmeiſter zu Zehlendorf. 

3. Statthalter Tiedt zu Peccatel bei Penzlin. 
Stellvertreter: 

Rademacher Müller zu Hohen-Demzin, 
Statthalter Heinrih Witt zu Tolzin. 

4. Vorarbeiter Teilen zu Güftrow. 
Stellvertreter: 

Zimmermann Hagen zu Ivenack, 
Statthalter Siewert zu Breefen bei Neubrandenburg. 

Schwerin, den 7. Juni 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung vom 8. Juni 1898, betreffend die Verleihung der Medien: 

burgiſchen Staatsangehörigfeit an den Gutsbefiger, Geueral-Konſul a. D. Paul 

Wedekind auf Friedrichswalde. 

Das unterzeichnete Miniſterium bringt mit Nüdfiht auf $ 5 der Verordnung vom 
28. Dezember 1872, betreffend die Medlenburgiihe Staatsangehörigfeit, hierdurch zur all: 
gemeinen Kenntniß, daß dem Defterreichifcj-UIngarifchen Seneral:Konful a. D. Paul Wedekind 
aus Palermo, Eigenthümer des Gutes Friebrihswalde Amts Crivig, die Medlenburgifche 
Staatsangehorigfeit verliehen worden iſt. 

Schwerin, den 8. Juni 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(5) Befanutmahung vom 11. Juni 1898, betreffend Nichtbeförderung von Bricf- 

fendungen nad) Kuba durch frauzöfifhe Dampfer. 

ad einer Bekanntmachung der franzöſiſchen PVoftverwaltung bietet ſich zur Zeit auch für bie 
franzöfiihen Poſtdampfer, welche bisher allein eine Verbindung mit Kuba unterhielten, feine 
Möglichkeit mehr, Brieffendungen nad) Kuba zu befördern. Die franzöfiihe Poftver: 
waltung wird daher die ihr zugehenden Sendungen nad Kuba fo lange zurüdhalten, bis bie 
Umftände die MWeiterbeförderung geitatten. 

Schwerin, den 11. Juni 1898. 

Der Kaiſerliche Ober-Poftdirektor. 
In Vertretung: Paſchen. 

IE. Abtheilung. 
N —, 

(1) Seine Hoheit der Herzog. Negent haben ben Kreisphyfifus Sanitätsrat) Dr. Mulert, 
bisher zu Hagenow, zum Kreisphulitus des Medizinalbezirts Waren mit dem Sig in ber 
Stadt Waren zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juni 1898. 

(2) Nachdem ber Kreisphyſikus Sanitätsrath Dr. Mulert, bisher zu Hagenow, zum Kreis— 
phyſikus des Diedizinalbezirts Waren ernannt ift, ift der dem Kreisphufifus Medizinalrath 
Dr. Mozer zu Maldin unterm 29. April d. Is. erteilte Auftrag zur einjtweiligen Ver: 
waltung der Kreisphyſikats-Geſchäfte des Bezirks Waren zurüdgenommen. 

Schwerin, den 1. Juni 1898. 

8) Seine Hoheit der Herzog Regent haben dem Kuhhirten Behnde zu Rodenwalde bie zog⸗Reg 
Verdienſtmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 6. Juni 1898. 

(4) Der Dr. Adolf Waldow zu Laage ift an Stelle des Dr. Thode daſelbſt wiederum - d 8 
zum Auffichtsargt über die Hebammen des Auffichtsbezirts Nr. 35 (Laage) beitellt. 

Schwerin, den 7. Juni 1898. 

(5) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Oberlandesgerichtsratg Ahmſetter zu 
Noftod die Verwaltung der Gejchäfte des Vizefanzlers an ber Landesuniverfität zu übertragen 
und benfelben zugleich zum Landesherrlihen Kommiljar bei der Immediatkommiſſion zur 
Leitung der Finanzverwaltung der Univerfität zu beftellen gerubt. 

Schwerin, den 8. Juni 1898. 

(0) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Konſiſtorial- und Landgerichtsrath Dr. 
Adolf Schulg in Roſtock zum erjten Provifor bei der Kirchenökonomie daſelbſt zu be 
ftellen geruht. 

Schwerin, den 8. Juni 1898. 



Tegierungs: Blatt 
für das 

Großherzogthum Merklenburg- Schwerin, 

Amtliche Beilage, 
MR. 22. 

Sahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 20. Juni 1898, 

Inhalt. 
L Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Maurer- und Bimmerleutes$tranfen- und 

“  Sterbelaffe zu Rehna. (2) Bekanntmachung, betreffend die Einfchleppung 
der ägyptiihen Augenkrankheit. (3) Belanntmachung, betreffend die Ein- 
richtung monatlicher Ferfelmärfte in Neuffofter. (4) Bekanntmachung, be: 
treffend die Reklamation der bei einer Mobilmahung im Jahre 1. April 
1898/99 unabkömmlichen Lehrer. (5) Belanntmachung, betreffend die Er— 
Öffnung einer Boftagentur in Lichtenhagen. 

II. Abteilung. Dienft- ıc. Nachrichten. 

I. Abtheilung. 
— — — 

(1) Bekanntmachung vom 11. Juni 1898, betreffend die Maurer: und Zimmer: 

leute⸗Kranken⸗ und Sterbefaffe zu Rehna. 

Auf Grund des 8 75a bes Sranfenverficherungsgefeges in ber Faſſung des Geſetzes vom 
10. April 1892 (Reichs-Geſetzblatt S. 379) ift der Maurer: und Zimmerleute-Stranfen- und 
Sterbefafje (E. H.) zu Nehna die Beihenigung ertheilt worden, daß fie, vorbehaltlich der 
Höhe des Krankengeldes, den Anforderungen des 5 75 bes Krankenverficherungsgefeges genügt. 

Schwerin, ben 11. Juni 1898. 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: von Blücher. 

35 
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(2) Bekanntmachung vom 14. Juni 1898, betreffend Einfchleppung der ägyptijchen 

Augenfraufpeit. 

Das unterzeichnete Minifterium nimmt Veranlaffung, wiederholt auf die Vorſchriften bes 
Publitandums vom 29. Auguft 1894, betreffend die Einfchleppung anftedender Krankheiten 
duch fremdländifche Arbeiter (Negierungs:Blatt 1894, Amtliche Beilage No. 37, — bau: 
die Befanntmadhung vom 2. Mai 1896, Negierungs-Blatt 1896, Amtliche Beilage No. 18, —) 
aufmerkſam zu machen. 

Nachdem unter den frembdländiichen Arbeitern auch mehrfah Erfranfungen an ber 
ägpptifchen Augenkrankheit vorgefommen find, haben die Drtspolizeibehörden diefer gemein; 
gefährlichen Krankheit befondere Beachtung zuzuwenden und im Fall bes Ausbruch oder des 
Verbachts des Ausbruchs der Krankheit in Gemäßheit des Kap. IL, $ 4 ber Medizinalordnung 
unverzüglich dem Kreisphyfifus hiervon Anzeige zu maden. 

Kt der Ausbruch der ägyptiſchen Augenkrankheit in einem Ort feftgeitellt, fo iſt, 
unbeſchadet der übrigen fanitätspolizeilihen Schugmaßregeln, fogleich die ärztliche Unterfuchung 
ber Schulfinder in den Schulen anzuordnen. 

Schwerin, den 14. Juni 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbrud). 

(3) Befauntmachung vom 15. Juni 1898, betreffend die Einrichtung monatlicher 

Ferkelmärkte in Neuflofter. 

An der Ortſchaft Neuflofter Domanialamts Warin mird fortan allmonatlid am erften 
Dienftage, wenn diefer Tag aber in die ftille Woche oder auf einen Feittag fällt, am zweiten 
Dienftage ein Ferkelmarkt abgehalten werben. 

Schwerin, ben 15. Juni 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung vom 16. Juni 1898, betreffend die Neflamation der bei 

einer Mobilmahung im Jahre 1. April 1898/99 unabkömmlichen Lehrer. 

Unter Bezugnahme auf SS 125 und 126 der Deutichen Wehrordnung vom 22. November 1883 
(Regierungs-Blatt 1888, N 0.37) fordert das unterzeichnete Minifterium alle ®roßherzoglichenNemter, 
Gutsobrigfeiten und Magijtrate, fowie die Direktoren der Landesherrlihen Schulen hierdurch 
auf, bis zum 15. Auguſt d. J. diejenigen Lehrer an Volks-, Bürger: und höheren Schulen 
nambaft zu maden, 
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1. welche zu Anfang d. I. für ben Fall einer im Jahre 1. April 1898/99 ein- 
tretenden Mobilmahung reflamirt worden find, und deren Neflamation jegt nicht 
mehr nöthig ift; 

2. deren Reklamation jegt nöthig erfcheint, obgleich fie zu Anfang d. 9. nicht be 
antragt ift. 

Diefen Anmeldungen ift das Muſter 20 zu $ 126 der MWehrordnung (S. 51 ber 
„Muſter und Anlagen zur Deutihen Wehrordnung”) zu Grunde zu legen mit der Mbänderung, 
daß unter „Wohnort“ ftatt „Kreis“ der „Aushebungsbezirk” eintritt. 

In den Berichten zu 1) ift der Grund, werhalb die Reklamation wegfällt, anzugeben. 

In den Reflamationsgefuchen zu 2) ift dem Namen das Lebensalter des zu Reflamirenden 
beizufügen und anzugeben 

bei Landſchullehrern, ob fie an ihrer Schule allein ftehen; 
bei Lehrern an Stadiſchulen, mie viele wiſſenſchaftliche Lehrer und Lehrerinnen 

an ber betreffenden Schule außer den angemeldeten Lehrern thätig find, 
und aus wie vielen Klaſſen die Schule befteht; 

bei Lehrern an höheren Schulen, ob fie an ber betreffenden Schule die einzigen 
Vertreter eines willenjchaftlihen Unterrichtsgegenftandes find. 

Gefuche, bei denen diefe Angaben fehlen, bleiben unberüdjichtigt. 
Diejenigen Lehrer, welche dem Landſturm angehören, find nicht zu reflamiren. 

Schwerin, ben 16. Juni 1898. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Unterricht3-Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Mühlenbrud). 

(5) Bekanntmachung vom 14. Juni 1898, betreffend die Eröffnung einer Poft- 
agentur in Lichtenhagen. 

In dem Ort Lichtenhagen D.⸗A. Doberan wird am 15. Juni eine Poſtagentur eröffnet. 

Schwerin, ben 14. Juni 1898. 

Der RKaiferliche Ober-Poftdirektor. 
In Vertretung: Paſchen. 

IE. Abtheilung. 
— — 

a) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Werkmeiiter Schmidt und dem Mafchinen- 
meifter Kuhnert zu Neu-salih die Verdienſtmedaille in Silber, fowie dem Tifchlermeifter 
Hanfen daſelbſt die Verbienftmebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 8. Juni 1898. 
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(2) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Forftalleffor Werner von Raven 
zum Großherzoglidien Jagdjunfer zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 4. Juni 1898. 

8) eine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Refervebahnmwärter Vieh! zu Gnoien bie 
Medaille für Rettung aus Lebensgefahr zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 6. Juni 1898. 

(4) Seine Hoheit der Herzog Regent haben dem Rentner Els zu Grabow die Mebailk 
mit ber Infchrift „Dem redlichen Dianne und dem guten Bürger” in Silber und mit bem 
Bande zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 13. Juni 1898. 

6) eine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Statthalter Willen zu Ikendorf bie 
Berbienftmebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 19. Juni 1898. 

Mit diefer No. 22 werben ausgegeben: No. 25, 26 u. 27 bes Reichs-Gefegblatts von 1898. 



Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzagthum Mecklenburg - Schwerin, 

Amtliche Beilage. 
NM. 93. 

Sahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 25. Juni 1898, 

Inhalt. 

I. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend einjtweilige Ausſchließung der Schweine von 
ben Märkten im Medizinalbezirt Schwerin. (2) Bekanntmachung, betreffend 
die auf Grund der Verordnung vom 24, Mai d. J, betreffend die Ver— 
mehrung des mittleren und Eleineren Grundbefiges auf dem platten Lande 
errichtete Großherzogliche Anfiedlungs-Kommiljion. (3) Bekanntmachung, be= 
treffend Berlegung des Büreaus der Erſatzkommiſſion des Wushebungd- 
bezirfd Doberan von Neubukow nah Bützow. 

II. Abtheilnng. Dienft- ıc. Nachrichten. 

I. Abtheilung. 
nn 

(1) Bekanntmachung von 20. Juni 1898, betreffend einstweilige Ausſchließung 
der Schweine von den Märkten im Mediziualbezirf Schwerin. 

Wegen des Miederausbruches der Schweinefeuhe werden hierdurch im Medizinalbezirke 
Schwerin bis auf Weiteres alle Schweine von der Benugung der Jahr: und Wochenmärfte 
ausgejchloffen. 

Auf Jahr» umd Mochenmärkte, welche von der Ortsobrigfeit unter Zuziehung des 
Bezirksthierarztes veterinärpolizeilich beauffichtigt werden, findet die Beſtimmung im Abjag 1 
feine Anwendung. Die Koften diefer Zuziehung des Bezirksthierarztes nach Maßgabe der 

36 



158 No. 23. 1898, 

Verordnung vom 23. März 1881, betreffend die Vergütung der Bezirksthierärzte, fallen der 
erfuchenden Ortsobrigfeit zur Laft. 

Schwerin, den 20. Juni 1898. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal- Angelegenheiten. 

Im Auftrag: Mühlenbrud. 

(2) Bekanntmachung vom 20. Juni 1898, betreffend die auf Grund der Ber 

ordnung vom 24. Mai d. JIs., betreffend die Vermehrung des mittleren uud 

Fleineren Grumdbefiges auf dem platten Lande, errichtete Grofherzoglide 

Auſiedluugs⸗Kommiſſion. 

In die nad) den Beſtimmungen im $ 13 der Verordnung, betreffend die Vermehrung des 
mittleren und fleineren Grundbefiges auf dem platten Zande, vom 24. Mai d. Is. mit dem 
Sige in Schwerin errichtete 

Großherzogliche Anfiedlungs:Kommiffion 
find berufen worden: 

1. als Mitglieder: 
a) der Amtshauptmann von Ferber bierjelbft, zugleich als Vorfigenber, 
b) ber Landrat; Freiherr von Malkan auf Molzom, 
ce) der Gutsbeſitzer Nölting auf Sprichufen, 
d) der Bürgermeifter Steinfopff zu Maldin und 
e) der MinifterialeAffeffor Graf von Baſſewitz hierjelbit; 

2. al& Stellvertreter der zu 1 aufgeführten Mitglieder: 
a) der Amtmann Freiherr von Langermann und Erlenfamp hierſelbſt, 

zugleih als Stellvertreter des Vorfipenden, 
b) der Kammerherr Graf von Bafjewig auf Briftow, 
e) der Gutsbejiger Keding auf Gramfom, 
d) der Bürgermeifter Eberhard zu Neujtadt und 
e) der Minifterial:Affefjor Dr. Stegemann hierjelbit. 

Schwerin, den 20. Juni 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgijches Minifterium des Innern. 
A. von Bülow. 
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(3) Befanntmahung vom 17. Juni 1898, betreffend Verlegung des Büreaus der 

Erſatzkommiſſion des Aushebungsbezirfs Doberan von Neubufow nad) Bütow. 

Das Büreau der Erfagkommiffion des Aushebungsbezirfs Doberan wird zum 1. Juli d. Is. 
von Neubulom nah Bützow verlegt. 

Schwerin, ben 17. Juni 1898. 

HI. Abtheilung. 
— — 

¶) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Vogt Pleß zu Hof Neuhof Amts Warin 
die Verdienftmebaille in Bronze zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 14. Juni 1898. 

(2) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben ben Privatdozenten Dr. Rihard Wahsmuth 
in Göttingen zum außerordentlichen Profeſſor der Phnfit an der Univerfität zu Roſtock zu 
‚ernennen gerubt. 

Schwerin, den 17. Juni 1898. 

8) Der Rechtsanwalt Heinrih Simonis zu Plau iſt heute zum Amte eines Notars 
zugelaſſen. 

Schwerin, den 17. Juni 1898. 

(4) Seine Hoheit der Herzog Regent haben den Kandidaten ber Rechte Heinrich Schade 
aus Hageböd nad) beitandener erfter juriftiicher Prüfung zum Neferendar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 17. Juni 1898. 

5) Der Lehrer J. Schrader zu Medlenburg ift zum Stellvertreter des Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirt Mecklenburg beftellt worden. 

Schwerin, den 17. Juni 1898. 

(6) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Hauptmann im Großherzoglid; Diedien- 
burgijchen Grenadierregiment Nr. 89 von Gurepfy-Gornik das Ritterkreuz des Haus— 
ordens der Wendiſchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 18. Juni 1898. 

(7) Dem Kandidaten der Medizin Richard Reuter aus Hütten ift, nachdem berjelbe 
‘am 6. Juni 1898 bie Prüfung vor der ärztlihen Prüfungs-Kommiſſion zu Roftod bejtanden 
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hat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom bezeichneten Tage ab für das Gebiet 
des Deutichen Reichs ertheilt. 

Schwerin, den 20. Juni 1898. 

(8) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Dr. med. Erull zu Wismar bas 
Komthurfreuz des Hausordens der Wendiſchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 21. Juni 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Neferendar Hans Schlie hierjelbft zum 
Amts: Affefjor mit dem Votum in Polizeifahen in der Domanial-Berwaltung anzunehmen geruht 
und iſt derſelbe zunächſt dem Großherzoglichen Amte zu Boizenburg zugewieſen worden. 

Schwerin, den 22. Juni 1898. 

(10) Vor dem Yuftiz Ministerium hat der frühere Gutspächter Ferdinand Meißenburg 
zu Alt-Schönau heute den Homagial-Eid wegen des käuflich von ihm erworbenen Allobialgut$- 
Alt: und Neu-Schönau e. p. Johannshof Amts Neuftabt abgeleitet. 

Schwerin, den 15. Juni 1898. 

Mit diefer No. 23 wird ausgegeben: No. 28 des Neichs-Gejegblatts von 1898... 



Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg- Schwerin, 

Amtliche Beilage, 
MR 24. 

Sahrgang 1898. 

. Ausgegeben Schwerin, Sonnabenb, den 2. Juli 1898, . 

Anhalt. 

J. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Betheiligung an der in Verbindung mit dem 
diesjährigen Luxuspferdemarkt in Marienburg beabfichtigten Verlooſung. 
(2) Belanntmachung, betreffend die von der Eifenbahn von Kremmen über 
Neu-Ruppin nah Wittſtock durchſchnittenen Feldmarken im hiefigen Groß— 
berzogthum. 

II. Abtheilung. Dienft- ıc. Nachrichten. 

I. Mbtheilung. 
— ⸗— — — 

(1) Bekanutmachung von 25. Juni 1898, betreffend Betheiligung an der in 

Verbindung mit dem diesjährigen Lurus-Pferdemarft in Marienburg be: 
abfidhtigten Berloofung. 

em Komite für den diesjährigen Lurus- Pferdemarkt zu Marienburg ift geftattet worden, 
Einladungen zur Betheiligung an der mit bem diesjährigen Marienburger Lurus-Pferbemarft 
zu verbindenden Lotterie durch die im hiefigen Großherzogtfum erfcheinenden Zeitungen und 
jonftigen öffentlichen Blätter zu verbreiten, auch Proſpekte der Lotterie mittelft der Poſt an 
Einwohner des Großherzogthums zu verjenden. 

Schwerin, den 25. Juni 1898, 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmibt. 

37 
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(2) Belauntmachung vom 29. Juni 1898, betreffend die von der Eiſenbahn 
von Aremmen über Neu-Ruppin nad Wittjtod durchſchnitteuen Feldmarken im 

hiefigen Großherzogthunt. 

Auf Grund des $ 1 bes Erpropriationsgejeßes vom 29. März 1845 und ber Verordnung 
vom 22. Yuni 1897, betreffend die Anwendung biefes Geſetzes auf die Eifenbahn von 
Kremmen über Neu:Ruppin nad Wittſtock, wird hierdurch befannt gemacht, daß diefe Eijen- 
bahn die Feldmarfen des Gutes Negeband r. A. Wredenhagen und bes Gutes Dorf Roſſow 
r. A. Blau durchſchneidet. 

Schwerin, ben 29. Juni 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Yuftrage: Schmidt. 

HI. Abtheilung. 
— — — 

(1) Seine Hoheit ber Herzog-Regent haben dem Küſter und Lehrer a. D. Schröder zu 
Thulendorf die Medaille mit der Infchrift „Dem redlihen Manne und dem guten Bürger” 
in Silber und mit bem Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 18. Yuni 1898. 

2) Der Schmiebemeifter Auguft Driever zu MWittenförden ift zum Stellvertreter des 
Stanbesbeamten für den Stanbesamtsbezirt Wittenförden beftellt worden. 

Schwerin, den 24. Juni 1898. 

3) Der Lehrer E. Schneeberg zu Faulenroft iſt zum Standesbeamten für den Stanbes- 
amtsbezirk Rittermannshagen beftellt worden. 

Schwerin, den 24. Juni 1898. 

4) Der Kreisphyfitus Sanitätsrath Dr. Mulert in Waren ift an Stelle des verftorbenen 
Kreisphyſikus Sanitätsraths Dr. Karften dafelbft wiederum zum Auffichtsarzt über die Heb— 
ammen des Auffichtöbezirts Nr. 59 (Maren) beitellt. 

Schwerin; ben 25. Juni 1898. 

(5) Dem Kandidaten der Medizin Hugo Kullak aus Pinne ift, nachdem berjelbe am 
21. Yuni 1898 die Prüfung vor der ärztlihen Prüfungs:Kommiffion zu Noftod befanden 
hat, die Approbation ald Arzt mit ber Geltung vom bezeichneten Tage ab für das Gebiet 
des Deutfchen Reichs ertheilt. 

Schwerin, den 25. Juni 1898. 
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(6) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben die Verwaltung der Geſchäfte des Zivil: 
vorfigenden der Erſatzkommiſſion des Aushebungsbezirks Güſtrow, ſowie des Bezirkskommiſſars 
dieſes Aushebungsbezirks, an Stelle des auf fein Anſuchen von dieſer Geſchäftsführung ent— 
bundenen Grafen von Schlieffen auf Warnkenhagen zu Drölig, dem Major a. D. von 
Viered auf Dudinghaufen zum 1. Juli d. J. zu übertragen geruht. 

Scmerin, den 29. Juni 1898. 

(M) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben dem Geheimen Juſtizrath Kues hieſelbſt bie 
nachgeſuchte Entlafjung aus den von ihm befleideten Yemtern in Gnaden und unter Verleihung 
des Charakters als Geheimer Oberjuftizrath zu gewähren geruht. 

Schwerin, den 30. Juni 1898. 

8) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Landdroften Wehner zu Dömig bas 
Komthurkreuz des Hausordens der MWendifchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 30. Juni 1898. 

9) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben ben NRevierförftern Dahl zu Dettelin und 
MWiepert zu Hühnerbuſch das Verdienſtkreuz in Gold des Hausordens der Wenbifchen Krone 
zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 30. Juni 1898. 

(10) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Landgerichtsfanzliften Baas zu Güſtrow 
das Verbienftfreuz in Silber des Hausordens der Wendijchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 30. Juni 1898. 

(11) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Oberjägermeifter von Paſſow bie nad) 
gefuchte Dienftentlaffung in Gnaden zu ertheilen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1898, 

(12) Die Führung der Geſchäfte des Hofjagb-Amts ift bis auf Weiteres dem Oberland- 
forftmeifter von Monroy hierjelbft übertragen. 

Schwerin, den 1. Juli 1898, 

(13) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Minifterialraty Heuck vom Juſtiz⸗ 
Minijterium mit der Wahrnahme der Verrichtungen eines Mitgliedes des Militär: Departements 
bis auf Weiteres zu beauftragen geruht. 

Schwerin, den 1. Yuli 1898. 

(14) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Oberlandesgerichtsraty Ahmfetter zu 
Roſtock zum Präfidenten des Landgerichts zu Roſtock zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 



164 No. 24, 1898, 

(15) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Zandgerichtsdireftor Friedrich Preitien 
zu Schwerin zum Oberlandesgerichtsrat) beim Oberlandesgericht zu Roftod zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(16) Der Landgerichtsdireftor Wird, bisher zu Güſtrow, ift in gleicher Eigenjchaft an das 
Landgericht zu Schwerin verjegt. 

Schwerin, ben 1. Juli 1898. 

(17) Seine Hoheit ber Herzog. Regent haben den Landgerichtsrati Hendelmann zu Güſtrow 
zum Zandgerichtsdireftor beim Landgerichte bafelbft zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(18) Der Landgerichtsrath Viereck, bisher zu Noftod, ift in gleicher Eigenfchaft an das 
Landgericht zu Güftrom verſetzt. 

Schwerin, ben 1. Yuli 1898. 

(19) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben ben Amtsrichter Dr. Labes zu Dömig zum 
Landgerichtsrath beim Landgericht zu Roſtock zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Yuli 1898. 

(20) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben ben Gerichtsaffeffor Rudolf Krüger, bisher 
in Güſtrow, zum Amtsrichter in Dömik zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 1. Juli 1898. 

(21) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben ben Gerichtsafjeffor Carl Mehlhardt zu 
Grevesmühlen zum etatsmäßigen Gerichtsafjeffor zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(22) Seine Hoheit der Herzog-⸗Regent haben dem Amtsgerichts-Sefrelär Krull zu Doberan 
die von ihm erbetene Entlaffung aus feinem Dienfte in Gnaden zu ertheilen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(23) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Amtsgerichts-Sefretär Otto zu Ribnih 
bie von ihm erbetene Entlafjung aus feinem Dienfte in Gnaben zu ertheilen gerußt. 

Schwerin, ben 1. Juli 1898. 

(24) Seine Hoheit der Herzog Regent haben den Gerichtsfchreibergehülfen Mar Schneider 
zum Amtsgerichts-Aftuar in Wismar zu ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 1. Juli 1898, 
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(25) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Gerichtsichreibergehülfen Wilhelm 
Völder zum Amtsgerihts-Aftuar in Doberan zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(26) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Gerichtsfchreibergehülfen Wilhelm 
Brodmüller zum Amtsgerihts:-Aftuar in Ribnig zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(27) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Gerichtsvollzieher Wilhelm Hinborg zu 
Schwerin zum Kanzliften beim Landgericht zu Güſtrow zu ernennen gerußt. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(28) An Stelle des bisherigen, auf feinen Antrag ausfcheidenden Vorfigenden der Prüfungs: 
fommiffion für Kandidaten des Baufaches, Oberſchulrathes Dr. Hartwig, ift der Geheime 
Baurath Piernay wiederum zum Borfigenden diejer Kommiſſion beflellt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(29) An Stelle des auf jeinen Antrag ausſcheidenden Oberbaudireftorse Menſch iſt der 
Landbaumeiſter Hennemann zum Mitgliede der Prüfungsfommilfion für Kandidaten des 
Baufaches bejtellt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(30) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben den Amtmann von Blücher in Neubukow 
jum erjten Beamten und Amtshauptmann zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(31) Seine Hoheit der Herzog. Regent haben den Amtöverwalter Mar Schmidt in Warin 
zum Amtmann zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(82) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Amtsajleffor Wildfang in Hagenow 
zum Amts-Vermwalter beim dortigen Amte zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(83) Der Amtmann Kleffel zu Röbel ift als dirigirender Beamter an das Amt Dömitz 
verjegt worden. j 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 
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(34) Der Amtmann Julius von Schmidt, bisher zu Ribnig, ift als leitender Beamter 
an das Amt Wredenhagen zu Röbel verfegt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(35) Der Amtmann Jentz in Crivit ift an das Amt zu Ribnig verfegt worden. 

Schwerin, ben 1. Juli 1898, 

(36) Der Amtsajfeffor Dr. Otto Wünfd, zur Zeit aushülflich beim Amte Dömih 
beihäftigt, ift an das Amt zu Crivitz verjegt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(87) Der Amtsprotofolliit Höfig, bisher beim Amte Grevesmühlen, ijt an das Amt 
Toitenmwinfel zu Roſtock verjegt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(38) Der Ober-Steuerfontroleur Friedrich Peters, zur Zeit Stationsfontroleur in Halle 
an der Saale, ift zum Zollinfpeftor ernannt mworben. 

Schmerin, den 1. Juli 1898. 

(39) eine Hoheit der Herzog-Regent haben den Poftaffiitenten Auguſt Burmeifter zum 
Ober⸗Poſtaſſiſtenten zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(40) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Boitaffiftenten Friedrich Schultz zum 
Ober⸗Poſlaſſiſtenten zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(41) Bor dem Juſtiz⸗Miniſterium hat der Landwirtd Paul Büttner aus Boddin heute 
den Homagialeid wegen bes durch Erbgang und Erbihaftstheilung auf ihn übergegangenen 
Allodialguts Boddin c. p. Neu-Boddin Amts Gnoien abgeleijtet. 

Schwerin, den 22. Yuni 1898. 
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Inhalt. 

I. Abtheiluug. (1) Bekanntmachung, betreffend die Abhaltung des Martini-Viehmarktes in 
der Stadt Grabow an dem dem Krammarkte voraufgehenden Tage. (2) Ber 
fanntmachung, betreffend die Abhaltung von monatlich zwei Schweinemärkten 
in der Stadt Grabow. (3) Belanntmachung, betreffend die Einführung von 
monatlich zwei erfelmärkten in der Stadt Warin, (4) Belanntmadhung, 
betreffend die für Leiftungen an das Militär zu vergütenden Durchſchnitts- 
preife von Naturalien für den Monat Juni 1898. (5) Bekanntmachung, 
betreffend die Maul- und Klauenſeuche. 

II. Abtheilung. Dienft- ıc. Nachrichten. 

I. Abtheilung. 
LEER — 

(1) Bekanntmachung vom 30. Juni 1898, betreffend die Abhaltung des Martini- 

Bichmarftes in der Stadt Grabow an dem dem Krammarkte voranfgehenden Tage. 

Vom Jahre 1899 ab wird am Martinimarkte zu Grabow der Viehmarkt am Tage vor dem 
Krammarkte abgehalten werden. 

Schwerin, den 30. Juni 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Befauntmachung vom 30. Juni 1898, betreffend Abhaltung von monatlich 

zwei Scweinemärften in der Stadt Grabow. 

In der Stadt Grabow wird künftig am 1. und 3. Sonnabend jedes Monats, jedoch mit 
Ausschluß einfallender hoher Feittage, ein Schweinemarft abgehalten werben. 

Schwerin, den 30. Juni 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 4. Juli 1898, betreffend die Einführung von monatlich 

zwei Ferkelmärkten in der Stadt Warin. 

In der Stadt Warin wird künftig am erſten und dritten Mittwoch jedes Monats ein 
Ferlelmarkt abgehalten werden. 

Falls der betreffende Mittwoch auf einen Feſttag oder in die flille Woche fällt, findet 
der Markt am nädjitfolgenden Werktage bezw. am Mittwoch der folgenden Woche jtatt. 

Schwerin, den 4. Juli 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekauntmachuug vom 5. Juli 1898, betreffend die für Leiftungen au 

dad Militär zu vergütenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat 
Juni 1898. 

Die im biefigen Großherzogthume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnere Macht 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßheit der Belanntmadung vom 
27. Mai 1875 (Regierungs-Blatt No. 13) durdy den hiefigen Dlagiftrat 

für den Monat Juni 1898 
ermittelt unb betragen für 

1) 100 az ing Weisen . 21 ai 24 Pie. 
2) » Roggen . 14 38 
3) ⸗ 5 Gerſie. 6 = — =: 

4) » , Sfr . . 14 »s 832 = 
5) ⸗ ⸗ Erbſen. 6 = — + 
6) ⸗ ⸗ Stroh.. 4 =» 60 ⸗ 
7) 100 Kilogramm Heu . 4 = 62 =» 
8) ein Raummeter Zichenholz 10 — ⸗ 
9) ⸗ TZammendoE 8 — ⸗ 

10) 1000 Soden Torf... 5 » 50 = 
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Der gemäß Artifel IL, S. 6 des Neichögefeges vom 21. Juni 1887 nad) dem Durch— 
Schnitt der höchſten Tagespreife des Monats Juni berechnete und mit einem Aufſchlage 
von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Juli d. Is. an Truppen» 
theile auf dem Marſche gelieferte Fourage beträgt für 

100 Rilogramm Hafer . 15 Mark 50 Pfg., 
, . Su... — ⸗ 
, . Str. 4» 5 ⸗ 

Schwerin, den 5. Juli 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrag: Schmibt. 

(5) Befauntmachnng vom 30. Juni 1898, betreffend die Maul: und Klauenſeuche. 

Die Maul: und Klauenfeuhe auf dem ritterfchaftlihen Gute Treſſow Amts Neuftadt ift 
erlofchen. 

Schwerin, den 30. Juni 1898, 

HE. Abtheilung. 
N —— 

(1) Der Gerichts-Aſſeſſor Carl Schlottmann ift zur aushülfsweifen Beichäftigung dem 
Amte Toitenwinfel zugemwiefen worben. 

Schwerin, den 2. Juni 1898. 

2) Seine Hoheit der Herzog: Negent haben dem Goldſchmied Johannes Jooſt hierſelbſt 
den Charakter als Hofgoldfchmied zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 21. Juni 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Formermeijter Fiſcher zu Wismar die 
Verdienitmebdaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 22. Juni 1898. 

(4) Seine Hoheit der Herzogs Regent haben der Wirthfchafterin Doris Fid zu Radegaſt 
die Verdienſtmedaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 23. Juni 1898. 

5) Dem cand. min, Favreau in Ludmwigsluft ift die Neftorjtelle an der Stadtſchule in 
Sternberg verliehen worden. 

Schwerin, den 30. Juni 1898. 
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(6) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Bahnmwärter Zarnedomw zu Metelodorf 
die Verdienjtmedaille in Silber zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(7) Nach Auftheilung der Forſtinſpektion Schildfeld in die Oberförſtereien Schildfeld und 
Kogel iſt dem Oberförſter von Schalburg, bisherigem kommiſſariſchen Verwalter der vor: 
gedachten Forſtinſpektion, die Oberförſterei Schildfeld übertragen worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(8) Nach Auftheilung der Forftinjpeftion Schildfeld in die Oberförjtereien Schildfeld und 
Kogel haben Se. Hoheit der Herzog: Regent den Fort: Njeffor Ludwig Jven zum Ober: 
förfter in Kogel zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog-Megent haben dem Revierförfter Dahl zu Dettelin, Forit: 
infpeftion Bũtzow, die nachgeſuchte Entlafjung aus den Großherzoglichen Dienſten in Gnaden 
zu ertheilen geruht. 

Schwerin, den 1. Yuli 1898. 

(10) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Revierförfter Wiepert zu Hühnerbufd- 
Oberförfterei Schildfeld, die nachgeſuchte Entlafjung aus den Großherzoglichen Dienften in 
Gnaden zu ertheilen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(11) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Stationsjäger Wilhelm Nudid zum 
Nevierförfter in Dettelin, Forftinfpektion Bützow, zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(12) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Stationsjäger Wilhelm Weſtphal zum 
Nevierförfter in Hühnerbufch, Oberförfterei Schildfeld, zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 2. Juli 1898. 

(13) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Forftkandidaten Stationsjäger Wilhelm 
Steffen zum Forftrendanten in Wittenburg für die Oberförftereien Scildfeld und Kogel zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 4. Juli 1898. 

(14) Zum ftellvertretenden zweiten bürgerlichen Mitgliede der verftärkten, für die Aushebungs 
bezirfe Schwerin, Hagenow, Lubwigsluft, Pardim, Wismar, Grevesmühlen und Doberan 
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eingefegten Ober-Erſatzkommiſſion II ift zweds Wahrnahme der in $ 30, No. 4 deö Reichs: 

Militärgefeges vom 2. Mai 1874 bezeichneten Geſchäfte auf den Vorſchlag des Engeren Aus: 
ſchuſſes von Ritter- und Landihaft zu Noftod für die Dauer des diesjährigen Aushebungs- 
geſchäftes Graf Baſſewitz-Behr auf Lükom an Stelle des Nittmeifters von Viereck auf 
Dreveskirchen ernannt worden. 

Schwerin, den 2. Juli 1898. 

(15) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Ober-Steuerfontroleur Otto Hellerung 
hierfelbft zum Vorſtand der Regiſtratur-Abtheilung der Großherzoglichen Steuer- und Zoll: 
Direktion, unter Verleifung des Charakters als Ober: Zolljefretär, zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 1. Juli 1898. 

(16) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Steuereinnehmer Georg Krafemann in 
Roſtock zum Ober-Grenzfontroleur zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 1. Juli 1898. 

(17) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Steuereinnehmer Paul Gafter in Wismar 
zum Ober-Grenzfontroleur zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 2. Juli 1898. 

(18) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Hauptamtsaffiftenten Eduard Böttcher 
bierfelbft zum Ober-Steuerfontroleur zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 3. Juli 1898. 

(19) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Hauptamtsaffiftenten Helmuth Wertens 
in Waren zum Ober-Steuerfontroleur zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 4. Yuli 1898. 

(20) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Poftfefretär Auguſt Droft zum Ober- 
Poftdireftions-Sekretär mit Wirkung vom 1. April d. Is. ab zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Juti 1898. 

(21) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Poſiſekretär Paul Diehn zum Ober-Boft: 
jefretär mit Wirkung vom 1. April 1898 ab zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

(22) Den Kandidaten ber Medizin Carl Martens aus Neuburg und Arthur Müller 
aus Konig ift, nachdem diefelben am 27. Juni 1898 die Prüfung vor der ärztlichen Prüfungs: 
fommiffion zu Roſtock beftanden haben, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom be- 
zeichneten Tage ab für das Gebiet des Deutichen Reichs ertheilt. 

Schwerin, den 2. Juli 1898. 
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(23) Der Referendar Hermann Warnde aus Lübz hat die zweite juriftifhe Prüfung vor 
dem Prüfungsjenat des Oberlandesgerichts zu Nojtod beitanden. 

Schwerin, den 4. Juli 1898, 

(24) Seine Hoheit der Herzog: Negent haben den Feldwebel Rudolf Ehmidt vom Füfllier- 
Regiment Nr. 90 zum Gerichtsvollzicher im Bezirk des Amtsgerichts zu Laage zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 4. Juli 1898. 

= In Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Pecſonal-Veränderungen jtatt: 
gefunden: 

Der Premierlieutenant vom Grenadier-Regiment Nr. 89 von Oertzen iſt zum Hauptmann 
und Kompagniechef, vorläufig ohne Patent, befördert. 

Es find verjegt: 
Der Premierlieutenant von der 1. (Großherzoglich Mecklenburgiſchen) Abtheilung Holfteinfchen 

Feld: Artillerie Regiments Nr. 24 von Kettler unter Beförderung zum Hauptmann und 
ge vorläufig ohne Patent, in das Feld» Artillerie- Regiment von Peuder (Schleſiſches 

r. 6 un 
der Premierlieutenant à la suite des 1. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiments Nr. 17 

von Rürleben, unter Belafiung in dem Verhältniß als Lehrer bei dem Militär: Keitinflitut 
und unter Beförderung zum Nittmeifter, zum Dragoner:Regiment Prinz Albrecht von Preußen 
(Litthauischen) Nr. 1, à la suite deffelben. 

Der Hauptmann und Kompagniechef vom Grenadier:Negiment Nr. 89 von Guregky— 
Cornig ift als Adjutant zur 2. Divifion fommandirt. 

Der Abſchied ift bemilligt: 
Dem Premierlieutenant A la suite des 1. Medlenburgiichen Dragoner-Regiments Nr. 17 

von Dergen mit der gefeglichen Penſion, 
dem Nittmeijter vom 2. MedIenburgiichen Dragoner-Regiment Nr. 18 von Levetzow, 

fonmandirt als Ndjutant bei der 2. Kavallerie Anfpektion, mit der gefeglichen Penfion und 
der Erlaubniß zum Tragen feiner bisherigen Uniform, j 

dem Hauptmann Baller und dem Sekondlieutenant Wodarg von der Infanterie 
2. Aufgebots des Landwehrbezirts Wismar. 

Schwerin, den 2. Juli 1898. 

(26) Bor dem Juſtiz-Miniſterium het der Freiherr Carl Arel von Malkahn heute den 
Homagialeid wegen des ihm von feiner Schwiegermutter, der verwittweten Frau Luiſe von 
Pleſſen, geb. von Neftorff, zum Miteigenthum überlafjenen Allodialguts Hof» und Kirch-Lütgen⸗ 
dorf c. p. Blücherhof Amts Lübz abgeleiftet. 

Schwerin, den 29. Juni 1898. 

— — — 

Mit dieſer No. 25 wird ausgegeben: No. 30 des Reichs-Geſetzblatts von 1898. 
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Inhalt. 

J. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend einen an Kirſchbäumen in neuerer Zeit 
häufig vorkommenden ſchädlichen Pilz, (2) Bekanntmachung, betreffend die 
Geſtattung von Erntearbeiten am 17. und 24. Juli d. J. 

II. Abtheilung. Dienft- x. Nachrichten. 

I. Abtheilung. 

(1) Bekauntmachuug vom 9. Juli 1898, betreffend einen an Kirſchbäumen in 

ueceuerer Zeit häufig vorfommenden ſchädlichen Pilz. 

as unterzeichnete Miniſterium fieht ſich veranlaßt, die einheimifchen Obitzüchter, die Obit- 
und Gartenbau» Vereine des Landes, ſowie diejenigen öffentlichen Behörden und Beamten, 
welche Veranlaſſung zu entjprechender Anregung und Belehrung haben, aufmerfiam zu machen 
auf das neuerdings und namentlich in diefem Jahre auch im hiefigen Großherzogthum in 
erheblihem Umfange feitgeftellte Auftreten einer gefahrdrohenden Kirihbaum: Krankheit. 

Die Krankgeit befällt vornehmlich Sauerkirihen und macht nicht nur die Bäume ertraglog, 
jondern droht fie aud) zu zerjtören. 

Bisher für eine mit Froftwirfung im Zufammenhang jtehende Ericheinung gehalten, 
it die Krankheit neuerdings als eine rein infettiöfe feftgeftellt, hervorgerufen durch den Pilz 
monilia fructigena. Sie giebt ſich zu erkennen in einem rafchen Braun: und Trodenwerden 
der Blüthenbüjchel und in einem fortichreitenden Abfterben auch der Tragzweige und bedeutet 
bei ihrem anjtedienden Charakter eine ernite Gefahr für den einheimifchen Objtbau. 

Zur Bekämpfung der Krankheit iſt es erforderlich, dbak an den im Frühling erfranft 
gewejenen Sauer: und Süßkirſchbäumen vor Beginn des nächſten Frühjahrs die todten Zweige 
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nad; Möglichkeit herausgejchnitten und verbrannt werden; aud) müjjen die an ben Bäumen 
figen gebliebenen todten Früchte während bes Herbites bezw. Winters abgelefen und verbrannt 
werben, und zwar mit Einfchluß der figen gebliebenen Früchte an anderen in der Nähe von 
Kirihbäumen ftehenden Bäumen. 

Außerdem find die erfrankten Kirfhbäume in entlaubten Zuftande mindeitens einmal 
kurz vor dem Aufbrechen der Knoſpen im Frühjahr, womöglich aber auch noch vorher im 
Herbit oder Winter mit Borbelaifer Brühe (entweder Kupferzuckerkalk oder Kupferklebekalk oder 
jelbit bereitete Kupfervitriol-Kalkbrühe mit Zuſatz von Melaſſe oder ähnlichen Flebenden Zuder: 
ftoffen) unter Benußung einer ber gebräuchlichen Reb⸗ ober Obftiprigen zu beiprigen. Für 
das Verfahren fommen mehr die dünnen Zweige, als die Stämme in Betradt. 

Eine den Schädling veranſchaulichende farbige Wandtafel mit entiprechender furzer Er- 
läuterung it von ber Verlagsbuchhandlung Paul Parrey in Berlin SW., Hedemannjtr. Nr. 10, 
zum Preife von 50 Pfg. das Stüd zu beziehen. 

Sollten in einzelnen Fällen Zweifel über das Vorhanbenfein der Krankheit bejtehen, fo 
ift den Betheiligten zu empfehlen, Proben franfer Zweige an die mit der landwirthſchaftlichen 
Verſuchsſtation zu Roftod verbundene Auskunftsitelle für Pflanzenſchutz (Profeffor Dr. Heinrid), 
an das botanische Inſtitut zu Roftod (Profeffor Dr. Falkenberg) oder an den Gymnafial- 
profefjior Brauns bierfelbjt zur Unterſuchung einzufenden. 

Schwerin, den 9. Juli 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
A. von Bülow. 

(2) Bekanntmachung vom 12. Juli 1898, betreffend die Geftattung von Erate 
arbeiten am 17. und 24. Juli d. 38. 

Mi Rückſicht auf die durch ungünftige Witterung veranlafte Verzögerung der diesjährigen 
Klee: und Heuernte wird Höchfter Beitimmung gemäß hierdurch gejtattet, daß bie Arbeiten 
zum Einfahren und Einbringen von Klee und Heu an den nädjiten beiden Sonntagen, bem 
17. und 24. Juli d. Is., nad) gänzlich beendetem öffentlichen Gottesdienfte verrichtet werden, 
jedoh fo, daß damit erft eine Stunde nad) Beendigung des Gottesdienjtes begonnen werden 
darf, und nur mit Einwilligung ber Arbeiter. 

Schwerin, ben 12. Juli 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
geiftliche Angelegenheiten. 

von Amsberg. 
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IE. Abtheilung. 
— — — 

1) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Forft:Eleven Max Raſſow aus Boek 
nad beftandener Prüfung zum Forft-Referendar zu ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 5. Juli 1898. 

(2) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Dber-Hofmarfhall von Hirfchfeld 
bierfelbft die Erlaubniß zur Anlegung bes bemfelben verliehenen Großkreuzes bes Königlich 
Sächſiſchen Albrechts-Ordens zu ertheilen gerubt. 

Schwerin, ben 6. Juli 1898. 

(3) Seine Hoheit der Herzog: yo haben an Stelle des früheren Ober-Lanbesgerichtsraths, 
jegigen Geheimen LZegationsraths Dr. von Buchka ben Ober » Landesgerichtsrath Deften zum 
Mitgliede des Gerichtshofes zur Entfcheidung von Kompetenzkonflikten, ſowie an Stelle des 
zum Präfidenten bes Landgerichts zu Roftod ernannten Ober: Landesgerichtsraths Ahmfetter 
als bisherigen ftellvertretenden Mitgliedes den Ober» Landesgerihtsratd Altvater wiederum 
zum ftellvertretenden Mitgliede des vorgenannten Gerichtshofes zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 6. Juli 1898. 

(4) eine Hoheit der Herzog. Regent haben an Stelle des durch feine Ernennung zum 
Direktor des Konfiftorii aus dem Oberen Slirchengerichte ausgefchiebenen Ober:Landesgerichtsraths 
Ahmſetter das bisherige ftellvertretende Mitglied, Landgerichtsbirefior Albert Sohm zu 
Roſtock, zum wirklihden Mitgliede, und an Stelle beijelben den Ober-Landesgerichtsrath 
9. Altvater zum ftellvertretenden juriftifchen Mitgliede des Oberen Kirchengerichts zu Roftod 
zu ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 9. Juli 1898. 

59 Dur Allerhöchſte Kabinets-Orbre Seiner Majeftät des Kaiſers und Königs vom 
15. Juni 1898 ift der Premierlieutenant à la suite der 1. (Großherzoglich Diedienburgifchen) 
Abtheilung Feld-Artillerieregiments Nr. 24 Herzog Abolf Friedrich zu Medlenburg Hoheit 
zum Hauptmann beförbert. 

Schwerin, den 11. Juli 1898. 

) Bor dem Yuftig Dinifterium haben heute die verwittwete Mathilde Roefter, geb, 
Ihn, die unverehelichte Augufte Koefter, die verehelichte Johanna Unruh, geb. 2 
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und der Vormund des minderjährigen Hans Koefter durch einen Bertreter den Homagial- 
Eid wegen bes nad dem Ableben bes Gutsbefigers I. Fr. I. Koefter auf fie bezw. ihren 
Kuranden vererbten Allodialgutes Ravensruh c. p. Sellin Amts Medlenburg abgeleiftet. 

Schwerin, den 6. Juli 1898. 

7) Bor dem ZJuftiz-Minifterium hat der Oberft a. D. Hubert von Platen heute ben 
Homagial-Eid wegen des ihm von feinem Sohne Henning von Platen zum Miteigenthum 
überlajfenen Allodialguts Garvensdorf mit Antheil in Teſchow Amts Bukow abgeleiftet. 

Schwerin, ben 8. Juli 1898. 
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L Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend polizeiliche Vorſchriften ſur den Berfehr*fiber 
die im Bau begriffene Eiſenbahn von Kremmen über Neuruppin nah Witt- 
ftod. (2) Bekanntmachung, betreffend die Eröffnung von Telegraphen-Unftalten 
in Broderſtorf und Gr.⸗Lüſewitz. 
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I. Abtheilung. 
— ———— —— 

(1) Bekauntmachung vom 14. Juli 1898, betreffend polizeiliche Vorſchriften für 

den Berfehr über die im Ban begriffene Eifenbahn von Kremmen über Neu— 
ruppin nad Wittſtock. u ' 

Auf den Antrag des Großherzoglichen Eiſenbahn-Kommiſſariats wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntnig gebracht, daß die Kremmen Neuruppin» Wittftoder Eifenbahn auf Mecklenburgiſchem 
Gebiete (Enklaven Rofjom und Netzeband) zur weiteren Herftellung bes Oberbaues mit 
2ofomotiven und Arbeitszügen befahren wird. 

Das über die Bahn verfehrende Publitum hat ſich daher nach ber Vorſchrift im 
8 44 (5) ber Bahnorbnung für die Nebeneifenbahnen Deutjchlands zu richten, welche lautet: 

„Sobald ſich ein Zug nähert, müſſen Fuhrwerke, Reiter, Fußgänger, Treiber 
von Vieh: und Laftthieren in angemeſſener Entfernung von der Bahn und zwar, 
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fofern Warnungstafeln vorhanden find, an diefen halten, beziehungsmweife bie Bahn 
fchnell räumen.” 

Schwerin, den 14. Juli 1898. 

Großherzoglid) Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: von Blücher. 

(2) Befauntmachnung vom 12. Juli 1898, betreffend die Eröffnung von Telegraphen- 

Anftalten in Broderftorf und Gr.-Lüſewitz. 

Sn Broderftorf und in Groß-Lüfewig find am 12. Juli Telegraphen-Anftalten mit 
Fernfprechbetrieb zur Eröffnung gelangt, welche beſchränkten Tagesbienft halten. 

Schwerin, ben 12. Juli 1898. 

Der Kaiferliche Ober: Poftdireftor. 
In Vertretung: Paſchen. 

II. Abtheilung. 
— — 

1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Schulzen Tralau zu Steinbed und 
Hoffmann zu Nieder-Klüß die Verdienitmebaille in Silber zu verleihen gerubt. 

Schwerin, ben 8. Juli 1898. 

2) eine Hoheit der Herzog:Negent haben an Stelle des am 7. März d. 8. verftorbenen 
Superintendenten, Konſiſtorialraths D. Polftorff zu Güſtrow den bisherigen Präpofitus 
Lindemann zu Goldberg wiederum zum Superintendenten ber Diözefe Güftrom und zum 
1. Prediger an der Domkirche dafelbft zu ernennen geruht, und ift berjelbe am 3. d. Mts. — 
4. p. Trin. — in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, ben 11. Yuli 1898. 

(3) Der Neferendar Graf Hermann von Bernftorff aus Ludwigsluſt hat die zweite 
juriftifche Prüfung vor dem Prüfungsfenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock beſtanden. 

Schwerin, ben 11. Juli 1898. 

(4) Der Erbpächter Johann Neihentrog zu Kritzkow ift zum ftellvertretenden Standes: 
beamten für den Standesamtsbezirt Kritzkow beftellt worden. 

Schwerin, den 13. Juli 1598. 
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(5) Nach Verleihung des Großkreuzes bes Königlich Däniſchen Danebrog-Ordens in Dia- 
manten an ben Staatsminifter von Bülow, bes Großkreuzes beffelben Ordens an den Staats- 
rath von Amsberg, ben biesfeitigen außerordentlihen Gejandten und bevollmächtigten 
Minifter zu Berlin Geheimen Rath von Dergen, ben Oberhofmarſchall von Hirfchfeld, 
ben Oberfchloßhauptmann von Bietinghoff und ben Oberftallmeifter Graf von Harben- 
berg, bes Kommanbeurfreuges 1. Klaſſe an ben General:Intendanten Freiherrn von Ledebur, 
des Kommandeurfreuges 2. Klafie an ben Oberhofprediger Wolff und den SHofitallmeifter 
Freiherrn von Malgan, des Ritterfreuzges an den Bürgermeifter Dr. Maßmann zu Noftod, 
den Bürgermeifter Tadert bierfelbft, den Hofrath Schönherr und ben Oberbetriebs» Infpeltor 
Albrecht Haben Seine Hoheit der Herzog Regent den Genannten die nachgeſuchte Erlaubniß 
zur Anlegung ber Orden zu ertheilen gerubt. 

Schwerin, ben 15. Juli 1898. 

G) Bor dem Zuftig-Minifterium hat der General-Konful a. D. Paul Wedekind heute 
den Homagial-Eib wegen bes fäuflich von ihm erworbenen Allodialguts Friebrihswalde Amts 
Erivig abgeleiftet. 

Schwerin, ben 8. Juli 1898. 
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L Abtheilung. 

II. Abtheilung. 

Inhalt. 

(1) Belanntmadung, betreffend einftweilige Ausſchließung der Schweine von 
den Märkten im Medizinalbezirk Gadebuſch und im Amtsgerichtsbezirk Witten- 
burg. (2) Belanntmachung, betreffend Nichtabgabe des Diphtherieferum mit 
ber Sontrolnummer 282 von den Farbwerfen vorm. Meifter, Qucius und 
Brüning zu Höhft a. M. aus den Apotheken. (3) Bekanntmachung, be— 
treffend Vertrieb von Loojen der von der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft und 
dem Deutjchen Frauenverein für Krankenpflege in den Kolonien veranftalteten 
Gelblotterie. (4) Bekanntmachung, betreffend das jtaatlich geprüfte Diphtherie- 
jerum. (5) bis (7) Belanntmadhungen, betreffend das Bolt» und Tele— 
graphenwejen. (8) Bekanntmachung, betreffend bie Pferderäube. 

Dienſt⸗ ⁊c. Nachrichten. 

J. Abtheilung. 
—r — WW 

(1) Bekanntmachung vom 16. Juli 1898, betreffend einſtweilige Ausſchließung 
der Schweine von den Märkten im Medizinalbezirf Gadebuſch und im Amts- 

gerichtöbezirf Wittenburg. 

egen des Auftretens der Schweinefeuche werden hierdurd im Medizinalbezirk Gadebuſch 
und im Amtsgerichtsbezirt Wittenburg bis auf Weiteres alle Schweine von der Benugung 
der Jahr: und MWochenmärfte ausgefchlofien. 

43 



182 No. 28. 1898. 

Auf Jahr: und Wochenmärfte, welche von der Ortsobrigfeit unter Zuziehung bes Bezirks⸗ 
— veterinärpolizeilich beaufſichtigt werden, findet die Beſtimmung in Abſatz 1 feine 
nmenbdung. 

Schmerin, den 16. Juli 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal- Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Mühlenbrud). 

(2) Befanntmahung vom 16. Juli 1898, betreffend Nichtabgabe des Diphtherie- 
ſerum mit der Koutrolnummer 282 von den Farbwerken vorm. Meifter, Lucius 
und Brüning zu Höchſt a. M. aus den Apothefen. 

Das unterzeichnete Minifterium beftimmt hierdurch, daß Diphtherieferum mit der Kontrol- 
nummer 282 von den Farbwerken vorm. Meifter, Lucius und Brüning zu Höchſt a. M. in 
den Apotheken nicht mehr abgegeben werben darf. 

Schwerin, den 16. Juli 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbrud. 

(3) Bekanntmachung vom 20. Juli 1898, betreffend Vertrieb von Looſen der 

von der Deutjchen Koloninlgefellihaft und dem Dentjchen Frauenverein für 

Krankenpflege in deu Kolonien veranftalteten Geldlotteric. 

er Deutſchen Kolonialgejellihaft und dem Deutjchen Frauenverein für Kranfenpflege in den 
Kolonien wird hiermittelſt geitattet, für foloniale Zwecke 10 Gelblotterien nad) Maßgabe des 
hierunter abgedrucdten Planes zu veranjtalten und zur Theilnahme an benfelben durch bie 
innerhalb des hiefigen Großherzogthumes erfcheinenden öffentlichen Blätter aufzuforbern, ſowie 
die Looſe durch biefige Agenten, jedoch nicht im Wege des Gewerbebetriebes im Umherziehen, 
vertreiben zu laſſen. 

Schwerin, ben 20. Xuli 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
A. von Bülow. 

Lotterie Plan. 

Der Deutihen Kolonialgejellihaft und dem Deutfchen Frauenverein für Krankenpflege 
in den Kolonien ift bie Genehmigung für zehn Geldlotterien ertheilt, deren Reinertrag für 
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die Zwecke der Wohlfahrt der deutſchen Schußgebiete bejtimmt ift und deſſen Verwendung 
unter Mitwirfung bes Auswärtigen Amts jtattfinden foll, und zwar im ganzen Umfange des 
Deutſchen Reiches. 

Am Jahre 1898 findet eine Ziehung, in den Jahren 1899, 1900, 1901, 1902 finden 
je zwei Ziehungen, im Jahre 1903 findet die legte Ziehung ftatt. 

Die Bedingungen hierfür find folgende: 
l. 

19 

Jede Lotterie beiteht aus 500 000 nad) Maßgabe der SS 22, 23, 25 bes Reichs: 
jtempelgejeßes vom 27. April 1894 fteuerpflichtigen Looſen, melde in fort 
laufenden Nummern auögefertigt werben und mit einem befonderen Stempel, dem 
Namen ber beiden Vereine und dem Facſimile der Unterfchrift eines Mitgliedes 
des von dem Vereine zu bildenden Xotterie-Stomites verjehen und aus einem 
fogenannten Ausjchnittsregifter ausgefchnitten find. 

. Der Preis des einzelnen Looſes beträgt drei Mark, die Reichsftenpelgebühr von 
30 Pfennigen für das Loos ijt von dem Käufer eines jeden Looſes einzuziehen. 

. Als Gewinne find ausgefegt: 

1 Gewinn & 100000 Marf 
l er A 50000 

U: % 25000 „ 
1 Pr ä 15000 „ 
2 Gewinne & 10000 Marf .20000 , 
4 pr a 5000 „ 20000 

10 * a 1000 „ 10000 J,, 

100 „aA 500 „ 50000 „ 
150 Pr A 100 „ 15000 „, 

600 5». 50 „ 30000 „ 
16000 A 15 „ 240000 , 

. Die Ziehung der Gewinne erfolgt in Berlin durch Beamte der General⸗Lotterie-Direktion. 
Diejelbe findet öffentlich im Beifein und unter Aufficht eines Kommiljars der Preu— 
Bifchen Staatsregierung unter Zuziehung eines Notars ſtatt. Die Ziehungstage, 
jowie Ort und Stunde der Ziehungen werben auf den Looſen angegeben. 

Die Ziehung erfolgt aus zwei Glüdsrädern, von denen das eine bie jammt- 
lien Zoosnummern, das andere die ſämmtlichen Gewinne, der Zahl des Gewinn- 
plans entfprechend, enthält. 

Auf die Ziehung einer Loosnummer aus dem erjten Glüdsrade folgt jedes 
Mal die Ziehung eines Gewinnes aus dem zweiten Glüdsrade bergeftalt, daß 
diefer letztere auf die unmittelbar vor ihm gezogene Loosnummer fällt. Sind 
ſämmtliche Gewinne gezogen, jo bilden die übrigen in dem erjten Glüdsrabe 
zurüdgebliebenen Nummern die Nieten und alle mit dieſen im Rade zurüd- 
gebliebenen Nummern bezeichneten Looſe find mwerthlos. 

Ueber den Ziehungsaft wird eine notarielle Verhandlung aufgenommen und 
von ben dabei Anmejenden volljogen. Je eine Ausfertigung berjelben wird, 
nachdem der Inhalt durch den Deutichen Reichs: Anzeiger, ſowie durch die amtlichen 
Organe berjenigen beutjchen Bundesftaaten, welche den Vertrieb ber Looſe ge: 
jtatten, veröffentliht worben, in den Archiven der Deutſchen Kolonialgefellichaft 
und bes Deutjchen Frauenvereins für Krankenpflege in den Kolonien niedergelegt. 
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Die gezogenen Nummern der gewinnenden Looſe mit den darauf gefallenen 
Gewinnen werden im Deutichen Reichsanzeiger dreimal fofort nad ber Ziehung 
von drei zu drei Mochen befannt gemad)t. 

Desgleihen hat die Befanntmahung in der Weife zu erfolgen, welche von 
einzelnen Bundesſtaaten nod) vorgejchrieben werden jollte. 

Sollten bis zum fiebenten Tage vor dem Fiehungstage nicht wenigitens 
dreiviertel jämmtlicher Looſe abgelegt fein, jo iſt das Lotterie-fomite befugt, bie 
Ziehung auf einen von der Nufjichtsbehörbe zu bejtimmenden Tag zu verlegen. 
Diefe Verlegung it alsdann im Deutſchen Reichsanzeiger dreimal von 8 zu 
8 Tagen befannt zu madıen. 

. Der Betrag ber Gewinne wird brei Tage nad) erfolgter Veröffentlichung der 
Geminnlifte im Deutichen Neichsanzeiger bei Vorzeigung der Looſe an den Inhaber 
berfelben gegen Aushändigung ber Looſe an einer vom Lotterie-Komité öffentlic 
befannt zu machenden Stelle gezahlt. 

Jedes Geminnloos, welches binnen ſechs Monaten, von bem legten Ziehungs- 
tage an gerechnet, nicht vorgezeigt und geltend gemacht ift, verliert mit Ablauf 
diejer Friit das Anrecht auf die Erhebung des Gewinnes. 
Der Preußifhen Staatsregierung iſt das Auffihtsrecht bei der Ausführung der 
Sotterie vorbehalten. 

Berlin W., 22. Yuni 1898. 

Die Deutſche Kolonialgefellichaft. Der Deutjche Frauenverein 
Sachſe, für Krankenpflege in den Kolonien. 

geihäftsführender Vice-Präſident. Gräfin v. Monts, 
Deutſche Banf. - Vorfigende. 

Roland Lüde. ppa. Endemann. Ludw. Müller & Co. 

(4) Bekanntmachung vom 20, Juli 1598, betreffend das ſtaatlich geprüfte 
Diphtheriejerum. 

Unter Bezugnahme auf die Verordnung vom 30. April 1895, betreffend das Diphtherieferum 
(Negierungs- Blatt No. 15), und auf die Bekanntmachung, betreffend das jtaatlih geprüfte 
Diphtherieferum, vom 1. Mai 1895 (Negierungs: Blatt, Amtliche Beilage No. 15) macht das 
unterzeichnete Miniſterium hierdurch befannt, daß auch das von der Firma E. Merd zu Darm: 
ftabt dargeftellte in der in Verbindung mit dem Inſtitut für Infektionskrankheiten in Berlin 
errichteten Kontrolftation geprüft wird, daß dasfelbe jedoch abweichend von den übrigen deutſchen 
Diphtherieferum: Präparaten als SKontrolzeichen jtatt des Adlers den heſſiſchen Löwen auf der 
Verfchlußplombe der Fläſchchen zeigt. 

Schwerin, den 20. Juli 1898. 

Großherzoglich Mecdlenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

von Amsberg. 
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(5) Bekanntmachung vom 18. Juli 1898, betreffend die Eröffunng einer Telegraphen- 
anftalt in Dettmanusdorf-Kölzow. 

n Dettmannsdorf-Kölzow wird am 19. Juli eine Telegraphenanftalt mit Fernſprechbetrieb 
zur Eröffnung gelangen, welche beſchränkten Tagesdienit hält. 

Schwerin, ben 18. Juli 1898. 

Der Kaiferliche Ober-Poftdireftor. 
In Vertretung: Paſchen. 

(6) Bekanntmachung vom 22. Juli 1898, betreffend die Verſendung von Pojt- 
padeten nad Nufland und die Bezugspreife für die in Rußland erjdeinenden 

Zeitungen. 

om 1. Auguft ab können Poftpadete ohne und mit Werthangabe bis zum Gewicht von 
5 kg nad) dem europäiichen Rußland verjandt werden. Die Werthangabe wird bis zum 
Betrage von 40 000 ME. zugelaijen, Nachnahmepadete find ausgefhloffen. Die Poſtpackete 
müfjen frantirt werden; die Tare für Poftpadete ohne Werthangabe beträgt 1 Mi. 40 Pf. 

Ferner tritt in Folge anderweiter Bewerthung des rufliihen Nubels eine entiprechende 
Herabjegung ber Gebühren für andere Padete Poſtfrachtſtücke) nach dem europälfchen und 
dem afiatifchen Rußland, jowie der Bezugspreije für die in Rußland erfcheinenden Zeitungen ein. 

Nähere Auskunft ertheilen die Pojtanitalten. 

Schwerin, den 22. Juli 1898. 

Der Kaiferliche Ober: Poftdireftor. 
In Vertretung: Paſchen. 

(7) Bekauntmachung vom 23. Juli 1898, betreffend die Gröffnung einer oft: 
agentur in Kummer. 

In dem Orte Kummer D.A. Grabow wird am 1. Auguſt eine Poſtagentur eröffnet. 

Schwerin, den 23. Juli 1598. 

Der Kaiſerliche Ober-Poftdirektor. 
In Vertretung: Paſchen. 

(8) Bekanntmachung vom 14. Juli 1898, betreffend das Erlöſchen der Pferderäude 
anf dem Grundſtück No. 269 zu Nenftadt. 

Die Näude des Pferdes auf dem Grundſtück No. 269 zu Neuftabt ift erlofchen. 

Schwerin, den 14. Yuli 1898. 
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HI. Abtheilung. 
N — — 

1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Landdroften Wehner zu Dömig bie 
nachgefuchte Dienftentlafjung zu ertheilen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1898. 

2) Seine Hoheit der Herzog-NRegent haben den Ober: Pojtbireftionsfefretär Emil Weide— 
mann zum Poſt-Kaſſirer mit Wirfung vom 1. April d. Is. ab zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 15. Juli 1898. 

(8) Der Rathöregiftrator Prüter und der Nathsfanzliit Hoop zu Wismar find zu Stell- 
vertretern bes Standesbeamten für den Standesamtsbezirt Wismar  beftellt worden. 

Schwerin, den 16. Juli 1898. 

(4) An Stelle des Aftuars Münfter zu Neubukow ift der Stabdtjefretär Karl Klüffen- 
dorf daſelbſt wiederum zum Verwalter der Amtsitelle für bie Invaliditäts- und Alters: 
verficherung zu Neubukow ernannt worden. 

Schwerin, den 21. Juli 1898. 

5) Dem Freiheren Carl Arel von Maltzahn ift nicht, wie in der Bekanntmachung vom 
29. v. Mts. (Regierungs-Blatt, Amtliche Beilage No. 25) ausgefprochen ift, das Miteigenthum, 
fondern das Eigenthum des Allodialgutes Hof und Kirch-Lütgendorf e. p. Blücherhof Amts 
—* von feiner Schwiegermutter, der verwittweten Frau Luiſe von Pleſſen, geb. von Reſtorff, 
übertragen. 

Schwerin, den 19. Juli 1898. 

Mit diefer No. 28 wird ausgegeben: No. 31 des Reichs-Gejegblatts von 1898. 
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Syahrgang 1898, 
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Ausgegeben Schwerin, Montag, den 1. Auguſt 1898, 

Inhalt, 
I. Abtgeilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Verleihung der Medienburgiihen Staats- 

angehörigkeit an den Oberften a. D. von Platen auf Garvensdorf. (2) Be- 
fanntmachung, betreffend die AUnzeigepfliht für die Geflügeldholera. (3) Be— 
fanntmachung, betreffend die diesjährigen größeren Truppenübungen im 
biefigen Großherzogthum. (4) und (5) Bekanntmachungen, betreffend das 
Poſtweſen. (6) Bekanntmachung, betreffend das Erlöſchen der Schafräude 
in Matzlow. 

II. Abtheilung. Dienſt- ıc. Nachrichten. 

I. Abtheilung. 
— —— — 

(1) Bekauntmachung vom 27. Juli 1898, betreffend die Verleihung der Mecklen— 

burgiſchen Stantsangehörigfeit an den Oberjten a. D. von Platen auf Garvensdorf. 

as unterzeichnete Miniſterium bringt mit Nüdfiht auf $ 5 der Verordnung vom 28. De: 
zember 1872, betreffend die Mecdlenburgifche Staatsangehörigkeit, hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß, daß dem Preußiſchen Staatsangehörigen Oberften a. D. von Platen aus Schmiede: 
berg, Miteigenthümer des Gutes Garvensdorf r. A. Bukow die Mecklenburgiſche Staats: 

angehörigkeit verliehen worden ift. 

Schwerin, ben 27. Juli 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: von Blüder. 
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(2) Bekanntmachung vom 27. Juli 1898, betreffend die Anzeigepflicht für die 

Geflügeldolera. 

as unterzeichnete Minifterium bringt hierdurch die nachitehende Bekanntmachung des Reichs— 
— 21. d. M., betreffend die Anzeigepflicht für die Geflügelcholera, zur allgemeinen 

enntniß. 

Schwerin, den 27. Juli 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal:Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

Deutſches Reid. 

Bekanntmachung, 
betreffend die Anzeigepflicht für die Geflügelcholera. 

Vom 21. Juli 1898. 

Auf Grund des 8 10, Abſatz 2 des Geſetzes, betreffend die Abwehr und Unterdrüdung 
von Viehfeuchen, vom 23. Juni 1880/1. Mai 1894 (Neichs - Gefegblatt 1894, S. 409) be 
ftimme ich: 

Für die Grofbherzogthümer Baden und Medlenburg- Schwerin wird vom 
1. Augujt d. J. ab bis auf Weiteres für die Geflügelcholera die Anzeigepflict 
im Sinne des $ 9 des erwähnten Geſetzes eingeführt. 

Berlin, den 21. Juli 1898. 

Der Reichskanzler. 

Im Auftrage: Rothe, 

(3) Belanntmahung vom 29. Juli 1898, betreffend die diesjährigen größeren 

Truppenübungen im hiefigen Grofherzogthum. 

n Betreff der diesjährigen größeren Truppenübungen im hieſigen Großherzogthum wird 
Nachſtehendes befannt gemadt: 

1. Von den Truppentheilen der 17. Divifion werben abgehalten: 
a) die Geländeübungen des Holſteinſchen Feldartillerie - Regiments Nr. 24 vom 15. 

bis 20. Auguſt füdlih von Mittenburg und Zarrentin; 
b) die Brigade-Manöver der gemifchten 33. Anfanterie » Brigade vom 23. bis 

26. Auguſt weitlih der Straße Brahlitorf-Wittenburg-Bobdin ; 
c) die Brigade- Manöver ber gemifchten 34. und 81. Infanterie» Brigade vom 23. 

bis 26. August öftlih der Straße Brahlftorf- Wittenburg-Boddin ; 2 
d) die Divifions-Manöver der 17. Divifion vom 27. bis 30. Auguſt in bem Gelände 

Wittenburg-Boizenburg-Brahlitorf:Hagenow. 
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2. Für diefe Uebungen und die Märfche zu bezw. von denfelben werden die Marfch: 
routen baldmöglichjt ausgefertigt werden und Auszüge daraus, welche wegen ber einzelnen zu 
bequartierenden Ortichaften das Nähere enthalten, den betreffenden Ortabehörben zweds Ber: 
anlaffung des Weiteren zugehen. Außerdem werden befondere Verfügungen ergehen wegen 
der Nothquartiere, melde den während ber Manöver biwakirenden Truppen für den Fall 
beſonders jchlechter Witterung militärifcherjeits werben zugewiefen werben. Bei diefen Noth- 
quartieren handelt es ſich weniger um ein Quartier, ald um ein Obdach für bie Truppen 
zum Schuß gegen die Witterung. 

Die Quartiergeber in fämmtliden Uebungsgebieten und den umliegenden Oriſchaften, 
insbefondere auf dem platten Lande, werben ſchon jegt aufgeforbert, die wirthichaftlichen Ein» 
richtungen dahin zu treffen, daß geeignete Quartierräume für Mannfhaften und Pferde offen 
gehalten werden. Mit Nüdficht auf die den Truppen ohnehin ſchon zugemutheten ftarfen 
Marjcleiftungen hat es fich nicht vermeiden lafjen, die Ortichaften fehr erheblich über bie 
abgeihägte Belegungsfähigkeit hinaus zur Einquartierung heranzuziehen; es find inbeffen von 
dem Königlichen Kommando der 17. Divifion hierfelbft die Truppen angemwiefen worden, nur 
die allergeringiten Anforderungen an die Quartiergeber zu ftellen und fich überall mit 
demjenigen zu begnügen, was bei gutem Willen die Bevölkerung ihnen zu bieten vermag. 

3. Gemäß $ 4 des Gefepes über die Naturalleiftungen für die bewaffnete Macht im 
Frieden vom 13. Februar 1875 in ber Faflung vom 24. Mai 1898 wird gegen ben Der: 
gütungsfag von 80 Pfg. für den Mann und Tag leinſchließlich Brot) die Verabreichung der 
Verpflegung durch die Quartiergeber ſowohl für die auf Märſchen befindlichen, als aud) für 
diejenigen Truppen in Anfprucd; genommen werden, welche vorübergehenbes Quartier 
(Rantonnementsquartier) erhalten, mithin bei allen Einquartierungen, ausgenommen jedod) 
für diejenigen Truppen, welche etwa in Folge Aufhebung eines Biwaks Nothquartiere beziehen 
(vergl. Ziffer 2, Abfag 1), fowie am 24. Auguft für folgende Truppentheile, welde an 
dieſem Tage vor dem Einrüden in die nachbezeichneten Unterfunftsorte abkochen und baher 
ehe einſchließlich Futter für die Pferde aus einem Mianöverproviantamt empfangen 
werben: 

1. II. Bataillon Infanterieregiments Nr. 75 in Marfow, Banzin und Bellahn, 
2. III. Bataillon Infanterieregiments Nr. 76 in Tüſchow, Camin, Robenwalde und 

Goldenbow, 
3. 2. Esfadron Huſarenregiments Nr. 15 in Banzin und Vellahn, 
4. 5. Esfabron Hufarenregiments Nr. 15 in Nodenwalde und Goldenbow. 

Am 25. Auguſt (Ruhetag) wird auch für diefe Truppen Verpflegung durd) bie Quartiers 
geber verlangt werden. 

‚In den Marfchrouten der genannten Truppentheile unb ben baraus anzufertigenben 
Auszügen wird Vorftehendes noch befonders vermerkt werben. 

„ Für bie Offiziere darf die Verabreichung von Verpflegung gegen ben geſetzlichen Vers 
gütungsfag felbft dann verlangt werden, wenn für bie Diannieaften nur vorübergehenbes 
Quartier ohne Verpflegung beanfprucht wird, bei Einquartierung in Ortſchaften mit mehr als 
3000 Einwohnern jedoh nur die Morgenkoft. 

Für die an den Herbftübungen theilnehmenden Fuftruppen (Infanterie einſchließlich bes 
Stabes ber 17. Divifion und der Infanterie-Brigadeftäbe und Pioniere) wird die Fourage 
ſowohl auf Märjchen als auch im vorübergehenden Quartier (Rantonnementsquartier), für bie 
berittenen Truppen (Kavallerie und Feldartillerie) in den Marſchquartieren aufj Grund des 
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8 5 bes oben erwähnten Gefeges von ben bequartierten Gemeinden gefordert werden. (Aus— 
nahmen fiehe vorftehend zu 1 und 2.) Die Verabreichung des Bedarfs an Futter für die 
in vorübergehendem Quartier (Rantonnementsquartier) unterzubringenden berittenen Truppen 
wird aus ftändigen oder zu errichtenden Manöver : Proviantämtern erfolgen. Zur Heran— 
Ihaffung der Fourage aus den Proviantämtern haben die Gemeinden zc. auf Erfordern die 
nöthigen uhren zu leiften. 

In die Nothquartiere bringen, mie bereits in Abſatz 1 angebeutet, die Truppen ein: 
tretenden Falles Holz, Stroh, Lebensmittel und Fourage mit, fo daß außer einem zur Ver: 
fügung zurftellenden trodenen Raum feinerlei Zeiftungen zu beanfpruchen find. 

4. Zur Feſtſtellung und Abſchätzung der durch die unter Nr. 1 bezeichneten Uebungen 
entfiehenden Flurbefhädigungen werden nad) Maßgabe des 8 14 des Reichsgeſetzes vom 
13. Februar 1875 in der Faſſung vom 24. Mai 1898 über die Naturalleiftungen für die 
bewaffnete Macht im Frieden, fowie der zur Ausführung diejes Gefeßes unter dem 13. d. Mts. 
erlafjenen Verordnung — Reichs-Geſetzblatt des Jahres 1898, Ceite 934 bis 938 — befondere 
Kommiffionen zufammentreten. Zur Leitung der Verhandlungen und Gejchäfte derfelben iſt 
der Droft Bald zu Güſtrow als Zandesherrlicher Kommiſſar beftellt worden. Die Ortsbehörden, 
fowie die Befiger, Pächter u. f. w. von Grundftüden in den von den Truppenübungen be: 
rührten Gegenden werden hierdurch angewiefen, den Anforderungen des Zandesherrlichen Kom— 
miſſars, welcher feine Bekanntmachungen in den Amtlichen Mecklenburgiſchen Anzeigen, ber 
Mecklenburgiſchen Zeitung und ber Rojtoder Zeitung veröffentlichen wird, ungefäumt Folge 
zu leilien. 

5. Die Ortsvorftände haben nah $ 11, Abſatz I des mehrerwähnten Reichsgeſetzes 
zu veranlaffen, daß zur möglichiten Verhütung von Flurſchäden bejtellte Felder, Schonungen 
u. f. w., auch bie nicht von weither fichtbaren Sumpfitellen, Gräben, Löcher u. ſ. w. redt- 
zeitig und beutlid mit Strohwiepen bezeichnet werden. Gleichzeitig werden die Ortsbehörden 
aufgefordert, für Aufitellung und Inftandhaltung der Wegweiſer, thunlichit auch an bloßen 
—— und für Kenntſichmachung von Brunnen mit ſchlechtem, geſundheitsſchädlichem 

aſſer durch Anbringung von Aufſchriften und Mittheilung an die Quartiermacher Sorge 
zu tragen. 

Schwerin, ben 29. Juli 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: von Blücher. 

(4) Bekauntmachnug von 28. Juli 1898, betreffend die Eröffnung einer Poſt⸗ 
agentur in Gr.-Roge. 

In dem Ort Groß-Roge D.:A. Güftrom wird am 1. Auguft eine Poſtagentur eröffnet. 

Schwerin, ben 28. Juli 1898. 

Der Raiferliche Ober-Poftdirektor. 
In Vertretung: Paſchen. 
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(5) Befauntmahung vom 29. Juli 1898, betreffend Abftempelung von Streif- 

bändern uudvon Briefumjdlägen mit dem Freimarkeuſtempel durd) die Reichsdruckerei. 

Die Reichsdruckerei übernimmt von jegt ab für Privatperfonen die Abſtempelung von Streif- 
bändern und von Briefumfchlägen mit dem Freimarfenftempel unter den für die Abſtempelung 
von Poſtkarten und Kartenbriefen geltenden allgemeinen Bedingungen, über welche die Poſt— 
ämter auf Erfordern Auskunft geben. 

Die zur Abjtempelung beftimmten Streifbänder fünnen einzeln gejchnitten ober in 
zufammenhängenden Bogen bis zur Größe von 60:90 em, bie Briefumschläge in fertigem 
Zuftande oder ebenfalls in ganzen Bogen bis zu ber angegebenen Größe eingeliefert werden. 
Die Briefumschläge müfjen ihrer Beichaffenheit nach zur Abftempelung geeignet fein. Auf 
Dale Stellen der ganzen Bogen der MWerthitempel eingebrudt werden foll, it genau zu 
bezeichnen. 

Die Abftempelungsgebühr wird mit 1 ME. 75 Pfg. für je 1000 Stüd Streifbänder 
und Briefumfcläge oder für jedes angefangene Taufend berechnet. 

Mengen unter 20000 Stüd von jeder Gattung werden zur Abjtempelung nicht zugelafien, 

Schwerin, den 29. Juli 1898. 

Der Kaiferliche Ober-Poſtdirektor. 
In Vertretung: Paſchen. 

(6) Bekanntmachung vom 23. Juli 1898, betreffend das Erlöfcgen der Räude 
unter den Schafen in Matzlow. 

In dem zur Kämmerei der Stadt Parchim gehörenden Dorfe Matzlow iſt die Räude unter 
den Schafen erloſchen. 

Schwerin, den 28. Juli 1898. 

II. Abtheilung. 
— u u 

(1) In Grundlage der Verordnung vom 14. Februar 1887, betreffend die Viſitation der 
Apotheken, iſt zum pharmazeutiſchen Viſitator der Apotheken des Landes für bie Viſitatlons⸗ 
kommiſſion der Medizinalbezirke Nr. I Boizenburg, Nr. IT Gadebuſch, Nr. IV Schwerin, 
Nr. IX Gnoien, Nr. X Maldin und Nr. XI Waren an Stelle des nad) Aufgabe feines 
Npotheferbetriebes aus diefem Amte ausgeſchiedenen Hofapothefers Rümker zu Güftrom ber 
Hofapothefer Dr. phil. Brollius zu Pardim vom unterzeichneten Minifterium ernannt 
worden. Zum ftändigen Vertreter der pharmazeutiichen Bifitatoren des Landes für bie 
Medizinalbezirte Boizenburg, Schwerin, Güftrow, Malchin und Waren ift an Stelle bes in 
Folge feiner Berufung zum pharmazeutifhen Mitgliede aus dieſem Amte ausgeſchiedenen Hofs 
ae * phil. Prollius zu Parchim der Rathsapotheker Uebe zu Roſtock wiederum 

tellt worden. 

Schwerin, den 20. Juli 1898, 
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(2) Den Kandidaten der Medizin Georg Neizel aus Emangweni, Paul Haver aus 
Schwerte, Georg Zudfchwerbt aus Tilfit, Johannes Bernhardt aus Dresden und 
Ernft Ludwig Brüdner aus Roftod ift, nachdem diejelben bezw. am 13., 14. 
und 16. Juli 1898 bie Prüfung vor der ärztlichen Prüfungs-Kommiffion zu Roſtock beftanden 
haben, die Approbation als Arzt mit der Geltung von ben bezeichneten Tagen ab für das 
Gebiet des Deutſchen Reichs ertheilt. 

Schwerin, ben 21. Yuli 1898. 

8) Der bisherige Paftor Thieffing zu Eidelberg ift durch Stimmenmehrheit zum Prediger 
an der Kirche zu Polchow erwählt und am 6. Sonntage nad) Trinitatis (17. Juli d. Je.) 
in fein neues Amt eingeführt worben. 

Schwerin, den 23. Juli 1898. 

(4) Der Dr. Günther zu Hagenow ift an Stelle des Sanitätsraths Dr. Rehberg da 
—8 wiederum zum Aufſichtsarzt über die Hebammen des Aufſichtsbezirks Nr. 2 (Hagenow) 

ellt. 

Schwerin, den 26. Juli 1898. 

(5) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Geheimen erpedirenden Sekretär Carl 
MWillebrand zum Poſtdirektor mit Wirkung vom 1. Juli d. 36. ab zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 29. Juli 1898. 

(6) Dem Amts-Affeffor Schlie beim Amte Boizenburg ift bas volle beamtlihe Votum 
ertheilt worben. 

Schwerin, den 1. Auguft 1898. 

(7) Bor dem Yuftiz- Minifterium hat der Erbpadithofbefiger Johannes Ehlers zu Hof 
Bergrabe in Vollmacht der Gebrüder Paul und Otto Fri und als Vormund bes minder: 
jährigen Diartin Frick den Lehneid wegen des auf bie genannten drei Gebrüder Frick nach dem 
Ableben ihres Vaters vererbten Lehnguts Zieslübbe Amts Grabow unterm 8. Juli abgeleiftet. 

Schwerin, den 18. Juli 1898. 

(9) Bor dem JuftigeDiinifterium hat der nicht im Beſihe der Medlenburgiſchen Staats: 
angebörigfeit befindliche Oberftlieutnant von Shmidt- Pauli zu Potsdam heute den Homagial⸗ 
eid wegen bes Fäuflih von ihm erworbenen Allobialguts Charlottentyal Amts Güftrom durch 
einen Vertreter abgeleiftet. 

Schwerin, ben 22. Juli 1898. 

Mit dieſer No, 29 wird ausgegeben: No. 32 bes Reichs-Geſetzblatts von 1898. 
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Ausgegeben Schwerin, Donneritag, den 4. Auguſt 1898. 
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Inhalt. 

I. Abtheilung. (1) Belanntmahung, betreffend bie Zujammenfegung der in Schwerin er« 
richteten Schiedögerichte für die Unfallverfiherung der Arbeiter in den für 
Großberzogliche Rechnung verwalteten land- und forftwirthichaftlichen Betrieben. 
(2) Bekanntmachung, betreffend polizeiliche Vorfchriften für den Verkehr über 
bie im Bau begriffene Eifenbahn von Ganzlin nad Röbel. (3) Belannt- 
machung, betreffend die Gejtattung von Erntearbeiten an den nächſten drei 
Sonntagen. 

II. Abtheilung. Dienit- ıc. Nachrichten. \ 

I. Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 29. Juli 1898, betreffend die Zujammenfesung der 

mit dem Site in Schwerin errichteten Schiedsgerichte für die Unfallverſicherung 

der Arbeiter in dem für Großherzogliche Rechnung verwalteten land» und forit- 

wirthichaftlichen Betrieben. i 

In Gemäßheit des $ 52 bes Geſetzes vom 5. Mai 1886, betreffend die Unfall- und Kranken: 
verfiherung der in land» und foritwirthichaftlichen Betrieben bejchäftigten Perſonen, wird 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die mit dem Sige in Schwerin errichteten 
Schiedsgerichte für die Unfallverfiherung der Arbeiter in den für Großherzogliche Rechnung 
verwalteten land» und forjtwirthichaftlichen Betrieben: 

a) im Bereiche der Großherzoglichen Haushaltsverwaltung und 
b) im Bereiche der Rameral: und fonjtigen Zandesherrligen Verwaltung 
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I Zeitraum vom 1. Juli 1898 bis dahin 1900 in nadhftehender Weiſe zufammen- 
gejegt. find 

zu a) (Ausführungsbehörbe: die oberfte Werwaltungsbehördbe bes Großherzoglichen 
Haushalts). 

Vorſitzende 
Landgerichtsrath Büchner bierfelbft; 

Stellvertreter: 
Oberamtsrichter Behnde bierfelbit; 

Beifiger: 
1. Revierföriter Regenitein zu Jamel; 

Stellvertreter: 
Nevierföriter Moldt zu Zidhufen, 
Revierförjter Lüders zu Ivendorf; 

2. Hofgärtner Klett bierjelbft; 
Stellvertreter: 

Marftallamts-Regiftrator Dip hierſelbſt, 
Hofgärtner Schulze hierjelbit; 

3. Forjtarbeiter Heinrich Bauer zu Kir: Mulfow; 
Stellvertreter: 

—— Johann Selck zu Queſtin, 
orſtarbeiter Wilhelm Barten zu Alt-Bukow; 

4. Forſtarbeiter, Häusler Karl Soltwedel zu Wend.Waren; 
Stellvertreter: 

Forftarbeiter, Häusler Frig Kaſten zu Sandhof, 
Forſtarbeiter, Häusler Karl Brandt zu Wend.-Waren. 

zu-b) (Ausführungsbehörde: Großherzogliches Finanzminifterium, Abtheilung für 
Domainen und Forſten). 

Vorfigender: 
Landgerihtsraty Büchner bierjelbit; 

Stellvertreter: 
Oberamtsrichter Behnde hierjelbit; 

Beiliger: 
1. unbefegt ($ 51 des Gefeßes vom 5. Mai 1886); ° 

Stellvertreter: 
Forjtmeifter Garthe zu Lübz, 
Oberföriter von Baſſewitz zu Jasnitz; 

2. Revierförjter Evers zu Tanfenhagen; 
Stellvertreter: 

Oberförſter Eisfeldt zu Tobbin, 
Nevierföriter Sandberg zu Neu:Zahun; 

3. Forftarbeiter Kröger zu Doberan; 
Stellvertreter: 

Forftarbeiter Goeſch zu Doberan, 
Forſtarbeiter Wejtphal zu Brunshaupten; 
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4. SForjtarbeiter Johann Schliemann zu Qualig; 
Stellvertreter: 

Forftarbeiter, Häusler Wilhelm Steinhufen zu Schlemmin, 
Forftarbeiter Joachim Bülom zu Zepelin. 

Schwerin, den 29. Juli 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minijterium des Innern. 
Im YAuftrage: von Blücher. 

(2) Befauntmachung vom 2. Auguft 1898, betreffend polizeiliche Vorſchriften 

für den Berfehr über die im Bau begriffene Eifenbahn von Ganzlin nad) Röbel. 

Auf den Antrag der Großherzoglihen Eiſenbahn-Bau-Kommiſſion hierfelbit wird hierdurch 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Neubauftrede Ganzlin —Röbel, zwecks weiterer 
Herftellung des Oberbaues, vom 15. d. M. ab mit Lofomotiven und Arbeitszügen be: 
fahren werden wird. 

Das über die Bahn verkehrende Publifum hat fih daher nah der Worichrift im 
S 44, Ziffer 5, der Bahnordnung für die Neben-Eijenbahnen Deutichlands vom 5. Juli 
1892 zu richten, welcher lautet: 

Sobald fih ein Zug nähert, müſſen Fuhrwerke, Reiter, Fußgänger, 
Treiber von Vieh und Lajtthieren in angemefjener Entfernung von der Bahn, 
und zwar, fofern Warnungstafeln vorhanden ſind, an dieſen halten bezw. die 
Bahn jchnell räumen. 

Schwerin, den 2. Auguſt 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgijches Minifterium des Innern. 
Im Auftrag: von Blüder. 

(3) Befanntmahung vom 3. Augujt 1898, betreffend die Geftattung von Ernte: 

arbeiten an den nächſten drei Sonntagen, dem 7., 14. und 21. Auguft 1898. 

Mi Rüdfiht auf die durch ungünftige Witterung veranlafte Verzögerung der diesjährigen 
Erntearbeiten wird höchſter Beltimmung gemäß hierdurch gejtattet, daß die Erntearbeiten an 
den nädjiten drei Sonntagen, dem 7., 14. und 21. Auguſt d. Is., nad) gänzlidy beendeten 
öffentlichen Gottesdienfte verrichtet werden, jedoch ſo, daß damit erit eine Stunde nad) Be: 
endigung des Gottesdienftes begonnen werden darf, und nur mit Einwilligung der Arbeiter. 

Schwerin, den 3. Auguſt 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgijches Minifterium, Abtheilung für 
geiftliche Angelegenheiten. 

von Amsberg. 
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HE. MAbtheilung. 
— — — 

(1) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Sanitätsrath Dr. med. Hermann 
Rehberg zu Hagenow den Charakter als Mebizinalrath; zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 30. Yuli 1898. 

(2) Nach dem Fortzug des Kreisphyſikus Sanitätsraths Dr. Mulert aus Hagenow iſt dem 
Dr. med. Günther zu Hagenow die einſtweilige Verwaltung der Geſchäfte des Kreisphyſilats 
Boizenburg einſtweilen und bis auf Weiteres übertragen worden. 

Schwerin, den 1. Auguft 1898. 

38) Der Erbmüller Auguft Peters zu Sanig ift zum ftellvertretenden Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirf Sanig beftellt worden. 

Schwerin, den 1. Auguſt 1898. 



Hegierungs- Blatt 
für das 

Großherzogthum Merklenburg- Schwerin, 

Amtliche Beilage. 
2 31. 

Jahrgang 1898. 

. Ausgegeben Schwerin, Dienitag, den 9. Auguft 1898, 

Inhalt. 

I. Abtheilung. (1) Belanntmadhung, betreffend die Abhaltung eines Füllen- und Starfen- 
‚markt in Hagenow. (2) Belanntmachung, betreffend bie Aufftellung ber 
Urliften für Schöffen für das Jahr 1899. (3) Belanntmachung, betreffend 
die Wufftellung von Fuhrparks für die biesjährigen Truppenübungen im 
biefigen Großherzogtfum. (4) Bekanntmachung, betreffend die für Leiftungen 
an das Militär zu vergütenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für ben 
Monat Juli 1898. (5) Belanntmachung, betreffend die Eröffnung einer 
Zelegraphenanftalt in Kummer. (6) Bekanntmachung, betreffend die Schafräube. 

I. Abtheilung. 

(1) Befauntmahung vom 2. Anguft 1898, betreffend Abhaltung eines Füllen— 

und Starfenmarftes in Hagenow. 

In der Stadt Hagenow wird am 20. Auguſt d. Is. ein Füllen- und Starkenmarkt ab- 
gehalten werben. 

Schwerin, den 2. Auguſt 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Bekanntmachung vom 3. Auguſt 1898, betreffend die Anfftellung der 

Urliften für Schöffen für dns Jahr 1899. 

Die zur Aufftellung der Urliften für Schöffen nad) $ 36 des beutfchen Gerichtsverfafjungs- 
gefeßes und nad) ber Beitimmung unter I. 1 ber Belanntmadhung vom 17. Juni 1879, 
betreffend die Schöffengerichte, berufenen Perſonen, nämlich: 

a) für die Domainen, einſchließlich der Infamerata, die Ortsvorfieher; 
b) für die ritterſchaftlichen Landgüter und die Befigungen der übrigen Landbegüterten, 

mit Ausnahme der Kämmereigüter, die Träger ber Ortsobrigfeit; 
e) für die Städte und beren Gebiet, mit Einfluß der Kämmereigüter, der Hebungs- 

güter und Dörfer, ſowie in Roftod aud mit Einfluß der Hospitalgüter und 
des Hafenortes Warnemünde, bie a ar oder die von den Magiſtraten 
mit ber Vertretung der Bürgermeifter beauftragten Magiftratsmitglieber 

werden hierdurch daran erinnert, daß in Maßgabe der Vorfjchriften unter I.4 und unter II. 
ber angezogenen Befanntmahung vom 17. Juni 1879 bie Urliſten für Schöffen für das 
Jahr 1899 bis zum 1. Dftober d. Is. aufzuftellen, an diefem Tage nad) vorangegangener 
ordnungsmäßiger Belanntmadhung in der Gemeinde eine Woche lang zu Jedermanns Einficht 
auszulegen, und nad Ablauf dieſer Frift mit dem vorſchriftsmäßigen Attefte an ben Amts- 
richter des Vezirks einzufenden find. 

Schwerin, den 3. Auguſt 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium 
des Innern. der Juſtiz. 

Im Auftrage: Schmidt. von Amsberg. 
— — — 

(3) Bekanntmachung vom 4. Auguſt 1898, betreffend die Aufſtellung von Fuhr⸗ 
parks für die diesjährigen Truppenübungen im hiefigen Großherzogthum. 

Nachdem der von der Königlichen Intendantur der 17. Divifion gemachte Verſuch, den für 
bie Truppen während ber diesjährigen Herbitübungen im biefigen Großherzogthum erforderlichen 
Vorfpann an Fuhrunternehmer zu verdingen, nur binfichtlih bes in Schwerin eintretenden 
Bedarfs gelungen, im Webrigen aber erfolglos geblieben ijt, vernothwendigt es fich, biejen 
Vorfpann, foweit er nicht von den Truppen ermiethet bezw. auf Grund der Marſchrouten 
unmittelbar in den Qartieren angefordert werben wird, durch Aufitellung von Fuhrparks in 
Gemäßheit der reichsgefeglichen Beltimmungen zu beichaffen. 

Dit der Leitung biefer Angelegenheit ift der Bezirlskommiſſar des Aushebungsbezirks 
Hagenow, deſſen Büreau ſich in Hittenburg befindet, beauftragt worden. Die betreffenden 
Ortsbehörben werden hierdurch angemwiejen, den Anordnungen deſſelben pünktlich Folge zu leiften. 

Schwerin, ben 4. Auguft 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmibt. 
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(4) Belauntmahung vom 4. Auguft 1898, betreffend die für Leiftungen au 
das Militär zu vergütenden Durhjchnittöpreife von Naturalien für den Monat 

Juli 1898. 

Die im biefigen Großherzogthume für Lieferung von Naturalien an bie bewaffnete Macht 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find im Gemäßheit ber Belanntmadhung vom 
27. Mai 1875 (Negierungs-Blatt No. 18) durch den hieſigen Magiftrat 

für den Monat Juli 1898 
ermittelt und betragen für 

) 100 Kilogramm Weizen . 19 Dark 84 Pfg., 
2 Rog 90 ⸗ ⸗ . 13 ⸗ ⸗ 

8) ⸗ ⸗ —2 15. — ⸗ 
4) ⸗ * . 14 » 50 » 
Ri , 5 Een. -. 6 — 5 
6) » D = u 4. 26 * 
7) ⸗ ⸗ .. 4 26 8 
8) ein Raummeter Buchenholz 10 — ⸗ 
9) ⸗ Tannen 8 + — ⸗ 

10) 1000 Soden Torf . » » 5 » 50 » 

Der gemäß Artikel IL, 8 6 des Reichögefeges vom 21. Juni 1887 nad dem Durd 
ſchnitt der höchſten Tagespreife des Monats Juli berechnete und mit einem Auffchlage 
von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Auguft d. 36. an Truppen⸗ 
theile auf dem Marſche gelieferte Fo beträgt für 

100 Bogen Sal . 15 Mark 50 Pig., 
⸗ J u. ds — ⸗ 
⸗ Ste. 4 ⸗75 ⸗ 

Schwerin, den 4. Auguſt 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmibt. 

(5) Bekanntmachung vom 1. Auguſt 1898, betreffend Eröffuung einer Telegraphen- 

anftalt in Kummer. 

In Kummer iſt am 1. Auguſt eine Telegraphenanſtalt mit Fernſprechbetrieb eröffnet, welche 
beſchränkten Tagesdienjt hält. 

Schwerin, den 1. Auguſt 1898. 

Der Kaiferliche Ober: Poftdireftor. 
An Vertretung: Paſchen. 

(6) Bekanntmachung vom 3. Auguſt 1898, betreffend die Schafräude. 

Die Räude unter den Schafen im Domanialdorfe Damerow Amts Grivig ift erlofchen. 

Schwerin, den 3. Auguſt 1898. 
— — — 

Mit dieſer No. 31 werben ausgegeben: No. 33, 34, 35 u. 36 bes Reichs-Geſetzblatis von 1898. 



Hegierungs- Blatt 
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Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 

Amtliche Beilage, 
MR 32. 

Jahrgang 1898, 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 22. Auguſt 1898. 

Inhalt, 

J. Abtheilung. (1) Belanntmahung, betrefferd die für Zuchtſtuten im Beſitze Heinerer 
Büchter verteilten Prämien. (2) Bekanntmachung, betreffend die Betheiligung 
an einer Geldlotterie zur Erneuerung der St. Georgenkirche zu Eiſenach. 
(3) Belanntmachung, betreffend die Gewerkſchafts-Kranken- und Sterbekaſſe 
für die Stadt Schwerin. (4) Bekanntmachung, betreffend Enteignungen für 
eine Weberweganlage auf dem Bahnhofe Sleinen. (5) bis (8) Belannt- 
macjungen, betreffend das Poſt- und Telegraphenmwejen. i9) Bekanntmachung, 
betreffend die Schafräubde. 

II. Abtheilung. Dienjt- x. Nachrichten, 

I. Abtheilung. 
— — — 

(1) Bekanutmachung vom 3. Auguſt 1898, betreffend die für Zuchtſtuten im 

Beſitze Fleinerer Züchter vertheilten Prämien. 

as Ergebniß der auf Grund der landesherrlichen Verordnung vom 16. Januar 1895 zur 
Beförderung ber Landespferdezuht in diefem Jahre erfolgten Prämienvertheilung für aus: 
gezeichnete in das Geftütbud) für edle Mecklenburgiſche Pferde eingetragene Zuchtituten im 
Beige kleinerer Züchter wird nachjtehend zur allgemeinen Kenntniß gebradıt. 

Schwerin, den 3. Auguſt 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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Ergebniß der 
für ausgezeidjnete, in das Geftütbud; eingetragene Stuten, 

2 | Des Stutenbejigers | 
2 | 

*? = Wohnort und 
& Namen und Stand. Roftftation. 

—— — 
| A. Prämien von je 

| 'T. Stuten, welde in früheren Jahren 

1, 3. Schröder, Schulze Sam Alitice | Braun 

| 
Ä | II. Stuten, welde im Jahre 1898 
| ' f 

1 | H. Weftendorf, Schulze | Ivendorf bei Violette | Schwarz 
| Poarkentin | 

| B. Prämien von je 

‚I. Stuten, welde in früheren Jahren 
ı fi 

1 3. Lau, Schulze ' Büttlingen bei Staffa Hellbraun 
Grevesmühlen 

2 J. Evert, Erbpächte Upahl bi Quabbe Schwarzbraun 
Diedrichshagen 

| 
3 9 Dumwe, Eigenthümer |; Neppenhagen bei | Cordula Hellbraun 

' Grevesmühlen | 

4 X. Gundlach, Holländer Zickhuſen bei | Glmal Gelb mit Aaljtrich 
' | Kleinen 
| | | ' 

5 h W. Facklam, Erbpächter , Alt: Dieteln bei Quitte Dunfelbraun 
Wiligrad | 

6 ! J. Karow, Schulze | Medlenburg Nita Fuchs 
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Prämienvertheilung 
— ſich im Beſitze kleinerer Züchter befinden, für 1898. 

8 ı Größe | Abftammung | 

U Bemerfungen 3 | Stod« | | | ch 
8 | mütterlicherfeits. maß. | väterlicherjeits. | 

| 

100 Marf haben erhalten: 

in das Geſtütbuch eingetragen find. 

— — — t— 

| 

1892 159 Alhambra Quinge | Siehe Nr. 236 d. Jahresgeftes für 1896 

in das Geftütbud neu eingetragen = | 

1890 | 165 ) Vicomte | 
I) 

| 

50 Mart haben erhalten: — 

in das Geſtütbnch eingetragen ſind. | " | 

1887| 159 | Stafford Quatember | ee : 3: s 1895 

| | 
1890 163 | Quatember | Dscar | =: =» 39» s - 1895 

| | | 

1893 | 160 | Coriolan Quatember⸗Oscar VV 347 : ⸗ ⸗1897 
| 

| I 

Io 163 | . Claringo | Folk | ;s = 22 » 1895 

| | | N 

1887 159 |  Quatember Somet-dg. Wildfire edle — « 1895 
I i 

| | | 
1889| 164 | Nichtsnug | Oho | = 2384⸗ : : 1897 
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2 Des Stutenbejigers 

3 Mohnort und ‘= — ohnort un 
8 Namen und Stand. Poftftation. 

Ei BE — — 
7 C. Fahning, Erbpächter Wipersdorf bei Niobe Braun 

| Blanfenberg 

8 | M. Hartig, Aderbürger | Neubukow Viola | Schwarz 

| | 
9 S. Mobs, Baumann Kröpelin \ Juliane Fuchs 

10 | Derfelbe F Jule | Schwarz 

| | 

11 | F. Bannow, Erbpächter Neu-Gaarz Viea | Dunkelbraun 

| | 
12 J. Bull, ErbpächterNr.9| Stülow bei Vaſe | Braun 

! Doberan | | 

13 9. Kuhſe, Erbpächter Haſtorf bei Namenloje | Schwarz 
| Parkentin | 

14 | 9. Hallier, Schulze Neinshagen bei | Dna Schwarz 
N Retſchow | 

15 A. Gerdes, Hauswirth | Gr.-Schwah bei | Hanna | Hellbraun 
| Rofted | | 

16 , I. Brinkmann, Erb: | Lütten-Ktlein bei Brille | Hellbraun 
| pächter Warnemünde 

I 

| 

17 A. Pingel, Erbpächter Staebelow bei Ethelinde | Hellbraun 
| 

| 
Roſtock | 

| 

| 
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Abjftammung 

väterlicherfeits. |; mütterlicherfeits. 

| 
* | 

= Größe 
= cm | 

3 | Stod- | 
| ma. | 

18855 156 VNicchtsnutz 
| | 

1890 164 | PVicomte 

1888 170 Julius 

1893 162 Vicomte 

1891 156 | Vicomte 

1889 , 159 | Vasco 

1888 | 158 | Unbefannt 

1885 , 166 Onyr 

1885 | 165 | Hannibal 

1892 164 | Brillant 
| 9 

— 163 | Yg. Ethelbert 

Bemerfungen. 

Dscar ı Siehe Nr. 40 d. Jahreshefles für 1895 

Mg. Naylor II 
Borromeo 

Süd⸗Gladſtone⸗** | 
Cleveland: | 
Shortlegg 

a. d. Juliane 
(ſ. Nr. 20 des | 
Seftütbuches) 

Hamilcar 

Hilar 

Unbefannt 

Unbefannt 

Unbekannt | 

Unbefannt 

a. d. Urne Kiel 
Geftütbuches) | 

| 

: 16 » 1895 

: 20 : 1895 

: 361 » 1897 

» 258 : 1897 

» 239 : 1896 

: 210 : 1896 

» 365 » 1897 

s 1=s : 1895 

» 233 : 1896 

» 234 » 1896 
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Des Stutenbefigers | 
Name | 

Wohnort und der | Farbe 

Namen und Stand. ohno = Stute 
Rojtitation. | 

| | 

® Bruß, Erbpädter | Jahnfendorf be Waage Dunkelfuchs 
Marlow 

c | 

19 C. Wiende, Erbpächter — bei | Netti Dunfelbraun 
| Ribnitz 

Ah, | 

3. Alm, Erbpächter Klocdenhagen bei | Ulla Schwarz 
Ribnitz | 

21 | ®. Ahrens, Schulze lockenhagen bei | Urga Braun 
| Ribnitz 

22 Steinbeck, Erbpädter | Gr.Bölkow bei Pille Hellbraun 
. | Glausborf 

23 | Derſelbe Gr.Böolkow bei Rabatte Hellbraun 
Clausdorf 

24 P. Hudsdorf, Schulze Segeln bei Magna Schwarz 
| | Bützow 

NE. 

25 | Fuſt, Erbpächter Nr. 2 Jabelitz bei Warin Natena Braun 

26 J. Uplegger, — Bernitt Nama Hellbraun 
ir 

27 Vorbeck, Erbpächter Tarnow bei Bützow Quinterne Braun 
| Nr. 16 

28 | X. Prüf, Schule Bernitt Derbine )  Dunfelbraun 
NER 
29 | F. Kleinfeldt, Erbpächter, Selow bei Bügow' Quittung Schwarz 

ur i 

30 | Fr. Burmeifter, Erb: Jürgenshagen bei Julia Schwarz 
pächter Satow 
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409 

| — 

8 | Größe | Abftammung Ä 

2 | Bemerfungen * 
S | Stod zer; 
5 , maß. | väterlicherfeits. | mütterlicherfeits. = 

— 

165 

161 

169 

157 

160 

157 

163 

158 

158 

157 

159 

159 

| 

Maghals 

Neitor 

Udo 

Udo 

Pius 

Rabuliſt 

Macdonald 

Rataplan 

Nadick 

Quirinal 

Derb 

Quinze 

Julianus 

Unbekannt 

| Quäfer | 

Unbefannt 

Doolin | 

| 
| 
| 
| 

| 
| | 

| Unbefannt 

| Pius⸗Doolin 

Oscar 
| | 

Erneftus-Robuft 

Breeden 

Epirus 

Nording- 
Borromeo: Patriot 

Unbelfannt 

Alhambra- 
Genturion 

* * 

* s 

z 

* ⸗ 

* 

⸗ 

2 

* * 

* = 

E * 

+: : 

8: ⸗ 

226 

71: 

72 ⸗ 

55 : ⸗ 

68 

256 = s 

258 = s 

370 : s 

373 > s 

419 > ⸗ 

Siehe Nr. 229 d. Jahresheftes für 1806 
el 
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Des Stutenbefigers 
* | N Name 

E | Wohnort und der Farbe 
>| ohnort un 
53 Namen und Stand. vollatien Stute. 

31 C. Jörß, Schulze Lieſſow bei Laage Piera Braun 

32 Kellermann, Erbpächter |; Gr.-Lantow bei | Ninon Schwarz 
| Laage | 

33 H. Poſſehl, Erbpächter Breeſen bei Laage | Naupe Dunfelbraun 

34 C. Lehmann, Erbpädhter Lieſſow bei Laage Nire II Dunfelbraun 

35 A. Oldach, Mollkerei- Zapkendorf bei | Theodora Braun 
verwalter | Plaaz | 

| 1ı 

86 , Th. Steinfeldt, Erb⸗ Kobrow bei Laage | Naula Dunfelbraun 
pächter 

37 9. Milhahn, Ackerbürger Güſtrow | Martha Schimmel 
ll 

85 Derjelbe | Güſtrow Kroda Hellbraun 

80 Köſter, Schulze Bölfow bei | Lori Duntelfuchs 
| Güſtrow 

40 Babendererde, Glaſewitz Nordländerin Braun 
Erbpächler 

41 Eberth, Hauswirth Parum bei Güſtrow Pinaſſe Dunkelfuchs 

42 | Schult, Hauswirth Barum bei Güftrom Die Züchtige Dunfelbraun 

43 Dethloff, Hauswirt) Barum bei Güſtrow Nanny Fuchs 

44 Scheer, Schulze Gülze bei Folge Hellbraun 
| Boizenburg a. E. 

45 J Hohl, Erbpächter Ar. 4 Bandekow bei Para Hellfuchs 
Boizenburg a. €. | 
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Abſtammung 

väterlicherfeits. mütterlicherſeits. 

8 | 
= cm j 

E | Stod- 
8 | maf. | 
Be Be 
1890| 164 Pius 

1887| 161 Nimrod 

1888| 160 Raoul 

1885| 158 Nimrod 

1890) 158 Theodor 

1888| 161 Raoul 

1885| 160 Marquis 

1889| 162 Kronprinz 

1891 153 Lord 

1882 161 Nord 

1889| 160 Pius 

1892| 158 Zülom 

1882| 156 Nabob 

1877| 159 Folt 

1887! 157 Parvenü 

Bemerfungen. 

Eraft 

Unbefannt 

Stallmeijter 

a. d. Erna 
(f. Nr. 101 des 
Geftütbuches) 

Unbefannt 

Marquis | 

Quaft-Zucifer 

Nathan 

Nichtsnutz 

Bulldog⸗Lucifer 

Unbekannt 

Unbekannt 

Medardus⸗Yg. 
Protektor⸗April 

Siehe Nr. 102 d. Jahresheftes für 1895 

2103⸗ ⸗ ⸗1805 

⸗ : 105 = ⸗ ⸗21895 

2107⸗ ⸗ » 1895 

x » 879 = ⸗ 1897 

⸗ : 401 = ⸗ - 1897 

⸗ : 80 : ⸗ : 1895 

s » 272 = ⸗ : 1896 

⸗ : 82 = ⸗ ⸗1895 

Pr = 98 =: ⸗ ⸗1895 

⸗ : 267 : ⸗ : 1896 

x » 269 = ⸗ : 1896 

» 270 = s : 1896 

: 191: ⸗ ⸗1895 

⸗ : 192 = ⸗ 1895 
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2 Des Stutenbefigers 

E | | = Wohnort und 
& | Namen und Stand. Boftftation. 

J— 
46 | MW. Kohl, Erbpächter Bandekow bei 

Boizenburg a. E. 

47 | W. Dührfop, Erbpächter Bandekow bei 
Bolzenburg a. E. 

Redefin 48 | Schröder, Schulze 
| 

49 Bartels, Schulze en bei 
icher 

50 J. PBommerente, Erb: Moraas bei 
| pächter Kirch⸗Jeſar 

51 Warnke, Holländer Schoſſin bei 
Dümmerhütte 

52 Hillmer, Holländer Dreilügom 

53 RKieckſee, Erbpächter Dreilügow 

54 | Baerens, Nevierförfter Dümmerhütte 

55 | I. Dechow, Erbpächter | Krumbeck bei | 
| Holthufen | 

56 | Brammer, Schulze Warnitz 

57 Rieckhoff, Schulze Warnelow bei 
| Rehna 

58 Griem, Schulze Krembz bei 
| Gabebuih 

59 | Roock, Schulze Rl.:Rrams bei | 

1898, 

Name 

Stute 

Farbe 

Unze 

Rehna 

Donau 

Ponte 

Quilla 

Verführerin 

Flenny 

Lina 

Regina 

Pinie 

Hellbraun 

Braun 

Dunkelfuchs 

Fusch 

Braun 

Braun 

Hellbraun 

Iſabelle 

Dunkelbraun 

Braun 

Dunkelbraun 

Hellbraun 

Dunkelbraun 

Fuchs 
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5 | Größe Abſtammung 
= cm 

Bemerfungen. E | Stod- 8 
5 | maß. ' väterlicherfeits. | mütterlicherfeits. 

1 

T — — ED —— — Ge 

1883 170 Hans Unbekannt Siehe Ni. 194 d. Jahresheftes für1895 

1891 | 1638 Trotzkopf Parvenü⸗Flavius ⸗22830⸗ ⸗ 1896 
| 

1889| 157 Nichtsnutz | Flid 8 #200 » z « 1895 

1891| 157 Adonis Pius-Flictee4317⸗ : 1896 

| | 

1886 154 Ulyſſes Pius 326⸗ 18096 

1886| 164 Renomift Weißenbug | = 203 « ⸗ 18095 

— 160 Domino Unbelant | = = 214 « 1895 

1885| 156 Pontus jun. | Monarcde | = =» 218 » ⸗ 1895 
Meleager 

1889| 161 Quinze Unbefnntt | = = 337: « : 1896 

1889| 163 | Verzug Unbefannt | = = 335 » : : 1896 

Dr 773 
1892| 164 Flenheim Nord⸗Ajart⸗351⸗ ⸗ 18097 

1884| 159 Literat Hemiboff MT: = « 1896 

1886| 160 | Renomift Suter | 2 0288-  : « 1897 

| 
1887| 157 | Pius Unbefannt | = = 179 : : « 1895 
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2 
2 
8 
ei Namen und Stand. | 

1898. 

Des Stutenbefigers 

61. 3. Scheper, Erbpächter 

62, Mahnde, Erbpächter 

i 

64, I. Meyenburg, Erb: 
pächter 

J. Köhler, Erbpächter 65 

W. Mußfeldt, 
pächter 

Chr. Schmidt, Erb: 
yächter 

68 | H. Feilfe, Erbpächter 

66 Erb: 

67 

69) Schult, ErbpächterNir.15. Gnevsdorf bei | 
Plau 

70 Chr. Wahls, Erbpächter 

71) Mußfeldt, Erbpächter 

22) Steinhäufer, Erbpächter 

60) F. Diehn, Erbpächter 
Nr. 18 

63 oh. Dreyer, Erbpächter Dadow bei Grabow 

Name 

der 
Wohnort und — 
Poſtſtation. 

Picher Pauline 

Niendorf bei Probe 
Woosmer 

Tews⸗Woos bei Niethe 
Woosmer 

Waldmãdchen 

Suckow, Reg.:Bez- Alpha 
Potsdam 

Suckow, Reg.⸗Bez. | Mandarine 
Potsdam 

Gallin Flora II 

Karbow Quadrille 

Werder bei Lüb) Nobbe 

Jambe 

Gallin Lotterie 

Plauerhagen bei | Donnabella 
Plau | 

PBlauerhagen bei Lotty 
Blau 

' 

| 

Farbe 

Hellbraun 

Dunfelfuchs 

Schwarzbraun 

Braun 

Duntelbraun 

Schwarzbraun 

Braun 

Braun 

Dunkelfuchs 

Hellbraun 

Hellbraun 

Braun 
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Abftammung 

| Bemerfungen. 

väterlicherjeits. ae | 

— U > —— — Pre en 

Pluto Florentin Siehe Nr. 180 d. Jahresheftes für 1895 

1889| 163 Prop Flick | = = 186» . « 1895 

1890| 164 | Nichtsnug Di | = = 187: s : 1895 

1889| 166 Waldteufel Emefus | + 14 = + 1895 

1892| 156 Alfred . Rer | 2:89 » : » 1896 
) 

1887| 154 Manfred Florentin | = :1B =: = « 1895 

1889| 156 Flor Alhambra z «167: ⸗ ⸗1805 

1887 156 Quäftor Unbelannt ss 818» ⸗ 1896 

1888| 155 Roccoco Ego » «815 = « : 1895 

1883! 162 Janus II Folk: Perfeus 2153⸗ ⸗ 18095 

1886) 165 Lothar Lord Feftival «= 156 » : « 1895 

1883| 157 Donatus Harry | s 804 > : « 1896 

1886| 158 Lothar Lancafter =» 390 : . » 1897 

l 
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=| 

Des Stutenbefigers 
= | Name 
— 
5 Ä Wohnort und « ber Farbe 
— rt un 
8 Namen und Stand. Boftftation. Stute 

| 

73| Suhr, Erbpädter Kirchfogel bei | Ondine Braun 
Klein⸗Teſſin 

74| MW. Schliemann, Schulze) Niendorf bei Ulme Braun 
MWamefom 

75| Severin, Schulze Silz bei Auguſte II Schwarz 
Noffentinierhütte | 

76) &. Siewert, Erbpächter MWredenhagen | Feder Hellbraun 
| 

7T\ Fr. Dieterih, Schule | Kittendorf bei Kira . Schimmel 
Rottmannshagen | 

78| $. Luckow, Erbpäcdter | Varchentin bei Rita Braun 
Kl.-Plaften 

79| $. Kummerow, Ader- Malin Domicilla Schimmel 
bürger 

80 J. Pagels, Erbpächter Gielow cCordelia Schwarz 

81 A. Ewert, Ackerbürger Malchin Orinda | Braun 
| | 

82 | Schwarz, Erbpächter Brubersdorf bei Prophetie | Rothbraun 
| Dargun | | 

83 Schröder, Erbpädter | Gr.:Miethling bei Nivalis Dunfelbraun 
j Gnoien | 

84 | Stein, Hauswirth Breefen bei Randa | Hellbraun 
Behren-Lübchin | | 

85 | 2. Saß, Erbpächter Warſow bi Sturmiluth | Dunfelbraun 
| Neufalen | | 
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5 Größe Abftammung 
3 cm 

2 || Stod- 
3 | maß. | väterlicherfeits. | mütterlicherfeits. 

— — — 

1884| 156 Onyr Hyon 

1888| 162 Ultimo Hofeas 

1883| 159 Augur II Alhambra: 
Genturion 

1887! 160 Unbefannt Unbefannt 

1883| 162 Kids Quinze-Olabiator 

1878) 161 Rialto”* Eipartero 

1885| 156 *- Domino Unbefannt 

| 
1884| 159 Cordon Der Rechte 

1891| 164 Drion Unbefannt | 

1885| 157 Prophet Mar | 

1890| 162 Niehls Norbiturm | 

1887| 165 Raoul Unbefannt 

1891| 162 Sturm Quid 

215 

Bemerkungen. 

| Siehe Nr. 161 d. Jahresheftes für 1895 

s 

164 = ⸗ » 1895 

145 = ⸗ =: 1895 

298 = ⸗ : 1896 

139 = ⸗ : 1895 

140 = ⸗ » 1895 

287 = ⸗ ⸗1896 

289 = ⸗ : 1896 

396 = ⸗ » 1897 

131 = ⸗ : 1895 

133 = ⸗ ⸗21895 

134 = ⸗ ⸗21B895 

393 = ⸗ » 1897 
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Des Stutenbefigers 
F Name 

5 | der Farbe. 
& Namen und Stand. | Wohnort und Stute. 

| Poſtſtation. 

Dunkelbraun 

Fuchs 

86 C. Gerneng, — Thürkow 

87 | E. Kienappel, Erbpächter Wendiſchhagen bei 
Remplin 

Waſſerſchlange 

Antonie 

U. Stuten, welche im Jahre 1898 

1 | C. Böſſow, Erbpächter Welzin bei Quaterne Dunkelbraun 
Nr. 5 Grevesmühlen 

2 | Wieſe, Holländer Neuhof bei Filia Braun 
Warin 

3 H. Mobs, Baumann ſtröpelin Mida Braun 

4 | Mendt, Müller DMarlow Obotritin Dunfelfuchs 

5  H. Iennerjahn, Müller Klockenhagen bei Ulrike Schwarz 
| Ribnitz 

6 | H. Ahrens, Schulze Klodenhagen bei Comtefje Dunkelfuchs 
| Ribnitz 

7 | Joh. Kröger, Erbpächter Sabel bei Julienne Dunkelfuchs 
| Hohen-Sprenz 

8 | F. Jörn, Erbpächter MWiendorf bei MWanze Hellbraun 
| Schaan 

9 9. — Erbpädhter Tarnow Raſur Braun 
.1 

10 Radloff, Erbpächter Zepelin bei Bützew Vocabel Hellbraun 

I 



& Größe 
127 cm 

3 S tod: 

D maß. 

1891 158 

1592 156 

No. 32. 

Abſtam J 9 

väterlicherſeits. | mütterlicherfeits. | 

Waterloo | ze 

Antagonift Kriegsgott 

1898, 217 

in das Geſtütbuch neu eingetragen find. 

1884| 157 

1885| 167 

1894 | 160 

1893 | 159 

1893) 160 

1894| 162 

1891 159 

1893| 163 

! 

1893 159 

1890| 155 

" 

l N 
Quatember 

Fidelio 

Mides 

Obotrit 

Udo 

Conqueror 

Juli 

Wladimir 

Rataplan 

Vocatio 

Ninus 

Watſon⸗Canino 

Graf Wedel 

Obelist 

Unbekannt 

Udo 
— — = 

Kladderadatich 

| Tartar 

Ledochowsky 

Ulrich-Martelb⸗ 
Reactionair⸗Coburg 

| Bemerkungen. 

' Siehe Nr. 276 d. Jahresheftes für 1896 

s 398 = 

| 
! 

: 1597 

öl 
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Des Stutenbefigers 2 

— | Wohnort und * — 2 ohnort un 
&| Namen und Stand. \  Boiifation. Stute. 

— — Ze le Fe zu — — 

11 5. Siems, Erbpächter Glaſewitz | Herrin 

12 | Köfter, Schulze Bolkow bei Güſtrow Norne 

13 | €. Bruſch, Erbpächter Niendorf bei Flattermine 
| Neuhaus a. E, 

14 | H-Rlodmann, Erbpächter, ¶ Valluhn bei Rlappe 
| Nr. 8 Barrentin 

15  Frand, Schulze Schadeland bei Figur 
| Zarrentin | 

16 9. Vierec, Schutze | Benzin bei Rehna Adele 
N 

17 H. Dahnde, Erbpächter — bei Cora 
lau 

18 | Bandow, Erbpächter Gr.:Niendorf bei Nomabdin 
| Wamckow 
| 

Hellbraun 

Schwarz 

Hellbraun 

Fuchs 

Hellbraun 

Schwarz 

Fuchs 
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Geburtsjahr. 

1895 

1891 

1893 

1893 

1892 

1893 

1895 

2 ©: * 

153 

151 

155 

156 

| 157 

164 

| 
| 

| 

Abftammung 

väterlicherfeits. | mütterlicherfeits. 

Herkules Quedfilber 

Norbert Quaſt⸗Lucifer 

Fliſch Edzart:Foll: | 
Perjeus-Ng. Con: 
queror-Donalb | 

Kladderadatſch Plus⸗ Flick-⸗Ellzondo 

Figaro Stod:Sclütter- 
Norfolk⸗Ajax⸗ 

Herold 

Adonis Jupiter⸗ Uranus | 

| 
Corporal J 

164 | Ng. Norfolf Thud““Schluck⸗ 
Correetor⸗Martin | 

Redefin, den 30. Juli 1898. 

Kommiffion für die Landespferdezucht. 
Frhr. von Stenglin. 

51* 
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(2) Bekauntmachuug vom 11. Auguft‘ 1898, betreffend Betheiligung an einer 

Geldlotterie zur Ernenerung der St. Georgenkirche zu Eifenad. 

Auf Antrag des evangeliſchen Kirchgemeinde-Vorſtandes zu Eiſenach hat das unterzeichnete 
Minifterium geitattet, daß durch die im hieſigen Großherzogthume erſcheinenden öffentlichen 
Blätter zur Betheiligung an einer Geldlotterie zum Erneuerungsbau der St. Georgenkirche 
daſelbſt eingeladen werde. 

Schwerin, den 11. Auguſt 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

— 

(3) Bekanntmachung vom 11. Anguft 1898, betreffend die Gewerkſchafts-Kranken— 

und Sterbefafje für die Stadt Schwerin. 

Auf Grund des 8 75a bes Sranfenverficherungsgefeges in der Fallung des Geſetzes vom 
10. April 1892 (Reichs-Geſetzblatt S. 379) ift der Gewerkſchafls-Kranken- und Sterbefajfe 
für die Stadt Schwerin (E. 9.) die Beſcheinigung ertheilt worden, daß fie, vorbehaltlich ver 
Höhe des Kraufengeldes, den Anforderungen des $ 75 des Kranfenverficherungsgejeges genügt. 

Schwerin, den 11. Auguft 1898. 

Sroßherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrag: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung vom 15. Auguſt 1898, betreffend Enteiguungen für eine 

Heberweganlage anf dem Bahnhofe Kleinen. 

Nach Maßgabe der Beſtimmung im $ 1, Abſatz 2, des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845 
ift auf den Antrag der Großherzoglichen General-Eifenbahn:Direktion behufs einer für noth: 
wendig erkannten Ueberweganlage auf dem Bahnhofe Kleinen durch Schaffung eines neuen 
Parallelweges und Freigabe eines Privatveges für den öffentlichen Verkehr der Erwerb von 
2650 qm — 122,2 []R. und 800 qm = 36,9 [|R. Grund und Boden genchmigt worden. 

Die zur Parallelmegsanlage eigenthümlich zu erwerbende Fläche erſtreckt fih an ber 
Sübfeite des Bahnhofs Stleinen von dem Eijerbahnübergange des Berbindungsiweges zwiſchen 
der Dorfitraße und dem Landungsplae am Schweriner See in Stat. 59,50 unmittelbar 
neben dem Bahnförper bis zu dem in Stat. 59,93 belegenen Feldwegsübergange und gehört 
zur Erbpachthufe Nr, I zu Kleinen. 

Die Wegefläche, deren Freigabe für den öffentlichen Verkehr erforderlich wird, erftredt 
fich von dem letztgenannten Ueberwege in Stat. 59,93 nördlich bis zur Dorfſtraße und dient 
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jetzt ausfchlieglich zur Erreichung des fühlich vom Bahnkörper belegenen Aders der Erbpacht: 
hufe Nr. I, ſowie als Zugang zu einem auf diefem Adertheile vorhandenen Arbeiterwohnhaufe. 

Schwerin, den 15. Auguſt 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrag: Schmidt. 

(5) Bekanntmachung vom 9. Anguft 1898, betreffend Pofthülfftellen und Poſt— 

agenturen auf dem platten Lande. 

Zur Verbefjerung des Landpoftdienftes find in 

Glashagen D.-A. Doberan, 
Groß: Dratom r. A. Neuftabdt, 
Hof Kargow r. X. Stavenhagen, 
Schwajtorf r. A. Neuftadt, 
Roſenow D.-U. Gadebuſch 

Poſthülfſtellen eingerichtet worden. 

Klein: Teilin r. A. Lübz hat an Stefle der nad) Marienhof r. A. Goldberg verlegten 
Poſtagentur eine Bofthülfitelle erhalten. 

Die Bofthülfftellen in 

Kummer D.A. Grabow, 
Lichtenhagen D.:N. Doberan, 
Neddelih D.A. Doberan 

find in Poftagenturen umgewandelt worden. 

Aufgehoben find die Pofthülfitellen in 

Treffentin r. A. Nibnig und 
Woggerfin r. X. Stavenhagen. 

Schwerin, den 9. Auguſt 1898. 

Der Kaiferliche Ober: Poftdirektor. 
Hoffmann. 

(6) Bekanntmachung vom 10. Anguſt 1898, betreffend Gröffnung einer Stadt: 
Ferufprecheinrichtung in Dömitz. 

In Dömitz wird am 11. d. Mits. eine Stadt-Fernfprecheinrichtung zur Eröffnung gelangen. 

Schwerin, den 10. Auguſt 1898. 

Der Kaiferliche Ober: Poftdirektor. 
Hoffmann. 
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(7) Bekanntmachung vom 16. Angnuſt 1898, betreffend die Eröffnung einer Tele: 
graphenanftalt in Dutzow. 

In Dutzow wird am 17. d. Mis. eine Telegraphenanſtalt mit Fernſprechbetrieb zur Eröffnung 
gelangen, welche beſchränkten Tagesdienit hält. 

Schwerin, den 16. Auguſt 1898. 

Der Kaiferliche Ober-Poftdirektor. 
Hoffmann. 

(8) Bekanntmachung vom 18. Auguft 1898, betreffend die Verfendung von 
Poſtpacketen nad) Honduras. 

om 1. September ab können Poftpadete ohne Werthangabe und ohne Nachnahme bis 
5 kg Gewicht nad der Nepublit Honduras direkt über Hamburg, anjtatt bisher auf dem 
Wege über England, verjandt werden. Die Boftpadete müſſen franfirt werden; die Tare 
beträgt 3 ME. 20 Bf. für jedes Padet. 

Ueber die fonftigen Berfendungsbedingungen ertheilen die Poftanftalten nähere Auskunft. 

Schwerin, den 18. Auguft 1898. 

Der Kaiferliche Ober: Boftdirektor. 
Hoffmann. 

(9) Bekanntmachung vom 17. Auguſt 1898, betreffend die Schafrände. 

a Näude unter den Schafen der Wockernthor- und Kreuzthor-Heerde in Parchim iſt 
erlojchen. 

Schwerin, den 17. Auguft 1898. 

53. Abtheilung. 
— ſ — — 

(1) Zum Schiedsmann für die Feititellung von Wildihäden im Bezirke des Großherzogliden 
Amtsgerichts zu Ludwigsluſt ift an Stelle des Nentners Bade, früher zu Ludwigsluft, der 
Nathsherr Krüger dajelbjt beitellt worden. 

Schwerin, den 8. Auguft 1898. 

(2) Mit dem 1. Juli d. 38. ift das Gut Schorrentin Amts Neufalen von dem ritter 
ſchaftlichen PBolizeiverein Teterow zu dem Wolizeiverein Neufalen übergetreten. 

Schwerin, den 5. Auguft 1898. 
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3) Mit vem ı. Juli d. Is. find die Güter Retzow e. p., Rechlin, Klopzow ce. p. Bolter 
Mühle und Leppin c. p. Roggentin Amts Wredenbagen von dem ritterjchaftlichen Polizei: 
verein Krümmel zu dem Polizeiverein Nöbel übergetreten. 

Schwerin, den 5. Auguft 1898. 

4) Mit dem ı. Juli d. Is. ift das Gut Krümmel Amts Wredenhagen aus dem Polizei- 
verein Krümmel zum ritterichaftlichen PBolizeiamt Ahrensberg übergetreten. 

Schwerin, den 10. Auguſt 1898. 

65) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Diener Weidemann zu Treſſow die 
filberne Medaille am blauen Bande zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 8. Auguſt 1898. 

(6) Der Lehrer Wilhelm Flotow zu Cammin ift zum Stellvertreter des Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirt Cammin bejtellt worden. 

Schwerin, den 13. Auguſt 1898. 

(7) Seine Hoheit der Herzog:Negent haben den Kandidaten der Rechte Vollrath von 
Lützow aus Teffin nad) bejtandener erjter jurijtiicher Prüfung zum Referendar zu ernennen gerußt. 

Schwerin, ben 14. Auguft 1898. 

(8) Seine Hoheit der Herzog: Negent haben dem Rentner Theodor Böttger zu Gnoien 
den Charakter eines Kommiſſionsraths zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 14. Auguſt 1898. 

(9) Der Dr. Shumann in Nöbel ift an Stelle des von dort verzogenen Dr. Schmidt 
wiederum zum Auffichtsarzt über die Hebammen des Auffichtsbezirts Nr. 57 (Nöbel A) bejtellt. 

Schwerin, den 15. Auguft 1898. 

(10) An Stelle des Büdners Koch zu Eldena ift der Gutspächter Paul Frid zu Hof 
Zierzow zum Schiedsmann für die Feliftellung von Wildſchaden im Bezirke des Großherzoglichen 
Amtsgerichts zu Grabow beftellt worden. 

Schwerin, den 16. Auguſt 1898. 

(11) Der Bezirfsthierarzt Evers in Waren ift beauftragt worden, den Bezirksthierarzt 
Sahlmann in Güftrow in feinen bezirksthierärztlichen Gejchäften des Bezirkls Güſtrow (VII) 
während der Zeit vom 20. db. Mts. bis zum 10. September d. Is. zu vertreten. 

Schwerin, den 17. Auguft 1898. 
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7 „sm Medlenburgischen Kontingent haben nachitehende Perfonalveränderungen ſiatt— 
gefunden: 

Es find befördert: 

die Sefondelieutenants von Flotow und von Böhl von der Reſerve des 1. Medlen: 
burgiihen Dragoner:Regiments Nr. 17 und Schröder von der Reſerve des 2. Mecklen— 
burgiichen Dragoner-Regiments Nr. 18 zu Premierlieutenants, 

der Dberjiabsarzt 2. Klaſſe und Negimentsarzt des Grenadier-Negiments Nr. 59 
Dr. von Platen zum Oberjtabsarzt 1. Klaſſe, 

die Unterärzte der Nejerve Dr. Tüsicher vom Landwehrbezirt Neuftrelig und Dittmer 
vom Landwehrbezirt Schwerin zu Aſſiſtenzärzten und 

der Oberarzt der Landwehr 1. Aufgebots vom Landwehrbezirt Wismar Dr. Elfeldt 
zum Stabsarzt. 

Der Major und Eskadronchef vom Braunfchweigiichen Hufaren: Regiment Nr. 17 
Schalſcha von Ehrenfeld ift als etatsmäßiger Stabsoffizier in das 2. Mecklenburgiſche 
Dragoner: Regiment Nr. 18 verjegt. 

Der Stabsarzt à la suite des Sanitätsforps Dr. Doering ift, unter Entbindung von 
dem Kommando zur Dienftleiftung bei dem Auswärtigen Amt, in das Sanitätsforps und 
zwar als Bataillonsarzt des 3. Bataillons Grenadier-Negiments Nr. 89 wieder einrangitt. 

Der Sefondelieutenant von der Infanterie 1. Aufgebots des Landwehrbezirks Schwerin 
Mitte ift in die Kategorie der Neferveoffiziere verfegt und als ſolcher dem Infanterie 
Negiment Nr. 138 zugetheilt. 

Der Abſchied ijt bewilligt: 
dem Major und etatsmäßigen Stabsoffizter des 2. Medlenburgiichen Dragoner-Regiments 

Nr. 18 von Hellmann unter Verleihung des Charakters als Oberitlieutenant mit der 
geſetzlichen Penfion und der Erlaubniß zum Tragen der Uniform des Hujaren-Regiments 
König Wilhelm I. (1. Rheiniſches) Nr. 7, 

dein Sefondelieutenant des Fülilier-Negiments Nr. 90 Eylau mit der aefeglichen Peniton, 
dem Sefondelieutenant von der Kavallerie 1. Aufgebots des Landwehrbezirfs Waren 

Freihern von Maltzahn und 
dem Premierlieutenant von der Infanterie 2. Aufgebots des Landmwehrbezirts 

Schwerin Stein. 
Der Stabs- und Bataillonsarzt vom 3. Bataillon Grenadier-Regiments Nr. 89 

Dr. Haun ift aus dem aktiven Sanitätsforps ausgejchieden und zu den Sanitätsoffizieren 
der Nejerve übergetreten. 

Schwerin, den 8. Auguſt 1898. 

Mit diefer No. 32 werden ausgegeben: No. 37, 38 und 39 des Reichs-Geſetzblatis von 1598 



Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzagthum Mecklenburg - Schwerin. 

Amtliche Beilage, 
JR. 33. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 5. September 1898, 

Anhalt. 
L Wbtheilung. (1) Belanntmachung, betreffend Erweiterung des Sternberger Bahnhofes. 

(2) Bekanntmachung, betreffend das Ergebniß der Rechnung bes Wittwen- 
Inſtituts für Prediger, Organiften, Küfter und Schullehrer im Zahr« 
gauge 1. April 1897/98. (3) Belanntmachung, betreffend Berleihung der 
Medlenburgiihen Staatsangehörigkeit an den Gutsbeſitzer Carlos Lobeck auf 
Gottesgabe. (4) Belanntmahung, betreffend die für Leiftungen an das 
Militär zu vergütenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat 
Auguft 1898. (5) Belanntmachung, betreffend die rechtzeitige Einſendung 
ber Beiträge zum nächſtjährigen Staatsfalender. 

II. Abtheilung. Dienft- ꝛc. Nachrichten. 

1. Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 18. Anguſt 1898, betreffend Erweiterung des Bahn- 
hofes zu Sternberg. 

Nach Maßgabe der Vorſchrift im 8 1, Abſatz 2 des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845 
iſt auf Antrag der Großherzoglichen General⸗Eiſenbahn-Direktion behufs einer für nothwendig 
erkannten Erweiterung der Siernberger Bahnhofsanlagen ber Erwerb eines 1850 qm = 
85,3 []R. großen Geländes aus dem Kämmereigebiet der Stadt Sternberg genehmigt worden. 

ie zu enteignende Fläche befteht aus einem der Stadt Sternberg gehörigen Lagerplatz, 
ang‘ füblih der Bahn an der Chauffee von Brüel nad) Sternberg am fogenannten Juden⸗ 

rge liegt. 

Schwerin, den 18. Auguſt 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

52 
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(2) Bekanntmachung vom 24. Auguft 1898, betreffend das Ergebnif der Rechnung 

des Wittwen- Inftituts für Prediger, Organiften, Küfter und Schullchrer im 
Jahrgang 1. April 1897/98. 

Das Ergebnig der Rechnung des Wittwen-Inſtituts für Prediger, Organiften, Küfter und 
Schullehrer auf den Jahrgang vom 1. April 1897 bis 1. April 1898 wird in Gemäßpeit 
des 8 44 der Sabung des Prediger: Wittwen-Initituts vom 22. Dezember 1897 in Beihalt 
der Vorjchrift des 8 47, Abſatz 2 der Sakung des Zivil- und Deilitär: Diener» Wittwen: 
Inſtituts vom 15. Februar 1898 durch den nadjfiehenden Auszug zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht. 

Schwerin, den 24. Auguft 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
geiftliche Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

Auszug 
aus der Prediger: und Schullehrer- Wittwen- Jnftituts- Rechnung 

des Jahrganges 1. April 1897/98. 
I. Einnahme. 

Kap. I. Kaffenvorrath aus voriger Rechnung 
Kap. I. Rüdftände: 

1) vor dem 1. April 1897 . 
2) nad) dem 1. April 1897 

Kap. III. Gefeglihe Beiträge der Genofjen nad) dem Fundationg: 

Kap. IV. 

brief vom 12. Mai 1835: 
1) Antritts- ꝛc. Gebühren 
2) Beiträge . . 

Geſetzliche Beiträge der Genoffen nad) dem Statut vom 
21. Januar 1864: 

1) Antrittss ac. al 
2) Beiträge 

. Gefeglicher Zuf * 
1) aus landesherrlicher Kaſſe 
2) aus ſtãdtiſchen Kafien . 

» Venfionsabzüge in Folge Seblung von n Penfionen. ins 
Ausland 

. Binfen von Kapital: Ve rmögen 
1) auf fefibelegte Rapitalien ; 
2) auf contocorrent belegte Rapitalien 

. Zurüdgezahlte Kapitalien 
. Aus Bemerkungen . 
. Außerorbentlid . 

Summa 

32 252 Mark 40 Pf. 

* 

626 = 

* 

| S | 

72 ⸗ 24 : 

4904 = — =: 

97752 = 83 = 

98345 = — ⸗ 
206 = — ⸗ 

— ⸗ — ⸗ 

118656 = 82 = 

270 = 75 ⸗ 
23100 =: — : 

De in 
287 186 Mark 31 Pf. 
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I. Ausgabe. 

Rap. I. Vorſchuß aus — Rechnung. — Mark — Pf. 
Kap. II. Penſionsrückſtände: 

1) an Wittwen . PR — — — 1:10 — + 
2) an Erben verftorbener Wittwen seh ln ka 3 = 75 = 
3) an Walfen . 1 56 = 25 = 

Kap. III. Wittmenpenfionen nad) "dem Funbationsbrief vom 
12. Mai 1835 . 7230=° — : 

Rap. IV.A. Wittwenpenfionen nad) dem Statut vom 21. Januar 
128350 = 30 = 1864 

Rap. IV.B. Maifenpenfionen nad) der Aliehöchien Verordnung vom 
10. Mär) 1886 . . 

Kap. V. Kapitals Anlegung . 
Rap. VI. Bermwaltungstoften: 

1118 = 75 = 
106070 = 80 = 

1) Gehalte . . cu are EUR EB 
2) Roften ber Screibfube u a ee 1529 = 98 = 
3) PVoftgeld . RENT 971 = 93 

Kap. VII. Rückſtände. rt — e—⸗- 
Kap. VIII. Insgemein — — 147 ⸗82 = 
Kap. IX. Aus Bemerkungen . ELSE, = 
Kap. X. Außerordentih - » > 2 2 2 22. 50 

— 253 282 Mark 86 Pf. 

III. Abſchluß. 

Einnahme De a ze 287 186 Mark 31 Pf. 
ER ae 2 u a ee ap re ee BOB: 9 Be 

Vorrath 33903 Mark 45 Pf. 

IV. Darftellung bes Bermögensbeftandes. 

Belegte Kapitalfumme am 1. April 1898 . » » » 2 = 2. 8168600 Mar — Pf. 

V. Rüdftände. 

Nichteingegangene und in die nächfte Rechnung übertragene Beiträge . 457 Mark 95 Pf. 

VI. Berjonalbeftand der Anftalt. 

1. Zahl der beitragenden Mitglieder : 
a) nach dem Funbationsbrief vom 12. Mai 18355 . . . 5 
b) nad) dem Statut vom 21. Januar 1864 . . . . . 1771 

Summa 1776. 

52* 
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2. Zahl der Wittwen, welche am 1. April 1898 Penſion 
a) nad dem Fundationsbrief vom 12. Mai 1835 . . 
b) nad dem Statut vom 21. Januar 1864. . » .. 100 

Summa 436. 

3. Zahl der Waifen, welche am 1. —— 1898 RR — 
(unter 5 Vormündern) 

(3) Bekanntmachung vom 30. Auguſt 1898, betreffend Verleihung der Medien: 

burgifchen Staatsangehörigfeit au den Gutsbefiger Carlos Lobeck anf Gotteögabe. 

as unterzeichnete Minifterium bringt mit Nüdfiht auf $ 5 ber Verordnung vom 
28. Dezember 1872, betreffend die Mecklenburgiſche Staatsangehörigfeit, hierdurch zur 
allgemeinen Kenniniß, daß dem Gutsbefiger Carlos Lobed aus Havanna, Eigenthümer 
bes — Gottesgabe Amts Schwerin, die Mecklenburgiſche Staatsangehörigkeit verliehen 
worden iſt. 

Schwerin, ben 30. Auguſt 1898. 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung vom 3. September 1898, betreffend die für Leiftungen au 

dad Militär zu vergütenden Durchfchnittöpreife von Naturalien für den Monat 

Auguft 1898. 

Die im biefigen Großherzogthume für Lieferung von Naturalien an bie bewaffnete Macht 
zu vergütenden ea ra: find in Gemäßheit ber Bekanntmachung vom 
27. Mai 1875 (Regierungs-Blatt No. 18) durch ben biefigen Magiftrat 

für den Monat Auguſt 1898 
ermittelt und betragen für 

.. 100 Kilogramm Weien . 17 Dart 2 Pig 

8) ⸗ ⸗ Gerite . 5. — ⸗ 
4) » ⸗ 14⸗-50 ⸗ 
R ⸗ ⸗ Erbſen. 16 =: — : 
6) ⸗ ⸗ Stroh. 8 =» 50 ⸗ 
7) ⸗ Heu 8 = 50 =: 

8) ein Raummele — 10: — ⸗ 
9) » ie Be 

10) 1000 Soden Torf . . 5b » 50 + 

Der gemäß $ 9, Ziffer 3 bes Neichögefepes vom 24. Mai 1898 nah dem Durch⸗ 
ſchnitt der höchſten Tagespreife bes Monats Auguft berechnete und mit einem Aufichlage 
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von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat September d. Is. an Truppen⸗ 
teile auf dem Marſche gelieferte Fourage beträgt für 

100 Kilogramm Hafer . 16 Mart — Pfg., 
⸗ Su... 4 — ⸗ 
⸗ J Stroh . 4» — ⸗ 

Schwerin, den 3. September 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmibt. 

(5) Bekanntmachung vom 1. September 1898, betreffend die rechtzeitige Ein- 

fendung der Beiträge zum nächſtjährigen Staatöfalender. 

m ein rechtzeitiges Erfcheinen des Staatsfalenders zu ermöglichen, werben bie Behörden 
bes Landes hierdurch gebeten, die Beiträge zu beffen I. Theil jpäteftens bis zum 1. November 
und Diejenigen zum II. Theil, mit deſſen Drucdlegung zuerft begonnen wirb, fpäteftens bis 
zum 25. September dieſes Jahres an das Orohfergontiche Statiftiihe Amt — 
Insbeſondere wird um eine möglichſt umgehende Rückgabe der an Behörden und Anſtalten 
mehrfach zur Verſendung kommenden Korrektur-Ausſchnitte erſucht. 

Ueber Veränderungen, welche nach Einſendung der Beiträge oder nach Rückgabe der 
Korrektur⸗Ausſchnitte etwa noch vorkommen ſollten, wird jedesmal eine thunlichſt baldige 
Benachrichtigung, ſpäteſtens aber bis zum 5. Januar 1899 eine Mittheilung erbeten, damit 
ſolche Veränderungen je nach dem Stande des Druckes im Texte oder in den Nachträgen 
noch berückſichtigt werden können. 

Schwerin, den 1. September 1898. 

Das Großherzogliche Statiſtiſche Amt. 
Fr. Sdildt. 

HE. Abtheilung. 
— — 

1) Der Rechtsanwalt Hermann Warnde zu Maldin ift heute zum Amte eines Notars 
zugelaffen. 

Schwerin, ben 1. Auguſt 1898. 

(2) Seine Hoheit der Herzog⸗Regent haben dem Väcermeifter Emil Fiſcher in Dömitz 
ben Charakter ala Hofbäder zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 12. Auguft 1898. 
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3) Der Butsbefiger Ernſt von Leers auf Mühlen-Eichſen ift zum Standesbeamten für 
den Standesamtsbezirt Mühlen-Eichjen beftellt worden. 

Schwerin, den 13. Auguſt 1898. 

4) Seine Hoheit der Herzog Regent haben dem Buchbinder Rudolf Fuchs zu Noftod 
den Charakter als Univerfitätsbuchbinder zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 16. Auguſt 1898. 

(5) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Gendarmerie-MWachtmeifter a. D. Kühn 
zu Roſtock die Medaille für Rettung aus Lebensgefahr zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 17. Auguft 1898, 

(6) Die Geſchäfte des Kreſsphyſikats NRoftocd! werden in der Zeit vom 24. d. M. bis zum 
20. k. M. an Stelle des abwejenden Kreisphufifus vom Dr. med. B. Lind zu Roftod verwaltet. 

Schwerin, den 20. Auguſt 1898. 

(7) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Steuerrath Karl Ahlefeld in Roftod 
den Charakter als Geheimer Steuerrath zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 24. Auguſt 1898. 

(9) Der Paftor Dr. theol. Karl Schmidt in Sternberg ift zum Paftor in Goldberg 
berufen und am 11. Sonntage nad) Trinitatis, dem 21. Auguft d. J., nad) voraufgegangener 
Solitärpräfentation in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schmwerin, ben 24. Auguft 1898. 

(9) Der Küfter und Organift Langermann zu Cammin ift zum Stanbesbeamten für ben 
Standesamtsbezirf Cammin beftellt worden. 

Schwerin, den 24. Auguft 1898. 

(10) In der Prüfungskommiſſion für Lehrer an Mittelſchulen iſt an Stelle des auf ſeinen 
Antrag ausgeſchiedenen Schulraths Ribcke der Schulrath Scheven zum Mitgliede und Vor— 
ſitzenden ernannt. 

Schwerin, den 24. Auguſt 1898. 

(11) Nach Verleihung des ſilbernen Verdienſtkreuzes des Großherzoglich Sächſiſchen Haus— 
ordens ber Wachſamkeit oder vom weißen Falken an den Offizianten Hünemörder und ber 
Großherzoglich Sächſiſchen filbernen Anerfennungs- Medaille an die Lafaien Bollow und 
Krüger haben Seine Hoheit der Herzog-Negent den Genannten die nachgeſuchte Erlaubniß 
zur Anlegung dieſer Ordenszeichen zu ertheilen geruht. 

Schwerin, ben 24. Auguft 1898. 
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(12) Der Rathsherr Richard Neubed hiefelbit ift zum Stellvertreter des Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirt Schwerin (Stadtbezirk) bejtellt worden. 

Schwerin, den 27. Auguft 1898. 

(13) Der Paſtor Barnewig zu Woſerin ift am 11. Sonntage nad) Trinitatis, dem 
21. Auguft d. Is.,, durch Stimmenmehrheit der Gemeinden zum Paſtor in Klaber und 
Groß-Wokern erwählt und fofort in fein neues Amt eingeführt worben. 

Schwerin, ben 29. Yuguft 1898. 

(14) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben an Stelle des verftorbenen Konfiftorialrathes 
Superintendenten Dr. Polſtorff in Güftrow den defignirten Superintendenten der Güſtrower 
Diözefe, Präpofitus Lindemann in Goldberg, wiederum zum Vorfigenden und Mitgliebe ber 
Prüfungstommiffion für das Tentamen zu beftellen gerubt. 

Schwerin, den 31. Auguft 1898. 

(15) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Rentner Albrecht hierjelbit die Medaille 
mit ber Injchrift „Dem reblihen Manne und dem guten Bürger” in Silber und mit dem 
Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 31. Auguſt 1898. 

(16) Der Amts-⸗Aſſeſſor Schlie zu Boigenburg it an das Amt Toitenwinfel zu Noftod 
verjeßt worden. 

Schwerin, den 1. September 1898. 

(17) Seine Hoheit der Herzog:Negent haben den Hauptmann von Baſſewitz der Gendarmerie 
zum Major zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 1. September 1898. 

(18) Seine Hoheit der Herzogs Regent haben dem Schneidermeifter Voth zu Bützow bie 
Verdienſtmedaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. September 1898. 

(19) Vor dem Juſtiz-Miniſterium haben heute 
ber Graf Andreas von Bernftorff den Homagial-Eid wegen bes 

nad) dem Ableben feines Vaters, des Landraths Grafen Arthur von Bernſtorff, 
fibeifommifjarifch auf ihn verftammten Allodialguts Wedendorf c. p. Blieſchendorf, 
Grambow, Kafendorf und Rambeel Amts Gadebuſch, 

der Negierungsrath a. D. Kammerherr Graf Chriftian von Bernftorff auf 
Bejerig für feinen Kuranden, den Grafen Bechthold von Bernftorff, den 
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Homagial-Eid wegen bes fideikommiſſariſch auf denfelben vererbten Allodialguts 
Alt:Rarin Amts Bulom, 

der Rittmeifter a. D. Wilhelm von Flügge den Lehn-Eid wegen bes 
nad) dem Ableben feines Vaters durch Erbgang und Erbtheilung auf ihn über: 
gegangenen Lehngutes Groß-Helle c. p. Lüdershof Amts Stavenhagen, 

der Butsbefiger Hugo Hundeiker auf Klein-Prig den Homagial- Eid 
. des käuflich von ihm erworbenen Allodialgutes Dammerftorf e. p. Wüjthof 
und NeusDammerftorf Amts Gnoien und 

der bisherige Gutspädhter Ernft Carls den Homagial-Eid wegen bes 
fäuflih von ihm erworbenen Allodialguts Hoifendorf Amts Grevesmühlen 

Schwerin, ben 17. Auguſt 1898. 

(20) Das Lehn- und Fideikommißgut Groß» Hundorf e. p. Mein-Hundorf, Köchelſtorf und 
Stresborf Amts Gadebuſch ift nach dem Ableben des Landraths Grafen Arthur von Bernftorff 
in das alleinige Eigenthum feines Sohnes und bisherigen Miteigenthümers Grafen Andreas 
von Bernftorff übergegangen. 

Schwerin, ben 17. Auguft 1898. 

(21) Bor dem Juſtiz⸗Miniſterium haben heute 

abgeleiftet. 

der Major a. D. Graf Ernſt von Schlieffen auf Warnfenhagen nad) 
vorgängiger Werzichtleiftung auf das ihm an dem Allodialgute Schweez Amts 
Süfron zuftehende Miteigenthumsrecht heute in Vollmacht feiner Ehefrau Ella 
Gräfin von Schlieffen, geb. Gräfin von Baffewig, ben Homagial: Eid 
wegen ber auf dieſelbe fideikommiſſariſch vererbten Allodialgüter Diekhof c. p. 
Liſſow, Droelig, Groß⸗Bützin ce. p. Rabenhorſt und Schweez Amts Güftrom, fowie 
Neuheinde c. p. Klein-Bügin Amts Neukalen und 

der De —— Hans Böbs den Homagial-Eid wegen bes käuflich 
von ihm erworbenen Allodialgutes Madſow Amts Bukow 

Schwerin, ben 26. Auguſt 1898. 

Mit diefer No. 33 werben ausgegeben: No. 41 und 42 des Neichs-Gejegblatts von 1898. 
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Inhalt, 
I. Abteilung. (1) Belanntmadhung, betreffend Beichreibung der Eifenbagnftrede von Erivig 

nah Pardim. (2) Belanntmachung, betreffend Bufammenjegung der 
Erpropriationg-flommiffion für die Nebeneifenbahn von Erivig nad) Parchim. 
(3) Bekanntmachung, betreffend die diesjährige ordentlihe Hengftlöhrung. 
(4) Belanntmahung, betreffend polizeilihe Mafregeln gegen die Schweine» 
ſeuche. (5) Bekanntmachung, betreffend Berleihbung der Medlenburgiichen 
Staatdangehörigkeit an den Oberftlieutenant von Schmidt-Pauli auf Char— 
lottenthal. (6) Belanntmachung, betreffend Ausihluß der Wiederfäuer und 
Schweine von ben nicht unter Zuziehung des Bezirksthierarztes beauffichtigten 
Jahre und Wocenmärkten im ganzen Großherzogthum. (7) Bekanntmachung, 
betreffend Schugmaßregeln gegen die Maul: und Klauenſeuche. (8) Belannt- 
machung, betreffend das Auftreten der Mauls und Klauenſeuche. (9) Ber- 
zeichniß der Vorlefungen auf der Univerfität Noftod im Winterhalbjahr 
1898/99. 

II. Abtheilung. Dienft- xc. Nachrichten. 

1. Abtheilung. 

(1) Bekanntmachung vom 2. September 1898, betreffend Beſchreibung der 

Eifenbahnftrede von Crivitz nah Parchim. 

Auf Grund der Verordnung vom 29. März 1845 wird für die zu erbauende Nebeneifenbahn 
von Erivig nad) Parchim die in der Anlage enthaltene Bejchreibung diefer Bahnjtrede hier: 
durd) zur allgemeinen Kenntniß gebradit. 

Schwerin, ben 2. September 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

53 
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Beichreibung Anlage. _ 
der 

Bahnlinie Erivis— Parchim und des von derjelben durchichnittenen Geländes. 

Die Bahn verläßt den Bahnhof Erivik in füböftliher Richtung als Fortjegung der 
bereits bejtehenden Strede Schwerin— Crivig und folgt zunächit in einem mittleren Abſtande 
von rund 200 m der Richtung der Crivitz-Parchimer Chauffee, durchſchneidet die Stadt: 
feldmark Grivig, fodann im Domanialamt Crivig von den Zapeler Bauernländereien zunädhjit 
die Erbpachthufen Nr. III und L, fowie die ſüdweſtliche Ede der Feldmarf bes Erbpadhthofes 
Zapel. Im weiteren Laufe ſchwenkt die Bahn mehr und mehr von der Crivitz-Parchimer 
Chauffee ab, tritt auf dem öjtlich gelegenen Theil der Dorffeldmark Zapel über und durch— 
jchneibet hier die Pfarrländereien und die Hufen Nr. IL, VI, V, IV und VIIL, fowie 
weiter bie Feldmark des Erbpachthofes Ruthenbeck. Nahe der weftlichen Grenze der Dorf: 
feldmark Goldenbom wendet fih die Bahn nah Süden, tritt, unter Weberfchreitung des 
Mühlenbaches, auf die Hoffeldmarf Friedrihsruh über und durchſchneidet diefe, ſowie Die 
Hufen Nr. I und II der DPorffeldmarf Friedrichsruh und weiter die Feldmark des ritter- 
ſchaftlichen Gutes Severin. Wieder in mehr füdöftlicher Nichtung abſchwenkend, tritt Die 
Bahnlinie dicht an das Dorf Domfühl D.-A. Erivig heran, durdjichneidet hier die Gemeinde— 
ländereien und die Hufen Nr. VIL, IX, X und V, weiter die Feldmarken der ritterjchaft- 
lichen Güter Zieslübbe und Möderis, fowie den ſüdlichen Theil des ritterjchaftlihen Gutes 
Neuhof, folgt alsdann innerhalb der zur Feldmark Möderig gehörenden MWaldungen dem Wege 
von Möderig nah Pardim, bis fie auf die Feldmark der Stadt Parchim übertritt, und 
fchließt kurz vor der Elvebrüde an die bejtehende Nebeneifenbahn Ludwigsluſt — Parchim — 
Neubrandenburg an. 

(2) Bekauntmachung vom 2. September 1898, betreffend die Zufammenjegung 

der Erpropriationg-ommiffion für die Nebeneifenbahn von Grivig nad) Pardim. 

Unter Bezugnahme auf die Verordnung vom 8. Juli d. Is., betreffend die Anwendung bes 
Erpropriationsgefeges vom 29. März 1845 auf die Eifenbahn von Erivig nah Parchim, 
wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der Amtshauptmann von Lehiten zu 
Hagenow als Vorfigender, ſowie der Gutsbefiger Keding auf Meierftorf und der Bürger: 
meifter —— zu Warin als Mitglieder der eingeſetzten Expropriations-Kommiſſion beſtellt 
worden find. 

Schwerin, den 2. September 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Bekanntmachung vom 5. September 1898, betreffend die diesjährige ordentliche 
Hengftföhrung. 

a8 unterzeichnete Miniſterium bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, daß das bies- 
jährige Geſchäft der ordentlihen Hengitföhrung nad) Maßgabe der Verordnung vom 
16. Januar 1895 zur Beförderung der Landespferdezucht nach Bericht des Vorfigenden ber 
Kommiljion für die Landespferdezuht an den nachbenannten Tagen und Orten vorgenommen 
werden wird. 

Schwerin, den 5. September 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

Plan 
zu den Reifen der Kommiffion für die Landespferdezucht zwecks Vornahme 

der Hengſtköhrungen im Oftober 1898, 

| ee ee | 2 * — | Genaue Bezeichnung 
Vorführungsort. | des Vorführungsplages. 

Zeit 

ber Vorführung. 

Dftober | 3. Parchim Vor dem Hotel Ruſſie 8*/4 Uhr Vormittags 
Lenſchow Auf dem Wirthſchaftshofe 11%: „, PR 

Anmerkung: In Lenſchow werden nur bie Hengfte der Guts- 
herrſchaft daſelbſt geköhrt. 

— 4. Waren Vor dem Hotel Stadt | 
Hamburg ' 8% Uhr Vormittags 

Finfen Auf dem un. 3 „ Nachmittags 

. 5. Malchin Bei der Deckſtation | 8/4 Uhr Vormittags 
Teterow Bei der Deditation 11’/s 
Poggelow | Auf dem Wirthihaftshofe! 3/4 ,„, Nachmittags 

Anmerkung: In Poggelow werden nur bie Hengſte der Guts- 
bereichaft daſelbſt geföhrt. 

r 6. Gnoien Vor dem Hotel Stadt 
| Hamburg ' 7° Uhr Vormittags 

Teffin ' Bor dem Hotel Bande | 1% 5 * 
Roſtock | Bei der Deditation 3/4 „ Nachmittags 

* 7. Hohen-Schwarfs | "Auf dem MWirthichaftshofe | 8'/s Uhr Vormittags 
Anmerkung: In Hohen-Schwarfs werden nur die Hengſte der 

Gutsherrichaft daſelbſt geführt. 

GSüftrow | Bei dem Schütenhaufe | 12 Uhr Mittags 

= 8. | Grevesmühlen | Bei dem Schügenhaufe = Uhr Vormittags 
| Wismar Bei der Deditation lu 11’ Pr 

— — 
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(4) Befauntmachung vom 6. September 1898, betreffend polizeiliche Maßregeln 

gegen die Schweinejende. 

Das unterzeichnete Dlinijterium verordnet hierdurdh, daß bis auf Weiteres in den Medizinal: 
bezirfen Schwerin und Gadebuſch und im Amtsgerichtsbezirt Wittenburg (vergl. die Bekannt: 
madjungen vom 20. Juni und 16, Juli d. Is., Negierungs-Blatt 1898, Amtliche Beilage 
No. 23 und 28) die polizeiliche Abwehr und Unterbrüdung der Schmweinefeuche in Gemäßheit 
der Verordnung vom 20. März 1889 (Regierungs- Blatt 1889, No. 11) nicht bloß beim 
Auftreten der Seuche in umfänglicher oder bedrohlidher Weile, jondern allgemein in jedem 
Fall ihres Ausbruchs oder des Verdachts ihres Ausbruchs gejchehen muß. 

Zugleich wird darauf aufmerfjam gemacht, daß für das polizeiliche Verfahren die 
Beltimmungen in den 88 12, 13, 14, 16 des PViehfeuchengejeges maßgebend find. (Ziffer I 
legter Abjag der Verordnung vom 20. Mär; 1889). 

Schwerin, den 6. September 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(5) Belauntmachung vom 7. September 1898, betreffend Berleihung der 

Medlenburgifchen Stantsangehörigfeit an den Oberftlientenant von Schmidt: 

Bauli auf Charlottenthal. 

Das unterzeichnete Minifterium bringt mit Rüdfiht auf 8 5 ber Verordnung vom 
28. Dezember 1872, betreffend die Mecklenburgiſche Staatsangehörigfeit, hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß, daß dem Hamburgifchen Stantsangehörigen, Gutsbefiger Oberſi— 
lieutenant von Schmidt» Pauli zu Potsdam, Eigenthümer des Gutes Charlottenthal Amts 
Güſtrow, die Medlenburgifhe Staatsangehörigfeit verliehen worden ift. 

Schwerin, den 7. September 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(6) Bekauntmachuug vom 10. September 1898, betreffend Ausſchluß der 
Wiederfäner und Schweine von den nicht unter Zuziehung des Bezirke 
thierarztes beauffichtigten Jahr: nnd Wochenmärkten im ganzen Großherzogthum. 

Wegen des Auftretens der Maul- und Klauenſeuche werden hierdurch im Großherzogthum 
bis auf Weiteres alle Wiederkäuer und Schweine, auch ſoweit dies nicht ſchon durch die 
Beſtimmungen der Gewerbeordnung ber Fall iſt, von der Benutzung der Jahre und Wochen: 
märfte ausgeſchloſſen. 
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Auf Jahr: und Mocenmärkte, welche von der Ortöobrigfeit unter Zuziehung des 
Bezirfsthierarztes veterinärpolizeilich beauffichtigt werden, findet die Beftimmung im Abſatz 1 
feine Anwendung. Die Koſten diefer Zuziehung des Bezirköthierarjtes nah Maßgabe der 
Verordnung vom 23. März 1881, betreffend die Vergütung der Bezirksthierärzte, fallen der 
erfuchenden Ortsobrigfeit zur Zait. 

Zugleid) wird an die Befanntmahung vom 3. Januar d. J., betreffend das Weggeben 
von Mil aus dem Seudengehöft und aus den Sammelmolfereien, (Regierungs-Blatt 1898, 
Amtliche Beilage Nr. 1, ©. 5) erinnert. 

Schwerin, den 10. September 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(7) Bekanntmachung vom 12. September 1898, betreffend Schugmaßregeln gegen 

die Maul: und Klauenſeuche. 

Nachdem die Maul- und Klauenjeuche an mehreren Stellen im Lande neu aufgetreten ift, 
fieht fi) das unterzeichnete Minifterium wiederholt (Renierungs:Blatt 1897, Amtliche Beilage 
No. 39) veranlaßt, alle diejenigen, welche Rindvieh von auswärts beziehen, darauf auf: 
merfjam zu maden, daß ihre Maßregeln zum Selbitihug gegen die Einfchleppung der Maul- 
und Klauenſeuche nur dann ausreichlich erjcheinen, wenn die mit der Eifenbahn ankommenden 
Thiere au in dem Fall, daß diefelben bei der thierärztlichen Unterfuhung gefund und un: 
verdächtig befunden werben, 

1. wenigſtens acht Tage lang vom einheimischen Viehbeftand gänzlich getrennt 
bleiben und von einem bejonderen Wartperfonal beforgt werden; 

2. innerhalb diefer Zeit am ganzen Körper, und namentlich an den Klauen, zweimal 
mit grüner Seife und warmem Wafjer tüchtig abgebürftet und thunlichit auch 
mit einer zmeiprozentigen Nuflöfung von Kreolin oder Lyſol in Waller ab- 
gewaſchen werben. 

Zugleih wird an die Befanntmahung vom 8. Juni 1897 (Regierungs:Blatt 1897, 
Amtliche Beilage No. 19), nad) welder in allen Sammelmoltereien 

1. die Magermilch an die die Milch liefernden Wirthſchaften nur in gefochtem Zu: 
ftande (5 61, Abſatz 3 der Inftruftion) zurücigegeben werden darf, und 

2. der Gentrifugenihlamm durch Verbrennen vernichtet werden muß, 
jowie an die Bekanntmachung vom 3. Januar d. J. (Regierungs-Blatt 1898, Amtliche Bei- 
lage No. 1) erinnert, nad) welcher von dem in Abſatz 1, $ 61 der Bundesrathsinitruftion 
zum Viehjeuchengefeg erwähnten Verbot nur abgejehen werden darf, nachdem das Weggeben 
ungefochter Milh aus der Sammelmolferei gänzlich verboten worden ift, und nach welcher 
von folder Befugnis fein Gebrauch zu machen ift, wenn die Einrichtungen der Sammel- 
molfereien zum Sterilifiren der Milch nach dem Gutachten des Bezirksthierarztes nicht genügen. 

Außerdem wird hierdurd (vgl. Zirkular vom 25. Februar 1897) allgemein bejtimmt, 
daß, wenn nad ben Verhältniffen von dem Verbot Abftand genommen werben kann, bies 
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doch nur unter der Bedingung und Auflage zu gefchehen hat, daß die Milch erit gebracht 
wird, nachdem Die Lieferung der Milh aus den ſeuchenfreien Gehöften erfolgt ift, daß 
ſämmtliche Gefäße, in welchen fi die Milch der Seuchengehöfte befindet, in der Molkerei 
fofort zurücigegeben werben, und daß auf dem Molfereigrundftüd der Plag, wo die Fuhr— 
werke mit der Milh aus den Seuchengehöften halten, täglich mit Kalkwaſſer gereinigt wird. 

Ferner wird auf die Belanntmahungen vom 31. Dezember v. J. und 5. Februar d. J. 
(Regierungs- Blatt 1898, Amtliche Beilage No. 1 und 5), ber zufolge von der Eijenbahn- 
ftation die Ankunft eines auswärtigen Viehtransports ber Polizeibehörde des Ausladeortes 
angezeigt wird, und ben Polizeibehörden Gelegenheit gegeben ift, die betheiligten Ortsobrigteiten 
zu benachrichtigen und die Auffiht über die Gaft: und Händferftelle erfolgreicher als bisher 
auszuüben, ſowie endlich auf das landespolizeiliche Verbot vom 2. April 1896 (Regierungs: 
Blatt 1896, Amtliche Beilage No. 13) hingewiejen, nach welchem 

1. das Treiben ber zum Verlauf im Umberziehen beftimmten Schweine auf öffent: 
lichen Wegen unterjagt ift; 

2. der Transport ber in Ziffer 1 genannten Schweine auf öffentlichen Wegen nur 
in Dichten Wagen gefchehen darf, welche während ihrer Benugung für die Be 
förderung von Schweinen nad) Ausweis bezirfsthierärztlicher Beſcheinigung all 
wöchentlih mindeftens einmal gründlich desinfizirt werben. 

Schwerin, den 12. September 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(8) Bekanntmachung vom 10. September 1898, betreffend das Auftreten der 

Manl- und Klauenſeuche. 

Die Maul: und Klauenfeuche ift auf dem Erbpachtgehöft Nr. 1 im Domanialdorfe Weffentin 
Amts Lübz, auf dem ritterfchaftlihen Gut Lübjee nebft Grünenhof Amts Güftrow, auf 
dem Domanialpachthofe Althof Amts Doberan und im Hofpitaldorf Schlage bei Kavelsdorf 
ausgebrochen und in der Stadt Roftod in einem Viehtransporte feftgeftellt. 

Schwerin, den 10. September 1898. 

(9) Das Berzeihnif der im Winterhalbjahr 1898/99 auf der Landesuniverfität 

zu Roſtock zu haltenden Borlefungen befindet fi im der Beilage. 

HI. Mbtheilung. 
—— 

(1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Werkführer Dürr zu Gadebuſch bie 
Verbienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 31. Auguſt 1898. 
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(2) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Korbmacher Micheel zu Lübz die Medaille 
für Rettung aus Lebensgefahr zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 31. Auguft 1898. 

3) Der Rektor Brüdner in Plau ift am 12. Sonntage nad) Trinitatis, dem 28. Auguſt 
d. Is., durch Stimmenmehrheit der Gemeinde zum Paftor in Neubukow erwählt und fofort 
in fein Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 1. September 1898. 

4 Das Sihiedsgeriht der Sektion 34 der Fuhrwerks-Berufsgenoſſenſchaft, welches in 
Schwerin feinen Sig hat, wird für den zweijährigen Zeitraum vom 1. Oftober 1898 bis 
dahin 1900 in nachitehender Weiſe zufammengefegt fein: 

Vorfigender: 
Landgerichtsrath Eberhardt zu Schwerin. 

Stellvertretender Vorſitzender: 
Oberamtsrihter Peters zu Schwerin. 

Beifiker: 
. Gajtwirty Otto Neugebauer zu Teflin. 

Stellvertreter: 
Abfuhrunternehmer Friedrih Kruſe zu Schwerin. 
Fuhrherr Johann Pluſt zu Schwerin. 

. Boithalter A. Krufe zu Wismar. 
Stellvertreter: 

Defonom E. Kabel zu Schwerin. 
Abfuhrunternehmer H. Reeſe zu Nofiod. 

3. Ürbeiter Carl Helms zu Wismar. 
Stellvertreter: 

Kuticher Heinrich Nelius zu Ludwigsluft. 
Kutiher Johann Tiedt zu Teterom. 

4. Arbeiter Martin Ludwig zu Wittenburg. 
Stellvertreter: 

Arbeiter Ernit Friedrich Chriftian Palm zu Schwerin. 
Der zweite Stellvertreter fehlt. 

Schwerin, den 6. September 1898. 

— 

[SS 

5) Mit dem 1. Oktober d. %. jcheidet der Amtmann von Bülow hierfelbft zufolge feiner 
Verſetzung an das Großherzogliche Amt Wittenburg aus dem Direktorium des Domanial- 
Arbeitshaufes zu Widendorf aus und tritt der Amtsverwalter von Dergen hierfelbft wieder 
als Mitglied des Direftoriums ein, jo daß das letztere alsdann aus bem Geheimen Ober: 
Finanzratd Bald und dem Amtsverwalter von Dergen hierſelbſt beftehen wird. 

Schwerin, den 7. September 1898. 
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(6) An Stelle des früheren Gutspächters, jetzigen Rentners Lüttmann bierfelbft ift ber g J 
Obſtanlagenbeſitzer ©. Ihlefeld zu Oſtorfer Hals wiederum zum Hülfsbeiſitzer des Schieds— 
gerichts fir die Verfiherungsanftalt Mecklenburg bis zum 1. Juli 1900 gewählt worden. 

Schwerin, den 8. September 1898. 

(7) Das japanische SKonfulat zu Hamburg, gegenwärtig vertreten durch ben Konſul 
Martin Burchard daſelbſt, ift fortan auc für das hiefige Großherzogthum zuftänbig. 

Schwerin, den 8. September 1898. 

(8) Im Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonalverãnderungen ſtatigefunden: 

Es ſind befördert: 
der Sekondlieutenant vom Grenadier-Regiment Nr. 89 von Hirſchfeldt und der 

Sekondlieutenant von der Reſerve deſſelben Regiments von Bülow zu Premierlieutenants, 
die Portepeefähnriche von Witzendorff und von Horn vom Grenadier-Regiment 

Nr. 89 und Freiherr von Stenglin vom 2. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 18 
zu Sefondlieutenants, 

der Sefondlieutenant von der Feld-Nrtillerie 1. Aufgebots des Landwehrbezirks Roſtock 
Hugues zum Premierlieutenant und 

ber Oberarzt der Landwehr 1. Aufgebots des Landwehrbezirks Dr. Schroeder zum 
Stabsarzt. 

Es find verjegt: 

der Stabs- und Bataillons-Arzt vom 2. Bataillon Füfilier-Regiments Nr. 90 Dr. Klihm 
unter Beförderung zum Oberjtabsarzt 2. Klaffe und Regiments» Arzt zum Feld - Artillerie 
Regiment Nr. 33 und 

der Oberarzt vom Militär-Neit-Inftitut Dr. Zöller unter Beförderung zum Stabs- und 
Bataillonsarzt zum 2. Bataillon Füfilier-Regiments Nr. 90. 

Dem Hauptmann und Kompagnie-Chef vom Grenadier-Regiment Nr. 89 von Lowtzow 
iſt der Abſchied mit der gejeglihen Penfion und der Erlaubniß zum Tragen feiner bisherigen 
Uniform bewilligt. 

Der Sefondlieutenant vom Füfilier-Negiment Nr. 90 von Below iſt ausgefchieben 
und zu ben Rejerve-Offizieren des Regiments übergetreten. 

Schwerin, den 10. September 1898. 



(Beilage zu No. 34 ber Amtlichen Beilage 
des Regierungs-Blattes.) 

Berzeichniß der Borlefungen, 
welche an ber 

Landes-Univerjität NRojtod im Winter-Halbjahr 1898/99 vom 

15. Oftober 1898 bis 15. März 1899 gehalten werden. 

I. Ueberſicht der Borlefungen nad der Ordnung der Lehrer in den Fakultäten. 

Herr 

Herr 

In der theologifhen Fakultät. 

Konfiftorialrath Profeffor Dr. Ludwig Schulze: 1) Ueber das Leben Jeſu, Montags 
bis Freitags von 12 bis 1 Uhr; 2) Ueber die chriftlihe Eihif, Montags bis Freitags 
von 11 bis 12 Uhr; 3) Repetitorium über beide Vorlefungen mit feinen Zuhörern in 
herfömmlicher Weiſe, Donnerjtags von 6 bis 8 Uhr, publice. 
Profeſſor Dr. Karl Friedrih Noesgen: 1) Evangelium Johannes, Montags bis 
Freitags von 9 bis 10 Uhr; 2) Auslegung bes Briefes an die Galater und an bie 
Hebräer, Montags bis Freitags von 10 bis 11 Uhr; 3) Zeitung einer eregetilchen 
Gefellichaft, Sonnabends von 9 bis 10 Uhr, publice; 4) Die ökumenischen Symbole, 
Sonnabends von 10 bis 11 Uhr, publice. 
Profeffor Dr. Johann Friedbrih Hashagen: 1) Paitoraltheologie, Montags 
bis Donnerftagg von 8 bis 9 Uhr; 2) Evangelifche Pädagogif, Montags, Mittwochs 
von 9 bis 10 Uhr und Freitags von 8 bis 10 Uhr; 3) Leitung der Uebungen im 
homiletiſch⸗katechetiſchen Seminar, Montags von 6 bis 8 Uhr, Sonnabends von 11 bis 1 Uhr. 
Profeffor Dr. Eduard König: 1) Erklärung der meffianifchen Weisfagungen bes 
Alten Teſtaments, Montags bis Freitags von 5 bis 6 Uhr; 2) Erklärung ber Pſalmen, 
Dienftags bis Freitags von 6 bis 7 Uhr; 3) Konverfatorium über die poetiſchen Be: 
ftandtheile des Alten Tejtaments überhaupt, jeden zweiten Mittwoch von 7 bis 9 Uhr, publice. 
Brofelffor Dr. Wilhelm Walther, d. 3. Dekan: 1) Kirchengeichichte, I. Teil 
(bis zu Karl d. Gr.), Montags bis Freitags von 3 bis 4 Uhr; 2) Dogmengefchichte, 
II. Theil, Montags bis Donnerftags von 4 bis 5 Uhr; 3) Kirchen: und bogmen- 
geichichtliche Uebungen, jeden zweiten Mittwoch: Abend von 8 bis 10 Uhr, publice. 
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In ber juriftifhen Fakultät. 

Profeffor Dr. Franz Bernhöft: 1) Ausgewählte Lehren ber Pandekten, 
Montags, Dienftags, Freitags von 4 bis 6 Uhr; 2) Konverfatorium überPan deften I 
(Allgemeiner Theil), Montags, Dienftags von 12 bis 1 Uhr; 3) Eregetifum, Mitt: 
wochs von 12 bis 1 Uhr. 
Profeffor Dr. Bernhard Matthiaf: 1) Deutfches bürgerliches Recht I (allge 
meiner Theil und Schuldverhältniffe), Montags bis Sonnabends von 11 bis 12 Uhr, 
Sonnabends von 10 bis 11 Uhr; 2) SKonverfatorium über Pandekten IV (Erbredit), 
Donnerftage und Freitags von 12 bis 1 Uhr; 3) Pandektenpraktikum, Sonnabends 
von 12 bis 1 Uhr; 4) Praftifche Uebungen im deutjchen bürgerlichen Recht, Donner: 
ftags von 6 bis 7 Uhr. 
Profeffior Dr. Hugo Sadfje, d. 3. Dekan: 1) Strafprozeß, Montags und 
Donnerftagg von 4 bis 6 Uhr, Freitags von 4 bis 5 Uhr; 2) Kirchenrecht (ein: 
ſchließlich Cherecht), Dienftagg und Mittwochs von 4 bis 6 Uhr, Freitags von 5 bis 
6 Uhr; 8) Eherecht, Firchlices und ftaatliches, insbefondere nach dem bürgerlichen 
Geſetzbuch, Freitags von 5 bis 6 Uhr. 
Profeffor Dr. Karl Lehmann: 1) Deutiche Nechtsgefchichte, Montags bis Donneritags 
von 12 bis 1 Uhr; 2) Deutiches bürgerliches Recht, Sachenrecht, Montags, Dienftags 
und Donnerſtags von 11 bis 12 Uhr; 3) Konverfatorium und Praktikum über Handels: 
recht, Wechfelrecht und Seerecht, Mittwochs und Freitags von 6 bis 7'/s Uhr. 
Profeſſor Dr. Robert v. Hippel: 1) Zivilprozeß, Montags bis Freitags von 9 bis 
10 Uhr, Montags und Mittwochs von 10 bis 11 Uhr; 2) Konfursrecht und Stonfurs- 
verfahren, Dienftags und Freitags von 10 bis 11 Uhr; 3) Uebungen im Strafprozeh, 
en. von 10 bis 11 Uhr; 4) Strafrechtspraftifum, Dienjtags, Abends von 
6 bis 8 Uhr. 
Profeſſor Dr. Wilhelm v. Blume, defignirt: Gefchichte und Syſtem des römiſchen 
Rechtes mit Uebungen für Anfänger, achtſtündig. 

Profeſſor Dr. Heinrih Geffcken: 1) Deutiches Verwaltungsrecht mit befonderer 
Berüdfihtigung der neueren fozialpolitiihen Gejetgebung, Montags bis Freitags von 
11 bis 12 Uhr; 2) Grundzüge des deutjchen Privatrechts, Montags bis Donnerftags 
ag! 10 bis 11 Uhr; 3) Konverjatorium über deutiches Privatrecht, Sonnabends von 
9 bis 11 Uhr. 

In der medizinischen Fakultät. 

Geh. Obermedizinalrath Profeffor Dr. Theodor Thierfelder: 1) Medizinifche Klinik, 
— von 10%/s bis 12 Uhr; 2) Allgemeine Therapie, Donnerfi-gs von 6 bis 7 Uhr, 
publice. 
Geh. Medizinalratd Profeffor Dr. Friedrid Schatz: 1) Gynäkologiſche Klinik, 
Montags, Mittwochs, Donnerftags und Sonnabends von 8 bis 9 Uhr; 2) Gynälo 
logiſche Poliklinik, Dienftags und Freitags von 8 bis 9 Uhr; 3) Frauenkrankheiten, 
Montags, Mittwochs und Freitags von 3 bis 4 Uhr; 4) Ambulatoriihe Poliklinik, 
täglih von 2 bis 3 Uhr, privatifjime. 
Profeſſor Dr. Albert Thierfelder: 1) Spezielle pathologiiche Anatomie, täglich von 
8 bis 9 Uhr; 2) Pathologiſch-anatomiſcher und hiſtologiſcher Demonftrationskurjus, 
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verbunden mit Sezirübungen, Montags, Mittwochs und Freitags von 12 bis 1'/s Uhr; 
3) Bakteriologifhdiagnoftiiher Kurfus, vierftündig, in noch zu beftimmenden Stunden; 
4) Leitung von Arbeiten Geübterer im pathologiichen Inftitut, gemeinfam mit Privat: 
dozent Dr. Rider, täglich von 9 Uhr ab, privatijfime und gratis, 
Profeſſor Dr. Otto Naffe: 1) Phnfiologifche und pathologische Chemie, Dienitags, 
Donnerjtags und Sonnabends von 12 bis I Uhr; 2) Pharmakologie, Diontags, Dienftags, 
Donnerjtags und Freitags von 4 bis 5 Uhr; 3) Uebungen in phufiologifch- und pathologiſch⸗ 
chemischen Unterfuchungen, täglid von 9 bis 6 Uhr, privatifjime. 
Profefjor Dr. Dscar Langendorff: 1) Vhnfiologie, I. Theil (animale Funktionen), 
täglih von 9 bis 10 Uhr; 2) Phyſiologiſches Praftifum, Montags und Donnerjtags 
von 5 bis 7 Uhr; 3) Arbeiten im phyliologiichen Inſtitut für Geübtere, täglich), 
privatiffime und gratis. 
Profeſſor Dr. Earl Garre: 1) Chirurgijche Klinik, täglich von 9 bis 10'/s Uhr; 
2) Allgemeine Chirurgie, Montags und Donnerjtags von 5 bis 6 Uhr. 
Obermedizinalrath Profefjor Dr. Fedor Schudardt, d. 3. Dekan: 1) Pſychiatriſche 
Klinik, Montags und Donneritags von 2"/s bis 4 Uhr; 2) Gerichtliche Medizin, Dienftags 
und Freitags von 3 bis 4 Uhr; 3) Poliklinik für Nerven: und Gemüthskranke, Dienftags 
und Freitags von 12"/s bis 1%/» Uhr. 
Profeifor Dr. Dietrih Barfurth: 1) Syitematifche Anatomie, I. Theil, täglich 
von 12 bis 1 Uhr; 2) Sezirübungen, gemeinfam mit Profeftor Dr. Reinke, täglih 
von 8 bis 1 Uhr; 3) Topographie Anatomie, Montags, Mittwochs und Donnerftags 
von 5 bis 6 ihr; 4) Selbitändige Arbeiten für Vorgeichrittenere, privatijfime und gratis. 
Profeffor Dr. Theodor Arenfeld: 1) Ophthalmiatriiche Klinik, Montags, Mittwochs 
und Freitags von 12 bis 1'/s Uhr; 2) Augenſpiegelkurſus, Montags und Freitags 
von 6 bis 7 Uhr; 3) Augenerfranfungen bei allgemeinen Erfranfungen, mit Kranken: 
voritellungen, Dienftag Abends von 6 bis 7 Uhr; 4) Arbeiten im Laboratorium ber 
Klinik, täglich, privatijfime und gratis. 

Profeffor Dr. Otto Körner: 1) Obrenfpiegelfurfus für Anfänger, Dienftags und 
Freitags von 5 bis 6 Uhr; 2) Kurſus der Laryngosfopie, Mittwochs von 5 bis 6 Uhr; 
3) Klinif und Poliklinit der Ohren: Naſen- und Kehlkopfkrankheiten für Vorgejchrittenere, 
täglich in zu vereinbarenden Stunden. 

Profefior Dr. Theodor Gies: 1) Kurſus der chirurgiſchen Diagnofe und Therapie, 
Montags, Mittwochs und Freitags von 12 bis 2 Uhr; 2) Verbandfurjus, Dienftags 
von 4 bis 5 Uhr. 
Profeſſor Dr. Friedrich Martius: 1) Mebizinifche Poliklinik, täglich von 10 bis 
12 Uhr; Krankenbeſprechung und Vorftellung, Dienftags und Donnerftags von 12 bis 
1 Uhr; 2) Pathogenefe der fonftitutionellen und Stoffwechſelkrankheiten (für die Herren, 
welche die Poliklinik belegen, unentgeltlich), Sonnabends von 12 bis 1'/« Uhr; 3) Kurſus 
der Perkuffion und Auskultation, Montags und Freitags von 5 bis 6 Uhr. 
Profejjor Dr. Otto Lubarſch: 1) Allgemeine Pathologie, Montags bis Freitags von 
6 bis 7 Uhr, Freitags von 7 bis 8 Uhr; 2) Nepetitorium der pathologiihen Anatomie, 
Montags, Mittwochs und Donnerjtags von 3 bis 4 Uhr; 3) Ueber Geſchwülſte, dreis 
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ſtündig, in noch zu beſtimmenden Stunden; 4) Geſchichte der Medizin im 19. Jahr— 
hundert, zmweiftündig, in noch zu beftimmenden Stunden. 
Profeſſor Dr. Ludwig Pfeiffer: 1) Vorträge über Hygiene (Fortfegung), dreiftündig; 
2) Kurius der hygieniſchen Unterjuhungsmethoden, einjchließlih der bafteriologifchen 
Unterfuhungstechnif, zweiſtündig, privatiffime; 3) Uebungen in der Unterfuchung von 
Nahrungsmitteln ꝛc, dreimal zweiftündig, privatijfime. 

Privatdozent Dr. Friedrich Reinke: 1) Knochen- und Bänber:Lehre, Montags, 
Mittwochs und Freitags von 3 bis 4 Uhr; 2) Allgemeine Anatomie, zweiftündig, in 
näher zu beftimmenden Stunden; 3) Sezirübungen, gemeinfam mit Profeffor Dr. Barfurth. 
Privatdozent Dr. Guſtav Rider: 1) Diagnoftiidher Kurfus der pathologischen Anatomie 
und Hiftologie, Montags und Donneritags von 2'/e (pünktlich) bis 4 Uhr; dazu eine 
noch feftzufeßende Repetitionsftunde; 2) Ueber die Entftehung der Kranfheiten, Dienftags 
und Mittwochs von 7 bis 8 Uhr Abends; 3) Leitung von Arbeiten Geübterer im 
pathologifchen Inſtitut, gemeinfam mit Profeffor A. Thierfelder, privatijfime und gratis. 

In der philofophifhen Fakultät. 

Herr PBrofeffor Dr. Friedrih Schirrmader: 1) Deutfche Geſchichte bis zum Ausgang der 
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Staufer, Montags, Dienftags, Mittwochs, Donnerjtags und Freitags von 12 bis 1 Uhr; 
2) Römiſche Gejchichte vom Jahre 133 v. Chr. bis zum Jahre 14 n. Chr., Montags 
und Donnerftags von 11 bis 12 Uhr; 3) Uebungen im hiftorifchen Seminar, Sonn: 
abends von 11 bis 1 Uhr, privatifjime und gratis. 
Profefjor Dr. Ludwig Matthieffen: 1) Erperimentalphyfit, IL. Theil (Wellenlehre, 
Wärme, Elektrizität und Magnetismus), Montags, Dienftags, Mittwochs, Donnerftags 
und Freitags von 5 bis 6 Uhr; 2) Phyſikaliſches Seminar, Sonnabends von 11 bis 
1 Uhr, privatiffime und gratis; 3) Kleines phyfitaliiches Praktikum für Mathematiker, 
Mediziner, Chemiker und Pharmazeuten, Montags, Dienftags, Donnerftags und Freitags, 
Vormittags von 9 bis 12 Uhr, Nachmittags von 2 bis 5 Uhr (gemeinschaftlich mit 
Profefior Dr. Wahsmuth); 4) Großes phyſikaliſches Praktikum, an allen Tagen 
(gemeinſchaftlich mit Profeffor Dr. Wahsmuth). 
Profeffor Dr. Friedrid Philippi: 1) Hebräifche Grammatik, dreiftündig ; 2) Grammatil 
bes Bibliſch-Aramäiſchen, ſowie der Targumim nebft Erklärung ber bibliih-aramätjchen 
Abſchnitte des Alten Teftaments, zweiftündig; 3) Erklärung der Chrestomathia targumika, 
ed. Adalb. Merx, einftündig; 4) Ausgemwählte arabiſche Terte, einftündig; 5) Sanstrit- 
Grammatif mit befonderer Berüdfichtigung des Griechischen und Lateiniſchen, zweiftündig; 
6) Arabiſche Grammatik mit Meberfegungsübungen, zweijtündig, gratis. 
Profeffor Dr. Eugen Geinig: 1) Mineralogie, Montags, Dienftags, Donnerftags 
und Freitags von 9 bis 10 Uhr, Sonnabends von 8 bis 10 Uhr; 2) Leitfofjilien, 
zweiftündig; 3) Geographijches Kolloquium, zweiftündig, gratis; 4) Mineralogiſch- geologifches 
Praktikum, Mittwochs von 8 bis 11 Uhr, Dienftags von 10 bis 1 Uhr. 
Profefior Dr. Guſtav Körte, d. 3. Dekan: 1) Topographie von Griechenland, befonders 
der Peloponnes, vierftündig; 2) über Die Dionumente der vorgefhichtlichen, ſ. g. mykeniſchen 
Kulturepoche in Griechenland, zweiftündig; 3) Archäologiſche Uebungen, einmal wöchentlich 
zweiftündig, privatiffime und gratis, 
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Profeſſor Dr. Paul Falkenberg, d. 3. Rektor: 1) Syſtemaliſche Botanik, Montags, 
Dienſtags, Mittwochs, Donnerſtags und Freitags von 9 bis 10 Uhr; 2) Botaniſch— 
mikroskopiſcher Kurfus für Anfänger, zweimal wöchentlich, von 11 bis 1 Uhr; 3) Botanische 
Uebungen für Vorgefchrittenere, tägfih von 9 bis 6 Uhr, privatiffime. 
Profeffior Dr. Otto Staude: 1) Algebra, Montags, Dienftags, Donnerftags und 
Freitags von 11 bis 12 Uhr; 2) Analytiſche Geometrie des Naumes, Montags, Dienftags, 
Donnerftags und Freitags von 12 bis 1 Uhr; 3) Mathematifches Seminar, Mittwochs 
von 11 bis 1 Uhr. 
Profeffor Dr. Auguft Michaelis: 1) Organiſche Chemie, Montags, Dienitags, 
Mittwochs, Donnerftags und Freitags von 10 bis 11 Uhr; 2) Chemiſche Uebungen im 
Laboratorium: a. Großes Praktikum, Montags bis Freitags von 9 bis 6 Uhr; b. Kleines 
Praktikum, Montags, Mittwohs und Freitags von 2 bis 5 Uhr; ec. Uebungen für 
Mediziner, Dienftags und Donnerſtags von 2 bis 5 Uhr; 3) Pharmaceutifhe Prä— 
paratenfunde, zweiftündig, an zu verabredenden Tagesitunden, publice. 
Profeffor Dr. Friedrich Blochmann: 1) Zoologie, Montags, Dienftags, Mittwochs, 
Donnerftags und Freitags von 4 bis 5 Uhr, Sonnabends von 11 bis 12 Uhr; 
2) Zoologiſches Praktitum für Geübtere, täglich; 3) Zoologiſche Uebungen für Anfänger 
zweimal zweiſtündig. 
Profefjor Dr. Hans von Arnim: 1) Attiihe Verfaffung und Verwaltung, Montags, 
Dienftags, Donnerjtags und Freitags von 8 bis 9 Uhr; 2) Erklärung der Poötif des 
Ariftoteles, Mittwochs von 8 bis 9 Uhr, Sonnabends von 8 bis 10 Uhr, gratis; 
3) Klaſſiſch-philologiſches Seminar: Interpretation des Hippolytos von Euripides und 

ſprechung der eingereichten Arbeiten, Diontags von 6 bis 8 Uhr, privatiffime und gratis. 
Profeffor Dr. Wolfgang Golther: 1) Gedichte der deutjchen Sprache (hiſioriſche 
deutihe Grammatik), Montags, Dienftags, Donnerftags und Freitags von 9 bis 10 Uhr; 
2) Schillers Leben und Werke, Mittwochs und Sonnabends von 9 bis 10 Uhr; 
3) Deutich-philologisches Seminar: altſächſiſche Bibeldichtung, Montags und Mittwochs 
von 5 bis 6'/s Uhr, privatiifime und gratis. - 
Brofefjor Dr. Karl Diehl: 1) Ueber Sozialismus, Kommunismus und Anardismus 
(für Studirende aller Fakultäten), Mittwochs von 6 bis 7 Uhr, publice; 2) Praktiſche 
Nationalöfonomie (Nationalötonomie II. Theil, umfajiend die Agrar-, Gewerbe-, Handels: 
und Verfehrspolitit), Montags, Dienftags, Mittwochs, Donnerjtags und Freitags von 
4 bis 5 Uhr; 3) Finanzwiſſenſchaft, Montags, Dienjtags, Mittwochs, Donnerſtags und 
Freitags von 9 bis 10 Uhr; 4) Nationalötonomiiche Uebungen: a. 1. Abtheilung: An: 
fänger-Uebungen über die Grundbegriffe der Nationalötonomie, Montags von 6 bis 
8 Uhr; b. 2. Abtheilung: Für Vorgerüctere: Vorträge mit Beſprechungen aus dem 
gefammten Gebiete der Staatswillenidaften, Dienjtags von 6 bis 8 Uhr; e. 3. Nb- 
theilung: Beſprechung größerer wiſſenſchaftlicher Arbeiten, Sonnabends von 4 bis 6 Uhr, 
privatijjime und gratis. 

Kr Dr. Reinhold Heinrich: Agrikulturchemiſch-phyſiologiſches Praktikum, fechs- 
ün g. 

Profeſſor Dr. Felix Lindner: 1) Romaniſch-engliſches Seminar: Shakespeare's The 
Merchant of Venice, zweiſtündig, privatiſſime und gratis; 2) Geſchichte der angel- 
ſächſiſchen Litteratur, zweiftündig; 3) Sir Walter Scott’s Leben und Werke, zweiftündig. 
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Profeffor Dr. Ludwig Will: 1) Allgemeine Entwickelungsgeſchichte ber Thiere, 
Montags, Mittwochs und Freitags von 6 bis 7 Uhr; 2) Ausgewählte Kapitel aus 
—* ne Anatomie der MWirbelihiere, Dienftagg und Donnerftags von 
6 bis 7 Ubr. 
Profeſſor Dr. Otto Kern: 1) Demofthenes und feine Zeit, Montags, Dienftags, 
Donnerftags und Freitags von 10 bis 11 Uhr; 2) Gatullus, Mittwochs und Sonn: 
abends von 11 bis 12 Uhr; 3) Hiltorifche Uebungen über Herodot’s Darftellung der 
Perjerkriege, Mittwochs von 5 bis 7 Uhr, privatiffime und gratis; 4) Klaſſiſch— 
——— Seminar: Tacitus Germania, Donnerſtags von 6 bis 8 Uhr, privatiſſime 
und gratis. 
Profeffor Dr. Rudolf Zenker: 1) Geſchichte der franzöſiſchen Literatur im 17. Jahr: 
hundert, Montags, Dienftags, Donnerftagg und Freitagg von 11 bis 12 Uhr; 
2) Dante’ Leben und Werke nebit Jnterpretation der Divina Gomedia, Montags und 
Donnerftags von 4 bis 5 Uhr; 3) Provenzaliihe Uebungen: Bertran de Born, 
Dienftags von 12 bis 1 Uhr, privatifjime und gratis; 4) Nomanijch-englifches Seminar: 
Lafontaine’s Fabeln in literarhiftorifch-vergleihender Behandlung, Freitags von 5 bis 
7 Uhr, privatiffime und gratis. 
Profeffor Dr. Rihard Wahsmuth: 1) Mecanifche MWärmetheorie, Montags und 
Freitags von 6 bis 7 Uhr; 2) Demonftration der Herk’ichen Verſuche, Dienftags und 
— von 6 bis 7 Uhr; 3) Phyſikaliſches Praktikum, gemeinschaftlich mit Herm 
Profeffor Dr. Matthieifen, achtzehnftündig. 

Privatdozent Dr. Julius Robert: 1) Cours pratique de frangais, vierftündig; 
2) Histoire de la litterature frangaise aux 18. et 19. siöele, vierftündig; 
3) Variations du langage frangais depuis le 12!“ me siöcle, vierftündig; 4) Synonymes 
frangais, einftündig. 
Privatdogent Dr. Rihard Stoermer: 1) Analytifche Chemie (Einführung in bie 
anorganische Chemie), Montags, Dienftags, Donnerftags und Freitags von 8 bis 9 Uhr; 
2) Repetitorium der anorganischen Chemie (für Fortgefchrittenere), Montags, Dienitags 
und Donnerftags von 6 bis 7 Uhr; 3) Gerichtliche Chemie, Mittwochs und Sonn 
abends von 8 bis 9 Uhr. 
Privatdozent Dr. Robert Hegler: 1) Praftitum ber forenfiich-technijchen Mikroskopie 
(mikroskopiſche Unterfuhungen an pflanzlichen Nahrungs-Genußmitteln und Fajerjtoffen), 
vierftündig; 2) Morphologie und Phnfiologie der Batterien, vierftündig, mit Demon 
ftrationen; 3) Repetitorium ber Botanik, dreiftündig. 
Profeffor Dr. Albert Thierfelder, akademischer Muſiklehrer: 1) Kontrapunft, zwei 
ftündig; 2) Liturgifche Uebungen, dreiftündig; 3) Zeitung der Uebungen des afademijchen 
Gefangvereins, zweiftündig. 

(Die durch den Abgang des Profeſſor Dr. Buſſe frei werdende Profeffur der 
Philofophie wird zum Winter-Semefter wieder bejegt werben). 
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II. Ueberſicht der Vorleſungen nach den Lehrgegenſtänden. 

Theologiſche Wiſſenſchaften. 

Exegetiſche Theologie. 

a. Altes Teftament. 

Erklärung ber meffianifhen Weisfagungen des Alten Teftaments: Profeſſor Dr. Koenig, fünfftünbig. 
Erklärung der Palmen: derſelbe, vierftündig. 
Konverfatorium über die poetischen Beftandtheile des Alten Teftaments überhaupt: berjelbe, 

jweiftündig. 

b. Neues Teftament. 

Evangelium Johannes: Profeffor Noesgen, fünfitündig. 
Auslegung des Briefes an die Galater und an die Hebräer: derjelbe, fünfftündig. 
Zeitung einer eregetiichen Gefellichaft: derfelbe, einftündig. 

Biblifhe Theologie, 

Das Leben Jeſu: Konfiftorialrath Schulze, fünfftündig. 

Hiftorifhe Theologie. 

Kirchengeſchichte, I. Theil (bis Karl d. Gr.): Profeſſor Walther, fünfitündig. 
Dogmengefchichte, II. Theil: derfelbe, vierftündig. 
Kirchen: und Dogmengeſchichtliche Uebungen: derſelbe, einftündig. 

Syſtematiſche Theologie. 

Chriftlihe Ethik: Konfiftorialratd Schulze, fünfjtündig. 
Die ökumenischen Symbole: Profefjor Noesgen, einjtündig. 

Praktiſche Theologie. 

Poftoraltheologie: Profeſſor Hashagen, vierftündig. 
Evangelifche Pädagogik: derfelbe, vierftündig. 
Zeitung der Uebungen im bomiletijch-fatechetiihen Seminar: derjelbe, vierjtündig. 

Rechtswiſſenſchaften. 

Einleitungs-Vorleſungen. 

Geſchichte und Syſtem des römiſchen Rechtes mit Uebungen für Anfänger: Profeſſor v. Blume, 
achtſtündig. 

Deutſche Rechtsgeſchichte: Profeſſor Lehmann, vierſtündig. 
Grundzüge des deutſchen Privatrechts: Profeſſor Geffcken, vierjtündig. 
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Privatrecht. 

Ausgewählte Lehren der Pandekten: Profeſſor Bernhöft, ſechsſtündig 
— a Recht I (Allgemeiner Theil und Schulbverhältniffe): Profefjor Matthiaß, 

iebenſtündi 
Deulſches —* Recht (Sachenrecht): Profeſſor Lehmann, dreiſtündig. 

Verwaltungsrecht. 

Deutſches Verwaltungsrecht, mit beſonderer ern der neueren jozialpolitijchen 
Gefepgebung: Profejjor Geffden, fünfitündig. 

Kirdenredt. 

Kirchenrecht (einfchließlich Eherecht): Profeſſor Sachſſe, fünfftündig 
Eherecht, kirchliches und ftaatliches, insbefondere nah dem — Geſetzbuche: derſelbe, 

einftündig. 

Prozeß. 

Strafprogeß: Profeſſor Sachſſe, fünfftündig. 
Zivilprozeß: Profejjor v. Hippel, fiebenftündig. 
Konkursrecht und Konkursverfahren: derſelbe, zmweiftündig. 

Konverfatorijche Vorlefungen. 

Römiſches Recht. 

Konverfatorium über Pandekten I (Allgemeiner Theil): Profeſſor Bernhöft, en iftündig. 
Konverfatorium über Pandekten IV (Erbredit): Profeffor Matthiaß, zweiltün 
VPandekten⸗Praktikum: derſelbe, einftündig. 
Praktiſche Uebungen im deutſchen bürgerlichen Recht: derſelbe, einſtündig. 
Exegetikum: Profeſſor Bernhöft, einſtündig. 

Strafrecht. 

Strafrechtspraktikum: Profeſſor v. Hippel, zweiſtündig. 

Deutſches Recht. 

a Se und Praktitum über Handels, Wechſel- und Seereht: Profeſſor Lehmann 
reiftündig. 

Konverfatorium über deutfches Privatrecht: Profeſſor Geffcken, zweiftündig. 

Prozeßrecht. 

Uebungen im Strafprozeß: Profeſſor v. Hippel, einſtündig. 
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Medizinische Wiſſenſchaften. 

Anatomie. 
Syſtematiſche Anatomie, I. Theil: Profeſſor Barfurth, ſechsſtündig. 
Sezirübungen: derfelbe gemeinfam mit Projektor Dr. Reinke, dreißigſtündig. 
Topographiiche Anatomie: derjelbe, breijtündig. 
Selbftändige Arbeiten für Vorgeſchrittenere: derſelbe. 
Knochen: und Bänderlehre: Dr. Reinke, dreiftündig. 
Allgemeine Anatomie: derſelbe, zweiftündig. 

Phyfiologie. 

Phyfiologie, I. Theil (animale Funktionen): Profeſſor Langendorff, fehsftündig. 
Phyſiologiſches Praktikum: derfelbe, vierftündig. 
Arbeiten im phyfiologifchen Inſtitut: derfelbe, täglich. 
Phyſiologiſche und pathologiiche Chemie: Profeſſor Naſſe, dreiftündig. 
Uebungen in phyfiologifch- und pathologifchechemifchen Unterſuchungen, berfelbe, täglich). 

Hygiene. 

Vorträge über Hygiene (Fortjegung): Profeſſor Pfeiffer, dreiftündig. 
Kurfus der hygienischen Unterfuhungsmethoden, einschließlich der bakteriologifchen Unterfuchungs- 

technik: derſelbe, zweiſtündig. 
Uebungen in der Unterſuchung von Nahrungsmitteln ꝛc.: derſelbe, ſechsſtündig. 

Pharmakologie. 

Pharmakologie: Profeffor Naffe, vierftündig. 

Allgemeine Pathologie und pathologifhe Anatomie. 
Spezielle pathologiihe Anatomie: Profeffor A. Thierfelder, ſechsſtündig. 
Pathologiſch⸗ anatomiſcher und hiſtologiſcher Demonftrationsfurfus, verbunden mit Sezirübungen: 

derjelbe, viereinhalbjtündig. 
Bakteriologiſcher Kurſus: berfelbe, vierjtündig. 
Leitung von Arbeiten Geübterer im pathologifchen Jnftitut: berfelbe gemeinfam mit Privat: 

dozent Dr. Rider, täglich Vormittags. 
Allgemeine Pathologie: Profeſſor Lubarſch, fehsftündig. 
Ueber Gejchwülfte: derfelbe, dreiftündig. 
Repetitorium der pathologiihen Anatomie: derſelbe, dreiftündig. 
Diagnoftiicher Kurjus der pathologischen Anatomie und Hiftologie mit einer Repetitionsftunde: 

Privatdozent Dr. Nider, vierftündig. 
Ueber die Entftehung der Krankheiten: derfelbe, zweiftündig. 

Therapie. 
Allgemeine Therapie: Geh. Ober: Medizinalrath Thierfelder, einftündig. 
Kurfus der Berkuffion und Auskultation: Profefior Martius, zweiftündig. 
Pathogenefe der Eonftitutionellen Stoffwechjelfranfheiten: derjelbe, eineinhalbjtündig. 



Ehirurgie. 

Allgemeine Chirurgie: Profeffor Garrè, zweiftündig. 
Kurſus der chirurgifchen Diagnofe und Therapie: Profefior Gies, —— 
Verbandkurſus: derſelbe, einſtündig. 

Ohrenheilkunde. 

Ohrenſpiegeltkurſus für Anfänger: Profeſſor Körner, einſtündig. 

Laryngologie. 

Kurſus der Laryngoskopie: Profeſſor Körner, einſtündig. 

Augenheilkunde. 

Augenſpiegelkurſus: Profeſſor Axenfeld, zweiſtündig. 
Augenerkrankungen bei allgemeinen Erkrankungen, mit Krankenvorſtellungen: derſelbe, einftündig. 
Arbeiten im Laboratorium der Klinik: derſelbe, täglich. 

Gynäkologie. 

Frauenkrankheiten: Geh. Med.⸗Rath Schatz, dreiſtündig. 

Gerichtliche Medizin. 

Gerichtliche Medizin: Ober-Med.-Rath Schuchardt, zweiftündig. 

Geſchichte der Medizin. 

Geſchichte der Medizin im 19. Jahrhundert: Profeſſor Lubarſch, zweiſtündig. 

Kliniken. 

Mediziniſche Klinik: Geh. Ober-Med.-Rath Thierfelder, neunſtündig. 
Mediziniſche Poliklinik: Profeſſor Martius, zwölfſtündig. 
Chirurgiſche Klinik: Profeſſor Garre, neunſtündig. 
Ophthalmiatriſche Klinik: Profeſſor Axenfeld, viereinhalbſtündig. 
Gynãkologiſche Klinik: Geh. Med.⸗Rath Schatz, vierſtündig. 
Gynäkologiſche Poliklinik: derſelbe, zweiſtündig. 
Ambulatoriſche Poliklinik für die Internen der Frauenklinik: derſelbe, ſechsſtündig. 
Klinik und Poliklinik der Ohren-, Naſen- und Kehlkopfkrankheiten: Profeſſor Körner, täglich. 
Pſychiatriſche Klinik: Ober-⸗Med.Rath Schuchardt, dreiſtündig. 
Poliklinik für Nerven und Gemüthskranke: derſelbe, zweiſtündig. 
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Zur philoſophiſchen Fakultät gehörende Lehrgegenſtände. 

Philoſophie. 

Die durch den Abgang des Profeſſors Dr. Buſſe frei werdende Profeſſur der Philoſophie 
wird am Winter-Semefter wieder beſetzt werben. 

Philologie, 

Demofhenes und feine Zeit: Profeffor Kern, vierftündig- 
Attiſch Verfaſſung und Verwaltung: Profeffor von Arnim, vierftündig. 
Erkläung der Poötit des Ariftoteles: derjelbe, dreiftündig. 
Topogaphie von Griechenland, befonders der Peloponnes: Profeffor Körte, vierftündig. 
Ueber die Monumente der vorgeſchichtlichen, f. g. myfenifchen Kulturepoche von Griechenland: 

yerjelbe, zweiftündig. 
Catullis: Profeffor Kern, zweiftündig. 

Klafifh f Interpretation des Hippolytos von Euripides und Beſprechung der ein: 
philolgiſches gereichten Arbeiten: Profeſſor von Arnim, zweiſtündig. 
Sennar: | Tacitus Germania: Profeſſor Kern, zweiſtündig. 

Arhälogiiche Uebungen: Profeſſor Körte, zweiftündig. 
Hebräfhe Grammatik: Profeffor Philippi, dreiftündig. 
Granmatit des Biblifch- Aramätjchen ſowie der Targumim nebſt Erflärung ber bibliſch— 

aramäifchen Abfchnitte des Alten Teftaments: derjelbe, zweiftündig. 
Erfläung der Chrestomathia targumica, ed. Adalb. Merx: derfelbe, einftündig. 
Ausgmwählte arabifche Terte: derjelbe, einftündig. 
Sangrit-Grammatit mit bejonderer Berüdfichtigung des Griechiſchen und Lateinifchen: ber: 

jelbe, zweiftünbig. 
Nrabihe Grammatik mit Ueberfegungsübungen: derſelbe, zweiftündig. 
a re beutfchen Sprache (hiſtoriſche deutſche Grammatik): Profeffor Golther, vier: 

tündig. 
Scilers Leben und Werke: berjelbe, zmweiftündig. 
Deulch⸗philologiſches Seminar: Altſächſiſche Bibeldichtung: derſelbe, dreiftündig. 
Geſdichte der franzöſiſchen Literatur im 17. Jahrhundert: Profeſſor Zenker, vierſtündig. 
Danes Leben und Werke nebſt Interpretation der Divina Comedia: derſelbe, zweiſtündig. 
Prownzalifche Uebungen: Bertran de Born: derſelbe, einftündig. 
Cows pratique de frangais: Dr. Robert, vierftündig. 
Hisoire de la litterature frangaise aux 18. et 19. sideles: berjelbe, vierftündig. 
Varations du langage frangais depuis le 12220 siöcle: derfelbe, vierftündig. 
Syronymes frangais: berjelbe, einjtündig. 
Ronaniſch⸗ engliſches Lafontaines Fabeln in literar⸗ — vergleichender Behandlung: 

= a Profeſſor Zenker, zmweijtündig 
MINE: Shafespeares The Merchant of Venice: Brofeffor Lindner, zweiftündig. 

Gerhichte der angelfähfifhen Literatur: Profeſſor Lindner, zweiftündig. 
Sir Walter Scotts Leben und Werke: berfelbe, zweiftündig. 
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Geſchichte. 

Deutſche Geſchichte bis zum Ausgang der Staufer: Profeſſor Schirrmacher, fünfftündig. 
Römische Gefchichte vom Jahre 133 v. Chr. bis zum Jahre 14 n. Chr.: derſelbe, zweiftündig. 
Uebungen im hiſtoriſchen Seminar: berfelbe, zweiftündig. 
Siftoriiche Uebungen über Herobots Darftellung der Perferkriege: Profeſſor Kern, zweiftündig. 

Geographie. 

Geographifhes Kolloquium: Profeſſor Geinig, zweiftündig. 

Mathematil. 

Algebra: Profeffor Staude, vierftündig. 
Analytifche Geometrie des Raumes: derfelbe, vierftündig. 
Mathematifches Seminar: berjelbe zweiftündig. 

Naturwiſſenſchaften. 

Erperimentalphyfit, II. Theil (Wellenlehre, Wärme, Elektrizität und Magnetismus): Profeſſor 
Matthießen, fünfftündig. 

Phyſikaliſches Seminar: derfelbe, zweiftündig. 
Kleines phyfikalifches Praktitum für Mathematiker, Mediziner, Chemiker und Pharmaguten: 

derjelbe mit Profeſſor Wahsmuth, achtzehnftündig. 
Großes phyſikaliſches Praktitum: derfelbe mit Profeffor Wachsmuth, täglich). 
Mechanische Wärmetheorie: Profeffor Wahsmuth, zweijtündig. 
Demonitration der Hertz'ſchen Verfuche: derſelbe, zweiftündig. 
Phyſikaliſches Praktitum: derfelbe mit Profeffor Matihießen, achtzehnftündig. 
Organiſche Chemie: Profeſſor Michaelis, fünfftündig. 
Chemiſche Uebungen im Laboratorium: 

a. Großes Praktitum: Montags bis Freitags von 9 bis 6 Uhr. 
b. Kleines Praktikum: Montags, Mittwochs und Freitags von 2 bis 5 u. Derjelke. 
©. Uebungen für Mediziner: Dienftags und Donnerjtags von 2 bis 5 Uhr.). 

Pharmazeutiihe Präparatenkunde: derfelbe, zweiftündig. 
Analytiſche Chemie (Einführung in die anorganifche Chemie): Dr. Stoermer, vierftündig 
Repetitorium der anorganischen Chemie (für Fortgefchrittenere): berjelbe, dreiftündig. 
Gerichtlihe Chemie: derfelbe, zweiltündig. 
Mineralogie: Profeffor Geinig, fehsftündig. 
Leitfofjilien: berfelbe, zweiftündig. 
Mineralogiſch⸗geologiſches Praktitum: derſelbe, jechsftündig- 
Spftematifche Botanik: Profeffor Falkenberg, fünfftündig. 
Botaniſch⸗mikroskopiſcher Kurfus für Anfänger: derſelbe, vierftündig. 
Botanifhe Uebungen für Vorgefchrittenere: derjelbe, täglich). 
Praktikum der Forenfifchstechnifeien Mikroskopie (Mikroskopiſche Unterfuhungen an pflanzlichen 

Nahrungs-Genußmitteln und Faferftoffen): Dr. Hegler, vierjtündig. 
Morphologie und Phnfiologie der Bakterien: derſelbe, zweiftündig, (Mit Demonftrationen.) 
Repetitorium der Botanik: derjelbe, dreiftündig. 
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Zoologie: Profeſſor Blochmann, ſechsſtündig. 
Zoologiſches Praktikum für Geübtere: derſelbe, täglich. 
Zoologiſche Uebungen für Anfänger: derſelbe, vierftündig. 
Allgemeine Entwickelungsgeſchichte der Thiere: Profeſſor Will, dreiftündig. 
Ausgewählte Kapitel aus der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere: derſelbe, zweiſtündig. 

Staatswiffenifhaften. 

Ueber Sozialismus, Kommunismus und Anardismus (für Studirende aller Fakultäten): 
Protefior Diehl, einftündig. 

Praktiſche Nationalöfonomie. (Nationalötonomie II. Theil, umfaffend die Agrar, Gewerbe-, 
Handels: und Verkehrspolitik): derfelbe, fünfjtündig. 

Finanzwiſſenſchaft: derjelbe, fünfftündig. 
Nationalötonomifche Uebungen: a) 1. Wbtheilung: Anfänger-Uebungen über die Grundbegriffe 

der Nationalökonomie: berjelbe, zmweiftündig; b) 2. Abtheilung: Für Vorgerüdtere. 
Vorträge mit Beſprechungen aus dem gejammten Gebiete der Staatswiſſenſchaften: 
berjelbe, zweiftündig; c) 3. Abtheilung: Beiprehung größerer wiſſenſchaftlicher Arbeiten: 
derjelbe, zmweiftündig. 

Landwirthſchaft. 

Agrikultur⸗chemiſch⸗phyſiologiſches Praktikum: Profeſſor Heinrich, ſechsſtündig. 

Künſte. 

Kontrapunkt: Profeſſor Thierfelder, zweiſtündig. 
Liturgiſche Uebungen: derſelbe, dreiftündig. 
Leitung der Uebungen des akademiſchen Geſangvereins: derſelbe, zweiſtündig. 

Akademiſche Anſtalten und Sammlungen. 
Die Univerſitätsbibliothek (Aniverſitäts-Gebäude) iſt, mit Ausnahme ber Sonn: 

und Feſttage, täglich von 12 bis 1 Uhr, während der akademiſchen Ferien Mittwochs und 
Sonnabends von 12 bis 1 Uhr geöffnet. 

Das akademiſche Lejezimmer iſt an Wochentagen Vormittags von 9 bis 1 Uhr, 
Nachmittags von 3 bis 7 Uhr geöffnet. 

Das Bibliothefs-Arbeitszimmer ift an den Wochentagen Vormittags von 9 bis 
1 Uhr, Nachmittags von 3 bis 7 Uhr geöffnet. 

Die Befihtigung der anatomishen Sammlung (anatomiſches Inftitut — Gertruben- 
ftraße) ift nach Meldung bei dem Inſtitutsdiener am Sonntag Vormittag, zu anderen Zeiten 
nur mit Erlaubniß des Direktors (Prof. Barfurth) geftattet. 

Die zoologifhe Sammlung (zoologifhes Injtitut — Blücherplag) ift Sonntags von 
11 bis 1 Uhr zugänglich, fonft jeder Zeit nach Meldung bei bem Direktor (Prof. Blochmann). 

Der Beſuch des mineralogifch-geologifchen Inftituts, des medlenburgifchen 
geologifchen Landesmufeums (afadem. Injtitut — Blücherplatz) ift Mittwochs und Sonn» 
ie 11 * 1 Uhr geftattet, ſonſt jeder Zeit nach vorheriger Meldung bei dem Direktor 

rof. Geiniß). 
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Großherzogthum Ri Alenburg⸗ Ichwerin. 

Amtliche Beilage. 
M 35. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 23. September 1898. 

Inhalt. 

I. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Anzeigepflicht für die Schweineſeuche, die 
Schmweinepeft und ben Rothlauf der Schweine. (2) Bekanntmachung, be= 
treffend den diesjährigen Schluß der Poſtämter und Poftagenturen in ben 
Dftjeebäbern Boltenhagen, Heiligendamm, Brunshaupten, Mürit und Graal. 
(3) Belanntmadhung, betreffend die Maul- und Klauenſeuche. 

II. Abteilung. Dienft- ıc. Nachrichten. 

I. Abtheilung. 
— — — — 

(1) Bekauntmachung vom 16. September 1898, betreffend die Anzeigepflicht für 
die Schweineſeuche, die Schweinepeft und den Rothlauf der Schweine. 

Das unterzeichnete Miniſterium bringt hierburd die Bekanntmachung des Neichsfanzlers 
vom 8. d. M., betreffend die Anzeigepflicht für die Schweinefeucdhe, die Schweinepeft und ben 
Kothlauf der Schweine, zum Abdruck. Mit berfelben ift die Bekanntmachung bes Reichs—⸗ 
fanzlers vom 26. September 1894 (Negierungs-Blatt 1894, Amtliche Beilage No. 41) außer 
Geltung getreten. 

Schwerin, den 16. September 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal- Angelegenheiten. 

von  Amsberg. 
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Bekanntmachung, 
betreffend die Anzeigepflicht für die Schweinefeuche, die Schmweinepeft und den 

Rothlauf der Schweine. Vom 8. September 1898, 

Auf Grund des 5, 10, Abjag 2 bes Geſetzes, betreffend die Abwehr und Unterdrüdung ber 

28. Sunl_1860 (Reichs: Gefepblatt 1894, Seite 409) beftimme ich: Viehfeuchen, vom 1. Mai 1502 

Für den ganzen Umfang des Neiches wird vom 1. Dftober d. Ns. ab 
bis auf Weiteres für die Schweinefeuche, die ES chweinepeit und den Rothlauf der 
Schweine die Anzeigepflidt im Sinne des $ 9 des erwähnten Geſetzes eingeführt. 

Durch diefe Beftimmung werden die bisher für einzelne Bundesftaaten und Gebietstheile 
erlaffenen Belanntmadjungen gleichen Inhalts erſetzt. 

Berlin, den 8. September 1898. 

Der Reichskanzler. 
In Vertretung: Graf von Poſadowsky. 

(2) Bekanntmachung vom 17. September 1898, betreffend den Schlußz der Poft: 

ämter und Boftagenturen im dem Oſtſeebädern Boltenhagen, Heiligendamm, 
Brunshaupten, Mürig und Graal für das laufende Jahr. 

Für das laufende Jahr wird das Poftamt in Boltenhagen am 20. und dasjenige in 
Heiligendamm am 28. September geſchloſſen. Won dem bezeichneten Zeitpunfte ab hören 
die Bahnpoftverbindungen zwiſchen Doberan und Heiligendamm und die Bojtverbindungen 
zwifchen Boltenhagen und Klüg auf. 

Der Schluß des Poftamts in Brunshaupten erfolgt am 25., desjenigen in Mürip 
am 24. September. Gleichzeitig treten in den genannten Orten bis zur Wiedereröffnung ber 
Poſtämter Poftagenturen in Wirffamfeit. 

Die Poftagentur in Graal wird am 20. September geſchloſſen. Vom gleidyen Zeit 
punft ab gelangt daſelbſt bis zur Wiedereröffnung ber Boftagentur eine Poſthülfſtelle zur 
Einrichtung. 

Schwerin, den 17. September 1898. 

Der Kaiferlihe Ober: Poftdireftor. 
Hoffmann. 

(3) Belauntmachung vom 15. BR 1898, betreffend das Auftreten der 

Maul: und Klauenfende. 

Auf ben Domanialpadhthöfen Zidderih und MWooften Amts Lübz, ſowie auf dem 
Fr Benig Amts Schwaan ift die Maul» und Klauenjeuche ausgebrochen. 

Schwerin, ben 15. September 1898. 
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IE. Abtheilung. 
— m 

(1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben ben nachfolgend aufgeführten Offizieren bie 
Erlaubniß zur Anlegung des von Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Albrecht von 
Preußen, Negenten des Herzogthums Braunſchweig, denfelben verliehenen Herzoglih Brauns 
fchweigifhen Heinrich des Löwen» Ordens zu ertheilen geruht: 

dem Generalmajor und General A la suite Seiner Königlichen Hoheit des Groß. 
herzogs, Freiherrn von Maltzahn, Kommandeurfreug 1. Klaſſe, 

den Flügeladjutanten Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs, Premierlieutenants 
von Rankau und Graf von ber Schulenburg, Nitterfreuz 2. Klaffe. 

Schwerin, den 13. September 1898. R 

(2) Der bisherige Paftor Kliefoth in Wismar it an Stelle des zum 1. Oftober d. Is. 
emeritirten Kirchenraths Köhler zu Schwerin wiederum zum erjten Baftor an St. Baul dajelbft 
beftellt und am 14. Sonntage nah Trinitatis, dem 11. September d. Is., in dies Amt 
eingeführt worden. 

Schwerin, den 14. September 1898. 

8) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben dem Thierarzt Birr zu Güſtrow das Verdient- 
freuz in Silber des Hausordens der MWendifchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 17. September 1898. 

(4) Der Küfter F. Grügmader zu Kl.-Helle ift zum Stellvertreter des Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirt Mölln beftellt worden. 

Schwerin, den 17. September 1898. 

(5) Dem Schullehrer Boeck in MWeitendorf ift der Titel eines Kantors verliehen worden. 

Schwerin, den 19. September 1898. 

(6) Dar dem Yuftiz- Minifterium haben heute 

der Nittmeijter a. D. Friedrih von Dergen auf Rothen den Homagial- 
Eid wegen des fäuflic von ihm erworbenen Allodialgutes Lieffow Amts Schwerin, 

der Landwirth Carlos Lobeck aus Havanna den Homagialeid wegen des 
fäuflih von ihm erworbenen Allodialgutes Gottesgabe Amts Schwerin, 

ber Baron Henning von Broddorff zu Kaftorf durd einen Vertreter 
ben Homagialeid wegen des fäuflih von ihm erworbenen Allodialgutes Dlöllen- 
hagen Amts Neuftadt nnd Stavenhagen, 
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der Gutsbefiger Alfred Viered durch einen Vertreter ben Lehneid weten 
bes dur Erbgang und Erbtheilung auf ihn übergegangenen Lehngutes 
Schorrentin Amts Neulalen 

abgrleiftet. 
Schwerin, ben 16. September 1898. 

(7) Der Sutsbefiger Alfred Viered hat fein Miteigentum an dem Lehngute Schwarzen: 
hof Amts Neufalen an feinen minderjährigen Bruder Friedrih Wilhelm Viered abge 
are und ift legterer als ber nunmehrige alleinige Eigenthümer biefes Gutes anerkannt 
worben. 

Schwerin, den 16. September 1898, 
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Großherzogtium Meclenburg- Schwerin, 

Amtliche Beilage, 
2. 36. 

Jahrgang 1898, 

u Ausgegeben Schwerin, Donnerftag, den 29. September 1898, 

Inhalt, 
L Abtheilung. (1) Belanntmachung, betreffend die nah $ 15 der Verordnung, betreffend 

die Unfallentihädigung beim Feuerlöſch- und Feuerwehrdienſt im Domanium, 
aufzuftellenden Verzeichniſſe und bie zur Unfallfafje zu zahlenden Beiträge. 
(2) Belanntmadung, betreffend die am 1. Dftober d. J. in Kraft tretenden 
Eifenbahnfahrpläne. (3) Belanntmachung, betreffend die Verleihung der 
Medienburgiichen Staatsangehörigkeit an den Gutsbeſitzer Carl Schwanik 
auf Ki.-Helle. (4) Belanntmahung, betreffend die Uebernahme der Chauſſee 
von Kröpelin nah Brunshaupten in die Landesherrliche Verwaltung. 

II. Abtheilung. BDienft- ıc. Nacdricten. 

I. Abtheilung. 
— ——— — 

(1) Bekauntmachung vom 17. September 1898, betreffend die nad $ 15 der 

Verordnung, betreffend die Unfalleutſchädiguug beim Feuerlöſch- und Fenerwehr: 

dient im Domanium, aufzuftellenden Verzeichniſſe und die zur Unfallkaſſe zu 

zahlenden Beiträge. 

Zur Ausführung der SS 14 bis 16 ber Verorbnung vom 14. Juni d. %., betreffend bie 
Unfallentihädigung beim Feuerlöſch-⸗ und Feuerwehrbienft im Domanium, wird hierdurch 
beitimmt, daß die nad) $ 15 aufzuitellenden Verzeichniſſe bei dem Direktorium der Domanial- 
Brandverfiherungs-Anftalt einzureichen, die Beiträge dagegen direft an die Unfallkaſſe zu 
zahlen find. 

Schwerin, ben 17. September 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Am Auftrage: Schmibt. 
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(2) Bekanntmachung vom 23. September 1898, betreffend die am 1. Oftober 

dv. J. im Kraft tretenden Eifenbahnfahrpläne. 

Die mit dem 1. DOftober db: %. in Kraft tretenden Winterfahrpläne der Großherzoglich 
Mecklenburgiſchen Friedrich Franz-Eifentahn, der Mecklenburgiſchen Privat-Eifenbahnen und 
der innerhalb Mecklenburgs gelegenen Theile der Königlih Preußiihen Staatsbahnen, 
Direftionsbezirfe Altona und Stettin, bringt das unterzeichnete Miniſterium in der Anlage A 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß. 

Schwerin, den 23. September 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 24. September 1898, betreffend die Verleihung der 

Medlenburgifchen Staatsangehörigfeit an den Gutsbeſitzer Carl Schwanig anf 

Kl.Helle. 

as unterzeichnete Miniſterium bringt mit Rückſicht auf $ 5 der Verordnung vom 
28. Dezember 1872, betreffend die Medlenburgifche Staatsangehörigfeit, hierdurch zur allge: 
meinen Kenntniß, daß dem Preußifhen Staatsangehörigen, Gutsbefiger Carl Johann 
Theodor Otto Schwanig, Eigenthümer des Gutes Kl.-Helle Amts Stavenhagen, Die 
Medlenburgiihe Staatsangehörigkeit verliehen worden ift. 

Scmerin, den 24. September 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung vom 26. September 1898, betreffend die Uebernahme der 

nenerbauten Chanfjee von Kröpelin nad) Brunshaupten in die Landesherrliche 

Verwaltung. 

Die neuerbaute Chauffee von Kröpelin nad) Brunshaupten ijt in bie Landesherrlihe Ver: 
waltung übernommen und für den öffentlichen Verkehr freigegeben. 

Die Ehauffee ift dem Bezirk der Chaufjee-Infpektion Roſtock zugetheilt worden. 

Schwerin, den 26. September 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

A. von Bülow, 
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II. Abtheilung. 
N — 

(1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Nofenfchulenbefiger Hermann Engel 
in Ludwigsluſt den Charafter als Hoflieferant zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 1. September 1898. 

2) Der bisherige zweite Paftor an St. Georg in Wismar, der Paſtor Schöning, iſt 
in die dur Verfegung erledigte Stelle cines Hauptpaftors an ber St. NicolaisKirhe in 
MWismar berufen und am 15. Sonntage nad Trinitatis, dem 18. September d. Is., in 
dies Amt eingeführt worben. 

Schwerin, den 21. September 1898. 

8) Der Inſpektor C. Studenberg zu Mölln ijt zum Standesbeamten für den Standes: 
amtsbezirt Mölln beftellt worden. 

Schwerin, ben 21. September 1898. 

4) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Stationg-Borfteher II. Klaſſe Carl Vitenſe 
zu Schwaan zum Stations:Vorfteher I. Klaſſe zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 22. September 1898. 

(5) Der Schulze Holit zu Blowatz ift zum Stellvertreter des Standesbeamten für den 
Standesamtsbezirt Drevesfirchen beitellt worden. 

Schwerin, den 23. September 1898. 

(6) Im Medlenburgifchen Kontingent haben nachſtehende Perſonalveränderungen ſtattgefunden: 

Der Hauptmann vom Jäger-Bataillon Nr. 14 von Bodungen iſt unter Beförderung 
zum überzähligen Major dem Bataillon aggregirt. 

Es find befördert: 
der Premierlieutenant vom Weftfälifchen Ulanen-Regiment Nr. 5 und fommanbirt als 

Adjutant zur 17. Kavallerie-Brigade (Großherzoglihd Mecklenburgiſchen) Freiherr von ber 
Heyden-Rynſch zum Nittmeijter, 

der Premierlieutenant und Flügeladjutant Seiner Königlihen Hoheit des Großherzogs 
von Rankau zum Hauptmann, vorläufig ohne Patent, 

die Premierlieutenants von Kroeder vom 1. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment 
Nr. 17 und von Bülow vom 2. Medlenburgiihen Dragoner-Regiment Nr. 18 zu über 
zähligen NRittmeiftern, 
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die Sefondlieutenants von Pleſſen vom Füfilier-Negiment Nr. 90, Graf von Ber: 
ponder-Sedlnigfy vom 1. DMedlenburgiichen Dragoner-Regiment Nr. 17, von Graevenif 
vom 2. Medlenburgiihen Dragoner-Regiment Nr. 18 und der Sefondlieutenant von ber 
Reſerve des Jäger-Bataillons Nr. 14 von Prollius zu Premierlieutenants. 

Der Major und Eskadronhef vom 1. Medlenburgiichen Dragoner-Regiment Nr. 17 
von Kapler und der Hauptmann und Kompagniechef vom Grenadier-Regiment Nr. 89 
von Dergen haben ein Patent ihrer Charge erhalten. 

Der Rittmeifter vom 1. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 17 von Koppelow 
ift zum Eskadronchef ernannt. 

Es find verfegt: 

der Hauptmann vom Fülilier-Regiment Nr. 90 von Schönberg unter Entbindung 
von dem Kommando als Adjutant bei der 34. Anfanterie-Brigade (Broßherzoglih Deden: 
burgifchen) als Kompagniechef in das renadier-Regiment König Friedrich Wilhelm IV. 
(1. Pommerſches) Nr. 2, 

der Hauptmann vom Oldenburgiſchen Infanterie-Regiment Nr. 91 Freiherr von 
Malgahn unter Entbindung von dem Kommando als Adjutant bei der 38. Infanterie 
Brigade in das Grenadier-Regiment Nr. 89, 

der Hauptmann und Kompagniechef vom Infanterie-Regiment Keith (1. Oberfchleitiches) 
Nr. 22 Müller in das Yüger-Bataillon Nr. 14, 

ber Nittmeifter und Esfadrondhef vom 1. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 17 
Graf von Walderjee iſt unter Ueberweiſung zum Oeneraljtabe der 19. Divifion als 
Hauptmann in ben Generaljtab der Armee zurüdverfegt. 

Der Abſchied ijt bewilligt: 

dem Oberjten à la suite des 1. Medlenburgiihen Dragoner-Regiments Nr. 17 und 
Kommandeur der 34. Kavallerie-Brigade von Guſtedt mit der geſetzlichen Penſion und ber 
Erlaubniß zum Tragen feiner bisherigen Uniform und 
Bett * Premierlieutenant von der Infanterie 2. Aufgebots des Landwehr-Bezirks Roſtock 

oſſel. 
Der Premierlieutenant A la suite des Jäger-Bataillons Nr. 14 de Cuvry iſt als 

Halbinvalide mit der geſetzlichen Penſion ausgejchieden und zu den Offizieren der Landwehr: 
Yäger 2. Aufgebots übergetreten. 

Der Bremicrlieutenant vom 1. Hanſeatiſchen Infanterte-Regiment Nr. 75 von Heyfing 
iſt als Adjutant zur 34. Infanterie-Brigade (Großh. Medi.) tommanbdirt. 

Schwerin, den 20. September 1898. 

(7) Vor dem Juſtiz-⸗Miniſterium hat der Gutsbeſitzer Wilhelm Blohm auf Viecheln 
heute den Lehneid wegen des käuflich von ihm erworbenen Lehngutes Suckwitz Umts Lüb 
abgeleijtet. 

Schwerin, den 16. September 1898. 



Anlage A. 

Fahrpläne 

Grossherzoglich Mecklenbungschen Friedrich Franz-Eisenbahn, 

Mecklenburgischen Privat-Eisenbahnen 
sowie der 

innerhalb Mecklenburgs gelegenen Theile 

Königlich Preussischen Staatsbahnen, 
Directions-Bezirke Altona und Stettin. 

Gültig vom 1. Oktober 1898. 

Allgemeine Bemerkungen. 
1) Die links von den Stationsnamen stehenden Zeitangaben sind von oben nach unten, die 

rechts stehenden von unten nach oben, zu lesen, 
2) Die Abgang- und Ankunfiszeiten sind in Mitteleuropäischer Zeit angegeben, 
3) Die Nachtzeiten von 62% Abends bis 522 Morgens sind durch Unterstreichen der Minutenziffern 

bezeichnet. 
4) Die Anschlussstrecken sind in kleinerem Druck angegeben und die durch Schnellzüge ver- 

mittelten Anschlüsse durch fetten Druck der Stundenziffern hervorgehoben, Die den Anschlüssen 

beigefügten Zahlen weisen auf die Nummern hin, unter denen die Fahrpläne der Anschlussstrecken 
aufgeführt sind. 

5) Die Schnellzüge sind durch fetten Druck der Stundenziffern gekennzeichnet, 
6) Zeichenerklärung: 

* bedeutet: Zug hält nur nach Bedarf, 
e * 52um Einsteigen, | Hamburg K. 
a 4 2um Aussteigen, | Hamburg L. 
| * 5 nicht, Leipzig M. 

Berlin L. .. Berlin, Lehrte'r Bahnhof, | Rostock C. 
Berlin St. » Berlin, Stettin’er 4 Rostock FF. 
Hamburg B. F Hamburg, Berliner „ 

Inhalt: 

1, Lübeck-Strasburg. 
2. Hagenow (Land)-Schwerin, 
3. Ludwigslust-Schwerin -Wismar. 
4. Dömitz-Ludwigslust-Neu- 

brandenburg. 
5. Lübtheen-Malliss, 
6. Rehna-Schwerin. 
7. Schwerin-Crivitz. 
8. Wismar-Karow, 
9. Neustadt a. D.-Giüstrow. 

10. Wismar-Rostock C. 

11. Waren-Malchin. 
. Teterow-Gnoien, 
. Gtistrow-Plaaz, 

14. Bützow-Rostock C. 
15a. Rostock C.-Tribsees, 
15b. Sanitz-Tessin. 
16. Neustrelitz-Laage-Rostock C. 
17. Neustrelitz-Güstrow- 

Warnemünde-Gjedser., 
18. Rostock C.-Warnemtinde, 
19. Rostock FF,-Rostock C. 

Hamburg H. bedeutet: Hamburg, Hannov. Bahnhof, 
„ Hamburg,Klosterthor „, 
* Hamburg, Lübecker „, 

* Leipzig, Magdeb. „ 
F Rostock, Centralbahnhof. 

„ Rostock, Friedrich Franz- 
Bahnhof, 

20. Doberan-Heiligendamm. 
21. Neubrandenburg-Friedland. 
22a. Strasburg-Blanken:ee. 
22b, Neustrelitz-Buschhof. 
23. Neustrelitz-Neubrandenburg. 
24. Stralsund-Rostock FF. 
25. Berlin-Wittenberge- Hamburg. 
26. Wittenberge-Dömitz-Lüneburg. 
27. Hagenow (Land)-Oldesloe- 

Neumtinster. 
28. BoizenburgStadt-Boizenb.Bahnh. 
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* Schönau-Falkenhagen Ab 10°: 550 9223 

« Levenstorf . ges | Ges gas 

« Schwinkendort . g># 538 913 

« Basedow . 93° | 524 “gun 

Gielow . | 904 511 Bas 

An Malchin 1. Ab | ges | gu | Bar 

12. Gnoien-Teterow. 

ısı | 193 | 155 | 197 je Grossh. Mecklenb. Friedrich 
2-3 Klasse, Be Franz-Eisenbahn. 2—3 Klasse. 

gıe | 1260 | 40 | su 0,e | P Ab Teterow 1. Ang | 620 | 1100| zıe | gar 
820 | 408 | le \ | + Teterow-Sce Ab 613 | 1080| gos | gas 
802 100 4260 Fri] Tall « Thürkow ‚ 603 | 1040| 250 | gas 
847 115 436 | 933 12, «| « Gross- Wiüstenfelde . 542 | 10°8) 2er 722 
„gun | xj20 | x4es |x100L | 140 « Schrödershof - | “dan |x10s0| “gas | “782 
859 j»® 450 | 1022, 17,3 « Poggelow D | ba: | 10%25| 9s3 724 
908 1»+ 501 | 1012| 20,8 * Klein-Lunow r 5a# | 1017| 2m 2ı 

vgır | xjaı x511 "1022| 24 « Dölitz ‚ ”5ı4 |*1009 | “gie | x7ıa 
geı | 1«s | 510 | 1028| 26% |} An Gnoien Ab bi | 1005| 230 | Tas 

Güstrow-Plaaz. 13. Plaaz-Güstrow. 

792 
788 

41| 43| 4 
1-4K1 | 5° 

530 BaT) 104% 
— [112] 8ıs 
_ 738] 1004 

os 908] 110» 

654 95u] 1 146 

zus 1006 1156 

720 1021 120% 

724 10822] 219 

754 | | 

7+5| 1080| Dee 

Bar — | 1243 
üne u... 

115 
2-38 
El. 

| 117 |. 
2--3 

1210| 6282| 1026 
1025 Bu) 7an 
1218| 5156 920 
14?) 660 | 1057 

a87| 7588| 1185 

due | ger 
50% gu 

505 | gas 

| [822 
Bae | Sea 

445 
ans 

az 

114 
2-3 
Kl. 

' Grossh. Mecklenb. Friedrich er 116 
2—3 
Kl. 

Ab Schwerin 
« Hamburg L. .« [112 
« Lübeck ‘. 10 
« Kleinen 

An Bützow 

yAb Bützow 1. Au 

A ISchwaan 17. * | 

Ab Pölchow Ab | 

Ian RostockC.10.1 5) 
'116.17.18.19.24. 

Rostock £ 
„ Da mn au 

Ab} 

Ab An | 
' u. .“. h 

* Güstrow 1. 9. 17. An 710 921 
gas | 35 Priemerburg 9. . 793 9 
”g88 | 7,5 « Glasewitz . “683 2928 
"ges | 11,5 » Mierendorf . 26*4 xge⸗ 
88 13,5 LAn Plaaz 16. Ab 6+0 gas 

924 | | Ab Piaaz An | eo| a] — | san 
92 | An Laage Ab 612 1127 — Bus 

14. Rostock C.-Bützow. 

47| 49 | 51] Ent |Grossh. Meckl. Friedrich| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 
1—4 Klasse, | "IE | Franz-Eisenbahn. 1-4 KL |1-83 Kı. |!5* 



Rostock C.- Tribsees. 15a. Tribsees-Rostock C. 

| 213 | 215 | 215% | „et | Grossh. Mecklenb. Friedrich 214 
2—4 Klasse. Re: | Franz- Eisenbahn. 2—4 Klasse. 

| Rostock C. 10. 14. 16. l | 2) 010 / FT) ı9 34 9 910 »E 0, Anf 17. 18.19. 24. lan T| 7 | 3 8 

913 gas 2 6,5 || - Roggentin Ab | | 7er g0r | 822 
921 gas | aı 10,6 « Broderstorf » 73% 959 | is 

gas 941 | as 12,7 » Teschendorf . 754 | 254 | 82 
NIE { 94% — 15,3 » Gr.-Lüsewitz J ger | ger gas 

HEZE | 9343 25 i An! s e Ab 721 Daı 733 
944 I 08 18,» | anjpanitz 15h. —* | Tue Has | 751 

958 10218 2 260 | « Dammerstorf Ab 73 923 723 

100% 1024 240 29 3 | « Dettmannsdorf- Kölzow D 65% 90 | 721 

10?@ ee 1088 ı 37,0 | « Stilze ‚ ı 6*#° 900 7ıs 

“iosi * “1028 Ix°1% 43,5 » Langsdorf . “520 “#0 | x7as 

1085 1122 | 46,0 | + An Tribsees Ab A | 685 148 | 798 
verkehrt vorkehrt | | 

InDonnerst nur 
# nicht, |Dommerst, | | 

Sanitz- Tessin. 15b. Tessin-Sanitz. 

223 | |: Fr 
2—4 Klasse. 

Grossh. Mecklenb. Friedrich 
Ah Franz-Eisenbahn. 

gte | 531 0,0 Ab Sanitz 15a. An | gar | gar | 788 
1008 | 5° 8, An Tessin Ab | | 655 | Qu» | 72% 

00 | 1090 Ab Berlin St, 
— | 1228 | 1250 | 02% ' # An Neustrelitz Ab — 

Grossh.Mecklenb.Friedrich 

Franz-Eisenbahn. Kl. 

— | b22 | 108 | 722 0,019 Ab Neustrelitzır.22u.23. An * 9s#| 2er 0 — 
— | a2 | 110 | 7ı2) 1%%#|| » Kratzeburg Ab || 9se| 2us| 1048 | — 
— | Bas | 190 | 728 196 || » Klockow Ab || 98s| 212 102 | — 
— | as | 1er | TER 2G0|| » Kargow Ab | | 911) 268 1018 | — 
— | 522 | 15° 728! A Ab 850) 51 1028 — 
=. 51 900 7 34,1 Ab) Waren 4, 11. 17. {An ga⸗ 1*1 958 — 

— | 610 212 8242,0Grabowhöte Ab || seo 187) gas — 
— | 688 | 20 | gar 534|| - Vollrathsruhe Ab || 880] 107) gas — 
— | Gar | 2un | ga2 Lancghagen Ab || ses 1256| gu — 
— | 650 | Qu | gan A Ab || 750| 1225| gu — 
_ [98 | * 6, || Aujkalendorf 1.17. {5m || os 1200| am | _ 
— | Teı | 320 | gan A Ab || 68) 1137| 8ar | — 
— Gun | 380 | gue) 80°, | „,jPlaaz 13. An | | 6°0| 11°:| gu8 | -- 
— | qui [xgae | xgaa| 86 | Ab Subsin-Liessow Ab | “6r#| 1198| »gu | An 
619 | 7eo | 388 942 89,» Ab Laage Ab 6% 1er) Bas | 1128 

xg38 |x753 xgsı |x1082| 98,4] „, Scharstorf Ab | \“os2*110%) “Tan — 
6*0 | 893 | 402 | 1024 103,°|] „, Kavelstorf Ab | | Hau 1190| Tas | 1lar 
esns | aıR 414 insas 112. An Dantanb M IN 14 Ah Ren! ınas TıR | 1108 
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56163157165 
s j1—4 12-3 | 1-8 |1 
e Kl.| Kl, Kl. Kl, 

a — 10:7 — | 
2 — | — jr) — 
„el — | — [11° — | 
1-1 1118| — | 
4 — | — |11e| — 
wo ı1:| — | — 
„ws 72311008| 1908 120 
—88 12* 
754 102 6 12»» 

g91 110° * 1240 

zoe 102⸗ 1251 

«gıs| | “jv8 

yau| garıgss| 2er | 1% 

vs — — |194| _ 

oil __ | — 125+ — 

—— I, — 
—— | 
— LI a I 
— 2 — | 1753 a | | 

231 
| 1-3] 1-4 

233 

1-4 

57 

1-3 

I 11,088 i 
| “715 856 | 

geı| 78: | gualj2se 

1-4 
— — | 758 1000 @u8 | 

ges| Tun| genlızes| 448] Tue 1122 0, 
x440 
45% 

des 

67 | 69 | TIL | Entf. | 

— 11-3 | 2-1 r t 

ı. IK Kl. km. 

-1-1—-1 %1| 
= | =] 7] 34 

1 
— il = 

418 5585| g48 Bo, | 

ausjreası 984| 91, 
442) 612 1022| 96,0 | 
458 Ferikten B 

| 458) gaz 02a 102,» 
ı |628 | |1lleo 

518) 5201022 

— | — — /119: 
— J—— [131,5 

— 
50, I) 

Rostock C.-Warnemünde, 

35 | 237 | 239 
1-4 1-4 

Ab Berlin St 
An Neustrelitz \ | 

Grossh. Mecklenburg. | 
Friedrich Franz-Eisenbahn. | 

I 

Ab Neustrelitz 16. 22b. 23. An | 

au) Waren 4, 11. 16, F 

— 1. 16. * 

N] Güstrow 1. 9. 13. > 

N Ab Lüssow Ab} ! 
Ab Mistorf Ab} | 

A" }Schwaan 14. * | 
| JAb Pölchow Ab | 

en C. 10.14. 15. ‚Abl | 
16. 18. 19. 24. 3 

An Warnemünde 18. Ab 

‚ [Ab Warnemünde ,. | An 
[An Gjedser 18. — Anl | 2 

Ab Gjedser zn 
yAn Kopenhagen ab he 

6680| 840 

Warnemünde-Rostock C. 

Entf, 

kın. 
Friedrich Franz-Eisenbahn. 

Grossh. Mecklenburg. 

Rostock F.F.-Rostock C. 
su 

520 835 
568 949 

277a | 279a 

2-4 2-4 

500 946 

608 9851 

— 

244 
440 

28la 

zaı 1268 | Hus 

62-1136 -|- 788 
924 | 914 | 535 

103% sa9 | 7e&r 

1280 | 535 | Don 
— —DV——— 

a2 | 

72 
824 

283a ) Entf, 

24 km. 

82, 0,0 

Bas | 2,3 

| 122, 

Be Wer 

# Ab Rostock FF. 24. 

Y Ab Stralsund 

19. 
De Ve 

.« Rinltz . . 2. 2 .% 
An Rostock F. F.. 

Grossh. Mecklenburg. 
Friedrich Franz-Eisenbahn- 

7* C. 10. 14. 
15. 16. 17. 18. 24. 

An Warnemünde . . . . 

— | 930 | | Ab Doberan an_ 69?) — | 11806 | — | 788 | 

wre on 
7242/1128] 1,s «» Satower Chaussee Abf | | “108 
Taal“ılı8) 88 ||» Schmarl . | | zee] 1080| | | 5°: 

128 12a 12,3 | An Warnemünde 17. Ab zu Teuj 1080l42#) Hıs) gas 

| 1ısı | 410 ı 528 

950 245 | 6523 

848 1#r bau 

278a | 280a | 282a 

| 2-4 2-4 2-4 

ie 

An 

2-4 

1187 
1081 

284a 

1022 

| 820 

br 

„ Doberan .. .. .. „ I 758 | 1000 “os | du 
„ Schwerin. . . . . . = dan | 1048 | 110 | 028 
„ Lübeck . ... . n | — |100%+ | 1218 | 515 
„ Hamburg L. . » +» sm I — | 845 | 10925 | 340 

„ Berlin 8 .. oe 4 | 1088 | 840 | 1080 | s26 

520% 653 — 

56 | 60 64 | 58 66681 70 
1-8 |2—4 hen 1-41 1—3 |2-3 |]1-4| 1-4 
Kl. Ki . Kl Kl Kl. Ki 

dei — | — I —|6E IT - | —- I — 
| —-|—-|- I1su2/l—-|—-| — 

gar) — 5 — — 622 — — — 
“gas — — In5ss | — _ 

| x — 1 —1 — — Ms — .— 
| ga2| 7128/1180] Quo] gie 62- gıs| 1208 
i 7oa|xje| 240 | 622) 80s| 112 

6581130) 220 6ız| 72 1142 
64 1124 219 | 682| 74 1122 
| 683 1122| Qr# | 6282| 7a2| 1121 
xg38) | | | Pezau “ı1ar 

| gan grolgtes] 1858| 4er | Ges] 7202| 1120 
El — _ | _— | 4 | —— — 
230 4+| — — — 

et 
* 150 — | =} en 

BHrtRer 



—. 210: — 

20. Doberan -Heiligendamm. 

(Die Bahn befindet sich während der Wintermonate nicht im Betriebe.) 

Neubrandenburg-Friedland. 21. Friedland-Neubrandenburg. 

610 | 10807 300 | c0& | a Ab Berlin 8t. j An , } 1230 580 | 11058 | — 
686 | 1080 A| — | . Stettin An Fi 115 | 353 | 1007 — 
782 1156 1| — | * Btralsund An | | nı5a 408 | 987 | 1184 
20 Bir 1095 — « Hamburg L An N [2 7 9. 824 — 
9an | 1004| 1218 » Lübeck An | | 2 7s7z | 1211 - 
Bau 110 156 — « Rostock C. An | 11% bı# | 10a2 - 
796 12584 ana = | » Güstrow An 1199 40% | 915 * 

e|ı|l6 | 8 | i si Neubrandenburg-Friedländer |: | S Sr 
2—3 Klasss, Sl Eisenbahn. | 2-3 Klasse, 

1005 | 2ır7 | 72 958 | 0,0 IF Ab Neubrandenburg 1.4.23. An # 
103: Yis gas 1028 | 94 « Neuenkirchen Ab 844 

198,1 „ee dar | 1028 14,0 Sliaven 54 
use | 315 | 7az | 1022 | 19,6 « Pleetz ’ gie 
210% | ger | 220 | 111 25% An Friedland . 890 

Strasburg-Blankensee, 22a. Blankensee-Strasburg. 
— | = | 408 " Ab Stettin — — | | 1120| Qua] ii 
— 802 as Ab Pasewalk An 1187| 800 = 

2 | 2 | | 26 —— Mecklenb. Friedrich Wilhelm- |3]|% | 7 
2-3 Kl. ee Eisenbahn. | 2-3 Kl 

? Ab Strasburg 1. 
— —* » Cr,-Daberkow | 

— ['11** "Gau 10,8 s Mildenitz . an 
690 | 121% 622) 13,0 - Woldesk . 1024 

SE Ds FL. (227 10;4 + Ilinrichshagen . 941 
5rr | 1280 aa 25,4 « Bredenfolde . 28 

771 | 12385» 7ad! Sue + Ouadenschöntelü . u2s 

710 1v2 72 355 « Warbenide . gıs 

Tı#| ‚740 712 530,4 + An Blankensee 23. Ab 928 

Neustrelitz- Buschhof. 22h. Buschhof-Neustrelitz. 

8 | 10 | ı8 | ı8 i Ent- , Mecklenb. Friedrich Wilhelm- s | sıae | 18 | 15 
2—3 Klasse. Ins Eisenbahn. 2—3 Klasse, 

75%» | 1098 318 l Neustrelitz 16.17.23. An 
“gun * 330 | + Gros-Quassow Ab 746) x % 
Sır | 089 346 gas 11» | » Wesenberg P 72:3] 9sı 

% x x G2, | 17, » Zirtow . G42l x “| an 
84 | 11:9 485 98L 21,» » Mirow 0 62: 9a 103: 

goa 1124 ns An Buschhof Ab 914 
11»% | 022 | 1028 | Ab Buschhof =: gı1 

956 | 12% ver | 1122, | Ab Wittstock Ab I — 8*01 11t* 



— — 23. ee isn 
N) 

5 lEnttern.] Königl. Preuss. Staats- |. 
km | bahn, Direotion Stettin. 

TORTE 6os 1028 * 0,0!yAb Berlin St, An * 

24 
ı Ki, m Kr 2—4KI. 

55 — 1280| 590 842 |] * 

— 1290585 ] 79,0, | - Fürstenbergi.M.Ab|| | 891 1043 ger | 
— | 888) | | ] 87,.!] » Düsterförde s ı | 548 ER 1098| 318, | 

— 82*— | |: 97, » Strelitz ⸗ | as 7srijgns Zus 

— | 84 10» 12s* 62 2s2| 132% 100 Anl|Neustrelitz Abi | 522) 528 75111018] 300 gsi 
4ı2| 8%0| 109% — — JAb 16. 17. 226. | _ Tee 1012| 253 gr 
qas| 908] | — | — 115,0 | » Blankensee22a. Abf | — 7a8 9. 28 | 

4 * —— 5127,20) | » Stargard i.M. Abljl — — | 740] 948) 28 
5=8| 928i 1107 53* 9: — — 135,, |4? ET rag — — | 658) 924 210644 
Be 9458| 111» goozıı Il — | — ‚s Abt 1.4.21. An]! — — | 68% 985 16 722 13 
iie 194 —* — — /224,1i#An Stralsund 24, A —_ — 420 | Taelıissigee| 454 98 

Ausserdem zwischen Strelitz und Neustrelitz und umgekehrt mit 2.,—3. Kl, 
Zug Nr. Zug Nr. 

221 Strelitz ab 720 Neustrelitz an 727 220 Neustrelitz ab 700 Strelitz an 797 

223 „ ’ 1°% 12 ’ 1° 222 * 1 122° ’ ’ 12®7 

225 LA} » 599 ’ ’ 507 224 ’ ’ 415 9 ’ 42% 

227 „Ali * mars 226 8 „ 11128 vn 1118 

Stralsund-Rostock FF. 24. Rostock FF.-Stralsund. 

277|279 |281 |283 | 285 Enten. |  Küönigl. Preuss. Staatsbahn, 276 | 278 | 280 | 282 | 284 
2—4 Klasse, Vom | Direction Stettin. | 9—4 Klasse. 

Ab Stralsund 23. 

Ber 1123 || 43,3 h « KRibnitz Ab] || 548 945 | 22 | 117 
xBın an | 488 || +» Alteheide . — 955 | 262 |x11az 

— — 53,2 Gelbensancde — ger | 925 | G2= | 1128 

| — 55,0 | » Schwarzenpfost . — | "981 | „219 Ixgaa 

— — 57,7 |] » Rövershagen ‚ - gıo | Qı8 | gıa | 11aa 

hai — 61,0 « Münkhagen . _ 90» | 908 | gın | 11aı 

bis — 64* Bentwisch PR gua 900 | g04 | 1108 

bit 822 | — | 71, |$An Rostock F.F. 19. Abk — | 8*® 
605 | 95ı | 3612 | Ba | — | | An Rostock © Ab_ü — sa» | 196 | 537 | 1080 

ges | ZI ı 585 |1lıRr | — | I Sehwern — — — Sa | 1044 ME 
— — ne = | + Güstrow — Tas | 1200 | 418) 940 

gar 1211 - = Lübeck ZEITEN _ 1004 mar 515 ° 
Dos | Ba6ı — Sir 1085 | Be 

22 |1022 | 109€ | 1 -» Kiel | Dıa | Bid 

25. Berlin- Wittenberge - Hamburg. 

(Siehe Seite 12.) 

Wittenberge-Dömitz-Lüneburg. 26. Lüneburg-Dömitz-Wittenberge. 

222 | 7162 | 224 ws 228 | Entfer- | Königt. Preussische Staatsbahn, | 221 | 223 | 225 | 227 
| Direotion Altona. u Te a — 

Ab —— 25. An 
A) Ab 

8:2| 31,s F ru Ab 755 | 1220] 625 
d | Ab 740] 1210)1 Hsr 

An | | 7«a2] 1233| 558 

E 
Dömitz 4. 

9 E & 
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26. Wittenberge-Dömitz-Lüneberg. 

(Siehe Seite 11.) 

Hagenow (Land)-Oldesloe- 27. Neumünster-Oldesloe- 
Neumünster. Hagenow (Land). 
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Negierungs: Blatt 
für da3 

Großherzogthum Merklenburg- Schwerin, 

Amtliche Beilage, 
MR 37. 

Sahrgang 1898. | 

Ausgegeben Schwerin, Dienftag, den 4. Oftober 1898, 

Inhalt. 
II. Abtheilung. Dienft- ꝛ⁊c. Nachrichten. 

IE. Abtheilung. 
— — ne — 

(1) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Statthalter Nathfe zu Hof Gallin 
die Verdienſtmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 25. September 1898. 

2) Seine Hoheit der Herzog. Regent haben den orftreferendar Carl Negenftein aus 
Jamel nach beftandener Prüfung zum Forftafjeffor zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 26. September 1898. 

(8) Der Neferendar Paul Bade aus Griebom hat die zweite juriftifche Prüfung vor 
dem Prüfungsienat des Oberlandesgerichts zu Roſtock beftanden. 

Schwerin, den 27. September 1898. 

(4) Der Paftor Karften in Schlieffenberg ift am 15. Sonntage nad Trinitatis, dem 
18. September d. J., durch Stimmenmehrheit der Gemeinde zum zweiten Prediger in Stern: 
berg erwählt und fofort in fein neues Amt eingeführt worben. 

Schwerin, ben 27. September 1898. 
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(5) Seine Hoheit der Herzog-NRegent haben dem Geheimen Steuerraty Ahlefeld in 
Noftod die erbetene Verfegung in den Ruheſtand in Gnaden zu gewähren geruht. 

Schwerin, den 30. September 1898. 

(6) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Amtsfefretär Sellmann zu Roftod das 
Verdienſtkreuz in Gold des Hausordens der Wendiſchen Krone zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 30. September 1898. 

M) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Taubftummenanftalts-Diretor Mulſow 
zu Lndwigsluft das Verdienjtfreuz in Gold und dem Taubjtummenlehrer Schröder bajelbit 
das Verdienſtkreuz in Silber des Hausordens der Wendifchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(8) Seine Hoheit der Herzog. Regent haben dem Gerihtsvollzieher Will zu Hagenow das 
Verdienſtkreuz in Silber des Hausorbens der Wendiſchen Krone zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 30. September 1898. 

() Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Amtspolizeidiener Münfter zu Neuftadt 
die Verbienjtmebaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 30. September 1898. 

(10) Der Amtmann Alerander von Bülow zu Schwerin ift als leitender Beamter an 
das Amt zu Wittenburg verfegt worden. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(11) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben ben Amtsverwalter Schmidt zu Dargun zum 
Amtmann zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 1. Oftober 1898. 

(12) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Amts-Affeffor Dr. jur. Wünſch zu Crivig 
zum Beamten und Amtsverwalter daſelbſt zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 1. Oftober 1898. 

(13) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Amtsfelretär Sellmann in Noftod bie 
nachgeſuchte Dienftentlaffung in Gnaden zu ertheilen geruht. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 
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(14) Der Amts-Negiftrator Lange zu Neuftadt ift an das Amt Toitenwinfel zu Roftod 
verjegt worden. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(15) Der Amts⸗Regiſtrator Scheuermann zu Dömiß ift an das hiefige Amt verfegt worden. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(16) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Amtsprotofolliften Storrer zu Hagenow 
zum Amtsregiftrator, bei gleichzeitiger Verjegung an das Amt zu Dömig, zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(17) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Amtsprotokolliften Hannemann zu Dargun 
zum Amtsregiftrator, bei gleichzeitiger Verfegung an das Amt zu Neuftadt, zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Dftober 1898. 

(18) Der Amtsprotofollift Kopplomw, bisher beim Amte Bützow, ift an das Amt Gadebuſch 
verjeßt worden. 

Schwerin, ben 1. Oftober 1898. 

(19) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Amtsdiätar Heinrih Micheljen, bisher 
zu Güſtrow, bei gleichzeitiger Verfegung an das Amt Dargun zum Amtsprotofolliften zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(20) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Amtsdiätar Paul Wild zu Neuftadt zum 
Amtsprotofolliften dafelbft zu ernennen gerußt. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(21) Der Diftriftsbaumeifter Friedrid Thormann zu Dömig ift wegen anbermeitiger 
Anftellung auf fein Anfuchen aus dem Großherzoglichen Dienfte entlaffen. 

Schwerin, ben 1. Oftober 1898. 

(22) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben ben Boftpraftifanten Rihard Wagner zum 
Pojtjefretär im hiefigen Ober-Poftdireftionsbezirt zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(23) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Poftaffiftenten Rihard Wolff zum 
Ober-Boftaffiftenten zu ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 1. Oftober 1898. 
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(24) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Poftafliftenten Heinrid Hahn zum Ober: 
Pojtaffitenten zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Dftober 1898. 

(25) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben den Hauptamtssftontroleur Wilhelm Schulze 
in Güftrow zum Nendanten bei dem Haupt-Zollamt in Wismar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(26) Seine Hoheit der Herzog Regent haben den Steuerfupernumerar Dtto Tilfe zum 
Afiftenten in der Steuer: und Zollverwaltung zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Dftober 1898. 

(27) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Gerichtsaffeljor Heinrich Erythropel, 
bisher zu Grabow, zum Amtsrichter in Goldberg zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(28) Mit der Verwaltung der Gejchäfte eines etatsmäßigen Gerichtsafjeffors beim Amts- 
gericht zu Grabow ift bis auf Weiteres der Gerichtsajfeffor Paul Naspe beauftragt. 

Schwerin, den 1. Oktober 1898. 

(29) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Amtsgerihts:Sefretär Bord zu Kröpelin 
die von ihm wegen Abnahme feiner Kräfte erbetene Entlafjung aus feinem Amte zu ertheilen 
cab ihm re das DVerdienftfreug in Gold des Hausorbens der Wendiſchen Krone zu ver: 
eihen geruht. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(80) Der Amtsgerichts-Aktuar Shulg zu Krakow ift in gleicher Eigenſchaft an das Amts: 
gericht zu Kröpelin verjeßt worden. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(31) Der Amtsgerichts: Aftuar Feege zu Teſſin ift in gleicher Eigenfchaft an das Amts» 
gericht zu Krakow verjegt. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(82) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Gerichtsichreibergehülfen Auguſt Stods 
zu Teſſin zum Amtsgerichts-Aftuar dafelbjt zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 
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(33) Der Bürgermeijter Dr. a zu Goldberg iſt auf fein Anfuchen aus dem von ihm 
befleideten Amte eines Amtsanmwalts beim dortigen Amtsgerichte entlaſſen. 

Schmerin, den 1. Oktober 1898. 

84 Der Gerichtsvollgieher Schroeder zu Nibnig iſt auf jein Anſuchen wegen vor: 
gejchrittenen Lebensalters in den Ruheſtand verjegt worden. 

Schwerin, den 1. Dftober 1898, 

(35) Der Gerihtsvollzieher Fr. Will zu Hagenow ijt auf jein Anjuchen wegen geſchwächter 
Gefundheit in den Ruheſtand verjegt worden. 

Schwerin, ben 1. Oftober 1898. 

(36) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Major und Dijtriktsoffizier ber Landes: 
Gendarmerie von Baffewig den wegen nachgewiejener Dienitunfähigfeit erbetenen Abſchied 
mit der zuftändigen Penfion in Gnaden zu bewilligen, auch denjelben & la suite des Groß— 
herzoglichen Kontingents zu ftellen und ihm die Erlaubniß zum Tragen der Uniform ber 
Großherzoglichen Artillerie-Abtheilung mit den für Ausgejchiedene vorgejchriebenen Abzeichen 
zu ertheilen gerubt. 

Schwerin, den 30. September 1898. 

(37) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Hauptmann a. D. von Lowtzow, früher 
im Orenabier-Regiment Nr. 80, als Diftriktsoffizier bei der Landesgendarmerie anzuftellen 
gerußt. 

Schwerin, den 1. Oktober 1898. 

Tiefer No. 37 ber Amtlihen Beilage ift ein Verzeichniß der vom 1. Dftober d. J. ab im 
biefigen Großherzogthum beftehenden Poftverbindungen angeſchloſſen. 
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Verzeichniss 
der 

Post-Verbindungen 
im 

brossherzogthum Mecklenhurg-Schwerin. 

Vorbemerkungen. 

Post-Verbindungen mit dem Zeichen w bestehen nur an den Werktagen, Post- Verbindungen 

mit dem Zeichen s nur an den Sonntagen, sowie an denjenigen gesetzlichen Feiertagen, welche 

nicht auf einen Sonntag fallen. Alle übrigen Posten verkehren täglich. 

Es bedeutet: Ist diesen Bezeichnungen * oder 7 beigefügt, so 

P Personenpost, Pr Post-Verbindung mittels | bedeutet * beschränkte Beförderung von Post- 

Privat-Personenfuhrwerks, K Kariolpost, B ) sendungen hinsichtlich des Gesammtgewichts und 

Botenpost, L Landbriefträgerpost, FL Land’ | Gesammtwerthes; f nur Beförderung von gewöhn- 

postfahrt. lichen und eingeschriebenen Briefsendungen. 

Die Nachtzeit (62. Abds. bis 5£2 früh) ist durch Unterstreichung der Minutenzahlen 

bezeichnet. 
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Bemerkungen. 

13. 
Bernitt 
Batow 

| 14. 
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645 945 9 Tarnow 115 550 

B* | FLw | 31. FLw | B* | 
bie | 4 | Cambs 90 10 | 
6° 6 | 12x | Schwerin 6+5 | 114°“ FL 13 km 

| | 

FLs | Lw | FLw 32. FL | Lw | | 
1230 930 350 | Cammin 915 95 

Quo | 1220 Gen | 12 | Lange ges | 1945 | 

FL|Iwi | 33. | FL | Lw 
113° | 389 | Clausdorf 112° | 815 
18:0 | die | „ Varchentin ges | 915 | 
245 722 12 Klein-Plasten | 830 | 1280 | 

‘ FL* 34. | FL“ * Sonntags L* 
11?° Crivitz 72 
12° 5 | Barnin 1 6 
1° | 11 Demen ! bis, 



* 

Stationen. Rückfahrt. Bemerkungen. 

| 

1246 

1260 
gas 

10 
21 

10 

10 

il 

pel 
Ruthenbeck 
Klinken 

Wamckow 

39, 
Dambeck 
Balow an 
Zierzow 

Malchin Bhf. 

41, 
Dassow 
Mallentin 

Grevesmühlen 

42. 
Dassow 

Kalkhorst 

43, 
Dassow 

Roggenstorf 

Lv} 
850 

629 

FLw 

* nurauf Wunsch der Reisen 
den bis Parchim Bhf. 

* Sonntags L* 

Lwf |“ Sonntags L 
82 
8° 

Lw 
742 
256 



L 
135 
630 ı 11 

Pr 
645 
818 13 
99 20 
930 25 

Pr|Pr|Pr| Pr 
75 | 10%] 22515551020 
T#s| 10% 35 [622 110 6 

Lw |FLw| FLs 
20 | 612 | 5«s 
45 Tim — 5 
ges | Tas | TE | 8 

K K Ä 
gas | 446 

9° 55 
10°° | 6ar 

B* P P 
7:» | 10 68 
845 | 104° 648 

10+5 652 5 

Lw* | FL“ 
11%25 4460 

1255 | 50 6 

pP 
75% 

816 1 
90 | 12 
+ | 

FL*| Lw ! 
218 | Geo | 

3 
330 ’ 4 

430 72 ,1011 

Finkenthal 
Gnoien 

Gnoien Bf. 

47. 
Dettmannsdorf-Kölzow 

Marlow 

48. 
Diedrichshagen 

Wotenitz 
Grevesmühlen 

49, 
Dierhagen* 
Dändorf 
Ribnitz 

50. 

Dobbertin 
Goldberg 

Goldberg Bhf. 

51. 
Dobbin 
Krakow 

62. 
Dömitz Bhf. 

Dömitz 
Tripkau 

58. 
Drönnewitz 
Püttelkow 

Karft 
Wittenburg 

Lwt 
455 

11° 

Pr 
55 

340 

246 
915 
150 

Pr/Pr | Pr 
650| 9#| 25 
610 94 126 

Lw |FLw 
gı5 | us 
7#o | 11#5 
70 11:® 

K K 
646 12#5 

695 1225 

5 | 11° 

B* P 
650 | 985 

542 920 
910 

Lw* 
780 
6° 

P 
740 
725 
65 

FL | Lw 
1015 | 20 

12° 
840 

80 11% 

Pr|Pr 
50/725 

5° |645 

FLs 
126 
11* 
1015 

“ nur zur Zeit der offenen 
Schifffahrt. 

* Sonntags L’ 

* Sonntags L* 



1m 

2* 50 

Stationen. 

54. 
Dümmerhütte 
Holthusen 

55. 
Dümmerhütte 

Parum 
Püttelkow 
Wittenburg 

56. 
Friedrichamoor 
Goldenstädt 

Rastow 

67. | 
Gadebusch 

Rückfahrt. 

EL” 

10° 
gs0 

8 

Lw* 
255 

10## 

FL 
48 
30 

FT, | FLw 
7.0 120 

685 | 1998 
6° 12° 

B Bw Bw* 
75 108 985 

680] 980| 90 

Lw |! FL 
240 | 638 

112° 4° 

Bw“ | Bw 
gas | us 
7,5 B»5 

FL* | Lw* 
1030 | 622 
10® 550 

go | 580 
geo | 50 

Bemerkungen. 

| * Sonntags L* 

| 

* Sonntags L* (12 kn). 
| 

| 

* Sonntags B* 

* Sonntags L* 

* Sonntags L* 



B*|B®| Pr? |Pr* |Pr? 
Den 
52 5212260 430 526 

go 1; 

L* 

gı5 

FL’ 
980 
540 

Ls* 

10:5 

1#5 

Gnoien 
Viecheln 

BehrenLäbchin 
Böhlendorf 

Sülze 

66, 
Graal 
Müritz 
Ribnitz 

Ribnitz Bf. 

67, 
Grabow 
Prislich 
Zierzow 

Möllenbeck 
Ziegendorf 

68. 
Grammentin 
Stavenhagen 

69, 
Gresenhorst 
Bartelshagen 

Ribnitz 

70. 
Greven 
Gallin 
Valluhn 
Zarrentin 

71. 
Gross-Gievitz 

Waren 

72. 
Gross-Godems 

Parchim 

64, 
Gnoien Bhf.“ 

Reo Be Pr“ 

530 52 190 | 

222 101: 

— — —— 

622 

430 

195 

115 

1230 

1220 | 
115° | 

11:5 

Pr 
1230 
11#®v 

113° 

10» 5 

Pr? 
12#01120 50 

1145 446 

| 1015 515 

10° 10° 1? 

Pr Pr 
1125 | 748 
11° 74 
1080 645 
940 62 
915 535 

Pr 
110 

11#5 

FLw| L* 
12+5 99 

1225 810 

1080 | 520 

Lwr 
18» 

12+5 
1015 
80 

Lw* 
910 

11®° 

FL* 
10° 
80 

Pr"|° Vom 15.Juni bis 19. Septbr, 
* Vom %0.Septbr. bis 14. Juni 

* Sonntags L* 

* Sonntags L* 

Digitized by Google 

* Bis Gnoien Bhf. 
Wunsch der Reisenden 



72a. 
Gross-Roge 
Neu-Wokern 

Gross-Wokern 
Neu-Wokern 

Bemerkungen. 

11° 3885| B0 



215 | 445 | 722 

FL | Lw 
20 62. 
2u0 | Tan 
w 
Pr Pr 
10®s KR 
1185 728 

FL“ | FLw 
115 622 
90 74 
—W 

Lw* 
1215 

1950 

L |FLw 
12° | 5% 

63_ 
53239 

495 72m 

B“|Pri| |& 
7uo 456 | Sis| Ha0 
go 340 
gss| 612 
gao| ga2 

1080| 742 | gis | G2r 

L |FLw 
45 

10+° 435 

530 
150 | 62: 
Pr | B* 
7° 

B55 | 246 
10° | gro 
Lw | FL | Lw 
Ban | 960 | go 
7ı0 | 1j80 | 446 

FL* | Lw* 
940 | 50 

11° 7» 

‘ Gr.-Strömkendorf 

| 
| 

Parchim 

83. 
Hohen-Demzin 

Teterow 

84, 
HohenSprenz 
Schwaan 

85. 
Jördenstorf 
Levitzow 
Thürkow 

86. 
Jördenstorf 
Poggelow 

Fährdorf 

Redentin 
Wismar 

88a. 
Klein-Dalwitz 
Walkendorf 
Woltow 
Tessin 

89, 
Klütz 

Proseken 
Wismar 

9. 
Krakow 

Marienhof 

91. 
Krakow 
Serrahn 

| 

10 

79 

930 
7is 

740 

80 10 

Lw 
930 
jı0 

w 
Pr Pr 
2» | gu 
115 | gıs 

FL* 
gso | 550 

90 5° 
8+5 445 

L !FLw 
11®8 

gas 10#0 

710 

950 

a | Pr“ 2 
49 101° 72 

| 930 10 

910 526 

gıo| 46 ol 
30 | Tas 340 

L |FLw| 
10*#° 15 

105 | 18 
go | 1915 

70 | 1138 
Lw | Pr 

622 
925 420 

I 240 30 

Lw | FL 
10 | 648) 

1120 | 50 
Lw*® | FL“ 
1240 642 
11° 5260 

FLw |“ Sonntags L* 

* verkehren nur, wenn die 
Schiffahrt geschlossen ist. 

“* Sonntags 1,* 

Bemerkungen. 



Hinfahrt. 

FL L? 
8160 130 
930 950 

1180 
11ss 

FL | Bw* 
810 480 

945 658 
10!° 742 

FL” Bw 
640 1230 
7: 1:5 

8° 230 

Pr 
750 

55 

840 

858 
gen 

FL“ |! FLw 
80 415 

826 4+0 

90 516 
940 558 | 

Lw*| FL 
230 415 

550 546 

FL* | Lw* 
315 | que 
4s0 | 92 

FL* 

395 

45 

488 

510 

FL* FL* 

guo | 424 
850 456 

Pr | Bw* 
455 | 11®%0 
690 1:19 

— ce 2-20 

x an 

10 

11 

mas 

+2 

| Es 
a 
= ” 

Sä Stationen. 

ä | 

Wattmannshagen | 
Roggow 

Schlieffenberg 

97. 
Lassahn 
Zarrentin 

98. 
Leizen 
Röbel 

99, 

Leussow 
Klein-Krams 
Alt-Krenzlin 

Picher 

99a. 
Lichtenhagen 
Schmarl Bhf. 

100. 
Ludwigslust 
Kummer 
Picher 

11 

Rückfahrt. 

L* FL | 
1° 526 

1095 us | 
315 

Bw* | FL 
19:5 | Gas 
1085 | 5ı0 
gso | 430 

Bw* EL* | 
7a2 200 
T 155 
526 10 

622 
542 
458 

98 s 

FL Lw* 
1015 Yıs | 

750 1110 

FL* Lw* 
945 31 o 

745 1240 

FL* 
g4s 

90 

8s0 

70 

FL* | FL* 
104° | 618 
9 | 5 

Bw* | Pr 
560 | gas 
40 | 7 
215 | 628 

|* Sonntags L* 

* Sonntags L* 

| x Sonntags L* 

N} 

| 
| * Sonntags L* 

1 

l 
’ 

Bemerkungen. 



FL | FLw 
735 40 

go 425 

B Bw 
1155 | Ges 

1248 | 640 

Pr 

bet | 95 11255] 620 
6° 

680 | 955 | 1456| 7a0 

B|» 
75 315 
70 | 350 

Bwt!| P 
75 430 

80 5° 
595 

6. 
648 
658 

FLw | Ls* | FLw 
858 855 30 

9s0 | 10:0 B+s 

14 P 
905 | Bas 
980 | 918 | 
945 | Has | 

1080 | 1018 N 
11®5 | 1112 | 

Lw | Pr 
1° 520 

80 628 
742 
918 

Pr Lw 
815 
4920 90 

936 

108 
10®v 810 

101, 
Lüblow 

3 Wöbbelin 

102. 
Lübow 

4 Mecklenburg 

108. 
Lübtheen 

3 | Quassel 
7 Pritzier 

104. 
Lützow 

8 Rosenberg 

105. 
Lützow 

8 Renzow 
9 Boddin 

14 Püttelkow 
17 ! Wittenburg 
18 | Wittenburg Bhf. 

| 
Malchin 

6 Remplin 

107. 
Malchow 

J Malchow Bhf, 
| Malchow 

10 | Koez 

21) Röbel 

108, 
7 Marlow 

13 Schlemmin 
24 Redebas 

109, 
Marnitz 

\ Slate 
Brunnen 

10 Parchim Bhf 
14 | Parchim 

md 

Pr 

1295 |4s0 

340 

850 
gs0 
ge 1185 

3 

12260 

11850 

Bemerkungen. 



| = | 

| 2 | | 

Hinfahrt \E8 | Stationen. Rückfahrt. | Bemerkungen. 
a | 

a | 
Bw* | Pr N 110, \ | Pr | Bw*! 
55 | Ges ' Mamitz | 85 | 4u0| 

124° | 648 \ 3) Suckow | 720 1280 
12 Putlitz | 638 | 

Lwt \ N 1m. | Lwt 
1235 | Mamits | 1280 
2°5 9| Ziegendorf | 890 | 

Lw* | FL* | 112, | FL“ | Lw* | “ Sonntags L* 

6 | 40 t Molzow ı ges | 320 
53 | 4 | Dahmen | g+0 3 

722 | 622 12 | Vollrathsruhe To | 1 

FL | Lw 113. Lw | FL 
gıo | 1 | 1 weabukor | james] gi 
840 | 88 " 9 Kirch-Mulsow | ges | 4eo 

1125 | 300 EZ Passe | | 880 | ga0 
L L | Lw | ı 114, L L | Lw | 
3° ges | 720  Nossentin Bhf. go | 260, 722 | 
40 ı 1010 | 8 | 4 \Nossentiner Hütte | 71° | 12#° | 64 

Lv | FL | | 115. IFL!Iw| h 
| 206 | | Priborn 10% | | 

45 3%5 | Vipperow | 9: 49 | 
62 | dus | Röbel | 70 | 1200 

Pr | Pr | Pr | 116. | Pr | Pr | Pr | 
155 | 698 | gıa Rabensteinfeld | 630 | 1s0 | sıe| 
gı0 | 650 | gao Muess Gi | 185 | Tar| 
ges | 725 | gıs | Schwerin as | 1250 | 718 f 

Pr Er 117. Pr | Pr 
8° | 530 | Rehna 1210 125 
gs | Han 17 Rabensdort | 1180 | 
ges | 7u2 ' 12 | Schönberg Bhf. | 105s j 11a 
K|K ei 118.x | K|K * Wenn die Schiffahrt ge- 
52_ | 1080 | | Ribnitz | — 622 | schlossen ist, sonst 119 
625 | 1158 | 8 Dändorf 1280 | 55 und 49. 
645 | 12:8 I 10 | Dierhagen 128 | 440 
gs | 198 \18 |  Wustrow 10°: 3ꝛ⸗ 
—— 119. A4A4vxVur im Juni, Juli und August, 
1018 | 315 | 8 | | -Ribnitz ge | 28 | gie 
1125 | 415 | 90 Wustrow 78 115 | 59 | 

u | 120. IA“ | K | Pr |x Nur, wenn die Schiffahrt 
ı11*s | 1028 | g«o | Röbel ı 308 | 76 | 550 offen ist. 
1° 1222 | 1080 | ' Waren Bhf, 4as | 34° |*“ Verkehrt, sobald die Schiff- 

118 | I 28 | Waren | 280 | das | 3°° | fahrt geschlossen ist. 



Negierungs: Blatt 

Großherzogthum Merklenburg- Schwerin. 

Amtliche Beilage, 
M 38. 

Jahrgang 1898. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 10, Dftober 1898, 

Anhalt. 

I. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Einberufung des allgemeinen Landtags. 
(2) Belanntmachung, betreffend die für Leiftungen an das Militär zu ver- 
gütenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für ben Monat September 1898. 
(3) Bekanntmachung, betreffend die Beförderung von Poftpadeten nad) Bo- 
livien. (4) Bekanntmachung, betreffend die Maul- und Klauenſeuche. 

II. Abtheilung. Dienft- ⁊c. Nachrichten. 

I. Abtheilung. 
— — — — 

(1) Bekanutmachung vom 3. Oktober 1898, betreffend die Einberufung des all⸗ 

gemeinen Landtages. 

Seine Hoheit der Herzog-Negent haben bejchloffen, den diesjährigen in Malin abzu: 
haltenden Landtag am 11. November d. Is. eröffnen zu laffen. Zu dem Zmwede wird das nad): 
ftehende Landbtagsausfchreiben allen Behörden und einzelnen Butsbefigern, welde auf dem 
Zandtage zu erjcheinen berechtigt find, zugehen. 

Schwerin, ben 3. Dftober 1898. 

Großherzoglich Meclenburgifches Staats-Minifterium. 

A. von Bülow. von Amberg. A. von Preifentin. 

58 
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Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 
Johann Albredt, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürft zu 

Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Roftod 
und Stargard Herr zc., Regent des Großherzogthums Mecklenburg: Schwerin. 

Nachdem Wir beichlofien haben, einen allgemeinen Landtag in der Stabt Maldin 
halten und denſelben am elften November d. Is. eröffnen zu laflen, laden Wir euch zu 
demfelben hiemit gnädigſt und wollen, daß ihr Abends vorher, nämlich am 10. November d. %., 
euch alldort perjönlich einfinden und, nad) gebührender Anmeldung, die am folgenden Tage 
in Unferm Namen euch zu eröffnende Landtags: Propofition — deren Capita im Abdrud 
hier beigefügt find? — geziemend anhören, den darüber zu haltenden gemeinfamen Be: 
rathungen und Beſchlußnahmen beimohnen, auch vor erfolgtem Landtagsichlujfe ohne erhebliche 
Urfachen euch von dannen nicht entfernen jollt. 

Ihr möget nun erfcheinen und daſelbſt bleiben, oder nicht, jo follet ihr in jedem Falle 
zu Allem, was auf dem Landtage beſchloſſen werden wird, gleid; den andern getreuen Land: 
ſaſſen und Untertanen verbunden und gehalten fein. 

An dem geſchiehet Unfer gnädigfter Wille und Meinung; und Wir verbleiben euch 
mit Gnaden gewogen. 

Gegeben durch das Großherzoglihe Staats-Minifterium, Schwerin am 3. Oftober 1398. 

Johaun Albrecht. 
N. von Bülow. von Amsberg. N. von Preffentin. 

Capita proponenda. 

I. Die ordentliche Kontribution. 
I. Bewilligung der außerordentlchen Kontribution zur Dedung der Bedürfniſſe der 

Landes⸗Steuer⸗Kaſſe. 
III. Etat der Eiſenbahn-Verwaltung für das Rechnungsjahr 1899/1900. 
IV. Vorfchriften zur Ausführung des Bürgerlichen Geſetzbuchs und der mit dieſem 

Gejegbud in Verbindung ftehenden Reichsgeſetze. 

(2) Bekanntmachung vom 5. Oftober 1898, betreffend die für Leiftungen au 
das Militär zu vergütenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat 

September 1898. 

Die im biefigen Großherzogthume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete Macht 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe jind in ©emäßheit der Belanntmahung vom 
27. Diai 1875 (Regierungs-Blatt No. 13) durch den hiefigen Magiſtrat 

für den Monat September 1898 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weizen . 15 Dart 06 Pfg., 
9) » ⸗ Roggen . 12 =: 24 ⸗ 
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3) 100 Kilogramm Gerfte . . 13 Mark 34 Pfg., 
’ 0» 4) ⸗ ⸗ Safer . 12 =» 3 

5) » ⸗ Erbſen. 6 = — =: 
6) ⸗ ‚ Stroh . ». 3 » 50 » 
7) — : Su .. 8 » 50 
8) ein Raummeter Buchenhoz 10 =: — : 
9) ⸗ ⸗ Tamend 8: — + 

10) 1000 Soden Trf . ». ». 5 =» 50 » 

Der gemäß $ 9, Ziffer 3 bes Neichögefeges vom 24. Mai 1898 nah dem Durd: 
ichnitt der höchſten Tagespreife des Monats September berechnete und mit einem Aufichlage 
von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Dftober d. Is. an Truppen: 
theile auf dem Marſche gelieferte Fourage beträgt für 

100 Kilogramm Hafer . 13 Mark 12 Pfg., 
⸗ ⸗ Heu.. de — ⸗ 
⸗ ⸗ Stroh. 4 ss — ⸗ 

Schwerin, ben 5. Oftober 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgijches Minifterium des Innern. 

Im Auftrag: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom +. Oftober 1898, betreffend Beförderung von Poſt— 
padeten nad Bolivien. 

Bon jegt ab fönnen Boftpadete ohne Werthangabe und ohne Nachnahme bis zum Gewicht 
von 3 kg nad) Bolivien auf dem Wege über Hamburg und Chile verfandt werden. 

Die Poftpadete müſſen franfirt werden. Die Tare beträgt 4 ME. für jedes Padet. 
Ueber die Verjendungsbedingungen ertheilen die Boftanftalten nähere Auskunft. 

Schwerin, den 4. Oktober 1898, 

Der Kaiferliche Ober: Poftdireftor. 
Hoffmann. 

(4) Bekanntmachung vom 5. Oftober 1898, betreffend die Maul: und Klauenſeuche. 

ie Maul» und Klauenſeuche iſt ausgebrochen auf dem zur Kämmerei der Stadt Noftod 
gehörigen Erbpachthofe Göldenig, ſowie auf dem ritterichaftlihen Gute Kreſſin Amts 
Erivig, und erlojhen auf bem Domanialpadythofe Althof Amts Doberan. 

Schwerin, den 5. Oktober 1898. 
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ZH. Abtheilung. 
——— — 

(1) eine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Baubireftor Ahrens zu Grabow bas 
Nitterfreuz des Hausordens der Wendiſchen Krone zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 30. September 1898. 

(2) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Baubireftor Ahrens zu Grabomw, bis: 
herigen Vorſtande der Chauſſee- und Flußbau-Inſpektion Grabow, die erbetene Verſetzung 
in den Ruheſtand in Gnaden zu ertheilen gerubt. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(3) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Landbaumeifter Klett, bisher hieſelbſt, 
die Verwaltung der Chauſſee- und Flußbau-Inſpektion Grabow zu übertragen geruht. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(4) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Landgerichtsrath Dr. Engel zu Goldberg 
zum Direktor der Strafanftalt Dreibergen zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 1. Dftober 1898. 

5) Der Lehrer Ludwig Daebeler zu Upahl ift zum Standesbeamten und der Guts- 
pächter Paul Ehlers zu Schildberg zum Stellvertreter des Standesbeamten für den Standes 
amtsbezirt Diedrichshagen beftellt worden. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(6) Zur Wiederbefegung der durch DVerfegung erledigten Pfarre in Woſerin ift der Hülfs- 
prediger Stolzenburg in Lübz am 16. Sonntage nad) Trinitatis, dem 25. September d. J., 
zum Paſtor in Wojerin durch Stimmenmehrheit der Gemeinde ermwählt und fofort in fein 
neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(7) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben dem Lehrer Hirsch zu Lüdersdorf die Medaille 
mit der Inſchrift „Dem redlihen Manne und dem guten Bürger” in Silber und mit dem 
Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 2. Oftober 1898. 

(8) Seine Hoheit der Herzog. Regent haben dem Oberförfter Köhler zu Wredenhagen ben 
Charakter als Forftmeijter zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 3. Dftober 1898. 
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(9) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Oberförfter von Baſſewitz zu Jasnitz 
den Charakter als Forſtmeiſter zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 4. Dftober 1898. ' 

(10) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den im Büreau des Zivilvorſitzenden der 
Erſatzkommiſſion des Aushebungsbezirfs Doberan befhäftigten Altuar Otto Münjter zu 
Bützow zum Bezirfsaftuar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 3. Oftober 1898. 

Al) Der Amtsitellens Verwalter Friedrih Ruſch zu Roſtock ift zum Aktuar bei der Ver: 
fiherungsanjtalt Mecklenburg hierjelbft ernannt worden. 

: Schwerin, den 4. Oftober 1898. nd 

(12) Der Diätar Hans Saß ilt zum Verwalter der Amtsftelle für die Invaliditäts- und 
Altersverfiherung zu Roſtock bejtellt worden. 

Schwerin, ben 5. Oftober 1898. 

(13) Vor dem Juſtiz-Miniſterium haben heute 
der Graf Hermann von Bernftorff ben Lehn-Eid wegen des fibei- 

kommiſſariſch auf ihn vererbten Lehnguts Bernftorf e. p. Wilfenhagen, Pieverjtorf 
und Teihow Amts Grevesmühlen, fowie c. p. Jeeſe Amts Gadebufh, und den 
Homagial-Eid wegen des fideikommiſſariſch auf ihn vererbten Allodialguts Hanshagen 
Amts Grevesmühlen und 

der Freiherr Adolf Georg Dtto von Malkan den Lehn-Eid wegen 
des ihm von feinem Vater zum Miteigenthum überlafjenen Lehnguts Rahnenfelde 
Amts Stavenhagen 

abgeleiftet. 

Schwerin, den 80. September 1898. 
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Inhalt, 

I. Abtgeilung. (1) Belanntmahung, betreffend die Zufanmenfegung der ärztlihen Prüfungs- 
Kommilfion bei der Univerfität NRoftof in dem mit dem 1. November d. 5. 
beginnenden Prüfungsjahr. (2) Bekanntmachung, betreffend die Zuſammen— 
jegung ber Kommiſſion für die ärztlihen Vorprüfungen im Winterhalbjahr 
1898/99 und im Sommerhalbjahr 1899. (3) Bekanntmachung, betreffend 
die Zulammerjegung der pharmazeutiihen Prüfungs-flommiifion bei der 
Univerfität Roftod in dem mit dem 1. November d. %. beginnenden Prüfungs 
jahr. (4) Bekanntmachung, betreffend das ftaatlic geprüfte fejte Diphtherie- 
jerum. (5) Belanntmahung, betreffend die Niederlegung eines neuen 
Hypothefenbuchs für das Lehngut Langhagen Amts Stavenbagen. (6) Be- 
fanntmachung, betreffend Schugmaßregeln gegen die weitere Ausbreitung der 
Maul- und Klauenſeuche. (7) Bekanntmachung, betreffend die Echafräude. 

II. Abtheilung. Bienjt- ⁊c. Nachrichten. 

I. Abtheilung. 

(1) Befauntmahnug vom 12. Oftober 1898, betreffend die Zufammenfegung der 

ärztlihen Prüfungs:Kommiffion bei der Univerſität Noftod in dem mit dem 

1. November d. J. beginnenden Prüfungsjahr. 

In die ärztliche Prüfungs-Kommiſſion bei der Univerſität Roſtock ſind für das mit dem 
1. November d. J. beginnende Prüfungsjahr berufen: 

ber Obermebdizinalrath Profeſſor Dr. Schuchardt als Vorfigender, 
der Profeſſor Dr. Garré als deſſen Stellvertreter, 
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die Profefforen Dr. Barfurth, Dr. Langendorff, Dr. N. Thierfelber, 
Dr. ®ies, Dr. Arenfeld, Geh. Obermedizinalrath Dr. Th. Thier: 
felder, Dr. Martius, Dr. Naſſe, Geh. Medizinalrath Dr. Schatz, 
Dr. Pfeiffer, fowie der Mebizinalratd Dr. Scheel als Mitglieder. 

Für die zahnärztlihen Prüfungen iſt der ärztlichen Prüfungs-Kommiffion der Zahnarzt 
Pauljen zu Roſtock als praktiſcher Zahnarzt beigeorbnet. Die Anträge auf Zulaſſung 
zur ärztlihen Prüfung find fpätejtens bis zum 1. November d. %. bei dem unterzeichneten 
Miniſterium einzureichen. 

Schwerin, den 12. Dftober 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(2) Bekanntmachung vom 12. Oftober 1898, betreffend Zuſammenſetzung der 

Kommiffion für die ärztlichen Vorprüfungen im Winterhalbjahr 1898/99 und 

im Sommerhalbjahr 1899. 

In die Kommiſſion für die ärztlichen Vorprüfungen find für das Winterhalbjahr 1898/99 
und für das Sommerhalbjahr 1899 berufen: 

die Profefforen Dr. Barfurth, Dr. Langenborff, Dr. Mattbiejfen, 
Dr. Michaelis, Dr. Falkenberg und Dr. Seeliger. 

Den Vorfig in der Kommiſſion führt der zeitweilige Dekan der mediziniſchen Fakultät. 

Schwerin, ben 12. Dftober 1898. 

Großherzoglich Meclenburgifches Miniſterium, Abtheilung für 
Medizinal- Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(3) Bekanntmachung vom 12. Oftober 1898, betreffeud die Zufammenfetung der 
pharmazeutischen Prüfuugs-Kommiſſion bei der Univerfität Roftod in dem mit dem 

1. Oftober d. %. beginnenden Prüfungsjahr. 

In die pharmazeutiſche Prüfungs-Kommiſſion bei der Univerſität Roſtock ſind für das mit 
dem 1. Oktober d. J. beginnende Prüfungsjahr berufen: 

der Profeſſor Dr. Falkenberg als Vorſitzender, 
die Profeſſoren Dr. Naſſe, Dr. Matthieſſen, Dr. Michagelis und der 

Hofapothefer Konow als Mitglieder. 
Schwerin, den 12. Oftober 1898. 

Großherzoglic Mecklenburgifches Miniſterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

von Amsberg. 
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(4) Befanutmachung vom 11. Oftober 1898, betreffend das ſtaatlich geprüfte feite 
Diphtherieferum. 

nter Bezugnahme auf die Verordnung zur Ergänzung der Verordnung vom 19. Juni 1896, 
betreffend die Abgabe ſtark wirfender Arzneimittel, vom 11. Oktober d. J. macht das unter: 
zeichnete Minifterium hierdurch das Nachitehende befannt: 

1. Das Diphtherie:Heilferum wird jegt auch in feiter Form hergeftellt. 
2. Das feſte Diphtherie-Heilferum unterliegt ebenſo wie das flüffige der ftaatlichen 

Kontrole, welche in dem Königlichen Inflitut für Serumforfhung und Serum: 
prüfung in Steglig nad) der für dieſes geltenden Anweiſung ausgeführt wird. 

3. en fejte Diphtherieferum foll in 1 g mindeftens 5000 Immunifirungseinheiten 
eligen. 

4. Das von der Prüfungsftelle zugelafjene Serum wird in Einzeldofen von je 250 
und von je 1000 Jmmunifirungseinheiten in weißen Glasitöpielfläichchen von 
2 bezw. 6 com Inhalt abgegeben, welche legtere mit Papier überbunden und plombirt 
find. Die Plombe trägt auf der einen Seite einen Adler als Zeichen der 
Prüfungstelle, auf der anderen die Zahl der Immunifirungseinheiten. An den 
Fläihchen find außerdem Bezeichnungen über den Uriprung und den Heriteller, 
jowie die Kontrolnummer der PBrüfungsftelle angebradht. 

Schwerin, den 11. Oftober 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(5) Bekanntmachung vom 8. Oftober 1898, betreffend die Niederlegung eines 

nenen Hypothefenbuches für das Lehngut Yanghagen Amts Stavenhagen. 

achdem das im Jahre 1871 einjtweilen gejchloffene Hypothekenbuch für das Lehngut 
Zanghagen Amts Stavenhagen endgültig geichloffen ift, ift für dies Gut am heutigen Tage 
ein neues Hypothekenbuch niedergelegt worden. 

Schwerin, den 8. Oftober 1898. 

Departement für das ritterfchaftliche Hypothekenweſen. 

Welpien. 

(6) Bekanntmachung vom 17. Oftober 1898, betreffend Schutzmaßregeln gegen 

die weitere Ausbreitung der Maul: und Klauenſeuche. 

In Folge der Ausbreitung der Maul- und Klauenſeuche wird hierdurch angeordnet, daß bis 
auf Weiteres in demjenigen Theil der Amtsgerichtsbezirke Goldberg und Lübz, welcher füdlic) 
der Eiſenbahn Wismar —Karow, nördli der Mecklenburgiſchen Südbahn und öftlid der 
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Chauffee Lübz — Goldberg liegt, alle Wiederfäuer und Schweine mit der Maßgabe unter 
polizeilicher Beobachtung ftehen, daß die Erlaubniß zur Ausführung nicht verdächtiger Thiere 
aus denjenigen Orten, in melden fein Thierarzt wohnt, im Fall des S 59a, Abſ. 1, der 
Bundesraths-Initruftion von den Ortspolizeibehörden auch auf Grund einer polizeilichen, ſtatt 
thierärztlichen, Unterſuchung der Thiere ertheilt werden fann, während die thierärztliche Unter: 
ſuchung jtets nöthig ift, wenn 8 64 der Inſtruktion in Anwendung gefommen ift. 

Schwerin, den 17. Oftober 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal: Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbruch. 

(7) Bekanntmachung vom 15. Oftober 1898, betreffend die Schafräude. 

ie Schafräude ijt erlofchen unter den Schafen auf dem zur Kämmerei der Stadt Neuftadt 
gehörigen Erbpachtgehöft Tudhude und ausgebrochen unter den Schafen der ſtädtiſchen 
Heerde zu Neuſtadt. 

Schwerin, den 15. Oktober 1898. 

II. Abtheilung. 
— ⸗ñ — 

(1) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Amtmann Ulrih von Blüder in 
Mittenburg unter Verleihung des Charakters als Kammerrath zum vortragenden Rath im 
Finanz » Minifterium, Abtheilung für Domänen und Forften, zu ernennen gerubt. 

- Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(2) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Baumeifter Johannes — 
zu Lübz zum Diſtriktsbaumeiſter im Dömitzer Baudiſtrikte mit dem Wohnſitze in Dömig zu 
ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(3) Seine Hoheit der Herzog Negent haben den Feldwebel Friedrih Albrecht vom 
Füfilier - Regiment Nr. 90 zum Gerichtsvollzieber in Wismar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 5. Oftober 1898. 

(4) Seine Hoheit der Herzog» Regent haben den Trompeter» Sergeanten Günther Ger- 
both vom Dragoner»Negiment Nr. 17 zum Gerichtsvollzieher in Schwerin zu ernennen 
geruht. 

Schwerin, den 5. Oktober 1898. 
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(5) eine Hoheit der Herzog: Regent haben ben Rechtsanwalt Heinrih Simonis zu 
Plau zum Bürgermeifter der Stadt Goldberg zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 6. Oftober 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Oberlandforftmeifter von Monroy bier: 
felbft zum Großberzöglichen Oberjägermeifter und Chef des Großherzoglichen Hofjaghamtes zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 7. Oftober 1898. 

(7) Der Schulze Hafe zu Kladrum ift zum Standesbeamten und ber Müller Wilhelm 
Thiel daſelbſt zum Stellvertreter des Standesbeamten für ben Standesamtsbezirk Kladrum 
beftellt worden. 

Schwerin, den 7. Oktober 1898. 

(2) Der Kandidat des Predigtamts W. Schmibt in Parchim ift zum Oberlehrer am 
Friedrich Franz: Gymnafium daſelbſt ernannt worden. 

Schwerin, den 7. Dftober 1898. 

d Dem Oberlehrer am Gymnafium Friberico- Francisceum Kraner in Doberun ift ber 
Titel „Gymnaſialprofeſſor“ verliehen worden. 

Schwerin, den 12. Dftober 1898. 

(10) Dem Oberlehrer am Gymnaſium Friderico: Franciscum Dr. Meyer in Doberan ift 
der Titel „Gymnaſialprofeſſor“ verliehen worden. 

Schwerin, den 12. Oftober 1898. 

(11) Nah Verleihung 

des mn Preußifhen Kronen-Orbens 3. Klaffe an ben Poftbireftor Walter 
zu Doberan, 

bes Königlich Preußifhen Rothen Abler-Ordens 4. Kaffe an ben Poſtmeiſter 
Brüffom zu Teffin, 

bes — ai Allgemeinen Ehrenzeichens an ben Poſtſchaffner Raſch zu 
udwigsluft, 

des Rommandeurfreuges 1. Maffe des Herzoglich Braunſchweigiſchen Ordens Heinrichs 
des Löwen an ben Oberftallmeilter Graf von Hardenberg hiefelbft, 

des Kommandeurfreuges 2. Klaſſe deffelben Orbens an ben Hofftallmeifter Freiherrn 
von Malkan hierfelbit, 

des neben dieſem Orden geftifteten Verdienſtkreuzes 1. Klaſſe an ben Eifenbahn- 
betriebs-Roniroleur Schulz und den Leibkutiher Themann bierfelbft, 
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beifelben Verdienſtkreuzes 2. Kaffe an den Hofjäger Treu und die Marftallkuticher 
Ruſt und Techentin hiefelbft, 

des Kommanbeurfreuzes 2. Klaſſe des Königlich Dänifchen Danebrog-Ordens an ben 
Kammerherrn Graf von Voß auf Schönau, den Oberjten und Brigadier der 
Sendarmerie von Weltzien und ben Oberftlieutenant in der Gendarmerie 
von Witzendorff, enblid) 

bes. Fürftlih Bulgariſchen filbernen Berbienftfreuges an den aus Grevesmühlen 
gebürtigen Bahnhofswirth Freitag zu Schneidemühl 

haben Seine Hoheit der Herzog: Regent den Genannten bie nachgeſuchte Erlaubniß zur An: 
legung biefer Ordenszeichen zu ertheilen geruht. 

Schwerin, ben 11. Dftober 1898. 

(12) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Schiffer Barnedomw zu Dömik bie 
Medaille für Rettung aus Lebensgefahr zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 11. Oftober 1898. 

(13) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Statthalter Rußboldt zu Groß-Niendorf 
und dem früheren Kutfcher Wulf zu Granzin die VBerdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 11. Oftober 1898. 

(14) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Knecht Schnoor zu Benzin die Verdienft: 
mebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 11. Oktober 1898. 

(15) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Schlofjermeifter Dindlage zu Grabow 
die Medaille für Rettung aus Lebensgefahr zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 11. Dftober 1898. 

(16) Das mit dem 1. d. Mis. erledigte Amt eines PVräpofitus bes Goldberger Zirkels ift 
dem Paftor Harm in Techentin wiederum übertragen worden. 

Schwerin, ben 13. Dftober 1898. 

(17) Seine Hoheit der Herzog Regent haben bem Oberften à la suite des Großherzoglid 
Medlenburgischen Füflier-Regiments Nr. 90, beauftragt mit der Führung der 28. Infanterie 
Brigade, Freiherrn von Hanftein, das Komthurfreuz des Hausordens der Wendijchen Krone 
zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 13. Oftober 1898. 
— a 
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(18) Seine Hoheit der Herzog. Regent haben dem Obervorjteher Bauer zu Neuflofter bie 
Medaille mit der Infchrift „Dem redlichen Manne und dem guten Bürger” in Silber und 
mit dem Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 13. Oftober 1898. 

(19) eine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Generalmajor und General & la suite 
Seiner Königlihen Hoheit des Großherzogs Freiherrn von Malgahn die Erlaubniß zur 
Anlegung des demjelben von Seiner Durchlaucht dem Fürjten zu Schaumburg-2ippe ver: 
— Ehrenkreuzes 1. Klaſſe des Fürſtlich Schaumburg-Lippeſchen Hausordens zu ertheilen 
geruht. 

Schwerin, den 14. Oktober 1898. 

(20) Der Lehrer Lange zu Kuppentin ift zum Stellvertreter des Standesbeamten für den 
Standesamtsbezirt Kuppentin bejtellt worden. 

Schwerin, den 17. Oftober 1898. 
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Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 29. Oktober 1808. 

Inhalt. 
I. Abtheilung. (1) Belanntmachung, betreffend das Ergebniß der Rechnung des Wittwen- 

Anftituts für Landesherrliche Zivil- und Militärdiener im Jahrgang 1. April 
1897 bis 1808. (2) Belanntmahung, betreffend die Nieberlegung eines 
neuen Öhpothefenbuchs für das Allodialgut Dammerftorf c. p. Neu-Dammer- 
ftorf und Wüfthof Amts Gnoien. (3) Belanntmadhung, betreffend die Boft- 
verbindung zwiſchen Nibnig und Wuſtrow. (4) Bekanntmachung, betreffend 
die Drudjahentore. (5) Bekanntmachung, betreffend die Schafräude. (6) Be- 
lanntmachung, betreffend die Maul- und Klauenſeuche. 

II. Abtheilung. Dienjt- ıc. Nachrichten. 

I. Abtheilung. 
— — — — 

(1) Bekanntmachung vom 21. Oktober 1898, betreffend das Ergebniß der Rechnung 

des Wittwen-Auftituts für Landesherrliche Zivil: und Militärdiener im Jahr: 

gang 1. April 1897 bis 1898. 

as Ergebnig der Nechnung des Wittwen-Anftituts für die Landesherrlihen Zivil- und 
Militärdiener auf den Jahrgang vom 1. April 1897 bis 1. April 1898 wird in Gemäßpeit 
der Schlufbeftimmung des $ 47 der Sakung vom 15. Februar 1898 durch den nachſtehenden 
Auszug zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 

Schwerin, den 21. Oktober 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
geistliche Angelegenheiten. 

von Amsberg. 
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Auszug 
aus der Rechnung des Wittwen-Inſtituts für Zivil- und Militärdiener 

des Jahrgangs 1. April 1897/98. 

I. Einnahme. 

Rap. I. Raffenvorrath aus voriger Rechnung 
Rap. II. Rückſtände: 

1) vor dem 1. April 1897 . 
2) nad) dem 1. April 1897 . 

Rap. III. Gefegliche Beiträge der Genofjen nad) dem Fumdations- 
briefe vom 1. September 1797: 

a) Antritts- 2c. Gebühren 
b) Beiträge . . 

Rap. IV. Gefepliche Beiträge ber Genoſſen nach dem Stalut vom 
17. Mär) 1868: 

a) Antritts= ꝛc. ringe 
b) Beiträge . 

Kap. V. Zuſchüſſe: 
a) gefeglicher Zufhuß aus Landesherrlicher Kaffe 
b) außerorbentliher Zufhuß . 
ec) aus der Königlich Bra Militär-Wittwen- 

PVenfions:Anftalt . . 
VL Benfionsabzüge in Folge ahtung von 1 Penfionen ins 

Ausland . . 
VD. Zinfen vom Kapital⸗ Vermögen: 

a) auf fefl belegte Gelder e 
b) auf zeitweilig belegte . 

VIII. ey ann Gelder. . . 
IX. merfungen . . 
X. Außerorbentlih . BEE Oo EE 

Summa 

U. Ausgabe. 

Rap. I. Vorſchuß aus voriger Rechnung . 
Rap. IL. Benfionsrüdftände: 

a) an MWittwen . 
b) an Erben verftorbener Wittwen . ; 
ce) an Walfen . De 

Rap. III. eg eg nad dem Funbationbrife vom 
1. September 1797 . 

Rap. IV.A. Wittwwenpenfionen nad) dem Statut vom 17. Dir 1868: 
a) an Wiltwn . . i . 
b) an ältere Gendarm-Wittwen 

1687 Mark 77 Pi 
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35 000 
250 000 

37 768 
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6 000 

628667 Mark 

— Mark 

270 
243 
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Kap. IV.B. Waifengelder nad) der ia — vom 
10. Maͤrz 1886 . . 3.000 Dart —_ Pit. 

Kap. V. Kapital-Anlegung . . a Tan ee 6 076 90 
Rap. VI. Vermaltungstoften: 

a) Gehalte . dee ee, Dart 7663 s 833 » 
b) Koſten ber Screistube Ba 1er Me en Nr 1529 = 92 = 
ec) Poltged . . » . an er 1168 =» 71⸗ 

Kap. VEL. Rücktändee Ser ae — 121 4 
Kap. VIII. Insgemein . . FE u 182 ⸗— ⸗ 
Kap. IX. Aus Bemerkungen . RE u RER TERN, — ⸗— ⸗ 
Kap. X. Außerordentlih. 50 =: — ⸗ 

Summa 614504 Marl 87 Pf. 

IT. Abſchluß. 
Einnahme . > > 2 2 nennen 628667 Mark 18 Pf. 
DBGBR 2 2 ir. a ei nn ae MERBDE m BE 

Vorratd 14162 Mark 31 Pf- 

IV. Darftellung des Vermögensbeftandes. 

Belegte Kapitalfumme am 1. April 1898 . » » - » 2... 1320200 Mark — Pf. 

V. Rüdftänbe. 

Nicht eingegangene und in die nächſte Rechnung übertragene Beiträge. — Mark — Pf. 

VI Berfonalbeftand der Anftalt. 

1. Zahl der beitragenben Mitglieder : 
a) nad) dem Fundationsbriefe vom 1. September 1797. . 10 
b) nad) dem Statut vom 17. Mär) 1868. . . 2... 2451 

Summa 2461. 

2. Zahl der Wittwen, welche am 1. April 1898 Penſion 
empfingen: 

a) nad) dem Fundationsbriefe vom 1. September 1797 . 77 
b) nad dem Statut vom 17. März 1863 . . . . 943 

Summa 1020 

3. Zahl der Waifen, welche am 1. April 1898 Watfengelb 
empfingen: 

(unter 14 Bormündern) - > > 2 2 2 20. 21. 
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(2) Bekanntmachung vom 15. Oftober 1898, betreffend die Nicderlegung eines 

nenen Hypothekeubuchs für das Allodinlgut Dammerftorf c. p. Nen-Dammerftorf 
uud Wüfthof Amts Guoien. 

Nachdem das bisherige Hypothekenbuch für das Allodialgut Dammerjtorf c. p. Neu:-Dammer: 
ftorf und Wüſthof Amts Gnoien in Folge der Zwangsverjteigerung dieſes Gutes endgültig 
geichloffen worden ift, ift über dafjelbe am heutigen Tage ein neues Hypothekenbuch nied:r: 
gelegt worden. 

Schwerin, den 15. Oftober 1898. 

Departement für das ritterjchaftliche Hypothekenweſen. 

MWelpien. 

(3) Bekanntmachung vom 22, Oftober 1898, betreffend die Poftverbindung zwifchen 

Ribnitz und Wuftrow. 

om 1. November ab wird für die Dauer des Winters das Dampfboot Swantewit zur 
Poſtſachenbeförderung zwiſchen Nibnig und Wuſtrow nicht benugt. Die Verbindung zwiſchen 
Ribnig und Wuftrow wird für biefe Zeit durch täglich zweimalige Kariolpojten hergeftellt. 

Schwerin, ben 22. Oftober 1898. 

Der Kaiferliche Ober: Poftdirektor. 
Hoffmann. 

(4) Befauntmachung vom 25. Oftober 1898, betreffend die Drudjachentare. 

Dom 1. November ab findet im innern deutfchen Verkehr die Drudjachentare auf Drudjacen 
in Form offener Doppelfarten aud) dann Anwendung, wenn jid) auf der Antwortfarte Bolt: 
werthzeichen befinden. 

Schwerin, ben 25. Oftober 1898. 

Der Kaiferliche Ober: Poftdireftor. 

Hoffmann. 

(5) Bekanntmachung vom 21. Oftober 1898, betreffend die Schafrände. 

Sn den Domanialdörfern Kiez und Neu-Brenz Amts Neuftabt ift die Näude unter den 
Schafen ausgebroden. 

Schwerin, den 21. Oktober 1898. 
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(6) Befauntmahung vom 25. Oftober 1898, betreffend die Maul: und Rlanen- 

ſeuche. 

ie Maul» und Klauenſeuche ift im Domanialdorfe Weſſentin und auf dem Haushaltspacht: 
hofe Zidderih Amts Lübz, in dem Hofpitaldorfe Echlage bei Gaveljtorf und auf dem Haus— 
haltspachthofe Benig Amts Schwaan erlofchen. 

Schwerin, den 25. Oftober 1898. 

IE. Abtheilung. 
N —— m! 

1) Der Kaſtellan Earl Wilde zu Ludwigsluſt ift als Kaſtellan an das Palais zu 
Roſtock verfegt. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

2) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Offizianten Heinrid Hünemörder 
in Schwerin zum Kaſtellan in Ludwigsluſt zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(2) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Kammer-Lakaien Wilhelm Wulff 
bierfelbft zum Offizianten zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

(@) Nach Verleihung 

des Königlich Sächſiſchen Allgemeinen Ehrenzeichens an den Lakaien Lamprecht, 
des Königlich Sächſiſchen Albrechtskreuzes an den Leibjäger Scholich, 
des Großkreuzes des Herzoglich Braunſchweigiſchen Ordens Heinrichs des Löwen an 

den Oberhofmarſchall von Hirſchfeld, 
des neben dieſem Orden geſtifteten Verdienſtkreuzes 1. Klaſſe an den Haus— 

hofmeiſter Rath, den Kammerdiener Mißfeldt und den Kaſtellan Kanter, 
endlich 

deſſelben Verdienſtkreuzes 2. Klaſſe an den Lakaien Gaſow 
haben Seine Hoheit der Herzog-Regent den Genannten bie nachgeſuchte Erlaubniß zur Ans 
legung dieſer Ordenszeihen zu ertheilen geruht. 

Schwerin, den 18. Oftober 1898. 

6) Der Kandidat der Theologie und bes höheren Schulamts Jung aus Lübtheen ift 
zum Oberlehrer am Gymnafium Fridericianum in Schwerin ernannt worden. 

Schwerin, den 19. Oftober 1898. 
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(6) Der Bürgermeifter Simonis zu Goldberg ift zum Standesbeamten für den Standes: 
amtsbezirt Goldberg beftellt worden. 

Schwerin, den 22. Oftober 1898. 

(7) Seine Hoheit der Herzog-Megent haben den Kandidaten ber Rechte Robert Ader: 
mann aus Halle a. S. nad) beitandener erjter juriftifcher Brüfung zum Referendar zu er: 
nennen geruht. 

Schwerin, den 22. Oktober 1898. 

(89) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben den Kandidaten der Rechte Hans Müller 
aus Roſtock nach beftandener erjter juriftiicher Prüfung zum Neferendar zu ernennen gerußt. 

Schwerin, den 22. Oktober 1898. 

9) Der Neferendar Emil Lemde aus Gr.-Dratow hat die zweite juriftifhe Prüfung 
vor dem Prüfungsfenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock beftanden. 

Schwerin, den 24. Dftober 1898. 

(10) Bum Dirigenten des ritterfchaftlichen Polizeivereins Grabow ift der Gutsbefiger von 
Reftorff auf Werle erwählt worden. 

Schwerin, den 24. Dftober 1898. 

(11) Der Superintendent Lindemann in Güftrom ift zum ftellvertretenden Mitgliede bes 
Oberen Kirchengerichts in Roſtock beftellt worden. 

Schwerin, den 24. Dftober 1898. 

(12) Der bisherige Kandidat der Theologie Bürgerfchullehrer Paul Sclettwein zu 
Schwerin ift zum Nachmittags: und Frühprediger an der St. Marienkirche zu Wismar er: 
wählt und am 19. Sonntage nad) Trinitatis, dem 16. Oktober d. Is., nad) voraufgegangener 
firhenordnungsmäßiger Ordination an fein Amt gewieſen worden. 

Schwerin, den 24. Dftober 1898. 

(13) An Stelle des in den Ruheſtand verfegten Kirchenöfonomus (Senators a. D.) 
Nerger in Malin ift der Kaufmann Wiebering dafelbjt wiederum zum Defonomus an 
der St. Johannis-Kirche in Malchin beftellt worden. 

Schwerin, ben 24. Oftober 1898. 

(14) Die Rektorftelle an der Stabtjchule zu Plau ift dem Konrektor Linde im Nöbel 
verliehen worden. 

Schwerin, ben 24. Oftober 1898. 
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(15) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Dienftmäbchen Doris Lange zu Gadebuſch 
die Verdienftmebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 24. Dftober 1898. 

(16) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Gutstagelöhner Ahrens zu Neu:Guthendorf 
die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 24. Dftober 1898. 

(17) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Rathsherrn Krüger zu Lübz die Medaille 
mit der Inſchrift „Dem redlichen Manne und dem guten Bürger” in Silber und mit dem 
Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 27. Oftober 1898. 

(18) Im Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonalveränderungen ſtatigefunden: 

Es ſind befördert: 
die Portepeefähnriche von Welltzien vom Grenadier-Regiment Nr. 89, Graf von Platen— 

Hallermund vom 1. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 17 und Reith vom Jäger⸗ 
Bataillon Nr. 14 zu Sefondlieutenants; 

die Vizefeldwebel von Bülow vom Landwehr-Bezirf Roftod und Faull vom Landwehr: 
Bezirk Schwerin zu Sekondlieutenants der Neferve des Grenabier-Regiments Nr. 89, Streder 
vom Landwehr: Bezirt Schwerin und Salfeld vom Landwehr: Bezirt I Braunfhweig zu 
Sefondlieutenants der Reſerve des FFüfilier-Regiments Nr. 90, Rottländer vom Landwehr: 
Bezirk Göttingen zum Sefondelieutenant der Reſerve bes Yäger-Bataillons Nr. 14; 

die Vizemwachtmeifter von Malpan, Freiherr zu Wartenberg und PBenzlin, vom 
Landwehr-Bezirt Waren zum Sefondlieutenant der Neferve des 1. Medlenburgiichen Dragoner- 
Regiments Nr. 17 und von Prigbuer vom Landwehr-Bezirk Schwerin zum Sefonblieutenant 
der Reſerve des 2. Medlenburgijchen Dragoner-Regiments Nr. 18; 

ber Unteroffizier Baron von Düfterlohe vom Grenadier-Regiment Nr. 89, bie 
harakterifirten Portepeefähnriche Freiherr von Maffenbad vom Füfilier-Negiment Nr. 90 
und von Schulg vom äger-Bataillou Nr. 14, ber Unteroffijier von Behr unb ber 
charakteriſirte Portepeefähnrid von Medlenburg vom 2. Dedlenburgifhen Dragoner- 
Regiment Nr. 18 zu Portepeefähnrichen und 

der Oberarzt ber Referve vom Landwehr-Bezirt Schwerin Dr. Schubart zum Stabsarjt. 

Dem Hauptmann z. D. und Bezirks Offizier bei dem Landwehr: Bezir! Schwerin 
Begemann ift der Charakter ala Major verliehen. 

Der Premierlieutenant vom Infanterie-Regiment Nr. 159 Winzer ift unter Stellung 
zur Dispofition mit der gefeglicheu Penfion zum Bezirksoffigier bei dem Landwehr-Bezirk 
Neuftrelig ernannt. 

Der Oberſt und Kommandeur bes Füfilier-Regiments Nr. 90, Freiherr von Hanfteln, 
ift unter Stellung à la suite bes Regiments mit der Führung der 28. Infanterie-Brigabe und 
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ber Oberitlieutenant und etatsmäßige Stabsoffizier des Garbe-Füfilier-Regiments von 
Paczensky und Tenczin mit der Führung des Fültlier-Negiments Nr. 90, unter Stellung 
à la suite deſſelben, beauftragt. 

Der Major vom Yäger-Batailloen Nr. 14 von Windler ift unter Entbindung von 
dem Kommando als Adjutant bei der Inſpektion der Yäger und Schügen als Bataillons- 
Kommandeur in das Kaifer Alerander Garde-Grenadier-Regiment Nr. 1 und 

ber Selonblieutenant von der Mecklenburgiſchen Artillerie-Abtheilung von Zitzewitz 
in das 3. Garbe-Ulanen-Regiment verjegt. 

Der Hauptmann z. D. Graf von Blücher ift unter Entbindung von der Stellung als 
Bezirks-Offizier bei dem Landwehr-Bezirk Neuftrelig, Verleihung des Charakters als Major 
und Ertheilung der Erlaubniß zum Tragen ber Uniform des Infanterie-Regiments Groß: 
herzog Friedrih Franz II. von Medlenburg- Schwerin (4. Brandenburgifchen) Nr. 24 in die 
Kategorie der mit Penfion verabfchiedeten Offiziere zurücverfegt. 

Der Seconbelieutenant vom 2. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 18 von 
Banthier ift als Inſpektions⸗Offizier zur Kriegsihule in Engers fommanbdirt. 

Schwerin, den 18. Dftober 1898. 

Mit diefer No. 40 werben ausgegeben: No, 47, 48 u 49 bes Neich8-Gejegblatts von 1898. 
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Inhalt. 
I. Abtheilung. (1) Belanntmadhung, betreffend Betheiligung an einer Kollekte zur Wieder- 

herftellung der evangelifchen Liebfrauenfirhe zu Königsberg in Franken. 
(2) Belanntmahung, betreffend Nichtabgabe des Diphtherieferum mit der 
Kontrolnummer 304 von den Farbwerken Lucius & Brüning zu Höchſt aus 
den Apotheten. (3) Bekanntmachung, betreffend telegraphiiche Poftanmweifungen 
nah Großbritannien und Irland. (4) Belanntmachung, betreffend die Maul- 
und Slauenjeuche. (5) Bekanntmachung, betreffend die Schafräube, 

II. Abtheilung. Dienſt⸗ ıc. Nachrichten. 

LE. Abtheilung. 
— — — 

(1) Bekanntmachung "vom 26. Oktober 1898, Ibetreffend Betheiligung an einer 

Kollekte zur Wiederherſtellung der evangeliſchen Liebfrauenkirche zu Königsberg 

in Frauken. 

uf Antrag der Kirchenbau-Kommiſſion in Königsberg in Franken hat das unterzeichnete 
Minifterium geftattet, daß durch die im biefigen Großherzogthume ericheinenden Blätter zur 
Betheiligung an der Prämien-Kollefte zur Wiederherſtellung der evangelifchen Liebfrauenfirche 
dafelbft für die Jahre 1898/1902 eingeladen werde. 

Schwerin, ben 26. Dftober 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Befanntmachung vom 29. Oftober 1898, betreffend Nichtabgabe des Diphtherie- 

ferum mit der Kontrolnummer 304 von dem Farbwerken Lucius & Brüning 

(vormals Meifter) zu Höchſt aus den Apotheken. 

Das unterzeichnete Dlinifterium beftimmt bierdurd), daß das Diphtherieferum mit der Kontrol- 
nummer 8304 von ben Farbwerken vormals Meifter, Lucius & Brüning zu Höchſt a. M. in 
den Apotheten nicht mehr abgegeben werden darf. 

Schwerin, den 29. Oftober 1898. 

Großherzoglich Meclenburgijches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(3) Bekanntmachung vom 1. November 1898, betreffend telegraphiiche Poſt⸗ 

anweijungen nad Großbritannien und Irlaud. 

Vom 1. November ab find telegrapbiiche Bojtanweifungen nad Großbritannien und 
Irland bis zum Betrage von 210 Mark zuläſſig. Die telegraphiichen Poſtanweiſungen 
find glei) den gewöhnlichen Boftanweifungen mit 20 Pfennig für je 20 Mark zu franfiren; 
daneben fommen noch die Koften ber telegraphiichen Webermittelung mit 15 Pfennig für 
jedes Wort zur Erhebung. 

Ueber die fonftigen Bedingungen ertheilen die Poftanitalten nähere Auskunft. 

Schwerin, den 1. November 1898. 

Der Kaijerliche Ober-Poſtdirektor. 

Hoffmann. 

(4) Bekanntmachung vom 31. Oftober 1898, betreffend die Maul- und Klanen- 

ſeuche. 

Auf dem Haushalts-Pachthofe Wooſten Amts Lübz iſt die Maul- und Klauenſeuche erloſchen. 

Schwerin, den 31. Oktober 1898. 

(5) Bekauntmachnuug vom 1. November 1898, betreffend die Schafrände. 

Unter ven Schafen in den Domanialdörfern Wöbbelin, Hohwiſch, Lüblom und Tuck— 
hude Amts Neuftadt ift die Räude ausgebrochen. 

Schwerin, den 1. November 1898. 
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Hu. Abtheilung. 
— —— —es; 

1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Schulzen Schulz zu Barkow die Verdienit- 
medaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 18. Oftober 1898. 

(2) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Gutsjäger Random zu Greſſe bie 
filberne Diedaille am blauen Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 22. Oftober 1898. 

8) Der Pfarraderpähter Horn zu Zmweeborf ijt zum Standesbeamten für den Standes: 
amtsbezirf Zweedorf beitellt worden. 

Schwerin, den 28. Oftober 1898. 

(4) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den außerordentlichen Profeſſor Dr. Wilhelm 
von Blume in Marburg zum ordentlichen Profeſſor der Rechtswiſſenſchaft an der Univerjität 
zu Roftod zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 29. Oftober 1898. 

6) Seine Hoheit der Herzog Regent haben den auferordentlihen Profeilor Dr. Oswald 
Seeliger in Berlin zum ordentlihen Profeſſor der Zoologie und der vergleichenden Anatomie 
an der Univerfität zu Noftod zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 29. Oktober 1898. 

(6) Mad) Verleihung des Königlich Preußiſchen Kronen-Ordens 3. Klaſſe an den Divifions- 
prediger Floerfe hierjelbft und desjelben Ordens 4. Klaſſe an den aus Güjtrow gebürtigen 
Kaiſerlich Deutichen Konfulats-fanzler Schröder zu Konjtantinopel haben Seine Hoheit der 
—— den Genannten die Erlaubniß zur Anlegung dieſer Ordenszeichen zu ertheilen 
geruht. 

Schwerin, den 29. Oftober 1898. 

(?) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Statthalter Willrath zu Kl.-Krankow die 
Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 29. Oftober 1898. 

(8) Der bisherige Paſtor Walter Morich zu Rechlin ift zum Nachmittags: und Früh: 
prediger an der St. Georgenfirhe zu Wismar erwählt und am 21. Sonntage nad) Trinitatis, 
dem 30. Oktober d. Is., in fein Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 2. November 1898, 
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(9) Der Hülfsprediger Borgwardt in Doberan ift an Stelle des verfegten Paſtors Morich 
in Rechlin am 20. Sonntage nad) Trinitatis, dem 23. Oftober d. Is., zum Prediger in 
Rechlin erwählt und in fein Amt eingeführt worben. 

Schwerin, den 29. Oftober 1898. 

(10) Dem Küfter und Lehrer Wittholz in Bentwifch ift der Titel eines Kantors ver- 
liehen worden. 

Schwerin, den 29. Oftober 1898. 

(11) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben den Kandidaten ber Rechte Auguſt Softmann 
aus Malchin nach bejtandener erjter juriftiicher Prüfung zum Neferendar zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 30. Oftober 1898. 

(12) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Kandidaten der Rechte Otto Schult aus 
Roſtock nach beitandener erfter juriftifcher Prüfung zum Neferendar zu ernennen. gerubt. 

Schwerin, den 30. Oftober 1898, 

(13) Seine Hoheit der Herzog Negent haben den Kandidaten der Rechte Friedrih Martens 
aus Wismar nad beftandener eriter juriftiicher Prüfung zum Neferendar zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 30. Oftober 1898. 

(14) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Bürgermeifter Heinrih Simonis zu 
Goldberg wiederum zum Amtsanwalt beim dortigen Amtsgericht zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. November 1898. 

(15) Der Neferendar Hermann Seer aus Fahrenhol; bat die zweite juriftiihe Prüfung 
vor dem Prüfungsfenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock mit Auszeichnung bejtanden. 

Schwerin, den 2. November 1898. 

(16) Seine Hoheit der Herzog:Negent haben dem Generalmajor und General A la suite 
Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs Freiherrn von Malgahn die Erlaubniß zur An: 
legung des demfelben von Seiner Durchlaucht dem Erbprinzen Heinrih XXVII. Reuß j. 2. 
verliehenen Fürſtlich Reußiſchen Ehrenkreuzes 1. Klaſſe zu ertheilen geruht. 

Schwerin, den 2. November 1898. 

AT) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben bem Küſter und Schullehrer Koop zu Lerom 
bie Medaille mit der Inſchrift „Dem redlihen Danne und dem guten Bürger” in Silber 
und mit dem Bande zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 6. November 1898. 

— — — 
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Inhalt. 
L Abtheilung. (1) Belanntmachung, betreffend die für Leiſtungen an das Militär zu ver- 

gütenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat Oktober 1898, 
(2) Belanntmahung, betreffend Aufhebung von Schugmaßregeln zur Unter 
drüdung der Maul- und Klauenfeuche. (3) und (4) Belanntmacungen, be- 
treffend die Maul» und Klauenſeuche. 

II. Abtheilung. Dienft- ⁊c. Nachrichten. 

I. Mbtheilung. 

(1) Befanntmachung vom 4. November 1898, betreffend die für Leiftungen au 

das Militär zu vergütenden Durdfchnittspreife von Naturalien für den Monat 

Dftober 1898. 

Die im biefigen Großherzogthume für Lieferung von Naturalien an bie bewaffnete Macht 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßheit der Belanntmahung vom 
27. Mai 1875 (Regierungs-Blatt No. 13) durch den hieſigen Dlagijtrat 

für den Monat Dftober 1898 
ermittelt und betragen für 

1) * a ee Weien . 15 Mark 82 Pie. 
2 — 418 ⸗88 
3) = ⸗ . 14 » 34 2 
4) ⸗ ⸗ Hafer . ı 12 ss 323 + 

5) ⸗ Erbfen . 1: — ⸗— 
6) ⸗ s Stroh. » 3 » 50 s 
7) : s Su .. 3» 50 ⸗ 
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8) ein Raummeter Buchenholz 10 Mark — Pfg., 
RN , , Tannen 8 — + 

10) 1000 Soden Torf . » ». 5 » 50 + 

Der gemäß 8 9, Ziffer 8 des Neichögefeges vom 24. Mai 1898 nah bem Durdh- 
Schnitt der höchſten Tagespreife des Monats Dftober berechnete und mit einem Aufichlage 
von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Dionat November db. Js. an Truppen» 
theile auf dem Marſche gelieferte Fourage beträgt für 

100 Kilogramm Hafer . 13 Mark 10 Pig., 
⸗ ⸗ Su. . ds — + 
5 ⸗ Stroh. 4 — ⸗ 

Schwerin, den 4. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekanntmachung vom 11. November 1898, betreffend Anfhebung von 

Schutzmaßregeln zur Unterdrückuug der Manl- und Klauenſeuche. 

Die Bekanntmachungen zur Unterdrückung der Maul- und Klauenſeuche vom 10. September 
d. J., betreffend das Verbot des Auftriebs von Wiederkäuern und Schweinen auf Jahr: und 
Mocenmärkte (Negierungs Blatt, Amtliche Beilage No. 34), und vom 17. Oftober d. J. 
betreffend die Abgrenzung eines Beobachtungsgebiets innerhalb der Amtsgerichtsbezirfe Gold— 
berg und Lübz (Negierungs- Blatt, Amtliche Beilage No. 39) treten hiermit außer Geltung. 

Die Bekanntmachungen vom 20. Juni und 16. Juli 1898, betreffend die Schweine: 
ſeuche (Regierungs- Blatt, Amtliche Beilage No. 23, 28) bleiben noch von Beltand. 

Schwerin, den 11. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(3) Bekanntmachung vom 9. November 1898, betreffend die Manl- und Klanen- 
ſeuche. 

Auf dem ritterſchaftlichen Gute Kreſſin Amts Crivitz und auf dem zur Kämmerei der Stadt 
Roſtock gehörigen Erbpachthofe Göldenitz iſt die Maul- und Klauenſeuche erloſchen. 

Schwerin, den 9. November 1898. 
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(4) Bekanntmachnug vom 15. November 1898, betreffend die Maul- mıd 

Klaueuſeuche. 

Auf dem ritterſchaftlichen Gute Lübſee nebſt Grünenhof Amts Güſtrow iſt die Maul⸗ 
und Klauenſeuche erloſchen. 

Schwerin, den 15. November 1898. 

IE. Abtheilung. 
— — — 

(1) Der Amts⸗Aſſeſſor Auguſt von Pleſſen aus Wismar, zur Zeit bei der Steuer⸗ und 
Zoll⸗Verwaltung hierſelbſt befchäftigt, ift zum Amts-Verwalter ernannt worben. 

Schwerin, den 30. September 1898. 

2) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Oberpedellen Werkmeiſter zu Roftod 
das Verdienftfreuz in Silber des Hausordens ber MWendifchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. Oftober 1898. 

8) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Major im Großherzoglich Medlenburgifchen 
Jäger-Bataillon Nr. 14, fommandirt als Adjutant zur Infpektion der Jäger und Schügen, 
von Windler das Ehrenfreuz des Greifen-Ordens zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 8. Oftober 1898. 

(4) Seine Hoheit ber Herjog- Regent haben dem Rademacher Groth zu Groß-Dratow 
die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 29. Oktober 1898. 

5) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Sirchenjuraten, Schuhmacdhermeifter 
Schultz hierſelbſt die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 1. November 1898. 

(6) Der Ingenieur Rudolf Schmidt aus Teterow ift zum Kammer-ngenieur und 
Mitgliede des Mefjungsbürenus des Großherzoglichen Finanzminifteriums, Sokkelung Fi 
Domänen und Forjten, ernannt worden. 

Schwerin, den 3. November 1898. 

(7) Nach Verſetzung des Paſtors Thieſſing in Eickelberg iſt der cand. min. Max 
Hillmann in Wismar am 15. Sonntage nach Trinitatis, dem 18. September d. J., durch 
Stimmenmehrheit der Gemeinden wieder zum Paſtor in Eickelberg und Laaſe erwählt und 
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am 21. Sonntage nad Trinitatis, dem 30. Dftober d. J., nad) voraufgegangener kirchen⸗ 
orbnungsmäßiger Ordination in fein Amt eingeführt worden. 

Schwerin, ben 4. November 1898. 

(9) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Ober» Infpeftor Schnell zu Dambed 
bie Medaille mit der Inſchrift „Dem reblichen Dianne und dem guten Bürger“ in Silber 
und mit dem Bande, und ber Wirthichafterin, Statthalterfrau Stark zu Spitzkuhn bie 
Verdienftmebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 4. November 1898. 

(9) Seine Hoheit ber Herzog-Regent haben dem Gutstagelöhner Jenning zu Serrahn bie 
Verdienftmebaille in Bronze zu verleihen gerußt. 

Schwerin, ben 4. November 1898. 

(10) Nach Verleihung des Königlich Preußiſchen Kronen-Ordens 3. Klaſſe an den Guts- 
befiger Fr. Pogge, früher auf ſtraſſow, und des Kaiſerlich Ruſſiſchen St. Stanislaus- 
Ordens 2. Klafle an den Geheimen Bauratd Piernay hierjelbft haben Seine Hoheit der 
Herzog-Regent ben Genannten die nachgeſuchte Erlaubniß zur Anlegung biefer Ordenszeichen 
zu ertheilen gerubt. 

Schwerin, ben 8. November 1898. 

(11) Der Lehrer ©. Paarmann zu Sülten ift zum Stanbesbeamten und der Hufenpächter 
E. Kohrs bafelbft zum Stellvertreter bes Standesbeamten für den Standesamtsbezirt Sülten 
beftellt worden. 

Schwerin, ben 8. November 1898. 

(12) Seine Hoheit ber Herzogs Regent haben den Referendar Hermann Seer aus fahren: 
holz nach beftandener zweiter juriftiiher Prüfung zum Gerichts:Afjeffor zu ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 8. November 1898. 

(13) Seine Hoheit ber Herzog-Regent haben den Kanbibaten ber Rechte Ludwig Steuer 
aus Schwerin nad) beftandener erfter juriftiicher Prüfung zum Referendar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 8. November 1898. 

(14) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Kandidaten der Rechte Hermann Tobias 
aus Roſtock nach beftandener erfter juriftiicher Prüfung zum Referendar zu ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 11. November 1898. 

(15) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Kandidaten der Rechte Wilhelm Köhn 
aus Neuffofter nach beftandener erfter juriftifcher Prüfung zum Neferendar zu ernennen gerußt. 

Schwerin, den 11. November 1898. 
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(16) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Kandidaten der Rechte Karl Düffert aus 
Schwerin nad beftandener erfter juriftifcher Prüfung zum Neferendar zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 11. November 1898. 

(17) Der Gutsbefiger Dr. Ernft Wien auf Friedrihshagen ift zum Stanbesbeamten und 
der Gutsbefiger Werner auf Wotrum zum ftellvertretenden Stanbesbeamten für ben Standes: 
amtsbezirt Wattmannshagen beftellt worden. 

Schwerin, den 11. November 1898. 

(18) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Kandidaten der Rechte Oskar Müller 
aus Roftod nad) beftandener erfter juriftiiher Prüfung zum Referendar zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 12. November 1898. 

(19) Der Referendar Wilhelm Peters aus Schwerin bat die zweite juriftifche Prüfung 
vor dem Prüfungsfenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock beitanden. 

Schwerin, ben 14. November 1898. 

(20) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den StationsVorfteher II. Klaffe Rotter zu 
Pardim zum Stations-Vorfteher I. Klaſſe zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 14. November 1898. 

Mit dieſer No. 42 werden ausgegeben: No. 50 und 51 bes Reichs-Gefegblatts von 1898. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogthum MWerklenburg- Schwerin, 

Antliche Beilage, 
M 43. 

Jahrgang 1898, 

Ausgegeben Schwerin, Donnerjtag, den 24. November 1898, 
— —— — — — — ———— — —— — —— —— — — 

Inhalt. 

J. Abtheilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Geſtattung von Muſik und Tanz am 
Geburtötage Sr. Hoheit des Herzog-Regenten. (2) Bekanntmachung, betreffend 
Vergütung der Getreidegefälle nah den Martinipreifen des Jahres 1898. 
(3) Bekanntmachung, betreffend die Abhaltung monatlicher Ferkelmärkte in 
Ult-Fabel. (4) Bekanntmachung, betreffend die Prüfungs-Kommiffion für 
Scornjteinfeger. (5) Bekanntmachung, betreffend die. Landes-Rommilfion für 
Bodenmeliorationen. (6) Bekanntmachung, betreffend bie Ergebniffe ber 
biesjährigen orbentlihen Hengftlöhrung. (7) Bekanntmachung, betreffend bie 
Anmeldung der für den Fall einer im Jahre 1. April 1899/1900 ein- 
tretenden Mobilmahung als unablömmlich zu bezeichnenden Lehrer. (8) Be- 
fanntmadhung, betreffend die Abhaltung von Schweinemärften in ber Stabt 
Neukalen. (9) Bekanntmachung, betreffend Nichtabgabe des Diphtherieferums 
mit ben SKontrolnummern 312 und 314 von ben Farbwerken Lucius 
& Brüning zu Höchft aus den Apothelen. 

II. Abtheiluug. Dienft- ꝛc. Nachrichten, 

I. Mbtheilung. 
VE en” 

(1) Bekanntmachung vom 19. November 1898, betreffend die Gejtattung von 
Mufif und Tanz am Geburtötage Seiner Hoheit des Herzog-Negentei. 

Zur Feier des Geburtstages Seiner Hoheit des Herzog-Regenten ſollen am 8. Dezember d. J. 
und in ber Naht vom 8. auf ben 9. Dezember d. J, ungeachtet der dann eingetretenen 
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gefchloffenen Zeit, Mufit und Tanz — jeboh unter Vorbehalt der für öffentliche Tanz: 
vergnügungen erforderlichen ortsobrigfeitlihen Erlaubnig — geltattet fein. 

Schwerin, den 19. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abtheilung für 
geiftliche Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(2) Bekanntmachung vom 12. November 1898, betreffend Vergütung der Getreide: 

gefälle nad) den Martinipreifen des Jahres 1898, 

Nach den Martinipreiſen dieſes Jahres in Schwerin beträgt die Vergütung für die Getreide— 
gefälle zum laufenden Jahrgange: 

auf 59 Pfd. Weizen — gleich dem bisherigen Landesſcheffel — 4 ME. 72 Pf. 
⸗ 43⸗ 56 = Roggen desgleichen 83:6 
: 48", Gerfte des gleichen 8 = 48 = 
« 62 = Erbien desgleichen 4 - 96 « 
- 48 = Buchmeizen desgleichen 8 s 12 » 
« 41'/s Pfd. Hafer besgleichen 2 » 61 =» 

Geſammte Sroßherzoglihe Amts» und Forftbehörden werben angemwiefen, darnach ben 
Empfangsberechtigten die Vergütung für den laufenden Jahrgang zu leiften und die Ausgabe 
mit Bezuglauf dieſe Befanntmadhung dur) die betreffenden Empfangsbefcheinigungen zu belegen. 

Schwerin, den 12. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Finanz-Minifterium, 
Abtheilung für Domainen und Forften. 

Im Auftrage: von Shudmann. 

(3) Bekanntmachung vom 16. November 1898, betreffend die Abhaltung monat- 
licher Ferkelmärkte in Alt-Jabel. 

In der Ortſchaft Alt-Jabel D.-A. Dömitz wird künftig am zweiten Mittwoch eines jeden 
Monats ein Ferkelmarkt abgehalten werden. 

Falls der betreffende Mittwoch auf einen Feſttag oder in die ſtille Woche fällt, findet 
der Markt am nächſtfolgenden Mittwoch ſtatt. 

Schwerin, ben 16. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmibt. 
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(4) Befauntmachung vom 17. November 1898, betreffend die Prüfungs-Stom:. ; 

für Schornfteinfeger. 

Der” Obermeifter N. Dittbeeren hiefelbit ift für den Zeitraum vom 1. Januar 1899 bis 
dahin 1902 wiederum zum Mitgliede der Prüfungs-Kommiffion für Schornfteinfeger \ be: 
rufen worden. — Als Stellvertreter deijelben ijt der Schornfteinfegermeifter 3. 9. Braaſch 
zu, Röbel wiederum beftellt worden. 

Schwerin, den 17. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmibt. 

(5) Bekanntmachung vom 18. November 1898, betreffend die Landes-Kommiffion 

für Bodenmeliorationen. 

Als Mitglieder der Landes: Kommiſſion für Bodenmeliorationen find auf Vorſchlag des Engern 
Ausſchuſſes der Ritter und Landichaft für den ferneren 5jährigen Zeitraum 1. Oftober 1898/1903 
Landesherrlih von Neuem beftätigt worden: 

als ordentliche Mitglieder: 
ber Graf von Baſſewitz auf Briftow und 
der Bürgermeifter Bafchen zu Bützow; 

als ftellvertretende Mitglieder: 
der Kammerherr von Barner auf Trebbom und 
ber Bürgermeifter Eberhard zu Neuftadt. 

Schwerin, ben 18. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmibt. 

(6) Bekanutmachung vom 17. November 1898, betreffend die Ergebniffe der 

diesjährigen ordentlihen Hengitführung. 

Das Verzeichniß derjenigen im Privatbefige befindlichen Hengite, welche bei der im Dftober 
d. 38. nad) Maßgabe der Landesherrlihen Verordnung vom 16. Januar 1895 ftattgehabten 
ordentlichen Hengitlöhrung angeführt worden find, wird nachitehend hiermit zur allgemeinen 
Kenntniß gebradit. 

Schwerin, den 17. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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Berzeichniß der bon der Kommiffion für die Tandes Pferdezucht 

Name, Stand, 

Wohnort und Poftftation) Name des Hengftes 

des Befigers 
urtsjahr Farbe und Abzeichen 

Geb 
Laufende Nummer 

A. Bis auf 

(Vierjährige und ältere Hengfte. 

1. | von Treuenfels, | Harras 11894] Schwarz, Stein, vier weiße 
| Gutsbeſitzer, Galbblut) | ' Füße 

Lenſchow | 
bei Herzberg. | 

I | 
2. | Derjelbe Dansfe ‚1894 Rothſchimmel, gr. Stern 

| (Raltblut) | 
| 

3. 9. Zachau, Bijou 1894 Braun, Stern 
Butspächter, (Kaltblut) 
Scharpzow 

| bei Malchin | 

4, | von Deren, | Grot Hans 1894 | Brain, gr. Stern, feine ſchmale 
Gutsbeſitzer, | (Kaltblut) Bläſſe, gr. Schnibb 
Alt⸗Vorwerk | 
bei Gnoien | | | 

5. | Walter, | Paſcha 1894, Dunfelfuchs, breite durchgehende 
Gutsbefiger, | (Kaltblut) Bläſſe, weißer Fled rechts 

! Woltow auf ber Kruppe, am linken 
| bei Teffin | Sinterfuß innerer Saum weiß 

6 Peters, Heimball 1894 | Schwarzbraun, weißer Ballen 
| Gutsbefiger, | (Halbblut) | und Innenſaum vorne links 

Hohen-Schwarfs ' und hinten linfs 
| bei Roftod j 

| | 
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im Oktober 1898 angeköhrten, im Pribatbefige befindlichen Bengfte. 

Größe | | 
a. Abftammung | 

— | | Vaterland Standort 

Stodmaof väterlicherfeite | mütterlicherfeitse | 
m | | | 

Weiteres. 

$. 45 ber Verordnung vom 16. Januar 1895.) 

a. 170 v. Jalani ie Adeptus“ — Jeremias Hannover | Lenſchow 

J 

Nach Angabe des Beſitzers: | 
a. 165 v. Elydesdale Hengft | a. einer dänifchen Stute) Holftein | Lenſchow 
b. 158 | | 

| \ 

a. 170 | v. Marengo a. d. Iſabella Belgien Scharpzow 
b. 160 

a. 165 Unbefannt Nach Angabe, Alt: Vorwerk 
b. 158 des Beſitzers 

h „Belgien“ | 

| | | 

a. 168 | v. Sultan a. d. Ampulla | Rheinland Dölig 
b. 159"/. (Rönigl. Beſchäler im (Belgien) | 

'  Geftüt Widrath) 

a. 172 | v. Bruno a. d. Lawine | Holftein Hohen- 
b. 165 Golſt. Geftb. Nr. 1576) (Holft. Geftütb. Nr. 878) | Schwarfs 
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ey u ee J— 
— Is 
5 | Name, Stand, J 

| | a | 

j Wohnort und riet Name des Hengſtes E Farbe und Abzeichen 

5 des Veſitzers 2 
3 \ Ä | m | 

3 ! 

| j | | 
7. | Hillmann, | Schlau 1894| Braun 

„Gutsbeiger, Gelibiuth | 
Krankow 

bei Bobih | 
| 

8. | Baron von Biel, Fritz 1800. Fuchs, Stern, an ber Oberlippe 
Butsbefiger, (Kaltblut) | Heiner, weißer Fleck, beide 

| Zierow | Hinterfühe weiß 
| bei Wismar | 

B. für die Ded- 
($. 44 ber Verordnung 

1: | von Lücken, Weſtwind 1894 Braun, einige weiße Haare 

Gutobeſitzer, (Halbblut) | | vor der Stimm 
Maſſow | 

bei Freyenftein 

2. Graf Bücher, .  Schügenkönig 1895| Fuchs, ſchmale Bläſſe, lleiner 
Butsbefiger, (Halbblut) | | weißer Fled auf der rechten 

Finken Seite handbreit unter dem 
bei Stuer | | Miderriß, linker Hinterfuß 

| halb geitiefelt 

3. 9. Zachau, Morik 1895| Braun 
| Butspäcter, | (Kaltblut) | 

Scharpyom | 
| bei Malin \ 

4. | Freiherr von Malkan, | Julklapp = Se er Hinterfuß weiße 

—— (Halbblut) i 
| anghagen | 

5. | Medlenburger | Klingsor "1896| Dunfelbraun I [ 

‘  Wferdezucht- Verein | (Im Holit. Geftb., Bb.V, 
N zu Gnoien Nr. 1879 als ie 

N verzeichnet.) 
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a 

Größe | 
a. Abjtammung 

—— Standort 

Stockmaaßdoöterlicherſeits | mütterliherjeitse | 
cm. N | | 

i | | | 
a. 168 v. Schlutham v.Schwarzwad— Jwan—ı Hannover Kl.⸗Krankow 
b. 159 | Holderneg — Heftor— | 

Mambrino | 
i | 
! | 

| Nach Angabe des Beligers: j 
a. 177 v. Efjenbed | a. d. Meite ı Dünemarf | Zierow 
b. 165 (Zütl. Gefttb. Nr. 348) (Jütl. Geftütb. Nr. 211) | 

| | 
periode 1899. 
vom 16. Januar 1895.) 

a. 174 v. Wefterwinfel““ v. Flen—Nordbwind Mecklenburg Maflow 
b. 166 Sledmere 

a. 170 v. Kingbom”* a. d. Schlehe v. Schlütter— | Hannover Finken 
b. 162 ' Blenheim“— Prid: 

willow — Sebras 

a. 173 v. Jupiter | a. d. Marianne Belgien I Kölpin 
b. 164 

— 178 v. Yuliushall Nordoſt II—Voltigeur) Hannover Langhagen 
. 168 | 

a. 175 v. Ali | a. db. Rathebrale Holftein Suckow 
b. 165 Golſt. Geſtb. Nr. 1661) (Holft. Geftb. Nr. 1592) bei Jördenſtorf 

ke 
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& | 

E Name, Stand, | * 
Ah an | 

2 | Wohnort und Poſtſtation Name des Hengites | 5 |  Barbe und Abzeichen 

3 bes Beligers | 8 | 
= 

| h 

8 | 
6. Meckl. Piecbequäit- Verein König Hokan | 1806 | Schwarz 

zu Gnoien | 

T; Dr. Schröber, Kialar 1896 | Schimmel, rechter Hinterfuß 
Gutsbeſitzer, (Halbblut) weiße Feſſel 
Poggelow 

bei Jördenſtorf | 

8. Derjelbe | Kleggi 1896 | Hellbraun, rechter Dinterfuß 
| (Halbblut) innerer Ballen weiß 

9. Harms, | Mars 1895 | Braun, Stern, linker Hinterfuß 
Defonomierath, (Kaltblut) weiß 

Lehnenhof l | 
bei Dargun | 

10. \ B. Büttner, | Trabant ‚1895| Braun, durchgehende Bläfle, 
h Butöbefiger, (Kaltblut) linkec Hinterfuß weiß 

Boddin | | 
bei Gnoien | Ä 

11. Paetow, | Nabob ‚1896 | Braun, Blümchen, weiße Feſſel 
Butsbefiger, (Halbblut) hinten linfs 
Alt⸗Pannekow 
bei Gnoien 

12. von Müller, Patriot 1896 Hellbraun, breite durchgehende 

Gutsbeſitzer, (Kaltblut) \ Bläffe, rechte Vorderfeſſel 
Gr.⸗Lunow | weiß, linker Hinterfuß hoch 
bei Gnoien | | weiß 

Walter, Simſon 1806 Braun, Heiner Stern 
Butsbefiger, | (Kaltblut) | 
MWoltom l 

bei Telfin | | | 
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Größe | | | 

s | Abftammung | 

— Vaterland Standort 

Stockmaaßvoãterlicherſeits mütterlicherjeite 
cm. | N 

0. 166 | ©. Dg. Ethelbert a. d. Holde | Holftein | Blücher 
b. 159 (Sei Geftb. Nr. 1389) (Holit. Geftb. Nr. 4311) | bei Malchow 

a. 166 | v. a. d. Kehle | Holftein , Boggelow 
b. 159 Golſt. — Fi 1270)(Holft. Geftb. Nr. 1599) 

a. 166 | v. Brutus d. Klinge Holjtein | Poggelow 
b. 159 Golſt. Geſtb. Nr. 1577) (Holſt. "Seitb, Nr. 696) | 

| 

a. 172 v. Halfdan a. e. Hütifchen Stute | Dänemark | Lehnenhof 

b. 164 | (Dänifches Geftb. Nr. 485) | oder 
Kl.⸗Methling 

a. 175 | v. Barhone William ja. d. Blarney v. Cham- England | Boddin 
b. 166 pion ı (Shire) 

a. 167 v. Falb a. d. Neuendorferin | Holjtein | Alt-Bannefow 
b. 157°/e\(Holjt. Geftb. Nr. 1760) (Holjt. Geftb. Nr. 5023) | | 

167 v. Paſcha (angeföhrter a.d. Brunblef v. Elydes: |Medlenburg Gr.⸗Lunow 

—E— Hengſt in dale Herkules a. e. Stute | 
Neu⸗Niekrenz) v. The Brewer (Bruns | | 

bleß ift Stute in Or. | | 
Lunow) 

ep m or -] 

a. 167 v. Sultan Nach Angabe der Geftüts- | Nheinland Dölik 

b. 157 | (Rönigl. veſchaler in | Direktion des Königl. | 
Wickrath) Rheinischen Landgeftüts | 

| in Widrath „Belgiihe | 
| Stute” | 



Geburtsjahr 

— 

1895 
—4 

‚1895| 

1895. 

1896 

ı 
‚1896 
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ET 
& i Name, Stand 

2 | Wohnort und Poftftation | Name des Hengites | 
13 des Befikers N 
3 | 

o N 

14. 9. Kortegas, i Boulanger 
H Landwirth, (Kaltblut) 

Rothbed 
bei Sanitz | 

| | 
15. Peters, | Harald 

Butsbeliger, | (Halbblut) 
Hohen-Schwarfs 

bei Rojtod 

16 | Derjelbe | Ingulf 
(Halbblut) 

} | 

17, | E. U. Broedermann, | Northern Baronett 
Domainenrath, (Kaltblut) 
Knegendorf 
bei Plaaz 

\ 

18. | E. R. Keding, | Na Naf 
| Gutsbefiger, N (Halbblut) 

Gr.⸗Walmſtorf N 
bet Grevesmühlen | 

19. C. Bobjien, | Nordoftwind 
Gutsbefiger, (Halbblut) 
Ranfendorf 
bei Dafjow 

20. | G. Kayak, | Viktor 
Gaͤtsbeiert..  (Kaltblut) 

Hajenwinfel | 
bei Warin 

Farbe und Abzeichen 

Suche, fchiefer, nad} linfs ver: 
laufender Stern, weiße Ober: 
en * Mähne und 

Fuchs, durchgebrochene Bläſſe, 
rechter Vorderfuß und beide 
Hinterfüße hoch geſtiefelt, an 
der Bruft jeberfeits ein 
weißer Fleck, rechterjeit am 
Schlauch weiß ſchattirter Fleck 

Braun, einige weiße Haare vor 
der Stirn 

Braun, weißer Fleck an der 
Unterlippe, rechte Vorder: 
feſſel weiß, beibe Hinterfüße 
hochgeſtiefelt 

Dunkelbraun, kleiner Stern, 
rechter Hinterfuß Saum 
rechts und beide Ballen weiß 

Fuchs, durchgehende Bläſſe, 
rechter Vorderfuß und rechter 
Hinterfuß body weiß, linker 
Hinterfuß weiß 

1896 Fuchs, Stern 
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M — 

Bi 
Abftammung 

Sandnan | 

| 

tod | | väterlicherfeits | mütterlicherfeits 
; | Ä 

a. 172 | v. Boulanger Unbefannt 
b. 163 | 

a 167 v. Gicero a. d. Haloide 

b. 159 \(Holft. Geftb. Nr. 1608) | (Holt. Geftb. Nr. 667)| 

Champion a. d. Immortelle 

I(Holft. "Seth Nr. 1304) | (Holft. Geftb. Nr. 669) 

v. Sailor: Prince 
Prince of the Ilſe 

v. Naf v. Norval— Zülem — 
Launceftion— Alliwal 

v. Norboft II. v. Garb 

a. 168 v. Wiggo a. d. Nelli 
b. 153 

v. Northern Ploughboy — 

" Belgien 

\ ‚Holftein 

Holſtein 

England 

Hannover 

Hannover 

Schleswig 

I 
I 

| 

| 

Standort 

Rothbeck 

Hohen⸗ 
Schwarfs 

Hohen⸗ 
Schwarfs 

Knegendorf 

Gr.Walmſtorf 

Rankendorf 

Haſenwinkel 
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Laufende Nummer 

21. 

22. 

23. 

Name, Stand, 

Mohnort und Poftftation 

des Befigers 

Baron von Biel, 
Gutsbeſitzer, 

Zierow 
bei Wismar 

Derſelbe 

Derſelbe 

No. 43. 

Name des Hengſtes 

Clarus 
(Kaltblut) 

Engelbert 
(Raltblut) 

Amandus 
(Raltblut) 

1898. 

Farbe und Abzeichen 

Geburtsjahr 

1896] Schwarz, grauer led vor der 
Stirn, linke Hinterfeſſel 
weiß 

1896 Braun 

1896 Rothbraun, beide Hinterfühe 
auf dem Saume weiße 
Fleden und beide Ballen 

ı weiß 
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m 

Dartmach 

me — oa oa 

o'’® — or * 

Abſtammung 

Nach Angabe des Beſitzers: 

— — 
| 

‚ Daterland | 

“ 

Standort 

v. Fritz —— d. Clara v. Bruns J Zierow 
und prämiirte Stute in —J9 

| Mörte N 
| | —— 

Nach Angabe des Beſitzers: | 
v. Betrus v. Engländer—Rolind Meglenburg Zierow 

(dãniſcher 
Ab⸗ 

ftammung) 

Nah Angabe des Befigers: | 
' a. d. Agnes vo. Knebel | Medlenburg Bierom v. Petrus 

(dänijcher 
Ab- 

ftammung) 
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(7) Bekanntmachung vom 17. November 1898, betreffend die Anmeldung der 

für den Fall einer im Jahre 1. April 1899/1900 eintretenden Mobilmachung 
als unabkömmlich zu bezeichnenden Lehrer. 

Unter Bezugnahme auf 88 125 und 126 der Deutſchen Wehrordnung vom 22. November 1888 
(Regierungs - Blatt 1888, No. 37) fordert das unterzeichnete Dinifterium alle Großherzog: 
lihen Wemter, alle Gutsobrigfeiten und alle Magijtrate, ſowie die Direftoren der Landes— 
berrlihen Schulen hierdurch auf, bis zum 15. Januar k. Is. alle diejenigen Lehrer an 
Volks, Bürger: und höheren Schulen namhaft zu maden, melde für den all einer im 
Jahre 1. April 1899/1900 eintretenden Mobilmachung als unabfömmlich zu bezeichnen find. 

Diejen Anmeldungen ift das Muſter 20 zu 8 126 der MWehrordnung (S. 51 ber 
„Mufter und Anlagen zur Deutichen Wehrordnung“) zu Grunde zu legen mit der Ab: 
änderung, daß unter „Wohnort“ ftatt „Kreis der „Aushebungsbezirk“ eintritt. 

Dem Namen ift bas Lebensalter des zu Reklamirenden anzufügen. 
Anzugeben ift 

bei Landfhullehrern, ob fie an ihrer Schule allein ſtehen; 
bei Lehrern an Stadtiſchulen, wie viele miljenfchaftlihe Lehrer oder Lehrerinnen 

an ber betreffenden Schule außer den angemeldeten Lehrern thätig find, 
und aus mie vielen Klaſſen die Schule befteht; 

bei Lehrern an höheren Schulen, ob fie an ber betreffenden Schule die einzigen 
Vertreter eines wiſſenſchaftlichen Unterrichtsgegenftandes find. 

Geſuche, bei denen diefe Angaben fehlen, bleiben unberüdjichtigt. 

Diejenigen Lehrer, welche dem Landiturm angehören, find nicht zu reflamiren. 

Schwerin, ben 17. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Unterricht3-Angelegenbeiten. 

von Amsberg. 

(8) Bekanntmachung vom 19. November 1898, betreffend die Abhaltung von 

Schweinemärften in der Stadt Nenfalen. 

n ber Stadt Neufalen wird fünftig an jedem Montag ein Schweinemarft abgehalten 
werben. Fällt Diontag auf einen Feittag, fo findet der Markt am nächitfolgenden Werktage 
ftatt, während in ber Hillen Woche ber betreffende Markt ausfällt. 

Schmerin, ben 19. November 1899. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmibt. 
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(9) Bekauntmachuug von 21. November 1898, betreffend Nichtabgabe des Diph- 

theriejerums mit den Kontroluummern 312 uud 314 von den Farbwerken vor 

mals Meifter, Lucius & Brüning zu Höchſt ans den Apotheken. 

Das unterzeichnete Minifterium beftimmt hierdurdh, daß Diphtherieferum mit den SKontrol- 
nummern 312 und 314 von den Farbwerken vormals Meifter, Lucius & Brüning zu Höchſt 
a. M. in den Apotheken nicht mehr abgegeben werden barf. 

Schwerin, den 21. November 1898. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

II. Abtheilung. 
— — — 

¶) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Hermann Grafen von Bernſtorff auf 
Bernftorf zum Großherzoglichen dienſtthuenden Kammerherrn zu ernennen geruht. 

aus Kloddram nad) beftandener erfter jurijtiicher Prüfung zum Referendar zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 12. November 1898. 

8) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Maurermeiſter Ernft Link zu Güftrow 
den Charakter als Hofmaurermeifter zu’ verleihen geruht. 

Schwerin, den 12. November 1898. 

(4) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Gutsnachtwächter Schulz zu Vollraths- 
ruhe die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 15. November 1898. 

5) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben dem Schäfer Steinhagen zu Warkſtorf bie 
Verdienſtmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 15. November 1898. 

(6) Nah dem Ableben des Paſtors Ehrich zu Bülow ift der Paſtor Schulz zu Karlsruhe 
am 16. Sonntage nad Trinitatis, dem 25. September d. J., durch Stimmenmehrheit ber 
Gemeinde wieder zum Paſtor in Bülow erwählt und fofort in dies Amt eingeführt worben. 

Schwerin, den 17. November 1898. 
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(7) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den auferordentlihen Profeffor Dr. Franz 
Bruno Erhardt in Jena zum ordentlichen Profefjor der Philofophie an der Univerfität zu 
Roſtock zu ernennen geruht. a 

Schwerin, den 18. November 1898. 

(8) Seine Hoheit der Her fi ü i zog-Regent haben dem Gaſthofbeſitzer Pfuhl zu Lübtheen die 
filberne Medaille am blauen Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 18. November 1898. 

() Seine Hoheit der Herzog- Regent haben den Referendar Paul Bade zu Roftod als 
Amtsaſſeſſor mit dem Votum in Polizeifachen in der Domanialverwaltung anzunehmen gerubt, 
und ift derjelbe zunächit dem Großherzoglidden Amte Hiejelbft zugewieſen worden. 

Schwerin, ben 18. November 1898. 

(10) Seine Hoheit der Herzog Regent haben den Referendar Emil Lemde zu Roftod als 
Amtsaffeffor mit dem Votum in Bolizeifachen in der Domanialverwaltung anzunehmen geruht, und 
ift derjelbe zunächit dem Großherzoglichen Amte Toitenwinkel zu Roſtock zugewieſen worden, 

Schwerin, ben 19. November 1898. 

(11) eine Hoheit der Herzog-Regent haben den Kandidaten ber Rechte Philipp von Leitner 
aus Schwerin nach bejtandener erjter juriftiicher Prüfung zum Referendar zu ernennen gerubt, 

Schwerin, den 19. November 1898. 

(12) Der Referendar Ernit Joerges aus Kl.-Kieſow hat die zweite juriſtiſche Prüfung 
vor dem Prüfungsjenat des Oberlandesgerichts zu Roftod mit Auszeichnung beſtanden. 

Schwerin, den 21. November 1898. 

(18) Bor dem Juſtiz-Miniſterium hat der Albert Baetde heute den Lehneib wegen bes 
dur; Erbgang und Erbichaftstheilung auf ihn übergegangenen Lehngutes Gr.-Koethel Amts 
Güſtrow und Stavenhagen abgeleijtet. 

Schwerin, den 16. November 1898. 

(14) Bor dem JuftigeMinifterium hat der Dr. phil. Friedrid Hillmann heute ben 
——— wegen des ihm von ſeinem Vater zum Eigenthum überlaſſenen 
Damekow Amts Bukomw abgeleiſtet. 

Schwerin, den 16. November 1898. 

(15) Vor dem Juſtiz⸗Miniſterium hat der Adolf Hillmann heute den Lehneid wegen bes 
ihm von feinem Vater zum Eigenthum überlafjenen Lehnguts Friedrihsruhb Amts Staven- 
hagen abgeleiftet. 

Schwerin, den 16. November 1898. 
— — — 
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Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 3. Dezember 1898, 

Inhalt. 

I. Abtheilung. (1) Belanntmahung, betreffend die Zufammenfegung des Schiedsgerichts für 
die Unfallverficherung der Arbeiter in der Flußbauverwaltung für die Warnow 
und Nebel. (2) Bekanntmachung, betreffend die Abhaltung von Schweine. 
märften in der Stabt Teterow. (3) Bekanntmachung, betreffend die Prüfungs«- 
behörde für Kandidaten des höheren Schulamts. (4) Bekanntmachung, be» 
treffend die Zufammenjegung der Prüfungs-Kommiſſion für Nahrungsmittel- 
Ehemifer in Roftod für 1899. (5) Belanntmahung, betreffend Niederlegung 
eines neuen Hhpothelenbuches für das Allodialgut Möllenhagen Umts Neu— 
ftadt und Stavenhagen. (6) Bekanntmachung, betreffend Niederlegung eines 
Hypothekenbuches für das Allodialgut Wolde Amts Stavenhagen. 

II. Abtheilnug. Dienft- x. Nachrichten. 

I. Abtheilung. 
— — 

(1) Bekanntmachuug vom 29. November 1898, betreffend die Zuſammenſetzung 

des Schiedsgericht fr die Unfallverfiherung der Arbeiter in der Flußbau— 
verwaltung für die Warnow und Nebel. 

Auf Grund der Beftimmung im $ 48 des Unfallverficherungsgefeges vom 6. Juli 1884 (in 
Verbindung mit $ 36 Abſatz 3 des Bauunfallverfiherungsgefeges) wird nad Mafgabe von 
$ 47 Abſatz 6 des Gefepes vom 6. Yuli 1884 die für den zweijährigen Zeitraum vom 
1. Januar 1899 bis Ende 1900 gültige Zufammenjegung des Schiedsgeridhts für die Unfall- 
verfiherung ber Arbeiter in der Flußbauverwaltung für die Warnow und Nebel hierdurch 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht: 
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(Ausführungsbehörde: die Flußbau-Verwaltungs-Kommiſſion.) 

Vorfigender: 
Zandgerihtsraty Eberhard hierfelbft. 

Stellvertreter des Vorfigenden: 
Oberamtsrichter Peters hierſelbſt. 

Beiſitzer: 
. Zandbaumeifter Schäfer zu Güſtrow. 

Stellvertreter: 
Stromaufjeher Rabe zu Güftrow, 
Scleujenmeifter Benzien zu Zepeliner Schleufe. 

- Zandbaumeifter Priefter zu Parchim. 

Stellvertreter: 
Stromaufjeher Brindmann zu Pardim, 
Scleufenmeifter Koobs zu Bardim. 

. Arbeiter Heinrih Möller zu Güftrow. 

Stellvertreter: 
Arbeiter W. Möller zu Güftrom, 
Arbeiter Frig Löcher zu Güftrow, 

. Arbeiter Fritz Mißfeldt zu Plate. 
Stellvertreter: 

_ Arbeiter Frig Niemann zu Plate, 

Schwerin, ben 

Arbeiter Chr. Frank zu Banzkow. 

29. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekanntmachung vom 21. November 1898, betreffend die Abhaltung von 

Schweinemärkften in der Stadt Teterow. 

In der Stadt Teterow wird künftig an jedem Mittwoch mit Ausſchluß des Herbſtmarkttages 
und etwa einfallender hoher Feittage ein Schweinemarkt abgehalten werden. 

Schwerin, den 21. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(3) Bekanntmachung vom 19. November 1898, betreffend die Prüfungsbehörde 
für Kandidaten des höheren Schulamts. 

Die Profefforen an ber Univerfität Dr. Seeliger und Dr. Erhardt in Noftod find zu 
Mitgliedern der Prüfungsbehörde für Kandidaten des höheren Schulamts ernannt worben. 

Schwerin, den 19. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abtheilung für 
Unterrichts-Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(4) Bekanntmachung vom 28, November 1898, betreffend die Zuſammenſetzung 

der Prüfungsfommiffion für Nahrungsmittel-Ehemifer in Roſtock für 1899. 

In die Prüfungskommiſſion für Nahrungsmittel-Chemiker, welche ihren Sitz in Roſtock hat, 
ſind auf das Kalenderjahr 1899 

1. für die Vorprüfung: Geheimer Juſtizrath Giffenig daſelbſt als Vorſitzender, 
Profeſſor Dr. Michaelis, 
Profeſſor Dr. Falkenberg, 
Profeſſor Dr. Matthieſſen; 

2. für die Hauptprüfung: Geheimer Juſtizrath Giffenig daſelbſt als Vorſitzender, 
Profeſſor Dr. Michaelis, 
Profeſſor Dr. Pfeiffer, 
Profeſſor Dr. Falfenbergf 

vom unterzeichneten Minifterium in Gemäßheit des 81 Abfab 2 der Verordnung vom 
7. September 1894, betreffend die Prüfung der Nahrungsmittel-Chemifer, berufen worden. 

Stellvertreter des Vorfigenden iit für die Vorprüfung und für die Hauptprüfung ber 
Landgerichtsdireftor Karrig zu Roftod. 

Schwerin, den 28. November 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Miniſterium, Abtheilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

(5) Bekanntmachung vom 14.‘ November"1898, ‚betreffend Niederlegung eines 
neuen Hypothekenbuches für das Allodialgut Möllenhagen Amts Neuftadt und 

Stavenhagen. 

Nachdem das bisherige Hypothefenbuh für das Allodialgut Möllenhagen Amis 
Neuftadt und Stavenhagen in Folge der Zmwangsverjteigerung dieſes Gutes endgültig 
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geſchloſſen worden ift, iſt über dajjelbe am heutigen Tage ein neues Hypothekenbuch nieder: 
gelegt worden. 

Schwerin, den 14. November 1898. 

Departement für das ritterfchaftliche Hypothekenweſen. 

Welpien. 

(6) Bekanntmachung vom 16, November 1898, betreffeud die Nicderlegung eines 

Hypothefenbudes für dad Allodialgut Wolde Amts Stavenhagen. 

Für das Allodialgut MWolde Amts Stavenhagen ift am heutigen Tage, nachdem den ge: 
jeglichen Erforderniffen genügt ift, ein Hnpothefenbud niedergelegt worden. 

Schwerin, den 16. November 1898. 

Departement für das ritterfchaftliche Hypothefenmefen. 

Weltzien. 

HE. Abtheilung. 
— — 

(1) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Lehrer a. D. Krefft zu Ludwigsluſt die 
Medaille mit der Inſchrift „Dem redlichen Dianne und dem guten Bürger“ in Eilber und 
mit dem Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 15. November 1898. 

2) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben ben Forjtpraftifanten Carl Zeeden aus 
Marnig nach beftandener Prüfung zum Forjtreferendar zu ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 21. November 1898. 

(8) Seine Hoheit - der Herzog-Regent haben dem Schloffermeifter Bührs zu Nibnig die 
Medaille für Nettung aus Lebensgefahr zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 22. November 1898, 

(4) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben nad) dem Ableben des Konfuls Ernjt den 
—— Louis Müller zu Memel wiederum zum diesſeitigen Konſul daſelbſt zu ernennen 
geruht. 

Schwerin, den 23. November 1898. 
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65) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Standidaten der Rechte Richard Brauns 
aus Schwerin nad) beftandener erjter juriftiiher Prüfung zum Neferendar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 23. November 1898. 

(6) Seine Hoheit der Herzog. Regent haben den Kandidaten der Nechte Willy Groth 
aus Waren nad) beftandener erjter juriftiicher Prüfung zum Referendar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 23. November 1898. 

(7) Seine Hoheit der Herzog- Regent haben dem Vogt Behrens zu Hilgendorf die 
Verdienitmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 26. November 1898. 

(8) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben dem Malermeifter Bambomwsfy zu Greves- 
mühlen die Medaille mit der Inſchrift „Dem redlihen Manne und dem guten Bürger” in 
Silber und mit dem Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 27. November 1898. 

9) Der Paſtor Brüdner zu Neubukow ift zum Proviſor bei der Kirche bafelbft 
befiellt worden. 

Schwerin, den 28. November 1898. 

(10) Seine Hoheit der Herzog-NRegent haben dem Profeſſor Dr. Shirrmader zu Roſtock 
das Komthurfreuz bes Hausordens der Wendifchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 2. Dezember 1898. 

(11) Bor dem Juſtiz⸗Miniſterium hat der Bodo von Bülow heute den Homagialeid wegen 
des von feinem Water, dem Oberftlieutenant a. D. Ernft von Bülow, ihm zum Miteigenthum 
überlafjenen Allodialgutes Kobrow Amts Güftrow abgeleiftet. 

Schwerin, ben 19. November 1898. 

(12) Rachdem der Hugo Greffrath auf Alt-Gaarz ſein Miteigenthum und ſeinen Mitbeſitz 
an dem Lehngute Alt-Gaarz Amts Lübz an feinen Bruder, den Gutsbeſitzer Albert Greffrath 
auf Alt-Gaarz, abgetreten hat, ift nunmehr ber Albert Greffrath auf Alt-Gaarz als der 
alleinige Eigenthümer diejes Gutes anerfannt worden. 

Schwerin, den 22. November 1898. 
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u Ausgegeben Schwerin, Donnerftag, den 15. Dezember 1898, 

Inhalt. 

I. Abtheilung. (1) Belanntmahung, betreffend die Abhaltung von Vieh- und Pferdemärkten 
in der Stadt Crivitz. (2) Bekanntmachung, betreffend die Abhaltung von 
Schweinemärkten in der Ortfhaft Dambed D.-U. Grabow. (3) Belannt- 
madhung, betreffend die für Leiftungen an das Militär zu vergütenden 
Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat November 1898. (4) Be 
fanntmachung, betreffend Nichtabgabe des Diphtherieferums mit den Kontrols 
nummern 317, 319 und 321 von den Farbwerken vormald Meifter, 
Lucius & Brüning zu Höchſt aus den Upothefen. 

II. Abtheilung. Dienit- ıc. Nachrichten. 

1. Abtheilung. 
Tr 

(1) Bekanntmachung vom 1. Dezember 1898, betreffend die Abhaltung von 
Vieh: und Pferdemärften in der Stadt Crivitz. 

In der Stadt Crivitz wird künftig am dritten Mittwoch der Monate März und Oktober 
ein Vieh- und Pferdemarkt abgehalten werden. 

Schwerin, den 1. Dezember 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Bekanntmachung vom 2. Dezember 1898, betreffend die Abhaltung von 

Schweinemärften in der Ortſchaft Dambeck D.-A. Grabow. 

In ber Ortſchaft Dambeck D.-A. Grabow wird künftig am erſten Mittwoch eines jeden 
Monats ein Schweinemarft abgehalten werden. 

Falls der betreffende Mittwoch auf einen Feittag oder in die ftille Woche fällt, 
findet der Markt am nächſtfolgenden Mittwoch ftatt. 

Schwerin, den 2. Dezember 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 3. Dezember 1898, betreffend die für Leiftungen an 

dns Militär zu vergütenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat 

November 1898. , 

Die im biefigen Großherzogtgume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete Macht 
ju vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßheit der Belanntmahung vom 
27. Mai 1875 (Regierungs-Blatt No. 13) durch den hieſigen Dagiftrat 

für den Monat November 1898 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weien . 15 Mark 54 Pfg., 
46 =» 9) ⸗ ‘ Roggen . 13 + 

8) = ⸗ Gerſte. 14 = 38 ⸗ 
4) » s Safer.» 2 = MW « 
5) = ⸗ Erbſen. 6 = — ⸗— 
6) ⸗ , Steh . ». 3 : 50 » 
7) ⸗ ⸗ Su .. 8 = 50 ⸗ 
8) ein Raummeter Buchenholz 10 = — =: 
9) ⸗ 5 Tannen 8 — ⸗ 

10) 1000 Soden Tuff -. » ». 5 » 50 + 
Der gemäß 8 9, Ziffer 3 des Reichsgefeges vom 24. Mai 1898 nah dem Durch: 

Ichnitt der höchſten Tagespreife des Monats November berechnete und mit einem Aufichlage 
von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Dezember d. Is. an Truppen- 
teile auf dem Marſche gelieferte Fourage beträgt für 

100 Kilogramm Hafer . 13 Darf 32 Pig, 
⸗ ⸗ Heu ur tz 4 s — — 

D ⸗ Strohh. 4: — ⸗ 

Schwerin, ben 3. Dezember 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(4) Bekanntmachung vom 8. Dezember 1898, betreffend Nichtabgabe des Diphtherie- 
ferumsd mit den Kontrofnummern 317, 319 und 321 von den Farbwerken 

vormals Meijter, Lucius und Brüning zu Höchſt aus den Apotheken. 

Das unterzeichnete Minifterium beftimmt hierdurch, daß Diphtherieferum mit den Kontrol- 
nummern 317, 319 und 321 von den Farbwerken vormals Meifter, Lucius und Brüning zu 
Höchſt a. M. in den Apothefen nicht mehr abgegeben werden darf. 

Schwerin, den 8. Dezember 1898. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

von Amsberg. 

HE. Abtheilung. 
— — 

(1) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben dem Oberſtlieutenant und Kommandeur des 
1. Großherzoglich Mecklenburgiſchen Dragoner:Regiments Nr. 17 von Raud das Ehren: 
freuz des Greifen-Ordens zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 25. November 1898. 

(2) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Gutsleuten Scharfenberg zu Dreilügom 
und Winterfeld zu Parum die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 26. November 1898. 

8) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Referendar Ernft Joerges aus Kl.-Kieſow 
nach bejtandener zweiter jurijtiicher Prüfung zum Gerichts-Aſſeſſor zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 30. November 1898. 

4) Der Neferendar Carl Ehlers aus Parchim hat die zweite juriftiiche Prüfung vor 
dem Prüfungsjenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock beftanden. 

Schwerin, den 3. Dezember 1898. 

6) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben ben Kandidaten der Rechte Victor von Raven 
aus Starkow nach beftandener erfter juriftiicher Prüfung zum Referendar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 6. Dezember 1898. 

(9) Dem Lehrer an der Großen Stadiſchule Dr. Apigfh in Wismar ift der Titel 
„Oberlehrer“ verliefen worden. 

Schwerin, den 6. Dezember 1898. 
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(2) Seine Hoheit der Herzog:Negent haben dem Kutſcher Höppner zu Wendelſtorf die 
Verdienitmebdaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 7. Dezember 1898. 

(8) Der Paftor Schulz in Bülow ift auch zum Paſtor an der Kirche und Gemeinde zu 
Hohen-Demzin beftellt und am 2. Adventsfonntage, dem 4. Dezember d. Is, in dies Amt 

» eingeführt worden. 

Schwerin, den 7. Dezember 1898. 

(9) Der Paſtor Schulz in Bülow ift am 2. Adventsfonntage, dem 4. Dezember d. Is., 
aud als Paſtor an der vagirenden Kirche und Gemeinde zu Briitom eingeführt worben. 

Schwerin, den 7. Dezember 1898. 

(10) Seine Hoheit der Herzog. Regent haben den Kammerherrn Hugo Grafen von Bern: 
ftorff-Oyldenfteen auf Raguth zum Zeremonienmeijter zu ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 8. Dezember 1898. 

(11) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Kammerherrn Ernit von Gundlad auf 
Mollenftorf zum Zeremonienmeifter zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 8. Dezember 1898. 

(12) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Flügeladjutanten, Premierlieutenant 
Grafen von der Schulenburg das Rilterkreuz des reifen » Ordens, dem Haushofmeifter 
Ahrens das Verdienſtkreuz in Silber des Hausordens der Wendijchen Krone, dem Leibkutſcher 
Holit die Verdienitmebaille in Silber und dem Leibjäger Scholich die filberne Medaille am 
blauen Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 8. Dezember 1898. 

(18) Seine Hoheit ber Herzog-Regent haben den Kandidaten der Rechte Ernft Barten 
aus Teſſin nad) bejtandener erjter juriftiicher Prüfung zum Neferendar zu ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 8. Dejember 1898. 

(14) Im Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonalveränderungen ſtattgefunden 

Es ſind befördert: 
Der Oberſt à la suite des Füſilier-Regiments Nr. 90, beauftragt mit der Führung 

der 28. Infanterie-Brigade, Freiherr von Hanjtein, unter Ernennung zum Kommandeur 
diefer Brigade, zum Generalmajor, 

der Oberitlieutenant, beauftragt mit ber Führung des Fülilier-Regiments Nr. 90, von 
Paczensfy und Tenczin, unter Ernennung zum Kommandeur biefes Regiments, und 
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ber Oberftlieutenant und Kommandeur des 2. Medlenburgifchen Dragoner: Regiments 
Nr. 18 von Byern zu Oberſten, 

der Unteroffizier vom Grenadier-Regiment Nr. 89 Freiherr von Stenglin zum 
Portepeefähnrich, 

ber Premierlieutenant von der Kavallerie 2. Aufgebots des Landwehr: Bezirks Roſtock 
Kortüm zum Rittmeijter, 

der Vizefeldwebel vom Landwehrbezirt Wismar Schade zum Sefondlieutenant der 
Neferve des Füfilier-Regiments Nr. 90, 

die Ailiftenzärzte der Nejerve Dr. Rotmann vom Landwehr-Bezirt Waren und 
Dr. Mohr vom Landwehr: Bezirt Schwerin zu Oberärzten, und 

der Unterarzt der Referve vom Landwehr:Bezirt Roſtock Höhne zum Affiftenzarzt. 

Es find verjegt: 
ber Oberftlieutenant und Kommandeur des 1. Medlenburgiihen Dragoner Regiments 

Nr. 17 von Raud in gleicher Eigenihaft zum 1. Garde-Dragoner-Regiment Königin von 
Großbritannien und Irland, 

der Sefonblieutenant vom Fülilier-Regiment Nr. 90 von Hagen (Frig) in bas 
2. Heſſiſche Infanterie-Regiment Nr. 82, und 

ber Portepeefähnrich vom Jäger-Bataillon Nr. 14 Freiherr von Harthaufen in das 
Infanterie-Regiment Freiherr von Sparr (3. Weftfälifches) Nr. 16. 

Der Major und etatsmähige Stabsoffizier des 2. Großherzoglich Heſſiſchen Dragoner: 
Regiments (Leib-Dragoner-Hegiments) Nr. 24 von der Marwitz ift mit ber Führung bes 
1. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiments Nr. 17, unter Stellung à la suite befjelben, beauftragt. 

Der Sefondlieutenant vom 1. Medlenburgiichen Dragoner:Regiment Nr. 17 von 
Medlenburg it & la suite dieſes Regiments geitellt. 

Der Abſchied ift bewilligt: 

dem Premierlieutenant von den Jägern 2. Aufgebots des Landwehr-Bezirks Schwerin 
Engel, und 

dem Stabsarzt der Landwehr 1. Aufgebots dejjelben Landwehr-Bezirts Dr. Modes. 

Der Sekondlieutenant à la suite des 2. Medlenburgiichen en Nr. 18 
von Lowtzow ift ausgefchieben und zu den Nejerve-Offizieren bes Regiments übergetreten. 

Schwerin, den 12. Dezember 1898. 

(15) Bor dem Juftiz-Dinifterium bat der Carl Krüger heute den Lehn-Eid megen bes 
von feinem Vater an ihn abgetretenen Lehnguts Böſſow Metihof Amts Grevesmühlen abgeleiftet, 

Schwerin, den 2. Dezember 1898. 

(16) Bor dem Zuftig-Minifterium hat der preußiſche Staatsangehörige, Erbpachthofbefiger 
Georg Treyfe zu Wohlenhagen heute den Lehn-Eid wegen des von ihm käuflich erworbenen 
Lehnguts Böſſow Oſthof Amts Grevesmühlen abgeleiitet. 

Schwerin, den 2. Dezember 1898. 
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(17) Bor dem Yuftiz-Dlinifterium hat ber Nittmeifter 5. D. Freiherr Martin von Gampe 
heute den Lehn-Eid wegen bes fideikommiſſariſch auf ihn verftammten Lehnguts Vortjahl 
Amts MWittenburg abgeleiftet. 

Schwerin, den 2. Dezember 1898. 

(18) Bor dem Juſtiz-Miniſterium bat heute der Rittmeifter z. D. Freiherr Martin von 
Campe den Homagial-Eid wegen bes fideikommiſſariſch auf tn veritammten Allodialguts 
Hülfeburg e. p. Preſek Amts Wittenburg abgeleiftet. 

Schwerin, ben 2. Dezember 1898. 

(19) Nachdem die Ehefrau bes Mebizinalraths Dr. Reber, Anna, geb. Dlierendorff, zu 
Noftod, die Ehefrau des Rechtsanwalts Dr. Fr. Groth, Hedwig, geb. Mierendorff, dafelbit 
und die vermwittwete Frau Amanda von Ammon, geb. Mierendorff, zu Warbom ihren Antheil 
an dem Allodialgut Spotendorf c. p. Viepernig Amts Güftrom an ihre Schwefter, die ver- 
wittwete Frau Landgerichts: Präfident Wendhaufen, Yda, geb. Mierenborff, zu Roſtock ab- 
getreten haben, ift nunmehr die vermittwete Frau Landgerichts: Präfident Wendbhaufen, ba, 
geb. Diierendorff, zu Roftod als die alleinige Eigenthümerin biefes Gutes anerfannt worden. 

Schwerin, den 6. Dezember 1898. 

(20) Nachdem die verwittwete Frau Landgerichts-Präfident Wendhaufen, Ida, geb. 
Mierendorff, zu Roftod, die Ehefrau des Rechtsanwalts Dr. Fr. Groth, Hedwig, geb. 
Mierendorff, dafelbft und die verwittwete Frau Amanda von Ammon, geb. Mierendorff, zu 
Wardow ihren Antheil an dem Allodialgut Wozeten Amts Güftrom und Stavenhagen an 
ihre Schwefter, die Ehefrau des Medizinalraths Dr. Reber, Anna, geb. Mierendorff, zu 
Noftod abgetreten haben, ift nunmehr bie Ehefrau des Medizinalraths Dr. Reber, Anna, 
geb. Mierendorff, zu Roftod als die alleinige Eigenthümerin diefes Gutes anerfannt worden, 

Schwerin, den 6. Dezember 1898. 

(21) Nachdem die Ehefrau des Medizinalraths Dr. Neber, Anna, geb. Mierendorff, in 
Roftod und die verwittwete Landgerichts: Präfident MWendhaufen, Ida, geb. Mierendorff, dafelbit 
ihren Antheil an dem Allodialgut Wardow c. p. Kl.-MWardom Amts Güftrom an ihre 
Scweftern, die Ehefrau des Rechtsanwalts Dr. Groth, Hedwig, geb. Mierendorff, zu Roftod 
und die verwittwete Frau Amanda von Ammon, geb. Mierenborff, zu Wardow abgetreten 
haben, find nunmehr die Frau Rechtsanwalt Dr. Groth, Hedwig, geb. Mierendorff, zu 
Roftod und die verwittwete Frau Amanda von Ammon, geb. Sfkierenborfl, zu Wardow 
als die alleinigen Eigenthümerinnen dieſes Gutes anerfannt worben. 

Schwerin, den 6. Dezember 1898. 
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Inhalt, 

I. Abtheilung. (1) Belanntmahung, betreffend Aufhebung der Poſthülfſtelle in Gr.⸗Roge. 
(2) Bekanntmachung, betreffend die Maul: und Klauenjeuche. 

II. Abtheilung. Dienft- ꝛ⁊c. Nachrichten. 

1. Abtheilung. 
— —— —— 

(1) Bekanntmachung vom 16. Dezember 1898, betreffend Aufhebung der Bolt: 

hülfftelle in Groß: Noge. 

Die Postgülfftelle in Groß-⸗Roge D.⸗A. Güſtrow ift aufgehoben worden. 

Schwerin, den 16. Dezember 1898. 

Der Kaiferliche Ober: Pojtdireftor. 
Hoffmann. 

(2) Bekanutmachung vom 24. Dezember 1898, betreffend die Maut: und Klauenſeuche. 

Auf dem ritterfchaftlihen Gute Nepeband, Amts MWredenhagen, ift die Maul: und Klauen⸗ 
ſeuche ausgebrochen. 

Schwerin, ben 24. Dezember 1898. 
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HI. Abtheilung. 
— 9 ER 

(1) Seine Hoheit der Herzog: Regent haben dem Kutſcher Chr. Drefahl zu Gehlsdorf 
die filberne Diebaille am blauen Bande zu verleihen gerubt. 

Schwerin, ben 31. Oktober 1898. 

(2) Der Neferendar Auguft Schlettwein aus Bandelitorf hat die zweite juriftiiche 
Prüfung vor dem Prüfungsjenat des Oberlandesgerihts zu Roſtock beitanden. 

Schwerin, ben 12. Dezember 1898. 

(3) Dem Kandidaten der Medizin Dr. med. Oswald du Mesnil aus Frankfurt (Oder) 
ift, nachdem berjelbe am 8. d. Dis. die Prüfung vor der ärztlichen Prüfungs-Kommiſſion zu 
Roſtock beitanden hat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom bezeichneten Tage ab 
für das Gebiet des Deutichen Reichs erteilt. 

Schwerin, ben 12. Dezember 1898. 

4 Der Paftor Friedrid Peterjen, bisher zu Dreibergen, üt zum Paſtor am Auguiten- 
ftift zu Schwerin und zugleid zum Geiftliden zur Förderung der inneren Miffion in den 
evangelifch-lutheriichen Gemeinden des Landes beitellt worden. 

Schwerin, den 12. Dezember 1898. 

5) Der Küfter Stoll zu Gr.-Lukow iſt zum Stellvertreter des Standesbeamten für den 
Standesamtsbezirl Gr.-Lukow beitellt worden. 

Schwerin, den 16. Dezember 1898. 

(6) Der Schulze Bauer zu Giſchow ih zum Standesbeamten und der Landwirt Walter 
Burchard dafelbjt zum Stellvertreter des Standesbeamten -für den Standesamtsbezirt Giſchow 
beftellt worden. 

Schwerin, den 17. Dezember 1898. 

) Der Paftor Crull in Ribnig ift mit vorheriger AZuftimmung der Gemeinde am 
3. Abventsfonntage, dem 11. Dezember d. J., in ber Kirche zu Schlieffenberg der dortigen 
Gemeinde solitarie präfentirt und als Paſtor zu Schlieffenberg nad) zuvoriger firchenordnungs: 
mäßiger Ordination eingeführt worden. 

Schwerin, den 17. Dezember 1898. 

(8) Der Schmiedemeifter Otto Brodmann zu Gr.Raden ift zum Standesbeamten und 
der Schulze Tohtz zu Loiz zum Stellvertreter des Standesbeamten für den Standesamts- 
bezirt Gr.-Raden beftellt worden. 

Schwerin, den 20. Dezember 1898. 
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(9) Der Paſtor Köhn in Rehna iſt zum Paftor an der Landesftrafanftalt zu Dreibergen 
berufen und am 4. Abventsfonntage, bem 18. d. Mts., in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 21. Dezember 1898. 

(10) Der Paitor Borgwardt in Rechlin ift am 4. Adventaſonntage, dem 18. d. Mits., auch 
als Paſtor zu Boek eingeführt worden. 

Schwerin, den 21. Dezember 1898. 

(11) Nah Verleihung des Kommandeurfreuzes 2. Klaſſe des Königlih Norwegiſchen St. 
Dlafs-Ordens an den Archivrath Grotefend hierjelbit haben Seine Hoheit der Herzog-Regent 
dem Genannten die nachgeſuchte Erlaubniß zur Anlegung dieſes Ordens zu ertheilen geruht. 

Schwerin, den 23. Dezember 1898. 

(12) Seine Hoheit der Herzog:Regent haben den Kandidaten der Rechte Carl Auguit von 
Bülow aus Neuftrelig nad bejtandener erfter juriftifcher Prüfung zum Neferendar zu er: 
nennen geruht. 

Schwerin, den 24. Dezember 1898. 

(13) Seine Hoheit der Herzog-Regent haben den Kandidaten der Nechte Friedrih Schlange 
aus Nabel nad) beftandener erjter yuriftiicher Prüfung zum Neferendar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 24. Dezember 1898. 

(14) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Dr. med. Heinrid Günther zu Hagenow 
zum Kreisphyfifus im Medizinalbezirt Boizenburg mit Anmweifung Kies Mohnfiges in Hagenow 
zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 24. Dezember 1898. 

(15) Der Dr. Rudolf Ahlers zu Stavenhagen it an Stelle des verftorbenen Sanitäts- 
raths Dr. Alfeld dafelbit wiederum zum Auflichtsarzt über die Hebammen des Auffichtsbezirks 
Nr. 54 (Stavenhagen) beitellt. 

Schwerin, den 24. Dezember 1898. 

(16) Seine Hoheit der Herzog-Negent haben den Oberregiffeur und Hofſchauſpieler a. D. 
Zeopold Günther zu Schwerin zum Ehrenmitglied des Großherzoglichen Hoftheaters zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 24. Dezember 1898. 
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(17) Seine Hoheit der Herzg-Regent haben der Wirthichafterin Luiſe Hildebrandt zu 
Gramonshagen die Verdienſtmedaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 26. Dezember 1898. 

(18) Der Dr. med. Haeſe zu Grabomw ift an Stelle bes Kreisphyſikus Dr. Viereck zu 
Ludwigsluſt wiederum zum Auffichtsarzt über die Hebammen des Aufſichtsbezirks Nr. 22 
(Grabow) bejtellt. 

Schwerin, den 31. Dezember 1898. 

(19) Im Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonalveränderungen ſtattgefunden: 

Es ſind befördert: 

der Vizefeldwebel vom Landwehrbezirk Schwerin Brauns zum Sekondlieutenant der 
Reſerve des Grenadierregiments Nr. 89, 

der Premierlieutenant von der Feld-Artillerie 2. Aufgebots des Landwehrbezirks Waren 
Hoppenrath zum Hauptmann und 

der Sefonblieutenant von der nfanterie 2. Aufgebots des Landwehrbezirks Wismar 
Krüger zum Premierlieutenant. 

Der Premierlieutenant vom Füfilier-Regiment Nr. 90 von der Lühe it als Kompagnie— 
Offizier zur Unteroffizierichule in Weißenfels fommanbirt. 

Der Abſchied iſt bewilligt: 
dem Major 5. D. vom Landwehrbezirf Schwerin Ochs, unter Entbindung von der 

Stellung als Bezirfs:Dffizier bei diefem Landwehrbezirf, mit feiner Penſion und der Erlaubnif 
zum Tragen der Uniform des Füfilier-Negiments Nr. 90, 

dem Premierlieutenant von der Kavallerie 2. Aufgebots des Landwehrbezirks Wismar 
Keding und 

dem Sekondlieutenant von der Nejerve bes Füfilier-Regiments Nr. 90 von Below. 

Schwerin, den 29. Dezember 1898. 

(20) Vor dem Juſtiz-Miniſterium hat der Rentier Otto Schonborff zu Pardim heute 
den Lehn⸗Eid wegen des von ihm fäuflich erworbenen Lehnguts Wendorf Amts Crivig abgeleiftet. 

Schwerin, den 16. Dezember 1898. 

(21) Vor dem Juſtiz-Miniſterium hat der Louis von Lübbe aus Scharbow heute den 
Lehn:Eid wegen des nad) dem Ableben jeines Neffen Nihard von Lübbe auf ihn vererbten 
Lehngutes Scharbom Amts Wittenburg abgeleijtet. 

Schwerin, den 23. Dezember 1898. 
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